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Enthält

dieGesetze,Verordnungen�c.vom 3. Januar bis 24. Dezember1877,
nebsteinigenVerträgen aus den Jahren 1875 und 1876

und einerBekanntmachunggus demJahre 1876.

(Von O 1156 bis einschl. 1218.)

bis einschl. 43.

Berlin,
zu habenim KaiserlichenPost=Zeitungsamt.





ChronologischeUebersicht
der im Reichs-Gesetzblatt

vom Jahre 1877

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Inhalt. des desGe-=Seiten.

Gesetzes2c.Berlin Stücks.setzes2c.

1875. 1877.
18.Mai. 5. Febr. Freundschafts=, Handels- undSchiffahrts= 3. 1160.38

vertrag zwischenSeiner MajestätdemDeutschen (mitAnl.)
Kaiser, Könige von Preußen 2c., im Namen des
Deutschen Reichs und demFreistaateCosta
Rica.

31.Juli. 7. März.Uebereinkunft zwischendemDeutschen Reich und 12. 1175.97-405.
denNiederlanden, betr.dieHerstellungeiner
Eisenbahn von JZütphen überWinterswyk
und Borken bis in die Nähe von Gelsen¬

1876 kirchen, nebsteinerZweigbahn nachBocholt.

27.April. 12.Janr. Niederlassungsvertrag zwischendem Deut= 1.157. 3-7
schenReich und der Schweizerischen Eid= (mitAnl.)
genossenschaft.

12.Okttor.30. Juni. Vertrag zwischendemDeutschen Reich unddeor,n 320120 4.39=-544
Niederlanden,betr. die Verbindungdesnie= (mitAul.)
derländischen Kanalnetzes mit den Ka=
nälen links der Ems auf preußischem
Gebiete.

1.Novbr. 2. — Freundschafts vertrag zwischenSeiner Majestät 26. 1197.517-522
dem DeutschenKaiser, Könige von Preußen 2c. ·
im NamendesDeutschen Reichs, undSeiner
MajestätdemKönige von Tonga.

17. — 12.Janr. Bekanntmachung,betr. dieAusgabe verzins= 1. 458 8.
licher Schatzanweisungen im Betrage von
9 50 Ma



IV ChronologischeUebersichtdesJahrganges1877.
— — — — — — — — — —

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Inhalt. des desGe.Seiten.

Gesetzes2c.erlin. Stücks. setzesrc.

1877. 1877.
3. Janr. 12. Janr.Gesetz, betr. die Aufnahme einer Anleihe für 1. 1156. 1-2.

ZweckederPost-=und Telegraphenverwal= (mitAnl.)
tung.

15. — 22. — Bekanntmachung,betr. die Umrechnung der 2. 1169. 9-12.
Uebergangsabgaben und Ausfuhrver= (mitAnl.)
ütungen, welche von Staaten, wo innere
teuernauf die HervorbringungoderZuberei=

tung gewisserErzeugnissegelegtsind, erhoben
beziehungsweisebewilligt werden.

27. — 5. Febr Bekanntmachung,betr. die Ernennungvon Be= 3. 1161. 39.
vollmächtigten zumBundesrath.

27. — 7. — Gerichtsverfassungsgesetz. 4. 1163. 41.76

27. — 7. — Serstunge zumGerichtsverfassungs= 4. 11641
gesetz.

30. — 19. — Civilprozeßordnung. 6. 1166.83-243

30. — 19. — Gesetz,betr. dieEinführung derCivilprozeß= 6. 1167.244-250
ordnung.

1.Febr 26. — Strafprozeßordnung. 8. 1169.53=346.

1. — 26. — Einführungsgesetz zur Strafprozeßord= 8.1170.346-34
nung.

2. — 5. — Bekanntmachung,betr. die Ausgabe verzins= 3. 1162. 40.
licher Schatzanweisungen im Betrage von
6300 000 Mark.

5. — 7. — —— betr.dieEinberufung desReichs= 5.1165. 81.
ags. „

9. — 12. — Bekanntmachung,betr. die Ausgabe verzins= 7. J1168. 251.
licher Schatzanweisungen im Betrage von
8 000000 Mark.

10. — 5.März. Konkursordnung. 10.172.351-389

10. — 5. — Gesetz, betr. die Einführung der Konkurs= 10. 1173.390394.
ordnung.

15. — 17.Febr. Bekanntmachung,betr.dieAusgabe vonSchatz= 9.1191 349.
anweisungen imBetragevon10000000Mark.



V

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Inhalt. desdes Ge- Seiten.

Gesetzes2c.Berlin. Stücks. setzesrc.

1877. 1877.
26.Febr. 27. Febr. Bekanntmachung,betr.dieAusgabe vonSchatz= 11.7K.5 395.

anweisungen imBetragevon20000000Mark.

28. — 7.März. Bekanntmachung,betr. die Ueberein kunft mit 12. 1176. 406.
Brasilien wegen gegenseitigenMarken=
schutzes.

2.März. April.] Vertrag zwischendem Deutschen Reich und 17. 1183. 415-422
Oesterreich=Ungarn wegenHerstellungeiner
Eisenbahn von Altwasser über Fried=
land und Halbstadt nachChotzen.

26. — 29.März. Gesetz,betr.dievorläufigeErstreckungdesHaus= 13. 1177. 407.-408.
· halts=Etats desDeutschen Reichs für das

Vierteljahr vom 1. Januar 1877 bis 31.März
1877 auf denMonat April 1877.

26. — 29. — Bekanntmachung,betr.AbänderungenderEich= 13.178. 408.
ordnung.

29. — 31. — Verordnung,betr.dieSchonzeit für denFang 14.791 409.
vonRobben.

3.April. 5. April.. Bekanntmachung,betr. die Ausgabe verzins= 15. 1180. 411.
licher Schatzanweisungen im Betrage von
4 000 000 Mark.

8. — 10. — Bekanntmachung,betr.dieAusgabe vonSchatz= 16. 1181. 413.
anweisungen imBetragevon10000000Mark.

11. — 16. — Gesetzüber denSitz desReichsgerichts. 1171.182. 415.

24. — 26. — Bekanntmachung,betr.dieAusgabe vonSchatz= 18.184 423.
anweisungenim Betragevon10000000Mark.

28. — 30. — Gesetz,betr.dieFeststellungdesHaushalts= 19.1185.249
Etats desDeutschen Reichs für dasEtats= (mitAnl.)
jahr 1877/78.

2.Mai. 14.Mai. Geetz betr. die Landesgesetzgebungvon 20.1186. 491-493
Elsaß=Lothringen. (mitAul.)

10. — 14. — Gesetz,betr. die Aufnahme einer Anleihe für 20. 1187. 494.
Iweckeder Verwaltungen der Post und Tele=
graphen, derMarine unddesReichsheeres.



VI ChronologischeUebersichtdesJahrganges1877.
— — — — — — — — — — — —

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des —— Inhalt. des desGe. Seiten.

Gesetzes2c. Berlin. Stücks. setzesrc.

1877. 1877.
11.Mai. 17.Mai. GesetzwegenAbänderung des Gesetzes vom 21. 1188.495-496.

23. Mai 1873, betr. dieGründung und Ver=
waltung des Reichs=Invalidenfonds,
und des Gesetzes vom 8. Juli 1873, betr.
den nachdem Srte vom 8. Juli 1872 einst=
weilen reservirten Theilder französischen
Kriegskosten=Entschädigung.

14. — 17. — Bekanntmachung,betr.dieAusgabe vonSchatz= 21. 1189. 496.
anweisungen imBetragevon10000000Mark.

17. — 19. — Bekanntmachung,betr. die Ausgabe verzins= 22. 1190. 497.
licher Schatzanweisungen im Betrage von .
8300000Mark.

21. — 2. Juni.Gesetz, betr. den Bau einer Eisenbahn von 25. 1195.513-514
Teterchen bis zur Saarbahn bei Bouß
und bei Völklingen.

22. — 30.Mai. Gesetz, betr. die Kontrole des Reichshaus= 23. 1191. 499.
halts für dieRechnungsperiodevom 1. Januar
1876 bis Ende März 1877und des Landes=
haushalts von Elsaß=Lothringen für das
Jahr 1876.

23. — 30. — Gesetz,betr. die Erwerbung von zwei in Berlin 23. 1192. 500.
gelegenenGrundstücken * das Reich.

25. — 30. — Patentgesetz. 23. 1193.501-510.

26. — 2. Juni. Gesetz,betr. die Feststellungeines Nachtrags 25. 1196.514-516.
umHaushalts=-Etat desDeutschenReichs (mitAnl.)
für das Etatsjahr 1877/7/8.

27. — 29.Mai. Bekanntmachung,betr. die Ausgabe vonSchatz= 24. 1194. 511.
anweisungen imBetragevon10000000Mark.

31. — 13.Juni.Gesetz, betr. die Verwendungeines Theiles des 26.11984 523.
Reingewinnsaus demvon demgroßenGene=
ralstabe redigirten Werke „Der deutsch=
fran zösische Krieg 1870/717.

2. Juni. 13. — Verordnung,betr.diegebührenfreie Beförde= 26. 1199.524-526.
rung vonTelegrammen.



VII

Datum Ausgegeben · Nr. Nr.
des zu In balt desdes Ge-Seiten.

Gesetzes2c. Berlin. Stücks.setzesrc.

1877. 1877.
7. Juni. 13. Juni. Bekanntmachung,betr. den Aufruf und die 26. 1200. 527.

Einziehung der Einhundertmarknoten
derBayerischen Hypotheken- undWechsel—
bank.

12. — 15. — Bekanntmachung,betr.dieAusgabe von Schatz= 27. 1201. 529.
anweisungen imBetragevon20000000Mark.

14. — 18. — Erlaß, betr. die Aufnahme einer Anleihe. 28. 1202.31-532.

18. — 26. — Verordnung, betr. die Einrichtung, das Ver= 29. 1203.533-537.
fahren und den Geschäftsgang des Pa=
tentamts.

29. — 4. Juli. Verordnung, betr. dieTagegelder undFuhr= 31 1205.545-546.
kosten vonBeamten der Reichs=Post- und «
Telegraphenverwaltung.

7. Juli. 8. — Verordnung,betr.dasVerbot derAusfuhr von 32. 1206. 547.
Pferden.

27. — 2. August. Gesetz, betr. die Untersuchung von See= 33. 1207.649-556.
unfällen.

17.August.20. — Bekanntmachung,betr.dieAusgabe von Schatz= 34. 1208. 557.
anweisungen imBetragevon30000000Mark. ·

3.Septbr.5.Septbr.Bekanntmachung,betr.dieAusgabevonSchatz- 35. 1209. 569.
anweisungen imBetragevon10000000Mark.

25. — 28. — Verordnung, betr. die Einberufung des Bun= 36. 1210. 561.
desraths.

9. Oktbr.3. Oktbr. Bekanntmachung,betr. die Ernennung derBe= 37. 1211. 563.
vollmächtigten zum Sareteree

13. — 19. — Bekanntmachung,betr. denAntheil derReichs= 38. 1212. 567.
bank an demGesammtbetragedessteuerfreien
ungedeckten Notenumlaufs.

16. — 19. — Bekanntmachung,betr.dieAusgabe von Schatz= 38. 1213. 568.
anweisungen imBetragevon10000000Mark.

29. — 30. — Bekanntmachung,betr.dieAusgabevon Schatz= 39. 1214. 569.
anweisungen imBetragevon20000000Mark.



VIII

des Inhalt. 65is besGe.Seiten.
Gesetzes2c.Berlin. Stücks. setzes2c.

1877. 1877.
15. Novbr.17. Novbr. Bekanntmachung,betr. dieAusgabe von Schatz= 40. 1215. 571.

anweisungen imBetragevon20000000Mark.

1.Dezbr. 3. Dezbr. Bekanntmachung,betr.dieAusgabe vonSchatz= 41. 1216. 573.
anweisungen imBetrage von20000000Mark.

18.— 122.— DHBekanntmachung,betr.denAufrufunddieEin22% 675.
ziehung der Einhundertmarknoten der
Rostocker Bank.

24. — 27. — Bekanntmachung,betr.dieAusgabe vonSchatz= 43. 2s85 577.
anweisungen imBetragevon10000000Mark.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.



Reichs-Gesetzblatt.
Inhalt: Geseb, betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für Jweckeder Post- und Telegraphenverwaltung.

S. 1. — Niederlassungsvertrag mit der Schweiz. S. 3. — Bekanntmachung, betreffend
die Ausgabe verzinslicherSchatzanweisungen.S. s.

(Nr. 1156.) Gesetz,betreffenddie Aufnahmeeiner Anleihe für Jweckeder Post=und Tele=
graphenverwaltung.Vom 3. Januar 1877.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußenx.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund des Reichstags,was folgt: ·

»
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die zur der in der Anlage

aufgeführteneinmaligenAusgaben der Post= und Telegraphenverwaltungfür
die Zeit vom 1. Januar 1877 bis zun 31.März 1877 erforderlichenGeldmittel
bis zur Höhe von 2.000.000Mark im Wege desKredits flüssigzu machenund
zu diesemZweckein demNominalbetrage,wie er zur BeschaffungjenerSumme

nehmenund Schatzanweisungenauszugeben.
1 -
Die Bestimmungenin den§. 2 bis 5 desGesetzesvom27. Januar 1875,

betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für ZweckederMarine=undTelegraphen=
verwaltung,(Reichs=Gesetzbl.S. 18) finden auchauf die nachdemgegenwär=
tigenGeiet aufzunehmendeAnleihe und auszugebendenSchatzanweisungen
nwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

GegebenBerlin, den3.Januar 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Reichs=#Gesehöl.1877. 1
AusgegebenzuBerlinden12,Jannar1877,



Etat

Titel 1.

Titel 2.

Titel 3.

Titel 4.

Titel 5.

Titel 6.

Mittel ihre Deckungfinden.

AnlageunterirdischerTelegraphenlinienvonHallea.S.
nachLeipzigundvonHallea. S. überKassel,Frank=
furt a. M. nachMainz und von Berlin über Ham=
burg nachKiel, ersteRatt
EinrichtungundAnschlußneuerTelegraphenanstalten
bis zum Gesammtbetragevon 2.000.000 Mark,
A#steRate.u“ 2.
UmbauundErweiterungsbaudesHaupt=Telegraphen=
amts in Berlin erste Ratt.
Herstellungeines Dienstgebäudesauf dem Post=
grundstückzu Kassel,ersteRKatt
AnkaufeinesGrundstücksundEinrichtungdesselben
für Dienstzweckein Altona, ersteRatt= «.
Ankauf und EinrichtungeinesDienstgebäudesin
Wrhrire ersieNMte .“ 43

1.200.000Mark.

400.000

100.000

50.000

200.000

50.00„
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(Nr.1157.)NiederlassungsvertragzwischendcmDeutschcchichunddchchwcizerischen
Eidgenossenschaft.Vom 27. April 1876.

Sne Majestät der DeutscheKaiser und die SchweizerischeEidgenossenschaft,
von demWunschebeseelt,die zwischendemDeutschenReich und der Schweiz
bestehendenfreundschaftlichenBeziehungenzu erhaltenund zu befestigen,und
von der Absicht geleitet, die Bedingungen für die Niederlassungder An=
gehörigendes DeutschenReichs in der Schweiz und der Angehörigender
Schweiz im DeutschenReich, sowie die wechselseitigeUnterstützungHülfs=
bedürftigerzu regeln, sind übereingekommen,zu diesemEnde einen Vertrag
abzuschließen,und habenzu ihren Bevollmächtigtenernannt, nämlich:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser
AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMi=
nister bei der SchweizerischenEidgenossenschaft,Herrn General==
lieutenantMaximilian Heinrich von Roeder,

und

der Schweizerische Bundesrath
den Herrn Bundesrath Fridolin Anderwert, Vorsteherdes eid=
genössischenJustiz=und Polizeidepartements,

welche,nachAustauschihrer in guter und gehörigerForm befundenenVoll=
machten,sich— vorbehaltlichder beiderseitigenRatifikation — über folgende
Artikelgeeinigthaben:

Artikel 1.

Die Deutschensind in jedemKantoneder Eidgenossenschaftin Bezug auf
Personund Eigenthumauf demnämlichenFuße und auf die nämlicheWeise
aufzunehmenund zu behandeln,wie es die Angehörigender anderenKantone
sind odernoch werdensollten. Sie könneninsbesonderein der Schweiz ab=
und zugehenund sichdaselbstdauerndoderzeitweiligaufhalten, wenn sieden
Gesetzenund Polizeiverordnungennachleben. —

Jede Art von Gewerbeund Handel, welcheden Angehörigender ver—
schiedenenKantoneerlaubt ist, wird es auf gleicheWeise auchdenDeutschen
sein, und zwar ohnedaß ihnen eine pekuniäreoder sonstigeMehrleistungauf=
erlegtwerdendarf.

Artikel 2.

Um in der SchweizWohnsitzzu nehmenoder sich dort niederzulassen,
müssendieDeutschenmit einemHeimathsscheineund einemvon der zuständigen
HeimathsbehördeausgestelltenZeugnisseversehensein, durchwelchesbescheinigt

1.
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wird, daßder Inhaber im VollgenussederbürgerlichenEhrenrechtesichbefindet
und einenunbescholtenenLeumundgenießt. ·

Artikel 3.

Die Schweizerwerdenin Deutschland,unterder im Artikel2 des gegen—
wärtigen Vertrages enthaltenenVoraussetzung,die nämlichenRechteund Vor—
theilegenießen,wie siederArtikel1 desgegenwärtigenVertragesdenDeutschen
in der Schweizzusichert.

Artikel 4.

Die Angehörigendes einender beidenLänder, welchein demanderen
wohnhaft sind, bleiben den Gesetzenihres Vaterlandes über die Militärpflicht
oder die an derenStelle tretendeErsatzleistungunterworfen,und könnendes=
halb in demLande, in welchemsiesichaufhalten,wederzu persönlichemMilitär=
diensteirgend einerArt, nochzu einer Ersatzleistungangehaltenwerden.

Artikel 5.

Im Falle einesKrieges oder einer Enteignung zum öffentlichenNutzen
sollen die Bürger des einenLandes, die in demanderenwohnenoder nieder=
gelassensind, denBürgern des Landes bezüglichdes Schadensersatzesfür die
erlittenenBeschädigungengleichgehaltenwerden.

Artikel 6.
Jeder Vortheil in Bezug auf Niederlassungund Gewerbeausübung,den

der eineder vertragendenDel irgend einer drittenMacht, auf welcheWeise
es immer sei, gewährthabenmöchteoder in Zukunftnochgewährensollte, wird
in gleicherWeist und zu gleicherZeitgegenüberdemanderenvertragendenTheile
zurAnwendungkommen,ohnedaßhierfürderAbschlußeinerbesonderenUeber=
einkunftnöthig wird.

Artikel 7.

Die Angehörigendes einenTheiles, welchesichauf demGebietedes an=
derenTheiles befinden, aufhalten oder niedergelassenhabenund in die Lage
kommensollten, weggewiesenzu werden, entwederdurchgerichtlichesUrtheil,
oder weil sie die innere oder äußereSicherheitdes Staates gefährden,oderin
Folge der Gesetzeund Verordnungenüber die Armen=undSittenpolizei,sollen
sammtFamilie auf VerlangendesausweisendenTheiles jederzeitvondeman=
derenTheile wiederübernommenwerden.

Unter gleichenVoraussetzungenverpflichtetsich jeder Theil, seine vor=
maligenAngehörigen,auchwenn14 das Staatsbürgerrechtnachderinländischen
Gesetzgebungbereits verloren haben, so lange sie nicht in dem anderenoder
einem drittenStaate angehörig gewordensind, auf Verlangen des anderen
Theileswiederzu übernehmen.
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Eine polizeilicheZuweisungsoll jedoch,sofernnichtdas Heimathsrechtdes
Zuzuweisenden einenochgültigeunverdächtigeHeimathsurkundedargethan
ist, gegenseitignicht stattfinden,bevordie Frage derUebernahmspflichterledigt
und die letzterevon dempflichtigenTheile ausdrücklichanerkanntist.

Die Transportkostenbis zur GrenzezwischenDeutschlandundderSchweiz
werdenvon demzuweisendenTheilegetragen.

Artikel 8.

Beide Theile behaltensichin Bezug auf solchePersonen,welchevor Er—
füllung ihrer Militärpflichtdie Staatsangehörigkeitgewechselthaben, das Recht
vor, ihnendieBefugniß zumbleibendenAufenthalteoderdieNiederlassungin
ihrem früherenHeimathslandezu untersagen.

Artikel 9.

Die deutschenEigenthümeroderBebauervonGrundstückenin derSchweiz,
und umgekehrtdie schweizerischenEigenthümeroderBebauer von Grundstücken
im Gebietedes DeutschenReichs genießenin Bezug auf die Bewirthschaftung
ihrer Güter die nämlichenVortheile, wie die am gleichenOrte wohnendenIn=
länder unter der Bedingung, daß sie sichallen für die Landesangehörigengel=
tendenVerwaltungs=und Polizeiverordnungenunterwerfen.

Artikel10.
Jeder der vertragendenTheile verpflichtetsich, dafür zu sorgen, daß in

seinemGebietedenjenigenhülfsbedürftigenAngehörigendes anderenTheiles,
welcheder Kur und Verpflegungbenöthigtsind, diesenach den am Aufent=
haltsorte für die Verpflegungder eigenenAngehörigenbestehendenzurunen
bisdahinzuTheilwerde,woihreRückkehrin dieHeimathohneNachtheilfür
ihre und Anderer Gesundheitgeschehenkann.

Ein Ersatz der hierdurchoder durch die Beerdigung Verstorbenerer=
wachsendenKostenkann gegendie Staats=, Gemeinde=oderandereöffentliche
Kassendesjenigender vertragendenTheile, welchemder Hülfsbedürftigean=
gehört,nicht beanspruchtwerden. Für denFall, daß derHülfsbedürftigeselbst,
oderdaßandereprivatrechtlichVerpflichtetezumErsatzder Kostenim Stande
sind, bleibendie Ansprüchean diesevorbehalten.

Diie vertragendenTheile sichernsichauchwechselseitigzu, auf Antrag der
Ranchgen Behördedie nachder LandesgesetzgebungMlschertHülfe zu leisten,
amit denjenigen,welchedieKostenbestrittenhaben,diesenachbilligenAnsätzen
erstattetwerden.

Artikel 11.

Der gegenwärtigeVertrag soll am I. Januar 1877 in Wirksamkeittreten
und bis zum31.Dezember1886 in Kraft verbleiben.

Von demZeitpunkteseinerGeltung ab verlierendie früher zwischenein=
zelnendeutschenStaatenund derSchweizabgeschlossenenNiederlassungsverträge





Zusatzprotokoll
zudem

am27.April 1876in Bern unterzeichnetenNiederlassungsvertragezwischen
demDeutschenReichund der SchweizerischenEidgenossenschaft.

Um jedenZweifel über die Tragweitedes Artikels 8 des unterm27. d. M.
zwischendem DeutschenReich und der SchweizerischenEidgenossenschaftzu
Bern abgeschlossenenund unterzeichnetenNiederlassungsvertrageszu beseitigen,
haben die unterzeichnetenBevollmächtigtender beidenVertragsstaatenkraft Er=
mächtigungihrerRegierungendurchgegenwärtigesProtokoll eineVerständigung
dahingetroffen:

Die beidenkontrahirendenStaaten gebensichdie gegenseitigeZusicherung,
daß in allen Fällen, wo der Artikel8 in Anwendungkommenwird, der Aus=
weisungvorausgehend,die Verhältnissegenauuntersuchtund erwogenwerden
sollen, und insoferndie Umständeergeben,daß der Nationalitätswechselbona
lickeund nichtzumZweckederUmgehungderMilitärpflicht erfolgtist, dieAus=
weisungunterbleibensoll. «

GegenwärtigesProtokoll soll die gleicheKraft haben,wie wennes wört—
lich in demVertragevom 27.d.M. stünde. Es ist von denbeidenVertrags=
parteienzu ratifiziren,und die Ratifikationensind in Berlin am gleichenTage
und zu gleicherZeit, wie diejenigendesHauptvertragesauszuwechseln.

Dessen zuUrkundehabendieUnterzeichnetendas gegenwärtigeProtokoll
in doppeltem Originalunterzeichnetund ihre Wappensiegelbeigedrücktzu Bern,
am 27.April 1876 (eintausendachthundertsechsundsiebenzig).

von Roeder. F. Anderwert.
(L.S.) (L.S.)

Der vorstehendeVertrag nebstZusatzprotokollist ratifizirtwordenund es
hat die Auswechselungder Ratifikations=Urkundenam 31.Dezember1876 in
Berlin stattgefunden. «
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(Nr. 1158.) Bekanntmachung,betreffenddie Ausgabe verzinslicherSchatzanweisungenim
Betrage von 14.300.000Mark. Vom 17.November1876. -

A. Grund der durchdas Gesetz,betreffenddie AufnahmeeinerAnleihefür
Zweckeder Marine= und der Telegraphenverwaltung,vom 27. Januar 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 18) und durch das Gesetz, betreffenddie Aufnahme
einer Anleihe für Zweckeder Telegraphenverwaltung,vom 3. Januar 1876
(Reichs=Gesetzbl.S. 1) mir ertheiltenErmächtigunghabeich bestimmt,daß

1. zurBestreitungvon einmaligenAusgabenderTelegraphenverwaltung
verzinsliche— — im GesammtbetragevonsechsMillionen
dreihunderttausendMark, und zwar in Abschnittenvon je eintausend,
bungesere funfzigtausendund einhunderttausendMark (Serie J
er Reichs=Schatzanweisungenvom Jahre 18760) 6

2. zur Bestreitungvon einmaligenAusgaben der Marineverwaltung
verzinslicheSlchuofenzin im GesammtbetragevonachtMillionen
Mark, und zwar gleichfalls in Abschnittenvon je eintausend,zehn=
tausend, funfzigtausendund einhunderttausendMark (SerieII der
Reichs=Schatzanweisungenvom Jahre 1876)

ausgegebenwerden.
Den ZinssatzdieserSchatzanweisungenhabeich auf dreiProzent für das

Jahr, unddieDauer ihrerUmlaufszeitaufdreiMonate,)nämlichfürdieSerie1
vom 23. Oktober 1876 bis 23. Januar 1877 und für die Serie II vom
17.November1876 bis 17.Februar 1877 festgesetzt.

Die Reichsschuldenverwaltungist wegen Ausfertigung der Schatz=
anweisungenmit nähererAnweisungversehenworden.

Varzin) den17.November1876.

Der Reichskanzler.
v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin) gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerel« (N.p.D-cke:).
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Reichs-Gesetzblatt.
A 2.

Inhalt: Bekanntmachung,betreffend dieUmrechnungderUebergangsabgabenundAusfuhrvergütungen2c.
S. o.

(Nr. 1159.) Bekanntmachung,betreffenddieUmrechnungderUebergangsabgabenund Aus=
fuhrvergütungen,welchevon Staaten, wo innere Steuern auf die Hervor=
bringung oder ZubereitunggewisserErzeugnissegelegtsind, erhobenbe=
ziehungsweisebewilligt werden. Vom 15. Januar 1877.

J Folge der jetzteingeführtenReichsmarkwährungist dieUmrechnungder
Uebergangsabgabenvon Bier,Branntweinund geschrotetemMalz beziehungs=
weiseder Steuervergütungenbei derAusfuhr der genanntenErzeugnissebewirkt
worden. Der Bundesrathhat beschlossen,daß diehiernachneuaufgestelltenach=
stehendabgedruckteUebersichtnunmehran die Stelle der unter dem18.Juli
1872 in demReichs=GesetzblattSeite 293 veröffentlichtenUebersichtder Steuer=
sätze2c.zu tretenhat.

Berlin, den15.Januar 1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Eck.

Reichs=Gesetbl.1877. 2

Ausgegebenzu Berlin den22.Januar 1877.
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7 Betrag
S

9 Steuergebiete. Maßstab. “ i asta Bemerkungen.

5 abgabe wvergütung
Mark. Pf.] Mark. .

I. Von Bier.

1. Preußen,Sachsen,Hessen,Mecklen= %nntan wirdnurfürfoch=
burg=Schwerin, Sachsen=Weimar Bier gewährt,zu bessenBereitungmin,
ausschließlichdes Vordergerichts destens50Pfd.(25Kilogr.)Getreideschrot,
Ostheim,MecklenburgStrelitz, — rr nnr#8 mi «
Oldenburg,Braunschweig,Sachsen= - dummJason rietVI t;
Meiningen, Sachsen=Altenburg, — — *
Sachsen=Koburg=Gothaausschließ= entsprechendeMengevonBraustoffenauf
lichdesAmtsKönigsberg,An= — —
halt, Schwarzb urg Sonders= — in arse — 2Hesto= ·

. J* literausgehen.
aldeck, Reuß d. L., ReußI1. L.,

Schaumburg=Lippe,Lippe, Lübeck,
die in die Zollgrenzeneinge=
schlossenenGebietstheileBremens
und Hamburgs,Luxemburg. Hektoliter!r: 1

2. Bayern rechts des Rheins, das
Großherzoglich sächsischeVorder=
gericht Izeim und dasHerzoglich
sachsenkoburggothaische Amt

—— braunes Bier ; 1 60 Die Ausfuhrvergütungwird nur bei der
weißes Bier 1 Hektoliter 2 50 · 80 Lüzer von60 Liter undmehrin einer

endunggewährt.
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8 Betrag

— .Steuergebiete. Maßstab. der der Bemerkungen.
* 8 zst Uebergangs=Ausfuhr= -
S Abgabe vergütung
« Mark.Pf.Mark.Pf·

- braunesBier Hektolitrn
3. Württemberg weißes Bier 2 » 1 20 Die Ausfuhrvergütungwird für jedenein=

zelnenSud nachdemVerhältnissedesMalz=
verbrauchs zu dem Fabrikationsquantum
bemessen.

4. Baden ................... je15Liter 32 25

«- starkesBierlHektoliterZZO2305«EIsaßLVtHUUSm·-«Dünnbiek..»58.58

II. Von Branntwein.

1.Die unter I Nr. 1 genannten Die AusfuhrvergütungwirdnachMaßgabe
StaatenundGebietstheilemit Erenien res. oreeer Mengenvonmindesten ite
Ausschluß der hohenzollernschen bei 3 Stärke vonmindestens 35 Pét.
Lande Preußens undLuxem= Trallesgewährt.
burgs, und Elsaß=LothringenHektoliter Im Verkehrmit Luxemburgwird eine

bei 50 pCt. —— *
on Branntwein,welcheraus Luxem=

Ee nach 13 10 8.0,68 burgnachkfonGebietederin n=
·« , steuergemeinschaftstehendenStaaten versandt

wird, findet,soferndieBetheiligtenüberden
zu versendendenBranntwein innerhalb des
GroßherzogthumsLuxemburgeinenUeber=
gangsscheinentnehmenund die daraus er=
wachsendenVerpflichtungen erfüllen, nur
die Erhebung einer Ausgleichungsabgabe
von 4,87 X für das Hektoliter zu 50 pCt.
Alkohol nachTralles statt.
Branntwein, welcheraus demGebieteder

— —— nachLuxem=

2. HohenzollernscheLoande .. 1 Hektoliter gur begleitetist, brögtm Süer
a) bei einer * keineUebergangsabgabe.Ist kein
Stärke bis Uebergangsscheinentnommen,odersinddie
zu 65 pCt Verpflichtungenausdemselbennichterfüllt,
Tralles « 1 50 1 50 so findet die Erhebung einer Abgabe von
ralles 16Frk.373Ct.vomFertolteerzu50pét.

b) bei einer Trallesstatt.
Stärkeüber
65 pCt.
Tralles. 3 3 DieAusfuhrvergütungwirdnurfürMengen

vonmindestens30 Liter gewährt.
3. BayernrechtsdesRheins,dasGroß.

herzoglichsächsischeVordergericht
OstheimunddasHerzoglichsachsen=
koburg=gothaischeAmt Königsberg1Hektolitrr 4 40
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Betra 9

2 teuergebiete. Maßstab.dber der .E- S gebiete ßst Ueberhangs.Ausfahr= Bemerkungen
S Abgabe vergütung

Mark. Pf.] Mark. Pf.

4.] Württemberg .....·...... 1 Hektoliter
bei 50 W¾
Alkohol nach
Tralles bei
(r2Re=

aumrr. 2

Branntwein Hektoliter60 1880
5. Baden (Weingeist. ? 6 H2 3nlls Weingeistgilt Branntweinvonüber

60 pCt. Tralles bei 124 Grad Reaumur.
’ Die Ausfuhrvergütung wird nur für

III. Von ge schro tetem Malz. Mengen von mindestens75 Liter gewährt.

1. Bayern rechts des Rheins, das
GroßherzoglichsächsischeVorder=
gerichtOstheimund das Herzog=
lich sachsen=koburg=gothaischeAmt Seun *

« « in Malzquan w weni s8Krnigsbeerrg Hektoliter 22 benzgtsotr *!* a= 9

2.Württemberg .1 Zentner
a) geschro=
tetesDarr=
malz 3 60
b)gequetsch.
tes Grün.
malz. . . .. 2

— —
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r. 1160.)Freundschafts=, Handels= und
SchiffahrtsvertragzwischenSeiner
Majestät dem DeutschenKaeiser,
Könige von Preußen 2c.,im Namen
desDeutschenReichsunddemFrei=
staateCostaRicu. Vom 18.Mai
1875.

Oeine Majestätder DeutscheKaiser,
König von Preußen2c.,im Namen des
DeutschenReichseinerseits,und derFrei=
staatCostaRica andererseits,von dem
Wunschegeleitet,Ihre Beziehungenund
Interessengegenseitigzu fördernund zu
befestigen,habenbeschlossen,einenFreund=
schafts=,Handels=undSchiffahrtsvertrag
abzuschließen.

Zu diesemEnde habenSie zuIhren
Bevollmächtigtenernannt,nimücc=
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen 2c.:
den Herrn Johann Friedrich
Lahmann, AllerhöchstihrenKon=
sul zu San José, CostaRica,
und

Seine Excellenz der Präsident
des Freistagtes Costa Rica:
denHerrnDr. VicenteHerrera,
Seinen Minister desInnern 2c.,

welche, nach gegenseitigerMittheilung
ihrerVollmachten,sichübernachstehende
Artikel geeinigthaben:
Reichs=Gesetbl.1877.

(Nr. 1160.) Tratado de amistad, comercio
navegacion entre Su Magestad

el Emperador Aleman, Rey de
Prusia etc., en nombre del Im-
perio Aleman y la Republica
de Costa Rica.

Sa Magestad el Emperador Aleman,
Rey de Prusia etc., en nombre del
Imperio Aleman de una parte, y la
Repüblica de Costa Rica de la otra,
deseandofomentar y consolidar reei=
procamente Sus relaciones 6 in=
tereses, han determinado celebrar un
Tratado de amistad, comercio F na=
Vegacion.

Con este fin han nombrado Sus
respectivosplenipotenciarios, àsaber:
Su Magestad el Emperador
Aleman, Rey de Prusia etc.:
à Su Consul en San José, Costa
Rica, Sefor Don Juan Fede=
rico Lahmann,
2

Su Exceleneia el Presidente
de la Repüblica de Costa Rica:

al Senor Dr. Don Vicente
Herrera, Su actual Ministro
de Gobernacion etc.,

duienes, despues de haberse comu=
nicado sus plenos poderes, han con=
venido en los articulos siguientes:

3



Artikel J.
Es sollFriede und immerwährende

Freundschaftsein zwischenden Staaten
desDeutschenReichs einerseitsund dem
FreistaateCostaRica andererseits,sowie
zwischenden beiderseitigenAngehörigen,
S Unterschiedder Prrsenen und der
rte.

Artikel II.
Es soll gegenseitigvollständigeFrei=

heit des Handels bestehenzwischenallen
Gebieten der DeutschenStaaten und
allenGebietendesFreistaatesCostaRica.
Die Angehörigender beidenHohen ver=
tragendenTheile können frei und in
aller Sicherheitmit ihren Schiffenund
Ladungenin allediejenigenPlätze,Häfen
und Flüsse Costa Ricas und Deutsch=
lands einlaufen,welchefür dieSchiffahrt
und den Handel irgend einer anderen
Nation odereinesanderenStaates jetzt
eöffnetsind oder in Zukunft geöffnet
senwerden.

Die Costaricanerin Deutschlandund
die Deutschenin CostaRica werdenin
dieserBeziehung die nämlicheFreiheit
undSicherheitgenießen,wie die eigenen
Angehörigen. «

Artikel III.

Die Angehörigeneinesjedenderbei=
den Hohen vertragendenTheile können
gegenseitigmit vollerFreiheitjedenTheil
der betreffendenGebietebetreten,daselbst
ihren Wohnsitznehmen,reisen, Groß=
und Kleinhandel treiben, Grundstücke,
Magazine undLäden,derensie bedürfen
möchten,kaufen,miethenund innehaben,
Waaren und edle Metalle verführen,
Konsignationenaus dem Inlande wie
aus fremdenLändernannehmen, ohne
daß sie in irgend einemFalle anderen
allgemeinenoderlokalenBeiträgen,Auf=

Articulo I.
Habrá paz y perpétua amistad

entre los Estados del Imperio Aleman
por una parte y la Repüblicade
Costa Rica por la otra, y entre los
cindadanos de ambaspartes, sin ex=
cepeion de personas ni de lugares.

Articulo II.

Habrá reciprocamente una com=
pleta y entera libertad de comercio
entre todos los territorios de los
Estados Alemanes yFtodos los ter=
ritorios de la Repüblica de Costa
Rica. Los eindadanos de las dos
altas partes contratantes podrän li=
bremente y con toda seguridad ir
con los buquesycargamentos ã todos
aquellos parajes, puertos y rios de
Costa Rica y de Alemania, donde la
navegacionesactualmentepermitida
5 Se permita en lo sucesivo Para los
buques y cargamentos de cualquiera
nacion 6 Estado.

Los Costaricenses en Alemania
los Alemanes en Costa Rica go=
Zarän d este respecto de la misma
libertad y seguridad due los nacio=
nales.

Articulo III.

Los cindadanosde cada una de
las dos allas partes contratantes
Podrän reciprocamente entrar con
toda libertad en cualquiera parte de
los territorios respectivos, residir en
ellos, viajar, Comerciar asi por mayor
como por menor, arrendar, comprar
bposeerinmuebles, almacenes y

tiendas, de due tengan necesidad,
hacer trasportes de mercaderias 6
de metales nobles, recibir consigna=
ciones tanto del interior como de
los Paises estranjeros, sin dquese les



lagenoderVerpflichtungen,welcherArt
auchdieseseinmögen,unterworfenwer=
denkönnen,als solchen,diedenLandes=
Scbeni#en auferlegtsindoderauferlegt
werden.

Es soll ihnen vollkommenfreistehen
ihre Geschäfteselbstzu führen, bei den
ZollbehördenihreeigenenDeklarationen
einzureichenodersichhierbeinachBelie=
benvon Anderenunterstützenoder ver=
tretenzu lassen,seiesunterdemNamen
vonBevollmächtigten,Faktoren,Agenten,
Konsignataren,DolmetschernoderAn=
deren)dasselbegilt beimKauf undVer=
kauf von Gütern, EffektenundWaaren,
Eim* LöschenundAbfertigenihrer
iffe.
Sie sind ferner berechtigt, Auf=

träge auszuführen, welche ie von
LandsleutenodervonFremdenoderIn=
ländernanvertrautwerden,sei es als
Bevollmächtigte,Faktoren,Agenten,Kon=
signatareoder Dolmetscheroder sonst
und in keinemFalle unterliegensie dafür
anderenBeiträgen oder Auflagen als
solchen,welchendie Landesangehörigen
unterworfensind oderseinwerden.

GleicheFreiheit genießensiebeiallen
ihrenKäufen und Verkäufenhinsichtlich
der Feststellungdes Preises jeder Art
vonEffekten, WaarenoderGegenständen,
mögensie dieselbeneingeführtoderfür
die Ausfuhr bestimmthaben.

Esversteht sich jedoch,daß sie in
allen diesenFällen sichnachdenGesetzen
snVerordnungendesLandeszurichten
aben.

Artikel IV.

JederderbeidenHohenvertragenden
Theileverpflichtetsich,im eigenenStaate
keineMonopole, Entschädigungenoder
wirklicheVorrechtezum Nachtheiledes

—.

Pueda, en ningun caso, sujetar á
contribuciones, sean generales ö lo=
cales, ni a impuestos u obligaciones
de cualquiera clase qduefueren, sino
las due estén establecidas,6 pueden
establecerse sobre los nacionales.

Serän enterameme libres para
hacer por si mismos sus negocios,
Para presentar en las aduanas sus
Dropias declaraciones i pedimemos,
6 Para hacerse ayudar 6 representar
Por qduienmejor les parezca, con el
nombre de apoderados, factores,
ajentes, consignatarios, intérpretes,
6 cualquiera otro, ya para la Ccompra
Ja para la venta de sus bienes, efec=
tos 6 mercaderias, ya Para la carga,
descargaVel despachode susbuques.

Tendrän el derecho de desem=
Peflar las funciones,due se les con=
lfienpor sus compatriotas, por estran=
jeros 6 por nacionales, con carácter
de apoderados, factores, ajentes, con=
signatarios, intérpretes u otros, y
eenningun caso se les someterd á
otras contribuciones 6 impuestos due
aquellos à qdueesten 6 estuvieren
sometidos los nacionales.

Gozarän de igual privilejio en
todas sus compras y ventas para
fijar el precio de los efectos mer=
caderias y objetos, cualesquiera due
sean, ora hayan sido importados,
ora se destinen 4 la exportacion.
En todo esto se entiende due se

conformarän d las leyes y regla=
mentos del pais.

Articulo IV.

Cada una de las dos altas partes
contratantes se obliga à no conceder
en su propio Estado ningunos mo=
nopolios, indemnisaciones 6 Privile=

3



Handels, der Flagge und der Angehöri=
gendesandernStaateszubewilligen.

Die BestimmungendiesesArtikels
beziehensich nicht auf solcheVorrechte,
welchezugestandensindin Leu auf
Gegenstände,derenHandel denrespek=
tiven cpierungenvorbehaltenist, in
Beziehungauf Erfindungspatente,deren
EinführungundAnwendung,sowieauf
Grund lälterr Verträge.

Artikel WV.

DenAngehörigendeseinenunddes
anderender vertragendenTheile soll in
beiden Ländern der vollständigsteund
immerwährendeSchutz ihrer Personen
und ihres Eigenthumszu Theil werden.
Sie werdenfreienZutritt zu allenGe=
richtshöfenbehufsVerfolgung und Ver=
theidigungihrerRechtehaben.Zu diesem
Zweckekönnensie unterallenUmständen
Advokaten,SachwalterundAgentenjeder
Art verwenden,welchesie nach ihre
Ermessendazu bestimmen. «
Auchsollensie dieBefugniß haben

bei denBeschlüssenundUrtheilssprüchen
derGerichtshöfein denSachen,beidenen
sie betheiligtsind,zugegenzu sein,sowie
bei den geeeinun und Aus=
sagen,welchestattfindenkönntenbeiGe=
legenheitdes Prozeßverfahrens,so oft
die Gesetzedes betreffendenLandes die
OeffentlichkeitdieserHandlungengestatten.

Endlichwerdensiein dieserBeziehung
die nämlichenRechteund Vortheile ge=
nießen,wie die eigenenAngehörigenund
denselbenBedingungen icenerhe sein,
die S letzteren sind odersein
werden.

Artikel VI.

Die Costaricanerin Deutschlandund
die Deutschenin CostaRica sollenbe=

jios Propiamente dichos, 4 daflo del
comercio, de la bandera y de los
cindadanos del otro.
Las disposiciones de estearticulo

no seextiendená los privilejios con=
cedidos, tanto para los objetos, cuyo
comercio pertenece 4 los dos Go=
biernos respectivos, como Para los
Patentes de invencion, su introduc=
cion yF aplicacion, 6 por razon de
contratos á titulo oneroso.

Articulo V.

Los ciundadanosde la una y de
la otra parte contratante, gozarän
en los dos paises de la mas com=
pleta y constante proteceion para
sus personas y propiedades. Ten=
drän libre acceso à todos los Tribu-
nales de Justicia para la demanda
J defensa de sus derechos. A este
electo podrän emplear en cuales=
duiera circunstanciäs, los abogados,

due ellos mismos designen.
Tendrän la facultad de estar pre=

sentes 4 las resoluciones yFsenten=
cias de los Tribunales en las causas
en due ftueren interesados, lo mismo
due à las informaciones yF declara=
ciones de testigos, que pueden tener
lugar con ocasion de los juicios,
siempre due las leyes de los paises
respectivos permitan la publicidad
de esos actos.

Gozarän, en fin, á este respecto,
de los mismos derechos y privile=
jios due los nacionales; y estarän
sometidos 4 las mismas condiciones,
que d estos ültimos les estén6 estu=
vieren impuestas.

Articulo VI.

Los Costaricenses en Alemania
Flos Alemanes en Costa Rica estarän



freit sein sowohl von allen persönlichen
Dienstenim Heereund in der Marine,
in derLandwehr,BürgerwehroderMiliz,
als auch von der Verpflichtung,poli=
tische,administrativeundrichterlicheAem=
ter und demgemäßedienstlicheVerrich=
tungenzu übernehmen,sowievon allen
außerordentlichen Kriegskontributionen,
gezwungenenAnleihen,militärischenRe=
quisitionenoderDienstleistungen,welcher
Art sieauchseinmögen. Ueberdieskön=
nen sie in allen Fällen rücksichtlichihres
beweglichenund unbeweglichenVermö=
gens keinenanderenLasten, Abgaben
und Auflagen unterworfen werden, als
denen,welchevon den eigenenAngehö=
rigen oder von den Angehörigender
meistbegünstigtenNationverlangtwerden.

Artikel VII.

Die . —des einenund des
anderenLandeskönnengegenseitigweder
einer Beschlagnahmeunterworfen,noch
mit ihrenSchiffen,Schiffsmannschaften,
Ladungen,Waaren und Effektenzum
eecs irgendwelchermilitärischenExpe=
ition oder irgend welcheröffentlichen
Verwendungzurückgehaltenwerden,ohne
daß vorherdurchdie Betheiligtenselbst,
oderdurchvon ihnen ernannte Sachver=
Fist eine billige Vergütungfestge=
ellt wordenist, welchein jedemFalle
hinreichtzur Deckung aller Nachtheile,
Verluste,Verzögerungenund Schäden,
welcheihnendurchdenDienst, demsie
unterworfenwurden,entstandensindoder
entstehenkönnten.

Artikel VIII.
Die Costaricaner,welche sich in

Deutschlandund die Deutschen,welche
sichin CostaRica aufhalten,genießendie
vollständigsteKultus=und Gewissensfrei=
heitund es werdendie betreffendenRe=
gierungennichtzugeben,daßsie belästigt,

exentos tanto de todoservieio per=
sonal en los ejércitos de tierra y
mar, y en las guardias 6 milicias
nacionales, como de la obligacion
de aceptar los cargos yFoficios poli=
ticos, administrativos y judiciales,
1o mismo qduede todas las contri=
buciones extraordinarias de guerra,
de los préstamos forzosos, requisas
6 Servicios militares, sean cuales
fneren. En todos los demas casos no
Podrän ser sometidos por sus bienes
muebles 6 raices d’ otras cargas,
exacciones 6 impuestos, due los due
sean 6 fueren exisidos d4los mismos

ditos de la nacion mas favorecida.

Articulo VII.

Los ciudadanos del uno y del
otro pais, no podrän ser sometidos
respectivamente, à4ningun embargo,
ni ser detenidos con sus buques,
tripulaciones, cargamentas, mercan=
cias y etectos para ungaespedicion
militar cualdqduiera,ni para cualduier
uso Püblico, sin due se haya flado
Préviamente por las Partes intere=
sadas, 6 por peritos due ellos nom=
bren, und indemnizacion justa y su=
ficiente en todos los casos Para
cubrier todos los perjuicios, pérdidas,
retardos y dafos due ccasione el
servicio A due hayan de ser some=-
tidos 6 qduede el pudieren resultar.

Articulo VIII.

Los Costaricenses residentes en
Alemania yF los Alemanes residentes
en Costa Rica gozarän de una per=
fecta libertad de conciencia y culto
ylos respectivos Gobiernos no per=
mitirän qduesean molestados, inquie=

mb.



beunruhigtoder gestörtwerdenwegen
ihres religiösenGlaubens oder wegen
derAusübungihresGottesdienstes,wel=
en sie in Privathäusern, Kapellen,
irchenoder sonstigenfür gottesdienst=

liche Zwecke bestimmtenOrten, unter
BeobachtungderkirchlichenSchicklichkeit
undeed AchtungderLandesge=
setze,Sitten und Gebräucheausüben.

Arch sollendie Costaricanerund die
DeutschendieBefugnißhaben,ihreLands=
leute, welche in Deutschlandund in
CostaRica mit Todeabgehen,an passen=
den und angemessenenOrten, welchesie
selbstimEinverständnißmitderOrtsobrig=
keitdazubestimmenundeinrichten,oderan
den von denVerwandtenund Freunden
des VerstorbenengewähltenBegräbniß=
orten 7 bestatten,und sollen die nach
ihren kirchlichenGebräuchenbegangenen
Begräbnißfeierlichkeitenin keinerArt ge=
stört, nochdie Gräber aus irgend wel=
chem Grunde beschädigtoder zerstört
werden.

Artikel IK.
Die Ehe einesCostaricanerssoll in

Deutschlandunddie EheeinesDeutschen
soll in CostaRica für gültig angesehen
werden,ohneRücksichtauf dasReligions=
bekenntniß,wenn dieseEhe geschlossen
it emäßdenGesetzeneinesder beiden
änder, sei es, daß dieseEhe geschlossen
ist in demHeimathslandeeinesderChe=
attenin dortgültigerForm seies, daß
e geschlossenist in demanderenLande
in dort vorgeschriebenerForm odervor
einem akkreditirtendiplomatischenoder
konsularischenVertreter seiner Nation,
welchervon seinerRegierung zur Vor—
nahmedieserHandlungenermächtigtist,
in diesemletzterenFalle in Uebereinstim—
mung mit den Gesetzender betreffenden
Länder.

tados ni perturbadospor su creencia
relijiosa, ni por el ejercicio de su
relijion en casas privadas, en capil=
las, iglesias 6 lugares de adoracion
designados al efecto, con el decors
debido dàla Divinidad y el respeto
correspondiente 4 las leyes, usos y
costumbres del pais.

Los Costaricenses y Alemanes
tendrän tambien libertad para en=
terrar d sus respectivos connaciona=
les, due mueran en Alemania 6 en
Costa Rica, en los lugares conve=
nientes y adecuados, designados y
establecidos por ellos mismos con
acuerdo de las autoridades locales,
6 en los cimenterios qdueelijan los
Parientes 6 amigos de los difuntos,
y los funerales celebrados en con=
formidad con la solemnidad de su
iglesia, no serän perturbados de
modo alguno, ni danadosGdestruidos
Por ningun motivo los sepuleros.

Articulo LX.
El matrimonio de un Costaricense

serd consideradeocomo välido en
Alemania y el matrimonio de un
Aleman serä consideradocomovälido
en Costa Rica, sin atenderse 4 la
confesion relijiosa, si este matri=
monio estä celebradosegun las leyes
de uncode los dos paises, bien sea
celebrado en el pais de unco de los
consortes en forma välida, bien sea=
celebrado en el otro pais en la forma
Prescrita alld 6 ante un represen=
tante diplomätico 6 consular dé su
nacion, acreditado y autorizado por
su Gobierno para celebrar esosactos,
en este üultimo caso, conforme à blas
leyes de los respectivos paises.



Artikel X.
Die Angehörigeneinesjedender ver—

tragendenTheilePui dasRechthaben,
in denbetreffendenGebietendesanderen
jedeArt beweglichenund unbeweglichen
Vermögenszu erwerbenund zu besitzen,
dasselbemit aller den Eingeborenen

Freiheit auszubeutenund
arübernachihremBeliebendurchVer=
kauf, Schenkung, Tausch, Testament
oderauf irgendwelcheandereWeisezu
verfügen. Desgleichenkönnendie An=
Ehtrigen des einen Landes, welche
üter, die in demanderenLande liegen,

erben,unbehindertin diejenigenTheile
der gedachtenGüter, die ihnenab in=
testato oder durchTestament#falleng
succedirenund darüber nach Belieben
verfügen, issecgen der Bezahlung
der Abgabenvom Verkauf,von der
Hschat oderandererArt, wie siedie
Angehörigen des Landes in gleichen
Fällen zu erlegenhaben.

Von dem Vermögen,welchesunter
irgendeinemRechtstitelvoneinemCostari=
canerin Deutschlandoder von einem
Deutschenin CostaRica erworbenistund
aus demLandegeführtwird, darf weder
in demeinen2 in demanderenLande
dieunterdem Namenjus detractus,
gabella hereditaria, census
grationis bekannte,noch irgend
andereAbgabe erhobenwerden, welcher
dieAngehörigendesLandesnichtunter=
worfen sindoderseinwerden.

Artikel XI.
Die beidenHohen kontrahirenden

Theile,von demWunschebeseelt,etwaige
Streitigkeitenzuvermeidenund bie recht=
licheLage ihrer in demanderenStaate
ansässigenBürger genau festzustellen,
kommendahinüberein,daß als Costari=
canerin Deutschlandund als Deutsche
in CostaRica anzusehensinddiejenigen,

emi=
eine

Articulo X.
Los cindadanos de cada una de

las partes contratantes, tendrän el
derecho de adquirir y poseer, en los
territorios respectivos de la otra,
toda clasede bienesmueblesyFraices;
el de explotarlos con toda libertad
de la misma manera due los nacio=
nales, igualmente que el de disponer
de ellos, cromo les convenga, por
venta, donacion, PDermuta, testamento
6 de cualquiera otra manera. Asi
mismo los ciudadanos de uno de los
Daises, que sean herederos de bienes
situados en el otro pais, podrän su=
Ccedersin impedimento en aquella
Parte de dichos bienesdue les toquen
ab intestato 6 por testamento con
la facultad de disponer de ellos A
su arbitrio; salvo due pagarän los
mismos derechos de venta, sucesion
6 cualesquiera otros due en casos
semejantes pagarian los nacionales.

Cuando llegue el caso de expor=
tarse los bienes adquiridos por cual=
quier titulo por Costaricenses en
Alemania 6 por Alemanes en Costa
Rica, no se impondrá sobre estos
bienes en uno m otro Pais, ninguno
de los impuestos conocidos con los
nombres de jus detractus, gabella
hereditaria, census emigrationis, ni
otro alguno d due no estén 6 estu=
vieren sujetos los nacionales.

Articulo Xl.
Las dos altas partes contratantes,

deseando evitar controversias posi=
bles y determinar bien la condicion

estado establecidos en el otro, con=
vienen queestaränconsideradoscomo
Costaricenses en Alemania y como
Alemanes en CostaRica, los que,



welche,nachdemsie in die Staaten des
anderenTheils sichbegebenhaben,um
daselbstzu leben, sichdie Nationalität
ihres Geburtslandesin Gemäßheitder
Gesetzedesselbenbewahrthaben.

ie sind ferner übereingekommen,
daß der in Deutschlandgeboreneeheliche
Sohn eines costaricanischenVaters als
Costaricaner,der in CostaRica geborene
ehelicheSohn eines Deutschendagegen
als Deutschergeltensoll. Dessenunge=
achtetsoll es jedochdemSohne frei=
stehen,zu derZeit, wo ernachdenvater=
ländischenGesetzen die Großjährigkeit
erlangt, sichmittelsteiner im Laufe des
zrieseen Jahres bei dem Konsulate
der Nation,welcherseinVater angehört)
abgegebenenErklärungfür dieNationali=
tät seinesGeburtslandeszuentscheiden
und er soll alsdannals Burger dieses
Landes von der Geburt an betrachtet
werden, unbeschadetder Wirkung der
vorhervollzogenenAkte.

Artikel XII.
Wenn (was Gott verhütenwolle)

der Friede zwischenden beidenHchin
kontrahirendenTheilen gestört werden
sollte,sosoll denAngehörigendeseinen
Staates,welchezu derZeit in demGe=
biete des anderen sich befinden, der
Aufenthaltdaselbstund derBetrieb ihres
Berufs oderGewerbesgestattetbleiben,
ohnedaß sieauf irgendwelcheArt, ins=
besonderedurchaußerordentlicheSteuern,
LeistungenoderKontributionen,welche
nichtzugleichalle Angehörigendes Lan=
desteesen ) belästigtwerden, und der
volle Genuß ihrer Freiheit und ihrer
Güter soll ihnen assen werden, so
lange sie sichkeinerVerletzungder Lan=
desgesetzeschuldigmachen.

währenddes Kriegszustandesdas Land
zu verlassen,so sollihnendasgleichfalls

habiendose trasladado, para vivir en
los Estados de la otra parte,habrän
conservado, en neter Alas leyes
nacionales, la naturaleza del pais
nativo.

Ademas convienen qdueel bijo
nacido en Alemania de lejitimo ma=
trimonio de un padre Costaricense
#srd reputado Costaricense yreci=
Procamentedue el hijo lejitimo na=
cilo en Costa Rica de un padre Ale=
man serä reputadeAleman. Sinem=-
bargo el hijo al tiempode legar &su
mayoria segun las leyes de su patria,
le estä permitido medianteung decla=
racion hecha ante el Consul de la
nacion d4qduepertenecesu padre
en el aüo en qdueobtienesu mayoria,
Ptar por la nacionalidad del pais en
due naci y entonces será conside-
rado ciudadano de este pais desde
su nacimiento, salvo los efectos de
los actos consumados anteriormente.

Articulo XII.

Si (lo queno permitaDios) legare
à romperse la paz entrelas dos altas
Partes contratantes, se permitird dà
los cindadanosde una parte, qdue
estän residiendo en el territorio de
la otra, permanecer en el y continuar
ejerciendo sus ocupaciones y pro=
fesiones, sin ser inquietados de nin=
guna manera, y especialmente sin
due se les impongan umpuestos,con=
tribuciones 6 préstamos extraordina=-
rios, que no sean comunes & todos
los eindadanos del pais, y serän
garantizados en el goze de su liber=
tad y de sus bienes, haberes 6 in=
tereses, en tanto que no contravengan
à las leyes del pais.

En caso due presieran salir del,
Pais durante el estado de guerra se
les permitird tambien hacerlo y A



gestattetsein und sie sollenungehindert
ihreGeschäfteordnen,über ihr Eigen—
thumverfügenund denErlös ohneAb=
zugmitführenkönnen.In diesemFalle
wirdihneneinGeleitsbriefertheiltwerden,
um sich in einemHafen, den sienach
ihrerWahl selbstbezeichnenmögen,ein=
uschiffen,vorausgesetzt,daßderselbevom
Feind. weder bedert noch blokirt ist,
nochihre eigeneSicherheitoderdie des
Staates die Abreiseüber diesenHafen
verbietet,inavelchemFalle dieselbestatt=
findenwird, wie und wo es geschehen
kann.

Artikel X!III.

In keinemFalle einesKrieges oder
einesZerwürfnisseszwischenbeidenLän=
dern werdendas Eigenthumoder die
Güter der betreffendenStaatsangehöri=
geng welcherArt sie auchseien)einer
eschlagnahmeoder Segquestrationoder

anderenLastenoderAuflagenunterwor=
fen werden,als denjenigen,welchevon
allen Angehörigendes Landes erhoben
werden. Ebensowenigdürfen die Be=
träge,welchePrivatpersonenihnenschul=
den, die Staatspapiere, Bankantheile
oderAktien,welchedenselbengleichstehen,
zumSchadender gedachtenAngehörigen
mit Beschlag belegt, sequestrirtoder
eingezogenwerden.

Artikel XIV.

Die costaricanerKaufleutein Deutsch=
land und die deutschenKaufleute in
Costa Rica werden bei ihrem —
alle Rechte,FreiheitenundZollbefreiun⸗
S genießen,welcheden Angehörigen
er meistbegünstigtenNation gewährt
sind oder in Zukunft gewährt werden.
In Folge dessenkönnenin Deutschland
auf die ErzeugnissedesBodens und des
Gewerbfleißesvon CostaRica und in
CostaRica auf die Erzeugnissedes
deutschenBodens und Gewerbfleißes
Reichs=Gesetzbl.1877.

este fin arreglar libremente sus ne=
gocios y disponer de sus bienes
llevar consigo el producto. En
este caso se les darä un salvo con=
ducto para embarcarse en el puerto
due ellos mismos designen 4 su vo=
luntad, con tal que no estédeupado
6 Sitiado por el enemigo, y due su
Propia seguridadd lá del Estado no
se oponga á due marchen por aquel
puerto, en cuyo caso lo harän por
donde y como sea posible.

Articulo XIII.
En ningun caso de guerra 6 de

colision entre las dos Paises, estarän.
sujetasäningun embargoGsecuestro,
ni dàotras cargas 6 impuestos due
los que se exisen 6 exfieren de to=
dos los nacionales, las propiedades
6 bienes de cualquiera clase de los
eindadanos respectivos. Tampoco
podrän ser embargadas,secuestradas
6 confiscadas,con perjuicio dedichos
ciudadanosrespectivoslas cantidades
due les deban los particulares, los

ciones de Banco ö de Compania qdue
les corresponden.

Articulo XIV.

Los comerciantes cCostaricenses
en Alemania y los comereciantesale=
manes en Costa Rica gozarän para
su comercio de todos los derechos,
libertades y franquicias acordadas 6
due se acuerden en favor de los
cimndadanos6 sübditos de la nacion
mas favorecida. En consecuencia,
los derechos de importacion impu=
estos en Costa Rica sobre los pro=
ductos del suelo 6 de la industria

4.



keineanderenoder höherenEingangsab=
gabengelegtwerden,als diejenigen,denen
die nämlichenErzeugnisseder meistbe=
günstigtenNation unterworfensind oder
unterliegenwerden.

DerselbeGrundsatzsoll für dieAus=
fuhr gelten.

In die BestimmungdiesesArtikels
sollennichtmit Luabegunen.seindieVor=
rechteundBefreiungen,die derFreistaat
CostaRica denErzeugnissendesBodens
und desGewerbfleißesvon irgendeinem
deranderencentralamerikanischenStaaten
eingeräumthat odereinräumenwird, in=
demsich dieseals berufenansehen,in
Zukunftmit Costa Rica ein zusammen=
hängendesnationalesGanze zu bilden.

KeinVerbotund keineBeschränkung
der Einfuhr oderAusfuhr irgend eines
Artikels soll in demgegenseitigenHandel
der beidenLänder Anwendung finden,
wenn dieselbensichnicht gleichmäßigauf
alle anderenNationenestroen und die
Förmlichkeiten,welchezum Beweisedes
UrsprungsundderHerkunftderWaaren,
die in das eineder beidenLänder einge=
führt werden beziehungsweiseverlangt
werden möchten, werden gleichfalls ge=
meinsamsein für alle anderenNationen.

Artikel XV.
Die costaricanischenSchiffe bei

ihrem Einlaufen oder Auslaufen in
Deutschlandund die deutschenSchiffe,
die in costaricanischenHäfen ankommen
oderaus solchenausgehen,werdenkeinen

und anderen,den Schiffskörpertreffen=
denGebührenunterworfensein,als den=
jenigen)welchenbeziehentlichdie Schiffe
des eigenenLandes unterworfen sind
oderseinwerden.

los productos del suelo 6 de la in=
dustria de Costa Rica, no podrän
ser otros 6 mas altos due aquellos
à due estéen6 estuvieren sometidos
los mismos productos de la nacion
mas favorecida. -

Elmismoprincipioseobservakä
Para la exportacion.

No se entienden incluidos en la
disposicion de este ärticulo los pri=
Vilejios 6 esencionesconcedidos 6
due se concedan por le Repüblica
de Costa Rica en favor de los frutos
del suelo 6 industria de cualquiera
de los otros Estados Centroameri=-
canos, por considerarse estos como
Hamados d formar un solo cuerpo
de Nacion en lo füuturocon Costa
Rica.

No tendréálugar en el comereio
reciproco de los dos paises, ninguna
Prohibiçcion6 restriccion enla impor=
tacion 6 exportacion de cualquier
articulo, si no se estiendeigualmente
4 todas las otras naciones; y las
formalidades due puedan ezxijirse
Para justilicar el orijen y proceden=
cia de las mercanciasrespectivamente
importadas en el uno de los dos
Paises, serän igualmente comunes 4
todas las otras naciones.

Articulo XV.

Los buques costaricenses d su
entrada 6 salida de Alemania y los
buques alemanes due arriben d los
puertos de Costa Rica 6 salgan de
ellos, no estaränsujetos á derechos
mas altos de tonelaje, faro, puerto,
Pilotaje, cuarentena otros que
afecten el cuerpo del buque, sino ã
aquellos dàdue respectivamenteesten
6 estuvierensujetos los buquesna=
cionales. —-



Die Tonnengelderund andereAb=
gaben,welcheimVerhältnissederTrag=
fähigkeitder Schiffeerhobenwerden,
werden in Costa Rica von deutschen
Schiffen nach Maßgabe des deutschen
Schiffsregistersberechnetund umgekehrt.

Artikel XVI.
Gegenständealler Art, welchein die

Häfen deseinender beidenLänderunter
derFlaggedesandereneingeführtwerden,
sollen, welchesau 6n Ursprung sein
und aus welchem Landeauch die Ein=
fuhr erfolgenmöge, keineanderenund
höherenEingangsabgabenentrichtenund
keinenanderenLastenunterworfensein,
als wenn sie unter der Nationalflagge
eingeführtwürden.

Desgleichensollen enscht aller
Art, welcheaus einemder beidenLän=
der unterder Flagge des anderen,nach
welchemLandees auchseinmöge, aus=

oder Förmlichkeitenunterworfen sein,
als wenn sie unter der Nationalflagge
ausgeführtwürden.

Artikel XVII.

Die costaricanischenSchiffeinDeutsch=
land und die deutschenSchiffe in Costa
Rica könneneinenTheil ihrer aus dem
Auslande kommendenLadung in dem
einenHafenund denRest dieserLadung
in einemodermehrerenanderenHäfen
desselbenLandes entlöschen,und nicht
minder könnensie ihre Rückfrachttheil=
weisein verschiedenenHäfendesgedachten
Landeseinnehmen,ohnein jedemHafen
andereoderhöhereAbgabenzu entrichten,
als diejenigen,welcheunter ähnlichen
Umständendie Schiffedes eigenenLan=
des entrichtenoder zu entrichtenhaben
werden.

BezüglichdesKüstenhandelsund der
Küstenfrachtfahrtwerdendiebeiderseitigen
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Los derechosde tonelaje y los
demas due se cobren en razon de
la capacidad de los buques, serän
bereibidos enCostaRica de los buques
alemanes segun el registro aleman
del buque y reciprocamente.

Articulo XVI.

Los objetos de cualquiera natura=
leza importados en los puertos de
uno de los dos paises bajo el pa=
bellon del otro, cualquiera due sea
tsu orijen y de cualquier pais due se
haya la importacion, no pagarän
otros ni mas altos derechos de en=
trada, ni estaränsujetos 4 otrascar=
gas due si luesen importados bajo
Pabellon nacional.

Tambien los objetos de cualquiera
naturaleza exportados de uno de
los dos Paises, bajo el pabellon del
otro, d cualquier pais due sea, no
serän sometidos d otros derechos 6
formalidades,qduesifuesen exportados
bajo pabellon nacional.

Articulo XVII.

Los buques costaricenses en Ale=
mania y los buques alemanes en
Costa Rica podrän descargar una
Parte de su cargamento proveniente
de füera en un puerto y el resto de
aquel cargamento en otro 6 en otros
Puertos del mismo pais, asi como
Podrän recibir su cargamento de re=
torno por partes en diversos puertos
de dicho pais, sin pagar en cada
Puerto otros 6 mas altos derechos
due los due paguen 6 pagarian los
buques nacionales en circunstancias
anälogas.

Para el comercio de costa y el
cabotaje los cindadanos respectivos
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Angehörigenbehandeltwerdenwie die
AngehörigendermeistbegünstigtenNation.

Artikel XVIII.
Schiffe im Besitzevon Angehörigen

des einender beidenHohenvertragenden
Theile,welcheandenKüstendesanderen
Schiffbruchleidenoderstrandensollten,
oderwelchein Folge von Seenothoder
erlittenerHavereiin die5 desanderen
Theils einlaufenoder dessenKüstenbe—

welcherArt oderwelchesNamens unter=
worfen,mitAusnahmederjenigen,welchen
in ähnlichenUmständendie National=
schie unterliegenoder unterworfensein
werden.

Ueberdiesist es ihnen gestattetauf
andereSchiffe überzuladenoder ihre
ganzeLadung odereinenTheil derselben
am Landeund in Magazinen,um das
Verderben der Waaren zu verhüten,
unterzubringen,ohnedafürandereGe=
bührenzuentrichten,als dieEntlöschungs=
kostenund dieauf dieMietheöfentlicher
Magazineund denGebrauchöffentlicher
Schiffswerstezum Zweckeder Unterbrin=
gung derWaaren undAusbesserungdes
Schiffs bezüglichen.Außerdemsoll ihnen
zu diesemZweckejedeErleichterungund
Schutzgewährtwerden,ebenso,wie um
sich mit Lebensmitteln zu versehenund
sichin denStand zubringen,ihreReise
ohneHinderniß fortzusetzen.

Artikel XIX.

Als costaricanischeSchiffe werdenin
Deutschlandund als deutscheSchiffe
werdenin CostaRica alle diejenigener=
achtetwerden,welcheunterderbetreffen=
denFlaggefahrenundmitsolchenSchiffs=
papieren und Urkunden versehensind,
wie siedie Gesetzeder beidenLänder er=

—

serän tratados como los ciudadanos
de la nacion mas favoreeida.

Articulo XVIII.

Los buques pertenecientes & los
cindadanos de una de las dos altas
Partes contratantes, que naufraguen
5 20zobren en las costas de la otra,
6 due por consecuencia de arribada
forzosa 6 de averia comprobada, en=
tren en los puertos 6 toquen en las
costas de la otra, no estarän sujetos
4 ningunos derechos de navegacion,
cualdquieradue seael nombrecon due
esten establecidos,salvo los derechos
4 due estéen6 estuvieren sujetos en
semejantescircunstancias los buques
nacionales. «

Ademas les seräpermitido trasla=
dar d otros buques 6 colocar en tierra
Jbponer en los almacenes el todo
una parte de su cargamento, para
evitar que perezcan las mercancias,
sin qduese pueda exijir de ellos otros
derechosdue los relativos álos gastos
de descarga, alqduiler de almacenes
yausc de astilleros püblicos due sean
necesariospara depositar lasmercan=
cias y reparar las averias del buque.
Les será ademasconcedidatoda fa=
cilidadd y proteccion 4 este efecto,
lo mismo qduePara,procurarse vive=
res y ponerse en estadode continu=
ar su viaje, sin ningun impedimento.

Articulo XIX.

Serän considerados comocostari=
censes en Alemania y como alema=
nes en Costa Rica todos los buques,
due naveguen bajo las banderas re=
tspectivas, y qduelleven la patente y
demas documentos exijidos por las
legislaciones de los dos paises, para



fordern,umdieNationalitätderHandels⸗
schiffenachzuweisen.

Artikel XX.
Schiffe,Waaren und anderedenbe=

treffendenStaatsangehörigeneigenthüm=
lichenGegenstände,welcheinnerhalbder
Gerichtsbarkeitdes einender beidenver=
tragendenTheile, oder auf hoherSee
vonPiratengeraubtundnachdenHäfen,
Flüssen,Rhedenoder Buchten im Ge=
bietedes anderenTheils gebrachtoder
daselbstangetroffenwerden, sollen ihren
EigenthümerngegenErstattungderKosten
derWiedererlangung,wenn solcheent=
standenund von den kompetentenBe=
hörden zuvorfestzeitel sind, zurückge=
gebenwerden,sobalddas Eigenthums=
rechtvor diesenBehördennachgewiesen
seinwird, und auf eineReklamationhin,
welche innerhalb einer Frist von zwei
Jahren von denBetheiligtenoderderen
Bevollmächtigtenoder von den Ver=
treternder betreffendenRegierungange=
brachtwerdenmuß.

Artikel XXI.
Die Kriegsschiffedes einenderbeiden

vertragendenTheilekönnenin alleHäfen
desanderen,welchedermeistbegünstigten
Nationgeöffnetsind, einlaufen,daselbst
verweilen,Bedarf einnehmenund Aus=
besserungenvornehmen.Sie sinddaselbst
den nämlichenVorschriftenunterworfen
und genießendieselbenVortheile wie die
KriegsschiffedermeistbegünstigtenNation.

Artikel XXlII.
Wenn der Fall eintretensollte, daß

der eine der beidenvertragendenTheile
mit einerdritten Macht im Kriegesich
befände,so darf derandereunter keinen
UmständenseinenAngehörigengestatten,
Kaperbriefezunehmenoderanzunehmen,
um gegendenersterenfeindlichzu ver=

Gä

justiücar la nacionalidad de los
buques de comercio.

Articulo XX.
Los buques,mercanciasyFefectos

pertenecientes d los cindadanos re=
spectivos, due sean tomados por pi=
ratas en los limites de la jurisdiccion
de la una de las dos partes contra=
tantes 6 en alta mar, y qduefuesen
conducidos & los puertos, rios, radas
6 bahias de la dominacion de la otra,
6 encontrados en ellos, serän entre=
gados d sus duellos, pagando, si hay
lugar, los gastos de recobro qduesean
determinadospor los tribunales com=
petentes, cuando el derecho de pro=
Piedad haya sido comprobado ante
dichos tribunales, por reclamacion
due deberá ser hecha en el término
de dos aflos por las partes interesa=
dos 6 sus apoderados, 6 por los
ajentesde los Gobiernos respectivos.

Articulo XXlI.
Los buques de guerra de una de

las dos partes contratantes podrän
entrar, permanecer y repararse en
los puertos de la otra, cuyo acceso
esté concedido d la nacion mas fa=
vorecida, estarän alli sujetos á las
mismas reglas, y gozarän de las mis=
mas ventajas due los de dicha nacion
mas favorecida.

Articulo XXII.
Si sucediere due una de las dos

Partes contratantes esté en guerra
Ccon una tercera Potencia, la otra
Parte no podrá en ningun caso au=
torizar 4 sus nacionales para tomar ni
aceptar comision 6 letras de corso,
Para obrar hostilmente contra la pri=



—

fahrenoder denHandel und dasEigen=
thumseinerAngehörigenzubeunruhigen.

Artikel XXIII.
Die beidenHohenvertragendenTheile

nehmenfür ihregegenseitigenBeziehungen
nachstehendeGrundsätzean:
1. dieKapereiist und bleibtabgeschafft;
2. dieneutraleFlaggedecktdas feind=
licheGut, mitAusnahmederKriegs=
konterbande;

3. neutrales Gut unter feindlicher
Flaggermit Ausnahmeder s
onterbande,darfnichtmitBeschlag
belegtwerden;

4. dieBlokadenmüssen,um rechtsver=
bindlichzu sein, wirksamsein, das
heißtdurcheineStreitmachtaufrecht
erhalten werden, welche hinreicht,
um den Zugang zur Küste des
Feindeswirklichzu verhindern.

»
ein, daß die Freiheitder Flaggedie—
jenge der Personensichert,und Las die
Angehörigen einer feindlichenMacht,
welchean Bord einesneutralenSchiffes
angetroffenwerden,nichtzuGefangenen
gemachtwerdendürfen, ausgenommen,
wenn sie demSoldatenstandeangehören
und sichzur Zeit im DienstedesFeindes
befinden.

Die beidenHohenvertragendenTheile
werdenjedochdieseGrundsätzeauf andere
Mächtenur insoweitanwenden,als letztere
dieselbengleichfallsanerkennen.

Artikel XXIV.
Für denFall, daß der eineder ver=

tragendenTheile sichim Kriege befände
undseineSchiffeaufderSeedasDurch=
suchungsrechtauszuübenhabensollten,
ist man einverstanden,daß, wenn diese
einemSchiffe des anderenneutral ge=
bliebenenTheils begegnen,sie außer

mera 6 Para inquietar el comercio y
las propiedades de sus cindadanos.

Artieulo XXI.
Las dos altas partes contratantes

adoptan en sus relaciones mütuas,
Los principios siguientes:
I El corso estä y dueda abolido;
2° La bandera neutral cubre la
mercancia enemiga, con exeep=
cion del contrabandode guerra;

3 La mercancianeutral, con excep=
cion del contrabando de guerra,
no puede ser tomada bajo la
bandera enemiga;

4° Los bloqueos, para ser obliga=
torios deben ser efectivos, es
decir, mantenidospor una füerza
suficientepara impedir realmente
el acceso al territorio del ene=
migo.
Queda ademas convenido, qduela

libertad de la bandera asegura tam=
bien la de las personas, V due los
individues pertenecientes d#una Po=
tencia enemiga qduefuesenencontra=
dos á bordo de un buque neutral,
no podrän serhechos prisioneros,
4 menos qduesean militares y estén
Por el momentoocupadosen el ser=
vicio del enemigo.

Las dos altas partes contratantes
#noaplicarän estos principios en lo
due concierne à las otras Potencias,
sino dálas due igualmente los reco=
nozcan.

Articulo XXIV.
En el caso de qdueuna de las

Partes contratantes estuviese en
Luerra, V de due susbuqueshubiesen
de ejercer en el mar el derecho de
Visita, dueda convenido, qduesi en=
cuentran un buque perteneciente 4á
la otra parte due permanezca neu=



Kanonenschußweitesichhaltensollenund
lediglichein Boot mit zweiOffizierenan
BorddesneutralenSchiffessendendürfen
mit demAuftrage,zurPrüfung derauf
dieNationalitätdes letzterenund dessen
LadungbezüglichenPapiere zu schreiten.

Die Befehlshaberder Schiffe sind
verantwortlichfür jedeBedrückungoder
alihbee Handlung, welchesie bei
ieserGelegenheitbegehenoderbegehen
lassensollten. -·-.-
Wan istgleichfallseinverstanden,daß
in keinemFalle der neutrale Theil ge—
nöthigt werdenkönne,anBord desdurch⸗
suchendenSchiffes zu gehen,wederum
seinePapierevorzuzeigen,nochzuirgend
einemanderenZwecke.
DieDurchsuchungwirdnichtgestattet

sein, außeran Bord von Schiffen, die
ohneGeleit fahren. Wenn siemit Ge=
leit reisen,sogenügtes,daßderBefehls=
haber des letzterenmündlichund auf
seinEhrenwortversichert,daß die unter
Hii Schutzund seinebewaffneteBe=
eckunggestetenSchiffedem Landean=
#sn „dessenFlagge sie führen, und
aß er, wenn dieseSchiffe nacheinem
feindlichenHafen bestimmtsind, ferner
erklärt,daß sie keineKriegskonterbande
an Bord haben.

Artikel XXV.

Im Falle das einederbeidenLänder
miteiner dritten Macht im Kriege sich
befände,sollen die Angehörigen des
andern Landes ihren Handel und
ihre Schiffahrt mit dieser Macht fort=
setzenkönnen,außermit solchenStädten
oder Häfen, welchein Wirklichkeitbe=
lagert oder wirksamblokirt sind; diese
FreiheitdesHandelsund derSchiffahrt
darfsichjedochin keinemFalleaufGegen=
stände, welche als Kriegskonterbande
gelten,erstrecken,nämlichaufFeuer=und

tral, los primeros se mantendrän
fuera del alcance del cafon, y due
podrän enviar en sus lanchas unica=
mente dos examinadores encargados
de proceder áäla vista de los papeles
relativos d su nacionalidad y car=
gamento.
Los comandantes serän respon=

sables de cualquiera vejacion 6 acto
de violencia due cometan 6 dejen
cometer en tal ocasion. «

Se conviene igualmente, que en
ningun caso la parte neutral podráäT
ser obligada 4 pasar d4bordo del.
budquevisitante, ni para mostrar sus
papeles, ni por ninguna otra causa.

La visita no será permitida sino
däbordo de los buques due navegun
sin convey. Bastarä, cuando caminen
convoyados, due el comandante de=
clare verbalmente y por su palabra
de honor due los buques puestos
bajo su proteccion y al abrigo de
su fuerza pertenecen al pais, cuya
bandera enarbolan, y due deeclare
tambien, cuando esos buques tengan
Por destino un puerto enemigo,due
onoconducen contrabandode guerra.

Articulo XXV.

En el caso de due uno de los
dos paises esté en guerra con cual=
duiera otra Potencia, los cindadanos
del otro pais podrän continuar su
comercio ynavegacion con esta misma
Potencia, exceptuando las ciudades
puertosdueesténrealmentesitiados
6 etectivamentebloqueados; sin due
esta libertad de comercio y de nave=
gacion pueda en ningun caso esten=
derse á los articulos due se reputan
contrabando de guerra, 4 saber: las



blankeWaffen, Geschosse,Pulver, Sal—
peter,militärischeAusrüstungsgegenstände
undGeräthschaftenaller Art, welchefür
denGebrauchim Kriege bestimmtsind.

In keinemFalle darf ein, einemAn=
gehörigendes einender beidenLänder
gehörigesHandelsschiff,welches nach
einemvon der betreffendenMacht des
andernblokirtenHafen bestimmtist, mit
Beschlagbelegt,weggenommenoderkon=
demnirtwerden, wenn ihm nicht vor=
her — ein Schiff der blokirenden
Flotte oder Abtheilung von dem Be—
stehender Blokade eine Anzeige oder
Verständigunggemachtworden* und
damit es eineangebliche Unkennt=
niß der Thatsachenfür sich anführen
könne,sowiedamit ein regelrechtbenach=
richtigtes Schiff in den Fall kommen
könne,aufgebrachtzu werden,wenn es
sich während der Dauer der Blokade
nochmals vor demselbenHafen zeigen
sollte,sosoll derBefehlshaberdesKriegs=
schiffesbei der erstenBegegnungsein
Visa auf diePapiere des Schiffessetzen,
mit Angabedes Tages, desOrtes und
derHöhe,wo derBesuchgemachtwurde
und die vorerwähnteBenachrichtigung
mit denerforderlichenFörmlichkeitenstatt=
gefundenhat.

Artikel XXVI.
Jeder der beidenHohenvertragenden

Theile kannin denGebietendesanderen
Konsuln ernennen)dieseAgentenwerden
jedochnichteherin dieAusübungenihrer
Verrichtungeintreten,nochdermit ihrem
AmteverbundenenRechte,Vorrechteund
Freiheiten theilhaftig werden,bis sie das
Exequatur“ der Territorial=Regierung
erhaltenhaben, welche letzteresich vor=
behält,dieAufenthaltsortezubestimmen,
an denensieKonsuln zulassenwill. Es
verstehtsich,daß in dieserBeziehungdie

armas de fuego, armas blancas, pro=
Vectiles, pôlvora, salitre, objetos de
equipo militar y todo instrumento
cualqduiera, destinado para el uso
de la guerra.

En ningun caso podrä ser tomado,
capturado y condenadoun buquede
comercio perteneciente d cindadanos
de uno de los dos paises y qduese
encuentredespachadopara un puerto
bloqueado por fuerza del otro, si
Préviamente no le ha sido hecha
una notificacion 6 declaratoria de la
existencia del bloqueo, por algun
buque, que forme parte de la escua=
dra ö division bloqueadora; y para
due no se pueda alegar una preten=
dida ignorancia de los hechos, y que
el buque due haya sido debidamente
advertido esté en el casode ser cap=
turado, si despuesllega á presentarse
delante del mismo puerto, mientras
due aun dure el bloqueo, el coman=
dante del buque de guerra, qduelo
reconozea pPrimero,deberáponer su
Visto en los papeles de aquel buque,
indicando el dia, el lugar ö la altura
en due lo haya visitado y hecho la
notificacion precitada,con las forma=
lidades due ella eaije.

Articulo XXVI.

Cada una de las dos altas partes
contratantes podräáestablecer Cón=
sules en el territorio y dominio de
la otra; pero estos Ajentes no en=
trarän d4ejercer sus funciones,ni go=
zarän de los derechos, privilejios 6
inmunidades inherentes 4 su cargo,
sin haber obtenido previamente el
b„EExequatur“ del Gobierno territo=
rial; reservandose éste el derecho
de determinar las residencias, en que
Ie convenga admitir Cönsules. Se



Regierungensichgegenseitigkeineanderen
Beihrinhingen o werden,als
diejenigen,die in ihrem Lande allen
Nationengemeinsamsind.

Artikel XXVII.

DieGeneral=Konsuln,Konsuln,Vize=
KonsulnundKonsular=Agenten,sowiedie
eis Mission 2 Konsular==
leven,Kanzler und Sekretärewerdenin
beidenLändernalleVorrechte,Befreiun=
##nund Freiheitengenießen,welchean
eemOrte ihresAufenthaltesdenAgenten
desselbenRanges der meistbegünstigten
Nationbewilligtwerdenmöchten.

Die Berufs=Konsuln (Consules
missi) sollen,sofernsieAngehörigedes=
jenigenvertragendenTheils sind,welcher
sie ernannt hat, von Militär=Einquar=
tierung befreitsein, sowievon direkten
Personal=,Mobiliar=oderLuxussteuern,
mögensolchevomStaate oderderKom=
muneauferlegtsein.
SolltenjedochdiegenanntenBeamten

KaufleuteseinodereinGewerbebetreiben
oder unbeweglichesEigenthum —
sowerdensiein Beziehungauf die Lasten
undAbgabenvon solchemGewerbeoder
Eigenthümwie die Angehörigenihres
Landesangesehen.

Die Berufs=Konsuln(Consulesmissi)
sollen, sofernsieAngehörigedesjenigen
vertragendenTheils 24 welchersieer=
nannt hat, derpersönlichenImmunität
— und nur wegenschwererstraf—
arer Handlungen festgenommenoder
verhaftetwerden.Was dieKonsulnan=
belangt, welcheAngehörigedes Landes
sind, in dem sie ihrenSitz haben,oder
welcheHandel treiben, so verstehtsich
diepersönlicheImmunität nur von Schul=
denundanderenVerbindlichkeiten,welche
Reichs=Gesehbl.1877.

entiende due, 4 este respecto, los
Gobiernos no pondrän respectiva=
mente ninguna restriccion due no
seacomun en su pPaisà todas las
naciones.

Articulo XXVII.

Los Cönsulesgenerales, Cönsules,
Vice-Cönsules y Ajentes consulares,
1 mismo due los alumnos de Con=
sul, Cancilleres y Secretarios adictos
4 Su mision gozarän en los dos
Paises de todos los Privilejios, exen=
ciones 6 inmunidadesdue puedenser
otorgados en su residencia 4 los
Ajentes del mismo rango de la nacion
mas favorecida.

Los Cönsules enviados (Tonsules
missi) ciudadanos de la parte contra=
tante due los nombre, gozarän de
la exencion de alojamientos y de
contribuciones directas, Va seanper=
sonales, mobiliarias 6 suntuarias, im=
Puestas por el Estado 6 por las
Municipalidades.

Pero si dichos Ajentes fueren
comerciantes, 6 ejercieren alguna
industria, 6 poseyeren bienes inmne=
bles, se considerarän en lo relativo
4 las cargas y Ccontribucionesde
tales industrias 6 bienes, como eiu=
dadanos del Estado 4 due perte=
nezcan.

Los Cönsules enviados (Consules
missi) cindadanos de la parte con=
tratante, due les nombre, gozarän
de la inmunidad personal sin que
puedan ser arrestados ni levados
5Prision, salvo por delitos graves.
En cuanto d los Cönsules cindadanos
del pais de su residencia 6 comer-
ciantes, la inmunidad personal deberáe
solo entenderse por motivos de deu=
das u otras causas civiles due no
dimanen del comercio que ejercieren

5



nichtherrührenausden Handelsgeschäften,
diesieselbstoder Untergebenen
betreiben.
Die gedachtenAgentenkönnenübe

demäußerenEingangeihrerWohnung
einSchild mit demWappenihresLandes
und der Inschrift: Konsulat von
anbringen,und ebensokönnensie die
Flagge ihres Landes an demKonsulats=
gebäudeaufziehen.DieseäußerenAb=
zeichenwerdenjedochniemals angesehen
werdenals ein Recht gebendauf Ge=
währung des Asols.
Im FalledesTodes,derBehinderung

oderderAbwesenheitderGeneral=Kon=
suln, Konsuln, Vize=Konsulnund Kon=
sular=AgentenwerdendieKonsular=Eleven,
KanzlerundSekretärevon Rechtswegen
zureinstweiligenBesorgungderKonsulats=
geschäftezugelassenwerden.

Artikel XXVIII.

Die Archiveund im allgemeinenalle
Papiere der betreffendenKonsulatskanz=
leien sind unverletzlichund könnenunter
keinemVorwande und in keinemFalle
von Seiten der Landesbehördenwegge=
nommennochdurchsuchtwerden.

Artikel XXIX.

Die betreffendenGeneral=Konsuln
und Konsuln habendieBefugniß,Vize=
Konsuln und Konsular=Agentenin den
verschiedenenStädten, Häfen oderOrten
ihresKonsular=Bezirkseinzusetzen,wenn
das Interesse des ihnen anvertrauten
Amtes dies erheischt;es verstehtsichje=
dochmit demVorbehaltederGenehmi=
gungundderErtheilungdes„Exequatur“
seitens der Regierung des Landes.
Solche Agentenkönnensowohlaus der
Zahl der beiderseitigenAngehörigenals
der Fremdenernanntwerden.

ellos mismos por si 6 por sus depen=
dientes.

Podrän dichos Ajentes colocar
sobre la puerta exterior de sus casas
un cuadro con las armas de su pais
ymuna inscripcion que diga: Consu=
lado de podrän tambien
izar la bandera de su pais en la casa
consular; pero por esas seflales ex=
teriores,nunca seráäconsiderado como
Constituido el derecho de asilo.

En caso de muerte, impedimento
6 ausencia de los Cönsules-Generales,
Cönsules, Vice- Cönsules y Ajentes
Consulares, los alumnos Consul,
Cancilleres y Secretarios serän ad=
mitidos de pleno derecho d desem=
efiar interinamente los negocios del
ESsulssse

Articulo XXVIII.

Los archivos y en general todos
los papeles de las Cancellerias de
LosConsulados respectivos serän in=
violables y no podrän ser tomados
Mnivisitados por la autoridad legal
bajo ningun pretesto y en ningun
caso.

Articulo XXIX.

Los Cönsules generales V Cön=
sules respectivos tendrän la libertad
de establecerVice-Cönsules y Ajentes
Consularesen las diferentes ciudades,
Puertas 6 lugares de su distrito con=
Sular, donde el bien del servicio, que
se les ha confiado, lo exija; pero
esto se entiende, salva la aprobacion
Jel Exequatura del Gobierno terri=
torial. Estos Ajentes podrän ser
nombrados entre los cindadanos de
los dos paises y entre los estran=
jeros.



Artikel XXX.
Die betreffendenGeneral=Konsuln,

Konsuln, Vize=KonsulnoderKonsular=
Agentenkönnenbei Todesfällen ihrer
Landsleute,wenn solcheohne Hinter=
lassungeinesTestamentsoderohneNam=
haftmachungvon Testamentsvollstreckern
verstorbenaC.
1. von Amtswegenoder auf Antrag
der betheiligtenParteiendasbeweg=
liche Vermögen und die Papiere
desVerstorbenenunterSiegel legen,
indem sie von der sw
Handlung der zuständigenOrts=
behörde Nachrichtgeben,welcheder=
selbenbeiwohnenund, wennsiees
fir passendhält, ihre Siegel mit
eenvon dem Konsul angelegten
kreuzendarf, und von da an werden
diesedoppeltenSiegel nur im beider=
seitigenEinverständnißabgenommen
werden; -

2.einBerzeichnißdesNachlassesauf-
nehmen,und zwarin Gegenwart
derzuständigenBehörde,wenndiese
glaubtzugegenseinzu sollen;

3. zumVerkaufderzumNachlaßge=
hörigen beweglichenGegenstände

nach der echehs des Landes
Perschreiten,sobald dieselbenmit der
5 sich würden oder

Konsul denVerkauf im Inter=
essederErben desVerstorbenenfür
nütllicherachtet;

4. persönlichden Nachlaß verwalten
oder liquidiren, oder unter ihrer
eigenenVerantwortlichkeiteinenBe=
vollmächtigtenernennenfür dieVer=
waltung undLiquidirungdesNach=
lasses, beides, ohnedaß die Orts=
behördeihrerseitsbei diesenneuen
Handlungenmitzuwirkenhabensoll.
Die gedachtenKonsuln sind jedoch

verpflichtet,denTod ihrerLandsleutein
einerderZeitungenanzukündigen,welche

Articulo XXX.
Los Cönsules generales, Cönsules

respectivos podrän, al fallecimiento
de sus nacionales, muertos sin haber
testado in sellalado ejecutorestesta=
mentarios:

1 Poner los sellos, ya de oficio,
Ja 4 peticion de las partes
interesadas sobre los bienes
muebles y papeles del dilunto,
Previniendo de esta operacion
d la autoridad local competente
due podrä asistir d ella y aun,
so lo juzga conveniente, cruzar
con sus sellos os puestos por
el Cönsul; y desde entonces
estos dobles sellos no serän qui=
tädos sino de acuerdo;

2°Estender tambien en presencia
de la autoridad competente, si
ella cree deber presenciarlo, el
inventario de la Sucesion;

3°“Hacer proceder, segun el uso
del pais, d la venta de los efec=
tos mobiliarios pertenecientesà
la sucesion, cuando dichos mu=
ebles puedan deteriorarse por
efectodel tiempo,6 dueel Cönsul
crea ütil su venta à&los intéreses
de los herederos del difunto;

4° Administrar 6 liquidar personal=
mente, 6 Dombrar bajo su re=
sponsabilidad un Ajente para
administrar y liquidar dicha su=
Ccesion, sin due por otra parte
la autoridad local haya de in=
tervenir en estas unevas opera=
ciones.
Pero dichos Cönsules estarän obli=

gados 4 hacer anunciar la muerte
de sus nacionales en uno de los pe=

5.



innerhalbihresDistrikteserscheinen,und
sie dürfen denNachlaß oder denErlös
für denselbendengesetzlichenErben oder
derenBevollmächtigtennichtfrüheraus=
antworten,als bis allenVerbindlichkeiten,
welcheder Verstorbeneim Lande ein=
gegangenseinkönnte,Genüge geschehen
odereinJahr seitdemTageder Bekannt=
machungdes Todesfalles Sarsti ist,
ohnedaß ein Anspruchan den Nachlaß
geltendgemachtwurde.

Wenn an demWohnortedes Ver=
storbenenkeinKonsul vorhandenist, so
sollendie zuständigenBehördenselbstdie=
jenigen geeignetenMaßregeln treffen,
welchein gleichemFalle hinsichtlichdes
VermögensderAn ärinendesLandes
gtissir werdenwürden,doch haben sie
em nächstenKonsul oder Konsular=
Agentensobaldals ben von dem
TodesfalleNachrichtzu geben,undebenso
haben sie demselbendie weiterenAmts=
andlungenvon demAugenblickean zu
überlassen,wo er sichentwederselbstoder
in der PersoneinesBeauftragtenam
Orte einfindet.

Die General=Konsuln,Konsuln,Vize=
KonsulnundKonsular=Agentenwerden
als VormünderderWaisen=undMinder=
jährigenihres Landesangesehenwerden,
und auf Grund dessenkönnensie alle
Sicherungsmaßregelnergreifen, welche
derenpersönlichesWohl und die Sorge
für derenVermögenerheischt;siekönnen
letzteresverwaltenund allen Obliegen=
heiteneinesVormundes sichFesei
unter der Verantwortlichkeit,welchedie
Gesetzeihres Landes bestimmen.

Artikel XXXlI.
Den betreffendenGeneral=Konsuln,

Konsulnund8 oderKonsular⸗
Agenten steht dieausschließlicheinnere
Polizei überdieHandelsschiffeihresLandes
zu und die Ortsbehördendürfen nicht

riödicosduesepubliquenenla esten=
sion de su distrito, y no podrän ha=
cer entrega de la sucesion y de su
Producto d los herederos lejitimos
4 sus mandatarios, sino despues de
haber hecho satisfacer todas lasdeu=
das due el difunto pudiera tener con=
traidas en el pais, 6 hasta que haya
Pasado un aflo de la fecha de la pu=
blicacion del fallecimiento, sin due
ninguna reclamacionhubieresidopre=
sentada contra la sucesion.

Cuando no haya Consul en el
lugar en qdueestaba domiciliado el
difunto, las autoridadescompetentes
harän por si mismas los propios ofl=
cios due en iguales casosharian con
Los bienes de los naturales del pais;
ero deberän dar conocimiento del
allecimiento acaecido al Cönsul 6
Ajente consular mas préximo al lu=
gar, luego due sea posible, 10 mismo
due deberän deferir las operaciones
ulteriores 4 este Cönsul 6 Ajente
consular desde el momento en que
se Presente por si 6 por medio de
algun delegado.

Los Cönsules generales,Cönsules,
Vice-Cönsules y Ajentesconsulares
serän considerados como tutores de
los huérfanos y menores de su pais,
ä ese titulo tomaräntodas las me=
didas de conservacion qdueexjja el
bien de sus personasy propiedades,
administrarän sus bienes lIenarän
todos los deberespropios delos tuto=
res, bajo la responsabilidad estable=
cida por las leyes de su pais.

Articulo XXXlI.
Los Cönsules generales, Cönsules

Vice-Cönsules 6 Ajentes consulares
respectivos, estarän encargados esclu=
sivamente de la policia interior de
los buques de comerciode su pais,



aufdenselbeneinschreiten,so langenicht
die ausgebrochenenUnordnungeneine
Gestaltannehmen,welchedie öffentliche
Ruhe, sei es am Lande oder an Bord
der Schiffe,störenwürde.

In allem aber, was die Hafen=
polizei, das Laden und Ausladen der
Schiffe,dieSicherheitderWaaren,Güter
undEffektenbetrifft,sinddieAngehörigen
der beidenLänderdenGesetzenund Ein=
richtungendesbetreffendenGebietesgegen=
seitigunterworfen.

Artikel XXXII.
Die betreffendenGeneral=Konsuln,

KonsulnundVize=KonsulnoderKonsular=
AgentenkönnensolcheSeeleute,dievon
denSchiffenihresLandesentwichensind,
verhaftenund an Bord oder in ihre
Leiel zurücksendenlassen.Zu diesem
weckehabensiesichschriftlichan diezu=
ändigeOrtsbehördezu wendenund
urch Vorlegung des Schiffsregisters
oderderMusterrolleodereiner beglaubig=
tenAbschriftdieserUrkundennachzuweisen,
daß die reklamirtenLeutewirklich#ur
SchiffsmannschaftgehörtHbüen= uf
einen in dieserArt begründetenAntrag
darf die Auslieferung nicht verweigert
werden;auchsoll jedeHülfe und jeder
Beistandzur Aufsuchung,Ergreifung
und Scittrg solcherEntwichenen. -
währt,und sollendieselbenauf den An⸗
tragundaufKostender gedachtenAgenten
in dieGefängnisseabgchührtunddaselbst
in Gewahrsamgehaltenwerden,bis diese
Agenten eine Gelegenheitzur Wieder=
einlieferungoder Eeseagun finden.
Wenn sichjedocheinesolcheGelegenheit
innerhalbdreierMonate,vomTageder
Festnahmean gerechnet,nichtbietet,so
werdendieVerhe etenin Freiheitgesetzt
undkönnenaus demselbenGrundenicht
wiederverhaftetwerden.

yslas autoridadeslocalesno pochn
intervenir en esto, mientras due los
desördenes sobrevenidos no sean de
tal naturaleza due turben la tran=
duilidad püblica, ya en tierra, Ja A
bordo de los buques.

Pero en todo lo que toque à la
Policia de los puertos, d la carga y
descarga de los buques, 4 la seguri=
dad de las mercaderias,bienesy efec=
tos, los cindadanosde los dos paises
estarän respectivamentesujetos d&las
leyes y estatutos del territorio.

Articulo XXIXIII.
Los Cönsules generales, Cönsules

Vice- Cönsules 6 Ajentes consula=
res respectivos podrän hacer arrestar
6 enviar ya á bordo ya A su pais,
los marineros due hubieren deserta=
do de los buques de su pais. A este
efecto se dirijirän por escrito 4 las
autoridades locales competentes y
justificarän, por la exhibicion del re=
gistro del buque G del rol de la tri=
Pulacion ö por una copia de dichos
Piezas, debidamente certificada por
ellos, que los hombres reclamados
hacian parte de dicha tripulacion.
Con esta demanda, asi justifllcada, no
podrã rehusarselesla entrega; se les
dardáademas toda ayuda y asistencia
Para la pesquisa, aprehension y ar=
resto de dichos desertores, qduienes
serän detenidos y guardados en los
Prisiones del pais 4 peticion y por
cuenta de dichos Ajentes, hasta due
estos Ajentes hayan encontrado una
Oeasion de entregarlos á quien cor=
responda 6 de hacerlos partir. Sin=
embargo si ésta ocasion no se pre=
sentare en el término de tres meses,
contados desde el dia del arresto,
los desertores serän puestos en li=
bertad, y no podrän Fa ser arresta=
dos por la misma causa.



Die HohenvertragendenTheilesind
darübereinverstanden,daßSeeleuteund
anderePersonen der Schiffsmannschaft,
welcheAngehörigedesLandessind, in
welchemdieEntweichungstattfindet,von
denBestimmungendiesesArtikels aus=
genommensein sollen.

Artikel XXXlIII.
Sofern keineVerabredungenzwischen

denRhedern,BefrachternundVersicherern
entgegenstehen,werden die Havereien,
welcheSchiffe der beidenLänder auf
E See oderauf derFahrt nachden
— Häfen erlittenhaben, von
den General=Konsuln,KonsulnundVize=
Konsuln oder Konsular=Agentenihres
Landes geregelt, es sei denn, daß An=
ehörigedesLandes,in demdiegedachten
entenihrenSitz haben,andenHave=

reien betheiligtsind, in welchemFalle
diese durch die Ortsbehördengeregelt
werdensollen, dafernkeingütlichesAb=
Hnn zwischendenParteienzu Stande
ommt.

Artikel XXXIV.
Wenn einRegierungsschiffoderdas

Schiff einesAngehörigeneinesderHohen
vertragendenTheile an denKüsten des
anderenTheils Schiffbruch leidet oder
strandet,so sollendie Ortsbehördenden
General=Konsul,Konsul, Vize=Konsul
oderKonsular=Agentendes* „oder
in dessenErmangelung den demOrte
des Unfalles nächstenGeneral=Konsul,
A Vize=KonsuloderKonsular=Agen=
ten davonbenachrichtigen.

Alle Rettungsmaßregelnbezüglich
Costaricanerin dendeutschenTerritorial=
gewässerngescheiterteroder gestrandeter
Schife sollennachMaßgabederLandes=
gesetzeerfolgen, und umgekehrtsollen
alle Rettungsmaßregelnin Bezug auf
Deutschein denTerritorialgewässernvon
CostaRica gescheiterterodergestrandeter

Las altas partes contratantescon=
vienen en qduelos marinerosyFotros
individuos de la tripulacion ciuda=
danos del pais en qduetenga lugar
la desercionestanexceptuadosdelas
estipulaciones del presente articulo.

Articulo XXX II.
Siempre due no sehayan hecho

estipulaciones contrarias entre los
armadores,cargadoresyaseguradores,
las averias due los buques de los
dos paises hayan experimentado en
el mar, caminando para los puertos
respectivos, serän arregladas por los
Cönsules generales,Cönsules,y Vice=
Cönsules6 Ajentes consularesde su
Pais, 4 no ser que los habitantes del
Pais donde residan dichos Ajentes
Sean interesados en las averias, por=
due en este caso deberän ser arre=
gladas por la autoridad local, 4 no
ser due se celebre un compromiso
amistoso entre las partes.

Articulo XXXIV.
Cuando naufrague encallealgun

buque perteneciente al Gobierno 6
à los cindadanosde unadelas altas
Partes contratantes en el litoral de
Ia otra, las autoridadeslocales de=
berän ponerlo en conocimientodel
Cônsul general, Côönsuly Vice-Cén=
sul 6 Ajente consular del distrito,
en su defecto en el del Cönsul

general, Cönsul,Vice-Cönsul öAjente
consular mas préximo allugar, donde
haya ocurrido el accidente.

Todas las operaciones relativas
al salvamento de los buquescostari=
censes due hubieren naufragadeo6
Varado en las aguas territoriales de
Alemania se harän conforme á las
leyes del pais; y reeciprocamenteto=
das las operaciones relativas al salva=
mento de los buques alemanes due
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Schiffe in Gemäßheitder Gesetzedes
Landeserfolgen.

Die Konsularbehördenhabenin beiden
Ländernnur einzuschreiten,um die auf
die Ausbesserungund Neuverprovian=
tirung oder eintretendenFalls auf den
Verkaufdes an derKüstegestrandeten
oderbeschädigtenSchiffesbezüglichenMaß=
regelnzu überwachen.
Für dieInterventionderOrtsbehörden

sollen in allen diesenFällen keinerlei
w erhobenwerden, außer solchen,
welchedurchdieRettungsmaßregelnund
durch die Erhaltung der geborgenen
Sr veranlaßtsind oder sein
erden.
Die HohenvertragendenTheile sind

Pe darübereinverstanden,daßdie
eborgenenWaarenderEntrichtungeiner
Loll gabe nicht unterworfenwerden
sollen, es sei denn,daß siezum innern
Verbrauchbestimmtwerden.

Artikel XXXV.
Die beiden Hohen kontrahirenden

Theile sind einverstanden,daß sie sich
egenseitigin Betreffaller in denvor=
fien Artikeln dieses Vertrages
erührtenGegenständeebensovieleRechte
igestehenwollen, als der meistbegün=

Nation eingeräumt sind oder in
Zukunftwerdenmögen.

Artikel XXXVI.
Im Falle, daß einerder vertragenden

Theile der Meinung sein sollte, es sei
einederBestimmungendes gegenwärtigen
Vertrages1sa seinemNachtheileverletzt
worden,soll er alsbaldeineAuseinander=
sehungderThatsachen,mit demVerlangen
er Abhülfeund mit den nöthigenUr=
kundenund Belegen Begründung
*# BeschwerdeS#en demandern
heile zugehenlassen,und er darf zu
keinemAkte der Wiedervergeltungdie

hubieren naufragado 6 encallado en
las aguas territoriales de Costa Rica
se electuarän tambien conforme à
las leyes del pais.

La intervencion de dichos Ajentes
consulares tendrá lugar unicamente
en los dos PpaisesPara vigilar las
eraciones relativas á la reparacion.
6 al refresco de viveres, Göd la venta,
si ha lugar, de los buques encallados
6 naufragados en la costa.

Por la intervencion de las auto=
ridades locales en cualesquiera de
estos casos, no se cobrarän costas
de ninguna especie, fuera de los
gastos causados 6 qduecausaren las
Peeraciones del salvamento y la con=
servacion de los objetos salvados.

Las altas partes contratantescon=
vienen ademas en due las mercade=
rias salvadas no estarän sujetas á
ningun derecho de Aduana, 4 menos
due sean destinadaspara el consumo
interior.

Articulo XXXV.
Las altas partescontratantes es=

tän de acuerdo de concederse mu=
tuamente con respecto d todas las
materias mencionadas en los articu=
Losprecedentesotros tantos derechos
privilejios que ya estan otorgados
6 se otorgaren en lo futuro 4 la
nacion mas favorecida.

Articulo XXXVI.
En el caso de due una de las

Partes contratantes juzgue qduehan
sido infrinjidas con perjuicio suyo,
algunas de las estipulaciones del
resente tratado, debera dirijir desde
nego äála otra parte una exposicion
de los hechos juntamente con una
demanda de reparacion, acompafada
de los documentos y de las pruebas
necesarias para establecer la lejiti=
midad de su queja; y no podrá au=



Ermächtigungertheilenoder Feindselig=
keitenbegehen,so lange nicht die ver=
langteGenugthuungverweigertoderwill=
kürlichverzögertwurde. «

Artikel XXXVII.
Der gegenwärtigeVertrag wird von

demTage desAustauschesderRatifika=
tionenan bis zum 31. Dezember1882
Gültigkeithaben, und wennwederder
eine nochder andereder beidenTheile
zwölf Monate vor Ablauf dieserFrist
durcheineamtlicheErklärung seineAb=
sichtankündigt,dieWirksamkeitdiesesVer=
tragesaufhörenzu lassen,so wird der=
selbe für ein weiteresJahr in Kraft
bleibenundsofort bis zumAblaufeeines
Jahres, nachdemdie erwähnteamtliche
Ankündigungstattgefundenhabenwird.

Artikel XXXVIII.
Der gegenwärtigeVertrag, aus acht=

unddreißigArtikeln bestehend,soll rati=
fizirt und es sollendie Ratifikationenin
San Josséausgetauschtwerdeninnerhalb
einer Frist von zwölf Monaten oder
früher,wenndies möglichist.
Zu UrkunddessenhabendieBevoll=

mächtigtenden gegenwärtigenVertrag
unterzeichnetund beziehentlichmit ihren
Siegeln untersiegelt.

So geschehenin derStadt San José
in zweiOriginalen,am 18. Mai 1875.

(L. S.) J. Fried. Lahmann.
(L. S.) Vicente Herrera.

torizar actosderepresalia,ni cometer
hostilidades, mientras que no se le
haya negado 6 diferido arbitraria=
mente la reparacion pedida.

Articulo XXXVII.
El presente tratado durarä hasta.

el 31 de Diciembre de 1882 desde
el dia del cangede las ratificaciones;
y si doce mesesantes de qdueespire
ese término, ni la una ni la otra de
las dos partes anunciapar medio de
una declaracion oficial su intencion
de hacer cesar susefectos,serä obli=
gatorio por otro allo; yFasi sucesiva=
mente hasta due paseun allo des=
Pues de hechala declaracionoficial
antes mencionada.

Articulo XXXVIII.
l presente tratado, compuesto

de treinta y ocho articulos, ser#a
ratificado, y las ratificaciones se can=
gearän en el término de docemeses,
6 antes si fuereposible en la cindad
de San José.
En f6 de cual los plenipotencia=

rios han firmado el presenteTratado
y lo han sellado con sus sellos re=
Spectivos.

Hecho en la cindad de San José,
eendos originales, el dia 18 de Mayo
de 1875.

(L. S.) Vicente Herrera.
(#.S.) J. Friedr.Lahmann.



Los infraseritosDon RafkhelMachado
Don J. Federico Lahmann, el pri=
mero Secretario de RelacionesExte=
riores del SupremoGobiernodeCosta=
Rica V el segundoConsul del Impe-
rio Aleman-Comisionadospor sus re=
SpectivosGobiernos para cangear las
ratificaciones del Tratado de Amistad.,
Comercio y Javegacion celebrado
entre el Gobierno de Costa Rico y
Su Magestadel Emperador de Ale=
mania y Rey de Prusia, se reunieron
2 Proceder al cambio.— Dieron
ectura à los espresados doecumentos,
los encontraron exactos y confor=
mes: advirtiendosedue se debe con=
siderar comoparte integrantede dicho
Tratado la aclaracion al articulo IX
Dropuesta por el mismo Consul y
decretadapor el Congreso Constitu=
cional à veintinueve de Julio de este
anno, y la cual estáconcebidaen los
terminos siguientes:

"El matrimoniodeun costaricense
eenAlemania yFde un aleman en
Costa Rica, celebrado ante un
representantediplomätico 6 con=
sular, competentementefacultado
Por su respectivoGobierno para
autorizar dichoacto, se conside=
raráävälido conforme estä esta=
blecidoalprincipio del articuloIN.
del presente Tratado; sin due la
creencia religiosa due profesen
Los contrayentes, constituya dife=
rencia alguna.
à las leyes de los respectivos
Paises, à due se refiere la con=

Reichs=Gesetzl.1877.

(Uebersetzung.)

Die Unterzeichneten,Herr Raphael
MachadoundHerrJ. FriedrichLahmann,
ErstererSekretär der AuswärtigenAn=
gelegenheitender Regierungvon Costa
Rica, LetztererKonsul des Deutschen
Reichs,vonihrenbetreffendenRegierungen
bevollmächtigtzur Auswechselungder
RatifikationendeszwischenderRegierung
von CostaRica und Sr. Majestätdem
DeutschenKaiser, König von Preußen,
abgeschlossenenFreundschafts=,Handels=
91 SchiffahrtsvertragessindzumVoll=
zugeder Auswechselungzusammengetreten,
haben die gedachten Urkundengelesen
und sie richtigund übereinstimmendge=
funden. Dieselben haben hierbei an=
erkannt,daßdieDeklaration4 Art. IX,
welchevon demgenannten Konsulvor=
eschlagenund von demkonstitutionellen
ongresseam 29. Juli d. J. genehmigt
wordenwar, als integrirenderBestand=
theil des erwähnten Vertrageszu er=
achten sei. Diese Deklaration lautet
folgendermaßen:

„Die von einem Costaricanerin
Deutschland und die von einem
Deutschenin CostaRica vor einem
vonseinerRegierungzurVornahme
einersolchenHandlung gehöriger=
mächtigtendiplomatischenoderkon=
sularischenVertreter abgeschlossene
Ehe soll als gültig angesehenwerden,
wie es im EingangedesArt. IX
des gegenwärtigenVertrages be=
stimmt ist, ohnedaß das religiöse
Bekenntniß der dieEhe schließenden
Personen irgend einen Unterschied
begründet.Die Uebereinstimmung
mit den Gesetzender betreffenden

6



clllsiondelprecitadoarticuloIX
quiere decir: que los respectivos
representantesdiplomaticos6 con=
sulares due autoricen el matri=

las leyes de su nacion, las for=
malidades establecidas para el.
caso por la Legislacion delpais
eenqduelel acto se verifique. —
Es entendido due los conceptos
eendue estä redactado el final
del referido articulo IX., no al=
teranen nada el principio estable=
cido en su primera parte.

En consecuencia,despuesde haber
verilicado el cange los infrascritos,
firman yFsellan esta acta por dupli=
cado, à los veintiun dias del mes de
Noviembre demil ochocientossetenta
seis.

(L. S.) J. Fedr. Lahmann.
(L. S.) Rafael Machado.

Länder,auf welchesichderSchluß=
satz des vorerwähnten Art. IXN
bezieht,"hn die Bedeutung,daß die
betreffendendiplomatischenoderkon=
sularischenVertreter,welchedieEhe=
schließungvornehmen, verpflichtet
seinsollen,außerdenGesetzenihres
eigenenLandesauchdiejenigenFor=
malitätenzubeobachten,welchedurch
die Gesetgebung des Landes, in
dem die Ehegeschlossenwird, in
dieserBeziehungvorgeschriebensind.
Es verstehtsich,daß die Worte,
in welcheder Schlußsatzdes ge=
dachtenArt. IX gefaßtist, das am
EingangedesselbenaufgestelltePrin=
zip in keinerWeisebeschränken.“
DemzufolgehabendieUnterzeichneten

die Ratisikatisssllrkunden ausgewechselt
und sodanndas gegenwärtige Protokoll
in doppelterAusfertigungunterschrieben
und ihr Siegel beigedrücktam 21.No=
vember1876.
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(Nr. 1162.) Bekanntmachung,betreffenddie Ausgabe verzinslicherSchatzanweisungenim
Betrage von 6.300.000Mark. Vom 2. Februar 1877.

A## Grund der durchdas Gesetz,betreffenddie AufnahmeeinerAnleihefür
Zweckeder Marine= undder Telegraphenverwaltung,vom 27. Januar 1875
(Reichs=Gesetzb9l.S. 18) und durch das Gesetz, betreffenddie Aufnahme
einer Anleihe * Zweckeder Telegraphenverwaltung,vom 3. Januar 1876
(Reichs=Gesetzbl.S. 1) mir ertheiltenErmächtigunghabeich bestimmt,daß zur
Bestreitungvon einmaligenAusgabenderTelegraphenverwaltunganStelle der
laut aitaneßn. vom 17. Novemberv. J.Ziffer 1 (Reichs=Gesetzbl.für
1877 S. 8) zu demselbenZweckausgefertigten,am 23.Januar d. J. fällig
Shakten Reichs=Schatzanweisungen(Serie I von 1876) anderweit inche
chatzanweisungenim Gesammtbetragevon sechsMillionen dreihunderttausend

Mark, und zwar in Abschnittenvon je eintausend,zehntausend,fünfzig=
tausendund " . — Mark (Serie I derNeichsSchatzanweisungen
vom Jahre 1877) ausgegebenwerden. -

Den Zinssatz dieserSchatzanweisungenhabe ich auf drei für
das Jahr, und die Dauer ihrer Umlaufszeit auf vier Monate, nämlich vom
25.Januar bis 25.Mai 1877festgesetzt. ·

Die Reichsschuldenverwaltungist wegen Ausfertigung der Schatz=
anweisungenmit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den 2. Februar 1877.

Der Reichskanzler.
v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
s (R. v. Decker).



Reichs=Gesetzblatt
N 4.
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Juhalt: Gerichtsverfassungsgesetz. S. 41. — Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz.
S. 77.—

(Xr. 1163.) Gerichtsverfassungsgesetz.Vom 27.Januar 1877.

Wir Wilhelm,)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mrrßen 2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nachgelonst Zustimmungdes
Bundesrathsund desReichstags,was folgtt 6

Erster Titel.

Richteramt.

#.
Die richterlicheGewalt wird durchunabhängige,nur demGesetzeunter=
worfene Gerichteausgeübt. 2 ·

8 FähigkeitzumRichteramtewird durchdieAblegungzweierPrüfungen
erlangt.

Der erstenPrüfung muß ein dreijährigesStudium derRechtswissenschaft
auf einerUniversitätvorangehen.Von dem dreijährigenZeitraumesindmin=
destensdreiHalbjahredemStudium auf einerdeutschenUniversitätzu widmen.

Zwischender erstenund zweitenPrüfung muß ein Zeitraum von drei
Jahren liegen, welcherim Dienste bei den Gerichtenund bei den Rechts=
anwältenzu verwendenist, auchzum Theil bei der Staatsanwaltschaftver=

In den einzelnenBundesstaatenkannbestimmtwerden,daß der für das
—— oderfür denVorbereitungsdienstbezeichneteZeitraum ver—
längertwird, oderdaß ein Theil des letzterenZeitraums, jedochhöchstensein
Jahr, im Dienstebei Verwaltungsbehördenzu verwendenist oderverwendet
werdendarf.
Reichs·Gesehbl.1877.

Ausgegebenzu Berlin den7. Februar 1877.
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Wer in einemBundesstaatedie erstePrüfung bestandenhat, kann in
jedemanderenBundesstaatezur Vorbereitung für den Justizdienstund zur
zweitenPrüfung zugelassenwerden.

Die in einemBundesstaateauf dieVorbereitungverwendeteZeit kann in
jedemanderenBundesstaateangerechnetwerden. 5

m. -
Zum Richteramtebefähigtist fernerjederordentlicheöffentlicheLehrerdes

Rechtsan einerdeutschenUniversität.

=
Wer in einemBundesstaatedieFähigkeitzumRichteramteerlangthat, ist,

soweitdiesesGesetzkeineAusnahme bestimmt,zu jedemRichteramteinnerhalb
desDeutschenReichsbefähigt.

g. 6.
Die Ernennungder Richtererfolgt auf Lebenszeit.

*5 7 «
Die Richter beziehenin ihrer richterlichenEigenschaftein festesGehalt

mit Ausschlußvon Gebühren.
· Z.8.

Richterkönnenwider ihrenWillen nur kraft richterlicherEntscheidungund
nur aus denGründen und unter denFormen, welchedie Gesetzebestimmen,
dauerndoderzeitweiseihres Amts enthobenoderan eineandereStelle oder in
Ruhestandversetztwerden.
4 Amtsenthebung,welchekraftGesetzeseintritt,wird hierdurch

nicht berührt.
Bei einerVeränderungin derOrganisationderGerichteoderihrerBezirke

könnenunfreiwilligeVersetzungenanein anderesGerichtoderEntfernungenvom
« fslllmte Süäshhre des vollenGehalts durchdieLandesjustizverwaltungver=

ügtwerden.
9.

Wegen vermögensrechtlicherAnsprüchederRichter aus ihrem Dienstver=
hältnisse,insbesondereauf Gehalt, WartegeldoderRuhegehaltdarf derRechtsweg
nichtausgeschlossenwerden.

S. 10.
Die landesgesetzlichenBestimmungenüberdieBefähigungzur zeitweiligen

WahrnehmungrichterlicherGeschäftebleibenunberührt.

C.11.
Auf Handelsrichter,Schöffenund Geschworenefindendie Bestimmungen

der S§.2—9 keineAnwendung.
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Zweiter Titel.
Gerichtsbarkeit.

.. 12.
Die ordentlichestreitigeGerichtsbarkeitwird durchAmtsgerichteundLand=

gerichte,durchOberlandesgerichteund durch das Reichsgerichtausgeübt.

. 13.
Vor die ordentlichenGerichtegehörenalle bürgerlichenRechtsstreitigkeiten

und Strafsachen, für welchenicht entwederdie Zuständigkeitvon Verwaltungs=
behördenoderVerwaltungsgerichtenbegründetist oder reichsgesetzlichbesondere
Gerichtebestelltoderzuge nB sind.

S. 14.
Als besondereGerichtewerdenzugelassen:
1. dieaufStaatsverträgenberuhendenRheinschifffahrts=undElbzollgerichte;
2. Gerichte,welchendie Entscheidungvon bürgerlichenRechtsstreitig=
kkeiten bei der Ablösung von Gerechtigkeitenoder Reallasten, bei

Separationen,Konsolidationen,Verkoppelungen,gutsherrlich=bäuerlichen
Auseinandersetzungenund dergleichenobliegt;

3. Gemeindegerichte,insoweitdenselbendieEntscheidungübervermögens=
rechtlicheAnsprücheobliegt,derenGegenstandin Geld oderGeldeswerth
die Summe von sechzigMark nichtübersteigt,jedochmit der Maß=
gabe,daß gegendie EntscheidungderGemeindegerichteinnerhalbeiner
esetzlichzu bestimmendenFrist sowohldemKläger wie demBeklagten
ie Berufung auf den ordentlichenRechtswegzusteht,und daß der
Gerichtsbarkeitdes Gemeindegerichts,als Kläger oderBeklagter,nur
Personenunterworfenwerdendürfen, welchein der Gemeindeden
Wohnsitz,eineNiederlassungoderim Sinne der §S#§.18, 21 derCivil=
prozeßordnungdenAufenthalthaben;

4. Gewerbegerichte.
S. 15.

Die GerichtesindStaatsgerichte.
Die Privatgerichtsbarkeitist aufgehoben;an ihre Stelle tritt dieGerichts=

barkeitdesjenigenBundesstaates,in welchemsieausgeübtwurde. Präsentationen
für AnstellungenbeidenGerichtenfindennichtstatt.

Die Ausübungeiner geistlichenGerichtsbarkeitin weltlichenAngelegen=
eitenist ohnebürgerlicheWirkung. Dies gilt insbesonderebei Ehe=und Ver=
kestenn

g. 16.
Ausnahmegerichtesindunstatthaft.NiemanddarfseinemgesetzlichenRichter

entzogenwerden.Die gesetzlichenBestimmungenüberKriegsgerichteundStand=
“*“l werdenhiervonnichtberührt.
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S.17.
Die Gerichteentscheidenüber die Zulässigkeitdes Rechtswegs.
Die Landesgesetzgebungkann jedochdie Entscheidungvon Streitigkeiten

zwischendenGerichtenund denVerwaltungsbehördenoderVerwaltungsgerichten
über die Zulässigkeitdes RechtswegsbesonderenBehördennach Maßgabe der
folgendenBestimmungenübertragen:

1. Die Mitglieder werdenfür die Dauer des zur Zeit ihrer Ernennung
von ihnenbekleidetenAmts oder, falls siezu dieserZeit einAmt nicht
bekleiden,auf Lebenszeit ernannt. Eine Enthebung vom Amte kann
nur unter denselbenVoraussetzungenwie bei denMitgliederndes
Reichsgerichtsstattfinden.

2. MindestensdieHälfte derMitglieder muß demReichsgerichteoderdem
oberstenLandesgerichteodereinemOberlandesgerichteangehören.Bei
EntscheidungendürfenMitgliedernur in dergesetzlichbestimmtenAnzahl
mitwirken.DieseAnzahl muß eineungeradeseinund mindestensfünf
betragen.

3. Das Verfahrenist gesetzlichzu regeln. Die Entscheidungerfolgtin
öffentlicherSitzung nachLadung der Parteien.

4. Sofern dieZulässigkeitdesRechtswegsdurchLacräbczün Urtheildes
Gerichtsfeststeht,ohnedaß zuvor auf dieEntscheidungderbesonderen

angetragenwar, bleibtdieEntscheidungdesGerichtsmaß=
gebend.

.. 18.
Die inländischeGerichtsbarkeit4422 sichnicht aufdie Chefs und Mit=

gliederder bei demDeutschenReiche beglaubigtenMissionen. Sind diesePer=
sonenStaatsangehörigeeinesder Bundesstaaten,so sind sie nur insofernvon
der inländischenGerichtsbarkeitbefreit,als der Staat, demsie angehören,sich
der Gerichtsbarkeitüber sie begebenhat.

Die ChefsundSei derbeieinemBundesstaatebeglaubigtenMissionen
sind der Gerichtsbarkeit diesesStaates nicht unterworfen. Dasselbegilt von
denMitgliedern desBundesraths, welchenichtvon demjenigenStaate abgeordnet
sind,in dessenGebietederBundesrathseinenSitz hat.

K.19.
Auf die Familienglieder,das Geschäftspersonalder im §F.18 erwähnten

Personenund auf solcheBedienstetederselben,welchenichtDeutschesind,finden
die vorstehendenBestimmungenAnwendung. «

§.20.
DurchdieBestimmungendersZJG19werdendieVorschriftenüber
*t dinglichenGerichtsstandin bürgerlichenRechtsstreitigkeiten

nicht berührt.
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E.21.
Die im DeutschenReicheangestelltenKonsuln sindderinländischenGerichts=

barkeitunterworfen,sofernnichtin VerträgendesDeutschenReichsmit anderen
MächtenVereinbarungenüber die Befreiung der Konsuln von der inländischen
Gerichtsbarkeitgetroffensind.

Dritter Titel.
Amtsgerichte.
g.22.

Den AmtsgerichtenstehenEinzelrichtervor.
Ist einAmtsgerichtmit mehrerenRichternbesetzt,so wird einemderselben

von der Landesjustizverwaltungdie allgemeineDienstaufsichtübertragen. Jeder
Amtsrichtererledigtdieihm obliegendenGeschäfteals Einzelrichter.

G. 23.
Die Juständigkeitder Amtsgerichteumfaßt in bürgerlichenRechtsstreitig=

keiten,soweitdieselbennicht ohneRücksichtauf denWerth desStreitgegenstandes
denLandgerichtenzugewiesensind: #

1. Streitigkeitenüber vermögensrechtlicheAnsprüche,derenGegenstand
an Geld oder Geldeswerthdie Summe von dreihundertMark nicht
übersteigt,

2. ohneRücksichtauf denWerth des Streitgegenstandes:
StreitigkeitenzwischenVermiethernund Miethern von

Wohnungs=undanderenRäumenwegenUeberlassung,Benutzung
und Räumung derselben,sowiewegenZurückhaltungder vom
Miether in die MiethsräumeeingebrachtenSachen;

StreitigkeitenzwischenDienstherrschaftundGesinde,zwischen
Arbeitgebernund Arbeiternhinsichtlichdes Dienst=und Arbeits=
verhältnisses,sowiedieim §. 108derGewerbeordnungbezeichneten
Streitigkeiten,insoferndieselbenwährendder Dauer desDienst=,
Arbeits=oderLehrverhältnissesentstehen;

Skseien zwischenReisendenundWirthen, Fuhrleuten,
Schiffern, FlößernoderAuswanderungsexpedientenin denEin=
schiffungshäfen,welcheüberWirthszechen,Fuhrlohn,Ueberfahrts=
gelder, Beförderung der Reisendenund ihrer Habe und über
VerlustundBeschädigungderletzteren,sowieStreitigkeitenzwischen
Reisendenund Handwerkern,welcheaus Anlaß der Reise ent=
standensind;

StreitigkeitenwegenViehmängel;
StreitigkeitenwegenWildschadens;
Ansprücheaus einemaußerehelichenBeischlafe;
das Aufgebotsverfahren.
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g.24.
Inm Uebrigenwird die Zuständigkeitund der Geschäftskreisder Aints—

gerichtedurchdieVorschriftendiesesGesetzesundderProzeßordnungenbestimmt.

Vierter Titel.

Schöffengerichte.
g.26.

Für die Verhandlungund Entscheidungvon Strafsachenwerdenbei den
AmtsgerichtenSchöffengerichtegebildet.

g.26.
Die Schöffengerichtebestehenaus demAmtsrichterals Vorsitzendenund

zweiSchöffen. 2

Die Schöffengerichtesindzuständig:
1. für alle Uebertretungen; «
2. für diejenigenVergehen,welchenur mit Gefängnißvon höchstensdrei
Monaten oder Geldstrafevon höchstenssechshundertMark, allein
odernebenHaft oderin Verbindungmit einanderoderin Verbindung
mit Einziehungbedrohtsind, mit Ausnahmeder im F. 320 desStraf=
gesetzbuchsund der im §. 74 diesesGesetzesbezeichnetenVergehen;

3. für die nur auf Antrag zu verfolgendenBeleidigungenund Körper=
verletzungen,wenn dieVerfolgung im Wege derPrivatklagegeschieht;

4. für das VergehendesDiebstahlsim Falle des §. 242 desStrafgesetz=
giche5 wenn derWerth des GestohlenenfünfundzwanzigMark nicht
übersteigt;

5. für das VergehenderUnterschlagungim Falle des. 246 desStraf=
gesetzbuchs,wenn derWerth des UnterschlagenenfünfundzwanzigMark
nichtübersteigt;

6. für das Vergehendes Betruges im Falle des§. 263 des Strafgesetz=
buchs,wenn der SchadenfünfundzwanzigMark nichtübersteigt)

7. für das Vergehen der Sachbeschädigungim Falle des §. 303 des
Strafgesetzbuchs,wennderSchaden*2 Mark nichtübersteigt;

8. für das Vergehen der Begünstigungund für das Vergehender
Hehlereiin denFällen des §. 258 Nr. 1 und des §. 259 desStraf=
esetzbuchs,wenn dieHandlung, auf welchesichdieBegünstigungoder
E6 Hehlereibezieht,zur Zuständigkeitder Schöffengerichtegehört.

6.28.
Ist die Zuständigkeitdes SchöffengerichtsdurchdenWerth einer Sache

oderdenBetrag einesSchadensbedingtund stelltsichin derHauptverhandlung
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heraus, daßder Werth oderSchadenmehrals fünfundzwanzigMark beträgt,
so hat das Gericht seineUnzuständigkeitnur dann auszusprechen,wenn aus
anderenGründendie AussetzungderVerhandlunggebotenerscheint.

G.29.
Vor die SchöffengerichtegehörenauchdiejenigenStrafsachen,derenVer=

handlungund Entscheidungihnen nach denBestimmungendes fünftenTitels
von denStrafkammernder Landgerichteüberwiesenwird.

S. 30.
InsoweitdasGesetznichtAusnahmenbestimmt,übendieSchöffenwährend

der Hauptverhandlungdas Richteramtim vollen Umfangeund mit gleichem
Stimmrechtewie die Amtsrichteraus und nehmenauchan denjenigen,im Laufe
einerHauptverhandlungzu erlassendenEntscheidungenTheil, welchein keiner
Beziehungzuderiishässsoee stehen,undwelcheauchohnevorgängigemünd=
licheVerhandlungerlassenwerdenkönnen.

Die außerhalbder 2 erforderlichenEntscheidungenwerden
von demAmtsrichtererlassen.

§. 31.
Das Amt einesSchöffenist einEhrenamt.Dasselbekannnur von einem

Deutschenversehenwerden. «
§.32.

Unfähigzu demAmte einesSchöffensind: ·
1.Personen,welchedieBefähigunginFolgestrafgerichtlicherVerurtheilung
verlorenhaben;

2. Personen, gegenwelchedas HauptverfahrenwegeneinesVerbrechens
oder Ver ens eröffnetist, das die Aberkennungder bürgerlichen
Ehrenrechteoderder Fähigkeitzur BekleidungöffentlicherAemterzur
Folge habenkann;

3. Personen,welchein Folge gerichtlicherAnordnungin der Verfügung
über ihr 9 beschränktsind.

S.33.
Zu demAmte einesSchäöffensollennichtberufenwerden:
1. Personen,welchezur Zeit der AufstellungderUrliste das dreißigste

. nochnichtvollendethaben; n
2. Personen,welchezurZeit der AufstellungderUrliste denWohnsitzin
der Gemeinde % nichtzweivolle Jahre haben;

3. Personen)welchefür sichoder ihre Familie Armenunterstützungaus
öffentlichenMitteln empfangenoder in dendrei letztenJahren, von
AufstellungderUrliste zurückgerechnet,empfangenhaben;

4. Personen,welchewegengeistigeroderkörperlicherGebrechenzu dem
Amte nichtgeeignetsind;

5. Dienstboten.
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S. 34.

Minister;

Reichsbeamte,welchejederzeiteinstweiligin denRuhestandversetzt
werdenkönnen;
Staatsbeamte,welcheauf Grund derLandesgesetzejederzeiteinstweilig
in den Ruhestandversetztwerdenkönnen
richterlicheBeamteundBeamtederStaatsanwaltschaft;
gerichtlicheund polizeilicheVollstreckungsbeamte;

Volksschullehrer;
dem aktivenHeereoder der aktivenMarine angehörendeMilitär=
personen.

g.35.

Mitglieder einerdeutschengesetzgebendenVersammlung,
Personen,welcheim letztenGeschäftsjahredie Verpflichtungeines
Geschworenen,oderanwenigstensfünf SitzungstagendieVerpflichtung
einesSchöffenerfüllt haben;
Aerzte;
Apotheker,welchekeineGehülfenhaben;

stellungderUrliste vollendethabenoderdasselbebis zumAblaufe des
Geschäftsjahresvollendenwürden;
Personen, welcheglaubhaftmachen,daß sie denmit der Ausübung
desAmts verbundenenAufwand zutragen nichtvermögen.

g.36.

der in der Ge=

machen.
K.37. «

Einspracheerhobenwerden.
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.§.38.
Der GemeindevorstehersendetdieUrlistenebstdenerhobenenEinsprachenund

denihm erforderlicherscheinendenBemerkungenan denAmtsrichterdesBezirks.
Wird nachAbsendungderUrliste die Berichtigungderselbenerforderlich,

so hat der GemeindevorsteherhiervondemAmtsrichter Anzeigezu machen.

. 39.
Der AmtsrichterstelltdieUrlistendesBezirks zusammenund bereitetden

Beschlußüber die Einsprachengegendieselbenvor. Er hat die Beachtungder
Vorschriftendes §. 36 Abs. 2 zu prüfenund die AbstellungetwaigerMängel
zu veranlassen. ¾0r -

Bei demAmtsgerichtetritt alljährlichein Ausschußzusammen.
Der Ausschuß bestehtaus demAmtsrichterals Vorsitzendenund einem

von der Landesregierungzu bestimmendenStaatsverwaltungsbeamten,sowie
siebenVertrauensmännernals Beisitzern.

Die Vertrauensmännerwerdenaus den Einwohnerndes Amtsgerichts=
bezirksgewählt.

Die Wahl erfolgt nach nähererBestimmungder Landesgesetzedurchdie
Vertretungender Kreise, Aemter,GemeindenoderdergleichenVerbände;wenn
solcheVertretungennicht vorhandensind, durchden Amtsrichter.Letztererhat
die Vertrauensmännervornehmlichaus denVorstehernder vorbezeichnetenVer=
bändezu wählen.

Zur Beschlußfähigkeitdes Ausschussesgenügtdie Anwesenheitdes Vor=
sitzenden,des Staatsverwaltungsbeamtenund dreierVertrauensmänner. Der
Ausschußfaßt seineBeschlüssenachder absolutenMehrheitderStimmen. Bei
Stimmengleichheitentscheidetdie Stimme des Vorsitzenden.

KC.41.
Der Ausschußentscheidetüber die gegendieUrliste erhobenenEinsprachen.

DieEntscheidungensindzuProtokollzuvermerken.Beschwerdefindetnichtstatt.

S. 42.
Aus der berichtigtenUrliste wählt der Ausschuß für das nächsteGe=

schäftsjahr:
1. die erforderlicheZahl von Schöffen;
2. die erforderlicheZahl derjenigenPersonen, welchein der von dem
AusschussefestzusetzendenReihenfolge an die Stelle wegfallender
Schöffen treten (Hülfsschöffen). Die Wahl ist auf Personen zu
richten,welcheam Sitze des Amtsgerichtsoderin dessennächsterUm=
gebungwohnen. -

§.43.
Die für jedesAmtsgerichterforderlicheZahl vonHauptschöffenundHülfs=

schöffenwird durchdie Landesjustizverwaltungbestimmt.
Reichs=Gesetzbl.1877. 8
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Die Bestimmungder Zahl der Hauptschöffenerfolgtin der Art, daß
voraussichtlichJeder höchstenszu fünf ordentlichenSitzungstagenim Jahre
herangezogenwird. «

§.44.
Die Namen der erwähltenHauptschöffenund Hülfsschöffenwerdenbei

jedemAmtsgerichtein gesonderteVerzeichnisseaufgenommen(Jahreslisten).

E.45.
Die Tage der ordentlichenSitzungen des Schöffengerichtswerdenfür

das ganzeJahr im voraus festgestellt.
Die Reihenfolge, in welcherdie Hauptschöffenan den einzelnenordent=

lichenSitzungen des Jahres Theil nehmen,wird durchAusloosung in öffent=
licherSitzung des Amtsgerichtsbestimmt. Das Loos ziehtder Amtsrichter.

Ueber die Ausloosungwird von demGerichtsschreiberein Protokoll auf=
genommen.

g.46.
Der Amtsrichter setztdie Schöffen von ihrer Ausloosung und von den

Sitzungstagen,an welchensie in Thätigkeitzu tretenhaben,unterHinweis auf
die gesetzlichenFolgen des Ausbleibensin Kenntniß.

In gleicherWeisewerdendie im LaufedesGeschäftsjahreseinzuberufenden
Schöffenbenachrichtigt.

S. 47.
Eine Aenderung in der bestimmtenReihenfolgekann auf übereinstim=

mendenAntrag der betheiligtenSchöffenvon demAmtsrichterbewilligtwerden,
sofern die in den betreffendenSitzungen zuverhandelndenSachennoch nicht
bestimmtsind. Der Antrag und die Bewilligungsind aktenkundigzu machen.

K.48.
Wenn die Geschäftedie AnberaumungaußerordentlicherSitzungener=

forderlichmachen,so werdendie einzuberufendenSchöffenvor demSitzungstage
in Gemäßheitdes F. 45 ausgeloost.

Erscheintdies wegen Dringlichkeitunthunlich, so erfolgt die Ausloosung
durchdenAmtsrichterlediglichaus derZahl deramSitzedesGerichtswohnenden
Hülfsschöffen. Die Umstände,welcheden Amtsrichterhierzu veranlaßthaben,
sind aktenkundigzu machen.

K.49.
Wird zu einzelnenSitzungen die Zuziehungandererals der zunächstbe=

rufenenSchöffenerforderlich,so erfelgt dieselbeaus der Zahl derLülfsschöffen
nachder Reihenfolgeder Jahresliste.

Würde durchdie Berufung der letztereneineVertagungderVerhandlung
oder eine erheblicheVerzögerungihres Beginnes nothwendig,so sind die nicht
am Sitze des Gerichts r Hülfsschöffenzu übergehen.
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§.50.
Erstrecktsichdie Dauer einerSitzung über die Zeit hinaus, für welche

der Schöffezunächsteinberufenist, so hat er bis zur Beendigungder Sitzung
seineAmtsthätigkeitfortzusetzen.

§. 51.
Die Beeidigung der Schöffenerfolgt bei ihrer erstenDienstleistungin

öffentlicherSitzung. Sie gilt für die Dauer des Geschäftsjahres.
Der Vorsitzenderichtetan die zu BeeidigendendieWorte:
„Sie schwörenbei Gott dem Allmächtigenund Allwissenden,die
Pflichten eines Schöffen getreulichzu erfüllen und Ihre Stimmen
nachbestemWissenund Gewissenabzugeben.“

Die SchöffenleistendenEid, indemJeder einzelndieWorte spricht:
Qichschwörees, — wahr mir Gott helfe.“

Der Schwörendesoll bei der Eidesleistungdie rechteHand erheben.
Ist ein SchöffeMitglied einerReligionsgesellschaft,welcherdas Gesetzden

GebrauchgewisserBetheuerungsformelnan Stelle des Eides gestattet,so wird
die Abgabe einer Erklärung unter der BetheuerungsformeldieserReligions—
gesellschaftder Eidesleistunggleichgeachtet.

Ueberdie Beeidigungwird von demGerichtsschreiberein Protokoll auf=
genommen. 1 ¾

Wenn diege einerals Schöffein dieJahreslisteaufgenommenen
“* eintritt oder bekanntwird, so ist der Name derselbenvon der Liste zu
reichen.

Ein Schöffe, hinsichtlichdessennach seinerAufnahme in die Jahresliste
andereUmstände eintretenoder bekanntwerden, bei deren Vorhandensein eine
Berufung zum Schöffenamtenicht erfolgensoll, ist zur Dienstleistungferner
nichtheranzuziehen.

Die Entscheidungerfolgt durch den Amtsrichter nach Anhörung der
StaatsanwaltschaftunddesbetheiligtenSchöffen.

Beschwerdefindetnichtstatt.
g.53.

Ablehnungsgründesind nur zu berücksichtigen,wenn sie innerhalbeiner
Woche, nachdemder reküt Schöffe von seinerEinberufung in Kenntniß
gesetztwordenist,von demselbengeltendgemachtwerden. Fällt ihreEntstehung
oderBekanntwerdungin einespätereZeit, so ist die Frist erstvon diesemZeit=
punktezu berechnen.

Der Amtsrichterentscheidetüber das GesuchnachAnhörung der Staats=
anwaltschaft.Beschwerdefindetnichtstatt.

C.54.
Der AmtsrichterkanneinenSchöffenauf dessenAntrag wegeneingetretener

aetungigrünge von der Dienstleistungan bestimmtenSitzungstagenent=
inden.

8“
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Die EntbindungdesSchöffenvon derDienstleistungkanndavonabhängig
gemachtwerden,daßeinandererfür dasDienstjahrbestimmterSchöffefür ihneintritt.

Der Antrag und die Bewilligung sind aktenkundigzu machen.
g. 55.

Die Schöffenunddie VertrauensmännerdesAusschusseserhaltenVer=
gütung der Reisekosten. *'¼

Schöffenund Vertrauensmännerdes Ausschusses,welcheohnegenügende
Entschuldigungzu denSitzungennicht rechtzeitigsicheinfindenoderihrenOb=
liegenheitenin andererWeise sich entziehen,sind zu einerOrdnungsstrafevon
fünf bis zu eintausendMark, sowiein dieverursachtenKostenzu verurtheilen.

Die Verurtheilungwird durchdenAmtsrichternachAnhörungderStaats=
anwaltschaftausgesprochen.Esfeitt nachträglichgenügendeEntschuldigung,so
kanndieVerurtheilungganz odertheilweisezurückgenommenwerden. Eigen
die Entscheidungenfindet Beschwerdevon Seiten desVerurtheiltennach den
VorschriftenderStrafprozeßordnungstatt.

S.57.
Bis zu welchemTage dieUrlistenaufzustellenund demAmtsrichterein=

zureichensind, der Ausschußzu berufenund die Ausloosungder Schöffenzu
bewirkenist, wird durchdie Landesjustizverwaltungbestimmt.

Fünfter Titel.
Landgerichte.

S. 58.
Die Landgerichtewerden mit einemPräsidenten und der erforderlichen

Anzahl von Direktorenund Mitgliedern besetzt.
S. 59.

Bei denLandgerichtenwerdenCivil=und Strafkammerngebildet.
S. 60.

Bei denLandgerichtensindUntersuchungsrichternachBedürfnißzu bestellen.
Die Bestellungerfolgtdurchdie Landesjustizverwaltungauf dieDauer

einesGeschäftsjahres. K

» Den Vorsitz im Plenum führt derPräsident,denVorsitz in denKammern
führen der Präsidentund die Direktoren. Vor Beginn des Geschäftsjahres
bestimmtder Präsident die Kammer, welcherer sichanschließt. Ueberdie Ver—
theilung des Vorsitzes in den übrigenKammern entscheidender Präsidentund
die DirektorennachStimmenmehrheit;im Falle derStimmengleichheitgiebtdie
Stimme des Präsidentenden Ausschlag.

g. 62.
Vor Beginn des Geschäftsjahreswerdenauf dieDauer desselbendieGe—

schäfteunter dieKammernderselbenArt vertheiltund dieständigenMitglieder
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der einzelnenKammernsowiefür denFall ihrerVerhinderungdie regelmäßigen
Vertreter bestimmt.Jeder Richter kann zum Mitgliede mehrererKammern
bestimmtwerden.

Die — Anordnungkann im LaufedesGeschäftsjahresnur geändert
werden,wenn dieswegen eingetretenerUeberlastungeiner Kammer oder in
Folge Wechselsoder dauernder VerhinderungeinzelnerMitglieder des Gerichts
erforderlichwird. g 6s

Die im vorstehendenParagraphenbezeichnetenAnordnungenerfolgendurch
das Präsidium.

Das Präsidium wird durchdenPräsidentenals Vorsitzenden,die Direk=
toren und das demDienstalternach, bei gleichemDienstalterdas der Geburt
nach ältesteMitglied gebildet. Das Präsidium entscheidetnach Stimmen—
mehrheit;im Falle der StimmengleichheitgiebtdieStimme desPräsidentenden
Ausschlag. n à

Der Präsident kann bestimmen,daß einzelneUntersuchungenvon dem
Untersuchungsrichter,dessenBestellung mit demAblaufe des Geschäftsjahres
erlischt, zu Ende geführt werden, sowie daß in einzelnenSachen, in welchen
währenddes GeschäftsjahreseineVerhandlung bereitsstattgefundenhat, die
Kammer in ihrer früheren Zusammensetzungauch nach Ablauf des Geschäfts=
jahresverhandleund entscheide.

g. 65.
Im Falle derVerhinderungdes ordentlichenVorsitzendenführt denVorsitz

in derKammerdasjenigeMitglied der Kammer, welchesdemDienstalternach
und bei PesgemDienstalterder Geburt nachdas älteste.

Der Präsidentwird in seinenübrigendurchdieses GesetzbestimmtenGe=
schäftendurchdenjenigenDirektor vertreten,welcherdemDienstalternachund
beigleichemDienstalterder Geburt nachder älltesteist.

G.66.
Im Falle derVerhinderungdes regelmäßigenVertreterseinesMitgliedes

wird ein zeitweiligerVertreterdurchdenPräsidentenbestimmt.

S.67.
Die Bestimmungender V. 61—66 findenauf dieKammernfür Handels=

sachenkeineAnwendung. "4
S. 68.

Innerhalb der Kammer vertheilt der Vorsitzendedie Geschäfteauf die
Mitglieder.

G.69.
Soweit die VertretungeinesMitgliedesnichtdurcheinMitglied desselben

Gerichtsmöglichist, erfolgtdie Anordnungderselbenauf denAntrag desPrä=
sidiumsdurchdie Landesjustizverwaltung.



— — i

Die Beiordnung eines nicht ständigenRichters darf, wenn sie auf eine
bestimmteZeit erfolgte, vor Ablauf dieserZeit, wenn sieauf unbestimmteZeit
erfolgte,so lange das Bedürfniß, durchwelchessieveranlaßtwurde,fortdauert,
nichtwiderrufenwerden. Ist mit derVertretung eineEntschädigungverbunden,
so ist diesefür die ganzeDauer im voraus festzustellen.

UnberührtbleibendiejenigenlandesgesetzlichenBestimmungen,nachwelchen
richterlicheGeschäftenur von ständig angestelltenRichtern wahrgenommen
werdenkönnen,sowiediejenigen,welchedie Vertretungdurchständigangestellte
Richter regeln.

S.70.
Vor die Civilkammern, einschließlichder Kammern für Handelssachen,

gehörenair, bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,welchenichtdenAmtsgerichtenzu=
gewiesensind.

Die LandgerichtesindohneRücksichtauf denWerthdesStreitgegenstandes
ausschließlicheständig= -

1870 über dieAbgabenvon derFlößerei oderauf GrunddesGesetzes
über die Rechtsverhältnisseder Reichsbeamtenvom 31. März 1873
gegenden Reichsfiskuserhobenwerden;

2. für die AnsprüchegegenReichsbeamtewegenUeberschreitungihrer
amtlichen Befugnisse oder wegen pflichtwidrigerUnterlassungvon
Amtshandlungen.

Der Landesgesetzgebungbleibt überlassen,Ansprücheder Staatsbeamten
gegenden Staat aus ihremDienstverhältnisse,AnsprüchegegendenStaat
wegenVerfügungenderVerwaltungsbehörden,wegenVerschuldungvonStaats=
beamtenund wegenAufhebungvon Privilegien, Ansprüche gegenBenmte wegen
Ueberschreitungihrer amtlichenBefugnisseoder wegen pflichtwidrigerUnter=
Lastercd Amtshandlungen,sowieAnsprüchein Betreff H#nge Abgaben

üohne sichtauf den Werthdes Streitgegenstandesden Landgerichtenaus—
schließlichzuzuweisen. «

Z.71.
Die Civilkammernsind dieBerufungs⸗ undBeschwerdegerichtein denvor

denAmtsgerichtenverhandeltenbürgerlichenRechtsstreitigkeiten.

S.72.
Die StrafkammernsindEastene für diejenigendieVoruntersuchungund

derenErgebnissebetreffendenEntscheidungen,welchenach denVorschriftender

Zuständigkeitdes Reichsgerichtswerdenhierdurchnicht berührt.

LandgerichtenzugewiesenenGeschäfte.

LK.
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Z.73.

*

2.

3.

4.

5.

6.

*

24die Vergehen,welchenicht zur Zuständigkeitder Schöffengerichte
gehören;
für diejenigenVerbrechen,welchemit Zuchthausvon höchstensfünf
Jahren, allein oderin Verbindungmit anderenStrafen bedrohtsind.
DieseBestimmungfindetnichtAnwendungin denFällen der W#.86,
100 und 106 des Strafgesetzbuchs;
für die Verbrechender Personen,welchezur Zeit der That das acht=
zehnteLebensjahrnochnichtvollendethatten;

Strafgesetzbuchs;
für die VerbrechendesDiebstahlsin denFällen der 9#.243 und 244
des Strafgesetzbuchs; — «
fürdasVerbrechenderHehlereiindenFällenderZ§.260und261
des Strafgesetzbuchs; »
für das Verbrechendes Betruges im Falle des §. 264 des Straf=
gesetzbuchs.
« §.74.

1.

2

5.

für Zuwiderhandlungengegendas Gesetzvom 25. Oktober 1867,
betreffenddie Nationalitätder Kauffahrteischiffe2c.; ;
für die nachArtikel 206, 249 und 249a des Gesetzesvom 11. Juni
1870, betreffenddieKommanditgesellschaftenauf AktienunddieAktien=
gesellschaften,strafbarenHandlungen; ·
für ZuwiderhandlungengegendieBestimmungenderW. 1, 2 und3 des
Gesetzesvom8.Juni 1871, betreffenddieInhaberpapieremit Prämien;
für die nach F. 67 und F. 69 des Gesetzesvom 6. Februar 1875)
eiib die Beurkundungdes Personenstandes2c.)strafbarenHand=
ungen;
für die nach §. 59 des Bankgesetzesvom 14. März 1875 strafbaren
Handlungen.

S. 75.

Vergehen
1=

2

3.
4.

des Widerstandesgegendie Staatsgewalt in denFällen der §#.113,
114, 117 Abs. 1 und des §F.120 desStrafgesetzbuchs;

des F. 137 des Strafgesetzbuchs;
wider die Sittlichkeitim Falle des §. 183 des Strafgesetzbuchs;
der Beleidigungund der Körperverletzungin denFällen der nur auf
Antrag eintretendenVerfolgung;
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5. derKörperverletzungim Falle des§. 223a desStrafgesetzbuchs;
6. desDiebstahlsim Falle des§. 242 desStrafgesetzbuchs;
7. derUnterschlagungim Falle des§. 246 desStrafgesetzbuchs;
8. derBegünstigung;
9. derHehlereiin denFällen des §. 258 Nr. 1 und des F. 259 des
Strafgesetzbuchs;

10. desBetrugesim Falle des§. 263 desStrafgesetzbuchs; -
11.desstrafbarenEigennutzesindenFällender§Z.288und298des

Strafgesetzbuchs;
12. derSachbeschädigungin denFällen der§§.303 und 304 desStraf=

gesetzbuchs
und

13. wegender gemeingefährlichenVergehenin denFällen des F. 327
Abs. 1 und desF. 328 Abs. 1 desStrafgesetzbuchs;

ferner
14. wegen derjenigenVergehen, welchenur mit Gefängnißstrafevon

höchstenssechsMonaten oder Geldstrafe von höchstenseintausend=
fünfhundertMark, allein oder in Verbindung mit einanderoderin
Verbindung mit Einziehung bedrohtsind, mit Ausnahmeder in den
S. 128,271, 296a, 301, 331 und 347 desStrafgesetzbuchsundder
im 9. 74 diesesGesetzesbezeichnetenVergehen;

sowie ·
15. wegensolcherZuwiderhandlungengegendie Vorschriftenüber dieEr—

hebungöffentlicherAbgabenundGefälle,derenStrafe in demmehrfachen
BetrageeinerhinterzogenenAbgabeodereineranderenLeistungbesteht

auf Antrag der Staatsanwaltschaftdie Verhandlung und Entscheidungdem
Sshfnnzere soweitdiesesnichtschonzuständigist, überweisen,wennnach
den Umständendes Falles anzunehmenist, daß wegendes Vergehensauf keine
andereund höhereStrafe, als auf die im F. 27 Nr. 2 bezeichneteund auf
keinehöhereBuße als sechshundertMark zu erkennenseinwerde.

Beschwerdefindetnicht statt.
Hat im Falle der Nr. 15 die Verwaltungsbehördedie öffentlicheKtage

erhoben,so steht ihr der Antrag auf Ueberweisungan das Schöffengerichtin
gleicherWeisewie der Staatsanwaltschaftzu.

S.76.
Die Strafkammern sind als erkennendeGerichteferner zuständigfür die

Verhandlungund Entscheidungüber das Rechtsmittelder Berufunggegendie
Urtheileder Schöffengerichte.

S. 77.
Die Kammernentscheidenin derBesetzungvon dreiMitgliedernmit Ein=

schlußdes Vorsitzenden.Die Strafkammernsind in derHauptverhandlungmit
fünf Mitgliedern, in der Berufungsinstanz bei Uebertretungenund in den
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Fällen der Privatklage abermit drei Mitgliedern einschließlichdesVorsitzenden
zu besetzen. *⅛*

"sd Anordnungder LandesfustizuerwaltungkannwegengroßerEntfer=
nung des Landgerichtssitzesbei einemAmtsgerichtefür denBezirk einesoder
mehrerer— — eineStrafkammergebildetund derselbenfür diesenBezirk
die gesammteThätigkeitder StrafkammerdesLandgerichtsodereinTheil dieser
Thätigkeitzugewiesenwerden.

Die Besetzungeiner solchenStrafkammer erfolgt aus Mitgliedern des
Landgerichtsoder AmtsrichterndesBezirks, für welchendie Kammer gebildet
wird. Der Vorsitzendewird ständig, die Amtsrichterwerdenauf die Dauer
desGeschäftsjahresdurchdieLandesjustizverwaltungberufen,die übrigenMit=
Hirer 7 nachMaßgabedes F. 62 durchdas Präsidium des Landgerichts
ezeichnet. .·

Sechster Titel.

Schwurgerichte.

S.79.
Für die Verhandlungund Entscheidungvon Strafsachentretenbei den

LandgerichtenperiodischSchwurgerichtezusammen.

S. 80.
Die Schwurgerichtesind zuständigfür die Verbrechen,welchenicht zur

Zuständigkeitder Strafkammernoderdes Reichsgerichtsgehören.

*o2 .
Die Schwurgerichtebestehenaus dreirichterlichenMitgliedernmit Einschluß

desVorsitzendenund aus zwölf zur Entscheidungder Schuldfrageberufenen
Geschworenen. brs

Die Entscheidungen,welchenachdenVorschriftendiesesGesetzesoderder
Strafprozeßordnungvon demerkennendenGerichtezu erlassensind, erfolgenin
den bei denSchwurgerichtenanhängigenSachen durch dierichterlichenMit=
gliederdesSchwurgerichts.WerdendieseEntscheidungenaußerhalbderDauer
der Sitzungsperiodeerforderlich,so erfolgensiedurchdieStrafkammernder
Landgerichte. *

83.
Der Vorsitzendedes Schwurgerichtswird für jede Sitzungsperiodevon

demPräsidentendes Olssshpeot ernannt. Die Ernennungerfolgt aus
derZahl der Mitglieder des Oberlandesgerichtsoder der zu demBezirkedes
OberlandesgerichtsgehörigenLandgerichte. D

Der Stellvertreter desVorsitzendenund die übrigenrichterlichenMitglieder
werdenvon demPräsidentendesLandgerichtsaus der Zahl derMitglieder des
Landgerichtsbestimmt.
Reichs=Gesetzbl.1877. - 9
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So lange die Ernennung des Vorsitzendennicht erfolgt ist, erledigtder
Vorsitzendeder Strafkammer des Landgerichtsdie in der Strafprozeßordnung
demVorsitzendendes GerichtszugewiesenenGeschäfte. «

« .§.84.
Das Amt einesGeschworenenist einEhrenamt. Dasselbekannnur von

einemDeutschenversehenwerden.
« §.85.

- Die Urliste für die Auswahl der Schöffen dient zugleichals Urliste für
die Auswahl der Geschworenen.

Die Vorschriftender §. 32—35 über dieBerufungzumSchöffenamte
findenauchauf das GeschworenenamtAnwendung.

g. 86.
Die Zahl der für jedesSchwurgerichterforderlichenGeschworenenund die

Vertheilung dieserZahl auf die einzelnenAmtsgerichtsbezirkewird durchdie
Landesjustizverwaltungbestimmt.

g.87.
Der alljährlichbei demAmtsgerichtefür die Wahl der Schöffenzusam=

mentretendeAusschuß(§.40) hat gleichzeitigdiejenigenPersonenaus der Urliste
auszuwählen,welcheer zu Geschworenenfür dasnächsteGeschäftsjahrvorschlägt.
Die Vorschlägesind nachdemdreifachenBetrage der auf denAmtsgerichtsbezirk
vertheiltenZahl derGeschworenenzu bemessen.

g.88.
Die Namen der zuGeschworenenvorgeschlagenenPersonenwerdenin ein

Verzeichnißaufgenommen(Vorschlagsliste).

S. 89. ,
Die Vorschlagslistewird nebstden Einsprachen,welchesichauf die in

— —— Personen beziehen,dem Präsidentendes Landgerichts
übersendet.

Der Präsident bestimmteineSitzung des Landgerichts,an welcherfünf
Mitglieder mit Einschlußdes Präsidentenund der DirektorenTheil nehmen.
Das Landgerichtentscheidet über die Einsprachenund wählt sodann
aus der Vorschlagslistedie für das SchwurgerichtbestimmteZahl von Haupt—
geschworenenund Hülfsgeschworenen.

Als Hülfsgeschworenesind solchePersonen zu wählen, welchean dem
Sitzungsortedes Schwurgerichtsoderin dessennächsterUmgebungwohnen.

K.90.
Die Namen der Haupt=und Hülfsgeschworenenwerden in gesonderte

Jahreslistenaufgenommen. 9

SpätestenszweiWochen vor Beginn der Sitzungendes Schwurgerichts
werdenin öffentlicherSitzung des Landgerichts,an welcherder Präsidentund
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zwei Mitglieder Theil nehmen,in Gegenwart der Staatsanwaltschaftdreißig
— — ausgeloost. Das Loos wird von demPräsidentengezogen.

uf Geschworene,welchein einer früheren Sitzungsperiodedesselben
GeschäftsjahresihreVerpflichtungerfüllt haben,erstrecktdieAusloosungsichnur
dann, wenn dies von ihnen beantragtwird. «

Ueberdie Ausloosungwird von demGerichtsschreiberein Protokoll auf=
genommen. sm

Das Landgerichtübersendetdas Verzeichniß der ausgeloostenHaupt=
geschworenen(Spruchliste)demernanntenVorsitzendendes Schwurgert.

Die in derSpruchlisteverzeichnetenGeschworenenwerdenauf Anordnung
des für das SchwurgerichternanntenVorsitzendenzur Eröffnungssitzungdes
Eisishrtis unter Hinweis auf die gesetzlichenFolgen des Ausbleibensge=
aden.

Zwischender Zustellungder Ladung und derEröffnungssitzungsoll thun=
lichstdie Frist von einerWoche,jedochmindestensvon drei Tagen liegen.

C.94.
Ueberdie von GeschworenengeltendgemachtenAblehnungs=und Hin=

derungsgründeerfolgt die 27 nachAnhörung der Staatsanwaltschaft
durchdie richterlichenMitglieder und, so lange das Schwurgerichtnicht zu=
sammengetretenist, durchden ernanntenVorsitzendendes Schwurgerichts. -
schwerdefindetnichtstatt.

An Stelle derwegfallendenGeschworenenhat der Vorsitzende,wenn es
nochgeschehenkann, aus der JahreslistedurchAusloosungandereGeschworene
auf die Spruchlistezu bringenund derenLadung anzuordnen.Ueberdie Aus=
loosungwird von demGerichtsschreiberein Protokoll aufgenommen.

S. 95.
ErstrecktsicheineSitzungsperiodedesSchwurgerichtsüber denEndtermin

des Geschäftsjahreshinaus, so bleibendie Geschworenen,welchezu derselben
einberufensind, bis zum Schlusseder Sitzungenzur Mitwirkung verpflichtet.

C.96.
7Die Bestimmungender §9. 55) 56 finden auch auf GeschworeneAn=

wendung.
Die im §.56bezeichnetenEntscheidungenwerdenin Bezugauf Geschworene

von den richterlichen Mitgliederndes Schwurgerichtserlassen.
K.97.

Niemandsoll für dasselbeGeschäftsjahrals Geschworenerund als Schöffe
bestimmtwerden.

Ist dies dennochgeschehen,oder ist Jemand für dasselbe schestopn
in mehrerenBezirkenzu diesenAemtern bestimmtworden, so hat der Ein=
berufenedasjenigeAmt zu übernehmen,zu welchemer zuersteinberufenwird.

*7
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§.98.
Die StrafkammerdesLandgerichtskannbestimmen,daß einzelneSitzungen

des Schwurgerichtsnichtam Sitze des Landgerichts,sondernan einemanderen
Orte innerhalbdes Schwurgerichtsbezirksabzuhaltenseien.

In diesemFalle wird für dieseSitzungen von demLandgerichteeinebe=
sondereListe von Hülfsgeschworenengebildet.

K.99.
Die Landesjustizuerwaltungkann bestimmen,daß die Bezirke mehrerer

e zu einemSchwurgerichtsbezirkezufammengelegtund die Sitzungen
des Schwurgerichtsbei einemder Landgerichteabgehaltenwerden.

In diesemFalle hat das Landgericht,bei welchemdie Sitzungen des
Schwurgerichtsabgehaltenwerden, und der Präsident desselbendie ihnen in
den §#§.82—98 zugewiesenenGeschäftefür den Umfang des Schwurgerichts=
bezirkswahrzunehmen.

Die Mitglieder des Schwurgerichtsmit Einschlußdes Stellvertretersdes
Vorsitzendenkönnenaus der Zahl der Mitglieder der im Bezirke des Schwur=
gerichtsbelegenenLandgerichtebestimmtwerden.

Siebenter Titel.
Kammernfür Handelssachen.

S.100. -
«SoweitdieLandesjustizverwaltungeinBedürfnißalsvorhandenannimmh

könnenbei den Landgerichtenfür derenBezirke oderfür örtlichabgegrenzte
Theile derselbenKammern für Handelssachengebildetwerden. „

SolcheKammernkönnenihrenSitz innerhalbdesLandgerichtsbezirksauch
an Ortenhaben,an welchendas LandgerichtseinenSitz nichthat.

g.101.
Vor dieKammern für HandelssachengehörennachMaßgabederfolgenden

Vorschriftendiejenigenden Landgerichtenin ersterInstanz zugewiesenenbürger=
lichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurchdie Klage ein Anspruch: «

1. gegeneinenKaufmann (Art. 4 desHandelsgesetzbuchs)aus Geschäften,
welcheauf Seiten beiderKontrahentenHandelsgeschäfte(Art. 271—
276 des Handelsgesetzbuchs)sind;

2. aus einemWechselim Sinne der Wechselordnung;
3. aus einem der nachstehendbezeichnetenRechtsverhältnissegeltend
gemachtwird:
a) aus demRechtsverhältnissezwischendenMitgliederneiner Handels=
gesellschaft,zwischendem stillen Gesellschafterund dem Inhaber
eines Handelsgewerbes,zwischenden Theilnehmerneiner Ver=
einigungzu einzelnenHandelsgeschäftenoder einer Vereinigung
zum Handelsbetriebe(Art. 10 des Handelsgesetzbuchs),sowohl
währenddes Bestehens als nach Auflösung des geschäftlichen
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Verhältnisses,sowie aus dem Rechtsverhältnissezwischenden
Liquidatorenoder den VorsteherneinerFteeeihshn und
der GesellschaftoderdenMitgliedernder Gesellschaft;

b) aus demRechtsverhältnisse,welchesdas Recht zum Gebrauche
derHandelsfirmabetrifft;

c) aus den Rechtsverhältnissen,welchesich auf den Schutz der
Marken,Muster und Modelle beziehen; »

d) aus dem Rechtsverhältnisse,welchesdurch die Veräußerung
bestehendenHandelsgeschäftszwischenden Kontrahenten

entsteht;
e) aus demRechtsverhältnissezwischendemProkuristen,dem Hand—
lungsbevollmächtigtenoderHandlungsgehülfenund dem Eigen=
thümer derHandelsniederlassung,sowieaus demRechtsverhältnisse
zwischeneiner dritten Person und demjenigen, welcher ihr als
Prokurist oder Handlungsbevollmächtigteraus einemHandels=
geschäftehaftet(Art. 55 desHandelsgesetzbuchs);

) aus demRechtsverhältnisse,welchesaus denBerufsgeschäftendes
Handelsmäklersim Sinne desHandelsgesetzbuchszwischendiesem
und denParteien entsteht; » -

9) aus denRechtsverhältnissendesSeerechts,insbesondereaus den=
jenigen,welcheauf die Rhederei,die Rechteund Pflichten des
Rheders,desKorrespondentrhedersund der Schiffsbesatzung,auf
die Bodmereiund die Haverei,auf denSchadensersatzim Falle
desZusammenstoßensvon Schiffen,auf dieBergung undHülfe=
leistungin Seenoth und auf die Ansprücheder Schiffsgläubiger
sichbeziehen.

S. 102.
Die VerhandlungdesRechtsstreitserfolgtvor derKammerfür dels=

sachen,wenn der E= dies in der Klageschriftbeantragthat. DieEin=
sn (§. 234 Satz1 der Civilprozeßordnung)beträgtmindestenszwei

ochen.
In denFällen der §#.466, 467 der Civilprozeßordnunghat der Kläger

denAntrag auf Verhandlungvor derKammer fürSEisshetssarhenin dermünd=
lichenBechmalng vor demAmtsgerichtezu stellen. «

§.103.
Wird vor der Kammer für Handelssacheneine vor dieselbenicht gehörige

Klage zur Verhandlunggebracht,so istderRechtsstreitauf AntragdesBeklagten
an die Civilkammerzu verweisen.

Gehört dieKlage oder die im Falle des§. 467 der Civilprozeßordnun
erhobeneWiderklageals Klage nichtvor die Kammerfür Handelssachen,so u
dieseauch von Amtswegenbefugt, den Rechtsstreitan die Civilkammer zuver=
weisen,so lange nicht eineVerhandlung zur Hauptsacheerfolgt und auf dieselbe
ein Beschlußverkündetist. Die Verweisungvon Amtswegenkann nicht aus
demGrundeerfolgen,daßderBeklagtenichtKaufmannist.
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§.104.
Wird vor der Civilkammer eine vor die Kammer für Handelssachenge—

hörigeKlage zur Verhandlung gebracht,so ist der Rechtsstreitauf Antrag des
Beklagten an die Kammer . Handelssachenzu verweisen. Ein Beklagter,
welchernicht in das Handelsregistereingetragenist, kann den Antrag nicht
darauf stützen,daß er Kaufmann ist.

Der Antrag ist . ß)wenn die im Falle des F. 467 der Civil=
prozeßordnungerhobeneWiderklageals Klage vor die Kammer für Handels=
sachennicht gehörenwürde.

Zu einerVerweisungvon Amtswegenist die Civilkammernicht befugt.
Die Civilkammer ist zur Verwerfung des Antrags auch dann befugt,

wenn der Kläger demselbenzugestimmthat. «

§.105.
Wird in einembei der Kammerfür HandelssachenanhängigenRechts—

streitedie Klage in Gemäßheitdes §. 253 der Civilprozeßordnungdurch den
Antrag auf FeststellungeinesRechtsverhältnisseserweitertodereineWiderklage
erhobenund gehörtdie erweiterteKlage oderdie Widerklageals Klagenicht
vor die Kammer für Handelssachen,so ist der Rechtsstreitauf Antrag des
Gegnersan dieCivilkammerzu verweisen.

Unter derBeschränkungdesF. 103 Abs. 2 ist dieKammer zuderVer=
weisung auch von Amtswegenbefugt. Diese Befugniß tritt auchdann ein,
wenn durch eine Klagänderungein Anspruchgeltendgemachtwird, welcher
nichtvor dieKammerfür Handelssachengehört.

F.106.
Der Antrag auf Verweisung des Rechtsstreitsan eine andereKammer

ist nur vor der Verhandlungdes Antragstellerszur Sache zulässig.
Ueberden Antrag ist vorab zu verhandelnund zu entscheiden.

S. 107.
Gegen die Entscheidungüber VerweisungeinesRechtsstreitsan dieCivil=

kammeroderan die Kammer für Handelssachenfindet keinRechtsmittelstatt.
Erfolgt die Verweisungan eineandereKammer,so ist dieseEntscheidungfür
die Kammer, an welcheder Rechtsstreitverwiesenwird, bindend. Der Termin
ur weiterenmündlichenVerhandlung wird von Amtswegenbestimmtund den
Parteim bekanntgemacht. S 108

Bei der Kammer für Handelssachenkann einAnspruchin Gemäßheitdes
§. 61 der Civilprozeßordnungnur dann geltendgemachtwerden, wenn der
RechtsstreitnachdenBestimmungendes§. 101 vor dieKammerfür Handels=
sachengehört. K 10

Die Kammernfür Handelssachenentscheidenin der Besetzungmit einem
MitgliededesLandgerichtsals Vorsitzendenund zweiHandelsrichtern.
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Sämmtliche Mitglieder der Kammer für Handelssachenhaben gleiches
timmrecht.

In Streitigkeiten,welchesich auf das RechtsverhältnißzwischenRheder
oderSchiffer und Schiffsmannschaftbeziehen,kanndie Entscheidungdurchden
Vorsitzendenallein erfolgen.

F. 110.
Im Falle des F. 100 Abs. 2 kann ein Amtsrichter Vorsitzenderder

Kammerfür Handelssachensein.
S. 111.

Das Amt derHandelsrichterist ein Ehrenamt.

.. 112.
Die Handelsrichterwerdenauf gutachtlichenLasscher des zur Vertretung

desHandelsstandesberufenenOrgans für dieDauer von dreiJahren ernannt;
einewiederholteErnennungist nicht ausgeschlossen.

K..113.
Zum — ter kann jeder Deutscheernannt werden, welcherals

Kaufmann oder als Vorstandeiner Aktiengesellschaftin das Handelsregister
eingetragenodereingetragengewesenist, das dreißigsteLebensjahrvollendethat
und in dem Bezirke der Kammer für Handelssachenwohnt.

Personen,welchein Folge gerichtlicherAnordnung in derVerfügungüber
ihr Vermögenbeschränktsind, könnennichtzu Handelsrichternernanntwerden.

K.114.
An SeeplätzenkönnenHandelsrichterauchaus demKreisederSchifffahrts=

kundigenernanntwerden. a#1

Die Handelsrichtersind vor ihremAmtsantritteauf die Erfüllung der
Obliegenheitendes ihnenübertragenenAmts eidlichzu verpflichten.

. 116.
Die Handelsrichterhabenwährendder Dauer ihres Amts in Beziehung

auf dasselbealle Rechteund Pflichten richterlicherBeamten.

KC.117.
Ein Handelsrichterist seinesAmts zu entheben,wenn er eine der für
die Ernennung erforderlichenEigenschaftennachträglichverliert.

Die Enthebungerfolgtdurchden erstenCivilsenatdes Oberlandesgerichts
nachAnhörung desBetheiligten. «

1 i*t=
UeberGegenstände) derenBeurtheilungeinekaufmännischeBegutachtung

genügt,sowieüber das Bestehenvon Handelsgebräuchenkann dieKammer für
Handelssachenauf Grund eigenerSachkundeund Wisenschaftentscheiden.
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Achter Titel.
Oberlandesgerichte.

g.II9.
Die Oberlandesgerichtewerdenmit einemPräsidentenund der erforder—

lichenAnzahl von Senatspräsidentenund Räthen besetzt.
G.120.

Bei denOberlandesgerichtenwerdenCivil= und Strafsenategebildet.
C.121.

Die Bestimmungender §#.61—68 findenmit derMaßgabeAnwendung,
daß zu dem Präsidium stetsdie beidenältestenMitglieder des Gerichtszuzu=
ziehensind.

K..122.
Zu Hülfsrichterndürfennur ständigangestellteRichterberufenwerden.

F. 123.
Die Oberlandesgerichtesind zuständigfür die Verhandlungund Ent=

scheidungüberdieRechtsmittel:
1. der Berufung gegendie Endurtheileder Landgerichtein bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten)

2. derRevisiongegenUrtheilederStrafkammernin derBerufungsinstanz;
3. derRevision gegenUrtheile der Strafkammern in ersterInstanz, sofern
die Revision ausschließlichauf die Verletzung einer in den Landes=
gesetzenenthaltenenRechtsnorm gestütztwird

4. derBeschwerdegegenEntscheidungenderLandgerichtein bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten ·

5. der BeschwerdegegenstrafrichterlicheEntscheidungenersterInstanz,
soweit nicht die Zuständigkeitder Strafkammerbegründetist, und
gegenEntscheidungender Strafkammernin derBeschwerdeinstanzund
erufungsinstanz. # t

Die Senate der Oberlandesgerichteentscheidenin der Besetzungvon fünf
Mitgliedernmit Einschlußdes Vorsitzenden.

Neunter Titel.
Reichsgerich t.

- §.125.
Der Sitz des Reichsgerichtswird durchGesetzbestimmt.

d 126.
Das Reichsgerichtwird mit einemPräsidentenund dererforderlichenAn—

zahl von Senatspräsidentenund Räthenbesetzt.
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**
Der Präsident,die Senatspräsidentenund Räthe werdenauf Vorschlag

des Bundesraths von dem Kaiser ernannt.
Zum Mitgliede des Reichsgerichtskann nur ernannt werden, wer die

Fähigkeit zumRichteramtein einemBundesstaateerlangt und das fünfund=
dreißigsteLebensjahrvollendethat. s

§.128.
Ist ein Mitglied zu einer Strafe wegeneiner entehrendenHandlung oder

zu einer Freiheitsstrafe von längerer als einjährigerDauer rechtskräftigver=
urtheilt, so kann dasselbedurchPlenarbeschlußdesReichsgerichtsseinesAmts
und seinesGehalts gir verlustig erklärt werden.

Vor derBeschlußfassung—8 dasMitglied undderOber=Reichsanwaltzu

G.129.
Ist wegeneinesVerbrechensoderVergehensdas Hauptverfahrengegen

einMitglied eröffnet,so kann die vorläufigeEnthebungdesselbenvon seinem
AmtenachAnhörungdesOber=ReichsanwaltsdurchPlenarbeschlußdesReichs=
gerichtsausgesprochenwerden.

Wird gegenein Mitglied dieUntersuchungshaftverhängt,so tritt für die
Dauer derselbendie vorläufigeEnthebungvon Rechtswegenein.

Durch die vorläufigeEnthebungwird das Recht auf denGenuß des
Gehaltsnichtberührt. ¾

•30.
Wenn ein Mitglied durchein körperlichesGebrechenoderdurchSchwäche

seiner körperlichenoder geistigenKräfte zur Erfüllung seiner Amtspflichten
dauerndunfähig wird, so tritt seineVersetzungin denRuhestandgegenGe=
währungeinesRuhegehaltsein.

DOeasjährlicheRuhegehaltbeträgtbis zurVollendung des zehntenDienst=
jahres/% desGehalts;es erhöhtsichmit derVollendungeinesjedenfolgenden
EGhuaus und bis zurVollendungdes fünfzigstenDienstjahresum je ½%des

alts.
Bei BerechnungderDienstzeitwird dieZeit mitgerechnet,währendwelcher

dasMitgliedsichim DienstedesReichsoderim Staats=oderGemeindedienste
einesBundesstaatesbefundenoderin einemBundesstaateals Anwalt, Advokat,
Notar, Patrimonialrichteroder als öffentlicherLehrer des Rechts an einer
deutschenUniversitätfungirt hat.

hören.

S. 131.
Wird dieVersetzungeinesMitgliedes in denRuhestandnichtbeantragt,

obgleichdie Voraussetzungenderselbenvorliegen,so hat der Präsidentdie Auf=
forderungzu erlassen,binnen einer bestimmtenFrist denAntrag zu stellen.
Wird dieser Aufforderung nicht Folge geleistet, so ist die Versetzungin den
RuhestanddurchPlenarbeschlußdes Reichsgerichtsauszusprechen.
l Vor der Beschlußfassungsind das Mitglied und derOber=Reichsanwalt

zu hören.
Reichs=Gesetzbl.1877. 10
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K. 132. 1
· BeidemReichsgerichtewerdenCivil-undStrafsenategebildet.Diesahlderi
selbenbestimmtderReichskanzler.

g. 133.
Die Bestimmungender §§.61—68 findenmit derMaßgabeAnwendung,

daßzu demPräsidiumdievier ältestenMitgliederdesGerichtszuzuziehenfin=
· §.134.

Die Zuziehungvon Hülfsrichternist unzulässig.
S. 135. «

n bürgerlichenRechtsstreitigkeitenist das Reichsgerichtzuständigfür die
Vahesbtan p amchte üler die eich e een

1. der Revision gegendie Endurtheileder Oberlandesgerichte;
2. der BeschwerdegegenEntscheidungender Oberlandesgerichte.

g. 136.
In Strafsachenist das Reichsgerichtzuständig:
1. für die Tisrisnun und Entscheidungin ersterund letzterInstanz
in den Fällen desHochverrathsund des Landesverraths,insofern
dieseVerbrechengegendenKaiser oderdas Reich gerichtetsind;

2. für die Verhandlungund Entscheidungüber die Rechtsmittelder Re=
vision gegenUrtheileder Strafkammernin ersterInstanz, insoweit
nichtdieVustindigkel der Oberlandesgerichtebegründetist, und gegen
Urtheileder Schwurgerichte.

In StrafsachenwegenZuwiderhandlungengegendie Vorschriftenüber
die Erhebung öffentlicherin die ReichskassefließenderAbgabenund Gefälle ist
das Reichsgerichtauchfür die Verhandlungund Entscheidungüber dasRechts=
mittel der RepvisiongegenUrtheile der Strafkammernin der Berufungsinstanz
zuständig,soferndie Entscheidungdes Reichsgerichtsvon derStaatsanwaltschaft
bei der Einsendungder Akten an das Revisionsgerichtbeantragtwird.

F.137.
Will einCivilsenatin einerRechtsfragevoneinerfrüherenEntscheidungeines

anderenCivilsenatsoderdervereinigtenCivilsenateabweichen,sohatderselbedieVer=
handlungundEntscheidungderSache vor dievereinigtenCivilsenatezu verweisen.

Die Verweisun erlgt an die vereinigtenStrafsenate,wenn ein Straf=
senatin einerRechtsfragevon einer früherenEntscheidungeinesanderenStraf=
senatsoderder vereinigtenStrafsenateabweichenwill.

g. 138.
Der ersteStrafsenat des Reichsgerichtshat bei den im §. 136 Nr. 1

bezeichnetenVerbrechendiejenigenGeschäftezu erledigen,welcheim §. 72 Abf. 1
der Strafkammerdes Landgerichtszugewiesensind.

Das Hauptverfahrenfindetvor demvereinigtenzweitenunddrittenStraf=
senatestatt. P
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KS.139.
Zur Fassungvon Mlenarentscheidungenund von Entscheidungender ver=

einigtenCivil=oderStrafsenate,sowieder beidenvereinigtenStrafsenateist die
Theilnahmevon mindestenszweiDrittheilen aller Mitglieder mit Einschlußdes
Vorsitzendenerforderlich.

Die Lahl derMitglieder, welcheeineentscheidendeStimme führen, muß
eineungeradesein. Ist dieJahl der anwesendenMitglieder einegerade,sohat
derjenigeRath, welcherzuletzternanntist, und bei gleichemDienstalterderjenige,
welcherder Geburt 9 der jüngereist, oder, wenndieserBerichterstatterist,
der nächstälterekeinStimmrecht.

S. 140.
Die Senate des Reichsgerichtsentscheidenin der Besetzungvon sieben

Mitgliedernmit Einschlußdes Vorsitzenden.
S. 141.

Der Geschäftsgangwird durch eine Geschäftsordnunggeregelt,welche
* * auszuarbeitenund dem Bundesrath zur Bestätigung vorzu=
egen hat.

Zehnter Titel.
Staatsanvwaltschaft.

P. 142.
Bei jedemGerichtesoll eineStaatsanwaltschaftbestehen.

S.143.
Das Amt der Staatsanwaltschaftwird ausgeübt:
1. bei demReichsgerichtedurcheinenOber=Reichsanwaltund durcheinen
oder mehrere Reichsanwälte;

2. bei denOberlandesgerichten,denLandgerichtenunddenSchwurgerichten
durcheinenodermehrereStaatsanwälte;

3. bei den Amtsgerichtenund den Schöffengerichtendurch einen oder
mehrere Amtsanwälte.
Die ZuständigkeitderAmtsanwälteerstrecktsichnichtauf das amtsrichter=

licheVerfahrenzur Vorbereitungder öffentlichen t in denjenigenStraf=
sachen,welchezur Zuständigkeitanderer Gerichte als der Schöffengerichte
ehören.
2! S. 144.

Die örtlicheZuständigkeitder Beamten der Staatsanwaltschaft wird durch
die örtlicheZuständigkeitdes Gerichts bestimmt,für welchessie bestelltsind.

Ein unzuständigerBeamter der Staatsanwaltschafthat sich denjenigen
innerhalb seinesBezirks vorzunehmendenAmtshandlungen zu unterziehen,in An=
sehungwelcherGefahr im Verzugeobwaltet.

Können die Beamtender StaatsanwaltschaftverschiedenerBundesstaaten
sichnicht darübereinigen,wer von ihnendie Verfolgung zu übernehmenhat,

10.
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so entscheidetder ihnen gemeinsamvorgesetzteBeamte der Staatsanwaltschaft
und in Ermangelungeinessolchender Ober-Reichsanwalt.

. 145.
Bestehtdie StaatsanwaltschafteinesGerichtsaus mehrerenBeamten, so

handelndie demerstenBeamtenbeigeordnetenPersonenals dessenVertreter; sie
sind,wenn sie für ihn auftreten,zu allenAmtsverrichtungendesselbenohneden
NachweiseinesbesonderenAuftragsberechtigt. » —

s.146.
Die erstenBeamten der Staatsanwaltschaft bei den Oberlandesgerichten

und denLandgerichtensind befugt, bei allen Gerichtenihres Bezirks die Amts=
verrichtungender Staatsanwaltschaftselbstzu übernehmenodermit Wahrneh=
mungderselbeneinenanderenals denzunächstzuständigenBeamtenzu beauftragen.

Amtsanwältekönnendas Amt der Staatsanwaltschaftnur bei denAmts=
gerichtenunddenSchöffengerichtenversehen.

F.147.
Die Beamtender StaatsanwaltschafthabendendienstlichenAnweisungen

ihres Vorgesetztennachzukommen.
In denjenigenEshem für welchedasReichsgerichtin ersterund letzter

Instanz zuständigist, habenalle BeamtederStaatsanwaltschaftdenAnweisungen
desOber=ReichsanwaltsFolge zu leisten.

S. 148.
Das Rechtder Aufsichtund Leitung stehtzu:
1. demPrs hinsichtlichdesOber=Reichsanwaltsund der Reichs=
anwälte;

2. der Landesjustizverwaltunghinsichtlichaller staatsanwaltlichenBeamten
desbetreffendenBundesstaates;

3. den erstenBeamtenderStaatsanwaltschaftbei denOberlandesgerichten
und denLandgerichtenhinsichtlichaller BeamtenderStaatsanwaltschaft
ihres Bezirks. rbr

Der Ober=ReichsanwaltunddieReichsanwältesindnichtrichterlicheBeamte.
Zu diesenAemtern sowie den Aemtern der Staatsanwaltschaft bei den

Oberlandesgerichtenund denLandgerichtenkönnennur zumRichteramtebefähigte
Beamte ernanntwerden. Ein

191#-

Der Ober=Reichsanwaltund dieReichsanwältewerdenauf Vorschlagdes
BundesrathsvomKaiserernannt.

Dieselbenkönnendurch KaiserlicheVerfügung jederzeitmit Gewährung
desgesetzlichenWartegeldeseinstweiligin denRuhestandversetztwerden.

.. 151
Die Staatsanwaltschaftist in ihren Amtsverrichtungenvon denGerichten

unabhängig. #
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g.152.
Die StaatsanwältedürfenrichterlicheGeschäftenichtwahrnehmen.Auch

darf ihneneineDienstaufsichtüberdie Richternichtübertragenwerden.

F. 153. .
Die BeamtendesPolizei=und SicherheitsdienstessindHülfsbeamteder

Staatsanwaltschaftund sind in dieserEigenschaftverpflichtet,denAnordnungen
derStaatsanwältebei demLandgerichteihres Bezirks und der diesenvorgesetzten
BeamtenFolge zu leisten.

Die nähereBezeichnungderjenigenBeamtenklassen,auf welchedieseBe=
stimmungAnwendungfindet, erfolgtdurchdie Landesregierungen.

Elfter Titel.

Gerichtsschreiber.
K..154.

Bei jedemGerichtewird eineGerichtsschreibereiFrciy Die Geschäfts=
— bei demReichsgerichtewird durchdenReichskanzler,bei denLandes=
gerichtendurchdie Landesjustizverwaltungbestimmt.

Zwölfter Titel.

Zustellungs= und Vollstreckungsbeamte.
V.155.

Die Dienst=undGeschäftsverhältnissedermit denZustellungen,Ladungen
undVollstreckungenzubetrauendenBeamten(Gerichtsvollzieher)werdenbei dem
Reichsgerichtedurch denReichskanzler)bei denLandesgerichtendurchdieLandes=
justizuerwaltungbestimmt. F# "

Der Gerichtsvollzieherist von der Ausübung seinesAmts kraft Gesetzes
ausgeschlossen: «

I. in bürgerlichenRechtsstreitigkeiten:
1. wenn er selbstPartei oder gesetzlicherVertreter einer Partei ist)
oderzu einerPartei in dem VerhältnisseeinesMitberechtigten,
„MitverpflichtetenoderSchadensersatzpflichtigensteht;

2. Echlue EhefrauPartei ist, auchwenn die Ehe nicht mehr
esteht;

3. wenn einePerson Partei ist, mit welcherer in geraderLinie
verwandt,verschwägertoder durchAdoption verbunden,in der
Seitenliniebis zumdrittenGrade verwandtoderbis zum zweiten
Grade verschwägertist, auchwenn die Ehe, durchwelchedie
Schwägerschaftbegründetist, nichtmehrbesteht; -
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II. in Strafsachen:
1. wenn er selbstdurchdie strafbareHandlung verletztist;
2. wenn er der Ehemannder BeschuldigtenoderVerletztenist oder
gewesenist; -

3. wenn er mit demBeschuldigtenoderVerletztenin demvorstehend
unterNr. 1 3 bezeichnetenVerwandtschafts=oderSchwägerschafts=
verhältnissesteht. «

Dreizehnter Titel.
— shülffee.

C.157.
Die Gerichtehabensichin bürgerlichenRechtsstreitigkeitenund in Straf=

sachenRechtshülfezu leisten. 188

Das Ersuchenum Rechtshülfest andas Amtsgerichtzu richten,in dessen
Bezirkedie Amtshandlungvorgenommenwerdensoll. «

§.159.
Das Ersuchendarf nichtabgelehntwerden.
Das Ersucheneinesnicht im InstanzenzugevorgesetztenGerichtsist jedoch

abzulehnen,wenn demersuchtenGerichtedie örtlicheZuständigkeirmangelt,oder
die vorzunehmendeHandlung nachdemRechtedesersuchtenGerichtsverbotenist.

F. 160.
Wird das Ersuchenabgelehnt,oderwird derVorschriftdes §. 159Abs. 2

zuwider dem Ersuchenstattgegeben,so entscheidetdas Oberlandesgericht,zu
dessenBezirkedas ersuchteGerichtgehört. Eine AnfechtungdieserEntscheidung
findetnur statt, wenn dieselbedie Rechtshülfefür unzulässigerklärt, und das
ersuchendeund das ersuchteGerichtdenBezirkenverschiedenerOberlandesgerichte
angehören.Ueberdie Beschwerdeentscheidetdas Reichsgericht.

Die Entscheidungenerfolgenauf Antrag derBetheiligtenoderdesersuchen=
den Gerichts ohnevorgängigemündlicheVerhandlung.

G.161.
Die Herbeiführungder zumZweckevon Vollstreckungen,Ladungenund

ZustellungenerforderlichenHandlungen erfolgt nach Vorschrift der Prozeß=
ordnungenohne Rücksichtdarauf, ob die Handlungenin dem Bundesstaate,
welchemdas Prozeßgerichtangehört,oder in einemanderenBundesstaatevor=
zunehmensind. *tß

Gerichte, Staatsanwaltschaftenund Gerichtsschreiberkönnenwegen Er=
theilungeinesAuftrags an einenGerichtsvollzieherdieMitwirkung desGerichts=
schreibersdes Amtsgerichtsin Anspruchnehmen,in dessenBezirkeder Auftrag
ausgeführtwerdensoll. Der von dem GerichtsschreiberbeauftragteGerichts=
vollziehergilt als unmittelbarbeauftragt. «



§.163.
EineFreiheitsstrafe,welchedieDauervonsechsWochennichtiibersteigt,
demjenigenBundesstaatezu vollstrecken,in welchemder Verurtheiltesich

efindet.
C.164.

Soll eineFreiheitsstrafein demBezirkeeinesanderenGerichts vollstreckt
oder ein in demBezirkeeines anderenGerichts befindlicherVerurtheilterzum
Zweckeder Strafverbüßungergriffenund abgeliefertwerden,so ist die Staats=
anwaltschaftbei demLandgerichtedes Bezirks um die Ausführung zu ersuchen.

C.165.
Im Falle derRechtshülfeunterdenBehördenverschiedenerBundesstaaten

sinddie baarenAuslagen, welchedurcheineAblieferungoderStrafvollstreckung
entstehen,der ersuchtenBehörde von der ersuchendenzu erstatten.

* übrigenwerdenKostenderRechtshülfevon der ersuchendenBehörde
nichterstattet.

Isteine zahlungspflichtigePartei vorhanden,so sinddie Kostenvon der=
selbendurchdie ersuchendeBehördeeinzuziehenund der eingezogeneBetrag der
ersuchtenBehördezu übersenden.

Stempel=, Einregistrirungsgebührenoder andere öffentlicheAbgaben,
welchendie von der ersuchendenBehörde übersendetenSchriftstücke(Urkunden,
Protokolle)nachdemRechteder ersuchtenBehördeunterliegen,bleibenaußer
Ansatz.

C.166.
Für dieHm der dengeladenenZeugenund Sachverständigengebühren=

denBeträgesinddieBestimmungenmaßgebend,welchebei demGerichtegelten,
vor welchesdie Ladungerfolgt.

Sind die Beträge nach dem Rechtedes Aufenthaltsortsder geladenen
Personenhöher,so könnendie höherenBeträge gefordertwerden.

Bei weitererEntfernung des Aufenthaltsortsder geladenenPersonen
ist denselbenauf Antrag ein Vorschußzu bewilligen.

C.167.
Ein Gerichtdarf AmtshandlungenaußerhalbseinesBezirks ohneZu=

stimmungdesAmtsgerichtsdesOrts nur vornehmen,wennGefahr im Verzuge
obwaltet. In diesemFalle ist demAmtsgerichtedesOrts Anzeigezu machen.

g.168.
Die SicherheitsbeamteneinesBundesstaatessind ermächtigt,die Ver=

folgungeinesFlüchtigenauf dasGebieteinesanderenBundesstaatesfortzusetzen
und denFlüchtigendaselbstzu ergreifen. "

Der Ergriffeneist unverzüglichan das nächsteGericht oder die nächste
Polizeibehördedes Bundesstaates,in welchemer ergriffenwurde, abzuführen.
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§.169.
Die in einemBundesstaatebestehendenVorschriftenüber die Mittheilung

von Akten einer öffentlichenBehörde an ein Gericht diesesBundesstaates
kommenauchdann zur Anwendung,wenn das ersuchendeGerichteinemanderen
Bundesstaateangehört.

Vierzehnter Titel.

Oeffentlichkeit und Sitzungspolizei.
S. 170.

Die Verhandlung vor dem erkennendenGerichte, einschließlichder Ver=
kündungder Urtheileund Beschlüssedesselben,erfolgtöffentlich.

C.171.
In Ehesachenist die Oeffentlichkeitauszuschließen,wenneinederParteien

es beantragt. —

In dem auf die Klage wegen et oder Wiederaufhebungder
Entmündigung einer Person wegen GeisteskrankheiteingeleitetenVerfahren
(9§.605) 620 derCivilprozeßordnung)ist dieOeffentlichkeitwährendderVer=
nehmungdes Entmündigtenauszuschließen,auch kann auf Antrag einer der
Parteien die Oeffentlichkeitder Verhandlungüberhauptausgeschlossenwerden.

Das Verfahren wegenEntmündigung oder Wiederaufhebungder Ent=
mündigung(9§§.593—604),616—619 derCivilprozeßordnung)istnichtöffentlich.

K.173.
In allen Sachen kann durchdas Gericht für die Verhandlungoderfür

einenTheil derselbendie Oeffentlichkeitausgeschlossenwerden, wenn sie eine
Gefährdungder öffentlichenOrdnung oderder Sittlichkeitbesorgenläßt.

C.174.
Die VerkündungdesUrtheils erfolgt in jedemFalle öffentlich.

K.175.
ß dieAusschließungderOeffentlichkeitwird in nichtöffentlicherSitzung

verhandelt.
Der Beschluß,welcherdie Oeffentlichkeitausschließt,muß öffentlichver—

kündetwerden.
5*F1½

Der Zutritt zu öffentlichenVerhandlungenkannunerwachsenenundsolchen
Personenversagtwerden,welchesichnicht im Besitzeder bürgerlichenEhren=
rechtebefinden,oderwelchein einerderWürdedes Gerichtsnichtentsprechenden
Weiseerscheinen. «

Zu nichtöffentlichenVerhandlungenkannderZutritt einzelnenPersonen
von demVorsitzendengestattetwerden.
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· Z.177."
Die AufrechthaltungderOrdnungin derSitzung liegtdemVorsitzendenob.

g.178.
Parteien, Beschuldigte,Zeugen,SachverständigeoderbeiderVerhandlung

nichtbetheiligtePersonen,welchedenzur AufrechthaltungderOrdnungerlassenen
Befehlennichtgehorchen,könnenauf BeschlußdesGerichtsaus demSitzungs=
zimmerentfernt)auchzurHaft abgeführtund währendeinerin demBeschlusse
u bestimmendenZeit, welchevierundzwanzigStunden nicht übersteigendarf,
setgehaltenwerden.

. 179.
Das Gerichtkann gegenParteien, Beschuldigte,Zeugen,Sachperständige

oderbei der— betheiligtePersonen;welchesichin der Sitzung
einerUngebühr machen;vorbehaltichder strafgerichtlichenVerfolgung,
eine Ordnungsstrafe bis zu einhundertMark oder bis zu drei TagenHalt
festsetzenund sofortvollstreckenlassen.

— s.180.
Das Gericht kanngegen einenbei der VerhandlungbetheiligtenRechts=

anwalt oderVertheidiger, dersichin derSitzung einerUngebührschuldigmacht,
vorbehaltlichder— oderdisziplinarenVerfolgung, eineOrdnungs=
strafebis zu einhundertMark festsetzen.

g.181.
Die Vollstreckungder vorstehendbezeichnetenOrdnungsstrafenhatderVor=

sitzendeunmittelbarzu veranlassen.
·« §.182. .

Dieinden§§.177—181bezeichnetenBefugnissestehenaucheinemeins
zelnenRichterbeiderVornahmevonAmtshandlungenaußerhalbderSitzungzu.

S. 183.
st in denFällen der §#.179, 180, 182 eineOrdnungsstrafefestgesetzt,

so findetbinnender Frist von einerWochenachder Bekanntmachungder Ent=
scheidungBeschwerdestatt, soferndieEntscheidungnichtvon demReichsgerichte
odereinemOberlandesgerichtegetroffenist.

Die Beschwerdehat in demFalle des F. 179 keineaufschiebendeWirkung,
in denFällen desF. 180 und des F. 182 ischehee Wirkung. 1

Ueberdie Beschwerdeentscheidetdas Oberlandesgericht.

S. 184.
Ist eineOrdnungsstrafewegenUngebühr festgesetzt,oder eine Person

zur Haft abgeführt,oder eine bei der VerhandlungbeheilietePerson entfernt
worden,so ist der Beschlußdes Gerichtsund dessenVeranlassungin das Pro=
tokollaufzunehmen.
Reichs-Gesetzbl.1877. · 11
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§.185.
Wird einestrafbareHandlung in derSitzungbegangen,sohatdasGericht

den ThatbestandEi#h und der zuständigenBehörde“ das darüberauf=
genommeneProtokoll mitzutheilen.In geeignetenFällen ist die vorläufigeFest=
nahmedes Thäters zu verfügen.

Fünfzehnter Titel.
Gerichtssprache.

S.186.
Die Gerichtsspracheist diedeutsche.

S. 187.
Wird unter Betheiligung von Personen verhandelt,welcheder deutschen

Sprache nichtmächtig sind, so ist ein Dolmetscherzuzuziehen.Die Führung
einesNebenprotokollsin der fremdenSprache findet nicht stattj jedochsollen
Aussagenund Erklärungenin fremderSprache,wennundsoweitderRichter
dies mit Rücksichtauf die Wichtigkeitder Sache für erforderlicherachtet,auch
in der fremdenSprache in das Protokoll oder in eineAnlage niedergeschrieben
werden. In den dazu geeignetenFällen soll demProtokolle eine durch den
Dolmetscherzu beglaubigende— beigefügtwerden.

Die ZuziehungeinesDolmetscherskannunterbleiben,wenn diebetheiligten
PersonensaͤmmtlichderfremdenSprachemächtigsind.

d. 188.
Zur Verhandlungmit taubenoderstummenPersonenist, sofernnichteine

schriftlicheVerständigungerfolgt, einePerson als Dolmetscherzuzuziehen,mit
derenHülfe dieVerständigungin andererWeiseerfolgenkann.

199. «
Ob einerPartei, welchetaub ist, bei der mündlichenVerhandlungder

— zu sei, bleibtdemErmessendes Gerichtsüberlassen.
asselbe giltin Anwaltsprozessenvon einerPartei, die der deutschen

Sprachenichtmaͤchtigist.
C.190.

Personen,welcheder deutschenSprachenichtmächtigsind, leistenEide in
der ihnen geläufigenSprache. #m 1

Der Dolmetscherhat einenEid dahinzu leisten:
daßer treuund gewissenhaftübertragenwerde.

Ist derDolmetscherfür UebertragungenderbetreffendenArt im allgemeinen
beeidigt,so genügtdie Berufung auf dengeleistetenEid.

C.192
Der DienstdesDolmetscherskannvondemGerichtsschreiberwahrgenommen

werden. Einer besonderenBeeidigungbedarfes nicht.
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§.19·3.
Auf denDolmetscherfinden die Bestimmungenüber Ausschließungund

Ablehnungder Sachverständigen Anwendung. Die Entscheidung
erfolgt durchdas Gericht oder den Richter,von welchemder Dolmetscherzu=
gezogenist.

Sechzehnter Titel.
BerathungundAbstimmung.

S. 194.
* EntscheidungendürfenRichternur in der gesetzlichbestimmtenAnzahl

mitwirken. . «
Bei Verhandlungenvon längererDauer kannderVorsitzendedieZuziehung

vonErgänzungsrichternanordnen,welchederVerhandlungbeizuwohnenund im
Falle der erier n einesRichtersfür denselbeneinzutretenhaben.

Die vorstehendenBestimmungenfindenauchauf SchöffenundGeschworene
Anwendung. *=.t

Die BerathungundAbstimmungdesGerichtserfolgtnichtöffentlich.
DieseVorschriftpertderZulassungderbeidemGerichtezuihrerjuristischen

AusbildungbeschäftigtenPersonennichtentgegen.
F. 196.

n Der Vorsitzendeleitet die Berathung,)stellt die Fragen und sammeltdie
immen.
Meinungsverschiedenheitenüber den Gegenstand,die Fassung und die

ReihenfolgederFragenoderüberdasErgebus derAbstimmungentscheidetdas
Gericht.
w C.197.
Kein Richter, SchöffeoderGeschworenerdarf die Abstimmungüber eine

Frageverweigern,weil er bei derAbstimmungüber einevorhergegangeneFrage
in derMinderheitgebliebenist. *2v

DieEntscheidungenerfolgen,soweitdasGesetznichteinAnderesbestimmt,
nachder absolutenMehrheitder Stimmen. »

Bilden sichin Beziehungauf Summen, über welchezu entscheidenist,
mehrals zweiMeinungen,derenkeinedie Mehrheit für sichhat, so werdendie
für die größteSumme abgegebenenStimmen denfür die zunächstgeringereab⸗
gegebenenso langehinzugerechnet,bis sicheineMehrheit ergiebt.

Bilden sichin einerStrafsache,von der Schuldfrageabgesehen,mehr als
wei Meinungen,derenkeinedie Mehrheitfür sichhat, so werdendie demBe=
hhuldigtennachtheiligstenStimmen den zunächstminder nachtheiligenso lange
hinzugerechnet,bis sicheineMehrheit ergiebt.

. 199.
Die ReihenfolgebeiderAbstimmungrichtetsichnachdemDienstalter,bei

denSchöffengerichtenund denKammern für Handelssachennach demLebens=
*p
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alter; der Jüngste stimmt zuerst, der Vorsitzendezuletzt. Wenn ein Bericht=
erstatterernanntist, so giebtdieserseineStimme zuerstab.
Bei der Abstimmungder Geschworenennichtetsichdie Reihenfolgenach

der Ausloosung. Der Obmann stimmtzuletzt. «
§.200.

Schöffenund Geschworenesind verpflichtet,über den Hergang bei der
BerathungundAbstimmungStillschweigenzu beobachten.

Siebenzehnter Titel.
Gerichtsferien.

- §.201. . .
Die Gerichtsferienbeginnenam 15.Juli und endigenam 15.September.
« §.202. s
Währendder Ferien werdennur in FeriensachenTermineabgehaltenund

Entscheidungen — S
Feriensachensind:

Strafsachen; · «
Arrestsachenund die eineeinstweiligeVerfügung betreffendenSachen;
Meß=und Marktsachen; « ·
StreitigkeitenzwischenVermiethernund Miethernvon Wohnungs-
und anderen RäumenwegenUeberlassung,Benutzungund Räumung
derselben,sowiewegenZurückhaltungder vomMiether in dieMieths=
räumeeingebrachtenSachen;

5. Wechselsachen;
6. Bausachen,wenn über Fortsetzungeines angefangenenBaues ge=
strittenwird.

Das Gerichtkann auf Antrag auchandereSachen, soweitsie besonderer
Beschleunigungbedürfen,als Feriensachenbezeichnen.Die gleicheBefugniß hat
vorbehaltlichder Entscheidungdes Gerichtsder Vorsitzende. ·

§.203.
Zur Erledigung der Feriensachenkönnenbei den LandgerichtenFerien=

kammern,bei denOberlandesgerichtenund demReichsgerichteFeriensenatege=
bildet werden.

204.
Auf das Mahnverfahren, das Jwangsvollstreckungsverfahrenund das

KonkursverfahrensinddieFerien ohneEmfich. # ’sS#
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den27.Januar 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

##st

— —
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(Nr. 1164.) EinführungsgesetzzumGerichtsverfassungsgesetze.Vom 27. Jannar 1877.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namendes DeutschenReichs, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund des Reichstags,was folgt:

1½
Das Gerichtsverfassungsgesetztritt im ganzenUmfange des Reichs an

einemdurch KaiserlicheVerordnung mit Zustimmungdes Bundesraths fest=
kusetenden ge, spätestensam 1. Oktober1879, gleichzeitigmit der im §. 2
des— — der CivilprozeßordnungvorgesehenenGebührenordnung
in Kra

§. 2
Die VorschriftendesGerichtsverfassu sgesetzesfindennur auf die ordent⸗

lichestreitigeGerichtsbarkeitund derenAusbbäng Anwendung.

..9 -
Die Gerichtsbarkeitin bürgerlichenRechtsstreitigkeitenund Stra

für welchebesondereGerichtezugelassensind, kann den — andes⸗
gerichtendurchdie Landesgesetzgebungübertragenwerden. Die Uebertragung
darf nachanderenals den durchdas Gerichtsverfassungsgesetzvorgeschriebenen
Zuständigkeitsnormenerfolgen.
» Auch kanndie GerichtsbarkeitletzterInstanz in denvorerwähntenSachen
auf Antrag des betreffendenBundesstaatesmit Zustimmungdes Bundesraths
durchKaiserlicheVerordnungdemReichsgerichteübertragenwerden.

Insoweit für bürgerlicheRechtsstreitigkeitenein von denVorschriftender
CivilprozeßordnungabweichendesVerfahren gestattetist, kanndie Zuständigkeit
der ordentlichenLandesgerichtedurch die Landesgesetzgebungnach anderen
als 9.2 durch das GerichtsverfassungsgesetzvorgeschriebenenNormenbestimmt
werden. ·

§4
Durch dieVorschriftendesGerichtsverfassungsgesetzesüberdieZuständigkeit

der Behördenwird die Landesgesetzgebungnicht gehindert,den betreffenden
LandesbehördenjedeandereArt der Gerichtsbarkeit,sowieGeschäfteder Justiz=
verwaltung übertragen. Andere Gegenständeder Verwaltung dürfen den
ordentlichen Gerichtennichtübertragenwerden.

9.
In Ansehungder Landesherrenund der Mitglieder der landesherrlichen

Familien, sowie der Mitglieder der FürstlichenFamilie Hohenzollern findendie
Bestimmungendes Gerichtsverfassungsgesetzesnur insoweitAnwendung, als
nicht besondereVorschriftender Hausverfassungenoder der Landesgesetzeab=
weichendeBestimmungenenthalten.
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g.6

andlungen.H g t

Austrägewerdendurchdas Gerichtsverfassungsgesetznicht

S.8.
Durch die GesetzgebungeinesBundesstaates,in welchemmehrereOber—

— errichtetwerden,kann die VerhandlungundEntscheidungder zur
Zuständigkeitdes ReichsgerichtsgehörendenRevisionenund Beschwerdenin
bürgerlichenRechtsstreitigkeiteneinemoberstenLandesgerichtezugewiesenwerden.

Diese Vorschrift findet jedochauf bürgerlicheRechtsstreitigkeiten,welche
gt Zuständigkeitdes Reichs=Oberhandelsgerichts8 oder durch besondere
eichsgesetzedemReichsgerichtezugewiesenwerden, keineAnwendung.

g.9.

— Recht au
erührt.

landesgerichteerrichtetwerden, kann die Verhandlung und Entscheidungder

in —— ausschließlicheinemder mehrerenOberlandesgerichtezugewiesen
werden.

S. 10.
Die allgemeinen,6 die in den 126, 132, 133, 134, 137, 139,

140, 183 Abs. 1 enthaltenengeren orschriftendes Gerichtsverfassungs=
esetzesfinden auf die obersten Landesgerichteals Behörden der ordentlichen
eitigenGerichtsbarkeitentsprechendeAnwendung.

C.11.
Die landesgesetzlichenBestimmungen,durchwelchedie strafrechtlicheoder

civilrechtliche . öffentlicherBeamten wegender in Ausübung oderin
Veranlassung der Ausübung ihres Amts hei Handlungen an
besondereVoraussetzungengebundenist, tretenaußerKraft.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichenVorschriften, durch welchedie

Behörde oder unbedingt an die Vorentscheidungeiner besonderen Behörde
gebundenist, mit der Maßgabe:

1. daß die Vorentscheidungauf die Feststellungbeschränktist, ob der
Beamte sicheinerUeberschreitungseinerAmtsbefugnisseoderberUnter⸗
lassungeinerihm obliegendenAmtshandlungschuldiggemachthabe;

2. daß in den Bundesstaaten,in welchenein obersterVerwaltungs=
erichtshofbesteht,dieVorentscheidungdiesem,in denanderenBundes=
*8 demReichsgerichtezusteht.

——“
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§.12. .
Die für Elsaß=LothringengeltendenBestimmungenüberdie Gerichts=

sprachewerdendurchdie Vorschrift des §. 186 des Gerichtsverfassungsgesetzes
nichtberührt. rl= -

Die Bestimmungenüber das Richteramtim F§.8 desGerichtsverfassungs=
gesetzestretenin denjenigenStaaten, in welchenVorschriften für die richterliche
Entscheidungüberdie EnthebungeinesRichtersvom Amteoderüber die Ver=
setzungeinesRichters an eine andereStelle oder inRuhestandnicht bestehen,
nur gleichzeitigmit der landesgesetzlichenRegelung der Disziplinarverhältnisse
derRichterin Wirksamkeit. a1

Die am Tage des Inkrafttretensdes Gerichtsverfassungsgesetzesbei dem
Reichs=Oberhandelsgerichteanhängigen Sachen gehen in der prozessualischen
Lage, in welchersiesichbefinden,auf das Reichsgerichtüber.

K.15.
Durch KaiserlicheVerordnungkannauf Antrag einesBundesstaatesund

mit ZustimmungdesBundesrathsdieVerhandlungundEntscheidungderjenigen
Sachen)welchenach den bisherigenProzeßgesetzenvon dem obersten Landes=
gerichtezu erledigengewesenwären, demReichsgerichtezugewiesenwerden.

« §.16.
Behufs Erledigungder nachVorschriftdesvorstehendenParagraphendem

ReichsgerichtezugewiesenenSachen können mit Zustimmung des Bundesraths
durchKaiserlicheVerordnungbeidemReichsgerichteHülfssenateeingerichtetwerden.

Der Reichskanzlerbestimmtdie ZusammensetzungderHülfssenateund die
VertheilungderGeschäftederselben.
Mit der Wa der richterlichenGeschäftein den Hülfssenaten
könnennur Mitglieder desReichsgerichtsund Mitglieder der früherenobersten
GerichteoderderOberlandesgerichtebeauftragtwerden.

Die Anordnungist für ein nicht zum ReichsgerichtegehörendesMitglied
bis zu demZeitpunkteunwiderruflich,in welchemdie Wahrnehmungseiner
Thätigkeitin demHülfssenatenichtmehr erforderlichist.

K.17.
Auf Antrag einesBundesstaatesund mit Zustimmungdes Bundesraths

kann durchKaiserlicheVerordnungdie Verhandlungund Entscheidungder im
S. 17 des GerichtsverfassungsgesetzesbezeichnetenStreitigkeitendemReichsgerichte
zugewiesenwerden.

Für diejenigenBundesstaaten,in denendie im F. 17 des Gerichts=
verfassungsgesetzesbezeichnetenBehördenbestehenund nachMaßgabeder Vor=
schriftenim §. 17Nr. 1—4 einerVeränderungihrer Einrichtungund des Ver=
fahrensbedürfen,kanndieVeränderung,sofernsienichtbis zum Inkrafttreten
diesesGesetzeslandesgesetzlichgetroffenist, durch landesherrlicheVerordnung
eingeführtwerden.



—
g. 18.

Die am Tage des Inkrafttretensdes Gerichtsverfassungsgesetzesbei den
LandesgerichtenanhängigenSachenkönnendenordentlichenLandesgerichtenohne
Rücksichtauf die im GerichtsverfassungsgesetzebestimmtenGrenzenderZuständig=
keitdurchdie Landesgesetzgebungzugewiesenwerden. «

F. 19.
Die Mitglieder des Reichs=Oberhandelsgerichtswerdendurch Kaiserliche

Verfügung mit Beibehaltungihrer Besoldung entwederbei demReichsgerichte
angestelltoderin denRuhestandversetzt.

g.20.
Bei der erstenEinrichtung der Landgerichte,der Oberlandesgerichteund

der bei einemAmtsgerichtegebildetenStrafkammernund währendder Dauer
des erstenGeschäftsjahreserfolgendieGeschäftsvertheilungund dieBestimmung
derMitgliederderKammernund SenatesowiederregelmäßigenVertreterder
MitgliederdurchdieLandessjustizverwaltung.

Bei der erstenEinrichtung des Reichsgerichtsund währendder Dauer
des erstenGeschäftsjahreserfolgendieGeschäftsvertheilungund dieBestimmung
der Mitglieder der Senate sowie der regelmäßigenVertreter derselbenpus
denReichskanzler.

. §.21.
Innerhalb zwei Jahren nachdem InkrafttretendesGerichtsverfassungs=

esetzeskanndieLandesjustizverwaltungbeinothwendigerEinziehungvonRichter=
sellen die unfreiwilligeVersetzungeines Richters an ein anderesGericht von
gleicherOrdnung unter Belassung des vollen Gehalts und Erstattung der
Umzugskosten verfügen.zugskostenverfügen. K22

Die BestimmungendesF. 2 desGerichtsverfassungsgesetzesüberdieFähigkeit
um Richteramtefindenauf diejenigen,welchevor demInkrafttretendesGesetzes
ie erstePrüfung in einemBundesstaatezurückgelegthaben,nur insoweitAn=
wendung, als nicht in demBundesstaateabweichendeVorschriftenbestehen.

Der für denVorbereitungsdienstvorgeschriebeneZeitraum kann für die
erstenvier Jahre nachdemInkrafttretendesGesetzesin deneinzelnenBundes=
staatenbis auf zwei Jahre abgekürztwerden.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. «

GegebenBerlin, den27.Januar 1877.

(L. S.) Wilhelnm.
Fürst v. Bismarck.

— —

——
Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs-Gesetzblatt.
AMÆ5.

Jnhalt: Verordnung, betreffenddie EinberufungdesReichstags.S. s1.

(Nr. 1165.) Verordnung,betreffenddieEinberufungdesReichstags. Vom 5.Februar1877.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser„Köͤnig
von Preußen2c.

verordnenauf Grund desArtikels12 derVerfassung,im NamendesReichs,
was folgt:

Der Reichstagwird berufen, am22.a * * ntn dieses in
usammenzutreten,und beauftragenWir skanzis##4 en zu diesem
Swackenöthigen Vorbereitungen. --«

UrkundlichunterUnsereralss — beigedruckten

3—

Gegeben Berlin, den5.Februar1877.

. "39 Wilhelm.
Kat . Bismarck.

# ½

2 1 9

— —— unt.
Verlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimen1 Hofbuchdruckerei

9 * CK.v.Decker).
Reichs=Gesetzbl.18 #n 12

Ausgegebenzu Berlin den7. Februar 1877.





Reichs=Gesetzblatt.
./ 6. «

Inhalt:Civilprozeßordnung.Sag-—EinführungsgesetzzurCivilprozeßordnung.S.244.

(Nr. 1166.) Civilprozeßordnung.Vom 30. Januar 1877.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
« von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs) nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund des Reichstags,was folgt:

Erstes Buch.

Allgemeine Bestimmungen.

Erster Abschnitt.
Gerichte.
Erster Titel. v

Sachliche Zuständigkeit der Gerichte.
. « § 1

Die * ZuständigkeitderGerichte wird durch das Gesetzüber die
Gerichtsverfassungbestimmt.

Insoweit nachdemGesetzeüberdie Gerichtsverfassungdie Zuständigkeit
der Gerichte von demWerthe des Streitgegenstandesabhängt, kommendie
nachfolgendenVorschriftenzur Anwendung.

*
Der Werth des Streitgegenstandeswird von demGerichtenach freiem

Ermessenfestgesetzt;dasselbekann eine beantragteBeweisaufnahme sowie von
Amtswegendie EinnahmedesAugenscheinsund die BegutachtungdurchSach=
verständigeanordnen.
Reichs=Gesetzbl.1877. « 13

Ausgegebenzu Berlin den 19.Februar 1877.
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§.4.
Für die Werthsberechnungist der Zeitpunktder ErhebungderKlage ent=

scheidend;Früchte, Nutzungen,Zinsen, Schäden und Kosten bleibenunberück=
sichtigt,wenn sie als Nebenforderungengeltendgemachtwerden.

g. 5.
Mehrere in einer Klage geltendSencnt Ansprüchewerdenainsee

erechnet;eineZusammenrechnungdes Gegenstandesder Klageund derWider=
lage findetnichtstatt. *

Der Werth desStreitgegenstandeswird bestimmt:durchdenWerth einer
Sache,wenn derenBesitz,und durchdenBetrag einerForderung,wenn deren
Sicherstellungoderein PfandrechtGegenstanddesStreits ist. Hat derGegen=
standdes Pendrechts einengeringerenWerth, so ist diesermaßgebend.

F. 7.
Der Werth einerGrunddienstbarkeitwird durchdenWerth, welchendie=

gehe für das herrschendeGrundstückhat, und wenn der Betrag, um welchen
ich der Werth des dienendenGrundstücksdurch die Dienstbarkeitmindert,
größerist, durchdiesenBetrag bestimmt. .

§.8.
Ist das Bestehenoder die Dauer einesPacht- oderMiethverhältnisses

streitig, so ist der Betrag des auf die gesammtestreitigeZeit fallendenZinses
und, wenn der fünfundzwanzigfacheBetrag des einjährigenZinses geringerist,
dieserBetrag für die Werthsberechnungentscheidend. ·

— Z.9.
Der Werth des Rechts auf wiederkehrendeNutzungenoderLeistungen

wird nachdemWerthedes einjährigenBezugs berechnetund zwar:
auf denzwölfundeinhalbfachenBetrag, wennder künftigeWegfall des

Bezugsrechtsgewiß,die Zeit des Wegfalls aberungewißist;
auf denfünfundzwanzigfachenBetrag, beiunbeschränkteroderbestimmter

Dauer des Bezugsrechts. Bei bestimmterDauer des Bezugs=
rechtsist der Gesammtbetragder künftigenBezüge maßgebend,
wenn er der geringereist.

S.10.
Das Urtheil einesLandgerichtskann nichtaus demGrunde angefochten

werden,weil die Zuständigkeitdes Amtsgerichtsbegründetgewesensei.

S. 11.
Ist die UnzuständigkeiteinesGerichtsauf Grund derBestimmungenüber

die sachlicheZuständigkeitder Gerichte——— ausgesprochen,so ist diese
— für das Gericht bindend, bei welchemdie Sache später an—
ängig wird.
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Zweiter Titel.

Gerichtsstand.

E.12.
Das Gericht, bei welchemeine Person ihren allgemeinenGerichtsstand

hat, ist für alle gegendieselbe& erhebendenKlagen zuständig,sofernnichtfür
eineKlage ein ausschließlicherGerichtsstandbegründetist.

.. 13.
Der allgemeineGerichtsstandeiner Person wird durch den Wohnsitz

bestimmt. K

Militärpersonenhabenin Ansehungdes Gerichtsstandesihren Wohnsitz
am Garnisonorte.

DieseBestimmungfindetauf diejenigenMilitärpersonen,welchenur zur
Erfüllung derWehrpflichtdienenoder welcheselbständigeinenWohnsitznicht
begründenkönnen,keineAnwendung.

g. 15.
Als WohnsitzderMilitärpersonen,welchezu einemTruppentheile gehören

der im DeutschenReich keinenGarnisonort hat, gilt in Ansehungdes rrichts=
standesder letztedeutscheGarnisonortdes Truppentheils.

g. 16.
Deutsche,welchedas ätt der Exterritorialität genießen,sowie die im

AuslandeangestelltenBeamten desReichs odereinesBundesstaatesbehaltenin
AnsehungdesGerichtsstandesdenWohnsitz,welchensiein demHeimathstaate
hatten. In Ermangelung eines solchenWohnsitzesgilt die Hauptstadtdes
Heimathstaatesals ihr Wohnsitz. Ist die Hauptstadtin mehrereGerichtsbezirke
gcheit, so wird der als WohnsitzgeltendeBezirk im WegederJustizverwaltung
urchallgemeine2 bestimmt.

Auf WahlkonsulnfindendieseBestimmungenkeineAnwendung.

S. 17.
Die Ehefrautheilt in Ansehungdes GerichtsstandesdenWohnsitzdes

—— „sofern nicht auf immerwährendeTrennung von Tisch und Bett
erkanntist.

Ehelicheund diesengleichgestellteKinder theilenin AnsehungdesGerichts=
standesden Wohnsitzdes Vaters, unehelicheden Wohnsitzder Mutter. Sie
behaltendiesenWohnsitz,bis sie denselbenin rechtsgültigerWeiseaufgeben.

g.18.
Der allgemeineGerichtsstandeiner Person, welchekeinenWohnsitz hat,

wird durchdenAufenthaltsortim DeutschenReich und, wenn ein solchernicht
bekanntist, durchden letztenWohnsitzbestimmt.

13“



—86..-

-§.19.
Der allgemeineGerichtsstandder Gemeinden, der Korporationen, sowie

derjenigenGesellschaften,Genossenschaftenoder anderenPersonenvereineund
derjenigenStiftungen, Anstaltenund Vermögensmassen,welcheals solchever—
klagt werdenkönnen,wird durchden Sitz derselbenbestimmt. Als Sitz gilt,
wenn nicht ein andereserhellt, der Ort, wo die Verwaltung geführtwird.

Gewerkschaftenhabenden e Gerichtsstandbei demGerichte,in
dessenBezirkedas Bergwerk liegt, Behörden,wenn sieals solcheverklagtwerden
können, bei demGerichteihres Amtssitzes.

NebendemdurchdieVorschriftendiesesParagraphenbestimmtenGerichts=
standeist ein durchStatut oder in andererWeisebesondersgeregelterGerichts=
stand zulässig.

D 7 g. 20.
Der allgemeineGerichtsstanddesFiskus wird durchdenSitz derBehörde

bestimmt,welcheberufenist, denFiskus in demRechtsstreitezu vertreten.

g.21.
Wenn Personen an einemOrte unter Verhältnissen,welcheihrer Natur

nach auf einen Aufenthalt von längererDauer hinweisen,insbesondereals
Dienstboten,Hand=und Fabrikarbeiter,Gewerbegehülfen,Studirende,Schüler
oder Lehrlinge sich aufhalten, so ist das Gericht des Aufenthaltsorts für alle
Klagen zuständig, welche gegen diesePersonen wegen vermögensrechtlicher
Ansprüche erhobenwerden.

Diese Bestimmungfindetauf Militärpersonen,welchenur zur Erfüllung
der Wehrpflichtdienenoder welcheselbständigeinenWohnsitznicht begründen
können,in derArt Anwendung, daß an die StelledesGerichtsdesAufenthalts=
orts das Gericht des Garnisonorts tritt.

g.22.
Hat Jemand zumBetriebeeinerFabrik, einer einesanderen

GewerbeseineNiederlassung,von welcheraus unmittelbar Geschäftegeschlossen
werden,so könnengegenihn alle Klagen, welcheauf denGeschäftsbetriebder
NiederlassungBezug 8 bei demGerichtedesOrts erhobenwerden,wo die
Niederlassungsichbefindet.

Der Gerchtsstand der Niederlassungist auchfür Klagen gegenPersonen
begründet,welcheein mit Wohn=undWirthschaftsgebäudenversfeliinesGut als
Eigenthümer,Nutznießeroder Pächter bewirthschaften,soweit dieseKlagen die

die Bewirthschaftungdes Guts sich beziehendenRechtsverhältnissebetreffen.

g.23.
Das Gericht, bei welchemGemeinden, Korporationen, Gesellschaften,

GenossenschaftenoderanderePersonenvereinedenallgemeinenGerichtsstandhaben,
ist für die Klagen zuständig,welchevon denselbengegenihre Mitglieder als
* oder von den Mitgliedern in dieserEigenschaftgegeneinandererhoben
werden.



—87—

Z.24.
Für Klagen wegen vermögensrechtlicherAnsprüchegegen eine Person,

welcheim DeutschenReich keinenWohnsitz hat, ist das Gericht zuständig, in
dessenBezirke sichVermögen derselbenoder der mit der Klage in Anspruch
genommeneGegenstandbefindet. Bei Forderungengilt als der Ort, wo das
Vermögen sich befindet,der Wohnsitzdes Schuldners und, wenn für die
— eineSache zur Sicherheithaftet, auch der Ort, wo die Sache sich
efindet.

W.25.
Für Klagen, durchwelchedas Eigenthum, eine dinglicheBelastungoder

die Freiheit von einer solchengeltendgemachtwird, für Grenzscheidungs=
Theilungs= und Besitzklagenist, sofern es sichum unbeweglicheSachen handelt,
das Gerichtausschließlichzuständig,in dessenBezirkedie Sachebelegenist.

Bei deneine GrunddienstbarkeitodereineReallastbetreffendenKlagen ist
die Lage des dienendenoderbelastetenGrundstücksentscheidend.

.. 26.
In demu Gerichtsstandekannmit der hypothekarischenKlage die

Schuldklage,mit derKlage auf Löschungeiner Hypothekdie Klage auf Be=
e##t von der persönlichenVerbindlichkeit, mit der Klage auf Anerkennung

einer Reallastdie Klage auf rückständigeLeistungenerhobenwerden,wenn die
verbundenenKlagen gegendenselbenBeklagtengerichtetsind.

27
In demdinglichenGerichtsstandekönnenpersönlicheKlagen, welchegegen

denEigenthümeroder Besitzereiner unbeweglichenSache als solchengerichtet
werden)sowieKlagen wegenBeschädigungeinesGrundstücksoder in Betreff
derEntschädigungwegen EnteignungeinesGrundstückserhobenwerden.

§. 28.
Klagen) welcheErbrechte,sii aus Vermächtnissenoder sonstigen

Verfügungenauf denTodesfall oder dieTheilungderErbschaftzum bechresn
haben,könnenvor demGerichteerhobenwerden,bei welchemder Erblasserzur
Zeit seinesTodesdenallgemeinenGerichtsstandgehabthat.

In demGerichtsstandeder ErbschaftkönnenauchKlagen der Nachlaß=
gläubigeraus Ansprüchenan denErblasseroder die Erben als solcheerhoben
werden,wenn sichderNachlaßnochganz odertheilweiseim BezirkedesGerichts
befindet,oderwennmehrereErben vorhandensind und der Nachlaßnochnicht
getheiltist. ·

§.29.
Für Klagen auf FeststellungdesBestehensoderNichtbestehenseinesVer—

trags, auf Erfüllung oder Aufhebung eines solchen, sowie auf Entschädigung
wegenNichterfüllungoder nicht gehörigerErfüllung ist das Gericht des Orts
zuständig,wo die streitigeVerpflichtungzu erfüllenist.
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§.30.
Für Klagen aus den auf Messenund Märkten, mit AusnahmederJahr=

und der Wochenmärkte,geschlossenenHandelsgeschäften(Meß=undMarktsachen)
ist das Gericht des Meß= oder Marktorts zuständig,wenn die Erhebungder
Klage erfolgt,währendderBeklagteoderein zur Prozeßführungberechtigter
Vertreter desselbenam Orte oder im Bezirkedes Gerichtssichauszält

E.31.
Für Klagen, welcheaus einerVermö ensverwaltungvon demGeschäfts=

herrngegendenVerwalterodervon dem VerwaltergegendenGeschäftsherrn
erhobenwerden, ist das Gericht des Orts zuständig,wo die Verwaltung ge=
ührtist.
es S.32.

Für Klagen aus unerlaubtenHandlungenist das Gericht zuständig,in
dessenBezirke dieHandlung begangenist. #„ —

g.33.
Bei demGerichteder Klage kann eineWiderklageerhobenwerden,wenn

der Gegenanspruchmit dem in der ug geltendgemachtenAnsprucheoder
zur de en denselbenvorgebrachten Vertheidigungsmittelnin Zusammen=
ang steht.

Diese Bestimmungfindet keineAnwendung, wenn die Zuständigkeitdes
Gerichts für eineKlage wegendes Gegenanspruchsauch durchVereinbarung
nicht würde begründetwerdenkönnen.

g.34
Für Klagen derProzeßbevollmächtigten,derBeistände,derZustellungs=

bevollmächtigtenund der GerichtsvollzieherwegenGebührenund Auslagen ist
das Gerichtdes Hauptprozesseszuständig.

S. 35.
UntermehrerenzuständigenGerichtenhat derKlägerdieWahl.

S. 36.
Die Bestimmungdes zuständigenGerichts erfolgtdurchdas im Instanzen=

zugezunächsthöhere Gericht:
1. wenn das an sichzuständigeGericht in einemeinzelnenFalle an der
Ausübung des Richteramtsrechtlichoderthatsächlichverhindertist;

2. wenn es mit Rücksichtauf die Grenzen verschiedenerGerichtsbezirke
ungewißist, welchesGericht für den Rechtsstreitzuständigsei;

3. wennmehrerePersonen, welchebei verschiedenenGerichtenihren all=
gemeinenGerichtsstandhaben,als Streitgenossenim allgemeinenGe=
richtsstandeverklagtwerdensollenund für denRechtsstreitein gemein=
schaftlicherbesondererGerichtsstandnicht begründetist;
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4. wenn die Klage in demdinglichenGerichtsstandeerhobenwerdensoll
und die Sache in denBezirkenverschiedenerGerichtebelegenist;

5. wenn in einemRechtsstreiteverschiedeneGerichtesichrechtskräftigfür
zuständigerklärthaben; ·

6. wenn verschiedeneGerichte, von welcheneines für den Rechtsstreit
zuständigist, sichrechtskräftigfür unzuständigerklärthaben.

K. 37.
Die Entscheidungüberdas Gesuchum Bestimmungdes zuständigenGe=

richts kannohnegorlot mündlicheLun #enn Ficher
Eine AnfechtungdesBeschlusses,welcherdas zuständigeGericht bestimmt,

findetnichtstatt.

Oritter Titel.

Vereinbarung über die Zuständigkeitder Gerichte.

(. 38.
Ein an sichunzuständigesGericht ersterInstanz wird durch ausdrückliche

oderstillschweigendeTepsri derParteienzuständig.

g.39.
StillschweigendeVereinbarungist anzunehmen,wenn der Beklagte, ohne

die Unzuständigkeitgeltendzu machen,zur Hauptsachemündlichverhandelthat.

S. 40.
Die Vereinbarung hat keinerechtlicheWirkung, wenn sie nicht auf ein

bestimmtesRechtsverhältnißund die aus demselbenentspringendenRechtsstreitig=
keitensichbezieht.

Die Vereinbarungist unzulässig,wenn derEptästen andereals ver=
mMögensrechtlicheAnsprüchebetrifft,oderwenn für die Klageein ausschließlicher
Gerichtsstandbegründetist.

Dierter Titel.

Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen.

S. 41.
Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtskraft Gesetzesaus=

geschlossen:
1. in Sachen, in welchener selbstPartei ist, oder in Ansehungwelcher
er zu einer Partei in dem VerhältnisseeinesMitberechtigten,Mit=
verpflichtetenoderRegreßpflichtigensteht;

2. in Sachen seinerEhefrau, auchwenn die Ehe nichtmehr besteht
3. in Sachen einerPerson, mit welcherer in geraderLinie verwandt,
verschwägertoderdurchAdoptionverbunden,in derSeitenliniebis
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um drittenGradeverwandtoderbis zumzweitenGradeverschwägert
ist, auchwenn dieEhe, durchwelchedieSchwägerschaftbegründetist,
nichtmehr besteht; - «

4. in Sachen, in welchener als ProzeßbevollmächtigteroderBeistand
einer Partei bestellt oder als gesetzlicherVertreter einer Partei auf—
zutretenberechtigtist oder gewesenistt ·

5.«inSachen,inwelcheneralsZeugeoderSachverständigervev
nommenist; - .

6. in Sachen, in welchener in einer früherenInstanz oder im schieds=
richterlichenVerfahren bei derErlassungderangefochtenenEntscheidung
mitgewirkthat, sofernes sichnichtumdieThätigkeiteinesbeauftragten
oder ersuchtenRichters handelt.

E.42.
Ein Richter kann sowohl in denFällen, in welchener von derAusübung

des Richteramtskraft Gesetzesausgeschlossenist, als auchwegenBesorgnißder
r abgelehntwerden.

egen*⅝mes? der Befangenheitfindetdie Ablehnungstatt, wenn ein
Grund vorliegt,welchergeeignetist, MißtrauengegendieUnparteilichkeiteines
Richterszu rechtfertigen.

Das Ablehnungsrechtstehtin jedemFalle beidenParteienzu.

g.43.
Eine Partei kann einenRichter wegenBesorgniß der Befangenheitnicht

mehr ablehnen, wenn sie bei demselben,ohneden ihr bekannten ,
grund geltendzu machen, in eineVerhandlung sich eingelassenoder Anträge
gestellt hat.

S. 44.
Das Ablehnungsgesuchist beidemGerichte,welchemderRichterangehört,

anzubringen;es kann vor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärtwerden.
Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen;der Eid ist als Mittel

der Glaubhaftmachungausgeschlossen.Zur Glaubhaftmachungkann auf das
Zeugniß des abgelehntenRichters Bezug genommenwerden.
a19 Der abgelehnteRichter hat sich über den Ablehnungsgrunddienstlichzu
äußern.

Wird ein Richter, bei welchemdie Partei in eineVerhandlung sichein=
gelassenoderAnträge gestellthat, wegenBesorgniß derBefangenheitabgelehnt,
so ist glaubhaft zu machenbdaß der Ablehnungsgrunderst späterentstanden
oder der Partei bekanntgewordensei. ·

§.45.
Ueber das Ablehnungsgesuchentscheidetdas Gericht, welchemder Ab=

gelehnteangehört;wenn dasselbedurchAusscheidendes abgelehntenMitgliedes
beschlußunfähigwird, das im InstanzenzugezunächsthöhereGericht.
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Wird ein Amtsrichterabgelehnt,so entscheidetdas Landgericht. Einer
Entscheidungbedarfes nicht, wenn der Amtsrichterdas Ablehnungsgesuchfür
begründethält. 44n

Die Entscheidungüber das Ablehnungsgesuchkann ohne vorgängige
mündlicheVerhandlungerfolgen. »

Gegen den Beschluß, durch welchendas Gesuchfür begründeterklärt
wird, findetkeinRechtsmittel;gegendenBeschluß, durchwelchendas Gesuch
für unbegründeterklärtwird, findetsofortigeBeschwerdestatt.

C.47.
Ein abgelehnterRichterhat vor ErledigungdesAblehnungsgesuchsnur

solcheHandlungenvorzunehmen,welchekeinenAufschubgestatten.

S. 48.
Das für die Erledigung eines— —— Gerichthat

auch dann zu entscheiden,wenn ein solches Gesuchnicht angebrachtist, ein
Richter aber von einemVerhältnisseAnzeigemacht, welchesseineAblehnung
rechtfertigenkönnte,oderwenn aus andererVeranlassungZweifel darüberent=
stehen,ob ein Richterkraft Gesetzesausgeschlossensei.

Die Entscheidungerfolgt ohnevorgängigesGehör der Parteien.

(. 49.
Die BestimmungendiesesTitels finden auf den Gerichtsschreiberent=

sprechendeAnwendungs;die Entscheidungerfolgt durchdas Gericht,bei welchem
der Gerichtsschreiberangestelltist.

Zweiter Abschnitt.
Parteien.

Erster Titel.

Prozeßfähigkeit.

1 S. 50.
Die FähigkeiteinerPartei, vor Gericht zu stehen,die Vertretung nicht

prozeßfähigerParteiendurchanderePersonen(gesetzlichezureh und dieNoth=
wendigkeiteinerbesonderenErmächtigungzurProzeßführungbestimmtsichnach
denVorschriftendesbürgerlichenRechts, soweitnicht die nachfolgendenPara=
graphenabweichendeBestimmungenenthalten.

" 51.
Eine Person ist insoweitprozeßfähig,als sie sichdurchVerträgever=

pflichtenkann.
Reichs=Gesetzbl.1877. 14
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Die Zrozeßfähigkeiteiner großjährigenPerson wird dadurch,daß sieunter
bitericher, zt steht,die ProzeßfähigkeiteinerFrau dadurch,daß sieEhefrau
ist, nicht beschränkt.
u Die VorschriftenüberdieGeschlechtsvormundschaftfindenauf dieProzeß=

führungkeineAnwendung. . 2

EinzelneProzeßhandlungen,zu welchennachdenVorschriftendesbürger=
lichen Rechts eine besondereErmächtigungerforderlichist, sind ohne dieselbe
gültig, wenn die Ermächtigungzur Prozeßführungim Allgemeinenertheilt
oder dieProzeßführungauch ohneeinesolcheErmächtigungim Allgemeinen
statthaftist. -

Ein Ausländer, welchemnachdemRechteseinesLandesdieProzeßfähigkeit
mangelt,gilt als prozeßfähig,wenn ihm nachdemRechtedesProzeßgerichtsdie
Prozeßfähigkeitzusteht. K

Das Gerichthat denMangel der Prozeßfähigkeit,derLegitimationeines
gesetzlichenVertretersund der erforderlichenErmächtigungzur Prozeßführung
von Amtswegenzu berücksichtigen. ·

Die Partei oderderengesecühherVertreterkannzur Prozeßführungmit
Vorbehalt der Beseitigung des Mangelszugelassenwerden, wenn mit dem
VerzugeGefahr für diePartei verbundenist. Das Endurtheildarf erster=
lassenwerden, nachdemdie für die Beseitigung des Mangels zu bestimmende
Frist abgelaufenist.
— g. 55.
Soll einenicht prozeßfähigePartei verklagtwerden,welcheohnegesetz=

lichen Vertreter ist, so hat der Vorsitzendedes Prozeßgerichtsderselben,falls
mit demVerzuge Gefahr verbundenist, auf Antrag bis zu demEintritte des
gesetzlichenVertreters einenbesonderenVertreter zu bestellen.

Der Vorsitzendekann einensolchenVertreter auchbestellen,wenn in den
Fällen des F. 21 einenicht prozeßfähigePerson bei demGericht ihres Aufent=
haltsorts oder Garnisonorts verklagtwerdensoll.

Sweiter Titel.

Streitgenossenschaft.

g.56.
MehrerePersonenkönnenals Streitgenossengemeinschaftlichklagenoder

verklagtwerden,wennsiein AnsehungdesStreitgegenstandesin Rechtsgemeinschaft
stehen,oderwennsieausdemselbenthatsächlichenundrechtlichenGrundeberechtigt
oder verpflichtetsind.

S. 57.
Mehrere Personen könnenauch dann als Streitgenossengemeinschaftlich

klagenoderverklagtwerden,wenngleichartigeund auf einemim Wesentlichen
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gleichartigenthatsächlichenund rechtlichenGrunde beruhendeAnsprücheoder
VerpflichtungendenGegenstanddes Rechtsstreitsbilden.

G.58.
Streitgenossenstehen,soweitnicht aus denVorschriftendes bürgerlichen

Rechts oder diesesGesetzessich ein Anderes ergiebt, dem Gegner dergestalt
als Einzelne gegenüber,daß dieHandlungen des einen Streitgenossendem
anderenwederzum Vortheile nochzum Nachtheilegereichen.

G.59.
Kann das streitigeRechtsverhältnißallen Streitgenossengegenübernur

einheitlichfestgestelltwerden,oderist dieStreitgenossenschaftaus einemsonstigen
Grunde einenothwendige,so werden,wenn einTermin odereineFrist nur von
einzelnenStreitgenossenversäumtwird, die säumigenStreitgenossenals durch
die nichtsäumigenvertretenangesehen.

Die säumigenSseenoster sindauchin demspäterenVerfahrenzuzuziehen.

g.60.
Das Recht zur Betreibung des Prozesses stehtjedemStreitgenossenzu;

er muß, wenner denGegnerzueinemTermineLent, auchdie übrigenStreit=
genossenladen.

Dritter Titel.
Betheiligung Dritter am Rechtsstreite.

G.61.
Wer die Sache oderdas Recht, worüberzwischenanderenPersonenein

Rechtsstreitanhängiggewordenist, ganzodertheilweisefür sichin Anspruchnimmt,
istbis zurrechtskräftigenEntscheidungdiesesRechtsstreitsberechtigt,seinenAnspruch
durcheinegegenbeideParteien gerichteteKlage bei demjenigenGerichte geltend
zu machen,vor welchemder Rechtsstreitin ersterInstanz anhängigwurde.

. Z.62. «
Der Hauptprozeßkann auf Antrag einerPartei bis zur rechtskräftigen

Entscheidungüber die Hauptinterventionausgesetztwerden.

E.63.
Wer ein rechtlichesInteressedaran hat, daß in einemzwischenanderen

Personen anhängigenRechtsstreitedie einePartei obsiege,kann dieserPartei
zzum Zneckeihrer Unterstützungbeitreten.

Die Nebeninterventionkann in jederLage desRechtsstreitsbis zur rechts=
kräftigenEntscheidungdesselben,auch in Verbindungmit der Einlegung eines
Rechtsmittelserfolgen.

. 64.
Der Nebenintervenientmuß den Rechtsstreitin der Lage annehmen,in

welchersichdieserzur Zeit seinesBeitrittsbefindet;er ist berechtigt,Angriffs=
14-
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undVertheidigungsmittelgeltendzu machenund alle— — wirksam
vorzunehmen,insoweitnichtseineErklärungenundHandlungenmit Erklärungen
undHandlungenderHauptparteiin Widerspruchstehen.

g.65.
Der Nebenintervenientwird im Verhältnissezu der Hauptparteimit

der Behauptung nicht gehört, daß der Rechtsstreit,wie derselbedemRichter
vorgelegenhabe,unrichtigentschiedensei; er wird mit der Behauptung,daß die
Hauptparteiden Rechtsstreitmangelhaftgeführthabe,nur insoweitgehört, als
er durchdie Lage des Rechtsstreitszur Zeit seinesBeitritts oder durchEr=
klärungenund 3 der Hauptpartei verhindertworden ist, Angriffs=
oder Vertheidigungsmittelgeltend zu machen,oder als Angriffs= oder Ver=
theidigungsmittel,welcheihm unbekanntwaren,von derHauptparteiabsichtlich
oder durchgrobesVerschuldennichtgeltendgemachtsind.

*2 .
Insofern nachdenVorschriftendes bürgerlichenRechtsdieRechtskraftder

in dem HauptprozesseerlassenenEntscheidungauf das Rechtsverhältnißdes
Nebenintervenientenzu demGegner von Wirksamkeitist, gilt der Nebeninter=
venientim Sinne des F. 58 als Streitgenosseder Hauptpartei.

K.67.
Der Beitritt desNebenintervenientenerfolgtdurchZustellungeinesSchrift=

satzes. Derselbemuß enthalten:
1. die Bezeichnungder Parteien und des Rechtsstreits;
2. die bestimmteAngabedesInteresses,welchesderNebenintervenienthat;
3. die Erklärung des Beitritts.
Außerdemfinden die allgemeinenBestimmungenüber die vorbereitenden

SchriftsätzeAnwendung. K#s

Ueberden Antrag auf JurückweisungeinerNebeninterventionwird nach
vorgängigermündlicherVerhandlung unter denParteien und demNebeninter=
W3 8 Der Nebenintervenientist zuzulassen,wenn er seinInteresse
glaubhaft macht.

Gegen das ZwischenurtheilfindetsofortigeBeschwerdestatt.
So langenichtdieUnzulässigkeitderInterventionrechtskräftigausgesprochen

ist, wird der Intervenientim Hauptverfahrenzugezogen.

g. 69.
Eine Partei, welchefür denFall desihr ungünstigenAusgangesdes

Rechtsstreitseinen Anspruchauf Gewährleistungoder Schadloshaltunggegen
einenDritten erhebenzu könnenglaubt oder denAnspruch einesDritten be=
sorgt, kann bis zur rechtskräftigenEntscheidungdes Rechtsstreitsdem Dritten
gerichtlichden Streit verkünden.

Der Dritte ist zu einerweiterenStreitverkündungberechtigt.
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Z.70.
Die Streitverkündungerfolgt durch Zustellung einesSchriftsatzes, in
“ ä Grund der Stheikverkinnng und die Lage desRechtsstreits an⸗

zugebenist.
Abschriftdes Schriftsatzesist demGegnermitzutheilen.

g.71.
Wenn der Dritte demStreitverkünderbeitritt,so bestimmtsichseinVer=

hältniß zu denParteien nachdenGrundsätzenüber die Nebeninterventiom.
Lehntder Dritte denBeitritt ab, odererklärter sichnicht, so wird der

RechtsstreitohneRücksichtauf ihn fortgesetzt.
In allen Fällen dieses 88 kommengegendenDritten dieVor=

schriftendes §. 65 mit der Abweichungzur Anwendung,daß stattder Zeit des
Beitritts diejenigeZeit entscheidet,zu welcherder Beitritt in Folge der Streit=
verkündungmöglichwar.

K. 72.
Wird von demverklagtenSchuldner einemDritten, welcherdie geltend

gemachteForderung für sich in Anspruch nimmt, der Streit verkündet,und
tritt der Dritte in denStreit ein, so ist der Beklagte,wenn er denBetrag der
Forderungzu Gunstender streitendenGläubigergerichtlichhinterlegt,auf seinen
Antrag aus demRechtsstreitunter Verurtheilung in die durch seinenunbe=
Sasäist WiderspruchveranlaßtenKostenzu entlassenund derRechtsstreitüber
ie Berechtigungan der 7 zwischenden streitendenGläubigern allein
fortzusetzen.Dem Obsiegendenist derhinterlegteBetrag zuzusprechenund der
Unterliegendeauchzur Erstattungder demBeklagtenentstandenen,nicht durch
dessenunbegründetenWiderspruchveranlaßtenKosten, einschließlichder Kosten
derHinterlegung,zu verurtheilen.

K.73.
Wer als BesitzereinerSache verklagtist, die er im Namen einesDritten

u besitzenbehauptet,kann, wenn er diesemvor der Bühieern zur Haupt=
bace denStreit verkündetund ihn unter Benennung an denKläger zur Er=
klärungladet,bis zu dieserErklärung oderbis zum Schlussedes Termins,in
welchemsichder Benannte zu erklärenhat, die Verhandlungzur Hauptsache
verweigern. -

estreitetderBenanntedieBehauptungdesBeklagtenodererklärter sich
nicht,so ist der Beklagteberechtigt,demKlagantrage zugenügen.

Wird die Behauptungdes Beklagtenvon dem Benanntenals richtigan=
erkannt,so ist dieserberechtigt,mit 5eRrrbunengdesBeklagtenan dessen Stelle
den Prozeß zu übernehmen.Die Zustimmungdes Klägers ist nur insoweit
erforderlich,als derselbeAnsprüchegeltendmacht,welcheunabhängigdavonsind,
daß der Beklagteim Namen einesDritten besitzt.

Hat derBenanntedenProzeß übernommen,so ist derBeklagteauf seinen
Antrag von der Klage zu entbinden. Die Entscheidungist in Ansehungder
SacheselbstauchgegendenBeklagtenwirksamund vollstreckbar.
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Vierter Titel.
Prozeßbevollmächtigte und Beistände.

K.74.
Vor den Landgerichtenund vor allen GerichtenhöhererInstanz müssen

die Parteien sichdurcheinenbei dem ProzeßgerichtezugelassenenRechtsanwalt
als Bevollmächtigtenvertretenlassen(Anwaltsprozeß).

vorgenommenwerdenkönnen,keineAnwendung.
Ein bei dem ProzeßgerichtezugelassenerRechtsanwaltkann sich selbst

vertreten.
K.75.

mächtigtenführen.
S. 76. #

Der Bevollmächtigtehat dieBevollmächtigungdurcheineschriftlicheVoll=
machtnachzuweisenund diesezu denGerichtsaktenabzugeben. .

Eine Privaturkunde muß auf Verlangen des Gegnersgerichtlichoder
notariell beglaubigtwerden. Bei der Beglaubigung bedarfes wederder Zu=
ziehungvon Zeugennochder AufnahmeeinesProckkolls

S. 77.
Die Prozeßvollmachtermächtigtzu allendenRechtsstreitbetreffendenProzeß=

handlungen,einschließlichderjenigen,welchedurcheineWiderklage,eineWede
aufnahmedes Verfahrensund die Zwangsvollstreckungveranlaßtwerden; zur
BestellungeinesVertreterssowieeinesBevollmächtigtenfür diehöherenInstanzen;
zur BeseitigungdesRechtsstreitsdurchVergleich, Verzichtleistungauf denStreit=
gegenstandoderAnerkennungdes von demGegnergeltendgemachtenAnspruchs;
zur Empfangnahmeder von demGegner zu erstattendenKosten.

. 78.
Hauptintervention,einen Arrest oder eine einstweiligeVerfügung betreffende
Verfahren.

F. 79.
Eine Beschränkungdes geStiichenUmfangsderVollmachthatdemGegner

gegieih nur insoweitrechtliche Wirkung,als dieseBeschränkungdieBeseitigung
es RechtsstreitsdurchVergleich,Verzichtleistungauf denStreitgegenstandoder
Anerkennungdes von demGegnergeltend gemachtenAnspruchsbetrifft.

Insoweit eineVertretungdurchAnwälte nichtgebotenist, kanneineVoll=
machtfür einzelneProzeßhandlungenertheiltwerden.



—97...

§.80.
MehrereBevollmächtigtesindberechtigt,sowohlgemeinschaftlichals einzeln

diePartei zu vertreten. Eine abweichende* der Vollmacht hat n
GegnergegenüberkeinerechtlicheWirkung.

, §.81.
Die von demBevollmächtigtenvorgenommenenProzeßhandlungensind

für die Partei in gleicherArt verpflichtend,als wenn sievon der Partei selbst
vorgenommenwären. Dies gilt von — und anderenthatsächlichen
Erklärungen,insoweitnichtdieselbenvon dermiterschienenenPartei sofortwider=
rufen oderberichtigtwerden.

§ #2.
Die Vollmachtwird wederdurchdenTod desVollmachtgebers,nochdurch

eineVeränderungin BetreffseinerProzeßfähigkeitoderseinergesetzlichenVertretung
aufgehoben;der Bevollmächtigtehatjedoch,wennernach in desRechtsstreits
für denNachfolgerimRechtsstreitauftritt, eineVollmachtdesselbenbeizubringen.

S. 83.
DemGegnergegenübererlangtdieKündigungdesVollmachtvertragserst

=die Anzeigedes Erlöschensder Vollmacht, in Anwaltsprozessenerstdurch
die Anzeigeder BestellungeinesanderenAnwalts rechtliche Wirksamkeit.
Der Bevollmächtigtewird durchdie von seinerSeite erfolgteKündigung

nicht gehindert,für den Vollmachtgeberso lange zu handeln, bis dieserfür
WahrnehmungseinerRechtein andererWeisegesorgthat.

G.84.
Der Mangel der Vollmacht kann von dem Gegner in jederLage des

Rechtsstreitsgerügtwerden.
Das Gerichthat denMangel der Vollmacht von Amtswegenzu berück=

sichtigen,insoweiteineVertretungdurchAnwälte nichtgebotenist.

g.85.
HandeltJemand für einePartei als GeschäftsführerohneAuftrag oder

als BevollmächtigterohneBeibringungeinerVollmacht, so kann er gegenoder
ohneSicherheitsleistungfür Kostenund Schädenzur Prozeßführungeinstweilen
zgelassenwerden. Das Endurtheildarf ersterlassenwerden,nachdemdie für
ie Beibringungder Genehmigungzu bestimmendeFrist iing ist.

Die Parteimuß diePrägesstaheunggegensichgelten lassen,wennsieauch
nur mündlichVollmachtertheiltoderwenn siedieProzeßführungausdrücklichoder
stillschweigendgenehmigthat. *'=

Insoweit eine Vertretung durchAnwälte nicht gebotenist, kann eine
Warteimit jederprozeßfähigenPerson als Beistanderscheinen.

Das von demBeistandeVorgetragenegilt als von derPartei vorgebracht,
insoweites nichtvon diesersofortwiderrufenoderberichtigtwird.



Fünfter Titel.

Prozeßkosten. !

g.87.
Die unterliegendePartei hat die Kostendes Rechtsstreitszu tragen, ins-

besonderedie demGegner erwachsenenKostenzu erstatten,soweildieselbennach
freiem Ermessendes Gerichts zur zweckentsprechendenRechtsverfolgungoder
Rechtsvertheidigungnothwendigwaren.

Die Gebührenund Auslagen des Rechtsanwaltsder — Partei
sind in allenProzessen erstatten,Reisekosteneinesauswärtigen Rechtsanwalts
jedochnur insoweit, als die Zuziehungnach dem Ermessendes Gerichts zur
zweckentsprechendenRechtsverfolgungoderRechtsvertheidigungnothwendigwar.
Die KostenmehrererRechtsanwältesindnur insoweitzu etalten, als sie die
KosteneinesRechtsanwaltsnichtübersteigen,oderals in derPersondesRechts.
anwalts ein Wechseleintretenmußte.

g. 88.
Wenn jedePartei theils obsiegt,theils unterliegt,sosinddieKostengegen

einanderaufzuhebenoderverhältnißmäßigzu theilen.
Das Gerichtkannder einenPartei die gesammtenProzeßkostenauferlegen,

wenn die Zuvielforderungder anderenPartei eineverhältnißmäßiggeringfügige
war und keinebesonderenKostenveranlaßthat, oder wenn der Betrag der
— der anderenPartei von der FestsetzungdurchrichterlichesErmessen,
von der AusmittelungdurchSachverständigeoder von einer gegenseitigenBe=
rechnungabhängigwar.

g.80. ·
Hat der Beklagtenicht durch sein Verhalten zur Erhebungder Klage

Veranlassunggegeben,so fallen demKläger die Prozeßkostenzur Last, wenn
der BeklagtedenAnspruchsofortanerkennt. Q

G.90.
Die Partei, welcheeinenTermin oder eineFrist versäumt, oder die

Verlegung einesTermins, dieVertagung einerVerhandlung,dieAnberaumung
eines Termins zur Fortsetzungder Verhandlung oder die Verlängerungeiner
Frist durchihr Verschuldenveranlaßt, hat die dadurchverursachtenKosten zu
tragen.

K. 91.
Die KosteneinesohneErfolg gebliebenenAngriffs=oderVertheidigungs=

mittels könnenderPartei auferlegtwerden,welchedasselbegeltendgemachthat,
auchwennsie in der Hauptsacheobsiegt.

K.92.
Die KosteneinesohneErfolg eingelegtenRechtsmittelsfallen der Partei

zur Last, welchedasselbeeingelegthat.
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Die KostenderBerufungsinstanzkönnender obsiegendenPartei ganz oder
theilweiseauferlegtwerden,wennsieauf Grund einesneuenVorbringensobsiegt,
welchessie nach freiem Ermessendes Gerichts in ersterInstanz geltendzu
machenim Stande war.

Die KostenderRevisionsinstanzin Rechtsstreitigkeitenüber Ansprüche,für
welchedie Landgerichteohne Rücksichtauf den Werth des Streitgegenstandes
ausschließlichzuständigsind, hat auchim Falle des Obsiegensdie Reichs=oder
die Saatskassezu tragen, wenn der—58 des Streitgegenstandesdie Summe
von dreihundertMark nicht übersteigtund der Vertreter des Reichs oder des
Staates die Revision eingelegthat.

g.93.
Die KosteneinesabgeschlossenenVergleichssind als gegeneinanderauf=

gehobenanzusehen,wenn nicht die Parteien ein Anderes vereinbarthaben.
asselbegilt von denKostendes durchVergleicherledigtenRechtsstreits,soweit

nichtüber dieselbenbereitsrechtskräftigerkanntist.

K.01.
Die AnfechtungderEntscheidungüberdenKostenpunktist unzulässig,wenn

nichtgegendieEntscheidungin der 73 einRechtsmitteleingelegtwird.

K.95.
Bestehtder unterliegendeTheil aus mehrerenPersonen,so haftendieselben

für die KostenerstattungnachKopftheilen. —
Bei einererheblichenVerschiedenheitderBetheiligungamRechtsstreitekann

8 demErmessendes Gerichtsdie Betheiligungzum Maßstabegenommen
werden.

Hat ein Streitgenosseein besonderesAngriffs=oder
geltendgemacht,so sind die übrigenStreitgenossenfür die durchdasselbever=
anlaßtenKostennichtverhaftet.

Durch die BestimmungendiesesParagraphen wird eine nach den Vor=
schriftendes bürgerlichenRechts begründeteVerpflichtung, wegender Kosten
solidarischzu haften,nichtberührt.

K.96.
Die Bestimmungender§§.87—93 findenauchauf die durcheineNeben=

interventionverursachtenKostenAnwendung.
Gilt der Nebenintervenientals Streitgenosseder Hauptpartei(§. 66), so

sinddie Vorschriftendes§. 95 maßgebend.

K.97.
Gerichtsschreiber,gesetzlicheVertreter, Rechtsanwälteund andereBevoll=

mächtigtesowie Gerichtsvollzieherkönnen durch das Prozeßgerichtauch von
Amtswegenzur TragungderjenigenKostenverurtheiltwerden,welchesiedurch
grobesVerschuldenveranlaßthaben.
Reichs=Gesetzbl.1877. 15
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Entscheidungist der Betheiligtezuhören.
Gegendie EntscheidungfindetsofortigeBeschwerdestatt.

S.98.
Der Anspruchauf ErstattungderProzeßkostenkannnur auf Grund eines

zur ZwangsvollstreckunggeeignetenTitels geltendgemachtwerden.
Das Gesuchum Krsteetungdes zu erstattendenBetrags ist bei dem

Protokoll erklärt werden. Die Kostenberechnung,die zur Mittheilung an den

AnsätzedienendenBelegesindbeizufügen.

- §.99.
Die EntscheidungüberdasFestsetzungsgesuchkannohnevorgängigemünd—

liche— erfolgen.
Zur Berücksi

machtist.
GegendenFestsetzungsbeschlußfindetsofortigeBeschwerdestatt.

g.100.

die Partei den Gegner vor ringung des Festsetzungsgesuchsaufzufordern,
die — — seinerKosten binnen einer einwöchigenFrist bei demGerichte
einzureichen. NachfruchtlosemAblaufe der Frist

Anspruchauf Erstattungnachträglichgeltend zumachen. Der Gegner et
für die Mehrkosten,welchedurchdas Verfahren *8 *

Sechster Titel.

Sicherheitsleistung.

g.I0l.
Die BestellungeinerprozessualischenSicherheitist, sofernnichtdie Par=

teien ein Anderes vereinbart haben oder dieses Gesetz eine nach freiem
Ermessendes Gerichtszu bestimmendeSicherheitzuläßt, durchHinterlegungin
baaremGeldeoderin solchenWerthpapierenzu bewirken,welchenachrichterlichem
ErmesseneinegenügendeDeckunggewähren.

g.102.

Verlangenwegender ProzeßkostenSicherheit zuleisten.
ieseVerpflichtungtritt nichtein:
1. wennnachdenGesetzendesStaates, welchemderKlägerangehört,ein
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im Urkunden=oderWechselprozesse;
beiWiderklagen; -
beii;Klagen,welchein Folge eineröffentlichenAufforderungangestellt
werden;

5. beiKlagenausAnsprüchen,welchein dasGrund=oderHypothekenbuch
einerdeutschenBehördeeingetragensind.

g.103.
Der Beklagtekann auchdann Sicherheitsleistungverlangen,wenn im

Laufe des Rechtsstreisder Kläger die EigenschafteinesDeutschenverliert oder
die Voraussetzung,unter welcherder Ausländer von der Sicherheitsleistung
befreitwar, wegfälltund nichtein zur DeckungausreichenderTheil deserhobenen
Anspruchsunbestrittenist. . 104

104.
Die Höheder zu leistendenSicherheitwird von demGerichtenachfreiem

Ermessenfestgesetzt.
Bei derFestsetzungistderjenigeBetrag derProzeßkostenzuGrunde906 legen,

welchender3 wahrscheinlichaufzuwendenhabenwird. Die dem Beklagten
durcheineWiderklageerwachsendenKostensind hierbeinicht zu berücksichtigen.

Ergiebt sich im Laufe des Rechtsstreits,daß die geleisteteSicherheitnicht
hinreicht,so kann der Beklagtedie LeistungeinerweiterenSicherheitverlangen,
sofernnichtein zur DeckungausreichenderTheil des erhobenenAnspruchs un=
bestrittenist.

. 105.
Das Gerichthat demKläger bei Anordnungder Sicherheitsleistungeine

Frist zu bestimmen,binnenwelcherdie Sicherheitzu leistensei. Nach Ablauf
derFrist ist auf desBeklagten,wenn dieSicherheitbis zur Entscheidung
nichtgeleistetist, die Klagefür zurückgenommenzu erklären oder, wenn über
einRechtsmitteldesKlägers zu verhandelnist, dasselbezu verwerfen.

n

Siebenter Titel.

Armenrecht.

g.106.
Wer außerStande ist, ohneBeeinträchtigungdes für ihn und seine

FamilienothwendigenUnterhaltsdieKostendesProzesseszubestreiten,hat auf
Bewilligung des ArmenrechtsAnspruch,wenn die beabsichtigteRechtsverfolgung
oderRechtsvertheidigungnichtmuthwillig oder aussichtsloserscheint.

Ausländer habenauf das Armenrechtnur insoweit Anspruch, als die
Gegenseitigkeitverbürgtist. r

107.
Durch die Bewilligung des Armenrechtserlangt die Partei:
1. dieemstweiligeBefreiungvon derBerichtigungderrückständigenund
künftig erwachsendenGerichtskosten,einschließlichder Gebühren der

157
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Beamten, der denZeugenund den Sachverständigenzu gewährenden
VergütungunddersonstigenbaarenAuslagen,sowiederStempelsteuer;

2. die Befreiung von der Sicherheitsleistungfür die Prozeßkosten;
3. das Recht, daß ihrsn vorläufig unentgeltlichenBewirkung von Zu=
stellungenundvon VollstreckungshandlungeneinGerichtsvollzieherund,
insoweit eine Vertretung durch Anwälte gebotenist, zur vorläufig
unentgeltlichenWahrnehmungihrerRechteeinRechtsanwaltbeigeordnet
werde.

S. 108.

Die Bewilligungdes Armenrechtshat auf dieVerpflichtungzurErstattun
der demGegner ier KostenkeinenEinfluß. So—-.6ç=.

g.109.
Das t um BewilligungdesArmenrechtsist bei demProzeßgericht

anzubringen;es kannvor demGerichtsschreiberzuProtokollerklärtwerden.
Dem Gesuch ist ein von der kürsielich Behörde der Partei aus=

gestelltesZeugniß beizufügen,in welchemunter Angabedes Standes oderGe=
werbes,der Vermögens-undFamilienverhältnisseder Partei sowiedesBetrags
dervon dieserzu entrichtendendirektenStaatssteuerndasUnvermögenzur Be=
streitungderPro Sp ausdrücklichbezeugtwird. Für Personen,welcheunter
Vormundschaft oderKuratelstehen,kann das Zeugniß auchvon der vormund=
schaftlichenBehörde ausgestelltwerden.

In demGesucheist dasStreitverhältnißunterAngabederBeweismittel
darzulegen.

S. 110.
Die BewilligungdesArmenrechtserfolgtfür jedeInstanzbesonders,für

die ersteInstanz einschließlichder Zwangsvollstreckung.
In der höherenInstanz bedarfes des achweisssdesUnvermögensnicht,

wenn dasArmenrechtin der vorherigenInstanz bewilligtwar. Hat derGegner
das Rechtsmitteleingelegt,so ist in der höherenInstanz nicht zu prüfen) ob
die RechtsverfolgungoderRechtsvertheidigungder Partei muthwillig oderaus=
sichtsloserscheint. S 1=

Die Bewilligung des Armenrechtsfür denKläger, den Berufungskläger
und denRevisionsklägerhat zugleichfür den Gegnerdie einstweiligeBefreiung
von denim §. 107 Nr.1 bezeichnetenKostenzur Folge.

K.112.
Das Armenrechtkann zujederZeit entzogenwerden,wennsichergiebt,

daß eineVoraussetzungder Bewilligungnichtvorhandenwar odernichtmehr
vorhandenist.
! E S. 113.
Doas Armenrechterlischtmit demTodederPerson,welcheresbewilligtist.
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S. 114.
Die Gerichtskosten,von derenBerichtigung die armePartei einstweilen

befreitist, könnenvon demin die ProzeßkostenverurtheiltenGegner nachMaß=
gabeder für die Beitreibung rückständigerGerichtskostengeltendenVorschriften
eingezogenwerden.

ie Gerichtskosten,von derenBerichtigungderGegnerderarmenPartei
einstweilenbefreitist, sindvon demselbeneinzuziehen,soweiter in dieProzeß=
kostenverurtheiltoderder RechtsstreitohneUrtheil über dieKostenbeendigtist.

. 115.
Die für die armePartei bestelltenGerichtsvollzieherund Rechtsanwälte

sind berechtigt,ihre Gebührenund Auslagen von dem in die Prozeßkostenver=
urtheiltenGegnerbeizutreiben.

Eine Einredeaus derPersonderarmenPartei ist nurinsoweitzulässig,als
die EsspeechtenvonKostenverlangtwird,welchenachderin demselbenRechtsstreite
überdie KostenerlassenenEntscheidungvon derarmenPartei zu erstattensind.

F.116.
Die.. ArmenrechtezugelassenePartei ist zurNachzahlungderBeträge,

von deren Berichtigungsie seiles befreitwar, verpflichtet,sobald sieohne
Srichigung desfür sieund ihreFamilie nothwendigenUnterhalts dazuim
andeist.
Dasselbegilt inBetreffderjenigenBeträge,vonderenBerichtigungderGegner

einstweilenbefreitwar, soweitdie armePartei in dieProzeßkostenverurtheiltist.

S. 117.
Ueberdas GesuchumBewilligung desArmenrechts,überdieEntziehung

desselbenundüberdieVerpflichtungzur NachzahlungderBeträge, von deren
BerichtigungdiezumArmenrechtezugelassenePartei oderderGegnereinstweilen
befreitist, kannohnevorgängigemündlicheVerhandlungentschiedenwerden.

S. 118.
GegendenBeschluß,durchwelchendas Armenrechtbewilligtwird, findet

keinRechtsmittel;gegendenBeschluß,durchwelchendasArmenrechtverweigert
oderentzogenoderdieNachzahlungvonKostenangeordnetwird, findetdie Be=
schwerdestatt.

Dritter Abschnitt.
Verfahren.
Erster Titel.

Mündliche Verhandlung.

S.119.
Die VerhandlungderParteienüberdenRechtsstreitvor demerkennenden

Gerichteist einemündliche. 3
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8.120.
In Anwaltsprozessenwird die mündlicheVerhandlungdurchSchriftsätze

vorbereitet;dieNichtbeachtungdieserVorschrifthatRechtsnachtheilein derSache
selbstnicht zur Folge.

In anderen i könnenvorbereitendeSchriftsätzegewechseltwerden.

C.121.
Die vorbereitendenSchriftsätzesollenenthalten:
1. die Bezeichnungder Parteien und ihrer gesetzlichenVertreter nach
Namen,Stand oderGewerbe,Wohnortund Parteistellung;dieBe=
zeichnungdes Gerichts und des Streitgegenstandes;die Zahl der
Anlagen;

2. die Anträge, welchedie Partei in der Gerichtssitzungzu stellenbe=
absichtigt;

3. dieAngabeder zur BegründungderAnträgedienendenthatsächlichen
Verhältnisse;

4. dieErklärung über die thatsächlichenBehauptungendes Gegners;
5. dieBezeichnungderBeweismittel,welchersichdiePartei zumNach=
weiseoder zurWiderlegungthatsächlicherBehauptungenbedienenwill,

die Erklärungüber die von demGegnerbezeichnetenBeweis=
mittel;

6. in Anwaltsprozessendie Unterschriftdes Anwalts, in anderenPro=
essendie Unterschriftder Partei selbst oder desjenigen,welcherfür
haleln als Bevollmächtigteroder als GeschäftsführerohneAuftrag
andelt.

5. 122.
Dem vorbereitendenSchriftsatzesinddie in denHändenderPartei befind=

lichen Urkunden, auf welche in dem SchriftsatzeBezug genommenwird, in
Urschriftoderin Abschriftbeizufügen.

Kommennur einzelneTheile einerUrkundein Betracht, so genügtdie
BeifügungeinesAuszugs,welcherdenEingang,diezurSachegehörendeStelle,
den Schluß, das Datum und die Unterschriftenthält.

Sind die Urkundendem Gegner bereitsbekanntoder von bedeutendem
Umfange,so genügt die genaueBezeichnungderselbenmit dem Erbieten, Ein=
icht zugewähren.
Eut C.123.

Der vorbereitendeSchriftsatz,welcherneueThatsachenoder ein anderes
neuesVorbringen enthält,ist mindestenseineWoche, wenn er einenZwischen=
streitbetrifft,mindestensdreiTage vor dermündlichenVerhandlungzuzustellen.

Der vorbereitendeSchriftsatz,welchereineGegenerklärungauf neuesVor=
bringenenthält,ist mindestensdreiTage vor dermündlichenVerhandlungzuzu=
stellen. Die Zustellung einer schriftlichenGegenerklärungist nicht erforderlich,
wenn es sichum einenZwischenstreithandelt.
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C. 124.
Die Parteien habeneine für das ProzeßgerichtbestimmteAbschrift ihrer

ab Schriftsätzeund der Anlagen auf derGerichtsschreibereinieder=
zulegen. ..

Diese Niederlegungerfolgt zugleichmit der Ueberreichungder Urschrift,
wenn eine Terminsbestimmungoder wenn die Zustellung unter Vermittelung
desGerichtsschreiberserwirktwerdensoll, anderenfallssofort nacherfolgterZu=
stellungdesSchriftsatzes.

. 8.125.
Die Partei ist, wenn sie rechtzeitigaufgefordertwird, verpflichtet,die in

ihrenHänden befindlichenUrkunden, auf welchesie in einem vorbereitenden
SchriftsatzeBezug genommenhat, vor der mündlichenVerhandlung auf der

hertere niederzulegenunddenGegner von derNiederlegungzu benach=
richtigen.

Der Gegner hat zur Einsicht der UrkundeneineFrist von drei Tagen.
Die Frist kann auf Antrag von dem Vorsitzendenverlängert oder abgekürzt
werden.

. 126.
Den Rechtsanwältenstehtes frei, die Mittheilung von Urkundenvon

Hand zuHand gegenEmpfangsbescheinigungzu bewirken.
Giel= ein Rechtsanwaltdie ihm eingehändigteUrkunde nicht binnen der

bestimmtenFrist zurück,so ist er auf Antrag nachvorgängigermündlicherVer=
handlungzur unverzüglichenZurückgabezu verurtheilen.

Gegendas ZwischenurtheilfindetsofortigeBeschwerdestatt.

. 1
Der Vorsitzendeeröffnetund leitetdie mündlicheFäztsraeen
Er 258 dasWort undkannesdemjenigen,welcherseinen Anordnungen

nichtFolge leistet,entziehen.
Er hatSorge zu tragen, daß die Sache erschöpfendeErörterungfinde

und die Verhandlung ohne Unterbrechungzu Ende geführt werde; erforder=
Liene hat er die Sitzungzur Fortsetzungder Verhandlungfofort zu be=
immen.

Er schließtdie Verhandlung, wenn nachAnsicht des Gerichts die Sache
vollständigerörtertist, und verkündetdie Urtheile und Beschlüssedes Gerichts.

C.128.
Die mündlicheVerhandlungwird dadurcheingeleitet,daß die Parteien

ihre Anträgestellen.
Die Vorträgeder Parteien sind in freier Rede zu halten; sie haben das

Streitverhältnißin thatsächlicherund rechtlicherBeziehungzu umfassen.
Eine Bezugnahmeauf SchriftstückestattmündlicherVerhandlung ist un=
wilisii, Die Sesen von Schriftstückenfindetnur insoweitstatt, als esauf
enwörtlichenInhalt derselbenankommt.
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In Anwaltsprozessenist nebendem Anwalt auch der Partei selbstauf
Antrag das Wort zu gestatten.

K..129.
ie Partei hat sichüber die von dem Gegner behauptetenThatsachen

u erklären.
q Thatsachen,welchenichtausdrücklichbestrittenwerden,sindals zugestanden
anzusehen,wenn nicht die Absicht, sie bestreitenzu wollen, aus den übrigen
Erklärungender Partei hervorgeht.

Eine Erklärung mit Nichtwissenist nur über Thatsachenzulässig,welche
— a HandlungenderPartei nochGegenstandihrereigenenWahrnehmung
gewesensind.

S.130.
Der Vorsitzendehat durchFragen darauf hinzuwirken,daß unklareAn=

trägeerläutert,ungenügendeAngabender geltendgemachtenThatsachenergänzt
und die Beweismittelbezeichnet,überhauptalle für die FeststellungdesEach=
verhältnisseserheblichenErklärungenabgegebenwerden.

Der Vorsitzendehat auf die Bedenkenaufmerksamzu machen,welchein
Ansehungder von Amtswegenzu berücksichtigendenPunkte obwalten.
n 2 hat jedemMitgliede des Gerichtsauf Verlangenzu gestatten,Fragen

zu stellen.
K.131.

Wird eine auf die Sachleitung bezüglicheAnordnung des Vorsitzenden
odereinevon demVorsitzendenodereinemGerichtsmitgliedegestellteFrage von
einer bei der Verhandlung betheiligtenPerson als unzulässigbeanstandet,so
entscheidetdas Gericht.

K. 132.
Das Gerichtkanndas persönlicheErscheineneinerPartei zurAufklärung

des Schochreng anordnen.
E.133.

Das Gerichtkann anordnen,daß einePartei die in ihrenHändenbefind=
lichenUrkunden, auf welchesie sichbezogenhat, sowieStammbäume, Pne,
Risseund sonstigeZeichnungenvorlege.

Das Gericht kann anordnen,daß die vorgelegtenSchriftstückewährend
einervon ihm zu bestimmendenZeit auf der Gerichtsschreibereiverbleiben.

Das Gerichtkann anordnen,daß von denin fremderSpracheabgefaßten
Urkundeneine durcheinenbeeidigtenDolmetscherangefertigteUebersetzungbei=
gebrachtwerde.

. 134.
Das Gerichtkann anordnen,daß die Parteien die in ihrem Besitzebe=

findlichenAktenvorlegen,soweitdieselbenaus Schriftstückenbestehen,welchedie
Verhandlungund Entscheidungder Sache betreffen.
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G.135.
Das GerichtkanndieEinnahmedesAugenscheins,sowiedieBegutachtung

durchSachverständigeanordnen.
Das VerfahrenrichtetsichnachdenVorschriften,welcheeineauf Antrag

angeordneteEinnahmedesAugenscheinsoderBegutachtungdurchSachverständige
zum Gegenstandehaben.

Das Gerichtkannanordnen,daß mehrerein einerKlage erhobeneAn=
sprüchein getrenntenProzessenverhandeltwerden.

Dasselbe gilt, wenn der Beklagte eineGegenforderungvorgebrachthat,
welchemit der in der Klage geltendgemachtenForderung nicht in rechtlichem
Zusammenhangesteht.

S. 137.
Das Gericht kann anordnen,daß bei mehrerenauf denselbenAnspruch

sichbeziehendenselbständigenAngriffs=oderVertheidigungsmitteln(Klagegründen,
Einreden,Replikenr2c.)dieVerhandlungzunächstauf einesodereinigedieser
Angriffs=oderVertheidigungsmittelzu beschränkensei.

138.
Das Gerichtkanndie Verbindungmehrererbei ihm anhängiger*

zessederselbenoder verschiedenerParteien zum Zweckeder gleichzeitigen Ver=
handlungund Entscheidunganordnen,wenn die Ansprüche,welchedenGegen=
standdieserProzessebilden, in rechtlichemZusammenhangestehenoder in einer
Klage hättengeltendgemachtwerdenkönnen.

K..139.
Das Gerichtkann, wenndie Entscheidungdes Rechtsstreitsganz oder

zum Theil von demBestehenoderNichtbesteheneinesRechtsverhältnissesab=
hängt, welchesden Gegenstandeines anderenanhängigenRechtsstreitsbildet
odervon einerVerwaltungsbehördefestzustellenist, anordnen,daß dieVerhand=
lung bis zur Erledigung des anderenRechtsstreitsoder bis zur Entscheidung
der Verwaltungsbehördeauszusetzensei.

C.140.
Das Gericht kann, wenn sich im Laufe einesRechtsstreitsder Verdacht

einerstrafbarenHandlung ergiebt,derenErmittelung auf die Entscheidungvon
Einfluß ist, die Aussetzungder Verhandlung bis zur Erledigung des Straf=
verfahrensanordnen. #n

Das Gericht kann die von ihm erlassenen,eineTrennung, Verbindung
oderAussetzungbetreffendenAnordnungenwiederaufheben.

u.
Das Gericht kann dieWiedereröffnungeinerVerhandlung, welchege=

schlossenwar, anordnen.
Meichs=Geseqbl.1877. —
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K.143.
Das GerichtkannParteien, Bevollmächtigtenund Beiständen,denendie

Fähigkeitzum geeignetenVortrage mangelt,denweiterenVortrag untersagen.
Das Gericht kannBevollmächtigteund Beistände,welchedas mündliche

Verhandelnvor Gerichtgeschäftsmäßigbetreiben,zurückweisen.
Eine AnfechtungdieserAnordnungenfindetnichtstatt.
Auf Rechtsanwältefinden die VorschriftendiesesParagraphenkeineAn=

wendung. 111

Ist eine bei der VerhandlungbetheiligtePerson zur Aufrechthaltungder
Ordnung von demOrte derVerhandlungentferntworden,so kannauf Antrag
gegensie in gleicherWeise verfahrenwerden,als wennsie freiwillig sichent=
Leht hätte. Dasselbe gilt in den Fällen des vorhergehendenParagraphen,
soferndie UntersagungoderZurückweisungbereitsbei einerfrüherenVerhand=
lung geschehenwar.

S. 145.
Ueberdie mündlicheVerhandlungvor demGerichteist einProtokoll auf=

zunehmen.
Das Protokoll enthält:
1. denOrt und denTag der Verhandlung;
2. die Namen der Richter, des Gerichtsschreibersund des etwa zu=
gezogenenDolmetschers;

3. die Bezeichnungdes Rechtsstreits;
4. die Namen der erschienenenParteien, gesetzlichenVertreter, Bevoll=
mächtigtenund Beistände;

5. die Angabe, daß öffentlichverhandeltoder die Oeffentlichkeitaus=
geschlofßenist.

K.146. ·-
Der Gang der Verhandlung ist nur im Allgemeinenanzugeben.
Durch Aufnahmein das Protokoll sind festzustellen:
1. die Anerkenntnisse,Verzichtleistungenund Vergleiche,durchwelcheder
geltendgemachteAnspruchganz odertheilweiseerledigtwird; -

2. die Anträgeund Erklärungen,derenFeststellungvorgeschriebenist;
3. dieAussagenderZeugenundSachverständigen,soferndieselbenfrüher
nichtabgehörtwaren odervon ihrer früherenAussage abweichen;

4. das ErgebnißeinesAugenscheins;
5. dieEntscheidungen(Urtheile,BeschlüsseundVerfügungen)desGerichts,
sofernsienichtdemProtokolleschriftlichbeigefügtsind;

6. die Verkündungder Entscheidungen.
Der Aufnahme in das Protokoll steht die Aufnahme in eineSchrift

gleich,welchedemProtokolleals Anlage beigefügtund als solchein demselben
bezeichnetist.
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S.147.
Die Feststellungder Aussagen der Zeugen und Sachverständigenkann

unterbleiben,wenn die Vernehmung vor dem Prozeßgerichterfolgt und das
Endurtheil derBerufung nichtunterliegt. In diesemFalle ist in demProtokolle
nur zu bemerken,daßdieVernehmungstattgefundenhabe.

K. 148.
Das Protokollist insoweit,als es dieNr. 1—4 des§. 146 betrifft,den

Betheiligtenvorzulesenoderzur Durchsichtvorzulegen. In demProtokolle ist
zu bemerken,daß dies geschehenund die Genehmigungerfolgt sei oderwelche
Einwendungenerhobensind.

K.149
Das Protokoll ist von dem Vorsitzendenund dem Gerichtsschreiberzu

unterschreiben.
Ist derVorsitzendeverhindert,so unterschreibtfür ihn der ältestebeisitzende

Richter. Im Falle derVerhinderungdesAmtsrichtersgenügtdieUnterschrist
desGerichtsschreibers. 1

150.
Die Beobachtungder für die mündlicheVerhandlungvorgeschriebenen

Förmlichkeitenkannnur durchdas Protokoll bewiesenwerden. Gegen dendiese
n en betreffendenInhalt desselbenist nur derNachweisder Fälschung

zulässig.
G.151.

Zu denVerhandlungen, welcheaußerhalbder Sitzung vor Amtsrichtern
odervor beauftragtenoderersuchtenRichtern stattfinden,ist derGerichtsschreiber
gleichfallszuzuziehen.

Sweiter Titel.

Zustellungen.

. 152.
Die ZustellungenerfolgendurchGerichtsvollzieher.
In Anwaltsprozessenist derGerichtsvollzieherunmittelbarzu beauftragen,

in anderenProzessennach der Wahl der Partei entwederunmittelbar oder
unter Vermittelungdes Gerichtsschreibersdes Prozeßgerichts.

C.153.
Die mündlicheErklärung einerPartei genügt, um den Gerichtsvollzieher

zur Vornahme der Zustellung, den Gerichtsschreiberzur Beauftragung eines
Gerichtsvollziehersmit der Zustellungzu ermächtigen.

Ist eine ercen durcheinenGerichtsvollzieherbewirkt,so wird bis zum
Beweisedes Gegentheilsangenommen,daß dieselbeimAuftrage der Partei
erfolgtsei.

16.
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g.154.
Insoweit eineZustellung unter Vermittelung des Gerichtsschreiberszulässig

ist, hat diesereinenGerichtsvollziehermit der erforderlichenZustellungzu beauf=
tragen,sofern nicht diePartei erklärthat, daß sie selbsteinenGerichtsvollzieher
beauftragenwolle. 6

Die Partei hat demGerichtsvollzieherund, wenn unterVermittelungdes
Gerichtsschreiberszuzustellenist, diesemneben der Urschriftdes zuzustellenden
Schriftstückseine der Zahl der Personen, welchenzuzustellenist, entsprechende
Zahl von Abschriftenzu übergeben.

Die Zeit der Uebergabeist auf der Urschriftund denAbschriftenzu ver=
merkenund derPartei auf Verlangenzu bescheinigen.

g. 156.
Die Zustellungbesteht,wenn eineAusfertigung zugestelltwerdensoll, in

derenUebergabe,in den uͤbrigen Fällen in der Uebergabeeiner beglaubigten
Abschriftdes zuzustellendenSchriftstücks.

Die Beglaubigunggeschiehtdurchden Gerichtsvollzieher,bei den auf
Betreibenvon Rechtsanwältenoder in AnwaltsprozessenzuzustellendenSchrift=
stückendurchdenAnwalt, beidenvon AmtswegenzuzustellendenSchriftstücken
durchden Gerichtsschreiber. 1

., 157.
Die Zustellungen,welchean einePartei bewirktwerdensollen, erfolgen

für die nichtprozeßfähigenPersonenan die gesetzlichenVertreterderselben.
Bei Behörden, GemeindenundKorporationen,sowiebeiPersonenvereinen,

welcheals solcheklagenund verklagtwerdenkönnen,genügtdie Zustellungan
die Vorsteher.

Bei mehrerengesetzlichenVertretern,sowiebeimehrerenVorsteherngenügt
dieZustellungan einenderselben. ·

§.158.
Die Zustellung für einenUnteroffizieroder einenGemeinendes aktiven

* oder der aktivenMarine erfolgt an den Chef der zunächstvorgesetzten
ommandobehörde(Chef der Kompagnie,Eskadron)Batterieu. s.w.).

C.159.
Die Zustellungerfolgt an denGeneralbevollmächtigten,sowiein dendurch

den Betrieb eines HandelsgewerbeshervorgerufenenRechtsstreitigkeitenan den
Prokuristenmit gleicherWirkung, wie an diePartei selbst.

g. 160..
Wohnt eine Partei weder am Orte des Prozeßgerichtsnoch innerhalb

des Amtsgerichtsbezirks,in welchemdas ProzeßgerichtseinenSitz hat, so kann
das Gericht,falls sie* einenin diesemOrte oderBezirkewohnhaftenProzeß=
bevollmächtigtenbestellthat, auf Antrag anordnen, daß sie einedaselbstwohn=
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hafte Person zum Empfangeder für siebestimmtenSchriftstückebevollmächtige.
DieseAnordnungkannohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen. Eine
Anfechtungdes Beschlussesfindet nicht statt.

· Wohnt die Partei nicht im DeutschenReiche, so ist sie auch ohne vor=
gängigeAnordnungdesGerichtszurBenennungeinesZustellungsbevollmächtigten
verpflichtet,falls sie nicht einenin dem durch den erstenAbsatzbezeichneten
Orte oderBezirkewohnhaftenProzeßbevollmächtigtenbestellthat. «

§.161.
Der Zustellungsbevollmächtigteist beidernächstengerichtlichenVerhandlung

oder, wenn die Partei vorher demGegner einenSchriftsatzzustellenläßt, in
diesemzu benennen.Geschiehtdies nicht, so könnenalle späterenZustellungen
bis zur nachträglichenBenennungin derArt bewirktwerden,daß derGerichts—
vollzieherdas zu übergebendeSchriftstückunter der Adresseder Partei nach
ihremWohnortezur Post giebt. Die Zustellungwird mit der Aufgabe zur
Post als bewirktangesehen,selbstwenndieSendungals unbestellbarzurückkommt.

Die Postsendungensind mit der Bezeichnung„Einschreiben“zu versehen,
wenndiePartei es verlangtund zurZahlung derMehrkostensichbereiterklärt.

g.162.
Zustellungen,welchein einemanhängigenRechtsstreitegeschehensollen,

müssenan den für die Instanz bestelltenProzeßbevollmächtigtenerfolgen.

g.163.
Als zu derInstanz gehörigsind im Sinne des vorstehendenParagraphen

auchdiejenigenProzeßhandlungenanzusehen,welchedas Verfahren vor dem
Instanzgerichtein Folge eines Einspruchs, einer Aufhebung des Urtheils des
Instanzgerichts„einer Wiederaufnahmedes Verfahrens oder einesneuenVor—
bringensin der Zwangsvollstreckungsinstanzzum Gegenstandehaben. Das
Verfahren vor dem Vollstreckungsgerichteist als zur erstenInstanz gehörig
anzusehen.

F. 164. ,-
Die ZustellungeinesSchriftsatzes,durchwelcheeinRechtsmitteleingelegt

wird, erfolgtan denfür die höhereInstanz von demGegnerbestelltenProzeß—
bevollmächtigken;wenn ein solchernochnicht bestelltist, an denProzeßbevoll=
— der zunächstnachgeordnetenInstanz; in Ermangelung einessolchen
an denProzeßbevollmächtigtender erstenInstanz.

Ist auchkeinProzeßbevollmächtigterersterInstanz vorhanden,so erfolgt
die Zustellungan denvon demGegner, wenngleichnur für die ersteInstanz,
bestelltenZustellungsbevollmächtigten;in Ermangelung eines solchen an den
Gegnerselbst,und zwar an diesendurchAufgabezurPost, wenn er einenZu=
stellungsbevollmächtigtenzu bestellenhatte, die Bestellungaber unterlassenhat.

C.165.
Diie Lustellungenkönnenan jedemOrte erfolgen,wo diePerson, welcher

zugestelltwerdensoll, angetroffenwird.
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Hat die Person an diesemOrte eineWohnung oder ein Geschäftslokal,
so ist die außerhalbder Wohnung oder des Geschäftslokalsan sie erfolgte
Zustellungnur gültig, wenndie Annahmenichtverweigertist.

KC.166.
Wird die Person, welcherzugestelltwerdensoll, in ihrer Wohnung nicht

angetroffen,so kanndie Zustellungin der Wohnung an einenzu der Familie
gehörendenerwachsenenHausgenossenoder an eine in der Familie dienende
erwachsenePerson erfolgen.

Wird einesolchePerson nichtangetroffen,so kanndieZustellungan den
in demselben = wohnendenHauswirthoderVermiethererfolgen,wenndiese
zur AnnahmedesSchriftstücksbereitsind.

S.167.
Ist die Zustellungnach diesenBestimmungennichtausführbar,so kann

sie dadurcherfolgen, daß das zu übergebendeSchriftstückauf der Gerichts=
schreibereides Amtsgerichts,in dessenBezirke der Ort der Zustellunggelegen
ist, oder an diesemOrte bei der PostanstaltoderdemGemeindevorsteheroder
dem Molizeivorsteherniedergelegtund die — sowohl durch eine an
der Thür der Wohnung zu befestigendeschriftlicheAnzeige, als auch, soweit
thunlich,durchmündlicheMittheilung an zwei in der Nachbarschaftwohnende
Personenbekanntgemachtwird.

1

C.168.
Für Gewerbetreibende,welcheein besonderesGeschäftslokalhaben, kann,

wenn sie in dem Geschäftslokalenicht angetroffenwerden,die Zustellungan
einen darin anwesendenGewerbegehülfenerfolgen.

Wird einRechtsanwalt,welchemzugestelltwerdensoll, in seinemGeschäfts=
lokale nicht angetroffen,so kann die Zustellung an einendarin anwesenden
GehülfenoderSchreibererfolgen. " «

§.169.
Wird der gesetzlicheVertreter oder der Vorstehereiner Behörde, einer

Gemeinde, einer Korporation oder eines Personenvereins, welchem zugestellt
werdensoll, in demGeschäftslokalewährendder gewöhnlichenGeschäftsstunden
nicht angetroffen, oder ist er an derAnnahme verhindert,so kanndieZustellung
an einenanderenin demGeschäftslokaleanwesendenBeamtenoderBediensteten
bewirkt werden.

Wird der gesetzlicheVertreter oder der Vorsteher in seinerWohnung
nicht angetroffen,so findendie Bestimmungender #. 166, 167 nur Anwen=
dung, wenn ein besonderesGeschäftslokalnichtvorhandenist.

g.170.
Wird die Annahmeder ZustellungohnegesetzlichenGrund verweigert,so

ist das zu übergebendeSchriftstückam Orte der Zustellungzurückzulassen.
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C.171.
An Sonntagenund allgemeinenFeiertagendarf eineZustellung,sofern

16 n durchAufgabezur Post bewirktwird) nur mit richterlicherErlaubniß
erfolgen.

Die Erlaubniß wird von demVorsitzendendesProzeßgerichtsertheilt;sie
kannauchvon demAmtsrichter, in dessenBezirkedie Zustellungerfolgensoll,
und in Angelegenheiten,welchedurcheinenbeauftragtenoder ersuchtenRichter
zu erledigensind, von diesemertheiltwerden.

Die Verfügung, durchwelchedie Erlaubniß ertheiltwird, ist bei der
Zustellungabschriftlichmitzutheilen.

Eine Zustellung, bei welcherdie BestimmungendiesesMragraphen nicht
beobachtetsind, ist gültig, wenndie Annahmenichtverweigertist.

S.172.
Ist bei einerZustellungan denVertretermehrererBetheiligteroder an

einenvon mehrerenVertreterndie Uebergabeder Ausfertigung oder Abschrift
5 Ithstuas erforderlich,so genügt dieUebergabenur einerAusfertigung
oder rift.

EinemZustellungsbevollmächtigtenmehrererBetheiligter sind so viele
AusfertigungenoderAbschriftenzu übergeben,als Betheiligtevorhandensind.

. 173.
UeberdieZustellungist eineUrkundeaufzunehmen.
Dieselbe ist auf die Urschristdes zuzustellendenSchriftstücksoder auf

einenmit derselbenzu verbindendenBogen zu setzen. «
Eine durchden GerichtsvollzieherbeglaubigteAbschrift der Zustellungs=

urkundeist auf das bei derZustellungzu übergebendeSchriftstückoderauf einen
mit demselbenzu verbindendenBogen zu setzen.

Die Zustellungsurkundeist der Partei, für welchedie Zustellungerfolgt,
wenn die Zustellungvon Amtswegenangeordnetist, dem Gerichtsschreiberzu
übermitteln.

S.174.
Die Zustellungsurkundemuß enthalten:
1. Ort und Zeit der Zustellung;
2. die Bezeichnungder Person, für welchezugestelltwerdensoll; wenn
die Zustellungvon Amtswegenangeordnetist, das Gericht, von
welchemdie Anordnungausgeht;

3. die Bezeichnungder Person,an welchezugestelltwerdensollf
4. die Bezeichnungder Person, welcherzugestelltist) in denFällen der
W. 166, 168, 169 die Angabedes Grundes, durchwelchendie Zu=
stellung an die bezeichnetePerson gerechtfertigtwird wenn nach
S. 167 verfahrenist, die Bemerkung,wie die darin enthaltenenVor=
schriftenbefolgtsind; «
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5. im Falle der VerweigerungderAnnahmedieErwähnung,daß die
Annahme verweigertund das zu übergebendeSchriftstückam Orte
der Zustellungzurückgelassenist;

6. die Bemerkung,daß eineAusfertigung oder eineAbschriftdes zuzu=
stellendenSchriftstücksund daß eineAbschriftder Zustellungsurkunde
übergebenist;

7. die Unterschriftdes die ZustellungvollziehendenBeamten.

- §.175. -
Ist die ZustellungdurchAufgabezur Post (§. 161) erfolgt, so muß die

Zustellungsurkundeden Bestimmungendes vorstehenden iste unter
Nr. 2, 3) 7 entsprechenund außerdemergeben,zu welcher Zeit,unterwelcher
Adresseund bei welcherPostanstaltdie Aufgabe geschehenist.

g. 176.
Zustellungenkönnenauchdurchdie Post erfolgen.

K.177.
Wird durchdie Post zugestellt,so hat der Gerichtsvollziehereinendurch

seinDienstsiegelverschlossenen,mit der Adresseder Person, an welchezugestellt
werdensoll, versehenenund mit einerGeschäftsnummerbezeichnetenBriefum=
schlag,in welchemdie zuzustellendeAusfertigungoderdie brat Abschrift
des zuzustellendenSchriftstücksenthaltenist, der Post mit dem Ersuchenzu
übergeben,die Sittekue einemPostbotendes Bestimmungsortsaufzutragen.
Daß die Uebergabein der bezeichnetenArt geschehen,ist von demGerichts=
vollzieherauf der Urschrift des zuzustellendenSchriftstücksoder auf einemmit
derselbenzu verbindendenBogen zu bezeugen. «

§.178.
Die ZustellungdurchdenPostbotenerfolgt in GemäßheitderBestim=

mungender99. 165—170.
Ueber die Zustellung ist von demPostboteneineUrkundeaufzunehmen,

welchedenBestimmungendes §. 174 Nr. 1, 3—5)7 entsprechenund außer=
dem die Uebergabedes seinemVerschlusse,seinerAdresseund seinerGeschäfts=
nummer nachbezeichnetenBriefumschlags,sowieder Abschriftder Zustellungs=
urkunde be8 muß. «

Die unde ist von demPostbotender Postanstaltund von dieserdem
Gerichtsvollzieherzu überliefern,welchermit derselbenin Gemäßheitder Be=
stimmungdes §. 173 Abs. 4 zu verfahrenhat.

S.179.
Insoweit eine Zustellung unter Vermittelung des Gerichtsschreiberszu=

lässigist, kannderselbeunmittelbardie Post um Bewirkung der Zustellunger=
suchen. In diesemFalle finden die Vorschriftender I#. 177, 178 auf den
GerichtsschreiberentsprechendeAnwendungfjdie erforderlicheBeglaubigung er=
folgt durchdenGerichtsschreiber.
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. 180. «
st eineZustellung durch einen Gerichtsvollzieherbewirkt, obgleichsie

durch die Post hätte erfolgenkönnen,so hat die zur Erstattung der Prozeß=
kostenverurtheiltePartei die Mehrkostennichtzu tragen.

g.181.
Sind die Parteien durchAnwälte vertreten,so kann die Zustellungvon

Anwalt zu Anwalt erfolgen.
Zum Nachweiseder Zustellung genügtdas mit Datum und Unterschrift

verseheneschriftlicheEmpfangsbekenntnißdes Anwalts, welchem zugestellt
wordenist. 12

Eine imAuslande zu bewirkendeZustellung erfolgt mittels Ersuchens
der zuständigenBehörde des fremdenStaates oder des in diesemStaate re=
sidirendenKonsuls oderGesandtendes Reichs.

C.183. .
Zustellungenan Deutsche,welchedas RechtderExterritorialitätgenießen,

erfolgen,wenn dieselbenzurMission desReichsgehören,mittelsErsuchensdes
Reichskanzlers;wenn dieselbenzurMission eines Bundesstaatesgehören,mittels
ErsuchensdesMinistersderauswärtigenAngelegenheitendieses Bundesstaates.

Zustellungenan die Vorsteherder Reichskonsulateerfolgenmittels Er=
suchensdes Reichskanzlers. ¾

Lustellungenan Personen,welchezu einemim Auslande befindlichenoder
u einemmobilenTruppentheileoder I Eifte eines in Dienst gestellten
riegsfahrzeugesgehören,könnenmittelsErsuchens dervorgesetztenKommando=
behördeerfolgen. G#

Die erforderlichenErsuchungsschretbenwerdenvon demVorsitzendendes
Prozeßgerichtserlassen.

Die Zustellungwird durchdas schriftlicheZeugniß der ersuchtenBehörden
oderBeamten,daß die Zustellungerfolgt sei,nachgewiesen.

S. 186.
Ist der AufenthalteinerPartei unbekannt,so kann die Zustellungdurch

öffentlicheBekanntmachungerfolgen. «
Die öffentlicheZustellungist auchdann zulässig,wenn bei einerim Aus=

lande zu bewirkendenZustellungdie Befolgung der für diesebestehendenVor=
schriftenunausführbarist oder keinenErfolg verspricht.

*
Die öffentlicheZustellungwird, nachdemsie auf ein Gesuchder Partei

vom Prozeßgerichtebewilligt ist, durch den Gerichtsschreibervon Amtswegen
Reichs-Gesetzbl.1877. 17
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besorgt. Die Entscheidungüber das Gesuchkann ohnevorgängigemündliche
Verhandlungerlassenwerden.

Die öffentlicheZustellungerfolgtdurchAnheftungeiner Ab⸗
schriftdes — Schristkäcssan dieGerichsstafrr Enthält dasSchrift=
stückeine Ladung, so ist außerdemdie zweimaligeEinrückungeines Auszugs
des Schriftstücksin dasjenigeBlatt, welchesfür denSitz des Prozeßgerichts
zur Veröffentlichungder amtlichenBekanntmachungenbestimmtist, sowiedie
einmaligeEinrückungdes Auszugs in denDeutschenReichsanzeigererforderlich.

Das 2 kannanordnen,daß derAuszug nochin andereBlätter
und zu mehrerenMalen eingerücktwerde.

g.188.
In demAuszugedesSchriftstücksmüssendasProzeßgericht,dieParteien

der Gegenstanddes Prozesses,der Antrag, der Zweck Ladung und dieSeit,
zu welcherder Geladeneerscheinensoll, bezeichnetwerden.

g. 189.
Das eineLadung enthaltendeSchriftstückgilt als an demTage

an welchemseitder letztenEinrückungdes Auszugs in die öffentlichen Blätter
ein Monat verstrichenist. Das Prozeßgerichtkann beiBewilligung der öffent=
lichenZustellungdenAblauf einer längerenFrist für erforderlicherklären.

Enthält das SchriftstückkeineLadung, so ist dasselbeals zugestelltan=
hechen, wenn seit der Anheftung des Schriftstücksan die Gerichtstafelzwei
ochenverstrichensind.
Auf die Gültigkeitder Zustellunghat es keinenEinfluß, wenn das an=

zuheftendeSchriftstückvon demOrte der Anheftungzu früh entferntwird.

*’
Wird auf ein Gesuch,welchesdieZustellungeinesdemselbenbeigefügten

Schriftstücksmittels ErsuchensandererBehörden oderBeamten oder mittels
öffentlicherBekanntmachungbetrifft,die Zustellungdemnächstbewirkt,so treten,
insoweitdurchdie ZustellungeineFrist gewahrtund derLauf der Verjährung
odereinerFrist unterbrochenwird, die Wirkungender Zustellung bereitsmit
der Ueberreichungdes Gesuchsein. ,

Dritter Titel.
Ladungen, Termine und Fristen.

g.191.
Die Ladung zu einemTermin erfolgtdurchdie Partei, welcheüber die

Hauptsacheoderüber einenZwischenstreitmündlichverhandelnwill.
Ist mit der Ladung zugleicheineKlageschriftoderein andererSchriftsatz

zuzustellen,so ist die Ladung in denSchriftsatzaufzunehmen.
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g.192.
In AnwaltsprozessenmußdieLadungzurmündlichenVerhandlung,sofern

die Zustellungnicht an einenRechtsanwalterfolgt, die Aufforderungan den
Gegnerenthalten,einenbei demProzeßgerichtezugelassenenAnwalt zu bestellen.

.. 193.
Die Ladung ist zum Sweckeder Terminsbestimmungbei dem Gerichts=

schreibereinzureichen.
Die Bestimmungder Termine erfolgt binnen vierundzwanzigStunden

durchdenVorsitzenden.
Auf Sonntageund allgemeineFeiertagesindTerminenur in Nothfällen

anzuberaumen.
F. 194.

Die Frist, welchein eineranhängigenSache zwischender Zustellungder
Ladungund demTerminstageliegen#oll (Ladungsfrist),beträgtin Anwalts=
rozessenmindestenseineWoche,in anderenProzessenmindestensdreiTage, in
eß=und MarktsachenmindestensvierundzwanzigStunden.

E.195.
Zu Terminen,welchein verkündetenEntscheidungenbestimmtsind),ist eine

Loadungder Parteiennichterforderlich. «

§.196.
Die Termine werden an der Gerichtsstelleabgehalten,sofern nicht die

EinnahmeeinesAugenscheinsan Ort und Stelle, die Verhandlungmit einer
am Erscheinenvor Gericht verhindertenPerson oder eine sonstigeHandlung
erforderlichist, welchean der Gerichtsstellenichtvorgenommenwerdenkann.

Die Landesherrenund dieMitglieder der landesherrlichenFamilien sowie
dieMitgliederder FürstlichenFamilie Hohenzollernsindnichtverpflichtet,per=
sönlichan der Gerichtsstellezu erscheinen.

S.197.
Der Termin beginntmit demAufrufe der Sache.
Der Termin ist von einerPartei versäumt,wenn sie bis zum Schlusse

desselben nichtverhandelt. «
8.198. -

DerLaufeinerrichterlichenFristbeginnt,sofernnichtbeiFestsetzungder-
selbeneinAnderesbestimmtwird,mit derZustellungdesSchriftstücks,in welchem
dieFrist festgesetztist, und, wenn es einersolchenZustellungnicht bedarf, mit
der Verkündung der Frist.

Der Lusf einergesetzlichenoder richterlichenFrist, derenBeginn von einer
Zustellungabhängigist, beginntmit dieserauch gegendiejenigePartei, welche
die Zustellunghat bewirkenlassen.

7-
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KC.199.
Bei der BerechnungeinerFrist, welchenach Tagen bestimmtist, wird

der Tag nicht— auf welchender Zeitpunkt oder das Ereigniß fällt,
nachwelchemder Anfang der Frist sichrichtensoll.

g.200.
Eine Frist, welchenachWochenoderMonaten bestimmtist, endigtmit

Ablauf desjenigenTages der letztenWoche oder des letztenMonats, welcher
durchseineBenennung oderZahl demTage entspricht,an welchemdie Frist
begonnenhat; fehlt dieserTag in dem letztenMonate, so endigtdie Frist mit
Ablauf des letztenTages diesesMonats.

Fällt das Ende einerFrist auf einenSt allgemeinenFeiertag,
so endigtdie Frist mit Ablauf des nächstfolgenden Werktages.

C.201.
Der Lauf einerFrist wirddurch die Gerichtsferiengehemmt. Der noch

übrige Theil der Frist beginntmit demEnde der Ferien zu laufen. Fällt der
77 der Frist in die Ferien, so beginnt der Lauf der Frist mit demEnde

erselben.
Die vorstehendenBestimmungenfinden auf Nothfristenund Fristen in

FeriensachenkeineAnwendung.
Nothfristensind nur diejenigenFristen, welchein diesemGesetzals solche

bezeichnetwerden. « 5202

Durch Vereinbarung der Parteien könnenFristen, mit Ausnahme der
Nothfristen,verlängertoderabgekürztwerden.

Auf Antragkönnenrichterlicheund gesetzlicheFristenabgekürztoderver=
längertwerden,wennerheblicheGründe glaubhaftgemachtsind,gesetzlicheFristen
jedochnur in den besondersbestimmtenHällen.

Im ir= der Verlängerung wird die neueFrist von dem Ablaufe der
vorigenFrist an berechnet,wennnichtim einzelnenFalle einAnderesbestimmtist.

F.203.
Ueberdas Gesuchum AbkürzungoderVerlängerungeinerFrist kannohne

vorgängigemündlicheVerhandlungentschiedenwerden.
Die AbkürzungoderwiederholteVerlängerungdarf nur nachvorgängigem

GehördesGegnersbewilligtwerden.
Eine Anfechtungdes Beschlusses,durchwelchendas Gesuchum Ver=

längerungeinerFrist zurückgewiesenist, findetnichtstatt.

C.204.
Einlassungsfristen,LadungsfristensowiediejenigenFristen, welchefür die

Zustellung vorbereitenderSchuftsäte bestimmtsind, könnenauf Antrag ab=
gekürztwerden.
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Die Abkürzungder Einlassungs=und der Ladungsfristenwird dadurch
nicht ausgeschlossen,daß in Folge der Abkürzungdie mündlicheVerhandlung
durchSchriftsätzenichtvorbereitetwerdenkann.

Der Vorsitzendekann bei Bestimmungdes Termins die Abkürzungohne
vorgängigesGehör desGegnersund des sonstBetheiligtenverfügen;dese Ver=
fügung ist demBetheiligtenabschriftlichmitzutheilen.

C.205.
Die Parteien könnendie AufhebungeinesTermins vereinbaren.
Wird dieVerlegungeinesTermins beantragt,sofindendieBestimmungen

über VerlängerungeinerFrist entsprechendeAnwendung.

C.206.
Die Verlegung einesTermins, dieVertagung einerVerhandlungunddie

AnberaumungeinesTermins zur Fortsetzungder Verhandlung kann auch von
Amtswegenerfolgen. 6 v

- .07.
Die in diesemTitel demGerichtund demSiserre beigelegtenBefug=

nissestehendembeauftragtenoderersuchtenRichter in Bezugauf die von diesen
zu bestimmendenTermineund Fristen zu.

Dierter Titel.

Folgen der Versäumung. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

C.208.
Die VersäumungeinerProzeßhandlunghat zur allgemeinenFolge, daß

diePartei mit der vorzunehmendenProzeßhandlungausgeschlossenwird.

F.209.
EinerAndrohungder gesetzlichenFelgen derVersäumungbedarfes nicht;

dieselbentretenvonselbstein) sofernnicht diesesGesetzeinenauf Verwirklichung
des RechtsnachtheilsgerichtetenAntrag erfordert.

Im letzterenFalle kann, so langenichtderAntrag gestelltund diemünd=
licheVerhandlungüber denselbengeschlossenist, die versäumteProzeßhandlung
nachgeholtwerden. S o

Auf Grund der denMinderjährigenund denihnengleichgestelltenPersonen
*8 zustehendenRechtefindetdieAufhebungderFolgeneinerVersäumung
nicht statt.

Insofern die Aufhebungder Folgen einerunverschuldetenVersäumungzu=
lässigist, wird eineVersäumung,welchein der VerschuldungeinesVertreters
ihrenGrund hat, als eineunverschuldetenichtangesehen.
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Z.211.
Einer Partei, welche durch Naturereignisseoder andereunabwendbare
verhindertworden ist, eineNothfrist einzuhalten,ist auf Antrag die

iedereinsetzungin denvorigenStand zu ertheilen.
Hat einePartei dieEinspruchsfristversäumt,so istihr dieWiedereinsetzung

auchdann zu ertheilen,wenn sie von der Justellungdes Versäumnißurtheils
ohneihr VerschuldenkeineKenntnißerlangthat.

E.212.
3 Die Wiedereinsetzungmuß innerhalb einer zweiwöchigenFrist beantragt

werden.
Die Frist beginntmit demTage, an welchemdas Hindernißgehobenist;

siekanndurchVereinbarungder Parteien nichtverlängertwerden. 45
Nach Ablauf einesJahres, von demEnde der versäumtenNothfrist an

gerechnet,kann dieWiedereinsetzungnichtmehrbeantragtwerden.

**
Die Wiedereinsetzungin denvorigenStand gegendie Versäumungeiner

Nothfrist ist der Partei auf Antrag auch dann zu ertheilen,wenn spätestens
am drittenTage vor Ablauf der Nothfrist das zur Wahrung derselbenzuzu=
6M SchriftstückdemGerichtsvollzieheroder, insoweitdie Zustellungunter
ermittelungdesGerichtsschreiberszulässigist, demGerichtsschreiberzumZwecke

der Zustellungübergebenist.
Die Wiedereinsetzungmuß innerhalbeinereinmonatigenFrist nachAblauf

der versäumtenNothfrist beantragtwerden.

C.214.
Die Wiedereinsetzungwird durchZustellungeinesSchriftsatzesbeantragt.

Derselbemuß enthalten:
1. die Angabeder die WiedereinsetzungbegründendenThatsachen)
2. die Angabeder Mittel für derenGlaubhaftmachung;
3. die Nachholung der versäumtenProzeßhandlungoder, wenn diese
bereitsnachgeholtist, die Bezugnahmehierauf.

Ist die Einlegung der sofortigen siere versäumtworden, so wird
der Antrag auf Wiedereinsetzungdurch Einreichungdes Schriftsatzesbei
Gericht gekeuk Die Srepng kannsowohlbei demGerichte, von welchem
Fer— Entscheidungerlassenist, als auch bei demBeschwerdegericht
erfolgen.

Im Falle des §F.213 kann dieWiedereinsetzungauch in dem für die
mündlicheVerhandlung bestimmtenTermine ohnevorgängigeZustellungeines
Schriftsatzesbeantragtwerden,wenn die Zustellung der Ladungzu demTer=
min innerhalb der einmonatigenFrist nachMblaus der versäumtenNothfrist
erfolgt ist.
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g.215.
Leber denAntrag auf Wiedereinsetzungentscheidetdas Gericht,welchem
die Entscheidungüber die nachgeholteProzeßhandlungzusteht.

E.216.
Das Verfahren über denAntrag auf Wiedereinsetzungist mit demVer=

fahrenüberdie nachgeholteProzeßhandlungzu verbinden.Das Gerichtkann
jedochdas Verfahrenzunächstauf die Verhandlungund Entscheidungüber den

uf die Entscheidungüber die Zulässigkeitdes Antrags und auf die An=
echtungder Entscheidungfindendie VorschriftenAnwendung,welchein diesen
eziehungenfür die nachgeholteProzeßhandlunggelten. Der Partei, welche

denAntrag gestellthat, stehtjedochder Einspruchnichtzu.
Die Kostender Wiedereinsetzungfallen demAntragstellerzur Last, soweit

sienichtdurcheinenunbegründetenWiderspruchdes Gegners entstandensind.

LünfterTitel.
Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens.

S.217.
Im Falle desTodes einerPartei tritt eineUnterbrechungdesVerfahrens

bis zu dessenAufnahmedurchdie Rechtsnachfolgerein.
Wird die Aufnahmeverzögert,so könnendie Rechtsnachfolgerzur Auf=

nahmeund zugleichzur Verhandlungder Hauptsachegeladenwerden.
Der dieLadung enthaltendeSchriftsatzist denRechtsnachfolgernselbstzu=

zustellen.Die Ladungsfristwird von demVorsitzendenbestimmt.
Erscheinendie Rechtsnachfolgerin demTerminenicht, so ist auf Antrag

die behaupteteRechtsnachfolgeals zugestandenanzunehmenund von dem
GerichtedurchVersäumnißurtheilauszusprechen,daß das Verfahren von den
— 5 aufgenommensei. Eine Verhandlung zur Hauptsacheist erst
nachAblauf derEinspruchsfristund, wenn innerhalbderselbenEinspruchein=
gelegtist, erstnachdessenErledigungstatthaft.

C.218.
Im Falleder Eröffnung des Konkursesüber das VermögeneinerPartei

wird das Verfahren,wennes die Konkursmassebetrifft,unterbrochen,bis das=
selbenach den für denKonkurs geltendenBestimmungenaufgenommenoder
das Konkursverfahrenaufgehobenwird.

g.219.
Verliert einePartei die Prozeßfähigkeitoderstirbt der gesetzlicheVertreter
einerPartei oder hört die Vertretungsbefugnißdesselbenauf, ohne daß die
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Partei prozeßfähiggewordenist, so wird das Verfahrenunterbrochen,bis der
Eretliche Vertreteroderder neuegesetzlicheVertretervon seinerBestellungdem
egnerUnzeigemacht,oderbis der GegnerseineAbsicht,das Verfahrenfort=

zusetzen,dem Vertreteranzeigt.
g.220.

Wird im Falle der Unterbrechungdes Verfahrens durch denTod einer
Partei für denNachlaß ein Kurator bestellt,so kommendie Vorschriftendes
§. 219 und, wennüber denNachlaßderKonkurs eröffnetwird, dieVorschriften
des F. 218 in Betreff der Aufnahmedes Verfahrenszur Anwendung.

g.221.
Stirbt in Anwaltsprozessender Anwalt einerPartei oder wird derselbe

unfähig, dieVertretungderPartei fortzuführen)so tritt eineUnterbrechungdes
23 ¾ßlrbis der bestellteneue Anwaltvon seinerBestellungdemGegner

nzeigemacht. «
Wird dieseAnzeigeverzögert,so kanndie Partei selbstzur Verhandlung

der— geladenoder zur BestellungeinesneuenAnwalts binneneiner
von demVorsitzendenz bestimmendenent aufgefordertwerden. Wird dieser
AufforderungnichtFolge geleistet,so ist das Verfahrenals aufgenommenan=
zusehen.Bis zur nachträglichenMzzeigeder BestellungeinesneuenAnwalts
können alle Zustellungenan die zur AnzeigeverpflichtetePartei, soferndiese
wederamOrte desProzeßgerichtsnochinnerhalbdesAmtsgerichtsbezirkswohnt,
in welchemdas ProzeßgerichtseinenSitz hat, durchAufgabezur Post (F. 161)
erfolgen.

g.222.
Hört in Folge einesKrieges odereinesanderenEreignissesdieThätigkeit

epere auf, 6Dwird für die Dauer diesesZustandesdasVerfahrenunter=
rochen. «

8.223.
Fand in denFällen des Todes, des Verlustes der Prozeßfähigkeitoder

desWegfalls des gesetzlichenVertreters (§§. 217, 219) eine Vertretungdurch
einenProzeßbevollmächtigtenstatt, so tritt eineUnterbrechungdes Verfahrens
nicht ein; das Prozeßgerichthat jedochauf üe des Bevollmächtigten,
im Falle des Todes auch auf Antrag des Gegners dieAussetzungdesVer=
fahrensanzuordnen.

Die Dauer der Aussetzungund die AufnahmedesVerfahrensrichtetsich
nachdenVorschriftender §#.217, 219, 220; im Falle des Todes ist der die
Ladung enthaltendeSchriftsatzauchdemBevollmächtigtenzuzustellen.

g.224.
BefindetsicheinePartei zu Kriegszeitenim Militärdiensteoder hält sich

eine Partei an einemOrte auf, welcherdurch obrigkeitlicheAnordnung oder
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durchKrieg oderdurchandereZufälle von demVerkehremit demProzeßgericht
abgeschnittenist, so kanndasselbeauchvonAmtswegendieAussetzungdesVer=
fahrensbis zur BeseitigungdesHindernissesanordnen.

g.225.
Das Gesuchum Aussetzungdes Verfahrens ist bei demProzeßgericht

anzubringen;es kann vor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärtwerden.
Die Entscheidungkann ohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen.

G.226.
Die Unterbrechungund AussetzungdesVerfahrenshat dieWirkung, daß

der Lauf einerjedenFrist aufhörtund nachBeendigungderUnterbrechungoder
Aussetzungdie volle Frist von neuemzu laufen beginnt.

Die aee der UnterbrechungoderAussetzungvon einerPartei in An=
sehungder HauptsachevorgenommenenProzeßhandlungensind der anderen
Partei gegenüberohnerechtlicheWirkung.

Durch die nach demSchlusseeiner mündlichenVerhandlung eintretende
Unterbrechungwird die Verkündungder auf Grund dieserVerhandlung zu er=
lassendenEntscheidungnichtgehindert.

« §.227.
Die Aufnahme eines unterbrochenenoder ausgesetztenVerfahrens und

8 in diesemTitel erwähntenAnzeigenerfolgendurchZustellungeinesSchrift=
atzes.

G. 228.

Die Parteien könnenvereinbaren,daß das Verfahren ruhen solle. Die
Vereinbarunghat auf denLauf der NothfristenkeinenEinfluß.
Erscheinen in einemTerminezur mündlichenVerhandlungbeideParteien

nicht,so ruht das Verfahren,bis einePartei eineneueLadungzustellenläßt.

g.229.
Gegendie Entscheidung,durchwelcheauf Grund der Vorschriftendieses

Titels oder auf Grund anderergesetzlicherBestimmungendie Aussetzungdes
Verfahrens angeordnetoder abgelehntwird, findet Beschwerde,im Falle der
AblehnungsofortigeBeschwerdestatt.

Reichs·Gesetzbl. 1877. · 18
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Zweites Buch.

Verfahren in erster Instanz.

Erster Abschnitt.

Verfahrenvor denLandgerichten.

ErsterTitel.
Verfahren bis zum Urtheil.

*ßpt7
Die Erhebungder Klage erfolgtdurchZustellungeinesSchriftsatzes.
Derselbemuß enthalten:
I1.die Bezeichnungder Parteien und des Gerichts;

23 die bestimmteAngabe des Gegenstandesund des Grundes des er=
hobenenAnspruchs,sowieeinenbestimmtenAntrag)

3. die Ladung des Beklagtenvor das ProzeßgerichtzurmündlichenVer=
handlungdes Rechtsstreits. w

In der Klageschriftsoll fernerder Werth des nicht in einer bestimmten
GeldsummebestehendenStreitgegenstandesangegebenwerden,wenndieZuständig=
keitdes Gerichtsvon diesem Wertheabhängt.

Außerdemfindendie allgemeinenga über die vorbereitenden
Schriftsätzeauchauf dieKlageschriftAnwendung.

g.231.
Auf FeststellungdesBestehensoderNichtbestehenseinesRechtsverhältnisses

auf Anerkennungeiner Urkundeoder auf Feststellungder Unechtheitderselben
kunnKlage erhobenwerden,wenn der Kläger ein rechtlichesInteressedaran
hat, daß das Rechtsverhältnißoder die Echtheit oderUnechtheitder Urkunde
durchrichterlicheEntscheidungalsbald festgestelltwerde.

g.232.
MehrereAnsprüchedesKlägers gegendenselbenBeklagtenkönnen,auch

wenn sieauf verschiedenenGründen beruhen,in einerKlage verbundenwerden,
munmir— AnsprüchedasProzeßgerichtzuständigunddieselbeProzeßart
ulässigist. .

Die Besitzklageund die Klage, durchwelchedas Recht selbstgeltendge=
machtwird, könnennichtin einerKlage verbundenwerden.
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g.233.
Die Klageschriftist zumZweckederBestimmungdesTerminszurmünd—

lichenVerhandlungbei demGerichtsschreiberdes Prozeßgerichtseinzureichen.
Nach erfolgterBestimmungdesTermins hatderKläger für dieZustellung

derKlageschriftSorge zu tragen.
G.234.

ZwischenderZustellungderKlageschriftund demTerminezur mündlichen
Verhandlungmuß ein Zeitraum von mindestenseinemMonate liegen (Ein=
lassungsfrist).In Meß- undMarktsachenbeträgtdieEinlassungsfristmindestens
vierundzwanzigStunden.

st die Zustellungim Auslandevorzunehmen,so hat der Vorsitzendebei
FestsetzungdesTermins die Einlassungspeiszu bestimmen.

g. 235.
Durch die Erhebungder Klage wird die Rechtshängigkeitder Streitsache

begründet.
Die Rechtshängigkeithat folgendeWirkungen:
1. wenn währendder Dauer der Rechtshängigkeitvon einerPartei die
Streitsacheanderweitanhängiggemachtwird, so kannderGegner die
Einrededer Rechtshängigkeiterheben;

2. die Zuständigkeitdes Prozeßgerichtswird durcheineVeränderungder
siebegründendenUmständenichtberührt;

3. der Kläger ist nicht berechtigt,ohne Einwilligung des Beklagtendie
Klage zu ändern.

C.236.
Die Rechtshängigkeitschließtdas RechtdereinenoderderandernPartei

nichtaus, die in Streit befangeneSachezuveräußernoderdengeltendgemachten
Anspruchzu zediren.

Die Veräußerung oder Zessionhat auf den Prozeß keinenEinfluß. Der
Rechtsnachfolgerist nichtberechtigt,ohneZustimmungdes GegnersdenProzeß
als Hauptparteian Stelle des Rechtsvorgängerszu übernehmenoder eine
Hauptinterventionzu erheben.Tritt der Rechtsnachfolgerals Nebenintervenient
auf, so findetder F. 66 keineAnwendung.

Die Entscheidungist in AnsehungderSache selbstauchgegendenRechts=
nachfolgerwirksamund vollstreckbar.

(.237.
Ist über das BestehenoderNichtbesteheneinesRechts, welchesfür ein

Grundstückin Anspruchgenommenwird, oder einerVerpflichtung,welcheauf
einem Grundstückeruhen soll, zwischendem Besitzer und einem Dritten ein
Rechtsstreitanhängig, so ist im Falle der Veräußerungdes Grundstücksder
soochenge berechtigtund auf Antrag desGegnersverpflichtet,denRechts=
streitin der Lage,in welcherer sich befindet,als Hauptparteizu übernehmen.

18.



— —

g.238.
Die Bestimmungendes§. 236 Absatz3 und des§F.237 kommeninsoweit

nichtzur Anwendung, als ihnenVorschriftendes bürgerlichenRechtsüber den
Erwerb beweglicherSachen, überdenErwerb auf Grunddes Grund=oder
Hypothekenbuchsund über den Erwerb in gutem Glauben entgegenstehen.
In einemsolchenFalle kann demKläger, welcherveräußertoderzedirthat, der
Einwand der nunmehrmangelnden Sachlegitimationentgegengesetztwerden.

G.239.
Die Vorschriftendes bürgerlichenRechts über die sonstigenWirkungen

derRechtshängigkeitbleibenunberührt.DieseWirkungen,sowiealleWirkungen,
welchedurchdie Vorschriftendes bürgerlichenRechts an die Anstellung,Mit=
theilungodergerichtlicheAnmeldungderKlage, an dieLadungoderEinlassung
des Beklagtengeknüpftwerden,tretenunbeschadetderVorschriftdes§. 190mit
der Erhebungder Klage ein.

G.240.
Als eineAenderungderKlageistesnichtanzusehen,wennohneAenderung

des Klagegrundes
1. dieFihsh oder rechtlichenAnführungenergänztoderberichtigt
werden;

2. derKlagantrag in derHauptsacheoderin Bezugauf Nebenforderungen
erweitertoderbeschränktwird; -

3. statt des ursprünglichgefordertenGegenstandeswegen einer später
eingetretenenVeränderungein andererGegenstandoderdas Interesse
gefordertwird.

KG.241.
Die Einwilligungdes Beklagtenin dieAenderungderKlage ist anzu=

nehmen, wenn derselbe,ohne der ieshe= zu widersprechen,14 in einer
mündlichenVerhandlungauf die abgeänderteKlageeingelassenhat.

6. 242.
Eine Anfechtungder Entscheidung,daß eineAenderungder Klage nicht

vorliege,findetnichtstatt.
G.243.

Die Klage kann ohneEh n des Beklagtennur bis zumBeginne
dera Verhandlung des Beklagtenzur ungtseche zurückgenommen
werden. -

Die Zurücknahmeder Klage erolst, wenn sie nicht bei der mündlichen
Verhandlung erklärt wird, durchZustellungeinesSchriftsatzes.Abschriftdes=
selbenist sofortnacherfolgterZustellungauf derGerichtsschreibereisuantzhn

Die Zurücknahmeder Klage hat zur Folge, daß derRechtsstreitals nicht
anhängig gewordenanzusehenist sie verpflichtetden Kläger, die Kostendes

*

*
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Rechtsstreitszu „sofern nichtüber dieselbenbereitsrechtskräftigerkanntist.
Auf Antrag des Beklagtenist dieseVerpflichtungdurchUrtheil auszusprechen.

Wird dieKlage von neuemangestellt,sokannderBeklagtedieEinlassung
verweigern,bis die Kostenerstattungerfolgt ist.

G.244.
Der Beklagte hat dem Kläger mittels vorbereitendenSchriftsatzesdie

KlagebeantwortunginnerhalbdererstenzweiDrittheilederZeit, welchezwischen
der Zustellungder Klageschriftund demTermine zur mündlichenVerhandlung
liegt, zustellenzu lassen.

# g.245.
Insoweit dieKlageschriftund dieKlagebeantwortungzur Vorbereitungder

mündlichenVerhandlung nicht genügen, hat jedePartei dem Gegner solche
thatsächlicheBehauptungen, Beweismittel und Anträge, auf welchederselbe
voraussichtlichohnevorhergehendeErkundigungkeineErklärungabgebenkann, vor
dermündlichenVerhandlungmittels fernerenvorbereitendenSchriftsatzesso zeitig
mitzutheilen,daßderGegnerdieerforderlicheErkundigungnocheinzuziehenvermag.

Tritt eineVertagung der mündlichenVerhandlung ein, so kann das Ge=
richt dieFristen bestimmen,binnenwelcherdie nocherforderlichenvorbereitenden
Schriftsätzemitzutheilensind.

C.246.
Die mündlicheVerhandlungerfolgtnachden allgemeinenVorschriften.

- §.247.
ProzeßhinderndeEinredensind gleichzeitigund vor der Verhandlung des

Beklagtenzur Hauptsachevorzubringen.
Als solcheEinredensindnur anzusehen:
1. dieEinredederUnzuständigkeitdesGerichts,
2. dieEinredederUnzulässigkeitdesRechtswegs,
3. die Einrededer Rechtshängigkeit, 7
4. die Einrededer mangelndenSicherheitfür die Prozeßkosten,
5. die Einrede, daß die zur Erneuerung des Rechtsstreitserforderliche
Erstattungder Kostendes früherenVerfahrens noch nicht erfolgt sei,

6. die Einrede der mangelndenProzeßfähigkeitoder der mangelnden
gesetzlichenVertretung. .

NachdemBeginnedermündlichenVerhandlungdesBeklagtenzurHaupt=
sachekönnenprozeßhinderndeEinredennur geltendgemachtwerden, wenn die=
selbenentwedersolchesind, auf welcheder Beklagte wirksamnicht verzichten
kann, oderwenn der Beklagte glaubhaft macht, daß er ohne sein Verschulden
nicht im Stande gewesensei, dieselbenvor der Verhandlung zur Hauptsache
geltendzu machen.
« §.248.

UeberprozeßhinderndeEinreden ist besonderszu verhandelnund durch
Urtheilzu entscheiden,wennderBeklagteaufGrund derselbendieVerhandlung
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zur Hauptsacheverweigert,oderwenndas Gerichtauf Antrag odervonAmts=
wegendieabgesonderteVerhandlunganordnet.

Das Urtheil, durchwelchesdie prozeßhinderndeEinredeverworfenwird.
ist in Betreff derRechtsmittelals Endurtheil anzusehen;das Gericht kannjedoch
auf Antrag anordnen,daß zur Hauptsachezu verhandelnsei.

g.249.
Wird dieUnzuständigkeitdes Gerichtsauf Grund derBestimmungenüber

die sachlicheZuständigkeitder Gerichteausgesprochen,so ist zugleich* Antrag
des der Rechtsstreitan ein bestimmtesAmtsgerichtdes Bezirks zu
verweisen.

Ist das Urtheil rechtskräftig,so gilt der Rechtsstreitals bei demAmts=
gerichteanhängig.

g.260.
Nach Erledigung der prozeßhinderndenEinreden kann das Gericht in

Prozessen,welche dieRichtigkeiteiner Rechnung, eine Vermögensauseinander—
setzungoderähnlicheVerhältnissezum Gegenstandehaben,unterVertagung der
mündlichenVerhandlungein vorbereitendesVerfahren anordnen.

g.251.
Angriffs=undVertheidigungsmittel(Einreden,Widerklage,Replikenu.s.w.)

könnenbis zum SchlussederjenigenmündlichenVerhandlung, auf welchedas
Urtheilergeht,geltendgemachtwerden.

Das Gerichtkann,wenndurchdasnachträglicheVorbringeneinesAngriffs=
oderVertheidigungsmittelsdie Erledigung des Rechtsstreitsverzögertwird, der
eeo Partei) welchenachfreier richterlicherUeberzeugungim Stande war,
das Angriffs=oderVertheidigungsmittelzeitigergeltendzu machen,die Prozeß=
kostenganz odertheilweiseauferlegen.

g.252.
Vertheidigungsmittel,welchevon demBeklagtennachträglichvorgebracht

werden,könnenauf Antrag zurückgewiesenwerden,wenndurchderenZulassung
die Erledigung desRechtsstühusverzögertwerdenwürde, und das Gerichtdie
Ueberzeugunggewinnt, daß der Beklagte in der Absicht, den Prozeß zu ver=
schleppen,oder aus groberNachlässigkeitdie Vertheidigungsmittelnicht früher
vorgebrachthat.

E.253.
Bis zum SchlussederjenigenmündlichenVerhandlung, auf welchedas

Urtheilergeht,kannderKläger durchErweiterungdes Klagantrags,der Be=
klagtedurchErhebungeiner Widerklagebeantragen,daß ein im Laufe desPro=
essesstreitiggewordenesRechtsverhältniß,von dessenBestehenoderNichtbestehen
Entscheidungdes Rechtsstreitsganz oderzum Theile abhängt,durchrichter=

licheEntscheidungfestgestelltwerde.
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§.254.
Die Rechtshängigkeiteineserstim Laufe desPrczesseserhobenenAnspruchs

tritt mit demZeitpunkteein, in welchemder Anspruchin dermündlichenVer=
handlunggeltendgemachtwird.

G.255.
Jede Partei hat unter Bezeichnungder Beweismittel, derensie sich zum

NachweiseoderzurWiderlegungthatsächlicherBehauptungenbedienenwill, den
Beweis anzutretenund über die von der GegenparteiangegebenenBeweismittel
sichzu erklären.

In Betreff der einzelnenBeweismittelwird die Beweisantretungunddie
Erklärung auf dieselbedurch die Vorschriftendes sechstenbis zehntenTitels
bestimmt.

§. 256.
Beweismittelund Beweiseinredenkönnen bis zum Schlussederjenigen

mündlichenVerhandlung,aufwelchedas Urtheil ergeht,geltendgemachtwerden.
Auf das nachträglicheVorbringenvon BeweismittelnundBeweiseinreden

findetdie Vorschriftdes §. 251 Abs.2 entsprechendeAnwendung.

S.257.
Die BeweisaufnahmeunddieAnordnung einesbesonderenBeweisaufnahme==

verfahrensdurchBeweisbeschlußwird durchdieVorschriftendesfünftenbis elften
Titels bestimmt. *rlr

Ueberdas Ergebnißder BeweisaufnahmehabendieParteien unter Dar=
legungdes Streitverhältnisseszu verhandeln.

st die Beweisaufnahmenicht vor demProzeßgerichterfolgt, so haben
dieParteiendas Ergebnißderselbenauf Grund der Beweisverhandlungenvor=
utragen.
n= §. 259.

Das Gerichthat unter Berücksichtigungdes gesammtenInhalts derVer=
handlungenund des Ergebnisseseiner etwaigen Beweisaufnahmenachfreier
Ueberzeugungzu entscheiden,ob eine thatsächlicheBehauptungfür wahr oder
für nichtwahr zu erachtensei. In demUrtheilesinddie Gründe anzugeben,
welchefür die richterliche— leitendgewesensind.

An gesetzlicheBeweisregelnist das Gerichtnur in dendurchdiesesGesetz
bezeichnetenFällen gebunden.

.. 200.
st unter denParteien streitig, ob ein Schadenentstandensei, und wie

hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendesInteresse belaufe, so entscheidet
hierüberdas GerichtunterWürdigung allerUmständenachfreierUeberzeugung.
Ob und inwieweit eine beantragteBeweisaufnahmeoder von Amtswegendie
BegutachtungdurchSachverständigeanzuordnensei, bleibt demErmessendes
Gerichtsüberlassen.Das Gericht kann anordnen,daß der Beweisführerden
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Schaden oder das Interesseeidlichschätze.In diesemFalle hat das Gericht
“ Betrag zu bestimmen)welchendie eidlicheSchätzungnicht über=
eigen darf.

Die Vorschriftenüber denSchätzungseidwerdenaufgehoben.

C.261.
Die von einer Partei behauptetenThatsachenbedürfeninsoweitkeines

Beweises, als sie im Laufe des Rechtsstreitsvon dem Gegner bei einer münd=

zugestandensind.
Zur Wirksamkeitdes gerichtlichenGeständnissesist dessenAnnahmenicht

erforderlich. *m*ê

Die Wirksamkeitdes gerichtlichenGeständnisseswird dadurchnicht be=
einträchtigt,daß demselbeneineBehauptunghinzugefügtwird, welcheein selb=
ständigesAngriffs=oderVertheidigungsmittelenthält.

Inwiefern eine vor Gericht erfolgteeinräumendeErklärung ungeachtet
andererzusätzlicheroder einschränkenderssSenmhenen.als einGestendun an-
zusehensei,bestimmtsichnachder Beschaffenheitdes einzelnenFalles.

KC.263.
Der Widerruf hat auf dieWirksamkeitdes gerichtlichenGeständnissesnur

dann Einfluß, wenn die widerrufendePartei beweist,daß das Geständnißder
Wahrheit nicht entsprecheund durcheinenIrrthum veranlaßtsei. In diesem
Falle verliertdas GeständnißseineWirksamkeit.

*)m
Thatsachen,welchebei dem Gericht offenkundigsind, bedürfenkeines

Beweises. G. 266 ·

Das in einemanderenStaate geltendeRecht,die Gewohnheitsrechteund
Statuten bedürfendes Beweisesnur insofern, als sie demGericht unbekannt
sind. Bei Ermittelung dieserRechtsnormenist das Gericht auf die von den
Parteien beigebrachtenNachweise nicht beschränkt;es ist befugt, auch andere
Erkenntnißquellenzu benutzenund zum ZweckeeinersolchenBenutzungdasEr=
forderlicheanzuordnen. =

Wer eine thatsächlicheBehauptungglaubhaftzu machenhat, kannsich
aller Beweismittel,mitAusnahmederEideszuschiebung,bedienen,auchzur eid=
lichenVersicherungderWahrheit der Behauptungzugelassenwerden. «

Eine Beweisaufnahme,welchenichtsoforterfolgenkann,ist unstatthaft.

K.207.

ProzeßhandlungbetreffendenVorschrift kann nicht mehr gerügtwerden,wenn

l

!
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die Partei auf die Befolgung der Vorschrift verzichtet,oder wenn sie bei der
nächstenmündlichenVerhandlung,welcheauf Grund desbetreffendenVerfahrens
stattgefundenhat oderin welcherauf dasselbeBezug genommenist, denMangel
nicht gerügt hat, obgleichsie erschienenund ihr der Mangel bekanntwar oder
bekanntseinmußte.

Die vorstehendeBestimmungkommtnicht zur Anwendung,wennVor=
Horitnenverletztsind, auf derenBefolgung eine Partei wirksam nicht ver=
zichtenkann. «

§.268. .
Das Gericht kann in jederLage des Rechtsstreitsdie gütlicheBeilegung

desselbenoder einzelner Streitpunkte versuchenoder die Parteien zum Zwecke
des Sühneversuchsvor einenbeauftragtenoderersuchtenRichter verweisen.

Zum Zweckedes Sühneversuchskann das persönlicheErscheinender
Parteien angeordnetwerden.

g. 269.
Die Anträgemüssenaus denvorbereitendenSchriftsätzenverlesenwerden.
Soweit vorbereitendeSchriftsätzenicht mitgetheiltoder die Anträge in

solchennichtenthaltensind, muß die Verlesungaus einemdemProtokolle als
Anlage beizufügendenSchriftsatzeerfolgen.

Daskelbegilt von Anträgen,welchevon früher verlesenenin wesentlichen
Punktenabweichen.

Die NichtbeachtungdieserVorschriftenhat die Nichtberücksichtigungder
Anträge zur Folge. ,

§.270.
Soweit es sichnicht um Anträge (§. 269)handelt, sind wesentlicheEr=

klärungen,welchein vorbereitendenSchriftsätzennichtenthaltensind, oderwesent=
liche Abweichungenvon dem Inhalte solcher Schriftsätze,mögen die Ab=
weichungenin Iuäten, Weglassungenoder sonstigenAbänderungenbestehen,

ang durchSchriftsätze,welchedemProtokolleals Anlage beizufügensind,
estzustellen.
„ ie gleicherWeisesindauf Antrag auchGeständnissesowiedieErklärungen

über AnnahmeoderZurückschiebungzugeschobenerEide festzustellen.

G.271.
Die Parteien könnenvon denProzeßaktenEinsichtnehmenund sichaus

denselbendurchdenGerichtsschreiberAusfertigungen,Auszügeund Abschriften
ertheilenlassen.

Dritten Personenkannder Vorstand des GerichtsohneEinwilligung der
Puarteiendie Einsicht der Akten nur gestatten,wenn ein rechtlichesInteresse
glaubhaftgemachtwird.

Die Entwürfe zu Urtheilen, Beschlüssenund Verfügungen, die zur Vor=
bereitungderselbengeliefertenArbeiten,sowiedieSchriftstücke,welcheAbstimmun=
genoderStrafverfügungenbetreffen,werdenwedervorgelegtnochabschriftlich
mitgetheilt.
ReichsGesetzbl.1877. 19
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Zweiter Titel.

Urtheil.

g.272.
Ist der Rechtsstreitzur Endentscheidungreif, so hat das Gerichtdieselbe

durchEndurtheil zu erlassen.
Dasselbegilt, wenn von mehrerenzum ZweckegleichzeitigerVerhandlung

undEntscheidungverbundenenProzessennur dereinezur Endentscheidungreif ist.

Ist von mehrerenin einer Klage geltendgemachtenAnsprüchennur der
eine, oder ist nur ein Theil eines Anspruchs, oder bei erhobenerWiderklage
nur die Klage oderdieWiderklagezur Endentscheidungreif, so hat das Gericht
dieselbedurchEndurtheil (Theilurtheil)zu erlassen.

Die Erlassung eines Theilurtheils kann unterbleiben,wenn das Gericht
sienachLage der Sache nicht für angemessenerachtet.

§. 274.
Ist von demBeklagtenmittelsEinredeeineGegenforderunggeltendgemacht,

welche mit der in der Klage geltendgemachtenForderung nichtin rechtlichem
Zusammenhangesteht, so kann)wenn nur dieVerhandlungüberdieForderung
zur Endentscheidungreif ist, dieseunterTrennungderVerhandlungendurchTheil=
urtheil erfolgen.

5. 275.
Ist ein einzelnesselbständigesAngriffs= oder Vertheidigungsmitteloder

einZwischenstreitzur Entscheidungreif, so kanndieEntscheidungdurchZwischen=
urtheil erfolgen.

*ie
Ist ein AnspruchnachGrund und Betrag streitig, so kann das Gericht

über den Grund vorab entscheiden.
Das Urtheil ist in Betreff derRechtsmittelals Endurtheil anzusehen;das

Gericht kann jedoch,wenn der Anspruch für begründeterklärt ist, auf Antrag
anordnen,daß über den Betrag zu verhandelnsei.

S.277.
Verzichtetder Kläger bei der mündlichenVerhandlungauf dengeltend

gemachtenAnspruch, so ist er auf Grund des Verzichts mit dem Anspruch
abzuweisen,wenn der Beklagtedie Abweisungbeantragt.

C.278.
Erkennt eine Partei den gegensie geltendgemachtenAnspruch bei der

mündlichenVerhandlungganz oder zum Theil an) so ist sie auf Antrag dem
Anerkenntnissegemäßzu verurtheilen.

4—
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- §.279.
Das Gerichtist nicht befugt,einerPartei etwaszuzusprechen,was nicht

ist. Dies gilt insbesonderevon Früchten,Zinsenund anderenNeben=
orderungen.

UeberdieVerpflichtung,dieProzeßkostenzu tragen,hat das Gerichtauch
ohneAntrag zu erkennen.

§. 280.
Das Urtheil kann nur von denjenigenRichterngefällt werden,welcheder

demUrtheilezu Grunde liegendenVerhandlung beigewohnthaben.

g.281.
Die VerkündungdesUrtheilserfolgtin demTermine,in welchemdie

mündlicheVerhandlunggeschlossenwird, oder in einemsofort anzuberaumenden
Termine,welchernichtüber eineWochehinaus angesetztwerdensoll.

g.282.
Die VerkündungdesUrtheils erfolgt durchVorlesung der Urtheilsformel.

Versäumnißurtheilekönnenverkündetwerden,auchwenndieUrtheilsformelnoch
nichtschriftlichabgefaßtist.

Wird die Verkündungder Entscheidungsgründefür Raneüün erachtet,
so erfolgt sie durchVorlesung der Gründe oder durchmündlicheMittheilung
des wesentlichenInhalts.

g. 283.
Die Wirksamkeitder VerkündungeinesUrtheils ist von der Anwesenheit

derParteien nichtabhängig. Die Verkündunggilt auchderjenigenPartei gegen=
über als bewirkt,welchedenTermin versäumthat. «

Die Befugniß einerPartei, auf Grund eines verkündetenUrtheils das
Verfahren fortzusetzenoder von dem Urtheil in andererWeise Gebrauch zu
machen,ist von der Zustellungan den Gegner nicht abhängig, soweit nicht
diesesGesetzein Anderes bestimmt.

§.284.
Das Urtheil enthält: .
1. die Bezeichnungder Parteien und ihrer gesetzlichenVertreter na
Namen, Stand oder Gewerbe,Wohnort und Parteistellung; ⅜l

2. die Bezeichnungdes Gerichtsund die Namen der Richter, welchebei
der Entscheidungmitgewirkthaben;

3. eine gedrängteDarstellungdes Sach=und Streitstandesauf Grund=
lage dermündlichenVorträge der Parteien unter Hervorhebungder
gestelltenAnträge (Thatbestand)

4. die Entscheidungsgründe;
dievon derDarstellungdesThatbestandesundderEntscheidungsgründe
äußerlichzu sonderndeUrtheilsformel.

19°
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Bei der Darstellung des Thatbestandesist eine Bezugnahmeauf den
Inhalt dervorbereitendenSchriftsätzeund auf die zum Sitzungsprotokollerfolgten
Feststellungennichtausgeschlossen.

G.285.
Der ThatbestanddesUrtheils liefertrücksichtlichdesmündlichenPartei=

vorbringensBeweis. DieserBeweis kannnur durchdasSitzungsprotokollent=
kräftetwerden.

§. 286.
Daas Urtheil ist von denRichtern,welchebeiderEntscheidungmitgewirkt

haben,zu unterschreiben.Ist ein Richter verhindert,seineUnterschriftbeizu=
fügen, so wird dies unter Angabe des Verhinderungsgrundesvon demVor=
sitzendenund bei dessenVerhinderungvon demältestenbeisitzendenRichter unter
demUrtheile bemerkt.

Ein Urtheil,welchesbeiderVerkündungnochnichtin vollständigerForm
abgefaßtwar, ist vor Ablauf einerWoche,vom Tage der Verkündung an ge=
S in vollständigerAbfassungdemGerichtsschreiberzu übergeben.
Deer Gerichtsschreiberhatauf demUrtheiledenTag derVerkündungzu

bemerkenund dieseBemerkungzu unterschreiben. «

§.287.
Der Gerichtsschreiberhat die verkündetenund unterschriebenenUrtheile in

ein Verzeichnißzu bringen. Das Verzeichnißwird an bestimmten,von dem
Vorsitzendenim voraus festzusetzendenWochentagenmindestensauf die Dauer
einerWochein derGerichtsschreibereiausgehängt. s

ss.288.
Die ZustellungderUrtheileerfolgtauf BetreibenderParteien.
So langedas Urtheilnichtverkündetund nichtunterschriebenist, dürfen

Ausfertigungen,Auszügeund Abschriftendesselbennichtertheiltwerden.
Die Ausfertigungenund Auszüge der Urtheile sind von dem Gerichts=

schreiberzu unterschreibenund mit demGerichtssiegelzu versehen.

G.289.
Das Gericht ist an die Entscheidung,welchein den von ihm erlassenen

End= und Zwischenurtheilenenthaltenist, gebunden.

. 290.
Schreibfehler,Rechnungsfehlerund ähnlicheoffenbareUnrichtigkeiten,welche

in demUrtheilevorkommen,sindjederzeitvon demGerichteauchvon Amts=
wegenin berichtigen. «

eber die Berichtigung kann ohne vorgängigemündlicheVerhandlun
entschiedenwerden. Der Beschluß,welchereine chtigungausspricht,wir
auf demUrtheil und den Ausfertigungenbemerkt. «
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GegendenBeschluß,durchwelchender Antrag auf Berichtigungzurück—
gewiesenwird, findetkeinRechtsmittel;gegenden Beschluß,welchereine Be—
richtigungausspricht,findetsofortige Beschwerdestatt.

g.291.
Enthält der Thatbestanddes UrtheilsUnrichtigkeiten,welchenicht unter

die Bestimmungdes vorstehendenParagraphen fallen, Auslassungen,Dunkel=
heiten oderWidersprüche,so kann die Berichtigungbinnen einer einwöchigen
Frist durchZustellungeinesSchriftsatzesbeantragtwerden.

Die Frist beginntmit dem Tage des Aushangs des Verzeichnisses,in
welchesdas Urtheil eingetragenist.

Der Schriftsatzmuß denAntrag auf Berichtigungund die Ladung des
Gegnerszur mündlichenVerhandlungenthalten.

Das GerichtentscheidetohnevorgängigeBeweisaufnahme. Bei derEnt=
scheidungwirkennur diejenigenRichtermit, welchebei demUrtheil mitgewirkt
haben. Ist ein Richter verhindert,so giebtbei Stimmengleichheitdie Stimme
des Vorsitzendenund bei dessenVerhinderungdie Stimme des ältestenRichters
denAusschlag. Eine Anfechtungdes Beschlussesfindetnicht4 Der Be=
schluß,welchereine Berichtigungausspricht,wird auf dem Urtheilund den
Ausfertigungenbemerkt.

Die Berichtigungdes Thatbestandeshat eine Aenderung des übrigen
Theils desUrtheils nichtzur Folge.

C.292.
Wenn ein nachdemursprünglichfestgestelltenodernachträglichberichtigten

Thatbestandevon einerPartei geltendgemachterHaupt=oder Nebenanspruch,
oderwennderKostenpunktbeiderEndentscheidungganzodertheilweiseübergangen
ist, so ist auf Antrag das Urtheil durchnachträglicheEntscheidungzu ergänzen.

Die nachträglicheEntscheidungmuß binnen einer einwöchigenFrist, welche
mit der Zustellungdes Urtheils beginnt,durchZustellung eines Schriftsatzes
beantragtwerden. , , «

Der Schriftsatzmuß den Antrag auf Ergänzung und die Ladung des
Gegnerszur mündlichenVerhandlungenthalten.

Die mündlicheVerhandlunghatnur dennichterledigtenTheil desRechts=
streitszum Gegenstande. ·

§.293.
Urtheilesindder Rechtskraftnur insoweitfähig, als über den durch die

Klage oderdurchdieWiderklageerhobenenAnspruchentschiedenist.
Die Entscheidungüber das BestehenoderNichtbesteheneinermittelsEin=

redegeltendgemachtenGegenforderungist der Rechtskraftfähig, jedochnur bis
zur Höhe desjenigenBetrags, mit welchemaufgerechnetwerdensoll.

G.294.
Die auf Grund einermündlichenVerhandlungergehendenBeschlüssedes

Gerichtsmüssenverkündetwerden. "6
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Anwendung.

des Vorsitzendenund eines beauftragtenoder ersuchtenRichters sind denPar=
teienvon Amtswegenzuzustellen.

Oritter Titel.
Versäumnißurtheil.

g.295.
Erscheintder Kläger im Terminezur mündlichenVerhandlungnicht, so

ist auf Antrag das Versäumnißurtheildahin zu erlassen,daß der Kläger mit
der Klage abzuweisensei.

S. 296.
Beantragt derKläger gegendenim TerminezurmündlichenVerhandlung

nicht erschienenenBeklagten das Versäumnißurtheil,so ist das thatsächliche
mündlicheVorbringen des Klägers als zugestandenanzunehmen.

Soweit dasselbedenKlagantrag rechtfertigt,ist nachdemAntragezu er=
kennen)soweitdies nichtder Fall, ist die Klage abzuweisen.

S.297.
Als Verhandlungstermineim Sinne der vorstehendenParagraphensind

auch diejenigenTermine anzusehen,auf welchedie mündlicheSansranen
vertagt ist, oder welchezur Fortsetzungderselbenvor oder nach demErlasse
eines Beweisbeschlussesbestimmtsind.

*
Als nicht erschienenist auchdiejenigePartei anzusehen,welchein dem

Terminezwar 7 abernichtverhandelt. 1

C.299.
Wenn einePartei in demTermineverhandelt),sichge te=Thatsachen,

UrkundenoderEideszuschiebungennichterklärt,so findendie Vorschriftendieses
Titels keineAnwendung.

. 300.
Der Antrag auf Erlassung einesVersäumnißurtheilsist zurückzuweisen,

unbeschadetdes Rechts der erschienenenPartei, die Vertagung dermündlichen
Verhandlungzu beantragen:

1. wenndie erschienenePartei die vom Gerichtewegeneinesvon Amts=
wegenzu berücksichtigendenUmstandeserforderte Nachweisungnichtzu
beschaffenvermags
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2. wenn die nicht erschienenePartei nicht ordnungsmäßig,insbesondere
nichtrechtzeitiggeladenwar;

3. wenn der nicht erschienenenPartei ein thatsächlichesmündliches
Vorbringen oderein Antrag nicht rechtzeitigmittels Schriftsatzesmit=
getheiltwar.

Wird die Verhandlungvertagt),so ist die nicht erschienenePartei zu dem
neuenTerminezu laden.

g.301.
Gegen denBeschluß, durchwelchender Antrag auf Erlassungdes Ver—

säumnißurtheilszurückgewiesenwird, findet sofortigeBeschwerdestatt. Wird
der Beschlußaufgehoben,so ist die nicht erschienenePartei zu demneuenTer=
minenichtzu laden.

g.302.
Das Gericht kann von Amtswegendie — —— über den Antrag

auf Erlassungdes Versäumnißurtheilsvertagen,wenn es dafürhält, daß die
von demVorsitzendenbestimmteEinlassungs-oderLadungsfristzu kurzbemessen,
oder daß die Partei durchNaturereignisseoder durch andereunabwendbare
Zufälle am Erscheinenverhindertwordensei. Die nicht erschienenePartei ist
zu demneuenTermine zu laden.

g.303.
Der Partei, gegenwelcheein Versäumnißurtheilerlassenist, stehtgegen

dasselbeder Einspruchzu.
S.304.

Die EinspruchsfristbeträgtzweiWochen;sieist eineNothfristundbeginnt
mit der Zustellungdes Versäumnißurtheils.

Muß die Zustellungim Ausland oder durch öffentlicheBekanntmachung
erfolgen, so hat das Gericht die Einspruchsfristim Versäumnißurtheileoder
nachträglichdurchbesonderenBeschluß,welcherohnevorgängigemündlicheVer=
handlungerlassenwerdenkann,zu bestimmen.

g.305.
Die EinlegungdesEinspruchserfolgtdurchZustellungeinesSchriftsatzes.

Derselbemuß enthalten:
1. die s des Urtheils, gegenwelchesder Einspruchgerichtet
wird;

2. die Erklärung, daß gegendiesesUrtheil Einsprucheingelegtwerde
3. die Ladung des Gegners zur mündlichenVerhandlung über die
Hauptsache. « s

Der Schriftsatzsoll zugleichdasjenigeenthalten,was zur Vorbereitung
der Verhandlungüber die Hauptsacheerforderlichist.
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§.306.
Das Gerichthat vonAmtswegenzuprüfen,ob derEinspruchan sich

statthaft und ob er in der gesetzlichen7 und Frist eingelegtsei. Fehlt
es * einemdieserEiferdernissb so ist der Einspruchals unzulässigzu ver=
werfen.

g.307.
Ist der Einspruchzulässig,so wird der Prozeß in die Lage zurückversetzt,

in welcherer sichvor Eintritt der Versäumnißbefand.

E.308.
Insoweit die Entscheidung,welcheauf Grund der neuenVerhandlung zu

erlassenist, mit der in demVersäumnißurtheilenthaltenenEntscheidungüber=
einstimmt,ist auszusprechen,daß dieseEntscheidungaufrechtzu erhaltensei. In=
soweit diesesssezung nicht zutrifft, wird das Versäumnißurtheilin dem
neuenUrtheil aufgehoben. »

§.309.
Ist dasVersäumnißurtheilin gesetzlicherWeise ergangen,so sinddiedurch

die Versäumniß veranlaßtenKosten, soweitsienicht durcheinenunbegründeten
Widerspruchdes Gegners entstandensind, der säumigenPartei auchdann auf—

wenn in Folge des Einspruchs eine abänderndeEntscheidung er=
assen wird.

g.310.
Einer Partei, die denEinsprucheingelegthat, aber in der zur mündlichen

Verhandlung bestimmtenSitzung oder in derjenigenSsung auf welchedie
Verhandlung vertagt ist, nicht erscheintoder nicht zur Hauptsacheverhandelt,
stehtgegendasVersäumnißurtheil,durchwelchesderEinspruchverworfenwird,
ein weitererEinspruchnichtzu.

KG.311.
In Betreff des Verzichts auf den Einspruchund der Zurücknahmedes=

selbenfindendie Vorschriftenüber denVerzichtauf dieBerufung und überdie
ZurücknahmederselbenentsprechendeAnwendung.

g.312.
Die VorschriftendiesesTitels finden auf das Verfahren, welcheseine

Widerklageoder die Bestimmungdes Betrags einesdemGrunde nach bereits
festgestelltenAnspruchszum Gegenstandehat, entsprechendeAnwendung.

War ein Termin lediglichzur Verhandlungüber einenZwischenstreit
bestimmt,so beschränktsichdas VersäumnißverfahrenunddasVersäumnißurtheil
auf die Erledigung diesesZwischenstreits.Die VorschriftendiesesTitels finden
entsprechendeAnwendung.
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Vierter Titel.

Vorbereitendes Verfahren in Rechnungssachen, Auseinander—
setzungen und ähnlichen Prozefsen.

838 «
Stellt sichin Prozessen,welchedie RichtigkeiteinerRechnung,eineVer—

mögensauseinandersetzungoder ähnlicheVerhältnissezum Gegenstandehaben,
eineerheblicheZahl von streitigenAnsprüchenodervon streitigenErinnerungen
gegeneineRechnungoder gegenein Inventar heraus, so kann das Prozeß=
gerichtein vorbereitendesVerfahren vor einem beauftragtenRichter anordnen.

G.314.
Bei der Verkündung des Beschlusses, durch welchen das vorbereitende

Verfahren angeordnetwird, ist durchdenVorsitzendender beauftragteRichter
zu bezeichnenund der Termin zur Erledigung des Beschlusseszu bestimmen.

die Terminsbestimmungunterblieben,so 8 sie durchden beauftragten
Richter;wird dieserverhindert,denAuftrag zu vollziehen,so ernenntderVor—
sitzendeein anderesMitglied.

.15.
In demvorbereitendenVerfahren ist zu Protokoll festzustellen:
1. welcheAnsprücheerhobenund welcheAngriffs=und Vertheidigungs=
mittel geltendgemachtwerden

2. welcheAnsprüche und welche Angriffs= und Vertheidigungsmittel
streitigoderunstreitigsind;

3. in Ansehungder bestrittenenAnsprücheund der bestrittenenAngriffs=
und Vertheidigungsmittel das Sachverhältniß nebst den von den
Parteien bezeichnetenBeweismitteln, den geltendgemachtenBeweis=
einreden,denabgegebenenErklärungenüberBeweismittelundBeweis=
einredenund den gestelltenAnträgen.

Das Verfahren richtetsichnachdenVorschriften,welchezur Anwendung
kommenwürden,wenn derRechtsstreitvor einemAmtsgerichteanhängigwäre,
dasselbeist fortzusetzen,bis der Rechtsstreitselbstoder ein Zwischenstreitzur
ErlassungeinesUrtheils odereinesBeweisbeschlussesreif erscheint.

(7.316.
Erscheint eine Partei in einemTermine vor dem beauftragtenRichter

nicht, so hat dieser das Vorbringen der erschienenenPartei in Gemäßheit der
Bestimmungendes vorstehendenParagraphenzuProtokoll festzustellenund einen
neuenTermin anzuberaumen.Die nicht erschienenePartei ist zu dem neuen
Termineunter Mittheilung einerAbschriftdes Protokolls zu laden.

Erscheintdie Partei auchin dem neuenTermine nicht, so geltendie in
demzugestelltenProtokolle enthaltenenthatsächlichenBehauptungendesGegners
als zugestandenund ist das vorbereitendeVerfahren bezüglichderselbennicht
weiterfortzusetzen. «
Reichs-Gesetzhc.1877. 20
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mündlichenVerhandlung vor demProzeßgerichtevon Amtswegenzu bestimmen
und denParteienbekanntzu machen.

. 318.
Bei der mündlichenVerhandlung haben die Parteien das Ergebniß des

vorbereitendenVerfahrens auf Grund 9eSsProtokolls vorzutragen.
Ist einePartei nicht erschienen,so sind Ansprüche,welchesich in dem

vorbereitendenVerfahren als unstreitig ergebenhaben, durchTheilurtheil zu
erledigen. Im übrigen ist auf Antrag ein Versäumnißurtheilzu erlassen.

. 319.
Eine vor dembeauftragtenRichterunterbliebeneoderverweigerteErklärung

überThatsachen,UrkundenoderEideszuschiebungenkann in dermündlichenVer=
bandlungnichtmehrnachgeholtwerden. Erklärungeneinervor dembeauftragten
Richter erschienenenPartei sind nur insoweitals unterbliebenanzusehen,als die
Partei von demRichter zur AbgabeeinerErklärung aufgefordertwordenist.

Ansprüche,Angriffs=undVertheidigungsmittel,BeweismittelundBeweis=
einreden,welchezum Protokolle des beauftragtenRichters nichtfestgestelltsind,
könnenin der mündlichenVerhandlung nur geltend gemachtwerden,wenn
glaubhaft gemachtwird, daß dieselbenerst späterentstandenoderder Partei
bekanntgewordenseien. -

siinfterTiteL

Allgemeine Bestimmungen über die Beweisaufnahme.

8. 320.
Die Beweisaufnahmeerfolgtvor demProzeßgerichte.Sie ist nur in den

durch diesesGesetzbestimmtenFällen einemMitgliede des Prozeßgerichtsoder
einemanderenGerichtezu übertragen.

Eine Anfechtungdes Beschluͤsses,durch welchendie eine oder die andere
Art der Beweisaufnahmeangeordnetwird,findet nichtstatt.

g.321.
Steht der Aufnahmedes Beweisesein Hinderniß von ungewisserDauer

entgegen,so ist auf Antrag eine Frist zu bestimmen,nach deren fruchtlosem
Ablaufe das Beweismittel nur benutztwerdenkann, wenn dadurchdas Ver—
fahrennicht verzögertwird. *

d. 322.
Den Parteien ist gestattet,der Beweisaufnahmebeizuwohnen.

g.323.
Erfordert die Beweisaufnahmeein besonderesVerfahren, so ist dasselbe

durchBeweisbeschlußanzuordnen.
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§.324.
Der Beweisbeschlußenthält:
1. die Bezeichnungder streitigenThatsachen,über welcheder Beweis zu
erhebenist;

2. dieBezeichnungderBeweismittelunterBenennungderzuvernehmenden
Zeugenund Sachverständigen;

3. dieBezeichnungderPartei, welchesichzumNachweiseoderzurWider=
legungthatsächlicherBehauptungenauf dasBeweismittelberufenhat;

4. die Eidesnorm, wenn die Abnahmeeines zugeschobenenoder zurück=
geschobenenEides angeordnetwird. «·

§.325.
Vor ErledigungdesBeweisbeschlusseskann von keinerPartei eineAende—

rung desselbenauf Grund der früherenVerhandlungenbeantragtwerden.

g. 326.
Soll die Beweisaufnahmedurchein Mitglied desProzeßgerichtserfolgen,

so wird bei der Verkündungdes Beweisbeschlussesdurch denVorsitzendender
beauftragteRichter bezeichnetund der Termin zur Beweisaufnahmebestimmt.

die Terminsbestimmungunterblieben, so erfolgt sie durch den beauf=
tragtenRichter) wird derselbeverhindert,denAuftrag zu vollziehen,so ernennt
der Vorsitzendeein anderesMitglied.

S. 327.
Soll die Beweisaufnahmedurchein anderesGericht erfolgen, so ist das

Ersuchungsschreibenvon demVorsitzendenzu erlassen.
Die auf die Beweisaufnahmesich beziehendenVerhandlungenwerden in

Urschrift von dem ersuchtenRichter dem Gerichtsschreiberdes Prozeßgerichts
übersendet,welcherdie Parteien von demEingangebenachrichtigt.

S.328.
Soll die Beweisaufnahmeim Ausland erfolgen, so hat der Vorsitzende

die zuständigeBehördeum Aufnahmedes Beweiseszu ersuchen.
Kann die BeweisaufnahmedurcheinenReichskonsulerfolgen, so ist das

Ersuchenan diesenzu richten.
K. 329.

Wird eineausländischeBehördeersucht,denBeweis aufzunehmen,sokann
dasGerichtanordnen,daß derBeweisführerdas Ersuchungsschreibenzu besorgen
und die Erledigung des Ersuchenszu betreibenhabe.

Das Gericht kannsichauf die Anordnung beschränken,daß der Beweis=
führer eineden Gesetzendes fremdenStaates entsprechendeöffentlicheUrkunde
überdieBeweisaufnahmefötübrirger habe.

In beidenFällen ist in dem Beweisbeschlusseeine Frist zu bestimmen,
binnenwelchervon dem Beweisführer die Urkunde auf der Gerichtsschreiberei

20*
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niederzulegenist. NachfruchtlosemAblaufe dieserFrist kanndieUrkundenur
benutztwerden,wenn dadurchdas Verfahren nicht verzögertwird.

Der Beweisführerhat denGegner, wennmöglich,von demOrte undder
Zeit derBeweisaufnahmeso zeitig in Kenntnißzu setzen,daßderselbeseineRechte
in geeigneterWeise wahrzunehmenvermag. Ist die Benachrichtigungunter=
blieben,so hat das Gerichtzu ermessen,ob und inwieweitderBeweisführerzur
Benutzungder Beweisverhandlungberechtigtsei.

+.330.
Der beauftragteoderersuchteRichterist ermächtigt,falls sichspäterGründe

ergeben,welchedie Beweisaufnahmedurch ein anderesGericht sachgemäßer=
scheinenlassen,diesesGerichtum die AufnahmedesBeweiseszu ersuchen.Die
Parteien sind von dieserVerfügung in Kenntniß zu setzen. »

Z.331.
Erhebt sichbei derBeweisaufnahmevor einembeauftragtenoderersuchten

Richter ein Streit, von dessenErledigung die Fortsetzungder Beweisaufnahme
abhängigund zu dessenEntscheidungderRichternichtberechtigtist, so erfolgt
die Erledigung durchdas Prozeßgericht.

Der Termin zur mündlichen überdenZwischenstreitist von
Amtswegenzu bestimmenund denParteienbekanntzu machen.

g.332.
ErscheinteinePartei odererscheinenbeideParteien in demTerminezur

Beweisaufnahmenicht, soistdieBeweisaufnahmegleichwohlinsoweitzu bewirken,
als dies nachLage der Sache geschehenkann.

Eine nachträglicheBeweisaufnahmeoder eineVervollständigungder Be=
weisaufnahmeist bis zum Schlusse derjenigenmündlichenVerhandlung, auf
welchedasUrtheil ergeht,auf Antrag anzuordnen,wenndas Verfahrendadurch
nicht verzögertwird oder wenn die Partei glaubhaftmacht, daß sie ohne ihr
Verschuldenaußer Stande gewesensei, in demfrüherenTermine zuerscheinen,
und im Falle des Antrags auf Vervollständigung,daß durchihr Nichterscheinen
einewesentlicheUnvollständigkeitder Beweisaufnahmeveranlaßtsei.

S. 333.
Wird ein neuerTermin zur Beweisaufnahmeoder zur Fortsetzungder=

selbenerforderlich,so ist dieserTermin, auchwennderBeweisführeroderbeide
Parteien in dem früherenTermine nicht erschienenwaren, von Amtswegenzu
bestimmen.

S. 334.
Entsprichtdie von einerausländischenBehördevorgenommeneBeweis=

aufnahme den für das Prozeßgericht geltendenGesetzen,so kann daraus, daß
sie nach den ausländischenGesetzenmangelhaftist, kein Einwand entnommen
werden.
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§.335.
« Erfolgt die Beweisaufnahmevor demProzeßgerichte,so ist der Termin,
in welchemdie Beweisaufnahmestattfindet,zugleichzur Fortsetzungder münd—
lichenVerhandlung bestimmt.

In dem Beweisbeschlusse,welcher anordnet, daß die Beweisaufnahme
vor einembeauftragtenoderersuchtenRichter erfolgensolle, kann zugleichder
Termin zur Fortsetzungder mündlichenVerhandlung vor dem Prozeßgerichte
bestimmtwerden. Ist dies nichtgeschehen,so wird nachBeendigungder Be=
weisaufnahmedieserTermin von Amtswegenbestimmtund den Parteien be=
kanntgemacht.

Sechster Titel.

Beweis durch Augenschein.

g. 336.
Die AntretungdesBeweisesdurchAugenscheinerfolgtdurchdieBezeich=

nung des Gegenstandesdes Augenscheinsund durch die Angabe der zu be=
weisendenThatsachen. **è“2

Das Prozeßgerichtkann anordnen,daßbeiderEinnahmedesAugenscheins
ein odermehrereSachverständigezuzuziehenseien.

Es kann einemMitgliede des ProzeßgerichtsodereinemanderenGerichte
dieEinnahmedesAugenscheinsübertragen,auchdieErnennungderzuzuziehenden
Sachverständigenüberlassen.

Siebenter Titel.

Zeugenbeweis.

K.338.
Die Antretung des Zeugenbeweiseserfolgt durch die Benennung der

Jeugen und die Bezeichnungder Thatsachen,über welchedie Vernehmungder
Zeugenstattfindensoll. «-

« * 3289.
Die Vernehmungneuer Zeugen,)welchenach Erlassung eines Beweis=

beschlussesbezüglichder in demselbenbezeichnetenstreitigenThatsachenbenannt
werden, ist auf Antrag zurückzuweisen,wenn durchdie Vernehmungdie Er=
ledigungdesRechtsstreitsverzögertwerdenwürdeund das GerichtdieUeber=
zeugunggewinnt,daß die Partei in der Absicht, denProzeß zu verschleppen,
oderaus groberNachlässigkeitdie Zeugennicht früher benannthat.

E.340.
Die AufnahmedesZeugenbeweiseskanneinemMitgliededesProzeßgerichts

odereinemanderenGerichtübertragenwerden:
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an Ort und Stelle dienlicherscheint;
2. wenndieBeweisaufnahmevor demProzeßgerichterheblichenSchwierig=
keitenunterliegenwürde;

3. wenn der Zeugeverhindertist, vor demProzeßgerichtezu erscheinen;
4. wenn der Zeuge in großer Entfernung vondem Sitze des Prozeß=
gerichtssichaushäll »

Die Landesherrenund die Mitglieder der landesherrlichenFamilien sowie
die Mitglieder der FürstlichenFamilie Hohenzollernsind durch ein Mitglied
des Prozeßgerichtsoder durch ein anderesGericht in ihrer Wohnung zu ver=
nehmen. #

S. 341.
OeffentlicheBeamte, auch wenn sie nicht mehr im Dienstesind, dürfen

über Umstände, auf welchesich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheitbezieht,
als Zeugen nur mit Genehmigung ihrer vorgesetztenDienstbehördeoder der
ihnen zuletztvorgesetztgewesenenDienstbehördevernommenwerden. Für den
Reichskanzlerbedarfes der Genehmigungdes Kaisers, für dieMinister derGe=
nehmigungdes Landesherrn, für die Mitglieder der Senate der freienHanse=
städtederGenehmigungdesSenats.

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Ablegung des
JeugüissesdemWohle des Reichs oder einesBundesstaatesNachtheilbereiten
würde.

Die Genehmigungist durchdas Prozeßgerichteinzuholenund demZeugen
bekanntzu machen.

S. 342. »
Die LadungderZeugenist von demGerichtsschreiberunterBezugnahme

auf den Beweisbeschlußauszufertigenund von Amtswegenzuzustellen.
Die Ladungmuß enthalten:
1. die Bezeichnungder Parteien;
2. die Thatsachen,über welchedie Vernehmungerfolgensoll;
3. die Anweisung, zur Ablegung des Zeugnissesbei Vermeidung der
durch das GesetzangedrohtenStrafen in demnachZeit und Ort zu
bezeichnendenTermine zu erscheinen.

S.343.
Die Ladung einer dem aktivenHeere oder der aktivenMarine ange=

hörendenPerson desSoldatenstandesals Zeugeerfolgt durchErsuchenderMi=
litärbehörde. « ·

Z.344.
Das Gericht kann die Ladung davon machen,daß der Beweis=

führer einenVorschuß zur Deckungder Staatskassewegender durchdie Ver=
nehmungdesZeugenerwachsendenAuslagenhinterlegt.
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Erfolgt die Hinterlegungnicht binnender bestimmtenFrist, so unterbleibt
dieLadung,wenn dieHinterlegungnichtso zeitignachgeholtwird, daß dieVer=
nehmungohneVerzögerungdes Verfahrens erfolgen kann.

S. 345.
Ein ordnungsmäßiggeladenerZeuge,welchernichterscheint,to. ohnedaß

es einesAntrags bedarf,in die durchdas AusbleibenverursachtenKostensowie
zu einerGeldstrafebis zu dreihundertMark und für denFall, daß diesenicht
gehre werdenkann, zur Strafe der Haft bis zu sechsWochenzu ver=
urtheilen.

Im Falle wiederholtenAusbleibens kann die Strafe noch einmal erkannt,
auchdie zwangsweiseVorführung des Zeugenangeordnetwerden.

GegendieseBeschlüssefindetdie Beschwerdestatt.
Die Festsetzungund die Vollstreckungder Strafe gegeneinedemaktiven

Heere oderder aktivenMarine angehörendeMilitärperson erfolgt auf Ersuchen
durchdas Militärgericht, die Vorführung einersolchenPerson durchErsuchen
der Militärbehörde. +&34

346.
Die Verurtheilungin Strafe undKostenunterbleibt,wenndasAusbleiben

des Zeugen genügendentschuldigtist. Erfolgt nachträglichgenügendeEnt=
ge so werdendie gegendenZeugengetroffenenAnordnungenwieder
aufgehoben.

Die AnzeigenundGesuchedesZeugenkönnenschriftlichoderzumProto=
kolledes Gerichtsschreibersodermündlichin dem zur Vernehmungbestimmten
neuenTermineangebrachtwerden.

S.347.
Der Reichskanzler,die Minister einesBundesstaates,die Mitglieder der

Senateder freienHansestädte,die Vorständeder oberstenReichsbehördenund
die Vorständeder Ministerien sind an ihrem Amtssitzeoder, wenn sie sich
außerhalbdesselbenaufhalten,an ihremAufenthaltsortezu vernehmen.

Die Mitglieder desBundesrathssindwährendihresAufenthalts amSitze
des Burdesrats an diesemSitze, die Mitglieder einer deutschengesetzgebenden
Versammlungwährendder Sitzungsperiodeund ihres Aufenthalts am Orteder
Versammlungan diesemOrte zu vernehmen.

Zu einerAbweichungvon denvorstehendenBestimmungenbedarfes:
in BetreffdesReichskanzlersderGenehmigungdesKaisers,
in BetreffderMinisterund derMitgliederdesBundesrathsderGe=

nehmigungdes Landesherr,
in Betreff derMitglieder der Senate der freienHansestädteder Ge=

nehmigungdes Senats,
in Betreff der übrigenvorbezeichnetenBeamtenderGenehmigungihres

unmittelbarenVorgesetzten,
in Betreff derMitgliedereinergesetzgebendenVersammlungderGe=

nehmigungder letzteren.
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§. 348.
Zur Verweigerungdes Zeugnissessind berechtigt:
1. derVerlobteeinerPartei;
2. der EhegatteeinerPartei, auchwenn die Ehe nichtmehr besteht;

schwägertoderdurchAdoption verbunden,oderin der Seitenlinie bis
zum drittenGrade verwandtoderbis zum zweitenGrade verschwägert
sind, auchwenn die Ehe, durchwelchedie Schwägerschaftbegründet
ist, nichtmehr besteht;

4. Geistlichein Ansehungdesjenigen,was ihnenbei der Ausübung der
Seelsorgeanvertrautistz

5. Personen,welchenkraft ihres Amtes, Standes oderGewerbesThat=
sachenanvertrautsind, derenGeheimhaltungdurchdieNatur derselben
oderdurchgeseticheVorschrift gebotenist, in Betreff derThatsachen,
auf welche dieVerpflichtungzur Verschwiegenheitsichbezieht.

Die unterNr. 1—3 bezeichnetenPersonensind vor derVernehmungüber
ihr Recht zur Verweigerung desZeugnisseszu belehren.

Die Vernehmungder Nr. 4,5 bezeichnetenPersonenist, auchwenndas

welchererhellt, daß ohneVerletzungder Verpflichtungzur Verschwiegenheitein
Zeugniß nichtabgelegtwerdenkann.

K. 349.
Das Zeugniß kann verweigertwerden:
1. über Fragen, derenBeantwortungdemZeugenodereinerPerson, zu
welcherderselbein einemder im F. 348 Nr. 1—3 bezeichnetenVer=
hältnissesteht, einenunmittelbarenvermögensrechtlichenSchadenver=
ursachenwürde;
über Fragen, derenBeantwortung demZeugenoder einemder im
§. 348 Nr. 1..3 bezeichnetenAngehörigendesselbenzur Unehrege=
reichenoderdie Gefahr strafgerichtlicherVerfolgung zuziehenwürde;

3. überFragen, welchederZeugenichtwürdebeantwortenkönnen,ohne
ein Kunst=oderGewerbegeheimnißzu offenbaren.

S. 350.
In denFällen des F. 348Nr. 1—3 unddes§. 349 Nr. 1 darfderZeuge

das Zeugnißnichtverweigern:
1. über die Errichtungund denInhalt einesRechtsgeschäfts,bei dessen
Errichtunger als Zeugezugezogenwar; «

2. über Geburten, Verheirathungenoder Sterbefälle von Familien—
gliedern;

3. über Thatsachen,welchedie durchdas Familienverhältnißbedingten
Vermögensangelegenheitenbetreffen;

1

1

1
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4. überdiejenigenauf dasstreitigeRechtsverhältnißsichbeziehendenHand=
lungen, welchevon ihm seltn als esptron sin reri Viereer
einerPartei vorgenommenseinsollen.

Die im 9. 348 Nr. 4, 5 bezeichnetenPersonendürfen das Zeugniß nicht
verweigern,wennsievon derVerpflichtungzurVerschwiegenheitentbundensind.

. 351. "
Der Zeuge,welcherdas Zeugniß verweigert,hat vor demzu seinerVer=

nehmungbestimmtenTermineschriftlichoder zumProtokolledesGerichtsschreibers
oder in diesemTermine die Thatsachen,⸗ welcheer die Weigerung gründet,
anzugebenund glaubhaftzu machen.

Zur Glaubhaftmachunggenügtin denFällen des F.348 Nr. 4, 5 die
mitBerufung auf einengeleistetenDiensteidSasge ersicherung.

Hat derZeugeseineWeigerungschriftlich oderzumProtokolledesGerichts=
schreiberserklärt,62 ist er nichtverpflichtet,in demzu seinerVernehmungbe=
stimmtenTerminezu erscheinen.

Von demEingangeeinerErklärungdesZeugenodervonderAufnahmeeiner
solchenzumProtokollehat derGerichtsschreiberdieParteienzu benachrichtigen.

. §."352. .
.UeberdieRechlmäßigkeitderWeigerungwirdvondemProzeßgerichtenach

Anhörung der Parteien entschieden.
Der Zeugeist nichtverpflichtet,sichdurcheinenAnwalt vertretenzu lassen.
Gegendas ZwischenurtheilfindetsofortigeBeschwerdestatt.

K.353.
Hat der Zeuge seine sssur schriftlichoder zum Protokolle des Ge=

richtsschreiberserklärt und ist er in demTermine nicht erschienen,so hat auf
Grund seinerErklärungenein Mitglied des ProzeßgerichtsBericht zu erstatten.

§. 354.
Erfolgt die Weigerungvor einembeauftragtenoderersuchtenRichter, so

sinddie Erklärungendes Zeugen,wenn sienichtschriftlichoder zum Protokolle
des Gerichtsschreibersabgegebensind, nebstden Erklärungen der Parteien in
das Protokoll aufzunehmen.

Zur mündlichenVerhandlungvor demProzeßgerichtewerdenderZeuge
unddieParteienvon Amtswegengeladen.

Auf Grundder von demZeugen und denParteien abgegebenenErklä=
rungenhat ein Mitglied desProzeßgerichtsBericht zu erstatten.Nach dem
Vortrage des Berichterstatterskönnender Zeuge und die Parteien zur Be=
ründung ihrer Anträge das Wort nehmen;neueThatsachenoderBeweismittel
ürfen nichtgeltendgemachtwerden.

S.355.
Wird dasZeugniß oderdieEidesleistungohneAngabeeinesGrundes

oder,nachdemder vorgeschützteGrund rechtskräftigfür unerheblicherklärtist,
Reichs=Gesetzbl.1877. 21



—148 —

derHaft bis zu sechsWochenzu verurtheilen. D
Im Falle wiederholter Weigerungist auf Antrag zur Erzwingungdes

Zeugnissesdie Haft anzuordnen,jedochnichtüber denZeitpunktderBeendigung
des Prozessesin der Instanz cinaus. Die Vorschriftenüber die Haft im
ZwangsvollstreckungsverfahrenfindenentsprechendeAnwendung.

Gegen dieseBeschlüssefindetdie Beschwerdestatt. » »
Die Festsetzungund die Vollstreckungder Strafe gegeneine dem aktiven

HeereoderderaktivenMarine angehörendeMilitärpersonerfolgtauf Ersuchen
durchdas Militärgericht. 66

Jeder Zeuge ist einzelnund vor seinerVernehmungzu beeidigen;die
Beeidigungkannsedochaus besonderenGründen, namentlichwennBedenkengegen
ihreSSläsßtteit obwalten,bis nachAbschlußderVernehmungausgesetztwerden.

Die Parteienkönnenauf dieBeeidigungverzichten.

S. 357.
Der vor derVernehmungzu leistendeEid lautet:
daßZeugenachbestemWissendiereineWahrheitsagen,nichtsver=
schweigenund nichtshinzusetzenwerde;

dernachderVernehmungzu leistendeEid lautet:
daßZeugenachbestemWissendiereineWahrheitgesagt,nichtsver=
schwiegenund nichtshinzugesetzthabe.

K. 358.
Unbeeidigtsindzu vernehmen:
1. Personen,welchezurZeit der Vernehmungdas sechzehnteLebens=
jahr nochnicht ss oderwegen— Verstandesreifeoder
wegenVerstandesschwächevon demWesenund der Bedeutungdes
Eides keinegenügendeVorstellunghaben;

2. Personen,welchenach denBestimmungender Strafgesetzeunfähig
sind,als Zeugeneidlichvernommenzu werden;

3. die nach§. 348 Nr. 1—3 und §F.349 Nr. 1, 2 zur Verweigerung
des ZeugnissesberechtigtenPersonen, sofern sie von diesemRechte
keinenGebrauchmachen,dieim F. 349 Nr. 1, 2 bezeichnetenPersonen
jedochnur dann, wennsielediglichübersolcheThatsachenvorgeschlagen
p656pdsnn welchesich das Recht zur Verweigerung des Zeugnisses
ezieht;

4. Personen,welchebei demAusgangedes Rechtsstreitsunmittelbarbe=
theiligtsind.

Das ProzeßgerichtkanndienachträglicheBeeidigungderunterdenbeiden
letztenNummern bezeichnetenPersonenanordnen.
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g.359.
JederZeugeisteinzelnundinAbwesenheitderspäterabzuhörendenZeugen

zu vernehmen.
Zeugen, derenAussagen sichwidersprechen,können einandergegenüber

gestelltwerden. -
5.360.

Die Vernehmungbeginnt damit, daß der Zeuge über Vornamen und
Zunamen,Alter, Religionsbekenntniß,Stand oder Gewerbeund Wohnort be=
fragt wird. sind ihm Fragen über solcheUmstände,welch
seineGlaubwürdigkeitin der vorliegenden Sachebetreffen,insbesondereüber
seineBeziehungenzu denParteienvorzulegen.

C.361.
Der Zeugeist zu veranlassen,dasjenige,was ihm von demGegenstande

seinerVernehmungbekanntist, im — ———
Zur Aufklärungund zur Vervollständigungder Aussage,sowiezur Er=

forschungdesGrundes,auf welchemdieWissenschaftdes Zeugenberuht,sind
WthigenpallsweitereFragenzu stellen. »

Der Vorsitzendehat jedemMitgliededesGerichtsauf Verlangenzu ge=
statten,Fragenzu stellen.

G.362.
Die Parteien sind berechtigt,demZeugen nen Fragen vorlegen zu

lassen,welchesie zur AufklärungderSache oder derVerhältnissedesZeugen
für dienlicherachten.

Der Vorsitzendekannden Parteiengestatten,und hat ihrenAnwältenauf
Verlangenzugestatten,an den ZeugenunmittelbarFragenzu richten.

ZweifelüberdieZulässigkeiteinerFrage entscheidetdas Gericht.

g.363.
Das ProzeßgerichtkannnachseinemErmessendiewiederholteVernehmung

einesZeugenanordnen.
Hat ein beauftragteroder ersuchterRichter bei der Vernehmungdie

Stellung der von einer ParteiangeregtenFrage verweigert, so kann das
Prozeßgericht die nachträglicheVernehmungdes Zeugenüber dieseFrage an=
ordnen.

Bei derwiederholtenoderdernachträglichenVernehmungkann derRichter
stattder nochmaligenBeeidigungdenZeugendieRichtigkeitseinerAussageunter
Berufung auf den früher 2 Eid versichernlassen.

g.364.
Die Partei kannauf einenZeugen,welchensie vorgeschlagenhat, ver=

zichten,der Gegner kann aberverlangen,daß der erschieneneZeugevernommen
und,wenndieVernehmungbereitsbegonnenhat, daßdieselbefortgesetztwerde.

T



§.365.·
Der mit derBeweisaufnahmebetrauteRichterist emchtig im Falle

desNichterscheinensoderderZeugnißverweigerungdie gesetzlichenVerfügungen
zu treffen, auchdieselben,soweit diesesüberhaupt zulässigist, selbstnach Erledi⸗
gungdesAuftragswiederaufzuheben,über die —* einerdemZeugen
vorgelegtenFrage vorläufig zu entscheidenund die nochmaligeVernehmung

eines Zeugenvorzunehmen. ""
§.366.

ür Zeitversäumnißund,wennseinErscheineneineReiseerforderlichmacht,au
ErstattungderKostenAnspruch,welchedurchdieReiseunddenAufenthaltam
Orte derVernehmungverursachtwerden.

AchterTitel.

Beweis durch Sachverständige.

§.367.
Auf den Beweis durchSachverständigefinden die Vorschriftenüber den

Beweis durch Zeugen entsprechendeAnwendung, insoweitnicht in den nach=
folgendenParagraphenabweichendeBestimmungenenthaltensind.

g. 368.
Die Antretungdes Beweiseserfolgt durchdie Bezeichnungder zu begut—

achtendenPunkte. «·" 8369 · « «

Die Auswahl der zuzuziehendenSachverständigenund die Bestimmung
ihrerAnzahl erfolgtdurchdas Kiienn #t. Dasselbekannsichauf die Er=
nennung eines einzigen Sachverständigenbeschränken.Es kann an Stelle der
zuersternannten Sachpverständigenandereernennen.

Sind für gewisseArten von GutachtenSachperständigeöffentlichbestellt,
so anderePersonennur dann gewähltwerden,wennbesondereUmstände
es erfordern. «" «

Das Gericht kann dieParteien auffordern,Personenzu bezeichnen,welche
geeignetsind, als Sachverständigevernommenzuwerden.

Einigen sich die Parteien über bestimmtePersonen als Sachverständige,
so hat das GerichtdieserEinigung Folge zu geben)das Gerichtkannjedoch
dieWahl derParteienauf einebestimmteAnzahlbeschränken.

G.370.
Das Prozeßgerichtkanndenmit derBeweisaufnahmebetrautenRichter

zur Ernennung der Sachverständigenermächtigen.Derselbehat in diesemFalle
die in vorstehendenParagraphendemProzeßgerichtebeigelegtenBefugnisse
auszuüben. ’ « « "«
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K.371.
Ein SachverständigerkannausdenselbenGründen,welchezurAblehnun

einesRichters berechtigen,abgelehntwerden. Ein Ablehnungsgrundkann jedo
55 es entnommenwerden,daß derSachverständigeals Zeugevernommen
wordenist.

Das Ablehnungsgesuchist bei demjenigenGericht oder Richter, von
welchemdie Ernennungdes Sachverständigenerfolgtist, vor der Vernehmung
desselben,bei schriftlicherBegutachtungvor — EinreichungdesGutachtens
anzubringen.Nach diesemZeitpunkt ist die Ablehnungnur zulässig, wenn
glaubhaftgemachtwird, daß derAblehnungsgrundvorhernichtgeltendgemacht
werden konnte. Das Ablehnungsgesuchkann vor dem Gerichtsschreiberzu
Protokollerklärtwerden.

Der Ablehnungsgrundist glaubhaftzu machen;der Eid ist als Mittel
der Glaubhaftmachunggirs Michen

Die Entscheidungerfolgt von demim zweitenAbsatzebezeichnetenGericht
Fi set j einevorgängigemündlicheSen der Betheiligtenist nicht
erforderlich.

GegendenBeschluß, durchwelchendie Ablehnung für begründeterklärt
wird, finde keinRechtsmittel;gegendenBeschluß, durchwelchendieselbefür
unbegründeterklärtwird,finbet sofortigeBeschwerdestatt.

F. 372.
Der zum—— Ernannte hat derErnennungFolgezuleisten,

wenn er zur Erstattungvon Gutachtender erfordertenArt öffentlich bestelltist
oder wenn er dieWissenschaft,die Kunst oder das Gewerbe, derenKenntniß
“ derBegutachtungist, öffentlichzumErwerbeausübtoderwenn

er zur Ausübung derselbenöffentlichbestelltoder ermächtigtist.
Zur ErstattungdesGutachtensist auchderjenigeverpflichtet,welchersich

zu derselbenvor Gerichtbereiterklärthat.

S.373.
DieselbenGründe, welcheeinenZeugenberechtigen,das Zeugniß zu ver=

weigern,berechtigeneinenSachverständigenzur Verweigerungdes Gutachtens.
Das Gericht kannauchaus anderenGründen einenSachverständigenvon der
Verpflichtungzur ErstattungdesGutachtensentbinden.

Die VernehmungeinesöffentlichenBeamtenals Sachverständigenfindet
nichtstatt, wenndie vorgesetzteBehördedes Beamtenerklärt,daß die Ver=
nehmungden dienstlichenFneressenNachtheilebereitenwürde.

8.374.
Im Falle desNichterscheinensoderderWeigerungeineszurErstattungdes

GutachtensverpflichtetenSachverständigenwirdFar zumErsatzederKostenundzu
einerGeldstrafebis zu.dreihundertMark verurtheilt. Im Falle wiederholtenUnge=
horsamskannnocheinmaleineGeldstrafebis zusechshundertMark erkanntwerden.

GegendenBeschlußfindetBeschwerdestatt. T



— 162 —

Die Festsetzungund dieVollstreckungderStrafegegeneinedemaltiven
HeereoderderaktivenMarine angehörendeMilitärpersonerfolgtauf Ersuchen
durchdas Militärgericht.

Der Sachverständigehat, wenn nicht beideParteien auf seineBeeidigung
verzichten,vor ErstattungdesGutachtenseinenEid dahinzu leisten:

daßer das von ihm geforderteGutachtenunparteiischundnachbestem
Wissenund Gewissenerstattenwerde.

Ist derSachverständigefür die von Gutachtender betreffenden
Art im Allgemeinenbeeidigt,so genügt dieBerufungauf dengeleistetenEid.

K.376.
Wird schriftliche iechiaren angeordnet,so hat derSachverständigedas

von ihm unterschriebeneGutachtenauf der Gerichtsschreibereiniederzulegen.
Das Gericht kann das Erscheinendes Sachverständigenanordnen,damit

derselbedas schriftlicheGutachtenerläutere. #

K.377.
Das GerichtkanneineneueBegutachtungdurchdieselbenoderdurchandere

Sachverständigeanordnen,wennes das Gutachtenfür ungenügenderachtet.
Das Gericht kann dieBegutachtungdurcheinenanderenSochverstindeen

anordnen,wenn einSachverständigernachErstattungdesGutachtensmit Erfolg
abgelehntist. 18

Der Sachverständigehat nachMaßgabederGebührenordnungauf Ent=
schädigungfür Zeitversäumniß,auf Sieathn de ihm verursachtenKostenund
außerdemauf angemesseneVergütungseiner MühewaltungAnspruch.

S.379.
Insoweit zum BeweisevergangenerThatsachenoderZustände, zuderen

WahrnehmungeinebesondereSachkundeerforderlichwar) sachkundige Personen
zu Sürtess sind, kommendieVorschriftenüber denZeugenbeweiszur An=
wendung.

NeunterTitel.
Beweis durch Urkunden.

g.380.
Urkunden,welchevon einer öffentlichenBehörde innerhalb der Grenzen

ihrerAmtsbefugnisseodervon einermit öffentlichemGlauben versehenenPerson
innerhalbdes ihr zugewiesenenGeschäftskreisesin der vorgeschriebenenForm
aufgenommensind öfenlliche Urkunden),begründen,wenn sieüber eine vor
der Behördeoderder UrkundspersonabgegebeneErklärung errichtetsind, vollen
Beweis des durchdie BehördeoderdieUrkundspersonbeurkundetenVorganges.

Der Beweis, daß der Vorgang unrichtigbeurkundetsei, ist zulässig.
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g.381.
Privaturkundenbegründen,sofernsie von denAusstellernunterschrieben

oder mittels gerichtlichoder notariell beglaubigtenHandzeichensunterzeichnet
sind, vollen Beweis dafür, daß die in denselbenenthaltenenErklärungenvon
denAusstellernabgegebensind.

S. 382.
Die von einerKiteiich ausgestellten,eineamtlicheAnordnung,Verfügung

oderEntscheidungenthaltendenöffentlichenUrkundenbegründenvollen Beweis
ihres Inhalts.

S. 383.
OeffentlicheUrkunden, welcheeinen anderenals den in den §#.380,

*n hein Inhalt haben, begründenvollen Beweis der darin bezeugten
atsachen.
Der Beweis der Unrichtigkeitder bezeugtenThatsachenist zulässig,sofern

nichtdie LandesgesetzediesenBeweis ausselichenoderbeschränken.
Beruht das Zeugniß nicht auf eigenerWahrnehmungder Behördeoder

derUrkundsperson,so findet die Vorschrift des erstenAbsatzesnur dann An=
wendung,wenn sichaus denLandesgesetzenergiebt,daß die Beweiskraft des
Zeuguisecvon der eigenenWahrnehmungunabhängigist.

g.384.
Inwiefern Durchstreichungen,Radirungen, Einschaltungenoder sonstige

äußereMängel die Beweiskraft einerUrkunde ganz oder theilweiseaufheben
odermindern,entscheidetdas GerichtnachfreierUeberzeugung.

S. 385.
Die AntretungdesBeweiseserfolgtdurchdieVorlegungderUrkunde.

g.386.
e sich die Urkunde nach der Schatnairn des Beweisführersin

eden Händen des Gegners, so erfolgt die Antretung desBeweisesdurchden
Antrag,demGegnerdieVorlegungderUrkunde

S. 387.
Der Gegnerist zur VorlegungderUrkundeverpflichtet:
1. wenn derBeweisführernachdenVorschriftendes bürgerlichenRechts
dieHerausgabederUrkundeoderderenVorlegung #7 außerhalbdes
Prozessesverlangenkann;

2. wenn die UrkundeihremInhalte nacheinefür denBeweisführerund
den Gegner gemeinschaftlicheist.

Als Loeeähc gilt eineUrkundeinsbesonderefür die Per=
sonen,in derenInteressesie errichtetist oderderengegenseitigeRechts=
verhältnissedarin beurkundetsind. Als gemeinschaftlichgeltenauch
die über ein Rechtsgeschäftzwischenden Betheiligtenoder zwischen
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einemderselbenund demgemeinsamenVermittlerdesGeschäftsge—
pflogenenschriftlichenVerhandlungen.

K. 388. 1
Der Gegner ist auchzur Vorlegung derjenigenin seinen Händenbefind=

lichenUrkundenverpflichtet,auf welcheer im Prozessezur BeweisführungBezug
genommenhat, selbst wenn diesesnur in einemvorbereitendenSchriftsatze
geschehenist. *§5*

Der Antrag soll enthalten:
1. dieBezeichnungderUrkunde;
2. die Sieiiehnt der Thatsachen,welchedurchdie Urkundebewiesen
werdensollen;

3. diemöglichstvollständigeBezeichnungdes Inhalts der Urkunde; ·
4. die Angabe der Umstände,auf welchedie Behauptungsichstützt,daß
dieUrkundesichindemBesitzedesGegnersbesindet «-

5.dieBezeichnungdesGrundes,welcherdie VerpflichtungzurVorlegung
derUrkundeergiebt.Der Grund ist glaubhaftzu 2

g.390.
Erachtetdas Gericht die Thatsache,welchedurch die Urkunde bewiesen

werdensoll, für erheblichund denAntrag für begründet,so ordnetes, wenn
derGegnerzugesteht,daß dieUrkundesichin seinen Händenbefinde,oderwenn
der Gegner7 überdenAntrag nicht erklärt, die Vorlegungder Urkundean.

§S.391.
BestreitetderGegner,daßdieUrkundesichin seinemBesitzebefinde,so

hat er einenEid dahin zu leisten:
daß er nachsorgfältigerNachforschungdieUeberzeugungerlangt habe,
daßdie Urkundein seinemBesitzesichnichtbefinde,daßerdie Urkunde
nicht in der Absicht abhandengebrachthabe, derenBenutzungdem
Beweisführerzu entziehen,daß er auchnicht wisse,wo dieUrkunde
sichbefinde. «

Das GerichtkanneinederLage derSacheentsprechendeAenderungder
vorstehendenEidesnorm beschließen.

Auf die Leistung des Eides durch Streitgenossen,gesetzlicheVertreter,
Minderjährigeund Verschwenderfindendie Vorschriftender §9.434—436 ent=
sprechende—

Hat eineöffentlicheBehördeUrkundenvorzulegen,sowird derEid von
demBeamtengeleistet,welchemdie Verwahrung der Urkundenübertragenist.

(.392.
KommtderGegnerderAnordnung,dieUrkundevorzulegenoderdenEid

zu leisten,nichtnach)so ist, wennderBeweisführereineAbschriftderUrkunde
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beigebrachthat, dieseAbschriftals richtiganzusehen.Ist eineAbschriftderUr—
kundenichtbeigebracht,so könnendieBehauptungendesBeweisführersüberdie
Beschaffenheitund denInhalt der Urkundeals bewiesenangenommenwerden.

5. 393.
Befindetsichdie UrkundenachderBehauptungdesBeweisführersin den

HändeneinesDritten, so erfolgtdieAntretung desBeweisesdurchdenAntrag,
zur Herbeischaffungder UrkundeeineFrist zu bestimmen.

K.394.
Der Dritte ist aus denselbenGründen wie derGegner desBeweisführers

zur Vorlegung einerUrkundeverpflichtet;er kann zur Vorlegung nur im Wege
der Klage genöthigtwerden.

g. 395.
Zur Begründungdes nach§F.393 zu stellendenAntrags hat derBeweis=

führer denEsorderniftendes §. 389 Nr. 1— 3,5 zu genügenund außerdem
glaubhaftzu machen,daß die Urkundesichin den Län#in des Dritten befinde.

g.396.
Ist dieThatsache,welchedurchdieUrkundebewiesenwerdensoll, erheblich,

und der Antrag den Bestimmungendes vorstehendenParagraphenentsprechend,
so hat das GerichteineFrist zur VorlegungderUrkundein einemvon dem
Beweisführerzu erwirkendenTermine zu bestimmen.

Der Gegner kann die Fortsetzungdes Verfahrens vor demAblaufe der
Frist beantragen,wenn die Klage gegendenDritten erledigtist oderwenn der
Beweisführerdie Erhebungder Klage oder die Betreibung des Prozessesoder
derZwangsvollstreckungverzögert.

g.397.
BefindetsichdieUrkundenachder BehauptungdesBeweisführersin den

HändeneineröffentlichenBehörde oder eines öffentlichenBeamten, so erfolgt
die Antretungdes BeweisesdurchdenAntrag, die BehördeoderdenBeamten
um dieMittheilungderUrkundezu ersuchen.

Diese Vorschriftfindetauf Urkunden,welchedieParteien nachden gesetz=
lichenVorschriftenohneMitwirkung desGerichtszu beschaffenim Stande sind,
keineAnwendung.

« Verweigertdie Begsrde oderderBeamtedie Mittheilung derUrkundein
Fällen, in welcheneine Verpflichtungzur Vorlegung auf F. 387 gestütztwird,
so findendie Bestimmungender §#9.393—396 Anwendung.

E.398. "
Wird nachErlassungeinesBeweisbeschlussesüber die in demselbenbe=

eichnetenstreitigenThalsachenBeweis in Gemäßheitder§#9.393, 397 angetreten,
o ist die Beweisantretungauf Antrag zurückzuweisen,wenn — das zur
HerbeischaffungderUrkundenerforderlicheVerfahrendieErledigung desRechts=
Reichs=Gesetzbl.1877. 22
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streitsverzoͤgertwerdenwürdeunddasGerichtdieUeberzeugunggewinnt
die Partei in der Absicht, den Prozeß zu verschleppen,oder aus groberNach=
lässigkeitden Beweis nicht früher angetretenhat.

G.399.
Wenn die Vorlegung einer Urkunde bei der mündlichenVerhandlung

Kin erheblicher *“ v nicht erfolgenkann oderwegenderWichtigkeitder
Urkundeund der Besorgniß des Verlustes oder der Beschädigungbedenklicher=
scheint,so kann dasProzeßgerichtanordnen,daß dieVorlegungvor einemseiner
Mitglieder odervor einemanderenGerichtegeschehe.

g.400.
Eine öffentlicheUrkundekann in Urschriftoderin einer beglaubigtenAb—

schrift, welchehinsichtlichder Beglaubigung die Erfordernisseeiner öffentlichen
Urkundean sich trägt, vorgelegtwerden; das Gericht kann jedochanordnen,
daß derBeweisführerdieUrsönrfftvorlegeoderdieThatsachenangebeundglaub=
haftmache,welcheihn an derVorlegungderUrschriftverhindern.Bleibt die
Anordnun * * so entscheidetdas GerichtnachfreierUeberzeugung,welche
Beweiskraftder beglaubigtenAbschriftbeizulegensei. ·

§.401.
Der BeweisführerkannnacherfolgterVorlegung einerUrkundenur mit

Zustimmungdes Gegners auf diesesBeweismittelverzichten.

G.402.
Urkunden,welchenachForm und Inhalt als von eineröffentlichenBe=

hördeodervon einermit öffentlichemGlaubenversehenenPerson errichtetsich
darstellen,habendie Vermuthungder Echtheitfür sich.

Das Gericht kann, wenn es die Echtheitfür zweifelhafthält, auch von
Amtswegendie BehördeoderdiePerson, von welcherdieUrkundeerrichtetsein
soll, zu einerErklärung über die Echtheitveranlassen. ·

§.403.
Ob eineUrkunde, welcheals von einerausländischenBehördeodervon

einermit öffentlichemGlauben versehenenPerson des Auslandes errichtetsich
darstellt, ohne näherenNachweis als echtanzusehensei, hat das Gerichtnach
denUmständendes Falles zu ermessen.

Zum Beweiseder Echtheit einer solchenUrkunde genügt die Legalisation
durcheinenKonsul oderGesandtendes Reichs.

S.404.
Ueberdie EchtheiteinerPrivaturkundehat sich der Gegner des Beweis—

führers nachVorschrift des F. 129 zu erklären. ,
Befindet sichunter der Urkundeeine Namensunterschrift,so ist die Er—

klärungauf dieEchtheitderUnterschriftzu richten.
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Erfolgt die Erklärungnicht, so ist die Urkundeals anerkanntanzusehen,

wennnichtdie Absicht,die Echtheitbestreitenzu wollen, aus den übrigenEr—
klärungender Partei hervorgeht. «

§.405.
Die EchtheiteinernichtanerkanntenPrivaturkundeist zu beweisen.
Steht die Echtheitder Namensunterschriftfest oder ist das unter einer

UrkundebefindlicheHandzeichengerichtlichoder notariell beglaubigt,so hat die
über derUnterschriftoder demHandzeichenstehendeSchrift die Vermuthung
der Echtheitfür sich.

g.406.
Der Beweis der EchtheitoderUnechtheiteinerUrkundekannauchdurch

Schriftvergleichunggeführtwerden.
In diesemFalle hat derBeweisführerzur VergleichunggeeigneteSchriften

vorzulegenoder derenMittheilung in Gemäßheitder Bestimmungdes F. 397
— und erforderlichenFalls denBeweis der Echtheitderselbenanzu—
treten.

Befinden sich zur VergleichunggeeigneteSchriften in den Händen des
Gegners, so ist desthauf Antrag desLegezführer zurVorlegung verpflichtet.
Die Bestimmungender §#..386—391 findenentsprechendeAnwendung. Kommt
der Gegner der Anordnung,die zur VergleichunggeeignetenSchristen vorzu=
legenoder den im F. 391 bestimmtenEid zu leisten,nicht nach, so gilt der
Echtheitsbeweisals geführt.

Macht der Beweisführer glaubhaft, daß in den Händen eines Dritten
geignete Vergleichungsschriftensichbefinden,derenVorlegung er im Wegeder
lage zu erwirkenim Stande sei, so finden die Vorschriftendes F. 396 ent=
sprechendeAnwendung.

C.407.
Ueberdas Ergebniß der Schriftvergleichunghat das Gericht nach freier

esu „geeignetenFalls nachAnhbrung von Sachvperständigenzu ent=
eiden.

E.408.
Urkunden,derenEchtheitbestrittenist oder derenInhalt verändertsein

soll, werden bis zur Erledigung des Rechtsstreits auf der Gerichtsschreiberei
verwahrt, sofernnicht ihre Auslieferungan eine andereBehördeim Interesse
der öffentlichenOrdnung erforderlichist.

KC.409.
Ist eineUrkundevon einerPartei in der Absicht,derenBenutzungdem

Gegnerzu entziehen,beseitigtoderzur Benutzunguntauglichgemacht,sokönnen
die Behauptungendes Gegners über die Beschaffenheitund den Inhalt der
Urkundeals bewiesenangesehenwerden.

22°
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SehnterTitel.

Beweis durch Eid.

KC.410.
Die Eideszuschiebungist nur über Thatsachenzulässig welchein Hand=n

lungen des Gegners, seinerRechtsvorgängeroderVertreter bestehenoderwelche
Gegenstandder WahrnehmungdieserBeen gewesensind.

4

K.411
Die Eideszuschiebungüber eineThatsache,derenGegentheildas Gericht

für erwiesenerachtet,ist unzulässig.

KC.412.
Eine nicht beweispflichtigePartei übernimmtdurchEideszuschiebungnicht

die Beweispflicht.
S. 413.

Die Zurückschiebungdes Eides ist nur insofern zulässig, als nach den
Bestimmungendes §F.410 die Zuschiebungdesselbenzulässigseinwürde.

Sie findetnichtstatt, wenn die Partei, welcherder Eid zugeschobenist,
nicht aber die Gegenparteiüber ihre eigeneHandlung oderWahrnehmungzu
schwörenhabenwürde.

S.414. —-
Der Eid kann nur der Partei, nicht einemDritten zugeschobenoder

zurückgeschobenwerden. Die ZuschiebungoderZurückschiebungan einenNeben=
intervenientenfindet nur statt, wenn dieserals Streitgenosseder Hauptpartei
anzusehenist (§. 66).

§.415.
Das Gericht kann anordnen, daß die in den . 410, 413, 414 ent=

haltenenBeschränkungenfür die Zuschiebungund Zurückschiebungdes Eides
nicht zur Anwendung kommensollen, wenn die Parteien in Betreff des zu
leistendenEides einig sind und der Eid sichauf Thatsachenbezieht.

K. 416.
Die AntretungdesBeweiseserfolgtdurchdie— daßdemGegner

über die bestimmtzu bezeichnendeThatsacheder Eid zugeschobenwerde.

S.417.
Die Murtei, welcherder Eid zugeschobenist, hat sich zu erklären,ob sie

denEid annehmeoderzurückschiebe,selbstwenn sieEinwendungenin Beziehung
auf die EideszuschiebungSäa 1

Giebt die Partei keineErklärung ab oder schiebtsie in einemFalle, in
welchemdie Zurückschiebungunzulässigist, den Eid zurück,ohne denselbenbe=
dingt anzunehmen,so wird der Eid als verweigertangesehen.
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G.418.
Durch die Luschiebung,Annahme oderZurückschiebungdes Eides wird

dieGeltendmachunganderer Beweismittelvon Seiten der einenoderderanderen
Partei nichtausgeschlossen.

WerdenandereBeweismittel geltendgemacht,so gilt der Eid nur für
denFall als zugeschoben,daß die Antretungdes Beweisesdurchdie anderen
Beweismittelerfolglosbleibt.

S. 419.
WerdenandereBeweismittelgeltendgemacht,44 ist die Partei, welcher

derEid zugeschobenwurde,nichtverpflichtet,sichüber dieEideszuschiebungfrüher
zu erklären,als bis die Eideszuschiebungnach Aufnahme oder sonstigerEr=
lebigungder anderenBeweismittelwiederholtist.

ind andereBeweiseaufgenommen,so kann die vorher abgegebeneEr=
klärungwiderrufenwerden.

G.420.
WegenunterbliebenerErklärung auf eineEideszuschiebungkann der Eid

nur dann als verweigertangesehenwerden,wenn die Partei durchdas Gericht
zur Erklärung über denEid aufgefordertist. -

§.421.
Der zurückgeschobeneEid gilt auchohneausdrücklicheErklärung über die

Annahmeals von demBeweisführerangenommen.

g.422.
Die Zurückschiebungdes Eides kann außer demFalle des H.419 Abs. 2

widerrufenwerden,wenn der Schwurpflichtigelüizen wissentlicherVerletzun
der Eidespflichtrechtskräftigverurtheiltoderwenn glaubhaftgemachtwird, daß
der GegnererstnacherfolgterZurückschiebungdes Eides von einersolchenVer=
urtheilungKenntnißerlangthabe.

C.423.
Die AnnahmeoderZurückschiebungdesEides kannaußerdenFällen des

§. 419 Abs.2 und des F. 422 nichtwiderrufenwerden.

S.424.
UebereineThatsache,welchein einerHandlungdesSchwurpflichtigenbesteht

oderGegenstandseinerWahrnehmunggewesenist, wird derEid dahin geleistet:
daß die Thatsachewahr odernichtwahr sei.

Ist einesolcheThatsachevomGegnerdesSchwurpflichtigenbehauptetund
kann dem letzterennachden Umständendes Falles nicht zugemuthetwerden,
daß er dieWahrheit oderNichtwahrheitderselbenbeschwöre,sokann dasGericht
auf Antrag die LeistungdesEides dahin anordnen: h

daßderSchwurpflichtigenachsorgfältigerPrüfung undErkundigungdie
Ueberzeugungerlangthabe,daßdieThatsachewahrodernichtwahrsei.
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UeberandereThatsachenwird der Eid dahin geleistet:

daß der SchwurpflichtigenachsorgfälligerPrüfung undErkundigung
dieUeberzeugungerlangtodernichterlangthabe,daß die Thatsache
wahr sei. #

G.425.
Auf dieLeistungeinesEides ist durchbedingtesEndurtheilzu erkennen.
Die EidesleistungerfolgterstnachEintritt derRechtskraftdesUrtheils.

K.426.
Sind die Parteien über die Erheblichkeitund die Norm des Eides ein=

verstandenoder dientder Eid zur Erledigung einesZwischenstreits,so kanndie
Leistungdes Eides durchBeweisbeschlußangeordnetwerden.

Hängt die Entscheidungüber einzelneselbständigeAngriffs= und Ver=
theidigungsmittelvon der Leistung eines Eides ab, so kann die Leistungdes
Eides durchBeweisbeschlußangeordnetoderauf dieselbedurchbedingtesZwischen=
urtheil erkanntwerden. In dem letzterenFalle erfolgt die Eidesleistungnur
dann, wenn durchbedingtesEndurtheil rechtskräftigerkanntist, daß es auf die=
selbefür die Endentscheidungdes Rechtsstreits1 ankomme

S.427.
In dembedingtenUrtheil ist die Eidesnorm und dieFolge sowohl der

Leistungals der Nichtleistungdes Eides so genau,als die Lage derSache dies
gestattet,festzustellen.

Der Eintritt dieserFolge wird durchEndurtheil ausgesprochen.

K.428.
6n P* LeistungdesEideswird vollerBeweisderbeschworenenThatsache
egründet.

Der Beweis des Gegentheilsfindetnur unter denselbenVoraussetzungen
statt,unter welchenein rechtskräftigesUrtheil wegenVerletzungder Eidespflicht

angefochten werdenkann.
G.429.

Die ErlassungdesEides von SeitendesGegnershat dieselbeWirkung,
wie die Leistungdes Eides.

Die Verweigerungder Siäktssätehn hat zur Folge, daß das Gegentheil
der zu beschwörendenThatsacheals voll bewiesengilt. «

§.430.
Erscheintder Schwurpflichtigein demzur EidesleistungbestimmtenTer=

mine nicht, so ist auf Antrag einVersäumnißurtheildahin zu erlassen,daß der
Eid als verweigertanzusehensei. «

§.431.
Der Schwurpflichtige,welcherfrühere Behauptungenzurücknimmtoder

früher bestritteneThatsachenzugesteht,kann sichzur Leistungeinesbeschränkteren
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Eides erbieten,selbstwenn der Eid bereitsdurchbedingtesUrtheil auferlegtist.
Auch könnenunerheblicheUmstände,welchein dieEidesformaufgenommensind,
berichtigtwerden.

G.432.
Ist der Eid durchbedingtesUrtheil auferlegt,so kann, auchnachEintritt

der Rechtskraft,die Zuschiebungsowiedie ZurückschiebungdesEides widerrufen
werden, wenn der SchwurpflichtigewegenwissentlicherVerletzungder Eides=
pflichtrechtskräftigverurtheiltoderwennglaubhaftgemachtwird, daßderGegner
erstnacherfolgterZuschiebungoderZurückschiebungdesEides von einersolchen
VerurtheilungKenntniß erlangthabe.

K.433.
Wenn derSchwurpflichtigestirbt,wenn er zur LeistungdesEidesunfähig

wird oderwenn er auphörtgeetzliter Vertreterzu sein, so könnenbeidePar=
teienin Ansehungder surfl Beweisführungalle Rechteausüben, welche
ihnenvor der ZuschiebungdesEides zustanden.
Dasselbe gilt, wenn in Folge der Verurtheilung des Schwurpflichtigen

wegenwissentlicherVerletzungderEidespflichtdieZuschiebungoderZurückschiebung
des Eides widerrufenwird.

st derEid durchbedingtescchen auferlegt,sowird unterAufhebung
desUrtheils in der Sache anderweiterkannt.

K.434.
Der Eid über eineThatsache,welchefür ein allen Streitgenossengegen=

übernur einheitlichfestzustellendesRechtsverhältnißvon Einfluß ist, muß allen
Streitgenossenzugeschobenoderzurückgeschobenwerden,sofernnicht rücksichtlich
einzelnerStreitgenossendie ZuschiebungoderZurückschiebungunzulässigist. In
jedemFalle bedarfes zur Zuschiebungoder zur Zurückschiebungderüber=
einstimmendenErklärung aller Streitgenossen.Ueber die Annahme des Eides
7 gh diejenigenStreitgenossenzu erklären, welchender Eid zu=
geschobenist.

Ist der von allen oder von Enn Streitgenossenzu leistendeEid von
einemodermehrerenderselben,oderist dervon einemTheile derStreitgenossen
zu leistendeEid von allen Schwurpflichtigenverweigertoderals von ihnen ver=
weigert anzusehen,so entscheidetdas Gerichtnachfreier Ueberzeugung,ob die
Behauptung,derenBeweis durchEideszuschiebungangetretenist, für wahr zu
erachtensei. Erklären einzelneStreitgenossen,daß sie den Eid nicht leisten
werden,so ist in Ansehungder übrigenStreitgenossendie Leistungdes Eides
nicht anzuordnenoderder Eid nichtabzunehmen,soferndas Gerichtdenselben
für unerheblicherachtet.

435
st eine Partei nicht prozeßfähig,so ist die Zuschiebungoder Zurück=

schiebungdesEides nur an ihren gesetzlichenVertreterundnur insoweitzulässig,
als die vertretener wennsiedenProzeß in Person führte,oderderVer=
treter,wenner selbstPartei wäre,dieselbezulassenmüßte.
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Minderjährigen,welchedas sechzehnteLebensjahrzurückgelegthaben, oder
Verschwendernkannüber Thatsachen)welchein Histän en derselbenbestehen
oderGegenstandihrer Wahrnehmunggewesensind, der Eidzugeschobenoder
zurückgeschobenwerden,sofern dies von demGericht auf Antrag des Gegners
nachdenUmständendes Falles für zulässigerklärtwird.

(5. 436.
Sind mehreregesetzlicheVertreter vorhanden,so finden die Vorschriften

des F. 434 entsprechendeAnwendung. Betrifft derEid die eigenenHandlungen
oderWahrnehmungennur einiger oder einesder Vertreter, so ist er von den
übrigennichtzu leisten. 6

.7.
Ist das ErgebnißderVerhandlungenund eineretwaigenBeweisaufnahme

nicht ausreichend,um die Ueberzeugungdes Gerichts von der Wahrheit oder
Unwahrheitder zu erweisendenThatsachezu begründen,so kanndasGerichtder
einenoderder anderenPartei über einestreitigeThatsacheeinenEid auferlegen.

C.438.
Der richterlicheEid kann allen StreitgenossenodergesetzlichenVertretern,

er kanneinigenodereinemderselbenauferlegtwerden. «

"§.439.
DieBestimmungender§§.422—433,435findenaufdenrichterlichen

Eid entsprechendeAnwendung.
st der SchwurpflichtigewegenwissentlicherVerletzungder Eidespflicht

rechtskräftigverurtheilt, so ist der Antrag des Gegners, den richterlichenEid
Wiltcsfoet gerechtfertigt,wenngleichderGegner schonvor derAuferlegung
es Eides von dieserVerurtheilung Kenntniß gehabthat.

Der richterlicheEid wird durchbedingtesUrtheil auferlegt.

S

lfter Titel.

Verfahren bei der Abnahme von Eiden.

S. 40.
Der Eid muß von demSchwurpflichtigenin Person geleistetwerden.

G.441.
Das Prozeßgerichtkannanordnen,daß dieEidesleistungvor einemseiner

Mitglieder odervor einemanderenGerichterfolge, wenn der Schwurpflichtige
am Erscheinenvor demProzeßgerichteverhindertist oderin großerEntfernung
von demSitze desselbensichaufhält.

Die Eidesleistungder LandesherrenundderMitgliederderlandesherrlichen
Familien sowie der Mitgliederder FürstlichenFamilie Hohenzollernerfolgtin
der Wohnung derselbenvor einemMitgliededesProzeßgerichtsodervor einem
anderenGerichte.

*

— —*
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E.442.
Vor der . des Eides hat derRichter denSchwurpflichtigenin an=

gemessenerWeiseauf dieBedeutungdes Eides hinzuweisen.

K.443.
Der Eid beginntmit denWorten:
„Ich schwörebei Gott demAllmächtigenund Allwissenden“

undschließtmitdenWorten:
" So wahrmir Gott helfe“.

(. 444.
Der Eid wird mittels Nachsprechensoder Ablesensder die Eidesnorm

enthaltendenEidesformelgeleistet.Der Schwörendesoll bei der Eidesleistung
die rechteHand erheben.

Ist die Eidesnorm von großemUmfange, so genügtdie Vorlesung der
Eidesnormund die Verweisungauf die letzterein der Eidesformel. .

Die Landesherrenund dieMitglieder der landesherrlichenFamilien sowie
die Mitglieder der FürstlichenFamilie Hohenzollernleistenden Eid mittels
UnterschreibensderdieEidesnormenthaltendenEidesformel.

g.45.
Stumme,welche schreibenkönnen,leistendenEid mittelsAbschreibensund

Unterschreibensder die EidesnormenthaltendenEidesformel.
Stumme, welchenichtschreibenkönnen, leistendenEid mit Hülfe eines

DolmetschersdurchZeichen. ·
§.446.

Der Eidesleistungwird gleichgeachtet,wenn ein Mitglied einerReligions—
gesellschaft,welcherdas GesetzdenGebrauchgewisserBetheuerungsformelnan
Stelle desEides un eineErklärung unter der Betheuerungsformeldieser
Religionsgesellschaftabgiebt.

ZwölfterTitel.
Sicherung des Beweises.

g.447.
Die Einnahmedes und die Vernehmungvon Zeugenund

Sachverständigenkann zur Sicherungdes Beweises erfolgen, wenn zu besorgen
ist, daßdasBeweismittelverlorenoderdieBenutzungdesselbenerschwertwerde.

S.448.
Das Gesuchist bei demGerichtanzubringen)vor welchemder Rechtsstreit

anhängigist; es kann vor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärt werden.
Reichs=Gesetbl.1877. 28
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In Fällen dringenderGefahr kanndas Gesuchauchbei demAmtsgericht
angebrachtwerden, in dessenBezirkedie zu vernehmendenPersonensichauf=
haltenoderder in Augenscheinzu nehmendeGegenstandsichbefindet.

Bei dem bezeichnetenAmtsgerichtemuß das Gesuchangebrachtwerden,
wenn der Rechtsstreitnochnichtanhängigist.

S. 449.
Das Gesuchmuß enthalten:
1. die Bezeichnungdes Gegners;

folgensoll;

Zeugenund Sachverständigen;

werde. Dieser Grund ist glaubhaftzu machen.

C.450.
Mit Zustimmungdes Gegnerskanndie beantragteBeweisaufnahmean=

geordnetwerden,auchwenn die Voraussetzungendes H.447 nichtvorliegen.

G.451.
Die Entscheidungüberdas GesuchkannohnevorgängigemündlicheVer=

handlungerfolgen.
In demBeschlusse,durchwelchendem Gesuchestattgegebenwird, sind

die Thatsachen,über welcheder Beweis zuerhebenist, und die Beweismittel
unter Benennungder zu vernehmendenn
zeichnen.Eine AnfechtungdiesesBeschlussesfindetnichtstatt.

E.452.
Der Beweisführeristverpflichtet,sofernes nachdenUmständendesFalles

geschehenkann,unterZustellungdesBeschlussesund einerAbschriftdesGesuchs
zu demfür die BeweisaufnahmebestimmtenTermine denGegner so zeitig zu
laden, daß derselbein diesemTermineseine Rechtewahrzunehmenvermag.

Die NichtbefolgungdieserVorschrift stehtder Beweisaufnahmenicht
entgegen. ¾ 44½

Die Beweisaufnahmeerfolgtnachdenfür dieAufnahmedesbetreffenden
BeweismittelsüberhauptgeltendenVorschriften. ·

Das Protokollüber die Beweisaufnahmeist bei demGerichte,welches
dieselbeangeordnethat, aufzubewahren.

E.454.
Jede Partei hat das Recht, die Beweisverhandlungenin demProzessezu

benutzen.
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War derGegnerin demTerminenichterschienen,in welchemdieBeweis=
aufnahmeerfolgte,so ist der Beweisführerzur Benutzungder Beweisverhand=
lungennur dann berechtigt,wennderGegnerzudemTerminerechtzeitiggeladen
war oderwenn der Beweisführerglaubhaftmacht,daß ohneseinVerschulden
die Ladungunterbliebenodernichtrechtzeitigerfolgtsei.

**
Wird von demBeweisführereinGegnernichtbezeichnet,soistdasGesuch

nur dann zulässig,wenn der Beweisführerglaubhaftmacht,daß er ohnesein
VerschuldenaußerStande sei, denGegner zu 4

Wird dem Gesuchestattgegeben,so kann dasGericht demunbekannten
Gegner zurWahrnehmungseinerRechtebei der BeweisaufnahmeeinenVer=
treterbeselen.

Zweiter Abschnitt.

Verfahrenvor denAmtsgerichten.

G.456.
Auf das Verfahren vor denAmtsgerichtenfinden die Vorschriftenüber

das Verfahren vor denLandgerichtenAnwendung, soweitnicht aus den all=
— Bestimmungendes erstenBuchs, aus den nachfolgendenbesonderen
— und aus der Verfassungder Amtsgerichtesich Abweichungen

ergeben.
d. 457.

Die Klage kannbei demGerichteschriftlicheingereichtoderzumProtokolle
desGerichtsschreibersangebrachtwerden.

g.468.
Nach erfolgterBestimmungdesTermins zur mündlichenVerhandlunghat

der Gerichtsschreiberfür die ZustellungderKlage Sorge zu tragen, sofernnicht
der Kläger erklärthat, diesesselbstthun zu wollen.

G.459.
Die EinlassungsfristbeträgtmindestensdreiTage, wenndieZustellungim

Bezirkedes Prozeßgerichts;mindestenseineWoche,wennsieaußerhalbdesselben,
jedochim DeutschenReich erfolgt) in Meß= und Marktsachenmindestensvier=
undzwanzigStunden.

Ist die Zustellung im Auslande vorzunehmen) so hat das Gericht bei
Festsetzungdes Termins die Einlassungsfristzu bestimmen.

C.460.
Die Klagewird durchZustellungderKlageschriftoderdesdieKlageent=

haltendenProtokolls erhoben.
23“
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KG.461.
An ordentlichenGerichtstagenkönnendieParteienu Verhandlungdes

RechtsstreitsohneLadung und Terminsbestimmungvor Gerichterscheinen.
Die ErhebungderKlage erfolgtin diesemFalle durchdenmündlichen

Vortrag derselben. *=*!

Die Vorschriftender§#.457, 458 findenentsprechendeAnwendung,wenn
eine Partei im Laufe des Rechtsstreitszu laden ist, insbesonderezur Ver=
handlungüber einenIwischenstreit,über den Antrag auf Berichtigungoder
Ergänzung einesUrtheils, über den Einspruch, über denAntrag auf Wieder=
ene in den vorigenStand oder über die Aufnahmeeinesunterbrochenen
oder * Verfahrens, oderwenn eineInterventionoderStreitverkündung
erfolgen soll.

F. 463.
Auch wenn eine Partei nicht zu laden ist, können ihr Anträge und

Erklärungen, auf welchesie ohne vorgängigeMittheilung voraussichtlicheine
Erklärung in einer mündlichenVerhandlung nicht abzugebenvermag, durch
ZustellungeinesProtokollsdesGerichtsschreibersmitgetheiltwerden.

Diese Mittheilung kann auch unmittelbar und ohne besondereForm
geschehen. K 441.

Bei der mündlichenVerhandlung hat das Gericht dahin zu wirken, daß
dieParteienüber alle erheblichenThatsachensichvollständigerklärenund die
sachdienlichenAnträgestellen. «

§.465.
Die Vorschrift, daß prozeßhinderndeEinredengleichzeitigund vor der

Verhandlung zur Hauptsachevorzubringensind, findetnur insoweitAnwendung,
als die Einrededer Unzuständigkeitdes Gerichtsvor der Verhandlungzur
Hauptsachegeltendzu machenist. .

Ist das Amtsgerichtsachlichunzuständig,so hat es vor derVerhandlung
— zur Hauptsachedenselbenauf die Unzuständigkeitaufmerksamzu
machen.

Auf Grund prozeßhindernderEinredendarf die Verhandlung zur Haupt=
sachenicht verweigertwerden;das Gericht kann jedochdie abgesonderteVer=
handlungüber dieseEinredenauchvon Amtswegenanordnen.

C.466.
Wird die UnzuständigkeitdesGerichtsauf Grund derBestimmungenüber

diesachlicheZuständigkeitderGerichteausgesprochen,so ist zugleichauf Antrag
des Klägers der Rechtsstreitan das Landgerichtzuverweisen.

das Urtheil rechtskräftig,so gilt der Rechtsstreitals bei demLand=
gerichteanhängig.
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g.467.
Wird in einembei demAmtsgerichte ProzessedurchWiderklage

oder durchErweiterung des Klagantrags (F. 240, Nr. 2, 3) ein Anspruch
erhoben,welcherzurZuständigkeitder Landgerichtegehört,oderwird in Gemäß=
heitdes F. 253 die FeststellungeinesRechtsverhältnissesbeantragt,für welches
die Landgerichtezuständigsind, so hat das Amtsgericht,soferneinePartei vor
weitererVerhankiun zurHauptsachedarauf anträgt, seineUnzuständigkeitaus=
zusprechenund denKchrssteet. an das Landgerichtzu verweisen.

Ist das Urtheil rechtskräftig,so gilt der Rechtsstreitals bei demLand=
gerichtanhängig. Die im Verfahrenvor demAmtsgerichteerwachsenenKosten
werdenals Theil der bei demLandgerichterwachsenenKostenbehandelt.

KC.468.
WegenunterbliebenerErklärung ist eineUrkundenur dann als anerkannt

anzusehen,wenndie Partei durchdas Gericht zur Erklärung über die Echtheit
derUrkundeaufgefordertist.

§. 469.
Diie Vorschriftender 9§.269, 313—319 finden auf das Verfahren vor

denAmtsgerichtenkeineAnwendung.

C.40.
Anträge und ErkläárungeneinerPartei sind durchdas Sitzungsprotokoll

insoweitfestzustellen,als das Gericht bei dem Schlussederjenigenmündlichen
Verhandlung,auf welchedas Urtheil oderein Beweisbeschlußergeht,die Fest=
stellungfür angemessenerachtet.

Geständnisse,sowie die Erklärungenüber AnnahmeoderZurückschiebung
zugeschobenerEidesindauf Antragdurchdas Protokollfestzustellen.

S.471.
Wer eineKlage zu erhebenbeabsichtigt,kann unter Angabe des Gegen=

standesseinesAnspruchszum Zweckeeinesinsenintsn denGegnervor das
Amtsgerichtladen,vor welchemdieserseinenagkreraien Gerichtsstandhat.

ErscheinenbeideParteien,und wird ein Vergleichgeschlossen,so ist der=
selbezu Protokoll festzustellen.Kommt ein Vergleichnichtzu Stande,so wird
auf Antrag beiderParteienderRechtsstreitsofortverhandelt;die Erhebungder
Klage erfolgt in diesemFalle durchdenmündlichenVortrag derselben.

Ist derGegnernichterschienen,oderderSühneversucherfolglosgeblieben,
ß atn die erwachsenenKostenals Theil der Kosten des Rechtsstreitsbe=
andelt.
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Drittes Buch.

Rechtsmittel.

Erster Abschnitt.

Berufung.

g.472.
Die Berufung findetgegendiein ersterInstanz erlassenenEndurtheilestatt.

S.473.
Der Beurtheilung des BerufungsgerichtsunterliegenauchdiejenigenEnt=

scheidungen,welchedemEndurtheilevorausgegangensind,sofernnicht dieselben
nachden VorschriftendiesesGesetzesunanfechtbarodermit der Beschwerdean=
fechtbarsind.

S. 474. -
Ein Versäumnißurtheilkann von der Partei, gegenwelchees erlassenist,

mit der Berufung nichtangefochtenwerden.
Ein Versäumnißurtheil,gegenwelchesderEinspruchan sichnichtstatthaft

ist, unterliegtder Berufung insoweit,als dieselbedarauf gestütztwird, daß der
Fall derVersäumungnichtvorgelegenhabe. ·

Z.475.
Die Wirksamkeiteinesnach desUrtheilserklärtenVerzichtsauf

das Recht derBerufung ist nichtdavon abhängig,daß derGegner dieVerzicht=
leistungangenommenhat.

. 476. -
Die Zurücknahmeder Berufung ist ohne— des Berufungs⸗

beklagtennur bis zum Beginne der mündlichenVerhandlungdes Berufungs—
beklagtenzulässig.

Die Zurücknahmeerfolgt,wenn sienicht bei der mündlichenVerhandlung
erklärtwird, durchZustellungeinesSchriftsatzes.Abschrift desselbenist sofort
nacherfolgterZustellungauf der Gerichtsschreibereiniederzulegen.

Die Zurücknahmehat denVerlust desRechtsmittelsund dieVerpflichtung
zur Folge, die durchdas RechtsmittelentstandenenKostenzu tragen. Auf An=
trag desGegnerssinddieseWirkungendurchUrtheilauszusprechen.

S.477.
Die Berufungsfrist beträgteinenMonatj sie ist eineNothfrist und be=

ginnt mit der Zustellungdes Urtheils. n
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Die Berufung kann gleichzeitigmit der Zustellungdes Urtheils eingelegt
werden. Die Einlegungvor Zustellungdes Urtheils ist wirkungslos.

*
Wird innerhalbder Berufungsfrist ein Urtheil in Gemäßheitdes §. 292

durcheinenachträglicheEntscheidungergänzt,so beginntmit derZustellungder
nachträglichenEntscheidungder Lauf der Berufungsfristauchfür dieBerufung
gegendas zuerstergangeneUrtheil von neuem. Wird gegen beideUltheile
von derselbenPartei Berufung eingelegt,so sind beideBerufungenmit einander
zu verbinden.

S.479.
Die Einlegungder Berufung erfolgtdurchZustellungeinesSchriftsatzes.
Derselbemuß enthalten:
1. die— des Urtheils, gegenwelchesdie Berufung gerichtet
wird;

2. die Erklärung, daß gegendiesesUrtheil Berufung eingelegtwerde;
3. die Ladung des Berufungsbeklagtenvor das Berufungsgerichtzur
mündlichenVerhandlung eer die Berufung.

C.480.
Die allgemeinenBestimmungenüber die vorbereitendenSchriftsätzefinden

auchauf die BerufungsschriftAnwendung.
Als vorbereitenderSchriftsatzsoll die Berufungsschriftinsbesondereent=

halten:die Erklärung, inwieweitdas Urtheil angefochtenwerdeund welcheAb=
änderungendesselbenbeantragtwerden(Berufungsanträge),sowie die Angabe
derjenigenneuenThatsachenund Beweismittel, welchedie Partei geltendzu
machenbeabsichtigt.

G.481.
In Betreff der Frist, welchezwischender Zustellungder Berufungsschrift

und demTermine zur mündlichenVerhandlung liegenmuß, finden die Vor=
schriftendes§. 234 entsprechendeAnwendung. .

§.482.
Der Berufungsbeklagtekannsichder Berufung anschließen,selbstwenn

er auf die Berufung verzichtethat oderwenn die Berufungsfristverstrichenist.
Die Vorschriftenüber die Anfechtungdes VersäumnißurtheilsdurchBe=

rufung finden auch auf die Anfechtungdesselbendurch AnschließungAn=
wendung. "" " "
- — S. 483.
Die Anschließungverliert ihre Wirkung, wenn die Berufung zurück=

genommenoderals Lngulässhverworfenwird.
Hat der Berufungsbeklagteinnerhalb der Berufungsfrist sich der er=

hobenenBerufung angeschlossen,so wird es so angesehen,als habeer die Be=
rufung selbständigeingelegt.
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g.484
Der Berufungsbeklagtehat demBerufungsklägerdie Beantwortungder

Berufung innerhalb der erstenzweiDrittheile derPei, welche zwischender
Zustellungder — und demTermine zur mündlichenWrterpenns
liegt,mittelstvorbereitendenSchriftsatzeszustellenzu lassen.

Der Schriftsatzsoll insbesonderedie Anträge sowiedieAngabe der neuen
Thatsachenund Beweismittel enthalten,welche derBerufungsbeklagtegeltend
u machenbeabsichtigt.
P §S.485.

Auf das weitereVerfahren finden die in ersterInstanz für das Ver=
fahren vor denLandgerichtengeltendenVorschriftenentsprechendeAnwendung,
soweitnichtAbweichungenaus denBestimmungendiesesAbschnittssichergeben.

S.486.
Die mündlicheVerhandlung ist, wenn an dem für dieselbebestimmten

Tage die Berufungsfrist nochnichtverstrichenist, auf Antrag des Berufungs=
beklagtenbis zum Ablaufe der Frist, und wenn der Berufungsbeklagtegegen
dasUrtheil denEinsprucherhobenhat, auchvon Amtswegenbis zur Erledigung
des Einspruchszu vertagen.

K.487.
Vor demBerufungsgerichtewird derRechtsstreitin dendurchdieAnträge

bestimmtenGrenzenvon neuemverhandelt.

E.488. .
Bei der mündlichenVerhandlung habendie Parteien das durchdie Be—

rufung angefochtene Urtheil die dem Urtheile vorausgegangenenEnt=
scheidungennebstdenEntschei— und den 8 in⸗
soweit vorzutragen,als dies zum Verständnisseder Berufungsanträgeund zur
Prüfung der Richtigkeitder angefochtenenEntscheidungerforderlichist.

Im Falle der UnrichtigkeitoderUnvollständigkeitdes Vortrags hat der
VorsitzendedessenBerichtigung oder Vervollständigung, nöthigenfalls unter
Wiedereröffnungder Verhandlung zu veranlassen.

G.489.
üus AenderungderKlage ist selbstmit EinwilligungdesGegnersun=

atthaft. s
sth 8.490.

ProzeßhinderndeEinreden,auf welchedie Partei wirksamverzichtenkann,
dürfennur geltendgemachtwerden,wenn die Partei glaubhaftmacht, daß sie
* ihr VerschuldenaußerStande gewesensei,dieselbenin ersterInstanz vor=
zubringen.

Die Verhandlung zur Hauptsachedarf auf Grund EissebbimedesiüerEin=
reden nicht verweigertwerden; das Gericht kann jedoch dieabgesonderteVer=
handlungüber solcheEinredenauchvon Amtswegenanordnen.



5.491. s-
Die ParteienkönnenAngriffs- undVertheidigungsmittel,welchein erster

Instanz nichtgeltendgemachtn p insbesondereneueThatsachenund Beweis=
mittel vorbringen. "

NeueAnsprüchedürfen,abgesehenvon denFällen des §. 240 Nr. 2, 3,
nur erhobenwerden,wennmit denselbenkompensirtwerdensoll und wenn zu=
gleichglaubhaftgemachtwird, daßdiePartei ohneihr VerschuldenaußerStande
gewesensei,dieselbenin ersterInstanz geltendzu machen.

S. 492.
Die Verletzungeinerdas VerfahrenersterInstanz betreffendenVorschrift

kann in der Berufungsinstanznicht i= gerügtwerden,wenn in Gemäßheit
der Bestimmungdes §. 267 die Partei dasRügerechtbereitsin ersterInstanz
verlorenhat. «

Z.493.
Die in ersterInstanzunterbliebenenoderverweigertenErklärungenüber

Thatsachen,Urkundenund Eideszuschiebungenkönnenin der Berufungsinstanz
nachgeholtwerden.

S. 494.
Das in ersterInstanz abgelegtegerichtlicheGeständnißbehältseineWirk=

samkeitauchfür die

. 495.
Die in ersterInstanz erfolgteAnnahmeoderZurückschiebungeinesEides

behältihreWierser nr auch fürdie esi Shehien
Dasselbegilt von der Leistung,von der Verweigerungder Leistungund

von derErlassungeinesEides, wenndieEntscheidung,durchwelchedieLeistung
des Eides angeordnetist, von dem Berufungsgerichtefür gerechtfertigter=
achtetwird. - ·

§.496.
Ein nichtodernichtunbedingtfür vorläufig vollstreckbarerklärtesUrtheil

ersterInstanzist, insoweitdasselbedurchdieBerufungsanträgenichtangefochten
wird, auf denim Laufe dermündlichenVerhandlunggestelltenAntrag von dem
Berufungsgerichtefür zurd vollstreckbarzu erklaren.

Eine Anfechtungdieser Entscheidungfindetnichtstatt.

S. 497.
Das Berufungsgerichthat von Amtswegenzuprüfen,ob dieBerufung

an sich statthaftund ob sie in der gesetzlichenFormund Frist eingelegtsei.
Mangelt es an einemdieserberserdemuoetso ist dieBerufung als unzulässigzu
verwerfen. *r*"ç

Das Urtheil ersterInstanz darf nur insoweitabgeändertwerden,als eine
Abänderungbeantragtist.
Reichs=Gesegb.1877. 2#
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C.499.
GegenstandderVerhandlungundEntscheidungdesBerufungsgerichtssind

alle einen zuerkanntenoderaberkanntenAnspruchbetreffendenStreitpunkte,Uüber
welchein GemäßheitderAnträgeeineVerhandlungund Entscheidungerforderlich
ist, selbstwenn über dieseStreitpunktein ersterInstanz nicht geiheshertoder
nicht entschiedenist. Das Berufungsgerichthat ein von ihmerlassenesbedingtes
Uathel zu erledigen.Dasselbekann ein in ersterInstanzerlassenesbedingtes
Urtheil erledigen,wenn die Berufung zurückgewiesenist.

g.500.
Das Berufungsgerichthat dieSache, insoferneineweitereVerhandlung

derselbenerforderlichist, an das GerichtersterInstanz zurückzuverweisen:
1. wenn durchdas angefochteneUrtheil einEinspruchals unzulässigver=
worfen ist;,

2. wenn durchdas angefochteneUrtheilnur überprozeßhinderndeEinreden
entschiedenist;

3. wenn im Falle eines nach Grund und Betrag streitigenAnspruchs
durchdas angefochteneUrtheil über den Grund des Anspruchsvorab
entschiedenist;

4. wenndas angefochteneUrtheil im Urkunden=oderWechselprozesseunter
Vorbehalt der Rechteerlassenist;

5. wenn das angefochteneUrtheil ein Versäumnißurtheilist.
Im Falle der Nr. 2 hat das Berufungsgerichtdie sämmtlichenprozeß=

hinderndenEinredenzu erledigen.
g.501.

Leidet das Verfahren ersterInstanz an einemwesentlichenMangel, so
kann das Berufungsgerichtunter —— desUrtheils und des Verfahrens,
soweitdas letzteredurchdenMangel betroffenwird, die Sache an das Gericht
ersterInstanz zurückverweisen.

g. 502.
WerdennachVorschriftdes §. 252 Vertheidigungsmittelzurückgewiesen,so

ist die GeltendmachungderselbendemBeklagten—
Enthält dasUrtheil keinenVorbehalt, so kanndieErgänzungdesUrtheils

nachVorschrift des§. 292 beantragtwerden.
Das Urtheil, welchesunter Vorbehalt der Geltendmachungvon Ver=

theidigungsmittelnergeht,ist in Betreff der Rechtsmittelund derLursssrast-
streckungals Endurtheilanzusehen.

E.503.
In BetreffderVertheidigungsmittel,derenGeltendmachungdemBeklagten

vorbehaltenist, bleibt der Rechtsstreitin der Berufungsinstanzanhängig.
Insoweit sichin demweiterenVerfahrenergiebt,daß der klagend geltend

gemachteAnspruchunbegründetwar,istdasfrühereUrtheilaufzuheben,derMäger



—173 —

mit demAnspruch abzuweisenund auf Antrag zur Erstattung des von dem
Beklagtenauf Grund des Urtheils Gezahltenoder Geleistetenzu verurtheilen,
sowieüber die Kostenanderweitzu entscheiden.

S.504.
Die Vorschriftenüber das Versäumnißverfahrenin ersterInstanz finden

entsprechendeAnwendung. « -
Beantragt der Berufungsklägergegenden im Termine zur mündlichen

Verhandlungnicht erschienenenBerufungsbeklagtendas Versäumnißurtheil,so
ist, soweitdas festgestellte— nicht entgegensteht,das thatsächliche
mündlicheVorbringen desBerufungsklägersfür zugestandenzu erachtenund in
Ansehungeiner— — beantragtenBeweisaufnahmeanzunehmen,daß
siedas in AussichtgestellteErgebnißgehabthabe.

g.505.
Bei der Darstellung des Thatbestandesim Urtheil ist eine Bezugnahme

auf das Urtheil voriger Instanz nichtausgeschlossen. -

§.506.
Der GerichtsschreiberdesBerufungsgerichtshat innerhalbvierundzwanzig

Stunden, nachdemdieBerufungsschriftzumZweckederTerminsbestimmungein=
8 von demGerichtsschreiberdesGerichtsersterInstanzdieProzeßakten
einzufordern.
7P Nach Erledigungder Berufung sind die Akten dem 7 des

GerichtsersterInstanz nebsteinerbeglaubigtenAbschriftdes in derBerufungs=
instanzerlassenenUrtheils zurückzusenden.

Zweiter A2bschnitt.

Revision.

E.507.
Die Rewvisionfindet gegendie in derBerufungsinstanzvon denOberlandes=

gerichtenerlassenenEndurtkele statt. .

g.508.
In ziesrästesittr übervermögensrechtlicheAnsprücheistdieZulässigkeit

der Revision durcheinendenBetrag von fünfzehnhundertMark übersteigenden
Werth des— 58 edingt.

In Betreff des Werthsdes Beschwerdegegenstandeskommendie Vor—
schriftender 9§.3—9 zur Anwendung.

Der Revisionsklägerhat diesenWerth glaubhaft zu machen. Der Eid
als Mittel der Glaubhaftmachungist ausgeschlossen. s.
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C.509.
Ohne Rücksichtauf den Werth des Beschwerdegegenstandesfindetdie

Revisionstatt:
1. insoweites sichum dieUnzuständigkeitdesGerichtsoderdieUnzu=
lässigkeitdesRechtswegsoderdieUnzulässigkeitderBerufung handelt;

2. in denRechtsstreitigkeitenüber Ansprüche,für welchedieLandgerichte
ohne Rücksichtauf den Werth des Streitgegenstandesausschließlich
zuständigsind.

§. 510.
Der Beurtheilung des RepvisionsgerichtsunterliegenauchdiejenigenEnt=

scheidungen,welchedemEndurtheilevorausgegangensind, sofernnichtdieselben
Lkcher Aeoh diesesGesetzesunanfechtbarodermit der Beschwerdean=
echtbarsind.

g##tl - .
Die Revision kann nur darauf gestütztwerden, daß die Entscheidungauf

der VerletzungeinesReichsgesetzesoder eines Gesetzes,dessenGeltungsbereich
sichüber denBezirk des Berufungsgerichtshinauserstreckt,beruhe.

G.512.
Das Gesetzist verletzt,wenneineRechtsnormnichtodernichtrichtigan=

gewendetwordenist.
g. 513.

Eine Entscheidungist stetsals auf einerVerletzungdesGesetzesberuhend
anzusehen:

1. wenn das erkennendeGerichtnichtvorschriftsmäßigbesetztwar;
2. wenn bei der Entscheidungein Richter’mitgewirkthat, welchervon
der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzesausgeschlossenwar,
sofern nicht diesesHinderniß mittels eines Ablehnungsgesuchsohne
Erfolg geltendgemachtist;

3. wenn bei derEntscheidungein Richtermitgewirkthat, obgleichderselbe
wegenBesorgniß der Befangenheitabgelehntund das Ablehnungs=
gesuchfür begründeterklärtwar;

4. wenn das GerichtseineZuständigkeitoderUnzuständigkeitmit Unrecht
angenommenhat;

5. wenn einePartei in demVerfahren nicht nachVorschriftder Gesetze
vertretenwar, sofern sie nicht die Prozeßführungausdrücklichoder
stillschweigendgenehmigthat;

6. wenn die Entscheidungauf Grund einer mündlichenVerhandlung
ergangenist, bei welcherdie Vorschriftenüber die Oeffentlichkeitdes
Verfahrens verletztsind;

7. wenndieEntscheidungnichtmit Gründenversehenist.
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G.514.
Die RevisionsfristbeträgteinenMonat;sie ist eineNothfristundbeginnt

mit der Zustellung des Urtheils.
Die Revision kann glecheeig mit der Zustellungdes Urtheils eingelegt

werden. Die Einlegungvor ZustellungdesUrtheils ist wirkungslos.

G.515.
Die Einlegung der Revision erfolgt durchZustellungeinesSchriftsatzes.

Derselbemuß enthalten:
1. dieBezeichnungdesUrtheils, gegenwelchesdieRevisiongerichtetwird;
2. die Erklärung, daß gegendiesesUrtheil die Revisioneingelegtwerde;
3. dieLadung desRevisionsbeklagtenvor dasRevisionsgerichtzur münd=
lichenVerhandlungüberdieRevision.

G.516.
Die allgemeinenBestimmungenüber die vorbereitendenSchriftsätzefinden

auchaufdieRevisionsschriftaith
Als vorbereitenderSchriftsatzsoll die Repvisionsschriftinsbesonderedie

Erklärung, inwieweitdas Urtheil angefochtenund dessenAufhebungbeantragt
werde(Revisionsanträge),und zur Begründungder Revisionsanträgeenthalten:

1. insoweitdie Revisiondarauf gestütztwird, daß eineRechtsnormnicht
odernichtrichtigangewendetsei, die Bezeichnungder Rechtsnormj;

2. insoweitdie Revision darauf gestütztwird, daß das Gesetzin Dezug
auf das Verfahrenverletztsei, dieBezeichnungderThatsachen,welche
denMangel ergeben; » D

3. insoweitdie Revision darauf gestütztwird, daß unter Verletzungdes
GesetzesThatsachenfestgestellt,übergangenoder als vorgebrachtan=
genommenseien,die BezeichnungdieserThatsachen.

In derRedvisionsschriftsoll fernerderWerth des nichtin einerbestimm=
ten GeldsummebestehendenBeschwerdegegenstandesangegebenwerden,wenndie
ZulässigkeitderRevisionvon diesemWertheabhängt.

G.517.
In Betreff derFrist, welche zwischender Zustellungder Revisionsschrift

und demTermine zurmündlichen erhandlungliegenmuß, finden die Vor=
schriftendes §. 234 entsprechendeAnwendung.

C.518.
Deer RedvisionsbeklagtekannsichderRevision anschließen.Auf dieseAn=
schließungfindendie Vorschriftenüber die AnschließungdesBerufungsbeklagten
andieBerufungentsprechendeAnwendung.
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G.519.
Der Revisionsbeklagtehat demRevisionsklägerdie Beantwortungder

Revision innerhalb der erstenzwei Drittheile der Zeit, welche zwischender
Zustellungder Revisionsschriftund demTermine zur mündlichen Verhandlung
liegt, mittels vorbereitendenSchriftsatzeszustellenzu lassen.

Der Schriftsatzsoll insbesonderedie Anträge und im Falle der An=
schließungderenBegründungnachVorschrift des §. 516 enthalten.

g.520.
Auf das weitereVerfahren finden die in ersterInstanz für das Ver—

fahren vor den LandgerichtengeltendenVorschriftenentsprechendeAnwendung,
soweitnichtAbweichungenaus denBestimmungendiesesAbschnittssichergeben.

g.521.
Die Verletzungeiner das Verfahren der Berufungsinstanzbetreffenden

Vorschrift kann in der Revisionsinstanznicht mehr gerügt werden, wenn in
Gemäßheitder Bestimmungdes §. 267 die Partei dasRügerechtbereitsin der
Berufungsinstanzverlorenhat.

g.522.
Der Prüfung des Revisionsgerichtsunterliegennur die von denParteien

gestelltenAnträge.

Ein nicht odernichtunbedingtfür vorläufig vollstreckbarerklärtesUrtheil
des Berufungsgerichtsist, insoweit dasselbedurchdie Revisionsanträgenicht
angefochtenwird, auf den im Laufe der mündlichenVerhandlung gestellten
Antrag von demRevisionsgerichtefür vorläufig vollstreckbarzu erklären.

g.524.
Für die Entscheidungdes Revisionsgerichtssinddie in demangefochtenen

UrtheilegerichtlichfestgestelltenThatsachenmaßgebend.Außer denselbenkönnen
nur die im F. 516 Nr. 2, 3 erwähntenThatsachenberücksichtigtwerden.

G.525.
Die Entscheidungdes Berufungsgerichtsüber das Bestehenund den

Inhalt von Gesetzen,auf derenVerletzung die Revision nach H. 511 nicht
gestütztwerdenkann, ist für die auf die Revision ergehendeEntscheidungmaß=
ebend.
" g. 526.

Ergeben die Entscheidungsgründezwar eine Gesetzesverletzung,stellt die
Entscheidungselbstaber aus anderenGründen sich als richtigdar) so ist die
Revision zurückzuweisen.
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5.527.
Insoweit die Revision für begründeterachtetwird, ist das angefochtene

Urtheil
Erfolgt dieAufhebung desUrtheils wegen einesMangels desVerfahrens,

so ist zugleichdas Verfahren insoweitaufzuheben,als es durchdenMangel
betroffenwird. »

§.528.
Im Falle der AufhebungdesUrtheils ist dieSache zur anderweitenVer=

handlungund r an das BerufungsgerichtHrsserirre=
Dasselbehat dierechtlicheFirribeeerge welche derAufhebungzuGrunde

gelegtist, auchseinerEntscheidungzu Grunde zu legen.
Das Repvisionsgerichthat jedochin der Sache selbstzu entscheiden:
1. wenn die Aufhebung des Urtheils nur wegenGesetzesverletzungbei
Ses des Gesetzesauf das festgestellteSachverhältnißerfolgt
und nach letzteremdie Sache zur Endentscheidungreif ist;

2. wenndie AufhebungdesUrtheils wegenUn — des Gerichts
oderwegenUnzulässigkeitdes Rechtswegs* gt

Kommt in denFällen der Nr. 1 und 2 für die in derSacheselbst zu
erlassendeEntscheidungdie Anwendbarkeitvon Gesetzen,auf derenVerletzung
die Revision nach §F.511 nicht gestütztwerdenkann, in Frage, so kanndie
Sachezur anderweitenVerhandlungundEntscheidungan dasBerufungsgericht
zurückverwiesenwerden.

*
]

G.529.
Die für die Berufungizrcen Vorschriftenüber die Anfechtbarkeitder

Versäumnißurtheile,über die Verzichtleistungauf das Rechtsmittelund die Zu=
rücknahmedesselben,über die Vertagung der mündlichenSiscu „über
die VerhandlungprozeßhindernderEinreden, über die Prüfung der Zulässigkeit
des Rechtsmittels,über denVortrag der Parteien bei der mündlichen Ver=
handlungund überdie Einforderungund ZurücksendungderProzeßaktenfinden
auf die RevisionentsprechendeAnwendung.

DritterAbschnitt.
Beschwerde.

E.530.
Das RechtsmittelderBeschwerdefindetin denin diesemGesetzebesonders

bäerse obenenFällen und gegensolcheeine vorgängigemündlicheVerhand=
ung nichterforderndeEntscheidungenstatt,durchwelcheein das Verfahrenbe=
kreffendeeGesuchzurückgewieseni.
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g.531.
die Beschwerdeentscheidetdas im Instanzenzugezunächsthöhere

ericht.
Gegendie EntscheidungdesBeschwerdegerichtsfindet,soweitnichtin der—

selbenein neuer selbständigerBeschwerdegrundenthaltenist, eine weitereBe=
schwerdenichtstatt. .

§.532.
Die Beschwerdewird bei demGericht von welchemodervon

dessenVorsitzendendie angefochteneEntscheidungerlassenist; siekann in drin=
gendenFällen auchbei demBeschwerdegerichteingelegtwerden.

Die Einlegung erfolgtdurchEinreichungeiner Beschwerdeschrift;dieEin=
legung kann auch durchErklärung zum Protokolle des Gerichtsschreiberser=
folgen,wennder 22 bei einemAmtsgerichtanhängigist oderanhingig
war, wenn die Beschwerdedas Armenrechtbetrifftodervon einemZeugenoder
Sachverständigenerhobenwird.

C.533.
Die Beschwerdekann auf neueThatsachenund Beweisegestütztwerden.

g. 534.

Erachtetdas Gerichtoderder Vorsitzende,dessenTeiihenstan angefochten

ps886ist die Beschwerdevor Ablauf einerWoche demBeschwerdegerichtevor=
zulegen.

E.535.
Die Beschwerdehat nur dann aufschiebendeWirkung, wenn sie gegen

Wzn2 in den §#§.345, 355) 374, 579, 619 erwähntenEntscheidungenge=
richtetist.

Das Gericht oder der Vorsitzende,dessenEntscheidungangefochtenwird,
kann anordnen,daß die Vollziehungderselbenauszusetzensei.

Das Beschwerdegerichtkann vor derEntscheidungeineeinstweiligeAnord=
nung erlassen;es kann insbesondereanordnen)daß die Vollziehung der an=
gefochtenenEntscheidungauszusetzensei.

g.536.
Die Entscheidungüber die Beschwerdekann ohne vorgängigemündliche

Verhandlungerfolgen.
Ordnet das Gericht eine schriftlicheErklärung an, so kann dieselbein

den Fällen, in welchendie Beschwerdezum Protokolledes Gerichtsschreibers
eingelegtwerdendarf, zumProtokolledesGerichtsschreibersabgegebenwerden.

—
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g.537.
Das Beschwerdegerichthat vonAmtswegenzu prüfen, ob dieBeschwerde

an sich statthaft und ob sie in der gesetzlichenForm und Frist eingelegt sei.
Mangelt * an einemdieserErfordernisse,so ist die Beschwerdeals unzulässig
zu verwerfen.

G.538.
Erachtetdas Beschwerdegerichtdie Beschwerdefür begründet,so kannes

demjenigenGerichtoderVorsitzenden,von welchemdiebeschwerendeEntscheidung
erlassenwar, die erforderlicheAnordnungübertragen.

G.539.
Wird die Aenderungeiner Entscheidungdes beauftragtenoder ersuchten

RichtersoderdesGerichtsschreibersverlangt,"4 ist dieEntscheidungdesProzeß=
gerichtsnachzusuchen.

Die Beschwerdefindetgegendie Entscheidungdes Prozeßgerichtsstatt.
Die Bestimmungdes erstenAbsatzesgilt auchfür das Reichsgericht.

G.540.
Für dieFälle der sofortigenBeschwerdegeltendienachfolgendenbesonderen

Bestimmungen.
Die Beschwerdeist binneneinerNothfrist von zpei Wochen,welchemit

der Zustellung,in denFällen der §§.301und829 Abs.3 mit derVerkündung
derEntscheidungbeginnt,einzulegen.Die She bei demBeschwerdegerichte
genügt zur Wahrung der Nothfrist,auch wenn derFall für drünltch nicht
erachtetwird. Liegen die Erfordernisseder rs oder der Restitutions==
klagevor, so kann die BeschwerdeauchnachAblauf der Nothfrist innerhalb
der für dieseKlagen geltendenNothfristenerhobenwerden.

Das Gerichtist zu einerAbänderungseinerdurchBeschwerdeangegriffenen
Verfügungnichtbefugt.

In denFällen des§. 539 muß auf demfür dieEinlegungderBeschwerde
vorgeschriebenenWegedie Entscheidungdes Prohegerichtsbinnender Nothfrist
nachgesuchtwerden. Das Prozeßgerichthat das Gesuch,wenn es demselben
nichtentsprechenwill, demBeschwerdegerichtevorzulegen.

Reichs=Gesetzbl.1877. Q„ 25
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Viertes Buch.

Wiederaufnahmedes Verfahrens.

g.541.
Die Wiederaufnahmeeines durch rechtskräftigesEndurtheil geschlossenen

Verfahrens kann durchNichtigkeitsklageund durchRestitutionsklageerfolgen.
Werden beideKlagen von derselbenPartei odervon verschiedenenParteien

erhoben,so ist die Verhandlung und Entscheidungüber die Restitutionsklage
bis zur rechtskräftigenEntscheidungüber die Nichtigkeitsklageauszusetzen.

C.542.
Die Nichtigkeitsklagefindetstatt:
1. wenn das erkennendeGerichtnichtvorschriftsmäßigbesetztwar;
2. wenn ein Richter bei der Ein mitgewirkthat, welchervon
der Fishr des Richteramtskraft desGesetzesausgeschlossenwar,
sofern nicht diesesHinderniß mittels eines Ablehnungsgesuchsoder
einesRechtsmittelsohneErfolg geltendgemachtist; 1

3. wenn bei derEntscheidungeinRichter * hat, obgleichderselbe
wegenBesorgniß der Befangenheitabgelehntund das Ablehnungs=
gesuchfür begründeterklärtwar;

4. wenn einePartei in demVerfahren nichtnachSatust der Gesetze
vertretenwar, sofern sie nicht die Prozeßführung ausdrücklichoder
stillschweigendgenehmigthat.

In den Fällen Nr. 1, 3 findetdie Klage nichtstatt,wenn dieNichtigkeit
mittels einesRechtsmittelsgeltendgemachtwerdenkonnte.

K.543.
Die Restitutionsklagefindetstatt:
1. wenn der Gegner durch Leistungeines Parteieides, auf welchedas
Urtheil gegründetist, sicheinervorsätzlichenoderfahrlässigenVerletzung
der Eidespflichtschuldiggemachthat;

2. wenn eine Urkunde, auf welchedas Urtheil gegründetist, fälschlich
angefertigtoderverfälschtwarf

3. wenn durchBeeidigung einesZeugnissesoder einesGutachtens,auf
welchedas Urtheil gegründetist, der Zeuge oderder Sachverständige
sich einer vorstthlichenoder fahrlässigenVerletzung der Eidespflicht
schuldiggemachthatz;

4. wenn das Urtheil von dem Vertreter der Partei oder von dem
Gegner oderdessenVertreterdurcheinein Beziehungauf denRechts=
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streit verübteHandlung erwirkt ist, welchemit einer im Wege des
chtlister Strafverfahrens zu verhängendenöffentlichenStrafe
edrohtistz

5. wenn ein Richter bei demUrtheilemitgewirkthat, welchersichin Be=
ziehungauf denRechtsstreiteinerVerletzungseinerAmtspflichtengegen
die Partei schuldig gemachthat, sofern dieseVerletzungmit einerim
Wege des gerichtlichenStrafverfahrens zu verhängendenöffentlichen
Strafe bedrohtistz

6. wenn ein strafgerichtlichesUrtheil, auf welchesdas Urtheil gegründet
ist, durchein anderesrechtskräftiggewordenesUrtheil aufgehobenist;

7. wenndie Partei
a) ein in derselbenSache erlassenes,früher rechtskräftiggewordenes
Urtheil, oder «-

b) eine andereUrkundeauffindetoder zu benutzenin den Stand
gesetztwird, welcheeineihr günstigereEntscheidungherbeigeführt
haben würde.
DieseBestimmungkommtin demunterb bezeichnetenFalle nicht

zur Anwendung,wenn das 2 Urtheil darauf beruht, daß
auf Grund einerEidesleistung desGegners die betreffendeThatsache
oderderenGegentheilfür bewiesenerachtetist.

. 544.
In den Fällen des vorhergehendenParagraphenNr. 1—5 findet die

Restitutionsklagenur statt, wenn * der strafbaren rechts⸗
kräftigeVerurtheilungergangenist, oderwenndieEinleitungoder chführung
einesStrafverfahrensaus anderenGründen, als wegen Mangelsan Beweis
nichterfolgenkann.

Der Beweis derThatsachen,welchedieRestitutionsklagebegründen,kann
durchEideszuschiebungnichtgeführtwerden.

C.545.
Die Restitutionsklageist nur zulässig, wenn die Partei ohne ihr Ver=

schuldenaußerStande war, denRestitutionsgrundin demfrüherenVerfahren,
insbesonderedurchEinspruchoderBerufung odermittels Anschließungan eine
Berufung geltendzu machen.

g. 546.
Mit denKlagen könnenAnfechtungsgründe,durchwelcheeine dem an—

gefochtenenUrtheilevorausgegangeneEntscheidungderselbenoder einer unteren
Instanz betroffenwird, geltendgemachtwerden,soferndas angefochteneUrtheil
auf dieserEntscheidungberuht.

g.547.
Für die Klagen ist ausschließlichzuständig:das Gericht,welchesin erster

Instanz erkannthat; wenn das angefochteneUrtheil oderauchnur eines von
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mehrerenangefochtenenUrtheilen von dem Berufungsgerichterlassenwurde,
oderwenn ein in der RevisionsinstanzerlassenesUrtheil auf Grund des §. 543
Nr. 1—3, 6) 7 angefochtenwird, das Berufungsgericht;wenn ein in der
RevisionsinstanzerlassenesUrtheil auf Grund der I#. 542, 543 Nr. 4, 5 an=
gefochtenwird, das Revisionsgericht.

Sind die Klagen gegeneinenVollstreckungsbefehlgerichtet,so gehörensie
ausschließlichvor das Amtsgericht,welchesden Befehl erlassenhat; wenn der
Anspruchnichtgur ZuständigkeitderAmtsgerichtegehört,vor das für denRechts=
streitüber den AnspruchzuständigeGericht.

S.548.
Auf die Erhebungder Klagen und das weitereVerfahren findendie all=

emeinenVorschriften entsprechendeAnwendung, sofern nicht aus den Be=
s— diesesGesetzessicheineAbweichungergiebt.

G.549.
Die Klagensindvor Ablauf derNothfristeinesMonats zu erheben.
Die Frist beginntmit demTage, an welchemdie Partei von demAn=

—Kenntniß erhaltenhat, jedochnicht vor eingetretenerRechtskraft
es Urtheils. Nach Ablauf von fünf Jahren,von demTage der Rechtskraft
des Urtheils an gerechnet,sind die Klagen unstatthaft.

Die Vorschriftendes vorstehendenAbsatzesfinden auf die Nichtigkeitsklage
wegenmangelnderVertretungkeineAnwendung; die Frist für Erhebung der
Klage läuft von demEh an welchemderPartei und beimangelnderProzeß=
fähigkeitdemgesetzlichenVertreterderselbendas Urtheil zugestelltist.

F.550.
In derKlagemußdieBezeichnungdesUrtheils,EennnwelchesdieNichtig=

keits=oder Restitutionsklagegerichtetwird, und die Erklärung,welchedieser
Klagen erhobenwerde,enthaltensein.

g.551.
Als vorbereitenderSchriftsatz soll die Klage enthalten:
1. die Bezeichnungdes Anfechtungsgrundes;
2. die Angabe der Beweismittel für die Thatsachen,welchedenGrund
und die Einhaltung der Nothfrist ergeben;

3. die Erklärung, inwieweit dieBeseitigung des angefochtenenUrtheils
und welcheandereEntscheidungin deruutsüche beantragtwerde.

Dem Schriftsatze,durchwelcheneineRestitutionsklageerhobenwird, sind
die Urkunden, auf welchedieselbegestütztwird, in Urschrift oder in Abschrift
beizufügen. Befinden sichdie Urkundennicht in denHänden des Klägers) so
hat er zu erklären,welchenAntrag er wegenHerbeischaffungderselbenzu stellen
beabsichtigt.
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g.552.
Das Gerichthat von Amtswegenzu prüfen, ob die Klage an sichstatt=

haft und ob siein der gesetzlichenForm undFrist erhobensei. Mangelt es an
einemdieserErfordernisse,so ist die Klage als unzulässigzu verwerfen.

Die Thatsachen,welcheergeben,daß die Klage vor Ablauf der Nothfrist
erhobenist, sindglaubhaftzu machen.

S.553.
Die Hauptsachewird, insoweitsie von demAnfechtungsgrundebetroffen

ist, von neuemverhandelt.
Das Gerichtkann anordnen,daß dieVerhandlungund Entscheidungüber

Grund und ZulässigkeitderWiederaufnahmedes Verfahrensvor der Verhand=
lung über die Hauptsacheerfolge. In diesemFalle ist die Verhandlung über
die Hauptsacheals Frutsetm der Verhandlung über Grund und Zulässigkeit
derWiederaufnahmedes Verfahrensanzusehen.

Das für dieKlagen zuständigeRevisionsgerichthat dieVerhandlungüber
Grund und ZulässigkeitderWiederaufnahmedes Verfahrenszu erledigen,auch
wenndieseErledigungvon der Feststellungund Würdigung bestrittenerThat=
sachenabhängigrt.

§. 554.
Rechtsmittelsind insoweitzulässig,als sie gegendie Entscheidungender

mit denKlagen befaßtenGerichteüberhauptstattfinden.

Fünftes Buch.

Urkunden=und Wechselprozeß.

G.555.
Ein Anspruch,welcherdie Zahlung einerbestimmtenGeldsummeoderdie

Leistungeiner bestimmtenQuantität anderervertretbarerSachen oderWerth=
papierezumGegenstandehat, kann im Urkundenprozessegeltendgemachtwerden,
wenn die sämmtlichenzur Begründungdes AnspruchserforderlichenThatsachen
durchUrkundenbewiesenwerdenkönnen.

G.556.
Die Klage muß dieErklärung enthalten,daß im Urkundenprozessegeklagt

— Die Urkundenmüssenin Urschriftoderin AbschriftderKlage beigefügt
werden.
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g.557.
Auf Grund prozeßhindernderEinredendarf die Verhandlung zur Haupt=

sachenicht verweigertwerden; das Gericht kann jedochdie abgesonderteVer=
handlungüber dieseEinredenauchvon Amtswegenanordnen.

C.558.
Widerklagensind nicht statthaft.
Als Beweismittelsind bezüglichderEchtheitoderUnechtheiteinerUrkunde,

sowiebezüglichandererals der im F. 555 erwähntenThatsachennur Urkunden
und Eideszuschiebungmiläsig.

Die Antretung desUrkundenbeweiseskann nur durchVorlegung derUr=
kundenerfolgen.

Die LeistungeinesEides ist durchBeweisbeschlußanzuordnen.

G.559.
Der Kläger kann, ohnedaß es der Einwilligung des Beklagten bedarf,

bis zumSchlusseder mündlichenVerhandlung von demUrkundenprozessein der
Weiseabstehen,daßderRechtsstreitim ordentlichenVerfahrenanhängigbleibt.

(. 560.
Insoweit der in der Klage geltendgemachte#äann an sich oder in

Folge einerEinrededes Beklagtenals unbegründetsich darstellt,ist der Kläger
mit demAnsprucheabzuweisen.

Ist der Urkundenprozeßunstatthaft,it insbesondereein demKläger ob=
liegenderBeweis nicht mit den im UrkundenprozessezulässigenBeweismitteln
angetretenodermit solchenBeweismittelnnicht vollständiggeführt,so wird die
Klage als in der gewähltenWaein unstatthaft abgewiesen,selbstwenn in
demTermine zur mündlichen Verhandlungder Beklagtenicht erschienenist oder
der Klage nur auf Grund von Einwendungenwidersprochenhat, welcherechtlich
unbegründetoder im Urkundenprozesseunstatthaftsind.

g.561.
EinwendungendesBeklagtensind, wenn der demBeklagtenobliegende

Beweis derselbennicht mit den im UrkundenprozessezulässigenBeweismitteln
zin odermit solchenBeweismittelnnicht vollständiggeführt ist, als im

Urkundenprozesseunstatthaftzurückzuweisen.

G.562.
Dem Beklagten,welcherdem geltendgemachtenAnspruchewidersprochen

hat, ist in allen Fällen, in denener verurtheiltwird, die Ausführung seiner
Rechtevorzubehalten.
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Enthält dasUrtheil keinenVorbehalt, so kann dieErgänzungdesUrtheils
nachVorschriftdes §. 292 beantragtwerden.

Das Urtheil, welchesunter gasse der Rechteergeht,ist in Betreff
der Rechtsmittelund der Zwangsvollstreckungals Endurtheil anzusehen.

G.563.
Wird demBeklagtendie Ausführung seinerRechtevorbehalten,so bleibt

der Rechtsstreitim ordentlichenVerfahrenanhängig.
Insoweit sichin diesemVerfahrenergiebt,! derklagendgeltendgemachte

Anspruchunbegründetwar) ist das frühereUrtheil aufzuheben,der Kläger mit
demAnsprucheabzuweisenund zur vollen oder theilweisenErstattung der ver=
ursachtenKosten,sowieauf Antrag zur Erstattungdes von demBeklagtenauf
Grund des Urtheils GezahltenoderGeleistetenzu verurtheilen.

Erscheintin diesemVerfahreneinePartei nicht,so findendieVorschriften
über das VersäumnißurtheilentsprechendeAnwendung.

g.564.
Die VorschriftenderI#§.502, 503 findenim UrkundenprozessekeineAn=

wendung. S. 6s

Werden im UrkundenprozesseAnsprücheaus Wechselnim Sinne der
Wechselordnunggeltendgemacht(Wechselprozeß),so kommendie nachfolgenden
besonderenVosschriften zur Anwendung.

G.566.
WechselklagenkönnensowohlbeidemGerichtedesZahlungsortsals bei

dem Gericht angestelltwerden, bei welchemder Beklagte seinenallgemeinen
Gerichtsstandhat.

Wenn mehrereWechselverpflichtetegemeinschaftlichverklagtwerden,so ist
außerdemGerichtedesZahlungsorts jedesGerichtzuständig,bei welchemeiner
der BeklagtenseinenallgemeinenGerichtsstandhat.

567.
Die Klage muß die Erklärung enthalten,daß im Wechselprozessegeklagt.

Die Einlassungsfristbeträgt, wenn die Klage am Sitze des Gerichts zu=
gestelt wird, mindestensvierundzwanzigStunden; wenn sie an eineman=
erenOrte im BezirkedesGerichtszugestelltwird,mindestensdreiTage;wenn
siean einemanderendeutschenOrte zugestelltwird, mindestenseineWoche.

werde.
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Sechstes Buch.

EhesachenundEntmuͤndigungssachen.

ErsterAbschnitt.
Verfahrenin Ehesachen.

g.568.
Für dieRechtsstreitigkeiten,welchedieTrennung,UngültigkeitoderNichtig—

keit einerEhe oderdie Herstellungdes ehelichenLebenszumGegenstandehaben
(Ehesachen),ist das Landgericht,bei welchemder Ehemannseinenallgemeinen
Gerichtsstandhat, ausschließlichzuständig.

Gegen den Ehemann,welcher seineFrau verlassenund seinenWohnsitz
nur im Auslande hat, kann von der Ehefrau die Klage bei demLandgerichte
seines letztenWohnsitzesim DeutschenReicheerhobenwerden,sofernder Be=
klagtezur Zeit, als er die Klägerin verließ,ein Deutscherwar.

i

G.569.
In Ehesachenist die Staatsanwaltschaftzur Mitwirkung befugt.
Der Verhandlung vor demerkennendenGerichte sowievor einembeauf=

tragten oder ersuchten Richterkann der Staatsanwalt beiwohnen.Er ist von
allen Terminenvon Amtswegenin Kenntnißzu setzen.

Er kann sichüber die zu erlassendeEntscheidunggutachtlichäußernund,
sofernes sichum die AufrechterhaltungeinerEhe handelt,neueThatsachenund
Beweismittelvorbringen.

Im Sitzungsprotokollist der Name des Staatsanwalts anzugeben,auch
sind in dasselbedie von demStaatsanwaltegestelltenAnträge aufzunehmen.

E.570.
Der Vorsitzendedarf denTermin zur mündlichenVerhandlungüber eine

Ehescheidungsklageoder über eine Klage auf Herstellungdes ehelichenLebens
erst&% wenn dennachfolgendenVorschriftenüber denSühneversuchge=
nügt ist.

. 871.
Der Kläger hat bei demAmtsgerichte,vor welchemder Ehemannseinen

allgemeinenGerichtsstandhat, die AnberaumungeinesSühneterminszu bean=
tragenund zu diesemTermineden Beklagtenzu laden.

Durch die Zustellungder Ladungwird die Verjährungunterbrochen.
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K.572.
Die Parteien müssenin demSühneterminepersönlicherscheinen;Beistände

könnenzurückgewiesenwerden. ·
Erscheintder Kläger odererscheinenbeideParteien in demSühnetermine

nicht, so verliert die Ladung ihre Wirkung. Erscheintder Kläger, abernicht
der Beklagte,so ist der Sühneversuchals mißlungenanzusehen.

d.573.
Der Sühneversuchist nicht erforderlich,wenn der Aufenthalt des Be=

klagtenunbekanntoder im Auslande ist, wenn demSühneversucheein anderes
schwer zu beseitigendesHinderniß entgegensteht,welchesvon demKläger nicht
verschuldetist, oderwenn dieErselglosteien desSühneversuchsmit Bestimmtheit
vorauszusehenist.

eberdasVorhandenseindieserSsseder en entscheidetderVorsitzende
des LandgerichtsohnevorgängigesGehör des Beklagten.

C.574.
Bis zum SchlussederjenigenmündlichenVerhandlung,auf welche das

Urtheil ergeht,könnenandereals die in der Klage vorgebrachtenKlagegründe
geltendgemachtwerden.

Das neueVorbringen und die ErhebungeinerWiderklageist von einem
Sühneversuchenichtabhängig.

K.575.
Die Klage auf Herstellungdes ehelichenLebens, die Ehescheidungsklage

und die Ungäültigkeitsklagekönnenverbundenwerden.
Die —— 2 einer anderenKlage mit den erwähntenKlagen sowie

die Erhebungeiner WiderklageandererArt ist unstatthaft.

K.576.
Der mit einer Ehescheidungsklageoder einer Ungültigkeitsklageabge=

wieseneKläger kann Thatsachen,welcheer in dem früherenRechtsstreitoder
welcheer durch Verbindung der Klagen hätte geltendmachenkönnen, als
selbständigenKlagegrundnichtmehr geltendmachen. Ein gleichesgilt für den
Sile in AnsehungderThatsachen,auf welcheer eineWiderklagezu gründen
im Standewar.

K.577.
Die Vorschriftenüber dieFolgen der unterbliebenenoderverweigertenEr=

klärungüberThatsachenoderüberdie EchtheitvonUrkunden,dieVorschriftenüber
denVerzichtder Parteien auf dieBeeidigungderZeugenund Sachpverständigen,
sowiedieVorschriftenüberdieWirkungeneinesAnerkenntnisses,einesgerichtlichen
Geständnissesund die ErlassungeinesEides kommennichtzur Anwendung.

Die — und der Antrag, demGegner die Vorlegung einer
Urkundeaufzugeben,sindnichtzulässig,soweites sichum Thatsachenhandelt,
welchedie Trennung, UngültigkeitoderNichtigkeitder Ehe begründensollen.
Reichs-Gesetzbl.1877. 26
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§.578.
ErscheintderBeklagtein demauf dieKlage zur mündlichenVerhandlung

anberaumtenTerminenicht, sokannerstin einemneuen,auf Antrag desKlägers
zu bestimmendenTermine verhandeltwerden.

Der Beklagte ist zu jedemTermine, welchernicht in seinerGegenwart
anberaumtwurde, zu 8

Diese Vorschriftenfinden keineAnwendung, wenn der Beklagte durch
öffentlicheZustellung geladen,abernichterschienenist.

Ein VersäumnißurtheilgegendenBeklagtenist nur in demFalle zu er—
lassen,wenn derBeklagtein demzur LeistungeinesrichterlichenEidesbestimmten
Terminenichterscheint.

Die Vorschriftendieses Paragraphen finden auf den Widerbeklagten
entsprechendeAnwendung.

g.579.
Das Gerichtkanndas — ErscheineneinerPartei anordnenund

dieselbeüber die von ihr, von dem Gegneroder von dem Staatsanwalte be—
hauptetenThatsachenvernehmen.

st die zu vernehmendePartei am Erscheinenvor demProzeßgerichtever=
hindert oder hält sie sich in großerEntfernung von demSitze desselbenauf,
so kanndieVernehmungdurcheinenbeauftragtenoderersuchtenRichtererfolgen.

Gegendie nichterschienenePartei ist wie gegeneinenim Vernehmungs=
terminenicht erschienenenZeugenzu verfahren;auf Haft darf nicht erkannt
werden.

" 580.
Das GerichtkanndieBsn desVerfahrens über eineEhescheidungs=

klageoderüber eineKlage auf Herstellungdes ehelichenLebensvonAmtswegen
23 „wenn es die Aussöhnungder Parteien für nicht unwahrscheinlich
erachtet.

Auf Grund dieserBestimmungdarf die Aussetzungim Laufe desRechts—
streitsnur einmalund höchstensauf ein Jahr —— werden.

Die Aussetzungfindetnichtstatt,wenn die Ehescheidungauf Grund eines
Ehebruchsbeantragtist.

g.581.
Zum Zweckeder Aufrechterhaltungder Ehe kanndas GerichtThatsachen,

welchevon denParteien nichtvorgebrachtsind, — unddieAufnahme
von BeweisenvonAmtswegenanordnen.Vor derEntscheidungsinddieParteien
zu hören.

S. 582.
Urtheile, durchwelcheauf Trennung, UngültigkeitoderNichtigkeitderEhe

erkanntist, sind denParteien von Amtswegenzuzustellen.

S. 583. «
Die Vorschriftdes F. 252 findetin derBerufungsinstanzkeineAnwendung.
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g 584.
In Betreff einstweiligerVerfügungen, insbesonderein den Fällen, wenn

ein Ehegattedie Gestattungder vorläufigenTrennung und dieEntrichtungvon
Alimenten beantragt,kommendie Bestimmungender §#9.815—822 zur An=
wendung.

g. 585.
Für dieNichtigkeitsklagegeltendie in dennachfolgendenParagraphenent=

haltenenbesonderen Vorschriften.
S.586.

Die Klage kann auchvon der Staatsanwaltschafterhobenwerden. In=
wiefernzur Erhebung der Klage ein Ehegatteoder ein Dritter befugt ist, be=
stimmtsichnachden Vorschriftendes bürgerlichenRechts.

Die von demStaatsanwalt odereinemDritten erhobeneKlage ist gegen
beideEhegatten,die von einemEhegattenerhobeneKlage ist gegenden anderen
Ehegattenzu richten.

. 587.
Mit der Richtigkeitsklagekann eine andere Klage nicht verbunden

werden.
Eine Widerklageist nur statthaft,wenn sie eineNichtigkeitsklageist.

E.588.
So langedie Ehegattenleben, kann die Nichtigkeiteiner Ehe aus einem

Grunde, welcherauchvon Amtswegengeltendgemachtwerdenkann, nur auf
Grund einerNichtigkeitsklageausgesprochenwerden.

G.589.
Der Staatsanwalt kann, auchwenn er dieKlage nicht erhobenhat, den

Rechtsstreitbetreiben,insbesondereselbständigAnträge stellenund Rechtsmittel
einlegen.

G.590.
Wird ein Rechtsmittelvon dem Staatsanwalt oder einer Privatpartei

eingelegt,so sind im ersterenFalle die Privatparteien, im letzterenFalle die
übrigen Privatparteien und der Staatsanwalt, sofern derselbePartei ist, für
dasRechtsmittelverfahrenals die Gegner anzusehen.

C.591.
In denFällen, in welchender als Partei auftretendeStaatsanwalt unter=

liegt, ist dieStaatskassezur Erstattungder demobsiegendenGegner erwachsenen
Kostenin GemäßheitderBestimmungendesfünftenTitels deszweitenAbschnitts
des erstenBuchs zu verurtheilen.

26
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g.592.
Im Sinne diesesAbschnittsist unter Ehescheidungsklagezuverstehendie

Klage auf Auflösung des Bandes der Ehe oder auf ze weilse— von
Tischund Bett, unler Ungültigkeitsklagedie Klage auf AnfechtungeinerEhe
aus irgendeinemGrunde, welchernichtvonAmtswegengeltend gemachtwerden
kann; unterNichtigkeitsklagedie Klage auf AnfechtungeinerEie aus einem
Grunde, welcherauchvon Amtswegengeltendgemachtwerdenkann.

□

Zweiter Abschnitt.

Verfahrenin Entmündigungssachen.

G.593.
Eine Person kann für geisteskrank(wahnsinnig,blödsinnigu. s. w.) nur

durchBeschlußdes Amtsgerichtserklärtwerden.
Der Beschlußwird nur auf Antrag erlassen.

g.594.
Das Amtsgericht,bei welchemderzu Entmündigendeseinenallgemeinen

Gerichtsstandhat, ist ausschließlichzuständig. «
Gegen einenDeutschen,welcherseinenWohnsitznur im Auslande hat,

kann der Antrag bei demAmtsgerichteseinesletztenWohnsitzesim Deutschen
Reichgestelltwerden.

K.595.
Der Antrag kann von dem 54 „ einemVerwandten oder dem

Vormunde des zu Entmündigendengestelltwerden. GegeneineEhefrau kann
nur von demEhemanne, gegeneinePerson, welcheunter väterlicherGewalt
oderunter Vormundschaft#etr, nur von demVater oderdemVormundeder
Antrag gestelltwerden. Die Bestimmungendes bürgerlichenRechts, nach
welchennochanderePersonendenAntrag stellenkönnen,bleibenunberührt.

In allen Fällen ist auch der Staatsanwalt bei dem vorgesetztenLand=
gerichtezur Stellung desAntragsbefugt.

G.596.
Der Antrag kann bei demGerichteschriftlicheingereichtoderFuin Pro=

tokolledes Gerichtsschreibersangebrachtwerden. Er soll eineAngabeder ihn
begründendenThatsachenund die Bezeichnungder Beweismittelenthalten. «

· §.597. .-7
Das Gerichthat unterBenutzungder in demAntrag angegebenenThat-

sachenundBeweismittelvonAmtswegendiezur FeststellungdesGeisteszustandes
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erforderlichenErmittelungenzu veranstaltenund diegeeigneterscheinendenBe=
weismittelaufzunehmen.

Das Gericht kann vor Einleitung des Verfahrens die Beibringung eines
ärztlichenZeugnissesanordnen.

Der Staatsanwalt kann in allen Fällen das Verfahren durchStellung
von Anträgenbetreiben. -

Für dieVernehmungundBeeidigungderZeugenund Sachverständigen
kommendie Bestimmungenim siebentenund achtenTitel des erstenAbschnitts
des zweitenBuchs zur Anwendung. Die Anordnung der Haft im Falle des
§. 355 kann von Amtswegenerfolgen.

g.598.
Der zu Entmündigendeist persönlichunterZuziehungeinesodermehrerer

Sachverständigenzu vernehmen.
Die VernehmungkannauchdurcheinenersuchtenRichter erfolgen.
Die Vernehmungkann unterbleiben,wenn sienach Ansichtdes Gerichts

schwerausführbaroderfür dieEntscheidungunerheblichoderfür denGesundheits=
zustanddeszu Entmündigendennachtheiligist.

E.599.
Die Entmündigungdarf nicht ausgesprochenwerden, bevordas Gericht

einen oder mehrereSachverständigeüber den Geisteszustanddes zu Entmün=
digendengehörthat.

E.600.
Sobald das Gericht die Anordnung einerFürsorge für die Person oder

das Vermögendes zuEntmündigendenfür erforderlich hält,ist der Vormund=
schaftsbehördezum wweckedieser AnordnungMittheilung zu machen.

g.601.
Die Kosten des Verfahrens sind, wenn die Entmündigungerfolgt, von

demEntmündigten,anderenfallsvon der Staatskassezu tragen.
Insoweit einen der im F. 595 Abs. 1 bezeichnetenAntragsteller bei

— desAntrags nach demErmessendes Gerichts ein Verschuldentrifft,
können demselbendie Kostenganz odertheilweisezur Last gelegtwerden.

g.602.
Der überdie Entmündigungzu erlassendeBeschlußist demAntragsteller

und demStaatsanwaltevon Amtswegenzuzustellen.

*)m
Der die EntmündigungaussprechendeBeschlußist von Amtswegender

Vormundschaftsbehördeund, wenn einegesetzlicheVormundschaftstattfindet,auch
demgesetzlichenVormundemitzutheilen. "
. Mit der Mittheilung des Beschlussesan die Vormundschaftsbehördetritt
die Entmündigungin Wirksamkeit.
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§;604.

stehtdemAntragstellerund demStaatsanwalte die sofortige Beschwerdezu.

des F. 597 entsprechendeAnwendung.

g.605.
Der die aussprechendeBeschlußkann im Wege derKlage

binnender de eines Monatsangefochtenwerden.
Das Rechtzur ErhebungderKlage stehtdemEntmündigtenselbst,dem

Vormunde desselbenund den im §. 595 bezeichnetenPersonenzu.
Die Frist beginnt für den Entmündigtenmit demTage, an welchemer

von der EntmündigungKenntniß erhaltenhat, für die übrigenPersonenmit
der Bestellung des Vormundes und im Falle einer gesetzlichenVormundschaft
mit der Mittheilung des Beschlussesan den gesetzlichenVormund.

g.606.
Für dieKlage ist dasLandgericht,in dessenBezirkedasAmtsgerichtseinen

Sitz hat, ausschließlichzuständig.
g.607.

Die Klage ist gegenden Staatsanwalt zu richten.
Erhebt der Staatsanwalt die Klage, so ist dieselbegegendenVormund

desEntmündigtenals Vertreterdesselbenzu richten.
Hat eineder im §. 595 Abs.1 bezeichnetenPersonendieEntmündigung

beantragt,so ist dieselbeunter Mittheilung der Klage zum Termine zur münd=

des §. 59 als Streitgenosseder Hauptpartei.

g.608.
Mit der die Entmündigung anfechtendenKlage kann eine andereKlage

nicht verbundenwerden.
Eine Widerklageist unzulässig.

g.609.
Will der Entmündigtedie Klage erheben,so ist ihm auf seinenAntrag

von dem Vorsitzendendes Prozeßgerichtsein Rechtsanwaltals Vertreter bei=
zuordnen.

. 610.
Bei der mündlichenVerhandlung habendie Parteien die Ergebnisseder

bei demAmtsgerichtestattgehabtenSachuntersuchung,)soweit es 7 Prüfung
der Richtigkeitdes angefochtenenBeschlusseserforderlichist, vollständig vor=
zutragen.
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Im Falle der Unrichtigkeitoder Unvollständigkeitdes Vortrags hat der
VorsitzendedessenBerichtigung oder Vervollständigung, nöthigensals unter
WiedereröffnungderVerhandkung,zu veranlassen.

E 611.
Die Vorschriftender . 577,578findenentsprechendeAnwendung.
Der Parteieid ist ausgeschlossen. »

§.612.
Die Bestimmungender . 598, 599 finden in demVerfahren überdie

AnfechtungsklageentsprechendeAnwendung.
Von derVernehmungSihrerheekähsaendarf das Gericht Abstandnehmen,

wenn es das vor demAmtsgerichtabgegebeneGutachtenfür genügenderachtet.

E.613.
Wird die — für begründeterachtet,so ist der die Ent—

mündigungaussprechendeBeschluß4 Die Aufhebungtritt erstmit
der Rechtskraftdes Urtheils in Wirksamkeit. Auf Antrag könnenjedoch zum
Schutzeder Person oder des Vermögens des Entmündigteneinstweilige Ver—
fügungennachMaßgabe der §§.815— 822 getroffenwerden.

Die Aufhebunghat zur Folge, daß dieGültigkeitder bisherigenHand=
lungen desEntmündigtenauf Grund desBeschlusses,welcherdieEntmündigung
ausgesprochenhatte, nicht in Frage tist werdenkann. Auf die Gültigkeit
der bisherigenHandlungen des bestelltenoder gesetzlichenVormundes hat die
AufhebungkeinenEinfluß. »

(.. 614.
Unterliegtder Staatsanwalt, soist dieStaatskassezur Erstattungder dem

obsiegendenGegner erwachsenenKosten in Gemäßheitder Bestimmungendes
fünftenTitels deszweitenAbschnittsdeserstenBuchs zu verurtheilen.

Ist die Klage von demStaatsanwalt erhoben,so hat die Staatskassein
allen Fällen die Kostendes Rechtsstreitszu tragen.

*
Das Prozeß erichthat der Vormundschaftsbehördeund demAmtsgerichte

von jedemin der SacheerlassenenEndurtheileMittheilung zu machen.

— §.616. «
Die Wiederaufhebungder Entmündigungerfolgtauf Antrag des Ent=

mündigtenoderseinesVormundes oderdes Staatsanwalts durchBeschlußdes
Amtsgerichts.

S. 617.
Für die Wiederaufhebungder Entmündigung ist das Amtsgerichtaus=
3½zuständig,bei welchemder EntmündigteseinenallgemeinenGerichts=

and hat.
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Ist der Entmündigteein Deutscherund hat er seinen x.2 im
Auslande, so kann der Antrag bei dem Amtsgerichteseinesletzten Wohnsitzes
im DeutschenReichegestelltwerden,soferndieEntmündigungvon einemdeutschen
Gerichtausgesprochenist. «

Die Bestimmungender 9. 596—599 findenentsprechendeAnwendung.
1 E.618.
Die Kostendes Verfahrens sind von demEntmündigten,wenn das Ver=

fahren von demStaatsanwalt ohneErfolg beantragtist, von der Staatskasse
zu tragen.

———

E.;619.
Der über die Wiederaufhebungder Entmündigungzu erlassendeBeschluß

ist demAntragstellerund im Falle der Wiederaufhebungdem Entmündigten
sowiedemStatsanwalte von Amtswegenzuzustellen. 1

Gegenden Beschluß, durchwelchendie Entmündigungaufgehobenwird,
stehtdemStaatsanwaltedie sofortigeBeschwerdezu.

Die rechtskräftigerfolgteWiederaufhebung" der Vormundschaftsbehörde
mitzutheilen.

g.620.
Wird derAntrag auf Wiederaufhebungvon demAmtsgerichtabgelehnt,

so kanndieselbeim Wege der Klage beantragtwerden.
Zur Erhebungder Klage ist der dem EntmündigtenbestellteVormund

und der Staatsanwalt befugt.
Will der Vormund die Klage nicht erheben,so kannder Vorsitzendedes

PanzesggerichdemEntmündigteneinenRechtsanwaltals Vertreterbeiordnen.
uNfdasVerfahren findendieVorschriftender 9#.606—615 entsprechende

Anwendung.
g.621.

Eine Person kann für einenVerschwendernur durchBeschlußdesAmts=
gerichtserklärtwerden.

Der Beschlußwird nur auf Antrag erlassen.
Auf das Verfahren finden die Vorschriftender §#.594, 595 Abf. 1, der

§. 596, 597 Abs. 1, 4 und des F. 604 entsprechendeAnwendung.
Eine Mitwirkung der Staatsanwaltschaftfindetnicht statt.

S. 622.
Die Kostendes amtsgerichtlichenVerfahrenssind,wenndieEntmündigung

erfolgt,von demEntmündigten,anderenfallsvon demAntragstellerzu tragen.

S. 623.
Der über die Entmündigungzu erlassendeBeschlußist demAntragsteller

und demzu Entmündigendenvon Amtswegenzuzustellen.
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Der dieEntmündigungaussprechendeBeschlußtritt mit derHKustellungan
denEntmündigtenin Wirksamkeit.Der Vormundschaftsbehördeist ein solcher
Beschlußvon Amtswegenmitzutheilen.

K.624.
· Der die EntmündigungaussprechendeBeschluß kann binnen der Frist
einesMonats von demEntmündigtenim Wege der Klage angefochtenwerden.

Die Frist beginntmit derZustellungdes n an denEntmündigten.
Die Klage ist gegendenjenigen,welcherdie Entmündigungbeantragt

be falls aberdieserverstorben,oderseinAufenthaltunbekanntoderim Aus=
andeist,gegendenStaatsanwaltzu richten.

Auf das Verfahrenfindendie Vorschriftender S##.606, 608, 610, 611,
613—615 entsprechendeAnwendung.

C.625.
Die Wiederaufhebungder Entmündigungerfolgt auf Antrag desEnt=

mündigtenoder seinesVormundes unter entsprechenderAnwendungder Vor=
schriftender9 616—619.

Eine AnfechtungdesBeschlusses,durchwelchendie Entmündigungauf=
gehobenwird, findetnichtstatt.

K.626.
Wird derAntrag auf Wiederaufhebungvon demAmtsgerichtabgelehnt,

so kanndieselbeim Wegeder Klage beantragtwerden.
Zur Erhebung der Klage ist der Vormund des Entmündigtenbefugt.

Will dieserdie Klage nichterheben,so kannder Vorsitzendedes Prozeßgerichts
demEntmündigteneinenRechtsanwaltals Vertreterbeiordnen.

Die Klage ist gegendenjenigen,welcherdie Entmündigungbeantragt
hatte,falls aberdieserverstorben,oderseinAufenthaltunbekanntoderim Aus=
landeist, gegendenStaatsanwalt zu richten.

Auf dasVerfahrenfindendieVorschriftenderI#§.606, 608, 610, 611,
614, 615 entsprechendeAnwendung.

K.627.
Die EntmündigungeinerPerson wegenVerschwendung,sowiedieWieder=

aufhebungeiner solchenEntmündigung ist von dem Amtsgericht öffentlich
bekanntzu machen.

Reichs=Gesetzt.1877. 27



—196-—«

Siebentes Buch.

Mahnverfahren.

7 . 628.
Wegen eines Anspruchs, welcherdie Zahlung einer bestimmtenGeld=

summeoderdieLeistungeinerbestimmtenQuantität anderervertretbarerSachen
oder Werthpapierezum Gegenstandehat, ist auf Gesuchdes Gläubigers ein
bedingterZahlungsbefehl zu erlassen.

Das Mahnverfahrenfindetnichtstatt,wennnachInhalt desGesuchsdie
Geltendmachungdes Anspruchs von einer noch nicht erfolgtenGegenleistung
abhängigist oder wenndie ZustellungdesZahlungsbefehlsim Auslandeoder
durchKaulich= Bekanntmachungerfolgenmüßte.

§. 629.
Die Zahlungsbefehlewerdenvon denAmtsgerichtenerlassen.
#usschließlichzuständigist das Amtsgericht,bei welchemder allgemeine

persönlicheGerichtsstandoderder dinglicheGerichtsstandfür die im ordentlichen
VerfahrenerhobeneKlage begründetseinwürde,wenndieAmtsgerichtein erster
Instanz sachlichunbeschränktzuständigwären. -

’§.630.
Das Gesuchmuß enthalten: «
1. die Bezeichnungder Parteien nachNamen,Stand oderGewerbeund
Wohnort;

2. die Bezeichnungdes Gerichts;
3. die bestimmteAngabedesBetrags oderGegenstandesunddesGrundes
des Anspruchs;

4. das Gesuchum ErlassungdesZahlungsbefehls.

g. 631.
Entsprichtdas Gesuchnicht den Bestimmungender vorstehendenPara-

graphenoderergiebtsichaus demInhalte desGesuchs,daß derAnspruchüber-
hauptoderzur Zeit nichtbegründetist, so wird dasselbezurückgewiesen.

Das Gesuchist auchdann zurückzuweisen,wenn der Zahlungsbefehlnur
in AnsehungeinesTheils des Anspruchsnichterlassenwerdenkann. «
— Eine Anfechtungder zurückweisendenVerfügung findetnichtstatt.

g.632.
Der Zahlungsbefehl enthält die im §. 630 Nr. 1.—3 bezeichnetenErfor=

dernissedes Gesuchsund außerdemdenBefehl an denSchuldner,binneneiner

S
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vom Tage der ZustellunglaufendenFrist von zweiWochenbei Vermeidung
sofortigerZwangsvollstreckungden Glaͤubiger wegendes Anspruchsnebstden
dem Betragenachzu bezeichnendenKostendes Verfahrensund dengeforderten
Zinsenzu befriedigenoderbei demGerichteWiderspruchzu erheben.

g. 633.
Mit der Zustellung des Zahlungsbefehlsan den Schuldner tretendie

Wirkungender Rechtshängigkeitein.

S.634.
Der SchuldnerkanngegendenAnspruchodereinenTheil desselbenWider=

sprucherheben,so langeder Vollstreckungsbefehlnichtverfügtist.
Das Gerichthat denGläubiger vondemrechtzeitigerhobenenWiderspruche

in Kenntnißzu setzenund dem Schuldnerauf Verlangen eine Bescheinigung
darüberzu ertheilen,daß er rechtzeitigWidersprucherhobena

i Zurückweisungdes nicht rechtzeitigerhobenen Widerspruchsbedarf
es nicht.

K.635.
Durch die rechtzeitigeErhebungdes Widerspruchsgegenden Anspruch

odereinenTheildesseten verliert der ZahlungsbefehlseineKraft. Die Wir=
kungender Rechtshängigkeitbleibenbestehen.

S.636.
Gehört eine wegendes Anspruchs zu erhebendeKlage vor die Amts=

gerichef, so wird, wenn rechtzeitigWiderspruch erhobenist, dieKlage als mit
er Zustellungdes Zahlungs efehlsbei dem Amtsgericht erhobenangesehen,
welchesdenBefehl erlassenhat.

Jede Partei kann den Gegner zur mündlichenVerhandlung laden) die
Ladungsfristbeträgtmindestensdrei Tage.

S.637.
Gehört einewegendesAnspruchszu erhebendeKlage vor dieLandgerichte,

so erlöschendieWirkungenderRechtshängigkeit,wenn nichtbinneneinersechs=
monatigenFrist, welchevon demTage der Benachrichtigungvon derErhebung
desWiderspruchsläuft, die Klage bei demzuständigenGericht erhobenwird.

C.638.
Die KostendesMahnverfahrenssind im Falle der rechtzeitigenErhebung

den— als ein Theil der Kostendes entstehendenRechtsstreitsan=
zusehen.

Wird im Falle des F. 637 dieKlage nichtbinnen der bestimmtenFrist er=
hoben,so hat der Gläubiger die Kostendes Mahnverfahrenszu tragen.

2
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- §.639. ,
Der Zahlungsbefehlist nachAblauf derdarinbestimmtenFristaufGesuch

desGläubigers für vorläufig vollstreckbarzu erklären,sofernnichtvor derVoll=
streckbarkeitserklärungvon demSchuldnerWidersprucherhobenist. Die Voll=
streckbarkeitserklärungerfolgt durch einenauf den Zahlungsbefehlzu setzenden
Vollstreckungsbefehl.In denVollstreckungsbefehlsinddie von demGläubiger
zu berechnendenKostendes bisherigenVerfahrenstusfime men. «h

Gegen denBeschluß, durch welchendas Gesuchdes Gläubigers zurück.
gewiesenwird, sindetsofortigeBeschwerdestatt. «-

§.640. —
s- Der Vollstreckungsbefehlstehteinemfür vorläufig vollstreckbarerklärten
auf VersäumnißerlassenenEndurtheilegleich. Gegen denselbenfindetder Ein—
spruchnach den Vorschriftender §#§.303—311#ot. Gehört der Anspruch
nichtvor dieAmtsgerichte,so wird bei demAmtsgerichtenur darüberverhandelt
und entschieden,ob der Einspruchin der gesetlichenForm und Frist eingelegt
sei. Die im F. 637 bestimmteFrist beginntin diesemFalle mit derRechtskraft
des Urtheils, durchwelchesder Einspruchfür zulässigerklärtist.

C.641. .
Wird in demFalle, wennWiderspruchnicht erhobenist, die Erlassung

des Vollstreckungsbefehlsnicht binnen einer sechsmonatigenFrist, welchemit
Ablauf der im ZahlungsbefehlebestimmtenFrist beginnt,nachgesucht,so verliert
der ZahlungsbefehldergestaltseineKraft, daß auchdie Wirkungender Rechts=
hängigkeiterlöschen.DasselbeGit, wenndieErlassungdesVollstreckungsbefehls
rechtzeitignachgesuchtist, das Gesuchaber zurückgewiesenwird.

G.61.
Das Gesuchum ErlassungeinesZahlungsbefehlsodereinesVollstreckungs=

befehls,sowiedie ErhebungeinesWc#erspruchswerdender anderenPartei ab=
schriftlichnichtmitgetheilt;im File e= mündlichenAnbringung ist die Auf=
nahmeeinesProtokolls nichterforderlich.

E.643.
Des NachweiseseinerVollmachtbedarfes nicht,wennfür denGläubiger

die ErlassungeinesZahlungsbefehlsnachgesuchtoderfür denSchuldnerWider=
spruchgegeneinenZahlungsbefehlerhobenwird.
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Achtes Buch.

Zwangsvollstreckung.

ErsterAbschnitt.
AllgemeineBestimmungen.

g.644.
Die Zwangsvollstreckungfindetstattaus Endurtheilen,welcherechtskräftig

oderfür vorläufig vollstreckbarerklärtsind.
Urtheile in Ehesachendürfennichtfür vorläufigvollstreckbarerklärtwerden.

S.645.
Die RechtskraftderUrtheiletritt vor Ablauf derfür dieEinlegungdes

zulässigenRechtsmittelsoder des zulässigenEinspruchs bestimmtenFrist nicht
ein. Der Eintritt der Rechtskraftwird durchrechtzeitigeEinlegung desRechts=
mittelsoderdes Einspruchsgehemmt.

S.646.
Zeugnisseüber die Rechtskraftder Urtheile sind auf Grund der Prozeß=

aktenvomGerichtsschreiberersterInstanz und, so langederRechtsstreitin einer
28 Instanz anhängig ist, von demGerichtsschreiberdieserInstanz zu er=
eilen.

Insoweit die des Zeugnissesdavon abhängt, daß gegendas
Urtheil ein Rechtsmittelnicht eingelegtist, genügtein Zeugniß des Gerichts=

schreibers des für dasRechtsmittelzuständigenGerichts,daßinnerhalbderNoth=
frist ein Schriftsatzzum Zweckeder Terminsbestimmungnichteingereichtsei.

S.647.
Wird die Wiedereinsetzungin den vorigen Stand oder eine Wiederauf=

nahmedes Verfahrensbeantragt,so kann das Gericht auf Antrag anordnen,
daß die ZwangsvollstreckunggegenoderohneSicherheitsleistungenirellen ein=
gestelltwerdeodernur gegenScherheitsleistungstattfinde,und daßdieerfolgten
VollstreckungsmaßregelngegenSicherheitsleistungaufzuhebenseien. Die Ein=
stellungder ZwangsvollstreckungohneSicherheitsleistungist nur zulässig,wenn
Tues — wird, daß dieVollstreckungeinennichtzu ersetzendenNachtheil
ringenwürde.
—Die EntscheidungkannohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen.

EineAnfechtungdes Beschlussesfindetnichtstatt.
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S. 648.
AuchohneAntrag sindfür vorläufigvollstreckbarzu erklären:
1. Urtheile, welcheauf Grund einesAnerkenntnisseseineVerurtheilung
aussprechen(§. 278);

2. Urtheile, welcheden Eintritt der in einembedingtenEndurtheileauss
gedrücktenFolgen aussprechen;
ein zweitesoder ferneresin derselbenInstanz gegendieselbePartei
zur HauptsacheerlassenesVersäumnißurtheil;
Urtheile,welcheim Urkunden=oderWechselprozesseerlassenwerden;

durchwelcheArresteodereinstweiligeVerfügungenaufgehoben
werden; "%
Urtheile,welchedieVerpflichtungzur Entrichtungvon Alimentenaus=
sprechen,soweit die Alimente für die Zeit nach der Erhebung der
Klage und für das diesemZeitpunktevorausgehendeletzteVierteljahr
zu entrichtensind. -

—

—g.649.
* sind auf Antrag für vorläufig vollstreckbarzu erklären,wenn sie
etreffen:

1. StreitigkeitenzwischenVermiethernundMiethernvonWohnungs=und
anderenRäumen wegen* E,. 2%%Benutzungund Räumung der=
selbensowie wegenZurückhaltung dervom Miether in die Mieths=
räumeeingebrachtenSachen;

2. StreitigkeitenzwischenDienstherrschaftund Gesinde,zwischenArbeit=
ebernund Arbeiternhinsichtlichdes Dienst=und Arbeitsverhältnisses,
owie die im F. 108 der GewerbeordnungbezeichnetenStreitigkeiten,
insoferndieselbenwährendderDauer desDienst=,Arbeits=oderLehr=
verhältnissesentstehen;

3. StreitigkeitenzwischenReisendenund Wirthen, Fuhrleuten,Schiffern,
Flößern oder Auswanderungsexpedientenin den Einschiffungshäfen,
welcheüberWirthszechen,Fuhrlohn, Ueberfahrtsgelder,Beförderung
der Reisendenund ihrer Habe und über Verlust und Beschädigung
der letzteren,sowieStreitigkeiten zwischenReisendenundHandwerkern,
welcheaus Anlaß der Reise entstandensind;

4. anderevermögensrechtlicheAnsprüche,sofernder GegenstandderVer=
urtheilung an Geld oder Geldeswerthdie Summe von dreihundert
Mark nicht übersteigt)in Betreff des Werthes des Gegenstandes
kommendieVorschriftender§9. 3—9 zur Anwendung.

S. 650.
Urtheile sind auf Antrag für vorläufig vollstreckbarzu erklären,wenn

glaubhaftgemachtwird, daßdieAussetzungderVollstreckungdemGläubigereinen
schwerzu ersetzendenodereinenschwerzu ermittelndenNachtheilbringenwürde,
oderwennsichderGläubigererbietet,vor derVollstreckungSicherheitzu leisten.

#!
1"
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·§.651.
Wird glaubhaftgemacht,daßdieVollstreckungdesUrtheilsdemSchuldner

einen nicht zuersetzendenNachtheilbringenwürde, so ist in denFällen des
§. 648 auf Antragdes Schuldners auszusprechen,daß dasselbenichtvorläufig
vollstreckbarsei; in denFällen der §§.649, 650 ist der Antrag desGläubigers
zurückzuweisen. '

§.652.
Das Gerichtkannauf Antrag die vorläufigeVollstreckbarkeitvon einer

vorgingigen Srlerslesca abhängigmachen.
as Gericht hat auf AntragdemSchuldnernachzulassen,durchSicher=

heitsleistungoderdurchHätzsgeei =Vollstreckungabzuwenden,wenn nicht
der Gläubiger sicherbietet,vor der VollstreckungSicherheitzu leisten.

g.653.
Die in den . 649—652 erwähntenAnträge sind vor demSchlusseder

mündlichenVerhandlungzu stellen,auf welchedas Urtheil ergeht.

S.654.
Ist der Antrag, das Urtheil für vorläufig vollstreckbarzu erklären,über=

gangenoder ist in Fällen,in welchenein Urtheil ohneAntrag für vorläufig
vollstreckbarzu erklärenist, eineEntscheidungüberdievorläufigeVollstreckbarkeit
nicht erfolgt, so kommenwegenErgänzung des Urtheils die Vorschriftendes
§. 292 zur Anwendung.

E.655.
Die vorläufigeVollstreckbarkeittritt mit der VerkündungeinesUrtheils,

welchesdie Entscheidungin der ourahe oder die Vollstreckbarkeitserklärung
za oderabändert,insoweitaußerKraft, als dieAufhebungoderAbänderung
erfolgt.

Soweit ein für vorläufigvollstreckbarerklärtesUrtheil aufgehobenoder
abgeändertwird, ist derHäffir auf Antrag des Beklagtenzur Erstattungdes
von diesemauf Grund des UrtheilsGezahltenoderGeleistetenzu verurtheilen.

g. 656.
In derBerufungsinstanzistüberdie vorläufigeVollstreckbarkeitaufAntrag

vorab zuverhandelnund zu entscheiden.
ie Bestimmungdes §F.486 über die Vertagung der mündlichenVer=

handlungfindet in kn Falle keineAnwendung.
Eine Anfechtungder in derBerufungsinstanzüberdie vorläufigeVoll=

streckbarkeiterlassenenEntscheidungfindetnichtstatt.

G.657.
Wird gegenein für vorläufig vollstreckbarerklärtesUrtheil der Einspruch

odereinRechtsmitteleingelegt,sofindendieVorschriftendes §. 647 entsprechende
Anwendung. «.

«-
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S. 658.
1 Ist auf Bewirkung einer —— im Grund=oder Hypothekenbuche
erkannt,so darf das für vorläufig vollstreckbarerklärteUrtheil nur in derWeise
vollzogen werden, daß dieEintragung in der zur Sicherstellung einesAnspruchs
auf EintragungvorgeschriebenenForm (Vormerkung,Protestation,arrestatorische
Verfügung, gepofttionsbeschränkungu. s.w.) erfolgt.

g. 659.
Ist in Gemäßheitdes §. 652 Abs. 2 demSchuldnernachgelassen,durch

SicherheitsleistungoderdurchHinterlegungdie Vollstreckungabzuwenden,so ist
gepfändetesGeld oderder Erlös gepfändeterGegenständezu hinterlegen. s

§.660.
AusdemllrtheileinesausländischenGerichtsfindetdieZwansvoll-

sttseckmxhgnuä statt, wenn ihre Zulässigkeitdurch ein Vollstreckungsurtheilaus=
gesprochenist. . ·

Für dieKlage auf Erlassungdesselbenist dasAmtsgerichtoderLandgericht,
bei welchemder SchuldnerseinenallgemeinenGerichtsstandhat, und in Er-
mangelungeinessolchendasAmtsgerichtoderLandgericht „bei welchem
in Gemäßheitdes §. 24 gegendenSchuldnerKlage erhobenwerdenkann.

S. 661.
Das Vollstreckungsurtheilist ohnePrüfung der Gesetzmäßigkeitder Ent=

scheidungzu Eüsfen -
Dasselbeist nichtzu erlassen:
1. wenndas Urtheil des ausländischenGerichtsnachdemfür diesesGe=
richt geltendenRechtedie Rechtskraftnochnichterlangthat;

2. wenndurchdieVollstreckungeineHandlung erzwungenwerdenwürde,
welchenach dem Rechtedes über die Zulässigkeitder Zwangsvoll=
streckungurtheilendendeutschenRichtersnichterzwungenwerdendarf;

3. wennnachdemRechtedesüberdieZulässigkeitderZwangsvollstreckung
urtheilendendeutschenRichters die GerichtedesjenigenStaates nicht
zuständigwaren, welchemdas ausländischeGerichtangehört;

4. wennder verurtheilteSchuldner ein Deutscherist und sich auf den
Prozeß nichteingelassenhat, soferndie denProzeß einleitendeLadung
oder Verfügung ihm weder in demStaate des Prozeßgerichtsin
Person nochdurchGewährungderRechtshülfeim DeutschenReiche
zugestelltist

5. wenndie Gegenseitigkeitnichtverbürgtist.

g.662.
Die ZwangsvollstreckungerfolgtaufGrund einermit derVollstreckungs=

klauselversehenenAusfertigungdes Urtheils (vollstreckbareAusfertigung).
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Die vollstreckbareAusfertigungwird von demGerichtsschreiberdesGerichts
ersterInstanz und, wennder Rechtsstreitbei einemhöherenGericht anhängig
ist, von demGerichtsschreiberdiesesGerichtsertheilt.

g. 663.
Die Vollstreckungsklausel:

„VorstehendeAusfertigungwird demu. s.w. GezeichnungderPartei)
zumZweckeder Zwangsvollstreckungertheilt.“

ist der AusfertigungdesUrtheils am Schlussebeizufügen,von dem Gerichts=
schreiberzu unterschreibenund mit demGerichtssiegelzu versehen.

g.664.
Von Urtheilen, derenVollstreckungnach ihremInhalte von dem durch

den Gläubiger zu beweisendenEintritt einer anderenThatsacheals einer dem
Gläubiger obliegendenSicherheitsleistungabhängt,darf einevollstreckbareAus=
n rt ertheiltwerden,wennder Beweis durch öffentlicheUrkundenge=
ührtwird.

S.665.
Eine vollstreckbareAusfertigungkann für denRechtsnachfolgerdesin dem

UrtheilebezeichnetenGläubigers sowie gegendie allgemeinen 3
des in demUrtheile bezeichnetenSchuldners und unter Fäbifteeasaren er
§#.236, 238gegendenjenigenRechtsnachfolgerdiesesSchuldnersertheiltwerden,
an welchendie in Streit befangeneSache währendder Rechtshängigkeitoder
nachBeendigungdes Rechtsstreitsveräußertist, soferndie Rechtsnachfolgebei
demGerichtoffenkundigist oder durch öffentlicheUrkundennachgewiesenwird.

Ist dieRechtsnachfolgebei demGericht offenkundig,so ist dies in der
Vollstreckungsklauselzu erwähnen.

g.666.
In denFällen der §#.664, 665 darf die vollstreckbareAusfertigungnur

auf Anordnungdes Vorsitzendenertheiltwerden.
Vor der Entscheidungkannder Schuldnergehörtwerden.
Die Anordnungist in der Vollstreckungsklauselzu erwähnen.

S.667.
Kannder nachden§§.664, 665 erforderlicheNachweisdurchöffentliche

Urkundennicht geführtwerden,so hat der Kläger bei dem Prozeßgerichterster
Instanz aus dem Urtheil auf Ertheilung der VollstreckungsklauselKlage zu
erheben.

g. 668.
UeberEinwendungendes Schuldners, welchedie Zulässigkeitder Voll=

streckungsklauselbetreffen,entscheidetdas Gericht, von dessenPerichtsschreiber
die Vollstreckungsklauselertheiltist. Die Entscheidungkann ohne vorgängige
mündlicheVerhandlungerfolgen.
Reichs=Gesetzöl.187. 28
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Das Gericht kann vor der EntscheidungeineeinstweiligeAnordnunger=
lassen;es kann insbesondereanordnen,daß die Zwangsvollstreckunggegenoder
ohneSicherheitsleistungeinstweileneinzustellenodernur gegenSicherheitsleistung
fortzusetzensei. S. 66% -

Eine weiterevollstreckbareAusfertigungdarf derselbenPartei, sofernnicht
die zuerstertheilteAusfertigung zurückgegebenwird, nur auf Anordnung des
Vorsitzendenertheiltwerden.

Vor der Entscheidungkannder Schuldnergehörtwerden.
Der Gerichtsschreiberhat von der Ertheilungder weiterenAusfertigung,

wenn dieEntscheidung,durchwelchedieselbeangeordnetwird, nichtverkündetist,
denGegnerin Kenntnißzu setzen. I

Die weitereAusfertigungist als solcheunterErwähnungderEntscheidung
ausdrücklichzu bezeichnen. 9

Vor der AushändigungeinervollstreckbarenAusfertigungist auf derUr—
schriftdesUrtheils zu bemerken,für welchePartei und zu welcherZeit dieAus-
fertigungertheiltist. een

Die Zwangsvollstreckungdarf nur beginnen,wenndiePersonen,für und
gegenwelchesie stattfindenLae in demUrtheil oder in der demselbenbei=
desägtenVollstreckungsklauselnamentlichbezeichnetsindund das Urtheil bereits
zugestelltist odergleichzeitigzugestelltwird.

Hängt dieVollstreckungeinesUrtheils seinemInhalte nachvondemdurch
denGläubiger zu beweisendenEintritt einerThatsacheab oderhandeltes sich
um die VollstreckungeinesUrtheils wr die Rechtsnachfolgerdes in demselben
bezeichnetenGläubigers oder gegendieRechtsnachfolgerdesin demselbenbe=
.2 Schuldners, so n außer dem zu vollstreckendenUrtheil auchdie
emselbenbeigefügteVollstreckungsklauselund, soferndie Vollstreckungsklausel
auf Grund 5meenlicherUrkundenertheiltist, aucheineAbschriftdieser Urkunden
vor Beginn der Zwangsvollstreckungzugestelltseinodergleichzeitigmit Beginn
derselbenzugestelltwerden. r

Ist die Geltendmachungdes Anspruchsvon demEintritt einesKalender=
tages ahicgig. so darf die Zwangsvollstreckungnur beginnen,wennderKa=
lendertagabgelaufenist. .

Hängt dieVollstreckungvon einerdemGläubiger obliegendenSicherheits=
leistungab, so darf derBeginn derZwangsvollstreckungnur erfolgen,wenndie
SicherheitsleistungdurcheineöffentlicheUrkundenachgewiesenund eineAbschrift
dieserUrkundebereitszugestelltist odergleichzeitigzugestelltwird.

S.673.
GegeneinedemaktivenHrers oderder aktivenMarine angehörendeMi=

litärpersondarf die Zwangsvollstreckungerst beginnen,nachdemvon derselben
die vorgesetzteMilitärbehördeAnzeigeerhaltenhat.
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Dem Gläubigerist auf VerlangenderEmpfangderAnzeigevon der
Militärbehördezu bescheinigen.

S. 674.
Die Jwangsvollstreckungerfolgt,soweitsienichtdenGerichtenzugewiesen

ist, durchGerichtsvollzieher,welchedieselbeim Auftragedes Gläubigers zu be=
wirkenhaben. ,

Der Gläubiger kannwegen Ertheilung des Auftrags zurZwangsvoll=
streckungdieMitwirkung des Gerichtsschreibersin Anspruchf Der von
demGerichtsschreiberbeauftragteGerichtsvollziehergilt als von demGläubiger
beauftragt.

S. 675.
In demschriftlichenodermündlichenAuftragezurZwangsvollstreckungin

Verbindungmit der Uebergabeder vollstreckbarenAusfertigungliegt dieBeauf=
tragung des Gerichtsvollziehers,die Zahlungen oder sonstigen Leistungenin
Empfang zu nehmen, über das Empfangenewirksamzu gquittirenund dem
Schuldner)wenndieserseinerVerbindlichkeitgenügthat, die vollstreckbareAus=
fertigungauszuliefern. ·

§.676. .
Dem Schuldnerund Dritten gegenüberwird derGerichtsvollzieherzur

Vornahmeder Zwangsvollstreckungund der im §. 675 bezeichneten kzur en
durchdenBesitzder vollstreckbarenAusfertigungermächtigt.Der Mangeloder
die BeschränkungdesAuftrags kanndiesenPer=onengegenübervon demGläu=
bigernichtgeltendgemachtwerden.

FS.677.
DeerGerichtsvollzieher hat nachEmpfang der LeistungendemSchuldner
die vollstreckbareAusfertigungnebsteinerQuittung Shrshen bei theilweiser
Leistung diese auf der vollstreckbarenAusfertigung zu bemerkenund dem
SchuldnerQuittungzu ertheilen.

Das Recht des Schuldners, nachträglicheineQuittung des Gläubigers
selbstzu fordern,wird durchdieseBestimmungennichtberührt.

S. 678.
Der Gerichtsvollzieherist befugt, die Fnn und die Behältnissedes

Schuldnerszu durchsuchen,soweitder Zweckder Vollstreckungdies "*wiI"l2
Er ist befugt,die verschlossenenHausthüren,Zimmerthürenund Behält=

nisseöffnenzu 20#
Er ist, wenn er Widerstandfindet, zur Anwendungvon Gewalt befugt

und kann zu diesemZweckedie Unterstützungder polizeilichenVollzugsorgane
nachsuchen.Ist militärischeHülfe erforderlich,so hat er sichan das Voll=
streckungsgerichtzu wenden.

S. 679.
Wird bei einer VollstreckungshandlungWiderstandgeleistetoder ist bei

einerin derWohnung desSchuldnerserfolgendenVollstreckungshandlungweder
28*
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der Schuldner noch eine zur Familie desselbengehörigeoder in dieserFamilie
dienendeerwachsenePerson gegenwärtig,so hat derGerichtsvollzieherzweigroß=
“7 Männer oder einen Gemeinde=oder Polizeibeamtenals Zeugenzuzu=
ziehen.

S. 680.
Jeder Person, welchebei dem Vollstreckungsverfahrenbetheiligtist, muß

auf Begehren Einsichtder Akten desGerichtsvoslzichersgestattetund Abschrift
einzelnerAktenstückeertheiltwerden. «

§.681.
Zur Nachtzeit,sowiean Sonntagenund allgemeinenFeiertagendarf eine

Vollstreckungshandlungnur mit Erlaubniß des Amtsrichterserfolgen, in dessen
Bezirkedie iiuenn vorgenommenwerdensoll. « «

Die Verfügung,durchwelchedie Erlaubniß ertheiltwird, ist bei der
ZLwangsvollstreckungvorzuzeigen.
- Die Nachtzeitumfaßt in dem Zeitraumevom 1. April bis 30. September
dieStunden von neunUhr Abends bisvierUhr Morgens undin demZeitraume
7W51.Oktoberbis 31.März dieStundenvon neunUhrAbendsbis sechsUhr
orgens.

E.682.
Der Gerichtsvollzieherhat über jedeVollstreckungshandlungein Protokoll n

aufzunehmen.
Das Protokoll muß enthalten:

Ort und Zeit der Aufnahme;
den Gegenstandder Vollstreckungshandlungunter kurzerErwähnung
der wesentlichenVorgänge;
dieNamenderPersonen,mit welchenverhandeltist;
die UnterschriftdieserPersonenund die Bemerkung,daß die Unter=
zeichnungnachvorgängigerVorlesungoderVorlegungzur Durchsicht
und nachvorgängigerGenehmigungerfolgtsei; 3

5. die Unterschriftdes Gerichtsvollziehers.
Hat einemder unter Nr. 4 bezeichnetenErfordernissenicht genügtwerden

können,so ist der Grund anzugeben.

S.68.
Die Aufforderungenund sonstigenMittheilungen,welchezu denVoll=

streckungshandlungengehören,sind von demGerichtsvollziehermündlichzu er=
lassenund vollständigin das Protokoll aufzunehmen.

Kann die mündlicheAusführung nicht erfolgen, so ist eineAbschriftdes
Protokolls unter entsprechenderAnwendungder 99. 158, 166—170 zuzustellen
oder, wenn demjenigen,an welchendie Aufforderung oder iibeg zu
richtenist, am Orte derZwangsvollstreckungnicht zugestelltwerdenkann, durch
die Post zu übersenden.Die Befolgung dieserVorschrift muß zum Protokolle
bemerktwerden. Eine öffentlicheZustellungfindetnichtstatt.

—“
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g.684.
Die denGerichtenzugewieseneAnordnung von Vollstreckungshandlungen

und Mitwirkung bei solchengehörtzur Zuständigkeitder Amtsgerichteals Voll=
streckungsgerichte.

Als Vollstreckungsgerichtist, sofernnichtdasGesetzeinanderes—
bezeichnet,dasjenigeAmtsgerichtanzusehen,in dessenBezirkedasVollstreckungs=
verfahrenstattfindensoll oderstattgefundenhat. «

Die Entscheidungendes Vollstreckungsgerichtskönnenohne vorgängige
mündlicheVerhandlungerfolgen. s

s.685.
Ueber Anträge, Einwendungenund Erinnerungen, welchedie Art und

Weiseder Jwangsvollstreckungoderdas bei derselbenvom Gerichtsvollzieherzu
beobachtendeVerfahren betreffen,entscheidetdas Vollstreckungsgericht. Dasselbe
ist befugt,die im §. 668 Abs.2 bezeichneten hzenchenzu erlassen.

Dem Vollstreckungsgerichtestehtauchdie Entscheidungzu, wenn ein Ge=
richtsvollziehersichweigert, einen Vollstre ungsauftrag zu übernehmenoder eine
VollstreckungshandlungdemAuftrage gemäßauszuführen,oder wenn in An=
sehungder von dem Gerichtsvollzieherin AnsatzgebrachtenKostenErinnerungen
erhobenwerden.

S.686.
Einwendungen,welchedendurchdas Urtheil festgestelltenAnspruchselbst

betreffen,sindvon demSchuldner im Wege der Klage bei dem Prozeßgericht
ersterInstanz geltendzu machen. »

Dieselben sindnur insoweitzulässig,als die Gründe, auf denensie be—
ruhen, erstnachdemSchlussederjenigenmündlichenVerhandlung, in welcher
Einwendungenin GemäßheitderBestimmungendiesesGesetzesspätestenshätten
geltendgemachtwerdenmüssen,entstandensindund durchEinspruchnichtmehr
geltendgemachtwerdenkönnen.

Der Schuldner muß in der von ihm zu erhebenden— alle Einwen⸗
dungengeltendmachen,welcheer zur Zeit der Erhebungder Klagegeltendzu

im Standewar.
S.687.

Die Bestimmungendes §. 686 Abs.1, 3 findenentsprechendeien
wennin denFällen der §#§.664,665 derSchuldnerdenbeiErtheilungderVoll=
Lenhiubhgifraenals bewiesenangenommenenEintritt derThatsache,von welcher
asUrtheildieVollstreckungabhängigmacht,oderdieals eingetretenangenommene
Rechtsnachfolgebestreitet,unbeschadetder Befugniß des Schuldners) in diesen
Fällen Einwendungengegendie ZulässigkeitderVollstreckungsklauselin Gemäß=
heit des F. 668 zu erheben.

S.688.
Das Prozeßgerichtkannauf Antrag anordnen,daß bis zur Erlassungdes

Urtheilsüberdie in den9§.686, 687 bezeichnetenEinwendungendie Zwangs=
vollstreckunggegenoderohneSicherheitsleistungeingestelltodernurgegenSicher=
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heitsleistungfortgesetztwerdeunddaßdieerfolgtenVollstreckungsmaßregelngegen
Sicherheitsleistungaufzuhebenseien. Die thatsächlichenBehauptungen,e=
den* begründen,sind glaubhaftzu

In dringendenFällen kanndasVollstre einesolcheAnordnung
erlassen,unter BestimmungeinerFrist, innerhalbwelcherdie Entscheidungdes
Prozeßgerichtsbeizubringensei. Nach fruchtlosemAblaufe der Frist wird die
ZLwangsvollstreckungfortgesetzt. -

Die Entscheidungüber dieseAnträge kann ohne vorgängigemündliche
Verhandlungerfolgen.

g. 689.
Das Prozeßgerichtkann in demUrtheile,durchwelchesüber dieEinwen=

dungenentschiedenwird, die in demvorstehendenParagraphenbezeichnetenAn=
ordnungenerlassenoderdie bereitserlassenenAnordnungenaufbeben,abändern
oder bestätigen.In Betreff der Anfechtungeiner solchenEntscheidungfinden
die Vorschriftendes F. 656 entsprechendeAnwendung.

g.690.
Behauptetein Dritter, daß ihm an dem Gegenstandeder Zwangsvoll=

streckungein die VeräußerunghinderndesRechtzustehe,so ist derWiderspruch
gegendie Zwangsvollstreckungim Wegeder Klage bei demGerichtegeltendzu
machen,in dessenBezirkedie Sünsätcnsreene erfolgt.

Wird dieKlage gegendenGläubiger und denSchuldnergerichtet,sosind
dieseals Streitgenossen sees

Auf die Khlsne erZwangsvollstreckungunddieAufhebungderbereits
erfolgtenVollstreckungsmaßregelnfindendie Vorschriftender S#.688, 689 ent=
ssten Anwendung. Die AufhebungeinerVollstreckungsmaßregelist auch

ohneSicherheitsleistungzulässig.

S. 691.
Die Zwangsvollstreckungist einzustellenoderzu beschränken:
1. wenn die Ausfertigung einer vollstreckbaren— vorgelegt
wird, aus welchersh ergiebt,daß das �vollstreckendeUrtheil oder
rn= vorläufigeVollstreckbarkeitaufgehoben,oder daß die Zwangs=
vollstreckungfür unzulässigerklärtoderderenEinstellungangeordnetist;

2. wenndieAusfertigungeinergerichtlichenEntscheidungvorgelegtwird,
aus welchersichergiebt,daßdieeinstweiligeEinstellungderVollsreckung
odereinerVollstreckungsmaßregelangeordnetist;

3. wenneineöffentlicheUrkundevorgelegtwird, aus welchersichergiebt,
daß die zur Abwendungder VollstreckungnachgelasseneStherzeeits=
leistungoderHinterlegungerfolgtist;

4. wenn eineöffentlicheUrkundeodereinevon demSigreiuenausgestellte
Privaturkundevorgelegtwird, aus welchersichergiebt, daßderGläu=
bigernachErlassungdes zu vollstreckendenUrtheils befriedigtist oder
Stundungbewilligthat;
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5. wenn ein Postschein wird, aus welchemsich ergiebt, daß
nachErlassungdes Urtheils diezur Befriedigungdes Gläubigers er=
forderlicheSumme zur Auszahlungan denletzterenbei derPost ein=
gezahltist.

§. 692.
In denFällen des §. 691 Nr. 1),3 sindzugleichdiebereitserfolgtenVoll=

streckungsmaßregelnaufzuheben.In denFällen der Nr. 4) 5 bleibendieseMaß=
regelneinstweilenbestehen;dasselbegilt in denFällen der Nr. 2, sofernnicht
durchdiebetreffendeEntscheidungauchdieAufhebungderbisherigenVollstreckungs=
handlungenangeordnetist.

S.693.
Eine Zwangsvollstreckung,welchezur Zeit des Todes des Schuldners

gegendiesenbereitsbegonnenhatte, wird in denNachlaßdesselbenfortgesetzt.
Ist bei einerVollstreckungshandlungdieZuziehungdesSchuldnersnöthig,

so hat bei ruhenderErbschaftoder wenn der Erbe oder dessenAufenthalt un=
bekanntist, das Vollstreckungsgerichtauf Antrag des Gläubigers demNachlasse
oderdemErben eineneinstweiligenbesonderen Vertreterzu bestellen.

C.694.
Ist der Schuldnervor Beginn derZwangsvollstreckunggestorben,so hat

bei ruhenderErbschaftoderwenn derErbe oderdessenAufenthaltunbekanntist)
das nachdenLandesgesetzenzuständigeNachlaßgerichtauf Antrag desGläubigers
demNachlasseoderdemErben einenKurator zu bestellen.

g.695.
Der als Erbe des Schuldners verurtheilteBeklagte kann die Rechts=

wohlthatdes Inventars nur geltendmachen,wenn ihm dieselbeim Urtheile
vorbehaltenist. «

§.696.
Bei derZwangsvollstreckunggegeneinenSchuldner, welcherals Benefizial⸗

erbe oderals Erbe unter Vorbehalt der Rechtswohlthatdes Inventars ver—
urtheilt ist, oder gegenwelchenals Erben des verurtheiltenSchuldners die
Zwangsvollstreckungbegonnenhat, bleibtdieRechtswohlthatunberücksichtigt,bis
auf Grund derselbengegendieZwangsvollstreckungvon demErbenEinwendungen
erhobenwerden.

Inwieweit der Benefizialerbeberechtigtist, auf Grundder Rechtswohlthat
die Aussetzung,AufhebungoderBeschränkungder Zwangsvollstreckungzu ver=
langen,bestimmtsichnachdenVorschriftendes bürgerlichenRechts.

Die seneux der Einwendungenerfolgt nach denBestimmungender
. 686,688, 689.

C.697.
Die Kostender Zwangsvollstreckungfallen, soweitsie nothwendigwaren

8 87), demSchuldner zur Last; sie sind zugleichmit dem zur Zwangsvoll=
reckungstehendenAnspruchebeizutreiben.
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das Urtheil, aus welchemdieselbeerfolgt ist, aufgehobenwird.

G.698.

derlich,so hat das Gerichtdie Behördeum ihr Einschreitenzu ersuchen.

S. 699.

Marine angehörendePerson des Soldatenstandesin Kasernenund anderen
ihs Dienstgebäudenoder auf Kriegsfahrzeugenerfolgen, so hat auf

ntrag
um die Zwangsvollstreckungzu ersuchen.

tragendenGerichtsvollzieherzu übergeben.

S.700. .
Soll dieZwangsvollstreckungin einemausländischenStaate erfolgen,dessen

so hat auf Antrag desGläubigers dasProzeßgerichtersterInstanzdiezuständige
Behördedes Auslandes um die Zwangsvollstreckungzu ersuchen.

Kann die VollstreckungdurcheinenReichskonsulerfolgen,so ist das Er=
suchenan diesenzu richten. ·

« Z.701.
GegenEntscheidungen,welcheim Zwangsvollstreckungsverfahrenohnevor=

gängigemündlicheVerhandlungerfolgenkönnen,findet sofortigeBeschwerdestatt.

- §.702.
Die Zwangsvollstreckungfindetfernerstatt:
1. aus Vergleichen,welchenachErhebungder Klage zur Beilegung des
RechtsstreitsseinemganzenUmfangenachoderin Betreff einesTheils
des Streitgegenstandesvor einemdeutschenGericht abgeschlossensind;

2. aus Vergleichen,welcheim Falle des §. 471 vor dem Amtsgericht
abgeschlossensind; « .

3. aus Entscheidungen,gegenwelchedas Rechtsmittelder Beschwerde
stattfindet; f
aus Vollstreckungsbefehlen;
aus Urkunden,welchevon einemdeutschenGericht oder von einem
deutschenNotar innerhalb der GrenzenseinerAmtsbefugnissein der
vorgeschriebenenForm aufgenommensind, soferndieUrkundeübereinen

T

——

.J..—

————

oderdieLeistungeinerbestimmtenQuantitätanderervertretbarerSachen
oderWerthpapiere zumGegenstandehat, und der Schuldnersichin
der Urkundeder Fsiriiei ZLwangsvollstreckungunterworfenhat.
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g.703.
Auf die Zwangsvollstreckungaus den in dem vorstehendenParagraphen

erwähntenSchuldtitelnfindendieBestimmungenderI§. 662—701 entsprechende
Anwendung, soweitnicht in den IF. 704, 705 abweichendeVorschriftenent=
haltensind.

S. 704.
— bedürfender Vollstreckungsklauselnur in demFalle,

wennnachErlassung derBefehleeineRechtsnachfolgeauf SeitendesGläubigers
oderdesSchuldnerseingetretenist.

Einwendungen,welchedenAnspruchselbstbetreffen,sindnur insoweitzu=
lässig,als dieGründe, auf denensieberuhen,nachZustellungdesVollstreckungs=
besetn entstandensind.

Für Klagen auf Ertheilungder Vollstreckungsklausel,sowie für Klagen,
durchwelchedie denAnspruchselbstbetreffendenEinwendungengeltendgemacht
werdenoderdie bei der Ertheilungder Vollstreckungsklauselals eingetretenan=
— Rechtsnachfolgebestrittenwird, ist dasAmtsgerichtzuständig,welches
en Vollstreckungsbefehlzaii hat. Gehört derAnspruchnichtvor dieAmts=
gerichte,so sinddie Klagen beidemzuständigenLandgerichtezu erheben.

S.705.
Die vollstreckbareAusfertigung gerichtlicherUrkundenwird von demGe=

richtsschreiberdes Gerichtsertheilt,welchesdie Urkundeaufgenommenhat.
Die vollstreckbareAusfertigungnotariellerUrkundenwird von demNotar

ertheilt,welcherdie Urkundeverwahrt. Befindet sichdie Urkundein der Ver=
wahrungeinerBehörde,so hat diesedie vollstreckbareAusfertigungzu ertheilen.
· Die Entscheidungüber Einwendungen,welchedie Zulässigkeitder Voll=
streckungsklauselbetreffen,sowiedie EntscheidungüberErtheilungeinerweiteren
vollstreckbarenAusfertigungerfolgtbei gerichtlichenUrkundenvon demim ersten
AbsatzebezeichnetenGerichte,bei notariellenUrkundenvon demAmtsgerichte,in
dessenBezirkeder im zweitenAbsatzebezeichneteNotar oderdiedaselbstbezeichnete
Behörde denAmtssitzhat.

Auf die rtch von Einwendungen,welchedenAnspruchselbst
betreffen,findetdiebeschränkendeVorschriftdes §.686 Abs.2 keineAnwendung.

Für Klagenauf Ertheilung der Vollstreckungsklausel,sowie für Klagen,
durchwelchediedenAnspruchselbstbetreffendenEinwendungengeltend gemacht
werdenoder der bei der Ertheilung der Vollstreckungsklauselals kewieienan-
genommeneEintritt derThatsache,von welcherdieVollstreckungaus derUrkunde
abhängt,oderdieals eingetretenangenommeneRechtsnachfolgebestrittenwird, ist
das Gericht, bei welchemderSchuldnerim DeutschenReicheseinenallgemeinen
Gerichtsstandhat, und in Ssrerü einessolchendas Gerichtzuständig,bei
welchemin Gemäßheitdes§.24 gegendenSchuldnerKlageerhobenwerdenkann.

S.706.
Die Landesgesetzgebung. nichtgehindert,auf Grund andererals der in

den§F.644, 702 bezeichnetenSchuldtiteldie gerichtlicheZwangsvollstreckungzu=
Reichs=Cesezbl.1807. 29
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zulassenund insoweitabweichendeVorschriftenvon den Bestimmungendieses
Gesetzesüber die Zwangsvollstreckungzutreffen. :

Die vorstehendeBestimmungfindetauchauf Hypothekenurkunden(Hypo=
thekenschuldbriefe,Hypothekenscheineu. s.w.) Anwendung. ·

S.707.
Die in diesemBuche angeordnetenGerichtsständesindausschließliche.

Zweiter Abschnitt.

ZwangsvollstreckungwegenGeldforderungen.

Erster Titel.

Lwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen.

I. AllgemeineBestimmungen.

g.708. .-
Die Zwangsvollstreckungin das beweglicheVermögenerfolgtdurchPfän—

dung. Sie darf nichtweiterausgedehntwerden,als zur Befriedigungdes
Gläubigersund zurDeckungderKostenderZwangsvollstreckungerforderlichist.

Die Pfändung hat zu unterbleiben,wenn sichvon der Verwerthungder
zupfändendenGegenständeeinUeberschußüberdie KostenderZwangsvollstreckung
nichterwartenläßt. s ·

DurchdiePfändungerwirbtderGläubigereinPfandrechtandemge-
pfändeten Gegenstande.

Das Pfandrechtgewährtdem Gläubiger im Verhältniß zu anderen
GläubigerndieselbenReche wie ein durchVertrag erworbenesFaustpfandrecht;
es gehtPfand= und Vorzugsrechtenvor, welchefür denFall einesKonkurses
denFaustpfandrechtennichtgleichgestelltsind.

Das durcheinefrüherePfändung begründetePfandrechtgehtdemjenigen
vor, welchesdurcheinespäterePfändung begründetwird.

S.710.
Der PfändungeinerSachekanneinDritter, welchersichnichtim Besitze

der Sache befindet,auf Grund einesPfand= oderVorzugsrechtsnichtwider=
5K½- er kann jedochseinenAnspruchaufgeisnrioi Befriedigungaus
eemErlöse im Wegeder Klage geltendmachen,ohneRücksichtdarauf,ob seine
Forderungfällig ist odernicht. 6

Die Klage ist bei demVollstreckungsgerichtund, wenn der Streitgegen=
standzur Sengeh der Amtsgerichtenicht gehört, bei demLandgerichtezu
erheben,in dessen Bezirkedas VollstreckungsgerichtseinenSitz hat.

Wird dieKlage gegendenGläubiger und denSchuldnergerichtet,so sind
dieseals Streitgenossenanzusehen.
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Wird derAnspruchglaubhaftgemacht,sohatdasGerichtdieHinterlegung
desErlösesanzuordnen.Die Vorschriften der §#.688, 689 findenhierbeient=
sprechendeAnwendung.

S. 711.
Hat die Pfändung zu einervollständigenBefriedigungdes Gläubigers

nicht geführtodermachtdieserglaubhaft,daß er durchPsindung seineBe.
friedigungnicht vollständigerlangenkönne,so ist der Schuldner auf Antrag
verpflichtet,ein VerzeichnißseinesVermögensvorzulegen,in Betreff seinerFor=
derungenden Grund und die Beweismittelzu bezeichnen,sowie den Offen=
barungseiddahinzu leisten:

k* daß er sein Vermögen vollständigangegebenund wissentlichnichts
verschwiegenhabe.

II. Zwangsvollstreckungin körperlicheSachen.

K.712.
Die Pfändung der im GewahrsamdesSchuldnersbefindlichenkörperlichen

Sän wird dadurchbewirkt, daß der Gerichtsvollzieherdieselbenin Besitz
nimmt.

Im GewahrsamdesSchuldnerssinddieSachennur, wennderGläubiger
einwilligtoderwennein anderesVerfahrenmit erheblichenSchwierigkeitenver=
bundenist, zu belassen.In demselbenFalle ist die Wirksamkeitder Pfändung
dadurch bedingt,daß durchAnlegungvon Siegeln oderauf sonstigeWeisedie
Pfändung ersichtlichgemachtist.

Der Gerichtsvollzieherhat denSchuldnervon der geschehenenPfändung
in Kenntnißzu setzen.

. 713.
Die vorstehendenBestimmungenfindenentsprechendeAnwendungauf die

Pfändung von Sachen, welchesichim Gewahrsamdes Gläubigers odereines
zur HerausgabebereitenDritten befinden.

E.714.
Früchtekönnen,auchbevorsievon demBoden prälkt sind, gepfändet

werden. Die Pfändung darf nicht früher als einen Monatvor der gewöhn=
lichenZeit derReife isen!

S.715.
FolgendeSachensindder Pfändung nichtunterworfen:

I. die Kleidungsstücke,die Betten, das Haus= und Küchengeräth,ins=
besonderedie Heiz=und Kochöfen,soweitdieseGegenständefür den
Schuldner,seineFamilie und seinGesindeunentbehrlichsind;

2. die für denSchuldner,seineFamilie undseinGesindeauf zweiWochen
erforderlichenNahrungs-und Feuerungsmittel;

3. eineMilchkuh odernachderWahl des Schuldnersstatteinersolchen
zwei Ziegen oder zwei Schafe nebst dem zum Unterhalt und zur

29.
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Streu für dieselbenauf zweiWochenerforderlichen FutterundStro
soferndie bezeichnetenThiere für dieErnährungdes Schuldners,sei
Familieund seinesGesindesunentbehrlichfind; «

4.beiKünstlern,Handwerkern·,and-undFabrikarbeitern,i·
diezur persönlichenAusübungdesBerufs unent!

Gegenstände; 4
5. bei Personen,welcheLandwirthschaftbetreiben,das zum Wirthschafts=
betriebeunentbehrlicheGeräth, Vieh=und Feldinventariumnebstdem
nöthigenDünger, sowiedie landwirthschaftlichenEseuprissewelche

Mn ber Wirthschaftbis zur nächsten e unentbehr⸗
ich sind;

lichen Unterrichtsanstalten,Rechtsanwälten,Notaren und Aerztendie

Gegenstände,sowieanständigeKleidung;

dem der Pfändung nichtunterworfenenTheile des Diensteinkommens
oder der Pension für dieZeit von der Pfändung bis zum nächsten
TerminederGehalts=oderPensionszahlunggleichkommt;

8. die zum BetriebeeinerApothekeunentbehrlichenGeräthe,Gefäßeund
Waaren;

9. Orden und Ehrenzeichen;

ircheoder Schulebestimmtsind.

g.716.
Die gepfändetenSachensindvon demGerichtsvollzieheröffentlichzu ver—

in der

abzuschätzen.
GepfändetesGeld ist demGläubigerabzuliefern.Die Wegnahmedes

Geldes durchdenGerichtsvollziehergilt als Sosftern von Seiten des Schuld=

Hinterlegungdie Vollstreckungabzuwenden.

S.717.
Die Versteigerungder gepfändetenSachendarf nichtvor Ablauf einer

Wocheseit demTage der Pfändung geschehen,sofernnichtder Gläubiger und

dur

derlichist, um die Gefahr einer beträchtlichenWerthsverringerung

Aufbewahrungzu vermeiden.

rt sicheinigen.

##.
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Zeit und Ort der Versteigerungsind unter allgemeinerBezeichnungder
zu versteigerndenSachen öffentlichbekanntzu machen.

S.718.
Der Zuschlagan denMeistbietendenerfolgtnachdreimaligemAufrufe.

sch—S AblieferungeinerzugeschlagenenSachedarf nur gegenbaareZahlung
geschehen. «"

Hat der Meistbietendenicht zu der in den Versteigerungsbedingungen
bestimmtenZeit oder in — einersolchenBestimmungnichtvor dem
Schlussedes VersteigerungsterminsdieAblieferunggegen— 3 Kauf=
geldesverlangt, so wird die Sache anderweitversteigert.Der Meistbietende
wird zueinemweiterenGebotenichtzugelassen;er haftetfür denAusfall, auf
den Mehrerlöshat er keinenAnspruch.

G.719.
Die Versteigerungwird eingestellt,sobaldderErlös zurBefriedigungdes

Gläubigersund zur Deckungder Kostender Zwangsvollstreckunghinreicht.

G.720.
Die Empfangnahmedes Erlöses durch den Gerichtsvollziehergilt als

Zahlung von Seiten des Schuldners, sofernnichtdemSchuldnernachgelassen
ist, Sicherheitsleistungoder durchHinterlegungdie Vollstreckungabzu—
wenden.

(.721.
Gold=undSilbersachendürfennichtunterihremGold=oderSilberwerthe

zugeschlagenwerden.Wird ein denZuschlaggestattendesGebotnichtabgegeben,
so kann der — den Verkauf aus freier Hand zu demPreil=
bewirken,welcherdenGold=oderSilberwerth erreicht.

G.722.
GepfändeteWerthpapieresind, wennsie einenBörsen=oderMarktpreis

haben, von demGerichtsvollzieheraus freier Hand zum Tageskursezu ver=
kaufenund, wenn sie einen seen Preis nicht haben, nach den allgemeinen
Bestimmungenzu versteigern. «

Z.723. ·
Lautet ein Werthpapierauf Namen, so kannder Gerichtsvollzieherdurch

das Vollstreckungsgerichtermächtigtwerden,die Umschreibungauf denNamen
desKäufers zu erwirkenund die hierzu erforderlichenErklärungenan Stelle
desSchuldnersabzugeben. 1!.

C.724.
Ist ein Inhaberpapier durch Einschreibung auf den Namen oder in

andererWeise außer Kurs gesetzt,so kann der Gerichtsvollzieherdurch das
Vollstreckungsgerichtermächtigtwerden,die 2 zu erwirkenund
diehierzuerforderlichenErklärungenan Stelle des Schuldnersabzugeben.
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§.725.

Früchteist erstnachder

bewirkenzulassen.
5*5 " G.726.
Auf Antrag desGläubigers oderdesSchuldnerskanndasVollstreckungs=

gerichtanordnen,daß die Verwerthung einer gepfändetenSache in anderer

bestimmtist, stattzufindenhabe oder daß die Versteigerungdurcheineandere
Person als den Gerichtsvollziehervorzunehmensei.

G.727.
Die Pfändung bereitsgepfändeterSachenwird 6Ed diein dasProtokoll

aufzunehmendeErklärung des Gerichtsvollziehers,daß er dieSachenfür seinen
Auftraggeberpfände,bewirkt. .

die erstePfändung durcheinenanderenGerichtsvollzieherbewirkt,so
ist diesemeineAbschriftdes Protokolls zuzustellen.

Der Schuldnerist von denweiterenPfändungenin Kenntnißzu setzen.

G.728.
Auf denGerichtsvollzieher,von welchemdie erste Pfändungbewirktist,

gehtder Auftrag des zweitenGläubigers kraft Gesetzesüber, sofernnicht das
Vollstreckungsgerichtauf Antrag einesbetheiligtenGläubigers oderdesSchuld=
ners anordnet,daß dieVerrichtungenjenesGerichtsvollziehersvon einemanderen
zu übernehmenseien.Die Versteigerungerfolgtfür alle betheiligtenGläubiger.

Ist derErlös zurDeckungderForderungennichtausreichendund verlangt
der Gläubiger, für welchendiezweiteodereinespäterePfändungerfolgtist, ohne
Zustimmung derübrigen betheiligtenMileise eine andereVertheilung als
nachderReihenfolgederWirassn, so hat derGerichtsvollzieherdieSachlage
unter Hinterlegungdes Erlöses demLs#ss angugiigen.Dieser
Anzeigesinddie ifee Verfahrensichbeziehenden ns le beizufügen.

In gleicher Weiseist zu verfahren,wenn die Pfändungfuͤr mehrere
Gläubiger gleichzeitigbewirktist.

III. Zwangsvollstreckungin Forderungenund andereVermögensrechte.

g.729.
Die gerichtlichenHandlungen,welchedie Zwangsvollstreckungin Forde=

rungen und andereVermögensrechtezum Gegenstandehaben, 6 durch
das Vollstreckungsgericht.

Als Vollstreckungsgerichtist das Amtsgericht,bei welchemder Schuldner
im DeutschenReicheseinenallgemeinenGerichtsstandhat, und in Ermangelung
eines solchendas — uständig,bei welchemin Gemäßheitdes §. 24
gegendenSchuldnerKlageShkin werdenkann.
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g.730.
Soll eineGeldforderunggepfändetwerden,so hat dasGerichtdemDritt=

schuldnerzuverbieten,an denSchuldnerzu zahlen. Zugleichhat das Gericht
an den Schuldnerdas Gebot zu erlassen,sichjederVerfügung überdieForde=
rung, insbesonderederSaiien derselbenzu enthalten.

Der Gläubiger hat denBeschlußdemDrittschuldnerzustellen zulassen.
Der Gerichtsvollzieherhat denSEptichlremit einer Abschriftder Jistellmgs=
urkundedemSchuldnersofortzuzustellen,sofernnichteineöffentlicheZustellung
erforderlichwird. Ist die Zustellungan denDrittschuldnerauf unmittelbares
Ersuchendes Gerichtsschreibersdurch die Post erfolgt, so hat der Gerichts=
schreiberfür dieZustellungan denSchuldnerin gleicherWeiseSorge zu tragen.
An Stelle eineran den Schuldner im Auslande zu bewirkendenZustellung
erfolgtdie ZustellungdurchAufgabezur Post.

Mtt derZustellungdesBöschlufesan denDrittschuldneristdiePfändung
als bewirktanzusehen. «

-§.731.
Inwieweit die Pfändung einerForderung in das Hypothekenbucheinzu=

tragenund wie einesolcheEintragungzu erwirkenist, bestimmtsichnachden
Landesgesetzen.

G.732.
Die Pfändung von Forderungenaus Wechselnund anderenPapieren,

welche durch Indossimem übertragenwerden können, wird dadurch bewirkt,
daß der GerichtsvollzieherdiesePapiere in Besitznimmt. «

§.733.
Das Pfandrecht,welchesdurchdiePfändung einerGehaltsforderungoder

einerähnlichenin fortlaufendenBezügenbestehendenForderungerworbenwird,
erstrecktsichauchauf die nachder Pfändungfällig werdendenBeträge.

G.734.
Durch die Pfändung einesDiensteinkommenswird auchdasjenigeEin=

kommenbetroffen,welchesder Schuldner in Folge der Versetzungin ein
ai ge s UebertragungeinesneuenAmts odereinerGehaltserhöhung
zu beziehenhat. - «

Diese Bestimmungfindet auf den Fall der AenderungdesDienstherrn
keineAnwendung.

g. 735.
höVor der Pfändung ist der Schuldner über das Pfändungsgesuchnicht

zu hören.
§. 736.

Die gepfändeteGeldforderungist dem Gläubiger nachseinerWahl zur
Einziehungoderan Zahlungsstattzum Nennwerthezu überweisen.
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an den Schuldner als befriedigtanzusehenist.
Die Bestimmungendes§.730 Abs.2 findenentsprechendeAnwendung.

G.737.
Die Ueberweisungersetztdie förmlichenErklärungendesSchuldners, von

Einziehungder Forderungabhängigist.
Der Schuldner ist verpflichtet,dem Gläubiger die über die Forderung

vorhandenenUrkundenherauszugeben.Die Herausgabekannvon demGläu=
bigerim WegederZwangsvollstreckungerwirktwerden.

G.738.
Ist in Gemäßheitdes §. 652 Abs. 2 demSchuldner nachgelassen,durch

Sicherheitsleistungoder durch Hinterlegungdie Vollstreckungabzuwenden,so
findet die UeberweisunggepfändeterGeldforderungennur zur Einziehungund
nur mit derWirkung statt,daß derDrittschuldnerdenSchuldbetraghinterlege.

§.739.
Auf Verlangen desGläubigershatderDrittschuldnerbinnen zweiWochen,

0o* der Zustellungdes Pfändungsbeschlussesan gerechnet,dem Gläubigerzu
erklären

1. ob und inwieweiter dieForderungals begründetanerkenneundZah=
lung zu leistenbereitsei; 7

2. ob und welcheAnsprücheanderePersonenan dieForderungmachen;
3. ob und wegenwelcherAnsprüchedie Forderung bereitsfür andere
Gläubigergepfändetsei. (

Die Aufforderungzur AbgabedieserErklärungenmuß in dieZustellungs⸗
urkundeaufgenommenwerden. Der Drittschuldnerhaftetdem Gläubiger "
denaus der NichterfüllungseinerVerpflichtungentstehendenSchaden.

DOiieErklärungendesDrittschuldnerskönnenbeiZustellungdesPfändungs=
beschlussesoder innerhalb der im erstenAbsatzebestimmten#ri an den Ge=
richtsvollziehererfolgen. Im ersterenFalle sind dieselbenin die Zustellungs=
urkundeaufzunehmenund von demDrittschuldnerzu unterschreiben.

K.74.
Der Gläubiger, welcherdie Forderung einklagt, ist verpflichtet,dem

Schuldnergerichtlichden Streit zu verkünden,sofernnicht eineZustellungim
Ausland odereineöffentlicheSuellung erforderlichwird.

KG.741.
Der Gläubiger,welcherdieBeitreibungeinerihmzurEinziehungüber=

keseen Sutts verzögert,haftetdemSchuldner für dendaraus entstehen=
en aden.
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§.742.
Der Gläubiger kann auf die durchPfändung und Ueberweisungzur

EinziehungerworbenenRechte unbeschadetseines Anspruchs verzichten. ie
VerzichtleistungerfolgtdurcheinedemSchuldnerzuzustellendeErklärung.Die
Erklärung ist auchdemDrittschuldnerzuzustellen.

G.743.
Ist die gepfändeteForderungeinebedingteodereinebetagte,oderist ihre

Einziehungwegender Abhängigkeitvon einerGegenleistungoder aus anderen
Gründenmit Schwierigkeitenverbunden,so kann das Gericht auf Antrag an
Stelle derUeberweisungeineandereArt derVerwerthunganordnen.

Vor demBeschlusse,durchwelchendemAntragestattgegebenwird, ist der
Gegnerzu hören,sofernnichteineZustellungim Ausland oder eineöffentliche
Zustellungerforderlichwird.

.l 744.
Schonvor derPfändungkannderGläubigeraufGrund einesvollstreck=

baren Schuldtitels durch den Gerichtsvollzieherdem Drittschuldnerund dem
Schuldnerdie Benachrichtigung,daß die Pfändung bevorstehe,zustellenlassen
mit derAufforderungan denDrittschuldner,nichtan denSchuldner zu 4½
und mit derAufforderungan denSchuldner,sichjederVerfügungüberdie
Forderung, insbesondereder Einziehungderselbenzu 2r

Die Benachrichtigungan denDrittschuldnerhat dieWirkung einesAr=
restes(§.810), soferndie Pflnüzg der Forderung innerhalbdrei Wochenbe=
wirktwird. Die Frist beginntmit demTage, an welchemdieBenachrichtigung
zugestelltist.

g.745.
Die Jwangsvollstreckungin Ansprüche,welchedieHerausgabeoderLeistung

körperlicherSachenzum Gegenstandehaben, erfolgt1ed Vorschriftender
§. 730—744 unter Berücksichtigungder nachfolgenden Bestimmungen.

G.746.
Bei der Pfändung eines Anspruchs)welchereine beweglichekörperliche

Sache betrifft, ist anzuordnen,daß die Sache an einen vom Gläubiger zu
beauftragendenGerichtsvollzieherherauszugebensei.

Auf dieVerwerthungder Sachegas dieVorschriftenüber die Ver=
werthunggepfändeterSachenAnwendung.

S.747.
Bei Pfändung einesAnspruchs,welchereineunbeweglicheSache betrifft,

ist anzuordnen,daßdieSachean einenauf AntragdesGläubigersvomAmts=
gerichtederbelegenen— zu bestellendenSemester berauszugebensei.

Die Zwangsvollstreckungin dieherausgegebeneSachewird nachdenfür
dieZwangsvollstreckungin unbeweglicheSachengeltendenVorschriftenbewirkt.
Reichs=Gesetzbl.1877. 30
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§.748.
Eine Ueberweisungderim §.745 bezeichnetenAnsprücheanZahlungsstatt

istunzulässig. rsssn

Der Pfändung sindnichtunterworfen:
1. der Arbeits=oder Dienstlohn nach den BestimmungendesReichs=

esetzesvom 21. Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl.1869 S. 242 und
#rle. 63) -

2. die auf gesetzlicherVorschriftberuhendenAlimentenforderungen;
3. die fortlaufendenEinkünfte, welcheein Schuldner aus Stiftungen
oder sonstauf Grund der Fürsorge und Freigebigkeiteines Dritten
bezieht,insoweit derSchuldner zur Bestreitungdes zussg
Unterhaltsfür sich,seineEhefrauund seinenochunversorgtenKinder
dieserEinkünftebedarf; P

4. die aus Kranken=,Hülfs= oderSterbekassen,insbesondereaus Knapp=
Hhin und Kassender Knappschaftsvereinezu beziehendenHe
ungen; 35
derSold unddieInvalidenpensionderUnteroffiziereundderSoldaten;
das Diensteinkommender Militärpersonen,welchezu einemmobilen
Truppentheil oder zur Besatzungeines in Dienst gestelltenKriegs=
fahrzeugesgehören; «

7. diePensionenderWittwen undWaisenund diedenselbenaus Wittwen=
und WaisenkassenzukommendenBezüge, die Erziehungsgelderund
die Studienstipendien,sowiedie PensioneninvaliderArbeiter;

8. das Diensteinkommender Offiziere,Militärärzte undDeckoffiiere(„der
Beamten, der Geistlichenund der Lehrer an öffentlichenUnterrichts=
anstalten;die Pension dieserPersonennachderenVersetzungin einst=
weiligen oder dauerndenRuhestand,sowieder nachihremTode den
Hinterbliebenenzu gewährendeSterbe=oderGnadengehalt.

* Uebersteigenin denFällen Nr. 7 und8 dasDiensteinkommen,diePension
oderdie sonstigenBhäügzedie Summe von fünfzehnhundertMark für das Jahr,
so ist der dritteTheil des Mehrbetragsder Pfändung unterworfen. ;
" Der Gehalt und dieDienstbezügeder imPrivatdienstedauerndangestellten
Personen(F.4 Nr. 4 des Reichsgesetzesvom 21.Juni 1869) sind nur soweit
der Pfändung unterworfen)als der Gesammtbetragdie Summe von fünfzehn=
hundertMark für das Jahr übersteigt.

In denFällen der beidenvorhergehendenAbsätzeist die Pfändung ohne
Rücksichtauf denBetrag Büissigf wennsiezur Befriedigungder Ehefrauund
der ehelichenKinder des Schuldners 2 solcherAlimente beantragtwird,
welchefür die Zeit nachErhebungder Klageund für das diesemZeitpunkte
— letzteVierteljahr zu entrichtensind. 5
· ie Einkünfte,welchezur Bestreitungeines Dienstaufwandesbestimmt
sind,und derServis derOffiziere,MilitärärzteundMilitärbeamtensindweder
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derPfändungunterworfennochbeiderErmittelung,ob und zu welchemBe=
trageein Diensteinkommender Pfändung unterliege,zu berechnen.

G.750.
st eineGeldforderungfür mehrereGläubiger gepfändet,so ist derDritt=

schuldnerberechtigtund auf Verlangeneines— welchemdieForderung
überwiesenwurde, verpflichtet,unter Anzeigeder Sachlageund unter Aushän=
digungder ihm zugestelltenBeschlüssean das Amtsgericht,dessenBeschlußihm
zuerstzugestelltist, den Schuldbetragzu hinterlegen.

C.751.
Ist ein Anspruch, welchereine beweglichekörperlicheSache betrifft, für

mehrereGläubiger gepfändet,so ist der Drittschuldnerberechtigtund auf Ver=
langen einesGläubigers, welchemder überwiesenwurde, verpflichtet,
die Sache unter Anzeigeder Sachlage und unter Aushändigungder ihm zu=
gestelltenBeschlüssedemGerichtsvollzieherherauszugeben,welchernachdemüm
werü zugestelltenBeschlussezur Empfangnahmeder Sache ermächtigtist. Hat
eerGläubiger einen solchenGerichtsvollziehernicht bezeichnet,so erfolgt dessen
Ernennungauf Antrag desDrittschuldnersvon dem AmtsgerichtedesOrts, wo
die Sache herauszugebenist.

st der Erlös zur Deckungder Forderungennicht ausreichendund ver=
langt der Gläubiger, für welchendie zweiteodereinespäterePfändung erfolgt
ist, ohneZustimmungder übrigenbetheiligtenGläubiger eineandereVertheilung
als nach der Reihenfolgeder Pfändungen, so hat der Gerichtsvollzieherdie
Sachlage unterHinteriohung des Erlöses dem Amtsgerichtanzuzeigen,dessen
BeschlußdemDrittschuldnerzuerstzugestelltist. Dieser Anzeigesind die auf
das VerfahrensichbeziehendenSchriftstückebeizufügen.

In gleicherWeise ist zu verfahren, wenn die Pfändung für mehrere
Gläubigergleichzeitigbewirktist.

S.752.
Betrifft der Anspruch eine unbeweglicheSache, so ist der Drittschuldner

berechtigtund auf Verlangen eines Gläubigers, welchemder Anspruchüber=
wiesenwurde,verpflichtet,dieSache unter AnzeigederSachlageundunterAus=
bändigungder ihm zugestelltenBeschlüssean den von demAmtsgerichteder be=
egenenSache ernanntenoder auf seinenAntrag zu ernennendenSeguester
herauszugeben. «·

§.753.
Jeder Gläubiger, welchemder Anspruchüberwiesenwurde, ist berechtigt,

gegendenDrittschuldnerKlage auf Erfüllung der nachdenBestimmungender
M. 750—752diesemobliegendenVerpflichtungenzu erheben.

Jeder Gläubiger, für welchender Anspruchgepfändetist, kann sichdem
Kläger in jederLage desRechtsstreitsals Streitgenosseanschließen.

Der DrittschuldnerhatdieGläubiger,welchedieKlagenichterhobenund
demKläger sichnicht angeschlossenhaben, zum Termine zur mündlichenVer=
handlungzu laden. -

30“
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Die Entscheidung,welchein demRechtsstreiteüberdenin derKlageer=
u—]. Anspruch erlassenwird, ist für und gegensämmtlicheGläubiger
wirtsam.

Gegen einen Gläubiger, welchernicht zumTermine zurmündlichenVer=
handlung geladenist, obgleicher von dem Drittschuldnerhätte geladenwerden
sollen, kannderDrittschuldnersichauf dieihmgünstigeEntscheidungnichtberufen.

G.754. .
Auf die Zwangsvollstreckungin andereVermögensrechte,welchenicht

Gegenstandder Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögensind,finden
die vorstehendenBestimmungenentsprechendeAnwendung.

Ist einDrittschuldnernichtvorhanden,so ist diePfändung mit demZeit=
punkt als bewirkt anzusehen,in welchemdemSchuldner das Gebot,sichjeder
Verfügung über das Rechtzu enthalten,zugestelltist.

Das Gericht kann bei der Zwangsvollstreckungin Rechte,welchenur in
AnsehungderAusübung veräußerlichsind, besondereAnordnungenerlassen.Es
kanninsbesonderebeiderZwangsvollstreckungin NutzungsrechteeineVerwaltung
anordnen. In diesemFalle wird die Pfändung durchUebergabeder zu be=
nutzendenSache an denVerwalter bewirkt,sofernsienichtdurchZustellungdes
Beschlussesbereitsvorher bewirktist.

Ist dieVeräußerungdesRechtsselbstzulässig,so kann auchdieseVer=
äußerungvon demGerichtangeordnetwerden.

Zweiter Titel.

Zwangsvollstreckung in das unbeweglicheVermögen.

S. 755.
Für dieZwangsvollstreckungin einGrundstückistals Vollstreckungsgericht

das Amtsgerichtzuständig,in dessenBezirkedas Grundstückbelegenist.
Die ZLwangsvollstreckungwird von diesemGerichtauf Antrag angeordnet.

S.756.
Ist es mit Rücksichtauf die GrenzenverschiedenerAmtsgerichtsbezirkeun=

gewiß,welchesAmtsgerichtzuständigsei,oder ist dasGrundstückin denBezirken
verschiedenerAmtsgerichtebelegen,so ist auf Antrag einesBetheiligtenvon dem
zunächsthöherenGericht unter Berücksichtigungder im F. 36 enthaltenenVor=
schrifteneinesdieserGerichtezumVollstreckungsgerichtezu bestellen.

DieselbeAnordnungkanngetroffenwerden,wenndieZwangsvollstreckung
in mehrereGrundstückedesselbenSchuldners, welchein verschiedenenAmts=
gerichtsbezirkenbelegensind, beantragtwird.

S.757.
Die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögeneinschließlichdes

mit derselbenverbundenenAufgebots-und Vertheilungsverfahrensbestimmtsich
nachden Landesgesetzen.

*
.
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Nach denLandesgesetzenbestimmtsich insbesondereauch, welcheSachen
und Rechtein Ansehungder Zwangsvollstreckungzum unbeweglichenVermögen
gehören,inwiefernder Gläubiger berechtigtist, seineForderungin dasHypo=
thekenbucheintragenzu lassen,und wie die Eintragung zu bewirkenist.
- Entstehenin demdie ZwangsvollstreckungbetreffendenVerfahrenRechts—
streitigkeiten,welchein einembesonderenProzessezu erledigensind,soerfolgtdie
ErledigungnachdenBestimmungendiesesGesetzes.Auf Vertheilungsstreitigkeiten
findendie §9. 765—768 entsprechendeAnwendung.

Dritter Titel.
Vertheilungsverfahren.

C.758.
Das Vertheilungsverfahrentritt ein, wenn bei der Siuienepesteer

in das beweglicheVermögenein Geldbetraghinterlegtist, welcherzur Be=
friedigungder betheiligtenGläubiger nichthinreicht.

N959. « (
DaszuständigeAmtsgericht(§Z.728,750—752)hatnachEingangder

Anzeigeüberdie Sachlagean jedender betheiligtenGläubiger dieAufforderun
zu erlassen,binnenzweiWocheneineBerechnungder Forderung an Kapital,
Zinsen,Kostenund sonstigenNebenforderungeneinzureichen.

§. 760.
Nach Ablauf der zweiwöchigenFristen wird von dem Gericht ein Thei=

lungsplanaugrferiig4
Der Betrag derKostendes Verfahrens ist von demBestandeder Masse

vorwegin Abzug zu bringen.
Die ForderungeinesGläubigers, welcherbis zur Anfertigungdes Thei=

lungsplans der an ihn gerichtetenAufforderungnichtnachgekommenist, wird
nachder Anzeigeund derenUnterlagenberechnet.Eine nachträglicheErgänzung
der Forderungfindetnichtstatt. «

» » Z.761.
Das Gerichthat zur Erklärung über denTheilungsplan sowiezur Aus=

führung der VertheilungeinenTermin zu bestimmen.Der Theilungsplanmuß
spätestensdrei Tage vor dem Termine auf der Gerichtsschreibereizur Einsicht
der Betheiligtenniedergelegtwerden.

Die Ladung des Schuldners zu dem Termin ist nichterforderlich,wenn
8 Zustellung im Ausland oder durch öffentlicheZustellung erfolgen
müßte.

C.762.
Wird in demTermin einWiderspruchgegendenPlan nichterhoben,so

ist dieserzur Ausführung zu bringen. Erfolgt ein Widerspruch,so hat sich
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jederbei demselbenbetheiligteGläubigersofortzu erklären.Wird derWider=
spruchvon den Betheiligtenals begründetanerkanntoder kommtanderweit
eine Einigung zu Stande, so ist der Plan demgemäßzu berichtigen.Wenn
einWiderspruchsichnicht erledigt,so erfolgt dieAusführungdesPlans insoweit,
als derPlan durchdenWiderspruchnichtbetroffenwird.

G.763.
GegeneinenGläubiger,welcherin demTerminewedererschienenist noch

vor dem Terminebei demGerichte Widersprucherhobenhat, wird angenommen,
daß er mit der Ausführung desPlans einverstandensei.

Ist ein in demTermine nicht erschienenerGläubiger bei demWiderspruche
betheiligt,welchenein andererGläubiger erhobenhat, sowird angenommen,daß
er diesenWiderspruchnichtals begründetanerkenne. "

Z.764.
Der widersprechendeGläubigermuß ohnevorherigeAufforderungbinnen

einerFrist von einemMonate, welchemit demTerminstagebeginnt,dem
Gerichtenachweisen,daß er gesendie betheiligtenGläubiger Klage erhobenhabe.
Nach fruchtlosemAblaufe dieserFrist wird die Ausführung des Plans ohne
Rücksichtauf denWiderspruchangeordnet.

Die Befugniß des Gläubigers, welcherdemPlane widersprochenhat, ein
besseresRechtgegendenGläubiger,welchereinenGeldbetragnachdemPlane
erhaltenhat, im s der Klage geltendzu machen,wird durch die Versäu=
mungderFrist und durchdie HsführungdesPlans nichtausgeschlossen.

K.765.
Die Klage ist bei demVertheilungsgerichtund, wenn der Streitgegen=

stand zur Zuständigkeitder Amtsgerichtenicht gehört, bei demLandgerichtezu
erheben,in dessenBezirkedas VertheilungsgerichtseinenSitz hat.

Das w- ist für sämmtlicheKlagen zuständig,wenn seineZu=
ständigkeitnach demInhalte der erhobenenund in dem Termine nicht zur
Erledigung gelangtenWidersprücheauchnur in Betreff einerKlage begründet
ist, sofern nicht die sämmtlichenbetheiligtenGläubiger vereinbaren,daß das
Vertheilungsgerichtüberalle Widersprücheentscheidensolle.

K.76. .
In demUrtheile, durch welchesüber einen erhobenenWiderspruchent=

schiedenwird, ist zugleichzu bestimmen,an welcheGläubiger und in welchen
Beträgender streitigeTheil der Masseauszuzahlensei. Wird dies nichtfür
angemessenerachtet,so ist diean einesneuenPlans und ein ander=
weitesVertheilungsverfahrenin dem Urtheileanzuordnen. «
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5.767.
Das Versäumnißurtheil gegeneinenwidersprechendenGläubiger ist dahin

zu erlassen,daß derWdersoruh als zurückgenommenanzusehensei.

G.768.
Auf Grund deserlassenenUrtheilswird dieAuszahlungoderdas ander=

weiteVertheilungsverfahrenvon demVertheilungsgerichtangeordnet.

Dritter Abschnitt.
IwangsvollstreckungzurErwirkungderHerausgabevonSachenund zur

Erwirkungvon HandlungenoderUnterlassungen.

G.769.
Hat derSchuldner einebeweglicheSache odervon bestimmtenbeweglichen

SacheneineQuantität bues sosinddieselbenvon demGerichtsvollzieher
ihm e und dem Gläubigerzu übergeben.

ird die herauszugebendeSache nichtvorgefunden)so 9 der Schuldner
verpflichtet,auf Antrag des Gläubigers denOffenbarungseid dahinzu leisten:

de " die Sache nicht besitze,auch nicht wisse, wo die Sache sich
efinde.

Das Gericht kann eineder Lage der Sache entsprechendeAenderungder
vorstehendenEidesnormbeschließen.

K.70.
- Hat der SchuldnereinebestimmteQuantität vertretbarerSachen oder
Werthpapierezu leisten,so findetdieVorschriftdes§. 769Abs.1 entsprechende
Anwendung.

".771.
Hat derSchuldnereineunbeweglicheSacheoder ein bewohntesEt

herauszugeben,zu überlassenoderzu räumen, so hat der Gerichtsvollzieherden
— aus demBesitzezu setzenund denGläubiger in den Besitz einzu=
weisen. s

BeweglicheSachen,welchenichtGegenstandderZwangsvollstreckungsind,
werdenvon demGerichtsvollzieherweggeschafftund dem oder,wenn
dieserabwesendist, einemBevollmächtigtendesselbenodereinerzurFamilie des
Schuldnersgehörigenoderin dieserFamilie dienendenerwachsenenPersonüber=
gebenoderzur gestellt.

st wederder Schuldnernoch eine der bezeichnetenPersonenanwesend,
so hat der Gerichtsvollzieherdie Sachen auf Kosten des Schuldners in das
Mandlokal zu schaffenoderanderweitin Verwahrung8 bringen.

— der Schuldner die so kanndas Vollstreckungs=
gerichtden VerkaufderSachenunddieHinterlegungdesErlösesanordnen.
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. 772.
BefindetsicheineherauszugebendeSache im GewahrsameinesDritten,

so ist demGläubiger auf dessenAntrag der AnspruchdesSchuldnersauf
HerausgabederSache nachdenVorschriftenzu überweisen,welchediePfändung
einerGeldforderungbetreffen. . 3 «

Erfüllt derSchuldner dieVerpflichtungnicht,eineHandlungvorzunehmen,
derenVornahme durch einenDritten erfolgen kann,so ist derGlerbe er von
demProzeßgerichtersterInstanz auf Antrag zu ermächtigen,auf Kosten des
SchuldnersdieHandlungvornehmenzu lassen.

Der Gläubigerkannzugleichbeantragen,denSchuldnerzurVorauszahlung
der Kostenzu verurtheilen,welchedurchdie Vornahme der Handlung entstehen
werden, unbeschadetdes Rechts auf eineNachforderung,wenn die Vornahme
der Handlung einengrößerenKostenaufwandverursacht.

Auf dieJwangsvollstreckungzur ErwirkungderHerausgabeoderLeistung
von Sachen findendie vorstehendenBestimmungenkeineAnwendung.

S.774.
Kann eineHandlungdurcheinenDritten nichtvorgenommenwerden,so

ist, wenn sie ausschließlichvon demWillen desSchuldnersabhängt,auf Antrag
von demProzeßgerichtersterInstanz zu erkennen,daß der Schuldner zurVor=
nahmeder Handlung durchGeldstrafenbis zumGesammtbetragevonfünfzehn. ·
hundertMark oder durchHaft anzuhaltensei.

DieseBestimmungkommtimFalle derVerurtheilungzurEingehungeiner
Ehe nichtund im Falle der Verurtheilungzur Herstellungdes ehelichen Lebens
nur insoweitzur Anwendung, als die Landesgesetzedie Erzwingung der Her=
stellungdesehelichenLebensfür zulässigerklären. -

§.775.
HandeltderSchuldnerderVerpflichtungzuwider,eineHandlungzuunter=

lassenoder dieVornahmeeinerHandlungzu dulden,so ist er wegeneiner
jedenZuwiderhandlungauf Antrag desGläubigers von demProzeßgerichterster
Instanz zu einerGeldstrafebis zu fünfzehnhundertMark oder zur Strafe der
Haft bis zu sechsMonaten zu verurtheilen.Das Maß derGesammtstrafedarf
zwei Jahre Haft nichtübersteigen.

Der Verurtheilungmuß eineStrafandrohungvorausgehen,welche,wenn
ĩe in dem die Verpflichtung aussprechendenUrtheile nicht enthaltenist, auf
ntrag von demProzeßgerichtersterInstanz erlassenwird.

AuchkannderSchuldneraufAntragdesGläubigerszurBestellungeiner
SicherheitfürdendurchfernereZuwiderhandlungentstehendenSchadenaufbestimmte
Zeit verurtheiltwerden. W

776.
Die in Gemäßheitder 773—775zu erlassendenEntscheidungenkönnen

ohnevorgängigemündliche Verhandlungerfolgen. Vor der Entscheidungist
derSchuldnerzuhören.

——..
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S.77v.
Leistetder SchuldnerWiderstandgegendie Vornahme einerHandlung,

welcheer nach denBestimmungender WG.773, 775 zu dulden hat, so kann der
Gläubiger zur Beseitigungdes WiderstandeseinenGerichtsvollzieherzuziehen,
welchernachdenBestimmungendes §. 678 Abs. 3 zu verfahrenhat. .

Z.778.
Durch dieBestimmungendiesesAbschnittswird dasRechtdesGläubigers

nichtberührt,die Leistungdes Interessezu verlangen.
Den Anspruchauf LeistungdesInteressehat derGläubiger im Wegeder

Klage bei demProzeßgerichtersterInstanz geltendzu machen.

g.779.
Ist der Schuldnerzur AbgabeeinerWillenserklärungverurtheilt,so gilt

die Erklärung als abgegeben,sobalddas Urtheil die Rechtskrafterlangt hat.
Ist die Willenserklärungvon einer Gegenleistungabhingig Pet so tritt
dieseWirkung ein, sobaldnachdenBestimmungender §I#. 664,666 einevoll=
streckbare———— des rechtskräftigenUrtheils ertheiltist.

Die Vorschrift deserstenAbsatzeskommtim Falle derVerurtheilungzur
EingehungeinerEhe nichtzur Anwendung.

vierterAbschnitt.
Offenbarungseidund Haft.

*e
Für die AbnahmedesOffenbarungseidesist das Amtsgericht,in dessen

Bezirke der Schuldner im DeutschenReiche seinenWohnsitzoder in Er=
mangelungeines solchenseinenAufenthaltsort hat, als Vollstreckungsgericht
zuständig.

S. 781.
Das Verfahrenbeginntmit derLadungdesSchuldnerszurLeistungdes

Offenbarungseides. .-
BestreitetderSchuldnerdie Verpflichtungzur Leistungdes Eides, so ist

von demGerichtedurchUrtheil überdenWiderspruchzu entscheiden.Die Eides=
leistungerfolgt erstnachEintritt der RechtskraftdesUrtheils.

C.782.
GegendenSchuldner,welcherin demzurLeistungdesOffenbarungseides

bestimmtenTerminenichterscheintoderdie LeistungdesEides ohneGrund ver=
weigert,hat das Gerichtzur Erzwingungder Eidesleistungauf Antrag dieHaft
anzuordnen. s
Reichs=Gesetzbl.1877. 31
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stattzugeben.
Nach Leistungdes Eides wird der Schuldneraus derHaft entlassenund

der Gläubiger hiervonin Kenntnißgesetzt.

g.784.
Ein Schuldner,welcherden im §. 711 erwähntenOffenbarungseidgeleistet

hat, ist zur nochmaligenLeistung des Eides auch einemanderenGlaͤubiger
gegenübernur verpflichtet,wenn glaubhaftgemachtwird, daß er späterVer=
mögenerworbenhabe.

C.785.
Die Haft ist unstatthaft:
1gegen Mitglieder einerdeutschengesetzgebendenVersammlungwährend

er Sitzungsperiode,sofernnicht die Versammlungdie Vollstreckung
genehmigt;

2. gegenMilitärpersonen,welchezu einemmobilenTruppentheiloder
zur Besatzungeinesin Dienst gestelltenKriegsfahrzeugesgehören;

3. gegendenSchiffer, dieSchiffsmannschaftund alle übrigenauf einem

(segelfertig)ist.

*
Die Haft wird unterbrochen:
1. gegenMitglieder einer deutschengesetzgebendenVersammlungles die

aDauer der Sitzungsperiode,wenn die Versammlungdie Freilassung
verlangt;

2. gegenMilitärpersonen, welchezu einemmobilenTruppentheiloder
auf ein in Dienst gestelltesKriegsfahrzeugeinberufenwerden,für die
Dauer dieserVerhältnisse. ·

§.787.
GegeneinenSchuldner, dessenGesundheitdurchdieVollstreckungderHaft

einernahenunderheblichenGefahrausgesetztwird, darf, solangedieserZustand
dauert, die Haft nichtvollstrecktwerden.

g.788.

Untersuchungs=oderStrafgefangenesichbefinden.

.—
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§.789.
Das Gericht hat bei Anordnung der Haft einenHaftbefehlzu erlassen,
in welchemder Gläubiger, der Schuldner und der Grund der Verhaftungzu
bezeichnensind.

g.790.
Die Verhaftung des Schuldners erfolgt durch einenGerichtsvollzieher.

Der Haftbefehlmuß bei der VerhaftungdemSchuldner vorgezeigtund auf
Begehrenabschriftlichmitgetheiltwerden.

g.791.
Vor der VerhaftungeinesBeamten, einesGeistlichenodereinesLehrers

an öffentlichenUnterrichtsanstaltenist der vorgesetztenDienstbehördevon dem
Gerichtsvollzieher zu machen. Die Verhaftung darf erst erfolgen,
nachdemdie vorgesetzteBehördefür die dienstlicheVertretung des Schuldners
gesorgthat. Die Behörde ist verpflichtet,ohneVerzug die erforderlichenAn—
ordnungenzu treffenund denGerichtsvollzieherhiervonin Kenntnißzu setzen.

(. 792.
Der Gläubiger hat dieKosten,welchedurchdieHaft entstehen,einschließ=

lich der Verpflegungskostenvon Monat zu Monat vorauszuzahlen.Die Auf=
nahmedes Schuldnersin dasGefängnißist unstatthaft,wennnichtmindestens
für einenMonat dieZahlung geleistetist. Wird die Zahlung nicht spätestens
bis zumMittage des letztenTages erneuert,für welchensiegeleistetist, sowird
der Schuldnervon Amtswegenaus der Haft entlassen.GegendenSchuldner,
welcheraus diesemGrunde oderohneseinZuthun auf Antrag des Gläubigers
entlassenist, findetauf Antrag desselbenGläubigers eineErneuerungderHaft
nichtstatt.

C.793.
Soll die Haft gegeneine demaktivenHeere oder der aktivenMarine

angehörendeMilitärpersonvollstrecktwerden,so hat das Gerichtdie vorgesetzte
Militärbehördeum die Vollstreckungzu ersuchen.

g.794.
Die Haft darf die Dauer von sechsMonaten nicht übersteigen.Nach

Ablauf der sechsMonate wird der Schuldner von Amtswegenaus der Haft
entlassen. 75

Ein Schuldner, gegenwelchenwegenVerweigerungdes im F.#711 er=
wähntenOffenbarungseideseineHaft von sechsMonaten vollstrecktist, kann
auchauf Antrag einesanderenGläubigers von neuemzur LeistungdiesesEides
durchHaft nur angehaltenwerden, wenn glaubhaftgemachtwird, daß der
SchuldnerspäterVermögenerworbenhabe.

31
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TünfterAbschnitt.
Arrest und einstweiligeVerfügungen.

, F. 796.
Der Arrest findet zur Sicherung derSaesslstne in das beweg=

licheoderunbeweglicheVermögenwegeneinerGeldforderungoderwegeneines
Anspruchsstatt,welcherin eineGeldforderungübergehenkann. 1

Die ZulässigkeitdesArresteswird dadurchnicht ausgeschlossen,daß der
Anspruchein betagterist. "

s.797.« · :
Der dinglicheArrest findet statt, wenn zu besorgenist, daß ohnedessen

Verhängung 1# Vollstreckungdes Urtheils vereitelt oderwesentlicherschwert
werdenwürde.

Als ein zureichenderArrestgrundist es anzusehen,wenn das Urtheil im
Auslande vollstrecktwerdenmüßte.

g.798.
Der persönlicheSicherheitsarrestfindetnur statt,wenner erforderlichist,

umdiegefährdeteZwangsvollstreckungin dasVermögendesSchuldnerszusichern.

S.799.
Für die Anordnung des Arrestesist sowohldas Gericht derEirsuche

als das Amtsgerichtzuständig,in dessenBezirkeder mit Arrest zu belegende
Erhan oderdie in ihrer persönlichenFreiheit zu beschränkendePerson sich
efindet.

§.800.
Das Gesuchsoll die Bezeichnungdes AnspruchsunterAngabedes Geld=

betragsoderdes GeldwerthssowiedieBezeichnungdesArrestgrundesenthalten.
Der Anspruchund der Arrestgrundsind glaubhaftzu machen. 1
Das Gesuchkannvor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärtwerden.

S.801.
Die Entscheidungkann ohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen.
Das Gerichtkann, auchwenn der Anspruchoder der Arrestgrundnicht

glaubhaft gemachtist, den Arrest anordnen, sofernwegen der demGegner
drohenden Nachtheileeine nach freiemErmessenzu bestimmendeSicherheitge=
leistetwird. Es kanndieAnordnungdesArrestesvon einersolchenSicherheits.
leistungE7 machen,selbstwennderAnspruchund derArrestgrundglaub=

ind.haft gemacht
S.802.

Die Entscheidungüber das Gesucherfolgt im Falle einervorgängigen
mündlichenVerhandlungdurchEndurtheil,anderenfallsdurchBeschluß.



....231-..

Den Beschluß,durchwelchenein Arrest angeordnetwird, hat die Partei,
welchedenArrest erwirkthat, zustellenzu lassen.

Der Beschluß, durchwelchendas Arrestgesuchzurückgewiesenoder vor=
gängigeSicherheitsleistungfür erforderlicherklärt wird, ist demGegner nicht
mitzutheilen. r *

.8.
In demArrestbefehlist * Geldbetrag — durch dessenHinter=

legungdie Vollziehungdes Arrestesgehemmtund der Schuldner zu demAn=
trag auf Aufhebungdes vollzogenenArrestesberechtigtwird.

g.804.
Gegen den Beschluß, durchwelchenein Arrest angeordnetwird, findet

Widerspruchstatt.
Die widersprechendePartei hat denGegnerunterMittheilung derGründe,

welchesie für die Aufhebungdes Arrestesgeltendmachenwill, zur mündlichen
Verhandlungzu laden. .

DurchErhebungdesWiderspruchswird dieVollziehungdesArrestesnicht
gehemmt.

g.805
Wird Widersprucherhoben,soistüberdieRechtmäßigkeitdesArrestesdurch

Endurtheil zu entscheiden.
Das Gericht kann den Arrest ganz oder theilweisebestätigen,abändern

oder aufheben,auch die Bestätigung,AbänderungoderAufhebungvon einer
nachfreiemErmessenzu bestimmendenSicherheitsleistungabhängigmachen.

§.806.
Ist die Hauptsachenicht anhängig, so hat das Arrestgerichtauf Antrag

ohnevorgängigemündlicheVerhandlung anzuordnen,daß diePartei) welche
1e—*2 befehlerwirkt hat, binneneiner zu bestimmendenFrist Klage zu er=
eben habe.

Wird dieserAnordnungnichtFolge geleistet,so ist auf Antrag die Auf=
hebungdesArrestesdurchEnurthel auszusprechen.

§.807.
Auch nachder iftätirat desArresteskannwegenveränderterUmstände,

insbesonderewegenErledigung desArrestgrundesoderauf Grund desErbietens
wt einernachfreiemErmessenzu bestimmendenSicherheitsleistungdieAufhebung
es Arrestesbeantragtwerden.

Die Entscheidungist durchEndurtheil zu erlassen;sie erfolgt durch das
Gericht,welchesden Arrestangeordnethat, und, wenn dieHauptsacheanhängig
ist, durchdas GerichtderHauptsache.

g.808. « ,«
Auf dieVollziehungdesArrestesfindendieVorschriftenüber dieZwangs=

vollstreckungentsprechendeAnwendung, soweit nicht die nachfolgendenPara=
graphenabweichendeBestimmungenenthalten.
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§.809.
bedürfenderVollstreckungsklauselnur in demFalle, wenn

nachErlassung derBefehleeineRechtsnachfolgeauf Seiten des Gläubigers oder
desSchuldners eingetretenist.

Die Vollziehung desArrestbefehlsist unstatthaft,wenn seitdemTage, an
welchemderBefehlverkündetoderderPartei, auf derenGesuchderselbeerging,
zugestelltist, zweiWochenverstrichensind.

g.810.
Die Vollziehungdes Arrestesin beweglichesVermögenwird durchPfän=

dung bewirkt. Die Pfändung erfolgtnachdenselbenGrundsätzenwie jedeandere
Pfändung und begründetein Pfandrechtmit den im §. 709 bestimmtenWir=
kungen. Für die Pfändung einer Forderung ist das Arrestgerichtals Voll=
gue zuständig.

epfändetesGeld und ein im Vertheilungsverfahrenauf den Gläubiger
fallenderBetrag des Erlöses werdenhinterlegt.

Das VollstreckungsgerichtkannaufAntrag anordnen,daßeinebewegliche
körperliche2 wenn sie der Gefahr einer beträchtlichenWerthsverringerung
ausgesetzt oder wenn ihre AufbewahrungunverhältnißmäßigeKosten verur=
sachenwürde,versteigertund der Erlös hinterlegtwerde.

g.SII.
Die Vollziehung des Arrestes in unbeweglichesVermögen bestimmtsich

nachdenLandesgesetzen.
g.812.

Die Vollziehung des persönlichenSicherheitsarrestesrichtetsich,wenn sie
durchHaft erfolgt,nachdenVorschriftender 9#.785—794 und, wenn siedurch
sonstigeBeschränkungder persönlichenFreiheit erfolgt, " den vom Arrest=
geri e zu treffendenbesonderenAnordnungen, für welche dieBeschränkungen
er Haft maßgebendsind.

E.813.
Die AufhebungeinesvollzogenenArrestesgegen Hinterlegungdesin dem

Arrestbefehleset estelltenGeldbetragserfolgt von dem Vollstreckungsgerichte.
Das Vo 83 kann dieAufhebungdesArrestesauchanordnen,

wenn die Fortdauer besondere— — erfordert und die Partei, auf
Gesuchder Arrest verhängtwurde, dennöthigenGeldbetragnicht vor—

ießt.
Die in diesemParagraphen erwähntenEntscheidungenkönnenohnevor—

gängigemündlicheVerhandlung erfolgen.
Gegen denBeschluß,durchwelchenderArrest aufgehobenwird, findetso=

fortige Beschwerdestatt.
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§.814.
EinstweiligeVerfügungenin Beziehungauf denStreitgegenstandsind zu=

läsig, wenn zubesorgenist, daß durcheineVeränderungdes bestehenden
standesdie Verwirklichungdes Rechts einer Partei vereitelt oder wesentlich
erschwertwerdenkönnte.

C.815.
Auf dieEuis einstweiligerVerfügungenund das weitereVerfahren

findendie Vorschriftenüber die Anordnungvon Arrestenund über das Arrest=
verfahrenentsprechendeAnwendung,soweitnichtdie nachfolgendenParagraphen
abweichendeVorschriftenenthalten.

g. 816.
Für die ErlassungeinstweiligerVerfügungenist das Gerichtder Haupt=

sachezuständig.
Die Entscheidungkann in dringendenFällen ohnevorgängigemündliche

Verhandlungerfolgen.
S. S17.

Das GerichtbestimmtnachfreiemErmessen,welcheAnordnungenzur Er=
’9 desZweckeserforderlichsind.
ie einstweiligeVerfügungkannauchin einerSequestrationsowiedarin

bestehen,daß demGegner eineHandlung gebotenoder verboten,insbesondere
dieVeräußerung,Belastung oderVerpfändungeinesGrundstücksuntersagtwird.

E.S18.
Nur unter besonderenUmständenkanndie Aufhebungeinereinstweiligen

VerfügunggegenSicherheitsleistunggestattetwerden.

=
EinstweiligeVerfügungensindauchzumZweckederRegelungeineseinst=

weiligenZustandesin Bezug auf ein streitigesRechtsverhältnißzulässig,sofern
dieseRegelung, insbesonderebei dauerndenRechtsverhältnissenzur Abwendung
wesentlicherNachtheileoder zur VerhinderungdrohenderGewalt oder aus an=
derenGründennöthigerscheint.

g.820.
In dringendenFällen kann das Amtsgericht,in dessenBezirkesich der

Streitgegenstandbefindet,eine einstweiligeVerfügung erlassen,unter Bestim=
mung einerFrist, innerhalbwelcherder Gegner zur mündlichenVerhandlung
* die— der einstweiligenVerfügung vor dasGerichtderHaupt=
achezu ladenist.

Nach fruchtlosemAblaufe der Frist hat das Amtsgerichtauf Antrag die
erlassene Verfügungaufzuheben.

Die in diesemParagraphenerwähntenEntscheidungendes Amtsgerichts
könnenohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen.
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§.821. . "-.
Als GerichtderHauptsacheim Sinne derBestimmungendiesesAbschnitts

ist das GerichtersterInstanz und, wenndieHauptsachein derBerufungsinstanz
anhängigist, das Berufungsgerichtanzusehen. « »

§.822.
In dringendenFällen kann der Vorsitzendeüber die in diesemAbschnitt

erwähntenGesuche,sofernderenErledigungeinevorgängigemündlicheVerhand=
lung nichterfordert,anstattdes Gerichtsentscheiden.

Neuntes Buch.

Aufgebotsverfahren.
E.823.

Eine öffentlichegerichtlicheAufforderungzur Anmeldungvon Ansprüchen
oderRechtenfindetmit der Wirkung, daß die UnterlassungderAnmeldung
8 Tohehe. zur Folge hat, nur in den durchdas Gesetzbestimmten
ällen statt. .·

Für das Aufgebotsverfahrenist das durch das GesetzbestimmteGericht
zzuständig.
— g. 824.

Der Antrag kann schriftlichoder zum Protokolle des Gerichtsschreibers
gesen werden. DieEntscheidungkann ohnevorgängigemündlicheVerhandlung
erfolgen.

st der Antrag zulässig, so hat das Gericht das Aufgebot zu erlassen.
In dasselbeist insbesondereaufzunehmen:

1. die Bezeichnungdes Antragstellers;
2. die Aufforderung,die Ansprücheund Rechtespätestensim Aufgebots=
termineanzumelden;

3. die Bezeichnungder Rechtsnachtheile,welcheeintreten,wenn die An=
meldungunterbleibt;

4. dieBestimmungeinesAufgebotstermins.

g. 825.
Die öffentlicheBekanntmachungdes Aufgebots erfolgt durchAnheftung

an die Gerichtstafelund durch Einrückungin den DeutschenReichsanzeiger,
außerdemaber, sofern nicht das Gesetz für den betreffendenFall eine ab=
weichendeAnordnunggetroffenhat, nachden im F. 187 für Ladungengegebenen
Vorschriften.
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g. 826.
Auf dieGültigkeitder öffentlichenBekanntmachunghat es keinenEinfluß,

wenndas anzuheftendeSchriftstückvon demOrte der Anheftungzu früh ent=
fernt ist oderwenn im Falle wiederholterBekanntmachungdie vorgeschriebenen
Zwischenfristennichteingehaltensind.

g.827.
ZwischendemTage, an welchemdieEinrückungoderdie ersteEinrückung

des Aufgebotsin denDeutschenReichsanzeigererfolgt ist, und demAufgebots=
terminemuß, soferndas Gesetznichteine abweichendeAnordnungenthält, ein
Zeitraumvon mindestenssechsWochenliegen.

S.828.
Eine Anmeldung,welchenachdemSchlussedesAufgebotstermins,jedoch

vor Erlassungdes Ausschlußurtheilserfolgt,ist als einerechtzeitigeanzusehen.

**
Das Ausschlußurtheilist in öffentlicherSitzung auf Antrag zu erlassen.
Vor ErlassungdesUrtheils kann eine nähereErmittelung, insbesondere

die eidlicheVersicherungderWahrheiteinerBehauptungdes Antragstellersan=
geordnetwerden.

GegendenBeschluß,durchwelchender Antrag auf Erlassungdes Aus=
schlußurtheilszurückgewiesenwird, sowiegegenBeschränkungenund Vorbehalte,
welchedemAusschlußurtheilebeigefügtsind, findetsofortigeBeschwerdestatt.

g. 830.
Erfolgt eineAnmeldung,durchwelchedas von demAntragstellerzur Be=

gründungdes Antrags behaupteteRechtbestrittenwird, so ist nachBeschaffen=
heit des FallesentwederdasAufgebotsverfahrenbis zur endgültigenEntscheidung
über das angemeldeteRechtauszusetzen,oderin demAusschlußurtheiledas an=
gemeldeteRechtvorzubehalten.

§. 831.
Ist der Antragstellerin demAufgebotsterminenichterschienen,so ist auf

seinenAntrag ein neuerTermin zu bestimmen.Der Antrag ist nur binnen
einervomTagedesAufgebotsterminslaufendenFrist von sechsMonatenzulässig.

G.832.
Wird zur ErledigungdesAufgebotsverfahrensein neuerTermin bestimmt,

so ist eineöffentliche Bekanntmachungdes Termins nichterforderlich.

**
Das GerichtkanndieöffentlicheBekanntmachungdes wesentlichenInhalts

des Ausschlußurtheilsdurch einmaligeEinrückung in den DeutschenReichs=
anzeigeranordnen. ·
Reichs=Gesetzbl.1877. 32
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g.834.
Gegen das Ausschlußurtheilfindetein Rechtsmittelnicht statt.
Das Ausschlußurtheilkann bei demLandgerichte,in dessenBezirkedas

AufgebotsgerichtseinenSitz hat, mittelseinergegendenAntragstellerzu erheben=
denKlage angefochtenwerden:

1. wenn ein Fall nicht vorlag, in welchemdas Gesetzdas Aufgebots=
verfahrenzuläßt;

2. wenn die öffentlicheBekanntmachungdesAufgebotsoder einein dem
GesetzevorgeschriebeneArt der Bekanntmachungunterbliebenist;

3. wenn die vorgeschriebeneAufgebotsfristnichtgewahrtist;
4. wenn der erkennendeRichter von derAusübung desRichteramtskraft
Gesetzesausgeschlossenwar;

5. wenn einAnspruchodereinRechtungeachtetder erfolgtenAnmeldung
nichtdemGesetzegemäßin demUrtheile berücksichtigtist;

6. wenn dieVoraussetzungenvorliegen,unterwelchendieRestitutionsklage
wegeneinerstrafbarenHandlung stattfindet.

S.835.
Die Anfechtungsklageist binnen der Nothfrist einesMonats zu erheben.

Die Frist beginntmit demTage, an welchemderKlägerKenntnißvon dem
Ausschlußurtheileerhaltenhat, in demFalle jedoch,wenn dieKlage aufeinem
der im §. 834 Nr. 4, 6 bezeichnetenAnfechtungsgründeberuhtund dieserGrund
an jenemTage nochnichtzur Kenntniß desKlägers gelangtwar, erstmit dem
Tage, an welchemder AnfechtungsgrunddemKläger bekannt gewordenist.

NachAblauf von zehnJahren,von demTagederVerkündungdesAus=
schlußurtheilsan gerechnet,ist die Klage unstatthaft.

S.836.
Das Gericht kann die Verbindung mehrererAufgeboteanordnen, auch

wenn die Voraussetzungendes F. 138 nicht vorliegen.

g.837.
Für das Aufgebotsverfahrenzum Zweckeder Kraftloserklärung(Amor=

tisation) abhandengekommenerodervernichteterWechsel und der in den
Artikeln 301, 302 desHandelsgesetzbuchsbezeichnetenUrkundengeltendie nach=
folgendenbesonderenBestimmungen.

Die 8 findenin Betreff andererUrkunden,bezüglichwelcher
das Gesetzdas Aufgebotsverfahrenzuläßt, insoweitAnwendung, als in dem
Gesetzenicht besondereVorschriftenenthaltensind.

S.838. s
Bei Papieren, welcheauf den Inhaber lauten oder welchedurch In—

dossamentübertragenwerdenkönnenund mit einemBlankoindossamentever—
sehensind, ist derletzteInhaber berechtigt,dasAufgebotsverfahrenzu beantragen.
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Bei anderenUrkundenist derjenigezu demAntrage berechtigt,welcher
das Rechtaus derUrkundegeltendmachenkann.

G.839.
Für das Aufgebotsverfahrenist das Gericht desOrts zuständig,welchen

dieUrkundeals denAucstegücch bezeichnet.Enthält die Urkundeeinesolche
Bezeichnungnicht,so ist das Gerichtzuständig,bei welchemderAusstellerseinen
allgemeinenGerichtsstandhat, und in ErmangelungeinessolchenGerichtsdas=
jenige,bei welchemder Ausstellerzur Zeit der Ausstellungseinenallgemeinen
To Lchatthat.

Ist der Anspruch,überwelchendieUrkundeausgestelltist, in einemGrund=
oder hohrernkucheeingetragen,so ist das Gericht der belegenenSache aus=

ilie uständig.schließlichzuständig *'

Der Antragstellerhat zur Begründungdes Antrags:
1. entwedereineAbschriftderUrkundebeizubringen,oderdenwesentlichen
Inhalt derUrkundeundallesanzugeben,was zur vollständigenErkenn=
barkeitderselbenerforderlichist;

2. den Verlust der Urkunde sowie diejenigenThatsachenA#eeben zu
machen,vonwelchenseineBerechtigungabhängt,dasAufgebotsverfahren
zu beantragen;

3. sichzur eidlichenVersicherungderWahrheitseinerAngabenzu erbieten.

J. 841. -
In demAufgebot ist der Inhaber der Urkundeaufzufordern,spätestens

im AufgebotstermineseineRechtebei demGerichtanzumeldenund dieUrkunde
vorzulegen.Als 33 ist anzudrohen,daß die Kraftloserklärungder
Urkundeerfolgenwerde. K. 12

Die öffentlicheBekanntmachungdes Aufgebots erfolgt durchAnheftung
an die Gerichtstafelund in demLokale der Börse, wenn einesolcheam Sitze
des besteht,sowiedurchdreimaligeEinrückungin die im F. 187
Abs.2 bezeichnetenBlätter.

Das Gerichtkannanordnen,daß die Einrückungnochin andereBlätter
undzu mehrerenMalen erfolge. "

« » Z.843.
BeiWerthpapieren,fürwelchevonZeitzuZeitZinsscheineoderGewinw

antheilscheineausgegebenwerden,ist der Aufgebotsterminso zu bestimmen,daß
bis zu demselbender ersteeiner seitder Zeit des glaubhaftgemachten——
— Reihe vonZinsscheinenoderGewinnantheilscheinenfällig geworden
ist und seitder FälligkeitdesselbensechsMonate abgelaufensind.

Vor Erlassungdes Ausschlußurtheilshat der Antragstellerein nachAb=
lauf diesersechsmonatigenFrist ausgestelltesZeugniß der betreffendenBehörde,
KasseoderAnstalt beizubringen,daß dieUrkundeseitderZeit des glaubhaft

32“
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— Verlustesihr zur AusgabeneuerScheinenichtvorgelegtseiund daß
ie neuenScheinean einenAnderenals denAntragstellernichtausgegebenseien.

g.844.
Bei Werthpapieren,für welcheZinsscheineoderGewinnantheilscheinezuletzt

für einenlängerenZeitraum als vier Jahre ausgegebensind, genügtes, wenn
der Aufgebotsterminso bestimmtwird, daß bis zu demselbenseit derZeit des
glaubhaftgemachtenVerlustes von den zuletztausgegebenenScheinensolchefür
vier Jahre fällig gewordenund seitderFälliret des letztenderselbensechsMo=
nate abgelaufensind. Scheine für Zeitabschnitte,für welchekeineZinsen oder
Gewinnantheilebezahltwerden,kommennicht in Betracht.

Vor ErlassungdesAusschlußurtheilshatderAntragstellerein nachAblauf
diesersechsmonatigenFrist ausgestelltesZeugniß der betreffendenBehörde,Kasse
oder ien beizubringen,daß die für die bezeichnetenvier Jahre und später
etwa fällig gewordenenScheineihr von einemAnderen als demAntragsteller
* vorgelegt seien. Hat in der Zeit seit demErlasse desAufgebots eineAus=
gabe neuer Scheine stattgefunden,so muß das Zeugniß auch die im §. 843
Abs. 2 bezeichnetenAngabenenthalten.

S.845.
Bei Werthpapieren,für welcheZinsscheineoderGewinnantheilscheineaus=

gegebensind, aber nichtmehr Kspin werden,ist, wenn nicht die Voraus=
setzungender §#.843, 844 vorhandensind,derAufgebotsterminso zubestimmen,
daß biszu demselbenseitder Fälligkeit des letztenausgegebenenEcheinessechs
Monateabgelaufensind.

S. 846.
Ist in einerSchuldurkundeeineVerfallzeit angegeben,welche zurZeit der

erstenEinrückungdesAufgebotsin denDeutschenReichsanzeiger" nichtein=
getretenist, und sind die Voraussetzungender §9§8.843—845 nicht vorhanden,
5 ist derAufgebotsterminso zu bestimmen,daß seit demVerfalltagesechs
Monateabgelaufensind.

K.847.
ZwischendemTage, an welchemdie ersteEinrückungdes Aufgebots in

den DeutschenReichsanzeigererfolgt ist, und dem Aufgebotsterminemuß ein
Zeitraum von mindestenssechsMonaten liegen.

S.848.
In demAusschlußurtheilist dieUrkundefür kraftloszu erklären.
Das AusschlußurtheilistseinemwesentlichenInhalte nachdurchdenDeutschen

Reichsanzeigerbekanntzu machen.
In gleicherWeise hat nacheingetretenerRechtskraftdie Bekanntmachung

des auf die AnfechtungsklageergangenenUrtheils, soweitdadurchdie Kraftlos=
erklärungaufgehobenwird, zu erfolgen.
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S.849.
Die Vorschriftender9#.843—848 findenauchaufdasAufgebotanderer

als der im9. 837 Abs. 1 bezeichnetenUrkunden,welcheauf denInhaber lauten
oderdurch Indossamentübertragbarund mit einemBlankoindossamentversehen
sind, Anwendung, insoweit nicht der Anspruch, über welchendie Urkunde aus=
gestelltist, in einemGrund=oderHypothekenbucheeingetragenist.

Durch dieseBestimmungwerdenVorschriften,welchefür dasAufgebots=
verfahrennochandereoderschwerereVoraussetzungenaufstellen,nichtberührt.

C.850.
Derjenige, welcherdas Ausschlußurtheilerwirkthat, ist dem durchdie

* Verpflichtetengegenüberberechtigt,die Rechteaus der Urkundegeltend
zu machen.

Zehntes Buch.

SchiedsrichterlichesVerfahren.

G.851.
Die Vereinbarung,daß dieEntscheidungeinerRechtsstreitigkeitdurcheinen

odermehrereSchiedsrichtererfolgensolle, hat insoweitrechtlicheWirkung, als
die Parteien berechtigtsind, über denGegenstanddes Streits einenVergleich
zu schließen.

« §.852.
Ein Schiedsvertragüber künftigeRechtsstreitigkeitenhat keinerechtliche

Wirkung, wenn er nichtauf ein bestimmtesRechtsverhältnißund die aus dem=
selbenentspringendenRechtsstreitigkeitensichbezieht.

S.853.
Ist nachdenBestimmungendesbürgerlichenRechtseinmündlichgeschlossener

Schiedsvertraggültig, so kannjedePartei die ErrichtungeinerschriftlichenUr=
kundeüber denVertrag verlangen.

S.854.
Ist in dem Schiedsvertrageine Bestimmungüber die Ernennung der

Siitännt nicht enthalten,so wird von jederPartei ein Schiedsrichter
ernannt. .
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g.855.
Steht beidenParteien die Ernennung von Schiedsrichternzu, so hat die

betreibendePartei dem Gegner den Schiedsrichterschriftlichmit der Auf—
zu bezeichnen,binnen einer einwöchigenFrist seinerseitsein Gleiches

zu thun. .
. Nach fruchtlosemAblaufe derFrist wird auf Antrag derbetreibendenPartei
der Schiedsrichtervon demzuständigenGericht ernannt.

S.856.
Eine Partei ist an die durchsie erfolgteErnennung einesSchiedsrichters

gegenübergebunden,sobaldderselbedieAnzeigevon derErnennung
erhalten hat.

g.857.
Wenn ein nicht in dem Schiedsvertrag ernannterSchiedsrichterstirbt

oder aus einemanderenGrunde wegfällt oder die Uebernahmeoderdie Aus=
führung desSchiedsrichteramtsverweigert,so hat diePartei, welcheihn ernannt
hat, auf AufforderungdesGegners binneneiner einwöchigenFrist einenanderen
Schiedsrichterzu bestellen.Nach fruchtlosemAblaufe der Frist wird auf
Seige der betreibendenPartei der Schiedsrichtervon demzuständigenGericht
ernannt.

J. 858.
Ein Schiedsrichterkann aus denselbenGründen und unter denselben

ihsekünd abgelehnt werden, welchezur Ablehnung eines Richters be=
rechtigen.

Die Ablehnungkannaußerdemerfolgen,wennein nichtin demSchieds=
vertrag ernannterSchiedsrichterdie Erfüllung seinerPflichten ungebührlich
verzögert. ·

Frauen, Minderjährige,Taube,Stumme undPersonen,welchendiebürger=
lichenEhrenrechteaberkanntsind,könnenabgelehntwerden.

g.859.
Der Schiedsvertragtritt außerKraft, sofern nicht für den betreffenden

Fall durcheineVereinbarungder Parteien Vorsorge getroffenist:
1. wenn bestimmtePersonenin demVertrage zu Schiedsrichternernannt
sind und ein Schiedsrichterstirbt oderaus einemanderenGrunde
wegfälltoderdieUebernahmedesSchiedsrichteramtsverweigertoder
von demmit ihm geschlossenenVertrage zurücktrittoderdie Erfüllung
seinerPflichten ungebührlichverzögert;

2. wenn die Schiedsrichterden Parteien anzeigen,daß unter ihnen
Stimmengleichheitsichergebenhabe.
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g.860.
Die Schiedsrichterhabenvor Erlassungdes Schiedsspruchsdie Parteien

zu hörenund das demStreite zu Grunde liegendeSachverhältnißzu ermitteln,
soweitsiedie Ermittelungfür erforderlicherachten.

In Ermangelungeiner Vereinbarungder Parteien über das Verfahren
wird dasselbevon den SchiedsrichternnachfreiemErmessenbestimmt.

g.861.
Die SchiedsrichterkönnenZeugenundSachverständigevernehmen,welche

freiwillig vor ihnenerscheinen. ·
Zur BeeidigungeinesZeugenoder einesSachverständigenund zur Ab=

nahmeeinesParteieidessinddie Schiedsrichternichtbefugt. .

Z.862.
Eine von denSchiedsrichternfür erforderlicherachteterichterlicheHand=

lung, zu derenVornahmedieselbennichtbefugtsind,istauf Antrag einerPartei,
— der Antrag für zulässigerachtetwird, von demzuständigenGerichtevor—
zunehmen.

Dem Gerichte,welchesdie VernehmungoderBeeidigungeines Zeugen
oder eines Sachverständigenangeordnethat, stehenauch die Entscheidungenzu,
welcheim Falle der Verweigerungdes Zeugnissesoder des Gutachtenser—
forderlichwerden.

S. 863.
Die SchiedsrichterkönnendasVerfahrenfortsetzenund denSchiedsspruch

exlassen,auchwenndieUnzulässigkeitdesschiedsrichterlichenVerfahrensbehauptet,
insbesonderewenn geltend gemachtwird, daß ein rechtsgültigerSchiedsvertrag
nichtbestehe,daß der Schiedsvertragsichauf denzu entscheidendenStreit nicht
ba ger daß ein Schiedsrichterzu denschiedsrichterlichenVerrichtungennicht
efugt sei.

· Z.864.
st der Schiedsspruchvon mehrerenSchiedsrichternzu erlassen,so ist die

absoluteMehrheitderStimmen entscheidend,sofernnichtderSchiedsvertragein
Anderesbestimmt. ·

Z.865.
Der Schiedsspruchist unter Angabe des Tages der Abfassungvon den

Schiedsrichternzu unterschreiben,den Panteien in einer von denSchiedsrichtern
unterschriebenenEsfächaren zuzustellenund unterBeifügungderBeurkundung
derZustellungauf der Gerichtsschreibereides zuständigenGerichtsniederzulegen.

· 5«866.
Der Schiedsspruchhat unter den Parteien dieWirkungeneinesrechts=

kräftigengerichtlichenUrtheils.
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§.867.

Die Aufhebung des Schiedsspruchskann beantragtwerden:
1. wenn das Verfahren unzulässigwar;
2. wenn der Schiedssprucheine Partei zu einer Handlung verurtheilt,
derenVornahmeverbotenist;

3. wenn die Partei in demVerfahren nicht nachVorschrift der Gesetze
vertretenwar, sofernsie nicht die Prozeßführung ausdrücklichoder
stillschweigendgenehmigthat;

4. wenn der Partei in dem Verfahren das rechtlicheGehör nicht ge=
währt war; -

5. wenn der Schiedsspruchnichtmit Gründen versehenist;
6. wenn die Voraussetzungenvorliegen,unter welchenin denFällen der
Nr. 1—6 desJF.543 dieRestitutionsklagestattfindet.

Die AufhebungdesSchiedsspruchsfindetaus denunterNr. 4, 5 erwähnten
Gründen nichtstatt, wenn die Parteien ein Anderesvereinbarthaben.

G.S68.
Aus demSchiedsspruchefindetdie Zwangsvollstreckungnur statt, wenn

ihre Zulässigkeitdurchein Vollstreckungsurtheilausgesprochenist.
Das Vollstreckungsurtheilist nicht zu erlassen,wenn ein Grund vorliegt,

aus welchemdie Aufhebungdes Schiedsspruchsbeantragtwerdenkann.

G.869.
NachErlassungdesVollstreckungsurtheilskanndieAufhebungdesSchieds=

spruchsnur aus den im §. 867 Nr. 6 bezeichnetenGründen und nur dann
beantragtwerden, wenn glaubhaft gemachtwird, daß die Partei ohne ihr
Verschuldenaußer Stande gewesensei, denAufhebungsgrundin demfrüheren
Verfahren geltendzu machen.

g.870.
Die Klage auf AufhebungdesSchiedsspruchsist im Falle desvorstehenden

Paragraphen binnender Nothfrist einesMonats zu erheben.
Die Frist beginntmit demTage, an welchemdie Partei von demAuf—

hebungsgrundeKenntniß erhaltenhat, jedochnichtvor eingetretenerRechtskraft
des Vollstreckungsurtheils.Nach Ablauf von zehnJahren, von demTage der
Rechtskraftdes Urtheilsan gerechnet,ist die Klageunstatthaft. «

Wird der Schiedsspruchaufgehoben,so ist zugleichdie Aufhebungdes
Vollstreckungsurtheilsauszusprechen.

g.871.
Für die Klagen, welchedie Ernennung oder Ablehnung einesSchieds=

richters,das ErlöscheneinesSchiedsvertrags,die Unzulässigkeitdes schieds=
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richterlichenVerfahrens, die AufhebungeinesSchiedsspruchsoderdieErlassung
desVollstreckungsurtheilszumGegenstandehaben,ist dasAmtsgerichtoderdas
Landgerichtzuständig,welchesin einemschriftlichenSchiedsvertragals solches
bezeichnetist, und, in Ermangelung einer derartigenBezeichnung,das Amts=
gercht oder das Landgericht,welchesfür die gerichtlicheGeltendmachungdes
nspruchszuständigseinwürde.

Unter mehrerenhiernachzuständigenGerichten ist und bleibt dasjenige
zuständig,an welchessich zuersteinePartei oder das Schiedsgericht(I. 865)
gewendethat.

C.872.
Auf Schiedsgerichte,welchein gesetzlichstatthafterWeisedurch letztwillige

oderanderenichtauf VereinbarungberuhendeVerfügungenangeordnetwerden,
findendie BestimmungendiesesBuchs entsprechendeAnwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den30.Januar 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Reichs=Gesehbl.1877. 33
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Nr. 1167.) Gesetz,betreffenddieEinführungderCivilprozeßordnung.Vom30.Januar 1877.

= Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußenx.

verordnen im Namendes DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund des Reichstags,was solgt. st

S.1. ,
Die Civilprozeßordnungtritt im ganzenUmfange des Reichs gleichzeitig

mit demGerichtsverfassungsgesetzin Kach. « gz

Das Kostenwesenin bürgerlichenRechtsstreitigkeitenwird für den ganzen
Umfangdes ReichsdurcheineGebührenordnunggeregelt.

F.3.
Die Civilprozeßordnungfindet auf alle bürgerlichenRechtsstreitigkeiten

Anwendung,Sen vor die ordentlichenGeale, ene= v
Insoweit die Gerichtsbarkeitin bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,für welche

besondereGerichtezugelassensind, durchdie Landesgesetzgebungden ordentlichen
Gerichtenübertragenwird, kann dieselbeein abweichendesVerfahren gestatten.

F.4.
Für bürgerlicheRechtsstreitigkeiten,für welchenachdemGegenstandoder

der Art des Anspruchsder Rechtswegzulässigist, darf aus dem Grunde,weil
als Partei der Fiskus, eineGemeindeoder eineandereöffentlicheKorporation
8 ist, der Rechtswegdurch die Landesgesetzgebungnicht ausgeschlossen

werden.
d.5.

In Ansehungder Landesherrenund der Mitglieder der landesherrlichen
Familien sowieder Mitglieder der FürstlichenFamilie Hohenzollernfinden die
Bestimmungender Civilprozeßordnungnur insoweitAnwendung, als nicht be—
sondereVorschriftender Hausverfassungenoder der Landesgesetzeabweichende
Bestimmungenenthalten.Für vermögensrechtlicheAnsprüche Dritterdarf jedoch
die Zulässigkeitdes Rechtswegsnichtvon derEinwilligung desLandesherrnab=
hängig gemachtwerden. 7

6.
Mit Zustimmungdes Bundesraths kann durchKaiserlicheVerordnung

bestimmtwerden:
1. daß die Verletzungvon Gesetzen,obgleichderenGeltungsbereichsich
über denBezirk des Berufungsgerichtshinaus erstreckt,die Revision
nichtbegründe; ·
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2. daß die Verletzungvon Gesetzen,obgleichderenGeltungsbereichsich
nichtüber denBezirk des Berufungsgerichtshinaus erstreckt,die Re=
visionbegründe. · »

Die auf Grund der vorstehendenBestimmungenerlassenenVerordnungen
sinddemReichstagebei dessennächstemZusammentretenzur Genehmigungvor=
zulegen. Dieselbentreten,soweitder Reichstagdie Genehmigungversagt,für
die am Tage des Reichstagsbeschlussesnoch nicht anhängigenProzesseaußer
Kraft. Die genehmigtenVerordnungenkönnennur durchReichsgesetzgeändert
oderaufgehobenwerden.

S.7.
Ist in einemBundesstaatauf Grund der Bestimmungdes Einführungs=

gesetzeszumGerichtsverfassungsgesetze§. 8 für bürgerlicheRechtsstreitigkeiten
ein pberstesLandesgerichterrichtet,so wird das Rechtsmittelder Revision bei
diesemGerichteeingelegt.Die EinlegungerfolgtdurchEinreichungderRevisions=
schrift. Eine Abschriftderselbenist der GegenparteivonAmtswegenzuzustellen.

Das obersteLandesgerichtentscheidetohne vorgängigemündlicheVer=
handlungendgültigüber die Zuständigkeitfür die Verhandlungund Entschei=
dungder Revision. Erklärt es sichfür zuständig,so istder Termin zur münd=
lichenVerhandlung von Amtswegenzu bestimmenund den Parteien bekannt
zu machen. Erklärt es sichdagegenfür unzuständig,weil dasReichsgerichtzu=
ständigsei,so sinddemletzterendieProzeßaktenzu übersenden.

Die Entscheidungdes oberstenLandesgerichtsüber die Zuständigkeitist
auchfür das Reichsgerichtbindend. Der Termin zur mündlichenVerhandlung
vor demReichsgerichtist von Amtswegenzu bestimmenund denParteien be=
kanntzu machen.

Die Fristbestimmungenin den . 517, 519 der Civilprozeßordnungbe=
messensichnachdemZeitpunkteder Bekanntmachungdes Termins zur münd=
lichenVerhandlungan denRevisionsbeklagten.

Die vorstehendenBestimmungenfindenauf dasRechtsmittelderBeschwerde
entsprechendeAnwendung.

S.S.
Der Bestellung eines bei dem oberstenLandesgerichtoder bei dem

Reichsgerichte Rechtsanwaltsbedarfes erst, nachdemdas oberste
LandesgerichtüberdieZuständigkeitEntscheidunggetroffenhat. Für die dieser
Entscheidung vocgingien Handlungen könnendiePurtlien sichauchdurch jeden
beieinemLand=oderOberlandesgerichtezugelassenenRechtsanwaltvertretenlassen.

Die ZustellungderAbschriftderRevisionsschriftan denRevisionsbeklagten
und die Bekanntmachungdes Termins zur mündlichenVerhandlung an die
Parteienerfolgt in Gemäßheitdes §. 164 der Civilprozeßordnung.

KS.2. «
Die Bestimmungdes zuständigenGerichts erfolgt, falls es sichum die

Zuständigkeitsolcher Gerichtehandelt,welcheverschiedenenBundesstaatenange=
hörenund nichtim Bezirk einesgemeinschaftlichenOberlandesgerichtsihren Sitz

33•
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haben,durchdasReichsgerichtauch dann, wenn in einemdieserBundesstaaten
ein oberstesLandesgerichtfür bürgerlicheRechtsstreitigkeitenerrichtetist.

g.10.
Die Bestimmungender Civilprozeßordnungüber das Verfahren in Ent=

mündigungssachenfindenauf die BestellungeinesBeistandesfür einenGeistes=
schwachenoder für einenVerschwender,insoferndieseBestellungnachdenVor=
schriftendes bürgerlichenRechts erforderlichist, entsprechendeAnwendung.

KE.11.
Die Landesgesetzekönnenin anderenals in den durch ein Reichsgesetz

bestimmtenFällen die Anwendung der Suhseenzer der Civilprozeßordnung
über das Aufgebotsverfahrenausschließenoderdiese Bestimmungendurchandere
Vorschriftenersetzen,insoweitnicht §. 849 der Civilprozeßordnungentgegensteht.

S.12.
Gesetzim Sinne der Civilprozeßordnungund diesesGesetzesist jede

Rechtsnorm. .«

Die prozeßrechtlichenVorschriftenderReichsgesetzewerdendurchdieCivil=
prozeßordnungnicht berührt.

Aufgehobenwerden: .s
1. J. 2 des Gesetzes,betreffenddie Aufhebung der Schuldhaft, vom
29.Mai18088 — zne

2. Artikel 34—36, 37 Satz 2, 39, 77, 78, 79 Abs. 2, 488, 494,
889 des Handelsgesetzbuchs;

3. 9. 6 des Gesetzes,betreffenddie Verbindlichkeitzum Schadensersatze
für die bei demBetriebevon Eisenbahnen,Bergwerkenu. s.w. herbei=
geführtenTödtungenund Körperverletzungen,vom 7. Juni 1871;

4. §. 14 des Gesetzesüber das Postwesendes DeutschenReichs vom
28. Oktober1871, insoweitdieseVorschrift dieUnterbrechungderVer=
jährung an die Anmeldungder Klage knünpft;

5. 9.144 Abs. 4 des Gesetzes,betreffenddie Rechtsverhältnisseder
7 W r vom 31.Mär) 1873 8 * h si
6. J. 78 Abs. 3 des Gesetzesüber Beurkundungdes Personenstandes
und die Eheschließungvom 6. Februar 1875.

Der Artikel 80 derWechselordnungwird dahin abgeändert,daß dieVer=
jährung auch nach— der §9. 190, 254, 461 Abs. 2, 471 Abs. 2 der
— — unterbrochenwird.
· In den Fällen der Artikel 348, 365, 407 des Handelsgesetzbuchsist das
im §. 448 derCivilprozeßordnung bezeichneteAmtsgerichtzuständig)auf die
Ernennung,Beeidigungund VernehmungderSachverständigenfindendieVor=
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F. 14. .

für denCivilrichter;
die Vorschriften,welchein AnsehunggewisserRechtsverhältnisseein=
zelneArten von Beweismitteln ausschließenoder nur unter Beschrän=
kungenzulassen;

Thatsacheals mehroderminderwahrscheinlichanzunehmenist;
die Vorschriftenüber die Bewilligung von Moratorien, über die
Urtheilsfristenund überdie Befugnissedes Gerichts, demSchuldner
bei der VerurtheilungZahlungsfristenzu gewähren;
die Vorschriften,nachwelcheneineNebenforderungals aberkanntgilt,
wennüber dieselbenichtentschiedenist.

KC.15.
die landesgesetzlichenVorschriftenüber die Einstellungdes Verfahrens
für denFall, daß ein Kompetenzkonfliktzwischenden Gerichtenund
denVerwaltungsbehördenoderVerwaltungsgerichtenentsteht;

standeseinerGesellschaft,einerGenossenschaftodereinesVereins nach
Auflösungderselben;über das Verfahren in Betreff der Sperre der
Zahlung abhandengekommenerInhaberpapiere;über das Verfahren
beiStreitigkeiten,welchedieZwangsenteignungund dieEntschädigung
wegenderselbenbetreffen; ’

verfahren;
die landesgesetzlichenVorschriftenüber die Zwangsvollstreckungwegen
GeldforderungengegendenFiskus, Gemeindenund andereKommunal=
verbände(Provinzial=,Kreis=, Amtsverbände),sowie gegensolcheKor=
orationen, deren Vermögen von Staatsbehörden verwaltet wird,
insoweit nicht dinglicheRechte verfolgt werden;

erwähltenWohnsitz,soweites sichumZustellungenhandelt,und über
das Verfahrenbei Vermögensabsonderungenunter Eheleuten.
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Entstehen in einemunterNr. 3 bezeichnetenVerfahrenRechtsstreitigkeiten,
welchein einembesonderenWl zu erledigensind, so erfolgt dieErledigung
nachdenBestimmungender Civilprozeßordnungund diesesGesetzes.

S.16.
Unberührtbleiben: —
1. dieVorschriftendes bürgerlichenRechts,nachwelchenunterbestimmten
VoraussetzungeneineThatsacheunterAusschließungdesGegenbeweises
oderbis zumBeweisedes Gegentheilsals gewißanzusehenist.

Insoweit der Beweis des Gegentheilszulässigist, kann dieser
BeweisauchdurchEideszuschiebungnachMaßgabeder#. 410ff.der
Civilprozeßordnunggeführtwerden.

Unberührtbleibenferner: «
2. die Vorschriften des bürgerlichenRechts über die Beweiskraft der
Beurkundungdes bürgerlichenStandes in AnsehungderErklärungen,
welcheüber Geburtenund Sterbefälle von den zur Anzeigegesetzlich
verpflichtetenPersonenabgegebenwerden; «

3. die Vorschriftendes bürgerlichenRechts über die Verpflichtungzur
Leistungdes Offenbarungseides;

4. die Vorschriftendes bürgerlichenRechts, nach welchenin bestimmten
Fällen einstweiligeVerfügungenerlassenwerdenkönnen;

5. die Vorschriftendes bürgerlichenRechtsüber das Verfahren beiEhe=
scheidungenauf Grund gegenseitigerEinwilligung;

6. dieVorschriftendes bürgerlichenRechtsüberdie auf Sizern Antra
einesEhegattenzu uane. gerichtlichenRückkehr=, Aufnahme=un
Besserungsbefehle,sowieüberdieals VorbedingungeinerEhescheidung
anzuordnendenZwangsmaßregeln; - ,

7. die Vorschriftendes bürgerlichenRechtsüber dieVoraussetzungender
böslichenVerlassung, namentlichin Ansehungder Frist, welcheseit
derEntfernungdesBeklagtenverstrichenseinmuß, sowiein Ansehung

der Fälle, welchederböslichenVerlassunggleichgestelltfind
8. die Vorschriftendes bürgerlichenRechts, nachwelchen eine bösliche
Verlassungnicht 66 deshalb als festgestelltangenommenwerden
darf, weil derBeklagtedie in dembürgerlichenRechtevorgeschriebenen
Rückkehrbefehlenichtbefolgthat.

g.IV.
Die BeweiskrafteinesSchuldscheinsodereinerQuittung istan denAblauf

einerZeitfrist nicht gebunden.
AbweichendeVorschriftendesbürgerlichenRechtsüberdiezurEintragung

in das Grund=oderHypothekenbuchbestimmtenSchuldurkundenbleibenunbe=
rührt, soweitsie die Verfolgung des dinglichenRechts betreffen.

7
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g.18.
Auf die Erledigung der vor dem Inkrafttretender

anhängiggewordenenProzessefinden bis zur rechtskräftigenEntscheidungdie
bisherigenProzeßgesetzeAnwendung.

Der. — — bleibtvorbehalten,dieCivilprozeßordnungauf die
vor demInkrafttretenderselbenanhängiggewordenenProzessefür anwendbar
zu erklärenund zu demZweckeUebergangsbestimmungenzu erlassen. —

(. 19.
Rechtskräftigim Sinne diesesGesetzessindEndurtheile,welchemit einem

ordentlichenRechtsmittelnichtmehrangefochtenwerdenkönnen.
Als ordentlicheRechtsmittelim Sinne des vorstehendenAbsatzessinddie=

jenigenRechtsmittelanzusehen,welchean einevon demTage der Verkündung
oderZustellungdes Urtheils laufendeNothfrist gebundensind.

G.20.
GegenEndurtheile,welchevor demTage des Inkrafttretensder Civil=

prozeßordnung die Rechtskrafterlangt haben,Fu= gegenEndurtheile,welche
in denvor diesemTage anhängig gewordenenTichezen nach demselbendie
Rechtskrafterlangen,findenals e 2 Rechtsmittelnur dieNichtigkeits=
u und die RestitutionsklagenachdenBestimmungender Civilprozeßordnung
att.

Der Landesgesetzgebungbleibtvorbehalten,zu bestimmen,in welcherIn=
stanzdie Klagen gegensolcheEndurtheilezu erhebensind.

K.21.
Eine vor demInkrafttretender Civilprozeßordnunganhängiggewordene

Zwangsvollstreckungist nachdeng Prozeßgesetzenzu erledigen.
Der Landesgesetzgebungbleibtvorbehalten,dieCivilprozeßordnungauf die

vor demInkrafttretenderselbenanhängig gewordenenZwangsvollstreckungen
für anwendbarzu erklärenund zu demZweckeUebergangsbestimmungenzu
erlassen.

§. 22.
Aus einervor demInkrafttretender Civilprozeßordnungaufgenommenen

Urkunde, aus welchernach den bisherigenGesetzendie Zwangsvollstreckung
zulässigist, findetdieselbeauchnachdemInkrafttretender Civilprozeßordnung
statt, jedochnur innerhalbdes Rechtsgebietes,in swelchemdie ihre Zulässigkeit
bedingendenGesetzegegoltenhaben,sesernnichtdie UrkundedenErfordernissen
der Civilprozeßordnungentspricht.

..23.
Insoweit Pfand= oder Vorzugsrechte,welchevor demInkrafttretender

Civilprozeßordnungauf Grund einesVertrags, einerletztwilligenAnordnung
“
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odereinerrichterlichenVerfügung erworbenoderin BankstatutendenBanknoten⸗
inhabernrechtsgültigzugesichertsind4 gegenübereinemPfandrechte,welchesdurch
einenachdemInl#ssititen derCivilprozeßordnungbewirkteMüändungbegründet
wird, zufolgedes §. 709 Abs. 2 der Civilprozeßordnungihre Wirksamkeitver=
lierenwürden,kanndieLandesgesetzgebungfür dieForderungdesBerechtigten
das bisherigeVorrechtgewähren.

Das hsn nicht gewährtwerdengegeneine zwei Jahre nach
demInkrafttreten derCivilprozeßordnungbewirktePfändung, wenn nicht das
Vorrecht dadurcherhalten wird, daß dasselbebis zum Ablaufe der zwei Jahre
zur Eintragung in ein öffentlichesRegistervorschriftsmäßigangemeldetist. Der
Erlaß von Vorschriftenüber die Einrichtung solcherRegister,sowie über die
— und Eintragung der Forderungenbleibt der Landesgesetzgebung
vorbehalten.

Die vorstehendenBestimmungenfinden auf ein gesetzlichesPfand= oder
Vorzugsrechtder Ehefrau des Schuldners für Forderungen,welchevor dem
Inkrafttretender Civilprozeßordnungentstandensind, entsprechendeAnwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den30.Januar 1877.

. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.
Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerel

(R. v. Decker).
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«Reichs-Gesetzblatt.
A T.

—— — — — —

Inhalt: Bekanntmachung,betreffenddieAusgabeverzinslicherSchatzanweisungen.S. 251.

(Nr. 1168.) Bekanntmachungbetreffend die Ausgabe,verzinslicherSchatzanweisungenim
Betragevon 8.000.000Mark. Vom 9. Februar 1877.

A## Grund der durchdas Gesetz,betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für
Zweckeder Marine= und der Telegraphenverwaltung,vom 27. Januar 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 18) mir ertheiltenErmächtigunghabeichbestimmt,daß zur
Bestreitungvon einmaligenAusgabenderMarineverwaltungan Stelle der laut
Bekanntmachungvom 17.Novemberv. J. Ziffer 2 (Reichs=Gesetzbl.für 1877
S. 8) zudemselbenZweckausgefertigten,am 17.d. M.fällig werdendenReichs=
Schatzanweisungen(Serie II von 1876)wiederumverzinslicheSchatzanweisungen
im Gesammtbetragevon achtMillionen Mark, und zwar in Abschnittenvon je
eintausend,zehntausend,fünfzigtausendund einhunderttausendMark (Serie II
der Reichs=Schatzanweisungenvom Jahre 1877) ausgegebenwerden.

das Jahr, und die Dauer ihrer Umlaufzeitauf vier Monate, nämlich vom
15.Februarbis 15.Juni 1877 festgesetzt.

Die ReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden

Berlin, den9. Februar 1877.

Der Reichskanzler.
v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der Königlichen GeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetzl.1877. 34

Ausgegebenzu Berlin den12.Februar 1877.
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Reichs-Gesetzblatt.
./8.

Jnhalt: Strafprozeßordnung. S. 253.—Ein führungsgesetzzurStrafprezeßordnung.S. 346.

(Nr. 1169.) Strafprozeßordnung.Vom I. Februar 1877.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Kbuig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund des Reichstags,was ½

Erstes Buch.
AllgemeineBestimmungen.

Erster Abschnitt.
Sachliche Zuständigkeit der Gerichte.

K.1.
Diie sachlicheZuständigkeitder Gerichtewird durchdas Gesetzüber die

Gerichtsverfassungbestimmt. s

Strafsachen,welcheeinzelnzur Zuständigkeitvon Ge=
richtenverschiedenerOrdnunggehörenwürden,könnenverbundenbei demjenigen
Gerichtanhängiggemachtwerden,welchemdie höhereZuständigkeitbeiwohnt.

Aus Gründender ZweckmäßigkeitkanndurchBeschlußdiesesGerichtsdie
Trennungder verbundenenStrafsachenangeordnetwerden.

K. 3.
Ein Zusammenhangist vorhanden,wenn einePerson mehrererstrafbarer

Handlungenbeschuldigtwird, oderwennbei einerstrafbarenHandlung mehrere
Personenals Thäter, Theilnehmer,BegünstigeroderHehler beschuldigtwerden.

S. 4.
Eine Verbindung zusammenhängenderoder eine Trennung verbundener

StrafsachenkannauchnachEröffnungderUntersuchungauf Antrag derStaats=
Reichs=Gesetzbl.1877. 35 -

Ausgegebenzu Berlin den26. Februar 1877.
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anwaltschaftoder des Angeschuldigtenoder von Amtswegendurchgerichtlichen
Beschlußangeordnetwerden.

Zuständig für den Beschluß ist dasjenigeGericht, zu dessenBezirk die
übrigenGerichtegehören. In Ermangelungeineshiernachzuständigen Gerichts
erfolgtdie Beschlußfassungdurchdas gemeinschaftlicheobereGericht.

K. 5.
Für die Dauer der Verbindungist der Straffall, welcherzur Zuständig=

keitdes GerichtshöhererOrdnung gehört,für das Verfahrenmaßgebend.

. §,6.
Das Gerichthat seinesachlicheZuständigkeitin jederLage desVerfahrens

von Amtswegenzu prüfen.

Sweiter Abschnitt.

Gerichtsstand.

H. .
Der Gerichtsstandist beidemjenigenGerichtebegründet,in dessenBezirk

die strafbareHandlung begangenist.

g. 8.
Der Gerichtsstandist auchbei demjenigenGerichtebegründet,in dessen

Bezirk der Angeschuldigtezur Zeit der ErhebungderKlage seinenWohnsitzhat.
Hat der AngeschuldigteeinenWohnsitzim DeutschenReich nicht, so wird

der Gerichtsstandauch durchden gewöhnlichenAufenthaltsortund, wenn ein
solchernichtbekanntist, durchdenletztenWohnsitzbestimmt.

S. 9.
Wenn die strafbareHandlung im Auslande begangenund ein Gerichts=

standin Gemäßheitdes §. 8 nichtbegründetist, soistdasjenigeGerichtzuständig,
in dessenBezirk dieErgreifung erfolgt. Hat eineErgreifungnichtstattgefunden,
sowird das zuständigeGerichtvomReichsgerichtebestimmt.

Gleiches gilt, wenn eine strafbare Handlung im Inlande begangenist,
jedochwederder Gerichtsstandder begangenenThat nochder Gerichtsstanddes
Wohnsitzesermitteltist.

. 10.
Ist die strafbareHandlung auf einemdeutschenSchiffe im Ausland oder

in offenerSee bchangen,so ist dasjenigeGerichtzuständig,in dessenBezirk der
Heimathshafenoder derjenigedeutscheHafen liegt, welchendas Schiff nachder
That zuersterreicht.

K. 11.
Deutsche,welchedas Recht der Eterritorialität genießen,sowiedie im

Ausland angestelltenBeamtendes Reichs oder einesBundesstaatesbehaltenin
Ansehungdes GerichtsstandesdenWohnsitz,welchensie in demHeimathsstaate
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hatten. In ErmangelungeinessolchenWohnsitzesgilt die HauptstadtdesHei—
mathsstaatesals ihr Wohnsitz. Ist die Hauptstadtin mehrereGerichtsbezirke
getheilt,so wird der als WohnsitzgeltendeBezirk im WegederJustizverwaltung
durchallgemeineAnordnungbestimmt.

Auf WahlkonsulnfindendieseBestimmungenkeineAnwendung.

K.12.
Unter mehrerennachdenVorschriftender9§.7—11 zuständigenGerichten

gebührtdemjenigender Vorzug, welchesdie Untersuchungzuersteröffnethat.
Jedochkann die Untersuchungund Entscheidungeinemanderender zu=

ständigenGerichtedurchdas gemeinschaftlicheobereGericht übertragenwerden.

S. 13.
Für zusammenhängendeStrafsachen, welcheeinzelnnach den Vorschriften

der §. 7— 11 zurZastktmdekeit verschiedenerGerichte gehörenwürden, ist ein
GerichtsstandbeijedemGerchte begründet,welchesfür einederselbenzuständigist.

Sind mehrerezusammenhängendeStrafsachenbei verschiedenenGerichten
anhängig gemachtworden,so könnendieselben— oderzum Theil durch
eine den Anträgender StaatsanwaltschaftentsprechendeVereinbarung dieser
Gerichtebei einemunter ihnenverbundenwerden. Kommt eine solcheVerein=
barungnichtzu Stande, so entscheidet,wenn die Staatsanwaltschaftoder ein
Angeschuldigterhieraufanträgt,das gemeinschaftlicheobereGerichtdarüber,ob
und bei welchemder Gerichtedie Verbindungeinzutretenhabe.

In gleicherWeisekanndie Verbindungwiederaufgehobenwerden.

C.14.
BestehtzwischenmehrerenGerichtenStreit über die Zuständigkeit,so be=

stimmtdas gemeinschaftlicheobereGericht dasjenigeGericht, welchessichder
Untersuchungund Entscheidungzu unterziehenhat.

K..15.
Ist das an sichzuständigeGericht in einemeinzelnenFalle an der Aus=

übung des Richteramtsrechtlichoderetrg verhindert,oder ist von der
Verhandlungvor diesemGerichteeine Gefährdungder öffentlichenSicherheitzu
besorgen,so hat das zunächstobereGerichtdie Untersuchungund Entscheidung
demgleichstehendenGerichteinesanderenBezirks zu übertragen.

K.16.
Der Angeschuldigtemuß den Einwand der Unzuständigkeitbei Verlust

desselbenbis zum Schlusseder Voruntersuchung,falls aber einesolchenicht
stattgefundenhat, in derHauptverhandlungbis zur Verlesungdes Beschlusses
überdie Eröffnung desHauptverfahrensgeltendmachen.

=
Durch eineEntscheidung,welchedieZuständigkeitfür dieVoruntersuchung

feststellt,wird die Zuständigkeitauchfür das Hauptverfahrenfestgestellt.
35“
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s.18. -
NachEröffnungdesHauptverfahrensdarf das GerichtseineUnzuständig=

keitnur auf Einwand des Angeklagtenaussprechen.

K.19.
HabenmehrereGerichte, von deneneines das zuständigeist, durchEnt=

scheidungen,welchenichtmehranfechtbarsind, ihreUnzuständigkeitausgesprochen,
so bezeichnetdas gemeinschaftlicheobereGericht das zuständigeGericht.

g.20.
Die einzelnenUntersuchungshandlungeneinesunzuständigenGerichts sind

nicht schondieserUnzuständigkeitwegenungültig.

g.21.
Ein unzuständigesGericht hat sichdenjenigeninnerhalbseinesBezirksvor=

zunehmendenUntersuchungshandlungenzu unterziehen,in AnsehungderenGe=
fahr im Verzugobwaltet.

Dritter Abschnitt.

Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen.

K.22.
Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtskraft Gesetzesaus=

geschlossen. ,
1. wenn er selbstdurchdie strafbareHandlung verletztist;
2. wenn er EhemannoderVormund der beschuldigtenoderder verletzten
Person ist odergewesenistt

3. wenn er mit dem Beschuldigtenoder mit demVerletztenin gerader
Linie verwandt, verschwägertoderdurchAdoption verbunden,in der

722zum* 8 umWün 3
verschwägertist, auchwenn die Ehe,durchwelchedie Schwägerscha
kershseist,nichtmehrbestebt n

4. wenn er in derSacheals BeamterderStaatsanwaltschaft,als Polizei=
beamter,als Anwalt des Verletztenoderals Vertheidigerthätig ge=
wesenist;

5. wenner in derSacheals ZeugeoderSachverständigervernommenist.

g. 23.
Ein Richter, welcherbei einer durch ein RechtsmittelangefochtenenEnt—

scheidungmitgewirkthat, ist von derMitwirkung bei derEntscheidungin höherer
InstanzkraftGesetzesausgeschlossen.

da Untersuchungsrichterdarf in denjenigenSachen, in welchener die
Voruntersuchunggeführthat, nichtMitglied des erkennendenGerichtssein, auch
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nichtbei eineraußerhalbder HauptverhandlungerfolgendenEntscheidungder
Strafkammermitwirken. «
An demHauptverfahrenvor der Strafkammerdürfenmehr als zwei von

denjenigenRichtern,welchebei der— über die Eröffnung des Haupt—
verfahrensmitgewirkthaben, und namentlich derRichter, welcherBericht über
denAntrag der Staatsanwaltschafterstattethatte,nichttheilnehmen.

K.24.
Ein Richterkann sowohlin denFällen, in denener von der Ausübung

desRichteramtskraftGesetzesausgeschlossenist, als auchwegenBesorgnißder
Befangenheitabgelehntwerden.

Wegen Esonh der Befangenheitfindetdie Ablehnungstatt, wenn ein
Grund vorliegt,welchergeeignetist, MißtrauengegendieUnparteilichkeiteines
Richterszu rechtfertigen.

Das AblehnungsrechtstehtderStaatsanwaltschaft,demPrivatkläger und
demBeschuldigtenzu. Den zur Ablehnung ttsguen sind auf Verlangen
die zur Mitwirkungbei der cheidungberufenen Gerichtspersonennamhaft
zu machen. 5½

25.
Die Ablehnung einesRichters wegenBesorgniß der Befangenheitist in

der astesh ersterInstanz nur bis zur Verlesung des Beschlusses
über die Eröffnung desHauptverfahrens,in der Hauptverhandlungüber die
Berufung und die Revisionnur bis zumBeginne derBerichterstattungzulässig.

g.26.
Das Ablehnungsgesuchist bei demGerichte,welchemderRichterangehört,

anzubringen;es kann vor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärtwerden.
Der Ablehnungsgrundist glaubhaft zu machen;der Eid ist als Mittel

der Glaubhaftmachungausgeschlossen.Zur Glaubhaftmachungkannauf das
Zeugnißdes abgelehntenRichtersBezug genommenwerden.

er abgelehnteRichter hat sichüber denAblehnungsgrunddienstlichzu

C.27.
Ueber das Ablehnungsgesuchentscheidetdas Gericht, welchemder Ab=

“2 angehört;wenn dasselbedurchAusscheidendes abgelehntenMitglieds
eschlußunfähigwird, das zunächstobereGericht.

Wird einUntersuchungsrichterodereinAmtsrichterabgelehnt,soentscheidet
das Landgericht. Einer ——2* bedarfesnicht, wenn derAbgelehntedas
Ablehnungsgesuchfür begründethält.

" 28.
GegendenBeschluß, durchwelchendas Ablehnungsgesuchfür begründet

erklärtwird, findet keinRechtsmittel,gegenden Beschluß, durchwelchendas
Gesuchfür unbegründeterklärtwird, findetsofortigeBeschwerdestatt.

äußern.
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Der Beschluß,durchwelchenein gegeneinenerkennendenRichteran—
gebrachtesAblehnungsgesuchfür unbegründeterklärtwird, kann nicht für sich
allein, sondernnur mit demUrtheil angefochtenwerden.

g.20.
Ein abgelehnterRichter hat vor Erledigung des Ablehnungsgesuchsnur

solcheHandlungenvorzunehmen,welchekeinenAufschubgestatten.

g. 30.
Das für dieErledigungeinesAblehnungsgesuchszuständigeGerichthat

auch dann zu entscheiden,wenn ein solchesGesuchnicht angebrachtist, ein
Richteraber von einemVerhältnisseAnzeigemacht,welchesseineAblehnung
rechtfertigenkönnte,oderwennaus andererVeranlassungZweifeldarüberent—
stehen,ob ein Richter kraft Gesetzesausgeschlossensei.

g.31.
Die diesesAbschnittsfindenauf Schöffenund Gerichts—

schreiberentsprechendeAnwendung.
Die EntscheidungübereineAusschließungoderAblehnungvon Schöffen

erfolgt durch den Amtsrichter. Ueber dieTusshllehung oder Ablehnungeines
Gerichtsschreibersentscheidetdas Gericht oder der Richter, welchemderselbebei=
gegebenist.

g. 32.
Die Bestimmungendes §. 22 findenauf GeschworeneAnwendung.

Dierter Abschnitt.
Gerichtliche Entscheidungen und deren Bekanntmachung.

. 33.
Die EntscheidungendesGerichts werden,wenn sie im Laufe einerHaupt=

verhandlungergehen,nachAnhörung derBetheiligten,wenn sie außerhalbeiner
Hauptverhandlungergehen,nacherfolgterschriftlicherodermündlicherErklärung
der Stnalsanwaalschasterlassen.

g. 34.
Die durch ein RechtsmittelanfechtbarenEntscheidungensowie diejenigen,

durchwelcheein Antrag abgelehntwird, sind mit Gründen zu versehen.

g.35.
Entscheidungen,welche in Anwesenheitder davon betroffenenPerson

ergehen,werdenderselbendurchVerkündungbekanntgemacht. Auf Verlangen
ist ihr eineAbschriftzu ertheilen.

Die BekanntmachungandererEntscheidungenerfolgt durchSußtelung.
Dem nicht auf freiemFuße Befindlichenist das zugestellteSchriftstückauf

Verlangenvorzulesen. i
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g.36.
Entscheidungen,die einer Zustellung oder elseran bedürfen, sind der

Staatsanwaltschaftzu übergeben,welchedas Erforderlichezu —— hat.
Auf Entscheidungen,die lediglichden innerenDienst der Gerichteoder dieOrd=
nung in denSitzungenbetreffen,findetdieseBestimmungkeineAnwendung.

Der .2. und der AmtsrichterkönnenSiscuteen aller
Art sowiedieVollstreckungvon BeschlüssenundVerfügungenunmittelbarver=
anlassen.

G.37.
Auf das Verfahren bei Zustellungenfinden die Vorschriften der Civil=

prozeßordnungüber Zustellungenk 2 Anwendung.

g.38.
Die bei demStrafverfahren betheiligtenPersonen, denendie Befugniß

beigelegtist, Zeugenund Sachverständigeunmittelbarzu laden, habenmit der
Sustellungder Ladung denGerichtsvollzieherzu beauftragen.

C.39.
Für das die öffentlicheKlage vorbereitendeVerfahren, für die Vorunter=

suchungund für das Verfahren beider Sieftasesan könnendurchAnord=
nung der LandesjustizverwaltungeinfachereFormen für denNachweis der Zu=
stellungzugelassenwerden. ¾4

Kann eineZustellung an einenBeschuldigten,welchemeineLadung zur
Hauptverhandlungnochnichtzugestelltwar, nicht in der vorgeschriebenenWeise
im DeutschenReichbewirktwerden,und erscheintdieBefolgungderfür Zu=
stellungenim Auslande bestehendenVorschriften unausführbar oder voraus=
sichtlich so nilt die Zustellungals erfolgt, wenn der Inhalt des zu=
zustellendenSchriftstücksdurchein deutschesoderausländischesBlatt bekannt
emachtwordenist und seit demErscheinendiesesBlattes zwei Wochen ver=
6 sind. Die Auswahl des Blattes stehtdemdieZustellungveranlassenden
eamtenzu.

War die Ladungzur HauptverhandlungdemAngeklagtenschonvorher
zugestellt,so gilt eineweitereZustellung an denselben,wenn sie nicht in der
vorgeschriebenenWeise im DeutschenReich bewirktwerdenkann, als erfolgt,
sobalddas zuzustellendeSchriftstückzweiWochenan derGerichtstafeldesGerichts
ersterInstanz angeheftetgewesenist. Von UrtheilenundBeschlüssenwird nur
der entscheidendeTheilangeheftet.

K.41.
Zustellungenan die StaatsanwaltschafterfolgendurchVorlegung derUr=

schriftdes zuzustellendenSchriftstücks.Wenn mit derZustellungderLauf einer
Frist beginnt, so ist der Tag der Vorlegung von der Staatsanwaltschaftauf
der Urschriftzu vermerken.
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ZünfterAbschnitt.

Fristen und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

s.124
Bei derBerechnung einerFrist, welchenachTagen bestimmtist, wird der

r nichtmitgerechnet,auf welchender Zeitpunktoderdas Ereigniß fällt, nach
welchemder Anfang der Frist sichrichtensoll. «.

»§.43. «
Eine Frist, welchenachWochen oderMonaten bestimmtist, endigtmit

Ablauf desjenigenTages der letztenWocheoderdes letztenMonats, welcher
durch seineBenennungoderZahl demTage entspricht,anwelchemdie Frist
——— hat; fehlt dieserTag in dem letztenMonate, so endigtdie Frist mit
Ablauf des letztenTages diesesMonats.

Fällt das EndeeinerFrist auf einenSonntag oderallgemeinenFeiertag,
so endigtdie Frist mit Ablauf des nächstfolgendenWerktages.

. 44.
GegendieVersäumungeinerFrist kanndieLsererrsttn in denvorigen

Stand beanspruchtwerden,wenn der Antragstellerdurch Naturereignisseoder
andere unabwendbareZufälle an der Einhaltung der Frist verhindertworden
ist. Als unabwendbarerZufall ist es anzusehen,wenn der Antragstellervon
einerZustellungohnesein VerschuldenkeineKenntniß erlangthat.

**“
Das GesuchumWiedereinsetzungin denvorigenStand mußbinneneiner

Woche nachBeseitigungdes Hindernissesbei demjenigenGerichte, bei welchem
die Frist wahrzunehmengewesenwäre, unter Angabeund Glaubhaftmachung
der Versäumungsgründeangebrachtwerden.

Mit dem Gesuchist zugleichdie versäumteHandlung selbstnachzuholen.

**“=
Ueber das GesuchentscheidetdasjenigeGericht, welchesbei rechtzeitiger=

folgter — zur Entscheidungin der Sache selbstberufengewesenwäre.
Die dem GesuchestattgebendeEntscheidungunterliegtkeiner— —
Gegen die das Gesuch verwerfendeEntscheidungfindet sofortige Be=

schwerdefant.
S.47.

Dnurch das Gesuchum Wiedereinsetzungin denvorigenStand wird die
Vollstreckungeiner gerichtlichenEntscheidungnicht gehemmt.

Das Gericht kannjedocheinenAufschubder Vollstreckunganordnen.
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SechsterAbschnitt.
Zeugen.

S. 48.
Die LadungderZeugengeschiehtunterHinweisauf diegesetzlichenFolgen

desAusbleibens.
Die Ladung einer dem aktivenHeereoder der aktivenMarine ange=

hörendenPerson des Soldatenstandesals Zeugen erfolgt durch Ersuchen der
Militärbehörde.

F. 49.
Der Reichskanzler,die Minister einesBundesstaates,die Mitglieder der

Senate der freien— die Vorständeder oberstenReichsbehördenund
dieVorständeder Ministeriensindan ihremAmtssitzeoder,wenn sie sichaußer=
halb desselbenaufhalten,an ihremAufenthaltsortezu vernehmen.

Die Mitglieder des Bundesraths sind während ihres Aufenthalts am
Sitze des Bundesraths an diesemSitze, unddie Mitglieder einerdeutschenge=
setzgebendenVersammlungwährendder Sitzungsperiodeund ihres Aufenthalts
am Orte der Versammlungan diesemOrte zu vernehmen.

Zu einerAbweichungvon denvorstehendenBestimmungenbedarfes:
in Betreff des Reichskanzlersder Genehmigungdes Kaisers,
in Betreff der Minister und der Mitglieder des Bundesraths derGe=

nehmigungdes Landesherrn,
in Betreff der Mitglieder der Senate der freienHansestädteder Ge=

nehmigungdesSenats,
in Betreff der übrigen vorbezeichnetenBeamten der Genehmigung

ihresunmittelbarenVorgesetzten,
in BetreffderMitgliedereinergesetzgebendenVersammlungderGe=

nehmigungder letzteren.

*e
Ein ordnungsmäßiggeladenerZeuge, welchernicht erscheint,ist in die

durch das Ausbleiben verursachtenKosten, sowie zu einer Geldstrafebis zu
dreihundertMark, und für denFall, daß diesenicht beigetriebenwerdenkann,
zur Strafe derHaft bis zu sechsWochenzu verurtheilen.Auch ist die zwangs=
weiseVorführung des Zeugen zulässig. Im Falle wiederholtenAusbleibens
kanndie Strafe nocheinmalerkanntwerden.

Die Verurtheilungin Strafe undKostenunterbleibt,wenndasAusbleiben
desZeugengenügendentschuldigtist. Erfolgt nachträglichgenügendeEntschuldi=
gung, sowerdendiegegendenZeugengetroffenenAnordnungenwiederaufgehoben.

Die Befugniß zu diesenMaßregeln stehtauch demUntersuchungsrichter,
demAmtsrichterim Vorverfahren,sowiedembeauftragtenund ersuchtenRichterzu.

Die FestsetzungunddieVollstreckungderStrafe gegeneinedemaktiven
HeereoderderaktivenMarine angehörendeMilitärpersonerfolgtauf Ersuchen
Reichs=Gesetzbl.1877. 36
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durchdas Militärgericht, die Vorführung einer solchenPerson durchErsuchen
der Militärbehörde. W

Zur Verweigerungdes Zeugnissessind berechtigt:
1. der Verlobte des Beschuldigten;
2. derEhegattedesBeschuldigten,auchwenndieEhe nichtmehrbesteht;
3. diejenigen,welchemit demmchnchteii in geraderLinie verwandt,
verschwägertoderdurchAdoptionverbunden,oder in der Seitenlinie
bis zum drittenGrade verwandtoder bis zum zweitenGrade ver=
schwägertsind, auchwenndieEhe, durchwelchedieSchwägerschaftbe=
gründetist, nichtmehrbesteht. -

Die bezeichnetenPersonensind vor jederVernehmungüber ihr Rechtzur
Verweigerungdes Zeugniseszu belehren. Sie könnendenVerzichtauf dieses
Rechtauchwährendder Vernehmungwiderrufen.

g. 52.
Zur Verweigerungdes Zeugnissessind fernerberechtigt:
1. Geistlichein Ansehungdesjenigen,was ihnenbeiAusübungderSeel=
sorgeanvertrautist;

2. Vertheidigerdes Beschuldigtenin Ansehungdesjenigen,was ihnen
in dieserihrer Eigenschaftanvertrautist;

3. RechtsanwälteundAerztein Ansehungdesjenigen,was ihnenbeiAus=
übung ihres Berufs anvertrautist.

Die unter Nr. 2) 3 bezeichnetenPersonendürfendas Zeugnißnicht ver=
weigern,wennsievon der Verpflichtungzur Verschwiegenheitentbundensind.

3553.
OeffentlicheBeamte, auchwenn sie nicht mehr im Dienstesind, dürfen

überUmstände,auf welchesichihrePflicht zurAmtsverschwiegenheitbezieht,als
Zeugennur mit Genehmigungihrer borheeßetenDienstbehördeoder der ihnen
kieestvongesettgewesenenDienstbehördevernommenwerden. Für denReichs=
anzler bedarf es der Genehmigungdes Kaisers, für die Minister der Ge=
nehmigungdes Landesherrn,für die Mitglieder der Senate der freienHanse=
städteder Genehmigungdes Senats.

Die Genehmigungdarf nur versagtwerden,wenndie rtspnn desZeug=
nissesdemWohle desReichs odereinesBundesstaatesNachtheil bereitenwürde.

E.54.
Jeder Zeugekann die Auskunft auf solcheFragen verweigern,derenBe=

antwortungihmselbstodereinemderim §. 51 Nr. 1—3 bezeichnetenAngehörigen
die Gefahr strafgerichtlicherVerfolgung zuziehenwürde.

C.55.
Die Thatsache,auf welcheder Zeugedie VerweigerungdesZeugnissesin

denFällen der . 51, 52, 54 stützt,ist auf Verlangen glaubhaftzu machen.
Es genügtdieeidlicheVersicherungdesZeugen.
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E.56.
Unbeeidigtsindzu vernehmen:
1. Personen,welchezur Zeit der Vernehmungdas sechzehnteLebensjahrn
nochnichtvollendetoderwegenmangelnderVerstandesreifeoderwegen
Verstandesschwächevon demWesenundderBedeutungdesEideskeine
genügendeVorstellung haben;

2. Personen,welchenachdenBestimmungenderStrafgesetzeunfähigsind,
als Zeugeneidlichvernommenzu werden;

3. Personen, welchehinsichtlichder den Gegenstandder Untersuchung
bildendenThat als Theilnehmer,Begünstiger oderHehler verdächtig
oderbereitsverurtheiltsind.

S.57.
Stehen Personenzu demBeschuldigtenin einemVerhältnisse,welchessie

nach§. 51 zur Verweigerungdes Zeuznissssberechtigt,so hängt es von dem
richterlichenErmessenab, ob sie unbeeidigtzu vernehmenoder zubeeidigensind.

Dieselbenkönnenauchnach der Vernehmungdie Beeidigungdes Zeug=
nissesverweigernund sindüber diesesRechtzu belehren.

g.58.
JederZeugeist einzelnundin AbwesenheitderspäterabzuhörendenZeugen

zu vernehmen.
Eine Gegenüberstellungmit anderenZeugen oder mit demBeschuldigten

findetim Vorverfahrennur dann statt,wenn sie ohneNachtheilfür die Sache
nichtbis zur Hauptverhandlungausgesetztbleibenkann.

g.59.
Vor derLeistungdes Eideshat derRichterdenZeugenin angemessener

Weiseauf dieBedeutungdesEideshinzuweisen.

g.60.
Jeder Zeugeist einzelnund vor seinerVernehmungzu beeidigen.Die

Beeidigungkann jedochaus besonderenGründen, namentlichwenn Bedenken
gegen ihre Zulässigkeitobwalten, bis nachAbschlußder Vernehmungausgesetzt
werden. «

§.61.
Der vor derVernehmungzu leistendeEid lautet:

daß Zeuge nachbestemWissendie reineWahrheit sagen,nichtsver=
schweigenund nichtshinzusetzenwerde;

dernachder Vernehmungzu leistendeEid lautet:
daß ZeugenachbestemWissendie reineWahrheit gesagt,nichtsver=
schwiegenund nichtshinzugesetzthabe. P

36
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S. 62.
Der Eid beginntmit denWorten:

„Ich schwörebei Gott demAllmächtigenundAllwissenden“
und schließtmit denWorten:

„So wahrmir Gott helfe“.

S.63.
Der Eid wird mittels Nachsprechensoder Ablesens der die Eidesnorm

enthaltendenEidesformelgeleistet.Der Schwörendesoll bei der Eidesleistung
die rechteHand erheben. «

Stumme, welcheschreibenkönnen, leistenden Eid mittels Abschreibens
undUnterschreibensderdieEidesnormenthaltendenEidesformel.

Stumme, welchenichtschreibenkönnen,leistendenEid mit Hülfe eines
DolmetschersdurchZeichen.

S. 64.
Der Eidesleistungwird gleichgeachtet,wenneinMitglied einerReligions=

gesellschaft,welcherdas Gesetzden GebrauchgewisserBetheuerungsformelnan
Stelle desEides gestattet,eineErklärungunterderBetheuerungsformeldieser
Religionsgesellschaftabgiebt.

S. 65.
Die Beeidigung der Zeugen erfolgt, vorbehaltlichder Bestimmungendes

§. 222),in der —
Sie kann schonin derVoruntersuchungerfolgen,wenn voraussichtlichder

Zeuge am Erscheinenin der HauptverhandlungverhindertoderseinErscheinen
wegen großer Entfernung besonderserschwertsein wird, oder wenn dieBe=
eidigung als Mittel zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßenAussage er=
forderlicherscheint.

In dem vorbereitendenVerfahren ist die Beeidigungnur zulässig,wenn
Gefahr im Verzug obwaltet,oderwenndie —— als Mittel zur Her=
beiführung einer wahrheitsgemäßenAussage über eine Thatsache,von der die
Erhebungder öffentlichenKlage abhängigist, erforderlicherscheint.

Erfolgt dieBeeidigungim Vorverfahren,so ist der Grund in demPro=
tokollanzugeben.

g. 66.
Wird der Zeuge,nachdemer eidlichvernommenwordenist, in demselben

Vorverfahrenoder in demselbenHauptverfahrennochmalsvernommen,so kann
der Richter statt der nochmaligenBeeidigungdenZeugendie Richtigkeitseiner
Aussageunter Berufung auf den früher geleistetenEid versichernu

g.67.
Die Vernehmungbeginntdamit, daß derZeugeüberVornamenund

Zunamen, Alter, Religionsbekenntniß,Stand oder Gewerbeund Wohnort be=
fragt wird. Erforderlichenfallssind dem ZeugenFragen über solcheUm=
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stände,welcheseineGlaubwürdigkeitin der vorliegendenSache betreffen,
insbesondereüber seineBeziehungenzu demBeschuldigtenoderdemVerletzten,
vorzulegen.

S. 68.
Der Zeugeist zu veranlassen,dasjenige,was ihm von demGegenstande

68 Vernehmungbekanntist, im Zusammenhangeanzugeben.Vor seiner
ernehmungist demZeugender Gegenstandder Eitsue und die Person

des Beschuldigten,sofernein solchervorhandenist, zu bezeichnen.
Zur Aufklärung und zur Vervollständigungder Aussage sowie zurEr=

forschungdes Grundes, auf welchemdieWissenschaftdes Zeugen W sind
nhigenhall weitereFragen zu stellen.

g.69.
Wird das Zeugniß oder die ohne gesetzlichenGrund ver=

weigert, so ist der Zeuge in die durch die WeigerungverursachtenKosten
sowie zu einerEeldstrafd bis zu dreihundertMark und für denFall, daß
diesenichtbeigetriebenwerdenkann, zur Strafe der Haft bis zu sechsWochen
zu verurtheilen.

Auch kann zur Erzwingungdes Zeugnissesdie Haft angeordnetwerden,
jedochnichtüber die Zeit der Beendigungdes Verfahrensin der Instanz, auch
nicht über die Zeit von sechsMonaten, und bei Uebertretungennichtüber die
Zeit von sechsWochenhinaus.

Die Een zudiesenMaßregelnstehtauchdemUntersuchungsrichter,dem
Amtsrichterim Vorverfahren,sowiedembeauftragtenund ersuchtenRichterzu.

Sind dieMaßregelnerschöpft,so könnensie in demselbenoderin einem
sem ifen f welchesdieselbeThat zum Gegenstandehat, nichtwieder=
olt werden.

Die Festsetzungund dieVollstreckungderStrafe gegeneinedemaktiven
Heereoderder aktivenMarine angehörendeMilitärpersonerfolgtauf Ersuchen
durchdas Militärgericht.

§. 70.
Sern von demRichter oder der StaatsanwaltschaftgeladeneZeugehat

na aßgabeder GebührenordnungAnspruch auf Entschädigungaus der
Staatskassefür Zeitversäumnißund, wenn seinSieten eineReise erforderlich
macht, auf Erstattungder Kosten, welchedurch dieReiseund denAufenthalt
am Orte der Vernehmungverursachtwerden.

C.71.
Die Landesherrenund die Mitglieder der landesherrlichenFamilien sowie

die 8 der FürstlichenFamilie Hohenzollernsind in ihrer Wohnung zu
vernehmen.

Den Eid leistendieselbenmittels Unterschreibensder die Eidesnorment=
haltendenEidesformel.

Zur Hauptverhandlungwerdensie nicht geladen. Das Protokoll über
ihre gerichtlicheVernehmungist in der Hauptverhandlungzu verlesen.
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SiebenterAbschnitt.
Sachverständige und Augenschein.

K.72.
Auf Sachverständigefindendie Vorschriftendes sechstenAbschnittsüber

Zeugen entsprechendeAnwendung, insoweitnicht in den nachfolgendenPara=
graphenabweichendeBestimmungengetroffensind.

K. 73. /

Die Auswahl der zuzuziehendenSachverständigenund die Bestimmung
ihrer Anzahl erfolgt durchdenRichter.

Sind für gewisseArten von GutachtenSachverständigeöffentlichbestellt,
so anderePersonennur dann gewähltwerden,wenn besondereUmstände
es erfordern.

S.74.
Ein Sachverständigerkann aus denselbenGründen, welchezur Mhnns

einesRichters berechtigen,abgelehntwerden. Ein rchineschere kannjedoch
pict 9 entnommenwerden,daß derSachperständigeals Zeugevernommen
wordenist.

Das AblehnungsrechtstehtderStaatsanwaltschaft,demPrivatklägerund
demBeschuldigtenzu. Die ernanntenSachverständigensind denzur Ablehnung
Berechtigtennamhaftzu machen)wenn nichtbesondereUmständeentgeenstehen.

Der Ablehnungsgrundist glaubhaftzu machen;derEid ist als Mittel
der Glaubhaftmachungausgeschlossen.

K.75.
Der zum SachverständigenErnanntehat derErnennungFolge zu gesen

wenn er zur Erstattung von Gutachtender erfordertenArt öffentlichbestellt
ist, oderwenn er die Wissenschaft,dieKunst oderdasGewerbe,derenKenntniß
Voraussetzungder Begutachtungist, öffentlichzumErwerbeausübt, oderwenn
er zur Ausübung derselbenöffentlichbestelltoderermächtigtist.

Zur Erstattungdes Gutachtensist auchderjenigeverpflichtet,welchersich
zu derselbenvor Gerichtbereiterklärthat.

S. 76.
DieselbenGründe, welcheeinenZeugenberechtigen,das Zeugnißzu ver=

weigern, berechtigeneinenSachverständigenzur VerweigerungdesGutachtens.
Auch aus anderenGründen kann ein Sachverständigervon der Verpflichtung
zur ErstattungdesGutachtensentbundenwerden.

Die VernehmungeinesöffentlichenBeamten als Sachverständigenfindet
nicht statt, wenn die in Behördedes Beamten erklärt, daß die Ver=
nehmungdendienstlichenInteressenNachtheilbereitenwürde.
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§.77.
Im Falle des Nichterscheinensoder der Weigerung eines zurErstattung

desGutachtensverpflichtetenSachverständigenwird dieserzumErsate derKosten
und zu einerGeldstrafebis zu dreihundertMark verurtheilt. Im Falle wieder=
holtenUngehorsamskann nocheinmal eineGeldstrafebis zu sechshundertMark
erkanntwerden.

Die Festsetzungund dieVollstreckungderStrafe gegeneinedemaktiven
Heereoderder aktivenMarine angehörendeMilitärperson erfolgt auf Ersuchen
durchdas Militärgericht.

S.78.
Der Richterhat, soweitihm dieserforderlicherscheint,dieThätigkeitder

Sachverständigenzu leiten.
K.79.

„ g Sachverständigehat vor Erstattungdes GutachtenseinenEid dahin
zu leisten: -

daß er das von ihm erforderteGutachtenunparteiischund nachbestem
Wissenund Gewissenerstattenwerde.

Ist derSachverständigefür dieErstattungvon Gutachtender betreffenden
Art im Allgemeinenbeeidigt,so genügtdieBerufung auf den geleistetenEid.

g.80.
Dem Sachverständigenkann auf sein Verlangen zur Vorbereitungdes

GutachtensdurchVernehmungvon ZeugenoderdesBeschuldigtenweitereAuf=
klärungverschafftwerden.

Zu demselbenZweckekann ihm gestattetwerden,dieAkten einzusehen,der
Vernehmungvon Zeugenoderdes Beschuldigtenbeizuwohnenund an dieselben
unmittelbarFragen zu stellen. «

§.81.
Zur Vorbereitungeines Gutachtensüber den —*— des An⸗

geschuldigtenkanndas Gerichtauf Antrag einesSachverständigennachAnhörung
des Ve anordnen,daß der Angeschuldigtein eine öffentlicheIrren=
anstaltgebrachtund dort beobachtetwerde.

Dem
zu bestellen. . .

Gegen denBeschlußfindetsofortigeBeschwerdestatt. Dieselbehat auf=
schiebendeWirkung.

Die Verwahrung in der Anstalt darf die Dauer von sechsWochennicht
übersteigen.

ngeschuldigten,welchereinenVertheidigernichthat, ist ein solcher

g.82.
Im Vorverfahrenbingt es von derAnordnungdesRichtersab, ob die

Sachverständigenihr Gutachtenschriftlichodermündlichzu erstattenhaben.
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§.83.
Der RichterkanneineneueBegutachtungdurchdieselbenoderdurchandere

Sachverständigeanordnen,wenn er das Gutachtenfür ungenügenderachtet.
Der RichterkanndieBegutachtungdurcheinenanderen Sachverständigen
/ einSachverständigernachErstattungdesGutachtensmit Erfolg

abgelehntist.
In wichtigerenFällenkanndasGutachteneinerFachbehördeeingeholtwerden.

*
Der Sachverständi e hat nachMaßgabe der GebührenordnungAnspruch

auf Entschädigungfür Hettrerfiuennußauf Erstattung der ihm verursachten
Kostenund außerdemauf angemesseneVergütung für g# Mühewaltung.

G.85.
Insoweit zum BeweisevergangenerThatsachenoderZustände,zu deren

WahrnehmungeinebesondereSachkundeerforderlich war, sachkundigePersonenzu
vernehmensind, kommendieVorschriftenüberdenZeugenbeweiszurAnwendung.

g. 86.
Findet die EinnahmeeinesrichterlichenAugenscheinsstatt,so ist im Pro=

tokolleder vorgefundeneSachbestandfestzustellenund darüberAuskunftzugeben,
welcheSpuren oderMerkmale, derenVorhandenseinnach der besonderenBe=
schaffenheitdes Falles vermuthetwerdenkonnte,gefehlthaben.

*:
Die richterlicheLeichenschauwirdunterZuziehungeinesArztes,dieLeichen=

öffnung im Beisein des Richtersvon zwei Aerzten, unter welchensichein Ge=
richtsarztbefindenmuß, vorgenommen.DemjenigenArzte, welcherdenVer=
storbenenin der demTode unmittelbarvorausgegangenenKrankheitbehandelt
hat, ist die iln nicht zu übertragen.Derselbekann jedochauf=
r7inm — erLeichenöffnunganzuwohnen,um aus derKrankheitsgeschichte
ufschlüssezu geben.

9 einesArztes kann bei der Leichenschauunterbleiben,wenn
sie demErmessendes Richters entbehrlichist.

ehufs der BesichtigungoderOeffnung einer schonbeerdigtenLeicheist
ihre Ausgrabung statthaft.

Vor der Leichenöffnungist, wenn nicht besonderedg entgegen⸗
stehen,die Persönlichkeitdes Verstorbenen,insbesonderedurchBefragung von
Personen, welcheden VerstorbenenEirchm häben, festzustellen. 0sein Be=
schuldigtervorhanden,so ist ihm die Leichezur Anerkennungvorzuzeigen.

S.89.
Die Leichenöffnungmuß sich,soweitder ZustandderLeichedies gestattet

stetsauf dieOeffnungderKopf=,Buust=und Bauchhäöhleerstrecken.
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Z.90.
Bei Oeffnungder LeicheeinesneugeborenenKindes ist die Untersuchung

insbesondereauchdarauf zu richten,ob dasselbenachoderwährendder Geburt
elebthabe,und ob es reif oderwenigstensfähig gewesensei,dasLebenaußer=

desMutterleibesfortzusetzen.
E.91.

Liegt der VerdachteinerVergiftung vort so ist die Untersuchungder in
derLeicheodersonstizcaipnn verdächtigenStoffe o721 einenChemikeroder
durcheinefür solcheUntersuchungenbesteherteFachbehördevorzunehmen.

Der Richter kann anordnen,daß dieseUntersuchungunter Mitwirkung
oderLeitungeinesArztes stattzufindenhabe.

K.92.
Bei Münzverbrechenund Münzvergehensind die Münzen oder#hes

erforderlichenfallsderjenigenBehörde vorzulegen,von welcherechte Münzen
oderPapiere dieserArt in Umlauf gesetztwerden. Das Gutachtendieser Be=
hörde ist über die UnechtheitoderVerfälschungsowie darübereinzuholen,in
welcherArt die Fälschungmuthmaßlichbegangenwordensei.

Handeltes sichum *v 42 Münzen oderPapiere, so kannan Stelle
desh der ausländischen Behördedasjenigeeinerdeutschenerfordert
werden.

"U„ G. 93.
Zur ErmittelungderEchtheitoderUnechtheiteinesSchriftstücks,sowiezur

ErmittelungdesUrhebersdesselbenkanneineSchriftvergleichungunterZu=
ziehungvon Sachverständigenvorgenommenwerden.

AchterAbschnitt.
Beschlagnahme und Durchsuchung.

g.94.
Gegenstände,welcheals Beweismittelfür dieUntersuchungvonBedeutung

sein könnenoderder Einziehungunterliegen,sind in Verwahrung zu nehmen
oderin andererWeisesicherzu stellen.

Befinden sich die Gegenständein dem Gewahrsameiner Person und
werdendieselbennichtfreiwillig herausgegeben,so bedarfes derBeschlagnahme.

K.95.
Wer einen Spüi der vorbezeichnetenArt in seinemGewahrsamhat,

ist verpflichtet,denselbenauf Erfordern vorzulegenund auszuliefern.
Er kannim Falle derWeigerungdurchdie im §. 69 bestimmtenJwangs=

mittel hierzuangehaltenwerden. Gegen Personen, welchezur Verweigerung
desZeugnissesberechtigtsind,findendieseZwangsmittelkeineAnwendung.
Reichs=Gesetbl.1877. 37



— 270 —

4#e.
Die VorlegungoderAuslieferungvon Aktenoderanderenin amtlicher

Verwahrung befindlichenSchriftstückendurchBehördenund öffentlicheBeamte
darf nichtgefordertwerden,wennderenobersteDienstbehördeerklärt, daßdas
Bekanntwerdendes Inhalts dieserAkten oder SchriftstückedemWohle des
ReichsodereinesBundesstaatesNachtheilbereitenwürde.

4. «
SchriftlicheMittheilungen zwischendemBeschuldigtenund denjenigenPer=

sonen,die wegenihres #erslss zu ihm nach§#.1., 52 zurVerweigerun
des Zeu * — sind,unterliegender Beschlagnahmenicht,falls sie
in den Händender letzterenPersonenbefindenund diesenichteinerTheilnahme,
BegünstigungoderHehlereiverdächtigsind.

g.88.
Die Anordnung von BeschlagnahmenstehtdemRichter, bei Gefahr im

Verzug auch der Staatsanwaltschaftund denjenigenPolizei=und Sicherheits=
beamtenzu,)welcheals Hülfsbeamteder StaatsamwaltschaftdenAnordnungen
derselbenFolge zu leistenhaben.

st die BeschlagnahmeohnerichterlicheAnordnung erfolgt, so soll der
Beamte, welcherdie Beschlagnahmeangeordnethat, binnen dreiTagen die
richterlicheBestätigung nachsuchen,wenn bei der Beschlagnahmeweder der
davonBetroffenenochein erwachsenerAngehörigeranwesendwar, oderwenn
der Betroffeneund im Falle seiner 6 ein erwachsener —
desselbengegendie BeschlagnahmeausdruͤcklichenWidersprucherhobenhat.
Der Betroffenekannjederzeitdie richterlichee So lange
dieöffentlicheKlagenochnichterhobenist, erfolgtdie Entscheidungdurchden
Amtsrichter,in dessenBezirk die Beschlagnahmestattgefundenhat.

Ist nacherhobeneröffentlicherKlage dieBeschlagnahmedurchdieStaats=
anwaltschaftodereinenPolizei- oderSicherheitsbeamtenerfolgt,66 ist binnen
drei Tagen demRichter von der BeschlagnahmeAnzeige zumachenund sind
demselbendie in Beschlaggenommenen Gegenständezur Verfügungzu stellen.

Beschlagnahmenin militärischenSr zu welchenauch Kriegs=
fahrzeugeSe b erfolgendurchErsuchen derMilitärbehörde,und auf Ver=
langender Civilbehörde(Richter, Staatsanwaltschaft)unter derenMitwirkung.
Des ErsuchensderMilitärbehördebedarfesjedochnicht,wenndieBeschlagnahme
in Räumen vorzunehmenist, welchein militärischenDienstgebäudenausschließlich
von Civilpersonenbewohntwerden.

C.99.
Zulässigist dieBeschlagnahmeder an denBeschuldigtengerichtetenBriefe

und Sendungenauf der Post sowie der an ihn gerichteten Telegrammeauf
denTelegraphenanstalten;desgleichenist zulässigan den bezeichnetenOrten die
Beschlagnahmesolcher Briefe,Sendungenund Telegramme,in Betreff derer
Thatsachenvorliegen,aus welchenzuschließenist, daßsievondemBeschuldigten
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Frten oder für ihn bestimmtsindund daß ihr Inhalt für dieUntersuchung
edeutunghabe. 109

Zu derBeschlagnahme(§.99) ist nur derRichter, beiGefahr im Verzug
und, wenn die Untersuchungnicht blos eineUebertretungbetrifft, auch die
Staatsanwaltschaft üh Die letzteremuß jedochdenihr ausgeliefertenGegen=
* sofort,und zwar BriefeundanderePostsendungenuneröffnet,demRichter
vorlegen.

Die von derStaatsanwaltschaftverfügteBeschlagnahmetritt, auchwenn
sieeineAuslieferungnochnicht zur Folge gehabthat, außer Kraft, wenn sie
nichtbinnendrei Tagen von demRichterbestätigtwird.

Die Entscheidungüber einevon derStaatsamwaltschaftverfügteBeschlag=
nahmesowieüber dieEröffnungeinesausgeliefertenBriefes odereiner anderen
PostsendungerfolgtdurchdenzuständigenRichter (§F.98).

C.101.
Von dengetroffenenMaßregeln(§9.99,100)sinddieBetheiligtenzu benach=

richtigen,sobalddiesohneGefährdungdesUntersuchungszweckesgeschehenkann.
Sendungen,derenEröffnungnichtangeordnetworden,sind denBethei=

ligten sofort auszuantworten.Dasselbegilt, soweitnach der Eröffnung die
Zurückbehaltungnichterforderlichist.

DerjenigeTheil eineszurückbehaltenenBriefes, dessenVorenthaltungnicht
durchdieK#chstctauf dieUntersuchunggebotenerscheint,istdemEmpfangsberech=
tigtenabschriftlichmitzutheilen. «

§.102.
Bei demjenigen,welcherals Thäter oderTheilnehmereiner strafbaren

Snur oderals BegünstigeroderHehler verdächtigist, kann eine Durch=
suchungderWohnungund andererRäume, sowieseinerPerson und der ihm
gehörigenSachen, sowohlzumZweckeseinerErgreifung, als auchdann vor=
8 werden,wenn zuvermuthenist, daß die Durchsuchungzur Auffin=

ung von Beweismittelnführenwerde.

S.103.
Bei anderenPersonensind Durchsuchungennur behufsder Ergreifung

des Beschuldigtenoder behufsder Rllc von Spuren einer strafbaren
Handlung oderbehufsderBeschlagnahmebestimmterGegenständeundnur dann
ulässig,wennThatsachenvorliegen,aus denenzu schließenist, daßdie gesuchte
Persen, Spur oderSachesichin denzu durchsuchendenRäumen befinde.

Diese BeschränkungfindetkeineAnwendungauf die Räume, in welchen
der Beschuldigteergriffenwordenist, oderwelcheer währendder Verfolgung
betretenhat, oderin welcheneine unter PolizeiaufsichtstehendePerson wohnt
oder sichaufhält.

. 104.
Zur NachtzeitdürfendieWohnung, dieGeschäftsräumeunddasbefriedete

Besitzthumnur beiVerfolgungauf frischerThat oderbeiGefahr im Verzug
37
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oderdann durchsuchtwerden,wenn es sichum die Wiederergreifungeines ent=
wichenenGefangenenhandelt.

Diese Beschränkungfindet keineAnwendungauf Wohnungenvon Per=
sonen,welcheunterPolizeiaufsichtstehen,sowieauf Räume, welchezurNachtzeit
JedermannzugänglichoderwelchederPolizei als HerbergenoderVersammlungs=
orte bestrafterPersonn , als Niederlagenvon Sachen, welchemittels strafbarer
Sbriheen erlangtsind, oderals SchlupfwinkeldesGlückspielsodergewerbs=
mäßiger Unzuchtbekanntsind.

Die Nachtzeitumfaßt in demZeitraumevom erstenApril bis dreißigsten
Septemberdie Stunden von neun Uhr Abends bis vier Uhr Morgens und in
demZeitraumevom erstenOktoberbis einunddreißigstenMärz dieStundenvon
neun Uhr Abends bis sechsUhr Morgens.

**
Die Anordnung von DurchsuchungenstehtdemRichter, bei Gefahr im

Verzug auchder Staatsanwaltschaftund denjenigenPolizei= und Sicherheits=
beamtenzu) welcheals Hülfsbeamteder StaatsanwaltschaftdenAnordnungen
derselbenFolge zu leistenhaben. »

Wenn eineDurchsuchungder Wohnung, der Geschäftsräumeoderdes
befriedetenBesitzthumsohneBeisein des Richters oderdesStaatsanwalts statt=
fält , so sind, wenndiesmöglich,ein GemeindebeamteroderzweiMitglieder
er Gemeinde,in derenBezirk die Durchsuchungerfolgt, zuzuziehen.Die als

zugezogenenPersonendürfennichtPaniei oderSicherheits=
eamte sein.

Die in den vorstehendenAbsätzenangeordnetenBeschränkungender Durch=
suchungfindenkeineAnwendungauf die im F. 104 Abs. 2 bezeichnetenWoh=
nungenund Räume.

Durchsuchungenin militärischenDienstgebäudenerfolgendurchErsuchen
derMilitärbehörde,und auf — derCivilbehörde(Richter,Staatsanwalt⸗
schaft)unter derenMitwirkung. Des Ersuchensder Militärbehördebedarfes
jedochnicht, wenn die Durchsuchungvon Räumen vorzunehmenist, welchein
militärischenDienstgebäudenausschließlichvon Civilpersonenbewohntwerden.

g.106.
Der Inhaber der zu durchsuchendenRäume oderGegenständedarf der

Durchsuchungbeiwohnen. Ist er abwesend,so ist, wenn diesmöglich, sein
VertreterodereinerwachsenerAngehöriger,HausgenosseoderNachbarzuzuziehen.

Dem Inhaber oder der in dessenAbwesenheitzugezogenenPerson ist in
denFällen des F. 103 Abs. 1 der Zweckder Durchsuchungvor derenBeginn
bekanntzu machen. Diese Vorschrift findetkeineAnwendungauf die Inhaber
der im F. 104 Abs. 2 bezeichnetenRäume.

C.107.
Dem von der DurchsuchungBetroffenenist nachderenBeendigungauf

Verlangen eine schriftlicheMittheilung zu machen, welcheden Grund der
Durchsuchung(§§.102, 103) sowieim Falle desF. 102 die strafbareHand=
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lung bezeichnenmuß. Auch ist demselbenauf VerlangeneinVerzeichnißder in
Verwahrungoderin BeschlaggenommenenGegenstände,falls abernichtsVer=
dächtigesgeshenn wird) eineBescheinigunghierüberzu geben.

,- s.1082«. .
Werdenbei GelegenheiteinerDurchsuchungGegenständegefunden,welche

zwar in keinerBeziehungzu derUntersuchungstehen,aberauf die erfolgteVer—
übung einer anderen strafbarenEssie hindeuten,so sind dieselbeneinst=
weilen in Beschlagzu nehmen. DerStaatsanwaltschaftist hiervonKenntniß
zu geben.

S. 109.
Die in Verwahrung oder in Beschlag genommenenGegenständesind

genauzu verzeichnenund zur Verhütung von Verwechselungendurchamtliche
Siegel oderin sonstgeeigneterWeisekenntlichzu machen.

S. 110.
Eine Durchsichtder Papiere des von der DurchsuchungBetroffenensteht

nur demRichterzu.
AndereBeamte sind zur Durchsichtder aufgefundenenPapiere nur dann

befugt, wenn der Inhaber derselbendie Durchsichtgenehmigt.Anderenfalls
habensiedie Papiere, derenDurchsichtsiefür gebotenerachten,in einemUm=
schlage,welcherin GegenwartdesInhabers mit demAmsssiegelzu verschließen
ist, an den Richterabzuliefern.

Dem Inhaber derPapiere oderdessenVertreterist dieBeidrückungseines
Siegels gestattet;auch ist er, falls demnächstdie Entsiegelungund Durchsicht
s angeordnetwird, wenndiesmöglich,aufzufordern,derselbenbeizu=
wohnen.

Der Richterhat die zu einerstrafbarenHandlung in Beziehungstehenden
Papiereder Staatsanwaltschaftmitzutheilen.

S. 111.
Gegenstände,welchedurchdie strafbareHandlung demVerletztenentzogen

wurden,sind,falls nichtAnsprücheDritter entgegenstehen,nach— er
Untersuchungund geeignetenfallsschonvorhervon AmtswegendemVerletzten
zurückzugeben,ohnedaß es einesUrtheils hierüberbedarf.

Dem Betheiligtenbleibt die GeltendmachungseinerRechteim Civilver-
fahrenvorbehalten. -·

Neunter Abschnitt.

Verhaftung und vorläufige Festnahme.

G.112.
Der Angeschuldigtedarf nur dann in Untersuchungshaftgenommen

werden,wenn dringendeVerdachtsgründegegenihn vorhandensind und ent=
wederer der Flucht verdächtigist oder Thatsachenvorliegen, aus denenzu
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Fiale ist,daßer Spuren derThat vernichtenoderdaßer ZeugenoderMit=
uldige zu einer falschenAussageoderZeugendazuverleitenwerde, sichder

Zeugnißpflichtzu entziehen.Diese Thatsachensind aktenkundigzu machen.
Der VerdachtderFluchtbedarfkeinerweiterenBegründung:
1. wenn ein VerbrechendenGegenstandder Untersuchungbildet;
2. wenn der he einHeimathloseroderLandstreicherodernicht
im Stande ist, sichüber seinePerson auszuweisen;

3. wenn der Angeschuldigteein Ausländer ist und gegründeterZweifel
besteht,daß er sichauf Ladung vor Gerichtstellenund demUrtheile
Folge leistenwerde.

S.113.
Ist die That nur mit Haftoder mit Geldstrafebedroht, so darf die

Untersuchungshaftnur wegen Verdachtsder Flucht und nur dann verhängt
werden,wenn der Angeschuldigte# den im F.112 Nr. 2 oder3 bezeichneten
Personengehört, oder wenn derselbeunter Polizeiaufsichtsteht,oderwenn es
sichum eineUebertretunghandelt,wegenderendieUeberweisungan dieLandes=
polizeibehördeerkanntwerdenkann.

. 114.
Rich Die Verhaftung erfolgt auf Grund eines schriftlichenHaftbefehls des
ichters.

In dem Haftbefehlist der Angeschuldigtegenau zu bezeichnenund die
ihm Last gelegtestrafbareHandlung sowieder * der Verhaftungan⸗
zugeben.

Dem Angeschuldigtenist derHaftbefehlbei der Verhaftung und, wenn
dies nicht thunkchist, spätestensam Tage nach seinerEinlieferungin das Ge=
fängniß,nachVorschrift des §. 35 bekanntzu machenund zu eröffnen,daßihm
das Rechtsmittelder Beschwerdezustehe.

E.115.
Der Verhaftetemuß spätestensam Tage nachseinerEinlieferungin das

—— durch einenRichter über denGegenstandder Beschuldigunggehört
werden.

S.116.
Der Verhaftetesoll, soweitmöglich,von Anderen hhr und nichtin

demselbenRaume mit Strafgefangenenverwahrtwerden. MitseinerZustimmung
kann von dieserVorschrift abgesehenwerden.

Dem Verhaftetendürfen nur solcheBeschränkungenaaftali werden,
welchezur Sicherung des Zweckesder Haft oderzur Aufrechthaltungder Ord=
nung im Gefängnissenothwendigsind.

Bequemlichkeitenund Beschäftigungen,die dem Stande und den Ver=
mögensverhältnissendes Verhaftetenentsprechen,darf er sichauf seineKosten
verschaffen,soweitsie mit demZweckeder Haft vereinbarsindund wederdie
Ordnungim Gefängnissestören,nochdieSicherheitgefährden.

’



"—«2.75-—

Fesselndürfenim GefängnissedemVerhaftetennur dannangelegtwerden,
wennes wegenbesondererGefährlichkeitseinerPerson, namentlichzur Sicherung
Anderer erforderlicherscheint,oderwenn er einenSelbstentleibungs=oderEnt=
weichungsversuchgemachtodervorbereitethat. Bei der Hauptverhandlungsoll
er ngeesft sein. "

Die nachMaßgabevorstehenderBestimmungenerforderlichenVerfügungen
hat der Richter zu treffen. Die in dringendenFällen von anderenBeamten
getroffenenAnordnungenunterliegender Genehmigungdes Richters.

§S.117.
Ein Angeschuldigter,dessenVerhaftung lediglichwegendesVerdachtsder

Flucht angeordnetist,kann gegenSicherheitsleistungmit derUntersuchungshaft
verschontwerden.

S.118.
Die Sicherheitsleistungist durchHinterlegungin baaremGelde oderin

WerthpapierenoderdurchPoddtestellung odermittelsBürgschaftgeeigneterPer=
sonenzu bewirken.
Die Höheund die Art der zu leistendenSicherheitwird von demRichter

nachfreiemErmessenfestgesetzt.
S. 119.

Der Angeschuldigte,welcherseineFreilassunggegenSicherheitsleistungbe=
Hüst ist, wenn er nicht im DeutschenReich wohnt, verpflichtet,eine im
Bezirt bes zuständigenGerichtswohnhaftePerson zur EmpfangnahmevonZu=
stellungenzu bevollmächtigen.

C.120.
Der Sicherheitsleistungungeachtetist der Angeschuldigtezur Haft zu

bringen,wenn er Anstalten zur Fluchttrifft, wenn er auf ergangeneLadung
ohnegenügendeEntschuldigungausbleibt, oderwennneu hervorgetreteneUm=
ständeseineVerhaftung erforderlichmachen.

C.121.
Eine nochnicht verfalleneSicherheitwird frei, wenn der Angeschuldigte

urHast gebracht,oderwennder Haftbefehlaufgehobenwordenist, oderwenn
er Antrittder erkanntenFreiheitsstrafeerfolgt.

Diejenigen,welchefür denAngeschuldigtenSicherheitgeleistethaben,können
ihreBefreiungdadurchherbeiführen,daß sie entwederbinneneinervomGerichte
u bestimmendenFrist die Gestellungdes Angeschuldigtenbewirken,oder von
en Thatsachen,welcheden Verdachteiner vom Angeschuldigtenbeabsichtigten
Flucht begründen,rechtzeitigdergestaltAnzeigemachen,daß die Verhaftung
bewirktwerdenkann.

*
Eine noch nicht frei —— Sicherheitverfällt der Staatskasse,wenn

derAngeschuldigtesichder Untersuchungoder demAntritt dererkanntenFrei—
heitsstrafeentzieht. «
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Vor der Entscheidungsind der Angeschuldigtesowie diejenigen,welche
für den AngeschuldigtenSicherheitgeleistethaben, zu einerErklärung außzu=
fordern. Gegen die Entscheidungstehtihnen nur die sofortigeBeschwerdezu.
Vor der Entscheidungüber die Beschwerdeist denBetheiligtenund derStaats=
anwaltschaftGelegenheitzurmündlichenBegründungihrer AnträgesowiezurEr=
örterungüber stattgehabteErmittelungenzu geben.

Die denVerfall aussprechendeEntscheidunghat gegendiejenigen,welche
für denAngeschuldigtenSicherheitgeleistethaben,dieWirkungeneinesvon dem
Civilrichter erlassenen,für vorläufig vollstreckbarerklärtenEndurtheils, und
— der Beschwerdefristdie Wirkungen eines rechtskräftigenCivil—
endurtheils.

C.123.
Der Haftbefehlist aufzuheben,wenn der in demselbenangegebeneGrund

derVerhaftungweggefallenist, oderwenn derAngeschuldigtefreigesprochenoder
außerSüralseenggesetztwird.

Durch EinlegungeinesRechtsmittelsdarfdieFreilassungdesAngeschuldigten
nichtverzögertwerden.

- Z.124. » ·
Die auf dieUntersuchungshaft,einschließlichderSicherheitsleistung,bezüg=

lichenEntscheidungenwerdenvon demaiabich Gericht erlassen.
In der Voruntersuchungist der Untersuchungsrichterzur Erlassung des

Haftbefehlsund mit Zustimmungder Staatsanwaltschaftauch zur Aufhebung
eines solchen sowie zur Freilassung des Angeschuldigtengegen Sicherheits=
leistungbefugt. Versagt die SlaaksanwaltsghafdieseGeriseterier.„so hat der
ssuchungerichte, wenn er die beanstandeteMaßregel anordnenwill, unver=

git 6 %binnenvierundzwanzigStunden,dieEntscheidungdesGerichts
nachzusuchen.

Die gleicheBefugnißhat nachEröffnungdesHauptverfahrensin dringen=
denFällen derVorsitzendedeserkennendenGerichts.

*
Auch vor ErhebungderöffentlichenKlagekann,wennein zur Erlassung

einesHaftbefehlsberechtigenderGrund vorhandenist, vomAmtsrichterauf An=
trag derStaatsanwaltschaftoder,bei Gefahrim Verzuge,von Amtswegenein
Haftbefehl erlassenwerden.

Zur ErlassungdiesesHaftbefehlsund der auf dieütseehean hhaft,ein=
schließlichder Sicherheitsleistung,bezüglichenEntscheidungenist jeder Amtsrichter
befugt, in dessenBezirk ein Gerichtsstandfür die Sache begründetist oderder
zu Verhaftendekelersienwird. ·

DieBestimmungender§§.114—123findenentsprechendeAnwendung.

s.126.
Der vor ErhebungderöffentlichenKlageerlasseneHaftbefehlistaufzuheben,

wenn dieStaatsanwaltschaftes beantragt,oderwenn nicht binneneinerWoche
nachVollstreckungdesHaftbefehlsdie öffentlicheKlage erhobenund dieFort—
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dauerderHaft von dem zuständigenRichterangeordnet,auchdieseAnordnung
zur KenntnißdesAmtsrichtersgelangtist.

Wenn zur Vorbereitungund Erhebungder öffentlichenKlage die Frist
von einerWochenichtgenügt, so kanndieselbeauf Antrag der Staatsanwalt==
schaftvom Amtsrichterum eineWocheund) wenn es sichum ein Verbrechen
oderVergehenhandelt,auf erneutenAntrag der Staatsanwaltschaftum fernere
zweiWochenverlängertwerden.

(. 127.
Wird Jemand auf frischerThat betroffenoderverfolgt, so ist, wenn er

derFlucht verdächtigist oderseinePersönlichkeitnicht sofort festgestelltwerden
kann,Jedermannbesuntihn auchohnerichterlichenBefehlvorläufigfestzunehmen.

Die Staatsanwaltschaftund diePolizei=undSicherheitsbeamtensindauch
dannzur vorläufigenFestnahmebefugt, wenndie VoraussetzungeneinesHaft=
befehlsvorliegenund Gefahr im Verzug obwaltet.

Bei strafbarenrs „deren nur auf Antrag eintritt,ist
die vorläufigeFestnahmevon derStellung einessolchenAntrags nichtabhängig.

d. 128.
Der Festgenommeneist unverzüglich,sofern er nichtwiederin Freiheit gesetzt

wird,demAmtsrichterdesBezirks,in welchemdieFestnahmeerfolgtist,vorzuführen.
Der Amtsrichterhat ihn spätestensamTage nachderVorführungzuvernehmen.

Hält derAmtsrichterdieFestnahmenichtfür gerechtfertigtoderdieGründe
derselbenfür beseitigt,so verordneter die Freilassung. Anderenfallserläßt er
einenHaftbefehl,auf welchendieBestimmungendes 9 126 Anwendungsfinden.

K..129.
Ist gegendenFestgenommenenbereitsdie öffentlicheKlage erhoben,so

ist derselbeentwedersofort, oderauf Verfügung desAmtsrichters,welchemder=
selbezunächstvorgeführtworden,dem zuständigenGericht oderUntersuchungs=
richtervorzuführen,und habendiesespätestensam Tage nach der Vorführung
über FreilassungoberVerhaftungdesFestgenommenenzu entscheiden. ·

5.130. ·
Wird wegenVerdachtseinerstrafbarenHandlung, derenVerfolgung nur

auf Antrag eintritt,ein Haftbefehlerlassen,bevorderAntrag gestelltist, so ist
derAntragsberechtigte,von mehrerenwenigstenseinerderselben,sofortvondem
Erlaß desHaftbefehlsin Kenntniß zu setzen.Auf den Haftbefehlfinden die
BestimmungendesF. 126 gleichfallsAnwendung.

.. 131.
Auf Grund einesHaftbefehlskönnenvon dem Richter sowievon der

StaatsanwaltschaftSteckbriefeerlassenwerden,wennder zuVerhaftendeflüchtig
ist odersichverborgenhält.
Ochne vorgängigenHaftbefehlist einesteckbrieflicheVerfolgung nur dann

statthaft,wennein Festgenommeneraus dem Gefängnisseentweichtoder sonst
Reichs=Oesezbl.1877. 38
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sichder Bewachungentzieht.In diesemFalle sindauchdiePolizeibehördenzur
Erlassungdes SiKerieso befugt.

Der Steckbriefsoll, soweitdiesmöglich, eineBeschreibungdes zu Ver=
haftendenenthaltenund die demselbenzur Last gelegtestrafbareHandlung so=
wie das Gefängnißbezeichnen,in welchesdie Ablieferungzu erfolgenhat.

KC.132.
Ist Jemand auf Grund einesHaftbefehlsodereinesSteckbriefsergriffen

worden, und kann er nicht spätestensam Tage nachder Ergreifung vor den
zuständigenRichter gestelltwerden, so ist er auf sein Verlangen sofort dem
nächstenAmtsrichtervorzuführen.

Seine Vernehmungist spätestensam Tage nach der Ergreifung zube=
wirken. Weist er bei der Vernehmungnach,daß er nichtdie verfolgtePerson,
oder daß die Verfolgung durchdie zuständigeBehördewiederaufgehobensei,
so hat der AmtsrichterseineFreilassungzu verfügen.

Sehnter Abschnitt.

Vernehmung des Beschuldigten.

KG.133.
Der Beschuldigteist zur Vernehmungschriftlichzu laden.
Die Ladung kannunter derAndrohunggeschehen,daß im Falle desAus=

bleibensseineVorführung erfolgenwerde.

. 134.
Die sofortigeVorführung des Beschuldigtenkannverfügtwerden, wenn

Gründe vorliegen)welchedie Erlassungeines Haftbefehlsrechtfertigenwürden.
In demVorführungsbefehleist derBeschuldigtegenauzu bezeichnenund

die * zur Last gelegtestrafbareHandlung sowie derGrund der Vorführung
anzugeben.

8 135
Der Vorgeführte ist sofort von dem Richter zu vernehmen. Ist dies

nächstfolgendenTag hinaus,festgehaltenwerden.

S.136.
Bei Beginn der erstenVernehmungist demBeschuldigten8 eröffnen,

welchestrafbareHandlung ihm zur Last gelegtwird. Der Beschuldigteist zu
befragen,ob er etwas auf die Beschuldigungerwidern wolle.

Die Vernehmungsoll demBeschuldigtenGelegenheitzur Beseitigungder
gegen ihn vorliegendenVerdachtsgründeund zur Geltendmachungder zu süen
unstensprechendenThatsachengeben.

Bei der erstenVernehmung des Beschuldigtenist zugleichauf die Ermit=
telungseinerpersönlichenVerhältnisseBedachtzu nehmen.
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Elfter Abschnitt.

Vertheidigung.
G.137.

Der Beschuldigtekann sichin jederLage des Verfahrens desBeistandes
einesVertheidigersbedienen.

Hat der BeschuldigteeinengesetzlichenVertreter,so kannauchdieserselb=
ständigeinenVertheidigerwählen.

g. 138.
Zu e könnendie bei einemdeutschenGerichte zugelassenen

Rechtsanwältesowiedie Rechtslehreran deutschenHochschulengewähltwerden.
AnderePersonenkönnennur mit Genehmigungdes Gerichtsund, wenn

der du einernothwendigenVertheidigungvorliegtund der Gewähltenichtzu
den Personengehört, welchezu Vertheidigernbestelltwerdendürfen, nur in
Gemeinschaftmit einersolchenals Wahlvertheidigerzugelassenwerden.

S. 139.
Der als VertheidigergewählteRechtsanwaltkann mit Zustimmungdes

AngeklagtendieVertheidigungeinemRechtskundigen,welcherdie erstePrüfung
für denJustizdienstbestandenhat und in demselbenseitmindestenszweiJahren
beschäftigtist, übertragen. K 14

140.
Die Vertheidigungist nothwendigin denSachen,welchevor demReichs=

gerichtin ersterInstanz odervor demSchwurgerichtezu verhandelnsind.
In Sachen, welchevor demLandgerichtin ersterInstanz zu verhandeln

sind,ist die Vertheidigungnothwendig:
1. wenn der Angeschuldigtetaub oder stummist oder das sechzehnte
Lebensjahrnochnichtvollendethat;

2. wenn ein Verbrechenden Gegenstandder Untersuchungbildet und
der Beschuldigteoder sein gesetzlicherVertreter dieBestellung eines
Vertheidigersbeantragt.

Diese Bestimmung findet nicht Anwendung, wenn die strafbare
Aute nur deshalbals ein Verbrechensichdarstellt,weil sie im
kückfallbegangenist. ·

Juden des Abs. 1 und desAbs. 2 Nr. 1 ist demAngeschuldigten,
welchereinen Vertheidigernochnichtgewählthat, ein solchervon Amtswegen
zu bestellen, sobald die im F. 199 vorgeschriebeneAufforderung stattgefunden
hat. In demFalle desAbs. 2 Nr. 2 ist der Antrag binnen einerFrist von
drei Tagen nachder Aufforderungzu stellen.

C.141.
In anderenals denim §. 140 bezeichnetenFällen kanndas Gerichtund

bei vorhandenerDringlichkeitder Vorsitzendedesselbenauf Antrag oder von
AmtswegeneinenVertheidigerbestellen.

38=
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g. 142.
sol Die Bestellungdes VertheidigerskannschonwährenddesVorverfahrens
erfolgen.

K.143.
Die Bestellungist zurückjunehmen,wenn demnächstein andererVerthei=digergewähltwirdunddieserdieWahlannimmt.

S.144.
Die Auswahl des zu bestellendenVertheidigerserfolgt durch den Vor=

sitendendes Gerichts aus der Zahl der am Sitze diesesGerichts wohnhaften
Rechtsanwälte.Für das vorbereitendeVerfahren erfolgt die Bestellungdurch
denAmtsrichter.

Auch Justizbeamte,welchenicht als Richter angestelltsind, sowiesolche
Rechtskundige,welchedie vorgeschriebeneerstePrüfung für den Justizdienst
bestandenhaben,könnenals Vertheidigerbestelltwerden.

C.145.
Wenn in einemFalle, in welchemdie Vertheidigungeinenothwendige

oder die Bestellungeines Vertheidigersin Gemäßheit desF. 141 erfolgt ia.
der Vertheidigerin der Hauptverhandlungausbleibt, sichunzeitigentferntoder
sichweigert,dieVertheidigungzu führen,so hatderVorsitzendedemAngeklagten
sogleicheinenanderenVertheidigerzu bestellen.Das Gerichtkannjedochauch
eineAussetzungder Verhandlungbeschließen.

Erklärt der neu bestellteVertheidiger, daß ihm die zur Vorbereitung der
VertheidigungerforderlicheZeit nichtverbleibenwürde, so ist die Verhandlung
zu unterbrechenoderauszusetzen.

Wird durchdie Schuld des VertheidigerseineAussetzungerforderlich,so
sind demselben,vorbehaltlichdienstlicherAhndung, die hierdurchverursachten
Kostenaufzuerlegen.

S.146.
Die VertheidigungmehrererBeschuldigterkann, insoferndies der Auf=

gabeder Vertheidigungnicht widerstreitet,durcheinengemeinschaftlichenVer=
theidigergeführtwerden.

· Z.147.-
Der Vertheidiger ist nach dem Schlusse der Voruntersuchungund, wenn

einesolchenichtstattgefundenhat, nachEinreichungder Anklageschriftbei dem
Gerichtezur Einsichtder demGerichtevorliegendenAktenbefugt. «

Schon vor diesemZeitpunkteist ihm die Einsichtder gerichtlichenUnter=
suchungsakteninsoweitzugestatten,als dies ohneGefährdungdesUntersuchungs=
zweckesgeschehenkann.

Die Einsichtder Protokolle überdie VernehmungdesBeschuldigten,der
Gutachtender Sachverständigenund der Protokolleüber diejenigengerichtlichen
Handlungen,denenderVertheidigerbeizuwohnenbefugtist, darf ihmkeinenfalls
verweigertwerden.
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Nach demErmessendesVorsitzendenkönnendieAkten,mit Ausnahmeder
Ueberführungsstücke,demVertheidigerin seineWohnung verabfolgtwerden.

C.148.
Dem verhaftetenBeschuldigtenist schriftlicherund mündlicherVerkehr

mit demVertheidigergestattet.
So langedas Hauptverfahrennichteröffnetist, kann der Richterschrift=

licheMittheilungenzurückweisen,falls derenEinsichtihm nichtgestattetwird.
Bis zu demselbenZeitpunktekann der Richter, sofern die Verhaftung

nicht lediglichwegenVerdachtsder FluchtEisfrür ist, anordnen,daß den
Unterredungenmit demVertheidigereine Gerichtspersonbeiwohne.

KC.149.
Der EhemanneinerAngeklagtenist in derHauptverhandlungals Beistand

derselbenzuzulassenund auf seinVerlangen zu hören.
Dasselbegilt von demVater, AdoptivvateroderVormundeinesminder=

jährigenAngeklagten.
In dem Vorverfahren unterliegt die Zulassung solcherBeiständedem

richterlichenErmessen. K#
,150.

Dem zum VertheidigerbestelltenRechtsanwaltesind für die geführteVer=
— die GebührennachMaßgabederGebührenordnungaus der Staats=
kassezu bezahlen.
behaltDer Rückgriffan den in die KostenverurtheiltenAngeklagtenbleibtvor=
alten.

Zweites Buch.

Verfahrenin ersterInstanz.

ErsterAbschnitt.
Oeffentliche Klage.

g.151.
Die Eröffnung einer gerichtlichenUntersuchungist durchdie Erhebung

einerKlage bedingt. E 12

Zur Erhebungder öffentlichenKlage ist die Staatsanwaltschaftberufen.
Dieselbeist, 15 nicht gesetzlichein Anderes bestimmtist, verpflichtet,

wegenaller gerichtlichstrafbarenund verfolgbarenHandlungen einzuschreiten,
sofernzureichendethatsächlicheAnhaltspunktevorliegen.
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§.153..
Die UntersuchungundEntscheidungerstrecktsichnur auf die in der Klage

bezeichneteThat und auf die durchdie KlagebeschuldigtenPersonen.
Innerhalb dieserGrenzensind die Gerichtezu einerselbständigenThätig=

keitberechtigtund verpflichtet;insbesonderesind sie bei Anwendungdes Straf=
gesetzesan die gestelltenAnträge nichtgebunden.

S.154.
Die öffentlicheKlage kannnachEröffnungderUntersuchungnichtzurück=

genommenwerden. "
155.

Im Sinne diesesGesetzesist:
Angeschuldigterder Beschuldigte,gegenwelchendie öffentlicheKlage
erhobenist,

Angeklagter der Beschuldigteoder Angeschuldigte,gegenwelchendie
röffnungdes Hauptverfahrensbeschlossenist.

Sweiter Abschnitt.
Vorbereitung der öffentlichen Klage.

C.156.
AnzeigenstrafbarerH##ungen oderAnträge auf Strafverfolgungkönnen

bei der Staatsanwaltschaft,den Behörden und Beamten des Poltzei=und
Sicherheitsdienstesund den Amtsgerichtenmündlichoder schriftlichangebracht
werden. Die mündlicheAnzeigeist zu beurkunden.

Bei strafbaren Handlungen, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt,
muß der Antrag bei einemGerichtoderder Staatsanwaltschaftschriftlichoder
zu Protokoll, bei eineranderenBehördeschriftlichangebrachtwerden.

G.157. .
Sind Anhaltspunktedafür vorhanden,daßJemand einesnichtnatürlichen

Todes gestorbenist, oder wird der Leichnameines Unbekanntengefunden,so
sind die Polizei= und Gemeindebehördenzur sofortigenAnzeigean die Staats=
anwaltschaftoderan den Amtsrichterverpflichtet.

Die Beerdi ung darf nur auf Grund einerschriftlichenGenehmigungder
Staatsanwaltschaft oderdes Amtsrichterserfolgen.

g.158.
Sobald dieStaatsanwaltschaftdurcheineAnzeigeoderauf anderemWege

von demVerdacht einer strafbarenHandlung Kenntniß erhält, hat siebehusfs
ihrer Entschließungdarüber,ob die öffentlicheKlage zu erhebensei, den Sach=
verhalt zu erforschen. -

Die Staatsanwaltschafthat nicht blos die zur Belastung, sondernauch
die zur Entlastung dienendenUmständezu ermittelnund für die Erhebung
derjenigenBeweiseSorge zu tragen,derenVerlust zu besorgensteht.
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§.159.
Zu dem im vorstehendenParagraphen bezeichnetenZweckekann die

Staatsanwaltschaftvon allen öffentlichenBehörden Auskunft verlangenund
ErmittelungenjederArt, mit AusschlußeidlicherVernehmungen,entwederselbst
vornehmenoderdurchdieBehördenund Beamtendes Polizei=undSicherheits=
dienstesvornehmenlassen. Die Behörden und Beamten des Polizei= und
Sicherheitsdienstessind verpflichtet,dem Ersuchen oder Auftrage der Staats=
anwaltschaftzu genügen.

· §.160.
Erachtetdie Staatsanwaltschaftdie Vornahme einerrichterlichen Unter—

suchungshandlungfür erforderlich,so stellt sie ihreAnträge beidemAmtsrichter
des Bezirks, in welchemdieseHandlung vorzunehmenist.

Der Amtsrichterhat zu prüfen, ob die beantragteHandlung nachden
Umständendes Falles gesetzlichzulässigist.

.. 161.
Die Behörden und Beamten des Polizei=und Sicherheitsdiensteshaben

strafbareHandlungenzu erforschenund alle keinenAufschubgestattendenAnord=
nungenzu treffen,um dieVerdunkelungderSachezu verhüten.

Sie übersendenihreVerhandlungenohneVerzugderStaatsanwaltschaft.
Erscheintdie schleunigeVornahmerichterlicherUntersuchungshandlungenerforder=
lich, so kann dieUebersendungunmittelbaran den Amtsrichtererfolgen.

§. 162.
Bei Amtshandlungenan Ort und Stelle ist derBeamte, welcherdieselben

leitet, befugt, Personen, welcheseineamtlicheThätigkeitvorsätzlichstörenoder
chdenvon ihm innerhalbseinerZuständigkeitgekesferen Anordnungenwider=
setzen,festnehmenund bis zur Beendigung seiner Amtsverrichtungen, jedoch
nichtüberdennächstfolgendenTag hinaus, festhaltenzu lassen.

C.163.
Wenn Gefahr im Verzug obwaltet,hat derAmtsrichterdie erforderlichen

Untersuchungshandlungenvon Amtswegenvorzunehmen.

. 164.
Wird der Beschuldigtevon dem Amtsrichtervernommenund beantragt

er bei dieserVernehmungzu seinerEntlastung gräis Beweiserhebungen,iê
hat der Amtsrichterdieselben,soweiter sie für erheblicherachtet,vorzunehmen,
wenn der Verlust der Beweisezu besorgenstehtoder die Beweiserhebungdie
Freilassungdes Beschuldigtenbegründenkann.

Der Richter kann, wenn die Beweiserhebungin einem anderenAmtsbezirke
vorzunehmenist, denAmtsrichterdes letzterenum Vornahme derselben

*
In denFällender##.163,164gebührtderStaatsanwaltschaftdie

weitereVerfügung.



—284-.—-

§.166.
Die Beurkundungdervon demAmtsrichtervorzunehmendenUntersuchung⸗

handlungenund dieZuziehungeinesGerichtsschreiberserfolgtnachdenfür die
VoruntersuchunggeltendenVorschriften.

K.167.
Für die Theilnahmeder —— an denrichterlichenVerhand=

«lungenkommendiefürdieVoruntersuchuneltenenVorschriftenzurAnwendung.
Das Gleiche gilt hinsichtlichdes Beschuldigten,seinesVertheidigersund

der von ihm benanntenSachverständigen,wenn der Beschuldigteals solcher
vom Richter vernommenist oder sichin Untersuchungshaftbefindet.

g.168.
Bieten die angestelltenErmittelungengenügendenAnlaß zur Erhebun

der öffentlichenKlage, so erhebtdie Staatsanwaltschaftdieselbeentweder*7
einenAntrag auf gerichtlicheVoruntersuchungoder durchEinreichungeiner
Anklageschriftbei demGerichte. ·

nberenfallsverfügtdieStaatsanwaltschaftdieEinstellungdesVerfahrens
und setzthiervon den Beschuldigtenin Kenntniß, wenn er als solchervom
Richter vernommenoderein Haftbefehlgegenihn erlassenwar.

K.169.
Giebt die Staatsanwaltschafteinembei ihr angebrachtenAntrageauf Er=

hebungder öffentlichenKlage keineFolge, oderverfügtsienachdemAbschlusse
der Ermittelungendie Einstellungdes Verfahrens,so hat siedenAntragsteller
unterAngabe derGründezu bescheiden.

§. 170.
Ist derAntragstellerzugleichderVerletzte,sostehtihmgegendiesenBescheid

binnen zwei Wochennach der die Beschwerdean den vor=
gesettenBeamtenderStaatsanwaltschaftund gegendessenablehnendenBescheid
innen einemMonate nach der Bekanntmachungder Antrag auf gerichtliche
Suee zu.

Der Antragmuß die Thatsachen,welchedie Erhebungder öffentlichen
Klage begründensollen, und dieBeweismittelue auchvon einemRechts=
anwalt unterzeichnetsein. Der Antrag ist bei demfür die Entscheidungzu=
ständigenGerichteinzureichen.

Zur Entscheidungist in denvor das ReichsgerichtgehörigenSachendas
Reichsgericht,in anderenSachen das Oberlandesgerichtzuständig.

g.171.
Auf Verlangen des Gerichts hat demselbendie Staatsanwaltschaftdie

bishervon ihr geführtenVerhandlungenvorzulegen.
Das Gerichtkann denAntrag unter Besimmmg einerFrist dem Be=

schuldigtenzur Erklärung mittheilen.
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Das Gericht kann zur VorbereitungseinerEntscheidungErmittelungen

anordnenund mit derenVornahmeeinesseinerMitglieder, denUntersuchungs=
richteroderdenAmtsrichterbeauftragen.

-. §.172.
ErgiebtsichkeingenügenderAnlaß zur Erhebungder öffentlichenKlage,

so saichFei den Antrag und setztden Antragsteller,die Staats=
anwaltschaftund denBeschuldigtenvon der Verwerfungin Kenntniß.

Ist der Antrag verworfen,so kann die öffentlicheKlage nur auf Grund
neuerThatsachenoderBeweismittelerhobenwerden.

. 173.
ErachtetdagegendasGericht denAntrag für begründet,so beschließtes

die Erhebung der öffentlichenKlage. Die Durchführung diesesBeschlusses
liegt der Staatsanwaltschaftob.

. 174.
Dem Antragstellerkannvor derEntscheidungüberdenAntrag dieLeistung

einerSicherheitfür die durchdas Verfahren über den Antrag und durchdie
UntersuchungderStaatskasseund demBeschuldigtenvoraussicht6äêverwachsenden
KostendurchBeschlußdes Gerichts auferlegtwerden. Die Sicherheitsleistung
ist durchHinterlegungin baaremGelde oder in Werthpapierenzu bewirken.
Die Höhe der zu leistendenSicherheit wird von dem Gerichtenach freiem
Ermessenfestgesett.Dasselbe hat zugleicheineFrist zu bestimmen,binnen
welcherdie Sicherheitzu leistenist.

Wird dieSicherheitbinnender bestimmtenFrist nichtgeleistet,so hat das
GerichtdenAntrag für zurückgenommenzu erklären.

(. 175.
Die *5 das Verfahren über den Antrag veranlaßtenKostensind in

demFalle des F.172 und des F. 174 Abs.2 demAntragstelleraufzuerlegen.

Dritter Abschnitt.
Gerichtliche Voruntersuchung.

C.176.
Die Voruntersuchungfindet in denjenigenStrafsachenstatt, welchezur

Zuständigkeitdes nhn oderder Schwurgerichtegehören. 6
In denjenigen Strafsachen,welchezur Vuständegkender Landgerichte

gehören,findetdie Voruntersuchungstatt: -
"1.wenndieStaatsanwaltschaftdieselbebeantragt;
2. wenn der Angeschuldigte— in Gemäßheitdes §. 199 beantragt
und erheblicheGründegeltendmacht,aus deneneineVoruntersuchung
zur VorbereitungseinerVertheidigungerforderlicherscheint.

Reichs-Gesetbl.1877. « 39
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In denzurZuständigkeitderSchöffengerichtegehörigenSachenist, außer
dem Falle der Verbindung in Folge einesZusammenhanges(§.5), bie Vor⸗
untersuchungunzulässig. gin

Der Antrag der Staatsanwaltschaftauf Eröffnung der Voruntersuchung
muß denBeschuldigtenund die ihm zur Last gelegteThat bezeichnen.

S.178.
Der Antrag kannnur wegenUnzuständigkeitdesGerichtsoderwegenUn=

— der Strafverfolgungoder der Voruntersuchung(F.176), oderweil
ie in dem bezeichneteThat unter kein Strafgesetzfällt, abgelehnt
werden. Hierzu bedarf es eines Beschlussesdes Gerichts.

Der Angeschuldigtekannvor der Beschlußfassunggehörtwerden.

K.179.
Gegen die Verfügung, durchwelcheauf Antrag der Staatsanwaltschaft

die Voruntersuchungeröffnetwordenist, kann der Angeschuldigteaus einem
der im F. 178 Abs. 1 bezeichnetenGründe Einwand erheben. Ueberden Ein=
wand entscheidetdas Gericht.

Diese Bestimmungfindet nichtAnwendung,wenn die Voruntersuchung
in Folge des Beschlussesdes Gerichts eröffnetund der Angeschuldigtevorher
gehörtwordenist.

G.180.
GegendenBeschlußdesGerichts,durchwelchender von demAngeschul=

digten in demFalle des §. 178 Abs.2 und in demFalle des §. 179 Abf. 1
Sue Einwand der Unzuständigkeit(F. 16) verworfenwird, stehtdemAn=
geschuldigtendie sofortigeBeschwerdezu.

Im UebrigenkannderBeschlußdesGerichts,durchwelchenderEinwand
des Angeschuldigtenverworfenoder die Eröffnung der Voruntersuchungan=
geordnetist, nicht angefochtenwerden.

.. 181.
Gegenden BeschlußdesGerichts, durchwelchender Antrag der Staats=

anwaltschaftoderdes Angeschuldigtenauf Eröffnung der Voruntersuchungab=
gelehntwordenist, findetsofortigeBeschwerdestatt.

· Z.182.
Die Voruntersuchungwird von dem Untersuchungsrichtereröffnetund

geführt.
g.183.

DurchBeschlußdesLandgerichtskannauf Antrag derStaatsanwaltschaft
die Führung der VoruntersuchungeinemAmtsrichteruͤbertragenwerden. Um
die VornahmeeinzelnerUntersuchungshandlungenkannderUntersuchungsrichter
die Amtsrichterersuchen.Auf Amtsrichter,welchemit demUntersuchungsrichter
denselbenAmtssitzhaben,findendieseBestimmungenkeineAnwendung.
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S. 184.
Bei demReichsgerichtewird der Untersuchungsrichterfür jedeStrafsache

aus der Zahl der MitgliederdurchdenPräsidentenbestellt. ·
Der Präsidentkann auchjedesMitglied einesanderendeutschenGerichts

und jedenAmtsrichterzumUntersuchungsrichter,oder für einen Theilder Ge=
schäftedes eisecheengerihte=zum Vertreterdesselbenbestellen.

Der Untersuchungsrichterund dessenVertreterkönnenum die Vornahme
einzelnerUntersuchungshandlungendie Amtsrichterersuchen.

K.185.
Bei der Vernehmungdes Angeschuldigten,der Zeugenund Sachverstän=

digensowiebei der Einnahmedes Augenscheinshat der Untersuchungsrichter
einenGerichtsschreiberzuzuziehen.In dringendenFällen kannderUntersuchungs=
richtereinevon ihm zu beeidigendePerson als Gerichtsschreiberzuziehen.

+.186.
UeberjedeUntersuchungshandlungist ein Protokoll aufzunehmen.Das=

selbeist von demUntersuchungsrichterund demzugezogenenGerichtsschreiberzu
unterschreiben.

Das Protokoll muß Ort und Tag der Verhandlung sowiedie Namen
dermitwirkendenoderbetheiligtenPersonenangebenund ersehenlassen,ob die
wesentlichenFörmlichkeitendes Verfahrensbeobachtetsind.

Das Protokoll ist den bei der VerhandlungbetheiligtenPersonen,soweit
es dieselbenbetrifft, behufs der Genehmigungvorzulesenoder zur eigenen
Durchlesungdoeeh Die erfolgteGenehmigungist zu vermerken,und das
Protokoll von den Betheiligtenentwederzu unterschreiben,oder in demselben
anzugeben,weshalbdie Unterschriftunterbliebenist.

S. 187.
Die Behördenund BeamtendesPolizei=undSicherheitsdienstessindver=

pflichtet,Ersuchenoder Aufträgen des Untersuchungsrichtersum Ausführung
einzelnerMaßregelnoderum Vornahmevon Ermittelungenzu genügen.

§ 188.
Die Voruntersuchungist nichtweiterauszudehnen,als erforderlichist, um
eineEntscheidungdarüber zu begründen,ob das Hauptverfahrenzu eröffnen
oderder AngeschuldigteaußerVerfolgung zu setzensei.

Auch sad Beweise,derenVerlust für die Hauptverhandlungzu besorgen
steht,oderderenAufnahmezurVorbereitungderVertheidigungdesAngeschuldigten
erforderlicherscheint,in der Voruntersuchungzu erheben.

C.189.
Ergiebtsichim LaufederVoruntersuchungAnlaß zur Ausdehnungder=

selbenauf einein demAntrageder StaatsanwaltschaftnichtbezeichnetePeson
39
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oderThat, so hat der Untersuchungsrichterin dringendenFällen die in dieser
BeziehungerforderlichenUntersuchungshandlungenvonAmtswegenvorzunehmen.

Die weitereVerfügung gebührt auch in solchenFällen der Staats=
anwaltschaft.
« S. 190.

Der Angeschuldigteist in der Voruntersuchungzu vernehmen,auchwenn
er schon vor derenEröffnung vernommenworden ist. Demselben ist hierbei
die rnäp durchwelchedie Voruntersuchungeröffnetworden,bekanntzu
machen.

Die Vernehmungerfolgt in Abwesenheitder Staatsanwaltschaftund des
Vertheidigers. r

Findet dieEinnahmeeinesAugenscheinsstatt,soistderStaatsamwaltschaft,
dem und demVertheidigerdieAnwesenheitbei derVerhandlung
zu gestatten.

Dasselbegilt, wennein ZeugeoderSachverständigervernommenwerden
soll, welchervoraussichtlicham Erscheinenin der Hauptverhandlungverhindert,
oderdessenErscheinenwegengroßerEntfernungbesonderserschwertseinwird.

Von denTerminensind die zur AnwesenheitBerechtigtenvorher zu be=
nachrichtigen,soweitdies ohneAufenthaltfür die Sache geschehenkann.

Einen Anspruchauf Anwesenheithat der nichtauf freiemFuße befindliche
Angeschuldigtenur bei käühenTerminen, welchean der GerichtsstelledesOrts
abgehaltenwerden,wo er sichin Haft befindet.

Auf dieVerlegungeinesTermins wegenVerhinderunghabendiezurAn=
wesenheitBerechtigtenkeinenAnspruch. ·

§.-192.
Der RichterkanneinenAngeschuldigtenvon derAnwesenheitbei derVer=

handlungausschließen,wennzu befürchtenist, daß ein Zeugein seinerGegen=
wart dieWahrheitnichtsagenwerde.

g.193.
Findet die EinnahmeeinesAugenscheinsunterZuziehungvon Sachver=

ständigenstatt,so kannderAngeschuldigtebeantragen,daß die von ihm für die
Hauptverhandlungin Vorschlagzu bringendenSachverständigenzudemTermine
7 werdenund, wenn der Richter denAntrag ablehnt, sie selbstladen

assen.
Den von demAngeschuldigtenbenanntenSachverständigenist die Theil=

nahmeam Augenscheinund an den erforderlichenUntersuchungeninsoweitzu
gestatten,als dadurchdie Thätigkeitder vom Richter bestelltenFachverständigen
nichtbehindertwird.

C.194.
Die Staatsanwaltschaftkann stets,ohnedaß jedochdasVerfahrendadurch

aufgehaltenwerdendarf, von demStande der VoruntersuchungdurchEinsicht
der AktenKenntnißnehmenund die ihr geeignetscheinendenAnträgestellen.
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Z.195.
ErachtetderUntersuchungsrichterdenZweckderVoruntersuchungfür erreicht,

so übersendeter die Aktender Staatsanwaltschaftzur Stellung ihrer Anträge.
Beantragt die Staatsanwaltschafteine Ergänzungder Voruntersuchung,

so hat derUntersuchungsrichter,wenner demAntragenichtstattgebenwill, die
Entscheidungdes Gerichtseinzuholen.

zu setzen.
VierterAbschnitt.

Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens.

S.196.
Hat eineVoruntersuchungstattgefunden,so entscheidetdasGericht,obdas

Hauptverfahrenzu eröffnenoderder AngeschuldigteaußerVerfolgung zu setzen
oderdas Verfahrenvorläufig einzustellensei.

Die Staatsanwaltschaftlegt zu diesemZweckedieAktenmit ihremAntrage
demGerichtevor. Der Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrenserfolgt
durchEinreichungeinerAnklageschrift.

S.197.
ErhebtdieStaatsanwaltschaft,ohnedaßeine68 stattgefunden,

die Anklage, so ist die Anklageschriftmit denAkten, wenn dieSache zur Zu=
ständigkeitdes Schöffengerichtsgehört, bei demAmtsrichter, anderenfallsbei

dem Landgerichteeinzureichen. g os

Die Anklageschrifthat die demAngeschuldigtenzurLast gelegteThat
unterHervorhebungihrer gesetzlichenMerkmaleund des W E0½“Straf=
gesetzeszu bezeichnen,sowiedie Beweismittelund das Gericht,vor welchemdie
Hauptverhandlungstattfindensoll, anzugeben.

In den vor dem Reichsgerichte,den Schwurgerichtenoder den Land=
gerichien zu verhandelndenStrafsachensind außerdemdie wesentlichenErgebnisse
der stattgehabtenErmittelungenin die Anklageschriftaufzunehmen.

S.199.
Der Vorsitzendedes Gerichts hat die AnklageschriftdemAngeschuldigten

mitzutheilenund ihn zugleichaufzufordern,sichinnerhalbeinerzu bestimmenden
Frist zu erklären,ob er eineVoruntersuchungoderdie VornahmeeinzelnerBe=
weiserhebungenvor der Hauptverhandlungbeantragen,oder Einwendungen
gegendie Erstung desHauptverfahrensvorbringenwolle.
beßat e oruntersuchungstattgefunden,so ist dieAufforderungentsprechend

zu beschränken.
Ueberdie Anträge und Einwendungenbeschließtdas Gericht. Eine An=

fechtungdes Beschlussesfindetnur nachMaßgabederBestimmungenim §. 180
Abs.1 und F. 181 statt. .

*
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Auf die vor den Schöffengerichtenzu verhandelndenSachen findendie
BestimmungendiesesParagraphenkeineAnwendung.

g.200.
Zur besserenAufklärung der Sache kann das GerichteineErgänzungder

Voruntersuchungoder, falls eineVoruntersuchungnichtstattgefundenhat, die
Eröffnung einer solchenoder einzelneBeweiserhebungenanordnen. Die An=
— — BeweiserhebungenstehtauchdemAmtsrichterzu.

ine Anfechtungdes Beschlussesfindetnichtstatt.

S. 201.
Das Gericht beschließtdie Eröffnung des Hauptverfahrens,wenn nach

den Ergebnissender Voruntersuchungoder, falls einesolchenichtstattgefunden
hat, nachdenErgebnissendes vorbereitendenVerfahrensderAngeschuldigteeiner
strafbarenHandlung hinreichendverdächtigerscheint.

§. 202. —
Beschließtdas Gericht,dasHauptverfahrennichtzu eröffnen,so muß aus

dem Beschlussehervorgehen, ob derselbeauf thatsächlichen* auf Rechts⸗
gründenberuht.

Hat eineVoruntersuchungstattgefunden,so ist auszusprechen,daßderAn=
geschuldigteaußerVerfolgung zu setzensei.

Der Beschlußist demAngeschuldigtenbekanntzu machen.

§. 203.
Eisp EinstellungdesVerfahrenskann beschlossenwerden,wenndem

weiterenVerfahrenAbwesenheitdes Schriuuen oderderUmstandentgegen=
steht,daß derselbenachder That in Geisteskrankheitverfallenist.

E.204.
Das Gericht ist bei der Beschlußfassungan die Anträge der Staats=

anwaltschaftnicht gebunden.
C.205.

In demBeschlusse,durchwelchendas Hauptverfahreneröffnetwird, ist
die demAngeklagtenzur nt elegteThat unterHervorhebungihrer geselchn
Merkmaleund des anzuwendendenStrafgesetzes,sowiedas Gerichtzu bezeichnen,
vor welchemdie Hauptverhandlungstattfindensoll.

Das Gerichthat zugleichvon Amtswegenüber dieAnordnung oderFort=
dauerder Untersuchungshaftzu beschließen.

C.206. ⸗
Wenn von der Staatsanwaltschaftbeantragtist, den Angeschuldigten

außerVerfolgung zu setzen,von demGerichteaber die Eröffnung des Haupt=
verfahrensbeschlossenwird, so hat die StaatsanwaltschafteinedemBeschlusse
entsprechendeAnklageschrifteinzureichen.
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Die Bestimmungendes §. 199 findenhier gleichfallsAnwendungjes ist

jedochdie Aufforderungauf die Erklärung zu beschrinken,ob der Angeklagte
dieVornahmeeinzelnerBeweiserhebungenvor derHauptverhandlungbeantragen
wolle.

g. 207.

Das LandgerichtkanndasHauptverfahrenvor denerkennendenGerichten
jederOrdnung, nichtaber vor demReichsgerichteröffnen. Erachtetdas Land=
zut dieZuständigkeitdes Reichsgerichtsfür 1# so legt-#esdie Akten
urchVermittelungderStaatsanwaltschaftdiesem Gerichtezur Entscheidungvor.

Ebensohat derAmtsrichter,wenn er findet,daß einebei ihm eingereichte
Sache die Zuständigkeitdes Schöffengerichtsübersteige,die Akten durch Ver=
— der Staatsanwaltschaftdem Landgerichtezur Entscheidungvor=
ulegen.

g.208.
Betraf das VorverfahrenmehrerederselbenPerson zur Last gelegtestraf=

bare Handlungen, und erscheintfür die Strafzumessungdie Feststellungdes
einenoder des anderenStraffalles unwesentlich,sokann das Gerichtauf An=
trag derStaatsanwaltschaftbeschließen,daß in Ansehungeinessolchendas Ver=
fahrenvorläufig einzustellensei.

Die Aufhebungdesgenfler snannie kann binnen einerFrist von
drei Monaten nachMechtskraf! des Urtheilsvon der Staatsanwaltschaftbe=
antragtwerden,wennnichtVerjährung eingetretenist.

g.209.
Der Beschluß, durch welchendas Hauptverfahreneröffnetworden ist,

kannvon demAngeklagtennichtangefochtenwerden.
GegendenBeschluß,durch44 dieEröffnungdesHauptverfahrens

abgelehntoder abweichendvon dem Antrageder Staatsanwaltschaftdie Ver=
weisungan ein Gericht niedererOrdnung ausgesprochenworden ist, stehtder
Staatsanwaltschaftdie sofortigeBeschwerdezu.

E.210.
Ist die Eröffnung des Hauptverfahrensdurch einen nicht mehr anfecht=

barenBeschlußabgelehnt,so kann die Klage nur auf Grund neuerThatsachen
oderBeweismittelwiederaufgenommenwerden. -

§.211.
Vor demSchöffengerichtekann ohneschriftlicherhobeneAnklageund ohne

eineEntscheidungüberdieEröffnungdesHauptverfahrenszur Hauptverhandlung
eschrittenwerden,wenn der Beschuldigteentwedersichfreiwillig stelltoder in
Kole einer vorläufigen Festnahme dem Gerichte vorgeführt oder nur wegen
Uebertretungverfolgt wird. Der wesentlicheInhalt der Anklage ist in den
Fällen der freiwilligenStellung oderderVorführung in das Sitzungsprotokoll,
anderenfallsin die Ladung des Beschuldigtenaufzunehmen.
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Auch kann derAmtsrichterin demFalle derVorführung desBeschuldigten
mit Zustimmung der Staatsanwaltschaftohne Zuziehung von Schöffen zur
Hauptverhandlungschreiten,wenn der Beschuldigtenur wegenUebertretung
verfolgt wird und die ihm zur Last gelegteThat eingesteht.Gegen die im
Laufe der HauptverhandlungergehendenEntscheidungenund UrtheiledesAmts=
richtersfinden dieselbenRechtsmittelstatt, wie gegendie Entscheidungenund
Urtheiledes Schöffengerichts.

Lünfter Abschnitt.

Vorbereitung der Hauptverhandlung.

C.212.
Der Termin zur Hauptverhandlungwird von dem Vorsitzendendes

Gerichtsanberaumt.
C.213.

Die zur HauptverhandlungerforderlichenEtn und dieHerbeischaffung
der als BeweismitteldienendenGegenständebewirkt dieStaatsanwaltschaft.

C.214.
Der BeschlußüberdieEröffnungdesHauptverfahrensist demAngeklagten

spätestensmit der Ladung zuzustellen.

G.215.
Die Ladung eines auf freiem Fuße befindlichenAngeklagtengeschieht

schriftlichunter der Warnung, daßim Falle seinesunentschuldigtenAusbleibens
seineVerhaftung oder Vorführung erfolgen werde. Die Warnung kann in
denFällen des F. 231 unterbleiben.

Die Ladung des nicht auf freiemFuße befindlichenAngeklagtenerfolgt
durchBekanntmachungdes Termins zur Hauptverhandlungin Gemäßheitdes
S Dabei ist der Angeklagtezu befragen,ob und welcheAnträgeer in
ezugauf seineVertheidigungfür die Hauptverhandlungzu stellenhabe.

g.216.
Zwischender Zustellungder Ladung (§.215) und demTage der Haupt=

verhandlung muß eine Frist von mindestenseiner Woche liegen.
Ist dieseFrist nicht eingehaltenworden,so kann der Angeklagtedie Aus=

schungder Verhandlungverlangen,so langemit der VerlesungdesBeschlusses
über dieEröffnung des Hauptverfahrensnichtbegonnenist.

C.217.
NebendemAngeklagtenist der bestellteVertheidigerstets, der gewählte

— dann zu laden, wenn die erfolgteWahl demGerichteangezeigt
wordeni
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5.218.
Verlangt der Angeklagtedie Ladung von Zeugen oder —— en

oderdie HerbeischaffungandererBeweismittelzur Hauptverhandlung,so hat
er unterAngabeder Thatsachen,überwelcheder Beweis erhobenwerdensoll,
seineAnträgebei demVorsitzendendesGerichtszu stellen. Die hieraufergehende
Versügung ist ihm bekanntzu machen.

eweisanträgedes Angeklagtensind, soweitihnen stattgegebenist, der
Staatsanwaltschaftmitzutheilen.

g.219.
Lehntder VorsitzendedenAntrag auf Ladung einerPerson ab, so kann

der Angeklagtedie letztereunmittelbarladen lassen. Hierzu ist er auch ohne
vorgängigenAntrag befugt.

Eine unmittelbargeladenePerson istnur dannzumErscheinenverpflichtet,
wennihr bei der Ladung die gesetzlicheEntschädigungfür Reisekostenund Ver=
säumnißbaar dargebotenoder derenHinterlegung bei dem Gerichtsschreiber
nachgewiesenwird.

Ergiebtsichin der Hörtesesaren daß die Vernehmungeinerunmit=
telbar geladenenPerson zur Aufklärung derSache dienlichwar, so hat das
Gerichtauf Antrag anzuordnen,daß derselbendie gesetzlicheEntschädigungaus
der Staatskassezu gewährensei.

K.220.
Der Vorsitzendedes Gerichtskannauchvon AmtswegendieLadung von

Jeugenund Sachverständigensowie die HerbeischaffungandererBeweismittel
anordnen. .

§.221.
Der hatdievon ihm unmittelbargeladenenoderzur Haupt=

verhandlungzu stellendenZeugenund Sachverständigenrechtzeig der Staats=
anwaltschaftnamhaftzumachenundihrenWohn=oderAufenthaltsortanzugeben.

DieselbeVerpflichtunghat die StaatsanwaltschaftgegenüberdemAnge=
klagten,wennsie außerden in der Anklageschriftbenanntenoder auf Antra
des AngeklagtengeladenenZeugen oder Sachverständigendie Ladung no
andererPersonen,sei es auf Anordnung des Vorsitzenden(§.220) oder aus
eigenerEntschließung,bewirkt.

C.222.
Wenn demErscheineneinesZeugenoderSachverständigenin der Haupt=

verhandlungfür eine längereoder ungewisseZeit KrankheitoderGebrechlichkeit
oderanderenichtzu beseitigendeHindernisseentgegenstehen,so kanndasGericht
die Vernehmungdesselbendurch einen beauftragtenoder ersuchtenRichter
anordnen.Die Vernehmungerfolgt,soweitdie Beeidigungzulässigist, eidlich.

Dasselbe gilt,wennein ZeugeoderSachverständigervernommenwerden
soll, dessenErscheinenwegengroßerEntfernungbesonderserschwertsein wird.
Reichs=Gesetzbl.1877. 40
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§.223.
Staatsanwaltschaft,derAngeklagteundderVertheidigervorherzu benachrichtigen,
insoweitdies nicht wegenGesalr im Verzug unthunlichist; ihrer Anwesenheit
bei der Vernehmung bedarfes nicht. Das aufgenommeneProtokoll ist der
Staatsamwaltschaftund demVertheidigervorzulegen.

Der nichtauf freiemFuße befindlicheAngeklagtehat einenAnspruchauf
Anwesenheitnur bei solchenTerminen, welchean derGerichtsstelledes Orts
abgehaltenwerden,wo er sichin Haft befindet.

g.224.
It zur Vorbereitungder —— nochein richterlicherAugen=

scheineinzunehmen,sofindendie BestimmungendesvorhergehendenParagraphen
gleichfallsAnwendung.

Sechster Abschnitt.

Hauptverhandlung.

G.225.
- Die Hauptverhandlungerfolgt in ununterbrochenerGegenwartder zur
Urtheilsfindungberufenen sowie der Stnatsanwaltshaft und eines
Gerichtsschreibers.

. 226.
Es können mehrereBeamte der Staatsanwaltschaft und mehrere Ver=

theidigerin der Hauptverhandlungmitwirkenund ihre Verrichtungenunter sich
theilen.

§. 227.
Ueber i auf Aussetzungeiner Hauptverhandlungentscheidetdas

Gericht. Kürzere rse ordnetder Vorsitzendean.
Eine Verhinderungdes Vertheidigersgiebt, unbeschadetder Bestimmung

d §. 145, demAngeklagtenkein Recht, die Aussetzungder Verhandlungzu
verlangen.

Ist die Frist des §. 216 Abs. 1 nicht eingehaltenworden, so soll der
VorsitzendedenAngeklagtenmit der Befugniß, AussetzungderVerhandlungzu
verlangen,bekanntmachen. K#

.8.
Eine unterbrocheneHauptverhandlungmuß spätestensam viertenTage

nach der Unterbrechungfortgesetztwerden,widrigenfalls mit dem Verfahren
von neuemzu beginnenist. **i#

* einenausgebliebenenAngeklagtenfindet eine Hauptverhandlung
ni att.

Ist das Ausbleibendes Angeklagtennicht genügendentschuldigt,so ist
die Vorführung anzuordnenoderein Haftbefehlzu erlassen.
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§.230.
Der erschieneneAngeklagtedarf sichaus derVerhandlungnichtentfernen.

Der Vorsitzendekann die geeignetenMaßregeln treffen, um die Entfernung
desselbenzu verhindern;auch kann er ihn währendeiner Unterbrechungder
Verhandlungin Gewahrsamhaltenlassen.

Entfernt der Angeklagtesich dennoch,oder bleibt er bei der Fortsetzung
einerunterbrochenenHauptverhandlungaus, so kanndiesein seinerAbwesenheit
zu Ende geführt werden, wenn seineVernehmungüber die Anklage schon
d war und das Gericht seinefernereAnwesenheitnicht für erforderlich

erachtet.
G.231.

Beim Ausbleibendes Angeklagtenkann zurHauptverhandlunggeschritten
werden,wenn die den Gegenstandder UntersuchungbildendeThat nur mit
ghwelsraft Haft oder Einziehung, allein oder in Verbindung mit einander,
edrohtist.

In solchenFällen muß derAngeklagtein derLadung auf dieZulässigkeit
diesesVerfahrensausdrücklichhingewiesenwerden.

".232.
Der Angeklagtekann auf seinenAntrag wegengroßerEntfernungseines

Aufenthaltsortsvon der VerpflichtungzumErscheinenin derHauptverhandlung
entbundenwerden,wenn nachdemErmessendes Gerichts voraussichtlichkeine
andereStrafe als Freiheitsstrafebis zu sechsWochenoderGeldstrafeoderEin=
ziehung,allein oderin Verbindungmit einander,zuerwarten steht.

In diesemFalle mußder Angeklagte,wennseinerichterlicheVernehmung
nichtschonim Vorverfahrenerfolgt ist, durcheinenbeauftragtenoderersuchten
Richterüberdie Anklagevernommenwerden. 6

Von dem zumZweckeder VernehmunganberaumtenTermine sind die
Staatsanwaltschaftund der Vertheidigervorher zubenachrichtigen;ihrer An=
wesenheitbeider Vernehmungbedarfes nicht. DasProtokoll über die Ver=
nehmungist in der Hauptverhandlungzu verlesen.

K.233.
Insoweit dieHauptverhandlungohneAnwesenheitdes Angeklagtenstatt=

findenkann, ist letztererbefugt,sichdurcheinenmit schriftlicherVollmacht ver=
sehenenVertheidigervertretenzu lassen.

(6.234.
Hat dieHauptverhandlungohneAnwesenheitdesAngeklagtenstattgefunden,

so kannderselbegegendas Urtheil binneneinerWochenachder Zustellungdie
Wiedereinsetzungin denvorigenStand untergleichenVoraussetzungenwiegegen
die VersäumungeinerFrist nachsuchen.

War jedochder Angeklagteauf seinenAntrag von derVerpflichtungzum
Erscheinenin derHauptverhandlungentbundenworden,oderhattederselbevon

40
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derBefugniß,sichvertretenzu lassen,Gebrauchgemacht,sofindeteineWieder—
einsetzungin denvorigenStand nichtstatt.

g.235.
Das Gericht ist stetsbefugt,das persönlicheErscheinendes Angeklagten

anzuordnenund dasselbedurch einenVorführungsbefehloder Haftbefehlzu
erzwingen.

g.236.
Das Gericht kann im Falle eines Zusammenhangszwischenmehrerenbei

ihm anhängigenStrafsachendie VerbindungderselbenzumZweckegleichzeitiger
Verhandlung anordnen, auchwenn dieserZusammenhangnicht der im F. 3
bezeichnete S

Die Leitung der Verhandlung, dieVernehmungdesAngeklagtenund die
Aufnahmedes Beweiseserfolgt durchden Vorsitzenden.

Wird eine auf die Sachleitung bezüglicheAnordnung des Vorsitzenden
von einerbei der Verhandlung betheiligtenPerson als unzulässigbeanstandet,
so entscheidetdas Gericht. 88

Die Vernehmungdervon derStaatsanwaltschaftund demAngeklagten
benanntenZeugen und Sachverständigenist der Staatsanwaltschaftund dem
Vertheidiger auf deren übereinstimmendenAntrag von dem Vorsitzendenzu
überlassen.Bei denvon der StaatsanwaltschaftbenanntenZeugen und Sach=
verständigenhat diese,bei denvon demAngeklagtenbenanntenderVertheidiger
in ersterReihedas Rechtzur Vernehmung.

Der Vorsitzendehat auchnachdieserVernehmungdie ihm zur weiteren
Aufklärung der Sache erforderlichscheinendenFragen an die Jeugen undSach=
verständigenzu richten.

F. 239.
Der Vorsitzendehat denbeisitzendenRichternauf Verlangen zu gestatten,

Fragen an die Zeugenund Sachverständigenzu stellen.
Dasselbehat derEssihten derStaatsanwaltschaft,demAngeklagtenund

demVertheidigersowieden Geschworenenund denSchöffenzu gestatte.

g.240.
Demjenigen,welcherim Falle des §. 238 Abs. 1 die Befugniß derVer=

nehmungmißbraucht,kann dieselbevon demRehe#n entzogenwerden.
In denFällen des §. 238 Abs. 1 und des §.239 Abs. 2 kannderVor=

sitzendeungeeigneteodernichtzur SachegehörigeFragenzurückweisen.

g.241.
H über die ZulässigkeiteinerFrage entscheidetin allen Fällen das

ericht.
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§.242.
Die Hauptverhandlungbeginntmit demAufrufederZeugenund Sach=

verständigen.
— schließtsich die Vernehmungdes Angeklagtenüber seinepersön=

lichen Verhältnisseund die VerlesungdesBeschlufe über die Eröffnung des
Hauptverfahrens.
9m E*d“ erfolgt die weitereVernehmungdes AngeklagtennachMaßgabe
e..

Die Verlesungdes Beschlussesund die Vernehmungdes Angeklagtenge—
schiehtin Abwesenheitder zu vernehmendenZeugen.

S.243.
Nach der Vernehmungdes Angeklagtenfolgt die Beweisaufnahme.
Es bedarf eines Gerichtsbeschlusses,wenn ein Beweisantrag abgelehnt

werdensoll, oderwenn die Vornahme einer BeweishandlungeineAussetzung
der Hauptverhandlungerforderlichmacht.

Das Gericht kannauf Antrag und von Amtswegendie Ladung von
Zeugenund Sachverständigensowie die HerbeischaffungandererBeweismittel
anordnen.

g. 244.
Die Beweisaufnahmeist auf die sämmtlichenvorgeladenenZeugenund

Sachverständigensowie auf die anderenherbeigeschafftenBeweismittelzu er—
strecken.Von der ErhebungeinzelnerBeweise kann jedochabgesehenwerden,
wenndie Staatsanwaltschaftund der Angeklagtehiermiteinverstandensind.

In den Verhandlungen vor den Schöffengerichtenund vor den Land=
gerichtenin der Berufungsinstanz,sofern dieVerhandlung vor letztereneine
Uebertretungbetrifftoderauf erhobenePrivatklageerfolgt,bestimmtdasGericht
denUmfang der Beweisaufnahme,ohnehierbeidurch Anträge,Verzichteoder
frühereBeschlüssegebundenzu sein.

S.245.
Eine Beweiserhebungdarf nichtdeshalbabgelehntwerden,weil das Be=

weismitteloderdiezu beweisendeThatsachezu spät vorgebrachtwordensei.
st jedochein zu vernehmenderZeugeoderSachverständigerdemGegner

desAntragstellersso E namhaftgemachtodereinezu beweisendeThatsacheso
spät vorgebrachtworden,daß es dem Gegneran der zur Einziehungvon Er—
kundigungenerforderlichenZeit gefehlthat, so kann derselbebis zum Schlusse
der Beweisaufnahmedie Aussetzungder Hauptverhandlungzum ZweckederEr=
kundigungbeantragen.

DieselbeBesgns habendie Staatsanwaltschaftund der Angeklagtein
Betreffderauf AnordnungdesVorsitzendenoderdesGerichtsgeladenenZeugen
oderSachverständigen.

UeberdieAnträgeentscheidetdasGerichtnachfreiemErmessen.
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C.246.
Das GerichtkanndenAngeklagten,wennzu befürchtenist, daß einMit=

leien oder ein Zeuge bei seiner Vernehmungin Gegenwart des An=
agtendieWahrheitnichtsagenwerde,währenddieserVernehmungaus dem
itzungszimmerabtretenlassen. Der Vorsitzendehat jedochden Angeklagten,

sobalddieserwiedervorgelassenworden,von demwesentlichenInhalt desjenigen
zu — was währendseinerAbwesenheitausgesagtodersonstverhandelt
wordenist.

In gleicherWeise ist zu verfahren,wenn das Gerichtwegenordnungs=
widrigen Benehmensdes AngeklagtenzeitweisedessenEntfernung aus dem
Sitzungszimmerangeordnethat.

g.247.
Die vernommenenZeugenund Sachverständigendürfensichnur mit Ge—

nehmigungoder auf Anweisung des Vorsitzendenvon der Gerichtsstelleent=
fernen. DieStaatsanwaltschaftund der Angeklagtesind vorherzu hören.

g.248.
Urkundenund andereals BeweismitteldienendeSchriftstückewerdenin

der Hauptverhandlungverlesen. Dies gilt insbesonderevon früher ergangenen
Strafurtheilen,von Straflistenund vonAuszügenaus Kirchenbüchernund Per=
sonenstandsregisternund findet auchAnwendungauf Protokolle überdie Ein=
nahmedes richterlichenAugenscheins.

E.249.
Beruht der Beweis einerThatsacheauf derWahrnehmungeinerPerson,

so ist die letzterein der Hauptverhandlungzu vernehmen.Die Vernehmung
darf nicht durchVerlesungdes über einefrühereVernehmungaufgenommenen
Protokolls odereinerschriftlichenErklärung ersetztwerden.

E.250.
Ist ein Zeuge, SachverständigeroderMitbeschuldigterverstorbenoderin

Geisteskrankheitverfallen,oderist seinAufenthaltnichtzu ermittelngewesen,so
kann das Protokoll über seinefrühererichterlicheVernehmungverlesenwerden.
Dasselbegilt von dembereitsverurtheiltenMitschuldigen.

In den im §. 222 bezeichnetenFällen ist die Verlesung des Protokolls
über die frühereVernehmungstatthaft,wenn letzterenachEröffnung desHaupt=
verfahrens,oderwenn sie in demVorverfahrenunter Beobachtungder Vor=
schriftendes §. 191 erfolgtist. · -

Die Verlesung kann nur durch Gerichtsbeschlußangeordnet,auchmuß
der Grund derselbenverkündetund bemerktwerden,ob die Beeidigungder ver=
nommenenPersonen stattgefundenhat. An den Bestimmungenüber die Noth=
wendigkeitder Beeidigung wird hierdurchfür diejenigenFälle, in denendie
nochmaligeVernehmungausführbarist, nichtsgeändert.
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g.251.
Die Aussage eines vor der HauptverhandlungvernommenenZeugen,

welchererstin der Hauptverhandlungvon seinemRechte,das Zeugniß zu ver=
weigern,Gebrauchmacht,darf nichtverlesenwerden.

K. 252.
Erklärt ein ZeugeoderSachverständiger,daß er sicheinerThatsachenicht

mehrerinnert,so kann der hierauf bezüglicheTheil des Protokolls über seine
frühereVernehmungzur UnterstützungseinesGedächtnissesverlesenwerden.

Dasselbekann geschehen,wenn ein in der Vernehmunghervortretender
Widerspruchmit der früherenAussagenicht auf andereWeise ohneUnter=
brechungder Hauptverhandlungfestgestelltodergehobenwerdenkann.

G.253.
Erklärungendes Angeklagten,welchein einemrichterlichenProtokolle ent=

käln sin, könnenzum Sweckeder Beweisaufnahmeüber ein Geständnißver=
esenwerden.

Dasselbekann geschehen,wenn ein in der Vernehmunghervortretender
Widerspruchmit der früherenAussagenichtauf andereWeiseohneUnterbrechung
der Hauptverhandlungfestgestelltodergehobenwerdenkann.

C.254.
In den Fällen der §§. 252, 253 ist die Verlesung und der Grund

derselbenauf Antrag derStaatsanwaltschaftoderdesAngeklagtenim Protokolle
zu erwähnen.

K.255.
Die einZeugnißodereinGutachtenenthaltendenErklärungenöffentlicher

Behörden,mit Ausschlußvon Leumundszeugnissen,desgleichenarztlicheAtteste
ies Körperverletzungen,welchenichtzu denschwerengehören,könnenverlesen
werden.

st das Gutachteneiner kollegialenFachbehördeeingeholtworden, so kann
das GerichtdieBehördeersuchen,einesihresMitgliedermit derVertretungdes
Gutachtensin der Hauptverhandlungzu beauftragenund dem Gerichte zu
bezeichnen.

— §.256.
Nach der Vernehmungeines jedenZeugen, SachverständigenoderMit—

„sowie nachder Verlesungeines jedenSchriftstückssoll der Ange=
klagte befragtwerden,ob er etwaszu erklärenhabe.

S.257.
Nach demSchlusseder Beweisaufnahmeerhaltendie Staatsanwaltschaft

und sodannder Angeklagtezu ihren Ausführungenund Anträgendas Wort.
Der Staatsanwaltschaftstehtdas Recht der Erwiderungzuf demAnge=

klagtengebührtdas letzteWort.
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Der Angeklagteist, auchwenneinVertheidigerfür ihn gesprochenhat
zu befragen, er selbstnoch etwaszu seinersiweee für ün Effror habe.

S. 258.
Einem der Gerichtssprachenicht mächtigenAngeklagtenmüssenaus den

Schlußvorträgenmindestensdie Anträge der Staatsanwaltschaftund desVer=
theidigersdurchdenDolmetscherbekanntgemachtwerden.

„Dasselbegilt von einemtaubenAngeklagten,sofernnichteineschriftliche
Verständigungerfolgt.

KC.259.
„Die Hauptverhandlungschließtmit der Erlassung des Urtheils. Das

Urtheil kann nur auf Freisprechung,VerurtheilungoderEinstellungdes Ver=
fahrenslauten.

Die Einstellung des Verfahrens ist auszusprechen,wenn bei einernur
auf Antrag zu verfo8 strafbarenHandlung sichergiebt,daß der rrforder=
licheAntrag nichtvorliegt,oderwennderAntrag rechtzeitigzurückgenommenist.

g.260.
UeberdasErgebnißderBeweisaufnahmeentscheidetdasGerichtnachseiner

freien,aus demInbegriffeder VerhandlunggeschöpftenUeberzeugung.

g.261.
Hängt dieEiasrret einerHandlungvon derBeurtheilungeinesbürger=

lichenRechtsverhältnissesab, so entscheidetdasStrafgerichtauchuberdiesesnach
denfür das Verfahrenund denBeweis in StrafsachengeltendenVorschriften.

Das Gericht ist jedochbefugt, die Untersuchungauszusetzenund einem
derBetheiligtenzur ErhebungderCivilklageeineFrist zu bestimmenoderdas
Urtheildes Civilgerichtsabzuwarten.

g.262.
Zu einer jedendemAngeklagtennachtheiligenEntscheidung,welchedie

Frkuehitage betrifft, ist eine Mehrheitvon zwei Drittheilen der Stimmen er=
orderlich.

Die Schuldfrage begreiftauch solchevon dem Strafgesetzebesonders
zahinen Umstände,welchedie Strafbarkeit ausschließen,vermindernoder
erhöhen.

Die Schuldfrage begreiftnicht die Voraussetzungendes Rückfallesund
der Verjährung.

E.263.
Gegenstandder Urtheilsfindungist die in der Anklage bezeichneteThat,

wie sichdieselbenachdemErgebnisseder Verhandlungdarstellt.
Das Gerichtist an diejenige —— derThat, welchedemBeschlusse

überdie Eröffnung desHauptverfahrenszu Grundeliegt,nichtgebunden.



—301 —

g.264.
Eine Verurtheilungdes Angeklagtenauf Grund einesanderenals des

in demBeschlusseüber die Eröffnung des HauptverfahrensangeführtenStraf=
gesetzesdarf nicht erfolgen,ohnedaß der Angeklagtezuvor auf die Verände=
rung des rechtlichenGesichtspunktesbesondershingewiesenund ihm Gelegenheit
zur Vertheidigunggegebenwordenist.

In gleicherLei ist zu verfahren,wenn erstin der Verhandlungsolche
vom StrafgesetzebesondersvorgeseheneUmständebehauptetwerden,welchedie
Strafbarkeiterhöhen.

Bestreitetder Angeklagte,unter der Behauptungauf die Vertheidigung
nicht genügendvorbereitetzu sein, neu hervorgetreteneUmstände,welchedie
AnwendungeinesschwererenStrafgesetzesgegendenAngeklagtenzulassenals
des in demBeschlusseüber die Eröffnung des Hauptverfahrensangeführten,
oderwelche zuden im zweitenAbsatzebezeichnetengehören,so ist auf seinen

die Hsgterise. auszusetzen.
AAurch sonsthat das Gerichtauf Antrag odervon AmtswegendieHaupt=

verhandlungauszusetzen,falls dies in Folge der verändertenSachlage zur
5 Vorbereitungder Anklage oder derVertheidigung er—
eint.

Auf die in §. 244 Abs.2 bezeichnetenVerhandlungenfindetdieVorschrift
desdrittenAbsatzesnichtAnwendung.

C.265.
Wird der Angeklagteim Laufe derHauptverhandlungnocheineranderen

That beschuldigt,als wegenwelcherdas Hauptverfahrenwider ihn eröffnet
worden, so kann dieselbeauf Antrag der Staatsanwaltschaft und mit Zustim=
mungdesAngeklagtenzumGegenstandederselbenAburtheilunggemachtwerden.
- DieseBestimmungfindetnichtAnwendung,wenndie That als einVer=
brechensichdarstelltoderdieAburtheilungderselbendieZuständigkeitdesGerichts
überschreitet.

g. 266.
Wird derAngeklagteverurtheilt, so müssendie Urtheilsgründedie für

erwiesenerachtetenThatsachenangeben,in welchendie gesetzlichenMerkmale
der strafbarenHandlung gefundenwerden. Insoweit der Beweis aus anderen
Thatsachengefolgertwird, sollenauchdieseThatsachenangegebenwerden.

Waren in der solchevomStrafgesetzebesondersvorgesehene
Umständebehauptetworden,welchedie Strafbarkeit ausschließen,vermindern
odererhöhen,so müssendieUrtheilsgründesichdarüberaussprechen,ob diese
Umständefür festgestelltoderfür nichtfestgestellterachtetwerden.

Die Gründe des Strafurtheils müssenferner das zur Anwendungge—
brachteStrafgesetzbezeichnenund sollen die Umständeanführen, welchefür die
ZumessungderStrafe bestimmendgewesensind. Macht das StrafgesetzdieAn=
wendungeinergeringerenStrafe von demVorhandenseinmildernderUmstände
im Allgemeinenabhängig, so müssendieUrtheilsgründedie hierübergetroffene
Reichs=Gesetzbl.1877 41
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Entscheidungergeben,soferndas VorhandenseinsolcherUmständeangenommen,
odereinemin der VerhandlunggestelltenAntrage entgegenverneintwird.

Wird derAngeklagtefreigesprochen,so müssendieUrtheilsgründeergeben,
ob der Angeklagtefür nichtüberführt, oder ob und aus welchenGründendie
für erwiesenangenommeneThat für nichtstrafbarerachtetwordenist.

g.267.
Die VerkündungdesUrtheils erfolgt durchVerlesungder Urtheilsformel

und Eröffnung derUrtheilsgründeamSchlussederVerhandlungoderspätestens
mit Ablauf einerWochenachdemSchlusseder Verhandlung. Die Eröffnung
der UrtheilsgründegeschiehtdurchVerlesung oder durchmündlicheMittheilung
ihres wesentlichenInhalts.

War die VerkündungdesUrtheils ausgesetzt,so sinddie Urtheilsgründe
vor derselbenschriftlichfestzustellen. «

( §.268.
Ulrtheile, durchwelchedieUnterbringungdesAngeklagtenin eineErziehungs—

oderBesserungsanstaltangeordnetwird, sind auchdessengesetzlichemVertreter
zuzustellen,seternnicht der letzterein der Hauptverhandlungals Beistanddes
Angeklagtenaufgetretenund bei der VerkündungdesUrtheils gegenwärtigge=
wesenist. · 5269

Das Gerichtdarf sichnichtfür unzuständigerklären,weil die Sachevor
ein GerichtniedererOrdnung gehöre.

g.270.
Stellt sichnachdemErgebnissederVerhandlungdie demAngeklagtenzur

Last gelegteThat als einesolchedar, welchedieZuständigkeitdesGerichtsüber=
schreitet,so sprichtes durchBeschlußseineUnzuständigkeitaus und verweistdie
Sache an das zuständigeGericht. ,

DieserBeschlußhat dieWirkung eines das Hauptverfahreneröffnenden
Beschlussesund muß denErfordernisseneinessolchenentsprechen.

S. Anfechtbarkeitdes Beschlussesbestimmtsich nach den Vorschriften
es F. 209.

Ist der Beschlußvon einemSchöffengerichteergangen,so kannder An=
geklagteinnerhalbeinerbei derBekanntmachungdes Beschlusseszubestimmenden
Frist die Vornahme einzelnerBeweiserhebungenvor der Hauptverhandlung
beantragen.Ueber den Antrag entscheidetder Vorsitzendedes Gerichts, an
welchesdie Sache verwiesenist. ·

s.271.
Ueberdie Hauptverhandlungist ein Protokoll aufzunehmenund von dem

Vorsitzendenund demGerichtsschreiberzu unterschreiben.
Ist derVorsitzendeverhindert,so — — für ihn derältestebeisitzende

Richter. Im Falle der Verhinderungdes Amtsrichtersgenügtdie Unterschrift
des Gerichtsschreibers.
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K.272.
Das Protokoll über die Hauptverhandlungenthält:
1. denOrt und denTag der Verhandlung;
2. die Namen der Richter, Geschworenenund Schöffen, des Beamten
der Staatsanwaltschaft,des Gerichtsschreibersund des zugezogenen
Dolmetschers;

3. die Bezeichnungder strafbarenHandlung nachder Anklagej;
4. die Namen der Angeklagten,ihrer Vertheidiger, der Privatkläger,
Nebenkläger,gesetzlichenVertreter,Bevollmächtigtenund Beistände;

5. die Angabe, daß öffentlichverhandeltoder die Oeffentlichkeitaus=
geschlossenist. 6

.7.
Das Protokoll muß den die Ergebnisseder Hauptverhandlung

imWesentlichenwiedergebenunddie BeobachtungallerwesentlichenFörmlichkeiten
ersichtlichmachen,auchdieBezeichnungder verlesenenSchriftstücke,sowiedie im
Laufe der VerhandlunggestelltenAnträge, die ergangenenEntscheidungenund
dieUrtheilsformelenthalten.

Aus der Hauptverhandlungvor demSchöffengerichtesind außerdemdie
wesentlichenErgebnisseder Vernehmungenin das Protokoll aufzunehmen.

Kommt es auf die FeststellungeinesVorgangs in der Hauptverhandlung
oder desWortlauts einerAussage odereinerAeußerungan, so hat der Vor=
sitzendedie vollständigeNiederschreibungund Verlesunganzuordnen.In dem
Purotokollist zu bemerken,daß die Verlesung geschehenund die Genehmigung
erfolgtist, oderwelcheEinwendungenerhobensind.

S. 274.
Die Beobachtungder für die HauptverhandlungvorgeschriebenenFörm=

lichkeitenkann nur durch das Protokoll bewiesenwerden. Gegen den diese
FörmlichkeitenbetreffendenInhalt desselbenist nur der Nachweis derFälschung
ulässig.
zulassig §S.275.

Das Urtheilmit denGründen ist binnendreiTagennachderVerkündung
zu denAktenzu bringen,falls es nichtbereitsvollständigin dasProtokoll auf=
genommenwordenist.

Es ist von denRichtern,welchebei derEntscheidungmitgewirkthaben,zu
unterschreiben.Ist ein Richterverhindert),seineUnterschriftbeiusügentso wird
dies unter Angabe desVerhinderungsgrundesvon demVorstzen en und bei
dessenVerhinderungvon dem ältestenbeisitzendenRichter unter demUrtheile
bemerkt.Der Unterschriftder Schöffenbedarfes nicht.

Die BezeichnungdesTages der Sitzung, sowiedie Namen der Richter,
der Schöffen, des BeamtenderStaatsanwaltschaftund des Gerichtsschreibers,
welchean derSitzungTheil genommenhaben,sind in dasUrtheilaufzunehmen.

Die Ausfertigungenund Auszüge der Urtheile sind von dem Gerichts=
schreiberzu unterschreibenund mit demGerichtssiegelzu versehen.

404
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Siebenter Abschnitt.

Hauptverhandlung vor den Schwurgerichten.

K.276.
Die Bestimmungender beidenvorhergehendenAbschnittefinden auf das

Verfahren vor denSchwurgerichteninsoweitAnwendung,als nicht in diesem
Abschnittein Anderesbestimmtist.

. Z.277.
Vor demTage, an welchemdieHauptverhandlungbeginnensoll, mußdie

Spruchlisteder EietthworenendemAngeklagten,wenn er ich nicht auf freiem
Fuße befindet,zugestellt,für denauf freiemFuße befindlichenAngeklagtenauf
der Gerichtsschreibereizur Einsichtniedergelegtwerden.

Die Namen späterauf die SpruchlistegebrachterGeschworenersinddem
Angeklagtenbis zum Beginne der Hauptverhandlungmitzutheilen.

C.278.
Die Hauptverhandlungbeginntmit der Bildung der Geschworenenbank

durchAusloosungder Geschworenen.

g.279.
Vor der Ausloosung sind, außerden65 GeschworenenamteUnfähigen,

solcheGeschworenesauo eiden,welchevon derAusübung desAmts in der zu
verhandelndenSache kraftGesetzesausgeschlossensind. Die erschienenenGe=
schworenensind zur Anzege etwaigerAusschließungsgründeaufzufordern.

Die Entscheidungüber das AusscheideneinesGeschworenenrs nach
Anhörungdesselbendurchdas Gericht.Beschwerdefindetnichtstatt. Einfür
unfähig Erklärter ist in der Spruchlistezu streichen.

**
Zur Bildung der Geschworenenbankkann geschrittenwerden, wenn die

Zahl der Geschworenen)welcheerschienenund nicht in Gemäßheitdes vorher=
gehendenParagraphen ausgeschiedenworden sind, mindestensvierundzwanzig
beträgt. Anderenfalls ist die Zahl aus der Liste der Hülfsgeschworenenauf
dreißigzu ergänzen.

Die Ergänzung geschiehtmittels Loosziehungdurchden Vorsitzendenin
tlährr Sitzung. Sie gilt für alle in der Sitzungsperiodenochzu ver=

handelndenSachen.
Die ausgeloostenHülfsgeschworenenwerdenunter Hinweis auf die gesetz=

aufzunehmen.
Es kann zur Bildung derGeschworenenbankschondanngeschrittenwerden,

wenn in Folge des Erscheinens von Hülfsgeschworenendie Jahl von vierund=
zwanzigGeschworenenerfüllt ist.
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Erscheinenzu einer späterenHauptverhandlungmehr als Ge=
schworene,so treten die 5* Hülfsgeschworenenin der umgekehrten
Reihenfolgeihrer Ausloosungzurück.

g.281.
Die Bildung der Geschworenenbankerfolgt in öffentlicherSitzung. Das

Looswird von demVorsitzendengezogen. «

§.282.
Von den ausgeloostenGeschworenenkönnenso viele abgelehntwerden,

als Namen über zwölf in der Urne sichbefinden.
Die eineHälfte der AblehnungenstehtderStaatsanwaltschaft,die andere

demAngeklagtenzu. Dem AngeklagtengebührteineAblehnung mehr, wenn
die Gesammtzahlder Ablehnungeneineungeradeist.

E.283.
Sobald ein Name gezogenund aufgerufenist, hat dieStaatsanwaltschaft

und sodannder Angeklagtedurch die Worte„angenommen“oder„abgelehnt“
dissshemahmeoderAblehnungzu erklären. Die Angabevon Gründen ist un=
zulässig.

Wird eineErklärung nichtabgegeben,so gilt dies als Annahme.
Die Erklärung kann nicht zurückgenommenwerden, sobald ein fernerer

Name gezogen,oderdie gesammteZiehungfür beendeterklärtist.

K.284.
Sind bei einerHauptverhandlungmehrereAngeklagtebetheiligt,so haben

siedas Ablehnungsrechtgemeinschaftlichauszuüben.
Insoweit eineVereinigungnicht zu Stande kommt, werdendie Ableh=

nungen gleichmäßigvertheilt) über die Ausübung derjenigenAblehnungen,
welche r nicht gleichmäßigvertheilenlassen, sowieüber die Reihenfolgeder
Erklärungenentscheidetdas Loos. .

§.285.
Ist die Zuziehungvon Ergänzungsgeschworenenangeordnetworden, so

vermindertsichdie Zahl der zulässigen Ablehnungenum die Zahl der Ergän—
zungsgeschworenen.

Sind mehrereErgänzungsgeschworenezugezogenworden, so tretensie in
der ReihenfolgederAusloosungein.

G.286.
Stehen an demselbenTage mehrereVerhandlungenan, so verbleibtdie

für eine derselbengebildeteGeschworenenbankfür die folgendeVerhandlung
oderfür mehrerefolgendeVerhandlungen,wenn die dabeibetheiligtenAnge=
klagtenund dieStaatsanwaltschaftsichdamit vor der Beeidigungder Geschwo=
reneneinverstandenerklärthaben.
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K.287.
Muß nachUnterbrechungeiner Hauptverhandlungmit demVerfahren

n=neuembegonnenwerden,so ist auchdie Geschworenenbankvon neuemzu
ilden.

**
Nach Bildung der GeschworenenbankwerdendieGeschworenenin Gegen=

wart der Angeklagten,überwelchesierichtensollen,beeidigt.
Die Beeidigungerfolgt in öffentlicherSitung.
Der Vorsitzenderichtetan die zu BeeidigendendieWorte:

„Sie schwörenbei Gott, demAllmächtigenund Allwissenden,in der
Anklagesache(den Anklagesachen)wider N. N. die Bfflichteneines
Geschworenengetreulichzu erfüllenund Ihre Stimme nachbestem
Wissenund Gewissenabzugeben.“

Die GeschworenenleistendenEid, indemjedereinzelndie Worte spricht:
Qichschwörees, so wahr mir Gott helfe.“ .

Der Schwörendesoll bei der Eidesleistungdie rechteHand erheben.
Ist ein GeschworenerMitglied einer Religionsgesellschaft,welcherdas

GesetdenGebrauchgewisserBetheuerungsformelnan Stelle desEides gestattet,
so wird die AbgabeeinerErklärung unter der BetheuerungsformeldieserReli=
gionsgesellschaftder Eidesleistunggleichgeachtet.

. 289.
Nach der Beeidigungder Geschworenenerfolgt die Verhandlungin der

Sache selbst.
g.290.

Die denGeschworenenzur BeantwortungvorzulegendenFragenwerden
von demVorsitzendenentworfen.

Nach demSchlusseder Beweisaufnahmewerdendie entworfenenFragen
verlesen. Der Vorsitzendekann sie denGeschworenen,der Staatsanwaltschaft
und demAngeklagtenin Abschriftmittheilenund soll einemhierauf gerichteten
Antrage entsprechen.

Auf Verlangen der Staatsanwaltschaftoderdes Angeklagtenoder eines
der Geschworenenist behufsPrüfung der Fragen die Verhandlung auf kurze
Zeit zu unterbrechen.

g.291.
Die Staatsanwaltschaftund der Angeklagte,)sowiejederGeschworeneist

befugt,auf Mängel in der Fragestellungaufmerksamzu machen,sowie auf
Abänderungund Ergänzungder Fragen anzutragen.

Das Gerichtstellt,wenn Einwendungenerhobenoder Anträgeangebracht
werden,oderwenn einer der Richter es verlangt, die Fragen fes= Die fest=
gestelltenFragen sindzu verlesen.
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g.292.
Die Fragen sind so zu stellen,daß siemit Ja odermit Nein sichbeant—

wortenlassen.
Wenn einenachfolgendeFrage nur für denFall zu beantwortenist, daß

eine— in einemgewissenSinne erledigtwerde,so ist dies bemerklich
zu machen.

Bei einer Mehrzahl von Angeklagtenoder von strafbarenHandlungen
müssendie Fragen für jedenAngeklagtenund für jede strafbareHandlung
besondersgestelltwerden.

C.293.
Die Hauptfragebeginntmit denWorten: „Ist der Angeklagteschuldig?“

Sie muß die dem Angeklagtenzur Last gelegteThat nach ihren gesetzlichen
Merkmalenund unter Hervorhebungder zu ihrer Unterscheidungerforderlichen
Umständebezeichnen.

C.294.
Hat die Verhandlung Umständeergeben,nach welcheneine von dem

Beschlusseüberdie EröffnungdesHauptverfahrensabweichendeBeurtheilung
der demAngeklagten zur ch gelegtenThat in Betracht kommt,so ist eine
hieraufgerichteteFrage zu stellen(Hülfsfrage).

Dieseist der demBeschlußentsprechendenFrage voranzustellen,wenn die
abweichendeBeurtheilungeineerhöhteStrafbarkeitbegründet.

K.295.
Ueber solche vom StrafgesetzebesondersvorgeseheneUmstände, welche

dieStrafbarkeitvermindernoder erhöhen,sind geeignetenfallsdenGeschworenen
besondereFragen vorzulegen(Nebenfragen).

Eine Nebenfragekann auch auf solchevom Strafgesetzebesondersvor=
geseheneUmständegerichtetwerden,durchwelchedie Strafbarkeit wiederauf=
gehobenwird.

.296.
Wird dieVorlegung von Hülfs= oderNebenfragenbeantragt,sokann sie

nur aus Rechtsgründenabgelehntwerden.

g.297.
Wenn das GesetzbeimVorhandenseinmildernderUmständeeinegeringere

Strafe androht, so ist einedarauf gerichteteNebenfragezu stellen,wenn es
von der Staatsanwaltschaftoder demAngeklagtenbeantragtoder von Amts=
wegenfür angemessenerachtetwird.

Zur Verneinung derFrage nachdemVorhandenseinmildernderUmstände
bedarfes einerMehrheit von mindestenssiebenStimmen.
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g.298.
Hatte ein Angeklagterzur Zeit derThat nochnichtdas achtzehnteLebens=

jahr vollendet,so muß die Nebenfragegestelltwerden,ob er bei Begehungder
That die zur Erkenntniß ihrer Strafbarkeit erforderlicheEinsicht besessenhabe.

Dasselbegilt, wenn ein Angeklagtertaubstummist.

. 299.
An die Fragestellungschließensich die Ausführungen und Anträge der

Staatsanwaltschaftund desAngeklagtenzur Schuldfrage.

» Z.300.
Der Vorsitzendebelehrt,ohnein eineWürdigung derBeweiseeinzugehen,

die Geschworenenüber die rechtlichenGesichtspunkte,welchesie bei Lösungder
ihnen*W*42 Aufgabe in Betrachtzu ziehenhaben.

ie Belehrung des Vorsitzendendarf von keinerSeite einerErörterung
unterzogenwerden.

g. 301.
» Die Fragen werdenvomVorsitzendenunterzeichnetund denGeschworenen
übergeben. Die Geschworenenziehensich in das Berathungszimmerzurück.
Der Angeklagtewird aus demSitzungszimmerentfernt.

S.302.
Gegenstände,welchein derVerhandlungdenGeschworenenzurBesichtigung

vorgelegtwurden, könnenihnen in das Berathungszimmerverabfolgtwerden.

X..303.
Zwischen den im BerathungszimmerversammeltenGeschworenenund

anderenPersonendarf keinerleiVerkehr stattfinden.
Der Vorsitzendesorgt dafür, daß ohneseineErlaubniß keinGeschworener

das Berathungszimmerverlasseund keinedritte Person in dasselbeeintrete.

G.304.
Die GeschworenenwählenihrenObmannmittelsschriftlicherAbstimmungnach

MehrheitderStimmen. Bei Stimmengleichheitentscheidetdas höhereLebensalter.
Der Obmann leitetdie Berathung und Abstimmung.

g.305.
Die Geschworenenhabendie ihnen vorgelegtenFragen mit Ja odermit

Nein zu beantworten.
Sie sind berechtigt,eine Frage theilweisezu bejahenund theilweisezu

verneinen.
g. 306.

Glauben die Geschworenenvor Abgabe ihres Spruchs einer weiterenBe—
lehrungzu bedürfen,so wird dieseauf ihren Antrag durch den Vorsitzenden
ertheilt,nachdemsiezu demZweckin das Sitzungszimmerzurückgekehrtsind.
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Ergiebt sichAnlaß zur AenderungoderErgänzungder Fragen, so muß
derAngeklagtezur Verhandlungzugezogenwerden.

g.307.
Der Spruch ist von demObmann nebenden Fragen niederzuschreiben

und von ihm zu unterzeichnen.
Bei jederdem 2 Entscheidungist anzugeben,daß

dieselbemitmehrals sieben Stimmen,bei VerneinungdermilderndenUmstände,
daß dieselbemit mehr als sechsStimmen gefaßt worden ist. Im Uebrigen
darf das Stimmenverhältnißnichtausgedrücktwerden.

. 308.
Der Spruch ist im Sitzungszimmervon demObmann kund zu geben.

Der ObmannsprichtdieWorte:
„Auf EhreundGewissenbezeugeichals denSpruchderGeschworenen“

und verliestdie gestelltenFragenmit dendarauf abgegebenenAntworten.
Der verleseneSpruch ist von demVorsitzendenund demGerichtsschreiber

zu unterzeichnen.
« §.309.

Erachtetdas Gericht,daß der Spruch in derForm nichtvorschriftsmäßig
oder in der Sache undeutlich,unvollständigoder sich widersprechendsei, so
werdendie Geschworenenvon demVorsitzendenaufgefordert,sichin das Be=

*é““ zurückzubegeben,um demgerügten Mangelabzuhelfen.
Diese Anordnungist zulässig,so langedasGerichtnochnichtauf Grund

desSpruchs das Urtheil verkündethat.

g.310.
Sind nur Mängel in der Form desSpruchs zuberichtigen,sodarf eine

sachlicheAenderungnichtvorgenommenwerden. "

**“=
Sind sachliche* 7 des Spruchs zu berichtigen,so find die Geschwo=

— ihrer erneuten Berathungan keinenTheil ihres früherenSpruchs
gebunden.

Ergiebt sch bei der Erörterung solcherMängel Anlaß zur Aenderung
is Ergänzung derFragen,so muß derAngeklagtezur Verhandlungzugezogen
werden.

. 312.
Der berichtigteSpruch ist in derWeiseniederzuschreiben,daß der frühere

erkennbarbleibt.
318.

Der Spruch derGeschworenenwird demAngeklagten,nachdemer in das
Sitzungszimmerwiedereingetretenist, durchVerlesungverkündet.
Reichs=Gesetzbl.1877. « 42
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E.314.
Ist derAngeklagtevon denGeschworenenfür nichtschuldigerklärtworden,

so sprichtdas Gerichtihn frei.
nderenfallsmüssen,bevordasUrtheilerlassenwird,dieStaatsanwaltschaft

und der Angeklagtemit ihren Ausführungenund Anträgengehörtwerden.

g. 215.
Die VerkündungdesUrtheils erfolgtam SchlussederVerhandlung.

g.316.
In den Gründen des Urtheils ist auf den Spruch der Geschworenen

Bezug zu nehmen. Die Urschrift des Spruchs ist dem niedergeschriebenen
Urtheil anzufügen. ·

§.317.
Ist das Gerichteinstimmigder Ansicht,daß dieGeschworenensichin der

Hauptsachezum Nachtheiledes Angeklagtengeirrthaben, so verweistes durch
Beschlußohne Begründung seinerAnscht die Sachezur neuenVerhandlung
vor dasSchwurgerichtder nächstenSitzungsperiode.Die Verweisungist nur
von Amtswegenund bis zur VerkündungdesUrtheils zulässig.

Betrifft das VerfahrenmehrereselbständigestrafbareHandlungenoder
mehrereAngeklagte,so erfolgt die Fäh nur in Ansehung1

oderPerson, in Bezug auf welche dieGeschworenensichnach An=
icht des Gerichtsgeirrt haben.

An der neuenVerhandlungdarf keinGeschworenerTheil nehmen,welcher
bei demfrüherenSpruche hat.

Auf Grund desneuen Spruchsist stetsdas Urtheil zu erlassen.

Achter Abschnitt.

Verfahren gegen Abwesende.

g.318.
Ein Beschuldigtergilt als abwesend,wennG Aufenthaltunbekanntist

oder, wenn er sich im Ausland aufhält und seine Gestellungvor das zuständige
Gerichtnichtausführbarodernichtangemessenerscheint.

g.319.
Gegen einenAbwesendenkann eineHauptverhandlungnur dann statt=

finden, wenn die den Gegenstandder UntersuchungbildendeThat nur mit
GeldstrafeoderEinziehung,allein oderin Verbindungmit einander,bedrohtist.

7 Für das Verfahrenkommendie Vorschriftender F. 320—326 zur An=
wendung.
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g.320.
Die LadungdesAngeklagtenzurHauptverhandlungist im Falle, daß sein

Aufenthaltunbekanntist oderdieBefolgung der für Spsiellungenim Auslande
bestehendenVorschriftenunausführbar odervoraussichtlicherfolgloserscheint,in
einerbeglaubigtenAbschriftan die Gerichtstafelbis zumTage der Haupt=
verhandlunganzuheften.Außerdemist ein Auszug der Ladung in das für
amtlicheBekanntmachungendes betreffendenBezirks bestimmte Blattund nach
Ermessendes Gerichts auch in ein anderesBlatt dreimal einzurücken.Zwischen
demTage der letztenBekanntmachungund demTage der Hauptverhandlung
muß eineFrist von mindestenseinemMonate liegen.

G.321.
Die Ladungmuß enthalten:

dieAngabedesNamensund, soweitdies bekannt,des Vornamens,
Alters, Standes, Gewerbesund Wohnorts oderAufenthaltsortsdes
Angeklagten,die Bezeichnungder demAngeklagtenzur Last gelegten
kuustann Handlung,)sowiedie Angabe des Tages und derStunde
er Hauptverhandlung.

Zugleichist dieWarnung hinzuzufügen,daß bei unentschuldigtemAus=
bleibendesAngeklagtenzur Hauptverhandlungwerdegeschrittenwerden.

G.322.
In der Hauptverhandlungkann für den Angeklagtenein Vertheidiger

auftreten. Auch Angehörigedes ersterensind) ohne daß sie einerVollmacht
bedürfen,als Vertreterzuzulassen.

G.323.
Die Lustellung des Urtheils erfolgt nachMaßgabe der Bestimmungen

desF.40 Abf. 2. ∆ 2½4

Die im §.322 bezeichnetenPersonenkönnenvon dendemBeschuldigten
zustehendenRechtsmittelnGebrauchmachen.

".325.
Insoweit es nachdemErmessendes Richters zur Deckungder denAn=

5 . 88 treffendenhöchstenGeldstrafeund der Kostendes
erfahrenserforderlichist, könneneinzelnezum Vermögendes Angeschuldigten
ehörigeGegenständemit Beschlagbelegtwerden. Auf dieseBeschlagnahme
##eendie Bestimmungender Civilprozeßordnungüber die Vollziehungund die
WirkungendesdinglichenArrestesentsprechendeAnwendung.Die Beschlagnahme
ist aufzuheben,wennder Grund derselbenweggefallenist.

G.326.
Insoweit eineDeckungin Gemäßheitder vorstehendenBestimmungnicht

ausführbarerscheint,kanndurchBeschlußdesGerichtsdas im DeutschenReich
4
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befindlicheVermögen des Angeschuldigtenmit Beschlagbelegtwerden. Der
Beschlußist durchdenDeutschen Reichsanzeigerund nachErmessendesGerichts
auchdurchandereBlätter zu veröffentlichen.

Verfügungen, welcheder Angeschuldigteüber sein mit Beschlagbelegtes
Vermögen nach der erstendurch den DeutschenReichsanzeigerbewirkten Ver=
öffentlichungdes Beschlussesvornimmt, sind der Staatskassegegenübernichtig.

Die Beschlagnahmedes Vermögens ist aufzuheben,sobald der Grund
derselbenweggefallenoderdieDeckungderStaatskassedurcheineBeschlagnahme
in Gemäßheitdes F. 325 bewirktist. -

Die Aufhebungder Beschlagnahmeist durchdieselbenBlätter bekanntzu
machen,durchwelchedie Beschlagnahmeveröffentlichtwordenist.

g.327. ·
In anderenals den im F. 319 bezeichnetenFällen findet gigen einen

Abwesendeneine Hauptverhandlungnicht * Das gegenden Abwesenden
eingeleiteteVerfahren hat die Aufgabe, für denFall seinerkünftigenGestellung
die Beweisezu sichern.

Für diesesVerfahrengeltendieBestimmungender§#.328—336.

G.328.
Die JulassungeinesVertheidigerswird durchdie AbwesenheitdesBe=

schuldigtennicht — Zur Wahl einesVertheidigerssind auchAn—
gehörigedes Beschuldigten befugt.

Zeugenund Sachyverständigesindeidlichzu vernehmen.

KG.329.
Dem abwesendenBeschuldigtenstehtein Anspruch auf Benachrichtigung

über den Fortgang des Verfahrens nichtzu.
Der Richter ist jedochbefugt,einemAbwesenden,dessenAufenthaltbekannt

ist, Benachrichtigungenzugehenzu lassen.

K.330.
Der Abwesende,dessenAufenthalt unbekanntist, kann in öffentlichen

Blättern zum Erscheinenvor Gericht oder zur AnzeigeseinesAufenthaltsorts
aufgefordertwerden.

g.331.
Stellt sicherstnachEröffnungdesHauptverfahrensdieAbwesenheitdes

Angeklagtenheraus,so erfolgendie nocherforderlichenBeweisaufnahmendurch
einenbeauftragtenoderersuchtenRichter.

G.332.
Liegen gegenden Abwesenden,gegenwelchendie öffentlicheKlage er=

hobenist, Verdachtsgründevor, welchedieErlassungeinesHaftbefehlsrecht=
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fertigenwürden, so kannseinim DeutschenReich befindlichesVermögendurch
Beschlußdes Gerichtsmit Beschlagbelegtwerden.

Die im vorstehendenAbsatzebezeichneteBeschlagnahmefindetin Sachen,
welchezur Zuständigkeitder Schöffengerichtegehören,nichtstatt.

K.333.
Der die BeschlagnahmeverhängendeBeschluß ist durchden Deutschen

Reichsanzeigerbekanntzu machenund kann nachdemErmessendes Gerichts
auchdurchandereBlätter veröffentlichtwerden.

S.334.
Mit demZeitpunkteder erstenBekanntmachungin demDeutschenReichs=

anzeigerverliertder AngeschuldigtedasRecht,über das in Beschlaggenommene
VermögenunterLebendenzu verfügen. ·

er die BeschlagnahmeverhängendeBeschlußist derjenigenBehördemit=
zutheilen,welchefür die Einleitung einerVormundschaftüber Abwesendezu=
ständigist. Diese Behördehat eineGüterpflegeeinzuleiten.

K.335.
Die Beschlagnahmeist aufzuheben,wenn die Gründe derselbenweg=

gefallensind.
Die Aufhebungder Beschlagnahmeist durchdieselbenBlätter bekanntzu

machen,durchwelchedie Beschlagnahmeselbstveröffentlichtwordenwar.

S.336.
Auf das nachErhebungder öffentlichenKlage eintretendeVerfahrenfinden

im 8 die Vorschriftenüber die VoruntersuchungentsprechendeAn=
wendung. «

JndemnachBeendigungdiesesVeahrensergehendenBeschlusse(§.196)
ist zugleichüber die Fortdauer oder d der Beschlagnahmezu ent=
scheiden.

g. 337.
Das GerichtkanneinemabwesendenBeschuldigtensicheresGeleitertheilen;

es kann dieseErtheilungan Sguren knüpfen.
Das sichereGeleit gewährt Befreiungvon der Untersuchungshaft,jedoch

nur in AnsehungderjenigenstrafbarenHandlung, für welchedasselbeertheiltist.
Es erlischt,wenneinauf FreiheitsstrafelautendesUrtheilergeht,wenn der

BeschuldigteAnstaltenzur Flucht trifft, oder wenn er die Bedingungennicht
erfüllt, unterwelchenihm das sichereGeleit ertheiltwordenist.
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Drittes Buch.

Rechtsmittel.

Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

g. 338.
Die zulässigenRechtsmittel gegengerichtlicheEntscheidungenstehensowohl

der Staatsanwaltschaftals dem Beschuldigtenzu.
Die Staatsanwaltschaftkann von denselbenauchzu Gunstendes Be—

schuldigtenGebrauchmachen.

Für den Beschuldigtenkann der Vertheidiger,jedochnicht gegendessen
ausdrücklichenWillen, Rechtsmitteleinlegen. 7P

S.340.
Der KeseglicheVertreter eines Beschuldigten,desgleichender Ehemann

einer beschuldigtenFrau könnenbinnen der für den Beschuldigtenlaufenden
Frist selbständigvon denzulässigenRechtsmittelnGebrauchmachen.

Auf ein solchesRechtsmittelund auf das Verfahrenfindendie überdie
Rechtsmitteldes BeschuldigtengeltendenVorschriftenentsprechendeAnwendung.

g.341.
Der nichtauf freiemFuße befindlicheBeschuldigtekanndie Erklärungen,

welchesichauf Rechtsmittelbeziehen,zu Protokoll des Gerichtsschreibersdes=
jenigenGerichts geben, in desenGesüngniß er sich befindet,und falls das
Lein erd. gerichtlichesist, desjenigenAmtsgerichts,in dessenBezirkedas
efängnißliegt.

Lur Wahrung einerFrist genügtes, wenn innerhalbderselbendas Pro=
tokoll aufgenommenwird. 4 348

ädlich.
S.343.

Jedes von derStaatsanwaltschafteingelegteRechtsmittelhatdieWirkung,
daß die angefochteneEntscheidungauchzuGunstendesBeschuldigtenabgeändert
oder *„ werdenkann.

g. 344.
Die Zurücknahmeeines Rechtsmittels sowie der Verzicht auf die Ein=

legung eines Rechtsmittelskann auch vor Ablauf der Frist zur Einlegung
desselbenwirksamerfolgen. Ein von der Staatsanwaltschaftzu Gunsten des
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BeschuldigteneingelegtesRechtsmittelkann jedochohnedessenZustimmungnicht
zurückgenommenwerden. 90P

Der VertheidigerbedarfzurZurücknahmeeinerausdrücklichenErmächtigung.

S.345.
Wenn dieEntscheidungüberdasRechtsmittelauf Grund mündlicherVer=

* stattzufindenhat, so kann die ZurücknahmenachBeginn der Haupt=
verhandlungnur mit Zustimmungdes Gegnerserfolgen.

zweiter Abschnitt.

Beschwerde.

g.346.
Die Beschwerdeist gegenalle von denGerichtenin ersterInstanz oder

in der BerufungsinstanzerlassenenBeschlüsseund gegendie Verfügungendes
Vorsitzenden,des urez. srichters,desAmtsrichtersundeines zaubtenten
oder ersuchtenRichters zulässig,soweitdas Gesetzdieselbennicht ausdrücklich
einerAnfechtungentzieht. «

Auch Zeugen, Sachverständigeund anderePersonenkönnengegenBe=
schlüsseundVerfügungen,durchwelchesie betroffenwerden,Beschwerdeerheben.

Gegen 2 undVerfügungenderOberlandesgerichteund desReichs=
gerichtsfindeteine Beschwerdenichtstatt.

S.347.
EntscheidungendererkennendenGerichte,welchederUrtheilsfällungvoraus=

gehen,unterliegennicht der Beschwerde.Ausgenommensind Entscheidungen
über Verhaftungen,Beschlagnahmenoder Straffestsetzungen,sowie alle Ent=
scheidungen,durchwelchedrittePersonenbetroffenwerden.

G.348.
Die Beschwerdewird bei kah Gerichte, von welchemoder von

dessenVorsitzendendie angefochtene Entscheidungerlassenist, zu Protokoll des
Gerichtsschreibersoderschriftlicheingelegt.Sie kann in dringendenFällen auch
bei demBeschwerdegerichteingelegtwerden.

Erachtetdas Gerichtoderder Vorsitzende,dessenEntscheidungangefochten
wird, die Beschwerdefür begründet,so habensiederselben 7 anderen=
falls ist die Beschwerdesofort,spätestensvor Ablauf von drei Tagen, demBe=
schwerdegerichtevorzulegen.

Die vorstehendenBestimmungenfindenauch auf die Entscheidungendes
Amtsrichtersim Vorverfahren, des beauftragtenoder ersuchtenRichters und
desUntersuchungsrichtersAnwendung.

g.349.
DurchEinlegung derBeschwerdewird derVollzug der angefochtenenEnt=

scheidungnichtgehemmt.
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Jedoch kann das Gericht, der Vorsitzendeoder der Richter, dessenEnt= 1

scheidungangefochtenwird, sowieauchdas Beschwerdegerichtanordnen,daß die
Vollziehung derangefochtenenEntscheidungauszusetzensei.

g. 350.
Das Beschwerdegerichtkann demGegner des Beschwerdeführersdie Be=

schwerdezur schriftlichenGegenerklärungmittheilen;es kann etwa erforderliche
Ermittelungenanordnenoder selbstvornehmen.

g. 351.
Die Entscheidungüber die Beschwerdeerfolgt ohnevorgängigemündliche

Verhandlung,in geeignetenFällen nachAnhörung der Staatsanwaltschaft.
Wird die Beschwerdefür begründeterachtet,so erläßt das Beschwerde=

gerichtzugleichdie in der Sache erforderlicheEntscheidung.

g.352.
Beschlüsse,welchevon demLandgerichtin der Beschwerdeinstanzerlassen

b *½ insofernsieVerhaftungenbetreffen,durchweitereBeschwerdeange=
ochtenwerden. «

Im UebrigenfindeteineweitereAnfechtungder in der Beschwerdeinstanz
ergangenenEntscheidungennichtstatt.

Für dieFälle der sofortigenBeschwerdegeltendie nachfolgendenbesonderen
Bestimmungen.

Die Beschwerdeist binnender Frist von einer Woche, welchemit der
Bekanntmachung(§.35) derSitszzäsn beginnt, einzulegen.Die Einlegung
bei demBeschwerdegerichtegenügtzur Wahrungder Frist, auchwenn derFall
für dringlichnichterachtetwird.

Das Gerichtist zu einerAbänderungseinerdurchBeschwerdeangefochtenen
Entscheidungnichtbefugt.

Oritter Abschnitr.

Berufung.

g.354.
Die Berufung findetstattgegendie Urtheileder Schöffengerichte.

g.355.
Die Berufung muß bei demGerichteersterInstanz binneneinerWoche

nachVerkündungdesUrtheils zuProtokoll desGerichtsschreibersoderschriftlich
eingelegtwerden.

Hat diewirimng desUrtheils nicht in Anwesenheitdes Angeklagten
stattgefunden,so beginnt fürdiesendie Frist mit der Zustellung.
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5.356.

Der Beginn der Frist zur Einlegung der Berufung wird dadurchnicht
ausgeschlossen,daßgegenein auf AusbleibendesAngeklagtenergangenesUrtheil
eine— in denvorigenStand nachgesuchtwerdenkann.

Stellt der Ö . ein Gesuchum Wiedereinsetzungin den vorigen
Stand, so wird die Berufungdadurchgewahrt, daß sie sofort für denFall der
Verwerfung jenesGesuchsrechtzeitigeingelegtwird. Die weitereVerfügung
in Bezug 7. die Berufung bleibt dann bis zur Erledigung des Gesuchsum
Wiederensenn in den vorigenStand ausgesetzt.

Die Einlegung der Berufungohne Verbindung mit dem Gesuchum
Wiedereinsetzungin denvorigenStand gilt als Verzichtauf die letztere.

G.357.
Durch rechtzeitigeEinlegung der Berufung wird die Rechtskraftdes Ur=

theils, soweitdasselbeangefochtenist, gehemmt.
Dem Beschwerdefüthorr,welchemdas Urtheil mit denGründennochnicht

zugestelltwar, ist dasselbenachEinlegungder Berufungsofortzuzustellen.

G.358.
Die Berufung kann binneneinerweiterenWochenachAblauf der Frist

zur Einlegung des Rechtsmittelsoder, wenn zu dieserZeit das Urtheil noch
nichtzu enel war, nach arli Zustellung bei dem Gericht ersterInstanz zu
EGW des Gerichtsschreibersoder in einer Beschwerdeschriftgerechtfertigt
werden.

G.359.
Die Berufung kann auf bestimmteBeschwerdepunktebeschränktwerden.

Ist diesnicht82 odereineRechtfertigungüberhauptnichterfolgt,so gilt
der ganzeInhalt desUrtheils als angefochten.

g.360.
Ist dieBerufung verspäteteingelegt,so hatdas GerichtersterInstanzdas

Rechtsmittelals unzulässigzu verwerfen.
Der BeschwerdeführerkannbinneneinerWochenachZustellungdes Be=

schlussesauf dieEntscheidungdesBerufungsgerichtsantragen. In diesemFalle
sinddie Aktenan das Berufungsgerichteinzusenden)die Vollstreckungdes Ur=
theils wird jedochhierdurchnichtgehemmt.

(.261.
Ist die Berufung rechtzeitigeingelegt,so hat nachAblauf der Frist zur

RechtfertigungderGerichtsschreiberohne Rücksichtdarauf, ob eineRechtfertigung
stattgefundenhat odernicht,dieAktender Staatsanwaltschaftvorzulegen.Vi
stellt,wenndie Berufung von ihr eingelegt demAngeklagtendie Schrift=
stückeüberEinlegung und Rechtfertigungder Berufungzu.
Reichs=Gesetb.1877. 43
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G.362.
Die Staatsanwaltschaftübersendetdie Akten an die Staatsanwaltschaft

bei demBerufungsgerichte.Dieseübergiebtdie AktenbinneneinerWochedem
Vorsitzendendes Gerichts. G ss

Erachtetdas BerufungsgerichtdieBestimmungenüberdie Einlegungder
Berufung nichtfür beobachtet,so kannes das RechtsmitteldurchBeschlußals
unzulässigverwerfen. Anderenfallsentscheidetes über dasselbedurchUrtheil.

Der BeschlußkanndurchsofortigeBeschwerdeangefochtenwerden.

C.364.
W. 213, 215—224 Anwendung. In der Ladung ist der Angeklagteauf die
Folgen des Ausbleibensausdrücklichhinzuweisen.

Die Ladung der in ersterInstanz vernommenenZeugenundSachpverstän=
digenkann nur dann unterbleiben,wenn derenwiederholteVernehmungzur
Aufklärung der Sache nichterforderlicherscheint.

Neue Beweismittelsindzulässig.
Bei der Auswahl der zu ladendenZeugenund Sachpverständigenist auf

die von demAngeklagtenzur RechtfertigungderBerufung benanntenPersonen
Rücksichtzu nehmen.

g. 365.
NachdemdieHauptverhandlungnach Vorschrift des §. 242 Abs. 1 be=

gonnenhat, hält ein Berichterstatterin Abwesenheitder ZeugeneinenVortra
Hr die Fupei des bisherigenVerfahrens. Das Urtheil ersterInstanz !
ets zu verlesen.

Sodann erfolgtdieVernehmungdesAngeklagtenunddieBeweisaufnahme.

g. 366.
Bei der Berichterstattungund der BeweisaufnahmekönnenSchriftstücke

verlesenwerden;Protokolleüber Aussagender in derHauptverhandlungerster
Instanz vernommenenZeugenund — — dürfen,abgesehenvon den
Fällen der I#. 250, 252 ohnedieZustimmungderStaatsanwaltschaftund des
Angeklagtennichtverlesenwerden,wenn die wiederholteVorladung der Zeugen
oderSachverständigenerfolgt ist odervon demAngeklagtenrechtzeitigvor der
Hauptverhandlungbeantragtwordenwar. -

§.367.
Nach demSchlusseder Beweisaufnahmewerdendie Staatsanwaltschaft

sowieder Angeklagteund seinVertheidigermit ihren Ausführungenund An—
trägen,und zwar der Beschwerdeführerzuerst,gehört. Dem Angeklagtenge=
bührt das letzteWort. 6. 368

Der Prüfung des Gerichtsunterliegtdas Urtheil nur, soweitdasselbe
angefochtenist.

......——
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g.369.
Insoweit dieBerufung für begründetbefundenwird, hat dasBerufungs=

gerichtunter AufhebungdesUrtheils in der Sache selbst zuerkennen.
Leidetdas Urtheil an einemMangel, welcherdie RevisionwegenVer=

letzungeinerRechtsnormüber das Verfahren begründenwürde, so kanndas
Berufungsgeuchrunter AufhebungdesUrtheils die Sache, wenndie Umstände
desFalles es erfordern,zur Entscheidungan die ersteInstanz zurückverweisen.

Hat dasGerichtersterInstanzmit UnrechtseineZuständigkeitangenommen,
so hat das BerufungsgerichtunterAufhebungdesUrtheils die Sache an das
zuständigeGerichtzu verweisenoder,wenn es selbstin ersterInstanz zuständig
ist, zu erkennen.

S. 370.
Ist bei demBeginneder Hauptverhandlungwederder Angeklagte,noch

in denFällen, wo solcheszulissi t ein Vertreter desselbenerschienenund das
Ausbleibennichtgenügendentschuldigt,so ist, insoweitder Angeklagtedie Be=
rufung eingelegthat, dieselbesofortzuverwerfen,insoweitdieStaatsanwaltschaft
die Berufung eingelegthat, über diesezu verhandelnoderdieVorführung oder
Verhaftungdes Angeklagtenanzuordnen.

Der AngeklagtekannbinneneinerWochenachderZustellungdesUrtheils
die Wiedereinsetzungin den vorigenStand unter den in den§#.44, 45 be=
zeichnetenVoraussetzungenbeanspruchen.

K.371.
Ist von einerder im F. 340 bezeichnetenPersonendieBerufung eingelegt

worden, so hat das Gericht auch denAngeklagtenzu der Hauptverhandlung
vorzuladenund kann ihn bei seinemAusbleibenzu derselbenzwangsweisevor=
führenlassen.

G.372.
War das Urtheil nur von demAngeklagtenoder zu Gunsten desselben.

von der Staatsanwaltschaftodervon einerder im §. 340 bezeichnetenPersonen
angefochtenworden,so darf das Urtheil nichtzum Nachtheiledes Angeklagten
abgeändertwerden.

S.373.
Im Uebrigenfindendie im sechstenAbschnittedes zweitenBuchs überdie

HauptverhandlunggegebenenVorschriftenAnwendung.

Dierter Abschnitt.

Revision.

F. 374.
Die Repvisionfindet statt gegendieUrtheile der Landgerichteund der

Schwurgerichte. —
43s



« §.375.
Der BeurtheilungdesRevisionsgerichtsunterliegenauchdiejenigenEnt-

— welchedemUrtheilevorausgegangensind,soferndasselbeauf ihnen
eruht.

K.376.
Die Revision kann nur darauf gestütztwerden, daß das Urtheil auf einer

Verletzung des Gesetzesberuhe. · I
DasGesetzistverletzt,wenneineRechtsnormnichtodernichtrichtigan-

gewendetwordenist. ·
§.377.

sh Ein Urtheil ist stets als auf einerVerletzungdes Gesetzesberuhendan=
zusehen: «

1. wenn das erkennendeGericht oder die Geschworenenbanknicht vor=
schriftsmäßigbesetztwar;

2. wenn bei demUrtheile ein Richter, GeschworeneroderSchöffemit=
gewirkthat, welchervon der Ausübungdes Richteramtskraft des
Gesetzesausgeschlossenwar;

3. wenn bei demUrtheileein Richter oderSchöffemitgewirkthat, nach=
dem derselbewegenBesorgniß der Befangenheitabgelehntwar, und
das Ablehnungsgesuchentwederfür begründeterklärt war odermit
Unrechtverworfenwordenist;
wenn das GerichtseineZuständigkeitmit Unrechtangenommenhatz;

.wenn die Hauptverhandlungin Abwesenheitder Staatsanwaltschaft
oder einer Person, deren Anwesenheitdas Gesetzvorschreibt,statt=
gefundenhat;

6. wenn das Urtheil auf Grund einermündlichen 3 ergangen
ist, bei welcherdie Vorschriftenüber die Oeffentlichkeitdes Verfahrens
verletztsind;
wenn das Urtheil keineEntscheidungsgründeenthält;

4#wenn die Vertheidigung in einem für die Entscheidungwesentlichen
äsis geun einen Beschluß des Gerichts unzulässig beschränkt
wordenist.

i*r*

*5

g.378.
Die Verletzungvon Rechtsnormen,welchelediglichzu GunstendesAn=

geklagtengegebensind, kann von der Staatsanwaltschaftnichtzu demZwecke
geltendgemachtwerden, um eineAufhebungdes Urtheils zum Nachtheiledes
Angeklagtenherbeizuführen.

K.379.
Wenn der Angeklagtevon den Easuuriais für nichtschuldigerklärt

wordenist, so stehtder Staatsanwaltschaft dieRevision nur in denFällen zu,
in welchendieselbedurchdie Bestimmungendes F. 377 Nr. 1, 2), 3, 5 oder
durchdieStellung oderNichtstellungvon Fragenbegründetwird.
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g. 380.
Gegen die in der BerufungsinstanzerlassenenUrtheile der Landgerichte

kanndie RevisionwegenVerletzungeinerRechtsnormüber das Verfahrennur
auf Verletzungder Vorschriftdes §. 398 gestütztwerden.

g.381.
Die Revision muß beidemGerichte,dessenUrtheil angefochtenwird, binnen

einerWochenachVerkündungdesUrtheils zu Protokoll des Gerichtsschreibers
oderschriftlicheingelegtwerden.

Hat die VerkündungdesUrtheils nicht in Anwesenheitdes Angeklagten
stattgefunden,so beginntfür diesendie Frist mit der Zustellung.

S.382.
Der Beginn der Frist zur Einlegung der Repvisionwird dadurchnicht

ausgeschlossen,daßgegenein auf AusbleibendesAngeklagtenergangenesUrtheil
eineWiedereinsetzungin denvorigenStand nachgesuchtwerdenkann.

Stellt der Angeklagteein Gesuchum Wiedereinsetzungin den vorigen
Stand, so wird die Rirrifon dadurchgewahrt,daß siesofortfür denFall der
VerwerfungjenesGesuchsrechtzeitig uen und begründetwird. Die weitere
Verfügung in Bezug auf die Revision bleibt dann bis zur Erledigung des
Gesuchsum * denvorigenStand ausgesetzt.

Die Einlegung der RevisionohneVerbindung mit dem Gesuchum
Wiedereinsetzungin denvorigenStand gilt als Verzichtauf die letztere.

C.383.
Durch rechtzeitigeEinlegungder Revisionwird dieRechtskraftdes Ur=

bktheils,soweitdasselbeangefochtenist, gehemmt.
Dem Beschwerdeführer,welchemdasUrtheilmit denGründennochnicht

zugestelltwar) ist dasselbenachEinlegung der Revisionzuzustellen.

C.384.
Der Beschwerdeführerhat die Erklärung abzugeben,inwieweiterdas Ur=

theil anfechteund dessenAufhebungbeantrage(Revisionsanträge),und die An=
träge begründen.

us derBegründungmuß hervorgehen,ob dasUrtheil wegenVerletzung
einer Rechtsnormüber das Verfahren oder wegenVerletzungeiner anderen
Rechtsnormangefochtenwird. Ersterenfallsmüssendie denMangel enthaltenden
Thatsachenangegebenwerden. *¾*!ç

Die Revisionsanträgeund derenBegründungsindspätestensbinneneiner
weiterenWoche nachAblauf der Frist zur Einlegung des Rechtsmittelsoder,
wennzu dieserZeit das Urtheil nochnichtzugestelltwar, nachdessenZustellung
bei demGerichte,dessenUrtheil angesochtenwird, anzubringen.

Seitens des Angeklagtenkann dies nur in einer von demVertheidiger
odereinemRechtsanwaltunterzeichnetenSchriftoderzuProtokolldesGerichts=
schreibersgeschehen.



§.386.
Ist dieRevisionverspäteteingelegtodersinddieRevisionsanträgenicht

rechtzeitigoder nicht in der im §. 385 Abs.2 vorgeschriebenenForm angebracht
worden, so hat das Gericht, dessenUrtheil angefochtenwird, das Rechtsmittel
durchBeschlußals unzulässigzu verwerfen.

Der Beschwerdeführerkann binneneinerWochenachZustellungdes Be=
e auf die Entscheidungdes Revisionsgerichtsantragen. In diesemFalle

ind dieAktenan dasRevisionsgerichteinzusenden;dieVollstreckungdesUrtheils
wird jedochhierdurchnicht gehemmt.

g.387.
Ist dieRevisionrechtzeitigeingelegt,und sind dieRevisionsanträgerecht=

zitig und in der vorgeschriebenenForm angebracht,so ist die Revisionsschrift
m Gegnerdes Beschwerdeführerszuzustellen.Diesemstehtfrei, binneneiner

WocheeineschriftlicheGegenerklärungeinzureichen.Der Angeklagtekann letztere
auchzu Protokoll des Gerichtsschreibersabgeben.

Nach Eingang der Gegenerklärungoder nach Ablauf der Frist erfolgt
durchdieStaatsanwaltschaftdieEinsendungderAkten an dasRepvisionsgericht.

G.388.
Findet das Gericht, an welchesdie Einsendungder Akten erfolgt ist, daß

dieVerhandlungundEntscheidungüber dasRechtsmittelzur Quständigkeiteines
— Gerichts gehöre,so hat es durchBeschlußseineUnzuständigkeitaus=
zusprechen.

Dieser Beschluß,in welchemdas zuständigeRevisionsgerichtzu bezeichnen
ist, — einerAnfechtungnicht und ist für das in demselbenbezeichnete
erichtbindend. .«

Die Abgabeder Alten erfolgtdurchdie Staatsanwaltschaft.

g.389.
Erachtetdas RevisionsgerichtdieBestimmungenüber die Einlegungder

Revision oder diejenigenüber die Anbringung der Revisionsanträgenicht für
beobachtet,so kann es dasRechtsmitteldurch Beschlußals unzulässigverwerfen.

Anderenfallsentscheidetes über dasselbedurchUrtheil.

g.390.
Der Angeklagteoderauf dessenVerlangender Vertheidigerist von dem

TagederHauptverhandlungzu benachrichtigen.Der Angeklagtekannin dieser
erscheinenoder sich durch einenmit schriftlicherVollmacht versehenenVerthei=
diger vertretenlassen.

Der nichtauf freiemFuße befindlicheAngeklagtehat keinenAnspruchauf
Anwesenheit.

S. 391.
Die Hauptverhandlungbeginntmit demVortrageeinesBerichterstatters.
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Hierauf werdendie Staatsanwaltschaftsowie der Angeklagteund sein
Vertheidigermit ihren Ausführungenund Anträgen,und zwar derBeschwerde=
führerzuerst,gehört. Dem Angeklagtengebührtdas letzteWort.

C.392.
Der Prüfung desRevisionsgerichtsunterliegennur diegestelltenRevisions=

anträgeund, insoweitdie Revision auf Mängel des Verfahrens gestütztwird,
nur * Thatsachen,welchebeiAnbringung derRevisionsanträgebezeichnet
worden sind.

Eine weitereBegründungderRevisionsanträge,als die im §. 384 Abs.2
vorgeschriebene,ist nicht erforderlichund, wennsieunrichtigist, unschädlich.

g. 393.
Insoweit die Revision für begründeterachtetwird, ist das angefochtene

Urtheil aufzuheben. «
Gleichzeitigsind die demUrtheile zu Grund liegendenFeststellungenauf=

Suh sofernsiedurchdieGesetzesverletzungbetroffenwerden,wegenderendie
ufhebungdesUrtheils erfolgt.

S. 394.
Erfolgt dieAufhebung desUrtheils nur wegenGesetzesverletzungbei An=

wendungdes Gesetzesauf die demUrtheile zuGrund liegendenFeststellungen,
so hat das Repvisionsgerichtin der Sache selbst zuentscheiden,sofernohnewei=
tere thatsächlicheErörterungennur auf Freisprechungoderauf Einstellungoder
auf eineabsolutbestimmteStrafe zu erkennenist, oderdas Revisionsgerichtin
Uebereinstimmungmit demAntragederStaatsanwaltschaftdiegesetzlichniedrigste
Strafe für angemessenerachtet.

In anderenFällen ist die Sache zur anderweitenVerhandlungund Ent=
scheidungan das Gericht, dessenUrtheil aufgehobenist, oder an ein, demselben
Bundesstaateangehöriges,benachbartesGerichtgleicherOrdnungzurückzuverweisen.

Die Jurückverweisungkann an ein Gericht niedererOrdnung erfolgen,
mh dienochin Frage kommendestrafbareHandlung zu dessenZuständigkeit
gehört.

g. 395.
Wird ein Urtheil aufgehoben,weil das Gericht der vorigen Instanz

sichmit Unrechtfür zuständigerachtethat, so verweistdas Revisionsgericht
gleichzeitigdie Sachean das zuständigeGericht.

g.396.
Die VerkündungdesUrtheils erfolgtnachMaßgabedes §. 267.

C.397.
Erfolgt zu GunsteneinesAngeklagtendie Aufhebungdes chessewegen

GesetzesverletzungbeiAnwendungdesStrafgesetzes,und erstrecktsich dasUrtheil,
soweites aufgehobenwird, nochauf andereAngeklagte,welchedie Revision
nichteingelegthaben,so ist zu erkennen,als ob 2 gleichfallsdieRevision ein=
gelegthätten.
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§.398.
Das Gericht, an welchesdie Sache zur anderweitenVerhandlungund

Entscheidungverwiesenist, hatdie rechtliche Beurtheilung,welchederAufhebung
desUrtheils zu Grund gelegtist, auchseinerEntscheidungzu Grund zu legen.

War das Urtheil nur von demAngeklagtenoder zu Gunstendesselben
von der Staatsanwaltschaftodervon einerder im §. 340 bezeichnetenPersonen
angefochtenworden, so darf das neueUrtheil einehärtereStrafe, als die in
demersterenerkannte,nichtverhängen. ·

Viertes Buch.

WiederaufnahmeeinesdurchrechtskraͤftigesUrtheil geschlossenen
Verfahrens.

G.399.
Die WiederaufnahmeeinesdurchrechtskräftigesUrtheil geschlossenenVer=

fahrenszu Gunstendes Verurtheiltenfindetstatt:
1. wenn eine in der Hauptverhandlungzu seinenUngunstenals echt
vorgebrachteUrkundefälschlichangefertigtoderverfälschtwar)

2. wenn durchBeeidigungeineszu seinenUngunstenabgelegtenZeugnisses
oderabgegebenenGutachtensderZeugeoderSachverständigesicheiner
zhn oder fahrlässigenVerletzungder Eidespflichtschuldigge=
ma at; ·

3. wenn bei demUrtheil ein Richter, GeschworeneroderSchöffemit=
gewirkthat, welchersichin Beziehungauf dieSache einerVerletzung
seinerAmtspflichtenschuldiggemachthat, soferndieseVerletzungmit
einer im Wege des gerichtlichenStrafverfahrens zu verhängenden

8* Strafe bedrohtund nicht vom Verurtheiltenselbstveran=
aßt ist;

4. wennein civilgerichtlichesUrtheil, auf welchesdas Strafurtheil ge=
gründet ist, durch ein anderesrechtskräftiggewordenesUrtheil auf=
gehobenist;

5. wenn neue Thatsachenoder Beweismittel beigebrachtsind, welche
allein oder in Verbindung mit den früher erhobenenBeweisendie
Freisprechungdes Angeklagtenoder in Anwendung eines milderen
Strafgesetzeseine geringereBestrafung zu begründengeeignetsind.
In den vor den Schöffengerichtengeschese Sachen könnennur
solcheThatsachenoder Beweismittel beigebrachtwerden, welcheder
Verurtheilte in demfrüherenVerfahren einschließlichder Berufungs=
#ture nichtgekannthatteoderohneVerschuldennichtgeltendmachen
nte.
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S. 400.
Durch denAntrag auf Wiederaufnahmedes Verfahrenswird die Voll=

streckungdesUrtheils nichtgehemmt.
Das Gericht kann jedocheinenAufschubsowie eineUnterbrechungder

Vollstreckunganordnen. ,
C. 40.

Der Antrag auf Wiederaufnahmedes Verfahrens wird wederdurchdie
erfolgteStrafvollstreckungnochdurchdenTod desVerurtheiltenausgeschlossen.

Im Falle des Todes sind der Ehegatte,die Verwandtenauf=und ab=
steigenderLinie sowiedie GeschwisterdesVerstorbenenzu demAntrage befugt.

g.402.
Die WiederaufnahmeeinesdurchrechtskräftigesUrtheil geschlossenenVer=

fahrenszu Ungunstendes Angeklagtenfindetstat# .
1. wenn eine in der Hustuerhannsungzu seinenGunstenals echtvor=
gebrachteUrkunde fälschlichangefertigtoderverfälschtwar;

2. wenndurchBeeidigungeineszu seinenGunstenabgelegtenZeugnisses
oder abgegebenenGutachtensder Zeuge oder Sachverständigesich
einervorsätzlichenoderfahrlässigenVerletzungder Eidespflichtschuldig
gemachthat; s

3. wenn bei demUrtheil ein Richter, Geschworeneroder Schöffe mit—
ewirkthat, welchersichin Beziehungauf dieSache einerVerletzung

Amtspflichtenschuͤldiggemachthat, soferndieseVerletzungmit
einer im Wege des gerichtlichenStrafverfahrens zu verhängenden
öffentlichenStrafe bedrohtist;

4, wenn von demFreigesprochenenvor Gerichtoderaußergerichtlichein
glaubwürdigesGeständnißder strafbarenHandlung abgelegtwird.

FS.403.
EineWiederaufnahmedesVerfahrenszumZweckederAenderungderStrafe

innerhalbdesdurchdasselbeGesetzbestimmtenStrafmaßesfindetnichtstatt.
S. 404.

Ein Antrag auf Wiederaufnahmedes Verfahrens) welcherauf die Be=
hauptungeinerstrafbarenHandlung gegründetwerdensoll, istnur dannzulässig,
wennwegendieserHandlungeinerechtskräftigeVerurtheilungergangenist, oder
wenn die Einleitung oder Durchführung eines Strafverfahrensaus anderen
Gründenals wegenMangels an Beweis nichterfolgenkann.

S. 405.
Die allgemeinenBestimmungenüber Rechtsmittelfinden auch bei dem

Antrag auf Wiederaufnahmedes VerfahrensAnwendung. -
S. 406.

In demAntrage müssender gesetzlicheGrund der Wiederaufnahmedes
Verfahrenssowiedie Beweismittelangegebenwerden.
Reichs=Cesehbl.1877. 4
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Von demAngeklagtenunddenim §. 401 Abs.2 bezeichnetenPersonen

kannder Antrag nur mittels einer von demVertheidigeroder einemRechts.
keeschen Schrift oderzuProtokoll desGerichtsschreibersangebracht

werden.
S. 407. ·

Ueber die Zulassungdes Antrags auf Wiederaufnahmedes Verfahrens
entscheidetdas Gericht,dessenUrtheil mit demAntrag angefochtenwird. Wird
ein in der RevisionsinstanzerlassenesUrtheil aus anderenGründen als auf
Grund des §. 399 Nr. 3 oderdes §. 402 Nr. 3 angefochten,so entscheidetdas
Gericht,gegendessenUrtheil die Revision eingelegtwar.

Die Entscheidungerfolgt ohnemündliche Verhandlung.

g.408.
Ist der Antrag nicht in der vorgeschriebenenForm angebracht,oder ist

darin kein gesetzlicherGrund der Wiederaufnahmegeltendgemachtoder kein
geeignetesBeweismittelangeführt,so ist derAntrag als unzulässigzuverwerfen.

Anderenfallsist derselbedemGegnerdesAntragstellersunterBestimmung
einerFrist zur Erklärung zuzustellen.

C.409.
Wird der Antrag an sichfür zulässigbefunden,so beauftragtdasGericht

mit AufnahmederangetretenenBeweise,soweitdieseerforderlichist, einenRichter.
Dem ErmessendesGerichtsbleibtes überlassen,ob dieZeugenundSach=

verständigeneidlichvernommenwerdensollen.
Hinsichtlichder Berechtigungder Betheiligtenzur Anwesenheitbei der

Beweisaufnahmekommendie für die VoruntersuchunggegebenenVorschriften
zur Anwendung. ,
Nach Schluß der Beweisaufnahmesind die Staatsanwaltschaftund der
Angeklagteunter BestimmungeinerFrist zur fernerenErklärung aufzufordern.

g.40.
Der Antrag auf Wiederaufnahmedes Verfahrens wird ohnemündliche

Verhandlungals unbegründetverworfen,wenn die darin aufgestelltenBehaup—
tungenkeinegenügendestcen Gisen haben,oderwenn in denFällen
des §. 399 Nr. 1, 2 oder des §F. 402Nr. 1, 2 nachLage der Sache die An=
nahmeausgeschlossenist, daß die in diesenBestimmungenbezeichneteHandlung
auf die EntscheidungEinflußgehatt hat.

Anderenfalls verordnet dasGericht dieWiederaufnahmedes Verfahrens
und die Erneuerungder Hauptverhandlung.

C.411.
Ist derVerurtheiltebereitsverstorben,so hatohneErneuerungderHaupt=

verhandlungdas GerichtnachAufnahmedes etwanocherforderlichenBeweises
nih die Freisprechungzu erkennenoder denAntrag auf Wiederaufnahme
abzulehnen.



—327 —

Auch in anderenFällen kanndas Gericht, bei öffentlichenKlagen jedoch
nur mit Zustimmungder Staatsanwaltschaft,den Verurtheiltensofort frei=
sprechen,wenndazugenügendeBeweisebereitsvorliegen.
*WV[jrRMit derFreisprechungist die Aufhebungdes früherenUrtheils zu ver=
inden. .

Die Aufhebungist auf VerlangendesAntragstellersdurchdenDeutschen
Reichsanzeigerbekanntzu machen,und kann nach demErmessendes Gerichts
auchdurchandereBlätter veröffentlichtwerden.

. 412.
Alle Entscheidungen,welcheaus Anlaß eines Antrags auf Wiederauf=

nahmedes Verfahrens von dem Gericht in ersterInstanz erlassenwerden,
könnenmit der sofortigenBeschwerdeangefochtenwerden.

KE.413.
In der erneutenHauptverhandlungist entwederdas frühereUrtheil auf=

— zu erhaltenoder unterAufhebungdesselbenanderweitin der Sache zu
erkennen.

Ist dieWiederaufnahmedes Verfahrensnur von demVerurtheiltenoder
zu Gunstendesselbenvon derStaatsanwaltschaftodervon einerder im F. 340
bezeichnetenPersonenbeantragtworden,so darf das neueUrtheil eine härtere
Strafe als die in demfrüherenerkanntenichtverhängen.

Fünftes Buch.

BetheiligungdesVerletztenbei demVerfahren.

Erster Abschnitt.

Privatklage.

g.414.
Beleidigungenund Körperverletzungenkönnen,soweitdieVerfolgung nur

auf Antrag eintritt,von demVerletztenim Wegeder Privatklageverfolgtwer=
den, ohnedaß es einervorgängigenAnrufung der Staatsanwaltschaftbedarf.

Die gleicheBefugnißstehtdenjenigenzu, welchenin denStrafgesetzendas
Recht, selbständigauf Bestrafunggages= beigelegtist. «

Hat der VerletzteeinengesetzlichenVertreter,so wird die Befugniß zur
Erhebung der Privatklage durchdiesenund, wenn Korporationen, Gesellschaften
und anderePersonenvereine,welcheals solchein bürgerlichenRechtsstreitigkeiten
klagenkönnen, die Verletztensind, durch dieselbenPersonen wahrgenommen,
durchwelchesie in bürgerlichenRechtsstreitigkeitenvertretenwerden.

44



§.415.
Sind wegenderselbenstrafbarenHandlungmehrerePersonenzur Privat—

gusneetenh so ist bei Ausübung diesesRechtseinJeder von demAnderen
unabhängig. .J
Hat jedocheinerder Berechtigtendie Privatklage lsen so stehtden
übrigennur der Beitritt zudemeingeleitetenVerfahren,und zwar in derLage
zu) in welchersichdasselbezur Zeit der Beitrittserklärungbefindet.

Jede in der Sache selbstergangeneEntscheidungäußertzu Gunstendes
Beschuldigtenihre Wirkung auch gegenübersolchenBerechtigten,welchedie
Privatklagenichterhobenhaben.

S. 416.
Die öffentlicheKlage wird wegender im §F.414 bezeichnetenstrafbaren

andlungenvon derStaatsanwaltschaftnur dannerhoben,wenndiesim öffent=
lichenInteresseliegt.

S. 417.
In demVerfahrenauf erhobenePrivatklage ist dieStaatsanwaltschaftzu

einerMitwirkungnichtverpflichtet;es ist ihr jedochderzur Hauptverhandlung
bestimmteTermin bekanntzu machen. «

Auch kann die Staatsanwaltschaftin jederLage der Sache bis zum
Eintritt der Rechtskraftdes Urtheils durcheineausdrücklicheErklärung die Ver=
folgung übernehmen.In der Einlegung einesRechtsmittelsist dieUebernahme
der Verfolgung enthalten.

Uebernimmtdie Staatsanwaltschaftdie Verfolgung, so richtetsichdas
weitereVergahrennach denBestimmungen,welcheim zweitenAbschnittedieses
Buchs für denAnschlußdes Verletztenals Nebenklägergegebensind.

§. 418. «
Der Privatkläger kann im Beistandeines Rechtsanwaltserscheinenoder

sich durch einen mit schriftlicherVollmacht versehenenRechtsanwaltvertreten
lassen. Im letzterenFalle könnendie Zustellungenan denPrivatkläger mit
rechtlicherWirkung an denAnwalt erfolgen.

G.419.
Der Privatklägerhat für die der Staatskasseund demBeschuldigtenvor=

aussichtlicherwachsendenKostenunter denselbenVoraussetzungenSicherheitzu
leisten,unter welchenin bürgerlichenRechtsstreitigkeitender Kläger auf Ver=
langendes BeklagtenSicherheitwegender Prozeßkostenzu leistenhat.

Die Sicherheitsleistungist durchHinterlegungin baaremGelde oder in
Werthpapierenzu bewirken. i

Für die Höhe der Sicherheitund die Frist zur Leistungderselben,sowie
für die Bewilligung des Armenrechtsgelten dieselbenBestimmungenwie in
bürgerlichenRechtsstreitigkeiten. G.150

Wegen Beleidigungen ist, insofern nicht einer der im F. 196 des Straf=
gesetzbuchsbezeichnetenFälle vorliegt, die Erhebung derKlage erst zulässig,
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nachdemvon einerdurchdieLandesjustizverwaltungzu bezeichnendenVergleichs=
behördedie Sühne erfolglos versuchtworden ist. Der Kläger hat die Be=
scheinigunghierübermit der Süsr einzureichen. ·

Diese Bestimmungfindet keineAnwendung,wenn die Parteien nicht in
demselbenGemeindebezirkewohnen.

Die Erhebungder Klage geschieht. Protokoll desGerichtsschreibersoder
durchEinreichungeinerAnklageschrift. DieKlage muß den im §. 198 Abs. 1
bezeichnetenErfordernissenentsprechen.Mit der Anklageschriftsind zwei Ab=
schriftenderselbeneinzureichen.

Ist dieKlagevorschriftsmäßigerhoben,so theiltdas Gerichtdieselbedem
Beschuldigtenunter sre einerFeis zur Erklärung und der Staats=
anwaltschaftzur Kenntnißnahmemit.

C.423.
Nach der Erklärung des Beschuldigtenoder Ablauf der Frist

entscheidetdas Gerichtdarüber, ob das — zu eröffnenoder die
Klage zurückzuweisensei,nachMaßgabederBestimmungen,welchebei einervon
der StaatsanwaltschaftunmittelbarerhobenenAnklageAnwendungfinden.

6. 424. .
Das weitereVerfahren richtetsih nach denBestimmungen,welchefür

das Verfahrenauf erhobeneöffentliche Klagegegebensind.
Vor demSchwurgerichtekann einePrivatklagesachenichtgleichzeitigmit

einerauf öffentlicheKlage anhängiggemachtenSache verhandeltwerden.

7.425.
Insoweit in dem Verfahren auf erhobeneöffentlicheKlage die Staats=

anwaltschaftzuzuziehenund zu hörenist, wird in demVerfahrenauf erhobene
Privatklageder Privatkläger zugezogenund gehört. Desgleichensindalle Ent=
scheidungen,welchedort derStaatsanwaltschaftbekanntgemachtwerden,hier
dem e#e bekanntzumachen.

Es werdenjedoch dieauf richterlicheAnordnung ergehendenziuhusen
nichtdurchdie Staatsanwaltschaft,sonderndurchdenGerichtsschreiberbewirkt.

Iwischen der Zustellung der Ladung des Privatklägers zur Hauptver=
Wng und demTage der letzterenmuß eine Frist von mindestenseiner
oche liegen.
Das RechtderAkteneinsichtkannderPrivatklägernur durchseinenAnwalt

ausüben. #
. 426.

Der VorsitzendedesGerichtsbestimmt,welchePersonenals Zeugenoder
Sachverständigezur Hauptverhandlunggeladenwerdensollen.

DemPrivatklägerwie demAngeklagtenstehtdasRechtder unmittelbaren
adungzu. «
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g.427. —22ö

Rechtsanwaltserscheinenodersichauf Grund einerschriftlichenVollmacht durch
solchen vertretenlassen.

Die — des §. 139 findetauf denAnwalt desKlägers wie auf
den des AngeklagtenAnwendung.

Das Gerichtist befugt,das persönlicheErscheinendes Klägers sowiedes
Angeklagtenanzuordnen,auchdenAngeklagtenvorführenzu lassen.

C.428.
Bei wechselseitigenhscpeche oder Körperverletzungenkann der Be=

schuldigtebisW5 Beendigung derSchlußvorträge.. 257) in ersterInstanz
mittels einer Widerklagedie Bestrafungdes Klägers beantragen.

UeberKlage und Widerklageist gleichzeitigzu erkennen.
Die Zurücknahmeder Klage ist auf das Verfahren über die Widerklage

ohneEinfluß.
. 429.

Findet das Gericht nach verhandelterSache, daß die für festgestelltzu
erachtendenThatsacheneinesolchestrafbareHandlung darstellen,auf welchedas

es durchUrtheil, welchesdieseThatsachenhervorhebenmuß, dieEinstellungdes
Verfahrensauszusprechen. «
th«l Die Verhandlungensind in diesemFalle derStaatsanwaltschaftmitzu=
eilen.

, S. 430.
Dem Privatkläger stehenzetbien Rechtsmittelzu, welchein demVer=

(k2 auf erhobeneöffentlicheKlage derStnatsanwalticheftzustehen.Dasselbe
ilt von demAntrage auf Wiederaufnahmedes Verfahrens in denFällen des
402. Die Bestimmungdes F. 343 findet auf das Rechtsmitteldes Privat=

klägersAnwendung. .·
Revisionsanträgeund Anträgeauf Wiederaufnahmedesdurchein rechts=

kräftigesUrtheil geschlossenenVerfahrens kann der cch nur mittelseiner
von einemRechtsanwaltunterzeichnetenSchrift anbringen.

Die in den §#.361, 362, 387 angeordneteVorlage und Einsendun
der Akten erfolgt wie im Verfahren ’ erhobeneöffentlicheKlage an un
durchdie Staatsanwaltschaft. Die Zustellung der Berufungs=und Revisions=

v2 an den Gegner des Beschwerdeführerswird durchdenGerichtsschreiber
ewirkt.

§. 431.
Die Privatklagekann bis zur Verkündungdes Urtheils ersterInstanz

und, soweitzulässigeBerufung eingelegtist, bis zur Verkündung des Urtheils
zweiterInstanz zurückgenommenwerden.

Als Zurücknahmegiltes im Verfahren ersterund, soweitder Angeklagte
die Berufung eingelegtE5n. im Verfahren zweiterInstanz, wenn der Privat=
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klägerin derHauptverhandlungwedererscheintnochdurcheinenRechtsanwalt
vertretenwird, oder in der Hauptverhandlungoder einemanderenTermine
ausbleibt, obwohl das Gericht sein persönlichesErscheinenan tr hatte,
odereineFrist nichteinhält, welcheihm unterAndrohungder Einstellungdes
Verfahrensgesetztwar.

Soweit der anten dieBerufung eingelegthat, ist dieselbeim Falle
derLamche ersäumungenunbeschadetderBestimmungdes§. 343 sofort
zu verwerfen. , ,

Der Privatkläger kann binnen einerWochenach der Versäumungdie
Wiedereinsetzungin denvorigenStand unter denin den§#.4, 45 bezeichneten
Voraussetzungenbeanspruchen.

G.432.
Die zurückgenommenePrivatklagekannnichtvon neuemerhobenwerden.

C.433.
Der Tod desPrivatklägershat dieSachi desVerfahrenszurFolge.
War jedochdie Privatklage darauf gestützt, daßder Beschuldigtewider

besseresWissenin Beziehungauf denAndereneineunwahreThatsachebehauptet
oderverbreitethabe,welchedenselbenverächtlich machenoder in der öffent=
lichenMeinung herabzuwürdigengeignet ist, so kanndieKlage nachdemTode
des Klägers von den Eltern, den Kindernoder dem Ehegattendes letzteren
fortgesetztwerden. . «

Die Fortsetzunåist von demBerechtigtenbei Verlust des Rechtsbinnen
zweiMonaten, vom TodedesPrivatklägersan gerechnet,beiGerichtzu erklären.

C.434.
Die Zurücknahmeder Privatklageund der Tod des Privatklägers, sowie

dieFortsetzungder PrivatklagesinddemBeschuldigtenbekanntzu machen.

Sweiter Abschnitt.

Nebenklage.

g. 435.
Wer nachDRe der Bestimmungdes §. 414 als Privatkläger auf=

5 berechtigtist, kannsichder erhobenenöffentlichenKlage in jederLage
es Verfahrensals Nebenklägeranschließen.Der Anschlußkann behufsEin=
legungvon RechtsmittelnauchnachergangenemUrtheilegeschehen.

Die gleicheBefugniß stehtdemjenigenzu, welcherdurcheinenAntrag auf
gerichtlicheEntscheidung(I. 170) die Erhebungder öffentlichenKlage herbei=
eführthat, wenn die strafbareHandlung gegenseinLeben, seineGenunheit
eineFreiheit, seinenPersonenstandoderseineVermögensrechtegerichtetwar.

C.436.
Die Anschlußerklärungist beidemGerichteschriftlicheinzureichen.
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Das letzterehat überdieBerechtigungdesNebenklägerszumAnschlusse
nachAnhörung der Staatsanwaltschaftzu entscheiden.

Zu einerSicherheitsleistungist derNebenklägernichtverpflichtet.

S.437. .
Der NebenklägerhatnacherfolgtemAnschlussedieRechtedesPrivatklägers.

An denErklärungenüber AnnahmeoderAblehnungder Geschworenen
nimmtderNebenklägernichtTheil.

*
Der Fortgang desVerfahrenswird durchdenAnschlußnichtaufgehalten.
Die bereitsanberaumteHauptverhandlungsowie andereTermine finden

an denbestimmtenTagen statt,auchwennder NebenklägerwegenKürzeder
Zeit nichtmehr geladenoderbenachrichtigtwerdenkonnte.

g.439.
Entscheidungen,welcheschonvor demAnschlußergangenundderStaats=

sschng bekanntgemachtwaren, bedürfenkeinerBekanntmachungan den
ebenkläger.

* AnfechtungsolcherEntscheidungenstehtauch demNebenklägernicht
mehr zu, wenn für die Staatsanwaltschaftdie Frist zur Anfechtungabge=
laufen ist. «

S. 440.
st in der Hauptverhandlungwederder Nebenklägernoch ein Anwalt

desselbenerschienen,so wird das Urtheildemersterenzugestellt. ·

§.441. .
Der RechtsmittelkannsichderNebenklägerunabhängigvon derStaats=

anwaltschaftbedienen.
Wird auf ein nur von demNebenklägereingelegtesRechtsmitteldie an=

gefochteneEntscheidungaufgehoben,so liegt der Betrieb der Sache wiederum
derStaatsanwaltschaftob. E

Die Anschlußerklärungverliert durchWiderruf sowiedurchdenTod des
Nebenklägersihre Wirkung.

Die Befugniß,sicheineröffentlichenKlage nachdenBestimmungender
S. 435—442 als Nebenklägeranzuschließen,stehtauchdemjenigenzu, welcher
berechtigtist, die ZuerkennungeinerBuße zu verlangen.

Wer die ZuerkennungeinerBuße in einem2 erhobeneöffentlicheKlage
anhängigenVerfahrenbeantragenwill, muß sichzu diesemZweckederKlage
als Nebenklägeranschließen.

Der Antrag auf ZuerkennungeinerBuße kannbis zur Verkündungdes
UrtheilsersterInstanzgestelltwerden.
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Der Antragkannbis zur VerkündungdesUrtheilszurückgenommen,ein
zurückgenommenerAntrag nichterneuertwerden. s

Wird derAngeklagtefreigesprochenoder das Verfahren eingestellt,oder
die Sache ohneUrtheil erledigt,so gilt auchder Antrag ohneweitereEntschei=
dung für erledigt.

Der Anspruchauf Buße kannvon denErben desVerletztennichterhoben
oderfortgesetztwerden.

E.445.
Der Nebenklägerhat den Betrag, welchener als Buße verlangt, an=

zugeben.
Auf einenhöherenBetrag der Buße als den beantragtendarf nicht er=

kanntwerden.
C.446.

Die Bestimmungender §#.444, 445 findenauf denFall entsprechende
Feibenn ) daß von dem die Buße Beanspruchendendie Privatklage erho=
enwird. «

Sechstes Buch.
BesondereArten desVerfahrens.

Erster Abschnitt.

Verfahren bei amtsrichterlichen Strafbefehlen.

S.447.
In denzur ZuständigkeitderSchöffengerichtegehörigenSachen,mit Aus=

nahmeder im §. 27 Nr. 3—8 desGerichtsverfassungsgesetzesbezeichnetenVer=
gehen, kann durchschriftlichenStrafbefehl des Amtsrichtersohnevorgängige
VerhandlungeineStrafe festgesetztwerden,wenn dieStaatsanwaltschaftshhäif=
lich hieraufanträgt.

Durch einenStrafbefehl darf jedochkeineandereStrafe als Geldstrafe
von höchstenseinhundertfünfzigMark oder Freiheitsstrafevon höchstenssechs
Wochen,sowieeineetwaverwirkteEinziehungfestgesetztwerden.

Die UeberweisungdesBeschuldigtenan die Landespolizeibehördedarf in
einemStrafbefehlenichtausgesprochenwerden. -

§.448.
Der Antrag ist auf einebestimmteStrafe zu richten. Der Amtsrichter

hat demselbenzu entsprechen,wenn der Erlassungdes Strafbefehls Bedenken
nichtentgegenstehen. «
Reichs-Gesetzb1.1877. 45
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zusetzen,so ist die Sache zur Hauptverhandlungzu bringen. Dasselbegilt,
wennder Amtsrichtereineandereals die beantragteStrafe festsetzenwill und
die Staatsanwaltschaftbei ihremAntrage beharrt.

K.449.
Der Strafbefehlmuß außerderFestsetzungderStrafe die strafbareHand=

lung, das angewendeteStrafgesetzund die Beweismittelbezeichnen,auchdie
Eröffnung enthalten,daß er vollstreckbarwerde, wenn der Beschuldigtenicht

Protokoll des GerichtsschreibersEinsprucherhebe.
Auf denEinspruchkannvor Ablauf der Frist verzichtetwerden.

g.450.
Ein Strafbefehl,gegenwelchennichtrechtzeitigEinsprucherhobenworden

ist, erlangtdieWirkung einesrechtskräftigenUrtheils.

C.451.
Bei rechtzeitigemEinspruchewird zurHauptverhandlungvor demSchöffen=

gerichtegeschritten,sofernnichtbis zumBeginnderselbendieStaatsanwaltschaft
die Klage fallen läßt oderder Einspruchzurückgenommenwird.

Der Angeklagtekannsichin derHauptperhandlungdurcheinenmit schrift=
licherVollmachtversehenen— vertretenlassen.

Bei derUrtheilsfällungistdas Schöffengerichtan denin demStrafbefehle
enthaltenenAusspruchnichtgebunden.

g.452.
Bleibt der Angeklagteohne genügendeEntschuldigungin der Haupt—

verhandlungaus, und wird er auchnichtdurcheinenVertheidigervertreten,so
wird der EinspruchohneBeweisaufnahmedurchUrtheil verworfen.

Ein Angeklagter,welchemgegendenAblauf der EinspruchsfristWieder=
einsetzungin den vorigenStand gewährtwordenwar, kann die letzterenicht
mehr gegendas Urtheil beanspruchen.

Sweiter Abschnitt.

Verfahren nach vorangegangener polizeilicher Strafverfügung.

E.453.
Wo nachdenBestimmungenderLandesgesetzedie Polizeibehördenbefugt

sind, eine in den StrafgesetzenangedrohteStrafe durchVerfügung festzusetzen,
erstrecktsichdieseBefugniß nur auf Uebertretungen. «

Auch kann dieKohzeibeherdekeineandereStrafe als Haft bis zu vier=
zehnTagen oderGeldstrafeund diejenigeHaft, welchefür denFall, daß die

———.

—

——e———
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Geldstrafenichtbeigetriebenwerdenkann, an die Stelle der letzterentritt, sowie
eineetwaverwirkteEinziehungverhängen.

Die Strafverfügungmuß außer der Festsetzungder Strafe die strafbare
Handlung, das angewendeteStrafgesetzund die Beweismittelbezeichnen,auch
die Eröffnung enthalten, daß der Beschuldigte, sofern er nicht eine nach den
GesetzenzugelasseneBeschwerdean die höherePolizeibehördeergreife,gegendie

binneneinerWochenachder Bekanntmachungbei der Polizei—
behörde,welchedieseVerfügung erlassenhat, oder bei demzuständigenAmts=
gerichtauf n Entscheidungantragenkönne.

Die Strafverfügungwirkt in Betreff der Unterbrechungder Verjährung
wie einerichterlicheHandlung.

G.454.
Der Antrag auf gerichtlicheEntscheidungkann bei der Polizeibehörde

schriftlichoder mündlich,bei demAmtsgerichteschriftlichoderzu Protokoll des
Gerichtsschreibersangebrachtwerden.

Die Polizeibehördeübersendet,falls sie nicht die Strafverfügungzurück=
nimmt, die Akten an die zuständigeStaatsanwaltschaft,welchesiedemAmts=
richtervorlegt.

G.455.
Gegendie Versäumungder Antragsfrist ist unterden in den . 44, 45

bezeichnetenVoraussetzungenWiedereinsetzungin den vorigen Stand zulässig.
05 Gesuchist bei einer der im J. 454 Abs. 1 genanntenBehörden anzu=
ringen. ·

Ueberdas Gesuchentscheidetder Amtsrichter.
Die Bestimmungendes §F.46 Abs. 2, 3 finden hier gleichfallsAn=

wendung.

g.456.
Ist derAntrag rechtzeitigangebracht,so wird zurHauptverhandlungvor

dem Schöffengerichtegeschritten,ohne daß es der Einreichungeiner Anklage=
schriftodereinerEntscheidungüber die Eröffnung des Hauptverfahrensbedarf.

Bis zumBeginnederHauptverhandlungkannder Antragzurückgenommen
werden.

C.457.
Das Verfahrenvor demSchöffengerichtist dasselbewie im Falle einer

Lö der Staatsanwaltschafterhobenenund zur Hauptverhandlungverwiesenen
nklage. # .

Der Angeklagtekannsichdurcheinenmit schriftlicherVollmachtversehenen
Vertheidigervertretenlassen.

Bei derUrtheilsfällungist dasGerichtan denAusspruchderPolizeibehörde
nichtgebunden.

- 45“
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g.458.
Stellt sichnachdemErgebnisseder Hauptverhandlungdie That des An—

geklagtenals einesolchedar, bei welcherdie PolizeibehördezumErlaß einer
trafverfügungnicht befugtwar, so hat das Gericht die letzteredurchUrtheil

aufzuheben,ohnein derSacheselbstzu entscheiden.

Dritter Abschnitt.

Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die
Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle.

C.459.
StrafbescheidederVerwaltungsbehördenwegenZuwiderhandlungengegen

die Vorschriftenüber die ErhebungöffentlicherAbgabenundGefälle dürfennur
GeldstrafensowieeineetwaverwirkteEinziehungfeste en.

Der Strafbescheidmuß außerdemdie strafbare* „das angewen⸗
deteStrafgesetzund die Beweismittelbezeichnen,auch die Eröffnung enthalten,
daß der Beschuldigte,soferner nichteinenachden GesetzenzugelasseneBe=
schwerdean die höhereVerwaltungsbehördeergreife, gegenden Strafbescheid
binnen einer Woche nach der Bekanntmachungbei der Verwaltungsbehörde,
welchedenselbenerlassen,oder bei derjenigen,welcheihn bekanntgemachthat,
auf gerichtlicheEntscheidungantragenkönne.

Der Strafbescheidwirkt in Betreffder UnterbrechungderVerfährungwie
einerichterlicheHandlung.

S. 460.
Wird auf gerichtlicheEntscheidungangetragen,so übersendetdie Ver=

waltungsbehörde,falls sienichtdenStrafbeseeid zurücknimmt,dieAkten an die
zuständigeStaatsanwaltschaft,welchesie demGerichtevorlegt.

C.461.
In Betreff der Wiedereinsetzungin den vorigenStand findendieBe=

stimmungendes §. 455 entsprechendeAnwendung.

§. 462. .
Ist der Antrag rechtzeitigangebracht,so wird zur Hauptverhandlung

vor zuständigen3Gerille Heschrüen,ohne daß es der Einreichungeiner
Anklageschriftoder einerEntscheidungüber die Eröffnung des Hauptverfahrens
bedarf.

Bis zumBeginn derHauptverhandlungkannderAntrag zurückgenommen
werden.

#l463.
Ist die in einemvollstreckbarenStrafbescheidefestgesetzteGeldstrafevon

demBeschuldigtennicht beizutreibenund deshalbihre Umwandlungin eine
Freiheitsstrafeerforderlich,so ist dieseUmwandlungnachAnhörung derStaats=
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anwaltschaftund des BeschuldigtendurchgerichtlicheEntscheidungauszusprechen,
ohnedaß der StrafbescheideinerPrüfung des Gerichtsunterliegt.

Die Entscheidungüber dieUmwandlungerfolgt,wenn für eineUrtheils=
fällung dasSchöffengerichtLastenen gewesenwäre, durchVerfügungdesAmts=
richters,in denübrigenFällen durchBeschlußdes Landgerichts.

Gegendie EntscheidungfindetsofortigeBeschwerdestatt.

g.464.
Hat die VerwaltungsbehördeeinenStrafbescheidnicht erlassenund lehnt

die Staatsanwaltschaftdenan siegerichtetenAntrag auf Verfolgung ab, so ist
die Verwaltungsbehördebefugt,selbstdie Anklagezu erheben.

In einemsolchenFalle hat sieeinenBeamtenihres Verwaltungszweiges
oder einenRechtsanwaltals ihrenVertreter zu bestellenund in der Anklage
namhaftzu machen.

S. 465.
Die Staatsanwaltschaftist zu einerMitwirkung in jederLage des Ver=

fahrensberechtigt.
Bei der Hauptverhandlungmuß sie vertretensein; auch hat sie die ge=

richtlichangeordnetenLadungenzu derselbenzu bewirken.
Alle im Laufe desVerfahrensergehendenEntscheidungensind ihr bekannt

zu machen.
S. 466.

Im Uebrigenregelt sichdas Verfahren auf die von der Verwaltungs=
behördeerhobeneAnklage nach den für die Privatklage gegebenenBestim=
mungen.

F. 467.
Hat derBeschuldigtegegeneinenStrafbescheidauf gerichtlicheUntersuchung

angetragen,oder hat die Staatsanwaltschaftdie Anklageerhoben,so kanndie
VerwaltungsbehördesichderVerfolgunganschließen,undsiehatalsdanngleichwie
bei einervon ihr erhobenenAnklageeinenVertreterzu bestellen.

In diesemFalle kommendie für denAnschlußdes Verletztenals Neben=
klägergegebenenBestimmungenzur Anwendung.

g.468.
Wenn die Verwaltungsbehördedie Anklage erhobenoder sichder Ver—

folgungangeschlossenhat, sofindihr dasUrtheilundallesonstigenEntscheidungen
zuzustellen,auchwennsiebei derenVerkündungvertretengewesenist.

S.469.
Die Fristenzur EinlegungvonRechtsmittelnbeginnenfür dieVerwaltungs=

behördeerstmit der Zustellung.
Zur —— von Revisionsanträgenund zur Gegenerklärungauf

solchestehtder VerwaltungsbehördeeineFrist von einemMonate zu.
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vierterAbschnitt.
Verfahren gegen Abwesende, welche sich der Wehrpflicht entzogen

haben.

S. 470.
Bei Untersuchungengegen «

Wehrpflichtige, welchein der Absicht,sichdemEintritt in den
Dienst des stehendenHeeres oder der Flotte zu entziehen,ohneEr=
laubniß dasBundesgebietverlassenhabenodernacherreichtemmilitär=
pflichtigenAlter sichaußerhalbdes Bundesgebietesaufhalten(G. 140
Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuchs),

—.

##Si

Seewehr, welcheohneErlaubniß ausgewandertsind (§. 140 Abs. 1
Nr. 2 und F. 360 Nr. 3 des Strafgesetzbuchs),Ersatzreservistenerster
Klasse,welcheausgewandertsind,ohnederMilitärbehördevorherAn=
zeigegemachtzu haben(F. 360 Nr. 3 des Strafgesetzbuchs),und

vom Kaiser für die Zeit eines Krieges oder einerKriegsgefahrer=
lassenenbesonderenAnordnung im Widerspruchmit derselbenaus=
gewandertsind (§. 140 Abs. 1 Nr. 3 des Strafgesetzbuchs)

findet in Abwesenheitdes Angeklagteneine HauptverhandlungnachMaßgabe
der folgendenBestimmungenstatt.

S.471.
Für das Verfahren ist dasjenigeGericht zuständig,in dessenBezirk der

Reich Eisi hat.
as Verfahrenkann gleichzeitiggegenmehrerePersonengerichtetwerden

und die Verhandlungund Entscheidungungetrennterfolgen. ·

§.472.
Die Erhebungder Anklage und die Eröffnung der Untersuchungerfolgt

einerErklärung dermit derKontrolederWehrpflichtigenbeauftragten
ehörde.

Diese Erklärung ist in denFällen des §. 140 Abs. 1 Nr. 1 des Straf=
gesetzbuchsdahin auszustellen:

daß der Wehrpflichtigesich zu den angeordnetenRewvisionen
nichtgestellt,

daß der Aufenthalt desselbenim DeutschenReichnichtermittelt
worden,und
— daß der angestelltenErkundigungenungeachtetsichkeineUmstände
ergebenhaben, welchedie Annahme ausschließen,daß der Wehr=
pflichtige,um sichdem Eintritt in den Dienst des stehendenHeeres
oder der Flotte zu entziehen,ohneErlaubniß entwederdas Bundes=
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ebietverlassenhabe oder nach erreichtemmilitärpflichtigenAlter im
uslande verbliebensei.

In denFällen des §. 140 Abs. 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuchs,sowiebei
UntersuchungenEgzen beurlaubteReservistenund Wehrmänner wegenAus=
wandernsohne Erlaubniß(F. 360 Nr. 3 desStrafgesetzbuchs)ist die Erklärung
dahinzu fassen: «

daß der Aufenthalt des Offiziers, des Arztes, des Reservisten
oderWehrmannesim DeutschenReich nichtermittelt,

daß ihm eine Erlaubniß zur Auswanderung nicht ertheilt
worden,und

daß der angestelltenErkundigungenungeachtetsichkeineUmstände
ergebenhaben,welchedieAnnahmeausschließen,daßerausgewandertsei.

Bei UntersuchungengegenErsatzreservistenersterKlasse wegen Aus=
wandernsohneAnzeige bei der Militärbehörde(§. 360 Nr. 3 des Strafgesetz=
buchs)ist die Erklärung dahin zu fassen:

daß der Aufenthalt des Ersatzreservistenim DeutschenReich
nichtermittelt wordensei, «

daß er von einerbevorstehendenAuswanderungder Militär=
behördeeineAnzeigenichtgemachthabe,und

daßderangestelltenErkundigungenungeachtetsichkeineUmstände
ergebenhaben,welchedieAnnahmeausschließen,daßerausgewandertsei.

In den Fällen des §. 140 Abs. 1 Nr. 3 des Strafgesetzbuchsist die
Erklärung dahinzu fassen:

daß der Aufenthalt des Wehrpflichtigenim DeutschenReich nicht
ermitteltworden, und daß der angestelltenErmittelungenungeachtet
sichkeineUmständeergebenhaben,welchedie Annahme ausschließen,
daßer nachöffentlicherBekanntmachungder betreffendenKaiserlichen
Anordnungausgewandertsei.

S.473.
Die LadungdesAngeklagtenzurHauptverhandlungerfolgtnachVorschrift

der§§. 320,321Abs. 1. —P · *
Die Ladung muß im Falle der öffentlichenZustellung auch die Angabe

des letztendeutschenWohnorts oderAufenthaltsortsdes Angeklagtenenthalten.
Der Ladung ist in jedemFalle die Warnung beizufügen,daß bei unent—

schuldigtemAusbleibender Angeklagteauf Grund der in F. 472 bezeichneten
Erklärung werdeverurtheiltwerden.

S.474. -
FürdieHauptverhandlungsindetdieBestimmungdes§.322Anwendung.

§.475.
Sind die vorgeschriebenenFörmlichkeitenbeobachtet,so erfolgt die Ver—

urtheilungdesabwesendenAngeklagtenauf Grund der im F. 472 bezeichneten



—340 —

Erklärung, wenn sichnichtUmständeergeben,welchedieserErklärungent=
gegenstehen.
Bedarf es in AnsehungeinesAngeklagteneinerBeweisaufnahme,so ist
dieSache von denübrigenzu trennenundgesondertzumAbschlussezu bringen.

K.476.
Die Zustellung des Urtheils erfolgt nachMaßgabe der Bestimmungen

des§.40Abs.2. "ö!n P w
Fünfter Abschnitt.

Verfahren bei Einziehungen und Vermögensbeschlagnahmen.

S.477. «
JndenFällen,inwelchennachss42desStraigesetzbuchsodernach

anderweiten gesetzlichenBestimmungenauf Einziehung, VernichtungoderUn=
von Gegenständenselbständigerkanntwerdenkann, ist der

Antrag, soferndie Entscheidungnicht in Verbindungmit einemUrtheil in der
Hauptsacheerfolgt, seitensder Staatsanwaltschaftoder des Privatklägers bei
demjenigenGerichtezu stellen,welchesfür denFall der Verfolgung einer be=
stimmtenPerson zuständigseinwürde.

An die Stelle des Schwurgerichtstritt die an dessenSitzungsortebe=
stehendeStrafkammer. *

Die VerhandlungundEntscheidungerfolgt in einemTermine,auf welchen
die Bestimmungenüber die HauptverhandlungentsprechendeAnwendungfinden.

Personen,welcheeinenrechtlichenAnspruchauf denGegenstandder Ein—
ziehung,VernichtungoderUnbrauchbarmachunghaben,sind, soweitdies aus=
führbar erscheint,zu demTerminezu laden.

Dieselbenkönnenalle Befugnisseausüben,welcheeinemAngeklagtenzu=
stehen,sichauchdurcheinenmit schriftlicherVollmacht versehenenVertheidiger
vertretenlassen. Durch ihr Nichterscheinenwird das Verfahren und die Ur=
theilsfällungnicht aufgehalten. .

Die Rechtsmittelgegendas Urtheil stehender Staatsanwaltschaft,dem
Privatkläger und den im F. 478 bezeichnetenPersonenzu.

K.480.
Auf die im §.. 93 des StrafgesetzbuchsvorgeseheneBeschlagnahmedes

VermögenseinesAngeschuldigtenfindendie Bestimmungender 99. 333—335
und auf die in F. 140 des Strafgesetzbuchs Beschlagnahmedie Be=
stimmungender §F. 325, 326 entsprechendeAnwendung.
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Siebentes Buch.

Strafvollstreckungund KostendesVerfahrens.

Erster Abschnitt.

Strafvollstreckung.

g.481.
Strafurtheile sind nichtvollstreckbar,bevorsie rechtskräftiggewordensind.

G.482.
Auf die zu vollstreckendeFreiheitsstrafeist unverkürztdiejenigeUnter=

suchungshaftanzurechnen,welcheder Angeklagteerlitten hat, seit er auf Ein=
legung eines Rechtsmittelsverzichtetoder das eingelegteRechtsmittelzurück=
enommenhat, oderseitdemdieEinlegungsfristabgelaufenist, ohnedaß er eine
rklärung abgegebenhat.

(. 483.
Die StrafvollstreckungerfolgtdurchdieStaatsanwaltschaftauf Grund

einervon demGerichtsschreiberzu ertheilenden,mit derBescheinigungderVoll=
streckbarkeitversehenen, **57 Abschriftder Urtheilsformel.

Den Amtsanwältensteht dieStrafvollstreckungnichtzu.
ür die zur Zusndigtn der SchöffengerichtegehörigenSachen kann

durch Anordnungder Landesjustizverwaltungdie Strafvollstreckungden Amts=
richternübertragenwerden. K 464

In Sachen,in denendasReichsgerichtin ersterInstanzerkannthat,steht
das BegnadigungsrechtdemKaiser zu.

s» s.485.
TodesurtheilebedürfenzuihrerVollstreckungkeiner— Die Voll=

streckungist jedocherstzulässig,wenn die Ensschließundes Staatsoberhauptes
und in Sachen, in denendas Reichsgerichtin ersterInstanz erkannthat, die
Entschließung bes Kaisers ergangenist, von dem Begnadigungsrechtekeinen
Gebrauchmachenzu wollen. ·

An schwangerenodergeisteskrankenPersonen darf ein Todesurtheilnicht
vollstrecktwerden.

g. 486.
Die Vollstreckungder Todesstrafeerfolgt in einemumschlossenenRaume.
Bei der VollstreckungmüssenzweiMitglieder des GerichtsersterInstanz,

ein Beamter der Staatsanwaltschaft,ein Gerichtsschreiberund einGefüngn
beamterzugegensein. Der Gemeindevorstanddes Orts, wo die Hinrichtung
stattfindet,gernaehureen zwölfPersonenaus denVertreternoderaus anderen
achtbarenMitgliedernderGemeindeabzuordnen,um derHinrichtungbeizuwohnen.
Reichs=Gesezbl.1877. 46
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leitendenBeamtenauchanderenPersonender Zutritt zu gestatten.

der Staatsanwaltschaftund demGerichtsschreiberzu unterzeichnenist.
Der Leichnamdes Hingerichtetenist den Angehörigendesselbenauf ihr

rnn zur einfachen,ohneFeierlichkeitenPe
abfolgen.

K.487.

urtheiltein Geisteskrankheitverfällt.

nahe Lebensgefahrfür den Verurtheilten zu besorgensteht.

fortigeVollstreckungmit der Einrichtungder Strafanstalt unverträglichist.

S. 488.

soferndurchdie sofortigeVollstreckungdemVerurtheiltenoderderFamilie des=
selbenerhebliche,iinn des StrafzwecksliegendeNachtheileerwachsen.

Der Strafaufschubdarf denZeitraum von vierMonaten nichtübersteigen.
Die Bewilligung desselbenkann an eineSicherheitsleistungoder andere

Bedingungengeknüpftwerden.
KC.489.

Die Staatsanwaltschaftist befugt,behufsVollstreckungeinerFreiheits=
strafe einenVorführungs=oder Haftbefehlzu erlassen,wenn der Verurtheilte
auf die an ihn ergangeneLadung zum Antritt der Strafe sichnichtgestellthat
oderder Flucht verdächtigist.

Auch kann von der Staatsanwaltschaftzu demselbenZweckeeinSteckbrief
erlassenwerden,wenn der Verurtheilteflüchtigist odersichverborgenhält.

Diese Befugnissestehenim Falle des §. 483 Abs. 3 auchdemAmts=
richterzu. -

§.490.
Wenn über die Auslegung einesStrafurtheils oderüber die Berechnung

der erkanntenStrafe Zweifel entstehen,oder wenn Einwendungengegendie
Zulässigkeitder Strafvollstreckungerhobenwerden,so ist die Entscheidungdes
Gerichtsherbeizuführen. «

Dasselbegilt, wenn nachMaßgabe des §F.487 Einwendungengegendie
AblehnungeinesAntrags auf Aufschubder Strafvollstreckungerhobenwerden.

Der Fortgang der Vollstreckungwird hierdurchnicht gehemmt;)das Ge=
äßt kann jedocheinenAufschubodereineUnterbrechungder Vollstreckungan=
ordnen. "#
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Z.491.
Kann eineverhängteGeldstrafenichtbeigetriebenwerdenund ist dieFest—

setung der für diesenFall eintretendenFreiheitsstrafeunterlassenworden, so ist
ie Geldstrafenachträglichvon demGericht in die entsprechendeFreiheitsstrafe
umzuwandeln. -

§.492.
Ist Jemand durchverschiedenerechtskräftigeUrtheilezu Strafen verurtheilt

worden,und sind dabei die Vorschriften über die Zuerkennung einer Gesammt=
strafe(G.79 desStrafgesetzbuchs)außerBetracht geblieben,so sinddieerkannten
Strafen durch einenachträglichegerichtliche Entscheidungauf eine Gesammt=
strafezurückzuführen. " -

§.493.
Ist der VerurtheiltenachBeginn der StrafvollstreckungwegenKrankheit

in einevon derStrafanstalt getrennteKrankenanstaltgebrachtworden,so ist die
Dauer desAufenthaltsin derKrankenanstaltin dieStrafzeit einzurechnen,wenn
nichtderVerurtheiltemit derAbsicht,die Strafvollstreckungzu unterbrechen,die
Krankheitherbeigeführthat.

Die Staatsanwaltschafthat im letzterenFalle eineEntscheidungdes Ge=
richtsherbeizuführen.

C.494.
Die bei der StrafvollstreckungnothwendigwerdendengerichtlichenEnt=

scheidungen(§#.490—493) werdenvon demGerichtersterFoesei ohnemünd=
licheVerhandlungerlassen.

Vor der Entscheidungist der Staatsanwaltschaftund dem Verurtheilten
Gelegenheitzu geben,Anträgezu stellenund zu begründen.

Kommt es auf dieFestsetzungeinerGesammtstrafean (F.492), undwaren
die verschiedenenhierdurchabzuänderndenUrtheile von verschiedenenGerichten
erlassen,so stehtdie EntscheidungdemjenigenGerichtezu, welchesdie schwerste
Strafart oder bei Strafen gleicherArt die höchsteStrafe erkannthat, falls
hiernachabermehrereGerichtezuständigseinwürden,demjenigen,dessenUrtheil
zuletztergangenist. War das hiernachmaßgebendeUrtheil von einemGerichte
höhererIn#em erlassen,so setztdas GerichtersterInstanz, und war einesder
Strafurtheilevon demReichsgerichtin ersterInstanz erlassen,dasReichsgericht
die Gesammtstrafefest.

GegendieseEntscheidungenfindet,insofernsienichtvon demReichsgericht
erlassensind, sofortigeBeschwerdestatt.

S.495.
Die Vollstreckungder über eineVermögensstrafeoder eineBuße ergan=

genenEntscheidungerfolgtnachdenVorschriftenüberdie VollstreckungderUr=
theileder Civilgerichte.

46



—344 —

Zweiter Abschnitt.

Kosten des Verfahrens.

S.496.
Jedes Urtheil, jederStrafbefehl und jede eineUntersuchungeinstellende

Entscheidungmuß darüberBestimmungtreffen,von wem die Kosten desVer=
fahrenszu tragensind.

Wenn über die Höhe der Kostenoderüber die Nothwendigkeitder unter
ihnen begriffenenAuslagen Streit entsteht,so erfolgt hierüber besondereEnt=
scheidung.

S. 497.
Die Kosten, mit Einschluß der durch die Vorbereitungder öffentlichen

Klage und die Strafvollstreckungentstandenen,hat derAngeklagtezu tragen,
wenn er zu Strafe verurtheiltwird.

Stirbt ein Verurtheilter vor eingetretenerRechtskraftdes Urtheils, so
haftetseinNachlaß nicht für die Kosten.

KC.498.
Wenn ein Angeklagterin einer— welchemehrerestrafbare

Handlungenumfaßt, nur in Ansehungeines derselbenverurtheiltwird,
durchdie Verhandlungder übrigenStraffälle aber besondereKostenentstanden
sind,so ist er von derenTragung zu entbinden.

Mitangeklagte,welchein Bezug auf dieselbeThat zu Strafe verurtheilt
ind, haften8 dieAuslagenals Gesammtschuldner.Dies gilt nichtvon den
urchdie Strafvollstreckungoderdie UntersuchungshaftentstandenenKosten.

199
Einem freigesprochenenoderaußerVerfolgunggesetztenAngeschuldigten

sind 8 Kostenaufzuerlegen,welcheer durch schuldbareVersäunmß
verursachthat.

Die demAngeschuldigtenerwachsenennothwendigenAuslagen könnender
Staatskasseauferlegtwerden.

. 500.
Bei wechselseitigenBeleidigungenoderKörperverletzungenwird die Ver=

urtheilung eines oder beiderTheile in die Kostendadurchnichtausgeschlossen,
daß einerderselbenoderbeidefür straffreierklärtwerden.

G.501.
Ist ein, wenn auch nur außergerichtlichesVerfahren durcheinewider

besseresWissen gemachteoder auf groberFahrlässigkeitberuhendeAnzeigever=
anlaßt worden,so kanndas GerichtdemAnzeigenden,nachdem* e gehört
worden, die der Staatskasseund dem BeschuldigtenerwachsenenKostenauf=
erlegen.
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War nochkeinGerichtmit der Sache befaßt,so erfolgtdie Entscheidung
auf denAntrag der StaatsanwaltschaftdurchdasjenigeGericht,welchesfür die
EröffnungdesHauptverfahrenszuständiggewesenwäre.

Gegendie Entscheidungfindetsofortige Beschwerdestatt.

. 502.
Erfolgt eineEinstellung des Verfahrens wegenZurücknahmedesjenigen

Antrags, durch welchendasselbebedingtwar,) so hat der Antragstellerdie
Kostenzu tragen. S. 50

In einemVerfahren auf erhobenePrivatklage hat der Verurtheilteauch
diedemPrivatklägererwachsenennothwendigenAuslagen zu erstatten.

Wird der BeschuldigteaußerVerfolgung gesetztoderfreigestrochen oder
wird das Verfahren so fallen demHäaatkte er die Kostendes Ver=
fahrenssowiediedemBeschuldigtenerwachsenennothwendigenAuslagenzurLast.

Ist denAnträgen desPrivatklägersnur zum Theil entsprochenworden,
so kanndas Gericht dieKostenangemessenvertheilen.

MehrerePrivatklägerundmehrereAngeklagtehaftenals Gesammtschuldner.
Unter den nach denBestimmungendiesesParagraphenzu erstattenden

Auslagen sind, wenn sich der Gegner der erstattungspflichtigenPartei eines
Rechtsanwaltsbedient,die Gebührenund — es Anwalts insoweitin⸗
begriffen,als solchenachder— des §. 87derCivilprozeßordnungdie
unterliegendePartei der obsiegendenzu erstattenhat.

G.504.
Wird in demFalle des F. 173 der AngeschuldigteaußerVerfolgung ge=

setztoderfreigesprochen,oderdas Verfahren i so findenauf den An=
tragstellerdie se eendes §. 503 Abs. 2,3, 4, 5 entsprechendeAn=
wendung. Das GerichtkannjedochnachBefindender UmständedenAntrag=
stellervon der Tragung der Kostenganzodertheilweiseentbinden.

Vor derEntscheidungüber denKostenpunktist derAntragstellerzuhören,
soferner nichtals Nebenklägeraufzutretenberechtigtwar.

K.505.
Die Kosten eines zurückgenommenenoder erfolglos eingelegtenRechts=

mittels treffendenjenigen)der dasselbeeingelegthat. War das Rechtsmittel
vonderStaatsanwaltschafteingelegt,sokönnendiedemBeschuldigtenerwachsenen
nothwendigenAuslagen der Staatskasseauferlegtwerden. Hatte das Rechts=
mittel theilweisenEnh so kanndas GerichtdieKostenangemessenvertheilen.

Dasselbe giltvon denKosten,welchedurcheinenAntrag auf Wiederauf=
* 8 durn ein rechtskräftigesUrtheil geschlossenenVerfahrensverursacht
wordensind. —

Die KostenderWiedereinsetzungin denvorigenStand fallendemAntrag=
steller zur Last, soweit sie nicht durch einenunbegründetenWiderspruchdes
Gegnersentstandensind.
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g.506.
In den zur Zuständigkeitdes Reichsgerichtsin ersterInstanz gehörigen
sind die von derStaatskassezu tragendenKostenderNeichese i 5

zuerlegen. -
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den1.Februar1877.

¶. S.) Wilhelm.
Fürstv. Bismarck.

(Nr. 1170.) Einführungsgesetzzur Strafprozeßordnung. Vom 1. Februar 1877.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund desReichstags,wasfolgt“

S. 1.
Die Strafprozeßordnungtritt im ganzenUmfangedesReichsgleichzeitig

mit demGerichtsverfassungsgesetzein Kraft.

§. 2.
Die erforderlichenAnordnungen,um die Jahreslistender Schöffenund

der Geschworenenbis zum Tage des Inkrafttretens der Strafprozeßordnung
nach den Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzesherzustellen,insbesondere
die Bezeichnungder Behörden, welchehierbeidie den Amtsrichternund den
LandgerichtenzugewiesenenGeschäftewahrzunehmenhaben, erfolgen durchdie
Landesjustizuerwaltung.Dieselbekann denZeitraum, für welchendie in dieser
WeisehergestelltenAe Geltung habensollen, abweichendvon demGerichts=
verfassungsgesetze,jedochnichtüber das zweiteGeschäftsjahr,bestimmen.

8. 3.
Die Strafprozeßordnungfindetauf alle StrafsachenAnwendung,welche

vor die ordentlichenGerichtegehören.
Insoweit die Gerichtsbarkeitin Strafsachen,für welchebesondereGerichte

ugelassensind, durch die Landesgesetzgebungden ordentlichenGerichten über—
agenwird, kanndieseein rcher Verfahrengestatten.
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Die Landesgesetzekönnenanordnen,daß Forst- und Feldrügesachendurch
die Amtsgerichtein einembesonderenVerfahren, sowie ohneZuziehung von
Schöffenverhandeltund entschiedenwerden.

S. 4.
In Ansehungder Landesherrenund der Mitglieder der landesherrlichen

Familien sowie der Mitglieder der FürstlichenFamilie Hohenzollernfinden
die Bestimmungender Strafprozeßordnungnur insoweitAnwendung, als nicht
besondereVorschriftender Hausverfassungenoderder Landesgesetzeabweichende
Bestimmungenenthalten. *

Die prozeßrechtlichenVorschriftenderReichsgesetzewerdendurchdieStraf=
prozeßordnungnichtberührt.

Wird in denFällen des §. 101 derSeemannsordnunggegendenBescheid
des Seemannsamtesauf gerichtlicheEntscheidungangetragen,so finden auf
das weitereVerfahren die V#.455—458 der Strafprozeßordnungentsprechende
Anwendung. 6

Die prozeßrechtlichenVorschriftender— tretenfür alle Straf=
sachen,derenEntscheidungin Gemäßheitdes §.3 nach den Vorschriftender
Strafprozeßordnungzu uurn hat, außerKraft, insoweitnicht in der Straf=
prozeßordnungauf sie verwiesenist. " -

Unberührtbleibendie landesgesetzlichenBestimmungen:
1. über die Voraussetzungen,unterwelchengegenMitglieder einergesetz=
gebendenVersammlungwährend der Dauer einer Sitzungsperiode
eineStrafverfolgungeingeleitetoderfortgesetztwerdenkann;

2. über das Verfahren bei Zuwiderhandlungengegendie Gesetzeüber
das Vereins=und Versammlungsrecht; -

3. überdas Verfahren im Verwaltungswegebei Uebertretungen,wegen
derendie PolizeibehördenzumErlaß einer Strafverfügung befugt
sind, und bei Zuwiderhandlungen gegendie Vorschriften über die
Erhebung öffentlicherAbgaben und Gefälle, insoweit nicht die
453, 454, 455 und459—463 derStrafprozeßordnungabändernde
estimmungentreffen. *

Gesetzim Sinne derStrafprozeßordnung und diesesGesetzesist jede
Rechtsnorm.

8
In den am Tage des Inkrafttretensder Strafprozeßordnunganhängigen

Straffachensind für das weitereVerfahren die Vorschriftender Strafprozeß=
ordnungmaßgebend.Die Landesgesetzgebungkann die zur Ueberleitungdes
Verfahrens erforderlichenBestimmungentreffen.

War jedochvor demTage desInkrafttretensderStrafprozeßordnungein
EndurtheilersterInstanz ergangen,so findenauf die Erledigung der Sache
bis zur rechtskräftigenEntscheidungdie bisherigenProzeßgesetzeAnwendung.
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§.9.
Wird ein vor dem Tage des Inkraftretensder —

ergangenesEndurtheil ersterInstanz in der höherenInstanz aufgehobenun
die Sachezur nochmaligenVerhandlung in die ersteUatan zurückgewiesen,
Aarzelm sichdas weitereVerfahren nach den Vorschriften derStrafprozeß=
ordnung.

K. 10.
Für dieWiederaufnahmeeines durch rechtskräftigesUrtheil geschlossenen

Verfahrens sind dieVorschriftenderStrafprozeßordnungdh dannmaßgebend,
wenn das Urtheil vor dem Tage des Inkrafttretensder Strafprozeßordnung
erlassenoderrechtskräftiggewordenwar.

K.11.
Die Verfolgung von Beleidigungenund Körperverletzungenfindet nur

nachdenVorschriftender Strafprozeßordnungstatt.
Insoweit dieseVerfolgung nachder peb einesBundesstaatesim

Wege des Civilprozessesstattfand,richtetsichdie Erledigung eines anhängigen
Verfahrens nachdenVorschriftendesEinführungsgesetzeszur Civilprozeßordnung.

KC.12.
Auf die Strafvollstreckungfindendie VorschriftenderStrafprozeßordnung

Anwendung,auchwenn die Strafenach denbisherigenVorschriftenüber das
Strafverfahrenerkanntist.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den1.Februar1877.

G. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der Königlichen GeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieAusgabevon Schatzanweisungen.S. 3409.

(Nr. 11I71.) Bekanntmachung,betreffenddie Ausgabe von Schatzanweisungenim Betrage
von 10.000.000Mark. Vom 15.Februar 1877.

Au Grund der durchF. 3 Ziffer 2 des Gesetzes, betreffenddie Feststellung
desHaushalts=EtatsdesDeutschenReichs für das Jahr 1876, vom 25. De=
ember1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 325) und durchH. 3 desGesetzes,betreffend
di=Feststellungdes Haushalts=Etatsdes DeutschenReichs für das Vierteljahr
vom 1. Januar bis 31.März 1877) vom 23.Dezember1876 (Reichs=Gesetzbl.
S. 239) mir ertheiltenErmächtigunghabe ich bestimmt,daß behufs der Be=
schaffungeinesBetriebsfondszur DurchführungderMünzreformSchatzanwei=
sungenim Gesammtbetragevon zehnMillionen Mark, und zwar in Abschnitten

von je einhunderttausend,fünfzigtausend,zehntausendund eintausendMark aus=
gegebenwerden. - .

Auf Grund derBestimmungendes zweitenAbsatzesdes F. 6 deserwähnten
Gesetzeshabeichfernerangeordnet,daßdieseSchatzanweisungenzur Erleichterung

der Zinsberechnungim Verkehr als unverzinslicheausgefertigtwerden. Die
Dauer ihrer Umlaufszeitist für die eineHälfte vonfünf Millionen Mark auf
zweiMonate, vom 9. Februar bis zum 9. April 1877 und für die andere
Hälfte von fünf Millionen Mark auf drei Monate, vom 9. Februar bis zum
9. Mai 1877 festgesetzt.

Die am9. April 1877 fälligenSchatzanweisungenerhaltendieBezeichnung
* 1877 und die am 9. Mai 1877 fälligendieBezeichnungSerie IV
von

Die Reichsschuldenverwaltungist wegenAusfertigung der Schatzanwei=
sungenmit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den15.Februar 1877.

Der Reichskanzler.
v. Bismarck.

— ——

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der Königlichen GeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetzbl.1877. 47

Ausgegebenzu Berlin den 17. Februar 1877.
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Reichs=Gesetzblatt.
*l

Inhalt: Konkursordnung. S. 351.— Einführungsgesetz zur Konkursordnung.S. 300.

(Nr. 1172.) Konkursordnung.Vom 10.Februar 1877.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen ##c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund desReichstags,was folgt:

Erstes Buch.

Konkursrecht.

Erster Titel.

Allgemeine Bestimmungen.

K.1.
Das Konkursverfahrenumfaßtdas gesammte,einerZwangsvollstreckung

unterliegendeVermögen des Gemeinschuldners,welchesihm zur Zeit der Er=
zd des Verfahrensgehört(Konkursmasse).

er Nießbrauch,welcherdemGemeinschuldnerwährendder Dauer des
Verfahrens an demVermögen seinerEhefrau oder seinerKinder nach den
Landesgesetzenzusteht,gehörtzur Konkursmasse.Aus denNutzungenkannder
Gemeinschuldnerdie Mittel beanspruchen,welchezu seinemangemessenenUnter=
halteund dazuerforderlichsind, um einegesetzlicheVerpflichtungdesselbenzum
a seinerEhefrau oderzumUnterhalteund zur ErziehungseinerKinder

zu erfüllen.
Die im §. 715 Nr. 5, 8 der Civilprozeßordnungund im F. 20 des Ge=

setzesüber dasPostwesendes DeutschenReichs vom 28. Oktober1871 vor=
gesehenenBeschränkungenkommenim Konkursverfahrennichtzur Anwendung.
Reichs=Gesetzbl. 1877. 48

Ausgegebenzu Berlin den5. März 1877.



—352...

§.2.
Die Konkursmassedientzur gemeinschaftlichen n allerpersän.

lichenGläubiger, welcheeinenzurLei der * des Verfahrensbegrün=
detenVermögensanspruchan denGemeinschuldnerhaben(Konkursgläubiger).

S. 3.
Ein Anspruchauf abgesonderteBefriedigungaus Gegenständen,welche

zur Konkursmassegehören,kannnur in denvon diesem Gesetzezugelassenen
Häleengeltend gemachtwerden.

Die 2 onderteBefriedigungerfolgtunabhängigvomKonkursverfahren.

K.4.
AusländischeGläubiger stehenden inländischengleich.
Unter Zustimmungdes Bundesraths kanndurchAnordnungdes Reichs=

kanzlersbestimmtwerden,daß gegendieAngehörigeneinesausländischenStag=
tes und die Rechtsnachfolgerderselbenein Vergeltungsrechtzur Anwendungge=
brachtwerde.

g. 5. l
Mit der Eröffnung des Verfahrens verliertder Gemeinschuldnerdie Be=

fugniß,seinzurKonkursmassegehörigesVermögenzu verwaltenund überdas=
selbezu verfügen.

Das Verwaltungs=und Verfügungsrechtwird durch einen Konkurs=
verwalterausgeübt.

g. 6.
Riechtshandlungen, welcheder Gemeinschuldnernach der Eröffnung des

Verfahrensvorgenommenhat, sinddenKonkursgläubigern gegenübernichtig.
Dem anderenTheile ist dieGegenleistungaus derMass zurückzugewähren,

soweitletzteredurch dieselbebereichertist.
Hat der GemeinschuldnerRechtshandlungenam Tage der Eröffnung des

Verfahrensvorgenommen,so wird vermuthet,daß sienachder Eröffnungvor=
genommenwordensind.

8. J.
Eine Leistung,welcheauf eine zur Konkursmassezu erfüllendeVerbind—

lichkeitnachder Eröffnung des Verfahrensan denGemeinschuldnererfolgt ist,
befreitdenErfüllendendenKonkursgläubigerngegenübernur insoweit,als das
Geleistetein dieKonkursmassegekommenist. (

War die Leistungvor der öffentlichenBekanntmachungderEröffnung er—
folgt, so ist der Erfüllendebefreit,wennnichtbewiesenwird, daß ihm zur Zeit
der Leistungdie Eröffnung des Verfahrensbekanntwar.

Wax die Leistungnachder öffentlichenBekanntmachungerfolgt, so wird
der Erfüllendebefreit,wenn er beweist,daß ihm zur Zeit der Leistungdie Er=
öffnungdes Verfahrensnichtbekanntwar.

75
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S.S.
Rechtsstreitigkeitenüber daszur KonkursmassegehörigeVermögen,welche

zur Zeit derEröffnungdes Verfahrensfür denGemeinschuldneranhängigsind,
könnenin der Lage, in welchersie sichbefinden,von dem Konkursverwalter
aufgenommenwerden. Wird die Aufnahme verzögert,so kommendie Be=
stimmungendes F.217 der Civilprozeßordnungzur entsprechendenAnwendung.

Lehntder Verwalterdie Aufnahmedes Rechtsstreitsab, so kannsowohl
der Gemeinschuldnerals der Gegnerdenselbenaufnehmen.

K.9.
Rechtsstreitigkeiten,welchegegendenGemeinschuldneranhingig und auf

AussonderungeinesGegenstandesaus derKonkursmasseoderauf abgesonderte
Befriedigunggerichtetsind oder einenAnspruchbetreffen,welcherals Masse=
schuldzu erachtenist, könnensowohl von dem Konkursverwalter als von dem
Gegneraufgenommenwerden. , .

Erkenntder Verwalter denAnspruchsofortan, so fallen ihm dieProzeß=
kostennichtzur Last.

F. 10.
KonkursgläubigerkönnenihreForderungenaufSicherstellungoderBefrie=

digung aus der Konkursmassenur nachMaßgabe der Vorschriftenfür das
Konkursverfahrenverfolgen. «

S. 11.
Weährend der Dauer des KonkursverfahrensfindenArresteund Zwangs=

vollstreckungenzu GunsteneinzelnerKonkursgläubigerweder in das zur Kon=
kursmassegehörige,noch in das sonstigeVermögendesGemeinschuldnersstatt.

G.12.
Pfand=undHypothekenrechte,VorzugsrechtesowieZurückbehaltungsrechte

an GegenständenderKonkursmassekömin nachderEröffnung—* Konkurs=
verfahrensnichtmit verbindlicherKraft gegendie Konkursgläubigererworben
odereingetragenwerden,wenngleichder Anspruchauf denErwerb oderdie
Eintragungschonvor derEröffnungdesVerfahrensbegründetgewesenist.

. 13.
Die Eröffnung desKonkursverführenshemmt nicht den Lauf der Ver=

jährung. Durch dieAnmeldungeinerKonkursforderungwird derenVerjährung
unterbrochen.

K.14.
BefindetsichderGemeinschuldnermitDrittenin einemMiteigenthume,in

einerGesellschaftoderin eineranderenGemeinschaft,so erfolgtdie Theilung
odersonstigeAuseinandersetzungaußerhalbdes Konkursverfahrens.

48“
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zweiter Titel.

Erfüllung der Rechtsgeschäfte.

g.15.
Wenn ein zweiseitigerVertrag zur Zeit der Eröffnung des Konkurs=

nicht vollständig erfüllt ist, so kann der Konkursverwalteran Stelle des
Gemeinschuldnersden Vertrag erfüllen und die Erfüllung von dem anderen
Theile verlangen. « -

Der Verwalter muß auf Erfordern des anderenTheils, auch wenn die
Erfüllungszeit noch nicht eingetretenist, demselbenohneVerzug erklären, ob
er dieErfüllung verlangenwill. Unterläßter dies, so kanner auf der Er—
füllung nichtbestehen.

S. 16.
War die Lieferung vonWaaren, welcheeinenMarkt= oderBörsenpreis

haben,genauzu einerEtbestimmtmZeit oderbinneneiner festbestimmtenFrist
bedungen,und tritt die Zeit oderder Ablauf der Frist erstnachder Eröffnung
des Verfahrensein, so kann nicht die Erfüllung verlangt, sondernnur eine
ForderungwegenNichterfüllunggeltendgemachtwerden.

Der Betrag dieserForderungbestimmtsichdurchdenUnterschiedzwischen
demKaufpreise und demjenigenMarkt= oder Börsenpreise,welcheran dem
Orte der Erfüllung oderan demfür denselbenmaßgebendenHandelsplatzesich
für die am zweitenWerktagenach der Eröffnung des Verfahrens mit der
bedungenenErfüllungszeitgeschlossenenGeschäfteergiebt.

Ist ein solcherMarkt=oderBörsenpreisnichtzu ermitteln,so findet die
Bestimmungdes erstenAbsatzeskeineAnwendung.

S.17.
Auf Pacht=und MiethverträgeüberSachen übt, wenn derenUebergabe

schonerfolgt ist, die Eröffnung des Verfahrens folgendeWirkungenaus:
1. hatte der Gemeinschuldnergepachtetoder gemiethet,so kannsowohl
der andereTheil als der Verwalter denVertrag aufkündigen.Die
Frist oder Zeit für die Kündigung ist, falls eine kürzereFrist oder
nähereZeit nicht bedungenwar, die gesetzlicheoderortsübliche;
hatteder Gemeinschuldnerverpachtetoder vermiethet,so wirkt eine
freiwillige Veräußerung der Sache durch denKonkursverwalterauf
die Zulässigkeitder Kündigung sowie auf die Dauer des Vertrages
wie eineZwangsversteigerung.

.. 18.
Wenn derGemeinschuldnergepachtetodergemiethethatte,und die Ueber=

gabeder Sache zurZeit der Ersigun des—* nochnicht erfolgt ist,
so kann der andereTheil von dem Vertrageabgehen,gleichals ob derselbe
nichtgeschlossenwäre.

#
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Auf Erfordern desVerwalters muß der andereTheil demselbenohne
Verzug erklären,ob er von demVertrageabgehenwill. Unterläßter dies, so
kommendie Bestimmungendes§. 15 zur Anwendung.

K.19.
Ein in dem Haushalte,WirthschaftsbetriebeoderErwerbsgeschäftedes

GemeinschuldnersangetretenesDienstverhältnißkann von jedemTheile auf=
ekündigtwerden.Die Frist und Zeit für die Kündigungist) falls einekürzere

Feit odernähereZeit nichtbedungenwar, die gesetzlicheoder ortsüblicheund
in Ermangelungeinersolchenvon demKonkursgerichteauf Antrag des Kün=
digendenfestzusetzen.

g.20.
Soweit rücksichtlicheinzelner,durchdie§#§.16—19nichtbetroffenerRechts=

verhältnissedie Reichsgesetzeoderdie LandesgesetzebesondereBestimmungenüber
dieWirkung der EröffnungdesKonkursverfahrensenthalten, kommendiesezur
Anwendung. +#2

21.
Wenn in Folge der Husr des Konkursverfahrensdie Nichterfüllung

einerVerbindlichkeitoder die Aufhebungeines Rechtsverhältnissesdes Gemein=
schuldnerseintritt, so ist der andereTheil nicht berechtigt,die Rückgabeseiner
in das Eigenthumdes GemeinschuldnersübergegangenenLeistung aus der
Konkursmassezu verlangen. Er kanneineForderungwegenderNichterfüllung
oderderAufhebungnur als Konkursgläubigergeitend machen,soweitihm nicht
ein Anspruchauf abgesonderteBefriedigungzusteht.

Dritter Titel.
Anfechtung.

6.22.
Rechtshandlungen,welchevor der Eröffnung desKonkursverfahrensvor=

genommensind, könnenals denKonkursgläubigerngegenüberunwirksamnach
Maßgabeder folgendenBestimmungenangefochtenwerden.

§. 23.
Anfechtbarsind: «
1. die nach der Zahlungseinstellungoder dem Antrage auf Eröffnung
des Verfahrens von dem Gemeinschuldnereingegangenen Rechts=
geschäfte,durchderenEingehungdie Konkursgläubigerbenachtheiligt
werden,wenn demanderenTheile zu der Zeit, als er das Geschäft
einging, die Zahlungseinstellungoder der — — bekannt
war; sowiedie nachder Zahlungseinstellungoder dem Eröffnungs⸗—
antrageerfolgtenRechtshandlungen,welcheeinemSstesstiger
SicherungoderBefriedigunggewähren,wenn demGläubiger zu der
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als die Handlung erfolgte,die ZahlungseinstellungoderderEr—
ungsantragbekanntwar;

2. die nach der ZahlungseinstellungoderdemAntrageauf Eröffnung
des Verfahrens oder8 den letztenzehnTagen vor der Zahlungs=
einstellungoder dem EröffnungsantrageerfolgtenRechtshandlungen,
welcheeinemKonkursgläubigereineSicherungoderBefriedigungge=
währen, die er nichtodernichtin der Art odernichtzu der Zeit zu
beanspruchenhatte, sofern er nicht beweist,daß ihm zur Zeit der
Handlung wederdie Zahlungseinstellungund der Eröffnungsantrag,
nocheineAbsichtdesGemeinschuldners,ihn vor denübrigenGläubigern
zu begünstigen,bekanntwar. ##

. 24.
Anfechtbarsind:
1. Rechtshandlungen,welcheder Gemeinschuldnerin der dem anderen
Theile bekanntenAbsicht, seineGläubiger zu benachtheiligen,vor=
genommenhat;

2. die in dem letztenJahre vor der Eröffnung des Verfahrens ge=
schlossenen,entgeltlichenVerträgedesGemeinschuldners

mit seinemEhegatten,vor oderwährendder Ehe,
mit seinenoder seinesEhegattenVerwandtenin auf=und

absteigenderLinie, mit seinenoder seinesEhegattenvoll- und
halbbürtigenGeschwistern,odermit demEhegatteneiner dieser
Personen,

sofern durchdenAbschlußdes Vertragesdie Gläubiger des Gemein=
schuldnersbenachtheiligtwerdenund derandereTheil nicht beweist,
daß ihm zur Zeit des VertragsabschlusseseineAbsichtdes Gemein=
schuldners,die Gläubiger zu benachtheiligen,nichtbekanntwar.

—

§. 25.
Anfechtbarsind:
1. die in demletztenJahre vor der Eröffnung des Verfahrensvon dem
Gemeinschuldnervorgenommenenunentgeltlichen , sofern
— dieselbengebräuchlicheGelegenheitsgeschenkezum Gegenstande
atten;

2. die in den letztenzweiJahren vor der Eröffnung desVerfahrensvon
demGemeinschuldnervorgenommenenunentgeltlichenVerfügungenzu
Gunsten seinesEhegatten, sowie eine innerhalb diesesZeitraums von
ihm bewirkteSicherstellungoderRückgewähreines Heirathsgutsoder
des gesetzlichin seine Verwaltung gekommenen Vermögensseiner
Ehefrau, soferner nichtzu der SicherstellungoderRückgewährdurch
das Gesetzoderdurcheinenvor diesemZeitraumegeschlossenenVertrag
verpflichtetwar. «
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g.26.
Rechtshandlungen,welchefrüherals sechsMonate vor derhehns des

Verfahrenserfolgtsind,könnenaus demGrunde einerKenntnißder Jahlungs=
einstellungnichtangefochtenwerden.

S.27.
Wechselzahlungendes Gemeinschuldnerskönnenauf Grund des F§.23

Nr. 1 von demEmpfängernicht zurückgefordertwerden,wennnachWechsel=
rechtder Empfänger bei Verlust desWechselanspruchsgegenandereWechsel=
verpflichtetezur Annahmeder Zahlung verbundenwar.

Die gezahlteWechselsummemuß von dem letztenWechselregreßschuldner
oder,falls derselbedenWechselfür RechnungeinesDritten begebenhatte,von
diesemerstattetwerden, wenn dem letztenWechselregreßschuldneroder dem
Dritten zu der Zeit, als er denWechselbegaboderbegebenließ, einerder im
§. 23 Nr. 1 erwähntenUmständebekanntwar.

§. 28.
Die Anfechtungwird dadurchnicht ausgeschlossen,daß für die anzu=

fechtendeRechtshandlungein vollstreckbarerSchuldtitelerlangt,oderdaß dieselbe
durch Zwangsvollstreckungoder durch Vollziehung eines Arrestes erwirkt
wordenist. «

§.29.
Das Anfechtungsrechtwird von demVerwalter ausgeübt.

g.30.
Was durchdie anfechtbareHandlung aus demVermögendes Gemein=

schuldnersveräußert,weggegebenoderaufgegebenist, muß zur Konkursmasse
zurückgewährtwerden.

DerAutgläubigeEmpfängereinerunentgeltlichenLeistunghat dieselbenur
soweitzurückzugewähren,als er durchsie bereichertist.

K.31.
Die Gegenleistungist aus der Konkursmassezu erstatten,soweitsiesich

in derselbenbefindet,oder soweit die Masse um ihren Werth bereichertist.
— hinauskannein Anspruchnur als Konkursforderunggeltendgemacht
werden.

G.32.
Wenn der EmpfängereineranfechtbarenLeistungdasEmpfangenezurück=

gewährt,so tritt seineForderungwiederin Kraft.

*P*“
Die gegenden ErblasserbegründeteAnfechtungfindet gegen den Er=

benstatt.
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GegeneinenanderenRechtsnachfolgerdesjenigen,welchemgegenüberdie
anfechtbareHandlung vorgenommenist, findetdie gegenden letzterenbegründete
Anfechtungstatt:

1. wenn ihm zur Zeit seinesErwerbesbekanntwar, daß derGemein=
schuldnerdie Rechtshandlungin derAbsichtvorgenommenhatte,seine
Gläubiger zu benachtheiligen

2. wenn er zu den im §. 24 Nr. 2 genannten Personen gehörtund
nichtbeweist,daß er zur Zeit seinesErwerbes von den Umständen
welchedie Anfechtunggegenden Rechtsvorgängerbegründen,keine
Kenntniß hatte. «

§.34.
Das Anfechtungsrechtverjährt in einemJahre seit der Eröffnung des

Verfahrens. »

Vierter Titel.

Aussonderung.

. 35. -
Die Ansprücheauf Aussonderungeines dem Gemeinschuldnernicht 8

hörigenGegenstandesaus der Konkursmasseauf Grund eines dinglichenoder
persönlichenRechts bestimmensichnachden außerhalbdes Konkursverfahrens
geltendenGesetzen. »

§.36.
Der VerkäuferoderEinkaufskommissionärkannWaaren, welchevon einem

anderenOrte an denGemeinschuldnerabgesendetund von demGemeinschuldner
nochnicht vollständigbezahltsind, zurückfordern,sofernnicht dieselbenschon
vor der Eröffnung des Verfahrens an demOrte der Ablieferungangekommen
und in denGewahrsamdesGemeinschuldnersodereineranderenPersonfür
ihn gelangt sind.

Die BestimmungendesF. 15 findenAnwendung.

S.37.
Die Ehefrau des GemeinschuldnerskannGegenstände,welchesiewährend

derEhe erworbenhat, nur in Anspruchnehmen,wenn siebeweist,daß dieselben
nichtmit Mitteln des Gemeinschuldnerserworbensind.

K.38.
Sind Gegenstände,derenAussonderungaus der Konkursmassehätte be=

anspruchtwerdenkönnen,vor der Eröffnung des Verfahrensvon demGemein=
schuldneroder nachder Eröffnung des Verfahrens von dem Verwalter ver=
äußertworden, so ist der Aussonderungsberechtigtebefugt, die Abtretung des
Rechts auf dieGegenleistung,soweitdiesenochaussteht,zuverlangen. Er kann
die Gegenleistungaus der Masse beanspruchen,soweitsie nach derEröffnung
des Verfahrens zu derselbeneingezogenwordenist.
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Lünfter Tuel.

Absonderung.

**2
Zur abgesondertenBefriedigungdienendie Gegenstände,welchein An=

sehungder Zwangsvollstreckungzum unbeweglichenVermögen gehören, insoweit
Ee dinglichesoder sonstigesARicht auf vorzugsweiseBefriedigung aus den=
selbenbesteht.

Den Umfang der Immobiliarmasse, sowie den Umfang und die Rang=
ordnungder aus derselbenzu berichtigendenAnsprüchebestimmendie Reichs=
gesetzeund Landesgesetze. -

. §.40.
Gläubiger,welchean einerbeweglichenkörperlichenSache, an einerFor=

derung oder an einemanderenVermögensrechtedes Gemeinschuldnersein Faust=
pfandrechthaben,könnenaus den ihnenverpfändetenGegenständenabgesonderte
BefriedigungwegenihrerPfandforderungverlangen,zunächstwegenderKosten,
dannwegender Zinsen,zuletztwegendes Kapitals.

KC.41.
Den Faustpfandgläubigernstehengleich:
1. die Reichskasse,dieStaatskassenund die Gemeinden,sowiedie Amts=,
Kreis= und Provinzialverbände wegen öffentlicherAbgaben, in An=
sehungder zurückgehaltenenoder in Beschlaggenommenenzoll=und
steuerpflichtigenSachen;

2. Verpächterwegendes laufenden und des rückständigenZinses, sowie
wegenandererForderungenaus demPachtverhältnisse,in Ansehung
der Früchte des Grundstücksund der eingebrachtenSachen, sofern die
FrüchteoderSachensichnochauf dem Grundstückebefinden

3. Pächterin Ansehungdes in ihremGewahrsambefindlichenInventars
wegender Forderungenfür dieses;

4. Vermietherwegendes laufendenund des für das letzteJahr vor der
Eröffnung des Verfahrens rückständigenZinses, sowie wegenanderer
S en aus demMiethverhältnisse,in Ansehungdereingebrachten
achen,soferndie Sachensichnochauf demGrundstückebefinden;

5. GastwirthewegenihrerForderungenfür Wohnung und Bewirthung
des Gastes,in Ansehungder von demselbeneingebrachten,von ihnen
zurückbehaltenenSachen;

6. Künstler, Werkmeister,Handwerkerund Arbeiter wegen ihrer For=
derungenfür Arbeit und Auslagen, in Ansehungder von ihnenge=
fertigten oder ausgebesserten,noch in ihrem Gewahrsam befindlichen
Sachen;

Reichs=Gesetzbl.1877. 49
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7. diejenigen,welcheetwas zum Nutzeneiner Sache verwendethaben,
wegendes, den noch vorhandenenVortheil nicht übersteigendenBe=
tragesihrerForderungaus derVerwendung,in Ansehungderzurück=
behaltenenSache;

8. diejenigen,denennachdemHandelsgesetzbuchean gewissenGegenständen
ein PfandrechtoderZurückbehaltungsrechtzusteht,in Ansehungdieser
Gegenstände;

9. diejenigen,welchedurchPfändung ein Pfandrechterlangt haben, in
Ansehungder gepfändetenGegenstände

C.42.
Wer nachder Eröffnung des Konkursverfahrensoder mit Kenntnißdes

EröffnungsantragesoderderJahlungseinstellungeineKonkursforderungdemim
AuslandewohnendenInhaber eines zur KonkursmassegehörigenGegenstandes
oder in der Absicht,daß dieserdie Forderung erwerbe,einerMittelspersonab=
tritt, ist verpflichtet,zur KonkursmassedenBetrag zu ersetzen,welcherderselben
dadurchentgeht,daß der Inhaber für die ForderungnachdemRechtedesAus=
landes entgegenden BestimmungendiesesGesetzesein Absonderungsrechtan
demGegenstandeausübt. Die Vorschriftdes F§.26 findet An=
wendung. *

S. 43.
Hat der Gemeinschuldnervor der Eröffnung des Konkursverfahrenseine

Erbschafterworben, so können die Nachlaßgläubigerund Vermächtnißnehmer
abgesonderteBefriedigung aus den bei der Eröffnung vorhandenenNachlaß=
gegenständenverlangen,soweitihnen ein Absonderungsanspruchnach denBe=
stimmungenderLandesgesetzezusteht.

S.44.
Wer sichmit demGemeinschuldnerin einemMiteigenthume,in einerGe=

sellschaftoder in eineranderenGemeinschaftbefindet,kann wegender auf ein
solchesVerhältniß sichgründendenForderungenabgesonderteWeftiedigum aus
dembei der Theilung odersonstigenAuseinandersetzungermitteltenAntheiledes
Gemeinschuldnersverlangen. *

Die Befriedigung der Lehen=,Stammguts=oder Familienfideikommiß=
Gläubiger erfolgt abgesondertaus demLehen, Stammgute oderFamilienfidei=
kommisenachdenVorschriftender Landesgesetze. -

Sechster Titel.

Aufrechnung.

C.46.
Soweit ein Gläubiger zu einerAufrechnungbefugt ist, brauchter seine

Forderung im Konkursverfahrennichtgeltendzumachen.
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#.47.
Die Aufrechnungwird nichtdadurchHdeigueiete daß zur Zeit der Er=

öffnung desVerfahrens die aufzurechnendenForderungenoder die eine von ihnen
nochbetagtodernochbedingtwar, oder die Forderung des Gläubigers nicht
auf einenGeldbetraggerichtetwar. P

Eine betagte ForderungdesGläubigers ist zum Zweckeder Aufrechnung
nachder Vorschriftdes F. 58 zu berechnen.

Zum Zweckeder AufrechnungeineraufschiebendbedingtenForderungbei
demEintritte der Bedingung kann der Gläubiger Sicherstellunginsoweitver=
langen,als die Forderungder von ihm einzuzahlendenSchuld gleichkommt.

Eine nichtauf Geld gerichteteForderungdes Gläubigers ist zumZwecke
derAufrechnungnachden Vorschriftender §#.62, 63 zu berechnen.

C. 48.
Eine Aufrechnungim Konkursverfahrenist unzulässig:
1. wennJemand vor odernachder EröffnungdesVerfahrenseineFor=
derungan denGemeinschuldnererworbenhat und nachderEröffnung
etwaszur Masseschuldiggewordenist;

2. wennJemand demGemeinschuldnervor derEröffnungdesVerfahrens
etwasschuldigwar und nachderselbeneineForderungan denGemein=
schuldnererworbenhat, auchwenn dieseForderung vor der Eröffnung
für einenanderenGläubigerentstandenwar;

3. wennJemand vor derEröffnungdesVerfahrensdemGemeinschuldner
etwasschuldigwar und eineForderungan denGemeinschuldnerdurch
ein Rechtsgeschäftmit demselbenoderdurchRechtsabtretungoderBe=
friedigungeinesGläubigers erworbenhat, falls ihm zur Zeit desEr=
werbesbekanntwar, daß der GemeinschuldnerseineZahlungenein=
gestellthatte,oderdaß die Eröffnung des Verfahrens beantragtwar.
Die Vorschriftdes §. 26 findetentsprechendeAnwendung.

Die Aufrechnungist zulässig,wennderErwerberzurUebernahme
derForderungodersur Befriedigungdes Gläubigers verpflichtetwar
und zu der Zeit, als er die Verpflichtungeinging, wedervon der
Zahlungseinstellungnochvon demEröffnungsantrageKenntnißhatte.

S. 479.
Die BestimmungdesF. 42 findetentsprechendeAnwendungauf denFall,

daß ein im AuslandewohnenderSchuldner nach dem Rechtedes Auslandes
einenach §. 48 unzulässigeAufrechnungmit der ihm abgetretenenKonkurs=
forderungvornimmt.

Siebenter Titel.
Massegläubiger.

C.50.
Aus der KonkursmassesinddieMassekostenundMasseschuldenvorwegzu

berichtigen.
49-
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§.51.
Massekostensind:
1. die gerichtlichenKosten für das gemeinschaftlicheVerfahren
2. Ausgabenfür dieVerwaltung, Verwerthungund Vertheilungder

asse;
3. die demGemeinschuldnerund dessenFamilie bewilligteUnterstützung.

G. 52.
Masseschuldensind:
1. die Ansprüche,welcheaus GeschäftenoderHandlungendesKonkurs=
verwaltersentstehen; ·

2 dieAnsprücheaus zweiseitigenVerträgen,derenErfüllung zurKonkurs=
masseSi wird oder für die Zeit nach der Eröffnung des Ver=
fahrenserfolgenmuß; ·

3. die Ansprücheaus einerrechtlosenBereicherungder Masse.

g.53.
Sobald sichherausstellt,daß dieKonkursmassezur vollständigenBefriedi=

ung aller Massegläubigernicht ausreicht, tritt eine verhältnißmäßigeBefrie=
igung derselbenin der Weise ein, daß zunächstdie Masseschulden,dann die
Massekosten,von diesenzuerstdie baarenAuslagen und zuletztdie demGemein=
schuldnerund dessenFamilie bewilligteUnterstützungzu berichtigensind.

Achter rirel.

Konkursgläubiger.

KC.54.
Die KonkursforderungenwerdennachfolgenderRangordnung,beigleichem

Range nachVerhältniß ihrer Beträge, berichtigt:
1. die für das letzteJahr vor der Eröffnung des Verfahrens oderdem
Ableben des GemeinschuldnersrückständigenForderungenan Lohn,
Kostgeldoder anderenDienstbezügender Personen, welchesichdem
Gemeinschuldnerfür dessenHaushalt,WirthschaftsbetrieboderErwerbs=
geschäftzu dauerndemDiensteverdungenhatten; «

2. die ForderungenderReichskasse,derStaatskassenund derGemeinden,
sowie der Amts-, Kreis- und Provinzialverbändewegenöffentlicher
Abgaben,welcheim letztenJahre vor der Eröffnung des Verfahrens
fällig gewordensind oder nach §F.58 als fällig gelten; es macht
hierbei keinenUnterschied,ob der Steuererheberdie Abgabe bereits
vorschußweisezur Kasseentrichtethat;

3. die Forderungender Kirchenund Schulen, der öffentlichenVerbände
und der öffentlichen,zur Annahmeder Versicherungverpflichteten
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Feuerversicherungsanstaltenwegender nachGesetzoderVerfassungzu
entrichtendenAbgaben und Leistungen aus dem letztenJahre vor der

Eröffnung des Verfahrens;
4. die Forderungender Aerzte, Wundärzte, Apotheker,Hebammenund
Krankenpfleger wegenKur= und Milegekostenaus dem letztenJahre
vor der Eröffnung des Verfahrens, insoweitder Betrag der Forde=
rungendenBetrag der taxmäßigenGebührnissenichtübersteigt;

5. die Forderungender Kinder und der Pflegebefohlenendes Gemein=
schuldnersin Ansehung ihres gesetzlichder Verwaltung desselben
unterworfenenVermögens; das Vorrecht stehtihnennichtzu, wenn
die Forderungnicht binnenzwei Jahren nach Beendigungder Ver=
mögensverwaltunggerichtlichgeltendgemachtund bis zur Eröffnung
des Verfahrens verfolgtwordenist; -

6. alle übrigenKonkursforderungen.

KS.55. »
Mit der Kapitalsforderung werden an derselbenStelle angesetzt:
1. die Kosten,welchedemGläubiger vor der Eröffnung des Verfahrens
erwachsensind; «

2.dieVertragsstrafen,«
3. die bis zur Eröffnung des VerfahrensaufgelaufenenZinsen.

5. 56.
Im Konkursverfahrenkönnennichtgeltendgemachtwerden:
1. die seitder Eröffnung des Verfahrens laufendenZinsen;
2. die Kosten, welcheden einzelnenGläubigern durch ihre Theilnahme
an demVerfahren erwachsen;

3. Geldstrafen;
4. Forderungenaus einer Freigebigkeitdes Gemeinschuldnersunter
Lebendenodervon Todeswegen.

K.57.
Ein Gläubiger, welcherabgesonderteBefriedigungbeansprucht,kanndie

Forderung, wenn der Gemeinschuldner auch personlich für sie haftet, zur
Konkursmassegeltendmachen, aus derselbenaber nur für den Betrag verhält=
nißmäßigeBefriedigungverlangen, zuwelchemer auf abgesonderteSrseen
verzichtet,odermit welchemer bei derletzterenausgefallenist.

d. 58.
BetagteForderungengeltenals fällig.

Eine betagteunverzinslicheForderung vermindertsichauf den Betrag,
welchermit Hinzurechnungder gerpicchenZinsendesselbenfür die Zeit von der
2 Verfahrens bis zur FälligkeitdemvollenBetrageder Forderung
gleichkommt.
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g.59.
Forderungenunter auflösenderBedingungwerdenwie unbedingtegeltend

gemacht. «
s.60.

Forderungenunter aufschiebenderBedingung berechtigennur zu einer
Sicherung.

S. 61.
Wird über das Vermögenmehrereroder einer von mehrerenPersonen,

welchenebeneinanderfür dieselbeLeistungauf dasGanzehaften,dasKonkurs=
verfahreneröffnet,so kannder Gläubiger bis zu seinervollen Befriedigungin
jedemVerfahren denBetrag geltendmachen,den er zur Zeit der Eröffnung
des Verfahrenszu fordern43

K.62.
Forderungen,welchenicht auf einen Geldbetrag gerichtetsind, oder

deren Geldbetrag unbestimmtoder ungewiß oder nicht in Reichswährung
festgesetztist, sind nach ihrem Schätzungswerthein Reichswährunggeltend
zu machen. " *

WiederkehrendeHebungenzu einembestimmtenBetrage und von einer
bestimmtenZeitdauer werden unter Abrechnung der Zwischenzinsen(F. 58)
durchZusammenzählungder einzelnenHebungenkapitalisirt. Der Gesammt=
* darf den zum gesetzlichenZinssatzekapitalisirtenBetrag derselbennicht
übersteigen.

Zweites Buch.

Konkursverfahren.

Erster Titel.

Allgemeine Bestimmungen.

G.64.
Für dasKonkursverfahrenist dasAmtsgerichtausschließlichzuständig,bei

welchemder GemeinschuldnerseinenallgemeinenGerichts and hat.
Sind mehrereGerichtezuständig,so schließtdasjenige,beiwelchemzuerst

die Eröffnung des Verfahrens beantragtwordenist, die übrigenaus.
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§.65.
Die Vorschriftender Civilprozeßordnungfinden,soweitnichtaus denBe=

stimmungendiesesGesetzessichAbweichungenergeben,auf dasKonkursverfahren
entsprechendeAnwendung. K.

Die Entscheidungenim Konkursverfahrenkönnenohnevorgängigemünd=
licheVerhandlungerfolgen.

Die Zustellunggeschiehtvon Amtswegen.
GegendieEntscheidungenim Konkursverfahrenfindet,soweitdiesesGesetz

nichtein Anderesbestimmt,die sofortigeBeschwerdestatt. .

§.67.
Das KonkursgerichtkannzurAufklärungaller dasVerfahrenbetreffenden

Verhältnissedie erforderlichenErmittelungen,insbesonderedie Vernehmungvon
ZeugenundSachverständigenanordnen.

(. 68.
Die öffentlichenBekanntmachungenerfolgendurchmindestenseinmalige

Einrückungin das zurVeröffentlichungamtlicherBekanntmachungendes Gerichts
bestimmteBlatt; die Einrückungkann auszugsweisegeschchen.Die Bekannt=
machung gilt als bewirkt mit dem Ablaufe des zweiten Tagesnach der Aus=
gabedesdie Einrückungoderdie ersteEinrückungenthaltendenBlattes.

Das GerichtkannweitereBekanntmachungenanordnen.
Die öffentlicheBekanntmachunggilt als Zustellungan alle Betheiligten,

gauchwenndiesesGesetznebenihr einebesondereZustellungvorschreibt.

*
Wenn nebender öffentlichenBekanntmachungeine besondereZustellung

vorgeschriebenist, so kann dieselbedurchAufgabe zur Post bewirktwerden.
EinerBeglaubigungderAbschriftdes zuzustellendenSchriftstücksbedarfes nicht.

Die demVerwalter obliegendenMittheilungen könnenunmittelbarund
ohnebesondereForm geschehen.

S. 70.
Der Konkursverwalterwird von dem Gerichte ernannt.
Das Gerichtkanndemselbendie LeistungeinerSicherheitauferlegen.

S.71.
Wenn die Verwaltung verschiedeneGeschäftszweigeumfaßt, so können

mehrereKonkursverwalterernanntwerden. Jeder von ihnen ist in seinerGe=
schäftsführungselbständig.

. Z.72.
In derauf die Ernennung einesVerwalters folgendenGläubigerversamm—

lung könnendie Konkursgläubigerstatt des Ernannten eine anderePerson
wählen. Das Gerichtkanndie Ernennungdes Gewähltenversagen.
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« s.73.
Der Name des Verwalters ist öffentlichbekanntzu machen.

zureichen.
S. 74.

S. 75. »
Der Verwalter stehtunter der Aufsichtdes Konkursgerichts.

g.76.

Mark festsetzen.Es kann denselbenvor der auf seineErnennuͤng fo

vern oderdes GläubigerausschussesseinesAmts entlassen.
Vor derEntscheidungist der Verwalter zu hören.

#

und der Vergütung erfolgtdurchdas Konkursgericht.

S.78.
Der Verwalter hat bei der oste seinesAmts einerGläubigerver=

sammlungSchlußrechnungzu legen.

den,gilt dieRechnungals anerkannt.

K.79.

bestellen.

Gläubigerversammlungzu wählen. Zu Mitgliedern könnenGläubiger oder
anderePersonen gewähltwerden.

d. 80.
Die Mitglieder des GläubigerausschusseshabendenVerwalter bei seiner

Geschäftsführung zu unterstützenund zu überwachen. Dieselben können sich

4
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von demGange der Geschäfteunterrichten,die Bücher und Schriften des Ver—
walterseinsehenund denBestandseinerKasseuntersuchen.

Der Gläubigerausschußist berechtigt,von demVerwalterBerichterstattung
überdie Lage der Sache und die - zu verlangen. Er ist ver=
pflichtet,dieUntersuchungderKassedesVerwalterswenigstenseinMal in jedem
Monate durchein Mitglied vornehmenzu lassen.

E.S.
Die MitgliederdesGläubigerausschusseshabendieSorgfalt einesordent=

lichenHausvatersanzuwenden.
(.. 82.

Ein Beschlußdes Gläubigerausschussesist gültig, wenn die Mehrheitder
Mitgliederan der BeschlußfassungTheil genommenhat, und der Beschlußmit
absoluterMehrheitder abgegebenenStimmen gefaßtist.

g.83.
Die Mitglieder des GläubigerausschusseshabenAnspruchauf Erstattung

angemessenerbaarerAuslagen und auf Furist für ihre Geschäftsführung.
In — einer Einigung mit der Gläubigerversammlungerfolgt die
Festsetzungder Auslagenund derVergütung durchdas Konkursgericht.

*
Die durchdas Gericht erfolgteBestellung zumMitgliede des Gläubiger=

ausschusseskannvon demGerichte,die durchdie Gläubigerversammlungerfolgte
BestellungzumMitgliededesGläubigerausschussesdurchBeschlußderGläubiger=
versammlungwiderrufenwerden.

". 85.
Ueber die Berufung der Gläubigerversammlungbeschließtdas Gericht.

Die Berufungmuß erfolgen,wennsievon demVerwalter, demGläubigeraus=
schusseodervon mindestensfünf Konkursgläubigern,derenForderungennach
der— desGerichtsden fünftenTheil derSchuldenmasseerreichen,bean=
tragt wird.

Die Berufungmuß öffentlichbekanntgemachtwerden. Der öffentlichen
Bekanntmachungbedarf es nicht, wenn in einer Gläubigerversammlungeine
Vertagungder Verhandlungangeordnetwird.

**
Die Gläubigerversammlungfindetunter der Leitungdes Gerichtsstatt.
Die BeschlüssederGläubigerversammlungwerdenmit absoluterMehrheit

der Stimmen gefaßt. Für die Wahlder Mitglieder des Gläubigerausschusses
genügtrelativeMehrheitder Stimmen.

Die Stimmenmehrheitist nachdenForderungsbeträgenzu berechnen.Bei
Gleichheitder Summen entscheidetdie Zahl der Gläubiger.
Reichs=Gesetzbl.1877. 50
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§.·87.
Zur Theilnahmean denAbstimmungenberechtigendie festgestelltenKon=

kursforderungen.In Ansehungeiner streitiggebliebenenForderungwird bei
derPrüfung mit denParteien erörtert,obund zu welchemBetrageein bleiben=
des Stimmrechtfür dieselbezu gewährenist. In — einerEinigung
entscheidetdas Konkursgericht. Das Gericht kann die Entscheidungauf den
weiterenAntrag einer Partei abändern. 5rs

Ob und zu welchemBetrage nicht geprüfteKonkursforderungenzum
Stimmen in einerGläubigerversammlungberechtigen,entscheidetauf denWider=
sprucheinesKonkursgläubigersoderdes Verwalters das Gericht.

Eine Anfechtungder Entscheidungenfindetnichtstatt.

. 88.
Ob und zu welchem65 Forderungen,für welcheabgesonderteBe=

friedigungbeanspruchtwird, in Ansehungihres muthmaßlichen Ausfalls,sowie
Konkursforderungenunter aufschiebenderBedingung zum Stimmen in einer
Gläubigerversammlungberechtigen,entscheidetauf denWidersprucheinesKon=
kursgläubigersoderdes Verwalters das Gericht.

Eine Anfechtungder Entscheidungfindetnichtstatt.

g.809.
Gezählt werdennur die Stimmen der in der — —— er⸗1

schienenenGläubiger. Die nicht erschienenenGläubiger sind an die Beschlüsse
gebunden. &#

Der — überwelchenin derGläubigerversammlungeinBeschluß
gefaßtwerdensoll, muß bei der Berufung derselbenöffentlichbekanntgemacht
werden.

S. 91.
Das Gerichthat dieAusführungeinesvon derGläubigerversammlung

gefaßtenBeschlussesauf den in der GläubigerversammlunggestelltenAntrag
des Verwalters oder eines überstimmtenGläubigers40 irerst en, wennder
BeschlußdemgemeinsamenInteresseder Konkursgläubigerwiderspricht.

C.92.
Der Gemeinschuldnerist verpflichtet,demVerwalter, demGläubigeraus=

schusseund auf Anordnung des Gerichtsder Gläubigerversammlungüber alle
das VerfahrenbetreffendenVerhältnisseAuskunft zu geben. 3

**
Der Gemeinschuldnerdarf sichvon seinemWohnortenur mit Erlaubniß

des Gerichtsentfernen.
*
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Das Gerichtkanndie zwangsweiseVorführung und nachAnhörung des
Gemeinschuldnersdie Haft desselbenanordnen,wenn er die ihm von demGe—
setzeauferlegtenPflichtennichterfüllt, oderwenn es zur Sicherung der Masse
nothwendigerscheint.

Sweiter Titel.

Eröffnungsverfahren.

K. 94.
Die Eröffnung des Konkursverfahrenssetztdie Zahlungsunfähigkeitdes

Gemeinschuldnersvoraus.
Zahlungsunfähigkeitist insbesondereanzunehmen,wennZahlungseinstellung

erfolgtist. ens

Das Verfahrenkannnur auf Antrag eröffnetwerden.
Zu dem Antrage ist der Gemeinschuldnerund jeder Konkursgläubiger

berechtigt. .
896

Beantragtder Gemeinschuldnerdie Eröffnungdes Verfahrens, so hat er
ein Verzeichnißder Gläubiger und Schuldner, sowie eineUebersichtder Ver—
mögensmassebeiStellung desAntrags einzureichenoder,wenndies nichtthun—
lich ist, ohneVerzug nachzuliefern.

K.97.
Der Antrag einesGläubigersauf EröffnungdesVerfahrensist zuzulassen,

wenndie Forderungdes Gläubigers und die Zahlungsunfähigkeitdes Gemein=
schuldnersglaubhaftgemachtwerden.

Wird der Antrag zugelassen,so hat das GerichtdenSchuldnerzu hören
und,soferndiesernichtseineZahlungsunfähigkeitoderZahlungseinstellungein=
räumt,die erforderlichenErmittelungenanzuordnen. "

Die Anhörungdes Schuldners kann unterbleiben,wenn sie eineöffent=
liche Zustellungoder eineZustellung im Auslande erfordert) in diesemFalle ist,
soweitthunlich,ein VertreteroderAngehörigerdes Schuldners zu hören.

K.98.
Das Gerichtkanndie zwangsweiseVorführung und dieHaft desSchuld=

ners anordnen. Dasselbekann alle zur Sicherung der Masse dienendeneinst=
weiligen Anordnungen treffen. Es kann insbesondereein allgemeines Ver=
äußerungsverbotan denSchuldner erlassen.Wird das Verbot öffentlichbe=
kanntgemacht,so findetauf Pfand=und Hypothekenrechte,welcheim Wege der
. oderdesArrestesnach der Bekanntmachungdes Verbots
erworbenodereingetragenwordensind,dieBestimmungdes§. 12 entsprechende

t · · —
Bei derAbweisungdesEröffnungsantragssind die angeordnetenSicher=

heitsmaßregelnaufzuheben. «
50
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§.99.

massenicht vorhandenist.
S. 100.

Der Eröffnungsbeschlußhat die Stunde der reung. anzugeben.

stundedes Tages, an welchemder Beschlußerlassenist.

=

Gemeinschuldner,gegendenabweisendenBeschlußnur demjenigenzu, welcherden
Eröffnungsantraggestellthat.

S. 102.
Bei der Eröffnung des Konkursverfahrensernenntdas GerichtdenKon=

kursverwalter,verordneteinennichtüber einenMonat hinauszusetzendenTermin
ur Beschlußfassungüber die Wahl eines anderenVerwalters, sowieüber die
Besellmg einesGläubigerausschusses,erläßt den offenenArrest und bestimmt
die Anmeldefristund den allgemeinenPrüfungstermin.

Das Gericht kann die Termine verbinden,wenn die Konkursmassevon
eringeremBetrage oderder Kreis der Konkursgläubigervon geringeremUm=
*5½ist. " *7)v

Der GerichtsschreiberhatdieFormel desEröffnungsbeschlusses,denoffenen
Arrest, die Anmeldefristund die Terminesofortöffentlichbekanntzu machen.

Die Bekanntmachungist, unbeschadetder Vorschriftendes J. 68 Abs. 1,
auszugsweisein denDeutschenAiheseger einzurücken.

An die ihrem Wohnorte nach bekannten Gläubigerund Schuldner des
GemeinschuldnerserfolgtbesondereZustellung.

S. 104.
Der Gerichtsschreiberhat unter — des Konkursverwaltersbe=

glaubigteAbschriftender Formel des Eröffnungsbeschlussesden Behördenfür
die Führung des Handels=oderGenossenschaftsregistersoder ähnlicherRegister
und der Dienstbehördedes Gemeinschuldnersmitzutheilen.

S. 105.
Sobald einedenEröffnungsbeschlußaufhebendeEntscheidungdie Rechts=

kraft erlangthat, ist dieAufhebungdesVerfahrens öffentlichbekanntzumachen.
Die Vorschriftender §§. 103 Abs. 2) 104 findenentsprechendeAnwendung.

S.106.
» Inwiefern die Eröffnung oderAufhebungdesKonkursverfahrensin das
Grund- oderHypothekenbucheinzutragen,und wie eine solcheEintragung zu
bewirkenist, bestimmtsichnachdenLandesgesetzen.

s
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Dritter Titel.

Theilungsmasse.

C.107.
Nach der Eröffnung desVerfahrenshat derVerwalter das gesammtezur

KonkursmassegehörigeVermögensofort in Besitzund Verwaltung zu nehmen
und dasselbezu verwerthen.

S. 108.
Durch denoffenenArrestwird allen Personen,welcheeinezur Konkurs=

massegehörigeSache in Besitzhabenoder zur Konkursmasseetwas schuldig
sind,aufgegeben,nichtsan denGemeinschuldnerzu verabfolgenoder zu leisten,
auchdieVerpflichtung usen von demBesitzeder Sache und von denFor=
derungen,für welchesieaus derSache abgesonderteBefriedigungin Anspruch
nehmen,demKonkursverwalterinnerhalbeinerbestimmtenFrist Anzeigezumachen.

S. 109.
Wer dieAnzeigeüberdenBesitzvon SachendesGemeinschuldnersinner=

halb der bestimmtenFrist zumachenunterläßt,haftet für allen aus der Unter=
lassungoderVerzögerung derAnzeigeentstehendenSchaden.

- §.110.
Gläubiger, welcheabgesonderteBefriedigung aus einer in ihrem Besitze

befindlichenSachebeanspruchen,habendemVerwalter auf dessenVerlangendie
Sachezur Ansichtvorzuzeigenund die Abschätzungderselbenzu gestatten.

C.111.
Die Post=undTelegraphenanstaltensind verpflichtet,auf Anordnungdes

Konkursgerichtsalle für denGemeinschuldnereingehendenSendungen, Briefe
und DepeschendemVerwalter auszuhändigen.Dieser ist zur Eröffnung der=
uen berechtigt.Der Gemeinschuldnerkann dieEinsicht und, wenn ihr Inhale
ie Massenichtbetrifft,die Herausgabederselbenverlangen.

Das Gerichtkanndie Anordnungauf Antrag desGemeinschuldnersnach
Anhörung desVerwalters aufhebenoderbeschränken.

§. 112.
Der Verwalter kann zur Sicherung der zur Konkursmassegehörigen

Sachendurcheinezur VornahmesolcherHandlungengesetzlichermächtigtePer=
sonstem lassen.

ie GeschäftsbücherdesGemeinschuldnerssinddurchdenGerichtsschreiber
zu schließen.

# 112.
Der Verwalter hat die einzelnenzur KonkursmassegehörigenGegenstände

unterAngabeihresWerthsaufzuzeichnen.Der Werth ist erforderlichenFalls
durchSachverständigezu ermitteln. Bei der Aufzeichnungist eineobrigkeitliche
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odereineUrkundspersonzuzuziehen.Der Gemeinschuldnerist zuzuziehen,wenn
er ohneAufschubzu erlangenist.

Auf Antrag desVerwalters und,wenn einGläubigerausschußbestelltist,
des letzteren,kanndas Gerichtgestatten,daß die Aufzeichnungunterbleibeoder
in Zuziehung einer obrigkeitlichenoder einer Urkuntspersenvorgenommen
werde.

S.114.
Dem Verwalter liegt die AnfertigungeinesInventars und einerBilanz

ob. Derselbehat eine von ihm gezeichneteAbschriftdes Inventars und der
Bilanz und, wenneineSiegelung und Entsiegelungstattgefundenhat, diePro=
tokolleüber dieselbenauf der Gerichtsschreibereizur Einsicht der Betheiligten
niederzulegen.

C.115.
Nach der Anfertigungdes Inventars kannder Verwalter oder ein Kon=

kursgläubigerdenGemeinschuldnerin eineSitzungdesAmtsgerichts,beiwelchem
das Konkursverfahrenanhängigist, zur LeistungdesOffenbarungseidesladen.

S.116.
Die Zwangsverwaltungund die Zwangsversteigerungder zur Massege=

hörigenunbeweglichenGegenständekannbei der zuständigenBehördedurchden
Konkursverwalterbetriebenwerden.

S.117.
Der Verwalter ist berechtigt,dieVerwerthungeines zurMassegehörigen

beweglichenGegenstandes,an welchemein Gläubiger ein Kaustpianduschtoder
ein diesemgleichstehendesRecht beansprucht,nach Maßgabe der Vorschriften
überdie Zwangsvollstreckungzubetreiben.Der Gläubiger kann einer solchen
Verwerthungnicht widersprechen,vielmehr seineRechtenur auf den Erlös
geltendmachen. ·

Ist der Gläubiger befugt, sich aus dem Gegenstandeohnegerichtliches
Verfahren zu befriedigen,so kannauf Antrag des Verwalters das Konkurs=
gerichtdem Gläubiger nach dessenAnhörung eineFrist bestimmen,innerhalb
welcherer den Gegenstandzu verwerthenhat. Nach dem Ablaufe der Frist
findetdie Vorschriftdes erstenAbsatzesAnwendung.

g.118.
Bis zurBeschlußfassungdurcheineGläubigerversammlungkannderVer=

waltermit Seleef rrer des Gerichtsoder,wennvon demGerichteeinGläubiger=
ausschußbestelltist, mit dessenGenehmigungdem Gemeinschuldnerund der
Familie desselbennothdürftigenUnterhaltaus der Konkursmassegewähren.

Bis zur BeschlußfassungdurcheineGläubigerversammlunghat der Ver=
walter nachseinemErmessendas Geschäftdes Gemeinschuldnerszu schließen
oder fortzuführenund die Gelder, Werthpapiereund KostbarkeitennachAn=
ordnung des Gerichts zu hinterlegen.Ist von demGerichteein Gläubiger=
ausschußbestellt,so beschließtdieserüberdie Schließungoderdie Fortführung
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desGeschäftsund über die Hinterlegungder Gelder, Werthpapiereund Kost—
barkeiten.

g.119.
In der erstenGläubigerversammlunghat der Verwalter über die Ent—

stehungder ZahlungsunfähigkeitdesGemeinschuldners,über die Lage derSache
und über die bisherergriffenenMaßregelnzu berichten.

S.120.
Die Gläubigerversammlungbeschließtüber einedemGemeinschuldnerund

dessenFamilie zu bewilligende Unterstützung,über dieSchließungoderdieFort=
führungdes Geschäftsund überdie Stelle, bei welcher,sowieüber die Bedin=
gungen,unterwelchendieGelder,WerthpapiereundKostbarkeitenhinterlegtoder
angelegtwerdensollen.

Die Gläubigerversammlungbeschließt,in welcherWeise und in welchen
Zeiträumender Verwalter ihr oder einemGläubigerausschusseüber die Ver=
waltungund Verwerthungder MasseBerichterstattenundRechnunglegensoll.

S.121.
Der Verwalter hat, falls ein Gläubigerausschußbestelltist, dessenGeneh=

migung einzuholen: - .
1. wennGegenstände,derenVerkauf ohne offenbarenNachtheilfür die
Masse ausgesetztwerdenkann und nicht durchdie Fortführung des
Geschäftsveranlaßt wird, verkauftwerdensollen, bevor der allgemeine
Prüfungsterminabgehaltenoder ein vor demSchlussedesselbenein=
gereichterZwangsvergleichsvorschlagerledigtist;

2. wenn die Erfüllung von Rechtsgeschäftendes Gemeinschuldnersver=
langt, Prozesseanhängiggemacht)derenAufnahmeabgelehnt,Ver=
gleicheoderSchiedsverträgegeschlossen,Aussonderungs=,Absonderungs=
oderMasseansprücheanerkannt,Pfandstückeeingelöst,oderForderungen
veräußertwerdensollen,und es sichin diesenFällen um einenWerth=
gegenstandvon mehrals dreihundertMark handelt.

C.122.
Deieer Verwalterhat dieGenehmigungdesGläubigerausschussesoder,wenn
3 nichtbestelltist, die GenehmigungeinerGläubigerversammlungein=
zuholen:

1. wenn ein unbeweglicherGegenstandaus freierHand, oderdas Ge=
schäftdes Gemeinschuldnersim Ganzen, oder das Recht auf den
Bezug wiederkehrenderEinkünfteveräußertwerdensoll;

2. wenn Erbschaftenoder Vermächtnissefür die Masse aufgegeben
oder wenn Darlehen aufgenommen,fremdeVerbindlichkeitenüber=
nommen,zur MassegehörigeGegenständeverpfändet,oder Grund=
stückeerstandenwerdensollen.
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g.123

zu erlangenist, von der beabsichtigtenizil Mittheilung zu machen.
Das Gerichtkann auf Antrag des

GläubigerversammlungdieGenehmigungertheilthat, dieVornahmederRechts=

eineGläubigerversammlungberufen.

KC.124.
Durch dieVorschriftender §#§.121—123wird dieGültigkeiteinerRechts=

handlungdes Verwalters drittenPersonengegenübernichtberührt.

C.125.
Wenn ein Gläubigerausschußbestelltist, und die Gläubigerversammlung

nicht ein Anderes beschließt,bedürfenQuittungen des Verwalters über den
Empfang von Geldern,WerthpapierenoderKostbarkeitenvon derHinterlegungs=
stelle und Anweisungendes Verwalters auf die Hinterlegungsstellezu ihrer
Gültigkeit der MitzeichnungeinesMitgliedes des GE#lubigenausschuffes—

Vierter Titel.

Schuldenmasse.

g.126.
Die Frist zur Anmeldung der Konkursforderungenbeträgtdrei Wochen

bis drei Monate. Der Zeitraum zwischendemAblaufe der Anmeldefristund
dem allgemeinenPrüfungstermine soll mindestenseineWoche und höchstens
zweiMonate betragen. . 132

Die Anmeldunghat die AngabedesBetragesund desGrundes derFor=
derungsowiedes beanspruchtenVorrechtszu enthalten.Sie kann bei demGe=
richteschriftlicheingereichtoderzum Protokolle desGerichtsschreibersangebracht
werden. Die urkundlichenBeweisstückeoder eineAbschrift derselbensind bei=
ufügen.
zufũg g. 128.

Die Anmeldungensind in der Gerichtsschreibereizur Einsichtder Bethei—
ligten niederzulegen.

Der Gerichtsschreiberhat jedeForderungsofortnachderAnmeldungder=
selbenin der Rangordnung des beanspruchtenVorrechts in eine Tabelle einzu=
tragen, welcheinnerhalb des erstenDrittheils des zwischendemAblaufe der
Anmeldefristund demPrüfungstermine liegendenZeitraumsauf der Gerichts=

6
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schreibereizur Einsichtder Betheiligtenniederzulegenund abschriftlichdemVer—
waltermitzutheilenist.

C.129.
In dem Prüfungsterminewerdendie angemeldetenForderungenihrem

Betrageund ihremVorrechte nach einzelnerörtert.
Der Gemeinschuldnerhat sichüber dieForderungenzu erklären.

F.130.
In demPrüfungsterminesindauchdiejenigenForderungen,welchenach

demAblaufe derAnmeldefristangemeldetsind,zu prüfen,wennwederderVer=
walter nocheinKonkursgläubigerhiergegenWidersprucherhebt;anderenfallsist
auf Kostendes Säumigen ein besondererPrüfungsterminzu bestimmen.

Auf Hüisiueh beanspruchteVorrechteund sonstigeAenderungender
Anmeldungfindet dievorstehende—— entsprechendeAnwendung.

Gläubiger, welcheForderungennach demPrüfungstermine anmelden,
tragendie Kostendes besonderenPrüfungstermins.

g.131.
Die Prüfung einer angemeldetenForderungfindetstatt, wenngleichder

anmeldendeGläubiger im Prüfungstermineausbleibt.

g.132.
Eine Forderunggilt als festgestellt,soweitgegensie im Prüfungstermine

ein Widerspruchwedervon demVerwalter nochvon einem Konkursgläubiger
erhobenwird, odersoweitein erhobenerWiderspruchbeseitigtist.

Ist die Forderung vom Gemeinschuldnerim rhietn bestritten,
so kannein Rechtsstreit,welcherüber dieselbezur Jeit der EröffnungdesKon=
kursverfahrensanhängigwar) gegendenGemeinschuldneraufgenommenwerden.

E.133.
Das Gerichthat nachder— einerjedenForderungdasErgebniß

in die Tabelle einzutragen.Auf Wechselnund sonstigenSchuldurkundenist
von demGerichtsschreiberdie Feststellungzu vermerken.

Die Eintragungin die Tabelle gilt rücksichtlichder festgestelltenForde=
rungenihremBetrageund ihremVorrechtenachwie ein rechtskräftigesUrtheil
gegenüberallen Konkursgläubigern.

S.134.
Den Gläubigern streitiggebliebenerForderungenbleibt überlassen,die

Feststellungderselbengegendie Bestreitendenzu betreiben.Zu diesemBehufe
hat das GerichtdenGläubigerneinenAuszug aus der Tabelle in beglaubigter
Formzu ertheilen. 1

Auf die Feststellungist im ordentlichenVerfahrenKlage zu erheben.Für
die Klage ist das Amtsgericht,beiwelchemdas Konkursverfahrenanhängigist
und)wennderStreitgegenstandzur ZuständigkeitderAmtsgerichtenichtgehört,
Reichs=Gesetbl.1877. 51
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das Landgerichtausschließlichzuständig,zu dessenBezirkederBezirkdesKonkurs.
gerichtsgehört. «-

War zur Zeit derEröffnungdesKonkursverfahrensein Rechtsstreitüber
die Forderung anhängig, so ist die FeststellungderselbendurchAufnahmedes
Rechtsstreitszu verfolgen.

Die Feststellungkann nur auf den Grund gestütztund nur auf den
Biseä astur werden,welcherin derAnmeldungoder demPrüfungstermine
angegebenist. -

Die Bestimmungendes ersten, dritten und viertenAbsatzesfinden auf
Forderungen,für derenFeststellungein besonderesGericht, eineVerwaltungs-
behördeoderein Verwaltungsgerichtzuständigist, entsprechendeAnwendung. «

DerWiderspruchgegeneineForderung,fürwelcheeinmitderollis
streckungsklauselversehenerSchuldtitel,einEndurtheilodereinVollstreckungss
befehlvorliegt, ist von demWidersprechendenzu verfolgen.

Die obsiegendePartei hat die Berichtigungder Tabelle zu erwirken.

g. 135.
Soweit durch ein Urtheil rechtskräftigeineForderungfestgestelltoderein

Widerspruchfür begründeterklärtist, wirkt dasselbegegenüberallen Konkurs-
gläubigern. War der * nur gegeneinzelneGläubiger geführt,so können
dieseden Ersatz ihrer Prozeßkostenaus derKonkursmase insoweitverlangen,
als der letzterendurchdas Urtheilein Vortheil erwachsenist. 1

K.136.
Der Werth des StreitgegenstandeseinesProzessesüber die Richtigkeit

oder das Vorrecht einer Forderung ist mit Rücksichtauf das Verhaltniß
der Theilungs=zur Schuldenmassevon demProzeßgerichtenachfreiemErmessen
festzusetzen.

LSünfterTitel.
Vertheilung.

S. 137. #
Nach der Abhaltung des allgemeinenPrüfungstermins soll, so oft hin.

reichendebaareMassevorhandenist, eineVertheilungan die Konkursgläubiger
erfolgen.

S. 138.
Jur Vornahme einerVertheilunghat derVerwalter, wenn einGläubiger=

ausschußbestelltist, dessenGenehmigungeinzuholen.

C.139.
Vor der Vornahme einerVertheilunghat der Verwalter ein Verzeichniß

der bei derselbenzu berücksichtigendenForderungenauf der Gerichtsschreiberei
zur Einsicht der Betheiligtenniederzulegenund die Summe der Forderungen
sowiedenzur VertheilungverfügbarenMassebestandöffentlichbekanntzumachen.
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g.140.
Konkursgläubiger,derenForderungennicht festgestelltsindund für deren

Forderungenein mit der VollstreckungsklauselversehenerSchuldtitel, ein End=
urtheil oderein Vollstreckungsbefehlnichtvorliegt,habenbis zumAblaufe einer
Ausschlußfristvon zwei Wochen nach der öffentlichenBekanntmachungdem
Verwalter denNachweiszuführen,daßundfür welchenBetrag dieFeststellungs=
klage erhobenoder das Verfahren in dem früher anhängigenProzesseauf=
enommenist. Wird der Nachweis nicht rechtzeiti gefütrt so werdendie

" bei der vorzunehmendenVertheilungnicht berücksichtigt.

S.141.
Gläubiger,von welchenabgesonderteBefriedigungbeanspruchtwird, haben

bis zumAblaufe derAusschlußfristdemVerwalter denNachweisihresVerzichts
oder ihres Ausfalls nachMaßgabe des F. 57 zu führen. Wird der Nachweis
nichtrechtzeitiggeführt,so werdendieForderungenbeidervorzunehmendenVer=
theilungnichtberücksichtigt.

Zur Berücksichtigungbei einerAbschlagsvertheilunggenügtes, wennbis
zum Ablaufe der AusschlußfristdemVerwalter der Nachweis, daß dieVer=
äußerungdes zur abgesondertenBefriedigungdienendenGegenstandesbetrieben
ist, geführtund derBetrag desmuthmaßlichenAusfalls glaubhaftgemachtwird.

K.142.
Forderungenunter aufschiebenderBedingungwerdenbei einerAbschlags=

vertheilungzu demBetrage berücksichtigt,welcherauf die unbedingteForderung
fallen würde.

Bei der Schlußvertheilungfindet ihre Berücksichtigungnur statt, sofern
demVerwalter bis zum Ablaufe der Ausschlußfristder Eintritt derBedingung
nachgewiesenwird, odersoweitder Gemeinschuldnerzu einerSicherheitsleistung
verpflichtetwar.

S. 143.
Gläubiger,welchebei einerAbschlagsvertheilungnichtberücksichtigtworden

sind, könnennachträglich,sobald sie die Vorschriftender §#.140, 141 erfüllt
haben, die bisher festgesetztenProzentsätzeaus der Restmasseverlangen)soweit
diesereichtund nicht in Folge des Ablaufs einerAusschlußfristfür eineneue
Vertheilungzu verwendenist. n

144.
Die Antheile, mit welchenGläubiger nach Maßgabe des §F.141 Abs. 2

oder des F. 142 Abs. 1 bei Abschlagsvertheilungenberücksichtigtwordensind,
werdenfür die Schlußvertheilungfrei, wenn bei dieserdie Voraussetzungendes
§. 141 Abs. 1 oderdesF. 142 Abs. 2 nichterfülltsind.

g.145.
Binnen dreiTagen nachdemAblaufe derAusschlußfristhatderVerwalter
die auf Grund der vorstehendenBestimmungenerforderlichenAenderungendes
Verzeichnisseszu bewirken.

51“
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C.146.
Bei einerAbschlagsvertheilungsind Einwendungengegendas Verzeichniß

bis zumAblaufe einer WochenachdemEndederAusschlußfristbeidemKonkurs=
gerichtezu erheben. 1½r#v

Das Gerichtentscheidetüber die Einwendungen.Die Entscheidung,durch
welcheeineBerichtigungdesVerzeichnissesangeordnetwird, istauf der Gerichts=
schreibereiniederzulegen.Die Beschwerdefristbeginntmit demTage, an wel=
chemdie Niederlegungder Entscheidungerfolgt! —

S.147.
Für eineAbschlagsvertheilungbestimmtderVerwalter und, wenn ein

— — bestelltist, dieserauf Antrag des Verwalters denzu zahlen=
en Prozentsatz.
theil Der Verwalter hat denProzentsatzden berücksichtigtenGläubigernmitzu-
eilen.

C.148.
Das Gerichtkannauf Antrag desGemeinschuldners,wennderselbeeinen

Zwangsvergleichvorgeschlagenhat, die Aussetzungeiner Abschlagsvertheilung
anordnen,* nichtschondie Ausschlußfristabgelaufenist. 4

S.149. -
Schlußvertheilungerfolgt, sobalddie VerwerthungderMassebeen-

igt ist.
5 2 Vornahme der Schlußvertheilungunterliegt der Genehmigungdes
erichts.

· s.150.
Zur Abnahme der Schlußrechnung,zur Erhebung von Einwendungen

gegendasSchlußverzeichnißundzurBeschlußfassungderGläubiger überdienicht
verwerthbarenVermögensstückebestimmtdasGerichteinenSchlußtermin,welcher
nichtunter dreiWochenund nichtüber einenMonat hinaus anzuberaumenist.

Die Bestimmungendes §F.146 Abs. 2 finden auf die Schlußvertheilung
Anwendung.

C.151.
Nach der Abhaltung des Schlußterminsbeschließtdas Gericht die Auf=

hebungdesKonkursverfahrens.Eine AnfechtungdesBeschlussesfindetnichtstatt.
— Der Beschlußund der Grund der Aufhebungsind öffentlichbekanntzu

machen. « ·
DieVorschriftender§§.103Abs.2,104,106sindenentsprechendeAn-

wendung. *

Nach der Aufhebungdes Konkursverfahrenskönnendie nichtbefriedigten
—— ihre Forderungengegenden Schuldner unbeschränktgeltend

machen.
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Für die Gläubiger, derenForderungenfestgestelltund nicht von dem
Gemeinschuldnerim Prüfungstermineausdrücklichbestrittenwordensind, findet
gegen den Schuldner aus der Eintragung in die Tabelle die Lwangsvoll=
streckungunter entsprechenderAnwendungder . 662—701 der Civilprozeß=
ordnung statt.

ür Klagen auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel,sowie für Klagen,
durchwelchedie die Forderung selbstbetreffendenEinwendungen geltendge=
machtwerden,oderder bei derErtheilungderVollstreckungsklauselals besl
angenommeneEintritt der Thatsache,von welcherdie Vollstreckungaus der
Eintragungin dieTabelle abhängt,oderdieals eingetretenangenommeneRechts=
nachfolgebestrittenwird, ist das im J. 134 Abs. 2 diesesGesetzesbezeichnete
Gerichtzuständig.

153.
Wenn nachdemVollzuge derSchlußvertheilungBeträge,welchevon der

Massezurückbehaltensind, für dieselbefrei werden,oderBeträge, welcheaus
derMassegezahltsind,zur Massezurückfließen,so sinddieselbenvon demVer=
walternachAnordnungdesKonkursgerichtsauf Grund desSchlußverzeichnisses
zur nachträglichenVertheilung zu bringen. Die über die Verwaltung und
VertheilungsolcherBeträge abzulegendeRechnungunterliegtder Prüfung des
Konkursgerichts.

Dasselbe gilt, wenn nachder Schlußvertheilungoderder Aufhebungdes
Verfahrenszur KonkursmassegehörigeVermögensstückeermitteltwerden.

E.184.
Der Vollzug einerjedenVertheilungerfolgtdurchdenVerwalter.

6 155.
Die Antheile
1. auf Forderungen,welchein Folge eines bei der Prüfung erhobenen
WiderspruchsimProzessebefangensind,

2. 7 Forderungen, welchevon einer aufschiebendenBedingung ab=
ängen,

3. quf Forderungen,für welcheeine abgesonderteBefriedigungbean=
spruchtund der Vorschriftdes §. 141 Abs.2 genügtist,

4. auf Forderungenunter auflösenderBedingung, sofernder Gläubiger
n Sicherheitsleistungverpflichtetist und die Sicherheitnicht
eistet,

werdenzurückbehalten.
g.156.

Die Beträge, welchebei demVollzuge der Schlußvertheilungzurückzube=
haltensind, oderwelchebis zu diesemZeitpunktenichterhobenwerden,hat der
* nach Anordnung des Gerichts für Rechnungder Betheiligtenzu
interlegen.
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§.157.

mit Ermächtigungdes Gerichtsunabhängigvon denVertheilungenleisten.

g. 158.

Gläubigers nachMaßgabedes F. 47 Abs.3 hinterlegtwordensind, fließenzur
Konkursmassezurück,sofernnicht bis zum Ablaufe der Ausschlußfristfür die
SchlußvertheilungdemVerwalter derEintritt derBedingungnachgewiesenwird,
odersoweitnichtderGemeinschuldnerzu einerSicherheitsleistungverpflichtetwar.

C.159.
Masseansprüche,welchenichtbis zu der Festsetzungdes Prozentsatzesoder

der Beendigungdes Schlußterminsoder der BekanntmachungeinerNachtrags=
vertheilungzur Kenntniß des Verwalters gelangtsind, könnennicht auf den
Massebestandgeltendgemachtwerden, elhe zur Auszahlung des festgesetzten
Prozentsatzeserforderlichist oderdenGegenstandderSchlußvertheilungoderder
Nachtragsvertheilungbildet.

Sechster Titel.

Zwangsvergleich.

. 160.
Sobald der allgemeinePrüfungsterminabgehaltenund so langenichtdie

VornahmederSchlußvertheilunggenehmigtwordenist, kannauf denVorschlag
des Gemeinschuldnerszwischendiesemund den nicht bevorrechtigtenKonkurs=
gläubigernein Zwangsvergleichgeschlossenwerden.

C.161.
Der Vergleichsvorschlagmußangeben,in welcherWeisedieBefriedigung

der Gläubiger erfolgen,sowie ob und in welcherArt eineSicherstellungder=
selbenbewirktwerdensoll. 12

Ein Zwangsvergleichist unzulässig:
1. so langederGemeinschuldnerflüchtigistoderdieAbleistungdesOffen=
barungseidesverweigert;

gsineten HauptverfahrenoderwiederaufgenommenesVerfahren an=
ängig ist;

3. wenn der GemeinschuldnerwegenbetrüglichenBankeruttsrechtskräftig
verurtheiltwordenist. K.168

Auf Antrag desVerwalters und, wenn einGläubigerausschußbestelltist,
des letzterenkanndasGerichtdenVergleichsvorschlagzurückweisen,wennbereits

——

——
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in demKonkursverfahrenein Vergleichsvorschlagvon denGläubigernabgelehnt
odervon demGerichteverworfenodervondemGemeinschuldnernachderöffent=
lichenBekanntmachungdes Vergleichsterminszurückgezogenwordenist.

S. 164.
Wird der Vergleichsvorschlagnichtzurückgewiesen,so hat der Gläubiger=

ausschußsichüberdie Annehmbarkeitdes Vorschlagszu erklären.
Erklärt der GläubigerausschußdenVorschlagnichtfür annehmbar,so ist

ein Widerspruchdes Gemeinschuldnersgegendie Verwerthungder Masse nicht
zu berücksichtigen.

S. 165.
Der Vorschlagund die Erklärung des Gläubigerausschussessindauf der

Gerichtsschreibereizur Einsichtder Betheiligtenniederzulegen.

g.166.
Der Vergleichsterminsoll nicht über einenMonat hinaus anberaumt

werden.Der Termin öffentlichbekanntzumachen.Zu demselbensindunter
Mittheilung des Vergleichsvorschlagsund des Ergebnissesder Erklärung des
Gläubigerausschussesdienicht HohebessäütenKonkursgläubiger,welcheFor=
derungenangemeldethaben,besonderszu laden.

F.167.
Auf Antrag des Gemeinschuldnersund, wenn ein Gläubigerausschuß

bestelltist, des letzterenkann das Gericht denVergleichsterminmit dem all=
gemeinenPrüfungstermineverbinden.

S.168.
Der Vergleichmuß allen nicht bevorrechtigtenKonkursgläubigerngleiche

Rechtegewähren.Eine ungleicheBestimmungderRechteist nur mit ausdrück=
licherSichlhn der zurückgesetztenGläubiger zulässig. Jedes andereAb=
kommendes GemeinschuldnersoderandererPersonenmit einzelnenGläubigern,
durchwelchesdiesebevorzugtwerdensollen, ist nichtig.

KC.169.
Zur AnnahmedesVergleichsist erforderlich,daß
1. dieMehrzahlderin demTermineanwesendenstimmberechtigtenGläu=
biger demVergleicheausdrücklichzustimmt,und «

2. die Gesammtsummeder Forderungender zustimmendenGläubiger
wenigstensdrei Viertheile der Gesammtsummealler zum Stimmen
berechtigendenForderungenbeträgt.

Wird nur eineder Mehrheitenerreicht,so kann der Gemeinschuldnerbis
zumSchlussedesTermins die einmaligeWiederholungderAbstimmungin einem
neuenTermine verlangen. Das Gericht hat denselbenzu bestimmenund im
Terminezu verkünden.
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§.170.
»chtDerangenommeneZwangsvergleichbedarfder BestätigungdesKonkurs.

gerichts.
Das Gerichtentscheidet,nachdemesdieGläubiger,denVerwalter undden

Gläubigerausschußin demVergleichstermineoder einemzu verkündendenTer=
mine gehörthat. ##m ·

Der Beschluß,durchwelchenderZwangsvergleichbestätigtoderverworfen
wird, ist zu verkünden.

Der Vergleichist zu verwerfen: .
1. wenn die für das Verfahrenund denAbschlußdes Vergleichsge—
gebenenVorschriftennicht beobachtetsind, und das Fehlendenichter=
gänztwerdenkann; (

2. wenn ein Fall der Unzulässigkeiteines Zwangsvergleichsnachträglich
eingetretenist. ’==

Der Vergleichist auf Antrag einesnichtbevorrechtigtenKonkursgläubigers,
welcherstimmberechtigtwar oderseineForderungglaubhaftmacht,zuverwerfen:

1. wennder VergleichdurchBegünstigungeinesGläubigers oder sonst
in unlautererWeisezu Stande gebrachtist;

2. wennderVergleichdemgemeinsamenInteresseder nichtbevorrechtigten
Konkursgläubigerwiderspricht.

Der Antrag ist nur zuzulassen,wenndie Thatsachen,auf welchederselbe
gegründetwird, glaubhaftgemachtwerden.

S.174.
Die sofortigeBeschwerdegegenden Beschluß, durchwelchender Ver=

gleichbestätigtoderverworfenist, stehtdemGemeinschuldnerund jedemnicht
bevorrechtigtenKonkursgläubigerzu, welcherstimmberechtigtwar oderseineFor=
derungglaubhaftmacht.
n*°schlee Frist zur EinlegungderBeschwerdebeginntmit derVerkündungdes
eschlusses.

Eine AnfechtungderEntscheidungdesBeschwerdegerichtsfindetnichtstatt.

S. 175.
Sobald der Vergleichrechtskräftigbestätigtist, beschließtdas Gerichtdie

ar des Konkursverfahrens. Enie Acsechung des Beschlussesfindet
nicht statt.
8 Der Beschlußund der Grund der Auphebungsind öffentlichbekanntzu

machen.
Die Vorschriftender §§. 103 Abs. 2, 104, 106 findenentsprechendeAn=

wendung.
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S.176.
Der Verwalter hat aus derKonkursmassedieMasseansprüchezu berichtigen.

Die bestrittenenMasseansprüchesindsicherzu stellen.
Die bevorrechtigtenKonkursforderungensind, insoweitsie festgestelltsind,

zu berichtigen,insoweitsieglaubhaftgemachtsind,sicherzu stellen.

S.177.
Soweit der Zwangsvergleichnicht ein Anderesbestimmt,erhältder Ge=

meinschuldnerdas Rechtzurück,über die Konkursmassefrei zu verfügen.

K.178.
Der rechtskräftigbestätigteZwangsvergleichist wirksamfür und gegen

alle nicht bevorrechtigtenKonkursgläubiger,auchwenn dieselbenan demKon=
kursverfahrenoder an der Beschlußfassungüber den Vergleich nicht Theil ge=
nommenodergegendenVergleichgestimmthaben. Die Rechteder Gläubiger
gegenMitschuldnerund Bürgen des Gemeinschuldnerswerdennichtberührt.

g.179.
Aus demrechtskräftigbestätigtenZwangsvergleichefindetfür dieKonkurs=

gläubiger,derenForderungenfestgestelltund nichtvon demGemeinschuldnerin
demPrüfungstermineausdrücklichbestrittenwordensind, gegendenGemein=
schuldnerund diejenigen,welchein demVergleichefür dessenErfüllung neben
dem Gemeinschuldnerohne Vorbehalt der Einrede der Vorausklage Ver=
pflichtungenübernommenhaben,die Zwangsvollstreckungunter entsprechenderAn=
Eun der . 662—701 der Civilprozeßordnungund des F. 152 Abs. 3
dieses Gesetzesstatt.

g.180.
Soweit die Leistungenaus demVergleichenochnichtfällig sind,gewährt

die Feststellungeiner Konkursforderung,wenn nach den Landesgesetzenein
Urtheil denAnspruchauf eineHypothekan demunbeweglichenVermögendes
Schuldnersbegründet,denAnspruchauf einesolchenur im Falle einesArrest=
grundes.

. 181.
Eine Klage auf Aufhebungdes Zwangsvergleichsaus demGrunde der

Nichterfüllungdesselbenfindetnichtstatt. ·

§.182.
« Wenn der ZwangsvergleichdurchBetrug zu Stande gebrachtist, so kann
jederGläubiger den vergleichsmäßigenErlaß seinerForderung anfechten,un—
beschadetder ihm durchdenVergleichgewährtenRechte.

Die Anfechtungist nur zulässig,wenn der Gläubiger ohneVerschulden
außerStande war,)denAnfechtungsgrundin demBestätigungsverfahrengeltend
zu machen.
Reichs=Gesetzbl.1877. 52
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- s.183. ·.-"
Die rechtskräftigeg des Gemeinschuldnerswegenbetrüglichen

Bankeruttshebtfür alle Gläubiger dendurchdenZwangsvergleichbegründeten
Erlaß auf, unbeschadetder ihnendurchdenVergleichgewährtenRechte.

Auf Antrag eines Gläubigers kann das KonkursgerichtSicherheitsmaß-⸗
regeln gegendenGemeinschuldnerschonvor der rechtskräftigenVerurtheilung
desselbenanordnen. K 184

Im Falle der rechtskräftigenVerurtheilungwird, wenngenügendeMasse
vorhandenist, dasKonkursverfahrenauf Antrag einesKonkursgläubigerswieder
aufgenommen. ;

Die WiederaufnahmeerfolgtdurchBeschlußdesGerichts. Auf denZeit=
punkt der Wiederaufnahme und die Bekanntmachungderselbenfinden die Vor=
schriftender §§. 100, 103, 104, 106 entsprechendeAnwendung.

g.185.
Für die Anfechtungvon Rechtshandlungen,welchein der Zeit von der

Aufhebungbis zur Wiederaufnahmedes Konkursverfahrensvorgenommensind
sowie für die in diesemZeitraume entstandenenAufrechnungsbefugnissegilt,
wennnichtinzwischeneineZahlungseinstellungerfolgtist, als Tag derZahlungs=
einstellungder Tag des erstendie Verurtheilungdes Gemeinschuldnersaus=
sprechendenUrtheils. 186

An demaufgenommenenVerfahrennehmendieGläubiger, für undgegen
welcheder Vergleichwirksamwar, mit demnochnichtgetilgtenBetrage ihrer
ursprünglichenForderungenTheil. -

Die neuen Gläubiger des Gemeinschuldnerssind zur Theilnahme an dem
Verfahren berechtigt.DieselbenhabenkeinenAnspruchauf Befriedigungaus
einerfür die Erfüllung desZwangsvergleichsbestelltenSicherheit.

C.187.
Das Verfahrenist so weit als nöthig zu wiederholen.
Früher geprüfteForderungenwerdennur hinsichtlicheinerinzwischenein=

getretenenTilgung von neuemgeprüft.

Siebenter Titel.

Einstellung des Verfahrens.

**
Das Konkursverfahrenist auf Antrag des Gemeinschuldnerseinzustellen,

wenn er nach dem Ablaufe der Anmeldefrist die Zustimmung aller Konkurs=
gläubiger, welcheForderungenangemeldethaben,beibringt. Inwieweit es der
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Zustimmungoderder Sicherstellungvon Gläubigern bedarf,derenForderungen
abernichtfestgestelltsind,entscheidetdas Konkursgerichtnachfreiem

messen.
Das Verfahrenkannauf Antrag desGemeinschuldnersvor demAblaufe

der Anmeldefristeingestelltwerden, wenn außer den Gläubigern, derenZu=
stimmungder Gemeinschuldnerbeibringt,andereGläubiger nicht bekanntsind.

S. 1839.
Der Antrag ist öffentlichbekanntzu machenund mit den zustimmenden

Erklärungenauf derGerichtsschreibereizur EinsichtderKonkursgläubigernieder=
zulegen. Die Konkursgläubigerkönnenbinnen einer mit der öffentlichenBe=
kanntmachungbeginnendenFrist von einerWocheWiderspruchgegendenAn=
trag erheben. Im Falle des §. 188 Abs. 1 steht der Widerspruchjedem
Gläubiger zu, welcherbis zumAblaufe derFrist eineForderungangemeldethat.

as Gerichtbeschließtüber die EinstellungnachAnhörung des Gemein=
schuldnersund desVerwalters. Im Falle einesWiderspruchsist auchderwider=
sprechendeGläubiger zu hören.

« §.190.
Das Gericht kann das Konkursverfahreneinstellen,sobald sichergiebt,

daß eine den Kosten des Verfahrens entsprechendeKonkursmassenicht vor=
handenist. h m##

Der Einstellungsbeschlußund der Grund der Einstellung sind öffentlich
bekanntzu machen.

Die Vorschriftender §#.103 Abs. 2, 104, 106 findenentsprechendeAn=
wendung. 162

.1.
set Gemeinschuldnererhältdas Rechtzurüc über dieKonkursmassefrei

zu verfügen.
Die Vorschriftendes §. 152 findenentsprechendeAnwendung.

Achter Titel.

Besondere Bestimmungen.

g.193.
I. Ueber das Vermögeneiner Aktiengesellschaftfindet das Konkursver=

* dem Falle der Zahlungsunfähigkeitin dem Falle der Ueber=
uldung statt.
Nach AuflösungeinerAktiengesellschaftist die Eröffnungdes Verfahrens

so langezulässig,als die Vertheilungdes Vermögensnichtvollzogenist.

K.194.
Zu demAntrage auf Eröffnung des Verfahrens ist außer denKonkurs=

gläubigernjedesMitglied des Vorstandesund jederLiquidatorberechtigt.
52
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Wird der Antrag nichtvon allen MitgliederndesVorstandesoder allen

Liquidatorengestellt,so istderselbezuzulassen,wenndieZahlungsunfähigkeitoder
Ueberschuldungglaubhaft gemachtwird. Das Gericht hat die übrigenMit—
gliederoderLiquidatorennachMaßgabedes §. 97 Abs. 2, 3 zu hören.

C.195.
UeberdasVermögeneinereingetragenenGenossenschaftfindetdasKonkurs=

verfahrenaußerdemFalle der Jahlungsunfähigkeitin demFalle des §. 48 des
Gesetzes,betreffenddie privatrechtlicheStellung der Erwerbs=und Wirthschafts=
Genossenschaften,vom 4. Juli 1868 statt.

Die Vorschriftender9#.193Abs.2, 194 findenentsprechendeAnwendung.

K.196.
v5 Die Genossenschaftwird durchdenVorstand oder die Liquidatorenver=
reten.

Ein Zwangsvergleichfindetnichtstatt.

K.197.
Nach der Aufhebungdes Konkursverfahrenssind die Konkursgläubiger,

derenForderungenfestgestelltworden sind, berechtigt,wegendes in demVer=
fahren erlittenenAusfalls, einschließlichder Zinsen und Kosten, die einzelnen
ihnen solidarischhaftendenGenossenschafterin Anspruch zu nehmen. Den
letzterenstehenEinwendungennur gegensolcheForderungenzu, welchevon
demVorstandeoderdenLiquidatorenim Prüfungstermineausdrücklichbestritten
wordensind. *2v

Im Falle der JahlungsunfähigkeiteineroffenenHandelsgesellschaft,einer
Kommanditgesellschaftoder einer Kommanditgesellschaftauf Aktien findet über
das Gesellschaftsvermögenein irt Konkursverfahrenstatt.

Die Vorschriftdes §. 193 Abs.2 findetentsprechendeAnwendung.

KC.199.
Zu demAntrage auf Eröffnung des Verfahrens ist außerdenKonkurs=

gläubigern jeder persönlichhaftendeGesellschafterund jederLiquidator berechtigt.
Wird der Antrag nichtvon allen persönlichhaftendenGesellschafternoder

allen Liquidatorengestellt,so ist derselbezuzulassen,wenndie Jahlungsunfähig=
keitder Gesellschaftglaubhaftgemachtwird. Das Gerichthat die übrigenper=
sönlich haftendenGesellschafteroder Liquidatorennach Maßgabe des §. 97
Abs. 2) 3 zu hören. *

Ein Zwangsvergleichkannnur auf denVorschlagaller persönlichhaften=
denGesellschaftergeschlossenwerden.

Der Zwangsvergleichbegrenzt,soweiter nicht ein Anderes festsetzt,zu=
gleichden Umfang der solidarischenHaftung der persönlichhaftendenGesell=
schaftermit ihremsonstigenVermögen. .-
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. Z.201. —
WennGesellschaftsgläubigerin einemüberdasPrivatvermögeneinesper—

sönlichhaftendenGesellschafterseröffnetenKonkursverfahrenihre Befriedigung
wegendesAusfalls suchen,welchensie in demKonkursverfahrenüberdasGesell=
schaftsvermögenerleiden,so sind bei denVertheilungendie Antheile auf den
vollen Betrag der Gesellschaftsforderungenzurückzubehalten,bis der Ausfall bei
demGesellschaftsvermögenfeststeht.

Im übrigenfinden auf die vorstehendbezeichnetenForderungendie Vor=
schriftender §9. 57, 88 entsprechendeAnwendung.

§. 202.
II. Für das Konkursverfahrenüber einenNachlaß ist das Amtsgericht

ausschließlichzuständig, bei welchemder Erblasserzur Zeit seinesTodes den
allgemeinenGerichtsstandgehabthat.

S. 203. ·
Die EröffnungdesVerfahrenssetztdieUeberschuldungdesNachlassesvoraus.

§. 204.
Die Eröffnung desVerfahrenswird nichtdadurchgehindert,daß derErbe

nocheineUeberlegungsfristhat. «
Z.205.

Zu dem Antrage auf * .2 des Verfahrens ist jederErbe oder Ver=
treterdesNachlassesund jeder Nachlaßgläubigerberechtigt.

Wird der Antrag nicht von allen Erben oderNachlaßvertreterngestellt,
so ist derselbezuzulassen,wenn die Ueberschuldungglaubhaft gemachtwird.
Das Gericht hat die übrigen Erben oderNachlaßvertreternach Maßgabe des
§. 97 Abs.2, 3 zu hören.

. §.206.
Ein Zwangsvergleichkannnur auf denVorschlagaller Erben oderNach=

laßvertretergeschlossenwerden.
g.207.

III. Besitztein Schuldner,über dessenVermögenim Auslande einKon=
kursverfahreneröffnetwordenist, Vermögensgegenständeim Inlande, so ist die
Zwangsvollstreckungin das inländischeVermögenzulässig.

Ausnahmenvon dieserBestimmungkönnenunter ZustimmungdesBun=
desrathsdurchAnordnungdes Reichskanzlersgetroffenwerden.

G.208.
Ein Konkursverfahrenüber das im Inlande befindlicheVermögen eines

Schuldners,welcherim DeutschenReichekeinenallgemeinenGerichtsstandhat,
findetstatt,wenn derselbezumBetriebeeinerFabrik, einerHandlung odereines
anderenGewerbesim Inlande eineNiederlassunghat, von welcheraus unmittel=
bar Geschäftegeschlossenwerden.
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Bezirkedie Niederlassungoderdas Gut sichbefindet.
Ist im Auslande ein Konkursverfahreneröffnet,so bedarfes nichtdes

Nachweisesder Zahlungsunfähigkeitzur Eröffnung des inländischenVerfahrens.

Drittes Buch.

Strafbestimmungen.

C.209.
Schuldner,welcheihre Zahlungeneingestellthaben,oderüber derenVer=

mögendas Konkursverfahreneröffnetworden ist, werdenwegenbetrüglichen
Bankeruttsmit Zuchthausbestraft,wenn sie in der Absicht,ihre Gläubiger zu
benachtheiligen,

1. Vermögensstückeverheimlichtoderbei Seite geschaffthaben,
2. SchuldenoderRechtsgeschäfteanerkanntoderaufgestellthaben,welche
ganz odertheilweiseerdichtetsind,

3. Handelsbücherzu führen unterlassenhaben, derenFührung ihnen
gesetzlichoblag, oder

4. ihre Handelsbüchervernichtetoderverheimlichtoder so geführt oder
veränderthaben,daßdieselbenkeineUebersichtdesVermögenszustandes
gewähren.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenichtunter
drei Monaten ein. Ao

Schuldner,welcheihre Zahlungeneingestellthaben,oderüber derenVer=
mögendas Konkursverfahreneröffnetwordenist, werdenwegeneinfachenBan=
keruttsmit Gefängnißbis zu zweiJahren bestraft,wenn sie

1. durchAufwand, Spiel oderDifferenzhandelmitWaaren oderBörsen=
papierenübermäßigeSummen verbrauchthabenoderschuldiggewor=
densind,

2. Handelsbücherzu führen unterlassenhaben, deren Führung ihnen
gesetzlichoblag, oderdieselbenverheimlicht,vernichtetoderso unordent=
lich geführthaben, daß siekeineUebersichtihres Vermögenszustandes
gewähren,oder

3. es gegendie Bestimmungdes Handelsgesetzbuchsunterlassenhaben,
die Bilanzihres Vermögensin der vorgeschriebenenZeit zu ziehen.

5
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G.211.
Schuldner,welcheihre Zahlungeneingestellthaben,oderüber derenVer=

mögendas Konkursverfahreneröffnetworden ist, werdenmit Gefängniß bis
zu zweiJahren bestraft,wennsie,obwohlsie ihre Zahlungsunfähigkeitkannten,
einemGläubiger in derAbsicht,ihn vor denübrigenGläubigern zu begünstigen,
eineSicherungoderBefriedigunggewährthaben,welchederselbenichtodernicht
in der Art odernichtzu der Zeit zu beanspruchenhatte.

§. 212.
Mit Zuchthausbis zu zehnJahren wird bestraft,wer
1. im InteresseeinesSchuldners,welcherseineZahlungeneingestellthat,
oderüber dessenVermögendas Konkursverfahreneröffnetwordenist,
VermögensstückedesselbenverheimlichtoderbeiSeite geschaffthat, oder

2. im Interesseeines solchenSchuldners, oder, um sich oder einem
AnderenVermögensvortheilzu verschaffen,in demVerfahrenerdichtete
Forderungenim eigenenNamen oder durch vorgeschobenePersonen
geltendgemachthat.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt GefängnißstrafeoderGeld=
strafebis zu sechstausendMark ein. «

Z.213.
Ein Gläubiger, welchersichvon demGemeinschuldneroderanderenPer=

sonen besondereVortheile dafür hat gewähren oder versprechenlassen, daß er
bei denAbstimmungender Konkursgläubigerin einemGnh Sinne stimme,
wird mit Geldstrafebis zu dreitausendMark odermit Gefängnißbis zu einem
Jahre bestraft.

S. 214. «
DieStrafvorschriftender§§.209——211sindenegendieMitgliederdes

VorstandeseinerAktiengesellschaftoder eingetragenenEchoffenschaftund gegen
die Liquidatoren einer Handelsgesellschaftoder eingetragenenGenossenschaft,
welcheihreZahlungeneingestellthat, oderüber derenVermögendas Konkurs=
verfahren * . worden ist, Anwendung, wenn sie in dieserEigenschaftdie
mit StrafebedrohtenHandlungenbegangenhaben.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den 10.Februar 1877.

(#.S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.
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(Nr. 1173.) Gesetz,betreffenddieEinführungder Konkursordnung.Vom 10.Februar1877.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund des Reichstags,was folgt:

K..1.
Die Konkursordnungtritt im ganzenUmfangeder Reichs gleichzeitigmit

demGerichtsverfassungsgesetzein Kraft.

KC.2.
Gesetz im Sinne der Konkursordnungund dieses Gesetzesist jede

Rechtsnorm.
. 3.

Die denKonkurs betreffendenVorschriftender Reichsgesetzewerdendurch
die Konkursordnungnichtberührt.

Aufgehobenwerden:
1. die Vorschriftendes §. 51 des Gesetzes,betreffenddie privatrechtliche
Stellung der Erwerbs=und Wirthschaftsgenossenschaften,vom 4. Juli
1868, sowie die im FJ.48 desselbenGesetzesbestimmteZuständigkeit
des Handelsgerichts;

2. dieVorschriftender §§.13—18 desGesetzes,betreffenddieGewährung
der Rechtshülfe,vom 21. Juni 1869;

3. die Vorschriftender §§. 281—283 des Strafgesetzbuchs.
Der Artikel 80 der Wechselordnungwird dahin abgeändert,daß dieVer=

jährungauchnachMaßgabedes §. 13 der Konkursordnungunterbrochenwird.
Die Verjährung zu Gunsten eineszur Zeit der Eröffnung desKonkurs=

verfahrensausgeschiedenenoderausgeschlossenenGenossenschafters(§.64 Abs.1
des Gesetzesvom 4. Juli 1868)wird auchdurchAnmeldungder Konkurs=
forderungunterbrochen.

S. 4.

AufgehobenwerdendieVorschriftenderLandesgesetzeüberKonkurs=,Falli=
ments=,Gant=, Debit=Verfahren,über gerichtliche,zur AbwendungoderEin=
leitung eines solchenVerfahrens dienendeStundungs= und Nachlaßverhand=
lungen,— Einleitungen,Vermögensuntersuchungen,überdieRechts=
wohlthatderGüterabtretungund die landesherrlicheodergerichtlicheBewilligung
einer allgemeinenZahlungsstundung,sowie über das Konkursrecht,insoweit
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nicht in der Konkursordnungauf dieselbenverwiesenoderbestimmtist, daß sie
nichtberührtwerden.

AufgehobenwerdendieStrafvorschriften,welcherücksichtlichdesKonkurses
in denLandesgesetzenenthaltensind.

S. 5.
Unberührtbleiben:
1. die landesgesetzlichenVorschriften,welchedie Lehen,Stammgüteroder
Familienfideikommissebetreffen;

2. die landesgesetzlichenVorschriften,welchedie Nichtbefolgungder Vor=
schriften über die Anzeige des zwischendem Gemeinschuldnerund
seinemEhegattenbestehendenGüterrechtsunter Strafe stellen.

S.6.
Die Bestimmungender §. 193, 194, 196), 214 der Konkursordnung

findenauf Vereine und registrirteGesellschaften,welcheauf Grund der banye=
rischenGesetzevom 29. April 1869) betreffenddie privatrechtlicheStellung der
VereinesowiederErwerbs=undWirthschaftsgesellschaften,bestehen,entsprechende
Anwendung. 6.7

In Ansehungder Landesherrenund der Mitglieder der landesherrlichen
Familien sowieder Mitglieder der FürstlichenFamilie Hohenzollernfindendie
BestimmungenderKonkursordnungnur insoweitAnwendung,als nichtbesondere
Vorschriftender Hausverfassungenoder der LandesgesetzeabweichendeBestim=
mungenenthalten. 6

Ein vor dem Tage des Inkrafttretensder Konkursordnungeröffnetes
Konkursverfahrenist nachdenbisherigenGesetzenzu erledigen.

Der Landesgesetzgebungbleibt vorbehalten,die Konkursordnungauf die
Erledigungdervor demInkrafttretenderKonkursordnunganhängiggewordenen
Konkurssachenfür anwendbarzu erklärenund zu demZweckeUebergangsbestim=
mungenzu erlassen. 69

In einemam Tage des Inkrafttretensder Konkursordnungoder nach
diesemTage eröffnetenKonkursverfahrenfindendieBestimmungenderKonkurs=
ordnungüber dieAnfechtungvon Rechtshandlungenauf einevor dembezeich=
netenTage vorgenommeneRechtshandlungAnwendung, sofernnicht dieselbe
nach denVorschriftender bisherigenGesetzeder Anfechtungentzogenoder in
geringeremUmfangeunterworfenist.

S.10.
In einem am Tage des Inkrafttretens der Konkursordnung oder nach

diesemTage eröffnetenKonkursverfahrenfinden die Bestimmungender §#.42,
Reichs=Gesetzbl.1877. 53
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getreteneoder erworbeneForderungAnwendung, sofern nicht die bisherigen

nichtoderin geringeremUmfangebegründen.

K.11.
In einemam Tage des Inkrafttretensder Konkursordnungodernach

diesemTage eröffnetenKonkursverfahrenfindendieBestimmungenderKonkurs=
ordnung und diesesGesetzesüber abgesonderteBefriedigungauf Pfand= und
VorzugsrechteAnwendung,wenngleichdieselbenoderdie Forderungenvor dem
bezeichnetenTage erworbensind. ·

§.12.
Insoweit Pfand= und Vorzugsrechte,welchevor demTage des Inkraft=

tretensder Konkursordnungauf GrundeinesVertrages,einerletztwilligenAn=
ordnung oder einerrichterlichenVerfügung erworbenoder in Bankstatutenden
Banknoteninhabernrechtsgültigzugesichertsind, zufolgeder Bestimmungender
Konkursordnungund diesesGesetzesihreWirksamkeitverlieren,kanndie Landes=
gesetzgebungfür die Forderung des Berechtigtenein Vorrecht vor allen oder
einzelnender im F. 54 derKonkursordnungbezeichnetenForderungengewähren.

st dasPfand=oderVorzugsrechtauf einzelnebeweglicheGegenständedes
Schuldnersbeschränkt,so kanndas Vorrechtnur in Höhe desErlöses derselben
gewährtwerden.

Das durch die vorstehendenBestimmungenvorbehalteneVorrecht kann
nicht gewährt werdenfür ein zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der Konkurs=
ordnung eröffnetesKonkursverfahren, wenn nicht das Vorrecht dadurch
erhalten wird, daß dasselbebis zum Ablaufe der zwei Jahre zur Ein=
tragung in ein öffentlichesRegister vorschriftsmäßigangemeldetist. Der
Erlaß von Vorschriftenüber die Einrichtung solcherRegister, sowieüber die
ksrldun und Eintragung derForderungenbleibtderLandesgesetzgebungvor=
ehalten. ,

§.13.
Die Landesgesetzgebungkannder Ehefrau, denKindern und denPflege—

befohlenendes Gemeinschuldnersfür Forderungen,welchevor demTage des
Inkrafttretensder Konkursordnungentstanden1# ein VorrechtnachMaßgabe
des §. 12 Abs. 1, 2 insoweitgewähren,als ein gesetzlichesPfand=oderVorzugs=
rechtder Ehefrau, der Kinder oder der Pflegebefohlenennach den bisherigen
Gesetzenbestandenhat. -

AufdasVorrechtderEhefrausindetdieBestimmungdess.12Abs.3
entsprechendeAnwendung.

Den Kindern und denPflegebefohlenenkann das Vorrechtfür ein fünf
Jahre nachdemInkrafttretender KonkursordnungeröffnetesKonkursverfahren
nichtgewährtwerden.

.

Pb

"

"
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. 14.
Faustpfandrechteim Sinne des §. 40 der Konkursordnungbestehenan

beweglichenkörperlichenSachennur, wenn der PfandgläubigerodereinDritter
für ihn denGewahrsamder Sache erlangtundbehaltenhat.

Das AbsonderungsrechtbestehtohneUebergabeder Sache, sofern:
1. nach den Reichsgesetzenoder den Landesgesetzendie Uebergabevon
Konnossementenund ähnlichenPapieren über Waaren oder andere
beweglicheSachen der Uebergabederselben,oder die Eintragung
der Verpfändung in das Schiffsregisteroder die Uebergabeder mit
einem beglaubigten Vermerkeder Verpfändung versehenenSchiffs=
urkundenodereinerbeglaubigtenAbschriftderselbenderUebergabedes
verpfändetenSchiffes gleichstehtt

2. über eine Fazsieren nach Vorschrift des Handelsgesetzbuchsein
Bodmereibriefausgestelltist.

.. 15.
Faustpfandrechteim Sinne des §. 40 der Konkursordnungbestehenan

Forderungenund anderenVermögensrechtennur:
I. wenn der Drittschuldnervon der Verpfändungbenachrichtigtist;
2. wenn der Pfandgläubigeroder ein Dritter für ihn den Gewahrsam
der körperlichenSache,welchedenGegenstanddesRechtsbildet,oder
der über dieForderungoderdasVermögensrechtausgestelltenUrkunde
erlangtund behaltenhat;

3. wenn die Verpfändung in dem Grund= oderHypothekenbucheein=
getragenist.

—
Die Vorschriftender Landesgesetze,welchefür den Erwerb von Faust=

pfandrechtenmehrereder in den§§. 14, 15 bezeichnetenErfordernisseoderweitere
Erfordernissefestsetzen,bleibenunberührt.

S.17.
ch Der Landesgesetzgebungbleibtvorbehalten,Bestimmungenzu treffen,nach

welchen
1. den Inhabern der von GemeindenoderanderenVerbänden,vonKor=
porationen,Aktiengesellschaften,KommanditgesellschaftenaufAktienoder
GenossenschaftenausgestelltenPfandbriefeoderähnlicherauf Grund er=
worbener Forderungen von denselbenausgestellterWerthpapiere an
solchenForderungenein Faustpfandrechtim Sinne des §. 40 der
Konkursordnungdadurchgewährtwerdenkann, daß einemVertreter
sämmtlicherInhaber allein oder in Gemeinschaftmit dem Aussteller
die Ausübung des Gewahrsamsder über die Forderungenlautenden
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Urkunden übertragen oder auf diesenUrkunden die Gewährung des
Pfandrechts vermerktwird; 6

2. denInhabern von Schuldverschreibungen,welchevon denunterNr. 1
bezeichnetenSchuldnernüber eineAnleiheausgestelltsind,an gewissen
beweglichenkörperlichenSachen ein Faustpfandrechtim Sinne des
40 der Konkursordnung dadurchgewährt werdenkann, daß einem
ertreter sämmtlicherInkebrr allein oder in Gemeinschaftmit den

AusstellerdieAusübung desGewahrsamsderSachenübertragenwird;
3. den Inhabern von Schuldverschreibungen,welchevon den unterNr.
bezeichnetenSchuldnernüber eineAnleihe ausgestelltsind, ein Vor=
rechtvor nicht bevorrechtigtenKonkursgläubigern,derenForderungen
später entstehen,dadurchgewährtwerdenkann, daß die zu bevor=
—— Forderungenin ein öffentlichesSchuldenbucheingetragen
werden.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den10.Februar1877.

(L. S.) WMilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs-Gesetzblatt.
./ II.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Ausgabevon Schatzanweisungen.S. 395.

(Nr. 1174.) Bekanntmachung,betreffenddieAusgabe von SchatzanweisungenimBetrage
von 20.000.000Mark. Vom 26. Februar1877.

Auf Grund der durch§. 3 Ziffer 2 des Gesetzes,betreffenddie Feststellung
desHaushalts=EtatsdesDeutschenReichs für das Jahr 1876, vom 25. De=
zember1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 325) und durchF. 3des Gesetzes,betreffend
die Feststellungdes Haushalts=EtatsdesDeutschenReichs für das Vierteljahr
vom 1. Januar bis 31.März 1877, vom 23.Dezember1876 (Reichs=Gesetzbl.
S. 239) mir ertheiltenErmächtigunghabe ich bestimmt,daß behufs der Be=
schaffungweitererBetriebsfondszur DurchführungderMünzreformSchatzanwei=
sungenim Gesammtbetragevon zwanzigMillionen Mark, undzwarin Abschnitten
von je einhunderttausend,fünfzigtausend,zehntausendund eintausendMark aus=
gegebenwerden. ·

AufGrundderBestimmungendeszweitenAbsatzesdes§.6desersterwähnten
Gesetzeshabeichfernerangeordnet,daßdieseSchatzanweisungenals — *
ausgefertigtwerden. Die Dauer ihrer Umlaufszeitist für die eineHälfte von
zehnMillionen Mark auf dreiMonate, vom 19.Februarbis zum19.Mai d. J.
und für die andereHälfte von zehnMillionen Mark auf vier Monate, vom
23.Februar bis zum 23. Juni d. J. festgesetzt.

Die am19.Mai d. J. fälligenSchatzanweisungenerhaltendie ——
1877 und dieam23. Juni d. J. fälligen dieBezeichnungSerie V

von
Die Reichsschuldenverwaltungist wegenAusfertigung der Schatzanwei—

sungenmit nähererAnweisungversehenworden.
Berlin, den26.Februar1877.

Der Reichskanzler.
v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der Königlichen GeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetzb.1877. 54

Ausgegebenzu Berlin den27. Februar 1877.
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Mo. 1175) Convention entre IAllemagne
et les Pays-Bas concernant
T’établissementd'un chemin de
fer de Zutphen par Winterswyk
et Borken jusquf’au voisinage
de Gelsenkirchen avec un em=
branchement sur Bocholt. Du
31 Juillet 1875.

8a MajestéEmpereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de I’Empire
Germanique,et SaMajestéele Roi des
Pays-Bas, animés du désir d’étendre
les communicationspar voies ferrées
entre les deux Pays, ont nommé des

Convention à cet eflet, savoir:

Sa Majesté I’Empereur d’Alle=
magne, Roi de Prusse:
Monsieur Hermann Dudden=
hausen, Son conseiller intime
supérieur actuel de régence et
directeur au Ministere du com=
merce, de Tindustrie et des
travaux publics,
Monsieur Paul Amédée
Gustave Reichardt, Son
conseiller actuel de Egation et

Reichs=Gesetzbl.1877.

Ausgegebenzu Berlin den7. März 1877.

(Uebersetzung.)
(Nr. 1175.)UebereinkunftzwischendemDeut=

schenReich und denNiederlanden,
betreffenddieHerstellungeinerEisen=
bahnvonJütphenüberWinterswyk
und Borken bis in die Nähe von
Gelsenkirchen,nebsteinerZweigbahn
nachBocholt. Vom 31. Juli 1875.

S# Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestät
der König der Niederlande, von dem
Wunsche beseelt, die Eisenbahnverbin=
dungenzwischenbeidenLändern zu er=
weitern,habenBevollmächtigteernannt,
um zu diesemZweckeeine Uebereinkunft
abzuschließen,nämlich;
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihren Wirklichen Ge=
heimen— und
Direktor im Ministeriumfür
Handel, Gewerbeund öffentliche
Arbeiten Hermann Dudden=
hausen,
Allerhöchstihren Wirklichen Le=
gationsrath Paul Amadeus
Gustav Reichardt und
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Monsieur Auguste Otton
Henri Charles Jachnigen,
Son conseiller intime des
finances:;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:

Monsieur Louis Gaspard.
Adrien, Comtede Limburg-
Stirum, Son conseiller d’Etat
et commissaire dans la pro=
vince de Gueldre et

Monsieurle Jonkheer Guillaume
Jean Gérard Klerck, Son
Conseiller,

lesquels apres avoir échangé leurs
Pleins-pouwoirs, trouvés en bonne et
due forme, sont convenus des articles
suivants:

Article 1.

Les deux Gouvernements sont
mautuellementdisposésà favoriserT’éta=
blissement d’un chemin de fer con=
duisant de Zutphen par Winterswyk
et Borken jusqu’au Loisinage de
Gelsenkirchenavecunembranchement
sur Bocholt.

Ce chemin de fer sera raccordé
à Zutphen aux chemins de fer de
IEtat néerlandais, à Gelsenkirchen
au réscau des chemins de fer qui
Féunissent et pres de Bocholt au
chemin de fer projeté de Wesel à
Bocholt, de manière due les loco=
motives, les voitures et les wagons
des deux Pays puissent circuler sans
entraves sur les différenteslignes.

Les points de jonction et le
raccordement à la frontièreseront
déterminés par des commissairesdé=
signés à cet effet de la part des
administrations des deux Pays et
seront jalonnés par les soins deces
commissaires.

AllerhöchstihrenGeheimenFinanz=
rath August Otto Heinrich
Carl Jaehnigen) ·

Seine Majestät der König der
Niederlande:
AllerhöchstihrenStaatsrath und
Kommissarin der Provinz Gel=
dern,Ludwig Kaspar Adrian
— vonLimburg-Stirum
un
AllerhöchstihrenRath Jonkheer
Wilhelm Johann Gerhard
Klerck,

welche,nach vollzogenerAuswechselung
ihrer in guter und gehörigerForm be—
ndenen Vollmachten, über folgende
rtikel übereingekommensind:

Artikel 1.

Beide Frchsen erklärensich gegen=
seitigbereit, dieHerstellungeiner Eisen=
bahn zu fördern, welchevon Zütphen
über Winterswykund Borken in die
Nähe von Gelsenkirchenführenund eine
AbzweigungnachBocholt erhaltensoll.

Diese Bahn soll beiZütphenan die
NiederländischenStaats=Eisenbahnen,bei
Gelsenkirchenan das dortigeBahnnetz
und bei Bocholt an die vonWeselnach
Bocholt projektirteBahn dergestaltan=
eschlossenwerden,daß dieLokomotiven,
ersonen-undGüterwagenbeiderLänder

dieverschiedenenBahnlinienohneHinder=
nissedurchlaufenkönnen.

Bahnanschlußauf derGrenze werden
durch, von den Verwaltungen beider
LänderzudiesemZwecke* Kom⸗
missarienfestgestelltunddurchdieseKom=
missarienabgepfähltwerden.



-Arti0162.

Le GouvernementNéerlandais dé-
clare avoir concédé pour son terri=
toire la construction et Pexploitation
des lignes sus-indiquées aux Sieurs
J. B. SnellenàMoordrechtetJ.Willink
aàWinterswyk, et due ces conces=
ionaires ont fait apport de eette
Conçessionà une sociéted’actionnaires
domicilike à Winterswyk sous la
dénominationde „seciéte de chemin
de fer Néerlando-Westphalienne.=

Le GouvernementPrussien se dé=
clare disposé à accorder également
la concessionpour la construction et
Texploitation de ces lignes sur son
territoire à la sociétésusditeconformé=
ment aux dispositionsde la présente
convention et aux conditions telles
du’elles ont ét4éimposéesà la sccicté
n 8 duitsche
Oorwegmaatscha ar rapport
S= de —— — —

Gennep à Wesel, sauf toutefois les
modifications due le Gouvernement
Prussien pourrait juger nécessaires
dans Pintéerétde I’Etat.
Les deux Gouvernements aviseront

aux mesuresà prendre afin Tobtenir
due les parties du chemin de fer à

scient achevéesetmisesenexploitation
aussitöt due faire se pourra.

Article 3.

Chacun des deux Gouvernements
approuvera et arrétera les projets
Pour la constructiondu cheminde fer
sur son territcire.
La largeur de la voie mesurée

entre les rails serade un metre qua=
rante-trois centimetreset demi.

Artikel 2.

Die niederländischeRegierungerklärt,
daß sie für ihr Staatsgebietdie Kon=
zessionzumBau undBetriebeder be=
zeichnetenBahnstrecken den Herren
. B. Snellen in Moordrecht und

J. Willink in Winterswykertheilthabe,
und daß dieletzterendieseihreKonzession
auf einein Winterswyk unter derFirma:
„Niederländisch=WestfälischeEisenbahnge=
sellschaft"domizilirteAktiengesellschaftüber=
tragenhaben.

Die preußischeRegierungerklärtsich
bereit,dervorbezeichnetenGesellschaftzur
AusführungjenerBahnstreckenim preu=
KischenStaatsgebiete gleichfallsdie Kon=
zessionnach Maßgabe desgegenwär=
igen Vertrages und derjenigenBe=
dingungen,welcheder Nord=Brabant=
Deutschen— bezüglich
derBahn von überGennepnach
Wesel auferlegt sind)vorbehaltlichder
nachdemErmessenderKöniglichpreußi=
schenRegierung im staatlichenInteresse
erforderlichenModifikationen,zuertheilen.

Beide Regierungenwerden es sich
angelegensein lassen, zu erreichen,daß
die 5 ihrenrespektivenGebietenzu er=
bauendenBahnstreckenbinnenthunlichst
kurzer Frist vollendetund in Betrieb
gesetztwerden.

Artikel 3.

Jede der beidenRegierungenwird
für ihr Gebietdie BauprojektederEisen=
bahngenehmigenund feststellen.

Die Spurweite der Bahn soll ein
Meterdreiundvierzigund einhalbZenti=
meterim LichtenderSchienenbetragen.
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Article 4.
Les deux Gouvernements con=

viennent due Fexploitation de ce
cheminde ter sur les deux territcires
ne doit étre assujettie à aucune con=
dition plus onéreuseou plus difficile
due celles imposéesgénéralementdans
les Etats respectifs aux sociétésqui y
xploitent des chemins de fer.

Pour le cas ou à une 6poque
duelconque et pour une partie quel=
conque de ce chemin de fer le droit
de exploitation passeraitde la société
à laquelle il a étéconcédépar chacun
des deux Gouvernements pourson
territoire respectif, soit au Gouverne=
ment de ce territoire, soit à duelqdue

nouveau concessionaire, les deux
Gouvernementsse réservent de Fen=
tendre ultérieurement afin Tobtenir
dueI’exploitation scit régléeconformé=
ment aux intéréts commerciaux.

Article 5.
Le changementdeservice se fera

à la frontière ou-àatel autre endroit
due les deux Gouvernementsdésigne=
raient de commun accord.

A Pendroitdésignépour lechange=
ment de service une station sera
éGtabliepar la société de chemin de
fer Néerlando-Westphalienne.

„(Hexploitationsera faite sur le
territoire Prussien pour la ligne de
Winterswyk à Gelsenkirchen et, si
Ie Gouvernement Prussien Texige,
aussi pour celle de Winterswyk à
Bocholt par F’administration d’un
chemin de fer prussien adjacent.

Dans ce cas le choeix de cette
administrationetTarrangementà con=
clure avec elle par rapport aux con=
ditions dePexploitation restentsoumis
à PTapprobationdu Ministre du com=
merce de Prusse.

2

Artikel 4.
BeideRegierungenkommenüberein

daß der Betrieb dieserEisenbahnauf
denbeiderseitigenGebietenkeinenlästigeren
odererschwerenderenBedingungenunter.
worfenwerdensoll,als denjenigen,welche
denGesellschaften,die in dembetreffenden
Staate Eisenbahnenbetreiben,allgemein
auferlegtwerden.
Für denFall, daß t irgendeinerZeit

und für irgend eine StreckedieserBahn

schaft,welcherdasselbevon jederder bei
denRegierungenfür ihr
wordenist, entwederauf die Regierung
des betreffendenGebiets oder auf einen
neuenKonzessionärübergehensollte,be=
haltenbeideRegierungensichdie weitere
Verständigungzu demZweckevor, zu
erreichen,daß der Betrieb in einerden
VerkehrsinteressenentsprechendenWeise
geregeltwerde.

Artikel 5.
Der Betriebswechselsoll an der

Grenze oder an einemvon beidenRe=
gierungenübereinstimmendzu bezeichnen=
den anderweitigenOrte stattfinden.

An demfür denBetriebswechselbe=
zeichnetenOrte soll durch die Nieder=
ländisch=WestfälischeEisenbahngesellschaft
eineStation angelegtwerden.

Der Betrieb soll auf preußischem
Gebietefür die StreckevonWinterswyk
nach Gelsenkirchen,und auf Erfordern
der preußischenRegierung auch für die
Streckevon Winterswyk nachBocholt
durchdieVerwaltungeinerangrenzenden
preußischenEisenbahn geführtwerden.

Für diesenFall bleibt die Auswahl
dieserVerwaltung sowie die mit derr
selbenhinsichtlichderBetriebsbedingungen
zu treffendeVereinbarungderGenehmi=
gung des preußischen##lsminsters
unterworfen. «

«



Toutefois1’exploitationpourraaussi
se faire par une administration speciale
à Etablir dans le but unique de
Texploitation des lignes en question
SituéesenPrusse. Cette administration
sera composéede membresallemands
et son organisationdevra étreapprou=
Vée par le Ministre du commercede
Prusse. Elle seradomiciliéceenPrusse
et aura à se conformer aux ordres
du GouvernementPrussien pour toute
duestion concernant le service public
des chemins de fer.

Article 6.

Les deux Gouvernements aviseront

due possible aux différentesstations
de ce chemin de fer une coincidence
des arriv#éeset des départs des convois
avec les départs et les arrivées les
plus directs des lignes auxquelles 1.
sera raccordé dans les deux Pays.

II se réservent de déterminer le
minimum de trains convenablespour
Voyageurset ils sont tombésd’accord.
due ceminimum ne pourra en aucun
Casétre demoins de trois conwoispar
Jour dans chadquedirection.

Les Hautes Parties contractantes
auront soin defaire régler autant que
Dossible un transport direct de voya=
geurs et de marchandises entre les
stations des cheminsde fer adjacents
eenPrusse d’'une part et les stations
du réseau des chemins de fer Néer=-
landais de T’autre, en admettant la cir=
culation non interrompue des wagons
et due les prix de transport ne scient
Das aggrayéspar des droits spéciaux
(Uebergangsgebühr)pour la station
d’éhange.

Uebrigenssoll derBetriebauchdurch
eine besondereVerwaltung stattfinden
können, welche ausschließlichfür den
Betrieb der in Preußen belegenenbe=
treffendenBahnstreckeneinzusetzenwäre.
Diese Verwaltung soll aus deutschen
Mitgliedernbestehenund ihreOrgani=
sation soll der Bestätigungdes preußi=
schenHandelsministersunterliegen.Die=
selbesoll in Preußen ihr Domizil haben
und in allen den öffentlichenEisenbahn=
dienst betreffendenFragen den Anord=
nungenderpreußischenRegierungFolge
zu leistenhaben.

Artikel 6.

Beidegiro werdengemeinsam
darauf hinwirken, daßAnkunft undAb=
gang der Züge dieserBahn auf den
verschiedenenStationen derselbensoviel
als möglichin Zusammenhanggebracht
wird mit Abgang undAnkunftderdirek=
testenZüge derjenigenLinien, an welche
dieseEisenbahnin beidenLändern sich
anschließenwird.

Sie behaltensich die Bestimmung
der geringstenZahl der zur Beförderun
von PersonendienendenZüge vor, un
sinddarüberäinig daß täglichin keinem
Falle wenigerals drei solcherZüge in
jederRichtungstattfindensollen.

Die HohenvertragschließendenTheile
werdenes sichangelegenseinlassen,so=
weit als thunlicheine direktePersonen=
undGüterbeförderungzwischendenSta=
tionen der anschließendenpreußischen
Bahnstreckeneinerseitsund denStationen
des niederländischenBahnnetzes anderer=
seitsmit der Maßgabeherzustellen,daß
die Beförderung durch keinenWagen=
wechselunterbrochenwird, und daß die
Transportpreisemit keiner besonderen
Abgabe für die Wechselstation(Ueber=
gangsgebühr)belastetwerden.



Article 7.
Les Hautes Parties contractantes

donneront leurs soins, à ce due sur
Icechemin de fer pour tout transport
dépassant la frontière il soit adopté
un tarif aussi modique et aussi uni=
forme que possible.

II ne sera pas fait de diflérence
entre les sujets des deux pays quant
au Prix du transport et au temps ou
au modedeTexpeditiondesvoyageurs
et des marchandises.

Article 8.
Les deux Gouvernements con=

viennent queles formalités à remplir

général pour la police concernant les
Voyageursserontrégléesde la manieère
la plus favorable admisedans les deux
Pays.

Article 9.
Pour favoriser autant quepossible

Texploitation de ce chemin de fer les
deux Gouvernementsaccorderontaux
Voyageurs, à leurs bagages et aux
marchandises transportées sur ce
chemin de fer, en ce qui concerneles
formalites Texpédition en douane
toutes les facilitécscompatibles avec
les lois douanières et les reglements
généraux des deux Pays et Speciale-
ment celles qui sont dejà ou qui se=

ront accordées par la suite par rap=
Dort aux formalitésdeTexpédition en
douane dans le meémecas pour tout
autre chemin de fer traversant la
frontière de Pun des deux Pays.

Les marchandiseset bagagestrans=
Portés de Pun dans Pautre des deux
Pays en destinationde stationsautres
due celles situéesà la frontière,seront
admis à passeroutre jusqu'au lieu de
leur destination, sans étre soumis aux

Artikel 7.

bahn für alledieGrenzeüberschreitenden
Transporte ein möglichstniedrigerund
möglichstgleichförmigerTarif zur Gel=
tung gelange.

Sowohl im Personen=als im Güter=
verkehrsoll zwischendenUnterthanender
beidenLänderwederhinsichtlichder Be=
förderungspreise,noch in der Zeit und
den Modalitäten der Abfertigung ein
Unterschiedgemachtwerden.

Artikel 8.
Beide Regierungenkommenüberein,

revisionundüberhauptder
in der in jedemder beidenStaaten zu=
lten günstigstenWeisegeregeltwerden
ollen.

Artikel 9.
Um denBetrieb auf dieserEisenbahn

sovielals möglichzubegünstigen,werden
beideRegierungenden Reisendenund
ihren Effektenund den auf der Bahn
befördertenWagen hinsichtlichderFörm=
lichkeitender zollamtlichenAbfertigung
alle Erleichterungengewähren,welche
mit der Zollgesetzgebungund den all=
gemeinenReglementsderbeidenStaaten
vereinbarsind, insbesonderealle diejenigen
Erleichterungen,welchefür irgend eine
andere,dieGrenzedeseinenderbeiden
Staaten überschreitendeEisenbahnhin=
sichtlichder— derZollabfer=
tigung im gleichenFalle bereitsgewährt
sindoderin der Folge gewährtwerden.

Die aus demeinenderbeidenLänder
in das andereeingehendenWaarenund
Gepäckstücke,welchenach anderenSta=
tionenals nachdenan derGrenzebe=
* bestimmtsind, sollen,ohneeiner
zollamtlichenRevision auf den Grenz=

*#½—
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Visites de la douanedans les bureaux
de la frontière pourvu qu’'n ce lieu
de destination il se trouve établi un
bureau de douane,et qu’il scit satis=
fait aux lois et aux réglementsgéné=
raux et sauf le droit légal de la
douane des deux Pays de visiter au
besoin dans descasexçeptionnels,les
marchandiseset bagagesailleursdu’an
lieu de leur destination.

Les deux Gouvernements se con=
ferent réciproquementle droit de faire
escorterpar leurs employésdedouane,
dui seront expédiés gratuitement,les
convois circulant entre les stations
frontièresdesdeux Pays, le tout sans
Préjudice de Tapplication des lois et
reglements de chaque Pays pour le
Parcours sur son territcoire.

Article 10.
Pour le cason il Fagirait d’exercer

le service postal entre ou dans des
stations frontières les administrations
chargéesdePexploitationdecechemin
de fer seront tenues de satisfaireaux.
stipulationssuivantes:
1 de transporter gratuitement par
chaqdueconvoi pour voyageurs
les voitures de la poste des
deux Gouvernementsavec leur
matériel de service, les lettres et
les employéschargésdu service;

2 de transportergratuitement,tant
due les deux Gouvernementsne
font pas usage de la faculté
réservéepar le précedantnuméro
de cet article, les malles de la
Doste et les courriers, qui con=
voient les malles, dans un com=
Partiment bien fermé Tune voi=
ture ordinaire du chemin de fer
arrangé à cet effet #’après les

ämtern unterworfen zu werden, zur
Durchführung bis nach ihren Bestim=
mungsorten unter der Voraussetzung
verstattetwerden,daß sichan demBe=
Lsis a einJollamt befindet,und
aß die Gesetzeund allgemeinenRegle=
mentsbeobachtetsind,jedochvorbehaltlich
des gesetzlichenRechtsder Zollbehörden

WaarenundGepäckstücke,wennnöthig,
auchanderswoals amBestimmungsorte
zu — slehensih

eide Regierungengestehensichgegen⸗
seitig das Noct zu, = — den
GrenzstationenkursirendenZüge durch
ihre Zollbeamten,welcheunentgeltlichzu
befördernsind, begleiteng lassen,wobei
jedochdie er Gesetzeund
Reglementsjedesder beidenStaatenauf
intt GebietberührendenZügegewahrt
eibt.

Artikel 10.
Falls es sich um den Postbetrieb

zwischenoder auf den Grenzstationen
handelnsollte, werdendie den Betrieb
dieser Bahn führendenVerwaltungen
angehaltenwerden,folgendeBedingungen
zu erfüllen:
1. mit jedemduge für Reisendedie
PostwagenbeiderRegierungenmit
dendazu gehörigen Utensilien,den
Briefen und den mit demDienste
beauftragtenBeamtenkostenfreizu
befördern;

2. die Postfelleisenund die dieselben
begleitendenBeamtenin einemwohl=
verschlossenenund zu diesemZwecke
nach den Anweisungender Regie=
rung, welchedie Beförderungver=
langt, eingerichtetenCoupéeinesge=
wöhnlichenEisenbahnwagenskosten=
frei zu befördern,solangediebeiden
Regierungenvon der ihnen unter
der vorhergehendenNummerdieses
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ordres du Gouvernement qui
requiert le transport;

3° d’accorderaux employés de Pad=
ministrationpostalela libre entrée
des voitures destinéesau service
de la Poste, et de leur laisser la
faculte de prendre et de remettre
les lettres et les paquets;

4° de mettre à la disposition des
administrations postalesdesdeux
Pays, à raison d'unloyer à con=
venir, un local convenable pour
le service de la poste;

5°M’établir autant due faire 8se
Pourra la conformité entre Pex=
Ploitation du chemin de fer et le
Service du transport des lettres,
telle qu'elle sera jugée nécessaire
Par les deuxGouvernementspour
obtenir un transport aussi régu=
lier et aussiprompt quepossible.
Pour le reste:
a) les obligations due les lois de
T’EmpireAllemandoudu Royaume
de Prusse imposent et due les
lois qui pourront étre établies
Plus tard, soit pour I’Empire
Allemand, soit pour la Prusse,
imposerontaux sociétésdechemin
de fer, seront maintenues et mises
eenvigueur pourla partie de ce
chemin de ferqui est situe sur
le territoire allemand;

b) les obligations dqueles lois du
Royaume desPays-Bas imposent
et due les lois qui pourront étre
Etablies plus tard pour les Pays=
Bas, imposeront aux scciétés de
chemin de fer, seront maintenues
et mises en vigueur pour la partie
de ce cheminde fer qui estsitu&e
Ssurle territoire néerlandais.

Les administrations des postes des

nen Gebrauchmachen;

in die zum Postdienstebestimmten
Wagen zu gestattenund denselben
die Möglichkeit zu gewähren,die
Briefe undPacketeherauszunehmen
und mitzugeben;

gütung ein für denPostdienstge=
eignetesLokaldenPostverwaltungen
beiderStaaten zur Verfügung zu
stellen;

beförderungsdienste,soweitals thun=
lich, in diejenigeUebereinstimmung
bringen, welchevon denbeiden
egierungenfür nothwendigerachtet

werden wird, um eine möglichst
regelmäßigeund möglichstschleunige
Briefbeförderungherbeizuführen.
Im übrigensollen:

bahngesellschaftendurchdie Gesetze
des DeutschenReichs oderdesKö=
nigreichs Preußenauferlegtsindbe=
iheerseen durchfernerweitefür
asDeutscheReichoderfür Preußen
zu erlassendeGesetzekünftighinetwa
faas werden,für die auf deut=
schem
Bahn inGeltungbleibenbeziehungs=
weisein Kraft treten;

bahngesellschaftendurchdie Gesetze
des KönigreichsderNiederlandeauf=
erlegt sind durch
fernerweitefür die Niederlandezu
erlassendeGesetzekünftighin etwa
auferlegtwerden,für dieauf nieder=
ländischemGebietebelegeneStrecke
dieserBahn in Geltung bleiben
beziehungsweisein Kraft treten.
UeberdieBenutzungdieserBahn für



à l'emploi de ce chemin de fer pour
le service postal sur et, Fil V a lieu,
entre les stations frontières. .

Article 11.
Les deux Gouvernements consen=

tent à ce du’il scit éCtablide Zutphen
à Gelsenkirchen et à Bocholt un télé=
graphe Glectro-magnétique pour le
service du chemin de fer.

Un télégraphe Gdlectro-magnétique
Pour le service international et public
Dourra également étre établi le long
de ce chemin de fer par les soins des
deux Gouvernements,chacun sur son
territoire.

Article 12.
La Présente convention sera rati=

lice et les ratilications en seront
SEchangéesà Berlin le plus tét possible.

En foi deduci les plénipotentiaires
ont signé la présente convention et
yyont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, le 31 Juillet 1875.

Duddenhausen. Limburg-Stirum.
(L..) (I.X.

Reichardt. C. J. C. Klerck.
(I. K.) (. N.)

Jachnigen.
(I. N.)

wischendenGrenzstationenwerdendie
Shostesnssrbürnt beider Staaten sich
verständigen.

Artikel 11.
Beide Regierungengenehmigendie

Anlegungeinesfür denEisenbahndienstbe=
stimmtenelektromagnetischenTelegraphen
von ZütphennachGelsenkirchenund be=
ziehungsweisenach—

Auch kann ein elektromagnetischer
Telegraph für den internationalenund
öffentlichenVerkehr nebendieserBahn
durchdie beidenRegierungenund zwar
durcheinejedefür ihr Gebiet hergestellt
werden.

Artikel 12.
Die gegenwärtigeUebereinkunftsoll

ratifizirt und dieRatifikationenderselben
sollenin Berlin sobaldals thunlichaus=
gewechseltwerden.

DessenzuUrkundehabendieBevoll=
mächtigtendiegegenwärtigeUebereinkunft
unterschriebenund mit ihren Insiegeln
versehen.

So geschehenBerlin, den 31. Juli187 gescheh /

Neichs=Gesetzbl.1877. 56
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(Nr. 1176.) Bekanntmachung,betreffenddieUebereinkunftmit Brasilien wegengegenseitigen
Markenschutzes.Vom 28.Februar 1877.

— demDeutschenReich und Brasilien ist durchAuswechselungvon
* der beiderseitigenRegierungeneine Uebereinkunftdahin getroffen
worden:

daß in Bezug auf die Bezeichnungder Waaren oderder Verpackung
der letzteren,sowiebezüglichder Fabrik=oderHandelsmarkendie An=
gehörigendes DeutschenReichs in Brasilien und die brasilianischen
Staatsangehörigenin DeutschlanddenselbenSchutz wie die eigenen
Angehörigengenießensollen, daß ferner die Angehörigeneines jeden
der beidenvertragschließendenLänder,um ihren Marken den Schutz
zu sichern,die in demanderenLandedurchGesetzeoderVerordnungen
vorgeschriebenenBedingungenund Förmlichkeitenzu erfüllenhaben.

Dies wird mit Bezug auf §. 20 des GesetzesüberMarkenschutzvom
30. November1874 hierdurchveröffentlicht.

Berlin, den28.Februar1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Eck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der Königlichen GeheimenOberHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Juhalt: Gesetz, betreffenddievorläufigeErstreckungdesReichshaushalts=Etatsfür das laufendeVierteljahr
auf denMonat April 1877.S. 407. — Bekanntmachung, betreffendAbänderungender Eich=
ordnung.S. 408.

(Nr.1177.)Gesetz,betreffenddievorläufigeErstreckungdesHaushalts=EtatsdesDeutschen
Reichs für das Vierteljahr vom 1. Januar 1877 bis 31.März 1877 auf
den Monat April 1877. Vom 26. März 1877.

Wa Wilhelm"vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund des Reichstags,was folgt:

S. I1.
Bis zur gesetzlichenFeststellungdesReichshaushalts=Etatsfür dasEtats=

jahr 1877/78und vorbehaltlichderAenderungen,welchedurchdieseFeststellun
sich ergeben,wird über denReichshaushaltfür denMonat April 1877 Fol=
gendesbestimmt: ..

I. Der durchGesetzvom 23.Dezember1876 (Reichs=Gesetzbl.S. 239)
festgestellteReichshaushalts=Etat für das Vierteljahr vom 1. Januar
bis 31. 1877 wird unter dennachstehendenMaßgabenauf den
Monat April 1877 erstreckt:
1. Die fortdauerndenAusgabenbetragenbei deneinzelnenKapiteln

und Titeln ein Drittel der in demVierteljahrs=Etatin Ansatz
HörsetmtSummen, zuzüglichderjenigenMehrbeträge,welchezur
rfüllung der auf einen längerenJeitraum im voraus fälligen
Verbindlichkeitenerforderlichsind.

2. Die einmaligenAusgaben,welchefür Zweckebestimmtsind, die
in dem der Berathung des Reichstags— Entwurf
desReichshaushalts=Etatsfür dasEtatsjahr 1877/78unter den
einmaligenAusgabenerscheinen,werdenauf ein Zwölftel der in
denEtat für 1876 für die gleichenZweckeeingestelltenSummen
festgesetzt.AusgenommenhiervonsinddiejenigenAusgaben, zu
welchendie für das neueEtatsjahr erforderlichenMittel entweder
im Wege desKredits zu beschaffenodervorschußweiseaus dem
Festungsbaufondszu entnehmensein würden.

3. Die Matrikularbeiträgesindbis zum drittenTheil der durchden
Reichshaushalts=Etatfür das Vierteljahr vom 1. Januar bis

Reichs=Gesetbl.1877. 57

AusgegebenzuBerlinden29.März1877.
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31. März 1877 festgestelltenSummen von den Bundesstaaten
einzuzahlen.

II. Der für das Vierteljahr vom 1. Januar bis 31. März 1877 fest=
gestellteBesoldungs=Etatfür das Reichsbank=Direktoriumgilt mit
der vorstehendunter 1 1 bezeichnetenMaßgabe auchfür denMonat
April 1877.

2
Die in den§#.33bis 6 desGesetzesvom25.Dezember1875,betreffend

die FeststellungdesHaushalts=EtatsdesDeutschenReichs für das Jahr 1876,
(Reichs=Gesetzbl.von 1875 S. 325) enthaltenenBestimmungenüber die Aus=
abe von Schatzanweisungengeltenauch für denMonat April 1877 mit der
aßgabe,daß die Dauer der Umlaufszeitder Schatzanweisungenden30. Sep=

tember1877 nichtüberschreitendarf.

Die Bestimmungim erstenAbsatzdes §. 4 des Gesetzes,betreffenddie
Feststellungdes Haushalts=Etats für das Vierteljahr vom 1. Januar bis
31. März 1877, vom 23. Dezember1876 findet auch auf den Monat April
1877 Anwendung.

6
Die nachdenvorstehendenBestimmungenfür denMonat April 1877sich

ergebendenEinnahmenund Ausgabenwerdenbei den 428 Kapiteln und
Titeln auf die Einnahmenund AusgabendesHaushalts=Etatsfür das Etats=
jahr 1877/78verrechnet. .

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den26.März 1877.

¶. S) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

(Nr. 1178.) Bekanntmachung,betreffendAbänderungenderEichordnung.Vom26.März 1877.

D. von der KaiserlichenNormal=Eichungskommissionzur Abänderungder
Eichordnungvom16.Juli 1869 (besondereBeilagezu Nr. 32 des Bundes=
Gesetzblatts)getroffenenBestimmungenwerdendurchdas Zentralblattfür das
DeutscheReich veröffentlicht,wie dies bereitsseitdemJahre 1873 geschehenist.

Berlin, den26.März 1877.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Eck.

— —

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).



Reichs-Gesetzblatt.
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Inhalt: Verordnung, betreffenddie Schonzeitfür denFang von Robben.S. 409.

(Nr. 1179.) Verordnung,betreffenddieSchonzeitfür denFang vonRobben. Vom 29.März
1877.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, auf Grund des Gesetzesvom
4. Dezember1876 (Reichs=Gesetzbl.S. 233) nacherfolgterZustimmungdes
Bundesraths)was folgt:

In denGegendenzwischendemsiebenundsechszigstenundfünfundsiebenzigsten
GradenördlicherBreie und demfünftenGradeöstlicherund siebenzehntenGrade

7Länge,vomMeridian von Greenwichaus gerechnet,ist es denDeutschen
und denzur BesatzungeinesdeutschenSchiffes gehörigenAusländernverboten,

den Fang von Robben, einschließlichder sogenanntenKlappmützen,vor dem
dritten ApriljedesJahres zu betreiben. . —

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den29.März 1877.

¶. S.) Wilbelm.
Fürst v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOberHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetzbl.1877. 58

Ausgegebenzu Berlin den31.März 1877.





—411 —

Reichs-Gesetzblatt.
/ 15.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend dieAusgabeverzinslicherSchatzanweisungen.S. 411.

(NFr.1180.) Bekanntmachung,betreffenddie Ausgabe verzinslicherSchatzanweisungenim
Betragevon 4.000.000Mark. Vom 3. April 1877.

Auf Grund der durchdas Gesetz,betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für
Zweckeder Marine= und der Telegraphenverwaltung,vom 27. Januar 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 18) mir ertheiltenErmächtigunghabeichbestimmt,daß zur
Bestreitungvon einmaligenAusgabenderMarineverwaltungverzinslicheSchatz=
anweisungenim Gesammtbetragevon vierMillionenMark, und zwar in Ab=
schnittenvon je eintausend,zehntausend,fünfzigtausendund einhunderttausend
4 (Serie VIIder Reichs=Schatzanweisungenvom Jahre 1877) ausgegeben

werden.
Den Zinssatz dieserSchatzanweisungenhabe ich auf drei Prozent für

das Jahr, und die Dauer ihrer Umlaufszeit auf fünf Monate, nämlich vom
10.März bis 10.August d. J. festgesetzt.

Die ReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den3. April 1877.

Der Reichskanzler.
v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetzbl.1877. 59m

Ausgegebenzu Berlin den5. April 1877.
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Reichs-Gesetzblatt
./ 16.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffenddieAusgabevonSchatzanweisungen.S. 413.
+

(Xr. 1181.) Bekanntmachung,betreffenddie Ausgabevon Schatzanweisungenim Betrage
von 10.000.000Mark. Vom 8. April 1877.

A## Grund der durchF. 3 Ziffer 2 des Gesetzes,betreffenddie Feststellung
desHaushalts=EtatsdesDeutschenReichs für das Jahr 1876, vom 25. De=
uhn 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 325) und durch§. 3 desGesetzes,betreffend
ie Feststellungdes Haushalts=EtatsdesDeutschenReichs für das Vierteljahr
vom1.Januar bis 31.März 1877,vom23.Dezember1876(Reichs=Gesetzbl.
S. 239) mir ertheiltenErmächtigunghabe ich bestimmt,daß behufs der Be=
schaffungweitererBetriebsfondszur nsunkeenn Ai=MünzreformSchatzanwei=
sungenim Gesammtbetragevon zehnMillionen Mark, und zwar in Abschnitten
von je eintausend, zehntausend,fünfzigtausend und einhunderttausendMark
(SerieVIII derReichs=SchatzanweisungenvomJahre 1877)ausgegebenwerden.

Auf Grund derBestimmungendeszweitenAbsatzesdes§.6 desersterwähnten
Gesetzeshabeichfernerangeordnet,daßdieseSchatzanweisungenals unverzinsliche
ausgefertigtwerden. Die Dauer ihrer Umlaufszeitist auf zweiMonate, vom
4. Beril is zum4. Juni d.J. festgesetzt.

Die Reichsschuldenverwaltungist wegenAusfertigung der Schatzanwei=
sungenmit nähererAnweisungHeitthenworden.

Berlin, den8. April 1877.

Der Reichskanzler.
v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der Königlichen GeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetzbl.1877. 60

Ausgegebenzu Berlin den10.April 1877.
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Reichs-Gesetzblatt.
.& 17.
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Jnhalt: Gesetz über den Sitz des Reichsgerichts.S. 4115.— Vertrag mitOesterreich=Ungarn wegen
Herstellung einer Eisenbahnvon Altwasser nach Chotzen.415.

(Nr. 1182.) Gesetzüber denSitz desReichsgerichts.Vom 11. April 1877.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsunddes Reichstags,was folgt:

S. 1.
Auf denjenigenBundesstaat, in dessenGebiet das Reichsgerichtseinen

Sitz hat, findet§. 8 des Einführungsgesetzeszum Gerichtsverfassungsgesetzkeine
Anwendung.

Das ReichsgerichterhältseinenSitz in Leipzig.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den11.April 1877.

¶. §.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

— —

Gr. 1183.) Vertrag zwischendemDeutschenReich und Oesterreich-UngarnwegenHerstel=
lung einer Eisenbahnvon Altwasser über Friedland und Halbstadt nach
Chotzen.Vom 2.März 1877.

S#a Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestätder Kaiser von Oesterreich,König von
Böhmenrc. undapostolischer W575von Ungarn, von demWuntschegeleitet,
dieEisenbahnverbindungenzwischendenbeiderseitigenReichsgebietenzu erweitern,
Reichs=Gesehbl.1877. 61
Ausgegebenzu Berlin den 16.April 1877.
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habenzumBehufeeinerhierüberzu treffendenVereinbarungzu Bevollmäch=
tigten ernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
denHerrn Otto Grafen zu Stolberg= Wernigerode, Königlich

reußischenOberst à la suite, erblichesMitglied des preu=
Reyen Herrenhausesund der erstenKammerder Stände des
Srissherfagin Hessen,Ritter despreußischenRothenAdler=
Ordens I.Klasse, Großkomthurdes KöniglichenHausordens
von Hohenzollern,Besitzerdes EisernenKreuzes am weißen
Bande, Kommendatordes Johanniter=Ordens, Allerhöchst=
ihren außerordentlichenund bevollmächtigtenBotschafterbei
Seiner Kaiserlichenund KöniglichapostolischenMajestät, und

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böh=
men 2c.und apostolischer König von Ungarn: «
denHerrn Julius Grafen Andrässy von Sssi#gerrat und

Kraszna=Horka,AllerhöchstihrenWirklichen GeheimenRath,
Groztrerz des St. Stephan=Ordens,Ritter des preußischen
SchwarzenAdler=Ordens,MinisterdesHausesunddesAeußern,
Generalmajor2c.,

von welchen,nachgeschehenerMittheilung und gegenseitigerAnerkennungihrer
Vollmachten,unter demVorbehalteder Ratifikation der nachstehendeVertrag
verabredetund abgeschlossenwordenist.

Artikel I.
Die Königlich preußischeund die KaiserlichKöniglich österreichischeRe=

gierungsindübereingekommen,eineEisenbahnvon Chotzenüber Halbstadtund
Friedland nachAltwasserzuzulassenund die Vollendung des Baues nebstder
Eröffnungdes Betriebesderselbenbis spätestens31. Mai 1877 herbeizuführen.

Zu diesemBehufe hat die Königlich preußischeRegierungder Breslau=
Schweidnitz=FreiburgerEisenbahngesellschaftunterm 17. September1873 die
KonzessionzumBau undBetriebeder auf preußischemLandesgebiete,die Kai=
serlichKöniglich österreichischeRegierungder KaiserlichKöniglich privilegirten
österreichischenStaats=Eisenbahngesellschaftunterm14.September1872 dieKon=
zessionzum Bau und Betriebe derauf österreichischemStaatsgebietegelegenen
Streckeder in RedestehendenEisenbahnertheilt.

Artikel II.
Die spezielleFeststellungder Bahnlinie wie des gesammtenBauplanes

und der einzelnenBauentwürfebleibtjederder beidenRegierungenfür ihr Ge=
bietvorbehalten. '

Der Punkt, wo die beiderseitigeReichsgrenzevon der Bahn überschritten
wird, soll auf Grund der von den betreffendenEisenbahnverwaltungenaus=
zuarbeitendenProjekte, nöthigenfalls durch deshalb abzuordnendetechnische
Kommissärenäherbestimmtwerden.

——

———

S“““
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Artikel III.

Die Bahn soll zwarzunächstnur mit Einem durchgehendenGeleisever=
sehen,jedochsoll dieErwerbungdesTerrains im voraus für einedoppelgeleisige
Bahn sichergestelltwerden. «

Bei dem Eintritte des Bedürfnisseswerdendie Hohen Regierungendie
Herstellungdes zweitenGeleisesanordnen.

Der Erwerb der zur Anlage der Bahn erforderlichenGrundstückesoll,
insoferneinee#e Vereinbarungunter denBetheiligtennichtzu erreichenist,
in jedemder beidenStaatsgebietenach denBestimmungendes dort geltenden
beziehungsweisezu erlassendenExpropriationsgesetzeserfolgen. Die Spurweite
derGeleisesoll in Uebereinstimmungmit denanschließendenBahnen1),/135Meter
im LichtenderSchienenbetragen.

Auch im übrigen sollendieKonstruktionsverhältnissedernachdiesemVer=
trage anzulegenden Eisenbahnund derenBetriebsmitteldergestaltnach gleich=
mäßigenGrundsätzenfestgestelltwerden,daß auf den beiderseitigenBahnstrecken
ein ineinandergreifenderBetrieb stattfindenkann, insbesondereauchdieBetriebs=
mittel von undnachdenanschließendenBahnenungehindertübergehenbeziehungs=
weisewechselseitigbenutztwerdenkönnen.

Die von einerder beidenHohenRegierungengeprüftenBetriebsmittel
werdenohnenochmaligePrüfung auchauf derim Gebietederanderenliegenden
Bahnstreckezugelassenwerden.

Artikel IV.

Die beidenHohenRegierungenverpflichtensich, zuzulassenund anzuord=
nen,daß die von Chotzennach AltwasserführendeEtzeihah' an ihren End=
punktenin angemessene,denUebergangder BetriebsmittelgestattendeSchienen=
verbindungmit denzur Zeit daselbstanschließendenEisenbahnengesetztwird.

Artikel V.

Die volle Landeshoheit(alsoauchdie Ausübung derJustiz=und Polizei=
gewalt)bleibtin Ansehungder diebeiderseitigenGebietedurchschneidendenBahn=
streckenauf dem preußischenGebieteSeiner Majestät dem DeutschenKaiser,
König von Preußen, und auf demösterreichischenGebieteSeiner Majestätdem
Kaiser von Oesterreich,König von Böhmen 2c. und apostolischenKönig von
Ungarn ausschließlichvorbehalten.

Artikel VI.

Die Hohen Regierungenbehaltensich vor, zurKico des ihnen
überdie Bahnstreckein ihremGebiete zustehendenHoheits=und Aufsichtsrechts
Kommissärezu bestellen,welchedie Beziehungenihrer Regierungenzu den
SEisieer rerteedsen in allen denjenigenFällen zu vertretenhaben, die nicht
um direktengerichtlichenoderpolizeilichenEinschreitender kompetentenLandes=
ehördengeeignetsind.

614
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Artikel VII.

UnbeschadetdesHoheits=und AufsichtsrechtsderHohenvertragschließenden
Theile über die in ihren GebietengelegenenBahnstreckenund über den darauf
Kftesccen Betrieb verbleibtdie Ausübung des Oberaufsichtsrechtsüber die
en Betrieb führendenEisenbahngesellschaftenoder Eisenbahnverwaltungenim
allgemeinenderjenigenRegierung, in derenGebietedieselbenihren Sitz haben.

Artikel VIII.

Insoweit die preußischeAktiengesellschaftinnerhalbdes österreichischenGe=
bietes, oder die österreichischeAktiengesellschaftinnerhalb des preußischenGebietes
denBetrieb der von Chotzennach AltwasserführendenEisenbahnübernimmt
(Art. XIID oderkünftigübernehmensollte, unterliegendiejenigenEntschädigungs=

ansprüche, welchevon Unterthanender einender kontrahirendenRegierungen
gegendiedem Unterthanenverbandeder anderenangehörendeBahnverwaltung
erhobenwerden,der Gerichtsbarkeitund denGesetzendes Staates, in welchem
die Schadenszufügungstattgefundenhat, sofern dieselbebei dem Bahnbetriebe
veranlaßtist und der Cntschädigungsanfth nichtaus einemmit der betrieb=
führendenBahnverwaltungodereinerderübrigenan demTransportbetheiligten
Bahnen abgeschlossenenFrachtgeschäfthergeleitetwird.

Artikel IX.
Reichsangehörigedes einender Hohen vertragschließendenTheile, welche

von den Eisenbahnverwaltungenbeim Betriebe der Bahnstreckeim Gebiete des
anderenReichesangestelltwerden,scheidendadurchnichtaus demUnterthanen=
verbandeihres Heimathslandesaus.

Die Stellen der Lokalbeamtenmit AusnahmederBahnhofsvorstände,der
Telegraphen=und derjenigenBeamten, welchemit der Erhebungvon Geldern
betraut sind, sollen jedoch thunlichstmit einheimischenStaatsangehörigen
besetztwerden.

SämmtlicheBeamtesind ohneUnterschieddesOrtes ihrer Anstellungbei
der Bahn rücksichtlichderDisziplinarbehandlungnur derAnstellungsbehörde,im
übrigenaberdenGesetzenundBehördendesStaatesunterworfen,in welchem
sie ihrenWohnsitzhaben.

Artikel X.

Die Feststellungund Genehmigungder Fahrpläneund Tarife bleibtder=
jenigen Regierung vorbehalten,in deren Gebiet die betreffendeEisenbahn=
verwaltung ihren Sitz hat. Jedoch soll die Feststellungder Tarifsätzefür
Bahnstrecken,welchein denbeiderseitigenGebietengelegensind und von einer
und derselbenVerwaltung im Betriebegeleitetwerden,nach gleichenGrund=
sätzenerfolgen.

Beide vertragschließendenTheile verpflichtensichferner, dahinzu wirken:
1. daß die auf ihrem GebietegelegeneStreckeder von Chotzennach
AltwasserführendenEisenbahnmit einerfür denVerkehrgenügenden
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Anzahl von Betriebsmitteln,welchedenim ArtikelIII vereinbarten
Voraussetzungenentsprechen,ausgerüstetwerde;

2. daß von den betriebführendenVerwaltungen zwischenChotzenund
Altwasser und möglichstim Anschlussean die Züge der angrenzenden
Bahnstreckenfür diePersonenbeförderungmindestenszweiZüugetäglich
in beiden Richtungen und für den Güterverkehrso viele Sig:
eingerichtetwerden,als zur Bewältigung desselbenerforderlichsind;

3. daß die Beförderungder Personenund Güter auf der von Chotzen
nachAltwasserführendenEisenbahnzu möglichstmäßigenTarifsätzen,
die Beförderung von Kohlen, Koaks, Steinen, Erzen, Roheisen,
Dungsalz und —. Düngungsmittelnin ganzenWagenladungen
und au As Entfernungenthunlichstzu dem Satze von fünf
Sechstel MarkpfennigdeutscherWährung oder dem entsprechenden
Satze in österreichischerWährungSilber * je fünfzigKilogrammund
7), KilometernebsteinemExpeditionszuschlagvon höchstenssechsReichs=
mark deutscherWährung oder dem entsprechendenSatze in öster=

reichischer Währung Silber für je fünftausendKilogramm stattfindet;
4. daß der Einführung direkterExpeditionenim Personen=und Güter=
verkehr,sobalddieselbenim InteressedesVerkehrsvon beidenHohen
Regierungenals 2 bezeichnetwerden,seitensder betrieb⸗
führendenVerwaltungender Chotzen=Altwasser=Bahn,soweitdieselbe
betheiligtist, nichtwidersprochenwird.

Artikel XI.

Es soll bei Beförderungauf der Altwasser=ChotzenerEisenbahnsowohl
hinsichtlichder giärcerunastal. als der Zeit der AbfertigungkeinUnterschied
zwischendenBewohnern beiderReichegemachtwerden, namentlichsollen die
aus demGebietedes anderenReichesübergehendenTransporte wederin Be=
iehungauf dieAbfertigungnochrücksichtlichderBeförderungspreiseungünstiger
ehandeltwerden,als die aus dem betreffendenReicheabgehendenoderdarin
verbleibendenTransporte.

Artikel XII.

Die Siihcche wird unterAufsichtderdazuin jedemderbeidenReichs=
ebietekompetentenBehördenin Gemäßheitder für jedesGebietgeltendenVor=
shriten und Grundsätzezunächstdurchdie Beamten der Eisenbahnverwaltung
gehandhabtwerden.

Artikel XIII.

Der Betriebswechselsoll auf — Eisenbahnstationstattfinden,welche
auf österreichischemGebietezunächstder Grenzebei Halbstadt zu errichtenist.
Die KaiserlichKöniglich österreichischeRegierung wird deshalb der Kaiserlich
KöniglichprivilegirtenösterreichischenStaats=Eisenbahngesellschaftdie Verpflich=
tung auferlegen,den Betrieb auf der Strecke von der beiderseitigenGrenze bis
zur Wechselstationbei Halbstadtan die Breslau=Schweidnitz=FreiburgerEisen=
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bahngesellschaftzu überlassen,welcherdieAusführungdesBaues undBetriebes
innerhalbdes preußischenStaatsgebietesübertragenwordenist.

Die EinrichtungendesBaues und Betriebes,dieKonstruktiondesOber·
bauesder Bahn und die Signaleinrichtungenvon der beiderseitigenGrenzebis
zu demBahnhofe bei Halbstadt sollen alsdann mit denjenigenEinrichtungen
übereinstimmen,welchein diesenBeziehungenfür die auf preußischemGeblete
gelegeneBahnstreckegenehmigtwerden.

Die AnlageundAusrüstungdesBahnhofesbei Halbstadtselbsterfolgt
nachden in Epherrssch=UngurgeltendenGrundsätzen. "

Artikel XIV.

Ueberdie näherenBedingungen, unter welchendie Betriebsüberlassung
befügich der von der beiderseitigenGrenzebis zu demBahnhofe bei Hülstent
gelegenenBahnstreckestattfindenwird, bleibt eineVerständigungder Kaiserlich
Königlich privilegirtenösterreichischenStaats=Eisenbahngesellsaft, als demKon=
zessionärder betreffendenBahnstrecke,und der denBetrieb auf derselbenüber=
nehmendenpreußischenEisenbahnverwaltungvorbehalten. Jedenfalls soll aber
die letztereseitensderKöniglich preußischenRegierungbindendverpflichtetwerden,
die ordnungsmäßigeInstandhaltungder ihr in Betrieb gegebenenStreckenebst
allem Zubehör einschließlichder nach —— * erwaltungsgrundsätzen
erforderlichwerdendenErneuerungenauf eigene Kostenzu übernehmenund dem
Konzessionärdas auf die betreffendeStrecke verwendeteund nachzuweisende,
etwaigeKostender GeldbeschaffungoderKursverlustenicht enthaltendeAnlage=
kapitalmit jährlich fünf Prozent zu verzinsen. Erweiterungender ursprüng=
lichenFsngrne ) welchedie KaiserlichKöniglich österreichischeRegierungim
Interesse desVerkehrsfür gebotenerachtenmöchte,werdenauf Kostendes Kon=
zessionärsder betreffendenBahnstreckeausgeführtwerden.

Auch sollen die — — KostensolcherErweiterungendem von
der betriebführendenVerwaltungzu verzinsendenAnlagekapitalhinzutreten.

Wegen Mitbenutzungdes Bahnhofes und der Bahnhofs=Anlagenbei
Halbstadtund wegender denEigenthümerndafür zu leistendenbesonderenEnt=
schädigunghabendie beiderseitigenBahnverwaltungenunter Vorbehalt der Ge=
——— ihrer respektivenRegierungengleichfallseinAbkommenmit einander
u treffen.

Beim Mangel eines Einverständnisseshabensich die Bahnverwaltungen
dennachvorgängigerVerständigunggemeinschaftlichzu treffendenAnordnungen
der beidenHohenRegierungenzu n.

K....

Artikel XV.

Auf der bezeichnetenGrenzstation(Art. XIII) wird zur Erreichungdes
im Artikel 8 desHandels=und ZollvertrageszwischenPreußen undOesterreich=
Ungarn vom9.März 1868 bezeichnetenZweckesvon beidenSeiten je einGrenz=
Soliamn errichtetbeziehungsweisemit demanderenzusammengelegtwerden.

DiesenGrenz=Jollämternsind beiderseitsdie denVerkehrsverhältnissenent=
sprechendenAbfertigungsbefugnisseeinzuräumen.
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Die vertragschließendenRegierungenerklärensichbereit, dieseBefugnisse
zuerweitern,sobaldundsoweitdieAusdehnungdesVerkehrsdieserfordern4

Artikel XVI.

In Betreff der durch beiderseitigeKommissäreseinerZeit noch näher zu
verabredendenFörmlichkeitender zollamtlichenRevision und Abfertigung des
assagiergepäcksundder ein=undausgehendenGüter ertheilenbeideRegierungen
ich die Zusicherung,daß die in Rede stehendeBahnstreckenichtmindergünstig,
als en eine anderein das Ausland übergehendeEisenbahnroutebehandelt
werden soll.

Im Interesseder Förderung des Verkehrs wird dabei jede nach den in
ReichenbestehendenGesetzenzulässigeErleichterungund Vereinfachung

eintreten.
Artikel XVII.

Die wegenderHandhabungderPaß=undFremdenpolizeibeiReisenden
mittelstder Eisenbahnunter beidenRegierungenschonbestehendenodernochzu
verabredendenBestimmungensollen auf die in Rede stehendeEisenbahnver=
bindungAnwendungfinden. UeberdiedenKöniglichpreußischenPolizeibeamten,
welcheauf demBahnhofeHalbstadtstationirtwerdenmöchten,beizulegenden
Amtsbefugnissebleibt eine besondereVerständigungunter den beidenvertrag=
schließendenRegierungenSchißtrtere Die diesfälligeVerhandlung soll min=
destensdreiMonatevorInbetriebsetzungderChotzen=Altwasser=Eisenbahnbeginnen
und vor der Eröffnung des Betriebes thunlichstvollständigzum Abschlußge=
brachtwerden.

Artikel XVIII.
Die RegelungdesPost=und Telegraphenbetriebesauf der von Chotzen

nachAltwasserführendenEisenbahnbleibtder besonderenVerständigungzwischen
den beiderseitigenPost=und Telegraphenverwaltungenvorbehalten.

Bei derRegelungdesPostbetriebeswird davon ausgegangenwerden,daß
der Betriebswechselan demselbenPunkte stattfindet,welchernachArtikel XIII
für den Eisenbahnbetriebswechselund nachArtikel XV für die Zollabfertigung
in Aussichtgenommenist, daß die Kostendes Posttransportesjederseitsbis zu
diesemPunkte beziehungsweisevon diesemPunkte ab bestrittenwerden,und
daß die lwi Eisenbahnverwaltungdie Verpflichtungzu übernehmenhat,
auf der Streckezwiscen der beiderseitigenReichsgrenzeund demBahnhofe bei
Halbstadtdieselben Leistungenzu Gunsten der deutschenReichspostverwaltung
auszuführen,welchederselbenfür die auf deutschemGebietegelegeneBahnstrecke
konzessionsmäßigauferlegtsind. .

Artikel XIX.
2 Die KaiserlichKöniglich österreichischeRegierungwird denBetrieb der auf
österreichischemGebietegelegenenBahnstrecke,soweitderselbevon der Breslau=
Schweidnitz=Freiburger=Eisenbahngesellschaftgeleitetwird, mit keiner anderen
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oderhöherenAbgabebelegen,als derjenigen,welchedenBahnbetriebausländischer
Eisenbahn=Aktiengesellschaftenim österreichischenStaate im allgemeinentrifft.

Desgleichenwird die Königlich preußischeRegierung für denFall, daß
der Betrieb der auf preußischemGebietegelegenenBahhnstreckekünftigvon einer
österreichischenAktiengesellschaftgeleitetwerdensollte, von derselbenkeineanderen
oder höherenAbgabenerheben,als diejenigen,welchedenBahnbetriebder be=
treffendenAktiengesellschaftenim preußischenStaate im allgemeinentreffen. 7

Artikel XX.
Für denFall, daß die in Preußen gelegeneStreckeder denGegenstand

des gegenwärtigenVertragesbildendenEisenbahnseinerZeit von der Königlich
wwmeußiehenRegierung angekauftwerdenmöchteund ebensonachdemAblaufe
der * die österreichischeStreckeder obigenBahn bestimmtenKonzessionsfrist,
desgleichenim Falle der Einlösung dieserEisenbahnstreckedurchdie Kaiserlich
Königlich österreichischeStaatsverwaltungsoll zwischendenHohenRegierungen
über die Erbeeue des Betriebes auf der EisenbahnlinieChotzen=Altwasser
ein demVerkehrund denbeiderseitigenInteressenentsprechendesbesonderesUeber
einkommengetroffenwerden.

Artikel XXl.
GegenwärtigerVertrag soll beiderseitigzur AllerhöchstenGenehmigungs

vorgelegt und dieAuswechseung der darüberauszufertigendenRatifikations=
Urkundenspätestensbinnen4 Wochenin Wien bewirktwerden. i «

Zur BeglaubigungdessenhabendieBevollmächtigtendenselbenunterzeichnet·
undbesiegelt. » «

So geschehenzu Wien, am 2.März 1877.

Otto Graf zu Stolberg. Andrässy.
(L. S.) (L. S.)

Der vorstehendeVertrag ist ratifizirtwordenund die Auswechselungder
Ratifikations=Urkundenhat stattgefunden.

— —

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei „
(R. v. Decker). 4
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(Nr. 1184.) Bekanntmachung,betreffenddie Ausgabevon Schatzanweisungenim Betrage
von 10.000.000Mark. Vom 24. April 1877.

A## Grund der durch§. 3 Ziffer 2 des Gesetzes,betreffenddie Feststellung
desHaushalts=EtatsdesDeutschenReichs für das Jahr 1876, vom 25. De=
*¾jf»5|=1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 325), durchF. 3 des Gesetzes,betreffend
ie Feststellungdes Haushalts=Etatsdes DeutschenReichs für das Vierteljahr
vom 1. Januar bis 31.März 1877, vom 23.Dezember1876 (Reichs=Gesetzbl.
S. 239) und durchF. 2 des Gesetzes,betreffenddie vorläufigeErstreckungdes
Haushalts=Etatsdes DeutschenReichs für das Vierteljahr vom 1. Januar bis
31. März 1877 auf denMonat April 1877, vom 26. März d. J. (Reichs=
Gesetzbl.S. 407) mir ertheiltenErmächtigunghabe ich bestimmt,daß behufs
der Beschaffung weiterer Betriebsfonds zur “=— der Münzreform
Schatzanweisungenim Gesammtbetragevon zehnMillionen Mark,und zwar in
Abschnittenvon je eintausend,Ehiteusstei fünfzigtausendundeinhunderttausend
E (SerieIX derReichs=Schatzanweisungenvom Jahre 1877)ausgegeben
werden.

In Gemäßheitder Bestimmungendes zweitenAbsatzesdes §. 6 des erst=
erwähntenGesetzeshabeich fernerangeordnet,daß diese Schatzanweisungenals
unwerzinslicheausgefertigtwerden. Die Dauer ihrer Umlaufszeitist auf drei
Monate? vom 12. April bis zum 12.Juli d. J. festgesetzt.
Die Reichsschuldenverwaltungist wegenAusfertigung der Schatzanwei=

sungenmitnähererAnweisungversehenworden.

=

Der Reichskanzler.
& In Vertretung:

Hofmann.
—

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der Königlichen GeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetzbl.1877. . 62

Ausgegebenzu Berlin den26. April 1877.
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(Nr. 1185.) Gesetz)betreffenddie FeststellungdesHaushalts=EtatsdesDeutschenReichs für
das Etatsjahr 1877/78.Vom 28.April 1877.

Wa Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund des Reichstags,was folgt: «

Z.1.
Der diesemGesetzeals Anlage beigefügteHaushalts=Etat des Deutschen

5 Reichsfür das Etatsjahr1877/78wird
in Ausgabe
auf 540.536.915Mark, nämlich

auf 412.713.516Mark an fortdauernden,und
auf 127.823.399iE# an einmaligenAusgaben,

un
in Einnahme
auf 540.536.915Mark

festgestellt.
Die Vertheilung der unter Kapitel 20 der Einnahme in einer Summe

2 Matrikularbeiträgeauf die einzelnenBundesstaatenwird durchbe=
sonderesGesetzgeregelt.

S. 2.
5 Der diesemGesetzeals weitereAnlage beigefügteBesoldungs=Etatfür das
Reichsbank=Direktoriumfür dieJeit vom1.April 1877bis 31.März 1878
wird auf 132.000Mark festgestellt.
Neichs=Gesetzbl.1877. 63

Ausgegebenzu Berlin den30. April 1877.
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§.3.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt:
1. zur vorübergehendenVerstärkungdes ordentlichenBetriebsfondsder
Reichs=HauptkassenachBedarf, jedochnichtüberdenBetrag vonvier=
undzwanzigMillionen Mark hinaus,

2. behufsder BeschaffungeinesBetriebsfondszur Durchführungder
Münzreformbis zumGelene von einhundertMillionen Mark

Schatzanweisungenauszugeben.
K.4.

Die Bestimmung des ZinssatzesdieserSchatzanweisungen,derenAus=
fertigungder preußischenHauptverwaltungder Staatsschuldenübertragenwird,
undderDauer derUmlaufszeit,welcheden30.September1878nichtüberschreiten
darf, wird dem einer überlassen.Innerhalb diesesZeitraumskann,nach
AnordnungdesReichskanzlers,derBetragderSchatzanweisungenwiederholt,jedoch
nur zurDeckungder in VerkehrgesetztenSchatzanweisungenausgegebenwerden.

g.5.
Die zur Verzinsungund EinlösungderSchatzanweisungenerforderlichen

Beträgemüssender Reichsschuldenverwaltungaus den bereitestenEinkünften
des Reichs zur Verfallzeit zur Verfügunggebelt werden.

S. 6. .
Die AusgabederSchatzanweisungenist durchdieReichskassezu bewirken.
Die Zinsender Schatzanweisungen,sofern letztereverzinslichausgefertigt

sind, verjährenbinnen vier Jahren, die verschriebenenKapitalbeträgebinnen
dreißig Jahren nach Eintritt des in jeder Schatzanweisungauszudrückenden
Fälligkeitstermins. #*

— Die Deckungsmittelfür dieunterdeneinmaligenAusgabennachgewiesenen
eträge:

zur ErweiterungderUmwallungvon Straßburg 1.300.000Mark,
2. zurErweiterungderMilitär=Erziehungs=und Bil=
r—

natenrn . 3.026.500
3. zum Bau eines Kasernementsfür die Artillerie=
Schießschulein Berlln 400.000

4. zumNeubaueinesGarnison=Lazarethsin Ludwigsburg 35.000
5. zur ErweiterungderFestungsthoreundThorbrücken
im IntereseizesVerkeh4. 1.706.600

, -.·z«urEn«tfestigungvonPfalzburg.................. 197.000
sind vorschußweiseaus demReichs=Festungsbaufondszu entnehmen.

S
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Die RückerstattungdieserVorschüsseerfolgt: «
zu 1 aus denvon derStadtgemeindezuStraßburgfür dieentbehrlich
werdendenGrundstückezu entrichtendensiebenzehnMillionen Mark
(Gesetzvom 14. Februar 1875, Reichs=Gesetzbl.S. 62),

zu 2 aus denVerkaufserlösenderGrundstückedes jetzigenBerliner
KadettenhausesundderKriegsakademie(Gesetzvom 12.Juni 1873,
Reichs=Gesetzbl.S. 127),

zu 3 aus demVerkaufserlösedes altenKasernementsderArtillerie=
Schießschule,

zu 4 aus demVerkaufserlöseder demnächstentbehrlichwerdenden
Lazarethgrundstückein Ludwigsburg,

zu 5 und 6 aus denaufkommendenErlösenfür Festungsgrundstücke
in Stettin (ArtikelV des Gesetzesvom 30. Mai 1873, Reichs=
Gesetzbl.S. 123).

sickundichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenCarlsruhe,den28.April 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.
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Betrag
für das

32 Ausgabe. Etatsjahr
S 9 1877/78.

Wark.

FortdauerndeAusgaben.

I. Reichskanzler-Amt.
1. BReichskanzler-Amt.

16. egtse.... ’... 500.600
1.Wohnungsgeldzuschüssteee 71.820
8/9. AndereT#r#sce asgabe.s 36.400
10/12.Schliche und vermischteAuisgaben 167.500
13. DispositionsfondsdesReichslengiers................ 120.000

SummeKapitel 1. 896.320

2. AllgemeineFonds.
1. DispositionsfondsdesKaisers zuGnadenbewilligungen

A — — bstn 900.000
2//. Ausgabenzu gemeinnützigenZwecken 518.600
8. Abfindungin FolgeAufhebungderElbzölll 219.336
9.Rayon=Entschädigungsrenen .. .... 633.800

10/12.] Vergütungenan Preußfen 37.200
SummeKapitel 2. 2.308.936

3. Reichskommissariate.

Kontrole der Zölle und Verbrauchssteuern.
1/4.Ausgaben für diekontrolirendenBeamten 396.500
5/88. Zoll= und Steuer=Rechnungsbüreaudes Reichskanzler=

Amts........................................... 12.600
9.Vermischte, bei denAbrechnungenüber die Lölle und

Verbrauchssteuernauf dieEinnahmein Anrechnung
konmende Astrabhreeee. 6.000

SummeTitel1 bis 9.. 15·-100
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et 8Darunter
Ausgabe. Etatsjahr künftig

1877/78.wegfallend.
Mark. Mark.

Uebertrag . 415.100 —
UeberwachungdesAuswanderungswesens 18.000 —

eichsiSchulmmission............................ 3.600 —
TechnischeKommissionfür Seeschifffahrt . .. 18.000 —
BeaufsichtigungdesSteuermanns=und Schiffer=Prü=
fungswesens,sowiedesSchiffs=Vermessungswesens. 18.000 —

VerwaltungdesReichskriegsschatzes................. 1.350 —
SummeKapitelZ..... 474.050 —

Gundesamtfür das Heimathwesen.
Befolbumdettnnn. =2 27.000 —
Wohnungsgeldzuschüsse 2.700 —

SummeKapitel4... .. 29.700 —

EntscheidendeDisziplinarbehördden 9.000 —
SummeKapitel5 für sich.

StatistischesAmt.
Bejetdmesenn————“4. 81.960 —
Wohnungsgeldzuschüsse 12.480 —
Andere . 42.500
— . —— 87.850 —

SummeKapitel 64 —

Normal-Eichungskommission.
Besoldunggen. — 29.730 —
Wohnungsgeldzuschüssee 4.500 —
Andere Hersenliche sten.g 15.500 —
Sächlicheund vermischteAusgaben............... ... 22.000 —

71.730SummeKapitel 7



für das Darunter
— U *

1 Ausgabe. Etatsfahr tnnse
55 1877/78.wegfallend.

Mark. Mark.

12. Sesandtschaftenund Konsulate.
1/25.Besoldungen desGesandtschaftspersonas ... 2.098.300 1.050
26.Zu RemunerationenundDiäten an nichtfestangestellte

Beamte bei denGesandtschafen 120.000 —
27/70.] BesoldungenundLokalzulagenderKonsulatsbeamten
71.Remunerationen undDiäten für dienichtfest*r*E52

BeamtenundUnterbedientenbeidenbesoldetenGeneral=
Konsulaten,Konsulatenund Vize=Konsulaten 250.000 —

72X77.SächlicheundvermischteAusgaben................. 712.200 2
— 75.000 –

Summe Kapitel 12 4.544.600 .050

13. AllgemeineFonds.
————M————— 70.000 —

2. JEntschädigungenfür Kursverlusteund Kanzleigeschenke 5.430 5.430
3.LuU außerordentlichenRemunerationenundUnterstützungen 21.000 —
4.ZugeheimenAusgaben».................·......... 48.000
5.Dotation für das archäologischeInstitut in Rom und

die Zweiganstaltin Ahen .. 98.855 —
6.Sonstigeusgaben................................ 138.000 —

Summe Kapitel 13 381.285 5.430
SummeIV. (Kapitel11—13) 5.908.255 6.480

64
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Ueberhaupt
Preußen Sachsen. Würt= für das

— Ausgabe. re. temberg.Etatsjahr
o 1877/78.

Mark. Mark. Mark. Mark.

V. Derwaltungdes
Reichsheeres.

14. Kriegsministerium. - ..

1J7.Besoldungen.................. 1.375.620-76.26082.7101.534.590k
8j10.AnderepersönlicheAusgaben... 65.250 9210 1.500 75.960
11/12.SächlicheAusgaben 174.000 6.900 30081200

Summe Kapitel14 I.614.870)0 92.370) 84.510 1.791.750

15. Militär-=Kassenwesen.
1/2.Besoldungen 130.800 1395 13.35000
3/4. SächlicheAusgaben . 92.148 2.115 — 94.263,

Summe Kapitel15 222.948 21.165% 13.3500 257.463

16. Militär-Intendanturen. · —

1-5.Besoldungen.....·............ 1.199.370-90.930i83.5501.373,850"
6/7. AnderepersönlicheAussabern 94.223 7.200 I1.0o 112.523
8/9. SächlicheAusgaben 102.009 7.86018090 79

Summe Kapitel16 1.395.602 105.990 112.740 1.614.332

17. Militär-Eeistlichkeit.
1/2. Besoldunggen 342.00 — 360.225
3/4. Andere persönlicheAusgaben 115.657 1.950 7.800 125.407
56. SächlicheAusgaben 45.810 6.240 2.220 54.27

Summe Kapitel17 . . ... 503.460% 26.415% 10.020 539.902

18. Militär-= Justizverwaltung.

1/2.Besoldungen 444.0755%% 54s1,0
3/5. AnderepersönlicheAusgaben. 54.972 4.255 3.240 62.467
6. SächlicheAusgaben 7.200 600 1.400 9.200

Summe Kapitel184 506.244 — 613.43Z
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— — — 3
eußen achsen. ürt= ür das »-

,-.·; Ausgabe. re. temberg. Etatsjahr 8
187/78. allend

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

HöhereTruppenbefehlshaber....! 2.248. 1761 156.534139. 77012.544. 48033. 900

Gouverneure,Kommandantenund
Platzmajore.

1/2.Besoldungen 616.668117. 628115. 3000 649.596128.908
3. Büreaugelderfür die Etappen= #

geschäleeere 1.6200 860s 180 2.160 —
Summe Kapitel20 6S-WS 7-988“ 15.480 651.7560%28

Adjutantur-OffiziereundOfsiziere
in besonderenStellungen.

1/2. AdjutantenSr. MajestätdesKai=
ks undAdjutantur=Offiziere. 401.412 34.20000% —

3. Offizierein besonderenStellungen 450.000| 23.700| 12.000 45 —
Summe Kapitel21 . . ... 85T412 57.900 52.8000 962.11—

5eneralstab und Landes=ver=
messungswesen.
Generalst .... ...... 1.092.181175. 6301 46.25011.214.06116. 000

8/12. Büreau desZentral⸗Direktoriums
·derVermessungen........... — — — 17.610 —

13/25.Landes=Aufnahe 993.700 — Narm. —=.
Summe Kapitel 22 2.103.491 75.6300 46.25022144

Ingenieurkorps.
1. 1Besolunde...... 1.323.852 56.412 — 1.380.2644 —

2/3. AnderepersönlicheAusgaben 38.340 1.620 — 39.9600—-—
4. Uebungs und Unterrichtsfonds. 59.100 3.150 — 62.2500 —

SummeKapitel23 .42. 293 61.1 —- 1.482.474—k
,. ;

. Geldverpflegungder Truppen.
1/7. Besoldunggen 73.434.336|.S14,0462 1 496 2760
s« Seite..... 73.434.3365.814.0464.321.31483.569.69652.760"



Ueberhaupt 1
Preußen Sachsen.] Würt= für das

8 Ausgabe. re. temberg.Etatsjahr
8 1877/.

Mark. Mark. Mark. Mark.

Uebertrag.. 73.434.3365.814.,046.321.3144896
8/14. AnderepersönlicheAusgaben. 3.258. 4351 217.942 164.48313.640.86018
15/20.Sächliche Auisgaben. 3.298.7344
1.Sonstige vermischteAusgaben. 167.101 270 13.420

Summe Kapitel 24 .4. 80.158.608. 267G5.659 9L.137.,S34:

25. Maturalverpflegung. »
1.Besoldungen.................. 756.48059.520s45.175861.175«
2-3.AnderepersönlicheAusgaben.« 15.000 840 908 16.7481
46. SächlicheAusgaben ... 66.462.663/5.369.8853.866.17 24=720

Summe Kapitel 25 67.234.143/5.430.245/J.JL. 55) C.G-G

26. Gekleidungund ZAusrüstungder
Truppen.

1. Besoldunen.. 64.65ö0%26.9404
2/3. AnderepersönlicheAusgaben. 3.300 975 370 4.645
4/8. UnterhaltungderBekleidungund

AusrüstungderTruppoen18.440. 2791. 44.660|81.14520.90,084
9/10., Verwaltung der Montirungs=

Lepets.. 44.972 4.659 4.875 54.504
Summe Kapitel 26 18.553.20TOSO L.13, 5

27. Garnisonverwaltungs-und Her=
viswesen.

12. Besoltungeng 1.429.470 77.475 1r 2282
3.Emolumente 141.30 11o *Wl“é 151.227
4% AnderepersönlicheAusgaben. 134.255 6.658 3.1044
8/10. Unterhaltungder Kasernenund

Garnisongebäude 9.657.272 759.958 620.22711. 037.457
11/13.|UnterhaltungderDienstwohnun=

genund Dienstgebäude 720.2151| 30.410| 33.360| 783.98554
Seitte.12.082.5199 866.483 isn 13.689.0144



Ueberhaupt
Preußen Sachsen. Würt= für das künsti

Ausgobe. re. temberg.Etatsjahr gos
7 187/18.6e

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

Uebertrag .. 12.082.5191 866.483 740. 01213. 689.0141 4.091
14. JZugrößerenKasernen⸗Retablisse⸗

mentsbautenund für Neubau=
bedürfnisseansonstigenkleineren
Garnisonanstalteon.. .. 825.000 700000 927. 000o—

15. Lur UnterhaltungderUebungs=
lätzeund zu kleinerenGrund=
serwerbungen 414.27000 512.7701 —

16.Manoverkosten................ 1.251.32568.52037.0001.356.845
17.Servts....................... 12.249.910939.738593.27113.782.91972.088J

SummeKapitel27..... 26.823.0242.001.7411.443.78330.268.5486.179z

Wohnmgøgeldzuschusse»«»... 6.325.785451.547393.6157.170.9475.664

Militärsmedikiualmsm 5

*v Besoldunggn. 645.018 19.680) 33.728 698.423.630
Emolument 47.600 1.650 2.850 52.100

! AnderepersönlicheAusgaben. 354.270|24.8303 4399T620
Lagesthernt afts- undKran= «
Herpfte .————“—3 3.126.40 3. 545. 12111—

13/I4.HKostenn ArzneienundVerband⸗
aitte. 6 303.600 20.870 17.72 342.1999—

15. Lur Unterhaltungder Utensilien 545.0835% 3431
16. Zur Unterhaltungder Lazareth=

gebäude,sowiezukleinerenRe=
tablissements=undErgänzungs=
bauten..................... 200.00046.500-33.600»280.100s—,

17.SachlicheundvermischtcAuss .-
gabenfür die militärärztlichen « «-
Bildungsanstalten........... 33.500-1.9001—— 35.400l —-

SuumteKapttel29».»5.255.471405.843314.8565976.1707.830.



Uechn#t
— Preußen Sachsen. Würt= für das
— Ausgabe. re. temberg. Etatsjahr
SE " 1877/78. 5

Mark. Mark. Mark. Mart.

30. verwaltungderTraindepotsund
Instandhaltung der Feldge=
räthe.

. Besolbdunggen 79.440 5.610 5.610 90.660
2/4. SächlicheAusgabben 309.600%

Summe Kapitel 20 389.04030 25.0500 444.570

31. verpflegungder Ersatz-und Ne=
servemannschaftenete.

1. Ersatz=und Reservemannschaften.298.000|S%%10 312
2. Deserteureund Arrestaten 13.926 1.780 750 16.456

Summe Kapitel31. 2.311.9200 119.397 95.445.526.768

32. Ankauf der Kemontepferde.
1. Befsoltumgen 34.800 — — 34.800
2. Zum Ankauf der Remonten . . . 4431.005 467.391G 44
3/4.Geldvergütungen zur Selbstbe= -

schaffungvonDienstpferden.. 125.34310.164 8.616144.123
5. Kosten für den Transport der »

Remonten.................. 32.655 3.630 2.7·OOI 38.985
Summe Kapitel 322# 4623. 8031 481.186 339.480 5.444.46

33. verwaltungderRemontedepots.
Peseltungen.................. 166.050 — 166.050

2/3. AnderepersönlicheAusgaben 2.400— — 2.400
44.Wirthschaftskosten 1.057.40 0 — .1.057.400-
5-6.AusgabenfürBautenundMei ; I

liorationen.............. ».... 200.000— — 200.000
7. SonstigeNebenkosten 1.390 — — 1.500

SummeKapitel33.. — — — —



Ueberhaupt
Preußen Sachsen. Würt= für das künfti

Ausgabe. 2Rc. temberg.éEtatsjahr 8
—7 fallend.

Mark Marl. Wark. Mark. Mark.

Reisekostenund Tagegelder,vor=
spann-und Transporthkosten.

1.. Reisekostenund Tagegelder. 2.397.40 121.20| 350%23=- —
2. Vorspann=und Transportkosten 1.661.340 81.260139.526.882. 1200—

Summe Kapitel 344 4 4.058744=876 16.0833 —

Militär-Erziehungs- und 8il=
- dungswesen.

1/2.General- Inspektioo. 26.52200 0 — 26.520 —
3/5. Ober=Militär=Examinationskom=
» misswn........-.....·....... 27.090-— — 27.090—
Z. 6/9. Kriegsakademie................ 138.180 — — 138.1800 —
10/13. VereinigteArtillerie=und In=
1 ’ genieurschule................ 164.849—— — 164.849s——
-.14-17.Kuegsschulen................. 472.511— — 472.511—
.18-21,Kadettenanstalten»............ 1.089.431 93.930 — 1.183.3614.650
-22.PrüfungskommissionfürArtils .
( leriesHauptleuteundPremieri .
« Lieutenants.....·.......... 360—— —- 360—

ZurllnterhaltungderDivisionss2c. . —
Bibliotheken................ 18.600 2.400 1.500 22.500—

(25.|Inspektionder Infanterieschulen 10.58 — 10.548 —
/29.UnteroSaesärren............. 867.31797.68616.905981.908l——
,«.Militär-chießschule........... 98.720 — — 98.720—
.ZentraliTurnanstalt........... 57.265— — 57.2606—
Dispositionssondsdes Kriegs=
ministerinmm... — 50.50 0— — 50.500—

·MilitäriKnabensEiehungsiJns
stitutundGarnionschulen». 315.58932.637 7.912356.1386968

UnterrichtselderderTruppen« 236.850118.200 14.454269.504—
.JnspektionesMilitär-Veterinärs

wesens..................... 8.340 — — 8.340—
dMilitär=Roßarztschule2. 140.842 — — 140.8421 —

Lehrschmieden . 35.150 5.14811 40.2981
SummeKapitel35.. — 250.00114% 11.618
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Ueberhaupt
7 Preußen Sachsen.Würt= für das

SE Ausgabe. re. temberg.Etatsjahr
55 1877/78.

Mart. Mark. Mark. Mark.

36. Militär-Sefängnißwesen.
1. Besoldungen 148.2644
2/3. AndereFsbnüthe Ausgaben. 80.792 7.722 3.38. 91.898
4. .................. 465.010l 31.349I14.822511181,
5.Beketdun.................... 153.790 13.800 6.582 ê
6. — undUnterhaltung. 85.745 7.810 3.655 97.210
7. Büre##u#kosrternn. 6.140 558 420 7.118

Summe Kapitel 36 939.74087.689 35.739 1.063.168

37. Artillerie- und Waffenwesen
1/6. —— — . .304.2760 44. 535 33.1051 1.381.916
7/14. AnderepersönlicheAusgaben.. 106.733 4.500 3.0900 U4.329
15/23.Sächliche Aissabenn. 9.585.955 694.428448 614. 8281

Summe Kapitel 37 10.996.961.649111.07

38. TechnischeInstitutederArtillerie.
——— 221.022 20.145 — 241.16

2/(3. AnderepersönlicheAusgaben 92.4400.000 — 104.44
499. SächlicheAusgagden 214.188 6.000 — 220.188

SummeKapitel338. 527.65038.1444 565.795

39. Bau und Unterhaltung der
Festungen.

1/2. —— — .................. 401.445 2.955 — 404.400
3/4. AnderepersönlicheAusgaben 42.405 — — 42.40
5/12. Sächlicheund vermischteAus= «·

gaben............·......... 2.121.340«20.93598002152075.
SummeKapite139...» 2.565.190l23.8909 598.



28
reußen Sachsen. ür das ft;

— Ausgabe. 2c. . temberg.Etatsjahr
17/78. r.

Mark. Mark Mark. Mark. Mark.

Unterstützungenfür aktiveMilitärs
und Bramte, für welcheheine
besonderenUnterstützungsfonds
bestehen.

1. Hur AllerhöchstenVerfügung 54.000 — — 54.00
2. Lur Verfügung des Kriegsmi=

nistetiim... 16.800 3.390 5.550 25.740
SummeKapitel 410 70.800 3.390 5.550 79.7t400

Invalideninstitute.
1/5. Besoldingen. 297.191 —. – 297.1911

6/9. AnderepersönlicheAusgaben. 64.819 — 6.493 71.311 —
10. Verpflegungund Ausrüstung 115.932 — 5.221 121.3531 —
11.Verwaltung undUnterhaltungder

Jnvalidenhäuer............ 19.317 —- 6.410 25.7271—
12. VermischtesächlicheAusgaben 14.000 — 465 14.466—

SummeKapitel41 . . . .. 511.259 — 18.7891 530.0481 —

ZuschußzurMilitär-⸗Wittwenkasse. 774.1451132. 909) 78.600 985.654 —

VerschiedeneAusgaben.
1/2. Zu Entschädigungenund unvor⸗

hergesehenenAusgaben 55.725 4.572 5.900 66.19—
3. Du geheimenAusgaben .. 34.500 — —- 34.500—

SummeKapitel43..... 90.225 4.572 5.900 100.6911—
SummeKapitel14—43 248.881.92318.847.28313.659.657281.388.863 255.884

Dazu:
MilitärverwaltungvonBayern. — — — 42.164.53—
SummeV (Kapitel14—44) — — —323.553.398255.884

th1877. 65
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« et ag
* ür das

Ausgabe. Etatsjahr
S 5 187 7/ 78.

Mark.

VI. Marineverwaltung.

45. Admiralität.
14. —— — 359.262
5/)77. UnderepersönlicheAussahbn 50.060
8/9. SächlicheAusgagen 40.900

SummeKapitel45 ... .. 450.222

46. GodrographischesBüreau.

1/3. — 45.630
4. UnderepersönlicheAissabben 20.000
56.Sächliche Ausgagggggngngn 58.000

Summe Kapitel 464 123.630

47. DeutscheSeewarte.
1. Beföltiingen:W. 28.680
23. AnderepersönlicheAuissabggnn . .. 47.840
47. SächlicheAussann 4 91.130

SummeKapitel47 167.650

48. Stations-Intendanturen.
183.Besoldunggen «............................. 99.810
4/5. AnderepersönlicheAusgaben.. 4 18.060
6. HSichlicheAusgaan 9.000

« SummeKapitel48...» 126.870

49. Rechtspflege.
1.Besolunegnga 15.000
2. |AnderepersönlicheAussaben 720
3/5. SächlicheAuissgaeeen 2.940

· Summe Kapitel 49 18.660
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Betrag# Darunter
für das künfti

Ausgabe. Etatsjahr nftig
1877/78.wegfallend.
Mark. Wark.

0. Heelorge. -
1. — — «............ 27.765 600
2. AnderepersönlicheAisgaggen 1.825

"1 . SeächlicheM##sgaben.B 2.241
· SummeKapite150..... 31.831 600

Sl. Militärpersonal.
« * — 1.692.450 7.800

8/18. AnderepersönlicheMisgb.. 2.754.816 56.880
1 — — ganssts....„ 74.502 –

Berischte Airsz bbta. 10.000 —
29J30. SonstigeAusgabenfurdasMilttarpersonal.......... 415 —

SummeKapite151...» 4.532.183 64.680

2. Indiensthaltungder Schiffe und Fahrzeuge.
4 1. Sieszilge. . 883.500

2/3. Masgabenfür denSchifztiinst ..................... 2.262.500 —
4. SonstigeAusgabenfurJndiensthaltungszwecke....». 75.000

Summe Kapitel 32 3.221.000 —

Haturalverpflegung. .“
b.

1 1 .. 232.800 —
2. Sseren ................................. 1.680.000 —
3. Weispflegunzsuschüfsfsfsffftete. 400.000 –
— — 7.380 —

Summe Kapitel 53 ..... 2.320.180 —

Bekleidung.

1. Besolrirmerrrrea. 14.730 —-
2J3. SachltcheAusgaben ................................ 91.997 —

Summe Kapitel 54 4 106.727 —
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Betrag
— für das
* Ausgabe. Etatsjahr
S 1877/78.

Mark.

55. Hervis- und Garnisonverwaltungswesen.
1.solssseee..# 59.280
2/3. AnderepersönlicheAissaeeen 13.280
4% Dächlicheund vermischteAussaben 504.000

SummeKapitel55 .. 576.560

56. Wohnungsgeldzuschs — — 371.949
SummeKapitel 56 für sich

57. Krankenpflege.
1. 7 BefölrundenderNtttzz..# 111.060
25.E Andere persönlicheAusgaben für Aerzte 48.351
6. Besoldungenfür Verwaltungsbeamte 28.400
7/8.Andere persönlicheAusgaben für Verwaltungsbeamte. 17.020
11|. S#chlicheAMn##saaben. — 1-3 161.840

Summe Kapitel 57 366.671

58. Reise-, Aarsch- und Frachtkosten.
1.Kosten derDienst=,Versetzungs-undInformationsreisen,

sowie Reisebesbuln...... 120.000
2.Bur Verpflegung der Ersatz=und Reservemannschaften

sowie der Kommandirten und Arrestaten auf dem -
Marsche2c....................................... 107.000

3. Kosten der Beförderung von Briefen, Telegrammen,
Post=und Frachtstückken. 45.000

Summe Kapitel 58 . . . .. 272.000

59. unterricht.
1.E örsmeeeeee .... 10.305
2/4. Andere persönlicheAusgabenn 38.290
5% Sächlicheund vermischteAisgabhbhen .. .. 61.500

SummeKapitel 59 110.095



. fürdas Darunter

Ausgabe. Ctatsjsahr künftig
1877/76.wegfallend.
Mark. Marc.

Werftbetrieb.
13. Wefolee.. 779.325 —
47. MnderepersönlicheAusgaben.. ... . . ... . . .. . . .. . .. .. 122.870 —
8t19.SächlicheAusgaben................................ 6.944.950 —

Summe Kapitel 0 7.847.145 —
Artillerie.

1/3. #tren ....................................... 99.735 —
4.AnerepersönlicheAusgaben....................... 6.700 —
89. SäshlicheAusgabhen.... 572.600 —

Summe Kapitel 61 ..... 679.035 —
Torpedowesen.

1.Besoldungen....................................... 27.150 —
2.Andere persönlicheAusgsaben 3.150 —
2. SEichrichMisisaaaa... — 130.600 —

Summe Kapitel 62 ... .. 160.900 2
Lootsen-, BGetonnungs-und TLeuchtfeuerwesen.

1. 1 Besolonddg. 44.250 2
2/4. 1nderesusen Anes#öd. 51.345 —
5Z6.Sächlicheusgaben................................ 24.670 —

SummeKapite163.»« 120.265 —
verschiedeneAusgaben.

1.u unvorhergesehenenAussaen — 17.500 —
2. Zu technischenVersuchenund zur wissenschaft=

licherAufgabenvon im DienstbefindlichenSchiffen 30.000 —
3. Zur Einrichtung, Ausrüstung und Unterhaltung der

Kriegsküsten=Beobachtungs=,Signal= und Tele=
graphenstationen,sowiedertelegraphischenVerbindung
derselbenmit demReichstelegraphennetz2e. 6.000 —

4. SZugeheimenAusgaben. . 4 15.000
- SummeKapite164..... 68.500 —

Summe VI (Kapitel45—64) 21.672.073 79.478
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rires 2
für das .-

* Ausgabe. Etatsjahr
— 1877)78. wegfa

Wark.

VII. Reichs-Justizverwaltung.
65. Reichs-Justiz-Amt.

15.) Besessome misse —.5 124.050 —
— 14.280 —
7/8.Andere persönlicheAissaeen 40.825 —
9.Sächliche und vermischteAisgabhen .. 55.000 1.
10.SonstigeAusgaben................................. 170.000

SummeKapitel664 —.
66. Reichs-Oberhandelsgericht.

15 9lfestmms..... 336.300
6.Wohnungsgeldzuschüsssee — 30.912 —
7/9. Andere Purstuische Ksfst. 8.250 —
10. Sächlicheund vermischteAisgaben ... 18.600 —

Summe Kapitel 66 394.062 —
SummeVII (Kapitel65 und 66 798.217 0.0

67. VIII. Reichs-Eisenbahn-Amt.
18 M B çç 172.090—
6. WohnungsAzuschäfe.............................. 27.600 —
7/9. Andere werstnlie Wgobbken.. —#0. 23.300 —
10/11 Ssschlichesgg. 49.800 —

SummeVIII (Kapitel67) 272.750 —

68. IX. Reichskanzler-AmtfürElsaß-Lothringen.
18 ofome..—“ 122.300 —
6.Wohnungsgeldzuschüsse............................. 19.260 —
7X8.AnderepersönlicheAusgaben·...................... 10.200 —
9.achliche und vermischteAusgaben .. 20.000 —

SummeIX (Kapitel68) 171.760 —
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Betrag,arunter
für das künfti

— Ausgobe. Etatsjahr ig
9i 1877/78.wegfallend.

Noart. Mar.

69. X. Reichsschuld.

1. Zügen auf Schatzanweisungen,welcheauf Grund des
tatsgesetzeszur vorübergehendenVerstärkungdes
ordentlichenBetriebsfondsderReichs=Hauptkasseaus=
gegebenwedden. 40.000 —

2. Zinsenauf — „welche auf Grund des
Etatsgesetzesbehufs derBeschaffungeinesBetriebs=
fondszurDurchführungder Münzreformausgegeben
werden. . ——— 2.400.000 —

3. ZinsenaufSchuldverschreibungenoderSchatzanweisungen,
welche für Zweckeder Marine=, Post= und Tele=
graphenverwaltung,sowie zu Kasernenbautenaus=
gegebenwerden 1.455.000 —

SummeX (Kapitel6y9y) 3.895.000 —

* XI. Rechnungshof.
15..Besoldungeeegg 333.750 —
6.] Wohnungsgeldzuschüsseeeeee 38.016 —
7J8.Andere persönlicheusgaben........................ 10.400 —
9J11.SächlicheAusgaben...·........................ 21.700 —-

Summexl(Kapitel70)»». 403.866 2



— Preußen Sachsen. Würt=
— Ausgabe. re. temberg.
5

Mark. Mark. Mark. Mark.

XII. AlgemeinerPensions=
fonds.

71. verwaltungdesReichsheeres.
1. JInvalidenpensionennach Maß=

abe der Reichsgesetzebezie=
i„ der zur Zeit der

ensionirungin Geltung ge= »
wesenenLanesgesetze........ 3.315.320s147.740q 3.626.526

2. ensionen undMensionserhöhun=
e#nfür Offiziere,Aerzteund
eamteallerGradenachMaß=
abe der Reichsgesetzebezie=
Knzsweise der zur Zeit der
Pensionirung in Geltung ge= sz
wesenenLandesgesetze........10.702.802602.172 5V5.02811.830.00

3. Inaktivitätsgehälter,Wartegelder «
für Offiziere,Aerzte,Beamte, .-
PensionssProzentzuschiisse 71.800 8.100 84.1081

4. Bewilligungen für Hinterbliebene 70.130 5.18 94.5121
5. Zu AllerhöchstenBewilligungen. 737.900 33.81887.000 808.7182
6. u anderweitenUnterstützungen27.500 2382| 10.40012

SummeKapitel71.. 15.125.452816.402 16.705.04763.194
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Ausgabe. atsjahr nftig
5 1877/78.wegfallend.

Markt. Mark.

Marineverwaltung.

1. Invalidenpensionennach Maßgabe der Reichsgesetze
beziehungsweiseder zur Zeit der Pensionirung in
Geltung gewesenenLandesgesetze. 33.243 —

2. Pensionenund Pensionserhöhuͤngenfür Offiziere,Aerzte,
Deckoffiziereund Beamte aller Grade nachMaßgabe
der Reichsgesetzebeziehungsweiseder zur Zeit der
Pensionirung in Geltung Fe Landesgesetze 174.570 —

3.Jnaktivitätsgehälter,WartegeerfürOffiziere,erzte,
Beamte......................................... 4.200 —

4. PensionenanHinterbliebenevonOffizierenundBeamten
der früheren dänischenMarineverwaltung in den
HerzogthümernSchleswigund Holstin 135 —

5.BewiigungenfürHinterbliebene.................. 324 —-
6.ZuUnterstützungen................................. 30.000 —

- Summe Kapitel72 242.472 —

Linilverwaltung.
1.Pensionen für Beamte und Unterbeamtte . .. 110.000 —
2.Watteecder........................................ 84.450L-—
3.ZuUstü für pensionirteBeamteund zu Pen⸗

sionenu nterstützungenfür Hinterbliebenevon
Beamten........................................ 15.540 —

SummeKapitel73 209.990 —

SonstigePensionen.

Pensionenfür ehemaligefranzösischeMilitärpersonenund
derenAngehörige».............................. 912.000 —

- Summe Kapitel 74 für sich.

SummeXII (Kapitel71 bis 7).))1- 71.300

cnGeseabl.1877. 66



W Dan
ür das

S 1 Aus 9a be. Etatsjahr -r 1877/78.wegfa
Mark

XIII. Reichs-Invalidenfonds.

7 5. verwaltungdesReichs-Invalidenfonds.

1/8. Besoldungenund anderepersönlicheAusgaben 59.640
9.Söchriche lsgbet 6.000

Summe Kapitel 75..4 65.640

76. Suschußzu denKostenderVerwaltungdesReichsheeres.

1/4. ür die Bearbeitungder Invalidensachenin Folge des
W*’½ssvon 15757 — .... 55.065



Ueberhaupt
Preußen Sachsen. Würt⸗Bayern. für das

Ausgabe. * Eintsfahrkünftig
berg. 1877/78. 95 fallend.

Mart. Mark. Mark. Wark. Wark. — .

Invalidenpensionenrc. in Folge
desKriegesvon1870/71.

A. VerwaltungdesReichs=
heeres.

1. Pensionenund Bensionszulagen
für SoldatenvomOberfeuer=
werker,WachtmeisterundFeld= |
webeleinschließlichabwärts .11.000.0002.720|45.000 13.770.448

2. Pensionen und Mensionserhö= 3
hungenfür Offiziere,Aerzte 1
und Beamte aller Grade. . . . 6.500. 000] 553.341 376.400 9.811.561

3. Bewilligungenfür Hinterbliebene
von Offizieren,Aerzten,Beam=
#enaler Grree....... 580.000080 02S693.178

4. Bewilligungenfür Hinterbliebene --
von SoldatenvomOberfeuer⸗
werker,WachtmeisterundFeld=
webeleinschließlichabwärts 3.200.000|157.55448600| 12-18 .587 0ofR
SummeA. Verwaltungdes
Reichsheeregs . 21.280.0001.362.15|., 0 4.432.800O665HfR

Seite..... 27.844.0665—

———



Betrag
S ür das

. Ausgabee. —
5l 1877/78.

Uebertrag..

5/8. Verwaltung der Kaiserlichen Marin
Summe Kapitel 77

Ueberhaupt
Preußen Sachsen. Würt= Bayern. für dase

— Ausgabe. �e. tem⸗ Elatsjahr
berg. 187/78.

Mart. Mark. Mark. Mark. —

77a. Invalidenpensionenrc. in Folge
der Kriegevor 1870/71.

A. Verwaltung des Reichs=
heeres.

1.] Pensionen und Pensionszulagen
fürSoldatenvomOberfeuer2.126.6800.2941534
werker,WachtmeisterundFeld=
webeleinschließlichabwärts.

2. Bensionen und Pensionserhö=
hungen für Offiziere, Aerzte
und BeamteallerGrade. 1.497.1988 40.654

3. Bewilligungenfür Füterälfesn 607.705
von Offizieren, Aerzten,Be=
amtenaller Grade . . .. 96.870 10200

4. Bewilli — für Hinterbliebene
von SoldatenvomOberfeuer=
werker,— 5 undFeld⸗
webeleinschließlichabrärts 5526.200| 5.50881
Summe A. Verwaltung des
Reichsheeres 4246.948146.656158.1811607.70515.o59.490

Seite ..... — — — — 5.059.490
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Betragarunter
r das künfti

E * Ausgabe. jahr 2
1877/78.wegfallend.

« Mark. Mark.

1/. Uebertrag 5.059.490 —

B. Verwaltung der KaiserlichenMarinn 1.554 —

C. Sonstige Pensionen.
Mensionenund Unterstützungenfür die e en
der vormaligenschleswig=holsteinschenArmeeGesste
vom 14. Juni 1868 und 3. März 1870) .. . . . ... 521.000 –

SummeKapitel 77a ..... 5.582.044 —
Summe XIII (Kapitel75 bis 77a) 33.569.111 —

WiederholungderfortdauerndenZusgaben.

Summe I. Reichskanzler=Amt. 4.079.876 9.000
" U#Bundesttt. 2 72 — —

UI. Reichstag 319.700 —
- IV.AuswärttgesAmt»»»»» 5.908.255 6.480
- v.VerwaltungdesReichsheeres323.553.398255.884
- V"I.Marineverwaltun..«...«. 21.672.073. 79.478

VII. Reichs=Justizverwaltung 798.217 10.000
VIII. Reichs=Eisenbahn=Amt... 272.750 —-
- IX. Reichskanzler=Amtfür Elsaß=

Lothrinen. 2 171.760 —
X. Reichsschulddmd 3.895.000 —

- XLRechnungshof............. 403.866 —
- X11.AllgemeinerPensionsfonds.18.069.510 71.300

XIII. Reichs=Invalidenfonds 33.569.111 —
Summeder fortdauerndenAusgaben 412.713.5016432. 142

——

=—.
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Betrag
für das

1 Ausgabe. Etatsjahr
7 1877/78.

Mark.

Einmalige Ausgaben.

.1. I.Re1chskanzler-Zlmt.
1.FürdieSt·Gotthard-Eisenbahn.

FünfteRate dervomDeutschenReichdurchUeber—
einkunftvom 28.Oktober1871 in Gemäßheitdes Ge=
setzesvom2.November1871übernommenenSubvention
zum Bau der St. Gotthardbboahn 2.611.294

iespes werdenerstattet:
1. nach Kapitel10 Titel 1 der „Einmaligen Ausgaben“
Antheil der Eisenbahnenin Elsaß=Lothringen

354.7444.
2. diesonstigenBeiträgevon deutschenRe=
gierungenund Eisenbahngesellschaften1.203.416= 1 558160

Bleiben 1.053.134
2. Für denUmbau und die Einrichtung des ehemalsFürstlich

— Hauses als Dienstwohnungdes Reichs=
kanzlers(2.und letzte— ......................... 525.000

3. Kostender Prüfung eines Verfahrenszur Bestimmung
desRaffinationswerthesdes Rohzuckrs 60.000

4. Beitrag zu denKostender FischzuchtanstaltwuSsn 18.100
5. Beihülfe zur Erweiterungdes AnstaltsgebäudesdesGer=

manischenMuseums in Nürnberg (1.Rathe. 24.000
6. Für dieAusstattungdesDienstgebäudesdesStatistischen

Amts mit Mobilien, sowie für die Regulirung des
hinterdemDienstgebäudeliegendenTerrauns 5.050

7.Zu extraordinärentechnischenUntersuchungenund An=
schaffungen,sowiezu extraordinärenPublikationender
Normal=Eichungskommissooon .. . ... 20.000

8. JZur Vergrößerungder Magazinverwaltungder Normal=
Eichunasteimmrifinnnang. 4.000

9. ur ErrichtungeinerFachbibliothekfür das Gesundheits=
ennnnn 16.400

Summe I (Kapitel 11) 1.725.684
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- Betrag
* S das
S — Ausgabe. atsjahr
2 1877/7

Mark.

2. II. Reichstag.
Zur BegründungderReichstags=Bibliothek,fernereRate 30.000

SummeII (Kapitel2) für sich.

3. III. AuswärtigesAmt.
1. Zum Neubau des Botschaftshotelsin Constantinopel

Gonii setzteReten .“ 502.500
2. ür dieAusgrabungenauf demBodendesaltenOlympia

—— ..... e 150.000
3. ur Beschaffungeines Mobiliarsfür den angssaa

ein aun und den Speisesalonin dem f die
Minister=Residenturin Tanger angekauftenund aus=
l6 4————————— 12.000

4. Zum Bau des Botschaftshotelsin Wien (2. si. ..... 150.000
5. Zum Bau einesHauses für das archäologischeInstitut

8 in Feanvr7 e en s ....... dDutsch 13.350
6. ur Fortsetzung derauf dem Besitzthumdes Deutschen

Reichsin Rom begonnenenBauten (2.Ratt.. 64.700
7.ur ErwerbungeinesGrundstücksund zum Baueines

Gesandtschaftshotelsin Peking (2.Natch ............. l141.500
SummellI(Kapite13)...» Los-1.050

4. IV. Post-undTelegraphenverwaltung.
Ordentlicher Stat.

1.Zur HerstellungeinesneuenPostdienstgebäudesin Dres=9*rel.zunu...........chi...st...b..H.fi1...d....P.ft.600.000
2. ur Herstellungeinesneuen Dienstgebäudesfür das Post=

* unddieOber,Postdirektionin Bremen(4.Rate) 588.000
3. Zur HerstellungeinesneuenDienstgebäudesin Leipzig

für denPacket=BestellungsdienstnebstZollabfertigung
undfür denPosthaltereibetrieb(3.Rathe 00.000

SummeTitel 1 bis 3. 1.488.000
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B ag
2 ür das

2 Ausgabe. Elatsjahr
1 1877/78.

Mark.

AußerordentlicherStat.

4. Lur AnlageunterirdischerTelegraphenlinienvonHallea.S.
nach Mig und von Halle a. S. über Cassel,Frank=
furt a. M.nachMainz und vonBerlin überHamburg
ush K add lette Ratt...... . 5.276.000

5. Zur Einrichtungund zum AnschlußneuerTelegraphen=
anstalten(2. und letzteRat333)3)##.. 1.600.000

6. Zum Umbau und Erweiterungsbaudes Haupt-=Tele.
graphenamtsin Berlin (2. Rattt 500.000

7. Zur Herstellung eines Dienstgebäudesauf dem Post=
grundstückzu Cassel(2. Ratezz 150.000

8. Zum Ankauf und zur EinrichtungeinesDienstgebäudes
in Sranen & ünd setzteRate... 160.000

9. Zur Beschaffungder im Sommer 1878 zuverlegenden
unterirdischenKabel für dieLinienFrankfurt a. M. bis
Straßburg i. E. und Berlin bis Cöln (I. Rate)2.0000

10. Zur HerstellungeinesneuenDienstgebäudesfür dieOber=
Postdirektionin Dazig (4. und letzteRathe 139.400

11.Zur ErwerbungeinesTelegraphendienstgebäudesin Breslau
unmdee Nüteee..b.. 179.988

12. Bur HerstellungeinesneuenPost=undTelegraphendienst=
gebäudesin Darmstadt(1. Rate 200.000

13. Zur HerstellungeinesneuenPost=undTelegraphendienst=
gebäudesin Nordhausen(I. Rat) 90.000

14. ur HerstellungeinesneuenPost=undTelegraphendienst=
gebäudesin Meiningen(1.Rat) 75.000

15. Zur ErwerbungeinesGrundstücksin Freiburg in Baden
und — einesneuenPost- und Telegraphen⸗
dienstgebäudesdaselbst(I. Rat)) .. .. .. ... 220.000

16. Zur HerstellungeinesneuenPost=undTelegraphendienst=
SebäudespinNeuß (1.Rate). 75.000

Summe Titel 4 bis 166 10.265.388
SummeIV (KapitelM . . ... 11.753.388
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S Ausgabe. Etatsjahr
S 5 1877/78.

Mark.

V. VerwaltungdesReichsheeres.

5. OrdentlicherStat.
a. Preußen 2c.

1. Zur Gewährungvon Lulagen an die Unteroffizierebei
denBesatzungstruppenin Elsaß=-Lothringen .. 114.768

2. NeubaueinesKörnermagazinsin Rastatt (1.Rate) 90.000
3. Bau einerKasernefür zwei Bataillone Infanterie in

A#chen(2. Raty). —m.W ¾3—«......... 200.000
4.BaueinesLandwehrdienstgebäudesinBarmen(1.Rate) 50.000
5. ErweiterungderDienstgebäudedesKriegsministeriumsin

Berlin durchEinrichtungder Geschäftslokalefür die
General=Militärkassein demLandwehrzeughausein der
Königgrätzerstraße(I. Rate)) 17.824

6.Bau einer Kaserne für zwei Bataillone eines Garde=
Infanterie=Regiments(bisherdes 3. Garde=Grenadier=
RegimentsKönigin Elisabeth)in Berlin (3.Rate) 700.000

7. Bau einesKasernementsfür dieArtillerie=Schießschulein
Berlitt Ratehß ç 400.000

8. Erwerbungund Einrichtungeines Schießplatzesfür ein
nachBerlin zuverlegendesGarde=Infanterie=Regiment2.150.000

9. Erwerbung einesDetail=Exerzierplatzesfür das Garde=
Pionier= und Garde=Schützen=Bataillon, sowie die
Train=Bataillonedes Garde=und 3. Armee=Korpsin 1
Berlin............................................. 750.000

10.Bau von Stallungen für die Pferde des Großherzoglich
HessischenFeld=Artillerie=RegimentsNr. 25 (Großherzog=
lichesArtillerie=Korps)in Bessungen(1.Rater 100.000

11. — für die theilweiseabgebrannteBurgkasernein
raunschweig(1.Rate)·........................... 105.000

12. Lur Fortsetzungdes Baues einer Infanteriekasernein
Kafeuwette Rite). 47P 303.000

Seite 3.980.592
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Uebertrag..... 3.980.592
13. Bau einer Kasernefür das Train=Bataillon in Kassel

1 Nutef“743 400.000
14. Abbruch und Neubau desNebengebäudesder KaserneIII

(Artilleriekaserne)in Cöln (1.Rat)) . . . .. ... 100.000
15.Bau einerInfanteriekasernein Constanz(letzteRate) 349.530
16.Bau einerKasernefür einInfanterie=Bataillonin Küstrin

Ete Nt. —“é# 328.950
17. Abbruch und Neubau des Landwehrdienstgebäudesin

— — 50.000
18. Zur ErwerbungeinesExerzierplatzesvon circa5.100Ar

fütdie Grnifon Erfurtt.. . 66.580
19. Bau einesKasernementsfür zweiInfanterie=Bataillone

in Flensburg (letzteNat. 44441 592.712
20.Bau einerKaserne für ein Infanterie=Bataillon in Frank=

an TNNB-B--.... 300.000
21.Kur BeschaffungeinesneuenExerzierplatzesfür dieGar= -

nisonHalberstadt..................................· 130.830
22. Bau eines Intendanturdienstgebäudesin Hannover

(1.Rate).......................................... 120.000
23.ErweiterungdesExerzierplatzesbeiLüneburg·.......... 11·965
24.BaueinerArtilleriekaserneinNeiße(letzteRate)....... 120.800
25. Bau einesMilitär=Arresthausesin Neiße (1.Rate) 100.000
26. — der neuenInfanteriekasernein Offenbach 107.486
27.Bau einer Kasernefür einInfanterie=Bataillonin Rends= -

burg(1.Rate).................................... 180.000
28.NeubaueinerKasernefürzweiJnfanterie-Bataillonein

Straßburgi.Elsaß(1.Rate)...................... 202.994
29.NeubaueinesGarnison-LazarethsinRostock(5.Rate) 90.000
30.NeubaueinesGarnison-LazarethsinDüsseldorf(2.Rate) 250.000
31.Erweiterungsbau desGarnison=Lazarethsin Frankfurta.O.

G Rat. -.............................. 30.000
32. Neubau einesGarnison=Lazarethsin Liegnitz(letzteRate) 25.000
33. NeubaueinesGarnison=Lazarethsin Rendsburg(3.Rate) 20.000
34. Neubau einesGarnison=Lazarethsin Celle (letzteRate) 15.000

Seite 7.572.439
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Uebertrag .. 7.572.439
35. NeubaueinesGarnison=Lazarethsin Flensburg (3.Rate) 60.000
36. Neubau eines Oekonomiegebäudesbei dem Gannison=

Lazarethin Karlsruhe (letzteRat)) . . .. 27.000
37. NeubaueinesGarnison=LazarethsinBraunschweig(1.Rate) 100.000
38.Zu den Vorarbeiten für den Neubau eines Garnison=

Sr in Sa#rloou.46 6.000
39. Zur ErwerbungeinesGrundstücksund zu denVorarbeiten

für den Neubau eines Garnison=Lazarethsin Neu=
— 25.000

40.Zu den Vorarbeiten für den Neubau von Ganrnison=
Lazarethenin Oldenburg,Neu=RuppinundSagan. 15.000

41.Zur Vervollständigungder Einrichtungender Remonte=
depots,insbesondereder neuren 150.000

42.u größerenMeliorationen(2. Rate).... . . . .. . . . . . . . .. 60.000
43. Zur VerlegungderKriegsschulein Potsdam in dasGar=

nison=Schulgebäudedaselbnt — 356.000
44. ZumBau desKasernementsfür eine6.Unteroffizierschule

in Marienwerder(3.Ratee 300.000
45. Zum Bau des Kasernementsfür dieStamm=Kompagnie

der Militär=Schießschulebei Ruhleben(letzteRate) 94.000
46. Zur erstenEinrichtung2c.der neu zu formirendenUnter=

offizier=Vorschulein Weilbrg 171.620
47. Zur Erwerbung der Zentral=Turnanstalt in Berlin zum

vollenEigenthumderMilitärverwaltuung . . .. 114.855
48. Zum Bau einesGefängnissesin Spandau (1. Rate) 500.000
49. ZumWiederaufbaudesabgebranntenArsenals zuRends=

burg und ei Ersatzdes bei demBrande verlorenge=
Den rtillerie=2c.Materials und derBeständean
e 4 1tv 2 — 11.022.196

50. JVerlegungeinerGewehrbarackein Erfurt .. . . . . . .. . . .. 9.650
51. ur Beschaffungder durchAufgabe des Mitbenutzungs=

rechtsan demBerliner Zeughauseseitensder Reichs=
MilitärverwaltungbenöthigtenErsatzbauten 400.000

52. Zum Bau einer Kommandantur=Dienstwohnungin Ulm 105.000

Summe Titel 1 bis 52, für Preußen 29. 11.088.760
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b. Sachsen.
53.E Zur Gewährungvon Zulagenan dieUnteroffizierebei

den Besatzungstruppenin Elsaß=Lothringen 13.056
54.NZum Neubau des Kasernementsfür die von Pirna nach

Dresden zu verlegendenzwei Eskadrons des Garde=
Reiter=Regiments,im Anschluß an den Bau eines »
Kasernementsfür diein DresdenstehendendreiEskadrons
diesesRegiments(1.Rat)r . 250.000

Summe Titel 53 und 54, für Sachsen 263.066

c. Württemberg. «
55.ZurGewährungvonZulagenandieUnteroffizierebei

denBesatzungstruppeninElsaßsLothringen......... 8.772
56. Zur Betheiligung zweierPionier=Kompagnienan einer

Belagerungs=Uebr.. 4 7 5.4383
57. Zur Betheiligung einer Kavallerie=Brigade an den

UebungeneinerKöniglichpreußischenKavallerie=Division 21.689
58. Zum Bau einesLazarethsfür ein Infanterie=Bataillon . ""

inGmünd(2.undletzteRate)..................... 102.000
59. Zum NeubaueinesGarnison=Lazarethsin Ludwigsburg

(1.Rate).......................................... 80.000
60. JZubaulichenVeränderungenin denFestungsgefängnissen 1.800
61.äZur Erbauung einesGeschützschuppensin Umm. 14.000

Summe Titel 55 bis 61, für Württemberg 233.699
Dazu ⸗ 1 52 Preußeen 11.088.760

⸗ 53 - 54, = Sachsen 263.056
SummeKapitel 5..# 11.585.515

6. AußerordentlicherStat.
Zur Wiederherstellung, Vervollständigung und
Ausrüstung der Festungen und Garnisonen
in Elsaß=-Lothringen auf Grund der Gesetzevom
8. Juli 1872 (Reichs=Gesetzbl.S. 289)undvom9. Fe=
bruar 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 59):

1 für denfortifikatorischenAusbau derFestungenStraß=
burg,Metz,Bitsch,Neu=BreisachundDiedenhofen 3.020.000

Seite. 3.020.000



—461 —
1

C. Für Bauten, zu denen die Verkaufserlöse für
disponibel werdende Grundstücke zur Verwen=
dung kommen (ArtikelIV. Absatz1 desGesetzesvom
30. MI8 4k1 —“ .

Betrag
i für das

Ausgabe. Etatsjahr
35 1877/78.

Mark.

Uebertrag . 3.020.000
la.Zum NeubaueinesGarnison=Lazarethsin Mülhauseni. E.

(2.Rate).......................................... 150.000
1b.ZurSicherstelIungdesApprovisionnementsanHaferfür

Elsaß-Lothringen................................... 836.959
Summe Titel 1, 1a und 10# 4.006.99

Zur Umgestaltung und Ausrüstung der Festungen
Cöln, Coblenz, Mainz,Rastatt, Ulm, Ingolstadt,
Spandau Eüstein,Posen, Thorn, Danzig, Königsberg,
Glogau,Reise, Memel, Pillau, Colberg,Swinemünde,
Stralsund, Friedrichsort,Sonderburg=Düppel,Wil=
helmshaven,sowiederBefestigungenderunterenWeser
undunterenElbe, aufGrund desGesetzesvom30.Mai
1873 — Artikel 1IundII — (Reichs=Gesetzbl.S. 123),
und zwar:

A. Für Bauten:
2. Fortführung der Bauten an den Festungenim Westen

Deutschlands— Cöln, Coblenz, Mainz, Ulm und
Ingölstatte“ 3 7.419.000

3. Desgleichenan denFestungenim OstenDeutschlands—
Spandau, Cüstrin, Posen, Thorn, Königsberg, Glo=
gauundNeisse.....«............................... 8.980.700

4. DesgleichenandenKüstenbefestigungen— Danzig,Memel,
Mllau, Colberg,Swinemünde, Stralsund,Sonderburg=
Düppel, untereWeser,untereElbbe 1.500.000

5. DesgleichenandenBefestigungenderKriegshäfenFriedrichs=
Aun Wilhelmshabn———— 1.362.000

6. B. Für Geschütze und Munition. .. . . . . . .. . 4.000.000
4321700
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D. Zur Erweiterung von Festungsthoren und
Thorbrücken im Interesse des Verkehrs, deren
KostendemReichsfestungsbaufondsnichtu r Lastfallen
(Artikel IV Absatz2 desGesetzesvom 30.Mai 1873),
und zwar:

7. Zur ErweiterungdesKönigsthoresin Königsberg i. Pr. 12.000
8. Bur Erweiterungdes Metzgerthoresin Straßbßurg 123.300

In Danzig.
9. Zur ErweiterungdesLsrke DTee.. 212.000
10. Zum Bau eines offenen Thoresin der Kurtine Fuchs=

LachHh..M—.“———— 320.000
In Magdeburg. «

11.ZurErweiterungdesKrötenthores..................... 133.000
12. Lur Erweiterungdes Charlottenthoreen . ... 80.000

In Cüstrin.
13. Lur Erweiterungdes Berliner und Zorndorfer Thores

einschließlichder erforderlichenUmgestaltungenan dem
Redan11 und demRavelin Albrecct 264.000

14. Qur Ersatzbeschaffungfür die Mlatzingenieur=Wohnung
über dem Berliner Thor, welchein Folge der Er=
weiterungabgebrochenwerdenmutt . .. 90.000

15.Desgleichen für eineWallmeister=Wohnungüber dem
Wrser. T—— 18.000

In Neisse.
16. Lur Erweiterungdes Berliner Thors. 36.000
17.Desgleichen des Breslauer Thores. 9.000
18. Desgleichender GrottkauerThorpassage 57.000
19. DesgleichenderNeustädterThorpassage..... .. .. . . .. . .. 145.000
20.Desgleichen der innerenund äußerenJerusalemerThor=

vas “W-W“** 107.000
21.Zur Erweiterungdes Rheinthoresin Rastatt. 21.500
22. Zur ErweiterungdesAugsburgerThoresin Neu=Ulm 85.800

SummeTitel 7 bis 22.#4 1.713.600
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Zu Festungsanlagen und Einebnungsarbeiten,
velrn Kostendem Reichsfestungsbaufondsnichtzur Last
allen
und zwar:

23. Zum Umbau desBastions VII und zur Einebnungder
LünetteMahla der FestungTorgn 33.850

24. Für die Entfestigungvon Paatzturd .................. 197.000
SummeTitel 23 und 244 230.850

Zur Ergänzung der Magazin=, Garnison= und
Lazaretheinrichtungen auf Grund des Gesetzes
vom 2. Juli 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 185):

A. Magazin=Neubauten, Bäckerei= und Mühlen=
anlagen.

25.Beim Proviantamtein Cöln zum Neubau einerDampf=
mahlmühlemit 8 . und einerMaschinevon
50 Merdekräften,nebst Wohnungenfür das Mühlen=
personal,sowie einesbombensicherenProviantmagazins
in Cöln, fernerzumNeubaueinesRauhfouragemagazins
in DOertzNetzteMätehrookk. 150.000

26. Beim Proviantamte in Frankfurt a. M. zum Neubau
einesKörnermagazins,einesFouragemagazinsund einer
Garnisonbäckereimit 4 WasserheizungsöfennebstWohn=
haus für das Bäckerei=und Magazinpersonal,sowie
zu den erforderlichenGrundstückserwerbungen(3. Rate) 100.000

Summe Titel 25 bis 26 250.000

B. Bau von Kasernen, Pferdeställen, Exerzier=
häusern und sonstigenGarnisonanstalten.

27..Neubau einerKaserne für ein Infanterie=Bataillonin
Bernerte Sate))))). 265.000

28.Neubau einer Kasernefür drei Eskadrons in Potsdam
Este Mochh—“. 80.000

345.000
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. Uebertrag..... 345.000
29. Neubau einerBataillonskasernein Cüstrin (letzteRate) 40.000
30. Neubau einerBataillonskasernein Liegnitz(letzteRate) 119.000
31. Erweiterung des städtischenKasernementsin Bremen

Wette )).17 100.000
SummeTitel 27 bis 31. 604.000

C. Neubau und Erweiterung von Lazarethen.
32. Neubau einesLazarethsin Königsbergi. Pr. (3. Rate) 50.000
33. Neubau einesLazarethsin Glogau (3. Rathe .. 30.000
34. Neubau einesLazarethsin Cüstrin (4. Rathe 210.000
35. Neubau einesLazarethsin Ehrenbreitstein(4.Rate) 10.000
36. Neubau einesLazarethsin Deutz (4. Rate . .. 10.000
37. Errichtung eines zweitenGarnison=Lazarethsfür Berlin

(4.Rate).......................................... 650.000
38.NeubaueinesGarnison-LazarethsinBremen(2.Rate)..... 80.000

SummeTitelZZbisZs1.040.000
Hierzu - — 1o. 604.000

" *WWr 7 250.000
SummeTitel25bis38 1.894.000

Jur Erweiterung der Umwallung von Straßburg
auf Grund des Gesetzesvom 14.Februar1875(Reichs=
Gesetzbl.S. 62), und zwar:

39. iss e“2“2 . 4 1.000.000
40.Für GeschützeundMunition: 8300.000

Summe Titel 39 und 10 . 300.000
Zur Erweiterung der Militär=Erziehungs= und
Bildungsanstalten auf Grund des Gesetzesvom
12. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 127), und zwar:

41. a) Zur FortführungdesNeubauesderZentral=Kadetten=
2.220.000

63.000
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Uebertrag 2.283.000
42. Zur Vollendungdes Umbauesdes Kadettenhauseszu

AMatiensten. 202.500
43. Zur Vollendung desNeubauesder vereinigtenArtillerie=

und Ingenieurschulebei Charlottenbureg ... 586.000
Summe Titel 41 bis 43 3.071.500

444. Zur Erweiterung des Dienstgebäudes des Gene=
ralstabes der Armee in Berlin auf Grund der
Gesetzevom 12. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 127
und vom18. Februar1876— F. 2 — (Reichs=Gesetzbl.
DS ““ ,..............·.... 200.000

Summe Titel 44 für sich.

45. Zur Erwerbung und Herrichtung eines Schieß=
platzes für die Artillerie=Prüfungskom==
mission auf Grund der Gesetzevom 8. Juli 1872
— Artikel III — (Reichs=Gesetzbl.S. 289) und vom
18. Februar 1876 — 9. 1— (Reichs=Gesetzbl.S. 22)0))129.300

Summe Titel 45 für sich.

Zu Kasernenbauten.
46. NeubaueinesKasernementsnebstZubehörfür das1.Garde=

Feld=Artillerie=Regimentin Berlin (1.Ratte . .. 500.000
47. NeubaueinerKasernenebstZubehörfür das2. Bataillon

desEisenbahn=Regimentsin Berlin (1.Ratte ... 250.000
48. Neubau einesKasernementsnebstZubehör für zwei Eska=

dronsdes1.Leib=Husaren=RegimentsNr. 1 in Danzig
(1.Rate).......................................... "400.000

49. NeubaueinerKasernenebstZubehörfür zweiKompagnien
desOstpreußischenPionier=Bataillons Nr. 1 in Danzig
L) ’.....·............................... 75.000

50. Neubau einer Kaserne nebstZubehör für das 2. Bataillon
6.PommerschenInfanterie=RegimentsNr. 49 in Gnesen «
(1.Rate).......................................... 600.000

Seite..... 1.825.000
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Uebertrag.. 1.825.000
51.Neubau einesKasernementsnebstZubehörfür vier Eska=

drons desKürassier=— Königin (Pommersches)
Nr. 2 in Wasewalk(1. Rate)). 12.000

52. Neubau vonKasernennebstZubehörfür dasColbergsche "„
Grenadier=Regiment(2.Pommersches)Nr. 9 in Star=

m P#eern 1. Nae....... 75.000
53.Neubau einesKasernementsnebstZubehörfür die1. und

2. Abtheilung 1. PommerschenFeld=Artillerie=Regi=
mentsNr. 2 in Stralsund(1.Rat .. . . . ... 400.000

54. Neubau einesKasernementsnebstZubehörfür dasBran=
denburgischeKürassier=Regiment(Kaiser Nikolaus I.
von Rußland) Nr. 6 in Brandenburga. H. (1. Rate) 30.000

55. Neubau von KasernennebstZubehörfür ein Infanterie=
Regimentin Frankfurt a. O. (I. Rate — 75.000

56. NeubaueinerKasernenebstZubehörfür sechsKompagnien
Infanterie in Spandau (I. Rat9 205.000

57. Neubau von KasernennebstZubehör für das 1. West=
preußischeGrenadier=RegimentNr. 6 in Posen(I. Rate) 110.000

58. Neubau einesKasernementsnebstZubehörfür dasWest=
fälischeTrain=Bataillon Nr. 7 in Münster (1.Rate). 200.000

59. Neubau einerKasernenebstZubehörfür das 2. Bataillon
2. RheinischenInfanterie=RegimentsNr. 28 in Bonn

tttz.————————8 25.000
60.Neubau einesKasernementsnebstZubehörfür eineEska=

dron des Königs=Husaren=Regiments(1. Rheinisches)
Mm.Wie PVon 11.Naet)t)t.., 20.000

61.Neubau einer Kaserne nebstZubehörfür 6 —8
1.ThüringischenInfanterie=RegimentsNr. 31 in Altona
(1.Rate).......................................... 200.000

62. Neubau einerKasernenebstZubehörfür das Schleswigsche
Fuß=Artillerie=BataillonNr. 9 in Lehe(1.Rate) 100.000

63. Neubau einerKasernefür 2 Kompagniendes1.Bataillons
2. HessischenInfanterie=RegimentsNr. 82 in Göttingen
1.Rate).......................................... 20.000

Seite..... 3.297.000
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Uebertrag 3.297.000
64.Neubau einerKasernenebstZubehörfür zwei Bataillone

1. HessischenInfanterie=RegimentsNr. 81 in Frank=
#te ## 1. KNate.3 600.000

65.Herstellung einesKasernementsnebstZubehör für das
Füsilier=Bataillon 2. BadischenGrenadier=Regiments
KaiserWilhelm Nr. 110 in einemvorhandenenundzu
erwerbendenGebäudezu Heidelbreg .. .. 463.000

66.|Zu VorbereitungenundProjektbearbeitungenfür Kasernen=
bauten..........................................·.. 62.000

SummeTitel 46 bis 66 .. 4.422.000
Dazu SummeTitel 55 129.300

« . -44............ 200.000
" 41 bis 434 3.071.500
⸗ é. 39 und 40 1.300.000
⸗ — 338 1.894.000
⸗ é. 23 und 24 230.850
" 7 bis 22 1.713.600
" — 66. 23.261.700

-- -1,1a.-und1b,4.006.959
SummeKapite16..... 40.229.909

Summe V (Kapitel 5 und 600 51.815.424

" VI. Karineverwaltung.
1. Fir Garnisonbautenin Wilhelmshagden .. 536.000
3/6.|Für Garnisonbautenin Kiel und Friedrichsontt 127.560
.. AllgemeineBauverwaltungskostenfür die Garnisonbauten

in Wilhelmshaven,Kiel und Friedrichsortt .. 75.050
8/16.Zum Bau von Kriegsschisfern . 8.273.000
17/23. Zum Bau und zur EinrichtungeinesObservatoriums,zur

Einrichtungvon Fluthmessern,EinrichtungvonLeucht=
feuernundeinesNebelsignalapparats,zurPerii stellung «
vonFeuerschiffenundzumBauvon Feleoruncireg 316.500

Seit. 9.328.110
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Uebertrag. . . .. 9.328.110
24/25. JZur Beschaffungvon Torpedokriegsmaterial(5. Rate)

und von Torpedodienstgebäuden 600.000
26. Für Herstellung einer unterseeischenKriegstelegraphen=

verbindungmit den zu Schillig und Hooksielfür den
* auszulegendenTelsgrakhenschiffen.......... 9.000

27/28.ur Snshthe der deutschen Seewatrtt 9.800
29. Lur 5 stellungund Erwerbungvon Unterbeamten=und

Arbeiterwohnungenin Wilhelmshabden 964.000
30/36. Kosten der Armirung für neueSchiffe und zu Schieß= *

versuchen..............·............................ 4.357.000
37/38.Für Artillerie=Depotbautenin Friedrichsonct. 156.000
39/41. Für Artillerie=Depotbautenin Wilhelmshabten 191.440
42.Zur HerstellungeinesfahrbarenKrahnesim Geschützrohr=

lagerhausebei der Artillerieverwaltungder Werft zu
— 21.500

43. HerstellungeinerzweitenHafeneinfahrtbeiWilhelmshaven
(3.Rate)......................................... , 500.000

44.|Für baulicheAnlagen zur —8 der Werft zu
Danzig in ein Definitivum (4. Rate 230.000

45. Zur Fortsetzungder Bauten des Marine=Etablissements -
beiEllerbeck(Kiel)(5.Rate)........................ 5.300.000

46. Zur Einrichtungvon Modellräumenund zur Beschaffung »
von Utensilien, Instrumenten und Moͤdellen für die

-Unterritsanstalten................................. 9.200
47.ZurVervolständigungdererstenEinkleidungderGefangenen

beimFestungsgefännißzuFriedrichsort....·........
48.8urVermehrungderekleidungsvorräthe(Augmentation)

desSee-Bataillons................................ 38.900
49. An denpreußischenFiskus nachträglichfür die Zeit vom

I. Juli 1873bis Ende 1875 abzuführendeRente für
die Benutzungder aus dempreußischenBesitzean das
Reich übergegangenenGrundstücke,aus welchenneben
der Benutzung zum Dienstgebraucheund zu Dienst=
wohnungennochsonstErträgnissegezogenwerden 15.316

Se8te. 21.731.226
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Uebertrag . 21.731.226
50. Kostendes Anschlussesder beidenDienstgebäudeder Ad=

miralität an die Berliner Kanalisation . . 4.000
Summe Titel 1 bis 55 .. 121.735.226

Anmerkung.
Die Marineverwaltungist in den Grenzender für das
Etatsjahr 1877/78 einmaligen Ausgaben bereit=
stehendenMittel zur Verausgabungderfür dieeinzelnen
8 bestimmtenBeträgeermächtigt.

Hierzu treten r Wiederergänzun.der im Etat für
1876 mit Rücksichtauf die Beständeder Restenfonds
vorläufig abgesetzten23.000.000 KfKP. 6.841.774

SummeVI (Kapitel7) W. 577.000

8. VII. Reichs-Justizverwaltung.
Zur erstenAusstattungder Bibliothekdes Reichs=Justiz=
Amt s . ........... ....... 6.000

Summe VII (Kapitel 8) für sich.

7 VIII. Rechnungshof.
Lu den Ausgaben für Revision derKriegskosten=Rech=
nungen von 1870 bis 188fl. 10.000

Summe VIII (Kapitel 9) für sich.

IX. Eisenbahnverwaltung.
10. OrdentlicherStat.
« 1. Beitrag zu dervomDeutschenReichübernommenenSub=

ventionzum Bau der Gotthard=Eisenban 354.744
2. Zur ErwerbungderEisenbahnvon Colmar nachMünster

(6Rac).......................................... 15.600
SummeKapitel10 370.344
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Mark.

11. Auf Grund desSesetzesvom18. Juni 1873 (Reichs=
Gesetzbl. S. 143).

Für den Bau der Eisenbahnen:
1 f##nnRiding nich Remilln. 500.000
2. vonSabernnachWasselnheimundvonBarr nachSchlettstadt 400.000
3. von St. Ludwig odereinemnördlichvon dieserStation ..
. belegenenPunkte der Bahn Mülhausen=Baselbis zur

Rheinnitte bei Hininsen 330.000
4. von Lauterburg nachStraßnrnrnrnrng . . . .. 100.000
5. von Mutzig nachRotan. 350.000
6. von Steinburg nachBuchsweiler 3.000
7. JvonDeenben bis zur Landesgrenzein der Nähe von -"

Sierkalsestbetrag»... ,......................... 650.000
8. von Mülhausen bis zur Rheinmittebei Ottmarsheim,in

der Richtung auf Müllhbiiernr 470.000
9. Für die Herstellung des zweiten Geleises von «

Metz — bis zur Grenze des
Großherzogthums Luxemburg . . . . . . .. . . . . 1.887

Fürdie Ausrüstung, Erneuerung und Vervollstän= 1
digung der Wilhelm=Luxemburg=Eisenbahn:

10. zur BeschaffungvonBetriebsmitten —
11.zur Erneuerung und Vervollständigungder Bahn=und -

Beahnbofsanlagen4.“““ 96.000
Außer den durch die Gesetze vom 22.November
1871und vom 15. Juni 1872 sub III bereits be=
willigten Summen für die Reichs=Eisenbahnen
in Elsaß=Lothringen: -

12.zurVermerungderBetriebsmittel......·............. 500.000
13.zurVervoständigungundErweiterungderBahn-und

Bahnhofsanlagen..................................
Die Titel 10 und 12 bezw.die Resteaus den—

selbenübertragensichLegenseitig
Summe Kapitel117

SummeIX (Kapitel10 und 110)
3.400.887
ft-
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12. X. Münzwesen.
Ausgaben und Verluste bei Durchführungder Münz=
nddl ............................................ 7.800.000

SummeX (Kapitel12) für sich.

XI. Ausgabenin LolgedesBriegesgegen
Krankreich.

A. Ausgaben für Rechnung des vormaligen «
Norddeutschen Bundes.

13. Kriegsausgabenbei der Landarmee.

Laufende Kosten des Krieges (Bedarf vom
1. April 1877 ab).

1. Für das Kriegsministerinmm:. 20.000
2. Für das Militär=Kassenwesen 12.865
33. RFürdie Militär=Intendantuen 33.000
4.Gehälter und Löhnungder Trupden 34.650
5. Naturalverpflegung,FeldlMagazi= und Bäskerei=An=

— — 2.844.710
6. HBekleidungund Ausrüstungder Truppdpen 157.000
7.arnisonverwaltungs= und Serviswesen 55.000
8. Kriegs=und Feld=Lazarethwesen 58.000
9. #Prilerie=und Waffenwesen. 1.200.000
10. VerschiedeneAusgaberesteder Feld=Etappenbehördenund

der Kriegsgefangenendepots,Prozeßkosten29 .. 8.477
11. Reservefondsfür Ausgabereste,welche sich der Ver=

uschhizitrig rntziehhenn. 1.500.000

« SummeTitellbisll..... 5.923.702



für das—— Ausgabe. Etatsjahr

1. Mark.

Außerdem für gemeinsame Zwecke(Gesammtbedarf
vom 1. Januar 1876 ab 6.407.5020. .

12.KostenfürdieArmirungundDesarmirungderFestungen 127.387
13. Aufwand für das Belagerungsmaterial,insbesonderezur

Neubeschaffungvon Belagerungsgeschutzenmit voll=
ständigerAusrüstung an Munition, Fahrzeugenund
Maschinen, behufs Formirung zweier Belagerungs=
Trains zu je 400 Geschützen .«................. 4.108.517

14. Ausgaben für vorübergehendeEinrichtungenzur Küsten—
vertheidigungund Stromsperrerer 4.897

15. Kosten für Anlegung und Wiederherstellungvon Eisen= «
bahnenimJnteressederKriegführung............... 3.957

SummeTitel 12 bis 15 4.244.758
Die Titel 12 bis 15 deckensichgegenseitig.

Summe Kapitel 13 10.168.460

14. üriegsausgaben bei der Marine (Bedarf vom 1. Januar1876ab115.000/0.
Kostender fortifikatorischenArmirung und Desarmirung,
und zwar zur Vollendung der fortifikatorischenDes=
armirung der im Jahre 1870 angelegtenprovisorischen
Küstenbatterienin Wilhelmshaden 30.000

Summe Kapitel 14 für sich.

15. vergütungenfürAriegoleistungen(Bedarfvom1.Januar
1876ab 2.950.150J. · -

Auf Grund des Gesetzeswegender Kriegsleistungenund
deren Vergütung vom 11. Mai 1851 (Preuß. Ges.
Samml.S. 362) welchesdurchdiePräsidialverordnung
vom 7. November1867 (Bundes=Gesetzbl.S. 125) im
NorddeutschenBunde eingeführtist, sowieauf Grund
desReichsgesetzesvom23. Februar1874(Reichs=Gesetzbl.
S.17).·.......................................... 100.000

Summe Kapitel 15 fürsich.



473

Bet ag
für das

8 Ausgabe. Etatsjahr
8 1877|78.

Mark.

16. Kostenfür HerstellungdesEisernenKreuzes(Bedarf vom
I. Junuar 1876 ub 2.000=) 1.000

Summe Kapitel 16 für sich.

17. verwaltungderEisenbahnenin Elsaß-LothringenbisEnde
1871 (Bedarf vom1. Januar 1876 ab 3.209.990.40. 183.000

Summe Kapitel 17 für sich.
Summe A. Ausgabenfür Rechnungdes vormaligen

NorddeutschenBundes (Kapitel 13 bis 10) 10.482.460

B. Ausgaben für Rechnung der ganzen Kriegs=
gemeinschaft.

18. Mehrkostenfür die Ohhkupations-Armeein Frankreich
(Bedarfvom 1.April 1877ahh)))l 150.000

Summe Kapitel 18 für sich.

19. Ausgaben der süddeutschenStaaten für gemeinsame
Kriegszwecke. ·
Erstattungenan Bayern auf Grund des Artikel V
Ziffer 1 bis 7 des Gesetzesvom 8. Juli 1872 (Reichs=
HesetzolS. 229. 641.268

Summe Kapitel 19 für sich.

20. Zum Ersatzvon Kriegsschäden(sowiederKriegsleistungen
in Elsaß=Lothringen)auf Grund des Gesetzesvom
14.Juni 1871— Reichs=Gesetzbl.S. 247— (Bedarf
vom 1. Januar 1876 ab 3.106.533447 — 750000

Summe Kapitel 20 für sich.

Reichs=Gesetbl.
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21. Ausgaben,betreffenddenaußerordentlichenGeldbedarffür
dieReichs- Eisenbahnenin Elsaß-Lothringenauf Grund
derGesetzevom22.November1871und 15.Juni 1872
(Bedarf vom 1. Januar 1876 ab 5.485.673/0.

1.Für den 7 der Eisenbahnvon Colmar nachBreisach 805.500
2. Für dieH Kurtugvon Reparaturwerkstätten,den Bau *

von e gebäudenund für dieErgänzungund Er= 1
weiterungder Bahn=undBahnhofsanlagen,sowieder
elektromagnetischenApparatt 49.400

SummeKapitel21. 1.284.900
SummeB. Ausgabenfür Rechnungder ganzenKriegs=
gemeinschaft(Kapitel 18 bis 22)))) 2.826.168
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Ausgabe.
Preußen

re.

Mark.

Sachsen.

Mark.

aupt
für ku
Etatsjahr
1877/78.
Mark.

C. Ausgaben für Rechnung des vormaligen
Norddeutschen Bundes, Badens und

Südbessens.
Für das Retablissementbei der Landarmec.

Bekleidung und Ausrüstung.
Zur Beschaffungdes Mehrbedarfs an Beklei=
dungs-und Ausrüstungsstückenfür dieKriegs=
formationenderArmee (Bedarf vom 1. J4
nuar 1876 ab 3.871.7154))) —

Für die Beschaffungund Aptirung der Aus=
rüstungsstückefür den neuenKarabiner der
Kavallerie und des Trains (Bedarf vom
1.Januar 1876ab 661.479M)

Summe Titel 1 und 2 ..

Garnisonverwaltungswesen.
Zu denKostenfür die in Folge derEitan
neuer, weittragenderHandfeuerwaffenun
GeschützegeboteneErwerbungundErweiterung
von Infanterie=und Artillerie=Schießplätzen
(Bedarfvom1.Januar1876ab2.590.700/0)

Summe Titel 3 für sich.
Militär=Lazarethwesen.

Zum Retablissementder Feld=Lazaretheund
Sanitäts =Detachementsan Instrumenten,
VerbandmittelnundUtensilien,sowiezur Ver=
vollständigungder kriegsmäßigenAusrüstung
der Armee mit Sanitätsmaterial (Bedarf

——

Verpflegungs=undArzneikostenfür Krankeund
VerwundetedermobilenArmee,welchenach
dem1. Juli 1871 nochin denLazarethendes
Inlandes sichbefundenhaben bezw.in die=

800.000

200.000

800.000

200.000
1.000.000

1.465.155

1.000.000

1.465.155

100.000 100.000

100.000

697

100.000



tirung des besserenTheils der Zündnadelge=
wehreundzumErsatzder verbrauchtenMuni=
tion; zur Beschaffungeiner Ersatz=Garnitur
Gewehrefür die in ihrer Gesammtheitnicht
mehrvollständigkriegsbrauchbarenZündnadel=
gewehre,sowiezurBeschaffungderzugehörigen
Metallpatronenbezw.derMaterialien zu den=
selben; zum Retablissementund theilweisen
Ersatzdesim KriegeabgenutztenFeld=Artillerie=
materialsund zur Beschaffungderzugehörigen
Munition; zumRetablissementdesbeiden Be=
lagerungenim GebrauchgewesenenMaterials

Miüzil
# . ür das

Ausgabe. Preußen Sachsen. insharr
— w 1877/78
S ·

Mark. Mark. Mark.

Uebertrag... .. 100.00 100.000
selbenwieder aufgenommenwerdenmußten;
Badekurkostenfür verwundeteund im Kriege
erkrankteMannschaftenvom Feldwebel ab=
wärts; Kosten für die den Verwundetenbe=
schafftenkünstlichenGlieder 2c. (Bedarf vom
1. Januar 1876ab 80.424+) . . . .. 30.000 4.200 34.200

6.Für ihrn undWiederinstandsetzungder
zu Reserve=,Gefangenen=undEtappen=Laza=
rethenbenutztenLokale vor derenRückgabein
den gewöhnlichenGebrauch,sowiezu denauf
Grund des Kriegsleistungsgesetzeszu zahlen=
den Entschädigungen(Bedarf vom 1. Ja=
nar 1876 ab 19.5154444. 3.000— 3.000

Summe Titel 4 bis 64 133.000 4.200 137.200

7.Beihülfen für Offiziere und Beamte zu
denKostenfür Badereisenrc.behufsHeilung
ihrer aus dem Felde herstammendenLeiden
(Bedarf vom 1. Januar 1876 ab467.0344 277.000 560 277.560

SummeTitel 7 für sich.

Artillerie= und Waffenwesen.
8. Zum Retablissement,zum Ersatz und zur Ap=



Anmerkung zu Abschnitt XI.
Mit demvorstehendbei den einzelnenKapiteln
und Titeln festgestelltenRestbedarfgelangen
dieausderfranzösischenKriegskosten=Entschädi=
gungzu denAusgabenin Folge desKrieges
gegenFrankreichbewilligtenKreditezumAb=
schluß.

Soweit die vorstehendfestgestelltenAusgabe=
beträgenicht bis zumAblauf des Etatsjahres
zur Verausgabunggelangenoder in Abgang
gestelltwerden,sind dieselbenfür das Etats=
jahr 1878/79nochmalsauf den Reichshaus=
halts=Etatzu bringen.

Für die in Abgang gestelltenBeträge sind die
aus derKriegskosten=Entschädigungreservirten
Deckungsmittelals Einnahmein dennächsten
Etat aufzunehmenunddenStaaten, aus deren
Antheil die räsgechte. entnommensind,
auf ihre sonstigen Beiträgefür Reichszwecke
zu Gute zu rechnen.

1 für dasr Ausgobe. PreußenSochsen.Ciatssahr
5 - ' 1877x78.
*

Mark. Mark. Mark.

an Geschützenund Fahrzeugen;)ferner zur
Verlegung und Erweiterun Zündspiegel=
fabrik in Spandau (Bedarf vom 1. Januar
1876 ab 10.211.5444 7 . 3.800.000 109

9. Zum Bau von Aufbewahrungsräumenfür das
vermehrteMaterial an Gewehren,Geschützen,
Fahrzeugenrc. (Bedarf vom 1. Januar 1876
6. 1MNMS N 939.00 — 939.000

SummeTitel 8 und 9 .. 4.739.000%.9. 112.079
Summe Kapitel 22. 7.614.1551377.83917. 991.994

SummeC. Ausgabenfür Rechnungdesvor=
maligenNorddeutschenBundes,Badensund
Südhessens(Kapitel 22) für sich.

SummeXI (Kapitel13 bis 20)l 20.922.7830. 22
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S Ausgabe. Etatsjahr
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Mark.

WiederholungdereinmaligenKZusgaben.

Summe I. Reichskanzler=Umt .. 1.725.684
NNechetz.. 30.000
H[III.Auswärtigesmnt 1.034.050

IV. Post- und Telegraphenverwaltung11.753.388
" V. Verwaltung des Reichsheeres.51.815.424

V. Marineverwaltuug 28.577.000

VII. Reichs-Justizverwaltung.... . . .. 6.000

V.III. Rechnungshooo 10.000

MKX.Eisenbahnverwaltung 3.771.231

4 X. Münzwmefßnn. 7.800.000
TXl. Ausgaben in Folge des Krieges

gegenFrankreichg 21.300.622

Summe der einmaligenAusgaben. 127.823.399

Summe der fortdauerndenAusgaben 412.713.516

Summe der Ausgabe 540.536.915
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Mark.

1. I. SölleundVerbrauchssteuern.
Aus dem Sollgebiete.

a. Einnahmen, an welchen sämmtliche Bundes=
staaten Theil nehmen.

1.Zölle................................................ 106.818520
,psssfüse2 50.888.480

3. SMMste#rB...—.2 34.421.790
Antn-—e.—## 1.063.660

b. Einnahmen, an welchen Bayern, Württemberg
und Baden keinen Theil haben.

5. BranntweinsteuerundUebergangsabgabevonBranntwein40.194.630
c. Einnahmen,an welchenBayern, Württemberg, «

Baden und —— keinen Theil
aben.

6. BrausteuerundUebergangsabgabevonBier. .. 15.341.190
von den außerhalbder Sollgrenzeliegenden

Gundesgebieten.
Aversa für Zölle und Verbrauchssteuern,

7. anwelchensämmtlicheBundesstaatenTheilnehmen4.620
8. an welchenBayern, Württemberg und Baden keinen

Theilhaben(Branntweinsteurrrnn .. .. .. 821.600
9. #anwelchenBayern, Württemberg,Baden und Elsaß=

LothringenkeinenTheilhaben(Brausteuer) 329.320
SummeI (Kapitel1) 253.053.810

2. II. Wechselstempelsteuier.. 276.000
Davon ab:

a) gemäßF. 27 desGesetzesüber die Wechselstempel=
euervom 10. Juni 1869 zwei Prozent oder

145.520M.
b) die dem ReicheerwachsendenErhe=
bungs- und Verwaltungskosten .. 216.480

Zusammen. 362.000
Bleiben. 6.914.000

Summe II (Kapitel 2) für sich.
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3. III. Post-undTelegraphenverwaltung.
a. Einnahme.

1. Porto und Telegraphengebürtrtten 109.000.000
2. 832 — *7 6.100.000
3. ebührenfür Bestellungvon Postsendungenam Orte

derPostanstlen . 3.622.000
4. Gebührenfür Bestellung von Postsendungenim Um=

Leiheder Postanstalton. .#. 1.400.000
5. Gebühren für Stundung von Gefällen und für Ab=

fertigungvon Extraposten 90.000
6. Erlös fürverkaufteGrundstücke,Materialien, Utenfilien

odersonstigeGegenständde 131.400
# eischte Einnahfflen... — 660.000
8.uschuß aus der Wechselstempelsteuerverwaltungfür

denVertrieb der Stempelmarkendurchdie Post 167.150
9.Von denPostdampfschiffs=Verbindungen 200.000

10. Von demAbsatzder Zeitungen,desReichs=Gesetzblatts
unddesAmtsblattsderReichs=Post=undTelegraphen=
vermiltunk... 3.300.000

Summe der Einnahme 124.670.550

b. Fortdauernde Ausgabe.
1/11.Besoldungen –““* 47.023.880
12.Wohnungsgeldzuschüsse:e: 7.094.634

13/28.] Anderes- usgaben —............. 14.228.750
29/37. Sichsch Ptheststee. .—3 26.487.000
38/42.Sächliche und vermischteAusgaben ... 11.402.050
43/44. Bankostem##aroltd.. .. 1. 2.326.000
45/18.Sonstige Aussgbben 4.398.600

"? SummederAusgabe. 112.960.914
Die Einnahmebeträgt.. .. . 124.670.550
Mithin ist Ueberschuß... .. 11.709.636

Summe III (Kapitel 3) für sich.
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9 1877/78.wegfallend.
Mark. Mark.

IV. Eisenbahnverwaltung.

a. Einnahme.
1. chacane ...................... ".............. 9.528.000 —-
2. — —— —— 25.842.0001 —
3. Aus der Veräußerungvon Grundstücken,Materialien,

Utensilienund ligesn Gegenständen 419.654 —
4. Für Ueberlassungvon Bahnanlagen, Betriebsmitteln

und Beanstenan Lritt....... 1.332.105 —
5.BerschiedenesonstigeEinnahmen·............ 433.241 —-

Summe der Einnahme 37.555.000 —

b. Fortdauernde Ausgabe.
1J4.Beoldungen...................................... 6.979.144174.852
5.AnerepersönlicheAusaben....................... 3.266.204 —
6.SSächliche Verwaltungskossften .. 4449.400 —
7.Kosten der Unterhaltungder Bahnanlagen 2.943.000 —
8.Kosten des Bahntranspots 4.948.000 —
9. Kostender Erneueruggen 3.194.730 —
10. Kostender BenutzungfremderBahnanlagen,Betriebs=

’mittelundBeamten.............................. 4.205.522 —
11.SonstigesächlicheAusgaben......................... 425.000 —

SummederAusgabe .. 27.611.00 174. 852
« DieEinnahmebeträgt..... 37.555.000 —

Mithin ist Ueberschuß. . . .. 9.944. 000 —
Summe IV (Kapitel 4) für sich.

70
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Mark.

5. V. Zankwesen.
1. Antheil des Reichs an dem Reingewinn der Reichsbank

(§. 24 desBankgesetzesvom14.März 1875— Reichs=
Su. 1.500.000

2. Steuer von den durch entsprechendenBaarvorrath nicht
gedecktenBanknotennach§. 9 des Bankgesetze.. 50.000

Summe V (Kapitel 5) 1.550.000

VI. VerschiedeneVerwaltungs-Einnahmen.
6 18 Jauiachedtiz. 7.631
7. Mii#st. .———.—“ 462
8s.) 15. A1.3tigss 18fn–ddd. “9 370.555
9. 1/4. berwaltungdes Reichsheeres:

2c...... 8.667.358
#h 5 207.457

Württemberg 123.001
a. Einnahmen der Festungsbauverwaltungan Grundstüchs=

erlösenete. »
1. Erlöse aus demWiederverkauf überschießenderTheile von

Grundstücken,welchefür denBau derForts beiStraß=
burg miterworbenwerdenmußtenund aus demFonds
zum fortifikatorischenAusbau der Festungenin Elsaß=
Lothringenbezahltwordensind . "................. 20.000

2. Erlös aus demVerkauf des Terrains der entbehrlichge=
wordenenLünetteMahla der FestungTorgau . . . . .. 33.850

3. Erlös aus demVerkauf deseingeebnetenFestungsterrains
#n Weißenburg 3. . .......... 16.000

4. Beitrag des Ingenieurs Büsing zu denKostender Er=
weiterungdes Krökenthoresin Magdeburg . 7.000

Sumine Kapitel 9a . .... 76.850
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10. 19. muninhtntnnn.... .. 42.394
11.|/2. Keichs-Justizerwaltnnnnn33 — 47.445
12. 1. KReichs-Eisenbahn- uumnmt — 2.339
13. AllgemeinerPensionsfonds .. ... . .. .. . ... 10.776
14. GesondererBeitrag vonElsaß- Lothringen

zu denAusgaben:
für das i rroe as das Reichs=
Justiz=Amtund dasReichskanzler=Amt
für Elsaß=Lothringen 114.980M.

für denRechnungsoo .. .. .. 30.180
für das Reichs=Oberhandelsgericht 12.480. 157.640

SummeVI (Kapitel6—14) 10.093.908

15. VII. AusdemReichs-Invalidenfonds.
1. Hüzen............................................... 24.944.000
2. apitalzuschuß................................ «........ 8.625.111

SummeVII (Kapitel1) 33.569.111

16. VIII. UeberschüsseausfrüherenJahren.
Aus demUeberschussedes Haushalts des Jahres 1875. 11.528.595

SummeVIII (Kapitel16) für sich.

12 IX. Münzwesen.
Gewinn bei der Ausprägungder Reichsmünzen,sowie
sonstigeEinnahmenaus der Münzreform einschließlich
desin der Rechnungsperiodevom 1. Januar 1876 bis
31. März 1877 beim Münzwesen nach Deckung der
Ausgabenunter Kapitel 66 Titel 2 der fortdauernden
und unterKapitel 11 der einmaligenAusgabendes
Etats für 1876/77etwa erwachsendenUeberschusses

Summe IX (Kapitel 17) für sich.

70“
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Mart.

18. X. ZinsenausbelegtenReichsgeldern.
1. Vom — 5.250.000
2. Vom Reichs=Eisenbahnbaufods. 1.131.000
3. Aus angelegtenBeständender französischenKriegskosten=

Sttschetineettrt. 30.000
4. Vom Reichstagsgebäudesfoads . . . . . .. .. 1.370.728

Summe X (Kapitel 18) 7.781.728

19. XI. AußerordentlicheZuschüsse.
Aus der französischenKriegskosten- Entschädigungund den

von derselbenaufgekommenenZinsen.

1. Zu den Ausgaben auf Grund der Artikel 1 und II des
Gesetzesvom8. Juli 1872 (Reichs=Gesetzbl.S. 289),
sowie des Gesetzesvom 9. Februar 1875 (Reichs=
Hesetzbr.8 897 W 5“". 3 3.986.959

2. Zu denAusgaben auf Grund des Gesetzesvom 2. Juli
1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 185) aus demAntheile des
vormaligenNorddeutschenBundes an derKriegskosten=
Entschärimnnnn 4 1 1.894.000

3. Zu denAusgaben auf Grund des Gesetzesvom 12. Juni
1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 127),sowiedesGesetzesvom
18. Februar 1876 — 9F.2 — (Reichs=Gesetzbl.S. 22)
aus denvon denRestbeständendes vormaligenNord=
deutschenBundes, Württembergs,Badens und Süd=
hessensanderKriegskosten=Entschädigungaufgekommenen
Zinsen.————“#E " 200.000

4. Zu denAusgaben auf Grund des Gesetzesvom 8. Juli
1872— Artikel III — (Reichs=Gesetzbl.S. 289),sowie
desGesetzesvom 18. Februar 1876— F. 1 — (Reichs=
Eisetziz.5 “ ““*“ ., “. 129.300

Seite. 6.210.259
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Uebertrag... .. 6.210.259

5. Zu denAusgabenin Folge desKrieges gegenFrankreich *
für Rechnungdes vormaligenNorddeutschenBundes
aus demAntheildes letztertrten 8 10.482.460

6. Zu den Ausgabenin Folge des Krieges gegenFrankreich
für RechnungderganzenKriegsgemeinschaft 2.826.168

7. Lu denAusgabenfür dasRetablisement bei der Land=
armeeauf Grund des Artikels2 F. 5 desGesetzesvom
2. Juli 1873(Reichs=Gesetzbl.S. 185),sowieaufGrund
des F. 2 des Gesetzesvom 16.Februar1876 (Reichs=
Gesetzbl.S. 20)aus demAntheiledesvormaligenNord=
deutschenBundes, Badens und Südhessensan der
Kriegskosten=Entschädigntg . . . . .. . .. 7.991.994

Summe Titel 1 bis Ww. 27.510.881

Reichs-estungsbaufonds.
8. Zu den Ausgaben auf Grund der Artikel I und II des

Gesetzesvom 30.Mai 1873(Reichs=Gesetzbl.S. 123)
aus demReichs=Festungsbaufods. 23.261.700

#3a. ZurxErweiterungvonFestungsthorenundThorbrückenim
InteressedesVerkehrs,vorbehaltlichderRückerstattung
aus dennachArtikelV desGesetzesvom30.Mai 1873
aufkommendenErlösenfür FestungsgrundstückeinStettin706.600

8b.Für die Entfestigungvon Pfalzburg, vorbehaltlichder
Rückerstattungaus denim Titel 8a#bezeichnetenErlösen 197.000

e. Zum Bau eines Garnison=Lazarethsin Ludwigsburg,
vorbehaltlichderRückerstattungaus demdurchdenVer=
kaufdes in FolgediesesNeubauesentbehrlichwerdenden
LazarethgrundstückesaufkommendenErlöse 35.000

9. Zur Erweiterungder Umwallung von Straßburg aus
demReichs=Festungsbaufonds,vorbehaltlichder Rück=
erstattungaus den nach Maßgabe des Gesetzesvom
14.Februar1875(Reichs=Gesetzbl.S. 62)vonderStadt=
emeindein Straßburg zu entrichtenden17.000.000M.
ir dieentbehrlichwerdendenGrundstüke .300.000

Seitt.26.500.300
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Betrag
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— Einnahme. Etatsjahr
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Uebertrag 26.500.300
10. Zu den Ausgabenfür die Erweiterungder Militär=

Erziehungs-undBildungsanstaltenaufGrunddesGe=
setzesvom 12. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 127):
a) aus demReichs=Festungsbaufonds,vorbehaltlichder
Rückerstattungaus demVerkaufserlöseder Grund=
stückedes jetzigenBerliner Kadettenhausesund der
Wiehsrademitt.. 1. 3.026.500

b) ZuschußdesRittergutsbesitzersvonCarstennin Lichter=
feldezurErbauungeinesWohnhausesfür dieLehrer
der Zentral=Kadettenanstaltdaselblt . . . .. . .. 15.000

Titel 10 zusammen. 3.071.500
11. Zum Bau einesKasernementsfür dieArtillerie=Schieß=

schulein Berlin, vorbehaltlichder Rückerstattungaus
dem durch den Verkauf des alten Kasernementsder .
ArtilleriesSchießschulezuerzielendenErlöse........... 400.000

SummeTitel 8 bis 11. . . .. 29.971.800
Aus demReichs-Eisenbahnbaufonds.

12. Zu denAusgaben auf Grund desGesetzesvom 18. Juni
1873(Reichs=Gesetzbl.S. 14333) . . 3.1400.887

Summe Titel 12 für sich.
Aus der Anleihe:

13. u einmaligenAusgabenderMarineverwaltung 25.577.000
14. Zu einmmaligenAusgaben der Post=und Telegraphenver= "

waltung...........·..·............................ 10.265.388
15. Zu einmaligenAusgabender Verwaltung des Reichs=

heeres,und zwar:
a) Zuschußzur Deckungder Ausgaben
für dieunterKapitel5 angesetztenKa=
sernenbauten ............. 2.000.000.-Ø.

b) Zu denAusgabenfür dieunterKapitel6
Titel 46 ff. ansftt Kasernenbauten4.422.000 5

Summe Titel 13 bis 15 12.264.88
SummeXI (Kapitel19) 103.147.96
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20. XII. Matrikularbeiträge.

.—

een........................·......................
ZiecklenburgiSchwerin».»..·........................
Sachen-eimar.....................................
MeckenburgsStrelitz.«.».»...........................
Oldenburg..........................................·
Braunschweig........................................
Sachsen-Meiningen..................................

---------------------------------------------

ambur.......................................
llllllllxlllllllll·lllllllll



Kapitel.
Einnahme.

Titel.

WiederholungderEinnahme.
253.053.81Summe IJ. Zölle und Verbrauchssteuern. . . . . . ....

II. Wechselstempelsteer 16
III. Post-=undTelegraphenverwaltung 11.709.6:

V.Eisenbahnverwaltung «......... 9.944.sz
- V. Bankwesen ,....................... 1.550..
-vLVerschiedeneVerwaltungs-Einnahmen»10.093.
·VII.AusdemReichs-Invalidenfonds....... 33.569.11
V.1II. Ueberschüsseaus früherenJahren .. 11.528.59

HX. Münzwesen -...................... 10.200.0
·X.ZinsenausbelegtenReichngldernmm. 7.781.72

TXl. AußerordentlicheZuschüsetet .. 103.147.,95
TXII. Matrikularbeitrüfbeeen. S1.044.17

SummederEinnahme 540.536.91
Die Ausgabebeträgt 540.536.91

Balanzirt.

Carlsruhe,den28.April 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.
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Gesoldungs-Stat
für das

Reichsbank=DirektoriumaufdieJeit vom1.April 1877bisEndeMärz 1878.

Betrag
für *

Titel. Ausgabe. omisr .
bis 31.März

1878.
Mark.

1# # S.sst..—— 24.000
(AußerdemfreieWohnung im Bankgebäude,Licht und
Heizung.)

22.8 Mitglieder uit 9.000 bis 15.000(KA, durchschnittliEro r fsrüc Iss
3. Miethsentschädigungen(Wohnungsgeldzuschüsse)1.500.K für

jedeStelle, überhaunt. —..................... 12.000

Summe . . ... 132.000

Berichtigung.
In der in Nr. 6 des Reichs=Gesetzblattsfür 1877 abgedrucktenCivilprozeß=

ordnungist Seite99 in §. 92 Absatz3 Zeile4, statt:Saatskasse,zu lesen:Staats=
kasse, desgleichenSeite 173 in §F.504 Absatz2 Zeile 5, statt: zuverlässigerweise),
zu lesen: zulässigerweise.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetzbl.1877. 71





I

Reichs-Gesetzblatt.
. 20.

.—..“— — — â — — —

Inhalt: Gesetz,betreffenddieLandesgesetzgebungvonElsaß-Lothringen.S. a01.— Geseh,betreffenddie
Aufnahme einer Anleihe für Jweckeder Verwaltungen der Post und Telegraphen, der Marine und
des Reichsheeres.S. 494.

(Nr. 1186.) Gesetz,betreffenddieLandesgesetzgebungvonElsaß=Lothringen.Vom2.Mai 1877.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußenx.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nachAusshie Zestinmung des
Bundesrathsund des Reichstags,wie folgt

LandesgesetzefurElsaßLothrmgen,einschließlichdesjährlichenLandeshaus=
halts=Etats,werdenmit Zustimmungdes Bundesraths vom Kaiser erlassen,
wennder durchdenKaiserlichenErlaß vom 29.Oktober1874—Anlage A. —

Landesausschußdenselbenzugestimmthat.

Die Erlassungvon — C. 1) im Wegeder Neichsgesehgebung
bleibtvorbehalten.

Die auf Grund diesesVorbehalteserlassenenLandesgesetzekönnennur
im Wegeder Reichsgesetzgebung— odergeändertwerden.

Die Rechnungenüber denEnkerzushalt werdendem Bundesrathund
dem Landesausschußzur Entlastung vorgelegt. Versagt der Landesausschuß
die Entlastung,so kanndieselbedurch* Reichstagerfolgen.

Bis zur anderweitigenRegelung durchReichsgesetzbleibenim
die Bestimmungender KaiserlichenErlassevom 29.Oktober1874 und 13.
bruar 1877 in Geltung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenStraßburg i. E., den2. Mai 1877.

(L. §.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Reichs=Gesetzbl.1877. 72

AusgegebenzuBerlinden14.Mai 1877,
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Anlage A.

Um den Wünschenentgegenzukommen,welchevon Vertreternder Interessen
des Reichslandesauf den Bezirkstagenkundgegebenworden 8 und von der
Absichtgeleitet,die Verwaltung bei der Vorbereitungder Landesgesetzedurch
die Erfahrung und Sachkundevon Männern berathenzu sehen)welchedurch
das Vertrauenihrer Mitbürger ausgezeichnetsind, ermächtigeIch Sie, Ihrem
Vorschlageentsprechend,in #utaanstEntwürfe von Gesetzenfür Elsaß=Lothringen
über solcheAngelegenheiten,welcheder Reichsgesetzgebungdurchdie Verfassung
nichtvorbehaltenSauaüfeinschließlichdes Landeshaushalts=Etats,einemausMit=
gliedern der Bezirkstage zu bildendenLandesausschußzur gutachtlichenBe=
rathung vorzulegen, ehe 7 den nach F. 3 des Gesetzesvom 9. Juni 1871
und nach F. 8 des Gesetzesvom 25. Juni 1873 zuständigenFaktoren der
Gesetzgebungzur Beschlußfassungzugehen.Auch will IchSie ermächtigen,über
Verwaltungsmaßregelnallgemeiner Bedeutung,welchenachder bestehendenGe=
setzgebungnichtder Berathung oderBeschlußsussungderBezirkstageunterliegen,
die gutachtlicheAeußerungjenerVersammlungzu vernehmen.

Der Landesausschußwird ausMitgliedernderBezirkstagederartgebildet,
daß dieBezirkstageeingeladenwerden,je zehnihrerMitglieder dazuzu wählen,
sowiedrei Stellvertreter,welchefür denFall der Verhinderungder Mitglieder
in der durchdieWahl bestimmtenFolgeordnungeinberufenwerden. Die Wahl
geschiehtmit einfacher Stimmenmehrheit in geheimer Abstimmung auf drei
Sahre. Sie verliertihre Wirkung, sobaldder Gewählteaufhört,Mitglied des
Bezirkstageszu sein. «

Zeit und Ort der Sitzungenzu bestimmen,behalteIch Mir vor. Die
Sitzungensindnichtöffentlich. Der Landesausschußwählt in dererstenSitzung
für die Dauer der jedesmaligenSessioneinenVorsitzenden,einenVertreterdes=
selben,sowiedie erforderlichenSchriftführer. Er beschließtüber seineGeschäfts=
ordnungund kannzur VorbereitungseinerBeschlüsseKommissionenundBericht=
erstatterernennen.

Die zurBerathungbestimmtenVorlagen gehenihm durchdenOberpräsi=
dentenzu) welcherberechtigtist, den Mlenarsitzungenund den Kommissions=
inn beizuwohnenund sichin denselbendurchKommissarienvertretenzu
lassen. DerOberpräsidentund seineVertretermüssenauf Verlangen jederzeit
gehörtwerden.

Die abzugebendenGutachtenenthaltendieBeschlüssederPlenarversamm=
lung und die Begründungderselben.Auch die in der Minderheitgebliebenen
Ansichtensind darin vorzutragen. Sie werdenin beglaubigterAusfertigung
demOberpräsidentendurchdenVorsitzendenzugestellt.

Die Mitglieder des LandesausschusseserhaltenDiäten und Reisekosten.
Die dadurch,sowiedie durchAbhaltung der Sitzungenentstehendensachlichen
Kostensindauf denLandeshaushalts=Etatzu bringen.



— 493 —

Ich ermächtigeSie, diezur AusführungdiesesMeinesErlasses,welcher
durchdas Gesetzblattfür Elsaß=Lothringenbekanntzu machenist, erforderlichen
Anordnungenzu treffen.

Berlin, den 29. Oktober1874.

Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

An denReichskanzler.

Auf Ihren Bericht vom 12. d. Mts. bestimmeIch, daß der Landesausschuß
für Elsaß=Lothringenstatt eines Stellvertreters des Vorsitzenden,welchener
nachMeinemErlassevom29.Oktober1874garte 1874S. 37) zu wählen
hat, deren zweizu wählenbefugtsein soll. IchermächtigeSie, die zur Aus=
führung erforderlicheAnordnungzu treffen.

Berlin, den13.Februar1877.

Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

An denReichskanzler.
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(Nr. 1187.) Gesetz,betreffenddie AufnahmeeinerAnleihefür IweckederVerwaltungender
Post undTelegraphen,derMarine unddesReichsheeres.Vom 10.Mai 1877.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

S.1.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,dieaußerordentlichenGeldmittel,welche

in demReichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr 1877/78zur Bestreitungein=
maliger Ausgaben:

a) der Post= und Telegraphenverwaltungim Betrage
....... gpgg 10.265.388Mark,

b)derMarineverwaltungimBetragevon........... 25.577.000-
c)derBerwaltungdesReichsheeresimBetragevon.6.422.000-

. imGanzenbiszurHöhevon.»42«.264.388Mark
vorgesehensind, im Wege des Kredits flüssigzu machenund zu diesemZweck
in demNominalbetrage,wie er zur BeschaffungjenerSumme erforderlichsein
wird, eine verzinsliche,nach den Bestimmungendes Gesetzesvom 19.Juni
1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 339) zu verwaltendeAnleihe aufzunehmenund
Schatzanweisungenauszugeben.

S. 2.
Die Bestimmungenin den§#.2 bis 5 desGesetzesvom27.Januar 1875,

betreffenddieAufnahmeeinerAnleihe für ZweckederMarine=undTelegraphen=
verwaltung,(Reichs=Gesetzbl.S. 18) findenauchauf dienachdemgegenwärtigen
GesetzeaufzunehmendeAnleiheundauszugebendenSchatzanweisungenAnwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. - · l

GegebenBerlin, den 10. Mai 1877.

(I. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin) gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs=Gesetzblatt.
.22.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieAusgabeverzinslicherSchatzanweisungen.S. 4.

(Nr. 1190.) Bekanntmachung,betreffenddie Ausgabe verzinslicherSchatzanweisungenim
Betragevon 8.300.000Mark. Vom 17.,Mai 1877.

Auf Grund der durchdas Gesetz,betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für
Zweckeder Marine= und der Telegraphenverwaltung,vom 27. Januar 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 18), durchdas Gesetz,betreffenddieAufnahmeeinerAnleihe
für Zweckeder Telegraphenverwaltung,vom 3. Januar1876 (Reichs=Gesetzbl.
S. 1) und durchdas Gesetz,betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für Zwecke
der Post=und Telegraphenverwaltung,vom 3. Januar1877 (Reichs=Gesetzbl.
S. 1) mir ertheiltenErmächtigunghabeich bestimmt,daß verzinslicheSchatz=
anweisungenim Gesammtbetragevon achtMillionen dreihunderttausendMark,
und zwar in Abschnittenvon je eintausendt, zehntausend,fünfzigtausendund
einhunderttausendMark(Serie XI der vom Jahre
1877), nämlichsechsMillionen dreihunderttausendMarkan Stelle der laut
Bekanntmachungvom 2. Februard.J. (Reichs=Gesetzbl.S. 40) zur Bestreitung
von einmaligen Ausgabender— —— —— am25.d.M.
fällig werdendenReichs=Schatzanweisungen(SerieI von 1877) und fernerweit
wei Millionen Mark zur Bestreitungvon einmaligenAusgabender Post=und
elegraphenverwaltungausgegebenwerden.

Den Zinssatz dieserSchatzanweisungenhabe ich auf drei Prozent für
das Jahr, und die Dauer ihrer Umlaufszeitauf drei Monate, nämlichvom
21. Mai bis 21.August 1877 festgesetzt.

Die ReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den17.Mai 1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Hofmann. —

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin) gedrucktin der Königlichen GeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetzbl.1877. 74

Ausgegebenzu Berlin den19.Mai 1877.





Reichs-Gesehblatt
A 23.

Inhalt: Geseh, betreffenddieKontroledesReichshaushaltsfür dieRechnungsperiodevom1.Januar1876
bis EndeMärz 1877 und desLandeshaushaltsvon Elsaß=Lothringenfür das Jahr 1876. S. 499.—
Gesetz, betreffenddieErwerbung von zwei in Berlin gelegenenGrundstückenfür dasReich. S. 500.—
Patentgesetz. S. 501.

(Nr. 1191.) Gesetz,betreffenddie Kontrole desReichshaushaltsfür die Rechnungsperiode
vom 1.Januar 1876 bis EndeMärz 1877 und des Landeshaushaltsvon
Elsaß=Lothringenfür das Jahr 1876. Vom 22.Mai 1877.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund des Reichstags,was folgt:

Die Kontrole des gesammtenHaushalts des DeutschenReichs für die
Rechnungsperiodevom 1. Januar 1876 bis EndeMärz 1877, sowiedesLandes=
**7.— von Elsaß=Lothringenfür das Jahr 1876 wird von der preußischen

3 unter der Benennung „Rechnungshofdes Deutschen
Reichs“ nach Maßgabeder im Gesetzevom 11.Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61), betreffenddie Kontrole des Reichshaushaltsund desLandeshaushalts
von Elsaß=Lothringenfür das Jahr 1874, enthaltenenVorschriftengeführt.

Ebensohat die preußischeOber=Rechnungskammerin Bezug auf die Rech=
nungender Reichsbankfür das Jahr 1876 die gemäß§. 29 des Bankgesetzes
vom 14.März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177) demRechnungshofedes Deut=
schenReichs obliegendenGeschäftewahrzunehmen.
Unrkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den 22.Mai 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Reichs=Gesetzbl.1877. 75

Ausgegebenzu Berlin den30.Mai 1877.
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(Nr. 1192.) Gesetz,betreffenddie Erwerbungvon zwei in Berlin gelegenenGrundstückenfür
das Reich. Vom 23. Mai 1877.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namendes DeutschenReichs, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesraths und des Reichstags,was folgt: -

Reichskanzlerwird ermächtigt,zumAnkauffolgenderGrundstückefür
das Reich:

1. des zu Berlin in der WilhelmstraßeNr. 75 und in der Königgrätzer—
straßeNr. 136 gelegenenvon Decker'schenGrundstückssammtder
darauf befindlichenDLrckerel den Betrag von 6.780.000Mark,

2. des in der VoßstraßeNr. 4 und 5 gelegenen,der DeutschenBau=
gesellschaftgehörigenGrundstücksden Betrag von 784.380 Mark,

in Summe7.564.380Mark zu verwenden.
Die Bestimmung über den Zweck, welchemdie vorstehendbezeichneten

Grundstückedauernddienensollen, bleibt bis dahin vorbehalten,daß über die
Baustelle für das zu errichtendeReichstagsgebäudedieEntscheidunggetroffenist.

Die Bestimmungenüber denUmfang des Betriebs der Druckereiwerden
vom nächstenEtatsjahr ab gesetzlichfestgestellt.

Bis dahin darf die Druckerei,unbeschadetder Erfüllung vertragsmäßiger
Verpflichtungen,nur zu unmittelbarenZweckendes Reichs und desFirrupisiten
Staats, und zwar nur in dembisherigenUmfang verwendetwerden.

S.2.
Der Reichskanzlerwird fernerermächtigt,dieMittel k#=Deckungdieses

Betrags im Wegedes Kredits flüssigzu machenund zu demEnde in dem
Nominalbetrage,wie er zur BeschaffungjenerSumme erforderlichsein wird,
eine verzinsliche,nach den Bestimmungendes Gesetzesvom 19. Juni 1868
(Bundes=Gesetzbl.S. 339) zu verwaltendeAnleiheaufzunehmenund Schatz=
anweisungenauszugeben. *

Die Bestimmungenin den§#.2 bis 5 desGesetzesvom27. Januar 1875,
betreffenddieAufnahmeeinerAnleihefür ZweckederMarine=undderTelegraphen=
verwaltung,(Reichs-Gesetzbl.S. 18) findenauchauf dienachdemgegenwärtigen
GesetzeaufzunehmendeAnleiheund auszugebendenSchatzanweisungenAnwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den23.Mai 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

——
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(Nr. 1193.) Patentgesetz.Vom 25.Mai 1877.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen#c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund des Reichstags,was folgt:

Erster Abschnitt.

Patentrecht.
S.1.

Patente werden ertheiltfür neueErfindungen) welcheeine gewerbliche
Verwerthunggestatten.

Ausgenommensind:
1. Erfindungen, deren Verwerthung den Gesetzenoder guten Sitten
zuwiderlaufenwürde;

2. Erfindungenvon Nahrungs=,Genuß=und o „sowie von
Stoffen, welcheauf chemischemWege hergestelltwerden,soweitdie
Erfindungen nicht ein bestimmtesBeifütin zur Herstellung der
Gegenständebetreffen. #2

Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der auf Grund
diesesGesetzeserfolgtenAnmeldung in öffentlichenDruckschriftenbereitsderart
beschriebenoder im Inlande bereits so offenkundigbenutztist, daß danach
dieBenutzungdurchandereSachverständigemöglicherscheint.

F. 3.
Auf die Ertheilungdes Patenteshat derjenigeAnspruch,welcherdie Er=

u zuestnachMaßz abediesesGesetzesangemeldethat.
in Anspruchdes id“ auf Ertheilung desPatentesfindetnicht

statt, wenn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung den Beschreibungen,
Zeichnungen,Modellen, GeräthschaftenoderEinrichtungeneinesAnderenoder
einem von diesemangewendetenVerfahren ohne Einwilligung desselbenent=
nommen,und von demletzterenaus diesemGrunde Einsprucherhobenist.

G.4.
Das Patent hat dieWirkung, daß niemandbefugtist, ohneErlaubniß

des Patentinhabersden Gegenstandder Erfindung gewerbsmäßigherzustellen,
in Verkehrzu bringenoderalsasnten

Bildet einVerfahren,eineMaschineodereinesonstigeBetriebsvorrichtung,
einWerkzeugoder ein ArbeitsgeräthdenGegenstandder Erfindung,
so hat das Patent außerdemdie Wirkung, daß niemand befugt ist, ohne

75
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Erlaubniß des Patentinhabersdas Verfahren anzuwendenoderdenGegenstand
der Erfindung zu gebrauchen.
« §.5.

Die Wirkung desPatentes tritt gegendenjenigennichtein, welcherbereits
Zeit der Anmeldung des Patentinhabers im Inlande die Erfindung in

zanang eanwen oder die zur BenutzungerforderlichenVeranstaltungen
getroffen hatte.

Die Wirkung des Patentes tritt ferner insoweitnichtein, als die Erfin=
dung nachBestimmungdesReichskanzlersfür dasHeer oderfür dieFlotte oder
sonstim Interesseder öffentlichenWohlfahrt benutztwerdensoll. Doch hat der
Patentinhaberin diesemFalle gegenüberdem Reich oder dem Staat, welcher
in seinembesonderenInteressedie Beschränkungdes Patentes beantragthat,
Anspruch auf angemesseneVergütung, welche in Ermangelung einer Ver=
ständigungimRechtswige festgesetztwird.

Dn Einrichtungenan Fahrzeugen,welchenur vorübergehendin das
Inland gelangen,erstrecktsichdie Wirkungdes Patentesnicht.

S.6.
Der Anspruch auf Ertheilung des Patentes und das Recht aus dem

Patente gehenauf die Erben über. Der Anspruch und das Rechtkönnen
beschränktoder unbeschränktdurchVertrag oder durchVerfügung von Todes=
wegenauf Andereübertragenwerden.

S.7.
Die Dauer des PatentesistfünßzemnJahre;)derLauf dieserZeit beginnt

mit dem auf die Anmeldung der Erfindung folgendenTage. Bezweckteine
Erfindung die Verbesserungeineranderen,zu Gunstendes Teentsuchersdurch
ein Patent geschütztenErsindung, so kann dieserdie Ertheilung einesZusatz=
patentesnachsuchen,welchesmit dem Patente für die ältere Erfindung sein
Ende erreicht. s

Für jedesPatent ist bei der Ertheilung eineGebühr von 30 Mark zu
entrichten.

Mit Ausnahme der Zusatzpatente(F. 7) ist außerdemfür jedesPatent
mit Beginn des zweitenund jeden folgendenJahres der Dauer eineGebühr
zu entrichten,welchedas ersteMal 50 Mark beträgtund weiterhinjedesJahr
um 50 Mark steigt.

Einem Patentinhaber, welcherseineBedürftigkeitnachweist,könnendie
Gebühren für das ersteund zweiteJahr der Dauer des Maentes bis zum
dritten Jahre gestundetund, wenn das Patent im drittenJahre erlischt,er=
lassenwerden. " "=“

Das Batent erlischt,wenn der Patentinhaberauf dasselbeverzichtet,oder
H die Gebühren nicht spätestensdrei Monate nach der Fälligkeit gezahlt
werden.
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S. 10.
Das Matentwird für nichtigerklärt,wennsichergiebt:
1. daßdie Erfindung nach§#.1 und2nicht patentfähigwar,
2. daß derwesentlicheInhalt der hn= denBeschreibungen,Zeich=
nungen, Modellen, Geräthschaftenoder EinrichtungeneinesAnderen
oder einem von diesemangewendetenVerfahren ohneEinwilligung
desselbenentnommenwar.

1. -
Das Patent kannnachAblauf von dreiJahren zurückgenommenwerden:
1. wenn der Patentinhaberes unterläßt, im Inlande die Erfindung in
angemessenemUmfange zurAusführung zu bringen, oderdochAlles
zu thun, was ist, um dieseAusführung zu sichern;

2. wenn im öffentlichenInteressedie Ertheilung der Erlaubniß zur Be=
nutzungderErfindung an Anderegebotenerscheint,derPatentinhaber
aber gleichwohlsichweigert, dieseErlaubniß gegenangemesseneVer=
gütungund genügendeSicherstellungzu ertheilen.

.. 12.
Wer nicht im Inlande wohnt, kann denAnspruchauf die Ertheilung

einesPatentesund die Rechteaus demletzterennur geltendmachen)wenn er
im Inlande einenVertreterzeant hat. Der letztereist zur Vertretungin dem
nachMaßgabediesesGesetzesstattsindendenVerfahren,sowiein dendasPatent
betreffendenbürgerlichenRechtsstreitigkeitenbefugt. Fürdie in solchenRechts=
streitigkeitengegendenPatentinhaberanzustellendenKlagenist das Gerichtzu=
ständig, in dessenBezirk der Vertreter seinenWohnsitzhat, in Ermangelung
einessolchendas Gericht,in dessenBezirk das PatentamtseinenSitz hat.

Zweiter Abschnitt.

Patentamt.

S.13.
Die Ertheilung, die Erklärung der Nichtigkeitund die Zurücknahmeder

Patenteerfolgtdurchdas Patentamt.
Das Patentamthat seinenSitz in Berlin. Es bestehtaus mindestens

drei ständigenMitgliedern, einschließlichdes Vorsitzenden, und aus nicht stän=
digenMitgliedern. Die Mitglieder werdenvom Kaiser, die übrigenBeamten
vom Reichskanzlerernannt. Die Ernennung der ständigenMitglieder erfolgt
auf Vorschlagdes Bundesraths,und zwar,wenn sie im Reichs=oderStaats=
diensteein Amt bekleiden,auf die DauerdiesesAmtes, anderen Falls auf
Lebenszeit;dieErnennungder nichtständigenMitgliedererfolgt auf fünf Jahre.
Von denständigenMitgliedern müssenmindestensdrei die Befähigung zum
Richteramteoder zum höherenVerwaltungsdienstebesitzen,die nichtständigen
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Mitglieder müssenin einemZweige der Techniksachverständigsein. Auf die
nicht ständigenMitglieder finden dieBestimmungenin F. 16 des Gesetzes,
betreffenddie RechtsverhältnissederReichsbeamten,vom 31. März 1873keine
Anwendung. 4

Das Patentamt bestehtaus mehrerenAbtheilungen. Dieselbenwerden
im voraus auf mindestensein Jahr gebildet. Ein Mitglied kannmehreren
Abtheilungenangehören.

Die BeschlußfähigkeitderAbtheilungenist, wennes sichum dieErtheilung
einesPatentes handelt, durchdie Anwesenheitvon mindestensdrei Mitgliedern
bedingt,unter welchensichzwei nicht ständigeMitgliederbefindenmüssen.

Für die Entscheidungenüber die Erklärung der Nichtigkeitund über die
Zurücknahmevon Matentenwird einebesondereAbtheilung gebildet. Die Ent=
scheidungenderselbenerfolgenin derBesetzungvon zweiMitgliedern, einschließlich
desVorsitzenden,welchedieBefähigung zum Richteramteoderzum höherenVer=
waltungsdienstebesitzen,und drei sonstigenMitgliedern. Zu anderenBeschlüssen
genügtdie Anwesenheitvon drei Mitgliedern.

Die BestimmungenderCivilprozeßordnungüberAusschließungundAb=
lehnungder Gerichtspersonenfinden entsprechendeAnwendung.

Zu denBerathungenkönnenSachverständige,welchenichtMitglieder sind,
zugezogenwerden)dieselbendürfen an den Abstimmungennicht theilnehmen.

K.15.
Die Beschlüsseund dieEntscheidungenderAbtheilungenerfolgenimNamen

desPatentamtes)sie sindmit Gründen zuversehen,shrhtuh auszufertigenund
allen Betheiligtenvon Amtswegen— —

Zustellungen, welcheden Lauf von Fristen bedingen, erfolgendurchdie
Post mittels eingeschriebenenBriefes gegenEmpfangschein. Kann eine Zu=
stellungim Inlande nicht erfolgen, so wird sie von den damit beauftragten
BeamtendesPatentamtesdurchAufgabezurPost nachMaßgabeder§#.161,
175 der Civilprozeßordnungbewirkt.

GegendieBeschlüssedesPatentamtesfindetdieBeschwerdestatt.

S. 16.
Wird der BeschlußeinerAbtheilungdesPatentamtesim WegederBe=

schwerdeangefochten,so erfolgt die Beschlußfassungüber dieseBeschwerdedurch
eineandere AbtheilungoderdurchmehrereAbtheilungengemeinsam.

An der Beschlußfassungdarf keinMitglied theilnehmen,welchesbei dem
angefochtenenBeschlussemitgewirkthat.

.
Die Bildung derAbtheilungen,dieBestimmungihresGeschäftskreises,die

Formen des Verfahrens und der Geschäftsgangdes Patentamteswerden, in=
soweitdiesesGesetznichtBestimmungendarübertrifft, durchKaiserlicheVerord=
nung unter Zustimmungdes Bundesraths geregelt.
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.. 18.
Das Patentamt ist verpflichtet,auf Ersuchender Gerichteüber Fragen,

welchePatentebetreffen,Gutachtenabzugeben.Im übrigen ist dasselbenicht
befugt, ohneGenehmigungdes ReichskanzlersaußerhalbseinesgesetzlichenGe=
schäftskreisesBeschlüssezu fassenoderGutachtenabzugeben.

C.19.
Bei demPatentamtewird eineRolle geführt,welchedenGegenstandund

die Dauer der ertheiltenPatente, sowieden Namenund Wohnort der Patent=
inhaberund ihrer bei Anmeldungder Erfindung etwabestelltenVertreter an=
giebt. Der Anfang, der Ablauf, das Erlöschen,die Erklärung der Nichtigkeit
und dieJurücknahmederPatentesind,untergleichzeitigerBekanntmachungdurch
denReichsanzeiger,in der Rolle zu vermerken.

Tritt in der Person des PatentinhabersoderseinesVertreters eineAen=
derungein, so wirddieselbe,wenn sie in beweisenderForm zur Kenntniß des
Patentamtes zact ist, ebenfallsin derRolle vermerktund durchdenReichs=
anzeigervverößzenklit. So langediesesnichtgeschehenist, bleibender frühere
Patentinhaberund seinfrühererVertreternachMaßgabe diesesGesetzesberech=
tigt und verpflichtet.

Die Einsichtder Rolle, der Beschreibungen, 2 Modelle und
Probestücke,auf Grund derendieErtheilungderPatenteerfolgtist, steht,soweit
es sichnichtum ein im Namen derReichsverwaltungfür dieZweckedesHeeres
oderder Flotte genommenesMatent handelt,jedermannfrei.

Das Maentamt veröffentlichtdie BeschreibungenundZeichnungen,soweit
derenEinsichtjedermannfreisteht,in ihren wesentlichenTheilen Ö ein amt=
lichesBlatt. In dasselbesindauchdieBekanntmachungenaufzunehmen,welche
durchdenReichsanzeigernachMaßgabediesesGesetzeserfolgenmüssen.

Dritter Abschnitt.

Verfahrenin Patentsachen.

g.20.
Die AnmeldungeinerErfindungbehufsErtheilung einesPatentesgeschieht

schriftlichbei demPatentamte. Für jedeErfindung ist einebesondereAnmeldung
erforderlich.Die Anmeldungmuß denAntrag auf Ertheilung desPatentesent=
haltenund in demAntrage denGegenstand,welcherdurchdas Patent geschützt
werdensoll, genaubezeichnen.In einerAnlage ist die Erfindung dergestaltzu
beschreiben,daß danachdie Benutzungderselben durchandereSachverständige
möglicherscheint.Auch sind die erforderlichenZeichnungen,bildlichenDarstel=
lungen,Modelle und Probestückebeizufügen.

Das PatentamterläßtBestimmungenüberdiesonstigenErfordernisseder
Anmeldung.
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Bis zu derBekanntmachungder— ——Abänderungenderdarin
enthaltenenAngabenzulässig.Gleichzeitigmit der Anmeldungsindfür dieKosten
des Verfahrens 20 Mark zu zahlen.

E.21.
Ist durchdieAnmeldungdenvorgeschriebenenAnforderungennichtgenügt,

so verlangt das Patentamt von demPatentsucherunter sesä ne Mängel
derenBeseitigunginnerhalb einer bestimmtenFrist. Wird dieser Aufforderung
innerhalbderFrist nichtgenügt,so ist dieAnmeldungzurückzuweisen.

g.22.
Erachtetdas PatentamtdieAnmeldungfür gehörigerfolgtund dieEr—

theilungeinesPatentesnichtfür ausgeschlossen,soverfügtesdieBekanntmachung
der Anmeldung. Mit der Bekanntmachungtretenfür den GegenstandderAn=
Fehung zu ehü 25 Maitentsucherseinstweilendie gesetzlichenWirkungendes
atentes ein (§#.4, 5).

Ist das Patentamt der Ansicht, daß einenachI§. 1 und 2 patentfähige
Erfindung nicht vorliegt,so weistes die Anmeldungzurück.

g. 23.
Die BekanntmachungderAnmeldunggeschiehtin derWeise,daßderName

des Patentsuchersund der wesentlicheInhalt des in seinerAnmeldungenthal=
tenenAntragesdurchdenReichsanzeigereinmalveröffentlichtwird. Gleichzeitig
ist die Anmeldung mit sämmtlichenBeilagen bei demPatentamtezur Einsicht
für jedermannauszulegen. Mit der Veröffentlichungist die Anzeigezu ver=
binden, daß der Gegenstandder Anmeldung einstweilengegenunbefugteBe=
nutzunggeschütztsei. «

Handelt es sichum ein im Namen der Reichsverwaltungfür die Zwecke
des Heeresoderder Flotte nachgesuchtesPatent, so unterbleibtdieAuslegung
der Anmeldungund ihrer Beilagen.

E.24.
NachAblauf von achtWochen,seitdemTage derVeröffentlichung(&.23),

hat das Patentamtüber die Ertheilung des Patentes Beschlußzu fassen. Bis
dahin kann gegendieErtheilung bei demPatentamteEinsprucherhobenwerden.
Der Einspruchmuß schriftlichSser undmit Gründen versehensein. Er kann
nur auf die—— daß die Erfindungnichtneu sei oderdaß dieVoraus=
setzungdes §. 3 Absatz2 vorliege,gestütztwerden.

Vor derBeschlußfassungkann das Patentamt dieLadung und Anhörung
derBetheiligten,sowiedieBegutachtungdes Antrages durchgeeignete,in einem
Iweige der TechniksachverständigePersonen und sonstigezur Aufklärung der
SacheerforderlicheErmittelungenanordnen.

g.26.
Gegen den Beschluß, durchwelchendie Anmeldung zurückgewiesenwird,

kannder Patentsucher,und gegendenBeschluß,durchwelchenüber die Erthei=
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lung des Patentes entschiedenwird, der Patentsucheroder der Einsprechende
binnen vier Wochennach der ZustellungBeschwerdeeinlegen. Mit der Ein—
legung der Beschwerdesind für die Kosten des Beschwerdeverfahrens20 Mark
zu zahlen; erfolgtdie Zahlung nicht, so gilt die Beschwerdeals nicht erhoben.

Auf das Verfahren findet§. 24 Absatz2 Anwendung.

g.26.
Ist dieErtheilung desPatentesendgültigbeschlossen,soerläßt dasPatent=

amt darüberdurchdenReichsanzeigereineBekanntmachungund fertigtdemnächst
für denPatentinhabereineUrkundeaus.

Wird das Patent versagt, so ist dies ebenfallsbekanntzu machen. Mit
derVersagunggeltendieWirkungendes einstweiligenSchutzesals nichtein=
getreten.

g. 27.
Die Einleitungdes VerfahrenswegenErklärung der Nichtigkeitoder

wegenZurücknahmedesPatentes erfolgt nur auf Antrag. Im Falle des 8. 10
Nr. 2 ist nur derVerletztezu demAntrageberechtigt. DerAntrag ist schriftlich
an das Patentamtzu richtenund hat die Thatsachenanzugeben,auf welcheer
gestütztwird.

*
Nachdemdie Einleitung des Verfahrensverfügt ist, fordert das Patent=

amt denPatentinhaber unter Mittheilung des Antrages auf, sichüber denselben
binnenvierWochenzu erklären.

Erklärt derPatentinhaberbinnenderFrist sichnicht, sokannohneLadung
und Anhörung der Betheiligtensofort nach dem Antrage entschiedenund bei
dieserEntscheidungjedevon demAntragstellerbehaupteteThatsachefür erwiesen
angenommenwerden.

G.29.
Widersprichtder Patentinhaberrechtzeitig,oderwird im Falle des §. 28

Absatz2 nichtsofortnachdemAntrage entschieden,sotrifft das Patentamt, und
war im ersterenFalle unterMittheilung desWiderspruchsan denAntragsteller,
ie zur Aufklärung der Sache erforderlichenVerfügungen. Es kann die Ver=
nehmungvon Zeugenund Sachverständigenanordnen. Auf dieselbenfinden
dieVorschriftenderCivilprozeßordnungentsprechendeAnwendung. Die Beweis=
verhandlungensindunterZuziehungeinesbeeidigtenProtokollführersaufzunehmen.

Die EntscheidungerfolgtnachLadungund AnhörungderBetheiligten.
Wird dieZurücknahmedesPatentesauf Grund des §.11 Nr. 2 beantragt,

so muf derdiesemAntrageentsprechendenEntscheidungeine AndrohungderZurück=
nahme unter Angabe von Gründen und unter Festsetzungeiner angemessenen
Frist vorausgehen.

S. 30.
In derEntscheidung(§§.28, 29) hat das PatentamtnachfreiemErmessen

zu bestimmen,zu welchemAntheiledie Kostendes Verfahrens den Betheiligten
zur Lastfallen.
Reichs=Gesetbl.187y. 76
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S. 31.

nen oderihreAussageoderderen Beeidigungverweigern,sowiedieVorführung
einesnichterschienenenZeugen, erfolgt auf Ersuchendurchdie Gerichte.

G.32.
zulässig.Die Berufung gehtan dasReichs=Oberhandelsgericht.Sie ist binnen
S nachderZustellungbei demPatentamteschriftlichanzumeldenund
zu begründen.

Durch das Urtheil des Gerichtshofesist nachMaßgabe des F§.30 auch
über die Kostendes Verfahrens zu bestimmen.

bestimmt,welchesvon demGerichtshofezu entwerfenist und durchKaiserliche
Verordnung unter Zustimmungdes Bundesraths festgestelltwird.

S.33.
In Betreff der Geschäftssprachevor demMatentamtefindendie Bestim=

mungendesGerichtsverfassungsgesetzesüberdieGerichtsspracheentsprechendeAn=

nichtberücksichtigt.

Vierter Abschnitt.
Strafen und Entschädigung.

g.34.
Wer wissentlichdenBestimmungender§. 4 und5 zuwidereineErfindung

in Benutzungnimmt, wird mit Geldstrafebis zu fünftausendMark odermit
haesie bis zu EinemJahre bestraftund ist demVerletztenzur Entschädigung
verpflichtet.

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein.

S.35.

Befugniß zuzusprechen,dieVerurtheilungauf KostendesVerurtheiltenöffentlich
bekanntzu machen.Die Art derBekanntmachung,sowiedieFrist zu derselben
ist im Urtheilzu bestimmen. ". .

Statt jederausdiesemGesetzeentspringendenEntschädigungkannauf Ver=
langen des Beschädigtennebender Strafe auf einean ihn zu erlegendeBuße
bis zumBetrage von zehntausendMark erkanntwerden. Für dieseBuße haften
die zu derselbenVerurtheiltenals Gesammtschuldner.

Eine erkannteBuße schließtdie GeltendmachungeinesweiterenEntschädi=
gungsanspruchsaus.

S###
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S 37.
Die im §. 12 desGesetzes,betreffenddieErrichtungeinesoberstenGerichts=

bofesfür Handelssachen,vom 12.Juni 1869 geregelteZuständigkeitdesReichs=
Oberhandelsgerichtswird auf diejenigenbürgerlichenRechtsstreitigkeitenaus=
gihchen in welchendurchdieKlage einAnspruchauf Grund derBestimmungen
iesesGesetzesgeltendgemachtwird.

". 38.
Die Klagen wegenVerletzungdesPatentrechtsverjährenrücksichtlichjeder

einzelnendeselte 4 Handlung in drei Jahren.

S.39.
Darüber, obeinSchadenentstandenist und wiehochsichderselbebeläuft,

entscheidetdas Gericht unter Würdigung aller Umständenach freier Ueber=
zeugung.

C.40.
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft wird bestraft:
1. wer Gegenständeoder derenVerpackungmit einerBezeichnungver=
sieht,welchegeeignetist, denIrrthum zu erregen,daß dieGegenstände
durcheinPatentnachMaßgabediesesGesetzesgeschütztseien;

2. werin öffentlichenAnzeigen,auf Aushängeschildern,auf Empfehlungs=
kartenoder in ähnlichenKundgebungen eine Bezeichnunganwendet,
welchegeeignetist, denIrrthum zu erregen,daß diedarin erwähnten
Gegenständedurch ein Patent nach MaßgabediesesGesetzesge=
schütztseien.

Fünfter Abschnitt.

Uebergangsbestimmungen.

E.41.
Die auf Grund landesgesetzlicherBestimmungenzur Zeit bestehenden

Maente bleibennachMaßgabedieserBestimmungenbis zu ihremAblaufe in
Kraft) eineVerlängerungihrer Dauer ist unzulässig.

g.42.
Der Inhaber eines bestehendenPatentes (F. 41) kann für die dadurch

geschähzeErfindung die ErtheilungeinesPatentesnachMaßgabediesesGesetzes
eanspruchen.Die Prüfung der Erfindung unterliegtdann dem durchdieses
GesetzvorgeschriebenenVerfahren. Die Ertheilung desPatentes ist zu versagen,
wennvor der Beschlußfassungüber die — der Inhaber eines anderen,
für dieselbeErfindung bestehendenPatentes (§.41) dieErtheilung desPatentes
beanspruchtoder gegendie Ertheilung Einsprucherhebt. Wegenmangelnder
NeuheitistdieErtheilungdesPatentesnur dannzuversagen,wenndieErfindung
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nichtmehr neu war.

esdie für dieselbeErfindung bestehendenPatente (F. 41), soweitder Inhaber

esetzlichenWirkungendesneuenPatentesin demGeltungsbereichederbestehenden
Puente erstmit demAblaufe der letzterenein.

g.43.
Auf diegesetzlicheDauer einesnachMaßgabe des 1. 42 ertheiltenPatentes

wird dieZeit in Anrechnunggebracht,währendderen
ältestenderbestehendenPatente im Inlande bereitsgeschütztgewesenist. Der
Patentinhaberist für die nochübrige Dauer desPatentes zur Zahlung der ge=
setzlichenGebühren(§.8) verpflichtet;derFälligkeitstagund der ersrn
der Gebührenwird nachdemZeitpunktebestimmt,mit welchemdie Erfindung
im Inlande zuersteinenSchutzerlangthat.

S. 44.
Durch die ErtheilungeinesPatentesnachMaßgabedes §F.42 werden

diejenigen,welchedie Erfindung zur Zeit der Anmeldung derselbenohneVer=
letzungeinesPatentrechtsbereitsin Benutzunggenommenoderdie zur Be=
kastng “ Veranstaltungengetroffenhatten, in dieserBenutzungnicht
eschränkt.

. 45.
DiesesGesetztritt mit dem1. Juli 1877 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den25.Mai 1877.

(I. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs=Gesetzblatt.
.N 24.

Inhalt: Bekanntmachung,betreffenddieAusgabevonSchatzanweisungen.S. 511.

(Nr. 1194.) Bekanntmachung,betreffenddieAusgabevonSchatzanweisungenim Betragevon
10.000.000Mark. Vom 27.Mai 1877. «

Auf Grundderdurch§.38iffer2desGesetzes,betreffenddieFeststellung
des Haushalts⸗Etatsdes DeutschenReichs für das Etatsjahr 1877/78, vom
28. April d. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 425) mir ertheiltenErmächtigunghabeich
bestimmt,daß behufsder BeschaffungvonBetriebsfondszur Durchführungder
Münzreform Schatzanweisungenim Gesammtbetragevon zehnMillionen Mark)
und zwar in Abschnittenvon je eintausend,zehntausend,fünfzigtausendund ein=
hundertausendMark ausgegebenwerden.

In Gemäßheitder Bestimmungendes zweitenAbsatzesdes §. 6 des er=
wähntenGesetzeshabe ich fernerangeordnet,daß dieseSchatzanweisungenals
unverzinslicheausgefertigtwerden. Die Dauer der Umlaufszeit ist für fünf
MillionenMark (SerieXII von 1877)auf denZeitraumvom19.Mai bis
zum 3. Septemberd. J. und für fünf Millionen Mark (Serie XIII von 1877)
auf vierMonate, vom 17.Mai bis zum 17. Septemberd. J. festgesetzt.

Die ReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den 27. Mai 1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Hofmann.

— —

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetzbl.1877. 77

Ausgegebenzu Berlin den29.Mai 1877. ·
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Inhalt: Gesetz, betreffenddenBau einerEisenbahnvonTeterchenbis zurSaarbahnbeiBouß2c.S. 513.—
Gesetz,betreffenddieFeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts-Etat für dasEtatsjahr1877.78.
S. 514. — Freundschaftsvertrag mit Tonga. S. 517. "

(Nr. 1195.) Gesetz,betreffenddenBau einerEisenbahnvonTeterchenbis zur Saarbahn bei
Bouß und bei Völklingen. Vom 21.Mai 1877.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c. «

verordnenim NamendesDeutschenReichs,nach Zustimmungdes
Bundesraths und des Reichstags, auf Grund des Artikels41 der Verfassung,
was folgt:

=—. "
DerReichskanzlerwird .2 eterchenimBezirk

zLothringennachBouß in der preußischenRheinprovinzm weigungnach
geenuch auf Rechnungdes Reichs anzulegen,die dazuerforderlichen Grund=
ückenöthigenfallsim Wege der Zwangsenteignungin den von derLandes=

LesehgebungvorgeschriebenenFormen zu erwerbenund zurAusführung des
aues,zumErwerb der im Bau befindlichenBahnstreckeLostenbach=Völlilagen,

sowiezur Erweiterungder Bahnhöfeder Linie denBetrag
von 6.415.000Mark und zwar in der Weise zu verwenden, daßvon diesem
Betrageim laufendenEtatsjahre2.000.000Mark und im folgendenEtatsjahre
4.415.000Mark verausgabtwerden.

. 2. .«
Der Reichskanzlerwirdfernerermächtigt,dieMittel zur Deckungdieser

Summe im Wege des Kredits flüssig zu machenund zu dem Zweckin dem=
jenigenNominalbetrage,welcherzur Beschaffungdes angegebenenBetrageserfor=
derlichsein wird, eineverzinsliche,nachden Bestimmungendes Gesetzesvom
19.Juni 1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 339) zu verwaltendeAnleihe aufzunehmen
und Schatzanweisungenauszugeben.

S. 3.
Die Bestimmungenin den. 2 bis 5 desGesetzesvom 27. Januar 1875,

betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für ZweckederMarine=undTelegraphen=
Reichs=Gesetzbl.1877. « 78»
Ausgegebenzu Berlin den2. Juni 1877.
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verwaltung,(Reichs=Gesetzbl.S. 18) findenauchauf die nachdemgegenwärtigen
GesetzeaufzunehmendeAnleiheundauszugebendenSchatzanweisungen 82

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den21.Mai 1877.

. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

(Nr. 1196.) Gesetz,betreffenddie Feststellungeines Nachtrags zum Haushalts-Etat des
DeutschenReichs für das Etatsjahr 1877/78. Vom 26.Mai 1877.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathsund des Reichstags,was folgt:

S. I.
Die unterKapitel20 derEinnahmendesFearekatteEluur desDeutschen

Reichs für das Etatsjahr 1877/78(Reichs=GeS4ccn1877 S. 425) in einer
Summe festgestelltenMatrikularbeiträgewerdenauf die einzelnenBundesstaaten
vertheilt,wie folgt:

1.Stieufßeen33 36.375.264Mark)
2. Watzern -............... 19.717.313-
3.Sachsen.......................... 4.008.861·

-4.Württemberg..................... 6.874.942-
5.Baden........................... 5.048.550-
6.Helen............................ 1.210.308-
7..ecklenburg-Schwerin............ 790.981-
8.Sachsen-Weimar................. 403.260-
9.Mecklenburg-Strelitz............... 131.122-
10.0ldenburg....................... 439.754-
11.Braunfchweig..................... 474.628-
12.Sachsen-Meiningen...»........... 266.471
13. Sachsen=AltenbutSg 201.031
14. Sachsen=Koburg=Gottoaa 251.9906
15.Anhalt........................... 293.782
16. Schwarzburg=Sondershausen 91.806

Seite .. 76.580.069Mark,.
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Uebertrag.. . .. 76.580.069Mark,
17. Schwarzburg=Rudolstadt ... 104.311
8. Waltee “. 73.579
19. Reuß ältererLinit.... 64.315
20. Reuß jüngererLinte 127.507
21. Schaumburg=Lipden 46.161
— — 152.672
— 83.782
2# sfitiét““.. 2 208.153
25. Aichsiuc s. 562.5345
26. Elsaß=Lothrinnenn 3.041.087

Summe 81.044.171 Mark.

S.2.
Der diesemGesetzeals Anlage beigefügteNachtrag zumHaushalts=Etat

desDeutschenReichsfür dasECtattsahrAes wirdin Ausgabe
auf 135.595Mark, nämlich
auf 110.595Mark an fortdauernden,und
auf 25.000Mark an einmaligenAusgaben,

und in Einnahme
auf 71.250Mark

festgestelltund tritt dem,durchdas Gesetzvom28. April 1877 (Reichs=Gesetzbl.
S. 425) festgestelltenHaushalts=EtatdesDeutschenReichsfür das Etatsjahr
1877/78hinzu.

S. 3.
Die Mittel zurBestreitungdes in demvorstehenden§. 2 festgestellten

Mehrbedarfsvon 64.345Mark sind, soweit derselbenicht durchMehrerträge
bei den außer denMatrikularbeiträgenzur Reichskassefließendenregelmäßigen
EinnahmenseineDeckungfindet, durch Beiträge der einzelnenBundesstaaten
nach Maßgabeihrer Bevölkerungaufzubringen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den26.Mai 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

78•
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Anlage.

Uachtrag
zum

Haushalts=EtatdesDeutschenReichsfür das Etatsjahr1877/78.

*2 Betrag
fer 2r

-- - om
4 . Ausgabe. 1. 1877

...... bis
S 8 31.März1878.

Marrk.

FortdauerndeAusgaben.
I. Reichshanzler-ämt.

Sa. Patentamt.
"1 — 62.280

Wohnungsgeldzuschüsse. 2.790
5. Andere —— 23 8.025
6/77.SächlicheAusgabben 37.500

SummeKapitelSa. 110.595

Einmalige Ausgaben.
1. I. Reichskanzler-Amt.

10. Zur Einrichtung einer Fachbibliothekfürdas Patent⸗
amt, erste Rate — —..... 25.000

SummederAusgabe. 135.595

Einnahmec.

VI. VerschiedeneVerwaltungs-Einnahmen.
6. Sa. Rrichsnan#ler unnnntt. 71.250

SummederEinnahmefür sich.

— —



(Nr.1197.)FreundstchaftsvertragzwischenSeiner
Majestät dem DeutschenKaiser,

desDeutschenReichs, und Seiner
Majestät demKönige von Tonga.
Vom I. November1876.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen r2c.im Namen des
DeutschenReichseinerseits,undderKönig
vonTongaandererseits,vondemWunsche
geleitet,Ihre BeziehungenundInteressen
gegenseitigzu fördernund zu befestigen,
haben beschlossen,einen Freundschafts=
vertragabzuschließen.

Zu diesemEnde habenSie zuIhren
Bevollmächtigtenernannt,nämlich:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen 2c.:
denKapitänzurSee Ernst Wil=
helm Heinrich Hugo Eduard
Ioncg #mmi Si
ajestä iff „ Hertha“,In=

haberdesEisernenKreuzeszweiter
Klasse und Ritter des Rothen

den Theodor August Lud=
wig Weber, Allerhöchstihren
Konsul für die Tonga= und
Samoa=Inseln;und

Seine Majestät der König von
Tonga:
Uiliami Tugi, Präsidentender
geebgebendenVersammlungin
onga, und

SeineEhrwürdenShirley Wal=
demar Baker, ordinirtenPre=
digerderWesleyanischenKirche,
als Dolmetscher,

welche, nach gegenseitigerMittheilung
ihrerVollmachten,sichüber nachstehende
Artikel geeinigthaben:

(Uebersetzung.)
Nr. 1197.)Treaty#of Friendship between

His Majesty the German Em=
peror, King of Prussia etc. in
the name of the GermanEmpire,
and His Majesty the King of
Tonga. Ofthe 1.November1876.

Hs Majesty the German Emperor,
King of Prussia etc. in the nameof the
German Empire on the one part, and
the King of Tonga on the other art,

Being desirous to maintain and
strengthen mutually their relations
and interests, have resolved to con=
clude a treaty of friendship.

For this purpose they have na=
med as their plenipotentiaries, that
is to Say:
His Majesty the German Em=
Peror, King of Prussia etc.:
The Capitain (=zurSee) Ernst
Wilhelm Heinrich Hugo
Eduard Knorr, commanding
His Majesty's ship „Herthat,
knight of the Iron Cross of
the second class, and of the
Order of the Red Eagle of the
t(ourxthclass, and
Theodor August Ludwig
Weber Esq’, His Lpe3l
Majesty's Consul for Tonga
a#mliSamoa; and

His Majestythe Kingof Tonga:

Uiliami Tugi, President of
the Legislative Assembly of
Tonga, and
the Rev. Shirley Waldemar
Baker, Wesleyan Minister, as
interpreter;

who, after communicating to each
other their fullpowers, have agreed.
upon the following articles:



Artikel I.
Es soll Friede und immerwährende

Freundschaftsein zwischenden Staaten
desDeutschenReichseinerseitsundTonga
andererseits,sowiezwischenden beider=
seitigenAngehörigen, ohne Unterschied
der Personenund der Orte.

Artikel II.
Den Angehörigenderbeidenvertra=

gendenTheilesoll in beidenLändernder
vollständigsteund immerwährendeSchutz
ihrer Person und ihres Eigenthumszu
Theil werden.Sie werdenin dieserBe=
ziehungdiegleichenRechteundVortheile
genießen,wie die eigenen pien

FernersollendieTonganerin Deutsch=
land und die Deutschenin Tonga be=
freit sein von allen politischenAemtern
und Kriegsdienstenzu Wasserund zu
LandeunddemgemäßendienstlichenVer=
richtungen;sowie von allen Kriegskon=
tributionen,gezwungenenAnleihen,mili=
tärischenRequisitionenoderDienstleistun=
gen, welcherArt sie auch sein mögen.
Ueberdieskönnensie in allenFällen rück=
sichtlichihres beweglichenund unbeweg=
lichenVermögenskeinenanderenLasten,
AbgabenundAuflagenunterworfenwer=
den, als denen,welchevon den eigenen
Angehörigenodervon denAngehörigen
der meistbegünstigtenNation verlangt
werden.

Artikel II.
Die Tonganer,welchesichin Deutsch=

land und die Deutschen,welchesich in
Tonga aufhalten, genießendie vollstän=
digsteKultus=und Gewissensfreiheitund
es werdendie betreffendenRegierungen
nicht zugeben,daß sie belästigt, beun=
ruhigt oder gestört werden wegen ihres
religiösenGlaubens oderwegenderAus=
übung ihres Gottesdienstes,welchensie
in Privathäusern,Kapellen,Kirchenoder
sonstigenfür gottesdienstlicheZweckebe=
stimmtenOrten,unterBeobachtungder

*.

Article I.
There shall be peace and per=

Petual friendship between the States
of the GermanEmpire on the onepart
and Tonga on the other part, also
between their respective rulers and
People, without distinction of persons
and places.

Articile II.
The subjects of both contracting

Parties shall have in both countries
the most perfect and perpetual pro=
tection for their personsandproperty.
They shall enjoy in this respect the
same rigths and privileges as native
subjects.

Tongansin Germany,andGermans
in Tonga shall be exemptedfrom all
**(* officesand military services,
blandor water, and from all si=

milar correspondingservices:alsofrom
all war contributions, forced loans,
military requisitions or services, of
whatsoever kind they may be.
Furthermore they shall not in any
case be subject in regard to their
moveable and immoveable property
to any other charges, taxes, or assess=

ded from native subjects, or from
subjectsof the most favoured nations.

Article III.
The Tongans who reside or so=

Jjourn in Germany, and the Germans

enjoy perfect liberty of consecience
and religious worship, and the respec=
tive Governments shall not allom
them to be molested,or annoyed,or
disturbed on accountof their religious
faith, or on account of the celebration
·f divine service in private houses,
chapels, churches, or other places
usedfor thepurposeof divineservice,



kirchlichenSchicklichkeitundangemessenen
Achtungder Landesgesetze,Sitten und
Gebräuche,ausüben.
Auch sollen die Angehörigenbeider

LänderdieBefugnißhaben, Lands=
leute, welchein Deutschlandund auf
den —— mit Tode abgehen,
an passendenund angemessenen Orten,
welchesie, im Einverständnißmit der
Ortsobrigkeit,dazu bestimmenund ein=
richten,zu bestatten;und sollendienach
ihren kirchlichenGebräuchenbegangenen
Begräbnißfeierlichkeitenin keinerWeisege=
stört,nochdieGräberausirgendwelchem
Grundebeschädigtoderzerstörtwerden.
Es soll — kan —
s sollgegenseitigvollständigeFrei—

heit des Handels bestehenzwischenallen
GebietenderdeutschenStaatenundallen
GebietenvonTonga. Die Angehörigen
der beidenHohen vertragendenTheile
können in aller Sicherheit mit ihren
Schiffen und Ladungenin alle Plätze,
Häfen undGewässerTongas und Deutsch=
landseinlaufen.Die TonganerinDeutsch=
land und dieDeutschenin Tonga sollen
in dieserBeziehungdie gleicheFreiheit
undSichetheitgenießen,wie dieeigenen
Angehörigen.

Artikel V.
Es soll auchfür dieKriegsschiffeder

beidenHohen vertragendenTheile die
gersit eeFreiheit bestehen,in alle
Päte, dfen und Gewässerinnerhalb
desGebietsdes anderenTheileseinzu=
laufen,daselbstzuankern,zu verweilen,
Bedarf einzunehmenund auszubessern,
nach Maßgabeder Gesetzeund Ver=
ordnungendesLandes.
Der König von Tonga bewilligt,

zur ErleichterungderAusführungdieser
Zweckein seinemGebiete,im besonderen
um die HerrichtungeinerKohlenstation
in seinemGebietezu ermöglichen,der
DeutschenRegierungalle Rechteder
frreien Benutzungdes nöthigenGrund

always observing the religious pro=
Priety and due respect of the laws
manners and customsof the country.

The subjectsof both countriesshall
also have the privilege of burying
their countrymen, who may die in
Germany or Tonga, in suitable and
convenient places which they may
establish and maintain for that pur=
Dose with the consent of the local
authorities; and in no case shall their
burial services, in accordance with
theirreligious customs, bedisturbed, nor
the graves be damagedor destroyed.

Article 1IV.
There shall be reciprocal full free=

dom of commerce between all the
dominions of the German states and
all the dominions of Tonga. The
subjects of the two High contracting
Parties may enter with their vessels
and cargoesinto all places, ports, and
waters of Germany and Tonga with
all salety. The Tongans in Germany
amndthe Germans in Tonga shall
enjoy in this respect the sameliberty
and security as native suhjects.

Article V.
There shall also be reciprocal

liberty for the ships of war of the
two High contracting parties to enter
into all places, ports and waters
Within the dominions os either party,
to anchor there and to remain, take
in stores, refit and repair, subject to
the laws and regulations of the
country.

In order to facilitate the accom=
blishment of these objects in His
dominions, and especially to aid im
the establishmentr à coaling station
in His dominions, the King of Tonga
grants:(respectively leases):eno fonua):
the German Government all rights



und Bodensan esweterStelle in der
Vavau=Gruppe, dochimmer unbeschadet
allerHoheitsrechtedesKönigsvonTonga.

Artikel VI.
Die Angehörigen eines jeden der

beidenHohenvertragendenTheile können
gegenseitigmit vollerFreiheitjedenTheil
der betreffendenGebietebetreten,daselbst
ihren Wohnsitznehmen, reisen, Groß=
und Kleinhandeltreibenund die Preise
für Waaren und Produkteodersonstige
Gegenständeirgend einer Art, mögen
dieselbeneingeführtoderfür die Ausfuhr
bestimmtsein) festsetzen.Die ferneren
Einzelheitender gegenseitigenHandels=
beziehungenbleiben einem besonderen
Handels=und Schiffahrtsvertragevor=
behalten.

Sie dürfen ferner Ländereienund
Grundstückemiethenund dieselbenmit
vollerFreiheitbebauenund benutzen;sie
dürfen Häuser, Magazine und Läden,
derensiebedürfen,auf solchengemietheten
Ländereienoder Grundstückenerrichten
oderauchsolcheHäuser, Magazineund
Lädenkaufen,miethenund innehaben.

In allen diesenFällen haben die
AngehörigenbeiderStaatensichnachden
Gestten und Verordnungendes Landes
u richten; jedochsollen sie in keinem
Falle anderenallgemeinenoder lokalen
Beiträgen,AuflagenoderVerpflichtungen,
welcherArt dieseauchseinmögen,unter=
worfenwerdenkönnen,als solchen,die
denLandesangehörigenauferlegtsind,und
sollen irgend welche,durchdie Landes=
gesetzein Betreff von Miethsverträgen
mit der Regierungfür Grundstückeoder
LändereienetwafestzustellendenSteuern,
Abgaben,Auflagen und sonstigenVer=
pflichtungen, außer der vereinbarten
Grundmiethe,nur auf die gewöhnlichen
Kopf-=, Konzessions=und Wegesteuern

of free use of the necessary ground.
at à suitable appropriate place in the
Vavau group; but always without
Prejudice to the rights of sovereignty
of the King of Tonga. .

Article VI.
The subjects of each of the two

High contracting parties may with
full liberty reciprocally proceed to
any and every Part of their respec=
tive territories, and may reside there
or undertake voyages and journeys.
carry on commerce wholesale or
retail, and fix the prices for mer=
chandiseand produceor other articles
of any kind, whether imported by
them or intendedfor export. Further
Particulars with regardtotheirmutual
relations of commercebeing reserved
for a special treaty of commerce and=
navigation.

They may furthermore rent land
and grounds, and use and cultivate
them with füull liberty; they may
erect houses, warchouses and stores,
as they may desire on such rented
land or grounds; and also buy, rent
and occupy such houses,Warchouses
and stores.
In all these cases the subjects of

both States have to observethe lawms
and regulations of the country; but
in no case shall they be subjectedto
anyother generalorlocalcontributions,
assessmentsor obligationsof whatever
kind they may be, but thosewhich
are imposedupon the native subjects;
andanytaxes, dues, charges, and other
obligations which may be enactedby
the laws of the country whith re=
ferenee to any Governments deeds
#ofleasesof lands or grounds,besides
the rent agreed upon, shall have
effect only with regard to the ordi=
nary poll taxes, licenses and road.
repairs; whilst any other respective



bezogenwerdenkönnen,und sind irgend
anderehieraufbezüglicheaußerordentliche
Belastungenoder Auflagen besonderen
Vereinbarungenzwischen den beiden
HohenvertragendenTheilenvorbehalten.

Artikel VII.
Sowie die im vorstehendenArtikel

gedachtenweiterenVerträge beziehungs=
weise Vereinbarungen in der Absicht
einerfernerenStärkung und Förderung
der gegenseitigen 83 zwischen
den Hohen vertragenden Theilenund
ihren Angehörigenvorbehaltenwurden,
so bleibt auch die zu — Zwecke
nothwendigeRegelung derpersönlichen
Civilstands=und Rechtsverhältnisseder
Angehörigendes einenStaates, sowie
etwaiger— — „während des
Aufenthaltesin demGebietedesanderen
Theiles, wie auchdieRechte,Befugnisse
und Verpflichtungender gegenseitigen
KonsularvertretungdemAbschlusseeines
besonderenKonsularvertrageszwischen
den beidenHohen vertragendenTheilen
vorbehalten.

Artikel VIII.
Die beiden Hohen vertragenden

Theile sind einverstanden,im eigenen
StaatekeineMonopole,Entschädigungen
oderwirklichenVorrechtezumNachtheile
desHandels, der Flagge und der An=
gehörigendes anderenStaates zu be=
willigen.

Artikel LX.
Die beidenHohen vertragenden

Theile sind einverstanden,daß146 sich
gegenseitigin Betreff aller in denvorher=
Eilsc Artikeln diesesVertrages be=
rührtenGegenständeebenso vieleRechte
zugestehenwollen, als denmeistbegün=
stigtenNationen in Zukunft eingeräumt
werdenmögen.

Artikel X.
Der gegenwärtigeVertragwird von

dem Tage der Unterzeichnungab in
Reichs=Gesetzbl.1877.

extraordinary charges or assessments
are reservedfor an especialagreement
betweenthe High contractingparties.

Article VII.
In as much as a separateTreaty,

or respective arrangements, as men-
tioned in the preceding article, have
been reserved with the view of
fürther strengthening and promoting
the mutual relations of the High
Contracting parties, it is also reserved
for the same object hereafter to re=
gulate,as deemednecessary,the legal
and eivil (marriagesetc.) position of
the subjectsof eachState,andof those
Who share their protection, during
their stay in the dominions of the
otherparty; and also the rights, com=
Petences, and obligations of mutual
consular representation by the con=
clusion of a separateConsularTreaty
between the two High contracting
Parties. #

Article VIII. .
Each of the two High contracting

Parties hereby agrees not to grant
in His dominionsany monopolies, in=
demnities, or real privileges to the
disadvantage of the commerce, the
flag or the subjects of the other
nation.

Article K.
The two High contracting parties

agreeto grant eachotherreciprocally,
with referenceto the preceding ar=
ticles, as many rights and privileges
as may be granted in future to the
most favourednations.

Article X.
The present treaty shall come

into force and become valid from the
79



Kraft tretenund Gültigkeithaben,vorbe=
haltlich *8 „daß derselbewiederun⸗
zültigwird, falls die Ratifikationdes⸗
s seitensder DeutschenRegierung
innerhalbder Frist eines Jahres, vom
Tage der Unterzeichnungab, nicht er—
folgen sollte.

Artikel XI.
Der enwärtigeVertrag, aus elf

Artikeln eseehend,=onratifizirt, und es
sollen die Ratifikationen in Nukualofa
— werdeninnerhalbeinerFrist
von zwölfMonaten.

Zur Urkund dessenhabendieBevoll—
mächtigtenden gegenwärtigenVertrag
unterzeichnetund beziehentlichmit ihren
Siegeln untersiegelt.
So geschehenanBord SeinerKaiser=

lichDeutschenMajestätSchiff»Hertha«,
Hafen von Nukualofaauf Tongatabu,
in zweiOriginalen, am erstenNovember
des Jahres eintausendachthundertsechs=
undsiebenzig.

E. Knorr. Uiliami Tugi.
Th. Weber. Shirley W. Baker.

—

day ofthe signing the same;reserving
that the samebecomeinvalid in case
its ratification on the part of the
German Government shall not take
Place within the space of one Fear
from the date of its execution.

Article XlI.
The presentTreaty, consisti

of articles, shall be “*n
and the ratifications be exchangedat
Nukualofa, within the spaceof twelve
months.

In witnesswhereof thePlenipoten=
tiaries have signedthe presentTreaty,
and sealedthe samerespectively with
their seals.

Done at the Harbour of Nukualofa
in Tonga Tabu, on boardHis Imperial
German Majesty's ship „Hertha“.

E. Knorr.

Th.Weber.
UlllamiTugi.
ShirleyW.Baker.
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Inhalt: Gesetz, betreffenddie Verwendung eines Theiles des Reingewinns aus dem Werke „Der deutsch=
französischeKrieg 1870/71¼.S. 523. — Verordnung, betreffenddie gebührenfreieBeförderung von
Telegrammen.S. 324. — Bekanntmachung,betreffend die Einziehungder Einhundertmarknoten
der BayerischenHypotheken-und Wechselbank.S. 527.

(Nr. 1198.) Gesetz,betreffenddie VerwendungeinesTheiles desReingewinnsaus demvon
demgroßenGeneralstaberedigirtenWerke„DerdeutschfranzösischeKrieg
1870/71“. Vom 31.Mai 1877.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
BundesrathsunddesReichstags,was folgt: s

Aus demReingewinndes von demgroßenGeneralstaberedigirtenWerkes
„Der den e 1870/71¼wird die Summe von dreihundert=
tausendMark demKaiser zur Verfügunggestellt,um eineStiftung zu errichten,
deren Erträge die Bestimmunghaben, im Interessedes Generalstabesdes
deutschenHeeres zurFörderungmilitär=wissenschaftlicherZweckeund zu Unter=
stützungenverwendetzu werden.

Die VerwaltungdieserFet und dieVerwendungderaufkommenden
Erträge erfolgt durchdenChef desGeneralstabesder preußischenArmee nach
Maßgabeder von demKaiser genehmigtenStiftungs=Urkunde.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den31.Mai 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Reichs=Gesetbl.1877. 80

Ausgegebenzu Berlin den13.Juni 1877.
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Wir

2. Juni 1877.

Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mrußen 2c.

K.1.

Telegramme,welchevon den regierendenFürstenin denStaaten des
DeutschenReichs, sowie von den Gemahlinnenund Wittwen dieser
Fürstenaufgegebenwerden. Diese Gebührenfreiheiterstrecktsichauch
auf diejenigenTelegramme,welcheim Auftrage der genanntenAller=
höchstenund HöchstenHerrschaftenvon den Beamten,derUmgebung,
demGefolgeoderdenHofstaatenzur Auflieferunggelangen;
Telegramme, welche von den Bevollmächtigten#um Bundesrath
währendihrer Anwesenheitin Berlin in Bundesrathsangelegenheiten
aufgegebenwerden,oderwelchean dieseBevollmächtigtenaus anderen
Orten des DeutschenReichs in Bundesrathsangelegenheiteneingehen;

dienstangelegenheiten; ·
von oderanReichsbehördenin reinenReichsdienstangelegen⸗

eiten; ·
Telegrammevon oderan Militär= undMarinebehördendesDeutschen
Reichs,mit EinschlußdersolcheBehördenvertretenden . Offiziere
undBeamten,in reinenMilitär=undMarine=Dienstangelegenheiten;im
Falle einer Mobilmachungauch diejenigenTelegramme,welchevon
einzelnenmit dienstlichenAufträgenkommandirtenMilitärpersonenoder
Beamten der Militär= und Marineverwaltungdes DeutschenReichs
in reinenMilitär= und Marine=Dienstangelegenheitenausgehenoder
an solcheMilitärpersonenoderBeamtegerichtetsind;
Telegramme der Eisenbahnverwaltungen,Eisenbahnstationenund Eisen=
bahnbeamtenan vorgesetzteBehördenübervorgekommeneUnglücksfälle
und Betriebsstörungen.

WelcheTelegrammeder — 2c.außerdemge=
— zu befördernsind, ist durchbesondere Vereinbarungenfest=
gesetzt. -

S. 2.
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Die baarenAuslagensindvielmehrnachden betreffendenverordnungs=
mäßigenBestimmungenentwedervon denaufgebendenPersonenundBehörden
odervon denEmpfängernzu entrichten.

Stadttelegrammegenießendie Gebührenfreiheitnicht.
Gebührenfreiheiten,welcheauf den mit dem Auslande abgeschlossenen

Staatsverträgenoder Konventionenberuhen,bleiben aufrechterhalten. Im
übrigenfindetbeidennachdemAuslandegerichtetenTelegrammeneineGebühren=
freiheitfür die Beförderungsstreckeinnerhalbdes DeutschenReichsbezw.des
DeutschenReichs=Telegraphengebietsnichtstatt.

S.3.
Die zur Aufgabe— zu befördernderTelegrammebefugtenBe=

hördenund Beamtenhabensichzu ihrer amtlichenKorrespondenznur in den
wichtigstenund dringendstenFällen der Telegraphenzu bedienenund die Tele=
grammein gedrängtesterKürzemitVermeidungallerentbehrlichenTitulaturen2c.
abzufassen.

S. 4.
Zur AnerkennungderGebührenfreiheitdurchdieTelegraphenanstaltenist

erforderlich,daß die Telegramme:
a) mit amtlichemSiegel oder Stempel,
b) mit einerdie Berechtigungzur GebührenfreiheitausdrückendenBezeich=
nungals „Königliche Angelegenheit“,GroßherzoglicheAngelegenheit“
„Rächsdienstsach=“,„Militariau u. s.w.

versehensind.
Die von denAllerhöchstenoderHöchstenHerrschaftenherrührendenTele=

rammesind,auchwenn sievon Personenaufgegebenwerden, welchezu dem
efolgeoderdenHofstaatengehören,sofernüber diePersondesAufgebersoder

die EchtheitseinerNamensunterschriftbei denTelegraphenanstaltenkeinZweifel
obwaltet,ohneBeglaubigung durch Siegel oderStempel, sowie ohneweitere
Bezeichnungzur Beförderunganzunehmen.

Die gebührenfreizu beförderndenTelegrammevon Civilbehördensind in
derRegel mit demNamendesVorstehersodereinesder leitendenBeamten
der Behörde zu unterzeichnen,könnenaber eintretendenfallsvon dem mit der
AnfertigungbeauftragtenBeamtendahin beglaubigtsein,daß sie von demVor=
steherder Behördeausgehenund in seinemAuftrage mit seinerNamensunter=
schriftversehenwordensind.

Bei denvon denMilitär= undMarinebehördenausgehenden,gebührenfrei
g beförderndenTelegrammengenügtnebender BezeichnungMilitarian und
er Beidrückungdes amtlichen SiegelsoderStempels als UnterschriftdieFirma
derabsendendenBehörde,z.B. Garde=Füsilier=Regiment.Wenn derAufgeber
sichnichtim BesitzeeinesamtlichenSiegels oderStempels befindet,so hat der=
selbedie„ErmangelungeinesDienststempels“mitUnterschriftdesNamensund
BeisetzungderAmtseigenschaftzu bescheinigen.
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§.5.
In allen Fällen, in denenaus demTelegrammehervorgeht,daß in ma=

terielleroder formellerKuaicht einemißbräuchliche—2 des Telegraphen
vorliegt,müssensolche von denTelegraphenanstaltenan die vor=
gesetzteOber=Postdirektionabschriftlich*8 werden. In demBegleitberichte
zu denAbschriftensind die Gründe derEinsendungnäherzu erörtern.

g.6.
Auf die unter eigenermilitärischerVerwaltungstehendenTelegraphenlinien

findendieBestimmungendieserVerordnungkeineÄnwendung.

E
GegenwärtigeVerordnungtritt mit dem1.Juli diesesJahres in Kraft.

Mit diesemTage verliertdie VerordnungdesReichskanzlersvom8.November
1872 über die gebührenfreieBeförderungtelegraphischerDepeschenihreGültig=
keit. Die BestimmungendieserVerordnung findenauf deninnerenVerkehrin
Bayernund WürttembergkeineAnwendung.

d) unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. .

GegebenBerlin, den 2. Juni 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürstv. Bismarck.
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marknotenderBayerischenHypotheken-undWechselbank.Vom7.Juni 1877.

Der Aufruf ist im Jahre 1877 und zwar in angemessenenZwischen=
räumenmindestensdreimalund im Laufe derJahre 1878, 1879 und
1880 mindestensje zweimalbekanntzu machenin:

demDeutschenReichs=Anzeiger,
demFrankfurterAktionär,
derFrankfurterZeitung,
der AugsburgerAllgemeinenZeitung,
der BayerischenHandelszeitung.

bis zum 31. Dezember1877 sowohl bei der Kasseder Bayerischen
#mrechckie=und Wechselbankals bei den Kassender Bayerischen
otenbank,ihrenFilialen undAgenturen,bei letzterenmit zweitägiger

Einlösungsfrist, nachWahl der PräsentantengegenBaargeld oder
gegenNoten der BayerischenNotenbankumgetauschtwerden.
Nach dem31.Dezember1877 hörendiemit derFirma derBayerischen
Hypotheken=und WechselbankumlaufendenNotenauf, Zahlungsmittel
zu sein;dieselbenbehaltenjedochdieKraft einfacherSchuldscheine,als
welchesiebei derKassederBayerischenHypotheken=undWechselbank,
sowie bei der : der BayerischenNotenbankund der Ein=
lösungsstellein Frankfurta. M. bis zum Ablaufe des Jahres 1880
eingelöstwerden.
Die bis zum Ablaufe der letztbezeichnetenFrist nicht zur Einlösun
gelangtenNoten sindauchals einfacheSchuldscheinepräkludirt. 2

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
* Weik=

Serausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs=Gesetzblatt.
. 27.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieAusgabevon Schatzanweisungen.S. 520.

(Nr. 1201.) Bekanntmachung,betreffenddieAusgabevonSchatzanweisungenim Betragevon
20.000.000Mark. Vom 12.Juni 1877.

A= Grund der durchF. 3 Ziffer 2 des Gesetzes,betreffenddie Feststellung
des Haushalts=Etatsdes DeutschenReichs für das Etatsjahr 1877/78, vom
28. April d. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 425) mir ertheiltenErmächtigunghabeich
bestimmt,daß behufsder Beschaffungvon Betriebsfondszur Durchführungder

*8 Reichs=Schatzanweisungenim Gesammtbetragevon zwanzigMillionen
Mark, und zwar in Abschnittenvon je eintausend,zehntausend,fünfzigtausend
und einhunderttausendMark ausgegebenwerden. -

JnGemäßheitderBestimmungendeszweitenAbsatzesdes§.6desers
wähntenGesetzeshabe ich fernerangeordnet,daß dieseSchatzanweisungenals
unverzinslicheausgefertigtwerden. Die Dauer der Umlaufszeit ist für zehn
Millionen Mark (Serie XVvon 1877) auf drei Monate, vom 12. Juni bis
zum 12. Septemberd. J., und für zehnMillionen Mark (SerieX VI von 1877)
auf vierMonate, vom 9. Juni bis zum 9. Oktoberd. J. festgesetzt.

Die ReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden. »

Berlin, den 12.Juni 1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Hofmann.

— —

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetbl.1877. 82

Ausgegebenzu Berlin den15 Juni 1877.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ28.

— — — — — —

Inhalt: Erlaß, betreffenddie Aufnahme einer Anleihe. S. 531.

(Nr. 1202.) Erlaß, betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe. Vom 14.Juni 1877.

A## Ihren Bericht vom 8. Juni d. J. genehmigeIch, daß auf Grund der
nachgenanntenGesetze:

a) vom 27. Januar 1875, betreffenddie Aufnahme einer Anleihe für
ZweckederMarine-undTelegraphenverwaltung(Reichs=Gesetzbl.S. 18),

DPb)vom 3. Januar 1876, betreffenddie Aufnahme einer Anleihe für
Zweckeder Telegraphenverwaltung(Reichs=Gesetzbl.S. 1),

Tc)vom 3. Januar 1877, betreffenddie Aufnahme einer Anleihe für
Zweckeder Post=und Telegraphenverwaltung(Reichs=Gesetzbl.S. 1),

d) vom 10.Mai 1877, betreffenddieAufnahmeeinerAnleihe für Zwecke
der Verwaltungen der Post und Telegraphen,der Marine und des
Reichsheeres(Reichs=Gesetzbl.S. 494),

e) vom 23.Mai 1877, betreffenddie Erwerbungvon zwei in Berlin
gelegenenGrundstückenfür das Reich (Reichs=Gesetzbl.S. 500),

) vom21. Mai 1877, betreffenddenBau einerEisenbahnvonTeterchen
bis zurSaarbahn beiBouß undbeiVölklingen(Reichs=Gesetzbl.S. 513)

ein Betrag von 77.731.321Mark durcheinenachden Bestimmungendes Ge=
setzesvom 19. Juni 1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 339) zu verwaltendeAnleihe
beschafftund zu diesemZweckeein entsprechenderHüge. von Schuldverschrei=
bungenund zwar über zweihundertMark, fünfhundert Mark,eintausendMark,
zweitausendMark und fünftausendMark ausgegebenwerden.

Die Anleiheistmit jährlichvier vomHundert am 1. April und 1. Oktober
zu verzinsen.

Die Tilgung des Schuldkapitals erfolgt in der Art, daß die durchden
Reichshaushalts=Etatdazu bestimmtenMittel zum Ankauf einerentsprechenden
Anzahl von Schuldverschreibungenverwendetwerden. Dem Reich bleibtdas
Rechtvorbehalten,die im Umlauf befindlichenSchuldverschreibungenzur Ein=
lösung gegenBaarzahlung des Kapitalbetragsbinnen einergesetzlichfestzustel=
lendenFrist zu kündigen. Den Inhabern der Schuldverschreibungenstehtein
Kündigungsrechtgegendas Reich nichtzu.
Reichs=Gesetzbl.1877. 83

AusgegebenzuBerlinden18.Juni 1877.
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Reichs=Gesetzblatt.
*n 29.

Juhalt: Verordnung, betreffenddieEinrichtung,dasVerfahren2c.desPatentamts.S. 333.

(Nr. 1203.)Verordnung, betreffenddie Einrichtung,das Verfahrenund denGeschäftsgang
des Patentamts. Vom 18.Juni 1877.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenzur AusführungdesMatentgesetzesvom 25.Mai 1877 (Reichs=
Gesetzbl.S. 501) im Namendes Reichs, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesraths,was folgt:

g.1.
Das Patentamt bestehtaus siebenAbtheilungen.
Zuständigsind:

die AbtheilungenI und II für dieBeschlußfassungüberPatentgesuche
ausschlieliichaus demGebietedermechanischen57

die AbtheilungenIII und IV für die Beschlußfassungüber Patent=
gesucheausschließlichaus demGebieteder chemischenTechnik;

dieAbtheilungenV undVI fürdieBeschlußfassungübersolchePatent=
Hsuche welchedas Gebiet der chemischenund der mechanischen
echnik“zugleichberühren,sowieüberalle sonstigenPatentgesuche;

die AbtheilungVII für die Beschlußfassungund Entscheidungin dem
Verfahren wegenErklärung der iungun und wegenZurück=
nahmeertheilterPatente.

§. 2.
Für BeschwerdengegendenBeschlußeinerAbtheilungin demVerfahren

wegenErtheilung eines Patentesist diejenigeAbtheilunggestindig, welcheneben
der ersterennach§. 1 über Patentgesucheaus demselben Gebieteder Technik zu
eschließenhat. Der VorsitzendedesPatentamts kann jedochim einzelnenFalle
bestimmen,daß außer der hiernach zuständigenAbtheilung eineodermehrere
* Abtheilungenbei der Beschlußfassungüber die Beschwerdemitwirken
ollen.
Reichs=Gesetbl.1877. 84
Ausgegebenzu Berlin den26.Juni 1877.

——
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Für Beschwerdenin demVerfahrenwegenErklärung derNichtigkeitoder
wegenZurücknahmeeinesPatentes sinddiejenigenbeiden Abtheilungengemein=
samzuständig,welchenach9 1 über Maentgesuchezu beschließenhaben, die
demselbenGebieteder Technik,wie das angefochtenePatent, angehören.

G. 3.
Die näherenBestimmungenüber die Vertheilung der Geschäftean die

einzelnenAbtheilungenhat der Vorsitzendedes Patentamtszu treffen. Für
Anträge oderGesuche,welchedie Ertheilung,dieErklärung der Nichtigkeitoder
dieZurücknahmeeinesWatentesnichtbetreffen,kanner in jedemeinzelnenFalle
die Zuständigkeitbestimmen.

S. 4.
An den Verhandlungeneiner Abtheilung könnennur solcheMitglieder

theilnehmen,welcheder Abtheilung angehören.
Den AbtheilungenI und II müssen— je 5, denAbtheilungenIII

und IV mindestensje 3, den AbtheilungenV und VI mindestensje 4 und
der AbtheilungVII mindestens6 nicht ständigeMitglieder angehören. Von
denMitgliedern der AbtheilungV und der AbtheilungVI aesn mindestensje
eins aus jeder der erstenvier Abtheilungen,von denMitgliedernder Abthei=
lung VII muß mindestensje eins aus jederder erstensechsAbtheilungenent=
nommen sein.

Jeder Abtheilung muß mindestensein ständigesMitglied, der Abthei=
lungVII außerdemder Vorsitzendedes Patentamtsangehören.

895
Die Abtheilungenwerdendurch eine Verfügung des Vorsitzendendes

Patentamts, welchedie Mitglieder einer jedenAbtheilungbezeichnet,auf die
Dauer eines Jahres oder für einen 2 Zeitraum gebildet.

Bei Ablauf der Zeit, für welche dieAbtheilungengebildetwaren, erläßt
der Vorsitzendedes Patentamts eineneueVerfügung, welchedie Abtheilungen
abermals im voraus auf mindestensein Jahr bildet. Hierbeikanndie
sammensetzungder Abtheilungenunverändertbleiben. Im Falle desTodes, der
Erkrankungoder der längerenAbwesenheiteinesMitgliedes könnenin die da=
von * t Abtheilung, soweit und so lange das Bedürfniß dieseserfordert,
durch Verfügung des VorsitzendenMitglieder andererAbtheilungenzur Aus=
hülfe berufenwerden.

S. 6.
Die Geschäftsleitungin denAbtheilungenführt das von demVorsitzenden

des PatentamtshierzubestimmteMitglied. In der AbtheilungVII führt sie
der Vorsitzendedes Patentamtsselbst. Bei BeschwerdengegenBeschlüsseeiner
der erstensechsAbtheilungenstehtdie GeschäftsleitungdemVorsitzendendes
Patentamtsnu welchemder ständigenMitglieder bei BeschwerdengegenBe=
schlüsseder AbtheilungVII die Geschäftsleitungzustehensoll, bestimmtderVor=
sitzendedes Patentamtszum voraus für die in l 5 bezeichneteZeit.
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Ueberdie Vertretung im Vorsitz, sowie über die Vertretung in der Ge=
schäftsleitungder Abtheilungenhat der VorsitzendedesPatentamtsBestimmung
zu treffen.

S. 7.
In denAbtheilungenliegtes demgeschäftsleitendenMitgliedeob,die für

denFortgang der Sachen erforderlichenVerfügungen, soweitdadurchder Ent=
scheidungnicht vorgegriffenwird, zu treffen. Insbesonderehat das geschäfts=
leitende !P*Jjê44für jedeSache denBerichterstatterzu bezeichnen,welchemallein
oderunter MitwirkungeineszweitenMitgliedesdiePrüfung derSachezunächst
zufallensoll. Der Berichterstatterhat denmündlichenVortrag in denSitzungen
zu halten, sowiealle Beschlüsseund Entscheidungenin der für die Zufertigung
an die Betheiligten geeignetenForm schriftlichzu entwerfen. Das geschäfts=
leitendeMitglied ist befugt,Aenderungenin derFassung,soweitihm solchenoth=
wendig —— vorzunehmen.

Ueber die Zuziehungvon Sachverständigen(Patentgesetz§. 14 Absatz5)
beschließendie Abtheilungen.

§. 8.
Die BeschlußfassungderAbtheilungenkannnur auf Grund mündlichen

Vortrags in derSitzungerfolgen:
1. “ E56sichum einenBeschlußnachMaßgabe des §. 25 desGesetzes

andelt
2. wenn es sichim Falle des §. 29 Absatz3 des Gesetzesum die An=
drohungder ZurücknahmeeinesPatentes handelt;

3. wennes sichum dieEntscheidungüberdieErklärungderNichtigkeit
oderdie ZurücknahmeeinesPatentes handelt.

S. 9.
Die BeschlüsseundEntscheidungenderAbtheilungenerfolgennachStimmen=

mehrheit. Bei Stimmengleichheitentscheidetdie Stimme des geschäftsleitenden
Mitgliedes. Ist demBeschluß oder derSAithedt einecheräst der Be=
theiligten(Patentgesetz§. 24 Absatz2, §. 25 Absatz 2,§. 29 Absatz 2)vorher=
gegangen,so kanneinMitglied,welchesbeiderselbennichtzugegengewesenist,
an derAbstimmungnichttheilnehmen.

S.10.
Dem Vorsitzendendes Patentamts liegt es ob, auf eine gleichmäßigeBe=

handlungderGeschäfteund auf dieBeobachtunggleicherGrunpsie hinzuwirken.
Zu diesemBehufe ist er befugt, den Berathungenaller Abtheilungenbeizu=
wohnen,auchsämmtlicheMitglieder zu Plenarversammlungenzu vereinigenund
die Berathungdes Plenums über die von ihm vorgelegtenFragen herbei=
zuführen.
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C.11.
Die Sitzungen der Abtheilungenfinden der Regel nach an bestimmten

Tagen und zu bestimmtenStunden statt. Die Verfügung darüberstehtdem
VorsitzendendesMuatentamtszu.

§. 12.
Zeugenund Sachperständigeerhaltennachdenam Ort ihres Wohnsitzes

für bürgerlicheRechtsstreitigkeitenmaßgebendenBestimmungeneineEntschädigung
für ZeitversäumnißundErstattungderihnenverursachtenKosten,Sachverständige
außerdemeineVergütung ihrer Mühwaltung.

K.13.
Zu denKosten des Verfahrens, über welchedas Patentamtnach§. 30

desGesetzesn bestimmenhat, gehörenaußerdenaus derKassedesPatentamts
bestrittenenAuslagendiejenigendenBetheiligtenerwachsenenKosten,welchenach
freiemErmessendesPatentamtszur zweckentsprechendenWahrung derAnsprüche
und Rechtenothwendigwaren.

K.14.
Die Einrichtungder Büreausb die Verwaltung der Kasse,der Bibliothek

und der SammlungenwerdendurchdenVorsitzendendesPatentamtsgeordnet.
Der Vorsitzendeerläßt die für die BeamtenerforderlichenGeschäftsanweisungen.

F.15.
Die und ssbsha des gesammtenGeschäftsbetriebessteht

demVorsitzendendesPatentamtszu.Er ist derDienstvorgesetztederSubaltern=
und Unterbeamten.Er verfügtin allen Verwaltungsangelegenheiten.

g.16.
Geschäftssachen,welchewährendderDienststundenderBüreauseingehen,

sind alsbald, andereGeschäftssachenbei demWiederbeginnder Dienststunden
von dem dazu bestimmten Beamtennachder Reihe des Eingangs oder, wenn
diesenichtfeststeht,nachderReihe, in welchersievondemBeamtenübernommen
werden,mit einerlaufendenNummer und demDatum zu versehen.

S.17.
Schriftstücke,in welchendie Ertheilung einesPatentesnachgesuchtwird,

oder welcheauf ein bereits eingeleitetesVerfahren wegenErtheilungeines
Matentes Bezughaben,gehenunmittelbaran die für die Erledigungzuständige
Abtheilung. Wird in Bezug auf die ZuständigkeitAnstanderhoben,so ist die
BestimmungdesVorsitzendendesPatentamtseinzuholen.Alle übrigenSchrift=
stückewerdendemletzterenvorgelegt.



—537 —

g.18.
Das PatentamtkannnachseinemErmessenvon denbei ihm beruhenden

EingabenundVerhandlungen,soweitderenEinsichtnahmegesetzlichnichtbeschränkt
auf Antrag an jedermannAbschriftenund AuszügegegenEinzahlungder

ostenertheilen.
19.

Die Ausfertigungender Beschlüsseder Abtheilungenerhaltendie Unter=
schrift:„KaiserlichesPatentamt,Abtheilung J. DiejenigenBeschlüssejedoch,
welchedie Abtheilungenals Beschwerdeinstanzenfassen(§. 2), sowiealle Ent=
scheidungendes Patentamts erhaltenin der Ausfertigungnur die Unterschrift:
„KaiserlichesPatentamt“. Die Ausfertigungenwerdenvon demgeschäftsleitenden
Mitgliede vollzogen. Vorladungs=und Zustellungsschreiben,sowie die Aus=
fertigungender Patenturkundenwerdennichtvollzogen,sondernnur beglaubigt.
Die Beglaubigungvon Schriftstückengeschiehtunter der Unterschrift desvon
demVorsitzendendes Patentamts dazu bestimmtenBeamtenund unter Bei=
fügungdes Siegels des Patentamts.

E.20.
Das Siegel des Patentamtsenthältin derMitte denReichsadlerund in

derUmschriftdieWorte: „KaiserlichesPatentamt“.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBad Ems, den 18.Juni 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der Königlichen GeheimenOber=Hofbuchdruckerei
- (R. v. Decker).

Reichs=Gesetzbl.1877. 85





Reichs-Gesetzblatt.
A 30.

Inhalt: Vertrag mit denNiederlanden,betreffenddie VerbindungdesniederländischenKanalnetzesmit
Kanälen auf preußischemGebiete.S. 539.

(Nr. 1204.) Vertrag zwischendem DeutschenReich und den Niederlanden,betreffenddie
VerbindungdesniederländischenKanalnetzesmit denKanälen links der Ems
auf preußischemGebiete. Vom 12.Oktober1876.

Se#=# Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen2c.,im Namen des
DeutschenReichs, und SeineMajestätder König der Niederlandehabennach
eenommenerKenntniß von denjenigenVerabredungen,welche zwischenbeider=
fühen Kommissarienzu Berlin am 17.Mai 1876 zu demSvere getroffen
worden sind, um vermittelstder Kanäle der beiderseitigenGebieteneue inter=
nationale #auitei= zu eröffnen,beschlossen,die gedachtenVerabredungen
durcheineförmliche Uebereinkunftzu bestätigen,und habenzu diesemZweckezu
Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenStaatsminister,StaatssekretärdesAuswärtigenAmts,

Herrn Bernhard Ernst von Bülow,
Seine Majestät der König der Niederlande:

AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandten und bevollmächtigten
Minister bei Seiner Majestät demDeutschenKaiser, König von
Preußen, Herrn Wilhelm Friedrich von Rochussen,

welche,nach gegenseitigerMittheilung ihrer in guter und gehörigerForm be=
fundenenVollmachten,Folgendesvereinbarthaben:

Artikel 1.

Das im Saerie hier angeheftete,durch die Königlich preußischenund
die Königlich niederländischenKommissarien,welchebeauftragt sind, sich
über die vermittelstder Kanäle der beiderseitigenGebieteherbeizuführendeEr=
öffnung neuer internationalerVerkehrswegezu verständigen, zu Berlin am
17.Mai 1876 vollzogeneProtokollwird, insoweitauf Seiten deseinenoder
desanderenTheiles erforderlich,unterVorbehaltder verfassungsmäßigenZu=
stimmunghierdurchgenehmigt.
Reichs-Gesetzbl.1877. 86

Ausgegebenzu Berlin den30.Juni 1877.
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Die Verabredungendes gedachtenProtokolls sollenso betrachtetwerden,
als wenn dieselbenWort für Wort in diegegenwirtige Uebereinkunftauf=
— wären, und siesollen in die Ratifikation der letztereneingeschlossen
werden.

Die beidenvertragschließendenTheile sinddarübereinverstanden,daß die
in Beziehungauf die Benutzungdes niederländischenund des linksemsischen
Kanalnetzesund der anschließendenWege in denParagraphenneun und zehn
des angeschlossenenProtokolls vom 17.Mai 1876 getroffenenVerabredungen
gleichmäßigfür die KöniglichniederländischenStaatsangehörigen,wie für alle
deutscheReichsangehörigeAnwendungfindensollen.

Artikel 2.

Die gegenwärtigeUebereinkunftsoll ratifizirt und die Auswechselungder
Ratifikationensoll binnenmöglichstkurzerFrist in Berlin bewirktwerden.

Zu Urkund dessenhabendie Bevollmächtigtendieselbeunterzeichnetund
besiegelt. ·

In zweifacherAusfertigung vollzogenzu Berlin, am 12.Oktober1876.

(I. 8) vonBülow. (I. S.) Rochussen.
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Protokoll.

Berlin, den 17.Mai 1876.

N# dieKöniglich niederländischenundKöniglichpreußischenKommissarien
von ihren hohenLandesregierungenermächtigtwordensind, über eineVerein=
barung, betreffenddie Verbindung des niederländischenKanalnetzesmit den
Kanälen links der Ems auf preußischemGebiete,zu unterhandeln,sind die
KommissarienbeiderNachbarstaatenzusammengetreten,

I. Königlich niederländischer Seits:
1. HerrJonkheer G. C. Junius van Hemert, Mitglied der

eputirtenStaaten von Overyssel,
2. HerrJonkheerJ. D. Lewe Quintus, Mitglied derDeputirten

taatenvon Groningen, «
3. Herr W. Alingh, Mitglied derDeputirtenStaaten von Drenthe,
4. HerrJ. Strootman,Ober- IngenieurderWaterstaat;

II. Königlich preußischer Seits:
1. HerrE. Marcard, KöniglichpreußischerWirklicherGeheimer

ber=Regierungsrathund Ministerialdirektor,
2. Herr O. Gercke, Königlich preußischerGeheimerOber=Baurath,

und habensichvorbehaltlichderGenehmigungihrer hohenLandesregierungen
über folgendeKonventionverständigt. vw .

K.1.
Zu dem Zwecke,um zwischendem niederländischenKanalnetzeund den

Kanälen links der Ems auf preußischemGebieteSchiffahrtswegezu eröffnen,
ist dieAusführungnachfolgenderKanalverbindungenin Anregunggebracht:

1. zwischendemGroningerStadtskangalunweit terApel und dempreu=
HachenSüd=Nordkanalin der Richtung auf Haren;

2. zwischendemAlmeloschenKanal unweit Almelo und dempreußischen
Ems=VechtekanaloberhalbNordhorn;

3. zwischendenOverysselschenKanälen unweit Coevordenund dempreu=
Hchen Süd=Nordkanalunweit der Kolonie Alte=Mcardiez;

4. zwischenderrser = in derniederländischenProvinzDrenthe
und demSüd=Nordkanalin derRichtungauf Meppen.
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Beide Regierungenerklärenihre Bereitwilligkeit,die Ausführung dieser
Kanalverbindungeninnerhalb ihres Hoheitsgebietszlassen ) ohnejedocheine
Verbindlichkeitdafür zu übernehmen,daß dieselbenüberhaupt,geschweigedenn
in einerbestimmtenFrist zur Ausführung gebrachtwerden.

C.2.
Die Feststellung der Baupläne für die dem einen oder anderenGebiete

wgehörigenStreckender vorbezeichnetenVerbindungskanälebleibt, vorbehaltlich
er BestimmungendiesesVertrages, demErmessenderjenigender
beiden betheiligtenRegierungenüberlassen,in derenGebietedie einzelneKangl=
streckebelegenist.

K.3.
Beide RegierungenerklärenihreBereitwilligkeit,beiFeststellungderBau=

pläneund bei demdemnächstigenAusbau derVerbindungskanälean derjenigen
Richtungfestzuhalten,welcheauf der dieserVereinbarungangeschlossenenSitua=
tionskarteverzeichnetist, soweitnicht die weiteretechnischeMhung veränderte
— VerhältnisseoderneueörtlicheBedürfnisseAenderungenderRichtung
im Einzelnenerfordern.

8.4.
Für die Ueberschreitungderpreußisch=niederländischenGrenzesindbei den

in Aussicht genommenenKanalverbindungenbeiderseitsdastaie Punktemaß=
ebend,* auf der angeschlossenenSituationskarteals Uebergangspunktefür
ie darin verzeichnetenKanalprojekteeingetragensind.

Von den in — gebrachtenKanalverbindungenwird demnachdie
preußisch=niederländischeGrenzean folgendenPunktenüberschrittenwerden:

1. von demVerbindungskanalGroningerStadtskanaal—Süd=Nordkanal
— (§.1 Ziffer 1) 169Meter südwärtsvon demGrenzsteinNr. 170,

2. von dem VerbindungskanalzwischenAlmelo und demEms=Vechte=
kanal oberhalbNordhorn (F. 1 Liffer 2) 90 Meter nördlichdesGrenz=
steinsNr. 41,

3. von demVerbindungskanal zwischendenOverysselschenKanälen unweit
Coevorden und dem preußischenSüd=Nordkanal unweit der Kolonie

— G. 1 Ziffer 3) 220 Meter nördlich des Grenzsteins
r. 151,

4. von dem Verbindungskanalzwischender HoogeveenscheVaart und
dem Süd=Nordkanal in der Richtung auf Meppen (F. 1 iffer 4)
846Meter südlichvon demGrenzsteinNr. 162. «

Insoweit bei der Ausführung sichvon der einenoderanderenSeite Ab=
weichungenals wünschenswerthergebensollten,bleibteineVerständigungzwischen
denbeiderseitigenBauverwaltungenvorbehalten.
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S. 5.
Mit Rücksichtauf denStand derKanalbautenin Preußen soll beiderseits

daraufBedachtgenommenwerden,daßzuvörderstdie im §. 1 Ziffer 1, 2 und3
bezeichnetenKanalverbindungenzur Asftalen gelangen.

Beide Regierungenwerdenbei eigener Bauausführungoder, sofern der
Bau durchDritte ausgeführtwird, durchentsprechendeBestimmungenbei Er=
theilung der Baukonzessionbemühtsein, dahin zu wirken, daß die auf ihren
ebietenbelegenenStreckendieserVerbindungskanälemöglichstgleichzeitigfertig=

gestelltwerden,um gleichzeitigdemVerkehreübergebenwerdenzu können.

.
Die KöniglichniederländischeRegierungwird in derfür dieVerlängerung

des Groninger Stadtskanaalszu ertheilendenKonzessionvorschreiben,daß diese
Verlängerungbis zudem auf der angeschlossenenSituationskartebezeichneten
Punkte der niederländisch=preußischenLandesgrenzezeitig in Angriff genommen
wird und spätestenszu der Zeit fertig hergestelltist, in welcher dieAusführung
des auf preußischemGebietegegenwärtigim Bau begriffenenKanals vonHaren
überRütenbrockbis zu demvorbezeichnetenPunkte derpreußisch=niederländischen
Landesgrenzevorgerücktseinwird.

S. 7.
Jede der betheiligtenRegierungen wird dafür sorgen, daß ein den Be=

dürfnissendes durchgehendenSchiffahrtsverkehrsentsprechenderWasserstandin
denihremGebieteangehörigenStreckender Verbindungskanälehergestelltund
erhaltenwird, und daß dieselbenmit ihren Zubehörigenin gehörigemStande
erhaltenwerden. "

8.
Die HerstellungsolcherVorrichtungen,welchedenAbfluß des Wassers

aus den Verbindungskanälenin das jenseitigeGebiet oder den Zufluß des
Wassersaus demjenseitigenGebietezu verhindernbezwecken,istjederRegierung
innerhalb ihres Gebiets unbenommen. Durch dieseVorrichtungendarf die
Schiffahrtnichtgehindertwerden.

*
Für dieBenutzungdesniederländischenund deslinksemsischenKanalnetzes

und deranschließendenWegedurchniederländischeoder preußischeStaatsange=
hörigesollenvon denAngehörigendes fremdenStaats niemalshöhereAbgaben
irgendeinerArt erhobenwerden,als von den eigenenStaatsangehörigen.

S. 10. »
Auf den Verbindungskanälenund den anschließendenFahrstraßen soll die

Waaren⸗-Einfuhr,Ausfuhr und Durchfuhr, soweitnicht in dieserBeziehung
von einer der betheiligtenRegierungenAusnahmenallgemeinangeordnetsind,
gestattetsein.
Reichs-Gesehbl.1877. 87
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· Auch wird jededer betheiligtenbeidenRegierungendafür Sorge tragen,
daß, dem Bedürfnisse des Verkehrs entsprechend,alle Erleichterungender Zoll—
abfertigunggewährtwerden,welchemit derZollgesetzgebungunddenallgemeinen
ReglementsbeiderStaaten vereinbarsind.

Gelesen,genehmigt,vollzogen.

G. C. Junius van Hemert. Lewe Quintus. W. Alingh.
IJ..Strootman. Marcard. O. Gercke.

Der vorstehendeVertrag ist ratifizirt wordenund die Auswechselungder
Ratifikationenhat stattgefunden.

Herausgegebenim Reichskanzler-=Amt.

Berlin) gedrucktin der Königlichen GeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs-Gesetzblatt.
/ 31.

Inhalt: Verordnung, betreffenddieTagegelderundFuhrkostenvonBeamtenderReichs=Post-undTele=
graphenverwaltung.S. 545.

(Nr. 1205.) Verordnung,betreffenddieTagegelderundFuhrkostenvonBeamtenderReichs=
Post=und Telegraphenverwaltung.Vom 29. Juni 1877.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namendes DeutschenReichs, auf Grund des §. 18 desGesetzes,
betreffenddieRechtsverhältnissederReichsbeamten,vom 31. März 1873 (Reichs=
Gesetzbl.S. 61), im Einvernehmenmit demBundesrath, was Holgt:

, Z.1.
Bei Dienstreiseninnerhalbihres Amtsbezirkserhaltenan Tagegeldern:

1. Ber Bostdirektocn. 15 Mark,
2. Postinspektorenund Telegrapheninspektoren. 9 Mark.

Werdendie Reisenauf EisenbahnenoderDampfschiffengemacht,so sind
für jedenZu=und Abgang1 Mark 50Pfennig zu vergüten.

Postinspektorenund Telegrapheninspektorenerhalten,wenndieReisenmittelst
PersonenpostenoderregelmäßigerPrivat=PersonenfuhrwerkeoderzuFuß zurück=
gelegtwerden,20 Pfennig für das Kilometer. «

s.2.
Die im 8. 1 für Postinspektorenund Telegrapheninspektorenbestimmten

VergütungenerhaltenauchVorstehervon Bahnpostämternund von Postämtern
ersterund zweiterKlasse bei Reisen zur Beaufsichtigungdes Postdienstesauf
** een Eisenbahnstrecken,auf welchender Postbetriebihrer Leitung unter=
ellt ist.

F. 3.
Die §. 1 und 2 findenauf Beamte, welcheeinender dort bezeichneten

Beamtenvertreten,ebenfallsAnwendung,sofernder Vertreter für seinePerson
nachF. 1 UnsererVerordnungvom21.Juni 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 249)
Reichs=Gesetzbl.1877. 88

Ausgegebenzu Berlin den4. Juli 1877.
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auf einenTagegeldsatzvon mehr als 6 Mark Anspruchhat und dieVertretung
längerals einenMonat dauert.

S. 4.
Soweit in Vorstehendemnicht anderweiteBestimmungen getroffensind,

findenauf die Tagegelderund Fuhrkostender obenbezeichnetenBeamtenauch
beiDienstreiseninnerhalbihresAmtsbezirksdieVorschriftenUnsererVerordnung
vom 21.Juni 1875 Anwendung.

K. 5.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit dem1. Juli d. J. in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBad Ems, den29.Juni 1877.

(. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berliy, gedrucktin dervormaligenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).
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Reichs=Gesetzblatt.
.32.

Inhalt: Verordnung, betreffenddasVerbotderAusfuhrvonPferden.S. s47.

(Nr. 1206.) Verordnung,betreffenddasVerbotderAusfuhr vonPferden. Vom 7. Juli 1877.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungder
Bundesregierungen,was folgt:

K. 1.
Die Ausfuhr von Pferden ist über sämmtlicheGrenzengegendas Ausland

bis auf weiteresverboten.
K. 2.

Das Reichskanzler=Amtist ermächtigt,Ausnahmen von diesemVerbote
zugestattenund etwaerforderlicheKontrolmaßregelnzu treffen.

KK. 3.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBad Ems, den7. Juli 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der vormaligenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).

Reichs=Gesetzbl.1877. 89

Ausgegebenzu Berlin den8. Juli 1877.





Reichs=Gesetzblatt.
33.
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Inhalt: Gesetz,betreffenddieUntersuchungvonSeeunfällen.S. 540.

(Nr. 1207.) Gesetz,betreffenddie Untersuchungvon Seeunfällen. Vom 27. Juli 1877.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

K.1.
Zur Untersuchungder Seeunfälle,von welchenKauffahrteischiffebetroffen

werden,sind an dendeutschenKüsten Seeämterzu errichten.

§. 2.
GegenstandderUntersuchung(F. 1) sindSeeunfälle:
1. deutscherKauffahrteischiffe;
2. ausländischerKauffahrteischiffe,wenn

a) der Unfall sich innerhalb der deutschenKüstengewässerereignet
# hat, oder
b) die Untersuchungvom Reichskanzlerangeordnetist.

r smb

Das Seeamtist verpflichtet,dieUntersuchungvorzunehmen:f
1. wenn bei demUnfalle entwederMenschenlebenverloren gegangen,
oder ein Schiff gesunkenoderaufgegebenist;

2. wenn die Untersuchungvom Reichskanzlerangeordnetist.
Bei sonstigenSeeunfällenbleibtdie Vornahmeder Untersuchungdem

ErmessendesSeeamtsüberlassen.
Reichs=Gesetbl.1877. « 90
Ausgegebenzu Berlin den2. August 1877.
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. 4
Durch die Untersuchungsollen die Ursachendes Seeunfalles, sowiealle

mit demselbenzusammenhängendenThatumständeermitteltwerden.
Insbesondereist festzustellen:
1. ob der Schiffer oderder Steuermann durchHandlungenoderUnter=
lassungendenUnfall oderdessenFolgen verschuldethat;

2. ob Mängel in der Bauart, Beschaffenheit,Ausrüstung, Beladung
oder in der Bemannungdes Schiffes, oder

3. ob Mängel des Fahrwassersoder der für die Schiffahrt bestimmten
Hülfseinrichtungen(derSeezeichen,des Lootsenwesens,derRettungs=
anstaltenu. s. w.) oder Handlungen oder Unterlassungender zur
HandhabungdieserSesinen bestelltenPersonendenUnfall oder
dessenFolgen herbeigeführthaben;

4. ob die zur Verhütung des Zusammenstoßensvon Schiffen auf See
und die über das Verhaltennach einem solchenJusammenstoßen
erlassenenVorschriftenbefolgtwordensind.

S. 5.
Zuständigfür dieUntersuchungist das Seeamt: -
1.in dger Bezirk derHafen liegt, welchendas Schiff nachdemUnfalle
zunächsterreicht;

2. dessenSitz demOrt des Unfalles zunächstbelegenist;
3. in dessenBezirk der Heimathshafendes Schiffes liegt.
Unter mehrerenhiernachzuständigenSeeämterngebührtdemjenigender

Vorzug, welchesdie Untersuchungwurrs eingeleitethat. Jedochkann dieUn=
tersuchungeinemanderender zuständigenSeeämter durch das Reichskanzler=
Amt übertragenwerden.

EntstehenStreitigkeitenoderZweifelüberdieZuständigkeit,so entscheidet
das Reichskanzler=Amt. -

§.6.
Die ErrichtungderSeeämterund dieBestimmungderBehörden,welche

dieAufsichtüber dieseAemterzu führenhaben,stehtdenLandesregierungennach
MaßgabederLandesgesetze,dieAbgrenzungihrerBezirkedem Bundesrathzu.

Die Oberaufsichtüber die Seeämter #½#das Reich.

S.7.
Das Seeamt bildet eine kollegialeBehörde und bestehtaus einemVor=

sitzendenund vier Beisitzern.
Der Vorsitzendemuß die Fähigkeit zum Richteramtbesitzen.Er wird

für die Dauer des zur Zeit seinerErnennungvon ihm bekleidetenAmts, oder,
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falls er zurZeit seinerErnennung ein Amt nicht bekleidet,auf Lebenszeiter=
nannt. DieletztereBestimmungfindetauf einen, für denFall derVerhinderung
oderAblehnungdes VorsitzendenernanntenStellvertreterkeineAnwendung.

Mindestenszwei derBeisitzermüssendieBefähigungals Seeschifferbesitzen
und müssenals solchegefahrenhaben.

S. 8.
Die Aufsichtsbehördehat für jedesSeeamtauf jedesJahr im voraus

eine Liste für das Amt eines BeisitzersgeeigneterPersonen aufzustellenund
demVorsitzendendes Seeamts mitzutheilen. Die Zahl der in die Liste auf=
.1. Personen bestimmtdie Aufsichtsbehördenach Maßgabe des Be=
ürfnisses.Wo eineVertretungdesRheder=,Schiffer=undHandelsstandesvor=
handenist) ist dieselbevor MufsstellungderListe mit ihrenVorschlägenzu hören.

K.9.
Der Vorsitzendedes Seeamts wählt für jedenUntersuchungsfallaus der

Liste vier Beisitzer und, wenn erforderlich,einen Stellvertreter aus, beruft
dieselbenein und beeidigtsie auf die Erfüllung der Obliegenheitenihres Amts.

K.10.
Auf die Befähigung zum Amt einesBeisitzersfindendie in den 9#..31

bis 34 des —— enthaltenenBestimmungenentsprechende
Anwendung, jedochtritt an dieStelle des §. 33 Nr. 2 folgendeBestimmung:

2. Personen,welchezur Zeit derAufstellungderListedenWohnsitznicht
im BezirkdesSeeamtshaben,

und fallen unter §. 34 Nr. 9 die der aktivenMarine angehörendenMilitär=
personenaus.

Die Berufung zum Amt einesBeisitzerskönnenablehnen:
1. Mitglieder einerdeutschengesetzgebendenVersammlung;
2. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Liste (S. 8) das
65. Lebensjahrvollendethaben,oderbis zumAblauf desJahres, für
welchesdieListegilt, vollendenwürden;

3. Personen, welcheim letztenJahre die Verpflichtung eines Beisitzers
erfüllt haben. «

Die Beisitzererhaltenaus LandesmittelnVergütung der Reisekostenund
Tagegelder,derenHöhedieLandesregierungenbestimmen.

g.i1.
Der aktivenMarine angehörendeMilitärpersonenwerdennicht in dieListe

aufgenommen. Der Vorsitzendedes Seeamts kann jedocheine der aktiven
Marine angehörendeMilitärpersonmit ihrer Zustimmungzum Beisitzerwählen

. 90“
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und S ohne Rücksichtauf ihren Wohnsitzim Bezirk des Seeamts. Die
Wahl aus der Liste beschränktsich für diesenFall auf 3 Beisitzerund, wenn
erforderlich,einenStellvertreter.

Ueber Entschuldigungsgesucheder Beisitzerund über Ablehnungsanträge
entscheidetendgültigder Vorsitzende.

Beisitzer,welcheohne genügendeEntschuldigungzu den Sitzungen nicht
rechtzeitigsicheinfinden,oder ihrenObliegenheitenin andererWeisesichentziehen,
sind zu einerOrdnungsstrafevon 10 bis 300 Mark, sowiein die verursachten
Kostenzu verurtheilen.

Die Verurtheilung wird durch den Vorsitzenden 8 Erfolgt
nachträglichgenügende—— so kann die Verurtheilung ganz oder
theilweisezurückgenommenwerden. Gegendie letzterefindet Beschwerdevon
Seiten des Verurtheiltenan die Aufsichtsbehördestatt.

g.13.
Der Reichskanzlerbestelltfür jedesSeeamt einenKommissar,welcherAn=

träge an das Seeamt oderseinenVorsitzendenzu stellen,den Verhandlungen
des Seeamts beizuwohnen,Einsicht von den Akten zu nehmenund für den
Fall, daß der VorsitzendedieEinleitung einerUntersuchung i Anträge
auf Anordnung einerUntersuchungbei dem Reichskanzlerzu stellenberechtigt
ist. DieselbePerson kann für mehrereSeeämterals Kommissarbestelltwerden.

.. 14.
Die für die AufnahmederVerklarungenzuständigenGerichte,die Hafen=

behörden,die Strandbehörden,die Seemannsämterund die Schiffsregister=
behördensind verpflichtet,von den zu ihrer Kenntniß gelangendenSeeunfällen
einemzuständigenSeeamt (§.5) ungesäumtAnzeigezu —

g.15.
Die deutschenSeemannsämterim Auslande(Konsulate)haben,sobaldsie

von einemSeeunfalleKenntniß erlangen,zur vorläufigenFeststellungdesThat=
bestandesdiejenigenErmittelungenund Beweiserhebungenvorzunehmen,welche
keinenAufschubdulden.

.. 16.
Ueberdie Einleitung der Untersuchungbeschließtder Vorsitzende.
Ihm liegen die zur Vorbereitung der Hauptverhandlungerforderlichen

Ermittelungen,die AnberaumungderHauptverhandlung,die für dieselbeerfor=
derlichenLadungender betheiligtenZeugenund Sachverständigen,die rechtzeitige
Herbeischaffungder Beweismittelund diesonstigenVorbereitungenzur Haupt=
verhandlungob.
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Auch andereVerfügungen, wenn siekeinenAufschub leiden, namentlich
auchwegenVernehmungund Beeidigungder Zeugen bei Gefahr im Verzuge,
kannder Vorsitzendeerlassen,so lange das Seeamt nicht versammeltist.

C.17.
FIgtwegeneines Seeunfalles eine gerichtlicheUntersuchungeröffnet, so

ist der Vorsitzendebefugt, die Einleitung oder Fortsetzungder Untersuchung
desselbenSeeunfalles bis zur Beendigungdes gerichtlichenVerfahrens auszu=
setzen.Ist jedochdas Seeamt bereitsversammelt,so stehtdieseBefugniß nur
demletzterenzu.

K.18.
Das Seeamt ist befugt, Beweis durch Einnahme des ieno zu

7 Zeugenund Sachverständigezu laden und dieselbeneidlichzu ver=
nehmen.

K.19.
Soweit diesesGesetznichtabweichendeBestimmungenenthält, findenauf

das Verfahren die Bestimmungendes GerichtsverfassungsgesetzesTitel 15 und
16 und der StrafprozeßordnungBuch 1, Abschnitt3, 6 und 7 entsprechende
Anwendung. «

Die Festsetzungund Vollstreckungvon Strafen gegenZeugenund Sach=
verständige,sowiedie Vorführung einesnichterschienenenZeugen erfolgenauf
Ersuchendurchdas zuständigeGericht. Anordnung der Haft zur Erzwingung
einesZeugnissesfindetnichtstatt.

g.20.
Anträgen des Seeamts sind die Gerichte und die in §. 14 genannten

Behördeninnerhalbihrer Zuständigkeitzu entsprechenverpflichtet.

".21.
Das Verfahrenvor demSeeamt ist öffentlichund mündlich.
Der Vorsitzendeleitet die Verhandlungen,bei deren Eröffnung er eine

Darstellung der bisher über den Seeunfall veranlaßtenErmittelungen(§#.15,
16) zu Tas hat. Den Beisitzern,sowiedemReichskommissarstehtdas Recht
zu) an diezur VernehmungerschienenenPersonenunmittelbarFragen zu stellen.
Das SeeamtfaßtseineBeschlüssenachStimmenmehrheit.

g.22.
Der Schiffer und derSteuermanndesSchiffes, dessenUnfall denGegen=

standder Untersuchungbildet,sind als Zeugennur auf Beschlußdes Seeamts
zu beeidigen.DieselbenkönnenAnträge stellen, über welchedas Seeamt zu
befindenvsst. an die zur VernehmungerschienenenPersonenunmittelbarFragen
richten,auchsicheinesrechts=oderEchkemdigenBeistandesbedienen.
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§. 23.
Zweifel über die ZulässigkeiteinerFrage entscheidetin allen Fällen das

Seeamt. .
§S. 24.

Ueber die mündlicheVerhandlung wird ein Protokoll aufgenommen,
welchesdie Namen der Anwesendenund die wesentlichenMomente der Ver=
handlungenthaltenmuß. Das Protokoll wird von demVorsitzendenund dem
Protokollführerunterzeichnet. *

. 25.
Nach Schluß der Verhandlungenhat das Seeamtüber die Ursachendes

Seeunfalles(F.4) seinenSpruch abzugeben.Derselbemuß mit Gründenver=
sehensein und hat insbesonderedas Ergebniß der Beweisverhandlungenfest=
zustellen. Der Spruch ist schriftlichabzufassenund spätestensinnerhalb14
Tagen nach Schluß der —— 3 in öffentlicherSitzung zu verkünden.
Dem Reichskommissar,sowieauf VerlangendemSchiffer und demSteuermann
ist Ausfertigungdes Spruchesmitzutheilen.

g.26.
Auf Antrag desReichskommissarskann,wennsichergiebt,daßeindeutscher

Schiffer oderSteuermanndenUnfall oderdessenFolgen in Folge desMangels
solcherEigenschaften,welchezur Ausübung seines Gewerbeserforderlichsind,
verschuldethat, demselbendurch den Spruch (§. 25) zugleichdie Befugniß zur
Ausübung seinesGewerbes(F. 31 der Gewerbeordnungvom 21. Juni 1869)
entzogenwerden.

Einem Schiffer,demdieBefugniß entzogenwird, kannnachErmessendes
Seeamts auchdie Ausübung des Steuermannsgewerbesuntersagtwerden.

g.27.
Hat das Seeamt durchseineEntscheidungeinemSchiffer oderSteuer=

mann die Befugniß zur Ausübung des Gewerbesentzogen,oderhat es einem
hierauf gerichtetenAntrage des Kommissars(F. 13) keineFolge gegeben,so
stehtim ersterenFalle demSchiffer oderSteuermann, im letzterendemKom=
missargegendieseEntscheidungdas Rechtsmittelder Beschwerdean das Ober=
Seeamtzu. Die Beschwerdemuß binnen14 Tagen nachderVerkündung,oder,
wenndiesein AbwesenheitdesBeschwerdeführerserfolgt ist, nachderZustellung
des Urtheils bei dem Seeamt zu Protokoll oder schriftlicheingelegtwerden.
Dem Beschwerdeführer,welchemdas Urtheil nochnichtzugestelltwar, ist das=
selbenachEinlegung der Beschwerdezuzustellen.

Die Beschwerdemuß bei Einlegung des Rechtsmittelsoder spätestens
binnen weiterer14 Tage nach Ablauf der Frist zu dessenEinlegung, oder,
wenn zu dieserZeit das Urtheil noch nicht zugestelltwar, nach Sustelleinedes=
selbenbei demSeeamt zu Protokoll oderschriftlichgerechtfertigtwerden.

Die Einlegungder Beschwerdehat keineaufschiebendeWirkung.

———
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G.28.
Eine im Auslande zu bewirkendeZustellungdes Urtheils erfolgtmittelst

— einesdeutschenSeemannsamts.Die Einlegungund Rechtfertigung
der Beschwerdekann alsdann bei demselbenSeemannsamt geschehen.Das=
selbe kann dem Schiffer oder Steuermann auf Antrag die Frist für Recht=
sertigungder Beschwerdeverlängernund der Einlegung der Beschwerdeauf=
8 endeWirkung bis spätestenszur Ankunft des Beschwerdeführersin einem
eutschenHafen einräumen.

E.29.
Das Ober=SeeamtbildeteinekollegialeBehördeund bestehtaus einem

Vorsitzenden,auf welchendie Bestimmungendes F. 7 Absatz2 Anwendung
finden,und sechsMitgliedern,von welchenletzterenzehsses dreiderSchiffahrt
— seinmüssen.* Vorsitzendeund ein schiffahrtskundigerBeisitzerwerden
von demKaiser ernannt. Für das Amt der übrigen Beisitzerbringen die
RegierungenderBundes=Seestaatenje dreisachkundigePersonenin Vorschlag.
Der Vorschlag gilt für je drei Jahre, nachAblauf derenein neuerVorschlag
zu machenist. Aus der Gesammtzahlder Vorgeschlagenenwählt der Vor=
sitzendefür jedenBeschwerdefallfünf Beisitzeraus, beruft dieselbenein und
beeidigetsie auf die Erfüllung der Obliegenheitenihres Amts. Die Beisitzer
erhalten aus der ReichskasseErsatz ihrer Reisekostenund Tagegelder,deren
Höhe der Reichskanzlerbestimmt. Die Vorschriftendes F. 12 finden auf die
MitgliederdesOber=Seeamts—— Anwendung.

Das Ober=Seeamtfaßtseine BeschlüssenachStimmenmehrheit.Die außer=
. HauptverhandlungerforderlichenVerfügungenwerdenvomVorsitzenden

erlassen.
E.30.

Das Ober=SeeamtkanneineErgänzungoderWiederholungderBeweis=
aufnahmevornehmenoder anordnen. Die in 9#..18—24 enthaltenenBe=
stimmungenüber dasVerfahren bei denSeeämternfindenauf dasOber=Seeamt
—

Der Vorsitzendekann einMitglied desOber-Seeamtsmit derDarstellung
der bisherigenVerhandlungenund Ermittelungenbeauftragen.

g.31.
Das Ober=Seeamtverhandeltund geichrt in öffentlicherSitzungnach

erfolgterLadung und Anhörung des Beschwerdeführersund seinesGegners.
Die Entscheidunghat sichauchdarüberauszusprechen,obdemBeschwerde=

führer die baarenAuslagen des Beschwerdeverfahrenszur Last zu legensind.

K.32.
Die EntscheidungdesOber=Seeamts,welchemit Gründen versehensein

muß, ist demBeschwerdeführerund seinemGegnerin Ausfertigungzuzustellen.



33. 6
3Lu Geschäftsordnungbei demOber=Seeamtwird vom Bundesrathfest=

gestellt.
S. 34.

EinemSchiffer oderSteuermann,demdieBefugniß zurzaseichs fans—
Gewerbesentzogenist, kanndieselbenachAblauf einesJahres durchdas Reichs=
kanzler=Amtwiedereingeräumtwerden,wennanzunehmenist, daßer fernerhin
denMlichten seinesGewerbesgenügenwird.

G.35.
Dieses Gesetztritt am 1. Januar 1878 in Kraft. Dasselbe findetauch

auf solcheSeeunfälleAnwendung,welcheein deutschesSchiff vor dem1. Ja=
nuar 1878 auf seineran diesemTage noch nicht vollendetenReise(Handels=
gesetzbuchArtikel 760) betroffenhaben.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedructem
KaiserlichenInsiegel. I

GegebenBad Gastein, den27. Juli 1877.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

————

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der vormaligenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).
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Reichs-Gesetzblatt.
./N 34.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieAusgabevonSchatzanweisungen.S. ö57.

—

(Nr. 1208.) Bekanntmachung,betreffend dieAusgabevon Schatzanweisungenim Betragevon
30.000.000Mark. Vom17.August1877.

A## Grund der durch §. 3 Ziffer 2 des Gesetzes,betreffenddie Feststellung
des — — des DeutschenReichs für das Etatsjahr 1877/78, vom
28. April d. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 425) mir ertheiltenErmächtigunghabeich
bestimmt,daß behufsder Beschaffungvon Betriebsfondszur Durchführungder
MünzreformSchatzanweisungenim Gesammtbetragevon dreißigMillionen Mark,
und zwar in Abschnittenvon je eintausend,22 fünfzigtausendund
einhunderttausendMark ausgegebenwerden.
In Gemäßheitder Bestimmungendes zweitenAbsatzesdes §. 6 des er=

wähntenGesetzeshabe ich fernerangeordnet,daß dieseSchatzanweisungenals
unverzinslicheausgefertigtwerden. Die Dauer ihrer Umlaufszeit ist fuͤr zehn
Millionen Mark (Serie XVII von 1877) auf dreiMonate, vom 17. August bis
zum 17.Novemberd. J., für zehnMillionen Mark (SerieXVIII von 1877)auf
vierMonate, vom7. Augustbis zum7. Dezemberd.J., und für zehnMillionen
Mark (SerieXIX von 1877) auf vier Monate, vom 17. August bis zum
17. Dezemberd.J., festgesetzt.

Die ReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den17.August1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Eck.

— — —

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.
Berlin, gedrucktin der vormaligenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).

Reichs=Gesetzbl.1877. 91

Ausgegebenzu Berlin den20.August 1877.
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Reichs=Gesetzblatt.
/ 35.

— — —

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffend dieAusgabevon Schatzanweisungen.S. 550.

(Nr. 1209.) Bekanntmachung,betreffenddieAusgabevonSchatzanweisungenim Betragevon
10.000.000Mark. Vom 3. September1877.

A## Grund der durchF. 3 Ziffer 2 des Gesetzes,betreffenddie Feststellung
des— des DeutschenReichsfür das Etatsjahr1877/78,vom
28. April d. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 425) mir ertheiltenErmächtigunghabeich
bestimmt,daß behufsder BeschaffungvonBetriebsfondszur Durchführungder
MünzreformSchatzanweisungenim Gesammtbetragevon zehnMillionen Mark,
und zwar in Abschnittenvon je eintausend,zehntausend,fünfzigtausendund
einhunderttausendMark ausgegebenwerden.
. JnGemäßheitderBesttmmungendeszweitenAbsatzesdes§.6deser-
wähntenGesetzeshabe ich fernerangeordnet,daß dieseSchatzanweisungenals
unverzinslicheausgefertigtwerden. Die Dauer ihrer Umlaufszeitist auf drei
Monate, und zwar für fünf Millionen Mark (Serie XX von 1877) vom
3. Septemberbiszum3.Dezemberd.J., undfür fünfMillionen Mark (SerieXXI.
von 1877)vom12.Septemberbis zum12.Dezemberd.J., festgesetzt.

Diie ReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den3. September1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Eck.

—

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der vormaligenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).

Reichs=Gesetzbl.1877. 92

Ausgegebenzu Berlin den5. September1877.





Reichs-Gesetzblatt.
& 36.

— —

Inhalt: Verordnung, betreffenddie EinberufungdesBundesraths.S. 561.

(Nr. 1210.) Verordnung, betreffenddie Einberufung des Bundesraths. Vom 25. Sep=
tember1877.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund desArtikels12 derVerfassung,im NamendesReichs,
was folgt:

Der Bundesrathwird berufen,am 8. Oktoberd. J. in Berlin zusammen=
zutreten,und beauftragenWir denReichskanzlermit denzu diesemZwecke
nöthigenVorbereitungen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. —

GegebenDarmstadt, den25.September1877.

. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.
Berlin, gedrucktin der vormaligenGeheimenOber-Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).

Reichs=Gesetzbl.1877. 93
AusgegebenzuBerlinden28.September1877.
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Reichs-Gesetzblatt.
737.

— ——

Juhalt: Bekanntmachung,betreffenddieErnennungderBevollmächtigtenzumBundesrath.S. S03.

(Nr. 1211.) Bekanntmachung,betreffenddie Ernennungder Bevollmächtigtenzum Bundes=
rath. Vom 9. Oktober1877.

Ar# Grund des Artikels6 der Verfassungsind zuBevollmächtigtenzum
Bundesrathernanntund zwar:

von Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, Könige von
Preußen:
der ReichskanzlerFürst v. Bismarck,
der Vizepräsidentdes Staatsministeriums,Staats= und Finanz=
minse Camphausen,

der Staatsministerund Minister des Innern Graf zu Eulenburg,
der Staats=und JustizministerDr. Leonhardt,
der Staatsministerund Chef der KaiserlichenAdmiralität v. Stosch,
der Staats= und Kriegsministerv. Kameke,
derStaats=und HandelsministerDr. Achenbach,
derStaatsminister,StaatssekretärdesAuswärtigenAmts v. Bülow,
der Staatsminister,Präsidentdes Reichskanzler=AmtsHofmann,
der KaiserlicheOberpräsident,WirklicheGeheimeRath v. Möller,
derDirektorimAuswärtigenAmt,Wirkl. GeheimeRathv.Philipsborn,
der General=Postmeister,WirklicheGeheimeRath Dr. Stephan,
der Staatssekretärim Reichs=Justizamt,WirklicheGeheimeRath
Dr. Friedberg,

der Generaldirektorder indirektenSteuern Hasselbach,
der Ministerialdirektorim FinanzministeriumMeinecke,
der UnterstaatssekretärMaybach,
der UnterstaatssekretärHerzog)

Reichs·Gesehbl.1877.

Ausgegebenzu Berlin den 13.Oktober1877.
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von Seiner Majestät dem Könige von Bayern:
der Staatsminister des Königlichen Hauses und des Aeußern
v. Pfretzschner,

der Staatsministerder Justiz Dr. v. Fäustle,
derStaatsministerderFinanzenv. Berr,
deraußerordentlicheGesandteund bevollmächtigteMinister v. Rudhart,
der Ministerialdirektorv. Riedel,
der Generalmajorv. Fries;

von Seiner Majestät dem Könige von Sachsen:
der Staatsministerdes Kriegs, General der Kavallerie v. Fabrice,
der Staatsminister des Innern und der auswärtigenAngelegenheiten
v. Nostitz Wallwitz,

der Staatsministerder Justiz Abeken,
der außerordentlicheGesandteund bevollmächtigteMinister v. Nostitz
Wallwitz)

von Seiner Majestät dem Könige von Württemberg:
der Präsidentdes Staatsministeriums,Staatsministerder Justiz und
der auswärtigenAngelegenheitenDr. v. Mittnacht,

der außerordentlicheGesandteund bevollmächtigteMinister, Staatsrath
Freiherr v. Spitzemberg,

derGeneralmajorv. Faber du Faur,
der MinisterialrathHeß;

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Baden:
der Präsident des Staatsministeriumsund des Handelsministeriums,
StaatsministerTurban,

derPräsidentdesFinanzministeriums,GeheimerathI.KlasseEllstätter,
der Präsidentdes Ministeriums des Innern Stösser;

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Hessen
und bei Rhein:
derPräsident des Gesammtministeriumsund Minister des Großherzogg

*** Di und des Aeußern, sowie des Innern Freiherr
v. arck,

der Präsident des Ministeriums der Justiz, WirklicheGeheimeRath
Kempff,

der außerordentlicheGesandteundbevollmächtigteMinister, Ministerial=
rathDr.Neidhardt;
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von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklen=
burg=Schwerin: ·
der außerordentlicheGesandteund bevollmächtigteMinister, Geheime
Legationsrathv. Prollius,

der Ober=ZolldirektorOldenburg;

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Sachsen=
Weimar=Eisenach:
der GeheimrathDr. Stichling;

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklen=
burg=Strelitz:
der außerordentlicheGesandteund bevollmächtigteMinister, Geheime
Legationsrathv. Prollius; »

Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Olden—
urg:
der GeheimeStaatsrath Mutzenbecher;

von Seiner Hoheit dem Herzoge von Braunschweig und
Lüneburg:
der StaatsministerSchulz,
der Ministerresident,WirklicheGeheimeRath v. Liebe;

von Seiner Hoheit dem Herzoge von Sachsen=Meiningen und
Hildburghausen:
der StaatsministerGiseke;

von Seiner Hoheit dem Herzoge zu Sachsen=Altenburg:
der Staatsministerv. Gerstenberg Zech; 1

von Seiner Hoheit demHerzoge zu Sachsen=Koburgund Gotha:
der StaatsministerFreiherr v. Seebach;

von Seiner Hoheit dem Herzoge von Anhalt:
der Staatsministerv. Krosigk;

u Sös Durchlaucht demFürsten zu Schwarzburg=Sonders=
ausen:
der StaatsministerFreiherr v. Berlepsch; «

Durchlaucht dem Fürsten zu Schwarzburg=Rudol=
adt: .
der Staatsministerv. Bertrab;

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Waldeck und Pyrmont:
derLandesdirektorv. Sommerfeld;
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von Seiner Durchlaucht dem Fürsten Reuß älterer Linie:
der Regierungspräsident,WirklicheGeheimeRath Faber;

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten Reuß jüngerer Linie:
der StaatsministerDr. v. Beulwitz;

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Schaumburg= —
der GeheimeOber=RegierungsrathHöcker;

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zur Lippe:
der Regierungspräsidentund Vorstand des FürstlichenKabinets=
ministeriumsEschenburg)

von dem Senate der freien und Hansestadt Lübeck:
der MinisterresidentDr. Krüger;

von dem Senate der freien Hansestadt Bremen:
der BürgermeisterGildemeister;

von dem Senate der freien und Hansestadt Hamburg:
der BürgermeisterDr. Kirchenpauer.

Diese Ernennungenwerdenhierdurchzur öffentlichenKenntniß gebracht.

Berlin, den 9. Oktober1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Hofmann.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin dervormaligenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).

——.——

—————

—.————
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Reichs=Gesetzblatt.
As 38.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddenAntheil derReichsbankan demGesammtbetragedessteuerfreien
Notenumlaufs.S. 5607.— Bekanntmachung, betreffenddie Ausgabevon Schatzanweisungen.
S. ö68.

(Nr. 1212.) Bekanntmachung,betreffenddenAntheil derReichsbankan demGesammtbetrage
dessteuerfreienungedecktenNotenumlaufs. Vom 13.Oktober1877.

N.# die RostockerBank auf das Recht zur Ausgabe von Banknoten
mit dem11.Juli d. J. verzichtethat, ist der dieserBank nachZiffer 21 der
Anlage zu §. 9 desBankgesetzesvom14.März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177)
zustehendeAntheil an demGesammtbetragedes steuerfreienungedecktenNoten=
umlaufs mit ·............. «.................... .155.000Mark
nachZ.9Absatz2desBankgesetzesmitdemgedachtenZeit-
punkte dem Antheil der Reichsbank zugewachsen.Dieser
Antheil hat sichsonachvon dem in derBekanntmachung
vom23.Juli v. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 170)nachgewiesenen
Betragevon ,............................. 272.720.000
auf.............................. ·,..................... 273.875.000Mark
erhöht.

Berlin, den 13.Oktober1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Hofmann.

S OiReichs-Gesehbl.1877.

Ausgegebenzu Berlin den19.Oktober1877.
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(Nr. 1213.) Bekanntmachung,betreffenddieAusgabevonSchatzanweisungenim Betragevon
10.000.000Mark. Vom 16.Oktober1877.

A#½ Grund der durchF. 3 Liffer 2 des Gesetzes,betreffenddie Feststellung
des Haushalts=Etatsdes DeutschenReichs für das Etatsjahr 1877/78,vom
28.April d. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 425) mir ertheiltenErmächtigunghabeich
bestimmt,daß behufsderBeschaffungvonBetriebsfondszurDurchführungder
MünzreformSchatzanweisungenim Gesammtbetragevon zehnMillionen Mark,
und zwar in Abschnittenvon je eintausend,zehntausend,fünfzigtausendund
einhunderttausendMark (Serie XXII von 1877)gusenen werden.

In Gemäßheitder Bestimmungendes zweitenAbsatzesdes . 6 deser=
wähntenGesetzeshabe ich fernerangeordnet,daß dieseSchatzanweisungenals
unverzinslicheausgefertigtwerden. Die Dauer ihrer Umlaufszeitist auf vier
Monate, vom 10.September1877 bis zum 10.Januar 1878 festgeset.

Die ReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den 16.Oktober1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Hofmann.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der vormaligenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).
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Reichs=Gesetzblatt.
. 39.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieAusgabevon Schatzanweisungen.S. ö66.

(Nr. 1214.) Bekanntmachung,betreffenddieAusgabevon Schatzanweisungenim Betrage von
20.000.000Mark. Vom 29.Oktober1877.

A Grund der durch§. 3 Ziffer 2 des Gesetzes,betreffenddie Feststellung
des Haushalts-Etatsdes DeutschenReichs für das Etatsjahr 1877/78, vom
28. Aprild. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 425) mir ertheiltenErmächtigunghabeich
bestimmt,daß behufsder BeschaffungvonBetriebsfondszur Durchführungder
MünzreformSchatzanweisungenim Gesammtbetragevon zwanzigMillionen Mark,
und zwar in Abschnittenvon je eintausend,zehntausend,fünfzigtausendund
einhunderttausendMark ausgegebenwerden.

In Gemäßheitder Bestimmungendes zweitenAbsatzesdes §. 6 des er=
wähntenGesetzeshabe ich fernerangeordnet,daß dieseSchatzanweisungenals
unverzinslicheausgefertigtwerden. Die Dauer ihrer Umlaufszeit ist auf drei
Monate, und zwar für zehnMillionen Mark (Serie XXIII von 1877) vom
25.Oktoberd. J. bis zum 25. Januar k. J., und für zehnMillionen Mark

* von 1877)vom5.Novemberd. J. bis zum5.Februark. J.,
estgesetzt.

DieReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den29.Oktober1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Hofmann.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.
Berlin, gedrucktin der vormaligenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).

Reichs=Gesetzbl.1877. 96

Ausgegebenzu Berlin den30.Oktober1877.
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Reichs=Gesetzblatt.
./N 40.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieAusgabevon Schatzanweisungen.S. ö71.

— — — —— — —

(Nr. 1215.) Bekanntmachung,betreffenddieAusgabevonSchatzanweisungenim Betragevon
20.000.000Mark. Vom 15.November1877.

A# Grund der durchF. 3 Hiffer 2 des Gesetzes,betreffenddie Feststellung
des Haushalts=Etatsdes DeutschenReichs für das Etatsjahr 1877/78, vom
28. Aprild. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 425) mir ertheiltenErmächtigunghabeich
bestimmt,daß behufsder BeschaffungvonBetriebsfondszur Durchführungder
MünzreformSchatzanweisungenim GesammtbetragevonzwanzigMillionenMark,
und zwar in Abschnittenvon je eintausend,zehntausend,fünfzigtausendund
einhunderttausendMark ausgegebenwerden.

In Gemäßheitder Bestimmungendes zweitenAbsatzesdes §. 6 des er=
wähntenGesetzeshabe ich fernerangeordnet,daß dieseSchatzanweisungenals
unverzinslicheausgefertigtwerden. Die Dauer ihrer Umlaufszeitist für zehn
MillionenMark (SerieXXV von 1877)auf dreiMonate, vom23.November
d. J. bis zum23.Fcer k.J., und für zehnMillionenMark (SerieXXVI
—2 * auf fünf Monate, vom 5. Novemberd. J. bis zum 5. April k.J.,
estgesetzt. -

Die ReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den15.November1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Hofmann.

—)

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin dervormaligenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).

Reichs=Gesetbl.1877. 97

Ausgegebenzu Berlin den17.November1877.
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Reichs=Gesetzblatt.
. 41.

Inhalt: Bekanntmachung,betreffend die Ausgabevon Schatzanweisungen.S. 573.

—ÖÜ — — — —

(Nr. 1216.) Bekanntmachung,betreffend dieAusgabevonSchatzanweisungenim Betragevon
20.000.000Mark. Vom 1. Dezember1877.

A## Grund der durchF§.3 Liffer 2 des Gesetzes,betreffenddie Feststellung
des Haushalts=Etatsdes DeutschenReichs für das Etatsjahr 1877/78, vom
28. April d. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 425) mir ertheiltenErmächtigunghabeich
bestimmt,daß behufsder BeschaffungvonBetriebsfondszur Durchführungder
MünzreformSchatzanweisungenim Gesammtbetragevon zwanzigMillionen Mark,
und zwar in Abschnittenvon je eintausend,zehntausend,funfzigtausendund
einhunderttausendMark ausgegebenwerden.

In Gemäßheitder Bestimmungendes zweitenAbsatzesdes §. 6 des er=
wähntenGesetzeshabe ich fernerangeordnet,daß dieseSchatzanweisungenals
unverzinslicheausgefertigtwerden. Die Dauer ihrer Umlaufszeitist für fünf
MillionenMark (SerieXXVII von1877)aufdreiMonate,vom5.Dezember1877
bis zum 5.März 1878, für fünf Millionen Mark (Serie XXVIII von 1877)
auf drei Monate, vom 16. Dezember1877 bis zum 16.März 1878, für fünf
Millionen Mark (Serie XXIX von 1877) auf vierMonate, vom 11.Dezember
1877biszum11.April 1878undfür fünfMillionenMark (SerieXXX von1877)
auf vier Monate, vom 26. Dezember1877 bis zum 26. April 1878, festgesetzt.

Die ReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den1.Dezember1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Hofmann.
#

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.#

Berlin, gedrucktin der vormaligen GeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unter Reichsverwaltung).

Reichs=Gesetzbl.1877. 98.

Ausgegebenzu Berlin den3. Dezember1877.
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Reichs-Gesetzblatt.
42.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden Aufruf und die Einziehung der Einhundertmarknotender
RostockerBank. S. 575.

(Nr. 1217.) Bekanntmachung,betreffenddenAufruf unddieEinziehungderEinhundertmark=
notender RostockerBank. Vom 19.Dezember1877.

Auf Grund des§F.6 des Bankgesetzesvom 14.März 1875 hat der Bundes=
unc den Aufruf und die Einziehungder von der RostockerBank unter dem
1. Januar1874 ausgegebenen(grünen) Einhundertmarknotenmit folgenden
Maßgabenangeordnet:

1. Der Aufruf ist im laufendenJahre undzwarin angemessenenZwischen=
räumenzweimal, und im Laufe der Jahre 1878, 1879 und 1880 mindestens
je zweimalbekanntzu machen

im DeutschenReichs=und PreußischenStaatsanzeiger,
in der HamburgerBörsenhalle,
in der Miger Zeitung,
in derMecklenburgischenZeitungund
in der RostockerZeitung. ’

2. Die aufgerufenenNoten könnenvomTage der erstenBekanntmachung
bis zum1. Juli 1878 sowohlbei der Kasseder RostockerBank als bei ihren
Zweigbankenund Bankkomtors, bei letzterenmit zweitägigerEinlösungsfrist,
gegenBaargeldumgetauschtwerden.

3. Nach dem1. Juli 1878 hörendie mit der Firma der RostockerBank
umlaufendenNoten auf, Jahlungsmittel zu sein; dieselbenbehaltenjedochdie
Kraft einfacherSchuldscheineund werdenals solchebei der Kasseder Rostocker
Bank bis zum Ablaufe des Jahres 1880 eingelöstwerden.

4. Die bis zum Ablaufe der letztbezeichnetenFrist nicht zur Einlösung
gelangtenNoten sindauchals einfacheSchuldscheinepräkludirt.

Berlin, den19.Dezember1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Eck.
— —

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.
Berlin, gedrucktin dervormaligenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).

Reichs=Gesetzbl.1877. 99
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Reichs-Gesetzblatt.
AMÆ43.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Ausgabevon Schatzanweisungen.S. 577.

(Nr. 1218.) Bekanntmachung,betreffenddieAusgabevonSchatzanweisungenim Betrage von
10000000Mark. Vom 24.Dezember1877.

A## Grund der durchF. 3 Hiffer 2 des Gesetzes,betreffenddie Feststellung
des Haushalts=Etatsdes DeutschenReichs für das Etatsjahr 1877/78, vom
28. Aprild. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 425) mir ertheiltenErmächtigunghabeich
bestimmt,daß behufsder Beschaffungvon Betriebsfondszur Durchführungder
MünzreformSchatzanweisungenim Gesammtbetragevon zehnMillionen Mark,
und zwar in Abschnittenvon je eintausend,zehntausend,fünfzigtausendund
einhunderttausendMark ausgegebenwerden.

In Gemäßheitder Bestimmungendes zweitenAbsatzesdes §. 6 des er=
wähntenGesetzeshabe ich fernerangeordnet,daß dieseSchatzanweisungenals
unverzinslicheausgefertigtwerden. Die Dauer ihrer Umlaufszeitist für fünf
MillionenMark (SerieXXXI von1877)auf fünfMonate,vom13.Dezemberd. J.
bis zum13.Mai k.J., und für fünf Millionen Mark (Serie XXXII von 1877)
auf sechsMonate, vom 18. Dezemberd. J. bis zum 18.Juni k.J., festgesetzt.

Die ReichsschuldenverwaltungistwegenAusfertigungderSchatzanweisungen
mit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den24.Dezember1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Hofmann.

— —

Herausgegebenim Reichskanzler=Amt.

Berlin, gedrucktin der vormaligenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei(unterReichsverwaltung).

Reichs=Gesetzbl.1877. 100

Ausgegebenzu Berlin den27.Dezember1877.
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n

A.

Abgaben, ZuständigkeitderGerichtebeiAnsprücheninBe=
trefföffentlicherAbgaben(G.V. G. F.70.)54.—desgl. bei
ZuwiderhandlungengegendieVorschriftenüberdieErhe=
bung(das.§.75. Nr. 15.u.Schlußsatz)56.— Rechts=

mittel derRevision(das.§.136.)66.— Verfahrenbei
solchen Zuwiderhandlungen(Str.P. O. &. 459—469.)
336. (Einf.G. F. 6. Nr. 3.) 347.

AbgesonderteBefriedigungim Konkursewegenöffent=
licher Abgaben(Konk.O. §. 41. Nr. 1.) 359. — Rang=
ordnung der Forderungan solchen(das.F. 54. Nr. 2.)
362. — desgl.an Abgabenfür Kirchen,Schulen,Ver=

bände 2c. (das. §. 54. Nr. 3.) 362.
Uebergangsabgabenvon Bier, Branntweinund ge=

schrotetemMalz (Bek.v. 15.Janr.) 9.
Abgabenfür Benutzungdesniederländischenund des

linksemsischenKanalnetzes(Konv.mit den Niederlanden
v. 17.Mai 76. Art. 9.) 543.
gesonderte Befriedigung, Julässigkeitdes An=

spruchsdarauf(Konk.O. §. 3.) 352. — Uebernahme
schwebenderRechtsstreitigkeitendarüber(das.F.9.)353.—
BGegenstände,welchezur abgesondertenBefriedigungdienen
(das. §. 39.) 359. — AbsonderungsrechtderFaustpfand=
gläubiger(das.g.40.)359.(Einf.G. z.Konk.O. S#.11.
12. 14—16.)392.— GeltungdesAbsonderungsrechts
ohne Uebergabeder Sache(das.§#.14. 16.) 393. —
Gläubiger, welchedenFaustpfandgläubigerngleichstehen
(Konk.O. F.41.)359.— Absonderungsrechtausländischer
Gläubiger(das.§.42.)360.—desgl. derNachlaßgläu=
biger(das.&.43.) 360. — derMiteigenthümer,Gesell=
schafter2c.(das.. 44.)360.—der Lehen.,Stammguts-c.
Gläubiger(das.§.45.)360.

Geltendmachungder Forderungzur Konkursmasse
nk.O. . 57. 141.) 363. — StimmrechtderGläu=

Reichs=Gesetzbl.1877.

Gesetzblatt.

biger, welcheabgesonderteBefriedigungverlangen(das.
§ S.) 368. — Anzeigevom Besitzvon Sachenzur ab=
gesondertenBefriedigung,Vorzeigungund Abschätzung
(das.9§. 108—110.) 371. — Genehmigungdes Gläu=
bigerausschusseszur Anerkennungvon Absonderungsan=
sprüchen(das.§. 121. Nr. 2.) 373. — Berücksichtigung
des Ausfalls bei der Vertheilung (das.S. 141. Abs. 2.
§.155.Nr.3.)377.

Ablehnung von Richternim Civilverfahren(C. P. O.
S§.42 — 48.) 89.—desgl. im Strafverfahren (Str. P. O.
S. 24—30.) 257. — Mitwirkung abgelehnterRichter
als Revisionsgrund(C. P. O. J. 513. zu 2. 3.) 174.
(Str. P. O. F. 377. Nr. 2. 3.) 320.

AblehnungvonDolmetschern(G. V. G. F.193.) 75.—
von Gerichtsschreibern(C. P. O. F. 49.) 91. (Str. P. O.
S. 31.) 258.— von Sachverständigen(C.P. O. . 371.
377.)151. (Str. P. O. S§.74. 83.)266.— vonSchieds=
richtern(C.P. O. §. 858.) 240. — AblehnungvonGe=
schworenen(Str. P. O. S#.32. 282—285. 437.) 258.—
Ablehnungsgründefür dieselben(G.V. G. ##.94. 85.)
58. — Ablehnungvon Schöffen(Str. P. O. F. 31.)
258.— Ablehnungsgründefür dieselben(G.V. G. SF.35.
53.)48.

Ablehnungvon MitgliederndesPatentamts(G. v.
25. Mai §. 14.) 504. — desgl. von Beisitzern der See=
ämter und des Ober- Seeamts (G. v. 27. Juli 89. 7. 10.
12.29.)551.

Ablehnung von Vergleichsvorschlägen(Konk. O.
KG.163.)380.

Ablösung vonGerechtigkeitenundReallasten)besondere
Gerichte(G. V. G. JF.14. Nr. 2.) 43.

AbschätzungderGegenständederKonkursmasse(Konk.O.
S. 113.)371. — der Sachen,woraus abgesonderteBe=
friedigungverlangtwird (das.F. 110.)371.

A



Abschlagsvertheilung imKonkursverfahren(Konk.O.
S. 141—144.146—148.)377.

Abschriften derSchriftsätze,NiederlegungaufderGerichts=
schreiberei(C. W. O. J# 124. 243. 476.) 105. — Ab.
schriftenderzuzustellendenSchriftstücke(das.§9.155. 156.
172. 173. 174. zu 6. S#.177. 178. 187.)110.— Ab.
schriftenaus den Prozeßakten(das.§. 271.) 131. — der
Urtheile(das.§. 288.) 134.

AbschriftenvongerichtlichenEntscheidungen(Str.P. O.
g. 35.) 258. — Strafvollstreckungauf Grund beglaubigter
Abschriftender Urtheilsformel(das. §. 483.) 341.—
Einreichungvon Abschriftender Klageschriftbei Privat=
klagen(das.§. 421.) 329.

Abschriften aus den Patentanmeldungen2c. (V. v.
18.Juni §. 18.) 537.

Absonderung im Konkursverfahren(Konk.O. S#.39 bis
45.) 359. — s. auchabgesonderte Befriedigung.
Absonderung des Vermögens unter Eheleuten nach
badischemund französischemRecht (Einf. G. z. C. P. O.
. 15. Nr. 5.) 247.

Abstimmung derGerichte,SchöffenundGeschworenen
(G. V. G. . 195—200.) 75. — Reihenfolge(das.
§. 199.)75.—Verschwiegenheitdarüber(das.§.200.)76.

Abstimmungin der Gläubigerversammlung(Konk.O.
S&.86—89.) 367. — über den Zwangsvergleich(das.
§. 169.) 381.— BestrafungderGläubigerwegenpflicht=
widrigerAbstimmung(das.F. 213.) 389.

Abstimmung der Abtheilungen des Patentamts (V.
v. 18. Juni §. 9.) 535. — desgl. derSeeämterund des
Ober- Seeamts(G. v. 27. Juli 9§.21. 29.) 553.

Abtretung von Konkursforderungenan einenim Aus=
lande wohnendenInhaber von GegenständenderKonkurs=
masse(Konk.O. . 42. 49.) 360. (Einf. G. F. 10.)
391. — Aufrechnungmit Forderungen, die durchAbtre=
tung erworben sind (Konk. O. F. 48.) 361. (Einf. G.
S. 10.) 391.

s. auchZession.

Abweisung desKlägers bei Verzichtauf denAnspruch
(C. P. O. §. 277.) 132. — im Urkundenprozeß(das.
. 560.) 184.

Abweisung des Antrags auf Eröffnung desKonkurs=
verfahrens (Konk. O. S#§.98. 99.) 369. — Beschwerde
gegenden Abweisungsbeschluß(das. S. 101.) 370.

Abwesende, Verfahrengegendieselben(Str. P. O. .. 318
bis 337.) 310. — Ladung derselben(das. S§. 320. 321.
330.) 311.— VertheidigungundVertretung (das.#. 322.
324. 328.) 311.— Vermögensbeschlagnahme(das.SF.325.
326. 332—336.) 311. — SicheresGeleit(das.§. 337.)
313. — ZustellungdesUrtheils (das.§. 323.) 311.

1877.
Abwesende (Forts.) I

VerfahrengegenAbwesende,welchesichderWel
pflicht kutzogenhaben(Str. P. O. . 470—4
338.— ZuständigkeitundVerfahrengegenmehrereP
sonen(das.§. 471.) 338.— Ladung(das.F. 473.)339,
Zustellung des Urtheils (das. S. 476.) 340. u

Abwesenheit desAngeschuldigten,vorläufigeF
desVerfahrens (Str. P. O. F. 203.) 290. —
desAngeklagtenvomErscheinenin der—
(das. §. 232.) 295. — WiedereinsetzungbeimFälen
derselben(das.§. 234.) 295.— AbwesenheitderStaal
anwaltschaft2c. in der Hauptverhandlungals Revision
grund (das. F. 377. Nr. 5.) 320.

Adoption, RechtAdoptirterzur Zeugnizverwätzrn
(C.P. O. &.348.zu3. S.350.)146.(Str.P. O.
Nr. 3. §. 54. 55.) 262. — NichteidlicheVernehm
(C. P. O.g. 358. zu 3.) 148. (Str. P. O. 857)

Adoptivvater, Beistanddesminderjährigenzrdeen
(Str. P. O. F. 149.) 281.

Aerzte, Ablehnungder BerufungzumSchoͤffenamt(
V. G. F. 35. Nr. 3.) 48. — Dfändunggegendieselb
(C.P. O.§. 715.Nr. 6.) 214. .

Zeugnißverweigerungderselben(Str. P. O. K.5
55.) 262.— Zuziehungbei derLeichenschau(das.. 8
268. —bei Untersuchungvon Giftstoffen(das.. 91.)26»

VerfahrengegenwehrpflichtigeAerzte,welcheoh
Erlaubnißauswandern(Str.P. O. . 470.472) 33

Rang der Forderungenvon Aerzten im Konkur
(Konk.O. §F.54. Nr. 4.) 363. s

Akten, MittheilungderselbenanGerichteandererun
staaten(G. V. G. F. 169.) 72.

AnordnungderVorlegungvonAkten(C.P.O. §i
106. — Einsichtder Parteien in die Prozeßakten(d
§. 271.) 131.— desgl. in die Aktendes Gerichtsvo
ziehers(das. S. 680.) 206.

AuslieferungoderVorlegungvonAkten(Str.P.O
S.96.) 270. — EinsichtderAktendurchSachverständ
(das.§.80.)267.— durchdenVertheidiger(das.K11
280. — durch den Anwalt (das. §. 425.) 329.
VoruntersuchungsaktendurchdieStaatsanwaltschaft#
g. 194.)288.— AbgabederAktenan letztere(das.. m
289. — EinreichungderAkten an das Gerichtzur #
scheidungüberEröffnungdesHauptverfahrens(das.. •*l
197. 207. 454. 460.) 289. — Einreichungan das#
rufungsgericht(das.S# 360—362. 430.) 317. —
das Revisionsgericht(das.N#.386—388. 430.)322.

Abktiengesellschaften,ZuständigkeitderStrafkammer
beistrafbarenHandlungenin BetreffderErrichtung"=
GeschäftsführungvonAktiengesellschaften(G.V. G. K
Nr. 2.) 55. «

9



Aktiengesellschaften(Forts.)
KonkursverfahrenbeiZahlungsunfähigkeitoderUeber=

schuldungderselben(Konk.O. S#§.193. 194.) 385. —
desgl.derKommanditgesellschaftenaufAktien(das.K.198.)
386. — Bestrafungder VorständewegenBankerutts
(das.&. 214.) 389. — LandesgesetzlicheBestimmungenüber
Faustpfandrechtean Pfandbriefen2c.derAktiengesellschaften
(Einf.G. F. 17.) 393.

Alimentenforderungen inEhesachen(C.P.O. K.584.
189.— PfändbarkeitdesDiensteinkommensbeiAlimenten=
forderungen(das. §. 749. Abs. 4.) 220.

Alimentenklagen,Zuständigkeit(G.V.G.K.23.Nr.2.)
45. — vorläufige Vollstreckbarkeitder Urtheile (C. P. O.
g.648.Nr.6.)200.

Alter beiAblehnungderBerufungzumSchöffenamt(G.
V. G. §. 35. Nr. 5.) 48. — desgl.zumAmt einesBei=
sitzersder Seeämter (G. v. 27. Juli F. 10. Nr. 2.) 551.

JugendlichesAlter des Angeklagten(Str. P. O.
§. 298.)308. — desgl.von Zeugen,die unbeeidigtzu
vernehmensind(das.§.56.Nr. 1.)263. (C.P. O. J. 358.
Nr.1.)148.

Altwasser,HerstellungeinerEisenbahnvondortnach
Chotzen(Vertr.mitOesterreich.Ungarnv. 2. März) 415.

Amortisation, s. Kraftloserklärung.
Amtsanwälte, Zuständigkeitderselben(G.V. G. . 143.
146.) 67. — Die Strafvollstreckungstehtdenselbennicht
zu (Str. P. O. F. 483.) 341.

Amtseuthebung der Richter (G. V. G. +.8.) 4.
(Einf. G. F. 13.) 79.— derMitgliedereinesKompetenz=
gerichtshofes(G. V. G. §. 17. Nr. 1.) 44. — der Mit=
gliederdesReichsgerichts(das.§#.128.129.)65.—
der Handelsrichter(das.§. 117.)63.
Amtsgerichte:

1) Besetzung,Zuständigkeitund Geschäftskreis(G.
V. G. #K.22—24.) 45.— Schöffengerichtebeidenselben
(das. §. 25.) 46. — Staatsanwaltschaft bei denselben
(das.§. 143. Nr. 3.) 67. — Amtshandlungenanderer
Gerichteim BezirkeinesAmtsgerichts(das.S. 167.)71.—
Bildung von Strafkammernbei denAmtsgerichten(das.
K. 78.) 57. (Einf.G. F. 20.) 80.

2) VerfahrenvordemAmtsgerichte(C.P. O. J§.456
bis 471.) 165.— Gesuchean dasselbewegenSicherung
desBeweises(das.§. 448.)164. (Einf.G. F. 13.Abs.4.)
246. — Verweisung desRechtsstreitesan ein bestimmtes
Amtsgerichtbei sachlicherUnzuständigkeitdes Gerichts
(C. P. O. §. 249.) 128.— Beschwerdein denbei einem
AmtsgerichteanhängigenSachen(das.§.532.)178.—
Zuständigkeitfür NichtigkeitsundRestitutionsklagengegen
Vollstreckungsbefehle(das.§.547.Abs.2.) 182.— für

1877. 3
Amtsgerichte (Forts.)
Sühneversuchein Ehesachen(das.F. 571.) 186.— für
Entmündigungssachen(das. §#§.593. 594. 616. 617. 620.
621.) 190. — im Mahnverfahren (das. S#.629. 636.
640.) 196. — im Zwangsvollstreckungsverfahren(das.
S#.660. 684. 685. 688.699.704.705. 710. 728. 750
bis 752. 755. 756. 759. 765.) 202. — Lwangsvoll=
streckungaus Vergleichen vor dem Amtzgerichte (das.
S. 702.Nr. 2.) 210.— Zuständigkeitfür Bestellungeines
Sequesters(das.#. 747. 752.) 219. — zur Abnahme
des Offenbarungseides(das. §. 780.) 227. — in Arrest=
sachen(das.§. 799.) 230. — für einstweiligeVerfügungen
(das.§. 820.) 233. — für Klagen im schiedsrichterlichen
Verfahren(das.§. 871.) 243.

3) Anbringung von Anzeigenund Strafanträgen bei
demAmtsgerichte(Str. P. O. §. 156.) 282. — Einlegung
von Rechtsmittelnbei demselben(das.F. 341.) 314. —
Verfahrenin Forst undFeldrügesachen(Einf.G. F.3.) 347.

4) Zuständigkeitdes Amtsgerichts für das Konkurs=
verfahren(Konk.O. F. 64.) 364. — insbes.über einen
Nachlaß (das.§. 202.) 387. — über das inländischeVer=
mögeneinesGemeinschuldnersim Auslande(das.F. 208.
Abs. 3.) 388. — Abnahme des Offenbarungseidesvom
Gemeinschuldner(das.F. 115.)372. — Zuständigkeitin
Klagen wegenstreitigerForderungen(das.§.134.) 375.—
für Klagen auf Ertheilungder Vollstreckungsklausel2c.
(das.§. 152.Abs.3.) 379.— s.auchKonkursgericht.

Amtsrichter:
1) EinzelrichterbeidenAmtsgerichten(G.V. G. F.22.)

45.— VorsitzenderdesSchöffengerichts(das.g.26.)46.—
desgl.derKammerfür Handelssachen(das.S. 110.) 63. —
Befugnissebei Prüfung derUrlistender Schöffen(das.
S. 38—0. 57.) 49.—hinsichtlich derZuziehungder
Schöffen(das.I# 45 —48. 52—54. 56.) 50. — Be=
schwerdeüberVerfügungendesAmtsrichters(das.F. 72.)
54. (Str. P. O. P. 346. 348.) 315. — Besetzungvon
Strafkammernmit Amtsrichtern (G. V. G. F. 78.) 57.

2) AblehnungdesAmtsrichters(C. P. O. F. 45.) 91.
(Str. P. O. §. 27.) 257.— Verhandlungvor demselben
außerhalb der Sitzung (C. P. O. J. 151.) 109. — Er.
laubniß desselbenzu Zustellungenan Sonntagen(das.
KS.171.)113.— zurJwangsvollstreckungbeiNachtund
an Sonntagen(das.F. 681.) 206. ,

3) EntscheidungdesAmtsrichtersüberAusschließung
von Schöffen(Str. P. O. §. 31.) 258. — Zustellungen
und Vollstreckungvon Beschlüssen(das.§. 36. Abs.2.)
259. — StrafbefugnißgegenZeugen(das.S§.50. 69.)
261. — EntscheidungüberBeschlagnahmen(das.K.98.)
270.— Erlaß vonHaftbefehlenvor Erhebungder öffent=
lichen Klage, Entscheidungüber Untersuchungshaftund
Sicherheitsleistung2c. (das.§§. 125. 126. 128—132.)

A=



Amtsrichter (Forts.)
276. — BestellungeinesVertheidigersfür das vorberei=
tendeVerfahren(das.F. 144.) 280. — Anzeigean den=
selbenüberFälle einesnichtnatürlichenTodesundAuf=
findungvon Leichen(das.§. 157.) 282. — Vornahme
richterlicherUntersuchungshandlungen(das.S# 160—166.
171.)283.— FührungderVoruntersuchung(das.&. 183.
184.)286. «

4) EinreichungderAnklageschriftin Sachen,die zur
ZuständigkeitdesSchöffengerichtsgehören,an denAmts=
richter (Str. P. O. F. 197.) 289. — Anordnungen über
Beweiserhebungendurchdenselben(das.§. 200.) 290.—
Verfahren,wenndieSachedieZuständigkeitdesSchöffen=
gerichtsübersteigt(das.g.207.)291.— Hauptverhandlung
ohne Zuziehungvon Schöffen(das.J. 211.) 292. —
Strafvollstreckungin Schöffengerichtssachen(das.S#.483.
489.) 341.

5) Verfahren bei amtsrichterlichenStrafbefehlen
(Str.P. O.#. 447—452.)333.— Entscheidungennach
vorangegangenerpolizeilicherStrafverfügung(das.I§. 454.
455.) 335. — Umwandlungder in einemStrafbescheide
der VerwaltungsbehördefestgesetztenGeldstrafein Freiheits=
strafe(das.S.463.) 337.

s. auchAmtsgerichte, Richter.
Amtssitz, GerichtsstandderBehörden(C.P. O. 88.19.
20.) 86.

Amtsüberschreitung, ZuständigkeitfürAnsprüchewegen
solcher(G. V. G. §F.70.) 54. (Einf. G. §. 11.) 78.

Amtsverbände, Iwangsvollstreckunggegendieselben
(Einf.G. z. C. P. O. F. 15. Nr. 4.) 247.

AbgesonderteBefriedigungderselbenwegenöffentlicher
Abgaben(Konk.O. F. 41. Nr. 1.) 359. — Rang der
Forderungen(das.F. 54. Nr. 2.) 362.

s. auchVerbände.

Amtsverschwiegenheit derBeamtenbeiVernehmung
als Zeugen (C. P. O. . 341. 348. Nr. 5. J. 350.
Abs.2.) 144. (Str. P. O. J§.53.) 262. —desgl. der
Geistlichen(C. P. O. . 348. Nr. 4. §. 350. Abs.2.)
146. (Str. P. O. F. 52.Nr. 1.) 262.— desgl.derVer.=
theidigerund derAerzte(das.§. 52. Nr. 2. 3.) 262.

Anerkennung desAnspruchsdurchdenBevollmächtigten
(C.P. O. §. 77.79.) 96. — EinflußdersofortigenAn=
erkennungauf die Kosten (das. §. 89.) 98. — Fest=

stellung der Anerkennung im Protokoll (das. §. 146.
Nr. 1.) 108. — Urtheil über das Anerkenntniß (das.
H. 278.648. Nr. 1.) 132.

Anfechtung von Rechtshandlungenvor Eröffnungdes
Konkursverfahrens(Konk.O. ß8.22—26. 28—33.) 355.
—insbes. von Wechselzahlungen(das.§. 27. Abs. 2.)
357. — vonRechtshandlungenin derZeit von derAuf=
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Anfechtung (Forts) .
hebungbis zur WiederaufnahmedesVerfahrens(da
g. 185.)384. — AusübungdesAnfechtungsrechtsdur
den Konkursverwalter (das. F. 29.) 357. — Verjährun
desRechts(das.§.34.)358.— Anwendungder Vor
schriftenüberdieAnfechtungaufRechtshandlungen,welch
vor Geltung der Konkursordnung vorgenommensiu
(Einf.G. §. 9.) 391. «
Anfechtung desJwangsvergleichs(Konk.O. §.182

383.
s.auch Beschwerde,

Rechtsmittel.
Anfechtungsklage gegenEntmündigungsbeschlässe#(#
P. O. &. 605—609.620.624.)192.— gegenda
Ausschlußurtheil(das.§#.834.835.848.)236.—U
fechtbarkeitderVersäumnißurtheilebei derBerufung (de
§.482.)169.— in derRepvisionsinstanz(das.S.529.) 177

Anfechtungsrecht, s. Anfechtung. r
Angehörige, VertretungeinesabwesendenAngeklagte
durchAngehörige(Str. P. O. #. 322. 324. 474.) 311
— Wahl einesVertheidigers(das.g. 328.) 312.—
VerabfolgungdesLeichnamseinesHingerichtetenand
Angehörigen(das.§. 486.) 342.

Anhörung der Angehörigenvon abwesendenGer
schuldnern(Konk.O. . 97. 194. 199. 205.) 369.

s. auchEltern, Kinder, Verwandte.
Angeklagter: 1) Begriff (Str. P. O. F. 155.)282.—
VertheidigungdesAngeklagten(das.§§. 139. 145.150
279.—ZustellungdesBeschlussesüberEröffnungdesHaup
verfahrens(das.g.214.)292.— Ladung(das.. 216
216.) 292. — LadungvonZeugenundSachpverständige
auf seinVerlangenund durchdenselben(das.##.2
219. 221.) 293. — Benachrichtigungdesselbenvon de
Terminzur Zeugenvernehmung(das.§F.223.)294.=
Ausbleibendes Angeklagtenin der Hauptverhaudlun
(das.8§.229. 231. 232.) 294. — Verhütungder En
sernungausderselben(das.§.230.)294.— Hauptver
handlungohneseineAnwesenheit(das.S#§.231—234
295. — ErzwingungdesErscheinensdesselbendurchHaft
befehl(das.#. 229. 235.) 294.— Vernehmungde
selben(das.FF.237.242.243.)296.— Fragende
selbenan Zeugen2c.(das.9§#§.239—241.) 296.— Er
fernungaus demSitzungszimmerbei einzelnenVerne
mungen2c. (das.§. 246.) 298.— Verlesenseiner#zu
sagen (das. §§. 253. 254.) 299. — Schlußvorträgedes
selben (das. §. 257.) 299. — Verurtheilung d
(das.S§. 262. 264—266.268.)300.

2) Angeklagterin der Hauptverhandlungvor ?
Schwurgerichten(StrPOssLs2-286288« J««
294297-—301306307311313314317J

Nichtigkeitsklage



f

Angeklagter (Forts.)
— Zustellungder Spruchlisteder Geschworenenan den=
selben(das. §. 277.) 304. — Ablehnungsrechtbei Bil=
dungderGeschworenenbank(das.§#§#.282—284.286.)305.

3) Angeklagterim Verfahren gegen Abwesende
(Str. P. O. S#.320—322.) 311. — besondersgegen
Personen,die sichderWehrpflichtentzogenhaben(das.
K. 470. 471. 473. 475.) 338.

4) Angeklagterin der Berufungsinstanz(Str. P. O.
S. 355. 356. 361. 364—367.370—372.)316.— in
derRevisionsinstanz(das.989.378—382. 385. 387. 390.
391. 397. 398.) 320. — bei derWiederaufnahmeeines
durch rechtskräftigesUrtheil geschlossenenVerfahrens(das.
S. 402. 409.) 325. «
« 5) Angeklagter in Privatklagesachen(Str. P. O.
S. 426. 427. 431. 444.) 329. — im Verfahrenbei
amtsrichterlichenStrafbefehlen(das.#. 451. 452.) 334.
— imVerfahrennachvorangegangenerpolizeilicherStraf=

verfügung (das. §§. 457. 458.) 336.
6) AnrechnungderUntersuchungshaftauf die gegen

denAngeklagtenerkannteFreiheitsstrafe(Str.P. O. F.482.)
341. — Verurtheilungzur Tragung der Kosten(das.
##.l.497—499.)344.

s. auchAngeschuldigter, Beschuldigter.
Angeschuldigter, Begriff(Str. P. O. F. 155.)282.—
Gerichtsstand desselben(das. I§ 8. 13. 16.) 254. —
FeststellungseinesGeisteszustandes(das.§. 81.) 267.— Ver=
haftung(das.I§. 112—123.)273.— GerichtlicheVor=

bis 193. 195.)285. — Mittheilung derAnklageschrift(das.
§E.199.)289.— desgl.desBeschlussesaufNichteröffnung
desHauptverfahrens(das.§§.202. 203.) 290. — Beschlag=
nahmeseinesVermögens(das.§. 334.) 313. — Verurthei=
lung zur Tragung der Kosten (das. §. 499.) 344.

s. auchAngeklagter, Beschuldigter.
Angriffsmittel desNebenintervenienten(C.P. O. . 64.
65.) 93. — Kosten für erfolgloseund besondereAngriffs=

mittel (das. I§. 91. 95.) 98. — getrennteVerhandlung
(das.§. 137.) 107. — Vorbehalt von Angriffsmitteln

(daf. F. 251.) 128.— EntscheidungdurchZwischenurtheil
(das. I#§.275. 426.) 132.

Angriffsmittel beim vorbereitendenVerfahren in
Rechnungssachen2c.(C.P. O. §#.315. 319.) 139.— in
der Berufungsinstanz(das.J. 491.) 171.
Anheftung vonSchriftstäckenan dieGerichtstafel(C.P.
O. S. 187. 189. 825. 826. 842.) 116. (Str. P. O.
S. 40. 320. 476.) 259. — im LokalderBörse (C.P.
O. §&.842.)237.
Anklage, ErhebungohneVoruntersuchung(Str.P. O.
§P.197.)289.— bei derVerhandlungvor demSchöffen=

Anklage (Forts.)
gerichte(das.S. 211.) 291. — Aussetzungder Verhand=
lung wegen Vorbereitung der Anklage (das. §. 264.)
301. — Anklage der Verwaltungsbehördenbei Zuwider=
handlungengegendie Vorschriftenüber die Erhebung
öffentlicherAbgaben(das.§#.464. 466—468.)337. —
Erhebungder AnklagegegenabwesendeWehrpflichtige
(das.§. 472.) 338.

s. auchöffentliche Klage.
Anklageschrift, Einreichungals AntragzurErhebung
der öffentlichenKlage (Str. P. O. F. 168.)284.—desgl.
als Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens (das.
S& 196—199. 206. 221.) 289. — Erfordernisseder
Anklageschrift(das.§. 198.)289. — Mittheilungan den
Angeschuldigten(das. §§. 199. 206.) 289. — Anklage=
schrift in Privatklagesachen(das. §. 421.) 329. — wegen
Zuwiderhandlungengegendie VorschriftenüberAbgaben=
erhebung(das. §. 466.) 337.

Anlagen zu denSchriftsätzen(C.P. O. §. 121. Nr. 1.,
. 122. 124. 269.) 104. — Anlagen des Protokolls
(das.§.146.)108.

Anleihen, Eintragungder Schuldverschreibungenüber
Anleihenvon Gemeinden,Verbänden2c.in ein öffentliches
Schuldenbuch(Einf. G. z. Konk.O. J. 17. Nr. 3.) 394.

Anleihe für die Post= und Telegraphenverwaltung
(G. v. 3. Janr.) 1. (Bek. v. 17. Nov. 76.) 8. (Bek. v.
2. Febr.) 40. (G. v. 10. Mai §. 1a.) 494. (Bek. v.
17.Mai) 497. (Erl. v. 14.Juni unterà—d.) 531.

Anleihefür dieMarineverwaltung(Bek.v. 17.Nov.
76. Nr. 2.) 8. (Bek. v. 9. Febr.) 251. (Bek. v. 3. April)
411. (G. v. 10. Mai F. 1b.) 494. (Erl. v. 14. Juni
unter a. u. d.) 531.

Anleihefür dieVerwaltungdesReichsheeres(G. v.
10. Mai §. l.) 494. (Erl. v. 14. Juni unter d.) 531.

Anleihe zum Bau einerEisenbahnvon Teterchenbis
zur Saarbahn (G. v. 21. Mai §. 2.) 513. (Erl. v. 14. Juni
unter f.) 531.

Anleihezur ErwerbungzweierGrundstückein Berlin
für das Reich (G. v. 23. Mai F. 2.) 500. (Erl. v. 14. Juni
unter e.) 531.

Anmeldefrist fürKonkursforderungen(Konk.O. S. 102.
103.126.128.188.)370.

Aumeldung vonErfindungenzurErlangungeinesPa=
tents (G. v. 25.Mai S#.3. 7. 20—23.) 501.— Zurück=
weisungvon Anmeldungen(das.F. 25.) 506. — . auch
Patentgesuche.

UnterbrechungderVerjährung einerKonkursforderung
durchAnmeldung(Konk.O. FJ.13.) 353. (Einf. G. F. 3.
Schlußsatz)390.— BestimmungenüberAnmeldungvon
Konkursforderungen(Konk.O. 88.126— 131.134.)374.



Anordnungen des Gerichts(C. P. O. N. 141. 143.
160. 187. 257. 329.) 107. — von Amtswegen (das.
K. 3. 173. 174. 206. 224. 248. 382. 465. 490. 557.)
83. — s. auchVerfügungen.

Anschlußerklärung des Nebenklägers(Str. P. O.
K. 435—439. 442. 443.) 331. — AnschlußderVer=
waltungsbehördean die von der Staatsanwaltschafter=
hobeneAnklage(das.F. 467.) 337.

Ansprüche auf BewilligungdesArmenrechts(C.P. O.
S. 106.) 101.— auf Kostenerstattung(das.##.87. 98.
100.) 98. —streitige Ansprüche(das.S#.276. 313. 315.
318.500.) 132.— vermögensrechtliche(das.I#.21. 24.
28. 33. 509.) 86. (Einf. G. F. 5.) 244. — Verhand=
lung übermehrereAnsprücheeinerKlage in getrennten
Prozessen(C. P. O. F. 136.) 107.— neueAnsprüchein
der Berufungsinstanz(das.. 491.) 171.— Zwangsvoll=
streckungin Ansprücheauf HerausgabeoderLeistungkör=
perlicherSachen(das.§#.745—747.) 219.

Anstalten, Gerichtsstand(C.P. O. K. 19.) 86.
Antheile derKonkursgläubiger,welchebeiderVertheilung
zurückbehaltenwerden (Konk. O. . 144. 155. 156.
201.) 377.

Antrag auf VerfolgungstrafbarerHandlungen(Str.
P. O. §. 156.) 282. — Bescheidungdes Antragstellers
(das.§. 169.) 284. — BeschwerdedesAntragstellersals

Verfahrens bei fehlendemoder zurückgenommenemAntrag
(das. §. 259.) 300. — Privatklage wegen Beleidigung

Nebenklage(das.9§.435—446.) 331. — Kostenpflicht
desAntragstellers(das.I§#§.502—505.) 345.

Antrag auf gerichtlicheEntscheidungauf vorange=
gangenepolizeilicheStrafverfügung(Str. P. O. F. 454
bis 456.) 335. — desgl. gegenStrafbescheideder Ver=
waltungsbehördenbeiSteuervergehen(das.. 460—462.
464. 467.) 336.

Antrag auf StrafverfolgungwegenBenutzungpa=
tentirter Erfindungen (G. v. 25. Mai §. 34.) 508. —
auf NichtigkeitserklärungoderZurücknahmevonPatenten
(das.Ss.27—30. 32.) 507.

Antrag auf EröffnungdesKonkursverfahrens,Be=
rechtigung dazu (Konk.O. IS. 95—97. 194. 195. 199.
205.) 369.— AbweisungdesAntrags bei zu geringer
Konkursmasse(das. §. 99.) 370. — Beschwerdegegen
den abweisendenBeschluß (das. §. 101.) 370. — Antrag
auf VerwerfungdesJwangsvergleichs(das.S.173.)382.—
Antrag wegenWiederaufnahmedes Konkursverfahrens
(das. §. 184.) 384. — auf Einstellung desselben(das.
S#.188. 189.) 384. — Anfechtungder vom Gemein=
schuldnernachdemAntrageauf EröffnungdesVerfahrens
eingegangenenRechtsgeschäfte(das.§. 23.) 355.

1877.
Anträge, Angabein denSchriftsätzen(C.P. O. §.121.
Nr. 2.) 104.— Stellungin dermündlichenVerhandlun
(das. S§. 128. 130.) 105. — Beschränkung des Urth eils
auf die Anträge(das.F. 279.) 133.

Antragsteller, s. Antrag.
Antragsvergehen, s. Antrag.
Anwalt, s. Rechtsanwälte, Amtsanwälte.
Anwaltsprozesse, Vortrag der Parteien in fremde
Sprache (G. V. G. F. 189.) 74. — Vertretung derD :
teien(C.P-O.s.74.)96.—Vollmacht(das.ss.
86.)97.-Beistäude(das.s.87.)Ist-Vorb-«·

121. Nr. 6.) 104. — Befugniß der Partei zumWorte
(das.§. 128.) 106.— Zustellungenin Anwaltsprozessen
(das. IS#.152. 156.) 109. — Ladungen (das. JF. 192.
194.) 117. — Tod des Anwalts (das. §. 221.) 122.

Anwesenheit,, HauptverhandlungohneAnwesenheitdes
Angeklagten(Str. P. O. §S. 232—234.) 295.— Re.
vision wegenNichtanwesenheitder Staatsanwaltschaft 2.
beiderHauptverhandlung(das.§.377.Nr. 5.) 320

Anzeigen überSeeunfälleandasSeeamt(G.v.27.Juli
C.14.)552.

Anzeigean die Staatsanwaltschaft2c.überstrafbare
Handlungen(Str. P. O. #. 156—158.)282.— Kosten
bei wissentlicheroder fahrlässiger falscherAnzeige (das.
K.501.)344. .

Anzeigeüber den Besitzvon Sachendes Gemein
schuldnersan den Konkursverwalter(Konk.O. . 108.
09.) 371. i

s. auchAnmeldung.
Apotheken, Pfändung (C.P. O. F. 715. Nr. 8.) 214.
(Konk.O. F.1. Abs.3.)351. .

Apotheker, AblehnungderBerufungzumSchöffenamt
(G. V. G. §. 35. Nr. 4.) 48. «

RangderForderungenderselbenimKonkurse(Konk.O.
S.54.Nr.4.)363.

Appellation, s. Berufung.
Arbeiter, Zuständigkeitder Amtsgerichtein Streitigkeiten
zwischenArbeiternund Arbeitgebern(G. V. G. 7.28
Nr. 2.) 45. — vorläufigeVollstreckbarkeitderUrthe
über dieseStreitigkeiten (C. P. O. §. 649. Nr. 2.) 200,

GerichtsstandderArbeiter(C.P. O. 8. 21.) 86.
Pfändunggegendieselben(das.§. 715. Nr. 4.) 214.—
desgl. der Pensionen invalider Arbeiter (das. §. 749.
Nr. 7.) 220.

AbgesonderteBefriedigung der Forderungender Ar=
beiterim Konkurse(Konk.O. F. 41. Nr. 6.) 399.

Arbeitsgeräth-, GegenstandpatentirterErfindungenE#
v. 25.Mai JX.4.) 501. ·



Arbeitslohn, nichtderPfändungunterworfen(C.P. O.
8.749. Nr. 1.) 220.

Arme, AusschließungvomSchöffenamt(G.V. G. 8.33.
Nr. 3.) 47.

Armenrecht (C.P. O. N. 106—118.)101.— Bewil=
ligung für die ersteund die höhereInstanz (das. §. 110.)
102.— Beschwerde(das.§. 532.)178.— Wirkungfür
denGegner(das.IS. 111.114.)102.— Entziehungund

Erlöschen (das. I#K.112. 113.) 102. — Verfahrenüber
Gesucheum Bewilligung2c.(das.I. 117. 118.) 103.

Armenrechtdes Privatklägers bei Beleidigung oder
Körperverletzung(Str. P. O. F. 419.) 328.

Arrest zur Sicherungder Jwangsvollstreckung(C.P. O.
K. 796—813.) 230. — DinglicherArrest(das.§.797.)
230. (Str. P. O. #. 325. 326.) 311. — Dfändung einer
Forderungmit derWirkungeinesArrests(C.P. O. S.744.)
219. — Vorläufige VollstreckbarkeitderUrtheile überAuf.

hebung einesArrests(das.§. 648.Nr. 5.)200.
« Unzulässigkeit von Arresten zu Gunsten einzelner
KonkursgläubigerwährenddesKonkursverfahrens(Konk.
O. J#.11.)353. — Anfechtungder durchArresterwirkten
Rechtshandlungen(das.§. 28.)357.— Erlaß desoffenen

Arrests im Konkursverfahren(das. I§. 102. 103. 108.)
3070.

. auchBeschlagnahme, Sicherheitsarrest.
Arrestatorische Verfügung, Eintragungin das
Grund=oderHypothekenbuch(C.P. O. §.658.) 202.

Arrestbefehl (C.P. O. #. 803. 806. 809. 813.) 231.
Arrestgericht(C.P. O. S#.806.810.812.)231.
Arrestgesuch (C.P. O. 9K.800. 809.)230.
Arrestgrund (C. P. O. I. 797. 800. 801. S07.) 230.

Arrestsachen sindFeriensachen(G.V.G. §.202.Nr.2.)76.
Arrestverfahren (C. P. O. J#.801ff.) 230. — Voll-
macht dazu(das.§. 78.) 96.
Arzneimittel, Erfindungenvon solchensindnichtpatent=
fähig (G. v. 25. Mai §. 1. Nr. 2.) 501.
Atteste überKörperverletzungen,Verlesungin derHaupt=
verhandlung (Str. P. O. §. 255.)299.
Aufenthaltsort, Gerichtsstand(C.P. O. S. 18.21. 55.)
85. (Str. P. O. . S. 471. 473.) 254. — Zustellung
bei unbekanntemAufenthaltsorte (C. P. O. J. 186.) 115.
(Str. P. O. IS#.40. 320.473.476.)259.— Unbekannt=
schaftdesAufenthaltsorts desBeschuldigten(das.8§. 318.
472.) 310. — Aufforderung des letzterenzum Erscheinen
(das.8§.330. 473.) 312.
ufforderung zur Klage, s. öffentliche Auf—
forderung.
fgebotsfrist (C.P. O. #. 827.831.834.zu3.)235.

Aufgebotstermin (C. P. O. §. 824. zu 4. 96. 827.
828. 831. 832. 841. 843 bis 847.) 234.

1877. 7

Aufgebotsverfahren, Juständigkeitder Gerichte(G.
V. G. §. 23. Nr. 2.) 45. (C.P. O. . 823. 839.) 234.
— Verfahren(das. I#.757. 823—850.) 222. —ins=
besonderezumZweckderKraftloserklärungvonWechseln2c.
(das.g8.837 ff) 236.

Ausschließungder Bestimmungenüberdas Aufgebots=
verfahrendurchLandesgesetze(Einf.G. z. C.P. O. F. 11.)
246.

Aufhebung desUrtheils einesInstanzgerichts(C.P. O.
§S.163.) 111. —des Urtheils ersterInstanz (das.88. 501.
503.)172.(Str.P. O. §.369.Abs.2.3.)319.—eines
UrtheilsdurchdieRevisionsinstanz(C.P. O. #. 527.528.)
177. —des angefochtenenUrtheils in derRevisionsinstanz
(Str. P. O. . 393—395.) 323. — AufhebungdesUr=
theils in Folge derWiederaufnahmedes Verfahrens (das.
§S.411.) 327. (C.P. O. . 541ff.) 180.

AufhebungeinesSchiedsspruchs(C.P. O. S#.867bis
S71.) 242. — einesArrests(das.S#§.807. 813.) 231.
—einer einstweiligenVerfügung (das.88. 818. 820.) 233.
—der Beschlagnahmedes Vermögens abwesenderAnge=
schuldigten(Str. P. O. S# 335. 336. 326. 480.) 313.

AufhebungdesKonkursverfahrens,öffentlicheBekannt=
machung(Konk.O. J. 105.) 370. — Eintragung derAuf=
hebungin das Grund- oderHypothekenbuch(das.g. 106.)
370. — Beschlußüber dieAufhebung(das.F. 151.) 378.
— Wirkung der Aufhebung für die nicht befriedigten
Gläubiger (das. S§. 152. 153.) 378. — Aufhebung nach
bestätigtemJwangsvergleich(das. §S.175.) 382. — Auf.
hebung des Konkursverfahrensgegen eine Genossenschaft
(das. §. 197.) 386. — Klage auf AufhebungdesZwangs=
vergleichs(das.§. 181.) 383. — Aufhebung des letzteren
wegenBetruges(das.S#§.182—187.) 383.

Aufkündigung von Pacht- und Miethverträgendurch
den Konkursverwalter (Konk. O. J. 17.) 354. — desgl.
von Dienstverhältnissen(das.§. 19.) 355.

Auflösung vonAktiengesellschaften,ZulässigkeitdesKonkurs=
verfahrens(Konk.O. J. 193.)385.—desgl. vonGenossen=
schaften(das.§. 195.)386. — von Handels-und Kom.
manditgesellschaften(das. S. 198.) 386.

Aufnahmebefehl in Ehesachen(Einf.G. z.C.P. O. F. 16.
Nr. 6.) 248.

Aufnahme des Verfahrens nachUnterbrechungund
Aussetzungdesselben(C.P. O. S#.217. 219. 223. 227.)
121.—s. auchWiederaufnahme.

Aufrechnung imKonkursverfahren(Konk.O.386.46—49.
158.) 360. — Fälle der Unzulässigkeitderselben(dafs.
K. 48.49.) 361. (Einf.G. F. 10.)391.— Aufrechnungs=
befugnisse,welchein derZeit von derAufhebung bis zur
WiederaufnahmedesVerfahrens entstandensind (Konk.O.
§S.185.)384.



Aufruf und Einziehungder Einhundertmarknotender
BayerischenHypothek-undWechselbank(Bek.v. 7. Juni)
527.—desgl. derRostockerBank (Bek.v. 19.Dez.)575.

Aufschub derStrafvollstreckung(Str.P. O. S#.47.400.
487.488.400.)260.

Aufsicht, s. Dienstaufsicht.
Aufsichtsbehörden überSeeämter(G.v.27.Juli §#.6.
8. 12.)550.

Aufwand, übermäßiger,desGemeinschuldners(Konk.O.
§. 210. Nr. 1.) 388.

Augenschein, Beweisdurchsolchen(C.P. O. #. 336.
337. 447. 448.) 143.— AnordnungderEinnahmedes=
selben(das.§#.135. 196.) 107.— Aufnahmedes Er=
gebnissesin das Protokoll (das.J. 146. Nr. 4.) 108.—
FeststellungdesWerthesdesStreitgegenstandesdurchAugen=
schein(das.S. 3.) 83.

EinnahmedesAugenscheinszurFeststellungstrafbarer
Handlungen(Str. P. O. I§. 86—91.) 268. — bei der
Voruntersuchung(das.S#.185.191.193.)287.— Augen=
scheinvor derHauptverhandlung(das.8. 224.) 294. —
VerlesendesProtokolls darüber(das.F. 248.) 298.

Beweis durchEinnahmedesAugenscheinsim Ver=
fahrenvor denSeeämtern(G.v. 27.Juli S§.18.30.)553.

Ausbleiben desAngeklagtenin derHauptverhandlung
(Str. P. O. 9. 229—231.234.)294.—desgl. desPrivat=
klägers(das.. 431.) 331.— desAngeklagtenim Verfahren
bei amtsrichterlichenStrafbefehlen(das.§. 452.)334.—
—desgl. in derHauptverhandlungderBerufungsinstanz
(das.F. 370.) 319.

AusbleibenderKonkursgläubigerim Prüfungstermin
(Konk.O. J. 131.) 375. #

Auseinandersetzungen, gutsherrlich bäuerliche,beson=
dereGerichtedafür (G. V. G. F. 14. Nr. 2.) 43.

VorbereitendesVerfahrenin Vermögensauseinander=
setzungen(C.P. O. I#.313—319. 250. 469.) 139.

Die Auseinandersetzungdes Gemeinschuldnersmit
Miteigenthümern,Gesellschaftern2c.erfolgtaußerhalbdes
Konkursverfahrens(Konk.O. . 4. 44.) 353.

Ausfall derGläubigerbei derabgesondertenBefriedigung
(Konk.O. . 57.88.141.201.)363.

Ausfertigung derUrtheile(C.P. O. S#S.288.290.291.)
134. (Str. P. O. §. 275.)303. — Zustellungvon Aus=
fertigungen(C.P. O. S#.156.172. 174.Nr. 6. F. 177.)
110.(Str.P. O. §.37.)259.

VollstreckbareAusfertigunggerichtlicherundnotarieller
Urkunden(C.P. O. §. 705.) 211. —desgl. derUrtheile
(uas.K. 662—665.660.670.675.—0T7.)202.Etr.
P.O.V.483.)341.

AusfertigungenderBeschlüssederAbtheilungendes
Patentamts(V. v. 18. Juni F. 19.) 537.

##

Ausfuhr, Verbot der Ausfuhr vonPferden(V. v. 7.J
547. -.

Ausfuhrvergütungen vonBier, Branntweinund .
schrotetemMalz (Bek. v. 15. Janr.) 9.

AusgrabenvonLeichen(Str.P.O.S.87)266.
Aushängen der Verzeichnisseder Urtheile(C. . u
S#.287.291.)134.

Auslagen, Zuständigkeitin KlagenderProzeßbeve
mächtigten2c.wegenAuslagen(C.P. O. J. 34.)88.
Auslagender obsiegendenPartei (das.§. 87.) 98.
Armenrecht(das.§§.107.108.115.)102.—Auslage
für Zeugenvernehmung(das.F. 344.) 144.

ErstattungderAuslagenbeiderRechtshülfe(G.V.G
K6.165.)71.

EntscheidungüberAuslagenin Strafsachen(Eir
P. O. J. 496.) 344.— HaftungderMitangeklagtenfür
Auslagen(das.§.498.)344.— TragungderAuslage
des freigesprochenenAngeklagtendurchdie Staats
(das.88.499. 505.) 344. — Auslagenin Privat
sachen(das.§. 503.)345. ·

AuslagenfürVerwaltungderKonkursmasse,Berich
tigung(Konk.O. §. 53.) 362.— AuslagendesKonkurs
verwalters(das.. 77.)366.— derMitgliederdesEls
bigerausschusses(das.§. 83.) 367.

Auslagen im Verfahren vor demPatentamte(#
v. 18.Juni §.13.) 536.— desgl.im Beschwes-
fahrenvor demOber.Seeamte(G. v. 27.Juli F.31.)555

Baare Auslagenfür Beförderunggebührenfreier:de
legramme(V. v. 2. Juni §. 2.) 525.

Ausland, GerichtsstanddeutscherBeamtenim Ausland
(C.P. O. §.16.)85.(Str.P. O. J. 11.)254.—desgl
Angeschuldigterim Auslande(das.9§#.8— 11.)254.—
Zustellungenim Auslande(C.P. O. J#.182—185. 234
304.459.)115.— öffentlicheZustellung(das.. 16
bis 189.)115.(Str.P. O. . 40. 320.473.476,
259.— EntmündigungDeutscherim Auslande(C.P. O.
. 594. 617. 626.) 190. — Ehescheidungsklagengegen
dieselben(das.#§.568. 573.) 186.— Beweisaufnahn
im Auslande(das.#. 328.329.334.)141.— Zwangs=
vollstreckungdaselbst(das.I8. 700.797.)210.— Zwangs-
vollstreckungausdemUrtheileeines 4 Gerichts
(das.. 660.661)202. .

Aufenthalt abwesenderBeschuldigtenim Ausland
(Str.P. O. #. 318.470.)310.

Abtretung von Konkursforderungenan einenin
AuslandewohnendenInhabervonGegenständenderKon=
kursmasse(Konk.O. §.42.)360.— desgl.an einenim
AuslandewohnendenSchuldnerderMasse(das.F. 49)
361. (Einf. G. F. 10.) 391.— Zwangsvollstreckung#



Ausland (Forts.)
in das inländischeVermögenausländischerGemeinschuldner
(Konk.O. §. 207. 208.)387.

UntersuchungderSeeunfälleausländischerKauffahrtei=
schiffedurch deutscheSeeämter (G. v. 27. Juli §. 2.
Nr. 2.) 549.

Ausländer, Prozeßfähigkeit(C. P. O. §. 53.) 92. —
FSiccherheitsleistungfür die Prozeßkosten(das. S§. 102.
103.)100.— Armenrecht(das.§F.106.)101.

VerhaftungangeschuldigterAusländer(Str. P. O.
S#.112. 113.)274.

Bestrafungder Ausländer auf deutschenSchiffen
wegen Fangensvon RobbenzurSchonzeit(V. v. 29. März)
409.

Ertheilung von Patenten an Ausländer (G. v.
25.Mai §§.12. 19.) 503.

AusländischeKonkursgläubiger(Konk.O.S.4.) 352.—
ausländischeGemeinschuldner(das.§§.207. 208.) 387.

Ausländisches Recht, Beweis(C.P. O. J. 265.)130.
Auslieferung desertirterSchiffsleutezwischenDeutschland
undCostaRica (Vertr.v. 18.Mai 75. Art.32.)33.

Auslieferungvon Aktenund SchriftstückenderBe=
hördenan die Gerichte(Str. P. O. F. 96.) 270.

Ausloosung der Schöffen(G. V. G. . 45. 46. 48.
57.) 50. — der Geschworenen(das.§#§.91. 94. 199.)
58. (Str. P. O. S§.278—281. 283. 285.)304.

Ausnahmegerichte sindunstatthaft(G.V. G.F.16.)43.
Ausschließlicher Gerichtsstand (C. P. O. §.. 12.
40.707.)85.

Ausschließung des Dolmetschers(G. V. G. F. 193.)
95. — einesRichters(C. P. O. IS. 41. 42. 48.) 89.
(Str. P. O. S. 22—24.) 256. — von Geschworenen
(das.9§.32. 279.) 258.— von Schöffen(das.F. 31.)
258. — des Gerichtsschreibers(C. P. O. §. 49.) 91.
(Str. V. O. F. 31.) 258.

MitwirkungausgeschlossenerRichter2c.als Revisions=
grund(C.P. O. F. 513.Nr. 2.) 174. (Str. P. O. F.377.
Nr. 2.) 320.— als GrundderNichtigkeitsklage(C.P. O.
F. 542.) 180.

Ausschließungvon MitgliederndesPatentamts(G.
v.25.Mai§.14.)504.

Ausschluß derOeffentlichkeit,s. Oeffentlichkeit.
Ausschlußfrist in Bezug auf Konkursforderungen
(Konk.O. . 140—146. 148. 158.)377.
#usschlußurtheil im Aufgebotsverfahren(C. P. O.
§. 829.830.833.834.843.844.848.850.)235.
Ausschuß der Amtsgerichte fürBildungderSchöffen=
gerichte(G.V.G.#. 40—42.55—57.)49.—für
die Wahl derGeschworenen(das.F. 87.) 58.

Reichs=Gesetzbl.1877.
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Aussetzung des Verfahreus (C.P. O. I. 224 bis
229. 82.) 122.—insbes. vor Amtsgerichten(das.§. 462.)
166.— in Ehesachen(das.§. 580.) 188.

Aussetzung der Verhandlung in Eivilsachen(C.
P. O. W. 139—141.) 107. — desgl. in Strafsachen
(Str. P. O. S#.145. 216. 227. 245. 261. 264.) 280.

Aussöhnung derParteieninEhesachen(C.P. O.F.580.)
188.

Aussonderung aus derKonkursmasse(Konk.O. 88.35
bis 38.) 358. — SchwebendeRechtsstreitigkeitendarüber
(das. §. 9.) 353. — Anerkennungvon Aussonderungs=
ansprüchendurch den Gläubigerausschuß(das. F. 121.
Nr. 2.) 373. «

Austräge, denStandesherrengewährtesRechtauf solche
(Einf.G. z. G. V. G. §. 7.) 78.

Auswanderung, VerfahrengegenOffiziere2c., welche
ohneErlaubniß ausgewandertsind (Str. P. O. . 470
bis476.)338.

Auswanderungsexpedienten, Streitigkeitenmit Rei=
senden(G. V. G. F. 23. Nr. 2.) 45. — vorläufigeVoll=
streckbarkeitder Urtheile(C.P. O. §. 649. Nr. 3.) 200.

Ausweisung MilitärpflichtigerzwischenDeutschlandund
der Schweiz(Vertr. v. 27. April 76. Art. 8.) 5. (Prot.
dazu v. 27. April 76.) 7.

Außerehelicher Beischlaf, Juständigkeitder Amts=
gerichteüberAnsprüchedaraus (G. V. G. J. 23. Nr. 2.) 45.

Auszug aus öffentlichzuzustellendenSchriftstücken(C.
P. O. . 187. 188.) 116. — aus demUrtheile (C. P. O.
§. 288.) 134. (Str. P. O. F. 275.) 303. — aus den
Prozeßakten(C.P. O. F. 271.) 131.

AuszügeausderTabelleüberdie angemeldetenKon=
kursforderungen(Konk.O. F. 134.) 375.

Auszüge aus Patentanmeldungen2c.(V. v. 18. Juni
§S.18.) 537.

B.
Badisches Recht, Bestimmungendesselbenüberden
erwählten Wohnsitz und über das Verfahren bei Ver=
mögensabsonderungenunterEheleuten(Einf.G. z.C.P. O.
§. 15. Nr. 5.) 247.

Bankerutt, BestrafungwegenbetrüglichenBankerutts
(Konk.O. 8§.209.214.) 388. — wegeneinfachenBan=
kerutts(das.S§.210. 214.) 388. — WirkungderVer=
urtheilungwegenBankeruttsauf den Jwangsvergleich
(das.8§. 183. 184.) 384. — Unzulässigkeitdes Jwangs=
vergleichsbei eröffnetemStrafverfahrenwegenBankerutts
(das.S. 162.)380.

Bankgesetz, ZuständigkeitderStrafkammernbeiZuwider=
handlungengegendasselbe(G. V. G. §. 74. Nr. 5.) 55.

B



Banknoten, Aufruf und Einziehungder Einhundert=
marknoten der Bayerischen Hypothek- und Wechselbank
(Bek.v. 7. Juni) 527. — desgl. der RestockerBank
(Bek.v. 19.Dez.)575.

Antheil der Reichsbankan demEesammtbetragedes
steuerfreienungedecktenNotenumlaufs(Bek.v.13.Okt.)567.

Banknoteninhaber, erworbenePfand=und Vorzugs=
rechte(Einf. G. z. C. P. O. F. 23.) 250. (Einf. G. z.
Konk.O. §. 12.) 392.

Bausachen, Streitigkeiten über Fortsetzungeinesange=
fangenen Baues sind Feriensachen(G. V. G. F§.202.
Nr. 6.) 76.

Bayern, UeberweisungvonGeldmittelnausdemReichs=
Invalidenfonds zu Pensionen und Unterstützungenan
bayerische Militärpersonen und deren Hinterbliebene
(G. v. 11.Mai §. 1.) 495.

Nichtanwendungder Verordnung über die gebühren=
freie Beförderungvon Telegrammenauf den inneren
Verkehrvon Bayern (V. v. 2. Juni §. 7.) 526.

Einziehungder EinhundertmarknotenderBayerischen
Hypothek=und Wechselbank(Bek. v. 7. Juni) 527.

Verfahrenin streitigenEhesachenin Bayern (Einf.
G. z.C. P. O. F. 13. Nr. 6.) 246.

Anwendungvon BestimmungenderKonkursordnung
auf Vereine und registrirte Gesellschaftenin Bayern
(Einf.G. z.Konk.O. FJ.6.) 391.

Beamte, Berufung zumSchöffenamt(G. V. G. F. 34.)
48. — VerfolgungderselbenwegenwiderrechtlicherAmts=
handlungen(das. §. 70. Nr. 2. u. Schlußsatz)54. (Einf.
G. z.G. V. G. J. 11.) 78.

Amtsverschwiegenheitbei Vernehmungals Jeugen
(C.P. O. I#S.341. 348. Nr. 5. §. 350. Abs.2.) 144.
(Str. P. O. §. 53.) 262. — als Sachverständige(C.P.
O. g. 373.) 151. (Str. P. O. §. 76. Abs.2.) 266. —
Pfändung gegenBeamte (C. P. O. §J.715. Nr. 6. 7.
§. 749. Nr. 8. Abs.2. 5.) 214. — Verhaftungzur Er=
zwingung des Offenbarungseides(das.S. 791.) 229.

Vorlegung oder Auslieferungvon Akten der Be=
amten in Strafsachen(Str. P. O. F§.96.) 270.

Beamte als Gemeinschuldner(Konk.O. S. 104.) 370.
s. auchReichs= und Staatsbeamte.

Beauftragter und ersuchter Richter, Verfahren
vor demselbenohne Zuziehung eines Rechtsanwalts (C.
P. O. §. 74.) 96. — Zuziehung eines Gerichtsschreibers
(das.§. 151.) 109. — Erlaubniß zu Justellungenan
Sonntagen(das.J. 171.) 113.— Termins- und Frist=
bestimmung(das.§. 207.) 119. — Sühneversuch(das.
§. 268.) 131.— Befugnisseim vorbereitendenVerfahren
(das.8§§.313. 314. 316. 319.) 139.— bei derBeweis=
aufnahme(das.S§.320. 326.327.330.331.335.363.)

BeauftragterundersuchterNichter(For# 1
140. — bei Zeugnißverweigerung(das. §. 354. 3
147. (Str. P. O. F. 50. 69.) 261. — Ernennung
Sachverständigen(C.P. O. §. 370.)150.— Vernehm
einer Partei in Ehesachen(das. §F.579.) 188. — de
deszu Entmündigenden(das.§. 598.) 191.— Abän
rung einerEntscheidungdesRichters(das.§.5391

Vernehmungvon Zeugenzu der Sauptverhanbl
durcheinenbeauftragten2c.Richter(Str. P. O. 8.
293. — desgl. des vom Erscheinenin derselbenen bi
denenAngeklagten(das. F. 232.) 295. — Beweisa
nahmebeiAbwesenheitdesAngeklagten(das.F. 331
312. — beim Antrage auf WiederaufnahmedesV
fahrens (das. §. 409.) 326.

Beschwerdeüber Verfügungen und Entscheidum
desbeauftragten2c.Richters(Str. P. O. #. 346. 3#
349.) 315.

s. auchUntersuchungsrichter.
— — Konkursforderungen, nis
O. W. 47. 158.)361.— Geltendmachung(das.
00.) 364. — Berechtigungzum Stimmen in derean
bigerversammlung(das.F. 88.) 368.— Berücksichtig
bei der Abschlags-und Schlußvertheilung (das.§#.14
155.)377. »

Bedingter Zahlungsbefehl, im MahnverfahrenE
P.O. 8. 628.) 196.

Bedingtes Urtheil, s. Urtheil, Endurtheil.
Beeidigung derSchöffen(G. V. G. F. 51.) 51. — d
Handelsrichter(das.§. 115.) 63. — der Dolmetsche
(das.§.191.)74.— derZeugen(C.P. O. §#.356—358,
148. (Str. P. O. N. 59—66.)263.— Versicherungau
denfrühergeleistetenEid (C.P. O. F. 363.) 149.(St#
D. O. FJ.66.) 264.

Beeidigungder Sachverständigen(C.P. O. F.75)
152.(Str.P. O.S.79.)267.—desgl.derGeschworene
(das.S#.286. 288. 289.) 305.

s. auch Eid. D

Beerdigung aufgefundenerLeichen von Unbekannten
(Str. P. O. §. 157.)282. — der LeichnamevonHinge
richteten(das.§. 486.)342.

Befangenheit der Gerichtspersonen,Besorgniß(C.Pt
O. K. 42—49) 90. (Str. P. O. S§. 24—31.)257.—
Mitwirkung der wegen Besorgniß der Befangenheitab=
gelehntenRichterals Revisionsgrund(C.P. O. J. 513,
Nr. 3.) 174. (Str. P. O. J. 377. Nr. 3.) 320. — als
Grund derNichtigkeitsklage(C. P. O. J. 543. Nr. 3.) 18..

Befriedigung vonKonkursgläubigernnachderJahlungs
einstellungoderkurzvor derselben,Anfechtung(Konk.
§. 23.)355.— BefriedigungeinesGläubigerszumIwe
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Befriedigung(Forts.)
der Aufrechnung(das.F. 48.) 361. — NachweisderBe=

friedigung der Gläubiger im Vergleichsvorschlag(das.
g. 161.)380. — Befriedigung von Gläubigern als straf=
bare Begünstigung(das.§. 211.) 389.

s.auchabgesonderte Befriedigung.

!8

der AbschriftenzuzustellenderSchriftstücke(das. #. 156.
179.) 110.— öffentlicherUrkunden(das.§. 400.) 156.

StrafvollstreckungaufGrundbeglaubigterAbschriften
der Urtheilsformel (Str. P. O. §. 483.) 341.
’ Beglaubigungvon Schriftstückendes Patentamts
(V. v. 18.Juni §. 19.) 537.

Begnadigungsrecht desKaisersin Strafsachenvor
dem Reichsgerichte(Str. P. O. S#.484. 485.) 341.—
BegnadigungsrechtdesStaatsoberhauptes(das.S.485. 341.

Begünstiger strafbarerHandlungen(Str. P. O. §.3.)
253. — Durchsuchungenbei demselben(das. F. 102.)

271. — NichteidlicheVernehmungals Zeuge (das.. 56.

Nr. 3.) 263.
Begünstigung, ZuständigkeitderGerichtebei Vergehen
der Begünstigung(G. V. G. §. 27. Nr. 8. S. 75.
Nr. 8.) 46.

Anfechtungder BegünstigungeinzelnerGläubiger
(Konk.O. F. 23.) 355. — Begünstigungbeim Zwangs.

vergleich(das. §. 173. Nr. I.) 382. — Strafe wegen

Begünstigung(das.SF. 211. 212.) 389.

Behörden, Gerichtsstand(C.P. O. . 19. 20.) 86. —
Justellungenan dieselben(das.9#.157.169.185. 90.)
110.— BeweiskraftöffentlicherUrkundenvonBehörden
(das. #§.380. 382. 403.) 153. — Vorlegung von Ur=

kunden durch Behörden(das. #. 391. 397.) 154. —
BeweisaufnahmedurchausländischeBehörden(das.. 328.
329. 334.) 141. — Mitwirkungder Behördenbeider
Swangsvollstreckung(das.9§.698—700. 705.)210.

Vorlegungvon Akten derBehördenin Strafsachen
(Str. P. O. §. 96.) 270. — Mitwirkung zurErmittelung

überstrafbareHandlungenauf Ersuchender Staatsanwalt=

schaft(das. §. 159.) 283. — Verlesen der Gutachten2c.

vonBehördenin derHauptverhandlung(das.§.255.)299.
s. auch Dienst., Fach=, Marine-, Militär-,

Polizei-, Reichs., Strand.,) Verwaltungs= und
Vormundschaftsbehörden.

Beisitzer der SeeämterbeiUntersuchungvon Seeunfällen
((6. v. 27. Juli §#.7——12. 21.) 550. — Beisitzerdes

Ober-Seeamts (das. S§. 29. 30.) 555.
BeisitzerderGerichte,s. Schöffen undMitglieder.

Beistände in Prozessen(C.P. O. . 86. 143.) 97. —
im Sühnetermin (das. §. 572.) 187. — Klagen der Bei=

ständewegenGebühren,Auslagen2c. (das.S. 34.) 88. —
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Beistände (Forts.)
Bestellung solcherfür Geistesschwacheund Verschwender
(Einf.G. z. C.P. O. F. 10.) 246. — BeistanddesBe=

schuldigten (Str. P. O. §. 137.) 279. — desAngeklagten
(das.S#.149. 427.) 281.

Beistand im Verfahren vor den Seeämtern(G. v.
27. Juli §. 22.) 553.

Beitritt zumProzeß(Nebenintervention)(C.P. O. S. 63.
67.) 93. —bei Streitverkündung(das. §. 71.) 95. —

zur Privatklage (Str. P. O. F. 415.) 328.
Bekanntmachung beiöffentlicherZustellung(C.P. O.
G. 186—190.) 115.—öffentliche Bekauntmachungdes
Versäumnißurtheils(das. F. 304.) 137. — desAufgebots

(das.9§.825. 826. 842. 846. 847.) 234. — desAus=
schlußurtheils(das.&#.833. 848.) 235. — derVerstei=
gerung gepfändeterSachen (das. §. 717.) 215. — der
EntmündigungwegenVerschwendung(das.F. 627.) 195.

BekanntmachunggerichtlicherEntscheidungendurch

VerkündungundZustellung(Str. P. O. 98.35—40. 114.)
258. — öffentlicheBekanntmachungvon Ladungen und
urtheilen (das. . 40. 320. 473. 476.) 259. — Be=
kanntmachungüberVermögensbeschlagnahmen(das.§. 326.

333—335.) 312. — derAufhebungeinesUrtheils in
Folge derWiederaufnahmedesVerfahrens(das.S.411.)327.

Leistungenan denGemeinschuldnervor und nachder

Bekanntmachungder Konkurseröffnung (Konk.O. *“

Abs.2. 3.) 352. — Art und Wirkungderöffentlichen
Bekanntmachungim Konkursverfahren(das. §. 68.) 365.

— ZJustellungenneben derselben(das. . 69.) 365. —

öffentlicheBekanntmachungdes Namens des Konkurs=

verwalters(das.§. 73.)366.— derBerufungderGläu==
bigerversammlung(das. 8#.85. 90.) 367. —des allge=

meinenVeräußerungsverbots(das.§. 98.) 369.— über
Eröffnung des Verfahrens, Anmeldefristenund Termine

(das.§. 103.) 370.—über Vertheilung desMassebestandes

(das.#§.139.140. 159.)376.— desVergleichstermins
(das.§#.166. 163.) 381.— überAufhebungdesVer=
fahrens(das.#. 105. 151. 175.) 370. — Einstellung
des Verfahrens (das. S#.189. 191.) 385. — Wiederauf=

nahmedesselben(das. §. 184.) 384.
Bekanntmachungder Abänderungender Eichordnung

durchdas Zentralblattfür das DeutscheReich(Bek.v.
26.März)408.

Bekanntmachungenin Patentangelegenheiten(G. v.
25.Mai .. 19. 20. 22. 23. 26.) 505. — derVerur=
theilung im Strafverfahren wegenBenutzung patentirter

Erfindungen (das. §. 35.) 508.
Bekanntmachungdes Aufrufs der Einhundertmark=

noten derBayerischenHypotheken-und Wechselbank(Bek.

vom7. Juni Nr. 1.) 527. — desgl.derRostockerBank
(Bek. v. 19.Dez.) 575.

B'
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Beklagter, unterlasseneGeltendmachungderUnzuständig=
keitdesGerichts(C.P. O. §. 39.) 89. —. Beklagterbei
Streitverkündung(das.S. 72. 73.) 95. — Befreiung von
Prozeßkosten(das.§. 89.)98. — Sicherstellungdesselben
hinsichtlichderProzeßkosten(das.&#.102—104.) 100.—
Gegenforderungdesselben(das.F. 136.) 107.— Beklagter
im Verfahren ersterInstanz (das. IS§.230. 232. 235.239.
241 243.244.247.248.252.253.274.277.296.)124.
—in Ehesachen(das.S#.568. 571—573. 576. 578.)
186. — s. auchBerufungsbeklagter, Parteien.

Belehrung der Zeugenüber das Recht zur Zeugniß=
verweigerung(C.P. O. F. 348. Abs.2.) 146. (Str. P..
. 51. 57.) 262. — Belehrung der Geschworenen(das.
S§.300. 306.) 308.

Beleidigungen, Zuständigkeitder Gerichte(G. V. G.
§. 27. Nr. 3. S. 75. Nr. 4.) 46. — Privatklage(Str.
P.O. . 414. 416. 420—427.) 327. — Wechselseitige
Beleidigungen(das.S#.428. 500.) 330. — Nebenklage
(das.8§8.435—446.) 331. — Erledigungdervor Gel=
tung der Str. P. O. anhängigenrozesse wegenBeleidi=
gung (Einf. G. z. Str. P. O. F. 11.) 348.

Benachtheiligung der Gläubiger, Anfechtungder
zumZweckeeinersolchenvorgenommenenRechtshandlungen
desGemeinschuldners(Konk.O. S#.24.33. Nr. 1.) 356.
— s. auchBegünstigung.

Benannter, Eintritt in denRechtsstreit(E. P. O.
. 73.) 95.

Benefizialerbe, Zwangsvollstreckung(C.P. O. G.696.)
209.

Berathung undAbstimmung(G.V.G.. 194—200,75.
Berathungszimmer der Geschworenen(Str. P. O.K. 301—303.309.)308.
Bereicherung, rechtlose,derMasse,dieAnsprüchedaraus
sindMasseschulden(Konk.O. S. 52. Nr. 3.) 362.

Bergwerke, GerichtsstandderGewerkschaften(6. P. O.
§. 19.) 86. — Aufhebung des §. 6. des Gesetzesvom
7. Juni 1871 über Schadenersatzfür Tödtungen2c. beim
Betrieb von Bergwerken2c. (Einf. G. z. C. P. O. J. 13.
Nr. 3.) 246. «

Berichterstatter in der Berufungsinstanz(Str. P. O.
S§. 365. 366.) 318. —in der Revisionsinstanz(das.
8. 391) 322.

Berichterstatterin Patentsachen (V. v. 18. Juni
S.7.)535.

Berichterstattung desKonkursverwaltersan dieGläu=
bigerversammlung(Konk.O. SF. 119. 120.)373.

Berichtigung von Schreibfehlern2c. in denUrtheilenC.P.O.K. 290.291.462.)134.—desSpruchsder
Geschworenen(Str. P. O. §. 309—312.) 309.

Berlin, Sitz desPatentamts(G. v. 25.Mai KC.13.)
Beruf, Gegenständezur Ausübungdesselben
Pfändungnichtunterworfen(C.P. O. F. 715.Nr.4
8.) 214. —-

Berufung: 1) gegendieUrtheilederAmts,undSchö
gerichte(G.V. G.. 71.76.77.)54.—gegendie
urtheile der Landgerichte(das. §F.123. Nr. 1.) 64.
gegendieEntscheidungenderGemeindegerichte(daf.9.
Nr. 3.) 43.

2) VerfahrenbeiderBerufunggegendieEndurthe
in erster Instanz (C. P. O. S#.472—507.) 168.
KostenderBerufung(das.##.92.476.)99.— Reoiste
überdieUnzulässigkeitderBerufung(das.K.509. Nr
S. 528.) 174. 4

3) Verfahrenbei derBerufunggegendie Urthe
derSchöffengerichte(Str. P. O. #. 354—373) 316,
Revision gegen die in der Berufungsinstanzerlasser
Endurtheile der Landgerichte(das.§. 380.) 321.— B
rufungin Privatklagesachen(das.I§. 430. 431.) 0.

4) BerufunggegendieEntscheidungendesPaten
amts (G. v. 25.Mai F. 32.) 508.

s. auchBeschwerde, Rechtsmittel.
Berufung zum Schöffenamt(G. V. G. K. 33—3
46. 48—50. 53.) 47. — zum Geschworenenamt(da
G.85.) 58. — zum Amt einesBeisitzersder Seeämte
(G.v.27.Juli §#.9—11.)551.— desgl.desOber
Seeamts (das. F. 29.) 555. ·

Berufungsanträge(C.P.O.ss.480.488.«ng
498.) 169. 7

Berufungsbeklagter (C.P. O. S#.476.479.482bl.
486. 504. 518.) 168. «

Berufungsfrist(C.P.O.§§.477.478· 481—4l

Berufungsgerichte in denvor denAmtsgerichtenver
handelten Prozessen sind die Eivilkammern (G. V. G.
S. 71.) 54. — Zuständigkeit2c.des Berufungsgerichts
(C.P. O. K. 473.479.487.495—501I.5II. 523,
525. 528.) 168. — insbes für Nichtigkeits=und Resti=
tutionsklagen(das. §. 547.) 182. — bei Arresten
einstweiligenVerfügungen(das.g.821.)234.— inStraf=
sachen(Str. P. O. S§. 360. 362. 363. 369.) 317.—
Beweisaufnahmein der Berufungsinstanzbei Uebertre.
tungen (das. J. 244.) 297.

Berufungsinstanz (G.V. G. #. 77.123.136.)56.
(C.P. O. . 92. 492—495. 503.507.521.583.656.
821.) 99. (Str. P. O. S#.346. 380. 399. Nr. 5. §. 244.)
315. -"

Berufungsktäger(E.P.O.§§.484.504.)170.-«—"
Armenrecht(das.§.111.)102. ·



Perufangsfchrift(C.P.O.§s.479—481.484.506.)
169.(Str.P.O.s.355.)316.—insPrivattlagesachen
(das.S.430.)330.

Bescheidung desAntragstellersbeiAblehnungderöffent=
lichenKlage (Str. P. O. 9§. 169. 170.) 284.

Beschlagnahme von Gegenständenals Beweismittelin
Untersuchungen (Str. P. O. I§. 94— 101.) 269. — Be=
schränkungderAuslieferungvonAkten(das.§. 96.) 270.—

Beschlagnahme in militärischenDienstgebäuden(das.§. 98.
Abs. 4.) 270. — von Briefen, Telegrammen2c. (das.
S§. 99— 101.) 270. — Durchsuchungzum Zweck der
Beschlagnahme(das.§§. 102— 110.) 271.— ZJurückgabe
in BeschlaggenommenerGegenstände(das.§. 111.) 273.

BeschlagnahmedesVermögensabwesenderAngeklagten
(Str. P. O. IF. 325. 326. 332—336.) 311. — Be=
schwerdendarüber (das. §. 347.) 315. — Vermögens=
beschlagnahmein den Fällen der 9§. 93. und 140. des
Strafgesetzbuches(das.§. 480.)340.

AbgesonderteBefriedigung im Konkurse in Bezug
auf in Beschlag genommenezoll- und steuerpflichtige
Sachen (Konk.O. F. 41. Nr. 1.) 359.

s. auchArrest.
Beschluß:

1) Beschlüsseder Gerichte, Verkündung(G. V. G.
S. 170. 175.) 72. (C. P. O. S##.127.294.) 105.—
Feststellungdurchdas Protokoll (das.§. 146. Nr. 5.) 108.

2) BeschlüsseüberdieZuständigkeit(C.P. O. F. 37.)
89.— überAblehnungvonRichtern(das.§. 46.) 91.—
über Armenrecht(das. §. 118.) 103. — über Fristver=
längerungsgesuche(das.§. 203.) 118.— überBerichti=
gung von Schreibfehlernrc. in denUrtheilen (das.§. 290
bis292.) 134.— überVersäumnißurtheile(das.S#.301.
304.) 137.— über vorbereitendesVerfahrenin Rech=
nungssachen(das. §§. 314—320.) 139.— überAnträge

auf Sicherung desBeweises(das.S#.451. 452.) 164.—
in Entmündigungssachen(das.S#.593. 602—605. 613.
616. 619.621—625.) 190.— im Arrestverfahren(das.
§#.802. 813.) 230. — wegenNichterlassensdes Aus=
schlußurtheils(das.§. 829.)235.

3) Beschluß über Verbindung bz. Trennung von
Strafsachen(Str. P. O. IS#.2. 4.) 253. — über Ableh=
nungsgesuche(das.§§. 27. 28. 30. 31.) 257. — über
Erhebung der öffentlichenKlage (das. S#. 173. 174.)

285. — über Anträge in Betreff der Eröffnung des
Hauptverfahrens (das.§§. 199. 200. 202.) 289.— über
vorläufigeEinstellung desVerfahrens (das.S#.203. 208.)
290.— überEröffnungdesHauptverfahrens(das.8§.201.

205. 206. 209. 210. 214. 242. 263. 264. 294.) 290. —
über Anträge auf AussetzungderHauptverhandlung(das.
S. 243.) 297. — über Verlesung von Aussagen der
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Beschluß(orts)
Zeugen2c. (das.§. 250.) 298. — über Unzuständigkeit
desGerichts(das.§. 270.) 302.— überBeschlagnahme
des VermögensabwesenderAngeklagten(das.S#.326.
332. 333. 336.) 311. — überVerweisungvon Straf=
sachenzur neuenVerhandlungan das Schwurgerichtder
nächstenSitzungsperiode(das.9. 317.)310.— überVer=
werfungderBerufung(das.F. 363.) 318.— desgl.der
Revision(das.§§.386. 389.)322. — Beschwerdegegen
Beschlüsse(das.9#§.=346.347. 352.) 315.

4) Beschluß des Gerichts über die Eröffnung des
Konkursverfahrens (Konk. O. 9#. 100— 103.) 370. —
über Berufung der Gläubigerversammlung(das. F. 85.)
367. — überAufhebungdesVerfahrens(das.S#.151.
175.) 378. — über den Zwangsvergleich(das. 9#.170.
171. 174.)382. — über WiederaufnahmedesVerfah=
rens (das.§. 184.) 384. — Einstellungdesselben(das.
§. 191.)385.— BeschlußfassungdesGläubigerausschusses
(das.98.82. 123.) 367. — der Gläubigerversammlung
(das.§#.84. 86. 89—91. 120. 123. 125. 150.) 367.

5) BeschlüssedesPatentamts (G. v. 25. Mai IS#.14
bis 16. 18. 24. 25.) 504. (V. v. 18. Juni §§. 1. 2.
7—10. 19.) 533.

s. auch Entscheidungen, Verfügungen.

Beschuldigter, Bezeichnungendesselben(Str. P. O.
§. 155.) 282. — Recht zur Ablehnung von Richtern 2c.
(das. §§. 24. 31.) 257. — desgl. von Sachverständigen
(das.§. 74.) 266. — Gegenüberstellungmit Zeugen (das.
§. 58.) 263.— ZuziehungbeiderLeichenöffnung(das.S.S8.)
268. — BeschlagnahmeschriftlicherMittheilungen des=
selben (das. §. 97.) 270. — Vernehmung des Beschul=
digten (das. I§. 133— 136. 164.) 278. — Verkehr mit
demVertheidiger (das. §. 148.) 281. — Theilnahme an
richterlichenVerhandlungen (das. §. 167.) 284. — Be=
nachrichtigungvon der Einstellung des Verfahrens (das.
S 168. 172.) 284. — Beschuldigter in der Hauptver=
handlung vor den Schöffengerichten(das. S. 211.) 291.

Verfahren gegenabwesendeBeschuldigte(Str. P. O.
S. 318. 324. 328. 329.) 310. — Sicheres Geleit (das.
§. 337.) 313. — Einlegung von Rechtsmitteln (das.
S#.338—344.) 314. — Beschuldigterin Privatklage=
sachen(das.. 419.422.423.42. 433.434.)328.—
im Verfahrenbei amtsrichterlichenStrafbefehlen(das.
§. 447.449.)333.

UngebührlichesVerhaltenBeschuldigterin derSitzung
(G. V. G. S§. 178. 179. 181 — 184.) 73.

s. auchAngeschuldigter, Angeklagter.
Beschwerde:

1) BeschwerdederSchöffenundGeschworenengegen
Verurtheilung(G. V. G. I§. 56. 96.) 52. — Beschwerden



Beschwerde(Fortf.)
gegenVerfügungendes Untersuchungsrichtersund des
Amtsrichters,sowie gegenEntscheidungender Schöffen=
gerichte(das.§. 72.) 54. — desgl.gegenEntscheidungen
der Landgerichteund der Strafkammern (das. F. 123.
Nr. 4. 5.) 64. (Einf. G. dazu §. 9.) 78. —desgl. gegen
dieEntscheidungenderOberlandesgerichte(G.V. G. F.135.
Nr. 2.) 66. (Einf. G. dazu§. 8.) 78.— Beschwerdebei
demoberstenLandesgericht(Einf. G. z.C.P.O. §.7. Abs.5.)
245. — Beschwerdeüber Ablehnungder Rechtshülfe
(G. V. G. F. 160.) 70. — über Verhängung von Ord=
nungsstrafen wegen Ungebühr in den Sitzungen (das.
§. 183.) 73. — desgl. wegenAusbleibens derZeugen2c.
und Zeugnißverweigerung(C.P. O. §. 345. 355. 374.
532. 533.) 145.

2) Einlegung des Rechtsmittels der Beschwerdeim
Civilverfahren(C.P. O. S§.530—540.)177.— Zwangs=.
vollstreckungaus Entscheidungen,gegenwelchedas Rechts=
mittel stattfindet(das.§. 702. Nr. 3.) 210.— Beschwerde
über Verweigerung2c. des Armenrechts(das.S§#.118.
532.) 103. — über Aussetzungdes Verfahrens(das.
§. 229.) 123.

3) Einlegung des Rechtsmittels der Beschwerdeim
Strafverfahren (Str. P. O. I#. 348. 349.) 315. — Zu=
lässigkeitgegenBeschlüsseund Verfügungen der Gerichte,
ausgenommenderOberlandesgerichteund desReichsgerichts
(das. S§. 346— 348.) 315. — Anfechtungder in der
BeschwerdeinstanzerlassenenBeschlüsse(das. §. 352.)
316. — Beschwerdeüber Verwerfung der Repvision(das.
§S.386.) 322.— überVerhaftung(das.§. 114. Abs.3.,
C§.347.) 274. — über Ablehnung der Verfolgung durch
die Staatsanwaltschaft (das.§. 170.) 284. — Beschwerde
an die höherePolizeibehördeüber polizeilicheStrafver=
fügung (das. §. 453.) 335. — an die höhere Verwal=
tungsbehördegegenStrafbescheide(das. §. 459.) 336.

4) Beschwerdeüber Entscheidungendes Konkursge=
richts auf Einwendungengegen eine Abschlagsvertheilung
(Konk.O. F. 146.) 378.

5) BeschwerdegegenBeschlüssedesPatentamts(G.
v. 25.Mai §§.15.16.25.) 504. (V. v. 18.Juni §#.2.
6. 8. 19.) 533. — desgl.gegenEntscheidungenderSee=
ämter (G. v. 27. Juli 9§.27. 28.) 554.— gegendie
Verurtheilung der BeisitzerderselbenwegenAmtsvernach=
lässigung(das. §. 12.) 552.

s. auchBeschwerde, sofortige.

Beschwerde, sofortige: 1) Rechtsmittelderselben
(C. P. O. §. 540.) 179. — Wiedereinsetzungbei Versäu=
mung (das. F. 214. Abs. 2.) 120. — Verfahren bei so=
fortigen Beschwerdenin Strafsachen(Str. P. O. F. 353.)
316.
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2) Sofortige Beschwerdebezüglichder Ablehn
von Gerichtspersonen(C. P. O. F. 46.) 91. — der6
lassungder Nebenintervention(das.S. 68.) 94. —
Verurtheilung derGerichtsschreiberr2c.zur Kostenerstattt
bei grobemVerschulden(das.§.97.) 100.— über
setzungderKostenerstattung(das.F.99.) 100.— ü
IwischenurtheilewegenRückgabeeinerUrkunde(#
§. 126.) 105.— über AussetzungdesVerfahrens(d
§. 229.) 123.— überBerichtigungvonUrtheilen(d
§. 290.) 135. — bei Anträgen auf Versäumnißurth
(das.§§.301.540.)137.— überZeugnißverweigem
(das. §. 352.) 147. — über Ablehnung von «-
ständigeu(das.s.37l.)151.—desgl.det Entmündigu
(das. 88. 604. 619. 535.) 192. — gegenEntscheidung
über Zwangsvollstreckung(das. §# 639. 701.) 198.
im Arrestverfahren(das. §. 813.) 232. — über Able
nung des Ausschlußurtheils(das. §. 829.) 235.

3) Sofortige Beschwerdebezüglichder Ablehmun
von Gerichtspersonen(Str. P. O. §. 28.) 257. —
züglich der Wiedereinsetzung(das. I#. 46. 455.) 260.
überEinziehungeinerbestelltenSicherheit(das.§.12
276.— über Verwerfungdes EinwandsderUnzust
digkeit(das.§.180.)286.— überAblehnungder Erb
nungderVoruntersuchung(das.§. 181.)286.— des
desHauptverfahrens(das.§. 209.)291.— überd
Unzuständigkeitserklärung(das. §. 270.) 302. — übt
VerwerfungderBerufung(das.S. 363.) 318.— bezüglie
der Anträge auf Wiederaufnahmedes Verfahrens (da
§S.412.) 327. — der Umwandlung der durch die Ve
waltungsbehördefestgesetztenGeldstrafein Freiheitsstra
(das.§.463.) 337.— überEntscheidungenbei derStra
vollstreckung(das. §. 494.) 343. — über Tragung#
KostenwegenfalscherAnzeige(das.§. 501.)345.

4) Anfechtungder Entscheidungenim Konkurs#
fahrendurchsofortigeBeschwerde(Konk.O. §. 66.) 365.—
insbes.gegendenBeschlußüberEröffnungdesVerfahrem
oder Abweisung des Eröffnungsantrages(das.§. 101,
370 —gegen die Bestätigung oder Verwerfung del
Zwangsvergleichs(das. §. 174.) 382.

s. auchRechtsmittel.

P.O. . 353.170.)316.(Konk.O. . 146.150
174.)378.

350. 357. 360. 367. 383. 384. 386. 391.) 315.
Verfahrenvor demOber-Seeamte(G.v. 27. Juli §§. 27
2. 31.32.)554.

SS. 508. 509. 516.) 173.



Beschwerdegerichte in denvor denAmtsgerichtenver=
handelten Prozessen sind die Civilkammern (G. V. G.
g. 71.) 54. — Entscheidungen2c. der Beschwerdegerichte

(éC. P. O. IF. 531. 532. 534—538. 540. 597. 604.
214.) 178. (Str. P. O. §. 348—353.) 315. — des
Beschwerdegerichtt im Konkursverfahren (Konk. O.
F. 174.)382.

Beschwerdegründe (C.P. O. N. 530.531.533.)177.
Beschwerdeschrift (C.P. O. §. 532.) 178. (Str. P.
O. . 348. 358.) 315.
Besetzung des Gerichts, Anfechtungin derRevisions=
instanz (C. P. O. J. 513. Nr. 1.) 174. — Nichtigkeits=
klage wegennichtvorschriftsmäßigerBesetzung(das.S.542.)
180.— AnfechtungdesUrtheilswegennichtvorschrifts=
mäßiger Besetzungdes Gerichts oder der Geschworenen=
bank(Str. P. O. §. 377. Nr. 1.) 320.

Besitzer unbeweglicherSachen,Klagegegendenselben(C.
P. O. J. 27.) 87.

Besitzklagen, Gerichtsstand(C. P. O. §. 25.) 87. —
Werth des Streitgegenstandes(das.§. 6.) 84. — Besitz=
klagen sind nicht mit der Klage über das Recht selbstzu
verbinden(das.F. 232.) 124.

Besondere Gerichte (G. V. G. F. 14.) 43. (Einf.G.
dazu§. 3.) 77. — Zulassungeinesvon derCivilprozeß=
ordnung abweichendenVerfahrens bei denselben(Einf. G.
z. C. M. O. J. 3.) 244. — desgl. eines von der Straf=
prozeßordnungabweichendenStrafverfahrens (Einf. G. z.
Str. P. O. F. 3.) 346. — Feststellungvon Konkursforde=
rungen durch ein besonderesGericht (Konk. O. J. 134.
Abs.5.) 376.

Besonderer Prüfungstermin im Konkursverfahren
(Konk.O. J. 130.)375.

Besserungsanstalt, UrtheileüberUnterbringungdes
Angeklagtenin einesolche(Str. P. O. F. 268.) 302.

Besserungsbefehlin Ehesachen(Einf.G.z.C.P.O.
. 16. Nr. 6.)248.

Bestallung desKonkursverwalters(Konk.O. §.73.)366.
— einerBeschlagnahmedurchden Richter
(Str. P. O. §§. 98. 100.) 270. — Bestätigungder
Todesurtheileist nichterforderlich(das.§.485.) 341.

· Bestätigungdes JwangsvergleichsdurchdasKon=
kursgericht(Konk.O. S§.170. 171. 174. 175.)382.—
Wirkung(das.S§.178. 179.)382.—nachträglicheAn=
fechtungder Bestätigung (das. F. 182.) 383.

estreitung vonKonkursforderungen(Konk.O. . 132.
134. 152.)375.
etagte Konkursforderungen, Aufrechnung(Konk.
O. F. 47.) 361.— Geltendmachung(das.F. 58.) 363.
etagter Anspruch, ArrestzurSicherungderZwangs.
vollstreckung(C.P. O. §. 796.)230.

1877. 15

Betheiligte am Rechtsstreite(C. P. O. S#.95. 172.
204.)99. —nichteidlicheVernehmungals Zeugen(das.
§. 358. Nr. 4.) 148.

Betheiligung DritteramRechtsstreit(C.P. O. . 61
bis 73.) 93. — desgl. des Verletzten beim Strafver=
fahren(Str. P. O. #. 414—436.)327.

Bethenerungsformel für ZeugenstattdesEides (C.
P. O. §J.446.) 163. (Str. P. O. F. 64.) 264.—desgl.
für Geschworene(das. F. 288.) 306.

Betrag der Forderung,Vorausentscheidungüber den
Grund (C.P. O. F. 276.) 132.

Betriebsvorrichtung, GegenstandpatentirterErfin=
dungen(G. v. 25.Mai F. 4.) 501.

Betrug, Zuständigkeitder Gerichte(G. V. G. §. 27.
Nr. 6. F. 73. Nr. 7. J. 75. Nr. 10.) 46.

Betrug beim Justandekommendes Zwangsvergleichs
(Konk.O. S#.182. 173.)383.— betrüglicherBankerutt
des Gemeinschuldners(das.#§.209. 214. 162. 183.)
388. — GeltendmachungerdichteterForderungen im
Konkurse(das.§. 212. Nr. 2.) 389.

Betten, Pfändung(C.P. O. §.715.Nr.1.)213.
Beurkundung desPersonenstandes,Beweiskraft(Einf.
G. z. C. P. O. §. 16. Nr. 2.) 248. — Aufhebung des
P. 78. desGesetzesüberdieBeurkundungdesPersonen=
standes2c. vom 6. Febr. 1875 (das. §. 13. Nr. 6.) 246.

s. auchUrkundsperson.
Bevollmächtigte (Prozeßbevollmächtigte), Be
fugnisse2c. derselben(C. P. O. . 74—S85.223.) 96. —
GebührenerstattungdurchdenGegner(das.§. 87.)98.—
Haftung für verschuldeteKosten (das. §. 97.) 99. —
Unterzeichnungder Schriftsätze(das. §. 121. Nr. 6.) 104.
— Entziehungdes Worts und Ausschließungbei ge=
schäftsmäßigemBetriebe(das.S. 143.)108.— Zustellung
an Bevollmächtigte(das.S#.160. 162. 164. 172.) 110.

Gerichtsstandin Klagen der Bevollmächtigtenwegen
Gebühren(C. P. O. F. 34.) 88.

Bevollmächtigte zum Bundesrath, Ernennung
von solchen(Bek. v. 27. Janr.) 39. (Bek. v. 9. Okt.) 563.

GebührenfreieBeförderung von Telegrammender=
selbenin Bundesrathsangelegenheiten(V. v. 2. Juni F.1.
Nr. 2.) 524.

Bevorzugung einzelnerGläubigerbeimJwangsvergleich
(Konk.O. J§. 168. 173.) 381. — s. auchBegünsti=
gung, Betrug.

Beweis, Ertbehrlichkeitbei GeständnißundOffenkundig=
keit (C.P. O. S#§.261. 264.) 130. —Beweis überdas
Rechtin anderenStaaten, überGewohnheitsrechteund
Statuten (das. F. 265.) 130. — Sicherung durchAugen=
schein,Jeugenund Sachverständige(das.89.447—455.)
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Beweis (Forts.)
163.— BeweisdesGegentheilsdurchEid (das.K.428.)
160. (Einf.G. F. 16. Nr. 1.) 248.

BeweisanträgedesAngeklagten(Str. P. O. JF.218.)
293. — Ablehnung derselben(das. &. 243.) 297. —
Sicherung der Beweise im Verfahren gegenAbwesende
(das.§§.327—336.)312.

s. auchAugenschein, Beweisaufnahme, Be.
weismittel, Beweisprüfung, Eid, Sachver=
stän dige, Urkunden, Jeugen. «

Beweisauttetung(C.P.O.s.121.Nr.5.ss.255.
256.)104.—durchSachverständige(das.s.368.)150.
—durchllrkunden(das.§s.385.386.)153.—durch
Eideszuschiebung(das.s.416.)158.—8urückweisung
derselben(das.& 398.) 155.

Beweisaufnahme im Eivilverfahren,allgemeineBe=
stimmungen(C.P. O. 9. 320—335. 257—260. 266.)
140.— durchein anderesGericht(das. #. 327. 330.
340.) 141.— im Auslande (das.§. 328. 329.) 141.
— zur SicherheitdesBeweises(das. §. 453.) 164.—
Beweisaufnahmeüber denWerth desStreitgegenstandes
(das.§. 3.) 83.

Beweisaufnahmebeim Strafverfahren in der Vor=
untersuchung(Str. P. O. F. 188.)287.— vordemHaupt=
verfahren(das. S#§.199—201. 206.) 289. — in der
Hauptverhandlung(das.S#.237.243—246. 249. 257.)
296. —besonders durchVerlesenvon Aussagen2c. (das.
E. 248. 250—256.) 299. — Beweisaufnahmein der
Berufungsinstanz(das.S§.365—367.) 318. —bei der
WiederaufnahmedesVerfahrens(das.§.409.) 326.—
im VerfahrengegenAbwesende,welchesichderWehrpflicht
entzogenhaben (das. §. 475.) 340.

Beweisaufnahmeim Verfahren vor demPatentamte
(G. v. 25.Mai F. 29.)507. — desgl.im Verfahrenvor
denSeeämtern(G. v. 27. Juli §#§.18—21. 15.) 553.
— vor demOber=Seeamte(das. F. 30.) 555.

Beweisbeschluß (C. P. O. I#. 257. 323—326. 329.
335. 470.) 129. — über Leistungeines Eides (das.
K. 426. 558.) 160.— überVorlegungvon Urkunden
(das.§. 398.) 155.

BeschlußüberBeweiserhebungin derVoruntersuchung
(Str. P.O. §. 188.) 287.— zur ErgänzungderVor=
untersuchung(das.IS#§.200. 206.)290.— in derHaupt=
verhandlung(das.J. 243.) 297.

Beweiseinreden, Zeitpunkt(C.P. O.F.256.)129.—
im vorbereitendenVerfahrenin Rechnungssachen2c.(das.
S#.315. 319.) 139.

Beweisführer (C.P. O. JF. 260.329. 333. 344. 386.
387. 391—398. 400. 401. 406. 421. 452. 454. 455.)
129.

1877.
Beweiskraft vonUrkunden(C.P. O. #. 380—38
152.— vonPrivaturkunden(das.§.381.)153. —.
glaubigterAbschriftenvon Urkunden(das.§.400.) UM
—der Standesregister(Einf.G. z.C.P. O. F. 16.Nr.)
248. —eines Schuldscheinsoder einerQuittung (d#
KC.17.)248. -
BeweismittchAngabeiudeuSchriftsatzmsey
s.121.Nr.5.§.245.)104.—FkagenübekdicB
mittel(das.s.130.)106.— Geltendmachungderselb
(das.#. 255. 256. 266. 321.) 129. — im Urkunde
prozeß(das.§. 558—560.561.)184.— imvorberäite
den Verfahrenin Rechnungssachen(das.S. 315.319
139. -

AufhebungderBeschränkungvonBeweismitteln
gewissenRechtsverhältnissen(Einf.G. z. C.P. O. 8.1
Nr. 2.) 247. ".—

Beschlagnahmevon Gegenständenals Beweisn te
(Str. P. O. . 94.95.98— 103.106—109.111.)
—Herbeischaffungzur Hauptverhandlung(das.F. 213
218. 220.) 292.— Beweismittelin derHauptverhand
lung(das.I§.243.—245.248.)297.— NeueBenes=
mittel in derBerufungsinstanz(das.§. 364.)318.—
Wiederaufnahmedes Verfahrens (das.§. 399. Nr.5
S#.406. 408.) 324. f

s. auchBeweis.
Beweispflicht wird durchEideszuschiebungnichtüber
nommen(C. P. O. g. 412.) 158.

Beweisprüfung nachfreierUeberzeugung(C.P. O.
S#.259. 260.) 129. Vergl. auch(Einf.G. F. 13. Nr. 2
3. 5. S. 14. Nr. 1—3. J. 16. Nr. 1.2.) 246. «

BeweisprüfungimStrafverfahren(Str.P. O..260)
300. — bezüglichdergleichzeitigenBeurtheilungbürger
licherRechtsverhältnisse(das.§.261.) 300. «

Beweisregeln,, BindungdesGerichtsan gesetzlicheVe=
weisregeln(C. P.O. §. 259. Abs. 2.) 129. -

Bezeichnung, gesetzwidrige,vonGegenständenalspatentirte
(G. v. 25. Mai F. 40.) 509.

Bier, Uebergangsabgabenund Ausfuhrvergütungendafür
(Bek. v. 15. Janr.) 9. «.

Bilanz, AnfertigungdurchdenKonkursverwalter(Konk.O.
S. 114.)372.— BestrafungvonSchuldnern,welcheihre
Zahlungeneingestellthaben,wegenunterlassenerBilanz
ihresVermögens(das.§.210.Nr. 3.) 388.

Blanko=Indossament, Papieremit solchem,
botsverfahren(C.P. O. §F.838. 849.)236. #

Blödsinnigkeitserklärung, s. Entmündigung.
Bocholt, HerstellungeinerEisenbahnvon Zütphennach
Gelsenkirchenund Bocholt (Uebereink,mit denNieder=
landenv. 31. Juli 75.) 397.



Bodmerei, Zuständigkeitin Prozessenaus derBodmerei
(G.V.G.F.101.Nr.38.)61.

Bodmereibrief, BegründungdesAbsonderungsrechts
(Einf.G.z.Konk.O.. 14.Nr.2.)393.

Borken, EisenbahnvonZütphenüberBorkennachGelsen=
kirchen(Uebereink.mit den Niederlandenv. 31. Juli 75.)
397.

Börse, AushangvonUrkunden2c.an derBörse imAuf=
gebotsverfahren(C.P. O. J. 842.)237.

Börsenpreis für Lieferungsverträgemit demGemein=
schuldner(Konk.O. F. 16.) 354.

Nr. 7. 8.) 248.
Bouß, Bau einerEisenbahnvonTeterchenbis zurSaar=
bahn bei Bouß (G. v. 21. Mai) 513.

Branntwein, UebergangsabgabenundAusfuhrvergütungen
dafür (Bek.v. 15.Janr.) 9.

Brasilien, gegenseitigerMarkenschutzmitDeutschland(Bek.
v. 28.Febr.)406.

Breslau=Schweidnitz=Freiburger Eisenbahn=
gesellschaft, KonzessionzumBau und Betrieb einer
Eisenbahnvon AltwassernachChotzen(Vertr.mitOester=
reich=Ungarnv. 2. März Art. 1. 14. 19.) 416.

Briefe, Beschlagnahme(Str. P. O. #. 99—101.)270.—
AushändigungandenKonkursverwalter(Konk.O.S. 111.)
371.

Bücher zumSchulundKirchengebrauch,nichtderPfändung
unterworfen(C. P. O. F. 715. Nr. 10.) 214.

Bücher des Konkursverwalters, Einsicht durch die
Mitglieder des Gläubigerausschusses(Konk.O. §. 80.)
366. — Schließung der Geschäftsbücherdes Gemein=
schuldners(das.§. 112.) 371. — Bestrafungwegenunter=
lasseneroder unordentlicher Führung oder Beseitigung
derHandelsbücher(das.§.209.Nr. 3. 4. §.210.Nr. 2. 3.
§.214.) 388.

Bundesfürsten, gebührenfreieBeförderungder Tele=
gramme derselbenund ihrer Gemahlinnenund Wittwen
(V. v. 2. Juni F. 1. Nr. 1. FJ.4.) 524.

s. auchLandesherren.
Bundesrath:

1) Einberufungdesselben(V. v. 25. Sept.) 561. —
Ernennung von Bevollmächtigtenzu demselben(Bek.v.
27.Jan.) 39. (Bek.v. 9.Okt.)563.

2) GebührenfreiheitderTelegrammein Bundesraths=
angelegenheiten(V. v. 2. Juni F. 1. Nr. 2.) 524.

3) Erlaß der Landesgesetzefür Elsaß=Lothringenmit
ZustimmungdesBundesraths (G. v. 2. Mai F. 1.)491.—
EntlastungderRechnungenüber denLandeshaushalt(das.
KS.3.)491.
Reichs=Gesetzbl.1877.

1877. 17
Bundesrath (Fortf.)

4) Ernennung der Mitglieder des Patentamts auf
Vorschlag des Bundesraths (G. v. 25. Mai F. 12.)
503. — Regelung desGeschäftsgangs2c.beimPatentamt
unterZustimmungdesBundesraths (das.§. 17.) 504. —
desgl. des Berufungsverfahrensin Patentsachenbeim
Reichs-Oberhandelsgericht(das.F. 32.) 508.

5) Abgrenzung der Bezirke der Seeämter (G. v.
27. Juli §. 6.) 550. — FeststellungderGeschäftsordnung
des Ober-Seeamts (das. §. 33.) 556.

6) Zustimmung des Bundesraths zur Juweisung
von Prozessenan das Reichsgericht(Einf. G. z. G. V. G.
S§. 15—17.) 79. — Ernennung der Mitglieder des
Reichsgerichtsauf Vorschlagdes Bundesraths(G. V. G.
§. 127.) 65. — desgl. des Ober=Reichsanwalts und der
Reichsanwälte(das. §. 150.) 68. — Bestätigungder Ge=
schäftsordnungfür dasReichsgerichtdurchdenBundesrath
(das.§. 141.)67.

7) Zustimmungdesselbenzu Verordnungenüber
Revisionbei Gesetzesverletzung(Einf. G. z. C. P. O. J. 6.)
244.— desgl.zur AnwendungeinesVergeltungsrechts
gegenausländischeKonkursgläubiger(Konk.O. F. 4.)
352.— zuAusnahmenhinsichtlichderZwangsvollstreckung
in dasinländischeVermögenausländischerGemeinschuldner
(das.§.207.) 387.

8) Zeugenvernehmungder Mitglieder des Bundes=
raths (C.P. O. §. 347. Abs.2.) 145. (Str. P. O. F. 49.
Abs.2.) 261.

Bundesstaaten, Befugnissederselbenhinsichtlichder
Ausführung desGerichtsverfassungsgesetzes(Einf. G. z. G.
V. G. I. 3—6. 8. 9. 11. 13. 15. 17. 18. 20—22.)
77. (Vergl. auchG. v. 11. April §. 1.) 415. — Be=
stimmungenderselbenüber die Ausbildung angehender
richterlicherBeamten (G. V. G. F. 2.) 41. — Verfolgung
von Flüchtigen auf das Gebiet anderer Bundesstaaten
(das.§. 168.)71.

Einlegung der Rechtsmittel der Revision und Be=
schwerdebei demoberstenLandesgerichte(Einf.G.z.C.P. O.
8. 7.) 245.

MatrikularbeiträgederBundesstaatenzum Reichs=
haushalt für den Monat April 1877 (G. v. 26. März
§. 1. Nr. 3.) 407.— desgl.für dasEtatsjahr1877/78.
(G. v. 28.April §&.1.) 425. (G. v. 26.Mai §#.1. 3.)
514.

s. auch Landesgesetze, Landesregierungen,
Landesjustizverwaltung.

Bürgen des Gemeinschuldners,Rechteder Gläubiger
gegendieselben(Konk.O. J. 178.) 383. — Bürgschaft als
SicherheitsleistunggegenVerhaftung(Str. P. O. J. 118.)
275.

C
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Bürgerliches Necht, Vorschriftendesselbenüberdie
Prozeßfähigkeit(C.P. O. §. 50.) 91. — über Erwerb
beweglicherSachen (das. F. 238.) 126. — über Wirkung
derRechtshängigkeit(das.9.239.)126.—über Verpflichtung
zurHerausgabevonUrkunden(das.J. 387. Nr. 1.) 153.—
über Anträgeauf Wahnsinnigkeits-2c. Erklärung(das.
§. 595.) 190. — aufNichtigkeitvonEhen(das.F. 586.)
189. — überRechtedesBenefizialerbenbei derIwangs=
vollstreckung(das. §. 696. Abs.2.) 209. — überSchieds=
verträge(das.§. 853.) 239.

VorschriftendesselbenüberBestellungeinesBeistandes

§. 10.) 246. — über Beweiskraftvon Schuldurkunden
zur Eintragung in das Grund= oderHypothekenbuch(das.
S. 17.) 248. — Vorschriften,welchedurchdie Civil=
prozeßordnungunberührtbleiben(das.F. 16.) 248.

Bürgschaft, s. Bürgen.
Buße wegenunerlaubterBenutzungpatentirterErfindungen
(G. v. 25.Mai §. 36.) 509.

Antrag auf Juerkennungeiner Buße bei derNeben=
klage (Str. P. O. . 443—446.) 332. — Vollstreckung
der Entscheidungüber eineBuße (das.§. 495.) 343.

C.
Cession, s. Zession.
Chemiker, Zuziehungbei LeichenöffnungEtr. P. O.
G.91.) 269.

Chotzen, HerstellungeinerEisenbahnvondortnachAlt=
wasser(Vertr. mit Oesterreich=Ungarnv. 2. März) 415.

Civilgerichtliche Entscheidung, Berücksichtigung
im Strafverfahren (Str. P. O. §. 261.) 300. — Wieder=
aufnahme des Verfahrens in Strafsachen in Folge der
Aufhebung eines civilgerichtlichenUrtheils (das. F. 399.
Nr. 4.) 324.

Civilkammern bei denLandgerichten(G.V. G. §. 59.
70. 71. 77.) 52. — s.auchKammernfür Handels=.
sachen.

Civilprozesse, ErledigungdervorderGeltungderStr.
. O. anhängigenCivilprozessewegenBeleidigungenund
Körperverletzungen(Einf. G. z. Str. P. O. J. 11.) 348. —
GeltendmachungderRechtean denim Strafverfahrenmit
Beschlag belegtenGegenständenim Civilverfahren (Str.
P. O. FJ.111.) 273.

s. auchKlagen, Rechtsstreitigkeiten.
Eivilprozeßordnung (v. 30. Janr.) 83. — Druck.
fehlerberichtigungenzu den S§. 92. und 504. derselben,
Seite 489. — Einführungsgesetzdazu (v. 30. Janr.) 244.
— Zeitpunkt des Inkrafttretens (Einf. G. §. 1.) 244. —
Umfang der Anwendung (das.F. 3.) 244. — Geltungfür
die Landesherren2c.(das.§. 5.) 244. — rezesse,welche

1877.
Civilprozeßordnung (Forts.)
vor demInkrafttretender C.P. O. anhängig—
(das.8§. 18—20.) 249.— desgl.anhängigeZwanm
vollstreckungen(das.§.21.) 249.— früheraufgenomme
UrkundenunderworbenePfand=undVorzugsrechte(da
S. 22. 23.) 249. ’

Anwendung von BestimmungenderC. P. O.auf d
Verfahrenbei Zustellungenin Strafsachen(Str. P.0
§.37.)259.— desgl.aufdasKonkursverfahren(Konk.#
§. 65.) 365.— auf dieJwangsvollstreckungwegenKonkur
forderungen(das.§. 152.) 379. — auf die ——
nahmevon Rechtsstreitigkeitenüber Vermögender M
(das.8. 8.) 353.

AnwendungvonBestimmungenderC.P. O.aufdi
Ausschließungund AblehnungderMitgliederdesPaten
amts (G. v. 25.Mai §. 14.Abs.4.) 504.—desgl.ar
Zeugenund Sachverständigeim Verfahrenvor dem#n
amte (das. §. 29.) 507.

Civilsenate der Oberlandesgerichte(G. V. G. F#.i20
121. 117.) 64. — des Reichsgerichts(das.§S§.132. I
137.)66.— VereinigteCivilsenatebeimReichsgericht(da
S. 137.139.)66.

Corpora delicti, s. Ueberführungsstücke.
Costa Nica, Freundschafts=rc.VertragmitDeutschlan
(v. 18.Mai 75.) 13.

D.
Darlehen, Aufnahmefürdie Konkursmasse(Konk.O.K122.22.
Nr.2.)373.

Debitverfahren, Außfhebungderlandesgesetzlichen
schriftendarüber (Einf. G. z. Konk.O. F. 4.) 390.

von Deckersche Druckerei in Berlin, Ankaufdersebe
für das Reich (G. v. 23. Mai 8. 1.) 500.

Deckofsiziere, Pfändunggegendieselben(C.P. O. K#n..
Nr.6.7.J.749.Nr.8.Abs.2.)214.

Denunziation, (. Anzeige.
Depeschen, s. Telegramme. «
Deutsche, Niederlassungund Gewerbebetriebderselbenin
derSchweiz(Vertr.v.27.April76.Art.1.2.6.7. 3.
—desgl. in CostaRica (Vertr. v. 18.Mai 75. Art. 3.)
14. — Eheschließungin Costa Rica (das. Art. 9.) 18.
(Schlußprot.v. 21.Nov. 76.) 37. — Niederlassungund
Gewerbebetriebin Tonga (Vertr. v. I. Nov. 76.Art. 6.)520

Schutzder Waarenbezeichnungenund Marken von
Deutschenin Brasilien (Bek.v. 28.Febr.)406. 4—

GerichtsstandDeutscherimAuslande(C.P. O.#. 16.
568.) 85. (Str. P. O. §. 11.) 254. — Justellungenan
dieselben(C.P.O.S#.183.184.)115.(Str.P.O.. 40.
320.473.476.)259.— Entmündigungderselben(C.P. O.
S#.594. 617. 626.) 190. — Ehescheidungsklagen(das
HK.568s.573.)186. 4



Deutsche Sprache ist die Gerichtssprache(G.V. G.
S#.186. 187.) 74. — s. auch Gerichtssprache.

Deutschland, s. Reich.
Diebstahl., JuständigkeitderGerichte(G.V. G. §.27.
Nr.4.F.73.Nr.5.F.75.Nr.6. 46.

Dienst, Gegenständezur Ausübungdesselbensindder
Pfändung nichtunterworfen(C. P. O. J. 715. Nr. 6.) 214.

Dienstaufsicht beidenAmtsgerichten(G.V. G. §.22.)
45. — über die Beamtender Staatsanwaltschaft(das.
S. 148.)68.

Dienstaufsichtüber die Seeämter (G. v. 27. Juli
KG.6.)550.

Dienstaufwands=Einkünfte, Pfändung (C. P. O.
S.749.Abs.5.)220.

Dienstbehörde, GenehmigungzurZeugenvernehmungder
Beamten(C.P. O. FJ.341.)144. (Str. P. O. §.53.)262.
—desgl. zurVernehmungderBeamtenals Sachverständige
(das.§. 76.) 266. (C. P. O. J. 373.) 151. — desgl. zur
Auslieferung von Akten2c.in Untersuchungen(Str. P. O.
§. 96.) 270. — BenachrichtigungbeiVerhaftung derBe=
amtenzur Erzwingungdes Offenbarungseides(C.P. O.
5. 791.) 229.

Mittheilung an dieDienstbehördedesGemeinschuldners
über Eröffnung, Einstellung2c. des Konkursverfahrens
(Konk.O. S§.104. 105. 151. 175. 184. 191.)370.

s. auchBehörden.

Dienstbezüge, Rang der Forderungenan solchenim
Konkurse(Konk.O.§.54.Nr.1.)362.

Dienstboten, AusschließungvomSchöffenamt(G.V. G.
g. 33. Nr. 5.) 47. — Gerichtsstandderselben(C.P. O.
g. 21.) 86. — Zustellungenan dieselben(das. S§. 166.
169.)112.

Rechtsstreitigkeitenmit derHerrschaft(G.V. G. F.23.
Nr. 2.) 45. — vorläufigeVollstreckbarkeitder Urtheile
(C.P. O. §. 649. Nr. 2.) 200.

Aufkündigung des Dienstverhältnisseszum Gemein=
schuldner(Konk.O. §. 19.) 355.— Rang der Lohnfor=
derungen(das.F. 54. Nr. 1.) 362.

Diensteid, Berufungaufdenselben(C.P. O. F.351.)147.
Diensteinkommen, Dfändungdesselben,Wirkung(C.
P. O. §J.734.) 217. — Pfändbarkeit des Diensteinkom=
mens von Militärpersonen, Beamten, Geistlichen,Lehrern
(das.§.715. Nr. 7. §.749. Nr. 6. 8. Abs.2. 4. 5.)
214. — der Beamtenim Privatdienst(das. §. 749.
Abs.3.) 220. — s. auchGehalt.

Dienstgebäude, militärische,Beschlagnahmein solchen
(Str. P. O. g. 98. Abs.4.) 270. — Durchsuchung(das.
S. 105. Abs.4.) 272.
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Dienstherrschaft, Rechtsstreitigkeitenmit demGesinde
(G. V. G. F. 23. Nr. 2.) 45. — VorläufigeVollstreck=

bearkeit derUrtheile(C.P. O. F. 649. Nr. 2.) 200.
Dienstlohn, derPfändungnichtunterworfen(C.P. O.
§. 749. Nr. 1.) 220. — Rang der Lohnforderungenim
Konkurse(Konk.O. F. 54. Nr. 1.) 362.

Dienstverhältniß zumGemeinschuldner,Aufkündigung
(Konk.O. §. 19.) 355. — Rang derForderungendaraus
(das.§. 54. Nr. 1.) 362.

Dienstzeit, Berechnungderselbenbei denMitgliedern des
Reichsgerichts(G. V. G. F. 130.) 65.

Differenzhandel mitWaarenundBörsenpapierenseitens
eines Schuldners, welcherseineZahlungen eingestellthat
(Konk.O. F. 210. Nr. 1.) 388. -

Dinglicher Arrest (C.P. O. §. 797.) 230. (Str. P.
O. 8#.325. 326.) 311. -

Dinglichcherichtsstand(E.P.O.§§.25—27.)
87. —Lage einer Sache in verschiedenenGerichtsbezirken
(das.§. 36. Nr. 4.) 89.

Dingliches Recht,, AussonderungsansprücheaufGrund
eines solchen(Konk.O. S#.35. 36.) 358. — Ansprüche
wegenvorzugsweiserBefriedigung (das. §. 39.) 359.

Direktoren beidenLandgerichten(G.V. G. 8g8.58.61.
63. 65. 89.) 52.

Dispositionsbeschränkung, Eintragungim Grund=
oderHypothekenbuchzur Sicherstellung(C. P. O. J. 658.)
202. — s. auchVerfügungsrecht.

Dolmetscher bei gerichtlichenVerhandlungen(G. V. G.
S§.187. 188. 191—193.) 74. — Uebersetzenvon Ur=
kunden (C. P. O. FJ.133.) 106. — Eidesleistungvon
Stummen mit Hülfe eines Dolmetschers(das. §. 445.)
163. (Str. P. O. §. 63.) 264. — Bekanntmachungdes
Angeklagtenmit den Schlußanträgen durch einen Dol=
metscher(das. 9§. 258. 272. Nr. 2.) 300.

Drittschuldner bei der Zwangsvollstreckung(C.P. O.
S#.730. 738. 739. 742. 744. 750—754.)217.

Benachrichtigungdesselbenvon derVerpfändungbe=
gründetein Faustpfandrecht(Einf. G. z.Konk.O. F. 15.
Nr. 1.) 393.

Druckerei, Ankauf der von DeckerschenDruckereiin
Berlin für das Reich(G. v. 23.Mai F. 1.) 500.

Duldung einerHandlung,Zwangsvollstreckung(C.P. O.
. 775—777.)226.

Dünger, Pfändung(C.P. O. J. 715.Nr. 5.)214. (Konk.
O. F. 1. Abs.3.) 351.

Durchsicht der bei DurchsuchungengefundenenPapiere
(Str. P. O. F. 110.)273.

Durchstreichungen inUrkunden(C.P. O. J.384.)153.
C*



gebäuden(das.F.105.Abs.4.)272.

E.
Echtheit derUrkunden,Beweis(C.P. O. S. 402—408.
468. 558. 577.) 156.

Ediktalverfahren, s.Abwesende.
Editionseid imUrkundenbeweis(C.P. O. F. 391.)154.

Elche, . Ehesachen, Ehescheidung.
Ehefrau, Gerichtsstand(C.P. O. F. 17.)85.— Prozeß.
fähigkeit(das.§. 51.) 92. — Entmündigungsverfahren
gegendieselbe(das. §. 595.) 190. — GesetzlichesPfand=
und Vorzugsrechtderselben(Einf. G. §. 23. Abs.3.) 250.

Anfechtung der Sicherstellungoder Rückgewährdes
Heirathsguts(Konk.O. §. 25. Nr. 2.) 356. — Anspruch
der Ehefrau auf Aussonderung der währendder Ehe er=
worbenenGegenstände(das.F. 37.) 358. — Vorzugs=
rechtderselben(Einf. G. §. 13.) 392. — Nießbrauchdes
Gemeinschuldnersan demVermögender Ehefraugehört
zur Konkursmasse(Konk.O. FJ.1.) 351.

s. auchEhegatten.
Ehegatten, Rechtzur Zeugnißverweigerung(C.P. O.
§. 348. Nr. 2. S#§.=349.350.) 146. (Str. P. O. 8. 51.
Nr. 2. 9§.54. 55.) 262. — NichteidlicheVernehmung
(C.P. O. F. 358. Nr. 3.) 148. (Str. P. O. F. 57.)263.
—Klageantrag wegen Nichtigkeit von Ehen (C. P. O.
S. 584. 586.) 189. — wegen Entmündigung(das.
S#.595. 605. 607.) 190.

Verfahrenbei Vermögensabsonderungenunter Ehe=
leutennachfranzösischemund badischemRecht(Einf.G.
z. C. P. O. §. 15. Nr. 5.) 247.

Ehemannals Beistand der Angeklagten(Str. P. O.
§. 149.) 281. — Rechtsmitteldes Ehemanns(dafs.
S. 340. 371. 372. 398.) 314.— AntragdesEhegatten
auf Wiederaufnahmedes Verfahrens (das.S#S.401. 406.)
325. — Fortsetzungder Privatklage wegenBerleumdung
nachdemTode desEhegatten(das.F. 433.) 331.

Anfechtungvon Verträgen desGemeinschuldnersmit
seinemEhegattenund dessenVerwandten (Konk.O. F. 24.
Nr. 2. J. 33. Nr. 2.) 356. — desgl.von unentgeltlichen
Verfügungen zu Gunsten desselben(das. §F.25. Nr. 2.)
356. — Anzeigeüber das zwischendemGemeinschuldner
und seinem Ehegatten bestehendeGüterrecht (Einf. G.
§. 5. Nr. 2.) 391.

s. auchEhefrau.

Eheliches Leben, Klage auf Herstellungdesselben(#
P.O. . 568.570.575.580.)186.—Exzwingm
der Herstellung(das.§. 774.) 226. (Einf.G. F. 16
Nr.6.)248. «

Ehemann, s. Ehegatten.
Ehesachen, geistlicheGerichtsbarkeit(G. V. G. 8.15)
43.—AusschließungderOeffentlichteitinEhesachen( i
KS.171.)72.

Verfahrenin Ehesachen(C.P. O. §# 568—592,)
186.— MitwirkungderStaatsanwaltschaft(das.. 569.
579.586.589—591.)186.— Sühneversuch(das
K. 570—574.)186.— Ehescheidungsklage(das.#. 570.
575—50.592.)186.— Nichtigkeitsklage(das.&. 585

¾vR

s

644.) 188. — Verurtheilung zur Eingehung einer Ehe
oder zur Herstellungdes ehelichenLebens(das.88.J11.
779.) 226. «

VorschriftendesbürgerlichenRechtsüberRäckhchr,
Aufnahme-und Besserungsbefehle(Einf.G. z.C. P. O.
§. 16. Nr. 6.) 248. — AufhebungvonBestimmungen
über das Verfahrenin streitigenEhesachenin —
(das.§. 13. Nr. 6.) 246.

Ebescheidung, Verfahrenin Ehescheidungsklagen(C.P.O.
§#.570. 575—580.592.) 186. -

Vorschriftendes bürgerlichenRechts über Ehe
scheidungenauf Grund gegenseitigerEinwilligung(Einf.
G. z. C. P. O. I§.16. Nr. 5.) 248. — überZwangs.
maßregelnals Vorbedingungder Ehescheidung(das.§. 16
Nr. 6.) 248. — über böslicheVerlassung(das.§. 16.
Nr. 7. 8.) 248. #

s. auchEhesachen. «
Ehrenrechte, AblehnungvonPersonenalsSchiedsrichter
wegenMangels der bürgerlichenEhrenrechteiö•e§#.#
§. 85S.) 240. .

Ehtcnzctchcu,Pfandung(C.P.O.s.715.Nr.9.)2l4.s-
Eichordnung, BekanntmachungderAbänderungender
selben(Bek.v. 26.März) 408.

Eid,, VerfahrenbeiderAbnahme(C.P. O. 88.440—446 «
162(StrPO§63)264-—E1desleistungderLaudes-.
herren2c(CPOss441444)162(StrPO
§.71.)265.—derStummen(C.P.O.s.445.)163.-
(Str.P.O.s.63.)264.—derMitgliedergewisserk-
Religionsgesellschaften(C.P.O.s.446.)163.(Str.P.O.·
s.64.)264.—EidesleistungderZeugen(C.P.O.
ss.357·358.)148.(Str.P.O.§§.59—66.69.)263.—-«
Versicherungder Zeugenauf denfrühergeleistetenEid
(C. P. O. F. 363.) 149. (Str. P. O. F. 66.) 264. —
Eidesleistung von Sachverständigen(C. P. O. §. 375.)
152. (Str. P. O. §.79.) 267. — von Geschworenen
(das.§. 288.) 306. ·



Eid (Forts.)
Eidesleistungin fremderSprache (G. V. G. F. 190.)

74.—Verweigerung derEidesleistungvonJeugen(C.P. O.
§E.355.) 147. (Str. P. O. §. 69.) 265. — desgl.von
den Parteien (C. P. O. J#. 417. 420. 429. 430. 434.)
158. — Unfähigkeit zur Eidesleistung(das.S#.358. 433.)
148. (Str. P. O. §F.56.) 263. — Beschlußüber die
Eidesleistungim Urkundenprozeß(C. P. O. §. 558.) 184.

s. auch Diensteid, Eidesformel, Eideszu=
schiebung, Offenbarungseid, richterlicher Eid,
Schätzungseid.

Eidesformel für Schöffen(G.V. G. F. 51.) 51.— für
Dolmetscher(das. §. 191.) 74. — für Zeugen (C. P. O.
#. 357.443—445.)148. (Str. P. O. . 61—63. 71.)
263. — für Sachverständige(C. P. O. §. 375.) 152.
(Str. P. O. §S.79.) 267. — für Geschworene(das.§. 288.)
306. — Eidesformel für zugeschobeneEide (C. P. O.
6. 424.) 159. — Eingangund Schluß der Eidesformel
(das.§§.443. 444.) 163. (Str. P. O. F§.63.) 264.

Eidesleistung, s. Eid, Eideszuschiebung.
Eidesnorm (C. P. O. S##.391. 406. 424. 426. 427.
431. 444. 769.) 154. (Str. P. O. I#.63. 71.) 264.

Eidespflicht, VerletzungderselbendurchZeugen2c.
(C. P. O. . 422. 428. 432. 433. 439.) 159. —
Grund der Restitutionsklage (das. §. 543. Nr. 1. 3.
K.544.) 180. — Grund derWiederaufnahmeim Straf=
verfahren (Str. P. O. F. 399. Nr. 2. §. 402. Nr. 2.)
324.

Eidesunfähige (C. P. O. g. 358. Nr. 1. 2.) 148.
(Str. P. O. F. 56. Nr. 1. 2.) 263.

Eideszuschiebung,UnstatthaftigkeitderselbenzurGlaub=
haftmachung(C. P. O. §. 266.) 130. — Zulässigkeit
über welcheThatsachen(das.S#.410. 411.) 158. —
zum Beweis des Gegentheils (Einf. G. §. 16. Nr. 1.)
248.— ErklärungderParteienüberdieEideszuschiebung
(C. P. O. §. 417.) 158. — Eideszuschiebungan Streit=
genossen,gesetzlicheVertreter,Minderjährige,Verschwender
(das. §#. 434—436.) 161. — im Urkundenprozeß(das.
G.558.) 184.—in Ehesachen(das.§. 577.) 187.— im
Entmündigungsverfahren(das.§. 611.) 193. — Eides=
zurückschiebung (das. #. 413—415. 417. 418.
421—423. 432—436. 270.) 158.— WirkungderAn=
nahme,Zurückschiebung2c.für dieBerufungsinstanz(das.
S#.493. 495.) 171.

Eidliche Versicherung derWahrheit(C.P. O. g.266.)
130. —in Aufgebotssachen(das.8§.829. 840. Nr. 3.)
235. — zur Glaubhaftmachungdes Grundes der Zeug=
nißverweigerung(das.§. 351. Abs.2.) 147. (Str. P. O.
§. 55.) 262. — Versicherungunter Berufung auf den
frühergeleistetenEid(C.P.O. . 363.375.)149.(Str.P. O.
#. 66. 79.) 264.
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Eigennutz, strafbarer,ZuständigkeitderGerichte(G.V. G.
§. 75. Nr. 11.) 56.

Eigenthümer unbeweglicherSachen,Klagengegenden=
selben(C.P. O. I#.22. 27.) 86.

Eigenthumsklagen, Gerichtsstand(C.P.O. J.25.)S7.
Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz(v.
27. Janr.) 77. — Nichtanwendungdes F. S. desselben
auf denjenigenBundesstaat, wo das Reichsgerichtseinen
Sitz hat (G. v. 11. April F. 1.) 415. — Einführungs=
gesetzzur Civilprozeßordnung(v. 30. Janr.) 244. — zur
Strafprozeßordnung(v. 1. Febr.)346. — zur Konkurs=
ordnung (v. 10. Febr.) 390.

Einführungstermin derReichsustizgesetze(Einf.G. z.
G. V. G. §. 1.) 77. (Einf. G. z. C. P. O. J. 1.) 244.
(Einf. G. z. Str. P. O. J. 1.) 346. — desgl. der Konkurs=
ordnung(Einf.G. z.Konk.O. F. 1.) 390.

Erledigung der bei Einführung der C. P. O. an=
hängigenProzesse2c.(Einf.G. z.C.P. O. S#.18.20—23.)
249. — desgl. der vor Einführung der Str. P. O. an=
hängigenStrafsachen(Einf.G. z. Str. P. O. 9§8.8—12.)
347. — desgl. eines vor Einführung der Konk.O. an=
hängigen Konkursverfahrens (Einf. G. z. Konk. O.
§##8—ß13.)391.

Eingebrachte Sachen, Absonderungsrechtdes Ver=
pächtersoderVermiethers(Konk.O. §.41. Nr. 2. 4.)
359. — s. auchHeirathsgut.

Eingetragene Genossenschaften, s. Genossen=
schaften.

Einkaufs=Kommissionär, Aussonderungsrechtdes=
selbenbezüglichder abgesendetenWaaren (Konk.O. J. 36.)
358.

Einlassungsfrist bei denKammernfür Handelssachen
G. V. G. 8. 102.) 61. — beimLandgericht(C.P. O.
8.234.) 125.— beimAmtsgericht(das.§.459.)165. —
im Wechselprozeß(das.§. 567.) 185.— Abkürzungder.
selben(das. §. 204.) 118.— Vertagung wegenzu kurzer
Frist (das.J. 302.) 137.

Einlösung ausgegebenerSchatzanweisungen(G. v.
28. April F. 5.) 426. — desgl. ausgegebenerReichs=
Schuldverschreibungen(Erl. v. 14. Juni) 531.

Einlösungder aufgerufenenEinhundertmarknotender
BayerischenHypothek-und Wechselbank(Bek.v. 7. Juni
Nr. 3. 4.) 527. — desgl.derRostockerBank (Bek.v.
19.Dez.)575.

Einreden, ZeitpunktderGeltendmachung(C.P. O.§.251.)
128.— EinredederRechtshängigkeit(das.S8§8.235.247.)
125.— Gegenforderungmittels Einrede(das. §. 274.)
132.— Prozeßhindernde Einreden,Verhandlungund
Entscheidung(das.IS§.247—250.) 127.—insbesondere
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Einreden (Forts.)
vor demAmtsgerichte(das. F. 465.) 166. — in der Be—⸗
rufungsinstanz(das. I#.490. 500. Nr. 2.) 170. — in
derRevisionsinstanz(das.§. 529.)177.— imUrkunden=
prozeß(das.J. 557.) 184.

s. auchEinspruch, Einwand.

Einregistrirungsgebühren bei derRechtshülfe(G.
V.G.J. 165.)71.
EinschaltungeninUrkunden(C.P.O.K.384153.
Einschreibung, ZustellungendurchdiePostunterEin=
schreibung(C. P. O. F. 161.) 111. —desgl. in Patent=
sachen(G. v. 25.Mai F. 15.) 504.

Einsicht, FeststellungderzurErkenntnißderStrafbarkeit
erforderlichenEinsicht(Str.P.O.K.298))308.

Einsichtnahme von derMatentrolle,denPatentanmel=
dungen2c. (G. v. 25. Mai IS#.19. 23.) 505. (V. v.
18. Juni §F.18.) 537.

Einsicht der Parteien in die Prozeßakten(C.P. O.
§S.271.)131. —in dieAktendesGerichtsvollziehers(das.
§ 680.)206.

Einsichtnahmevon denAktendurchSachverständige
(Str. P.O. §. 80.) 267. —durch Vertheidiger(das.
S. 147.) 280. — durch den Anwalt des Privatklägers
(das.§. 425.) 329. — von denVoruntersuchungsakten
durchdenStaatsanwalt(das.F. 194.)288.

EinsichtnahmevondenangemeldetenKonkursforderun=
gen(Konk.O. §. 128.)374. — von den beiderVertheilung
zu berücksichtigendenForderungen(das.S§.139.146.)376.
—vonder AufstellungeinesInventars undderBilanz durch
den Konkursverwalter (das. §. 104.) 372. — von der
RechnungslegungdesVerwalters(das.F. 78.) 366.

Einsprachen gegendieUrlistenderSchöffen(G.V. G.
§. 37—39. 41.) 48. —desgl. derGeschworenen(das.
§. 89.) 58.

Einspruch, zur Instanzgehörig(C.P. O. F. 163.)111.
—Einspruch gegendieEntscheidungüberWiedereinsetzung
(das. §. 216.) 121. — gegenVersäumnißurtheile(das.
S§.303—312. 474.)137.— Einspruchvor demAmts=
gerichte(das. §. 462.) 166. — in der Berufungsinstanz.
(das. §§. 486. 500. Nr. 1.) 170. — gegenden Voll=
streckungsbefehl(das.§. 640.)198.— gegenUrtheile(das.
§. 645.) 199. — gegenein für vorläufigvollstreckbarer=
klärtesUrtheil (das.§. 657.)201.

EinspruchgegenamtsrichterlicheStrafbefehle(Str.
P. O. . 449—452.) 334.

Einspruchgegendie Ertheilung von Patenten (G. v.
25.Mai §S#F.3. 24. 25.) 501.

s. auchEinrede, Beschwerde.
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Einspruchsfrist, WiedereinsetzungbeiVersäumungde
selben(C.P. O.S#F.211.217.)120.— gegenVersäumnt
urtheile(das.§. 304.) 137. — gegenamtsrichterlich
Strafbefehle(Str.P.O.. 449.452.)334.

(Einf.G. z. C.P. O. J. 15.Nr. 1.)247.— Ruhenlasss
desVerfahrensdurchVereinbarung(C.P. O. F.228.)
123.— s. auchAussetzungdesVerfahrens2c.

EinstellungdesVerfahrensdurchdieStaatsanwalt=
schaft(Str.P. O. #. 168.169.)284.— vorläufigeEin=
stellungdurchdas Gericht(das.S. 196.203.204.208.)
289.— UrtheilüberdieEinstellung(das.F.259.)300.
—durch das Revisionsgericht(das.§. 394.) 323. —Ein=
stellungdesVerfahrensin Privatklagesachen(das.S#S.429,
431. 444.) 330. — beimTode des Privatklägers (das
§. 433.) 331. — KostenbeiEinstellung(das.§#§.502bis
504.)345. "

EinstellungdesKonkursverfahrens(Kont.O.§s.188-,
192.)384. «

(C.P.O.§§.814—822.)233.—inEhesachen(das
s.584.)189.—-inEntmüudigunggsachm(das.§.613.1
193. — Vorläufige Vollstreckbarkeitdes eine einstweilige
VerfügungaufhebendenUrtheils(das.§. 648.Nr. 5.)200.
— VorschriftendesbürgerlichenRechtsüber denErlaß
solcher(Einf.G. F. 16.Nr. 4.) 248. «

EinstweiligeAnordnungendesGerichtswegenSicherung
der Masse (Konk.O. J. 98.) 369.

buch.

(Str. P. O. . 16.18.) 255. — desgl.gegendieEröf.
nungderVoruntersuchung(das.S#§.179.180.)286.—
gegendie Strafvollstreckung(das.§. 490.) 342.

EinwendungengegendieSchlußrechnungdesKonkurs=
verwalters (Konk.O. §J.78.) 366. — gegendasVerzeich
niß der auszuzahlendenForderungen(das.§F.146.)378.
— gegendas Schlußverzeichniß(das.SF.150.152.)378.

s. auchEinreden, Einspruch, Widerspruch.

Hypothek-und Wechselbank(Bek. v. 7. Juni) 527.—
desgl.derRostockerBank (Bek.v. 19.Dez.)575. 4

Verfahrenbei Einziehungvon Gegenständen(Str.
P. O. 477—479.) 340. — EinziehungdurchStraf
befehldesAmtsrichters(das.§. 447.) 333. — desgl.
durchpolizeilicheStrafverfügung (das. §. 453.) 334. —
durchStrafbescheidderVerwaltungsbehörden(das.§.459.)
336.



Eisenbahnen, HerstellungeinerEisenbahnvonZütphen
nachGelsenkirchenundBocholt(Uebereink.mit denNieder=

landen v. 31. Juli 75.) 397. — desgl.von Altwasser
nachChotzen(Vertr.mit Oesterreich=-Ungarnv. 2. März)
415. — desgl. von Teterchenbis zur Saarbahn beiBouß
(G. v. 21. Mai) 513. (Erl. v. 14. Juni unter k.) 531.

GebührenfreieBeförderungvon Eisenbahnbetriebs=
Telegrammen(V. v. 2. Juni §. 1. Nr. 6. F. 4.) 524.

Elbzollgerichte (G.V. G. F. 14.Nr. I1.)43.
Elsaß=Lothringen, Erlaß der Landesgesetze(G. v.
2. Mai 8§.1.2.) 491.— BildungeinesLandesausschusses
für Elsaß=Lothringen(Erl. v. 29.Okt.74.) 492.

Gerichtssprachedaselbst(Einf.G.z.G.V. G. F. 12.)79.
Eltern, WiederaufnahmedesVerfahrensnachdemTode
des Verurtheilten(Str. P. O. . 401. 406.) 325. —
FortsetzungderPrivatklage wegenVerleumdungnachdem
Tode des Privatklägers (das. §. 433.) 331. — s. auch
Angehörige, Vater, Verwandte.

Endentscheidungen (C. P. O. #. 272—274. 292.
426.528.)132.

Endurtheile, BerufunggegendieEndurtheilederLand=
gerichte(G.V. G. F. 123.) 64. (C.P. O. §F.472.)168.
—Revision gegendie EndurtheilederOberlandesgerichte
(G.V. G. C.135.)66. (C.P. O. J. 507.)173.

EndurtheilbeimMangelderProzeßfähigkeit(C.P.O.
§. 54.) 92. — desgl.derBevollmächtigung(das.§. 85.)
97.— überprozeßbinderndeEinreden(das.§. 248.)128.
—Fällung, Verkündigungrc.derEndurtheile(das.9. 280
bis291.)133.— AushängenundZustellung(das.§. 287.
288.) 134. — Rechtskraft(das.##.293. 654.) 135.
(Einf. G. §. 19.) 249. — BedingtesEndurtheilübereinen
BeweisdurchEid (C.P. O. W. 425—427. 431—433.
439.) 160. — UrtheileunterVorbehaltderGeltendmachung
von Vertheidigungsmitteln(das. J. 502.) 172.— End=
urtheil im Urkundenprozeß(das. §. 562.) 185. — im
Entmündigungsverfahren(das.§. 615.) 193.— im Arrest=
verfahren(das.8#.802. 805—807.) 230.— Vollstreckungs=
befehlals Endurtheil(das.§. 640.)198.— Swangsvoll-
streckungaus Endurtheilen (das.S#§.644 ff.) 199.

Aufhebungeinesvor GeltungderStr. P. O. ergan=
genenEndurtheilsersterInstanz (Einf.G. z. Str. P. O.
§. 9.) 348.

WiderspruchgegenKonkursforderungen,für welche
ein Endurtheilvorliegt(Konk.O. J. 134.Abs.6.)376.—
s. auchUrtheil.

Enteignung einesGrundstücks,Gerichtsstand(C.P. O.
6. 27.) 87.
Entfernung eines Betheiligtenaus der Verhandlung
(. P. O. F. 143. 144.) 108. — des Angeklagtenaus
der Hauptverhandlung(Str. P. O. S. 230. 246.) 295.—
desgl. derZeugenund Sachverständigen(das.§. 247.) 298.

2
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Enthebung vom Amte, s. Amtsenthebung.
Entlastungsbeweis desBeschuldigten(Str. P. O.S.164.
283.

Entmündigungssachen, AusschlußderOeffentlichkeit
(G.V. G. 8. 172.)72. —Verfahren (C.P. O. g8.693
bis 627.)190.— Zuständigkeit(das.S#.594.606.617.)
190.— MitwirkungderStaatsanwaltschaft(das.§. 595.
597. 602. 604. 607.614.618.619.624.626.) 190.—
Klage gegendie Entmündigung(das.8§.605 ff.)192.—
Wiederaufhebungderselben(das.9§.616—620.625—627.)
193.— EntmündigungvonVerschwendern(das.. 621
bis 627.) 194.— BestellungeinesBeistandesfür Geistes=
schwacheund Verschwender(Einf. G. z. C. P. O. F. 10.)
246.

Entschädigung wegengesetzwidrigerBenutzungpaten=
tirter Erfindungen(G. v. 25.Mai §#.34.36.39.) 508.
— s. auchVergütung.

Entscheidungen:
1) Mitwirkung der Richter in gesetzlichbestimmter

Anzahl bei denEntscheidungen(G. V. G. F. 194.) 75.—
Stimmenmehrheit(das.F. 198.) 75. — Protokollirung
(C.P. O. F. 146. Nr. 5.) 108.

2) AbänderndeEntscheidungenin Bezug auf Ver=
säumnißurtheile(C.P. O. §. 309.) 138.— Beweiskraft
amtlicherEntscheidungen(das.§. 382.) 153.— Rechts=
kräftige Entscheidungen(das. §. 61—63. 69.) 93. —
nachträgliche(das.§§. 292. 478.) 135.— Rechtsmittel
der BeschwerdegegenEntscheidungen(das.S#.530. 531.
540. 702. Nr. 3.) 177.— ZuständigkeitderOberlandes=
gerichte(G. V. G. §. 123. Nr. 4. 5.) 64. — desReichs=
gerichts(das.§. 135. Nr. 2.) 66.

3) Erlaß und Bekanntmachungder gerichtlichenEnt=
scheidungenin Strafsachen(Str. P. O. #. 33—41.)
258. — EntscheidungenüberdieZuständigkeit(das.9. 15.
17— 19. 180.) 255. — über eine Beschlagnahme(das.
S&. 98. 100.) 270. — über Verfallen einer bestellten
Sicherheit (das. §. 122.) 276. —über Untersuchungshaft
und Sicherheitsleistung(das.S# 124. 125.) 276. — über
Erhebungder öffentlichenKlage (das.9#.170—175.)
284. — über den Einwand gegenEröffnungder Vor=
untersuchung(das. §. 179.) 286. — über Ergänzung der
letzteren(das.9. 195.)289.— überEröffnungdesHaupt=
verfahrens(das.S§. 196—211.) 289. — über Aus=
setzungderHauptverhandlungundLeitungderselben(das.
8. 227. 237. 245.) 294. — über die Zulässigkeitvon
Fragen an Zeugen2c. (das.§. 241.) 296. — über die
Schuldfrage (das. §. 262.) 300. —die Fragestellungan
die Geschworenen(das. I§. 291. 296.) 306. — Entschei=
dung des Strafgerichts über bürgerlicheRechtsverhältnisse
(das. §. 261.) 300. — Protokollirung derEntscheidungen
(das.§.273.) 303.
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Entscheidungen (Forts.)
4) Beschwerdeüber Entscheidungenin Strafsachen

(Str. P. O. #. 347—349. 351—353.) 315.— Ent.
scheidungendes Berufungsgerichts(das.S#§.360. 363.
369. 370. 372.) 317. — des Revisionsgerichts(das,
S. 375. 386. 389. 392—395. 398.) 320.— Entschei=
dungen in Betreff der Wiederaufnahmedes Verfahrens
(das. §. 412.) 327. — über die Strafpollstreckung(das.
§. 490—494.) 342. — über die Kosten des Strafver=
fahrens(das.S#§.496. 501.) 344.

5) Antrag auf gerichtlicheEntscheidungauf voran=
gegangenepolizeilicheStrafverfügung (Str. P. O. §F.453
bis 455.) 334. — gegenStrafbescheidederVerwaltungs=
behörden(das.I§. 459. 460. 463.) 336.

6) Entscheidungendes Konkursgerichts,Justellung
und sofortige Beschwerde(Konk.O. §. 66.) 365. — Ent=
scheidungüber Entlassung des Verwalters (das. §. 76.)
366. — über das Stimmrecht der Gläubiger (das.§. 87.)
368. —über dieVertheilung (das.§#.146. 150.) 378. —
über denLwangsvergleich(das.88. 170. 174.)382. —
über Einstellung des Verfahrens (das. §. 188.) 384.

7) Entscheidungendes Patentamts(G. v. 18.Mai
EK. 14. 15. 29. 30. 32.) 504. (V. v. 18. Juni §§. 1.
7—10. 19.) 533.— desgl. des Ober-Seeamts(G. v.
27. Juli S#.31. 32.) 555.

s. auch Beschluß, Spruch, Urtheil, Verfü=
gungen.

Entscheidungsgründe im Urtheil (C. P. O. . 259.
284. Nr. 4.) 129. (Str. P. O. §. 266.) 301. — Ver=
kündungderselben(C.P. O. §. 282.) 133. (Str. P. O.
§. 267.) 302. — Mangel derselbenist Gesetzesverletzung
(C. P. O. F. 513. Nr. 7. §F.526.) 174. (Str. P. O.
§. 377. Nr. 7.) 320. — Entscheidungsgründein dendurch
einRechtsmittelanfechtbarenEntscheidungen(das.S.34.)258.

Entweichung vonGefangenen,GrundzurDurchsuchung
(Str. P. O. F§.104.) 272. — SteckbrieflicheVerfolgung
(das.S#§.131. 132.)277. — FesselungVerhafteterzur
SicherunggegenEntweichung(das.§. 116.Abs.4.) 275.

Erben, UebergangdesPatentrechts(G. v. 25.Mai §. 6.)
502. — Erben desSchuldnersbei derZwangsvollstreckung
(C.P. O. F. 693—696.) 209. — Nichtverfolgungdes
Anspruchsauf Buße durchdie Erben desVerletzten(Str.
P. O. J. 444. Abs. 4.) 333.

Anfechtungvon Rechtshandlungendes Erblassers
gegendie Erben (Konk. O. F. 33.) 357. — Antrag 2c.
der Erben zur Eröffnung des Konkursesüber einenNach=
laß (das. 88. 204—206.) 387.

s. auchNachlaß.

1877.
Erbschaft,Gerichtsstand(c.P.O.K.28)87.—
gebungvon Erbschaftenfür dieMasse(Konk.O. F. 13
Nr. 2.) 373.— abgesonderteBefriedigungauseinerEr
schaftdesGemeinschuldners(das.S.43.)360.—f. 7
Nachlaß. «
Erbschaftliches Liquidationsverfahren *
z. C. P. O. §.15. Nr. 3. Abs. 2.) 247.

Erdichtete SchuldenoderRechtsgeschäfte,beträglich
Bankerutt(Konk.O. F. 209.Nr. 2.) 388.— Bestrafung
wegenGeltendmachungerdichteterKonkursforderungen(da
§. 212. Nr. 2.) 389. 1

Erfindungen, patentfähige(G. v. 25. Mai §6.1#
7. 11.20.)501.— nichtpatentfähige(das.. 1. Abs.2
§. 2. 10. 22. Abs. 2.) 501.— durchdie Landesgesez=
patentirteErfindungen(das.§§.41—44.) 509. 1

Erfüllung vonVerbindlichkeitengegendenGemeinschuldne
nachderKonkurseröffnung(Konk.O. F. 7.) 352.—desgl
der Erfüllung von zweiseitigenVerträgen (das.§. 15)
354. — von Lieferungsverträgen(das.F. 16.) 354.
Pacht=und Miethsverträgen (das. S#.17. 18.) 354.—
Dienstverträgen(das.§. 19.) 355. — Folge der Nicht
erfüllungvon Verbindlichkeiten(das.. 21.) 355.— Ge=
nehmigung des Gläubigerausschusseszur Erfüllung vor
RechtsgeschäftendesGemeinschuldners(das.F.121.Nr. 2)
373.

Ergänzung desUrtheils (C.P. O. J. 292. 462.4
502.) 135. — im Urkundenprozeßwegen Fehlens de
Vorbehalts derRechte(das.§. 562.) 185.— in Be
derErklärungvorläufigerVollstreckbarkeit(das.. 654,)20l.

Ergänzungsgeschworene (G. V. G. . 194.)75.
(Str. P. O. §. 285.) 305.— s.auchHülfsgeschworene.

Ergänzungsrichter (G.V. G. 8. 194.)75. ·
Grgäuzuugsschösseu(G.V.G.s.194.)75.—s.
Hülfsschöffen.

Ergreifung, BegründungdesGerichtsstandes(Str. P. O.
§. 9.) 254. — Durchsuchungzum SweckederErgreifung
(das.. 102—104.)271.

Erinnerungen, streitige,gegeneineRechnungoderei
Inventar(C.P. O.g.313.)139.

Erkenntniß, (. Urtheil.
Erklärungen beiderNebenintervention(. P.O.K. 4
65.67) 93.—in Bestbklagen.(das.§.E 95.—des

(das.§. 121. Nr. 4. §. 129.) 104. —insbes. in Ehe.
sachen (das. §. 577.) 187. — in Entmündigungssachen
(das. §. 611.) 193. — Erklärungen auf Befragen des
Vorsitzenden(das.§. 130.) 106. — über Beweismittel!
(as.K. 255.315.)129.— überzugeschobenenEid



Erklärungen (Forts.)
(das. §. 417.) 158. — über die Echtheitvon Urkunden
(das. . 402. 404.) 156. — NichterklärungüberThat=
sachen2c. (das. §. 299.) 136. — besond.im vorbereiten=
den Verfahren (das. F. 319.) 140. — Nachholung ver=
säumterErklärungenin derBerufungsinstanz(das.. 493.)
171.

Erklärung über Annahme oder Ablehnungvon Ge=
schworenen(Str. P. O. J#F.283. 437.) 305. — Erklä=
rung über den Beitritt zu Privatklagen(das.§. 415.)
328. — Erklärung des Beschuldigtenüber die Privat=
klage(das.S#§.422. 423.) 329.

Erklärungen der Kontrolbehörden über Personen,
welchesichder Wehrpflichtentzogenhaben(Str. P. O.
S.472.)338.

Erklärung des Gläubigerausschussesüber den Ver=
gleichsvorschlag(Konk.O. S#.164—166.)381.

s. auchAnschluß. und Gegenerklärung.
Ermächtigung zurProzeßführung(C.P. O.. 50.52.
54. 77.) 91. — des Gerichtsschreibersund Gerichtsvoll=
zieherszu Zustellungen2c.(das.§. 153.)109.

Ermittelungen, BefugnißderStaatsanwaltschaftzu
solchen(Str. P. O. F. 159.)283.

Ermittelungendurch das Konkursgericht(Konk.O.
8. 67.) 365.

s. auch Beweisaufnahme, vorbereitendes
Verfahren.

Eröffnung der gerichtlichen Untersuchung (Str.
P. O. N. 151. 154.) 282. — Antrag derStaatsanwalt=
schaftauf Eröffnung der Voruntersuchung(das. . 177
bis 181.)286. — EröffnungdesHauptverfahrens(das.
SS. 196—211.214. 216. 242. 263—265. 270. 294.)
289.— in Privatklagesachen(das.S. 423.)329.—
Entscheidungüber Eröffnung des Hauptverfahrensnach
vorangegangenerpolizeilicherStrafverfügung ist nicht er=
forderlich(das.. 456.) 335. — desgl.nicht im Ver=
fahrengegenStrafbescheide(das.. 462.) 336.— Er.
öffnungderUntersuchunggegenabwesendeWehrpflichtige
(das.S. 472.) 338.

Eröffnung des Konkursverfahrens, Wirkungfür
den Gemeinschuldner(Konk.O. g8. 5. 6.) 352. —
Leistungenan denselbennachder Eröffnung(das.8. 7.)
352. — desgl. Erwerbung von Pfand., Vorzugs. 2c.
Rechten(das. §. 12.) 353. — Wirkungder Eröffnung
auf die Verjährung (das. §. 13.) 353. — Erfüllung von

Rechhtsgeschäften(das.K. 15—21.)354.— Anfechtung
von Rechtshandlungenvor der Eröffnung(das.§. 22
bis 34.) 355. — Aussonderungsansprüche(das.8§. 36 bis
38.) 358.
Eröffnungsverfahren(Konk.O. S8 94—106.)369.—
Reichs=Gesegbl.1877.

1877.
Eröffnung des Konkursverfahrens (Fortf.)
insbes. über das Vermögenvon Aktiengesellschaften,Ge=
nossenschaften,Handelsgesellschaften2c.(das.9§.193—195.
198.)385. — übereinenNachlaß(das.§#.203 ff.)387.
— Eröffnungsantrag(das.S#§95—99. 101. 194. 199.
205.) 369. — Eröffnungsbeschluß(das.S§. 100. 101.
103—105.184.)370.

Erledigung eines vor Geltung der Konkursordnung
eröffnetenVerfahrens (Einf. G. z. Konk. O. §. 8 bis
13.) 391.

Unterbrechungdes Civilprozeßverfahrensin Folge
einer Konkurseröffnung(C. P. O. J. 218. 220.) 121.

Eröffnungssitzungen der Schwurgerichte(G. V. G.
G.93.) 59. (Str. P. O. J#.278. 281.) 304.

Ersatzreservisten, Verfahrengegendie ohneErlaubniß
ausgewandertenErsatzreservisten(Str. P. O. #. 470. 472.
Abs.4.) 338.

Erscheinen des Angeklagtenin der Hauptverhandlung
(Str.P. O.. 232.234.235.)295.

Erschwerende Umstände, Berücksichtigungbei der
Entscheidungüber die Schuldfrage (Str. P. O. X. 262.)
300.— Angabein denUrtheilsgründen(das.g.266.)301.
— Nebenfrage an die Geschworenen(das. F. 295.) 307.

Erstattung derKostenan denGegner(C.P. O. S. 87.
98—100. 108.) 98. — in Ehesachen(das. §. 591.)
189. — in Entmündigungssachen(das. &. 614.) 193.—
Empfangnahmeder zu erstattendenKosten durchden Be.
vollmächtigten(das.§. 77.) 96.

Erstattung der Auslagen an den freigesprochenen
Angeschuldigten(Str. P. O. F. 499.) 344. — derKosten
bei falscherAnzeige(das.§. 501.) 344. — derAuslagen
bei Privatklagen (das. §. 503.) 345.

Ersuchter Nichter, s. beauftragter RNichter.
Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften,
Aufhebungdes §. 51. undAbänderungder §#.48. und
64. des Gesetzesdarübervom4. Juli 1868 (Einf.G.z.
Konk.O. F. 3.) 390.— Erwerbs-undWirthschaftsgesell=
schaftenin Bayern (das. §. 6.) 391.

Erziehung derKinderdesGemeinschuldners(Konk.O.
S. 1. Abs.2.) 351. — Erziehungsgeldersind der Pfän=
dungnichtunterworfen(C.P. O. §. 749. Nr. 7.) 220.

Erziehungsanstalt, UrtheileüberUnterbringungVer.
urtheilterin einesolche(Str. P. O. F. 268.) 302.

Etat, s. Reichshaushalt, Landeshaushalt für
ElsaßtlLothringen.

Exequatur, ErtheilungdesselbenandieKonsularbeamten
in Deutschlandund CostaRica (Vertr. v. 18.Mai 75.Art.26.29)28.

Expropriation, s. Iwangsenteignung.
D
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Exterritorialität der Mitglieder von Missionen(G.
V. G. §§. 18—20.) 44. — GerichtsstandDeutscher,
welchedas Recht der Exterritorialität genießen(C. P. O.
§G.16.) 85. (Str. P. O. §. 11.) 254. — Zustellungen
an dieselben(C. P. O. §. 183.) 115.

F.
Fabrik, Gerichtsstandin Klagen, welcheden Geschäfts=
betriebeiner Fabrik.Niederlassungbetreffen(C. P. O.
§. 22.) 86. — Konkursverfahrenüber das Vermögender
inländischenFabrik-Niederlassungeines Schuldners im
Auslande (Konk.O. S. 208.) 387.

Fabrikarbeiter, Gerichtsstand(C.P. O. §.21.)86.—
Pfändung gegendieselben(das. §. 715. Nr. 4.) 214. —
s. auchArbeiter.

Fabrikzeichen, s. Markenschutz.
Jachbehörden, Gutachtenderselben(Str. P. O. #. 83.
91. 92.) 268. — Vertretung des Gutachtenskollegiali=
scher Fachbehörden in der Hauptverhandlung (das.
§. 255.) 299.

Fallimentsverfahren, Aufhebungder landesgesetzlichen
Vorschriften darüber (Einf. G. z. Konk.O. §. 4.) 390.

Fälschung von Protokollen(C.P. O. F. 150.) 109.
(Str. P. O. §. 274.) 303. — Fälschung von Urkunden
als Grund derRestitutionsklage(C. P. O. F. 543. Nr. 2)
180. — desgl. der WiederaufnahmedesVerfahrens(Str.
P. O. §. 399. Nr. 1. F. 402. Nr. 1.) 324.

Jamilie desGemeinschuldners,Unterstützungan dieselbe
(Konk.O. §. 51. Nr. 3. §. 53. 118. 120.) 362.

Familiensideikommisse, Aufrechthaltungder landes
gesetzlichenVorschriftendarüber(Einf.G. z.Konk.O. §. 5.
Nr. 1.) 391. — abgesonderteBefriedigung derFamilien=
fideikommißgläubiger(Konk.O. F§.45.) 360.

Faustpfandgläubiger, abgesonderteBefriedigungder=
selben(Konk.O. §. 40.) 359. (Einf. G. S#.14—16.)
393. — Gläubiger,) welchedenselbengleichstehen(Konk.
O. F. 41.) 359.

JFaustpfandrecht desGläubigersan gepfändetenSachen
(C. P. O. §. 709.) 212. — Faustpfandrechtebei der ab=
gesondertenBefriedigung im Konkurse (Konk.O. #. 40
bis 42.) 359. (Einf. G. 9§. 14—17.) 393. — Ver=
werthung von GegenständenderKonkursmasse,woran ein
Faustpfandrechtgeltendgemachtist (Konk.O. J. 117.) 372.

Feiertage, Zustellungenan solchen(C.P. O. §. 171.)
113. — Termine (das. §F.193.) 117. — Fristberechnung
(das.§. 200.) 118. (Str. P. O. F. 43.)260.— Zwangs=
vollstreckung(C. P. O. FJ.681.) 206.

Feldinventarium, Dfändung(C.P. O. §. 715.Nr. 5.)
214. (Konk.O. J. 1. Abs.3.) 351.

1877.
Feldrügesachen(Einf.G.. Str.P.O.J.3.)347.
Ferien, s. Gerichtsferien.
Ferienkammern bei den Landgerichten(G. V. G#
g.203.) 76.

Feriensachen, Begriff (G. V. G. F. 202.)76.
Feriensenate beidenOberlandesgerichtenunddemReichs=
gerichte(G.V. G. F. 203.) 76.

Fesselung Verhafteter(Str. P. O. §. 116. Abs.4.) 275.
Festgenommene, Vorführungan denRichter(Str.
P. O. g8. 128. 129.) 277. — Entweichungaus dem
Gefängniß(das.J. 131.)277. «

Festgestellte Forderungen, s. Forderungen
Festnahme von Personen,welchedieamtlicheThätigkeit
stören(Str. P. O. F. 162.) 283. —s. auch rsit
Festnehmung.

Feuerungsmittel,
213.
Feuerversicherungsanstalten, öffentliche, Rang
ihrer Forderungenim Konkurse(Konk.O. §. 54. Nr. 3)
362.

Fiskus, Gerichtsstand(C.P. O. §.20.) 86. — Nichtautz
schließungdes RechtswegsbeiAnsprüchengegendenselben
(Einf. G. §. 4.) 244. — Zwangsvollstreckunggegen ihn
(das.§. 15. Nr. 4.) 247.

s. auchReichs fiskus, Reichs=und Staatskasse

Flößer, Streitigkeitenmit Reisenden,Zuständigkeit(G.
V. G. F. 23. Nr. 2.) 45. — vorläufigeVollstreckbarkeit
derUrtheile(C.P. O. §. 649. Nr. 3.) 200. «

Flößereiabgaben, Zuständigkeitfür Ansprücheauf
solche(G. V. G. §. 70. Nr. 1.) 54. «

Flucht, UnzulässigkeitdesZwangsvergleichs,so langeder
Gemeinschuldnerflüchtigist (Konk.O. §. 162. Nr. 1.)380.

Flüchtige, Verfolgungauf das GebietandererBundez=
staaten(G. V. G. F. 168.) 71. "a

Durchsuchungzum Iweck der Wiederergreifungent
wichenerGefangenen(Str. P. O. J. 104.) 272.—
Fesselungbei Entweichungsversuchen(das.§.116.Abs.4.)
275. — Verhaftung bei Fluchtversuchenungeachtetbe=
stellterSicherheit(das.§.120.)275.— Steckbriefgegen
Flüchtige(das.S#.131. 489.) 277. «

Fluchtverdqcht,Verbaftuug(Str.P.O.ss.112.113«·
117121148)273—vorläusigeFestt-ehmung(das
§127)277—Strafvollstreckung(dass489)342

Fluchtversuch, s. Flüchtige. «
Forderungen,ZwangsvollstreckunginForderungeu1-«
P.O.§§.729——··44.749.750.753.)216. «

Faustpfandrechtean Forderungenim Konkurse(Konk.
O. SW#.40. 41.) 359. (Einf.G. §#.15—17.)393.

Pfändung(C.P. O. §.715.Nr.2



Forderungen (Forts.)
Zur Aufrechnung zuzulassendeForderungen (Konk. O.
§#.46—49.) 360. — betagteund bedingteForderungen
(das.9§.47.58—60.) 361.— Forderungenunterauflösender
Bedingung(das.S§. 59. 155. Nr. 4.) 364. —desgl.
unter aufschiebenderBedingung (das. 9§. 60. 88. 142.
155. Nr. 2.) 364. — Schätungswerthunbestimmterund
ungewisserForderungen (das. §. 62.) 364. — Ge=
nehmigungdesGläubigerausschusseszur Veräußerungvon
Forderungen(das.§. 121. Nr. 2.) 373.— Angemeldete
Forderungen(das. I#. 129—131.)375. — festgestellte
(das.S#.132. 133. 152.87.) 375.—streitig gebliebene
(das.§§. 134. 155. Nr. 1. §. 87.) 375.— Feststellung
durchrechtskräftigesUrtheil (das. §. 135.) 376. —
Zahlungen auf festgestelltebevorrechtigteForderungen
(das. §. 157.) 380. — Berichtigung dieserForderungen
nachdemJwangsvergleiche(das.S§.176.179.)383.—
HaftungderGenossenschafterfür die festgestelltenFor=
derungenan die Genossenschaft(das.§. 197.) 386. —
Strafe wegen Geltendmachungerdichteter Forderungen
(das.§. 212. Nr. 2.) 389.

s. auch Konkursforderungen, Nebenfor=
derungen.

Forstrügesachen (Einf.G. z.Str. P. O. F. 3.) 347.
Fortsetzung einer unterbrochenenHauptverhandlung
(Str. P. O. §. 228.) 294. — Fortsetzungder Privat=
klagenachdemTode desKlägers (das.8#8.433. 434.)
31.

Fragen des Vorsitzendenund derMitglieder(C. P. O.
S. 130. 131.) 106. — bei Zeugenvernehmung(das.
§S. 361—363. 365.) 149. — Fragerechtder ros
bei der letztern(das. §. 362.) 149.

Fragen bei der Zeugenvernehmungin Strafsachen
(Str. P. O. S. 67. 68.) 264. — des Sachverständigen
an die Zeugen (das.§. 80.) 267. — Fragen derBeisitzer,
desStaatsanwalts,desAngeklagtenunddesVertheidigers,
sowie der Geschworenenund Schöffen an Zeugen und
Sachverständige(das. 88. 239—241.) 296. — Frage.
stellungan die Geschworenen(das.S#§s.290—308.311.)
306.— Hauptfrage(das.I§. 293. 299.) 307.— Hülfs=
frage (das. 9§. 294. 296.) 307. — Nebenfragen (das.
. 295—298.) 307. — Schuldfrage(das. 88. 299.

293.) 308. — RevisionsgrundderStaatsanwaltschaft
wegenStellung oder Nichtstellungvon Fragen (das.
§.379.)320.

Fragestellung im Verfahren vor den Seeämtern
(6G. v. 27. Juli S#§.21—23.) 553.
anzösisches Recht, Vorschriftendesselbenüberden
erwählten Wohnsitz und über Vermögensabsonderungen

mntter Eheleuten(Einf.G. z.C.P. O. F. 15. Nr. 5.) 247.
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Frauen, Prozeßfähigkeit(C. P. O. F. 51.) 92. — Ab.
lehnungderselbenals Schiedsrichter(das. §. 858.) 240. —
s. auchEhefrau.

Freie Vorträge der Parteien(C.P. O. §. 128.) 105.
Freigebigkeit, Einkünfte aus der Freigebigkeiteines
Dritten unterliegennicht derPfändung (C.P.O. §. 749.
Nr. 3.) 220. — Forderungenaus einerFreigebigkeitdes
Gemeinschuldners(Konk.O. F. 56. Nr. 4.) 363.

Freiheitsstrafe, Vollstreckungin demBundesstaate,wok
sich der Verurtheilte befindet (G. V. G. F. 163.) 71.—
Vollstreckungin dem Bezirke eines andern Gerichts (das.
##164.) 71. — Verhängungdurch amtsrichterlichen
Strafbefehl(Str. P. O. F§.447.) 333. — Aufschubder
Vollstreckung(das.S#§.487. 488.) 342. — Haftbefehl
wegender Vollstreckung(das. §. 489.) 342. — An=
rechnungder Untersuchungshaft(das. §. 482.) 341. —
UmwandlungvonGeldstrafenin Freiheitsstrafen(Str. V. O
#K.491. 494.) 343. — insbesondereder durch einen
Strafbescheidder VerwaltungsbehördeverhängtenGeld=
strafen(das. §. 463.) 336.

Freilassung desAngeschuldigten(Str. P. O. S#.119.
123. 124. 128. 129. 132. 164.)27

Freisprechung des Angeklagten(Str. P. O. S##.259.
266. 314.) 300. — durch das Rerisionsgericht (das.
§. 394.)323. — WiederaufnahmedesVerfahrenswegen
neuerBeweisefür die Freisprechung(das. §. 399. Nr. 5.)
324. — desgl. in Folge des Eingeständnissesder straf=
barenHandlungdurchdenFreigesprochenen(das.§. 402.
Nr. 4.) 325.— FreisprechungeinesverstorbenenVer=
urtheilten(das. §. 411.) 326. — Wirkung der Frei=
sprechungin Bezug auf die Nebenklage(das.§. 444.)
333.—Kosten beiFreisprechung(das.9§.499.503.504.)
344.

Fremde Sprache, Vortrag der Parteien und Eides=
leistungin fremderSprache (G. V. G. J#. 189. 190.) 7.

Freundschafts=, Handels= und Schiffahrtsver=
trag mit CostaRica (v. 18. Mai 75.) 13. (Schlußprot.
v. 21.Nov. 76.) 37.— Freundschaftsvertragmit Tonga
(v.1.Nov.76.)517.

Frische That, Durchsuchung(Str. P. O. §.104.)271.—
Festnahme(das.S. 127.)277.

Fristen:
1) Versäumung von Fristen durch Streitgenossen

(C. P. O. §. 59.) 93. — Kostenfür Versäumung, Ver=
längerung2c. (das. S. 90.) 98. — Frist zur Sicherheits=
leistung (das. §. 105.) 101. — richterlicheFristen (das.
S. 198—204.) 117. — Frist in Gerichtsferien(das.
§. 201.) 118. — Frist bei Unterbrechungund Aussetzung
desVerfahrens(das.§. 226.) 123.— Frist zur Beweis=

%
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Fristen (Forts.)
aufnahme(das.g8.321. 329.) 140.— zur Vorlegung
von Urkunden (das. 9§. 393. 396)) 155.

2) Frist zu Anträgen auf Berichtigung des Urtheils
(C. P. O. I#. 291. 292.) 135. — zu Anfechtungsklagen
gegendie Entmündigung (das. S§. 605. 624.) 192. —
zumWiderspruchim Mahnverfahren(das.S#.632. 637.
640. 641.) 197. — zu Nichtigkeits=und Restitutions=
klagen (das. 9#8.549. 552.) 182. — zur Beantwortung
derBerufung(das.§. 484.) 170.— desgl.derRevision
(das.§. 519.) 176. (Einf.G. F. 7.) 245.

3) Frist bei der Versteigerung(C. P. O. 8. 717.)
214.— im Zwangsvollstreckungsverfahren(das.#. 688.
739. 744.) 208.—bei einstweiligenVerfügungen(das.
§. 820.) 233. — im Aufgebotsverfahren(das.8F.827.
831. 834. Nr. 3. §. 835.) 235. — zur Bestellung von
Schiedsrichtern(das.89.855. 857.) 240.

4) Berechnungder Fristen im Strafverfahren (Str.
. O. . 42 —45. 41.) 260. — Wiedereinsetzung(das.
SW.44—47. 234.) 260. — Frist zur Erhebung der
öffentlichenKlage durchdieStaatsanwaltschaft(das.F. 126.)
276. — zur Nachsuchungder richterlichenBestätigung
von Beschlagnahmen(das.§. 98.) 270. —zur Bestellung
eines öffentlichenVertheidigers (das. S. 140.) 279. —
Fristen zur Einlegung von Rechtsmitteln (das. S#§.340.
341. 344. 469. 482.) 314. — zur ErklärungbeimAn=
trag auf Wiederaufnahmedes Verfahrens (das. S§. 408.
409.) 326. — Fristen bei Privatklagen (das. §§. 422.
423. 425. 431. 433.) 329. — zum Einspruch gegen
amtsrichterlicheStrafbefehle(das.§§.449.452.) 334.—
zumAntrag auf gerichtlicheEntscheidunggegenpolizeiliche
Strafverfügung (das. #. 453. 455.) 335. — gegen
Strafbescheideder Verwaltungsbehörden(das.§. 459.
461.) 336.

5) Frist zur Anzeigeüber denBesitzvon Sachen des
Gemeinschuldners(Konk.O. 8§. 108. 109.) 371. — zur
Verwerthung eines Faustpfandes(das.S. 117.) 372. —
zur Anmeldungder Konkursforderungen(das.§#§.126.
128. 130.) 374. — Ausschlußfristin Betreff der Ver=
theilung (das. §§. 140 —146.) 377. — Widerspruchsfrist
gegendie EinstellungdesVerfahrens(das.J. 189.)385.

6) Fristenin Patentsachen(G. v. 25. Mai §F.15.
21.)504.

s. auch Berufungs-=, Beschwerde-, Einlas.
sungs=, Einspruchs=, Ladungs=, Noth- und
Iwischenfrist.

Früchte, nichtohneAntragzuzusprechen(C.P. O. §.279.)
133. — Pändung von solchen(das.. 714. 725.) 213.

AbgesonderteBefriedigung im Konkurse in Betreff
der Früchte desGrundstücks(Konk.O. §. 41. Nr. 2.) 359.

1877.
Fuhrkosten derPost=undTelegraphenbeamten(V
29. Juni) 545. — s. auchReisekosten.

Fuhrleute, StreitigkeitenmitReisendenüberFuhrlohn
(G. V. G. F. 23.Nr. 2.) 45. — vorläufigeVollstreck
keit der Urtheile (C. P. O. §. 649. Nr. 3.) 200.

G.
Gantverfahren, AufhebungderlandesgesetzlichenVo
schriftendarüber (Einf. G. z. Konk.O. §. 4.) 390.

Vergl. auchKonkursverfahren. —
Garnison, Gerichtsstandder Militärpersonenam Ga
nisonorte(C. P. O. I§. 14. 15. 21.) 85. — Vertrete
nicht prozeßfähiger Personen an Garnisonorten (be
G.55.)92.

Gastwirthe, abgesonderteBefriedigungderselben(Konk.
S.41.Nr.5.) 359.

Gebühren beziehenRichternicht(G. V. G. J. 7.) 42.—
Gebührender Jeugen und Sachverständigenim Wege
Rechtshülfe(das.§. 166.)71. 1

Gebühren der Prozeßbevollmächtigten2c. (C. M.#
S.34.) 88.— ErstattungdurchdenGegner(das.#. 8#
108. 115.)98. — Gebührender Zeugen(das.§. 366,
150. (Str. P. O. #. 70. 219.) 265.— der Sachbe
ständigen(C. P. O. F.378.)152.(Str. P. O. . 84
219.) 268. — Gebührender Rechtsanwältefür die d
theidigung(das.§. 150.)281.— desgl.in Privatklage
(das.§. 503.) 345. «

Gebuhreufiirpatentewv25Ma188896.
502. .

GebührensreieBeförderuugvonTelegrammen(V.
2. Juni) 524. .

Gebührenordnung (Einf.G. z. G.V. G. J. 1.)
(Einf.G. z.C.P. O. g.2.)244.

Gefahr im Verzuge,s. Verzug. «·
Gefälle, s. Abgaben.
Gefangene, DurchsuchungzurWiederergreifungentwichener
Gefangenen(Str. P. O. F. 104.) 272. ".

Gefangmßbeamte,8uzithngbeiHmrcchtungeu(sj
P.O. §. 486.)341. .

Gefängnißstrafe wegeneinfachenBankeruttsKonk.O
. 210. 214.) 388. — wegenBegünstigungeinzelne
Gläubiger(das.#. 211. 214.) 389. — wegenpflicht
widrigerAbstimmungin derGläubigerversammlung(das
G.213.)389. ,

Gefängnißstrafewegen gesetzwidrigerBenutzungpa—
tentirterErfindungen(G. v. 25.Mai F. 34.) 508.

Gegenanspruch (C.P. O. F. 33.) 88.



Gegenerklärungen, FristenzurZustellung(C.P. O.
§. 123.) 104. — Frist derVerwaltungsbehördezur Gegen=
erklärung auf Revisionsanträge (Str. P. O. JF.469.)
337.— Gegenerklärungauf Beschwerden(das.§.350.)316.

Gegenforderung, VerweisungzumbesonderenProzeß
(C. P. O. J. 136. 141.) 107. — Theilurtheil darüber
(das.K.274.)132.—RechtskraftderEntscheidung(das.
K.293.)135.

Gegenleistung, AbhängigkeitderAbgabeeinerWillens=
erklärungdavon(C.P. O. J. 779.) 227.

Gegenseitigkeit, Armenrechtan Ausländer(C. P. O.
S. 106.) 101. — VollstreckungderUrtheile ausländischer
Gerichte(das.§. 661. Nr. 5.) 202. — s. auch Vergel.
tungsrecht.

Gegenstände, welcheder Pfändungnichtunterworfen
sind (C. P. O. J. 715.) 213. — Beschlagnahmevon Ge=
genständenzu Beweismitteln (Str. P. O. J#. 94. 95.
98— 103. 106—109. 111.) 269. — Verfahren bei Ein=
ziehung,Vernichtung2c.von Gegenständen(das.S#§.477
bis 479.) 340.

Aussonderungvon Gegenständenaus der Konkurs=
masse(Konk.O. . 9. 35—38.) 353. — Anspruchauf
abgesonderteBefriedigungaus Gegenständen(das.9#§.3. 9.
12. 39—43. 108— 110.) 352. — Verkauf von Gegen=
ständen(das.S#.121. 122.)373.

s. auchSachen, Ueberführungsstücke.

Gegentheil, Beweis(C.P. O. §.428.) 160. (Einf. G.
§S.16. Nr. 1.) 248.

Gegenüberstellung der Zeugen(C. P. O. F. 359.)
149. (Str. P. O. §. 58. Abs.2.) 263.

Gegner, Zustimmungdesselbenzur Zurücknahmevon
Rechtsmitteln(Str. P. O. §F.345.)315.— Erklärung
auf Beschwerden(das.§.350.) 316.— auf denAntrag
wegenWiederaufnahmedesVerfahrens(das.408.) 326. —
Zustellungder Berufungs- und Revisionsschriftenan den
Gegnerin Privatklagen (das.§. 430.) 330.

Erstattungvon GebührenundKostendurchdenGegner
(C.P. O. I#F.87. 108. 115.)98. (Str. P. O. S#.503.
505.)345.

Gegner im Beschwerdeverfahrenvor dem Ober=
Seeamte (G. v. 27. Juli IS#.31. 32.) 555.

Gehalt der Richter (G. V. G. I§. 7—9.) 42. — der
Mitglieder des Reichsgerichts(das. S#. 128. 129.) 65.
(Einf. G. F. 19.) 80.

Pfändung einerGehaltsforderung(C. P. O. 8. 733.
734.) 217. — s. auchDiensteinkommen.

Geheimhaltung anvertrauterThatsachen,Verweigerung
desZeugnisses(C.P. O. §. 348. Nr. 5. F.350. Abs.2.)

146. (Str. P. O. J#. 52. 54.) 262. — s. auchVer=
schwiegenheit.
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Geisteskranke, Entmündigung(C.P. O. #. 593.597.
599.) 190. — Geisteskrankheitdes Angeschuldigten,vor=
läufigeEinstellungdes Verfahrens(Str. P. O. F. 203.)
290. —geisteskranke Zeugen (das. J. 250.) 298. —
Nichtvollstreckungvon Todesurtheilenan Geisteskranken
(das.§. 485.) 341. — Aufschubder Vollstreckungvon
Freiheitsstrafen(das.S. 487.) 342.

s. auchKrankheit.
Geistesschwache, Beistand(Einf.G. z.C. P. O. J. 10.)
246.

Geisteszustand desAngeschuldigten,Gutachtendarüber
(Str. P. O. J. 81.) 267.

Geistliche, Rechtzur Zeugnißverweigerung(C. P. O.
§. 348. Nr. 4. §. 350. Abs.2.) 146. (Str. P. O. §. 52.
Nr. 1. F. 55.) 262.— Pfändung gegendieselben(C. P. O.
§. 715. Nr. 6. 7. §. 749. Nr. 8. Abs.2.) 214.— Ver=
haftung zur Erzwingungdes Offenbarungseides(das.
P. 791.)229.

Zuziehung von Geistlichen bei Vollstreckung einer
Todesstrafe(Str. P. O. §. 486.) 342.

s. auch Religionsdiener.

Geistliche Gerichtsbarkeit (G.V. G. F. 15.)43.
Geld, gepfändetes(C. P. O. S#.716. 810.) 214.—
Hinterlegung von Geldern der Konkursmasse(Konk. O.
S§. 118. 120.) 372. — Quittung des Verwalters über
den Empfang von Geldern aus der Hinterlegungsstelle
(das.§. 125.)374.

Geldforderungen, Iwangsvollstreckungwegenderselben
(C. P. O. . 708—768.) 212. — insbesonderegegen
denFiskus, Gemeinden2c.(Einf. G. F. 15. Nr. 4.) 247.—
Pfändung von Geldforderungen(C. P. O. S§.730—750.)
217. — Arrest wegenderselben(das. §S.796.) 230.

Geldstrafe: f .
1) Geldstrafe gegen ausbleibendeZeugen (C. P. O.

§#.345. 346.) 145. (Str. P. O. §. 50.)261. —desgl.
wegenZeugnißverweigerung(C. P. O. F. 355.) 148.
(Str. P. O. F§.69.) 265. — desgl. gegenSachverständige
(C.P. O. §. 374.) 151. (Str. P. O. J. 77.) 267.

2) Geldstrafe zur Erwirkung von Handlungen und
Unterlassungen(C.P. O. #. 774. 775.) 226.
3) Festsetzungvon Geldstrafendurchamtsrichterlichen

Strafbefehl (Str. P. O. §. 447.) 333. —durch polizei=
liche Strafverfügung (das.§. 453.) 335. —durch Straf=
bescheideder Verwaltungsbehörden(das.J. 459.) 336.
— Umwandlungin Freiheitsstrafen(das.99.463. 491
494.) 337.

4) Geldstrafen können im Konkursverfahrennicht
geltendgemachtwerden(Konk.O. §. 56. Nr. 3.) 363.—
GeldstrafewegenGeltendmachungerdichteterForderungen
im Konkurse(das.§. 212.Abs.2.) 389.— wegenpflicht=



Geldstrafe (Forts.)
widrigerAbstimmungin derGläubigerversammlung(das.
8. 213.) 389.

5) GeldstrafewegenBenutzungpatentirterErfindungen
(G. v. 25.Mai 8#8.=34.36.) 508.— wegenunerlaubter
BezeichnungvonWaaren2c als patentirte(das.S.40.) 509.

s. auchOrdnungsstrafen, Vertragsstrafen.
Gelegenheitsgeschenke, Ausschließungderselbenvon
der Anfechtung(Konk.O. F. 25. Nr. I.) 356.

Geleit, sicheres, für abwesendeBeschuldigte(Str. P. O.
K.337.)313.

Gelsenkirchen, HerstellungeinerEisenbahnvonJütphen
nach Gelsenkirchen(Uebereink.mit den Niederlandenv.
31. Juli 75.) 397.

Gemahlinnen regierenderFürsten der Bundesstaaten,
gebührenfreieBeförderungihrerTelegramme(V. v. 2. Juni
S. 1. Nr. 1. §. 4.) 524.

Vergl. auchLandesherren.
Gemeindebeamte, ZuziehungbeimWiderstandgegen
Zwangsvollstreckungen(C. P. O. §. 679.) 206. —bei
Durchsuchungenohne Beisein des Richters oder Staats=
anwalts(Str. P. O. §L.105.)272.

Gemeindegerichte, Juständigkeit(G. V. G. FF.14.
Nr. 3.) 43.

Gemeinden, Gerichtsstand(C.P. O. S##.19. 23.) 86.
—Zustellung an dieselben(das. 9§#.157. 169.) 110. —
Zwangsvollstreckunggegendieselben(Einf. G. dazu §. 15.
Nr. 4.) 247. — Zulässigkeit des Rechtswegesbei An=
sprüchengegendieselben(das.F. 4.) 244.— Anwesenheit
von Vertretern der Gemeinden bei Hinrichtungen(Str.
P. O. F. 486.) 341.

AbgesonderteBefriedigung wegen Abgaben der Ge=
meinden(Konk.O. §F.41. Nr. 1.) 359. — Rang dieser
Forderungen (das. §. 54. Nr. 2.) 362. — Faustpfand=
rechtean den Pfandbriefen 2c. der Gemeinden(Einf. G.
§. 17.) 393.

Gemeindevorsteher, Aufstellung der Urlisten der
Schöffen(G. V. G. #. 36. 38.) 48. — Riederlegung
von Zustellungenbei demselben(C. P. O. F. 167.) 112.

Gemeinschaft, AuseinandersetzungdesGemeinschuldners
mit Dritten in einerGemeinschaft(Konk.O. S. 14.) 353.
—abgesonderte Befriedigung (das. §. 44.) 360.

Gemeinschuldner, UnterhaltdesselbenundseinerFa=
milie(Konk.O. F.1. Abs.2. ##.118.120.)351.—
Verlust desVerwaltungs-undVerfügungsrechts(das.§. 5.)
352. — Rückgewährungdes Rechts zur Verfügung über
dieKonkursmasse(das.S§#.177.192.)383.— Nichtigkeit
von Rechtshandlungendes Gemeinschuldners(das. §. 6.)
352. — Anfechtungderselben(das.§§. 22—34.) 355.—
Erfüllung derRechtsgeschäfte(das. §§. 15—21.) 354.—

Gemeinschuldner (Forts.) J
EinwendungendesGemeinschuldnersgegendieRechn
legungdesVerwalters(das.F.78.)366.— Ver
tung zur Auskunftertheilungan denVerwalter2c.
§. 92.) 368. — Richtentfernungvon seinemWohr
zwangsweiseVorführung2c.(das.IS#§.93.98.)368.

ZahlungsunfähigkeitdesGemeinschuldners(Kon
. 94. 97.) 369. — Antrag desselbenauf Eröff
desVerfahrens(das.9§. 95—97.) 369. — Beschn
desselbengegenden Eröffnungsbeschluß(das.K. 1
370. — Aushändigungder an denselbeneingeher
Postsendungenund Depeschenan denVerwalter#(
S. 111.)371. — Schließung seiner Geschäftsbücher
§.112.)371.— ZuziehungbeiAufzeichnungundSchs
der Masse (das.§. 113.)372. — Leistungdes O
barungseides(das.SF.115.162.Nr. 1.)372.— Erklät
über die angemeldetenForderungen (das.§#§.129.1
375. — Antrag auf AussetzungeinerAbschlagsvert
lung (das. §. 148.) 378. — Vorschlagzum Zwa
vergleich(das.##.160—169.)380. — Antragauf##
stellung des Verfahrens (das. S#. 188. 189.) 384.
Bürgen desselben(das. F. 178.) 383. 4

BestrafungdesGemeinschuldnerswegenbetrügli
Bankerutts (Konk. O. §. 209.) 388. — Wirkung##
rechtskräftigenVerurtheilung auf den ZJwangsv 4
(das.G#.183. 184.) 384. — Bestrafungwegen
fachenBankerutts (das. §. 210.) 388. — wegenBeg
stigung(das.§. 211.) 389.

AusländischeGemeinschuldner(Konk.O. §. 208.)3
Generalbevollmächtigter, Zustellungan densell
(C. P. O.F. 159.) 110. 5#
Generalfragen an Zeugen(C. P. O. 9 360)1
(Str. P. O.8. 67.) 264.

Generalstab des deutschenHeeres, Errichtungel
Stiftung im Interessedesselben(G. v. 31. Mai) 523.

Genossenschaften,Gerichtsstand(C.P. O. 9.. 19.2
86. (Einf. G. §. 15. Nr. 2.) 247. — Zustellungen
dieselben(C. P. O. F. 169.)112.

KonkursverfahrengegeneineeingetrageneGenosse
schaft(Konk.O. 3§. 195—197.) 386. — Bestrafur
der Vorstände wegenBankerutts 2c. (das. §. 214.) 38

AufhebungundAbänderungvonBestimmungend
Genossenschaftsgesetzesvom 4. Juli 1868 (Einf. G.
Konk.O. S. 3.) 300.

s. auchGesellschaften, Vereine. 1
Genossenschafter, solidarischeHaftungfür Forderung
derKonkursgläubiger(Konk.O. F.197.)386.— Ve
jährung zu Gunsten eines bei Eröffnung des Konkur
verfahrensausgeschiedenenGenossenschafters(Einf.G.
Abs.4.) 390.



Genossenschaftsregister,MittheilungandieBehörden
zur Führung desselbenüber Eröffnung 2c. des Konkurs=
verfahrens(Konk.O. #. 104. 105.151. 175.184.191.)

3070.
Perechtigkeiten, besondereGerichtefür Ablösungder=
selben(G. V. G. 8. 14. Nr. 2.) 43.
Gerichte, unabhängige(G. V. G. F. 1.) 41. — ordent=
liche (das. S#§.12. 13.) 43. — besondereGerichte(das.
§. 14.) 43. (Einf. G. z. G. V. G. F. 3.) 77. —Ver=

fahren bei denletzteren(Einf.G. z.C. P. O. F. 3.) 244.
(Einf. G. z. Str. P. O. F. 3.) 346.

SachlicheZuständigkeitder Gerichte(C. P. O. 88. 1
bis 11.) 83. (Str. P. O. I#. 1—6.) 253. —örtliche
Zuständigkeit(C. P. O. I#. 12. 18—25. 28—32. 34.
35.) 85. (Str. P. O. 98.7—13. 15. 21.) 253. — Be=
stimmungüberdie Juständigkeitdurchdas gemeinschaft=
licheobereGericht(Str. P. O. SF.4. 12—15. 19.)254.
—Selbstständige Thätigkeit der Gerichte innerhalb der
Grenzender öffentlichenKlage (das. §. 153.) 282.

« Nicht vorschriftsmäßigeBesetzungdes Gerichtsals
Revisionsgrund (C. P. O. F. 513. Nr. 1.) 174. (Str.
D.. O. J. 377. Nr. 1.) 320. — Nichtigkeitsklagedeshalb
(C. P. O. §. 542.) 180.

VerpflichtungderGerichte,demPatentamteRechts=
hülfezu leisten(G. v. 25. Mai §. 31.) 508. — desgl.

zur MitwirkungbeiUntersuchungvon Seeunfällen(G. v.
27. Juli §. 14. 20.) 552.
· s. auch Amtsgerichte, Berufungs=, Be=
schwerdegerichte, Konkursgericht, Landgerichte=
Oberlandesgerichte, Oberstes Landesgericht,
Prozeßgericht, Reichsgericht, Reichs=Ober=
handelsgericht, Revisionsgericht, Schöffen=,
Schwurgerichte, Strafgericht, Verwaltungs=
gerichte, Vollstreckungsgericht.

Gerichtliche Entscheidung über den Antrag auf
Strafverfolgung (Str. P. O. . 170—175.)284. —
gegen denBescheidderSeemannsämter(Einf. G. z.Str.
P. O. . 5.) 347.

Antrag aufgerichtlicheEntscheidungbei polizeilicher
Strafverfügung (Str. P. O. . 453—457.) 335. —
bei StrafbescheidenderVerwaltungsbehörden(das.8§.459
bis 462.) 336. —gerichtliche Entscheidungenbei der
Strafvollstreckung(das.S.. 490494.) 342.
· s. auchEntscheidungen.

chtliche Untersuchung, s.Untersuchung.
verichtsarzt bei Leichenöffnungen(Str. P. O. J. 87.)
268.

□—

Gerichtsbarkeit, ordentlichestreitige(G.V. G. SF.12.
13.) 43. (Einf.G. dazu#S.2. 3.)77.— besondere(G.
V. G. . 14.) 43. (Einf. G. z. C. P. O. J. 3.) 244.
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Gerichtsbarkeit (Forts.)
(Einf. G. z. Str. P. O. §. 3.) 346. — über Mitglieder
derMissionen (G. V. G. 8N8.18—20.) 44. — über Kon=
suln (das. F. 21.) 45. — Aufhebung der Privatgerichts=
barkeit(das.S. 15.) 43.

Gerichtsbeisitzer, Fragestellungan Zeugenund Ge=
schworene(Str. P. O. §. 239.) 296. — s. auchMit=
glieder, Schöffen.

Gerichtsferien (G. V. G. §§.201—204.)76.— Fristen=
lauf in denselben(C. P. O. F. 201.) 118.

Gerichtskosten, s. Kosten.
Gerichtspersonen, Ausschließungund Ablehnung(C.
P. O. 88.41—49.) 89. (Str. P. O. 8#8.22—32.) 256.

s. auchRichter, Schöffen, Geschworene.

Gerichtsschreiber:
1) Mitwirkung des Gerichtsschreibersbei der Rechts=

hülfe (G. V. G. F. 162.) 70. — Wahrnehmung des
Dienstes als Dolmetscher (das. §. 192.) 74. — Aus=
schließungund Ablehnung des Gerichtsschreibers(C. P.
O. §.49.) 91. (Str. P. O. F. 31.) 258. — Haftung
für verschuldeteKosten (C. P. O. §. 97.) 99. — Zu=
ziehungbei Verhandlungen(das.9§. 149. 151.) 109.—
ZustellungendurchVermittelung desselben(das. W. 152
bis 156. 173. 179. 187.) 109.— Beglaubigungvon
Abschriften(das. §. 156.) 110. — Einreichungder La=
dungenan denselbenzur Terminsbestimmung(das.S. 193.)
117. — Ausfertigungen und Auszüge aus dem Urtheil
(das.§&.286—288.) 134.— Ertheilung dervollstreckbaren
Ausfertigung(das.S#§.662. 663. 668. 669. 705.) 203.
— MitwirkungbeiderJwangsvollstreckung(das.F. 674.)
205.

2) Gerichtsschreiberdes Berufungsgerichts(C. P. O.
G.506.) 173. — Aenderung einer Entscheidungdes Ge=
richtsschreibersdurch das Prozeßgericht (das. §. 539.)
179.

3) ZuziehungbeiUntersuchungshandlungendesAmts=
richters (Str. P. O. §. 166.) 284. —bei derVorunter=
suchung(das. #§. 185. 186.) 287. — bei der Haupt=
verhandlung(das. S#§.225. 271. 275. 308.) 294. —
Vorlegung der Akten an die Staatsanwaltschaft bei der
Berufung (das. §. 361.) 317. — Ladungenund Zu=
stellungenin PrivatklagendurchdenGerichtsschreiber(das.
§. 425. 430.) 329. —Znziehung beiHinrichtungen(das.
§. 486.) 341.

4) BekanntmachungundMittheilungüberEröffnung
des Konkursverfahrens, die Anmeldefristen, Termine 2c.
durchdenGerichtsschreiber(Konk.O. S#.103. 104.) 370.
—desgl. Aufhebung desVerfahrens (das. S#.105. 151.)
370. — desgl.BestätigungdesZwangsvergleichs(das.
5. 175.)382.— desgl.WiederaufnahmedesVerfahrens
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(das. §. 184.) 384. — des Einstellungsbeschlusses(das.
§. 191.) 385. — Schließungder Geschäftsbücherdes
GemeinschuldnersdurchdenGerichtsschreiber(das. §. 112.)
371. — Eintragungder Anmeldungvon Konkursfor=
derungen(das.S#.127. 128.)374.

Gerichtsschreiberei (G.V. G. F. 154.)69. — Nieder=
legungvon Abschriftender Schriftsätze2c. auf derGerichts=
schreiberei(C.P. O. I§. 124.125.133. 243. 476.) 105.
—desgl. von Zustellungen(das.SS. 167. 169.) 112.—
von UrkundenüberBeweisaufnahmedurchausländische
Behörden(das.F. 3229.)141. — von schriftlichenGutachten
(das. §. 376.) 152. — von bestrittenenUrkunden (das.
§. 408.) 157. — AushängendesVerzeichnissesverkündeter
Urtheile(das.§. 287.) 134.

Niederlegung der Rechnungslegung des Konkurs=
verwalters auf der Gerichtsschreiberei(Konk. O. S. 78.)
366. — desgl. des Inventars und der Bilanz (das.
§S.114.) 372. — der Anmeldungen(das. F. 128.) 374.
—des Verzeichnissesder bei der Vertheilung zu berück=
sichtigendenForderungen(das. J§. 139. 146. 150.) 376.
—des Vergleichsvorschlags(das. §S.165.) 381. — des
Antrags auf Einstellungdes Verfahrens(das.§. 189.)
385.

Gerichtssprache (G.V. G. S§.186— 193.)74. (Einf.G.
§. 12.) 79. — Angeklagte,welchederselbenfcht mächtig
sind (Str. P. O. F. 258.) 300.

Gerichtsstand in Rechtsstreitigkeiten(C.P. O. 88.12
bis 37.) 85. — allgemeiner (das. S§. 12. 13. 18—20.
23. 28. 36. 471. 566. 568. 571. 594. 617. 729.839.)
85. — ausschließlicher(das. S#.12. 40. 707.) 85. —
gemeinschaftlicher(das.§. 36.Nr. 3.) 88. — dinglicher
(das.§§.25—27. 36. Nr. 4.) 87.

LandesgesetzlicheVorschriftenüber Fortdauer desGe=
richtsstandeseiner aufgelöstenGesellschaft2c. (Einf. G. z.
C.P. O. §F.15.Nr. 2.) 247.

Gerichtsstandin Strafsachen(Str. P. O. I§. 12bis
21.) 254. — Bestimmung durch das Reichsgericht(das.
§. 9.)254.—desgl. durchdas obereGericht(das.S§.12
bis 15. 19.) 255.

Gerichtsstandfür das Konkursverfahren(Konk.O.
S&.64. 202. 208.) 364.

Gerichtstafel, AnheftenöffentlicherZustellungen2c.
(C.P. O. S§.187. 189.) 116. (Str. P. O. I#.40.320.
476.)259.— desgl.derBekanntmachungendesAufgebots
(C. P. O. g8. 825. 842.) 234.

Gerichtstage, ordentliche,beimAmtsgericht(C.P. O.
K.461.)166.

1877.

Gerichtsverfassungsgesetz,TermindesInkraftt
(Einf.G. dazu§. 1.)77. (Einf.G. z.C.P. O. K.1.)
(Einf.G. z. Str. P. O. §. 1.) 346. (Einf.G. z.Kon
§. 1.) 390. — Anwendungdesselbenauf dieordent
streitigeGerichtsbarkeit(Einf.G. §#§.2—4.) 77. —
die Landesherren2c.(das.§. 5.) 77. — auf die ober
Landesgerichte(das.§.10.)78.

Nichtanwendungdes§. S. desEinf.G. aufdenjeni
Bundesstaat,wo das ReichsgerichtseinenSitz hat(W.
1I. April §. 1.) 415. ««

Anwendungvon Bestimmungendes G. V. G.
dieBefähigungzumAmt einesBeisitzersderSeeämt
(G. v. 27.Juli &.10.)551.— desgl.aufdasVerfah
vor den Seeämtern(das. I§. 19. 30.) 553. «

Gerichtsvollzieher,Dienst-,undGeschäftgver-JJ
(G.V.G.§.155.)69.—FällederAusschließuug
derAusübungdesAmts(das.s.156·)69.—·"-«
berufungderselbenzumSchbssenamte(das.s.34.Nr.c
48. — Mitwirkung bei derRechtshülfe(das.§. 162)#

KlagenderselbenwegenGebühren(C.P. O. F.3
88. — Haftung für die von ihnenverschuldetenKost
(das.§. 97.) 99. — Zuordnung für Arme (das.F.10
Nr. 3. J. 115.) 102.— Zustellungendurchdieselben(d
§. 152—156. 161. 173. 177— 180. 107. Nr. 3.) 10.
— Swangsvollstreckungen(das.##.674—683.685. 77
777.)205. — PfändungvonSachen(das.g8.712.71
720. 722—728. 751.) 213. — von Geldfordern[
Cas.SS.730.732.739.744.746.)217.— Verhastu
von Schuldnernzur ErzwingungdesOffenbarungsei
(das.S#.790.791.)229.

BeauftragungdesGerichtsvollziehersdurchdie Be
theiligten mit der Ladung von Zeugen2c. (Str. 9.
§. 38.) 259.

Gesammtschuldner, Haftung der rirn 7
für dieKostenals Gesammtschuldner(Str. P. O. . 4
50.) 344.

Gesammtstrafe, JuräckführungmehrerererkannterFre
heitsstrafenauf eine Gesammtstrafe(Str. P. O. #. 4
494.) 343.

Gesandte, JustellungenimAuslandedurchdieselben(6.
P. O. §. 182.) 115. — Legalisationvon Urkundencas.
§. 403.) 156.— s. auchMissionen.

Geschäft des Gemeinschuldners,SchließungoderFo·«
führung(Konk.O. . 118. 120.)372.— Veräußerung
desGeschäfts(das.§. 122.Nr. 1.)373.— Geschäft eines
ausländischenGemeinschuldnersim Inlande(das.K. q
387.

Geschäftsbücher desGemeinschuldners,Schließungd
denGerichtsschreiber(Konk.O. §. 112.) 371.— f. —
Handelsbücher.



Geschäftsführer, ProzeßführungohneAuftrag(E.P. O.
§. 85.) 97. — UnterzeichnungderSchriftsätze(das.§. 121.
Nr. 6.) 104.

Geschäftsgang, s. Geschäftsordnung.
Geschäftsgehülfen desGemeinschuldners,Aufkündigung
desDienstverhältnisses(Konk.O. S. 19.) 355.— Rang
ihrer Forderungen(das.K. 54. Nr. 1.) 362.

Geschäftsherr, Klagendesselbenundgegenihn (C.P.
O. F. 31.) 88.

Geschäftslokal, Justellungen(C.P. O. SK.165.168.169.)112.
Geschäftsordnung beimReichsgericht(G.V. G. . 141.
154.) 67. — desgl. beimOber-Seeamt (G. v. 27. JuliKG.33.)556.

GeschäftsgangbeimPatentamt(G. v. 25. Mai §. 17.)
504. (V. v. 18. Juni) 533.

Geschäftssprache vor demPatentamte(G. v. 25.MaiKG.33.)508.
s. auchGerichtssprache.

Geschäftsvertheilung bei denGerichten(G. V. G.
K. 62. 64. 121. 133.)52. (Einf.G. 8. 20) 80.

Geschlechtsvormundschaft (C.P. O. S. 51.) 92.

rensnachdemTode desVerurtheilten(Str. P. O. IF. 401.
406.) 325.

Anfechtungder Verträge des Gemeinschuldnersmit
Geschwistern(Konk.O. . 24.Nr. 2. S. 33.Nr. 2.) 356.

s. auchVerwandte.
Geschworene, Auswahl und Berufungderselben(G.
V. G. F. 81. 84—95.) 57. — Jahreslistender Ge.
schworenen(das.K.90.)58. (Einf.G. z.Str. P. O. K.2.)
346. — Reisekosten(G. V. G. 6. 96.) 59. — Bestrafung
wegenMilichtversäumniß(das.. 96.) 59. — Gleichzeitige
Berufung zumGeschworenenundzumSchöffen(das.F. 97.)
59. — Hauptgeschworene(das. §§. 89—92.) 58. —
Hülfsgeschworene(das.8§.89.90.98.)58.—.Ergänzungs=
geschworene(das.g. 194.) 75. — AbstimmungderGe=
schworenen(das.F. 194—202.)75.

Ausschließungvon Geschworenen(Str. P. O. S. 32.
377. Nr. 2.) 258. — Fragen derselbenan Zeugen2c. in
derHauptverhandlung(das.HK.239. 240.) 296. — Aus=
loosung2c. derselbenbei Bildung der Geschworenenbank
(das.9§.278—287.) 304.— Beeidigung(das.§§.288.
289.) 306.— Zuziehungvon Hülfsgeschworenen(dafs.
§. 280.)304.— vonErgänzungsgeschworenen(das.F. 285.)
305. — Fragestellungan dieGeschworenen(das.S#.290.

291. 295. 300. 301. 305—307.) 306.— Belehrung
durchdenVorsitzenden(das.&.306.) 308.— Verabfol=
gungvonUntersuchungsgegenständenan dieselbenin das
Reichs=Gesetzbl.1877,
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Berathungszimmer(das. g. 302.) 308. — Wahl desOb.
manns (das. J. 304.) 308. — Fällung ihres Spypruchs
(das. #§ 307— 314. 316.) 309. — Irrthum derselben
zum Nachtheil des Angeklagten(das. §. 317.) 310.

Mitwirkung gesetlichausgeschlossenerGeschworenen
ist Revisionsgrund (Str. P. O. §. 377. Nr. 2.) 320.—
VerletzungderAmtspflichtderselbenals Grund derWieder=
aufnahme des Verfahrens (das. g. 399. Nr. 3. §. 402.
Nr. 3.) 324.

Geschworenenamt, Unfähigkeitdazu(Str.P. O.6. 32.279.)258.
Geschworenenbank, Bildung derselben(Str. P. O.
§. 278. 280—283. 287. 288.) 304. — für mehrere
Verhandlungenan demselbenTage (das.§. 286.) 305.—
Nicht vorschriftsmäßigeBesetzungder Geschworenenbankist
Revisionsgrund(das. §. 377. Nr. 1.) 320.

Gesellschaften, Gerichtsstand(C.P. O. S. 19.23.)86.
(Einf.G. . 15.Nr. 2.) 247.— Vertretungderselbenin
Drivatklagen wegen Beleidigung2c. (Str. P. O. F. 414.
Abs.3.) 327. «

Anwendungvon BestimmungenderKonkursordnung
auf registrirteGesellschaftenin Bayern Einf. G. z. Konk.O.
S.6.) 391.

s. auchHandelsgesellschaft.
Gesellschafter, AuseinandersetzungdesGemeinschuldners
mit Gesellschaftern(Konk.O. . 14.) 353. — abgesonderte
Befriedigung des Gesellschafters(das. §. 44.) 360.

AntrageinesGesellschaftersaufEröffnungdesKonkurs=
verfahrens(das.K. 199.)386.— VorschlagzumIwangs=
vergleichdurch die Gesellschafter(das. §. 200.) 386. —
KonkursüberdasPrivatvermögeneinespersönlichhaftenden
Gesellschafters(das.g. 201.) 387.

Gesellschaftsgläubiger, Befriedigungderselben(Konk.S. J.20.)387.
Gesellschaftsvermögen, Konkursverfahren(Konk.O.K. 198.201.)386.
Gesetz imSinnederCivilprozeßordnung(Einf.G.z. C.P. O.
S. 12.) 246. — Gesetzesverletzungals Revisionsgrund (C.D. O. . 511—513. 525. 526. 528.) 124. (Einf.G.
S. 6. Nr. 1.2.) 244.

Gesetzim Sinne derStrafprozeßordnung(Einf.G. z.
Str. P. O. §. 7.) 347. — Gesetzesverletzungals Revisions=
grund(Str. P. O. F. 376—380. 384.393. 394.397.)
320.

Gesetzim Sinne der Konkursordnung(Einf. G.z.
Konk. O. F. 2.) 390.

s. auchLandes.) Reichsgesetze.
« E



GesetzgebendeVersammlungen, Mitgliederder⸗
selben könnendie Verufung zum Schöffenamtablehnen
(G. V. G. FJ.35. Nr. 1.) 48. — desgl. die Berufung
zum Beisitzerdes Seeamts (G. v. 27. Juli §. 10. Nr. 1.)
551. — Zeugenvernehmungder Mitglieder (C. P. O.
§. 347.) 145. (Str. P. O. F. 49.) 261. — Haft gegen
dieselbenzur Erzwingung desOffenbarungseides(C. P. O.
§. 785. Nr. 1. §. 786. Nr. 1.) 228.

LandesgesetzlicheBestimmungenüber Strafverfolgung
gegendie Mitglieder (Einf. G. z. Str. P. O. 8. 6.
Nr. 1.) 347.

Gesetzlicher Vertreter, s. Vertreter.
Gesinde, s. Dienstboten.
Gesindestreitigkeiten,, JuständigkeitderAmtsgerichte
(G. V. G. §. 23. Nr. 2.) 45. — vorläufigeVollstreck=
barkeit der Urtheile (C. P. O. F. 649. Nr. 2.) 200.

Geständniß desBevollmächtigten(C.P. O. F. 81.) 97.
— Wirksamkeit des gerichtlichenGeständnisses (das.
Ss. 261. 262. 494. 577. 611.) 130.— Widerruf(das.
g. 263.) 130. — FeststellungzumProtokoll (das.S§. 270.
470.) 131.

Verfahren vor demAmtsrichter beimGeständnißdes
wegenUebertretungBeschuldigten(Str. P. O. §. 211.
Abs. 2.) 292. — Verlesenvon Geständnissenin der
Hauptverhandlung (das. F. 253.) 299. — Geständniß
Freigesprochenerals Grund derWiederaufnahmedesVer=
fahrens (das. §. 402. Nr. 4.) 325.

Gestellung des Angeschuldigtenzur Befreiung von einer
Sicherheitsleistung(Str. P. O. §. 121.) 275. — Frei=
willige GestellungBeschuldigter im Verfahren vor dem
Amtsrichter (das.§. 211.) 291.

Gesundheitszustand, Berücksichtigungbei derHaftdes
Schuldners(C.P. O. §. 787.) 228. —bei derStraf=
vollstreckung(Str. P. O. §. 487.) 342.

Gewährleistungsanspruch (C.P. O.F.69.)94.
Gewalt beiZwangsvollstreckung(C.P. O. F. 678.)205.
Gewerbe#,,EntziehungderBefugnißdesSchiffersoder
Steuermanns zum Betrieb ihres Gewerbesin Folge ver=
schuldeterSeeunfälle(G. v. 27. Juli S§. 26. 27. 34.) 554.

Gerichtsstandder Niederlassungeines Gewerbes(C.
P. O. F. 22.) 86.

Konkursverfahrenüber das Vermögen der inländi=
schenGewerbsniederlassungeinesausländischenSchuldners
(Konk.O. F. 208.) 387.

s. auchGeschäft.
Gewerbegeheimniß, Grund zur Verweigerungdes
Zeugnisses(C. P. O. F.349. Nr. 3.) 146.

Gewerbegehülfen, Gerichtsstand(C.P. O. F.21.)86.
s. auchGeschäftsgehülfen.

Gewerbegerichte (G. V. G. §. 14. Nr. 4.) 43. »
Gewerbetreibende, Justellungenan dieselben(C.P.
O. g. 168.) 112. — Jeugnißverweigerungzur Wahrung
des Gewerbegeheimnisses(das. §. 349. Nr. 3.) 146.

Gewerkschaften, Gerichtsstand(C. P. O.§. 19.
23.)86.

Gewohnheitsrechte, Beweis(C.P. O. F.265.)130.
Glaubhaftmachung desGrundeszurAblehnungvon
Richtern(C.P. O. F. 44.) 90. (Str. P. O. F. 26.)257.
—desgl. von Sachpverständigen(C. P. O. J. 371.) 151.
(Str. P. O. F. 74.) 266.— desgl.derGründederZeug
nißverweigerung(C. P. O. §. 351.) 147. (Str. P. O.
G. 55.) 262. — desgl.derVersäumnißgründe(das.S. 45.)
260. (C.P. O. §.214. Nr. 2.) 120.

Glaubhaftmachungdes Ansatzes von Prozeßkosten
(C. P. O. K. 99.) 100. — prozeßhindernderEinreden
(das. §. 247.) 127. — thatsächlicherBehauptungen(das.
§. 266.) 130. — des Antrags zur Vorlegung einerUr=
kunde(das.§. 389. Nr. 5. §. 395.) 154. — der An=
sprüchebei der Berufung (das. §. 491.) 171. — in der
Revisionsinstanz(das.§§.508. 552.)173.— derGründe
vorläufigerVollstreckbarkeit(das.§§.650. 651.)200.—
desVerlusteseineraufzubietendenUrkunde(das.§. 840
Nr.2.)237.— desAntragszurAufhebungeinesSchieds=
spruchs(das.§. 869.)242.

Glaubhaftmachungder Jahlungsunfähigkeitdes Ge
meinschuldners(Konk.O. §. 97.) 369. — desgl. der
Zahlungsunfähigkeitoder Ueberschuldungeiner Aktienge
sellschaft2c. (das.S§. 194. 199.) 386. — der Ueber
schuldungeinesNachlasses(das.§. 205.) 387. — desgl.
des Antrags zur Aufhebungdes Jwangsvergleichs(das.
S. 173.174.)382. — Glaubhaftmachungbevorrechtigter
Forderungen(das.§. 176.)383.

Gläubiger im Mahnverfahren(C.P. O. S#.628. 634.
638. 639. 643.) 196. — bei der ZIwangsvollstreckung
(das.8§#.650. 651.673—677.690.691.699.700.737.
739—742.) 200.

s. auchKonkursgläubiger. .-
Gläubigerausfchuß,Bestellung(Konk.O.§§.79.86.«
102.) 366. — Antrag desselbenauf EntlassungdesVer
walters(das.§. 76.) 366. — Prüfung der Schlußrech
nung des letztern(das. F. 78.) 366. — Mflichten2c. der
Mitglieder (das.§5.80—84.) 366. — Beschlußfassung
(das.§. 82.) 367. — Antrag auf Berufung derGläubiger
versammlung(das.§.85.) 367.— VerpflichtungdesGe=
meinschuldnerszur Auskunft an denAusschuß(das.§. 93.)
368.— GewährungdesUnterhaltsfür denGemein=
schuldner2c. (das. §. 118.) 372. — Beschlußüber
SchließungoderFortführungdesGeschäftsdesselben,die9
Hinterlegungvon Geldern2c.(das.F. 118.Abs.2) 372
— Genehmigungzu Maßregelndes Verwalters(das.



Gläubigerausschuß (Forts.)
S. 121—125.) 373. — zu Vertheilungen(das.##.138.
147.)376.—bezüglichdesZwangsvergleichs(das.§§.163
bis 167. 170.)380.

Gläubigerversammlung, Wahl einesKonkursver=
walters (Konk.O. §. 72.) 365. — Antrag auf Entlassung
desselben(das. §. 76.) 366. — Rechnungslegungdes
Verwalters an die Gläubigerversammlung(das. #. 78.
119.)366.— BefugnissezurBestellungeinesGläubiger-
ausschusses(das. S§. 80. 83. 84. 86.) 366.— Berufung
derselben(das. §. 85.) 367.— Leitung, Abstimmungund
Beschlußfassung(das. §§. 86—90.) 367. — Untersagung
derAusführungeinesBeschlussesderselbendurchdasGe=
richt (das. §. 91.) 368. — Gewährung von Unterhalt
und Unterstützungan den Gemeinschuldner(das.S§. 118.
120.) 372. — Beschlußüber Schließungoder Fort.=
führung desGeschäftsund die Hinterlegungvon Geldern
(das.§. 120.) 373.— Genehmigungzu Rechtsgeschäften
des Verwalters (das.S#.122—125.) 373. — Bestrafung
wegenpflichtwidrigerAbstimmungin der Versammlung
(das.8. 213.) 389.

Glaubwürdigkeit desJeugen(C.P. O. F.360.)149.
(Str. P. O. F. 67.) 265.

Gnadengehalt, derPfändungnichtunterworfen(C.P.
O. §. 749. Nr. 8.) 220.

Gold= und Silbersachen, Zuschlagbei derVerstei=
gerung(C. P. O. S. 721.)215.—s. auchKostbarkeiten.

Grenzscheidungsklagen, Gerichtsstand(C. P. O.
§.25.) 87.

Großjährige unterväterlicherGewalt,Prozeßfähigkeit
(C.P. O. &.51.) 92.

Grundbuch, EintragungimWegederJwangsvollstreckung
(C. P. O. F. 658.) 202. — Beweiskraft der darin ein=
getragenenSchuldurkunden(Einf. G. §. 17.) 248. —
Aufgebotsverfahrenüber eingetrageneUrkunden(C. P.O.
S. 839. 849.) 237.

Eintragung der Eröffnung oder Aufhebung des
Konkursverfahrens(Konk.O. S§.106. 151. 175. 184.
191.) 370. — von Pfand- und Vorzugsrechten(das.
S. 12. 98.) 353. (Einf.G. §. 15. Nr. 3.) 393.

84. — Gerichtsstand(das.§.25.) 87.
Grundstücke,, Streitigkeitendarüber(C. P. O. §. 7.
25. 27.) 84. — Uebernahmedes Rechtsstreitsdurch
Rechtsnachfolger(das.§#.237. 238.) 125. — Iwangs=
vollstreckungin Grundstücke(das.S§. 755. 756.) 222.—
Arrestlegung(das. §. 817.) 233.

Erstehung von Grundstückenfür die Konkursmasse
(Konk.O. §. 122. Nr. 2.) 373.

Ankauf zweierGrundstückein Berlin für das Reich
(G. v. 23. Mai) 500.

1877. 35

Gutachten, Verweigerungdesselben(C.P. O. Ss. 373.
374.) 151. (Str. P. O. . 76. 77.) 266.— Verpflich=
tung zur Abgabevon Gutachten(das.§. 75.) 266.—
Gutachtenvon Fachbehörden(das. I§. 83. 91. 92.) 268.
—Verlesen von Gutachtender Behörden (das.§. 255.)
299.

Gutachtendes Patentamtsüber Patentfragen(G.
v. 25. Mai §. 18.) 505.

s. auchSachverständige.
Güterabtretung, Aufhebungder Landesgesetzeüber
die Rechtswohlthatderselben(Einf. G. z. Konk.O. F. 4.)
390.

Güterpflege bei BeschlagnahmedesVermögensvon ab—
wesendenBeschuldigten(Str. P. O. J. 334.) 313.

Güterrecht zwischendem Gemeinschuldnerund seinem
Ehegatten, Anzeige darüber (Einf. G. z. Konk.O. F. 5.
Nr. 2.) 391.

Gutgläubiger Empfänger einer unentgeltlichen
Leistungvom Gemeinschuldner(Konk.O. F. 30.) 357.

Gütliche Beilegung desProzesses(C.P. O. F. 268.)
131.

Gutsniederlassung, GerichtsstanddesEigenthämers,
NutznießersoderPächters(C.P. O. F. 22.) 86.

H.
Hafenbehörden, Mitwirkungbei derUntersuchungvon
Seeunfällen (G. v. 27. Juli I§. 14. 20.) 552.

Haft, StrafegegenausbleibendeJeugen(C.P. O. §.345.)
145. (Str. P. O. §. 50.) 261. — bei Verweigerungdes
ZeugnissesoderGutachtens(C. P. O. J#. 355. 374. 597.)
148. (Str. P. O. §. 69.) 265. — zur Erzwingungoder
Unterlassungvon Handlungen (C. P. O. I#. 774. 775.)
226. — zur Erzwingung des Offenbarungseides(das.
K. 782—795.) 227. — Vollstreckungder Haft (das.
S#.787. 788. 812.) 228.

Haft gegenden Gemeinschuldnerzur Sicherung der
Masse(Konk.O. S#.93. 98.) 369.

s. auchFestnahme, Verhaftung.
Haftbefehl gegenSchuldner(C.P. O. #. 789. 790.)
229. — gegenAngeschuldigte(Str. P. O. J§. 114. 121.
123—128. 130—132. 168.)274. — gegendenAn=
geklagtenbeim Ausbleiben in derHauptverhandlung(das.
. 229. 235.)294. — Hafrbefehlbehufsder Strafvoll=
streckung(das. §. 489.) 342. — s auchHaft.

Haftpflichtgesetz vom7. Juni 1871, Aufhebungdes
§.6 desselben(Einf.G. z. C. P. O. §. 13. Nr. 3.) 246.

Handarbeiter, Gerichtsstand(C.P. O. §.21.)86. —
Dfändung derzumBeruf unentbehrlichenGegenstände(das.
§. 715. Nr. 4.) 214.

Es



Handelsbücher, unterlasseneoderunrichtigeFührung,
Vernichtung 2c. (Konk.O. §F.209. Nr. 3. 4. F. 210.
Nr. 2. F. 214.) 388. — SchließungderGeschäftsbücher
des Gemeinschuldnersdurchden Gerichtsschreiber(das.
§. 112.) 371.

Handelsgericht, AufhebungderZuständigkeitdesselben
nachF. 48. des Genossenschaftsgesetzesvom 4. Juli 1868
(Einf. G. z. Konk.O. §. 3. Abs. 2. zu 1.) 390.—s. auch
Kammern für Handelssachen.

Handelsgeschäfte, Rechtsstreitigkeitenaus denselben
(G. V. G. F. 101. Nr. 1. 3.) 60. — Zuständigkeitin
Klagen aus Handelsgeschäftenauf Messen2c. (C.P. O.
5. 30.) S8.

Handelsgesellschaft, Konkursverfahrenüberdas Ver=
mögen einer solchen (Konk.O. 9§. 198. 199.) 386. —
ZIwangsvergleich(das. §. 200.) 386. — Ausfall der Ge=
sellschaftsgläubiger(das.§. 201.) 387.— Bestrafungder
LiquidatorenwegenBankerutts (das. S. 214.) 389.

Handelsgesetzbuch, Aufhebung von Bestimmungen
desselben(Einf. G. z. C. P. O. J. 13. Nr. 2.) 246.

Geltendmachungvon Pfand- oderZurückbehaltungs=
rechtennach den Bestimmungen desselbenim Konkurse
(Konk.O. §J.41. Nr. 8.) 360.

Handelsniederlassung, Gerichtsstand(C.P. O. §.22)
86.— Konkursverfahrenüber dasVermögenderHandels=
niederlassungeinesausländischenSchuldnersim Inlande
(Konk.O. §. 208.) 387.

Handelsregister, Mittheilung an die Behördenzur
Führung desselbenüber Eröffnung 2c. des Konkursver=
fahrens(Konk.O. 9S#.104. 105. 151. 175. 184. 191.)
370.

Handelsrichter, das Amt derselbenist einEhrenamt
(G. V. G. F. 111.) 63. — ihre Ernennung und Amts=
verhältnisse(das. IG#112—116. 109.) 63. — Anmts=
enthebung(das. §S.117.) 63.

Handelssachen, Begriff (G. V. G. F. 101.)60.
Vergl. auchKammern für Handelssachen.

Handelsvertrag mit CostaRica (v. 18.Mai 75.) 13.
(Schlußprot.v. 21.Nov. 76.) 37.

Handelszeichen, s. Markenschutz.
Handlung, s. Handelsniederlassung, Geschäft.
Handlungen, Zwangsvollstreckungzur Erwirkungvon
Handlungen(C.P. O. . 773. 774.) 226.

Handlungen der Streitgenossen(C. P. O. F. 58.)
93. — derNebenintervenienten(das.I#.64. 65.) 94. —
Aussetzungder Verhandlung bei Verdachteiner strafbaren
Handlung (das.F. 140.) 107. — Zuständigkeitin Klagen
aus unerlaubtenHandlungen(das.§F.32.) 88.

Handschrift, s. Schriftvergleichung.

§. 23. Nr. 2.) 45. — vorläufige Vollstreckbarkeitder
urtheile(C.P.O. §.649.Nr.3.)200.—Pfändung
desHandwerkszeugs(das.§.715.Nr. 4.)214.

AbgesonderteBefriedigungderselbenim Konkurse
(Konk.O.K.41.Nr.6.)359. -

Haaptfrqgc,3assuug(Stk-POss293299)307··
Hauptgeschworene(GVGsss9-—92)58 (Stt.
P. O. . 280ff.) 304. .

Hauptintervention beiRechtsstreiten(C.P. O. S#.61.
62. 78. 236. 462.) 93.

Hauptschöffen (G.V. G. F.42.Nr. 1. 89.43—45.)49
Hauptverfahren:

1) vor denvereinigtenStrafsenatendesReichsgerichts
beiHoch-oderLandesverrath(G.V. G. §.138.)66.c

2) Zuständigkeitfür das Hauptverfahren(Str. P. O.
§S.17.) 255. — Einwanddes Angeschuldigtenüberdie
Zuständigkeit(das. 8§. 16. 18.) 255. — Theilnahmeder
Richter an demHauptverfahren(das.F. 23.) 257.—
WiederholteVernehmung der Zeugen im Hauptverfahren
(das.§. 66.) 264.

3) Entscheidungüber die Eröffnung des Haupt=
verfahrens(Str. P. O. g8. 196-211. 188. 214. 216.
270.)289.— BeschwerdegegendieAblehnungderEr
öffnung (das. §. 209.) 291. — Hauptverfahrenvor dem
Schöffengerichteohne Anklage und Eröffnungsbeschluß
(das.§. 211.) 291.— BerücksichtigungderGründedes
EröffnungsbeschlussesbelderUrtheilsfällung(das.8§.263bis
265.)300.—bei derFragestellungan dieGeschworenen
(das.§. 294.) 307.— Eröffnungdes Hauptverfahrens
in Privatklagesachen(das.§. 423.) 329. #

4) UnzulässigkeitdesZwangsvergleichsbeischwebendem
Hauptverfahrengegenden GemeinschuldnerwegenBan=
kerutts(Konk.O. §. 162. Nr. 2.) 380.

s. auchHauptverhandlung.

Hauptverhandlung: .
1) Hauptverhandlung vor den Schöffengerichten

(G. V. G. F. 30.) 47. — vor den Strafkammernder
Landgerichte(das.§. 77.) 56. ’

2) AnbringungvonAblehnungsgesucheninderHaupt.
vexhandlung (Str. P. O. F. 25.) 257. —gerichtliche
Entscheidungenim Laufe derselben(das. §. 33.) 258. —
Beeidigung der JZeugen(das. §9. 65. 222.) 264. —
Nichtladung der Landesherren2c. zur Hauptverhandlung
(das. §. 71.) 265. — Bestimmung des Gerichtsfür die
Hauptverhandlungin demBeschlusseüber Eröffnungdes
Hauptverfahrens(das. F. 205.) 290. — Vorbereitungder
Hauptverhandlung(das.S#§.212—224.) 292. — Haupt
verhandlung vor den Schöffengerichtenohne schriftlich



Hauptverhandlung (Forts.)
erhobeneAnklageundHauptverhandlungvor demAmts=
richterohneJuziehungvon Schöffen(das.§.211.) 291.

3) Verfahrenbei derHauptverhandlung(Str. P. O.
§K. 225—275.) 294. — Beweisaufnahme,Vernehmung
desAngeklagtenund derJeugen 2c. (das.8§. 237—257.)
296. — Verlesenvon Urkunden, Aussagender Zeugen2c.(das. 88. 248—256.) 298. — Urtheilsfällung(das.S# 259—268. 273.) 300. — Protokoll (das.SS. 271—274.) 302. — Ausfertigungdes Urtheils
(das.§.275.) 303.

4) Hauptverhandlungvor denSchwurgerichten(Str.
P. O. 276—317.) 304.— Bildung derGeschworenen=
bank (das.S§. 278—288.) 304. — Fragestellungan die
Geschworenen(das. 88. 290—301.) 306. — Berathung
undSpruchderselben(das.I§. 301—314.316.)308.—
BerichtigungdesSpruchs(das.S#.309—312.)309. —
Urtheilsfällung(das... 315.316.)310.— Verweisung
derSachezur neuenVerhandlungan dasnächstfolgende
Schwurgericht(das.§.317.)310.

*7 5)HauptverhandlunggegenabwesendeBeschuldigte
(Str. P. O. S#.319—322.327.) 310. — insbesondere
gegenAbwesende,welche sich der Wehrpflicht entzogen
haben(das.IS§.470. 473. 474.) 338.

6) Jurücknahmevon RechtsmittelnnachBeginnder
Hauptverhandlung(Str. P. O. S. 345.) 315. — Haupt.
verhandlungin derBerufungsinstanz(das.##364—366.
370.371.373.)318.—Fchlen derStaatsanwaltschaftrc.in derHauptverhandlungals Revisionsgrund(das.. 377.
Nr. 5.) 320. — Hauptverhandlungin der Rervisions=
instanz(das.#. 390. 391.) 322. — bei derWiederauf.
nahmedesVerfahrens(das.§. 410—413.)326.

7) HauptverhandlunginPrivatklagesachen(Str.P.O.
S#.417. 426. 427. 431.)328.— beimAnschlußeines
Nebenklägers(das. ##.438. 440.) 332. — bei amts=
richterlichenStrafbefehlen(das. &. 448. 451. 452.)
334. — im Verfahren nachvorangegangenerpolizeilicher
Strafverfügung(das. §#.456—458.) 335.— desgl.nach
erlassenemStrafbescheid der Verwaltungsbehörde(dafs.S. 462. 465.) 336. — HauptverhandlungimVerfahren
bei Einziehungen und Vermögensbeschlagnahmen(das.S.478.)340.

8) Hauptverhandlungim Verfahrenvor den See=
ämtern (G. v. 27. Juli K. 16. 19. 21. 24.) 553. —vor demOber- Seeamte(das.S##.29—31.) 555.

Hausgenossen, Zustellungenan dieselben(C. P. O.S§.166.169.)112.
Haussuchung, s.Durchsuchung.
Haus= und Küchengeräth, Pfändung(C.P. O.—=r

37
Hausverfassungen der Landesherren2c. (Einf. G. z.G.V. C. J.ö.)77. (Einf.G.z.C.P. O.F.5.)244.
(Einf. G. z. Str. P. O. K. 4.) 347. (Einf. G. z. Konk.O.K.7.)391.

Hauswirth, ustellungenandenselben(C.P. O. S. 166.169.)112.
Hebammen, Pfändungder zum Berufunentbehrlichen
Gegenstände(C. V. O. F. 715. Nr. 4.) 214.

Rang ihrer Forderungenim Konkurse(Konk.O. F. 54.Nr.4.)363.
Hebungen aus Krankenkassen2c., der Pfändungnicht
unterworfen(C. P. O. §. 749. Nr. 4.) 220.

WiederkehrendeHebungenderKonkursgläubiger(Konk.
O. §F.63.) 364. P

Hehler, Strafverfahren(Str. P. O. K. 3.) 253.— Ver=
nehmungals Zeugen (das.g. 56. Nr. 3.) 263. — Durch.
suchungbeim Hehler (das. S. 102.) 271.

Hehlerei, Zuständigkeitder Gerichte(G. V. G. K. 27.
Nr. 8., S. 73. Nr. 6., §. 75. Nr. 9.) 46.

Heimathloser, VerhaftungbeiFluchtverdacht(Str. P. O.
S. 112.113.)274.

Heimathshafen, Gerichtsstand(Str. P. O. J. 10.)254.
Heirathsgut, AnfechtbarkeitderSicherstellungoderRück=
gewährdesselben(Konk.O. §. 25. Nr. 2.) 356.

Heiz= und Kochöfen, Pfändung(C. P. O. F. 715.
Nr.1.)213.

Herausgabe beweglicherSachendurchZwangsvollstreckung
(C.P. O. §. 769.) 225. — desgl.unbeweglicherSachen
(das.S#§.771. 772.) 225. ..

Herbergen bestrafterPersonen,DurchsuchungzurNacht.zeit(Str.P. O. F.104.)272.
Hinrichtung Verurtheilter(Str. P. O. §.486.) 341.—
Beerdigung des Leichnams Hingerichteter(das. §. 486.
Abs.5.) 342.

Hinterbliebene vonMilitärpersonen,Jahlung,vonUn=
terstützungenan dieselbenaus demReichs=Invalidenfonds
(G. v. 11.Mai JF.1.) 495.

Sterbe- und GnadengehaltderHinterbliebenenvon
Beamten 2c. unterliegt nicht der Pfändung (C. P. O.
§. 749. Nr. 8.) 220.

Hinterlegung desBetrageseinerForderungbei der
Streitverkündung (C. P. O. S. 72.) 95. — zur Sicher=
heitsleistung(das. §. 101.) 100. —eines Vorschusseszu
denAuslagen für Jeugenvernehmung(das.K.344.) 144.—
zur Abwendungeiner Vollstreckung(das.§§. 652. 659.
691. 738.) 201. — des Erlöses beiGeltendmachungvon
Vorzugsrechten2c. (das. 88. 710. 751.) 213. — bei
Streitigkeiten über die Vertheilung (das. SF. 728. 751.)
216. — bei Pfändung einer Geldforderung für mehrere
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Hinterlegung (Forts.)
Gläubiger(das.K.750.)221.— imArrestverfahren(das.
S. 803. 810.S13.) 231.

HinterlegungeinerSicherheitfür Angeschuldigte(Str.
P. O. §.118.)275.—desgl. für dieKostenderöffent=
lichen Klage (das.F. 174.) 285. — desgl. der Privat=
klage (das. §. 419.) mMN9

Hinterlegungvon Geldern, Kostbarkeiten2c. derKon=
kursmasse(Konk.O. . 118. 120. 125.) 372. —desgl.
der bei der Schlußvertheilungzurückbehaltenen*7
(das.§S.156. 158.)379.

Hochverrath gegenKaiserund Reich,Zuständigkeitdes
Reichsgerichts(G. V. G. F. 136. Nr. 1. J. 138.) 66. —
BegnadigungsrechtdesKaisers (Str. P. O. S#.484. 485.)
341.

Hohenzollern, fürstlicheFamilie, AnwendungdesGe=
richtsverfassungsgesetzesauf dieselbe(Einf. G. z.G. V. G.
§ 5.) 77. — deögl. der Civilprozeßordnung(Einf. G. z.
C. P. O. F. 5.) 244. — desgl. der Strafprozeßordnung
(Einf. G. z. Str. P. O. F. 4.) 347. — desgl. der Kon.
kursordnung(Einf. G. z. Konk. O. S. 7.) 391.

Die Mitglieder derselbensind zum Erscheinenan
Gerichtsstellenicht verpflichtet(C. B. O. S. 196.) 117.—
Vernehmungals Zeugen (das.J. 340.) 144. (Str. P. O.
S. 71.) 265.— Eidesleistung(C. P. O. S#.441. 444.)
162. (Str. P. O. F. 71.) 265.

Holzdiebstahl, Verfahren(Einf.G. z.Str. P. O. F. 3.)
347.

Hülfsbeamte derStaatsanwaltschaft(G. V. G. F. 153.)
69.— ZuziehungbeiBeschlagnahmen(Str. P. O. F. 98.)
270. — bei Durchsuchungen(das. §. 105.) 272.

Hülfsfragen anGeschworene(Str. P. O. 8§.294.296.)
307.

Hülfsgeschworene (G. V. G. #. 89. 90.98.) 58. —
Ausloosung derselben(Str. P. O. g. 280.) 304. —
sieheauchErgänzungsgeschworene.

Hülfskassen, Hebungendaraus, Pfändung (C. P. O.
§F.749. Nr. 4.) 220. f

Hülfsrichter bei den Landgerichten(G. V. G. F. 69.)
54. — den Oberlandesgerichten(das.§. 122.) 64. —
Bei dem Reichsgerichtesind solchenicht zulässig (das.
K.134.)66.

Hülfsschöffen (G. V. G. . 42. Nr. 2. . 43. 44.48.
49.) 49. — s. auchErgänzungsschöffen.

Hülfssenate beim Reichsgericht(Einf. G. z. G. V. G.
180 9.

Hypothekarische Klagen (C. P. O. S#.26. 102.
Nr. 5.) 87.

1877.
Hypothekenbuch, EintragungeinerForderungim We
derJwangsvollstreckung(C.PM.O. S#.658.757.)202.—
einerPfändung(das.F. 731.)217.— Aufgebotsverfahre
über eingetrageneUrkunden(das.§8. 839. 849.) 237.—
BeweiskrafteingetragenerSchuldurkunden(Einf.G.K.17.
248. ¾n

Eintragungvon Pfand- und Sypothekenrechten2c

Konkursperfährens(Konk.O.K.106.151.I75.181=
91)) 370.

Hypothekenscheine, ZulassungderZwangsollstrekn»
ausdenselben(CPOs706)919 .«

Hypotheken= und Wechselbank (Bayerische),Ein=
ziehungihrerEinhundertmarknoten(Bek.v. 7. Juni) 527.

J.
JahreslistenderSchöffen(G.V. G.#. 44.49.52)
50. — der Geschworenen(das. S#.90. 94.) 58. —
UebergangsbestimmungenhinsichtlichderAufstellungder
Listen(Einf. G. z. Str. P. O. F. 2.) 346. — (. auch
Urlisten.
Immobiliarmasse, Umfangderselben,Befriedigungder
Ansprüchedaraus(Konk.O. J. 39.) 359.

Inhaberpapiere,Pfändung(C.P. O.#. 724.732)
215. — Aufgebot (das. 9§. 838. 849.) 236. — Ver=
fahren in Betreff der Sperre der SZahlung (Einf. G.
K§.15.Nr.2.)247.

Injurienklagen, Juständigkeitder Schöffengerichte
(G. V. G. F. 27. Nr. 3.) 46. — s. auchBeleidigung,

Inkompetenz, s. Unzuständigkeit. ·
Inkurssetzung gepfändeterWerthpapiere(C. P. d.
g.724)216.

Insinnation, s. Justellung. -
Instanz, Prozeßhandlungen,zurJnstanzgehörig(C.P. O
§ 163.) 111. — Verfahrenin ersterInstanz(das1
S##.230 ff.) 124. — in derBerufungs=undRevisio"
instanz (das. S#. 472 ff.) 168. — Strafverfahren in
ersterInstanz(Str. P. O. . 151—337.)281.— in
der Beschwerde=,Berufungs=und Revisionsinstanz(das
S. 346—398.)315.

Interesse, Schätzung(C.VM.O. F. 260.) 129.— Klage
auf das InteressewegenNichtleistungvonHandlungen2c
(das.§. 778.) 227.— InteressedesNebenintervenienten
(das.S§.63. 67. 68.) 93.

Intervention, s.Haupt. undNebheninterserti
— derPfändungnicht—
(C. P. O.J. 749. Nr. 5.) 220.



Inventar, streitige gegenein Inventar
(C. P. O. §. 313.) 139.— RechtswohlthatdesInven=
tarsbeiderZwangsvollstreckung(das.S#.695.696.)209.

AbgesonderteBefriedigung wegen der Forderungen
für das im GewahrsamdesPächtersbefindlicheInventar
(Konk.O. §F.41. Nr. 3.) 359. — AnfertigungdesIn=
ventars der Konkursmassedurchden Verwalter (das.
Sr.114.115.)372.

Beschlagnahme des landwirthschaftlichenund des
Posthalterei-=Inventarsim Konkurse (Konk. O. S. 1.
Abs. 3.) 351.

Irrenanstalt, Unterbringungvon Angeschuldigtendarin
behufsBeobachtungihres Geisteszustandes(Str. P. O.

t
Irrthum bei Geständnissen(C. P. O. §. 263.) 130.—
bei Bezeichnungvon Rechtsmitteln(Str. P. O. F. 342.)
314. — Irrthum der Geschworenenzum Nachtheil des
Angeschuldigten(das.F. 317.)310.

Justizbeamte, Bestellungals Vertheidiger(Str. P. O.
S. 144.)280.

Justizverwaltung, s. Landesjustizverwaltung.

K.
Kaiser, Erlaß derLandesgesetzefür Elsaß.Lothringenvon
demselben(G. v. 2. Mai §. 1.) 491. — Errichtungeiner
Stiftung für denGeneralstabdes deutschenHeeres(G. v.
31.Mai) 523.

ErnennungderPräsidentenund Räthe desReichs=
gerichts(G. V. G. §. 127.) 65. — des Ober=Reichs=
anwalts und der Reichsanwälte(das.§. 150.)68. —
des Vorsitzendenund der Mitglieder des Patentamts.
(G. v. 25. Mai §. 13.) 503. — desgl.desOber- See=
amts (G. v. 27. Juli §. 29.) 555.

Hochverrath gegen den Kaiser, Zuständigkeit des
Reichsgerichts(G. V. G. F. 136. Nr. 1. F. 138.)66. —
Begnadigungsrechtdes Kaisers in den vor demReichs=
gerichtein ersterInstanzverhandeltenStrafsachen(Str.
P. O. W#.484. 485.) 341.

GenehmigungdesKaisers zur Jeugenvernehmungdes
Reichskanzlers(C.P. O. S#.341.347.)144.(Str. P.O.
S. 49. 53.) 261.

« KaiserlicheVerordnung über Zuweisungvon Rechts=
sachenan das Reichsgericht(Einf.G. z. G. V. G. §. 3.
15—17.) 77. — über Revision bei Gesetzesverletzung
(Einf.G. z.C. P. O. . 6.) 244.

Regelungdes Geschäftsganges2c. beimPatentamt
durch KaiserlicheVerordnung (G. v. 25. Mai §. 17.)
504. —desgl. des Berufungsverfahrensin Patentsachen
beimReichs=Oberhandelsgericht(das.F. 32.) 508.
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Kalendertag, AblaufvorBeginnderZwangsvollstreckung
(C.P. O. §F.672.) 204.

Kammern (Civil. und Strafkammern)der Landgerichte,
Bildungderselben,VorsitzundGeschäftsvertheilung(G.V. G.
K. 59. 61—69.) 52. (Einf.G. dazu§. 20.) 80. — Be.
setzungderselben(G. V. G. §. 77.) 56.

s. auchCivil- und Strafkammern.
Kammern für Handelssachen, Bildung und Sitz
derselben(G. V. G. F. 100.) 60. — Zuständigkeit(das.
S#.70. 101. 102.)54. — Vorsitzund Besetzung(das.
S§. 109. 110.) 62. — Verweisung von Klagesachenan
die Civilkammer (das. §S#§.103. 105—107.) 61. — an
dieKammerfür Handelssachen(das.S#.104. 106. 107.)62.

Kanäle, VerbindungdesniederländischenKanalnetzesmit
preußischenKanälen (Vertr. mit den Niederlanden v.
12.Okt. 76.) 539.

Kapital, abgesonderteBefriedigungwegendesKapitals
von Pfandforderungen(Konk.O. §. 40.) 359. — Rang
der mit der Kapitalsforderung gleichstehendenKosten2c.
(das.§. 55.) 363.

Kapitalisirung wiederkehrenderHebungenderKonkurs=
gläubiger (Konk.O. §. 63.) 364.

Kasse des Konkursverwalters,Untersuchungderselben
(Konk.O. F. 80.) 366.

Kauffahrteischiffe, deutscheund ausländische,Unter=
suchungderSeeunfällederselben(G. v. 27.Juli §. 1.
2. 35.) 549. — s. auchSchiffe.

Kaufleute, Ernennung derselben zu Handelsrichtern
(G. V. G. F. 113.) 63. — Zuständigkeitder Kammern
für Handelssachenin Klagen gegenKaufleuteaus Han=
delsgeschäften(das. §. 101. Nr. 1.) 60.

KraftloserklärungkaufmännischerAnweisungen2c.
(C.P. O. C.837.)236.

Kaution, s. Sicherheitsleistung.
Kinder, ehelicheund uneheliche,Gerichtsstand(C.P. O.
§. 17.) 85. —nichteidliche ZeugenvernehmungderKinder
unter16Jahren (das.F. 358. Nr. 1.) 148. (Str. P. O.
§. 56. Nr. 1.) 263.

Berechtigung der Kinder zur Wiederaufnahmedes
Verfahrens nachdemTode desVerurtheilten (Str. P. O.
S.401.) 325. — desgl.zur FortsetzungderPrivatklage
wegenVerleumdung(das. §. 433.) 331.

Vermögender Kinder desGemeinschuldners(Konk.O.
S. 1. Abs. 2.) 351. — Rang ihrer Forderungen (das.
S. 54. Nr. 5.) 363. — Gewährung eines Vorrechts für
ihre vor GeltungderKonkursordnungentstandenenFor=
derungen(Einf.G. §. 13. Abs.1.3.) 392.—Anrfechtung
der Verträge des Gemeinschuldnersmit seinenKindern
(Konk.O. F. 24. Nr. 2. §. 33. Nr. 2.) 356.

s. auchAngehörige, Verwandte, Waisen.

——
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Kirche, Rang ihrer Forderungenim Konkurse(Konk.O.
§. 54. Nr. 3.) 362.

Kläger, Wahl unter mehreren zuständigen Gerichten
(C. P. O. F. 35.) 88. — Tragung derProzeßkosten(das.
§ 89.) 98. — SicherheitsleistungwegenProzeßkosten
(das. 95. 102. 103. 105.) 100. — Armernrecht(das.
S.111.)102.— Erhebung2c.derKlage(das.#K.231—233.
235. 238. 244. 249. 253. 277. 295.) 124. — Kläger
in Ehesachen(das. S§. 571—573. 576. 578.) 186.

s. auchParteien.
Klage:

1, Gerichtsstandfür Klagen (C. P. O. S§. 12—34.)
85. — gemeinschaftlicheKlagen (das. §. 56.) 92. —
Erhebung der Klage (das. S. 230. 235. 239. 396.) 124.
—Verbindung von Ansprüchen(das. §. 232.) 124. —
AenderungderKlage (das. §. 235. Nr. 3. I§. 240—242.
489.) 125. — Erweiterung (das. §. 240. Nr. 2. 3.
S. 253. 467.) 126.— Zurücknahme(das.§F.243.) 126.
— Klagen vor demAmtsgerichte(das.IS. 457—461.
471.) 165.

2) Klagen in Ehesachen(C. P. O. g8. 570. 575.
587.) 186. — gegen den Entmündigungsbeschluß(das.
§. 605—613. 620.) 192. — beim Widerspruchim
Mahnverfahren(das.J#. 636. 637.) 197. — auf Er.
lassungdes Vollstreckungsurtheils(das. §. 660.) 202. —
auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel(das. §#. 667.
668. 704. 705.) 203. — beim Widerspruch gegendie
Zwangsvollstreckung(das.§. 690.) 208. — wegenAn=
sprücheaus Pfändungen (das. §#. 710. 753.) 212. —
gegenArrestbeschlüsse(das. §§. 806. 807.) 231.—wegen
AufhebungeinesSchiedsspruchs(das.8§.870.871.)242.

3) Klagen wegen Konkursforderungen(Konk. O.
SF. 134. 140. 152.)375.

4) Klagen über Rechtsstreitigkeitenaus Patenten
(G. v. 25.Mai §. 12. 37. 38.) 503.

s. auchNeben., Nichtigkeits=, Privat., Re=
stitutionsklage, öffentliche Klage, Widerklage.

Klageanmeldung unterbrichtdieVerjährungnichtmehr
(Einf.G. z. C. P. O. F. 13. Nr. 4.) 246.

Klagebeantwortung, BeitpunktderZustellung(C.P.O.
S. 244. 245.) 127.

Klagegründe, Angabe in dem Schriftsatz(C. P. O.
S. 230. 240.) 124. — Verhandlungüber mehrere
Klagegründe(das. §. 137.) 107. — Neue Klagegründe
in Ehesachen(das. §J.574.) 187.

Klageschrift, Zustellung2c. (C. P. O. J#. 191. 230.
233. 234. 244. 245. 457. 460.) 116.

Klappmützen (Robbenart),Schonzeitfür denFang der.=
selben(V. v. 29.März) 409.

Kleidungsstücke , Pfändung (C.P. O. §. 715. Nr. 1.
6.) 213.
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Knappschaftskassen, PfändungderHebungenaus der
selben(C.P. O. §. 749. Nr. 4.) 220.

Kommanditgesellschaften, Juständigkeitder Straf
kammernbei strafbarenHandlungenin BetreffderEr
richtungundGeschäftsführungvonKommanditgesellschaften
(G. V. G. F. 74. Nr. 2.) 55. — Konkursverfahrenüber
dasVermögenderselben(Konk.O. I# 198—201.)386.

Kommandobehörden, Zustellungdurchdieselben
(C.P. O. . 158. 184.) 110. ,

Kommunalverbände, Zwangsvollstreckunggegendie=
selben(Einf.G. z. C. P. O. J. 15. Nr. 4.) 247. — ab.
gesonderteBefriedigungwegenihrer Forderungenim
Konkurse (Konk.O. §. 41. Nr. 1.) 359. — Rang der
Forderungen(das.F. 54. Nr. 2.) 362. — s. auchVer=
bände. 1

Kompensation vonneuenAnsprüchenbeiderBerufung
(C P. O. §. 491.) 171.—der Kosten(das.§§.88.93)
98. — Kompensationim Konkurse,s. Aufrechnung.

Kompetenz, s. Zuständigkeit.
Kompetenzstreitigkeiten zwischenGerichtenundveri
waltungsbehörden2c. (G. V. G. F. 17.) 44. (Einf. G.
dazu§. 17.) 79. (Einf. G. z. C. P. O. J. 15. Nr. 1.) 247.

Konfiskation, s. Einziehung.
Konfrontation von Zeugen(C.P. O. §. 359.) 149.
(Str. P. O. F. 58. Abs.2.) 263.

Konkurseröffnung, s. Eröffnung. «
Konkursforderung, Unterbrechungder Verjährung
durch Anmeldung (Konk. O. F. 13.) 353. — Geltend.
machungder Gegenleistungfür eineanfechtbareRechte.
handlung des Gemeinschuldnersals Konkursforderung
(das.§. 31.) 357. — Abtretungeinersolchenan den
ausländischenInhaber einesGegenstandesderMasse (das.
§. 42.) 360. — Rangordnung der Forderungen (das.
K. 54. 57—60.)362. (Einf.G. SF.12. 13.) 392.—
BerechnungunbestimmterForderungenin Reichswährung
(Konk.O. §. 62.) 364. — Stimmrechtin derGläubiger
versammlung(das.S#.87. 88.) 368. — Anmeldungund
Prüfung (das.§. 126—136.)374. — Berücksichtigung
bei derVertheilung(das.8§8.139—142.153.155.157.)
376. — beimZwangsvergleich(das.#. 166. 173. 174.
176.179.180.182.186.187.)381.—Geltendmachung
der nicht berichtigtenForderungen(das. J# 152.
182.)378.

Konkursgericht, ZuständigkeitdesAmtsgerichts(Konk.
O. #. 64. 202. 208. Abs.3.) 364. — Festsetzungder
Kündigungsfristfür DienstverhältnissedurchdasKonkurs.
gericht (das.§. 19.) 355. — Ermittelungen,Zeugenver
nehmungenim Konkursverfahren(das.§S.67.) 365. —
Anordnung von Bekanntmachungen(das.§. 68.) 365. —
ErnennungdesKonkursverwalters(das.##.70. 72.102.)
365. — Aufsicht2c. überdenselben(das.§#.75—77.)
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Konkursgericht (Forts.) Konkursgläubiger (Forts.)
366. — Ernennung einesGläubigerausschusses(das.
K. 78. 83. S4.) 366. — Berufung, Leitung2c. der
Gläubigerversammlung(das.##.85—88. 91. 92. 123.)
368. — ZwangsweiseVorführung rc. des Gemeinschuld=
ners (das.I#.93. 98.) 368.

AnordnungendesGerichtsbeiEröffnungdesKonkurs=
verfahrens(Konk.O. 36.97—99.102.)369.—über Aus=
händigungder an den GemeinschuldnereingehendenPost=
sendungen und Telegramme an den Verwalter (das.
§. 111.) 371. — über AufzeichnungvonGegenständen
der Masse(das.S. 113.) 372. — LeistungdesOffen=
barungseidesvom Gemeinschuldner(das.K. 115.)372 —
Bestimmung einer Frist zur Verwerthung von Faust=
pfändern(das.§. 117.) 372. — Gewährungvon Unter=
halt für denGemeinschuldner(das.§. 118.)372.—
BefugnissebeiFestsellungvonForderungen(das.88.133.
134.)375. — bezüglichderVertheilungen(das.88.146.
148—150.153.) 378.

BeschlußüberAufhebungdesVerfahrens(Konk.O.
S. 151.) 378. — über Hinterlegung der bei der Schluß=
vertheilungzurückbehaltenenBeträge(das.§. 156.) 379.
— Ermächtigungzu Zahlungenauf bevorrechtigteForde=
rungen (das. 8. 157.) 380. — Jurückweisungvon Ver=
gleichsvorschlägen(das. g. 163.) 380. — Beschlußrc.
über den Zwangsvergleich (das. Ig. 167. 169—173.)
381. — überAufhebungdesVerfahrens nach bestätigtem

Sicherheitsmaßregelnvor Verurtheilung des Schuldners
wegenBankerutts(das.F. 183.)384.— Beschlußüber
WiederaufnahmedesVerfahrens(das.&.184.)384.—
überEinstellungdesVerfahrens(das.§. 188—190.)384.

Konkursgläubiger, Begriff(Konk.O. §.2.) 352.—
ausländische(das. §. 4.) 352. — Verfolgung ihrer For=
derungenim Konkursverfahren(das.S. 10. 11.) 353.—
abgesonderteBefriedigung der Faustpfandgläubiger(das.
W. 40—42.) 359. (Einf. G. S#. 12—17.) 392. —
Rangordnung der Forderungen (das. §. 54.) 362. —
Wahl einesKonkursverwalters(das.F. 72.) 365.— Ein=
wendungengegen dessenRechnungslegung(das. §.78.)
366. — Antrag auf Berufung derGläubigerversammlung
(das.§. 85.) 367. — Theilnahme an derselben(das.
S. 87—S9. 91.) 368.

BerechtigungjedesKonkursgläubigerszumAntrage
auf Eröffnung des Verfahrens (Konk.O. #. 95. *%
369. — Beschwerdeüber Abweisung des Antrags (das.
S. 101.) 370. — Zustellung desEröffnungsbeschlusses
(das.§. 103.) 370. — Ladungdes Gemeinschuldnerszur
Leistungdes Offenbarungseides(das. §. 115.) 372. —
AnmeldungundPrüfung derForderungen(das.S#§.130
Reichs=Gesetzbl.1877.

bis 135.) 375. — Vertheilungan die Gläubiger(das.
#K.137. 140—144. 147.) 376. — Beschlußfassungder=
selben über nicht verwerthbare Vermögensstücke(das.
S. 150.) 378. — Geltendmachungder Forderungennach
AufhebungdesVerfahrens(das.§. 152.) 378. — ZIwangs.
vergleichmit dem Gemeinschuldner(das. S#. 160. 161.
163. 166. 168—170.) 380. — Antrag auf Verwerfung
desVergleichs(das.S#.173. 174.)382.— Wirkung
des bestätigtenVergleichs für und gegen dieGläubiger
(das. S#.178. 179.) 383. — Rechtederselben,wenn der
Vergleich durch Betrug zu Stande gebrachtist (das.
SM.182.183.)383. — Antrag aufWiederaufnahmedes
Verfahrens (das. S§. 184. 186.) 384. — Zustimmung
zur Einstellung des Verfahrens und Widerspruchdagegen

Konkursgläubiger von Aktiengesellschaften(Konk.O.
§S.194.) 385. — von Genossenschaften(das. #. 195.
197.) 386. — von Handels und Kommanditgesellschaften
(das.S§.199. 201.)386.

BestrafungwegenpflichtwidrigerAbstimmungin der
Gläubigerversammlung(Konk.O. §. 213.) 389.

351. — Befriedigung aus derselben(das. S#.2. 10.)
352. — Verwaltungs- und Verfügungsrecht(das.F. 5.)
352. — Leistungenan dieMasse und aus derselben(das.
S. 6. 7. 21.=31.) 352. — Rechtsstreitigkeitenüber das
Vermögen(das.. 8. 9.) 353.— Aussonderungaus
der Masse (das. S##9. 10. 35—38.) 353. — Arreste
und Zwangsvollstreckungenin das Vermögen(das.F. 11.)
353. — Beeinträchtigung der Masse durch Abtretung
einer Forderung an einen ausländischenGläubiger 2c.
(das. S§. 42. 49.) 361. — Berichtigungder Massekosten
und Masseschuldenaus derselben(das. S#.50—53) 361.
— AnordnungendesGerichtszur SicherungderMasse(das.
S##.93. 98.)369.

AbweisungdesAntrags auf Konkurseröffnungund
Einstellung des Verfahrens wegenzu geringerKonkurs=
masse(Konk.O. I§. 99. 190.) 370. — Besitznehmung,
Verwaltungund VerwerthungderMasse(daf.S&.107
bis 125.) 371. — Feststellungder Schuldenmasseund
Vertheilung (das. ##.126—159.) 374. — Ermittelung
von Vermögensstückennach der Schlußvertheilung(das.
S#.153. 158.)379.— BerichtigungderMasseansprüche
nach bestätigtemZwangsvergleich(das. §S.176.) 383. —
Zurückgewährungdes Verfügungsrechtsan den Gemein=
schuldner(das.S§.177. 192.)383.

landesgesetzlichenVorschriften darüber (Einf. G. z. Konk.
O. S.4.) 390.

F
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Konkursordnung (v.10.Febr.)351.— Einführungs-
gesetzdazu (v. 10. Febr.) 390. — Zeitpunkt desInkraft=
tretens (das. §. 1.) 390. — Erledigung einesvor dem
InkrafttreteneröffnetenKonkursverfahrens(das.9#§.8
bis 13.) 391.

O. P. 1—63.) 351. — Aufhebung der Landesgesetze
darüber(Einf.G. z.Konk.O. F. 4.) 390.

Konkursverfahren, die FeriensinddaraufohneEin=
fluß (G. V. G. F. 204.) 76. «

UmfangdesKonkursversahreus(Konk.O.ss.1.3.)
351. — Verfolgung derAnsprücheder Gläubigerim
Verfahren (das.§. 10.) 353.— Unzulässigkeitvon Arresten
und ZwangsvollstreckungenzuGunsteneinzelnerGläubiger
(das.§. 11.) 353.— Verjährungenim Konkursverfahren
(das. §. 13.) 353. — Auseinandersetzungdes Gemein=
schuldnersmit Miteigenthümern,Gesellschafternrc. außer=
halb des Verfahrens (das. F. 14.) 353. — Ansprüche,
die im Verfahren nicht geltend gemachtwerden können
(das.§. 56.) 363.

AllgemeineBestimmungenüber dasKonkursverfahren
(Konk.O. J§. 64—93.) 364. — Eröffnungsverfahren
(das. §#§.94 — 106.) 369. — Theilungsmasse (das.
S. 107—125.)371. — Schuldenmasse(das.S#S.126
bis 136.)374. — Vertheilung(das.I§. 137— 159.)
376. — Zwangsvergleich(das. §#.160 —183.) 380. —
Wiederaufnahmedes Verfahrens in Folge Verurtheilung
desSchuldnerswegenbetrüglichenBankerutts(das. . 184
bis 187.) 384. — Einstellung des Verfahrens (das.
&. 188—192.)384. — BesondereBestimmungenüber
das KonkursverfahrengegenAktiengesellschaften,Genossen=
schaften,Handelsgesellschaften(das. §# 193—201.) 385.
—über einenNachlaß(das.IS§.202—206.) 387.—
gegeneinenausländischenGemeinschuldner(das.S#§.207.
20.) 387.

Erledigungeinesvor Geltung der#shsschkun
eröffnetenVerfahrens(Einf. G. z. Konk.O. S#.8—13.)
391. — Aufhebung der landesgesetzlichenBestimmungen
überdasKonkursverfahren(das.§.4.) 390.

Konkursverwalter , Verwaltungs=und Verfügungs=
rechtdesselben(Konk.O. §.5.) 352.— Aufnahmeschwe=
benderRechtsstreitigkeiten(das. §#§.8. 9.) 353. — Er.
klärung über Erfüllung zweiseitigerVerträge (das.S#§.15.
36.) 354. — Aufkündigung von Pacht- und Miethver=
trägen (das. §. 17.) 354. — von Dienstverhältnissen
(das. §. 19.) 355. — Ausübung des Anfechtungsrechts
durchden Verwalter (das. F. 29.) 357. — Aus den Ge=
schäftendesselbenentstehendeAnsprüchesindMasseschulden
(das. §. 52. Nr. 1.) 362.

ErnennungdesKonkursverwalters(Konk.O. 88.70
bis 73. 102.)365. — ErnennungmehrererVerwalter
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Konkursverwalter (Forts.)
(das.§.71.) 365.— Form derMittheilungendesVer=
walters(das.§. 69.) 365. — Verpflichtungdesselben,
die Sorgfalt eines ordentlichenHausvaters anzuwenden
(das.§. 74.) 366. — Aussicht2c.desKonkursgerichts
(das.8§.75. 76.) 366. — EntschädigungandenVer=
walter (das.S. 77.) 366.— Rechnungslegung(das.§.78.)
366.— Kassen-undGeschäftsführung(das.§. 80.) 366.
— Antrag auf Berufung derGläubigerversammlung(das.
g. 85.) 367. — Widerspruchgegendas Stimmrechtein=
zelnerGläubiger(das.S#.87. 88.) 368. — gegenBe=
schlüsseder Gläubigerversammlung(das.§. 91.) 368. —
Pflichtenbei Verwaltung2c.desVermögensderKonkurs.
masse(das.§§.107—125.)371. — Mittheilungüber
die angemeldetenForderungenan denselben(das.§.128.)
374.— WiderspruchgegendieAnmeldungen(das.S§#130.
132.)375.

Mitwirkung des Verwalters bei Vertheilungder
Schuldenmasse(Konk.O. S#.138—147.153—159.)376.
—Befugniß zu Jahlungen auf festgestelltebevorrechtigte
Forderungen(das. §. 157.) 380. — Antrag auf Jurück
weisungdes Jwangsvergleichsvorschlags(das. §. 163.)
180.— Anhörungdesselbenvor der Entscheidungüber
denVergleich(das.§. 170.) 382. — desgl.überden
Antrag auf EinstellungdesVerfahrens (das.S. 189.) 385.
—Berichtigung derMasseansprüchedurchdenVerwalter
(das.§. 176.)383.

Konnossemente, Absonderungsrechtim Konkurseohne
Uebergabeder Sache(Einf.G. z. Konk.O. FJ.14.) 393.

Konsolidationen, besondereGerichtedafür(G.V.G.
KS.14.Nr.2.)43.

Konsulatsarchive, Schutzderselbenin Deutschlandund
Costa Rica (Vertr. v. 18. Mai 75. Art. 28.) 30.

Konsuln, Unterwerfungunterdie inländischeGerichts.
barkeit(G. V. G. F. 21.) 45. «

s. auchReichskonsuln.

Körperliche Sachen, Jwangsvollstreckungdarin(C.P.O.
K#.712 ff.) 213. — besondersauf Herausgabe oder
Leistung(das.§. 745. 746. 748.)219. T

FaustpfandrechteankörperlichenSachen,abgesonderte
Befriedigung(Konk.O. #. 40—42.) 359. (Einf. G.
K. 14—16.)393. '

Körperverletzungen, ZuständigkeitderGerichte(G.V.G.
§.27. Nr. 3. 8. 75. Nr. 4. 5.) 46. — Aufhebungdes
§. 6. des Gesetzesvom 7. Juni 1871 über Schadens=
ersatzleistungbei Körperverletzungendurch Betrieb von
Eisenbahnen2c. (Einf. G. z. C. P. O. F. 13. Nr. 3.) 246.

Verlesen ärztlicherAttesteüberKörperverletzungenun
der Hauptverhandlung(Str. P. O. §. 255.) 299. —
PrivatklagewegenKörperverletzungen(das.§§.414—434.)



Körperverletzungen (Fortsf.)
327.— Nebenklage(das.N. 435—446.) 331.— wechsel=
seitigeKörperverletzungen(das.S§.428. 500.)330. —
Erledigungder beimInkrafsttretender Str. P. O. an=
hängigenKlagen wegenKörperverletzungen(Einf. G. z.
Str. P. O. F. 11.) 348.

Korporationen, Gerichtsstand(C.P. O. N. 19. 23.)
86. — Zustellungenan dieselben(das.IF. 157. 169.)
110. — Zwangsvollstreckunggegensie (Einf.G. §. 15.
Nr. 4.) 247.— RechtswegbeiAnsprüchengegendieselben
(das.§. 4.) 244. — Vertretung in Privatklagenwegen
Beleidigung(Str. P. O. §. 414. Abs.3.) 327.

Faustpfandrechtean Pfandbriefen2c. von Korpora=
tionen (Einf. G. z. Konk.O. F. 17.) 393.

Kostbarkeiten, Hinterlegungderzur Konkursmassege=
hörendenKostbarkeiten(Konk.O. #. 118. 120.)372.—
Quittung des Verwalters über Entnahmevon solchen
(das.§.125.) 374.

Kosten:
1) nach dem Gerichtsverfassungsgesetze:
KostenderRechtshülfe(F. 165.) 171.— Verurthei=

lung vonSchöffenundGeschworenenin dieKostenwegen
Pflichtversäumniß(8#.56. 96.) 52.

2 nach der Civilprozeßordnung:
KostenbeiStreitverkündung(§.72.)95.— Empfang=

nahmeder vom Gegnerzu erstattendenKosten durchden
Bevollmächtigten(das.9. 77.) 96. — Prozeßkosten(§&.87
bis 100.) 98. — KostenderZustellungdurchdenGerichts=
vollzieher(§.180.) 115.— KostenbeiWiedereinsetzung
(6.216.)121.— beiJurücknahmederKlage(§.. 243.
247. Nr. 5.) 126. — für verzögerteAngriffs=und Ver=
theidigungsmittel(§§.251. 256.) 128. — Kostendes
Versäumnißurtheils (§. 309.) 138. — Versäumniß- und
ReisekostenderJeugenundSachverständigen(§6.366.378.)
150. — Kostenerstattungdurch dieselbenin Folge Nicht=
erscheinens2c. (V#.345. 355. 374.) 145. — Kostenbei
Verweisungder Sachevom Amtsgerichtan das Land=
gericht(F.467.) 167.— einesSühneversuchs(K.471.)
167.— Kostenin derBerufungsinstanz(§#.476. 503.)
168.— im Urkundenprozeß(§.563.) 185.— in Ehe.
sachen(6.591.) 189.— in Entmündigungssachen(§K.601.
614.618.622.)191.— im Mahnverfahren(§#..632.
638. 639.) 196.— der Zwangsvollstreckung(§§.685.
697. 708.719. 773.) 207.— im Vertheilungsverfahren
(. 760.) 223. — derHaft zur ErzwingungdesOffen=
barungseides(F. 792.) 229. — s. auchProzeßkosten.

3) nach der Strafprozeßordnung:
Versäumniß-und Reisekostender Jeugen und Sach.

verständigen(§§.70.84.) 265.— Kostenerstattungdurch
dieselbenin FolgeNichterscheinens2c. (I. 50. 6h. 77.)

43
Kosten (Forts.)
261. — desgl.durchdenVertheidiger(§.145.)280.—
durchden Antragsteller bei Verwerfung des Antrags auf
öffentlicheKlage (F. 175.) 285. — Hinterlegung einer
Sicherheit für die Kostender öffentlichenKlage (§. 174.)
285. —desgl. der Privatklage (K.419.) 328. — Kosten
des Strafverfahrens (I#. 496—506.) 344. — Kosten
beiFreisprechungdesAngeklagten(66.499.504.)344.—
in Privatklagesachen(§. 503.) 545. — KostenderRechts=
mittel (§.505.) 345. — Tragung durchdie Staatskasse
(. 499. 505.) 344.—die Reichskasse(§.506.)346.

4) nach der Konkursordnung:
AbweisungdesAntrags auf Konkurseröffnung,wenn

eine den Kosten entsprechendeMasse nicht vorhanden ist
C. 99.) 370. — Einstellungdes Verfahrensaus dem=
selbenGrunde(F. 190.)385.— Kostenfür Rechtsstrei=
tigkeitenwegenAussonderungoder abgesonderterBefrie=
digung (P. 9.) 353. — Massekosten(§#.50. 51. 53.)
361. — Rang der Kosten des Gläubigers vor der Kon=
kurseröffnung(F.55. Nr. 1.) 363.— KostenderGläu=
biger für Betheiligung an demVerfahren (§. 56. Nr. 2.)
363.— KosteneinesbesonderenPrüfungstermins(&.130.
Abs. 3.) 375. — Kostender wegenFeststellungeinzelner
KonkursforderungengeführtenProzesse(§. 135.)376.

5) Kosten des Verfahrens bei Anmeldung von Pa=
tenten(G. v. 25.Mai §. 20.) 506. — desBeschwerde
verfahrenswegender Patentertheilung(das.##.25. 30.)
507. (V. v. 18.Juni §. 13.) 536.— KostendesBeru=
fungsverfahrens(G. v. 25.Mai §. 32.) 508.

6) Kostenim Verfahren vor den Seeämtern,welche
durch unentschuldigtesAusbleiben der Beisitzerentstehen
(G. v. 27. Juli F. 12.) 552.

Kostenpunkt, Rechtsmittel(C.P. O. §. 94.) 99. —
Entscheidungdarüber im Urtheil (das.S#§.279. 292.)
133. (Str. P. O. S#§.496. 504.) 344.

Kostenvorschuß beimZeugenbeweis(C.P. O. F. 344.)
144.— beimAntrag auf Erhebungder öffentlichenKlage
(Str. P. O. §. 174.) 285. — der Privatklage (das.
. 419.) 328.
s. auchSicherheitsleistung.

Kostenwesen, Regelungdurcheine Gebührenordnung
(Einf.G. z. C. P. O. §. 2.) 244.

Kostgeld, RangderrückständigenForderungenan Kost=
geld(Konk.O.F.54.Nr.1.)362.

Kraftloserklärung vonWechseln,UrkundenundPa=
pieren(C.P. O. . 837—850.)236.—s auchNich.
tigkeitserklärung.

Krankenkassen, HebungenausdenselbensindderPfän=
dungnicht unterworfen(C.P. O. §. 749. Nr. 4.) 220.
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Krankenpfleger, Rang ihrer Forderungen(Konk.O.
§. 54. Nr. 4.) 363.

Krankheit derZeugen(Str. P. O. K.222.)293.—
Aufschubder StrafvollstreckungwegenKrankheit(das.
§6.487.)342.— Anrechnungdes Aufenthaltsin einer
Krankenanstaltauf die Strafzeit (das. §. 493.) 343. —
s. auchGeisteskranke.

Kreisverbände, Zwangsvollstreckunggegendieselben
(Einf.G. z. C. P. O. J. 15. Nr. 4.) 247.

AbgesonderteBefriedigung derselbenwegenrückstän=
diger Abgaben(Konk.O. §. 41. Nr. 1.) 359. — Rang
derForderungen(das.§. 54.Nr. 2.) 362.— Faustpfand=
rechtean Pfandbriefen 2c.derselben(Einf. G. F. 17.) 393.

Krenzverhör derJeugenrc. (Str. P. O. #. 238. 240.
241.)296. ·

Krieg, Unterbrechungund Aussetzungdes Verfahrens
(C.P. O. 68.222. 224.) 122.

Zahlung von PensionenundUnterstützungenan Mi=
litärpersonen2c. derKriege vor 1870 aus demReichs=
Invalidenfonds(G. v. 11.Mai §. 1.) 495.

Kriegsfahrzeuge, Zustellungenan dieBesatzung(C.
P. O. §. 184.) 115.— gerichtlicheBeschlagnahmenin
Kriegsfahrzeugen(Str. P. O. FJ.98. Abs. 4.) 270. —
Durchsuchungen(das.F. 105. Abs. 4.) 272.

Kriegsgerichte (G.V. G. F.16.)43.
Küchengeräth, Pfändung(C.P. O.§.715.Nr.1.)213.
Kündigung derSchuldverschreibungenderReichsanleihe
für die Post- und Telegraphenverwaltung,die Marine=
und Reichsheerverwaltung2c.(Erl. v. 14.Juni) 351.

KündigungdesVollmachtvertrages(C.P. O.8. 83.) 97.
s. auchAufkündigung.

Kündigungsfrist für Pacht- und Miethverträgemit
dem Gemeinschuldner(Konk. O. §. 17.) 354. — desgl.
für Dienstverhältnisse(das.§. 19.) 355.

Kunstgeheimniß, GrundzurZeugnißverweigerung(C.
P. O. §F.349. Nr. 3.) 146.

Künstler, Pfändung der zum Beruf unenthehilichenGe=
genstände(C. P. O. §. 715. Nr. 4.) 214.

AbgesonderteBefriedigung der Forderungenvon
Künstlern (Konk.O. F. 41. Nr. 6.) 359.

Kurator desNachlasseseinerPartei (C.P. O. #. 220.
694.) 122. — Antrag des Nachlaßvertretersauf Kon=
kurseröffnungüberdenNachlaß(Konk.O. §. 205.) 387.—
VorschlagzumZwangsvergleich(das.§. 206.)387.

s. auchGüterpflege, Konkursverwalter.

Kurkosten, NangimKonkurse(Konk.O.. 54.Nr.4.)363.

1877. . «
2
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1) Ladungder Geschworenen(G. V. G. #. o8
94.) 59.— LadungenbeiderRechtshülfe(das.88.161.
166.)70. — Ladungendurchdie Gerichtsvollzieher(das.
6. 155.)69.

2) Ladung durch öffentlicheZustellung (C. P. O.
S. 187—189.)116.— zuTerminendurchdieParteien
(das.§. 191. 192.)116.—insbes. in Anwaltsprozessen
(das.§§.192.193.)117.— Ladungsfrist(das.8§.194.
204.) 117.— LadungvonZeugen(das.S#.342—345.)
144.— vonStreitgenossen(das.§S.60.) 93. — Ladung
bei derWiedereinsetzung(das. §. 214.) 120.— beiUnter
brechungundAussetzungdes Verfahrens(das. . 217.
221. 223. 228.) 121. — LadungdesBeklagten(das.
§. 230.239..291.305.462.)123.— desBerufungs.
beklagten(das.&.479.)169.— desRevisionsbeklagten
(das.§. 515.) 175. — des Beklagten im Sühnetermine
(das.§. 571.) 186. — Ladungim Mahnverfahren(das.
§.636.)197.— imVertheilungsverfahren(das.S.761.)223.

3) Ladung von Jeugen und Sachverständigendurch
die Gerichtsvollzieher(Str. P. O. #. 38. 48. 50. 69.
72. 77.) 259. —insbes. von Militärpersonen(das.§. 48
50.69.77.)261.— LadungdesBeschuldigtenzurVer
nehmung (das. §. 133.) 278. — von Zeugen2c. zur
Hauptverhandlung (das. F. 213. 218—221.) 292. —
desgl. des Angeklagten (das. #. 215. 216. 231.) «
292.—desBertheidigers«(das§217)292—des
AngeklagtenzurHauptverhandlungim Verfahrengegen
Abwesende(das. F. 320. 321.) 311. —insbes. gegen
abwesendeWehrpflichtige(das.§.473.) 339.— desAn
geklagtenin der Berufungsinstanz (das. #§. 364. 371.)
318. — Ladungen in Privatklagesachen(das. #. 425
426.) 329.— in UntersuchungenwegenSteuervergehen
(das.&.465.) 337. — im Verfahrenbei Einziehungen
(das.§. 478.) 340.

4) LadungdesGemeinschuldnerszur Ableistungdes
Offenbarungseides(Konk. O. §. 115.) 372. — der Kon=
kursgläubigerzumVergleichstermin(das.§. 166.)381.

5) Ladungen im Verfahren vor dem Patentamte
(G. v. 25.Mai §§.28. 29.) 507.— Beglaubigungder
Vorladungsschreiben(V. v. 18.Juni §. 19.) 537. ·

6) LadungenimVerfahrenvordenSeeämtern(G. v.
27.Juli §§.16.18.) 552.— vor demOber-Seeamte
(das.§. 31.) 555. .

—Vertagung wegenzukurzerLadungsfrist(das.§.302) s
137. — Ladungsfristbei LadungdesAngeklagtenzur
Hauptverhandlung(Str. P. O. 9#.216. 227.)2922.—
im Verfahren gegenAbwesende(das.S#.320. 473.) 311.
—bei derPrivatklage(das.§.425.)329. -



Landesausschuß für Elsaß=Lothringen,Einsetzung(Erl.
v. 29.Okt. 74.) 492. (Erl. v. 13.Febr.) 493. — Er.
weiterungseinerBefugnissehinsichtlichder Landesgesetz=
gebung2c. (G. v. 2. Mai §#.1. 3.) 491.

Landesgerichte, ordentliche(G. V. G. #. 12. 154.
155.)43. — UebertragungderGerichtsbarkeitin Sachen,
für welchebesondereGerichtebestelltsind, an dieselben
(Einf. G. z. G. V. G. F. 3.) 77. — desgl. Zuweisung
derbeimInkrafttretendesGerichtsverfassungsgesetzesan=
hängigenSachen (das. F. 18.) 80.

s. auchOberstes Landesgericht.

Landesgesetze, Landesgesetzgebung:
1) in Betreff des Gerichtsverfassungsgesetzes:
über zeitweiligeWahrnehmungrichterlicherGeschäfte(G.
V. G. F. 10.)42.— überVertretungständigangestellter
Richter(das.§. 69.) 54. — überKompetenzstreitigkeiten
zwischenGerichtenund Verwaltungsbehörden(das. §. 17.)
44. (Einf. G. F. 17.) 79. — über Befreiung höherer
VerwaltungsbeamtenvomSchöffenamte(G.V. G. F. 34.)
48. — über Zuweisungvon ProzessengegenStaats=
beamteoder gegendenStaat an die Landgerichte(das.
§. 70.) 54. (Vergl. auchEinf. G. F. 11.) 78. — über
. UebertragungderGerichtsbarkeitin Sachen,für welche
besondereGerichtezugelassensind, auf die Landesgerichte
(Einf. G. #. 3. 4.) 77. — Bestimmungenin Ansehung
der Landes=und Standesherren(das. §§. 5. 7.) 77. —
überZuständigkeitder Schwurgerichtebei Preßvergehen
(das. §. 6.) 78. — über obersteLandesgerichte(das.
S#.8. 9.) 78. (Vergl. auchG. v. 11. April F. 1.)
415.— RegelungderDisziplinarverhältnissederRichter
(Einf. G. z. G. V. G. F. 13.) 79. — Uebertragungder
beim Inkrafttreten des Gerichtsverfassungsgesetzesan=
hängigenSachenauf die Landesgerichte(das.S. 18.) 80.

2) in Betreff der Civilprozeßordnung:
über denBeweis der in öffentlichenUrkundenbezeugten
Thatsachen(C. P. O. JF.383.) 153. — über das zu=
ständigeNachlaßgericht(das.. 694.)209.— überSchuld=
titel zur BegründunggerichtlicherZwangsvollstreckung
(das.§. 706.)211. — überEintragungeinerPfändung
in das Hypothekenbuch(das. §. 731.)217. — über

§. 757.) 222. — über Erzwingung der Herstellungdes
ehelichenLebens (das. 9. 774.) 226. — über Arrest in
unbeweglichesVermögen(das. F. 811.) 232. — über
Gestattungeines abweichendenVerfahrensüber Rechts=
streitigkeiten,welchebesonderenGerichtenübertragenwerden
können(Einf. G. z. C. P. O. F§.3.) 244.— überPro=
zeßverfahrenin AnsehungderLandesherren2c. (das.F. 5.)
244.— überAufgebotsverfahren(das.F. 11.) 246. —

ProzeßrechtlicheVorschriftenderLandesgesetze(das. S#§.14
bis 16.) 247. — LandesgesetzgebungüberErledigungder
beim Inkrafttretender Eivilprozeßordnunganhängigen
Prozesse2c.(das.I#§.18—21.) 249.— übervorherer=
worbenePfand=und Vorzugsrechte(das.§. 23.) 249.

3) in Betreff der Strafprozeßordnung:
über Befugniß der Polizeibehördenzu Strafverfügungen
bei Uebertretungen(Str. P. O. F. 453.) 334. — über
Gestattungeines abweichendenVerfahrens im Strafver=
fahren vor besonderenGerichtenund für Forst=und Feld=
rügesachen(Einf. G. z. Str. P. O. J. 3.) 347. —
Bestimmungenin AnsehungderLandesherren2c.(das.§.4.)
347. — prozeßrechtlicheVorschriften der Landesgesetze
(das. §. 6.) 347. — UeberleitunganhängigerStrafsachen
(das.§§.8—12.) 347.

4) in Betreff der Konkursordnung:
über Wirkung der Konkurseröffnungauf die Erfüllung
von Rechtsgeschäften(Konk.O. §. 20.) 355. — über den
Umfang der Immobiliarmasse und Befriedigung aus
derselben(das. §. 39.) 359. — über Absonderungsan=
sprüchederNachlaßgläubigerund Vermächtnißnehmer(das.
§.43.)360.— überBefriedigungderLehen.,Stamm.=
guts- oderFamilienfideikommißgläubiger(das.§. 45.) 360.
—über Eintragung der Eröffnung, Aufhebung2c. des
Konkursverfahrensin das Grund= oder Hypothekenbuch
(das.S#.106. 151. 175. 184.191.)370. —Aufhebung
der landesgesetzlichenVorschriften über das Konkursver=
fahren2c.(Einf. G. F. 4.) 390. — LandesgesetzlicheBe.
stimmungenüber die Lehen, Stammgüter und Familien=
fideikommisse,sowieüberAnzeigenvon demBesteheneines
ehelichenGüterrechts(das.§. 5.) 391.— in Ansehung
der Landesherrenr2c.(das. §. 7.) 391. — in Bezug auf
Erledigung eines beim Inkrafttreten der Konkursordnung
anhängigenKonkursverfahrens(das. §#§.8. 9.) 391. —
über Gewährung von Pfand= und Vorzugsrechtenvor
den Konkursgläubigern (das. S§. 12. 13. 16.) 392. —
überFaustpfandrechtean Pfandbriefen2c.derGemeinden,
Verbände2c.(das.§.17.)393.

5) PatenteaufGrundlandesgesetzlicherBestimmungen
(G. v. 25.Mai I§#§.41—44.) 509.

6) LandesgesetzeüberErrichtungderSeeämter(G. v.
27. Juli §. 6.) 550.

7) Landesgesetzgebungvon Elsaß=Lothringen(G. v.
2. Mai) 491.

der Gesetzedarüber (G. v. 2. Mai §. 1.) 491. — Ent=
lastungderRechnungen(das.§. 3.) 491. —. Kontrole des
Landeshaushaltsfür 1876 (G. v. 22.Mai) 499.
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Landesherren, Anwendungdes Gerichtsverfassungs=
gesetzesauf dieselbenund die Mitglieder der landesherr=
lichenFamilien (Einf. G. z. G. V. G. 8. 5.) 77.—desgl.
der Civilprozeßordnung(Einf. G. z. C. P. O. (. 5.)
244. — der Strafprozeßordnung(Einf.G. z.Str. P. O.
S. 4.) 347. — derKonkursordnung(Einf. G. z. Konk.O.
K.7.) 391.

Die Landesherrenund bie Mitglieder der landes=
herrlichenFamilien sind zum Erscheinenan Gerichtsstelle
nicht verpflichtet(C. P. O. §. 196.) 117. —Vernehmung
als Zeugen(das.§. 340.) 144. (Str. P. O. §F.71.) 265. —
Eidesleistung(C.P. O. #S.441. 444.) 162. (Str. P. O.
§. 71.) 265. — Genehmigung der Landesherrenzur
Vernehmung der Minister und Bundesraths. Mitglieder
(C.P. O.S#.341.347.)144.(Str. P. O. S#.49.53.)261.

Begnadigungsrechtder Landesherren(Str. P. O.
§. 485.) 341.

Vergl. auchBundesfürsten.
Landesherrliche Verordnung überEinrichtungvon
Behörden zur Entscheidungüber die Zulässigkeit des
Rechtswegs(Einf. G. z. G. V. G. F. 17.) 79.

Landesjustizverwaltung:
1) Befugnissehinsichtlichder Versetzung2c. der

Richter (G. V. G. F. 8.) 42. (Einf. G. §. 21.) 80. —
der UebertragungderDienstaufsichtbei denAmtsgerichten
(G. V. G. F. 22.) 45. —der BestellungderUntersuchungs=
richter und der Vertretung von Landgerichtsmitgliedern
(das. I§. 60. 69.) 52. — derBildung von Strafkammern
beiAmtsgerichten(das.§. 78.) 57. — derZusammenlegung
mehrererLandgerichtsbezirkezu einemSchwurgerichtsbezirk
(das. §. 99.) 60. — der Bestimmung der Lahl der
Schöffen und Geschworenen(das. I#. 43. 86.) 49. —
der Aufstellung der Urlisten 2c. (das. §. 57.) 52. — Be=
stimmungüberdie Bildung von Kammernfür Handels=
sachen(das.§. 100.) 60.

2) Aufsichtsrechtüber dieStaatsanwaltschaft(G. V.
G. §. 148. Nr. 2.) 68. — Bestimmungüber dieGe=
schäftseinrichtungder Gerichtsschreibereibei den Land=
gerichten(das.§. 154.)69. —desgl. überdieGeschäfts=
verhältnisseder Gerichtsvollzieher(das. §. 155.) 69. —
über die ersteGeschäftsvertheilungdc.bei denLandgerichten
(Einf.G. F. 20.) 80.

3) Anordnungenderselbenüber denNachweisvon
Zustellungenin Strafsachen(Str. P. O. §s.39.) 259. —
Bezeichnung der Vergleichsbehördenfür Sühneversuche
bei Beleidigungen 2c. (das. §. 420.) 329. — Ueber=
tragung der Strafvollstreckungin Schöffengerichtssachen
auf die Amtsrichter (das. §. 483.) 341. — Uebergangs=
bestimmungenüber Aufstellung der Jahreslisten der
Schöffen und Geschworenen(Einf. G. z. Str. P. O.
§. 2.) 346.

1877.

Landespolizeibehörde, UnzulässigleitderUeberweisung
von Beschuldigtenan dieselbedurchStrafbefehlei
P. O. J. 447.) 333. «

Landesregierungen haben die Hülfsbeamtender
Staatsanwaltschaft zu bezeichnen(G. V. G. F. 153.) 69.

ErrichtungderSeeämterund BestimmungderAuf=
sichtsbehördenfür dieselbendurchdie Landesregierungen
(S. v. 27. Juli §. 6.) 550.— FestsetzungderdenBei=
sitzernder Seeämterzu gewährendenReisekostenund
Tagegelderdurchdieselben(das.§.10.)551. «

Landesverrath gegenKaiserundReich,Zuständigkeit
desReichsgerichts(G.V. G. §.136.Nr. 1. . 138. 66.

Landgerichte: 6
1) Besetzung,Präsidium, Geschäftsvertheilungc.

derLandgerichte(GVG8858—78203)52(Enis
820)80-—Zuständ1gkeit(GVGss70—76)’
54 —UeberweisungvonStrafsachenandieSchöffengerichte
(das.. 29. 75.) 47. — BefugnissederLandgerichtein
Bezug auf dieSchwurgerichte,die Geschworenen2c. (das.
S#.83. 89. 91. 92. 98. 99.) 57.

2) Kammernfür HandelssachenbeidenLandgerichten
(G. V. G. S###100—118-.)60. — Staatsanwaltschaft
bei denselben(das. §F.143. Nr. 2.) 67. — Gerichts.
schreiberei(das. §# 154. 155.) 69.

3) UnanfechtbarkeiteinesUrtheils desLandgerichts
über dieZuständigkeitdesAmtsgerichts(C. P. O. J. 10.)
84. — Entscheidungdes Landgerichtsüber Ablehnung
desAmtsrichters(das.§. 45.) 91. — Vertretungder
Parteien vor denLandgerichten(das.. 74.) 96. — Ver.
fahren vor denselben(das.9§. 230—455. 520.) 124.—
Verweisung an das Landgerichtbei Unzuständigkeitdes
Amtsgerichts(das.S#.466. 467.) 166. «

4)8uständigleitdesLandgerichtsinEhesachen
(C. P. O. F. 568.) 186. — in Anfechtungsklagengegen
dieEntmündigung(das.§.606.) 192.— beimWiderspruch
im Mahnverfahren(das.F. 637.)197.— für Klagen
aufErlaßdesVollstreckungsurtheils(das.S.660.)202.—
wegenErtheilung der Vollstreckungsklausel(das.§. 704.)
211. — wegenvorzugsweiserBefriedigungaus Pfand.
rechten (das. §. 710.) 212. — in Klagen beim Ver.
theilungsverfahren(das.§. 765.) 224. — in Anfechtungs=
klagengegendasAusschlußurtheil(das.g. 834.)236. —
in Klagen aus dem schiedsrichterlichenVerfahren (das.
§. 871.) 243.

5) EntscheidungüberAblehnungeinesUntersuchungs.
richtersoderAmtsrichters(Str. P. O. §. 27.) 257.—
Nothwendigkeitder Vertheidigung im Verfahrenvor den
Landgerichten(das.§. 140.Abs.2. 3.) 279.— Vor.
untersuchungin Strafsachenvor denselben(das. F. 176.
Abs. 2.) 285.— Beschlußüberdie FührungderVer.
untersuchungdurcheinenAmtsrichter(das.§.183.)286.—



Landgerichte (Forts.)
Einreichungder Anklageschrift(das.§. 197.) 289. —
Befugniß zur EröffnungdesHauptverfahrens(das.F. 207.)
291. — Beweisaufnahmevor den Landgerichtenin der
Berufungsinstanz(das.F. 244. Abs.2. §. 264. Abs.5.)
297. — BeschwerdegegenBeschlüssederselben(das.
§. 352.) 316. — Redvisiongegen die Urtheile (das.
. 374. 380.) 319. — Umwandlungvon Geldstrafen
in Freiheitsstrafen(das.S#§.463. 491. 494.) 337.

6) Juständigkeitfür Klagenwegenstreitiggebliebener
Konkursforderungen(Konk. O. J. 134. Abs. 2.) 375. —
wegenunberichtigtgebliebenerForderungen(das.F. 152.
Abs.3.) 379.

s.auchStrafkammern.
Landstreicher , Verhaftungbei Fluchtverdacht(Str. P.
O.S..112.113.)274.

Landwirthschaftsgeräthe, Pfändung(C.P.O. F.715.
Nr.5.)214.(Konk.O.T.1.Abs.3.)351.

Leben (Lebensfähigkeit),FeststellungbeiOeffnungderLeichen
neugeborenerKinder (Str. P. O. . 90.) 269.

Lebensalter, s. Alter.
Legalisation vonUrkundendurchGesandteoderKonsuln
(C. P. O. F. 403.) 156.

Lehen, Aufrechthaltungder landesgesetzlichenVorschriften
über dieselben(Einf. G. z. Konk.O. §. 5.) 391. — abge=
sonderteBefriedigungderLehnsgläubiger(Konk.O. F.45.)
360.

Lehrer, Pfändunggegen dieselben(C.P. O. J. 715.Nr. 6.
7. J. 749. Nr. 8. Abs.2.) 214.— HaftzurErzwingung
desOffenbarungseides(das.§.791.)29.

Lehrlinge, Gerichtsstand(C.P. O. F. 21.) 86.
Leichenschau, Leichenöffnung, Verfahren(Str.P.O.
§K.87—91.)268.

Leichnam, AnzeigebeimAuffindendesLeichnamseines
Unbekannten(Str. P. O. §. 157.) 282.— Beerdigung
des LeichnamsHingerichteter(das. §. 486. Abs. 5.) 342.

Leipzig, Sitz desReichsgerichts(G. v. 11.April §.2.)
415.

87. — Werth desStreitgegenstandesin Betreffwieder=
kehrenderLeistungen(das.§F.9.) 84.

LeistungenandenGemeinschuldnernachderKonkurs=
eröffnung (Konk. O. §. 7.) 352. — Rückforderungvon
Leistungen(das.§. 21.)355.— Zurückgewährungunent=
geltlicherLeistungenvon demgutgläubigenEmpfänger(das.
F. 30.)357.— desgl.anfechtbarerLeistungen(das.g. 32.)
357.— LeistungenausdemZwangsvergleiche(das.K.180.)
383.
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Letztwillige Verfügungen, Gerichtsstandin Klagen
aus solchen(C. P. O. F. 28.) 87. — Schiedsgerichte,welche
durchsolcheangeordnetsind(das.§. 872.) 243. — Bfand=
und Vorzugsrechtedurchsolche(Einf. G. §F.23.) 249.

Pfand- und Vorzugsrechte,die vor demInkrafttreten
der Konkursordnung auf Grund letztwilligerAnordnung
erworbensind(Einf.G. z. Konk.O. F. 12.) 392.

Leumunsszengnisse, Unzulässigkeitder Verlesungin
der Hauptverhandlung(Str. P. O. F. 255.) 299.

Lieferungsverträge mitdemGemeinschuldner,Erfüllung
(Konk.O. J. 16.) 354.

Liquidationsverfahren, erbschaftliches(Einf.G. z.C.
D. O. J. 15. Nr. 3. Abs.2.) 247.

Liquidator einerAktiengesellschaft,Antrag aufKonkurs=
eröffnung (Konk.O. §. 194.) 385. — Liquidator einer
Genossenschaft(das.S§. 195. 196.) 386. — von Handels=
und Kommanditgesellschaften(das. §. 199.) 386. — Be.
strafungderLiquidatorenwegenBankerutts (das.§F.214.)
389.

Lohnarrest. Unzulässigkeitdesselben(C. P. O. §. 749.
Nr.1)220.

Lohnforderungen, Rang imKonkurse(Konk.O. §. 54.
Nr.1)362.

Lokaltermine (C.P.O. F. 196.) 117. (Str. P. O. §#.222.
223.232.)293.

Löschung einer Hypothek,Klagen deshalb (C.P. O.K..26.)87.

M.
Mahnverfahren, auf dasselbesinddieFerienohneEin=
fluß (G.V. G. F. 204.) 76.

Bestimmungenüber das Mahnverfahren (C. P. O.
K. 628— 643.) 196. — Fälle derAusschließungdesselben
(das. §. 628.) 196. — Zuständigkeit(das.S§. 629. 637.)
196.— Kosten(das.§. 638.) 197.

Malz, geschrotetes,UebergangsabgabenundAusfuhrvergü=
tungendafür (Bek. v.15. Janr.) 9.

Manifestationseid, s. Offenbarungseid.
Marine, s. auchMilitärpersonen.
Marinebehörden, gebührenfreieBeförderungderTele=
grammederselben(V. v. 2. Juni §. 1. zu 5. J. 4.) 524.
— s. auchMilitärbehörden.

Marineverwaltung, Ausgabevon Schatzanweisungen
zur Beschaffung einer Anleihe für dieselbe (Bek. v.
17. Nov. 76.) S. (Bek. v. 9. Febr.) 251. (Bek. v. 3.April)
411. (G. v. 10.Mai F. 1b.) 494.— desgl.vonSchuld=
verschreibungen(Erl. v. 14.Juni untera. und d.) 531.
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Markenschutz, Zuständigkeitin ProzessendarüberG.
V. G. J. 101.Nr. Ze.)61.

GegenseitigerMarkenschutzin Deutschlandund Bra=
silien(Bek.v. 28.Febr.)406.

Marktpreis bei Lieferungsverträgenmit demGemein=
schuldner(Konk.O. J. 16.) 354.

Marktsachen sindFeriensachen(G. V. G. F. 202.)76.
— Klagein solchen(C.P. O. V.30.)88.— Ladungs=
frist (das.§. 194.) 117. — Einlassungsfrist(das.§9. 234.
459.0 125. 1

Maschinen, Gegenstand patentirter Erfindungen G. v.
25.Mai F. 4.) 501.

Masseansprüche, GenehmigungdesGlänbigerausschufses
zur Anerkennungvon solchen(Konk. O. J. 121. Nr. 2.)
373. — Geltendmachungvor derVertheilung(das.§. 159.)
380. — Befriedigung nachbestätigtemZwangsvergleiche
(das.S.176.)383.

Massegläubiger, Befriedigungderselben(Konk.O.
S. 50—53.) 361.

Massekosten, Begriff (Konk.O. F. 51.) 362. — Be=
richtigung (das. §#.50. 53.) 362.

Masseschulden, Begriff (Konk.O. F. 52.) 362. —
SchwebendeRechtsstreitigkeitendarüber (das. §. 9.) 353.
—Berichtigung (das.S#.50. 53.) 362.

Matrikularbeiträge derBundesstaatenzumReichs=
haushalt für den Monat April 1877 (G. v. 26. März
§. 1. Nr. 3.) 407. — desgl. für das Etatsjahr 1877/78
(G. v. 28. April F. 1.) 425. (G. v. 26. Mai I. 1. 3.)
514.

Meineid, s. Eidespflicht.
Meistbietender bei VersteigerunggepfändeterSachen
(C.P. O. g. 718.) 215.

Meßsachen sindFeriensachen(G. V. G. F. 202.) 76.—
Klage in solchen(C. P. O. §F.30.) 88. — Ladungsfrist
(das.§. 194.) 117. — Einlassungsfrist(das.S§.234.
459.)125.

Miethsstreitigkeiten, ZuständigkeitderAmtsgerichte
(G. V. G. §F.23. Nr. 2.) 45. — Sie gehörenzu den
Feriensachen(das. F. 202. Nr. 4.) 76. — Werth des
Streitgegenstandes(C. P. O. §. S.) 84. — vorläufige
VollstreckbarkeitderUrtheile(das.§. 649. Nr. 1.) 200.

Miethverträge mit dem Gemeinschuldner,Erfüllung
derselben(Konk.O. S#. 17. 18.) 354. — abgesonderte
BefriedigungwegenrückständigenMiethszinses(das.S. 41.
Nr. 4.) 359.

Milchkuh, Pfändung(C.P. O. F§.715.Nr. 3.) 213.

(Str.P. O. §.266.)301.— Fragestellungan dieGe=
schworenen(das.8§. 295. 297.) 307. — Verneinung der
Frage (das. F. 307.) 309.
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Militärärzte, Pfändung gegendieselben(C. P. O.
§. 715. Nr. 7. 9. 749. Nr. 8.) 214.—Verfahrengegen
Aerzte desBeurlaubtenstandes, welche ohne Erlaubniß
ausgewandertsind (Str. P. O. F. 470. Abs. 2. F. 472.
Abs.3.) 338. 1

Militärbehörde, LadungvonMilitärpersonenalsZeu-
gen durch die Militärbehörde (C. P. O. J#. 343. 345.)
144. (Str. P. O. K. 48. 50.) 261. — Jwangsvoll=
streckunggegenMilitärpersonen(C.P. O. . 673.699.
793.) 204. — Beschlagnahmen(Str. P. O. §F.98.) 270.
— Durchsuchungen(das.F. 105.)272. .

GebührenfreieBeförderungder TelegrammederMi=
litärbehörden(V. v. 2. Juni §. 1. zu 5. F. 4.) 5224.

Militärgericht, StrafvollstreckunggegenMilitärpersonen
wegenNichterscheinensals Jeugen (C. P. O. F. 345.)
145.(Str.P. O. §.50.)261.— wegenVerweigerung
des Zeugnissesoder Gutachtens(C. P. O. . 355. 374.)
148. (Str. P. O. J. 69. 77.) 265.
MilitärgerichtsbarkeitEinf.G.).G.V.G.K7)78.

§. 678.)205. .
Militärpersonen, aktive,sindnichtzumSchöffenamte
zu berufen(G. V. G. F. 34. Nr. 9.) 48. — desgl. nicht
zum Amt einesBeisitzersder Seeämter (G. v. 27. Juli
S. 10.11.)551.

Gerichtsstandder Militärpersonen (C. P. O. S#.14.
15. 21.) 85. — Zustellungenan dieselben(das.9#.158.
184.)110.— AussetzungdesVerfahrens(das.§.224.)
122. — Ladung als Zeugen oder Sachverständige(das.
S#.343. 345. 355. 374.) 144. (Str. P. O. I#.48. 50.
69.77.)261.— fändbarkeitihresDiensteinkommens
(C.P. O. §. 749. Nr. 6.) 220. — Iwangsvollstreckung
gegendieselben(das.#§. 673. 699.) 204. — Haft zur
Erzwingung des Offenbarungseides(das. §. 785. Nr. 2.
§. 786. Nr. 2. F. 793.)228.

Jahlung der ensionen und Unterstützungender
Militärpersonenund ihrerHinterbliebenenaus demReichs=
Invalidenfonds(G. v. 11.Mai §. 1.) 495.

Militärpflichtige, VerfahrengegenAbwesende,welche
sichder Wehrpflichtentzogenhaben (Str. P. O. §#.470
bis 476.) 338.

Minderjährige, FolgeneinerVersäumungdurchdie=
selben (C. P. O. §. 210.) 119. — Editionseid (das.
§. 391.) 154. — Eideszuschiebungan dieselben(das.
§. 435.) 162. — Ablehnung als Schiedsrichter(das.
§. 858.)240.

BeiständeminderjährigerAngeklagten(Str. P. O.
8. 149.)281.

NothwendigeVertheidigungvonPersonenuntersechs=
zehnJahren (Str. P. O. J. 140. Abs. 2. Nr. 1.) 279.—



Minderjährige (Forts.)
unbeeidigteVernehmung solcherPersonen (das. §. 56.
Nr. 1.) 263. (C. P. O. §. 358. Nr. 1.) 148.— Ange=
klagte unter achtzehnJahren vor dem Schwurgerichte
(Str. P. O. F.298.) 308.

Minister sindnichtzumSchöffenamtzuberufen(G.V. G.
§. 34. Nr. 1.) 48. — Vernehmungals Zeugen (C. P. O.
. 341. 347.) 144. (Str. P. O. #§.49. 53.) 261.

Ministerien, VernehmungderVorständederselbenals
Zeugen(C.P. O. F. 347.)145. (Str. P. O. J. 49.)261.

Missionen (fremde),BefreiungderMitglieder2c.der=
selbenvon der inländischenGerichtsbarkeit(G. V. G.
S§. 18—20.) 44. — ZJustellungenan dieselben(C. P. O.
S. 183.) 115.

s. auch Gesandte.
Mißhandlung, s. Körperverletzung.
Mitangeklagter , Vernehmungin derHauptverhand=
lung (Str. P. O. #. 246. 250. 256.) 298. — Haftung
für Auslagen(das.J. 498.)344.

Miteigenthümer, dieAuseinandersetzungdesGemein=
schuldnersmit Miteigenthümernerfolgt außerhalbdes
Konkursverfahrens(Konk.O. F. 14.)353.— abgesonderte
Befriedigungderselben(das.S. 44.) 360.

Mitglieder derLandgerichte(G.V. G. S#.58. 62.63.
65. 66. 68. 69. 77. 78.) 52. — der Schwurgerichte(das.
§&81—83. 89. 91. 94. 96. 99.) 57. — der Kammern
für Handelssachen(das.S#. 109. 112—117.) 63. — der
Oberlandesgerichte(das.§#§.119. 121. 124.)64. — des
Reichsgerichts(das.§§.127—131.133. 139. 140.) 65.
—des Reichs=Oberhandelsgerichts(Einf.G. F. 19.) 80.

MitgliederdesPatentamts(G. v. 25.Mai §#.13.
14. 16.) 503. (V. v. 18.Juni I§. 4—7. 9.) 534.

MitgliederdesOber=Seeamts(G.v. 27.Juli #. 29.
30.) 555.

Mitglieder desElsnbigerausschuffes(Konk.O. §. 79
bis 84.86. 125.)366.— BestrafungderMitgliederdes
Vorstandes von Aktiengesellschaftenund Genossenschaften
wegenBankerutts (das.F. 214.) 389.

Mitglieder der landesherrlichenFamilien, s. Landes=
herren.

MitgliedergesetzgebenderVersammlungen)s. diese.
s. auchBeisitzer, Schöffen.

Mitschuldiger, Verlesender desselben(Str.
P. O. §. 250.) 298.

Mitschuldner desGemeinschuldners,RechtederGläu=
biger gegendieselbenwerdendurchdenJwangsvergleich
nichtberührt(Konk.O. F. 178.)383.

Mobile Truppen, Zustellungan dieselben(C.P. O.
KC.184.)115.

Modelle, Juständigkeitin ProzessenüberdenSchutzder=
selben(G. V. G. §. 101. Nr. 3tC.) 61.
Reichs=Gesetzbl.1877.
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Monate, Fristberechnung(C.P. O. F. 200.) 118. (Str.
P.O.§.43.)260.

Moratorien, BestimmungendarübertretenaußerKraft
(Einf.G.z.C.P. O.F.14.Nr.4.)247.

gen (C. P. O. §§. 119—151.) 103. — vor demLand=
gerichte(das.§#.246. 258. 267—270.281. 282. 291.
292. 294. 312. 317—319. 335.) 127. — vor dem
Amtsgerichte(das.S#§.458. 462. 464. 470.) 165.— in
der Berufungsinstanz(das. S#§.481. 486. 488. 4906.)
169.— in derRevisionsinstanz(das.8§. 523. 529.) 176.
—bei derRevisionvor demoberstenLandesgerichteoderdem
Reichsgerichte(Einf. G. z. C. P. O. S#.7. S.) 245.
2) MündlicheVerhandlungüberZurückweisungeiner

Nebenintervention(C. P. O. J. 68.) 94. — in Ehesachen
(das.§§#.570. 574. 578.) 186. — in Entmündigungs=
sachen(das.S#.610. 620. 624. 626.) 192.— bei Ent=
scheidungenim Jwangsvollstreckungsverfahren(das.S8§8.647.
653.) 199. — Vertagung der mündlichenVerhandlung
(das. §#.90. 206. 245. 250. 297. 300. 302. 529.) 98.

3) MündlicheVerhandlungbei Entscheidungüber
Rechtsmittel(Str. P. O. F. 345.) 315.

4) Entscheidungenim Konkursverfahrenkönnenohne
mündlicheVerhandlungerfolgen(Konk.O. F. 66.) 365.

5) Mündliche Verhandlungenim Verfahren vor den
Seeämtern(G. v. 27. Juli S#.21. 24. 30. 31.) 553.

Münzreform, AusgabevonSchatzanweisungenzur Be=
schaffungeinesVetriebsfondszur Durchführung derMünz=
reform (Bek. v. 15. Febr.) 349. (Bek. v. 26. Febr.) 395.
(G. v. 26. März §. 2.) 408. (Bek. v. 8. April) 413.
(Bek.v. 24. April) 423. (Ges.v. 28. April §S.3.) 426.
(Bek.v. 14.Mai) 496. (Bek.v. 27.Mai) 511. (Bek.
v. 12.Juni) 529. (Bek. v. 17. Aug.) 557. (Bek.v.
3. Sept.)559. (Bek.v. 16.Okt.)568. (Bek.v. 29.Okt.)
569. (Bek.v. 15. Nov.) 571. (Bek.v. 1. Dez.)573.
(Bek.v. 24. Dez.)577.

Münzvergehen, Münzverbrechen, Gutachtender
Fachbehörde(Str. P. O. §. 92.) 269.

Musterschutz, Juständigkeitin Prozessendarüber(G.
V. G. F. 101. Nr. 3C.) 61.

s. auchMarkenschutz.

N.
Nachfolger imRechtsstreit,Vollmacht(C.P. O. JF.82.)
97. — s.auchRechtsnachfolger.

Nachlaß, GerichtsstandfürKlagen(C.P. O. §.28.)87.
—Kurator beimTodeeinerPartei (das.§.220.)122.
— Zwangsvollstreckungin den Nachlaß (das.8§. 693
bis 696.)209. — HaftungdesNachlassesVerurtheilter
für dieKosten(Str. P. O. J. 497.) 344.

G
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Nachlaß(Fortf.)
Konkursverfahrenüber einen Nachlaß (Konk.O.

§. 202—206.)387. — abgesonderteBefriedigungaus
Nachlaßgegenständen(das.§. 43.) 360.

Befugniß der Konsularbeamtenin Deutschlandund
CostaRica in Nachlaßangelegenheiten(Vertr. v. 18.Mai 75.
Art.30.)31. «

s. auch Erben, Erbschaft.
Nachlaßgläubiger, abgesonderteBefriedigungderselben
(Konk.O. §. 43.) 360. — BerechtigungzumAntrag
auf KonkurseröffnungübereinenNachlaß(das.§. 205.)
387.

Nachlaßverhandlungen zurAbwendungeinesKonkurs=
verfahrens,Aufhebungder landesgesetzlichenVorschriften
darüber (Einf. G. z. Konk.O. J. 4.) 390.

Nachlaßvertreter, AntragaufEröffnungdesKonkurs=
verfahrens über einenNachlaß (Konk.O. §. 205.) 387.
— VorschlagzumJwangsvergleich(das.§. 206.) 387.

Nachtragsvertheilung imKonkurse(Konk.O.8. 153.
159.)379.

Nachtzeit, Lwangsvollstreckung(C.P. O. F.681.)206.
—Durchsuchungen (Str. P. O. FJ.104.) 271.

Nahrungsmittel, Pfändung(C.P. O. §. 715. Nr. 2.)
213. — Erfindungenvon Nahrungsmittelnsind nicht
patentfähig(G. v. 25.Mai §. 1. Nr. 2.) 501.

Namenusunterschrift in Urkunden,BeweisderEcht.
heit (C.P. O. I§. 404—406.)156.

Naturereignisse, WiedereinsetzungbeiVerhinderungdurch
dieselben(C.P. O. §. 211.) 120. (Str. P. O. S. 44.
455.) 260. — VertagungdesErlassesdesVersäumniß=
urtheils (C.P. O. §. 302.) 137.

Nebenforderungen in Klagen(C.P. O. J. 240.Nr. 2.
§ 292.) 126. —dieselben sind nicht ohneAntrag zuzu=
sprechen(das.§. 279.) 133. — Nebenforderungen,wor=
über nicht entschiedenist, gelten nicht als aberkannt
(Einf. G. F. 14. Nr. 5.) 247. — s. auchNebenklage.

Nebenfragen an dieGeschworenen(Str. P. O. §#.295
bis 298.) 307.

Nebenintervention beiRechtsstreiten(C.P. O. 8§.63
bis 68. 71.) 93. — vor demAmtzsgerichte(das. §. 462.)

des Rechtsnachfolgers(das. §. 236.) 125. — Eideszu=
schiebunganNebenintervenienten(das.S#.414. 415.) 158.

Nebenklage bei der öffentlichenKlagewegenBeleidi=
gungenund Körperverletzungen(Str. P. O. . 435 bis
446.) 331. — Nebenklagebei Verfolgung von Beleidi=
gungen2c. durchdie Staatsanwaltschaft(das.§. 417.
Abs.3.) 328.— NebenklagederVerwaltungsbehördebei
gerichtlicherUntersuchunggegenStrafbescheide(das.8§.467.
468.) 337.

1877.
Nebenkläger, Anschlußdesselben(Str.P. O. K. 435
bis439.442.443.467.)332.—Nichterscheinenin der
Hauptverhandlung(das.. 440.)332.— Rechtsmittel
desselben(das.. 441.) 332. — Tod desselben(das.
KG.442.)332.

Neue Thatsachen und Beweismittel in derBe
rufungsinstanz(C. P. O. §.491.) 171. (Str. P. O. F.364.)
318.—in derBeschwerdeinstanz(C. P. O. §. 533.) 178.
— in Ehesachen(das. F. 569.) 186.

Neue Beweismittel als Grund zur Erhebung der
öffentlichenKlage nacherfolgterAblehnung(Str. P. O.
&.210.) 291. — als Grund zur Wiederaufnahmedes
Verfahrens(das.§. 399. Nr. 5.) 324. « «

NeugeboreuesKind,Leichenöffnung(Str.P.O.§.90.)
269. ·

Nichterfüllung von Lieferungsverträgenmit demGe
meinschuldner(Konk.O. §. 16.) 354. — Wirkung der
Nichterfüllung von Verbindlichkeiten(das. §. 21.) 355.
— Richterfüllungdes Jwangsvergleichs(das.F. 181.)
383.

Nichterscheinen derParteien(C.P. O.P. 295—298.
300.301.310.316.318.332.333.471. 563.) 136.—
bes.in Ehesachen(das. 9§. 572. 579.) 187. — desBe=
klagten(das.8§.560. 578. 504.) 184. — desGegners
im Beweisaufnahmetermin(das. §. 454.) 165. — des
Gläubigersim Vertheilungsverfahren(das.F.763.)224.
—des Antragstellers im Aufgebotstermin(das.8. 831.)
235. — desSchwurpflichtigen(das.§.430.) 160. —
der Zeugen und Sachverständigen(das. §. 340. Nr. 3.
§. 345. 365.374.) 144. (Str. P. O. S#.50.77.) 261.

Nichterscheinendes Angeklagten in der Hauptver=
handlung(Str. P. O. 8#.229. 231.)294.—besonders
in derBerufungsinstanz(das.§. 370.) 319. — desgl.des
riovatklägers(das.§. 431.) 331. «

Nichterscheinenvon ZeugenundSachverständigenim
Verfahrenvor demPatentamte(G. v. 25.Mai §.31.)
508. — desgl. im Verfahren vor den Seeämternund
demOber-Seeamte(G. v. 27. Juli §§. 19. 30.) 553.

Nichtigkeit von RechtshandlungendesGemeinschuldners
nachder Konkurseröffnung(Konk.O. F. 6.) 352.

Nichtigkeitserklärung vonPatenten(G. v.25.Mai
§. 10.)503. — ZuständigkeitdesPatentamtsundVer=
fahren (das. #. 13. 14. 19. 27—30.) 503. (V. v.
18. Juni I#. 1. 2. 8.) 533. — (. auchKraftlos=
erklärung. «

Nichtigkeitsklagc,Nothfrist(C.P.O.s.540.)179.
—VetbindungmitderRestitutionsklage(das.s.5.4I.»)
180-Falledeksecben(das8542)180—Zustäudig".
keitundVerfahren(das88546—554)181-
NichttgkeitsklageimEheprozeß(das8858H92) 189·



Nichtigkeitsklage (Forts.)
Nichtigkeitsklagegegendie vor Geltung der Eivil=

prozeßordnungerlassenenEndurtheile2c. (Einf. G. z.
C. P. O. F. 20.) 249.

(C.P. O. §. 129.) 106. — Eid überNichtwissen(das.
S.424.)159.

Niederlagen gestohlener2c. Sachen, Durchsuchungzur
Nachtzeit(Str. P. O. §. 104. Abs.2.) 272.

Niederlande, Uebereinkunftmit demDeutschenReiche
wegenHerstellungeiner Eisenbahnvon Zütphen nach
Gelsenkirchenund Bocholt (v. 31. Juli 75.0 397 —
desgl.wegenVerbindung desniederländischenKanalnetzes
mit preußischenKanälen (Vertr. v. 12. Okt. 76.) 539.

Niederländisch=Westfälische Eisenbahngesell=
schaft in Winterswyk, Bau und Betrieb der Eisen=
bahn zwischenZütphen und Gelsenkirchenund Bocholt
(Uebereink,mit denNiederlandenv. 31.Juli 75. Art.2.)
399.

Niederlassung einerFabrik2c.,Gerichtsstand(C.P. O.
S. 22.) 86. — Konkursverfahrenüber dasVermögender
inländischenNiederlassungeines ausländischenGemein.
schuldners(Konk.O. F. 208.)387.

Niederlassungsvertrag mitderSchweiz(v.27.April
76.) 3. (Zusatzprotokollv. 27. April 76.) 7.

Nießbrauch des Gemeinschuldnersan demVermögen
seiner Ehefrau und Kinder gehört zur Konkursmasse
(Konk.O. FJ.1. Abs.2.) 351.

Notare, Pfändung gegendieselben(C.P. O. . 715.
Nr. 6.) 214. — VollstreckbareAusfertigungnotarieller
Urkunden(das. F. 705.) 211.

Nothfristen in Feriensachen(C.P. O. F.201.)118.—
VerlängerungoderVerkürzung(das.§§.202. 228.) 118.
—bei derWiedereinsetzung(das.S§. 211—214.) 120.—
zum Einspruchgegendas Versäumnißurtheil(das.§. 304.)
137.— Berufungsfrist (das.§. 477.) 168.— Revisions=
frist (das. §. 514.) 175. — Nothfrist der sofortigenBe=
schwerde(das. §. 540.) 179.—für die Nichtigkeits-und
Restitutionsklage(das. §§. 540. 549. 552.) 179. — für
die Anfechtungsklageim Aufgebotsverfahren(das.§. 835.)
236.— desgl.gegeneinenSchiedsspruch(das.§.870.)242.

Nothfrist gegen die vor Geltung derCivilprozeß=
ordnungerlassenenEndurtheile(Einf. G. z. C. P. O.
g.19.)249.

Nutznießer einerNiederlassung,Gerichtsstand(C.P. O.
F. 22.) 86. —Konkursverfahrengegendenselben(Konk.O.
F. 208. Abs.2.) 388.

Nutzungen, WerthderselbenalsStreitgegenstand(C.P.O.
S. 4. 9.) 84.

Nutzungendes Gemeinschuldnersaus demVermögen
seinerFrau und Kinder (Konk.O. J. 1. Abs. 2.) 351.
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Nutzungsrechte, Zwangsvollstreckungdarin (C.P. O.
S. 754.)222. — s. auchNießbrauch.

O.
Oberlandesgerichte, Besetzung,Präsidium,Geschäfts=
vertheilung2c. (G. V. G. N. 119— 124. 203.) 64.
(Einf.G. §.20.) 80.— Zuständigkeit(G.V. G. #. 123.
117.) 64. (Einf. G. N. 8. 9.) 78. — Redvisiongegen
die Endurtheileund BeschwerdegegendieEntscheidungen
derselben(G. V. G. F. 135. Nr. 1. 2.) 66. (C. P. O.
S. 507.) 173.— Ernennungvon Mitgliedernderselben
zu Schwurgerichtsvorsitzenden(G. V. G. §.83.) 57. —
Staatsanwaltschaft bei den Oberlandesgerichten(das.
§S.143.Nr. 2.) 67.

Entscheidungder Oberlandesgerichteüber abgelehnte
oderwiderrechtlichgewährteRechtshülfe(G.V. G. F. 160.)
70. — auf BeschwerdenwegenOrdnungsstrafenfür Un=
gebührin den Sitzungen(das.§. 183.) 73. — über
Anträge auf Strafverfolgung nachAblehnung derStaats=
anwaltschaft(Str.P. O. F.170.)284.

Beschwerdeüber Beschlüsseund Verfügungen der
Oberlandesgerichtefindet nicht statt (Str. P. O. F. 346.
Abs.3.) 315.

Ober=Postdirektionen, Einsendungvon Abschriften
von den mißbräuchlich als gebührenfrei bezeichneten
Telegrammenan dieselben(V. v. 2. Juni §. 5.) 526.

Ober=Postdirektoren, Tagegelderderselben(V. v.
29.Juni §. 1.) 545.

Oberpräsident vonElsaß=Lothringen,Befugnissehinsicht=
lichdesLandesausschusses(Erl. v. 29.Okt.74.Abs.4. und
5.) 492.

Ober=Reichsanwalt, Ernennung,Dienststellung2c.(G.
V. G. . 143. 144. 149. 150.) 67. — Anhörungdes=
selben beim Strafverfahren gegenMitglieder desReichs=
gerichts (das. I§§.128. 129.) 65. — bei zwangsweiser
Pensionirung der Letzteren(das. §. 131.) 65.

Ober=Secamt, ErrichtungundBefugnisse(G.v.27.Juli
S#S.29—33. 27.) 555.

Oberste Reichsbehörden, VernehmungderVorstände
derselbenals Zeugen (C. P. O. §. 347.) 145. (Str. P. O.
§.49.) 261.

Oberstes Landesgericht, Einsetzungeinessolchen
in Bundesstaatenmit mehrerenOberlandesgerichten(Einf.
G. z. G. V. G. S#.8. 10.) 78. (Vergl.auchG. v.
11. April §. 1.) 415. — Einlegung des Rechtsmittels
der Revision und Beschwerdebei demselbenund Ent=
scheidungdesselbenüber die Zuständigkeit(Einf. G. z. C.
P. O. W#.7—9.) 245.

G'=
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Obmann der Geschworenen(G. V. G. F. 199.)76. —
Wahl desselben(Str. P. O. §. 304.) 308. —Mllichten
(das.S#.307. 308. 312.) 309.

Oefen, Pfändung(C.P. O. §J.715. Nr. 1.) 213.
Oeffentliche Aufforderung zur Klage (C. P. O.
§. 102. Nr. 4.) 101.

Oeffentliche Bekanntmachung,
machung.

Oeffentliche Klage, Erhebung2c.derselben(Str.P. O.
S§. 151—155.) 281. — Vorbereitungderselben(bas.
S. 156—175. 39.) 282. — Haftbefehlvor der Er=
hebung(das. 9§. 125. 126.) 276. — OeffentlicheKlage
gegenabwesendeAngeschuldigte(das.8§.336.472.)313.—
bei der Wiederaufnahmedes Verfahrens (das. F. 411.)
327. — wegenBeleidigung und Körperverletzung(das.
S. 416. 424.) 328. — NebenklagedurchAnschlußan
die öffentlicheKlage (das.§§#.435—446.) 331. — Kosten=
pflicht des Antragstellersbei Freisprechungr2c.des Ange=
schuldigten(das.S. 504.) 345.

Oeffentliche Wohlfahrt, BeschränkungvonPatenten
mit Bezug darauf (G. v. 25. Mai §§. 5. 11.) 502.

Oefsfentliche Zustellung (C. P. O. . 186—189.
304.) 115. — besondersin Ehesachen(das. §. 578.)
188. — von Ladungen2c. in Strafsachen(Str. P. O.
S. 40. 320. 323. 473. 476.) 259.

— der Verhandlungenund der Urtheils=
verkündung(G.V. G. SK.170—174.)72.—Ausschließung
derOeffentlichkeit(das.S§.171—173.175. 176.)72.—
Berathung und Abstimmung erfolgen nicht öffentlich
(das.§. 195.)75.

Feststellungder Oeffentlichkeitder Verhandlungen2c.
durch das Protokoll (C. P. O. §. 145. Nr. 5.) 108.
(Str. P. O. §. 272. Nr. 5.) 303.— VerletzungderVor=
schriftenüber die Oeffentlichkeitist Revisionsgrund (C.
P. O. J. 513.Nr. 6.)174.(Str. P. O. J. 377.Nr. 6.)320.

Oeffentlichkeitder Patentrolle und derAnmeldungen
von Erfindungen(G. v. 25.Mai #. 19. 23.) 505.

Oeffentlichkeitdes Verfahrens vor den Seeämtern
(G. v. 27. Juli §§. 21. 25.) 553. — desgl.vor dem
Ober- Seeamte (das. S§. 30. 31.) 555.

Oesterreich= Ungarn, Vertragmit Deutschlandwegen
Herstellungeiner Eisenbahn von Altwasser nach Chotzen
(Vertr. v. 2. März) 415.

Offenbarungseid im Zwangsvollstreckungsverfahren(C.
P. O. . 780—795. 711. 769.) 227. — Vorschriften
desbürgerlichenRechtsüberdieVerpflichtungzurLeistung
desselben(Einf.G. J. 16. Nr. 3.) 248.

Leistung des Offenbarungseidesdurch den Gemein=
schuldner(Konk.O. §. 115.) 372. — Unzulässigkeitdes
ZwangsvergleichsbeiverweigerterAbleistung(das.§. 162.
Nr. 1.) 380.

s. Bekannt=

1877.

Offener Arrest im Konkursverfahren,Erlaß,Bekannt
machungund Wirkung (Konk.O. I§. 102. 103. 108 bis
110.) 370. — f. auchArrest. «

OssenkundigkeitvonThatsachenGPOss 264..
265.) 130. ·

Offiziere, Pfändunggegendieselben(C. P. O. §. 715.
Nr. 6. 7. §. 749. Nr. 8. Abs. 2.) 214. — Verfahren
gegenOffiziere, die ohne Erlaubniß ausgewandertsind
(Str. P. O. I§. 470. 472. Abs.3.) 338.

Orden, derPfändungnichtunterworfen(C.P. O.&.715.
Nr. 9.) 214.

Ordnung in denSitzungen(G. V. G. §. 177—185.)
73. (C.P. O. §. 144.)108. (Str.P. O. F.36.)259

Ordnungsstrafen gegenausbleibendeSchöffenund
Geschworene(G. V. G. JF. 56. 96.) 52. — gegenPar,
teien, Zeugen, Anwälte 2c. wegen Ungebühr in den
Sitzungen(das. §§. 179— 184.) 73. — gegendenKon⸗
kursverwalter(Konk.O. J. 76.) 366. #

OrdnungsstrafengegenausbleibendeBeisitzerderSee.
ämter (G. v. 27. Juli §F.12.) 552.— desgl.Beisitzee
des Ober-Seeamts (das. F. 29.) 555.

Ort derVerhandlung(C.P. O. §. 145.Nr. 1.) 108.—
der Zustellung (das. §#.170. 174. Nr. 1.) 112. — der
VersteigerunggepfändeterSachen(das.8S.717.726.)214.

Ort derThat, Gerichtsstand(Str. P. O. §S.7.) 254.
s. auchWohnsitz.

P.
Pächter, GerichtsstanddesPächters(C.P. O. §. 22)
86. — Konkursverfahrengegenden ausländischenPächter
eines im Inlande gelegenenGutes (Konk.O. §. 208.
Abs. 2.) 388. — abgesonderteBefriedigung wegen der
Forderungenfür dasPachtinventar(das.§.41. Nr. 3.) 3599.

Pachtverhältniß, WerthdesStreitgegenstandes(C.B.O.
§S.8.) 84. — abgesonderteBefriedigungwegenderFor
derungen aus dem Machtverhältnisse(Konk. O. §. 41
Nr. 2.) 359.

Pachtverträge, WirkungderKonkurseröffnungaufdie
selben(Konk.O. S§. 17. 18.) 354.

Pachtzins, abgesonderteBefriedigungimKonkurse(Konk.O.
§F.41. Nr. 2.) 359.

Papiere, DurchsichtderbeiDurchsuchungenaufgefundenen
Papiere (Str. P. O. J. 110.) 273.

Parteien, BestrafungwegenUngebührin denSizunzen=
(G. V. G. IS. 178—184.) 73.

VertretungderParteien vor Gericht(C.P. O. S#.74.
75.) 96. — Widerruf von Geständnissen2c. des Bevoll=
mächtigten(das. §. 81.) 97. — persönlichesErscheinen
(das.S#.132. 268.) 106.— RechtderParteien,neben



Parteien (Forts.)
demAnwalt dasWort zu nehmen(das.F. 128.) 106.—
Entziehungdes Worts (das.J. 143.) 108. — Rechts=
nachfolger(das.§#..217.236.)121.

s. auchBeklagter, Kläger.
Parteilichkeit des Richters, Restitutionsgrund(C.
P. O. 8. 543. Nr. 5.) 181.
Patentamt, Einrichtung und Befugnissedesselben(G. v.
25.Mai §N.13— 19.)505.— Verfahrenbei demselben
(das.§#§.20—33. 17. 42.) 505. (V. v. 18.Juni §. 2.
8—13.) 533.— Abtheilungendes Patentamts(G. v.
25.Mai §. 14—17.) 504. (V. v. 18.Juni §#§.1—11.
17. 19.) 533. — Mitglieder des Patentamts (G. v.
25.Mai §§. 13. 14. 16.) 503. (V. v. 18.Juni S#§.4
bis 7. 9.) 534.

Patente, Ertheilung (G. v. 25.Mai §. 1—3. 6—8.
12.) 501. — Wirkung (das.#. 4. 5. 22.) 501. —
Dauerund Gebühren(das.I#.7—9. 43.) 502.— Zu=
satzpatente(das. S. 7. 8.) 502. — Erlöschendes Pa=
tents(das.S§.9. 42.) 502.— Nichtigkeitserklärungoder
Zurücknahme(das.S#.10. 11. 13. 14. 19. 27—30.)
503. (V. v. 18. Juni #. 1. 2. 8.) 533.— durch die
LandesgesetzebereitsertheiltePatente (G. v. 25. Mai
S. 41—44.) 509.

Patentgesetz (v.25.Mai) 501.— Anfangstermin(das.
§. 45.) 510.

Patentgesuche (V. v. 18.Juni F. 1.2.) 533.— s.auch
Anmeldung. «

Patentinhaber, Rechteund Pflichten(G. v. 25.Mai
&. 4—9. 11. 19. 28. 29. 42. 43.) 501.

Patentrecht (G. v. 25.Mai #. 1— 12.) 501.— Ver=
letzungdesselben(das.§. 34—36. 38.) 508.— Batent=
rechte auf Grund landesgesetzlicherBestimmungen(das.
SS.41—44.) 509.

Patentrolle (G. v. 25.Mai §. 19.) 505.
Patentsucher (G. v. 25.Mai . 3. 7. 20—25.) 501.
Patenturkunden (G. v. 25.Mai F. 26.) 507. (V. v.
18.Juni §. 19.) 537.

Pensionen derWittwenundWaisenund invaliderAr=
beiter, Pfändung (C. P. O. §. 749. Nr. 7.) 220. —
desgl.derOffiziere, Beamtenrc. (das.§. 749. Nr. 8.
Abs.2. §. 715. Nr. 7.) 220.

Zahlung von Densionen der Militärpersonen und
ihrer Hinterbliebenen aus demReichs- Juvalidenfonds
(G. v. 11.Mai §. 1.) 495.

s. auchRuhegehalt.
Personenvereine, Gerichtsstand(C.P. O. S. 19.23.)
86. (Einf. G. §. 15. Nr. 2.) 247. — Zustellungen
(C. P. O. g8. 157. 169.) 110.— Vertretung in Privat=
klagenwegenBeleidigung(Str. P. O. J. 414.Abs.3.) 327.

s. auch.Korporationen, Genossenschaften.
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Persönlicher Sicherheitsarrest (C.P. O. #. 798.
812.)230. (Einf.G. F. 13. Nr. 1.) 246.

Pfandbestellung als SicherheitsleistunggegenVerhaf=
tung (Str. P. O. §. 118.)275.

Pfandbriefe vonGemeinden,Verbänden,Korporationen#2c.)
Gewährung eines Faustpfandrechtsdaran (Einf. G. z.
Konk.O. §. 17.) 393.

Pfandgläubiger, Faustpfandrechtederselbenim Sinne
des§. 40. derKonkursordnung(Einf. G. dazu §. 15.
Nr. 2.) 393.— s. auchFaustpfandgläubiger.

Pfandlokal (C.P. O. J. 771.) 225.
Pfandrechte, Streitgegenstand(C.P. O. F. 6.) 84. —
Begriff (das.S§.709. 710.) 212. — vor Geltungder
Civilprozeßordnung erworbene Pfandrechte (Einf. G.
§. 23.) 249. «

ErwerbungvonPsandrechtennachderKonkurseröffs
nüng(Konk.O.ss.12.98.)353.—abgesonderteBes
friedigung(das.§.41.Nr.8.9.)360.(s.auchFaust-
pfandgläubiger).—Pfand-undVorzugsrechte,
welche vor dem Inkrafttreten der Konkursordnungent=
standensind(Einf. G. S#.11—13.)392.

Pfandstücke, GenehmigungdesGläubigerausschusseszur
Einlösung (Konk.O. §. 121. Nr. 2.) 373.
Pfändung in dasbeweglicheVermögen(C.P. O. #. 708
bis 754.) 212. — insbes.von körperlichenSachen (das.
#K.712—728.)213. — Sachen, welchederPfändung
nichtunterliegen(das.§. 715.)213.— Pfändungbereits
gepfändeterSachen (das. 88. 727. 728.) 216. — von
Geldforderungen(das.88. 730—750.)217. — von Ge=
halt und Diensteinkommen(das. §#.733. 734.) 217. —
der Pfändung nicht unterworfeneGeldforderungen(das.
§. 749.)220. — Pfändungvon Sachenund Forderun=
gen beim Arrest (das. §. 810.) 232.

Julässigkeit der Pfändung von landwirthschaftlichem
undPosthalterei- Inventar 2c. im Konkurse (Konk. O.
§. 1. Abs. 3.) 351. — abgesonderteBefriedigung wegen
eines durchPfändung erlangtenPfandrechts (das. F. 41.
Nr. 9.) 360. "%

Pfändungsbeschluß (C.P. O. F. 739.) 218.
Pfändungsfrist (C.P. O. §.744.)219.
Pferde, VerbotderAusfuhrderselben(V. v. 7. Juli) 547.
Pflegebefohlene desGemeinschuldners,Rang ihrerFor=
derungenan dem derVerwaltung desselbenunterworfenen
Vermögen(Konk.O. §. 54. Nr. 5.) 363.— Gewährung
einesVorrechts für die vor dem Inkrafttreten der Kon=
kursordnungentstandenenForderungen (Einf. G. F. 13.)
392.

Pflegekosten, Rang der Forderungenim Konkurse
(Konk.O. §. 54. Nr. 4.) 363. — s. auch Verpfle⸗
gungskosten.
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Plenum desLandgerichts,Vorsitz(G. V. G. F. 61) 52.
— lenarentscheidungenbeimReichsgericht(das. §. 139.)
67. —desgl. beimPatentamt (V. v. 18. Juni §. 10.) 535.

Polizeiaufsicht, Durchsuchungder Räume von Per=
sonen unter Polizeiaufsicht (Str. P. O. 88. 103. 104.)
271. — UntersuchungshaftgegensolchePersonen(das.
K.113.)274.

Polizeibeamte, Hülfsbeamteder Staatsanwaltschaft
(G. V. G. F. 153.) 69. — Nichtberufungpolizeilicher
Vollstreckungsbeamtenzum Schöffenamte (das. §. 34.
Nr.6.)48.

§. 98.) 270.— Durchsuchungen(das.S. 105.)272. —
vorläufsigeFestnehmungen(das. §F.127.) 277. — Ermit=
telungen zur Feststellungrc. strafbarerHandlungen (dafs.
SK.159. 161. 187.) 283.

Polizeibehörden, Mitwirkung bei der Rechtshülfe
(G. V. G. F. 168.) 71. — Niederlegungvon Zustellungen
bei dem Polizeivorsteher (C. P. O. F. 167.) 112. —
PolizeilicheHülfe bei der Zwangsvollstreckung(das.
S#.678. 679.) 205.

Erlaß von Steckbriefendurchdieselben(Str. P. O.
§. 131. Abs.2.) 278. — Anzeigepflichtan die Staats=
anwaltschaft2c. beim Auffinden der Leichenvon Unbe=
kannten2c. (das. §. 157.) 282. — Ermittelungen zur
Feststellungstrafbarer Handlungen (das. §#. 159. 161.
187.) 283. — Befugniß zu Straffestsetzungenwegen
Uebertretungen(das.S#.5 —#35458.) 334. (Einf.G.
§S.6. Nr. 3.) 347.

s. auch Landespolizeibehörde.
Polizeiliche Strafverfügung, Befugnißdazu(Str.
P. O. §. 453.) 334. — Antrag auf gerichtlicheEnt=
scheidung(das. S##.454—458.) 335. (Einf. G. J. 6.
Nr. 3.) 347.

Post, Zustellungen durch die Post im Prozeßverfahren
(C.P. O. E. 161.164.171.175—180.221.683.
730.) 111. — desgl. im Konkursverfahren (Konk. O.
§. 69.) 365.— in PatentsachenG. v. 25.Mai F. 15.)
504.—

Postanstalten, Niederlegungvon Zustellungenbei den=
selben(C.P. O. #. 177.178.)114.

Verpflichtung derselbenzur Aushändigung der an
den GemeinschuldnereingehendenPostsendungenan den
Verwalter (Konk.O. §. 111.) 371.

Postbeamte, TagegelderundFuhrkostenderselben(V. v.
29. Juni §#.1. 3.) 545.

Postboten, Zustellungendurch dieselben(C. P. O.
SS. 177. 178.) 114.

Postgesetz, Abänderungdes §. 14. des G. über das
Postwesen des DeutschenReichs vom 28. Okt. 1871
(Einf.G. z. C. P. O. F. 13. Nr. 4.) 246.

1877.
Posthaltereien,ZulässgkeitderPfändungdesPest
halterei.Inventarsim Konkurse(Konk.O. F. 1. Abs.3)
351.

Postinspektoren, Tagegelderund Fuhrkosten— ben
(V.v.29.Juni§. 1.3.)545. ·

§691Nr5)209
PostfeudimgeryBeschlagnahme(Str.P.O.ss..
bis 101.) 270. — Ablieferung der an den Gemein=
schuldnereingehendenPostsendungenan denKonkursrer=
walter(Konk.O. F. 111.)371.

Postverwaltung, Aunleihefür dieselbe(G. v. 3. Im
1. (G. v. 10.Mai F. 1a.) 494. (Bek.v. 17.Mai) 497.
(Erl. v. 14. Juni unter c. und d.) 531. «

Postwesen, AbänderungdesF. 14.desG. überdasPost=
wesendes DeutschenReichs vom28. Okt. 1871 (Einf. G.
z. E.P. O. JF.13. Nr. 4.) 246. — Nichtanwendungdes
§. 20. diesesGesetzesim Konkursverfahren(Konk.O. S. 1.
Abs.3.) 351.

Präsidenten:
Präsident und SenatspräsidentendesReichsgerichts

(G.V. G. #. 126. 127. 131.)64. — Ernennungdes
UntersuchungsrichtersfürStrafsachenvordemReichsgerichte
durchden Präsidenten (Str. P. O. F. 184.) 287. »

PräsidentundSenatspräsidentenderOberlandesgerichte
(G. V. G. . 119.) 64. — ErnennungderSchwurgerichts.
vorsitzendendurchdenPräsidenten(das.§. 83.) 57. «

PräsidentenderLandgerichte(G. V. G. §. 58.) 52. —
Befugnissederselben(das.##.61.63—66. 83.89.91.)52.
—Vertretung derselben(das.§. 65.) 53.

s. auchVorsitzender.
Präsidium beidenLandgerichten(G.V. G. S#.63.69.
78.) 53. —bei denOberlandesgerichten(das.§. 121.)
64. —beim Reichsgericht(das. §. 133.) 66. D
Preßvergehen, landesgesetzlicheVorschriftenüber die
ZuständigkeitderSchwurgerichtebeiPreßvergehen(Einf. G.
z. G. V. G. F. 6.) 78.

Preußen, Protokollmit denNiederlandenüber Verbin.
dungdesniederländischenKanalnetzesmit denlinksemsischen
Kanälen auf preußischemGebiete (v. 17. Mai 76.) 541.
(Uebereink,mit den Niederlandenv. 12. Okt. 76. Art. 1.)
539.

Privatgerichtsbarkeit ist aufgehoben(G. V. G.
S. 15.) 43.

Privatklage bei Beleidigungund Körperverletzung(G.
V. G. §. 27. Nr. 3.) 46. — Verfahren (Str. P. O.
K. 414—434.446.)327.(Einf.G.K.11.)348.—
Nebenklage(Str. P. O. . 435 ff.) 331. — Kostenund
Auslagen(das.§#.503. 504.)345.
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Privatkläger, RechtzurAblehnungdesRichters(Str.
P.. J. 24.) 257. — desgl. eines Sachverständigen(das.
§S.74.) 266. — Verhältniß mehrererPrivatkläger (das.
§. 415.) 328. — Prozeßführung (das. 9§. 418—420.)
328. — Zuziehungim Verfahren auf erhobeneöffentliche
Klage (das. 9§. 425—427.) 329. — Rechtsmittel(das.
S. 430. 431.) 330. — Tod desselben(das. §§. 433.
434.) 331. — Haftungfür dieKosten(das.S#.503.
419.) 345. — Betheiligungim VerfahrenbeiEinziehungen
(das.&&.477—479.) 340.

Privaturkunden, Beweiskraft(C.P. O. F.381.)153.
(Einf.G. §. 17.) 248.— BeweisderEchtheit(C.P. O.
S#.404. 405.) 156.

Privaturkunde über Vollmacht zur Prozeßführung
(C.P. O. §. 76.) 96.

Privilegien, Zuständigkeitin KlagengegendenStaat
wegenAufhebungvon solchen(G.V. G. §. 70.) 54.

Professoren, s. Rechtslehrer.
Prokurist, Zustellungenandenselben(C.P.O.S. 159.)110.
Protokoll über die mündlicheVerhandlung(C.P. O.
SK.145—147. 569.) 108. — Anlagen (das.S. 146.
269. 270.) 108.— VorlesungundUnterzeichnung(das.
. 148.149.) 109.— Beweiskraft(das.8§.150.285.)
109. — Protokoll im vorbereitendenVerfahren (das.
§. 315.) 139.— überZeugnißverweigerung(das.SS. 351.
354.) 147. — über Zwangsvollstreckung(das. §. 682.
683. 727.) 206. — Sitzungsprotokollbei Amtsgerichten
(das.§.470.) 167.

Protokoll überdieBeeidigungvon JZeugenimVor=
verfahren(Str. P.O. F. 65.)264.—die gerichtlicheVer=
nehmungder Landesherren2c. (das. §S.71. Abs. 3.) 265.
—die Einnahme eines richterlichenAugenscheins(das.
§. 86.) 268. — über UntersuchungshandlungenCdas.
§.186.)287.— überVernehmungenaußerhalbderHaupt=
verhandlung(das.§. 223.)294. — über die Haupt=
verhandlung (das. I#§.271 —275.) 302. — Verlesung
derProtokolle über AussagenderAngeklagten,Jeugenrc.
in derHauptverhandlung(das.S#§.232.248—254.366.)
295.— ProtokollüberEinlegungvonRechtsmittelndurch
denBeschuldigten(das.§. 341.)314.— überVollstreckung
derTodesstrafe(das.§.486.)342.

Protokoll über die SiegelungundEntsiegelungdes
InventarsderKonkursmasse(Konk.O. §J.114.)372.

Protokoll über die mündlicheVerhandlung im Ver=
fahrenvor denSeeämtern(G. v. 27.Juli §.24.) 554.

Provinzialverbände, Jwangsvollstreckunggegendie=
selben(Einf. G. z. C. P. O. J. 15. Nr. 4.) 247.

AbgesonderteBefriedigung derselbenwegender For=
derungenan öffentlichenAbgaben(Konk.O. J. 41.Nr. 1.)
359.— Rang derForderungen(das.§. 54.Nr. 2.) 362.

s. auchVerbände.

1877.- 55
Prozentsatz beiAbschlagsvertheilungenaus derKonkurs=
masse(Konk.O. S#.147. 159. 143.) 378.

Prozesse, Trennungderselben(C.P. O. §. 136. 141.)
107.— Verbindung(das.S#S.138.141.232.272.)107.
— Aussetzungder Verhandlung (das. 8§. 139—141.
250.) 107.— Zustellungen(das.§. 152.) 109.— La=
dungsfrist (das. S. 194.) 117.

Vor Geltung der Civilprozeßordnunganhängig ge=
wordeneProzesse(Einf.G. z. C.P. O. J. 18.) 249.

s. auchCivilprozesse, Rechtsstreitigkeiten.
Prozeßakten, Einsichtin dieselben(C.P. O. FJ.271.)
131. — Einforderung derselbenbei der Berufung und
Revision(das.9§.506. 529.) 173.

Prozeßbevollmächtigte, s. Bevollmächtigte.
Prozeßfähigkeit (C. P.O. §#.50—55.) 91. —der
Ehefrauen (das.§. 51.) 92. — der Ausländer (das.§. 53.)
93. — Bestellung besondererVertreter (das. F. 55.) 93.
ProzeßfähigeBevollmächtigte(das.§. 75.)96. — Verlust
der Prozeßfähigkeit(das. §§#.82. 219. 223. 435.) 97. —
EinredemangelnderProzeßfähigkeit(das.§. 247. Nr. 6.
S#.435. 549.) 127.

Prozeßgericht, ProzeßfähigkeiteinesAusländersnach
demRechtedes Prozeßgerichts(C. P. O. F. 53.) 92. —
Verurtheilung der Gerichtsschreiber,Vertreter2c. zur Tra=
gung der verschuldetenKosten (das. §. 97.) 99. — Ent=
scheidungüber die Bewilligung des Armenrechts (das.
§. 109.) 102. — Vernehmung der Zeugen2c. vor dem
Prozeßgerichte(das.§. 147.)109.— Befugnissehinsichtlich
der Zustellungen (das. S§#.160. 187—189.) 110. —
desgl. der Aussetzungoder Unterbrechungdes Verfahrens
(das. §§. 222—225.) 122. — Beweisaufnahme, welche
nichtvor demProzeßgerichteerfolgt ist (das. 8#.258.
327—331.) 129. — Beweisaufnahmedurchdas Prozeß=
gericht(das.S#§.320. 326. 335.) 140.— Einnahmedes
Augenscheins(das. §. 337.) 143. — Befugnissehinsichtlich
der Zwangsvollstreckung(das. §9. 688. 689. 773—776.
778.) 207.

Prozeßhandlungen, ErmächtigungdazuimAllgemeinen
(C. P. O. §. 52.) 92. — vor demGerichtsschreiber(das.
§. 74.) 96.— ProzeßhandlungendesNebenintervenienten
(das.§. 64.) 94. — desBevollmächtigten(das.#. 81.
79.) 96. — Versäumung von Prozeßhandlungen(das.
S§. 208—210.) 119. — Wiedereinsetzung(das. §F. 211
bis 216.) 120. — Unterbrechungund Aussetzungdes
Verfahrens (das. §. 226.) 123. — Verletzungder Form
(das.§. 267.) 130.

Prozeßhindernde Einreden, s. Einreden.
Prozeßkosten, Tragungderselben(C.P. O. 8§.87—93.
95. 96. 251. 279.) 98. — für versäumteTermine,
Fristen 2c. (das. §. 90.) 98. — bei Vergleichen (das.
g. 93.) 99. — Kostender Rechtsmittel(das. F. 92.)
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98. — der Nebenintervention(das. §. 96.) 99. — An=
fechtung der Entscheidungüber den Kostenpunkt(daf.
§. 94.) 99. — Haftung des Gerichtsschreibers,Bevoll=
mächtigten2c. für verschuldeteKosten (das. §. 97.) 99. —
Erstattungvon Prozeßkosten(das.##87. 98—100. 108.)
98. — Sicherheitsbestellung(das. S# 101—105. 247.
Nr. 4.) 100. — Armenrecht(das.§§.106—118.)101.

ProzeßkostenüberAussonderungs-und Absonderungs=
ansprüche(Konk.O. §. 9.) 353.— Ersatzvon Prozeß=
kostenaus derKonkursmasse(das.§. 135.)376.

s. auchKosten, Gebühren.
Prozeßvollmacht, s. Vollmacht.
Prozeßvorschriften, Rüge der Verletzungderselben
(C. P. O. §. 267.) 130. — in der Berufungsinstanz
(das. §. 492.) 171. — prozeßrechtlicheVorschriften der
Reichs- und Landesgesetze(Einf. G. z. C. P. O. . 13
bis 16.)246.(Einf.G. z. Str. P. O. . 5. 6.) 347.

Prüfung derangemeldetenKonkursforderungen(Konk.O.
§K.129—133.)375.—insbes. bei Wiederaufnahmedes
Verfahrens (das. §. 187.) 384. — Stimmrecht in der
Gläubigerversammlungauf Grund noch nicht gepräüfter
Forderungen(das. §. 87. Abs. 2.) 368.

Prüfungen, jaristische(G. V. G. J#.2. 3.) 41. (Einf.
G. F.22.) 80.

Prüfungstermin, allgemeiner,im Konkursverfahren
(Konk.O. S#.102. 126.129—133.)370.— Kostendes
besonderenTermins zur Prüfung verspätetangemeldeter
Forderungen(das. §. 130. Abs. 3.) 375. — Verbindung
desTerminsmit demVergleichstermine(das. F. 167.)
381. — Prüfungstermin im Verfahren gegenGenossen=
schaften(das. J. 197.) 386.

Publikation, s. Verkündung.

O.
Guittung überJahlungendurchJwangsvollstreckung(C.
P. O. S#.675. 677.)205.

Beweiskraft einer Quittung (Einf. G. z. C. P. O.
§. 17.) 248.

Quittungen desKonkursvexwaltersüberdenEmpfang
von Geldern2c. aus derKonkursmasse(Konk.O. F. 125.)
374.

N.
Nadirungen in Urkunden(C.P. O. §. 384.) 153.
Rangordnung derKonkursforderungen(Konk.O. . 54.
128.) 362. — derForderungender Massegläubiger(das.
§. 53.) 362. — GewährungeinesVorrechtsfür Pfand=
und Vorzugsrechte,welchevor Geltung der Konkursord=
nungerworbensind(Einf.G. FJ.12.) 392.

1877.
Reallasten, Ablösung, besondereGerichte(G. V. c
S. 14. Nr. 2.) 43. »

Gerichtsstandin KlagenüberReallasten(C.P. O.
§S&.25. 26.)87. ··

NechmmgeniiberdenLandeshaushaltvonElsaß-Loth«.
gen,Entlastungderselben(G.v.2.Mai§.3.)491.-—·
Kontrolederselbenfür 1876 durchdenRechnungshof
(G. v. 22. Mai) 499. — desgl. der Rechnungender
Reichsbankfür1876(G.v.22.Mai)499. !

s. auchRechnungssachen. ,
Nechnungsfehler in denUrtheilen(C. P. d. g. 290)

— — führt dieKontroledesReichshaushalts
für den 1. Janr. 1876 bis Ende März 1877, sowie des
Landeshaushalts von Elsaß=-Lothringenund derRech=
nungen der Reichsbankfür 1876 (G. v. 22. Mai) 499.

Rechnungslegung desKonkursverwalters(Konk.O.
K. 78.120.153.)366. #

Rechnungssachen, vorbereitendesVerfahren(C.P. O. s
§§250313—319469)128 ·

Recht,manderenStaatengültiges(C.P.O.§.265.)
130.—RechtzurBetreibungdesPrvzesses(das.§§.60.«s
61.)93. —rechtlichesInteressedesKlägers(das.F.231)
124.

s. auchbürgerliches Recht. «-
RechtfertigungderBeriisung(OtrPO§§358-
359361364)31-—derNevison(das§§384
385. 387.) 321. v

Rechtsanwälte:
1) Bestrafung der Rechtsanwälte wegenUngebühr

in denSitzungen(G. V. G. §#.180—184.) 73. —
Pfändunggegendieselben(C.P. O. F. 715.Nr. 6.)214.

2) VorbereitungsdienstangehenderrichterlicherBe.
amten bei den Rechtsanwälten(G. V. G. F. 2.) 41. «

3) Rechtsanwaltals Bevollmächtigter(C. P. O.
SP.74.) 96. — Zuordnung für Arme (das.§. 107.Nr. 3.
S. 115.) 102. — im Entmündigungsverfahren(das.
S#.609. 620. 626.) 192. — Bestellungfür die Re
visionsinstanz(Einf. G. §. S8.)245. — Erstattungder
Reisekostenauswärtiger Rechtsanwälte(C. P. O. F. 87.)
98. — HaftungdesRechtsanwaltsfür dievon ihmver=
schuldetenKosten(das.§. 97.) 99. — Gestattungdes
Vortrags (das.§. 143.) 108.— ZustellungenanRechts=
anwälte (das. §. 168.) 112. — Zustellungenund Mit=
theilungvon Urkundenzwischendenselben(das.I§. 181.
126.) 115.— Tod desAnwalts (das.F. 221.) 122. —
s. auchBevollmächtigter.

4) Verweigerungdes ZeugnissesvonRechtsanwälten«
(Str.P.O.s.52.Nr.3.§.55·)262.—Wahlals’
Vertheidiger(das.s§..138.139.)279.—Gebührensür
dieVertheidigung(das.§. 150.)281. — Unterzeichnung



Rechtsanwälte (Forts.)
des Antrags auf Strafverfolgung nach Ablehnung der
Staatsanwaltschaft (das. §. 170.) 284. — desgl. der
Revisionsschrift(das. g. 385.) 321. — des Antrags auf
WiederaufnahmedesVerfahrens(das.&. 406. Abs.2.)
326. — Rechtsanwältein Privatklagesachen(das.§. 418.
425. 427. 430. 503.) 328. — als Vertreter der Ver=
waltungsbehördebei Steuervergehen(das. §. 464.) 337.
— s. auchVertheidiger.

Rechtsgemeinschaft (C.P. O. §.56. 92.
Rechtsgeschäfte desGemeinschuldners,Erfüllung der=
selben(Konk.O. S# 15—21. 121.) 354. — Anfecht=
barkeit der nach der Zahlungseinstellungeingegangenen
Rechtsgeschäfte(das.§.23.) 355.

Rechtshandlungen des Gemeinschuldnersnach der
Konkurseröffnung(Konk.O. F. 6.) 352. — Anfechtbarkeit
von solchenvor der Konkurseröffnung(das.9§. 22—34.)
358. — Genehmigungvon Rechtshandlungendes Ver=
waltersdurchdenGläubigerausschuß(das.8#.121—124.)
373. — Rechtshandlungenzwischender Aufhebung und
der Wiederaufnahmedes Verfahrens (das.§. 185.) 384.
— Anfechtungvon Rechtshandlungenvor Geltungder
Konkursordnung(Einf. G. F. 9.) 391.

Nechtshängigkeit, WirkungundZeitpunkt(C.M. O.
S#.235—239. 254.) 125. — EinredederRechtshängig=
keit (das.§.247. Nr. 3.) 127. — Rechtshängigkeitim
ordentlichenVerfahren (das. . 563.) 185. — imMahn⸗
verfahren(das.G#.633. 635. 637. 641.) 197. — im
Zwangsvollstreckungsverfahren(das.F. 665.)203.

Rechtshülfe, BestimmungenüberLeistungderselben(G.
V. G. W. 157—169.)70. — ErsuchenumRechtshülfe
(das. §§. 158— 160.) 70. — Ablehnung derselbenund
Beschwerdedarüber(das.S#.159. 160.) 70. — Kosten
und Auslagen (das.IS#.165. 166.) 71. — Verfolgung
von Flüchtigen(das.g. 168.) 71. — Mittheilungder
Akten(das.H.169.)72.

Aufhebung der ##.13—18. des Gesetzesüber die
Rechtshülfe vom 21. Juni 1869 (Einf. G. z. Konk. O.
§. 3. Abs.2. Nr. 2.) 390.

Rechtshülfein Patentsachen(G.v. 25.Mai g. 31.)
508. —bei UntersuchungvonSeeunfällen(G. v. 27.Juli
. 20.) 663.

Rechtskraft, FähigkeitderUrtheilezur Rechtskraft(C.
P. O. §. 293.) 135. — Eintritt der Rechtskraft(das.
K. 645, 549. 613. 779. 781.) 199.— Zeugnisseüber
dieselbe(das.S. 646.) 199.— Ein Schiedsspruchhat die
Wirkung eines rechtskräftigenUrtheils (das.§. 866.) 241.

Rechtskraftder Urtheile im Sinne desEinführungs=
gesetzesz. C.P. O. (§F.19.20.)249.

HemmungderRechtskraftdurchEinlegungderRechts.
mittel (C. P. O. F. 645.) 199. (Str. P. O. S. 357.
Reichs=Gesetzbl.1877.
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383.) 317. — Rechtskraft eines amtsrichterlichenStraf=
befehls(das. §. 450.) 334. — Vollstreckungder Urtheile
nacherlangterRechtskraft(das. F. 481.) 341.

Wiederaufnahmeeines durch rechtskräftigesUrtheil
geschlossenenVerfahrens (C. P. O. J#. 541—554.) 180.
(Str. P. O. N. 399—413.) 324. — bes.in Privat.
klagesachen(das. §. 430.) 330.

RechtskraftdesJwangsvergleichs(Konk.O. S#.175.
178. 179.) 383. — Folgen der rechtskräftigenVer=
urtheilung des GemeinschuldnerswegenBankerutts(das.
S§.183.184.) 384.

Rechtskundige als Vertheidiger(Str.P. O. F.. 139.
144. 427.)279.

Rechtslehrer, FöhigkeitzumRichteramt(G.V. G. K.4)
42. — als Wahlvertheidiger(Str. P. O. §S.138.)279.

Rechtsmittel:
1) Juständigkeit der Civil- und Strafkammern der

LandgerichteüberRechtsmittel(G. V. G. SS. 71. 72.) 54.
—der Oberlandesgerichte(das. §. 123.) 64. — des
Reichsgerichts(das. §. 135.) 66. — desReichsgerichts
und des oberstenLandesgerichts(Einf. G. z. C. P. O.
S. 7—9.) 245. — Rechtsmittel gegendie vor Geltung
derCivilprozeßordnungerlassenenEndurtheile (das.S§. 19.
20.) 249.

2) Verfahren über Rechtsmittel der Berufung
(C. P. O. #. 472—506.) 168. — der Revision (das.
#. 507—529.) 173. — der Beschwerde(das.§§. 530
bis 540.) 177. — Kosten für erfolgloseRechtsmittel
(C. P. O. §. 92.) 98. — Rechtsmittel über denKosten=
punkt (das. §. 94.) 99. — über Bewilligung 2c. des
Armenrechts(das.S. 118.) 108. — Verwerfungwegen
unterlassenerSicherheitsleistung(das. §. 105.) 101. —
ZustellungdesSchriftsatzesüberRechtsmittel(das.§. 164.)
111. — Rechtsmittel gegen das Urtheil über prozeß=
hinderndeEinreden(das.F.248.)128.— inRestitutions=
und Nichtigkeitsklagen(das.&.554.) 183.— beiNichtig=
keitsklagenim Eheprozeß(das.§#.5839.590.) 189.—
gegen vorläufig für vollstreckbarerklärte Urtheile (das.
S#.645. 646. 657.) 199.

3) Allgemeine Bestimmungenüber Rechtsmittel in
Strafsachen(Str. P. O. §.. 338—345.) 314. — An=
wendungderselbenauf den Antrag aufWiederaufnahme
des Verfahrens (das.§. 405.) 325.— Rechtsmittelgegen
Entscheidungen2c. der Amtsrichter (das. §. 211.) 292. —
Rechtsmittel der Beschwerde(das. §#9.346—353.) 315.
—der Berufung (das. §#§.354—373.) 316. —der Re=
vision (das. S# 374—398.) 319. — desPrivatklägers
(das.§. 430.) 330. — desNebenklägers(das.S#§.435.
439. 441.) 331. — der Verwaltungsbehördebei Steuer=
vergehen(das.§. 469.) 337.— gegenEinziehung,Ver=

S
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Rechtsmittel (Forts.)
nichtung2c.von Gegenständen(das.S#.478. 479.) 340.
— Kostender Rechtsmittel(das. §. 505.) 345.

4) Rechtsmittel für abwesendeBeschuldigte (Str.
P. O. §. 324.) 311. — Einlegung von Rechtsmitteln
verzögert nicht die Freilassung freigesprochener2c. An=
geschuldigten(das. §. 123.) 276. — Anrechnungder
UntersuchungshaftnachVerzicht2c. auf Rechtsmittel(das.
. 482.) 341.

5) Rechtsmittelder BeschwerdegegenEntscheidungen
der Seeämter(G. v. 27. Juli I#§.27. 28.) 554.

s. auch Anfechtung, Beschwerde, Berufung,
Revision.

Nechtsnachfolger, Ladung beim Tode der Partei
(C.P. O. §. 217.) 121. — WirkungderRechtshängig=
keit (das.§§. 236—238.)125. — Ertheilungvollstreck=
barer Ausfertigungen(das. §. 665. 671.) 203. — Voll=
streckungsbefehle(das.S#.704. 705.) 211.— Arrestbefehle
(das.§. 809.) 232.

Anfechtungvon RechtshandlungendesGemeinschuld=
ners gegenüberRechtsnachfolgern(Konk.O. F. 33.) 358.
—Vergeltungsrecht im Konkurse gegen ausländische
Gläubigerund derenRechtsnachfolger(das.§.4.) 352.

Rechtsnormen, Ermittelung(C.P. O. F. 265.) 130.
— Nichtanwendung oder unrichtige Anwendung (das.
#&.512. 516) 174. (Str. P. O. . 376—378.380.
384. 369.) 320. — Rechtsnormenals Gesetzim Sinne
der Civilprozeßordnung(Einf. G. dazu §. 12.) 246. —
desgl.im Sinne der Strafprozeßordnung(Einf.G. dazu
§. 7.) 347.—desgleichenim Sinne derKonkursordnung
(Einf.G. dazuF. 2.) 390.

s. auchGesetz.

Rechtsstreitigkeiten, bürgerliche,Zuständigkeit(G.V. G.
S#. 13. 20. 23. 70. 71. 101. 123. 135. 156.) 43.
(Einf. G. #§.3. 8.) 77. — Rechtshülfein solchen(G.
V. G. F. 157.)70.

Anwendung der Civilprozeßordnung auf dieselben
(Einf.G. z. C. P. O. F. 3.) 244. — Nichtausschlußdes
Rechtswegsbei Rechtsstreitigkeitengegenden Fiskus, Ge=
meinden2c. (das. §. 4.) 244. — Rechtsstreitigkeitenaus
der Zwangsvollstreckung(C. P. O. F. 757.) 223. — Ver=
gleich über Rechtsstreitigkeiten(das. §§. 851. 852.) 239.

Aufnahme schwebenderRechtsstreitigkeitendes Ge=
meinschuldnersdurch den Konkursverwalter (Konk. O.
S#.8. 9.) 353.— GenehmigungdesGläubigerausschusses
zur Prozeßführung (das. §. 121. Nr. 2.) 373. — Auf=
nahmewegender im Prüfungstermin vom Gemeinschuld=
ner bestrittenenForderungen(das.§#§.132. 134. 135.
140.)375.

s. auchCivilprozesse, Klagen, Prozesse.

1877.
Rechtsverhältniß, KlageüberBestehenoderNicht=
besteheneinessolchen(C.P. O. F. 231.) 124.— Auf=
hebungvon RechtsverhältnissendesGemeinschuldnersdurch
die Konkurseröffnung(Konk.O. §. 21.) 355. «

Rechtsvorgänger, EideszuschiebungüberHandlunger
des Rechtsvorgängersdes Gegners(C. P. O. F§.410.)
158. — Vergl. auchRechtsnachfolger.

Rechtsweg wegen vermögensrechtlicherAnsprücheder
Richter(G. V. G. F. 9.) 42.— EntscheidungderGerichte
überdieZulässigkeitdesRechtswegs(das.§. 17.) 44.—
KompetenzstreitigkeitenzwischenGerichtenundVerwaltungs=
behörden(Einf.G. z. G. V. G. §. 17.) 79. (Einf.G. 3.
C. P. O. §. 15. Nr. 1.) 247.

ZulässigkeitdesRechtswegsgegendieEntscheidungen
derGemeindegerichte(G. V. G. J. 14. Nr. 3.) 43. «

EinredederUnzulässigkeitdesRechtswegs(C.P.O.
§. 247. Nr. 2.) 127.—bei derRevision(das.§. 509.
Nr. 1. J. 528. Nr. 2.) 174.— Beschränkungder Aus=
schließungdesRechtswegs(Einf. G. z. C. P. O. .# 4.5.)
244.

RechtswegbeiVergütungsansprüchenfür Erfindungen
im öffentlichenInteresse(G. v. 25.Mai §. 5.) 501.

Rechtswohlthat des Inventars,Geltendmachungbei
der Zwangsvollstreckung(C. P. O. JF. 695. 696.) 209
— Aufhebungder landesgesetzlichenVorschriftenüber die
RechtswohlthatderGüterabtretung(Einf.G. z. Konk.O.
KC.4.) 390. Dv

Register, öffentliches,zur ErhaltungvonPfand=und
Vorzugsrechten(Einf. G. z. C. P. O. §. 23.) 250. —
desgl. für Pfand- und Vorzugsrechte,welchevor Geltung
derKonkursordnungerworbensind(Einf. G. z. Konk.O.
S. 12. 13.) 392. ’

NegistrirteGesellschafteninBayem,Anwendung,
derKonkursordnungauf dieselben(Einf.G. z. Konk.O.
§. 6.) 391.

Reich, Deutsches:
1)NiederlassungsvertragmitderSchweiz(v.27.April

76.) 3. — Freundschafts=)Handels-2c.Vertragmit
CostaRica (v. 18. Mai 75.) 13. — Freundschaftsvertrag
mit Tonga (v. 1. Nov. 76.) 517. — Uebereinkunftmit
Brasilien wegengegenseitigenMarkenschutzes(Bek. v.
28.Febr.)406.

2) VertragmitOesterreich=UngarnwegenHerstellung
einer Eisenbahnvon AltwassernachChotzen(v. 2. März)
415. — desgl.mit denNiederlandenwegeneinerEisen=
bahn von Zütphen nach Gelsenkirchenund Bocholt (v.
31. Juli 75.) 397. — desgl.wegenVerbindungdes
niederländischenKanalnetzesmit Kanälenauf preußischen
Gebiete(v. 12.Okt.76.)539.



Meich, Deutsches (Forts.)
3) Erwerbung zweierGrundstückein Berlin für das

Reich(G. v. 23.Mai) 500.
4) Oberaufsichtdes Reichs über die Seeämter(G.

v. 27. Juli §. 6.) 550.
5) Landes=und Hochverrathgegendas Reich, Zu=

ständigkeitdes Reichsgerichts(G. V. G. §. 136. Nr. 1.
g. 138.)66.

Reichsanleihen, s. Anleihen.
Reichsanwälte, Dienstverhältnisse(G. V. G. J. 143.
Nr. 1. J. 148. Nr. 1. S§.149.150.)67.

Reichsanzeiger, BekanntmachungenöffentlicherLadungen
(C. P. O. S#. 187. 189.) 116. — Bekanntmachungen
im Aufgebotsverfahren(das.§§.825— 27. 833. 846
bis 848.) 234. — über Vermögensbeschlagnahmengegen
abwesendeBeschuldigte(Str. P. O. F. 326.333—335.
480.)312. — überFreisprechungin FolgederWieder=
aufnahmedes Verfahrens (das.§. 411.) 327.

Bekanntmachungenüber Eröffnung, Aufhebung 2c.
desKonkursverfahrens(Konk.O. SF.103.105.151.175.
184. 191.)370.

Bekanntmachungenüber Patente (G. v. 25. Mai
S#&.19. 23. 26.) 505.

Reichsbank, KontrolederRechnungenderselbenfür1876
durchden Rechnungshof(G. v. 22. Mai) 499.

Antheil derselbenan demGesammtbetragedessteuer=
freienungedecktenNotenumlaufs(Bek.v. 13.Okt.)567.

Reichsbank=Direktorium, Besoldungsetatfür das=
selbefür denMonat April 1877 (G. v. 26.März §. 1.
zu II.) 408. — desgl.für das Etatsjahr 1877/78(G.
v. 28. April F. 2.) 425. (Anl. dazu)489.

Neichsbeamte, ZuständigkeitderLandgerichtein Klagen
derReichsbeamtengegendenReichsfiskus,sowiebeiAn=
sprüchengegenReichsbeamtewegenflichtverletzung (G.
V. G. §. 70.) 54. — Gerichtsstandder Reichsbeamten
im Auslande(C.P. O. F. 16.) 85. (Str. P. O. K.1I.)
254.

Reichsbeamte,welchenichtzumSchöffenamtzu be=
rufen sind (G. V. G. F. 34. Nr. 3.) 48.

AufhebungdesAbsatzes4 des §K.144. desReichs=
beamtengesetzesvom 31. März 1873 (Einf. G. z. C. P. O.
S. 13. Nr. 5.) 246.

TagegelderundFuhrkostenderPost=undTelegraphen=
beamten(V. v. 29.Juni) 545.

s. auchBeamte.
Reichsbehörden, gebührenfreieBeförderungihrerTele=
gramme(V. v. 2. Juni §. 1. Nr. 4. . 4.) 525.

VernehmungderVorständederoberstenReichsbehörden
alsZeugen(C.P. O.§.347.)145.(Str. P. O. F.49.)261.

1877. 59
Reichs=Eisenbahnen, Bau einerEisenbahnvon Te=
terchenbis zur Saarbahn bei Bouß und Völklingen (G.
v. 21. Mai) 513. — Anleihe dafür (Erl. v. 14. Juni
unter f.) 531. — s. auchEisen bahnen.

Neichs=Festungsbaufonds, Geldmittelausdemselben
zur Deckungvon Ausgabenfür das Etatsjahr1877/78
(G. v. 28. April §. 7.) 426.

Reichsfiskus, Juständigkeitder Landgerichtein Klagen
gegendenselben(G. V. G. F. 70. Nr. 1.) 54.

s. auchFiskus, Reichskasse.
Reichsflotte, Patenteauf Erfindungenfür dieselbe(G.v.25.Mai§#.5.11.)502.
Reichsgericht:

1) Sitz desselbenin Leipzig (G. v. 11. April §F.2.)
415.(G.V.G. . 125.)64.— Besetzung(das.&.126.)
64. — DienstverhältnisseseinerPräsidentenund Mit=
glieder(das.. 127—131.)65.— AnstellungderMit=
glieder des Reichs=Oberhandelsgerichtsbei dem Reichs=
gerichte(Einf. G. §. 19.) 80. — Bildung der Senate
(G. V. G. I#.132. 133. 203.) 66. — Zuziehungvon
Hülfsrichternist unzulässig(das.F. 134.)66.— Zustän=
digkeit(das.G#.135. 136.) 66. (Einf. G. z. G. V. G.
S#.3. S. 11. 14—17.) 77. (Einf.G. z. C. P. O. §. 7.
9.)245.

2) Entscheidungender vereinigtenEivil= bz. Straf.
senatebeim Reichsgerichtund Plenarentscheidungen(G.
V. G. . 137—140.) 66. — Geschäftsordnung(das.
S. 141.) 67. (Vergl. auchEinf. G. g. 20.) 80. — Staats=
anwaltschaftbeim Reichsgericht(G. V. G. §. 143. Nr. 1.
S. 147.) 67. — Gerichtsschreibereiund Gerichtsvollzieher
bei demselben(das. S#. 154. 155.) 69. — Beschwerde
beim Reichsgerichtüber abgelehnteRechtshülfe(G. V. G.
§. 160.) 70.

3) AbänderungeinerEntscheidungdes beauftragten
Richters 2c. durch dasselbe(C. P. O. F. 539. Abf. 3.)
179. — Bestimmungdes zuständigenGerichts bei stras=
baren Handlungenim Auslande (Str. P. O. §S.9.) 254.

4) Vertheidigungin denvor demReichsgerichteals
I. InstanzzuverhandelndenStrafsachen(Str. P. O. 8.140.)
279. — Entscheidungüber die Strafverfolgung in diesen
Sachen(das.§. 170.) 284. — Voruntersuchung(das.
S. 176.) 285. — Bestellungdes Untersuchungsrichters
(das.§. 184.) 287. — Eröffnungdes Hauptverfahrens
(das. §. 207.) 291. — Beschwerdeüber Beschlüsserc.
desselbenfindetnichtstatt(das.§. 346.Abs.3.) 315.— Be=
gnadigungsrechtin denvor demselbenverhandeltenSachen
(das.S#.484. 485.) 341. — Festsetzungvon Gesammt.
strafendurchdasselbe(das. §. 494.) 343. — Kosten im
Verfahren vor demselben(das. F. 506.) 346.

H'’



S#,.511—513. 525. 526. 528.) 174. — Prozeßrechtliche
Vorschriftenderselben(Einf.G. dazu§. 13.) 246. (Einf.

G. z. Str. P. O. §.5.) 347.
BestimmungenderselbenüberErfüllung von Rechts=

geschäftendesGemeinschuldnersnachderKonkurseröffnung
(Konk.O. F. 20.) 355. — über den Umfang derImmo=
biliarmasse(das. §. 39.) 359. — Weitere Geltung der
den Konkurs betreffendenVorschriften der Reichsgesetze
und AufhebungeinzelnerBestimmungenin denselben
(Einf. G. z. Konk.O. F. 3.) 390.

Reichsgesetzgebung, ErlaßvonLandesgesetzenfür Elsaß=
Lothringendurchdieselbe(G. v. 2. Mai 88.2. 4.) 491.

Reichshauptkasse, Ausgabe von Schatzanweisungen
zur Beschaffungeines Betriebsfonds für dieselbe(G. v.
26.März §. 2.) 408. (G. v. 28.April §. 3.) 426.

Reichshaushalts=Etat, vorläufigerEtat für den
Monat April 1877 (G. v. 26.März) 407. — Etat für
das Etatsjahr 1877/78.(G. v. 28. April) 425. (G. v.
26.März §. 4.) 408. — Nachtragzu demselben(G. v.
26.Mai) 514.

Kontrole des Reichshaushaltsfür 1876 und das
ersteViertelsahr1877 durchden Rechnungshof(G. v.
22.Mai) 499.

10.Mai§.lc.) 494.(Erl.v. 14.Juniunterd.)531.
Patente auf Erfindungenfür das Reichsheer(G. v.

25.Mai. 5.11.)502.
Reichs=Invalidenfonds, weitere Anweisungvon
Pensionen und Unterstützungenfür Militärpersonen und
derenHinterbliebeneauf denselben(G. v. 11.Mai §. 1.)
495.

Reichskanzler:
1) Ermächtigungdesselbenzur Aufnahmeeiner An=

leihe für die Post- und Telegraphenverwaltung(G. v.
3. Janr. F. 1.) 1. (G. v. 10.Mai §. 1a.) 494. —desgl.
für dieMarineverwaltungund dieVerwaltung desReichs=
heeres(G. v. 10.Mai §F.1b. c.) 494. — desgl. zur Er=
werbung zweier Grundstückein Berlin für das Reich
(G. v. 23. Mai §F.2.) 500. — desgl. zum Bau einer
Eisenbahnvon Teterchenbis zur Saarbahn (G. v. 21. Mai
F. 2.) 513.

2) Desgl. zur Ausgabe von Schatzanweisungenzur
Beschaffungeines Betriebsfonds für die Reichshauptkasse,
sowie eines Betriebsfonds zur Durchführung der Münz=
reform(G. v. 28. April S§.3. 4.) 426. (G. v. 26.März
§P.2.) 408.

3) Befugnisse in Patentsachen (G. v. 25. Mai
§. 5. 18.)502.— ErnennungvonBeamtendesPatent=
amts (das.§. 13.) 503.

1877.

4) Anordnung der Untersuchungvon —
(G. v. 27. Juli §. 2.Nr. 2b. F. 3. Nr. 2.) 549. —
Bestellungeines Reichskommissarsbei den Seeämtern
(das.§. 13.) 552. — Festsetzungder Reisekostenund
TagegelderderBeisitzerdesOber-Seeamts(das.9.29.)555.

5) Bestimmungdes Reichskanzlersüber dieBildung
von Senatenund HülfssenatenbeimReichsgericht(G.V.
G. . 132.)66.(Einf.G. §. 16.20.)79.— überde
Gerichtsschreibereiund die GerichtsvollzieherbeimReichs
gericht(G. V. G. §. 154. 155.) 69. — Dienstaussicht
überdenOber-Reichsanwaltund dieReichsanwälte(das.
KS.148.Nr.1.)68.

6)0GerichtlicheZustellungendurchVermittelungdes
Reichskanzlers(C. P. O. §. 183.) 115. — Zeugen=
vernehmungdesselben(das. S§. 341. 347.) 144. (Str.
P. O. §#.49. 53.)261. «

7)BestiuimungüberAusübungeinesVergeltungss.
rechtsimKonkursegegenausländischeGläubiger(Konk.O.
S. 4.) 352. — über Ausnahmen bei der Swangsvoll
streckungin das inländischeVermögeneines ausländischen
Gemeinschuldners(das.F. 207.) 387. «

AusnahmenvoinPferdeausfuhrsVerbot(V.v.7.Jnli«
s.2.)547.

DasselbeentscheidetbeiStreitigkeitenüberdieZus··
ständigkeitder Seeämter (G. v. 27. Juli §. 5.) 550. —
desgl. über die Wiedereinräumungder Befugniß zumGe=
werbebetriebanSchifferundSteuerleute(das.F.34.)556.

selbe(G. v. 28. April §. 6.) 426. (G. v. 26.März §.2.)
408.

Tragung von Kostender Revision durchdieselbe
(C. P. O. 8. 92.) 99. — desgl. von Kostenin den vor
demReichsgerichteverhandeltenStrafsachen(Str. P. O.
g. 506.) 346. 1

AbgesonderteBesriedigungwegenöffentlicherAbgaben
(Konk.O. F. 41. Nr. 1.) 359.— Rang derForderungen
(das.§. 54. Nr. 2.) 362.

Seeunfälle(G. v. 27. Juli §§.13. 21.25—27.)552.

von Seeunfällen (G. v. 27. Juli §. 15.) 552.

selben(C. P. O. S§. 182. 183.) 115.—Beweisaufnahme
durchdieselben(das.S. 328.) 141. — Legalisationvon
Urkunden(das.F. 403.) 156. — Zwangsvollstreckung
durchdieselben(das. S. 700.) 210.

Befugnisseund PflichtenderReichskonsulninCosta
Rica (Vertr. v. 18. Mai 75. Art. 26—34.)28.

s. auchWahlkonsuln.



Reichs⸗Oberhandelsgericht, Uebergangderbei dem=
selben anhängigen Sachen auf das Reichsgericht(Einf.
G. z. G. V. G. F. 14.) 79. — Mitglieder des Ober=
handelsgerichts(das.F. 19.) 80.

Zuständigkeit desselbenfür Berufungen gegen die
Entscheidungendes Patentamts (G. v. 25. Mai 8. 32.)
508.— desgl.in KlagenwegenVerletzungdesPatent=
rechts(das.§. 37.) 509.

Reichs=Postverwaltung, s. Postverwaltung.
Reichsschuldenverwaltung, AusfertigungvonSchatz=
anweisungendurch dieselbe(Bek. v. 18. Nov. 76.) 8.
(Bek. v. 2. Febr.) 40. (Bek. v. 9. Febr.) 251. (Bek.
v. 15. Febr.)349. (Bek.v. 26. Febr.)395. (Bek.v.
3. April) 411. (Bek. v. 8. April) 413. (Bek.
24. April) 423. (Bek. v. 14. Mai) 496. (Bek.
17. Mai) 497. (Bek. v. 27. Mai) 511. (Bek.
12. Juni) 529. (Bek. v. 17. Aug.) 557. (Bek.
3. Sept.) 559. (Bek. v. 16. Okt.) 568. (Bek.
29. Okt.) 569. (Bek, v. 15. Nov.) 571. (Bek.
1. Dez.) 573. (Bek. v. 24. Dez.) 577.

VerzinsungundEinlösungausgegebenerSchatzanwei=
sungendurchdieselbe(G. v.28.April F. 5.) 426. (G.v.
26. März §. 2.) 408.

Mitwirkung derselbenbeiAusgabevon Schuldver=
schreibungenüber eineReichsanleihefür dieVerwaltungen
derPost undTelegraphen,derMarine und desReichs=
heeres2c. (Erl. v. 14. Juni) 532.

Reichstag, Einberufungdesselben(V. v. 5. Febr.)81.

""

angelegenheiten(V. v. 2. Juni F. 1. Nr. 3.) 524.
Befugniß des Reichstagszur EntlastungderRech=

nungen über den Haushalt von Elsaß=Lothringen(G. v.
2. Mai §. 3.) 491.

GenehmigungKaiserlicherVerordnungenüberRevi=
sion bei Gesetzesverletzung(Einf. G. C. P. H. F. 6))
244.

s. auchgesetzgebendeVersammlungen.
Reichstagsgebäude, VerwendungderJinsenvondem
FondszurErrichtungeinessolchen(G. v. 11.Mai §.2.)
496. — Entscheidungüber dieBaustellefür dasselbe
(G. v. 23. Mai §. 1.) 500.

Reichswährung, SchätungunbestimmterKonkursfor=
derungennach ihremWerthe in Reichswährung(Konk.O.
G.62.) 364. «

Reisekosten der Schöffen(G.V. G. §. 55.) 52. — der
Geschworenen(das. §. 96.) 59. — der Zeugen(C. P. O.
S.366.) 150. (Str. P. O. F. 70. 219.) 265. — der
Sachverständigen(C.P. O. §F.378.) 152. (Str. P. O.
S. 84.) 268. — ErstattungderReisekostenderRechts=
anwälte(C.P. O. F. 87.)98.

1877. 61
Reisekosten (Forts.)

Reisekostender Beisitzer der Secämter (G. v.
27. Juli . 10.)551.—desgl. desOber-Seeamts(das.
G.29.)555.

s. auchFuhrkosten.
Reisende, Fuständigtellin Rechtsstreitigkeitenderselben

mit Wirthen, Fuhrleuten2c. (G. V. G. F. 23. Nr. 2.) 45.
—vorläufige VollstreckbarkeitderUrtheile (C. P. O. S.649.
Nr. 3.) 200.

Religionsdiener, Nichtberufungzum Schöffenamt
(G. V. G. §. 34. Nr. 7.) 48. — s. auchGeistliche.

Repliken (C.P. O. IF. 137. 245. 251.) 107.
Reservisten, VerfahrengegendieselbenbeimAuswandern
ohneErlaubniß (Str. P. O. 88. 470. 472.) 338.

Restitution, s. Wiederaufnahme, Wiederein.
setzung.

Restitutionsgründe (C.P. O. #. 543— 546. 867.
Nr. 6. F. 869.) 180.

Restitutionsklage, Fälle derselben(C.P. O. . 541.
543—554.)180.— Nothfrist(das.§§.540. 549.) 179.
— Aufhebung eines Schiedsspruchsbeim Vorhandensein
vonRestitutionsgründen(das.§.867.Nr. 6. §. 869.) 242.

Restitution gegendie vor Geltung der C. P. O. er.
lassenenUrtheile (Einf. G. z. C. P. O. §. 20.) 249.

Retentionsrecht, s. Zurückbehaltungsrecht.
Revision:

1) gegendie Urtheile der Strafkammern in der Be=
rufungsinstanz(G. V. G. F. 123. Nr. 2. . 136. Nr. 2.)
64.— gegenUrtheilederStrafkammernin der I.Instanz
(das.F. 123.Nr. 3. F. 136.Nr. 2.)64. — gegenUrtheile
der Schwurgerichte(das. §. 136. Rr. 2.) 66. — gegen
Endurtheile der Oberlandesgerichte(das. &. 135. Nr. 1.)
66. (Vergl. auchEinf. G. I#. 8. 9.) 78. (Einf. G. z.
C. P. O. §. 507.) 173.

2) Rechtsmittel der Revision beiGesetzesverletzung
(C P. O. §. 511—513.524—526.528.) 174. (Einf.
G. F. 6.) 244. — Einlegungder Revisionbeidemobersten
Landesgerichte(das. §. 7.) 245. — Verfahren bei der
Revision (C. P. O. S# 507—529.) 173.— Zurückweisung
derselben(das. §. 526.) 176.— Kosten (das. §. 92.) 99.

3) Revision in Strafsachen (Str. P. O. S. 374
bis 398.) 319. — in Privatklagesachen(das. §. 430.).
330. — bei Vergehen gegen Steuervorschriften (das.
§. 469.) 337. — AnfechtungdesUrtheils in derRevisions.
instanz(das. §. 407.) 326. — Kostender Revision Cdas.
KG.505.)345.

s. auchRechtsmittel. «
Revisionsanträge(C.P.O.§§.516.522.523.)175.
(Str.P.O.§s.384—387.391.392.430.469.)321.

Nevisiousbeklagter(C.P.O.§§.515.518.519.)
175.(Einf.G.§§.7.8.)245.
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Revisionsfrist (C.P. O. §#.514.517.)175. (Einf.G.
§S.7.) 245. (Str. P. O. §#.381. 382. 385—387.469.)
321.

Revisionsgericht (C.P. O. J. 510.515.522—524.
528.) 174. (Str. P. O. ##.375. 386—389.392. 394.
395.)320.—Zuständigkeitfä michtigkeits.undRestitutions=
klagen(C. P. O. F. 547. 553. Abs.3.) 182.

Revisionsinstanz (C. P. O. §F. 92. 521.) 99. —
Anfechtungdes Urtheils in derselben(das. J. 547.) 182.
(Str. P. O. J. 407.) 326.

Revisionskläger (C. P. O. S#.508. 519.) 173. —
Armenrecht(das.J. 111.) 102.

Revisionsschrift (C. P. O. . 515—517.519.) 175.
(Str. P. O. . 385—387.430.) 322.— Einreichungbei
dem oberstenLandesgerichte(Einf. G. z. C. P. O. S. 7.
8.)245.

Nhederei, Zuständigkeitin Prozessenaus derselben(G.
V. G. 8. 101. Nr. 3g. F. 109.) 61.

Nheinschiffahrtsgerichte (G.V. G. J. 14.Nr. 1.)43.
Nichter:

1) Rechtsverhältnisseder Richter (G. V. G. S#.6
bis 9.) 42. (Einf.G. §#F.13. 21.) 79. — Nichtberufung
zum Schöffenamte(G. V. G. F. 34. Nr. 5.) 48. —
BeiordnungnichtständigerRichterzurVertretung(das.
§. 69.) 54. — Mitwirkung derRichter in gesetzlichbe=
stimmterJahl bei Entscheidungen(das. §. 194.) 75. —
Abstimmungderselben(das.SS#.197. 199.) 75. — Staats=
anwälte dürfen richterlicheGeschäftenicht wahrnehmen
(das.§.152.)69.

2) AusschließungderRichter von der Ausübung des
Amts (C. P. O. . 41. 42. 48.) 89. (Str. P. O.
S§.22—24.30.)256.— Ablehnungderselben(C. P. O.
SW#.42—48.) 90. (Str. P. O. IS. 25—30.) 257. —
Mitwirkung eines auszuschließendenoder abgelehnten
Richters als Revisionsgrund(C. P. O. §. 513. Nr. 2.3. 9.)
174. (Str. P. O. F. 377. Nr. 2. 3.) 320.— als Grund
der Nichtigkeitsklage(C. P. O. §. 542. Nr. 2. 3.) 180.
— Mitwirkung von Richtern, die sicheinerVerletzungder
Amtspflichten schuldig gemachthaben, als Restitutions=
grund (das.§. 543. Nr. 5. §. 544.) 181. (Str. P. O.
§. 399. Nr. 3. FJ.402. Nr. 3.) 324.

3) EidesabnahmedurchdenRichter (C. P. O. 8. 442.)
163. (Str. P. O. §. 59.) 263. — Einforderung der Gut=
achtenvon Sachverständigen(C. P. O. J. 370.) 150.
(Str.P. O. E. 73.78.82.83.87.91.)266.— Be.
schlagnahmedurchdenselben(das. §#§.98—100.) 270. —
Durchsuchungen(das.S§. 105. 110.) 272.— Verhaftungen
(das.§§.114—116. 148.149.)274.— Freilassunggegen
Sicherheitsleistung(das. S. 118.) 275. — Erlaß von
Steckbriefen(das. §. 131.) 277. — Fällung des Urtheils

1877.
Richter (Forts.)
durchdieRichter (das.S#.262. 275.) 300. (C. P. O.
S##.280. 284. 286. 291.) 133.

s. auch Amtsrichter, beauftragter Richter,
Untersuchungsrichter.

Nichteramt, Fähigkeitdazu(G.V. G. d§.2—11.127.)
41. (Einf.G. S#.13.22.) 79.— RichteramtderSchöffen
(G. V. G. F. 30.) 47. — Ausschließungvon der Aus=
übungdesRichteramts(C.P. O. S#.41. 42.) 89. (Str.
P. O. §. 22—30.377. Nr. 2. 3.) 256.— Verhinderung
einesGerichtsan derAusübung(C.P. O. F. 36. Nr. 1.)
88.(Str.P. O. J. 15.)255.

Nichterliche Gewalt, Ausübung(G.V. G. J. 1.)41.
Richterlicher Eid, AuferlegungundJurücknahme(C.
P. O. . 437—439.)162.—in Ehesachen(das.F. 578.)
188. — in Entmündigungssachen(das.F. 611.) 193.

Robben,SchonzeitfürdenFangderselben(V.v.29.Män))
409.

NRostockerBank, VerzichtaufdasRechtzurAusgabe
von Banknoten(Bek. v. 13.Okt.)567. — Einziehung
der Einhundertmarknotenderselben(Bek. v. 19. Dez.)575.

Rückforderung von Wechselzahlungendes Gemein=
schuldners(Konk.O. §. 27.)357. — vonWaaren,welche
an denselbenabgesendetsind (das. §. 36.) 358.

Rückgewähr desHeirathsguts2c.derEhefraudesGemein=
schuldners,Anfechtung(Konk.O. F. 25. Nr. 2.) 356.

Rückkehrbefehl in Ehesachen(Einf.G. z.C.P. O. §. 16.
Nr. 6.) 248.

S. 267. 521.) 130.
Ruhegehalt derRichter(G. V. G. §F.9.) 42. — der
Mitglieder des Reichsgerichts(das. §. 130.) 65. —
PfändbarkeitdesRuhegehalts(C.P. O. J. 749. Nr. 8.
Abs.2. §. 715. Nr. 7.) 220.

Ruhestand, VersetzungderRichterin denRuhestand
(G. V. G. J. 8.) 42. (Einf.G. F. 13.) 79. — desgl.der
Mitglieder desReichs.Oberhandelsgerichts(das.§. 19.) 80.
—des Reichsgerichts(G. V. G. I§. 130. 131.)65.—
einstweiligeVersetzungdes Ober=Reichsanwaltsund der
Reichsanwältein den Ruhestand(das. F. 150.) 68.

Ruhestörung beirichterlichenAmtshandlungen(Str.W.O.
§F.162.)283.

S.
Saarbahn, Bau einerReichseisenbahnvonTeterchenbis
zur Saarbahn bei Bouß und Völklingen (G. v. 21. Mai)
513. (Erl. v. 14. Juni unter k.) 531.

Sachbeschädigung, JuständigkeitderGerichte(G.V. G.
§. 27. Nr. 7. J. 75. Nr.12.) 46.
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Sachregister. 1877. « 63
Sachen, bewegliche,Rechtsnachfolger(C.P. O. J. 238.) Sachverständige (Forts.)
126. — Zwangsvollstreckungwegen Herausgabe von
Sachen(das. S#.769—772. 745.) 225. — Iwangsvoll=
streckungin körperlicheSachen (das.§8§.712—728. 745.
746.) 213. — Sachen,welchederPfändung nicht unter=
worfen sind (das. F. 715.) 213.

Geltendmachungvon FaustpfandrechtenanSachen im
Konkurse(Konk. O. I#§.40—42.) 359. (Einf. G. dazu
S. 14. 15. 17. Nr. 2.) 393.

s. auchGegenstände.

Sachkundige Personen, Vernehmung(C. P. O.
K.379.)152.(Str.P.O.§.85.)268.

Sachlegitimation, EinwanddesMangelsderselben
(C.P.O.F.238.)126.

Sachverständige:
1) BestrafungderSachverständigenwegenUngebühr

in denSitzungen(G. V. G. N#.178.179. 181—184.)
75. — Gebühren derselbenbei Vernehmungenauf Er=
suchenumRechtshülfe(das.§. 166.)71. — Rechtsmittel
der Beschwerdevon Sachverständigen(C. P. O. §. 532.)
178. (Str. P. O. §. 346. Abs.2.) 315.

2) Beweis durchSachverständigeim Civilverfahren
(C.P. O. §. 367—379.)150.— Ablehnungderselben
(das. §. 371.) 151. — Verweigerungdes Gutachtens
(das.#. 373. 374.) 151. — StrafendesNichterschei=
nens(das. S§. 374. 597.) 151.— Eid (das.F. 375.)
152. — RestitutionsklagebeiVerletzungderEidespflicht
(das.§. 543. Nr. 3. §. 544.) 180. — Gebührender
Sachverständigen(das.§. 378.) 152. — Sicherungdes
BeweisesdurchSachverständige(das.§#.447. 451.) 163.
—besonders in denZFällender Art. 348. 365. 407. des
Hand.G. B. (Einf.G. z. C.P. O. §F.13. Abs. 4.) 246.

3) AnordnungeinerBegutachtungdurchSachver=
ständigeim Eivilverfahren(C. P. O. §. 135.) 107. —
Protokollirung derAussagen(das.§. 146. Nr. 3. 8. 147.)
108. — Schätzungvon Schaden und Interesse (das.
§. 260.) 129.— ZuziehungbeimBeweisedurchAugen=
schein(das.§. 337.) 143.— zurSchriftvergleichung(das.
§. 407.) 157.—in Ehesachen(das.g.577.) 187.— in
Entmündigungssachen(das.##.598.599. 612.) 191.—
in schiedsrichterlichenVerfahren(das.§#.861.862.)241.

4) BeweisdurchSachverständigeim Strafverfahren
(Str. P. O. . 72—93.)266.— Ladungim Auftrage
derBetheiligtendurchdenGerichtsvollzieher(das.F. 38.)
259. — Ablehnungvon Sachverständigen(das.§. 74.)
266. — Verweigerungdes Gutachtens(das.#. 76.77.)
266.— Vereidigung(das.§. 79.) 267. — Gebähren
(das.§. 84.) 268. — ZuziehungbeiLeichenschau2c. (das.
. 87—91.) 268. — bei EinnahmeeinesAugenscheins
(das. . 191. 193.) 288. — zur Schriftvergleichung

(das. §. 93.) 269. — Theilnahme an richterlichenVer=
handlungen(das. §. 167.) 284. — Vernehmungin der
Voruntersuchung (das. §F.185.) 287. — Ladung zur
Hauptverhandlung(das. I#&#.218—221.) 293. — Ver=
nehmung in derselben(das. ###238—245. 247. 250.
252. 256.) 296. — vorherigeVernehmung(das.§§.222
bis 224.) 293. — Vernehmungim Verfahren gegenAb=
wesende(das. §. 328.) 312. — Sachverständigebei der
Berufung (das. I#§.364. 366.) 318. — in Privatklagen
(das. §. 426.) 329. — Wiederaufnahmedes Verfahrens
in Folge Verletzungder EidespflichtvonSachverständigen
(das. §. 399. Nr. 2. §. 402. Nr. 2.) 324.

5) Vernehmung von Sachverständigenim Konkurs=
verfahren(Konk.O. F. 67.) 365.

6) Zuziehung von Sachverständigenbeim Patentamt
(G. v. 25. Mai . 14. 24. 25. 29. 31.) 504. (V. v.
18. Juni F. 7. 12.) 535. —desgl. bei den Seeämtern
(G. v. 27. Juli I#. 16. 18. 19.) 552.

verweigerungwegenBesorgniß einesvermögensrechtlichen
Schadens (das. §. 349. Nr. 1. g. 350.) 146. — Grund
der Nichtvereidigung (das. §. 358. Nr. 3.) 148. —
Schaden des Gläubigers wegen verzögerterBeitreibung
gepfändeterForderungen(das. §. 741.) 218.

Schadenaus der Verzögerungder Anzeigeüber den
Besitz von Sachen des Gemeinschuldners(Konk. O.
S. 109.)371.

Entscheidungüber den Schaden durchgesetzwidrige
BenutzungpatentirterErfindungen (G. v. 25. Mai
F. 39.) 509.

(C.P.O.§.69.)94.

1) Ausgabe von SchatzanweisungenzurBeschaffung
einer Anleihe für die Post. undTelegraphenverwaltung
(G. v. 3. Janr. S#F.1. 2.) 1. (Bek. v. 17. Nov. 76.
Nr. 1.) 8. (Bek.v. 2. Febr.)40. (G. v. 10.Mai g. 1a.)
494. (Bek. v. 17. Mai) 497.

2) desgl.einerAnleihefür dieMarineverwaltung
(Bek. v. 17. Nov. 76. Nr. 2.) 8. (Bek. v. 9. Febr.) 251.
(Bek.v. 3. April) 411. (G. v. 10.Mai §. 1b.) 494.

3) desgl. einer Anleihe für die Verwaltung des
Reichsheeres(G. v. 10. Mai §. lo.) 494.

4) desgl. einesBetriebsfondszur Durchführungder
Münzreform(Bek.v. 15.Febr.)349. (Bek.v. 26.Febr.)
395. (G. v. 26. März §. 2.) 408. (Bek.v. 8.April)
413. (Bek.v. 24. April) 423. (G. v. 28. April §#§.3
bis 6.) 426. (Bek.v. 14.Mai) 496. (Bek.vom27.Mai)
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Schatzanweisungen (Forts.)
511. (Bek.v. 12. Juni) 529. (Bek.v. 17. Aug.) 557.
(Bek. v. 3. Sept.) 559. (Bek. v. 16. Okt.) 568. (Bek.
v. 29. Okt.) 569. (Bek. v. 15. Nov.) 571. (Bek. v.
1. Dez.) 573. (Bek. v. 24. Dez.) 577.

5) desgl. eines Betriebsfonds für die Reichshaupt=
kasse(G. v. 26. März §F.2.) 408. (G. v. 28. April
S#.3—6.)426.

6) desgl. der Geldmittel zum Bau einer Eisenbahn
vonTeterchenbis zur Saarbahn (G. v. 21. Mai §§.2. 3.)
513. (Vergl. auchErl. v. 14.Juni unterk.) 531.

7) desgl.derGeldmittelzurErwerbungzweierGrund=
stückein Berlin für dasReich(G. v. 23.Mai §F.2. 3.)
500. (vergl. auchErl. v. 14. Juni unter e.) 531.

Schätzung, Schätzungseid (C.P. O. §.260.)130.
Schätzungswerth unbestimmterKonkursforderungen
(Konk.O. F. 62.) 364.

Schenkungen desGemeinschuldners,Anfechtung(Konk.O.
S§. 25. 30.) 356. — Forderungen aus Schenkungen
können im Konkurse nicht geltend gemachtwerden (das.
§. 56. Nr. 4.) 363.

Schiedsgerichte (C.P. O. §§.865. 871. 872.) 241.
Schiedsrichter, schiedsrichterliches Verfahren
(C. P. O. §§. 851—872.) 239. — Ernennung, Ableh.
nung 2c. von Schiedsrichtern(das. §§. 854—859.) 239.
— Vernehmungvon Zeugen und Sachverständigen(das.
S§. 861. 862.) 241. — Schiedsspruch(das. S#§.860.
863—871.)241. — Aufhebungdesselben(das.S#.867.
869—871.) 242. — Zwangsvollstreckungdaraus (das.
§. 868.)242. ·

s. auchVergleichsbehörden.
Schiedsverträge über Rechtsstreitigkeiten(C. P. O.
§#.851—854.857—859.863. 871.)239.

Genehmigungdes Gläubigerausschusseszu Schieds=
verträgendesKonkursverwalters(Konk.O. §J.121. Nr. 2.)
373.

Schiffahrt, HerstellungneuerVerbindungswegezwischen
den niederländischenund den preußischenKanälen (Ueber=
eink.mit denNiederlandenv. 12.Okt. 76. Art. 1.) 539.
(Protok.dazuv. 17.Mai 76. S 1—10.)541.

FeststellungderBeschaffenheitderHülfseinrichtungen
für die Schiffahrtbei derUntersuchungvon Seeunfällen
(G. v. 27.Juli F. 4. Nr. 3.) 550.

Schiffahrtsvertrag mit CostaRica (v. 18.Mai 75.)
13. (Schlußprot. v. 21. Nov. 76.) 37.

Schiffe, ZwangsvollstreckungaufHerausgabevonSchiffen
(C. P. O. §J.771.) 225. — Gegendie Mannschaftsegel=
fertiger Seeschiffeist die Haft zur Erzwingung des Offen=
barungseidesunstatthaft(das.§. 785. Nr. 3.) 228. «

1877.

SchiffeGoris.)
GerichtsstandbezüglichstrafbarerHandlungenauf

deutschenSchiffenim Auslande(Str. P. O. §.10.)254.
AbsonderungsrechtbezüglichderFaustpfandrechtean

Schiffen(Einf.G. z. Konk.O. F. 14.) 393.
FeststellungdesJustandesvon Schiffenbei derUnter=

suchungvon Seeunfällen (G. v. 27. Juli F. 4. Nr. 2.)
550. «

Schiffer, Rechtsstreitigkeitenmit Reisenden(G. V. G.
§. 23. Nr. 2.) 45. — vorläufigeVollstreckbarkeitderUr=
theile (C. P. O. F. 649. Nr. 3.) 200. — Haft gegen
Schiffer segelfertigerSeeschiffezur ErzwingungdesOffen=
barungseidesist unstatthaft(das. §. 785. Nr. 3.) 228.

Rechtsstreitigkeitender Schiffer mit dem Rheder
(G. V. G. F. 101. Nr. 3 g. F. 109.)61.

— UntersuchungvonSeeunfällen,FeststellnngdesVers
schuldensdesSchisfers(G.v.27.Julis.4.Nr.1.)550..

553.—8nstellungdesSprnchsandenselben(das.s.25.)
554. — Entziehungder Befugniß zum Gewerbebetriebe
(das.S§. 26. 27. 34.) 554. — Beschwerdedes Schiffers
dagegen(das.§. 28.) 555.

Schiffsmannschaft, Haft zur ErzwingungdesOffen=
barungseides(C.P. O. §. 785. Nr. 3.) 228. — . auch
Steuermann.

Schiffsregister, EintragungverpfändeterSchiffedarin
(Einf.G.z.Konk.O.T.14.)393.

Schiffsregisterbehörden, Mitwirkungbei derUnter=
suchungvon Seeunfällen (G. v. 27. Juli §#§.14. 20.)
552.

Schiffsurkunden, UebergabederselbenzurVerpfändung
desSchiffes(Einf.G. z. Konk.O. F. 14.) 393.

Schleswig=Holstein, AnweisungvonPensionenund
Unterstützungenfür Angehörige der vormals schleswig=
holsteinischenArmee und derenHinterbliebeneauf den
Reichs-Jnvalidenfonds(G. v. 11.Mai §. 1 zu a.) 495.
Schlupfwinkel desGlücksspiels2c.,Durchsuchungzur
Nachtzeit(Str.P.O.K.104.)272.

Schlußrechnung desKonkursverwalters(Konk.O.88.78.
150.153.366.

Schlußtermin überVertheilungderKonkursmasse(Konk.
O.GE.150.151.159.)378.

Schlußvertheilung im Konkursverfahren(Konk.O.
S#S.142. 144. 149. 150. 153. 156. 158—160.) 377.

Schlußverzeichniß überVertheilungderKonkursmasse
(Konk.O.#.150.153.)378.

Schlußvorträge in derHauptverhandlung(Str. P. O.
S§. 257. 258.) 299. — in der Berufungsinstanz(das.
S.367.)318.— inPrivatklagen(das.§.428.)330.



Schöffen, Amtsbefugnisse(G. V. G. F. 30.)47.—Fähig=
keitzumSchöffenamt(das.9§#.30—34.) 47. — Ablehnung
der Berufung (das. . 35. 53.) 48. — Ausloosung der
Schöffen (das. §§. 45—48. 57.) 50. — Zuziehung zu
den Sitzungen(das. #F.49. 50.) 50. — Beeidigung (das.
§. 51.) 51. — Hilfsschöffen(das.§.42. Nr. 2. . 49.)
49. — Ergänzungsschöffen(das.F. 194.)75. — Jahres=
listen der Schöffen(das.#. 44. 49.) 50. — Uebergangs=
bestimmungenfür Aufstellung derListen(Einf. G. z. Str.
P. O. §. 2.) 346. — Streichung unfähigerSchöffen in
den Listen (G. V. G. F. 52.) 51. — Entbindung von
einzelnenSitzungen (das. §. 54.) 51. — Reisekostender=
selben(das.§. 55.) 52. — Strafen wegenMflichtversäum=
niß (das.§. 56.) 52. — ZusammentreffenderBerufung der
Schöffenmit derBerufung zumGeschworenen(das.F. 97.)
59.—AbstimmungderSchöffen(das.9. 197.199.200.)75.

Ausschließungund Ablehnung der Schöffen (Str.
P.O. F. 31.) 258.— Mitwirkung abgelehnter2c.Schöffen
als Revisionsgrund(das.F. 377.Nr. 2. 3.) 320. —
Mitwirkung von Schöffen, die sicheiner Pflichtverletzung
schuldiggemachthaben,als Grund derWiederaufnahme
desVerfahrens(das.F. 399.Nr. 3. F. 402. Nr. 3.)324.
—Fragestellung von Schöffen(das.§. 239. 240.) 296.
—Urtheilsfällung (das.S#.262. 275.) 300.

Hauptverhandlungvor demAmtsrichterohneZu=
ziehungvon Schöffen(Str. P. O. §. 211. Abs.2.) 292.
—Zulässigkeit der Verhandlung von Feld- und Forst=
rügesachenohne Schöffen(Einf. G. F. 3.) 347.

Schöffengerichte, Bildung, Zusammensetzung2c. (G.
V. G. §. 25—57. 199.) 46. — Zuständigkeit(das.
§. 27—29.) 46. — UeberweisunggewisserStrafsachen
an dieselbenvon den Strafkammern(das. §. 75.) 55.—
BeschwerdengegendieEntscheidungenderSchöffengerichte
(das.§. 72.) 54. (Str. P. O. §F.346.)315.— Berufung
gegenihre Urtheile (G. V. G. §F.76.) 76. (Str. P. O.
S. 354.) 316. — Staatsanwaltschaftbei denselben(G.
V. G. J. 143. Nr. 3.) 67.

UnzulässigkeitderVoruntersuchungin Schöffengerichts=
sachen(Str. P. O. F. 176.Abs.3.) 286.— Erhebung
der Anklage(das.S#§.197.199. 207. 211.) 289. —
Beweisaufnahme(das. §F.244. Abs.2. 8. 264. Abs. 5.)
297. — Unzuständigkeitserklärungdes Schöffengerichts
(das. §. 270. Abs. 4.) 302.— Protokoll über die Haupt=
verhandlung(das.§. 273. Abs.2.) 303.— Verfahren
gegenAbwesende(das.§.332. Abs.2.) 313. — Straf=
befeh. in den zur Zuständigkeit der Schöffengerichte
gehörigenSachen(das.I#.447—452.)333. — Haupt=
verhandlung beim Einspruch gegen Strafbefehle (das.
SS.451.452.)334.—desgl. nachvorangegangenerpoli=
zeilicherStrafverfügung(das.. 456—458.)335.

s. auchSchöffen.
Reichs=Gesetzbl.1877.

1877. 65
Schonzeit für denFang von Robben(V. v. 29.März)
409.

Schreibfehler in Urtheilen(C. P. O. §. 290.) 134.
Schriften des Konkursverwalters,Einsichtdurch den
Gläubigerausschuß(Konk.O. F. 80.) 366.

Schriftsatz bei derNebenintervention(C.P. O. F.67.)
94. — bei der Streitverkündung(das. §. 70.) 95. —
Zustellungvon Schriftsätzen(das.S##161. 164. 191.)
111.— bei derWiedereinsetzung(das.§.214.) 120.—
bei der Wiederaufnahmedes Verfahrens (das. §§. 217.
223. 227.) 121. — bei Klageanträgen(das. S. 230.
243.) 124. — bei Anträgen auf Berichtigung von Ur=
theilen (das. I§. 291. 292.) 135. — beim Einspruch
gegendas Versäumnißurtheil (das. §. 305.) 137. —bei
der Berufung (das. §. 479.) 169. — der Revision (das.
§. 515.) 175.

Vorbereitende Schriftsätzein Prozessen(C.M.O.
K. 120 bis 125.) 104. — Fristen der Justellung (das.
§S.204.) 118. — VorbereitendeSchriftsätzebei dem
Klageantrage(das.§#§.230. 269. 270.) 124. — der
Klagebeantwortung(das.S§.244.245.) 127.— derBe=
rufungsschrist(das. §# 479 — 481. 484.) 169. — der
Revisionsschrift(das.§§.516. 519.) 175. — derResti=
tutions- oder Nichtigkeitsklage(das. §. 551.) 182.

Schriftstücke,, Vorlesungund Bezugnahmedarauf im
Vortrag (C. P. O. §F.128.) 105. — Verlesung in der
Hauptverhandlung(Str. P. O. S#.248. 255. 256.) 298.
— Ermittelungdes Urhebersund der Echtheitr2c.von
Schriftstücken(das.§. 93.) 269.

Schriftvergleichung im Urkundenbeweis(C. P. O.
#. 406. 407.) 157. — im Strafverfahren(Str. P. O.
. 93.) 269.

Schulabgaben, NangderForderung(Konk.O. J. 54.
Nr. 3.) 362.

Schulbücher, Pfändung(C.P. O. §. 715.Nr. 10.) 214.
Schuldenbuch,öffentliches,EintragungvonSchuldver=
schreibungenüber Anleihen vonGemeinden,Verbänden2c.
zurErlangungeinesVorrechts(Einf.G. z.Konk.O.§.17.
Nr. 3.) 394.

Schuldenmasse im Konkurse,Anmeldung,Prüfung 2c.
(Konk.O. SI§.126—136.) 374.

Schuldfrage, EntscheidungdurchGeschworene(G. V. G.
S. 81.) 57. — Begriff derselben(Str. P. O. §. 262.
Abs.2. 3.) 300. — Abstimmungdarüber(das.#. 262.
307.) 300. — Mehrheit der Stimmen beiVerneinung
mildernderUmstände(das.§. 297.) 307.

Schuldhaft, Aufhebungdes §. 2 des Gesetzesvom
29. Mai 1868 über Aufhebung derselben(Einf. G. z.
C. P. O. §. 13. Nr. 1.) 246. — s. auch Sicherheits⸗
arrest.

J
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Schuldklage, VerbindungmitderhypothekarischenKlage
(C.P. O. F. 26.) 87.

Schuldner im Mahnverfahren(C.P. O. §. 632—634.
643.) 196.— bei derJwangsvollstreckung(das.§#.651.
652. 659. 665. 668—671. 675—677.686. 687. 690.
693— 697.) 201. — Verurtheilung zur Abgabe einer
Willenserklärung(das.§. 779.) 227. — Streitverkündung
von demSchuldner(das.F. 72.) 95.

Zustellungenan die Schuldner des Gemeinschuldners
(Konk.O. §.103.)370. — AusländischeSchuldner(das.
§. 49.) 361. — s. auchGemeinschuldner.

Schuldschein, Beweiskraft(Einf.G. z. C. P. O. J. 17.)
248.

Schuldtitel, vollstreckbare(C.P. O. S. 706.744.)211.
—bei Konkursforderungen(Konk.O. J. 134. Abs.6.)
376.—bezüglich anfechtbarerRechtshandlungendesGe=
meinschuldners(das. S. 28.) 357.

Schuldurkunden, Aufgebotstermin(C.P. O. J. 846.)
238. — Eintragung in das Grund- oderHypothekenbuch
(Einf.G. F. 17.) 248.

Vermerk der Anerkennungauf Schuldurkundenüber
Konkursforderungen(Konk.O. F. 133.) 375.

Schuldverschreibungen überReichsanleihen(Erl. v.
14. Juni) 531.

Pfand- und Vorzugsrechtean Schuldverschreibungen
über Anleihen der Gemeinden,Verbänderc. (Einf. G. z.
Konk.O. F. 17.) 394.

Schulen, Rang ihrerForderungenimKonkurse(Konk.O.
C.54.Nr.3.)362.

Schüler, Gerichtsstand(C.P. O. F. 21.) 86
Schweiz, Niederlassungsvertragmit demDeutschenReiche
(v. 27. April 76.) 3.

Schwurgerichte, zeitweisesZusammentreten(G. V. G.
§. 79.) 57. — Zuständigkeit(das.§. 80.) 57. — ins=
besonderebei Preßvergehen(Einf. G. F. 6.) 78. — Zu=
sammensetzung,Vorsitzenderund Mitglieder (G. V. G.
§. 81—83.) 57. — Auswahl 2c. derGeschworenen(das.
S§S##.84 —95.) 58. — Verlegung einzelnerSitzungender
Schwurgerichtevom Orte desLandgerichts(das.§. 98.)
60. — ZusammenlegungderBezirkemehrererLandgerichte
zu einem Schwurgerichtsbezirke(das. §. 99.) 60. —
Staatsanwaltschaftbei den Schwurgerichten(das. §F.143.
Nr. 2.) 67.

Nothwendigkeitder Vertheidigungin Schwurgerichts=
sachen(Str. P. O. §. 140.) 279. — Voruntersuchung
(das. §. 176.) 285. — Hauptverhandlung vor den
Schwurgerichten(das.§§.276—317.)304. — Bildung
der Geschworenenbank(das.§§. 290—301.) 306. — Be=
rathung und Spruch der Geschworenen(das.S#§.301 bis
314. 316. 317.) 308. — Urtheilsfällung(das.#. 315
bis 317.) 310.

1877.
Schwurgerichte (Forts.) —-

Revisiongegendie urtheilederSchwurgerichte
(G. V. G. F. 136.Nr. 2.)66. (Str. P. O. F. 374.379.)
317. — Richt vorschriftsmäßigeBesetzungderGeschwo
renenbankist Revisionsgrund(das.§. 377. Nr. 1.) 320
— Mrivatklagesachenwerden vor den Schwurgerichten
nicht verhandelt(das. §. 424.) 329.

Schwurgerichtsbezirke (G.V. G.F. 98.99.79.)60.
Schwurpflichtige (C.P. O. #F.422. 424. 430—433.
439—442.444.)159. .

See,strafbare Handlungenauf offenerSee,Gerichtsstand
(Str. P. O. §F.10.) 254. 6

Seeämter, UntersuchungvonSeeunfällen(G.v.27.Juli
S#.1. 3. 35.) 549.—Zuständigkeit(das.§. 5.) 550. —
ErrichtungundBesetzung(das.8§.6—13.) 550.— Ver.
fahren (das. §#.16—28.) 552.

Seemannsämter, Mitwirkung bei der Untersuchung
von Seeunfällen (G. v. 27. Juli §#§.14. 15. 20.) 552.
—bei ZustellungderUrtheilederSeeämter(das.§.28.)
555. «

Antrag auf gerichtlicheEntscheidungauf denBescheid
des Seemannsamts(Einf. G. z. Str. P. O. 8. 5.) 347.

Seemannsordnung, Bestimmungzum§. 101. der=
selben(Einf.G. z. Str. P. O. §. 5.) 347. «

Seeuoth,ZuständigkeitinKlagenwegenBergungie.bei
Seenoth(G.V. G. F. 101.Nr. 3. g.) 61. ·

Seeplätze, Ernennung von Handelsrichternan solchen
(G. V. G. F. 114.)63.

Seerecht,, Juständigkeitin Klagen aus denRechtsver=
hältnissendesselben(G. V. G. §. 101. Nr. 3. g.) 61.

Seeschiffe, s. Schiffe, Kauffahrteischiffe.
Seeunfälle, Untersuchungdurchdie Seeämter(G. v.
27. Juli I#§.1—5. 35.) 549.

Selbstentleibungsversuch eines Gefangenen,Fesse=
lung (Str. P. O. g. 116. Abs. 4.) 275. "

Senate (Civil- und Strafsenate)bei den Oberlandes.
gerichten(G. V. G. J#.120. 124.) 64. — desgl.beim
Reichsgericht, sowie vereinigteund Hülfssenatebei dem=
selben(das.&#.132.137—140.)66.(Einf.G... 16.
20.)79.

Senatoren derHansestädte,NichtberufungzumSchöffen=
amt (G. V. G. §. 34. Nr. 2.) 48. — Zeugenverneh=
mungderselben(C. P. O. #. 341. 347.) 144. (Str. P.O.
S#.49.53.)61.

Senatspräsidenten beidenOberlandesgerichten(G.V. G.
§. 119.) 64. —bei demReichsgerichte(das.S§. 126.
127.)64.

Separationen, besondereGerichtedafür(G.V. G. 8.14.
Nr. 2.) 43.



Sequester, Bestellungbei Pfändung einesAnspruchs,
welchereine unbeweglicheSachebetrifft(C.P. O. S. 747.
752.)219.

Sequestration,, AnordnungdurcheinstweiligeVerfügung
(C.P.O.&.817.)233.

Servis der Offiziere2c., Pfändbarkeit (C. P. O. J. 749.•
Abs. 5.) 220.

Sicherheit, s. Sicherheitsleistung.
Sicherheitsarrest, persönlicher (C.P. O. . 798.
812.)230.(Einf.G.F.13.Nr.1.)246.

Sicherheitsbeamte, Hülfsbeamteder Staatsanwalt.
schaft(G. V. G. F. 153.) 69. — Verfolgungvon Füchtigen
auf das GebietandererBundesstaaten(das.§. 168.) 71.—
BeschlagnahmendurchSicherheitsbeamte(Str. P.O. S.98.)
270. — Durchsuchungen(das. §. 105.) 272. — vor=
läusige Festnehmungen(das. F. 127.) 277. — Er.
mittelungenzur FeststellungstrafbarerHandlungen(das.
S. 159.161. 187.)283.

s. auchPolizeibehörden.

Sicherheitsleistung, Gerichtsstandin Klagen,wenn
für die Forderung eine Sache zur Sicherheit haftet
(C. P. O. §. 24.) 87. — Sicherheitsleistungfür Kosten
und SchädendurchdenGeschäftsführer2c. (das.§. 85.)
97. — BestellungeinerprozessualischenSicherheit(das.
S§.101—105.)100.— BefreiungdavondurchArmen=
recht(das.F. 107.Nr. 2.) 102.— Einredemangelnder
Sicherheit(das.§. 247. Nr. 4.) 127. — Sicherheits=
leistungbei derZwangsvollstreckungdurchdenGläubiger
(das. W. 647. 650. 664. 668. 672. 688.) 199. —
durchdenSchuldner(das.. 647. 652. 716. 738. 775.)
199. — im Arrestverfahren(das.§#.801. 802. 805.
807.) 230. — zur AufhebungeinereinstweiligenVer=
fügung(das.§. 818.)233.

Sicherheitsleistungzur Befreiungvon der Unter=
suchungshaft(Str. P. O. . 117—119.121. 122. 124.
125.)275. — für dieKostenderEntscheidungüberEr=
hebungder öffentlichenKlage(das.S. 174.)285. — für
die Kostenin Privatklagen (das. . 419.) 328. —
SicherheitsleistungbeimStrafaufschub(das.§.488.)342.

SicherheitsleistungdesKonkursverwalters(Konk.O.
G.70.) 365.—Sicherheitsleistungfür Forderungenunter
aufschiebenderBedingung(das.. 142.155.Nr.4.§.158.)
377.—für Erfüllung desZwangsvergleichs(das.§. 186.)
384.

s. auchSicherstellung.

Sicherheitsmaßregeln gegenden des betrüglichen
BankeruttsverdächtigenGemeinschuldner(Konk.O. &.183.)
384.

67
Sicherstellung, Streitgegenstand(C.P. O.F. 6.)84.—
Eintragung eines Anspruchs zur Sicherstellungin das
Grund=oder Hypothekenbuch(das. §. 658.) 202.

ForderungenderKonkursgläubigeraufSicherstellung
(Konk.O. §. 10.) 353. — Anfechtungder Sicherstellung
des Heirathsguts 2c. der Ehefrau des Gemeinschuldners
(das.§. 25. Nr. 2.) 356. — SicherstellungzumJwecke
derAufrechnungmit eineraufschiebendbedingtenForderung
(das.#. 47. 158.)361. — SicherstellungderGläubiger
durch den Zwangsvergleich(das. §. 161.) 380. —der
bestrittenenMasseansprücheund bevorrechtigtenKonkurs=
forderungen(das. J. 176.) 383.

Sicherung desBeweises,Verfahren(C.P. O.E. 447bis
455.0163.

Sicherungder Masse durchVerhaftung des Gemein=
schuldners2c.(Konk.O. S#.93. 98.) 369.—Sicherung von
Forderungenunter aufschiebenderBedingung (das. F. 60.)
364. — Arfechtung der Sicherung einzelnerForderungen
nachodervor derZahlungseinstellung(das.§. 23.) 355.

Siegelanlegung bei Pfändung (C. P. O. K. 712.)
213. — an die in BeschlaggenommenenGegenstände
(Str. P. O. §. 109.)273.

Siegelung der Sachen zur Konkursmasse(Konk.O.
S..112.114.)371.

Silbersachen, Juschlagbei derVersteigerung(C.P. O.
S.721.)215.

Sittlichkeit,, AusschlußderOeffentlichkeitwegenGefährdung
der Sittlichkeit(G. V. G. F. 173.)72.

Sitzungen derSchöffengerichte(G.V. G. §#.45—51.)
50. — der Schwurgerichte(das. S#.79. 91. 98.) 57.—
Ordnungin denSitzungen(das.S§. 176—184.)72. —
Begehung strafbarer Handlungen in denselben (das.
. 185.)74.

Sitzungender Abtheilungen des Patentamts (V. v.
18. Juni §. 11.) 536.

Sitzungsprotokoll (C.P. O. I##284. 285. 470.
569.)134.

Sitzungszimmer, Entfernungvon Personenaus dem=
selben(G.V. G. F. 178.)73.

Sofortige Beschwerde, s. Beschwerde.
Sold der Militärpersonenist derPfändungnichtunter=
worfen (C. P. O. §. 749. Nr. 5.) 220.

Soldaten, s. Militärpersonen.
Solidarische Haftung für Prozeßkosten(C.P. O.
S. 95.) 99. —desgl. derGenossenschafterfür ausgefallene
Konkursforderungen(Konk.O. J. 197.) 386.

Sonntage, JustellungenanSonntagen(C.P. O. F.171.)
113.— Termine(das.§. 193.)117.—Fristberechnung
(das.§. 200.)118. (Str. P. O. §.43.) 260.— ZIwangs.
vollstreckung(C.P. O. F. 681.)206.

J



68 Sachregister. 1877.
Sprache, s. Gerichts-, Geschäftssprache. Staatsanwaltschaft (Forts.)
Spruch derSeeämterüberdieUrsachenvon Seeunfällen
(G. v. 27.Juli §§.25.26.)554. — Beschwerdedagegen
(das.§&.27—32.) 554.

Spruch derGeschworenen(Str. P. O. g8.306—308.
313. 314. 316.) 308. — Berichtigung des Spruchs
(das. §§. 309—312.) 309. — Irrthum im Spruch
zumNachtheildesAngeklagten(das.§. 317.) 310.

Spruchliste derGeschworenen(G. V. G. FF.92—94.)
59. (Str. P. O. IF. 277. 279. 280.) 304.

Spuren, Feststellung im Protokoll über denAugenschein
(Str. P. O. §. 86.) 268. — Durchsuchungenbehufs
Verfolgung von Spuren (das. F. 103.) 271.

Staat, ZuständigkeitderGerichtebei Ansprüchengegen
denStaat (G. V. G. §. 70. Schlußsatz)54.

Staatsanwälte (G.V. G.S.143.Nr.2.# 144—148.
151—153.) 67.

Staatsanwaltschaft:
I) Ausübung2c. derselben(G. V. G. SF. 142—153.)

67.— ZJuständigkeit(das.9§.144—146.)67.— Aussicht
und Leitung (das. #. 147. 148.) 68. — Verhältniß zu
denGerichten(das.S#§.151. 152.) 68. — Hülfsbeamte
derStaatsanwaltschaft(das. §. 153.) 69. — Mitwirkung
bei derRechtshülfe(das.88. 162. 164.) 70. — Anhörung
der Staatsanwaltschaft bei der Ausschließung2c. und
Verurtheilung von Schöffen(G. V. G. S#.52. 53. 56.)
51. — desgl. von Geschworenen(das. §#§.94. 96.) 59.
— Ausloosung der Hauptgeschworenenim Beisein der
Staatsanwaltschaft(das. §. 91.) 59. — Antrag derselben
wegenUeberweisungvon Strafsachenan die Schöffen=
gerichte(G. V. G. F. 75.) 56.

2) Mitwirkung derselbenin Ehesachen(C. P. O.
. 569. 579. 586. 589—591.) 186. — in Entmün=
digungssachen(das.§8§8.595—597.602. 604. 607. 618.
619. 624. 626.) 190.

3) Antrag der Staatsanwaltschaft über Verbindung
oder Trennung von Strafsachen(Str. P. O. S#.4. 13.)
253. — Rechtzur Ablehnungvon Richtern, Schöffen
und Gerichtsschreibern(das. §. 24. 31.) 257. — von
Sachverständigen(das.§. 74. Abs.2.) 266. — von Ge=
schworenen(das.8§,.282. 283. 286.)305.— Anhörung
derStaatsanwaltschaftvor den außerhalbderHaupt=
verhandlungergehendenEntscheidungen(das. F. 33.) 258.
— Zustellungenund Vollstreckungendurch dieselbe(das.
36.)259.— Justellungenan dieselbe(das.F.41.)259.
—Beschlagnahmen durchdieselbe(das. §. 98.) 270. —
insbes.von Postsendungenund Telegrammen(das.88.100.
101.) 271. — Durchsuchungen(das. §#§.105. 108. 110.)
272. — Mitwirkung beimHaftbefehlin der Vorunter=
suchung,bei Freilassung gegenSicherheit (das. S#§.122.

124. 125.) 276.— Frist zur Erhebungder öffentlicen .
Klage (das.126.) 277.— VorläufigeFestnahmedurch
die Staatsanwaltschaft(das.§. 127.)277.— Erlaß von
Steckbriefen(das. §. 131.) 277.

4) Erhebungder öffentlichenKlage bz. Vorbereitung
derselbendurchdieStaatsanwaltschaft(Str. P. O. . 152.
156—161.165. 167—173.)281. — Genehmigungder=
selben zur Beerdigung aufgefundener2c. Leichen (das.
§. 157.) 282. — Theilnahmean richterlichenVerhand=
lungen (das. J. 167.) 284. — EinstellungdesVerfahrens
durchdie Staatsanwaltschaft(das.§#§.167—169.)284.
— Antrag derselbenauf Voruntersuchung(das. §#.176
bis 181. 183.) 285. — AusdehnungderVoruntersuchung
auf anderePersonen(das.§. 189.) 288. — Zulassung
bei Beweiserhebungen(das.§. 191.) 288. — Befugniß
zur Akteneinsicht(das. §. 194.) 288. — Antrag nach
Schlußder Voruntersuchung(das.§§#195. 196.)289.
—Einreichung der Anklageschrift(das. S§. 196. 197.
206.) 289. — Antrag auf vorläufigeEinstellungdes
Verfahrens(das. §. 208.) 291. — Beschwerdebei Ab.
lehnungderEröffnungdesHauptverfahrens(das.§. 209.)
291.

5) MitwirkungderStaatsanwaltschaftbeiderVor=
bereitung zur Hauptverhandlung (Str. P. O. J. 213.
221. 223. 224.) 292. — Anwesenheitin der letztern(das.
§§.225. 226.) 294. — Fragen an Zeugenund Sach=
verständige(das. S#§.238—240. 244. 245.) 296. —
AntragaufVerlesungvonAussagen(das.§.254.)299.—
Schlußanträge(das.S#§.257. 258.) 299.— Ablehnung
oderAnnahmevon Geschworenen(das. J#§.282. 283.
286.) 305.— Fragestellungan dieselben(das.F. 290.
291. 297.) 306. — Anträge2c.zur Schuldfrage(das.
§.299.) 308.— Schlußanträge(das.F. 314.)310.

6) Einlegung von Rechtsmittelndurch die Staats=
anwaltschast(Str. P. O. S#.338. 343. 344.) 314.—
Anhörung derselbenbei Beschwerden(das. §. 351.) 316.
—Verfahren bei der Berufung (das. . 361. 362. 366.
367.370.372.) 317.—bei derRevision(das.. 378.
379.387.388.391.394.398.)320.— Nichtanwesenheit
der Staatsanwaltschaftin der Hauptverhandlungist Re=
visionsgrund(das.§. 377. Nr. 5.) 320. — Mitwirkung
bei der Wiederaufnahmedes Verfahrens(das.I#.409.
411. 413.) 326. — Kostendervon derStaatsanwaltschaft
eingelegtenRechtsmittel(das. §. 505.) 345.

7) Betheiligung der Staatsanwaltschaft bei der
Privatklage(Str. P. O. S. 416. 417. 422. 423. 425.
429. 430.) 328. — desgl. derNebenklage(das.§§.436.
439. 441.) 332.— Antrag derselbenauf Erlaß amts=
richterlicherStrafbefehle (das. S#§.447. 448. 451.) 333.
— Mitwirkung beim Verfahren nach vorangegangener



Staatsanwaltschaft (Forts.)
polizeilicher Strafverfügung (das. 9§. 454. 457.) 335. —

desgl. bei gerichtlichen Entscheidungen aufStrafbescheide

der Verwaltungsbehörden(das. I#. 460. 464. 465. 467.)
336. — Anhörung derselben bei Umwandlung der in

Strafbescheiden festgesetztenGeldstrafen in Freiheitsstrafe

(das. §. 463.) 336. — Betheiligung an demVerfahren
auf Einziehung und Vernichtung2c. von Gegenständen
(das.S#.477. 479.) 340.

8)MitwirkungderStaatsanwaltschaftbeiderStraf=
vollstreckung(Str. P. O. . 483. 489.493.494.) 341.
— Anwesenheitbei Hinrichtungen(das.§. 486.) 341. —
Erlaß von Vorführungsbefehlenund Steckbriefen(das.
§. 489.) 342.

9) Antrag der Staatsanwaltschaft bezüglich der
Kostenpflichtbei fahrlässigenoderwissentlichfalschenAn=
zeigen(Str. P. O. §F.501.) 345.

Staatsbeamte, JuständigkeitderLandgerichtein Klagen
der BeamtengegendenStaat, sowiebei Ansprüchen
gegenBeamtewegenPflichtverletzung(G. V. G. §. 70.)54.

Staatsbeamte, welche nicht zum Schöffenamtezu
berufensind (G. V. G. F.34. Nr. 4.) 48.

s. auchBeamte, Polizeibeamte, Richter.

Staatskasse,, Fälle, in denensie dieKostenderRevi=
sion trägt (C. P. O. J. 92.) 99. — Kosten für Ladung
von Zeugen(das.F. 344.)144. — Kostenerstattungim
Eheprozeß(das.F. 591.)189.—in Entmündigungssachen
(das.S#.601. 614. 618.)191.

Tragung der Kosten für Zeugenvernehmung(Str.
P. O. . 70. 219.) 265. — desgl.für bestellteVer=
theidiger(das.§. 150.)281.—desgl. derAuslagendes
Freigesprochenen(das. . 499. 505.) 344. — Verfall
einer bestelltenSicherheitan die Staatskassebei Ent=
weichungdes Angeschuldigten(das.F. 122.) 275.

AbgesonderteBefriedigungim Konkurse(Konk.O.
K§.41. Nr. 1.) 359. — Rang der Forderungen (das.
§E.54. Nr. 2.) 362.

Staatsoberhaupt, Begnadigungsrecht(Str. P. O.
".485.)341.

Stadttelegramme genießenkeine
(V. v. 2. Juni §F.2.) 525.

Stammgüter, AufrechthaltungderlandesgesetzlichenVor=
schriftenüber Stammgüter (Einf. G. z. Konk.O. F. 5.)
391. — abgesonderteBefriedigung der Stammgutsgläu=
biger(Konk.O. FJ.45.) 360.

Standesherren, das denselbenlandesgesetzlichgewährte
Rechtauf Austräge(Einf.G. z. G. V. G. J. 7.) 78.

Standesregister, Beweiskraft(Einf. G. z. C. P. O.
KC.16.Nr.2.)248.

Gebührenfreiheit

1877. 69

Standgerichte (G.V. G. F. 16.)43.
Statut, Regelung des Gerichtsstandesdurch Statut
(C. P. O. K. 19.) 86. — BeweisdurchStatuten (das.
⅛.265.)130.

Steckbriefe zur ZestnahmeBeschuldigter(Str. P. O.
G#.131. 132.) 277. — zur Verhaftung Verurtheilter
behufsder Strafvollstreckung(das. §. 489.) 342.

Stempelsteuer, BefreiungdurchArmenrecht(C.P. O.
§S.107. Nr. 1.) 102.

Sterbegehalt, Pfändung(C.P. O. S. 749.Nr. 8.)220.
Sterbekassen, Hebungendaraus, Pfändung(C.P. O.
§. 749. Nr. 4.) 220.

Steuerdefrandationen, s. Abgaben.
Steuermann, Verschuldungenbei Seeunfällen(G. v.
27. Juli F. 4. Nr. 1. 9S.22. 25—28.) 550. — Ent-
ziehung der Befugniß zur Ausübung seines Gewerbes
(das.#. 27.34.) 554.

s. auchSchiffsmannschaft.
Steuerpflichtige Sachen, in Beschlaggenommene,
abgesonderteBefriedigungdaraus(Konk.O. J. 41.Nr. 1.)
859.

Stiftung im Interessedes Generalstabsdes deutschen
Heeres(G. v. 31. Mai) 523.

Stiftungen, Gerichtsstand(C.P. O. §. 19.) 86.—Ein=
künfte aus denselbensind derPfändung nichtunterworfen
(das.§. 749. Nr. 3.) 220.

Stimmenverhältniß beim Spruch der Geschworenen
(Str. P. O. J§. 307. 297.) 309. —bei derrichterlichen
Entscheidungüberdie Schuldfrage(das.F. 262.) 300.

Stimmrecht in der Gläubigerversammlung(Konk.O.
§#.87. 88.) 368. — Stimmenmehrheitfür denZwangs=
vergleich(das. §. 169.) 381.

Stipendien, Pfändbarkeit(C. P. O. §. 749. Nr. 7.
Abs.2.) 220.

Störung, vorsätzliche,der amtlichenThätigkeit(Str.
P. O. F. 162.)283.

Strafandrohung, (. Strafen.
Strafaufschub bei Krankheitdes Verurtheilten(Str.
P. O. §. 487.) 342. — bei demselbenerwachsendenerheb=
lichenNachtheilen(das.§. 488.) 342. — bei Einwendungen
gegendieZulässigkeitderStrafvollstreckung(das.§. 490.)
342.

Strafausschließungs=, Erhöhungs= undMin=
derungsgründe, Feststellungbei der Verurtheilung
(Str. P. O. I§. 262. 264. 266.) 300. — Fragestellung
an die Geschworenen(das. S#§.295. 296.) 307.

Strafbare Handlungen als Restitutionsgrund(C.
P. O. E. 543. 544.) 180. (Str. P. O. F. 399. Nr. 1
bis 3. §.402.) 324.

s. auchStrafsachen.



Strafbefehle, amtsrichterliche,Verfahren(Str. P. O.
S&.447—452.)333. — Kostenpunkt(das.§. 496.0344.

Strafbescheide derVerwaltungsbehördenbeiJuwider=
handlungengegendie Vorschriften über Erhebungöffent=
licherAbgaben2c.(Str. P. O. §. 459.)336. — Antrag
auf gerichtlicheEntscheidungdagegen(das.&#.460—462.
464.) 336. — desgl. auf gerichtlicheUntersuchung(das.
. 467. 468.) 337. — Umwandlungder durchStraf.
bescheidefestgesetztenGeldstrafen in Freiheitsstrafe(das.
K.463.) 337.

Strafbestimmungen wegenBankeruttsundBegünsti=
gungimKonkursverfahren(Konk.O. 8§.209—214.)388.
— Aukhebungder bezüglichenBestimmungender S#F.281
bis 283 desStrafgesetzbuchs(Einf.G. z. Konk.O. S.3.
Abs.2. Nr. 3.) 390.— FortdauerndeGeltungderlandes=
gesetzlichenBestimmungenwegen Bestrafung für unter=
lasseneAnzeigeüberehelichesGüterrecht(das. F. 5. Nr. 2.)
391.

StrafbestimmungenwegenZuwiderhandlungengegen
das Patentgesetz(G. v. 25.Mai ##.34—40.) 508.

Strafen gegenParteien,Beschuldigte,Zeugen2c.wegen
Ungebührin den Sitzungen(G. V. G. J§. 178. 179.
181—184.)73. — desgl.gegenRechtsanwälteundVer=
theidiger(das.§#.180—184.)73.— gegenausbleibende
eugen (C.P. O. . 345.=346.)145.(Str. P. O. K.50.)
261. — wegen Verweigerung des Zeugnissesoder der
Eidesleistung(C. P. O. §. 355.) 147. (Str. P. O.
+ 69.) 265. — wegenVerweigerungdes Gutachtens
(C.P. O. . 374.) 151. (Str. P. O. §. 77.) 267.

Strafandrohungbei der Zwangsvollstreckungauf
Unterlassungenund Duldungen(C.P. O. §. 775.)226.
—bei VorladungvonZeugen(das.§.342. Nr. 3.) 144.
(Str. P. O. §. 48.) 261.

Strafen gegenJeugen und Sachverständigeim Ver=
fahrenvor denSeeämtern(G. v. 27. Juli §. 19.) 553.

s. auchGeldstrafen, Haft, Ordnungsstrafen,
Strafbestimmungen, Strafvollstreckung.

Straffestsetzungen, Beschwerdedagegen(Str. P. O.
§S.347.) 315. — Straffestsetzungdurchamtsrichterlichen
Strafbefehl(das.I§. 447—449.)333. — durchpolizei=
licheStrafverfügung(das.§. 453.) 334. — durchStraf.
bescheideder Verwaltungsbehörden(das. S. 459. 463.)
336.

Strafgericht, Entscheidungüber bürgerlicheRechts=
verhältnisse im Zusammenhangmit strafbaren Hand=
lungen (Str. P. O. F. 261.) 300.

Strafgerichtliches Urtheil,, Aufhebungeinessolchen,
Restitutionsgrund(C. P. O. §. 543. Nr. 6.) 181. —
dasselbehat für den CivilrichterkeinebindendeKraft
(Einf.G. dazu§. 14. Nr. 1.) 247.

als Grund zur Zeugnißverweigerung(C. P. O. K. 349.
Nr. 2.) 146. (Str. P. O. S#.54. 55.) 262. —.nicht=
eidlicheVernehmung(C. P. O. §. 358. r. 3.) 148.
(Str. P. O. §. 57.) 263.

Strafgesetzbuch, Aufhebungder §#.281—283,des=
selben(Einf. G. z. Konk.O. §. 3. Abs. 2. Nr. 3.) 390.

Strafgesetze, BestimmungenderselbenüberUnfähigkeit
derZeugenzur eidlichenVernehmung(C.P. O. JF.358.Nr.2.)148.(Str.P.O.. 56.Nr.2.)263.

Anwendungderselbendurchdas Gericht(Str. P. O.
8. 153.)282.

AufhebungderlandesgesetzlichenStrafvorschriftenüber
denKonkurs(Einf. G. z. Konk.O. K. 4. Abs.2.) 391.

Strafkammern derLandgerichte(G.V. G. 88.59.77.)
52. — Zuständigkeit(das. S§. 72—76. 80.) 54. —
UeberweisungderEntscheidungin gewissenUntersuchungen
an die Schöffengerichte(das.F. 75.) 55. — Entscheidun=
genderselbenin Schwurgerichtssachen(das.S#.82. 83.
98.) 57. — RedvisiongegenUrtheileundBeschwerden
gegenEntscheidungenderselben(das.. 123.Nr. 2. Z. 5.
S. 136. Nr. 2.) 64. (Str. P. O. . 374.)319.

Bildung von Strafkammern bei denAmtsgerichten
(G. V. G. §F.78.) 57. (Einf.G. §.20.) 80.

Theilnahmeder Richter an demHauptverfahrenvor
derStrafkammer(Str. P. O. §.23.) 256.

Zuständigkeitder Strafkammernim Verfahrenbei
Einziehung,Vernichtung2c.vonGegenständen(Str. P. O.
§.477.) 340.

rungsgesetzdazu (v. 1. Febr.) 346. — Zeitpunkt desIn=-
krafttretens(Einf. G. g. 1.) 346. — Anwendungder=
selbenauf Strafsachen, welchevor die ordentlichenGe=
richtegehören(das.§. 3.) 346. — auf diezur Zeit des
InkrafttretensbereitsanhängigenStrafsachen(daf.88.8
bis 10.) 347. — desgl. bereitserkannteStrafen (das.
§. 12.) 348. — Anwendungin AnsehungderLandes=
herren2c.(das.F. 4.) 347.

Anwendungvon Bestimmungender Str. P. O. auf
dasVerfahrenvor denSeeämtern(G. v. 27. Juli §. 19.
30.) 553.

25.27.73—75.79.136.)43.(EinfG.S. 3.9.)77.
(Str. P. O. F. 1—6.) 253. — StrafsachensindFerien=
sachen(G. V. G. §.202. Nr. 1.) 76. — Rechtshülfein
Strafsachen(das. §. 157.) 70. — Abstimmungin Straf.
sachen(das.g. 198.)75.
Verbindung undTrennungvon Strafsachen(Str.
P. O. . 2—5. 13.) 253.— Gerichtsstand(das.88.7
bis 21.) 254.— Voruntersuchungin land-und schwur.



Strafsachen(Forts.)
gerichtlichenStrafsachen (Str. P. O. §. 176.) 285. —
Verfahren in den beim Inkrafttreten der Str. P. O. an=
hängigenStrafsachenr2c.(Einf.G. dazu§#§.8—12.) 347.

Strafsenate derOberlandesgerichte(G.V. G. #. 120.
124.)64. — desReichsgerichts(das.S#.132.138.140.)
66. — vereinigteStrafsenatebei dem Letztern(das.
85.137—139.)66.

Strafurtheile, s. Urtheile.
Strafverfahren, AussetzungeinesProzessesbis zurEr=
ledigungeines solchen(C. P. O. S. 140. 141.) 107.

Verurtheilung wegen unerlaubterBenutzungpaten=
tirter Erfindungen im Strafverfahren (G. v. 25. Mai
. 35.) 508.

s. auchVerfahren.
Strafverfolgung, Anträgedeshalb(Str.P. O.8..156.
169—174.)282. — KostendesVerfahrens(das.S§.175.
501.)285.

Strafverfügung, s.polizeiliche Strafverfügung.
Strafvollstreckung (Str. P. O. §§.481—495.) 341.
(Einf.G. §. 12.) 348. — Kostenderselben(Str. P. O.
#K.497. 498.) 344.— StrafvollstreckunggegenMilitär=
personenwegenVerweigerungdesZeugnisses2c. (C.P.O.
S#.345. 355. 374.) 145. (Str. P. O. I#.50.69. 77.)
261.

s. auchVollstreckung.
Strafvorschriften, Aufhebungder landesgesetzlichen
Strafvorschriftenüber denKonkurs (Einf. G. z. Konk.O.
S.4. Abs.2.) 391.

s. auchStrafbestimmungen.
Strandbehörden, Mitwirkungbei der Untersuchung
von Seeunfällen(G. v. 27.Juli §. 14. 20.) 552.

Streitgegenstand, Angabein denSchriftsätzen(C.P. O.
§S.121. Nr. 1. J. 230.)104.— Werthdesselben(das.
. 2—9.) 83. — Feststellungdes Werthes bezüglich
streitigerKonkursforderungen(Konk.O. §. 136.) 376.

Streitgenossenschaft, zuständigesGericht,wenndie
Streitgenossenin verschiedenenBezirkenwohnen(C.P. O.
§. 36. Nr. 3.) 88. — Klagen von und gegenStreit=
genossen(das.S§#,56—60.66.) 92.— Kostenvertheilung
(das.8#.95. 96.) 99. — EidesleistungderStreitgenossen
(das.S#§.434. 438. 414. 391.)161. — Streitgenossen
im Entmündigungsverfahren(das.§. 607.)192. — im
ZLwangsvollstreckungsverfahren(das.g. 690.) 208. — in
Klagen auf vorzugsweiseBefriedigungaus einemPfand=
rechte(das. §. 710.) 212. — MehrereGläubiger, für
welcheeinAnspruchgepfändetist,als Streitgenossen(das.
H.753.)221.

Streitverkündung (C.P. O. . 69—73.)94.— vor
demAmtsgerichte(das. §. 462.) 166. — beimEinklagen
gepfändeterForderungen(das.§. 740.) 218.

1877. 71

Studienstipendien, Dfändbarkeit(C. P. O. §. 749.
Nr. 7. Abs.2.) 220.

Studirende, Gerichtsstand(C.P. O. §. 21.) 86.
Stumme Personen, Zuziehungeines Dolmetschers
(G. V. G. S. 188.) 74. — EidesleistungStummer (C.P. O.
W.445.)163.(Str.P. O. §.63.)264.— Ablehnung
derselbenals Schiedsrichter(C.P. O. §. 858.) 240.—
Vertheidigungim Strafverfahren(Str. P. O. §. 140.
Abs.2. Nr. 1.) 279.

s. auchTaubstumme.
Stunde der EröffnungdesKonkursverfahrens(Konk.O.
S.100.)370.

Stundungsverhandlungen, Aufhebungderlandes=
gesetzlichenVorschriften darüber (Einf. G. z. Konk. O.
§. 4.) 390.

Sühnetermin in Ehesachen(C.P. O. S. 571.572.)186.
Sühneversuch in Rechtsstreiten(C.P. O. S§.268.471.)
131.—insbes. in Ehesachen(das.§§.570—574.)186.
—bei Privatklagen wegen Beleidigung (Str. P. O.
§.420.) 329.

T.
Tabelle überdieangemeldetenKonkursforderungen(Konk.
O. §J.128.) 374. — Eintragung derErgebnissedesPrü=
fungstermins(das.§. 133.)375. — Berichtigung2c.der
Tabelle bezüglich streitig gebliebenerForderungen (das.
§S.134.Abs.1. 7.)375.— WirkungderEintragungnach
Aufhebung des Konkursverfahrens(das. §. 152. Abs. 2.)
379.

Tage, Berechnungbei Fristen (C. P. O. §. 199.) 118.
(Str. P. O. J#.42. 43.) 260. — Ablauf desKalender=
tags vor Beginn der wangsvollstreckung(C. P. O.
G.672.)204.

Tag derEröffnungdesKonkursverfahrens(Konk.O.
§. 100.) 370. — welcherTag bei Wiederaufnahmedes
Verfahrens als Tag der Sahlungseinstellung gilt (das.

i=
Tagegelder der Post=-und Telegraphenbeamten(V. v.
29. Juni) 545. — der Beisitzer der Seeämter (G. v.
27. Juli §. 10.)551.— derBeisitzerdesOber-Seeamts
(das.§. 29.) 555.

Taube Personen, JuziehungeinesDolmetschers(G.
V. G. §. 188.) 74. — Gestattungdes Vortrags (das.
§ 189.) 74. — Ablehnung derselbenals Schiedsrichter
(C.P. O. JF.858.)240.

NothwendigkeitderVertheidigungderselben(Str. P.
O. §J.140. Abs.2. Nr. 1.) 279. — Verdolmetschungder
Schlußvorträge(das.§. 258.)300.

Taubstumme, Fragestellungbezüglichdervon denselben
begangenenstrafbarenHandlungen(Str. P. O. J. 298.)308.
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Telegramme, gebührenfreieBeförderung(V.v. 2.Juni)
524. — ErstattungbaarerAuslagen für Telegramme
(das.§. 2.) 525.— Mißbräuchlichals gebührenfreibe=
zeichneteTelegramme(das. F. 5.) 526.

Beschlagnahmevon Telegrammen(Str. P. O. JK. 99
bis 101.) 270. — Aushändigungder an denGemein=
schuldnereingehendenTelegrammean denKonkursverwalter
(Konk.O. F. 111.)371.

Telegraphenanstalten, Behandlungmißbräuchlichals
gebührenfreibezeichneterTelegramme(V. v. 2. Juni §. 5.)
526.

VerpflichtunghinsichtlichderAushändigungder an
den GemeinschuldnereingehendenDepeschen(Konk. O.
K.111.)371.

Telegrapheninspektoren, Tagegelderund Fuhrkosten
derselben(V. v. 29. Juni §. 1. 3.) 545.

Telegraphenverwaltung, Anleihefürdieselbe(G.v.
3. Janr.) 1. (Bek. v. 17. Nov. 76.) 8. (Bek.v. 2. Febr.)
40. (G. v. 10. Mai F. 1a.) 494. (Bek.v. 17. Mai) 497.
(Erl. v. 14.Juni untera.—d.) 531.

Termine:
1) Versäumungvon Terminen(C. P. O. . 59.

197.283.)93. — KostenbeiVersäumung,Verlegung2c.
(das. §. 90.) 98. — Versäumnißurtheil in Folge Nicht=
erscheinens(das.9§. 295 ff.) 136. — LadungzuTerminen
(das.9#.191— 195.) 117. — Ladungsfrist(das.#. 194.
204.) 117. — Abhaltung von Terminen (das. J. 196.)
117. — Aufhebungund Verlegung(das. §. 205. 206.
90) 119.

2) Termin zur VerkündungdesUrtheils (C.P. O.
P. 281. 283.) 133. — zur Beweisaufnahme(das.
SS.326. 331—333. 452. 454.) 141. — im vorberei=
tendenVerfahren in Rechnungssachen(das.S#.314. 316.
317.) 139.— zur mündlichenVerhandlung (das.#. 295.
297 —302. 312. 481. 484. 504. 519. 578. 607.) 136.
—zur Zeugenvernehmung(das.S. 342. 346. 351.) 144.
— Termine vor dem Amtsgerichte(das. #. 458. 459.
462.) 165.— im Vertheilungsverfahren(das.. 761
bis 765.)223.

3) Termine in der Voruntersuchung(Str. P. O.
§. 191.) 288. — zur Hauptverhandlung (das. F. 212.)
292. — zur VernehmungauswärtigerZeugen2c.(das.
& 223.) 294. — zur Hauptverhandlungin Privatklage=
sachen(das. §.417.) 328.— im Verfahrenbei Einzie=
hungen(das.§J.478.) 340.

4) Termine im Konkursverfahrenüber Bestellung
eines Gläubigerausschusses2c. (Konk. O. #. 102. 103.)
370. — Prüfungstermin(das.S#.102.126.129—133.)
370. — Schlußtermin (das.§. 150.) 378. — Vergleichs=
termin(das.§§.166—170.) 381.

1877.
Terminsbestimmung, EinreichungvonAbschriftende
Schriftsätzezum ZweckeeinerTerminsbestimmung(C.P.
O. J. 124.) 105.— desgl.der Ladungen(das.. 193.
194.204.)117.—der Klageschrift(dasF.233.)125.
—der Berufungsschrift(das.§. 506.)173.— Termins.
bestimmungim vorbereitendenVerfahren(das.#. 314.
316. 317.) 139.— zur Beweisaufnahme(das.§#.326.
331. 333.335.) 141.— im Vertheilungsverfahrendf
§. 761.) 223. — Vergl. auchTermine.

Testament, s letztwillige Verfügung.
Teterchen, Bau einerReichseisenbahnvondortbis zur
Saarbahnbei Bouß (G. v. 21. Mai) 513. (Erl.v.
14. Juni unter k.) 531.

Thatbestand, Darstellungim Urtheil(C.P. O. J. 284.
Nr. 3. Schlußsatz,#. 285. 291. 292.) 133.—in der
Berufungsinstanz(das.§. 505.) 173. *

Thäter, mehrere,bei strafbarenHandlungen(Str. P. O.
8.3.)253.— DurchsuchungenbeidemverdächtigenThäte
(das.. 102.)271. 1.

Thatsachen, behauptete(C.P. O. . 129.130.261.
338. 449.) 106.—bestrittene (das.§#§.129.324.339.
398.437.553.)106.— zugestandene(das.##.129.261.)
106.— offenkundige(daf.§.264.)130.

Neue Thatsachenin vorbereitendenSchriftsätzen(C.
P. O. §. 123.) 104. — in derBerufungsinstanz(das
S. ½ 493.) 171.— in der Beschwerdeinstanz(das.
G.533.)178.— inChesachen(das.. 569.)16.

NeueThatsachenals Grund zurErhebungderöffent=
lichenKlagenacherfolgterAblehnung(Str. P. O. F.210.)
291. — als Grund zur WiederaufnahmedesVeshuz
(das. §. 399. Nr. 5.) 324. -

TheilnehmeranstrafbarenHandlungen(StrPOss 3
56.Nr. 3.)253.— DurchsuchungenbeidemTheiluchme
(das.F.102.)271.

Theilungsklagen, Gerichtsstand(C.P. O.J. 25.)87.
Theilungsmasse, Besitznehmung,VerwaltungundVer. ·
werthung der zu vertheilendenKonkursmasse(Konk.O.
§K.107—125.)371.

Theilungsplan überhinterlegtesGeldim—
streckungsverfahren(C.P.O.G.760—766.)223.

Theilurtheil bei theilweiserEndentscheidungüberUAu.
sprüche (C. P. O. F. 273. 274.) 132. — nacheinem
vorbereitendenVerfahren(das.F. 318.) 140.

Tod desVollmachtgebers(C. P. O. §.82.) 97.— der
Partei, welcherdas Armenrechtbewilligt ist (das.K. 113.)
102. — Unterbrechungdes VerfahrensbeimTod der
Partei, desVertretersrc.(das.N#.217.219—221.223.)
121.— Tod desSchwurpflichtigen(das.S. 433.) 161. —
des Schuldnersim Zwangsvollstreckungsverfahren(das.
. 693—696.) 209.— Tod einesSchiedsrichtersaut ’
§§857859Nk1)240

.



Tod Gorts.)
Verlesen der Aussagen verstorbenerJeugen, Mit=

beschuldigten2c. (Str. P. O. F. 250.) 298. — Wieder=
aufnahmedesVerfahrensnachdemTodedesVerurtheilten
(das.S#.401.411.)325.— Tod desPrivatklägers(das.
§. 433. 434.) 331. — des Nebenklägers(das. §. 442.)
332. — Beim Tode des Verurtheilten vor Rechtskraft
desUrtheils haftet derNachlaß nicht für dieKosten(das.
§.497.)344.

Todesstrafe, Vollstreckung(Str. P. O. §. 486.) 341.
Todesurtheile, Vollstreckung(Str.P. O. §. 485.486.)
341.— Begnadigungsrecht(das.§.485.) 341.

Tonga, Freundschaftsvertragmit demDeutschenReich
(v. 1.Nov.76.) 517.

Trennung vonAnsprüchenin Prozessen(C.P. O. . 136.
137. 141.) 107. — Trennung verbundenerStrafsachen
(Str. P. O. S#.2. 4. 13.) 253.

Trennung von Ehen, s. Ehescheidung.

u.
Ueberführungsstücke, VerabfolgungandieGeschworenen
(Str. P. O. §. 302.)308.— BeschlagnahmevonGegen=
ständenals Beweismittel für Untersuchungen(das.S#.94.
95. 99— 103. 106—111.) 269.

Uebergabe von Sachen,Wirkungauf Pacht-undMieth=
verträgemit demGemeinschuldner(Konk.O. J. 17. 18.)
354. — Faustpfandrechtean Sachen ohneUebergabeder=
selben(Einf.G. F. 14.) 393.

Uebergangsabgaben von Bier, Branntweinund ge=
schrotetemMalz (Bek. v. 15. Janr.) 9.

Ueberlegungsfrist desErbenhemmtnichtdieKonkurs.
eröffnungüber einenNachlaß (Konk.O. F. 204.) 387.

Ueberschuldung einerAktiengesellschaft,GrundderKon=
kurseröffnung(Konk.O. S#.193. 194.) 385.— desgl.
bei Genossenschaften(das.§. 195.)386. —desgl. Ueber=
schuldungeinesNachlasses(das.S.203.) 387.

UebersetzungvonUrkunden(C.P. O. JF.133.)106.
Uebertragung desPatentrechts(G. v. 25.Mai §. 6.)
502. — s. auchZession.

Uebertretungen, ZuständigkeitderSchöffengerichte(G.
V. G. §. 27. Nr. 1. §.75. Nr. 15.) 46. — Berufung
gegendie EntscheidungenderSchöffengerichte(das.§§. 72.
77.)54. (Str. P. O. F. 354.)316.

ZulässigkeitderVerhaftung beiUebertretungen(Str.
P. O. §. 113.) 274. — Hauptverhandlungvor dem
Schöffengerichteohne schriftlicherhobeneAnklage(das.
§S.211.) 291. — Beweisaufnahmein der Berufungs=
instanzvor denLandgerichten(das.. 244.Abs.2. F. 264.
Reichs=Gesetzbl,1877.

Uebertretungen (Fortf.)
Abs.5.)297.— PolizeilicheStrafverfügung(das.§.453.)
334. (Einf.G. F. 6. Nr. 3.) 347.

s. auchZuwiderhandlungen.
Ueberweisung vongepfändetenGeldforderungen(C.P. O.
F. 736—738. 753.)217.— vonAnsprüchenan Zah.
lungsstatt(das.§. 748.) 220. — des Anspruchsdes
Schuldners auf Herausgabevon Sachenan denGläubiger
(das.§. 772.)226.

Ueberweisungvon Strafsachenvon derStrafkammer
an das Schöffengericht(G. V. G. §. 75. Abs. 1. und
Schlußsatz)56.

s. auchVerweisung und Zurückverweisung.
Umrechnung der Uebergangsabgabenund Ausfuhrver=
gütungen von Bier, Branntwein und Malz (Bek. v.
15. Janr.) 9.

Umstände, welchedieStrafbarkeitausschließen,vermindern
oder erhöhen(Str. P. O. §. 262.) 300. — Angabe in
den Urtheilsgründen(das. §. 266.) 301. — Nebenfragen
an die Geschworenen(das. 9§. 295. 297. 307.) 307.

Umwandlung der in StrafbescheidenderVerwaltungs=
behördenfestgesetztenGeldstrafenin Freiheitsstrafen(Str.
P. O. §. 463.) 337. — desgl. andererGeldstrafen(das.
S#.491. 494.) 343.

Unbeeidigte Vernehmung von Zeugen(C. P. O.
S. 358.) 148. (Str. P. O. 9#.56. 57.) 263.

Unbestimmte Konkursforderungen, Geltend=
machungdes Werths in Reichswährung(Konk.O. F. 62.)
364.

Unbewegliche Sachen, ZwangsvollstreckungaufHeraus=
gabe(C.P. O. . 747. 771.) 219.

(C. P. O. . 755—757.) 222. — abgesonderteBe=
friedigung aus Gegenständendesselben(Konk.O. F. 39.)
359. — Genehmigungdes Gläubigerausschusseszur Ver=
äußerungunbeweglicherGegenstände(das. §. 122. Nr. 1.)
373.

Unbrauchbarmachung, Verfahren wegenUnbrauchbar=
machungvon Gegenständenim Falle des§. 42. desStraf=
gesetzbuchs(Str. P. O. S#§.477—479.)340.

Unentgeltliche Verfügungen desGemeinschuldners,
Anfechtung(Konk.O. F. 25. Nr. 1. 2. F. 30.) 356.

Unerlaubte Handlungen, Zuständigkeitin Klagen
aus solchen(C. P. O. §. 32.) 88.

Ungarn, s. Oesterreich-Ungarn.
Ungültigkeitsklage in Ehesachen(C. P. O. S. 568.
575—577.582. 592.) 186.

Unmündige, s. Minderjährige.
Unrichtigkeiten im Urtheil (C.P. O. §#.290. 291.)
134.

K
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Unterbrechung dermündlichenVerhandlung(C.P. O.
§. 127.) 105.— des Verfahrens(das.S§. 217—223.
226.227.)121.

UnterbrechungderHauptverhandlungzurVorbereitung
derVertheidigung(Str. P. O. §. 145.)280.—kürzere
Unterbrechungen(das.g.227.)294.—Fortsetzungspätestens
am viertenTage (das.F. 228.) 294. — Neubildungder
Geschworenenbank(das.§. 287.)306.

Unterbrechungder Strafvollstreckung (Str. P. O.
S#.490. 493.) 343.

s. auchVertagung.
Unterhalt des Gemeinschuldners,seinerEhefrau und
Kinder (Konk.O. FJ.1. Abs.2. S#.118. 120.)351.—
s. auchUnterstützung.

Unterlassungen, Swangsvollstreckungzur Erwirkung
solcher(C.P. O. §. 775. 776.) 226.

Unteroffizziere, Zustellungenan dieselben(C. P. O.
§. 158.) 110.— Ihr Sold ist derPfändung nichtunter=
worfen (das. §. 749. Nr. 5.) 220.

s. auchMilitärpersonen.

Unterredung desBeschuldigtenmit demVertheidiger
(Str.P.O.F.148.)281.

Unterschlagung, Juständigkeit(G. V. G. F. 27. Nr. 5.
KS.75.Nr.7.)46.

Unterstützung an denGemeinschuldnerund seineFamilie
gehört zu den Massekosten(Konk.O. §. 51. Nr. 3.
F. 53.) 362.— Beschlußüberdie Gewährungdurchdie
Gläubigerversammlung(das. §. 120.) 373.

Unzulässigkeitder Pfändung von Unterstützungen
(C.P. O. §. 749. Nr. 3. 4. 7.) 220.

Unterstützungenan Militärpersonen und derenHinter=
bliebeneaus demReichs=Invalidenfonds (G. v. 11. Mai
§. 1.) 495.

Untersuchung, Eröffnungder gerichtlichenUntersuchung
(Str. P. O. . 151. 153. 154.) 281. — Aussetzung
derselbenbis zur Entscheidungüberein bürgerlichesRechts=
verhältniß(das.§. 261.) 300.

Untersuchung gegen Abwesende, welche sich der
Wehrpflicht entzogenhaben (Str. P. O. S#.470. 472.)
338. — Antrag auf gerichtlicheUntersuchunggegen
Strafbescheideder Verwaltungsbehörden(das. F. 467.)
337.

Untersuchungvon Seeunfällen, Gesetzdarüber (v.
27. Juli) 549. — Aussetzungdes Verfahrens vor den
Seeämternbis zur Beendigungeiner eingeleitetengericht=
lichenUntersuchung(das. §S.17.) 553.

s. auchUntersuchungshandlungen.
Untersuchungsgefangene, VerwahrungFesselung2c.
derselben(Str. P. O. J. 116.)274.

1877.
Untersuchungshaft, Zulässigkeit(Str. P. O. J. 112.
113.) 273. —richterlicher Haftbefehl (das.I8. 114. 124.
125.)274.— Vernehmung,Verwahrung2c.desVer=
hafteten(das. S#§#115. 116. 132.) 274. — Freilassung
gegenSicherheitsleistung(das.§# 117—122. 124. 125.)
275. — AufhebungdesHaftbefehls(das.§. 126.) 276.—
Erlaß von Steckbriefen(das. §. 131.) 277. -«

Beschluß über die Untersuchungshaftbei Eröffnung
des Hauptverfahrens(Str. P. O. F. 205.) 290. — Be
schwerdeüberVerhaftungen(das. §#§.347. 352.) 315. —
SicheresGeleit gewährtBefreiungvon derUntersuchungs=
haft (das. §. 337.) 313. — Anrechnungder letzternauf
die zu vollstreckendeStrafe (das.§.482.) 341. — Kosten
der Untersuchungshaft(das. §. 498. Abs. 2.) 344. 1.

Untersuchungshandlungen, sichterliche,durchunzu
ständigeGerichte(Str. P. O. SF. 20. 21.) 256. — durch
denAmtsrichter (das.#. 160. 161. 163. 166.) 283.—
auf Antrag derStaatsanwaltschaft(das.F. 160.)283.
desgl. der Polizeibehörden(das. §. 161.) 283. — Unter.
suchungshandlungendurchdenAmtsrichterauf Beschluß
des Landgerichts(das. §. 183.) 286. — auf Ersuchen
desUntersuchungsrichters(das.§. 184.)287.— Proto=
koll überUntersuchungshandlungen(das.S. 186.)287.

Untersuchungsrichter, Bestellungfür das Geschäfts=
jahr (G. V. G. F. 60.) 52. — Fortführungbegonnener
Untersuchungen(das.. 64.)53.— BeschwerdegegenVer=
fügungendesselben(das.§. 72.) 54. (Str. P. O. #. 346.
348. 349.) 315.

AusschließungdesUntersuchungsrichtersvon derEnt.
scheidung(Str.P. O. §.23.Abs.20)256.— Ablehnung
desselben(das.§. 27.) 257. — Zustellungenund Voll=
streckungendurchdenselben(das.§. 36. Abs.2.) 259.—
StrafmittelgegenZeugen(das.§§.50. 69.) 261.—
Erlaß des Haftbefehls,Aufhebungeines solchenund
FreilassunggegenSicherheit(das.S§.124. 129.)276.—
Voruntersuchungdurch denselben(das. S#. 182—190.
192. 193. 195.) 286. — Untersuchungsrichterbeim
Reichsgericht(das.§. 184.)287.— BestellungvonAmts=
richternzuUntersuchungsrichtern(das.§§.183.184.)287.

Unvermögen zurBestreitungderProzeßkosten(C.M.O.
SS. 106. 109. 110.) 101.

Unzulässigkeit des Rechtswegs, Einrede(C.P. O.
§. 247. Nr. 2.) 127.— Grund der Revision (das.§.509.
Nr. 1. F. 528. Nr. 2.) 174.

Unzulässigkeitder Voruntersuchungund der Straf.
verfolgung(Str. P. O. S#.176. 178.)286.

Unzuständigkeit, Beschlußdes Schöffengerichtsüber
seineUnzuständigkeit(G. V. G. F. 28.) 47. (Str. MO.
§. 270. Abs.4.) 302. — desgl.desAmtsgerichts(C. P. O.
K. 465—467.)166.— desgl.desProzeßgerichts(das.



Unzuständigkeit (Forts.)
. 11. 36. Nr. 6.) 84.— desStrafgerichts(Str. P. O.
K. 19. 269. 270. 388.)256.
Verhandlung von Rechtsstreitendurch ein unzu=

ständigesGericht(C.P. O. #. 38. 39.) 89. — Einzelne
Untersuchungshandlungendurch ein solches(Str. P. O.
S. 20. 21.) 256.— EinwandderUnzuständigkeitvom
Angeschuldigten(das. ##. 16. 18.) 255. — Prozeß=
hinderndeEinrede der Unzuständigkeit(C. P. O. §. 247.
Nr. 1. J. 249.) 127. — Ablehnung derVoruntersuchung
wegenUnzuständigkeit(Str. P. O. S# 178. 180.)286.

Unzuständigkeitdes Gerichts als Revisionsgrund
(C.P. O. §. 509. Nr. 1. §. 513.Nr. 4. K.528. Nr. 2.)
174.(Str. P. O. §F.377. Nr. 4.) 320.

s. auchZuständigkeit.

1) Beifügung von Urkunden zu denSchriftsätzen
(C. P. O. J. 122.) 104. — Niederlegung auf der Gerichts=
schreiberei(das. §. 125.) 105. — Mittheilung zwischen
den Rechtsanwälten(das. §. 126.) 105. — Vorlegung
undUebersetzung(das.§. 133.) 106.— Klage auf An=
erkennung(das.F. 231.) 124. — Vermuthungfür die
Echtheit(das.§. 402.) 156. — OeffentlicheUrkunden
(ba. 9#.380. 382. 383.)152. — gemeinschaftliche(das.
§. 387. Nr. 2.) 153. — Legalisationvon Urkundendurch
Gesandterc. (das.. 403.)156. — Restitutionsklagebei
falschenUrkunden (das. §. 543. Nr. 2. 88. 544. 551.)
180.— wegenneuaufgefundenerUrkunden(das.F. 543.
Nr. 7. zu b.) 181.

2) Zwangsvollstreckungaus Urkunden(C. P. O.
S. 702. Nr. 5. §. 705.) 210. (Einf. G. §. 22.) 249.
—Kraftloserklärung von solchen(C.P. O. §§.837bis
849.) 236. — HerausgabederUrkundenüber gepfändete
Forderungen(das. §. 737.) 218.

3) Verlesung von Urkunden in derHauptverhand=
lung (Str. P. O. F. 248.) 298. — Wiederaufnahmedes
VerfahrenswegenfalscherUrkunden(das.§. 399. Nr. 1.
§S.402.Nr. 1.) 324.

4) UrkundlicheBescheinigungüber Ernennungdes
Konkursverwalters(Konk.O. F. 73.) 366.

5) Urkundenfür Patentinhaber(G. v. 25. Mai
S. 26.) 507.

s. auchSchuldurkunden.
Urkundenbeweis (C.P. O. J&.380—409.558.665.)
152. — Beweiskraft öffentlicherUrkunden(das. §§.380.
382. 383.) 152. — Verpflichtungdes Gegnerszur Vor=
legungvon Urkunden(das.§#.386—391. 577.) 153.
—Editionseid (das. I#§.391. 392.) 154. — Antretung
desUrkundenbeweises(das.§. 558.) 184.— Urkunden
ausländischerBehörden (das.S. 403.) 156. — Erklärung
über die Echtheitvon Privaturkunden (das.S#.404. 468.

Urkundenbeweis (Forts.)
493.) 156. —besond. in Ehesachen(das. §. 577.) 187.
—in Entmündigungssachen(das. §. 611.) 193. — Be.
weis der Echtheit(das.. 405.—40.) 157. — Folgen
derBeseitigung(das.S. 409.)157.— s.auchUrkunden.

Urkundenprozeß (C. P. O. . 555—567. X. 102.
Nr. 2. §. 500. Nr. 4.) 183. — vorläufige Vollstreck.
barkeitdesUrtheils (das.g. 648. Nr. 4.) 200.

Urkundsperson, BeweisdesZeugnissesderselben(C.
D.O. . 380. 383.) 152. — ZuziehungeinerUrkunds=
personbei Aufzeichnungder Gegenständeder Konkurs=
masse(Konk.O. F. 113.)372.

Urlisten für Schöffen(G. V. G. J§6.36—39.41.42.57.)
48. — für die Auswahl der Geschworenen(das.§#.85.
87.) 58. — K.auchJahreslisten.

Urtheile:
1) OeffentlichkeitderVerkündung(G. V. G. F. 170.

174.)72. — VerkündungdurchdenVorsitzenden(C.P.
O. J. 127.)105.— Protvokollirung(das.K. 146.Nr. 5.)
108.— Verfahrenbis zumUrtheil (das.§§.230—271.)
124. — Erlaß, Verkündigung2c. der Urtheile (das.
SK.272—294.)132.— Theilurtheil(das.IS#§.273.274.)
132.— Zwischenurtheil(das.I#.275.289.)132.—
Unrichtigkeitenim Urtheil (das.§#.290. 291.) 134.—
BedingtesUrtheil (das.§§#.431—433.439. 490.) 161.
— VorläufigeVollstreckbarkeitvon Urtheilen (das.89.496.
502. 562. 644. 648—652. 654—657.) 171. — Voll=
streckbareAusfertigung der Urtheile (das. 9#.662—665.
669. 670.675—677.)202. — Rechtskraft(das.S#.425.
549. 613. 645. 779. 781.) 160.

2) Erlassungdes Urtheils in Strafsachen(Str. P.
O. §. 259.)300.— GegenstandderUrtheilsfindung(das.
G.263.)301. — Urtheilsgründe(das.S. 266. 267.275.
316.)302.— Verkündung(das.I. 267. 315.396)
302.— AusfertigungenundAuszügedaraus(das.. 275.)
303.— UrtheiledesSchwurgerichts(das.9. 314—317.)
310. — Justellung desUrtheils an abwesendeAngeklagte
(das.§. 40. Nr. 2. S#.323. 476.) 259. — an diege⸗
setzlichenVertreterdesAngeklagten(das.§. 268.)302.

3) Berufung gegendie Urtheile derSchöffengerichte
(G. V. G. F. 76.) 56. (Str. P. O. g8.354.f.) 316.—
Revisiongegendie UrtheilederLandgerichte,bz. der
Strafkammernund der Schwurgerichte(G. V. G. . 123.
Nr. 2. 3. F. 136. Abs.1. Nr. 2. Abs.2.) 64. (Str. P.
O. . 374.ff.) 319. — Zustellungdesurtheils nach
Einlegungder Berufung oder Revision (das.F. 357.
Abs.2. J. 383. Abs.2.) 317. — Urtheil in der Be=
rufungsinstanz(das.S§. 369. 370. 372.) 319. —in der
Revisionsinstanz(das.§#§.393—398.)323. — Wieder=
aufnahmeeines durchrechtskräftigesUrtheil geschlossenen
Verfahrens(das.#. 399—413. 430.) 324.— urtheil

K“
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Urtheile (Forts.)
in Mivatklagesachen(das.S#§.429—431.) 330. —bei
derNebenklage(das.I§. 440. 444.)332.— Bestimmung
über den Kostenpunktim Urtheil (das. §. 496.) 344.

4) Urtheile desSchöffengerichtsbeimEinspruchgegen
einen Strafbefehl (Str. P. O. S#.451. 452.) 334. —
desgl. nach vorangegangenerpolizeilicherStrafverfügung
(das. #,. 457. 458.) 335. — Urtheile bei gerichtlicher
Untersuchungwegen Zuwiderhandlungengegendie Vor=
schriftenüberErhebungöffentlicherAbgaben (das.S. 468.)
337. — Urtheile im Verfahren bei Einziehungen(das.
§. 479.)340. 3

5) VollstreckungderStrafurtheile (Str. P. O. S#.481.
483. 485—489.495.)341.— EntscheidungüberZweifel
hinsichtlichderAuslegung(das.§. 490.)342.— Ge=
sammtstrafe auf Grund mehrerer Strafurtheile (das.
S. 492. 494.) 343.

6) Wirkung des rechtskräftigenUrtheils über be=
stritteneKonkursforderungen(Konk.O. F. 135.) 376.

s. auch Ausschlußurtheil, Endurtheil, Ent=
scheidungen, Spruch, Theilurtheil, Versäumniß=
urtheil.

Urtheilssormel (C.P. O. S#.282. 284. Nr. 5.) 133.
(Str. P. O. I§. 267. 273.) 302. — Strafvollstreckung
auf Grund einer beglaubigtenAbschriftderUrtheilsformel
(das.§.483.) 341.

Urtheilsfristen, landesgesetzlicheBestimmungendarüber
treten außer Kraft (Einf. G. z. C. P. O. §L.14. Nr. 4.)
247.

V.
Vater, Anträgein Entmündigungssachen(C.P. O.g8.595.
605. 607.) 190. — Beistand des minderjährigenAnge=
klagten (Str. P. O. J. 149.) 281.

s. auchEltern, Verwandte.
Veräußerung in Streit befangenerSachen(C. P. O.
S,e 236—238.) 125. — Einfluß auf die Zwangsvoll=
streckung(das. §. 665.) 203. — Veräußerung desRechts
durchZwangsvollstreckung(das.§. 754.) 222. — Wirkung
der Veräußerungvon SachendesGemeinschuldnersdurch
den Konkursverwalter (Konk.O. §. 17. Nr. 2.) 354. —
Genehmigungdes Gläubigerausschusseszur Veräußerung
desGeschäfts2c.desGemeinschuldners(das.§. 122.Nr. 1.)
373. — von ForderungenderMasse(das.S. 121. Nr. 2.)
73.

Veräußerungsverbot, Erlaß andenSchuldner(Konk.
O. . 98.) 369.

Verbände, öffentliche, Rang ihrer Forderungenan
Abgaben und Leistungen(Konk.O. FJ.54. Nr. 3.) 362.
— Faustpfandrechteund Vorrechtean denPfandbriefen2c.
deröffentlichenVerbände(Einf.G. J. 17.Nr. 1—3.)393.

n=

107.— Erlaß desEndurtheilsübereinenderselben(das.
§. 272.) 132.— Verbindungvon Klagenin demding

mehrererAufgebote(das. §. 836.) 236.

P. O. #&2—5. 13.176.Abs.3.) 253.

kurse(Einf. G. z.Konk.O. §. 14. Nr. 2.) 393.

Schuldner (Konk. O. §. 98.) 369. — Verbot von Jah.
lungen und Leistungenan den Gemeinschuldner(das.
S. 108.)371.

Verbrechen, ZuständigkeitderStrafkammern(G. V. G.
§. 73. Nr. 2—7.) 55. —der Schwurgerichte(das.§. 80.)
57.—des Reichsgerichts(das.§. 136.Nr. 1.J. 138.)66.

Fluchtverdacht(das. . 112. Nr. 1.) 274. — Frist zur
Erhebungder öffentlichenKlage (das.§. 126.)277.

P. O. 8§.38—40.) 89. — überFristenundTermine
(das. 8§. 202. 205. 212.) 118. — überRuhenlassendes
Verfahrens(das.§F.228.) 123.

VereinbarungderGerichteüberVerbindungzusammen.
hängenderStrafsachen(Str. P. O. JF.13.) 255.

Vereine, Gerichtsstand(C.P. O. #. 19. 23.)86. (Einf.
G. §. 15. Nr. 2.) 247.

Beleidigung (Str. P. O. F. 414.) 327.
Anwendungder Konkursordnungauf Erwerbs- und

Wirthschaftsvereinein Bayern (Einf.G. z.Konk.O. F. 6.)
391.

s. auchGenossenschaften, Personenvereine.
Vereins= und Versammlungsrecht, Verfahrenbei
Zuwiderhandlungengegendie Gesetzedarüber (Einf. G. z.
Str. P. O. §. 6. Nr. 2.) 347.

Verfahren:
1) in Civilprozessen:

Allgemeine Bestimmungenüber mündlicheVerhand=
lung (C. M. O. §. 119—151.) 103. — Zustellungen
(das. §§. 152—190.) 109. — Ladungen, Termine und
Fristen (das. §§. 191—207.) 116. — Folgen der Ver=

— Unterbrechungund Aussetzungdes Verfahrens (das.

ersterInstanz vor denLandgerichten(das.§§.230—455.)

aufnahmedes Verfahrens (das.§§. 541—554.) 180. —

"b*öß
6



Verfahren (Forts.)
Urkunden-und Wechselprozeß(das. S§#555—567.) 183.
—Verfahren in Ehe- und Entmündigungssachen(das.
§&.568—627.) 186. — Mahnverfahren (das. §§. 628
bis 643.) 196. — Jwangsvollstreckung(das. . 644
bis 822.) 199. — Aufgebotsverfahren(das. S#.823
bis 850.) 234. — SchiedsrichterlichesVerfahren (das.
S§. 851—872.) 239. — VorbereitendesVerfahren in
Rechnungssachenrc. (das.S#§.250. 313—319.469.) 128.
— Räügeder Verletzungvon VorschriftendesVerfahrens
(das.##.267. 492. 521.) 130. — Einstellung des Ver=
fahrensbeiKompetenzkonflikten(Einf.G. F.15.Nr. 1.)247.

2) in Strafsachen:
VerfahrenbeiZustellungenundLadungen(Str. P. O.

§. 37—41.) 259. — Verfahren in ersterInstanz (das.
W. 151—337.)281. —Einstellung desVerfahrensdurch
die Staatsanwaltschaft(das.§. 168.) 284. — vorläufige
Einstellungnach erfolgterVoruntersuchung(das. §. 196.)
289.— VerfahrenüberRechtsmittel(das.9§§.338—398.)
314. — Revision wegenVerletzungeinerRechtsnormüber
dasVerfahren(das.9#.369. 380. 384. 392.) 319.—
VerfahrengegenAbwesende(das.§#§.318—337.)310.—
insbes. gegenAbwesende,welchesichder Wehrpflichtent=
zogen haden (das. . 470—476.) 338. — Wiederauf.
nahme eines durch rechtskräftigesUrtheil geschlossenen
Verfahrens (das.9#.399—413.) 324. (Einf. G. F. 10.)
348. — Betheiligung des Verletztenbei demVerfahren
(Str. P. O. . 414—446.)327.— Verfahrenbeiamts=
richterlichenStrafbefehlen(das.§§#.447—452.)333.—
nach vorangegangenerpolizeilicherStrafverfügung (das.
W. 453—458.) 334. — bei#Zuwiderhandlungengegen
die Vorschriftenüber die Erhebung öffentlicherAbgaben
(das.§§.459—469.)336. (Einf. G. F. 6. Nr. 3.) 347.
—bei EinziehungenundVermögensbeschlagnahmen(Str.
P. O. 88. 477—480.) 340. — Kosten des Verfahrens
(das. I#§.496—506.) 344. — Verfahren bei Zuwider=
handlungengegendie Gesetzeüber das Vereins- und Ver=
sammlungsrecht(Einf. G. §. 6. Nr. 2.) 347. — im
Verwaltungswegebei Uebertretungen(das. §. 6. Nr. 3.)
347. — Verfahren in den beim Inkrafttreten der Str.
P. O. anhängigenStrafsachen2c. (das. I. 8—12.) 348.

3) Konkursverfahren(Konk.O. 9§8.64—208.) 364.
(Einf. G. §. 4.) 390. — Eröffnungsverfahren(Konk.O.
88. 94—106.) 369. — Verfahren bei Feststellungder

Schuldenmasse (das. §#§.126—136.) 374. — bei der
Vertheilung (das.§§. 137—159.) 376.— beim Zwangs=
vergleich(das.160—183.)380.— Wiederaufnahmeund
Einstellungdes Verfahrens (das.S# 184—192.) 384.

4) Verfahrenin Patentsachen(G. v. 25.Mai J9§.20
bis33.42.)508.— FormendesVerfahrens(das.§. 17.)
504. (V. v. 18. Juni) 533.

1877.

Verfahren (Forts.)
5) Verfahren vor den Seeämtern (G. v. 27. Juli

§. 18—26.) 553. — vor demOber- Seeamte(das.
S##.30. 31.) 555.

Verfügungen desVorsitzenden(C. P. O. J. 204.294.
171.)119.— desGerichts(das.S. 146.Nr. 5. 88.271.
330.) 108.— BeweisdurchamtlicheVerfügungeneiner
Behörde(das.§. 382.) 153.

Beschwerdegegendie Verfügungendes Vorsitzenden,
desUntersuchungsrichters,desAmtsrichtersund des beauf=
tragtenRichters(Str. P. O. F.346.)315.— Zuständigkeit
der Strafkammern (G. V. G. F. 72.) 54.

s. auch Entscheidungen, einstweilige, letzt=
willige und unentgeltliche Verfügungen.

Verfügungsrecht über die Konkursmassedurch den
Konkursverwalter(Konk.O. §. 5.) 352. — Räckgewähr
an den GemeinschuldnernachbestätigtemZwangsvergleich
(das.§. 177.) 383. — bei Einstellungdes Verfahrens
(das.§. 192.)385.

s. auchDispositionsbeschränkung.
Vergehen, ZuständigkeitderSchöffengerichte(G. V. G.
§. 27. Nr. 2. 4—8. §. 75.) 46. (Str. P. O. K.447.)
333. — der Strafkammern (G. V. G. F. 73. Nr. 1.
K. 74. 75.) 55.

Vergeltungsrecht imKonkursegegenausländischeGläu=
biger (Konk.O. F. 4.) 352. — s. auchGegenseitigkeit.

Vergiftung, Untersuchungbei Verdachtderselben(Str.
P. O. JL.91.) 269.

Vergleich, Vollmachtdazu(C. P. O. 88.77. 79.) 96.
— Kosten (das. F. 93.) 99. — Feststellungdurch das
Protokoll (das. §. 146. Nr. 1.) 108. — Vergleichevor
demAmtsgerichte(das. §S.471.) 167. — Iwangsvoll=
streckungaus Vergleichen(das. §. 702. Nr. 1. 2.) 210.

GenehmigungdesGläubigerausschusseszum Abschluß
von Vergleichendurch den Konkursverwalter (Konk. O.
§S.121. Nr. 2.) 373.

s. auchSchiedsvertrag, Zwangsvergleich.
Vergleichsbehörden für Sühneversuchebei Beleidi=
gungen(Str. P. O. FJ.420.) 329.

s. auchSchiedsrichter.
Vergleichstermin imKonkursverfahren(Konk.O.#. 163.
166. 167. 169. 170.) 380.

Vergleichsvorschlag im Konkursverfahren(Konk.O.
S&.160. 161. 163—166.)380.

Vergütung für dieBeschränkungvonPatentenim öffent=
lichenInteresse(G. v. 25. Mai §#§.5. 11.) 502.

Vergütung an Sachverständigefür ihreMühwaltung
(C. P. O. F. 378.) 152. (Str. P. O. 8. 84.) 268.

Vergütungan denKonkursverwalterund dieMit=
gliederdes Gläubigerausschussesfür die Geschäftsführung
(Konk.O. SF.77. 83.) 366.
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Verhaftete, VernehmungdurchdenRichter(Str.P. O.
S. 115.) 274. — Verwahrung, Fesselung2c.(das.§. 116.)
274. — FreilassunggegenSicherheit(das.I§. 117 bis
122. 124.)275.

Verhaftung, ZulässigkeitderVerhaftungAngeschuldigter
(Str. P. O. . 112— 114. 120.)274. — Haftbefehl
(das.N. 114.121. 123—126. 130. 131.)274.— Ent=
scheidungüber die Verhaftung Festgenommener(das.
K. 129. 131.) 277. — Verhaftung zum Zweckeder
Strafvollstreckung(das.&.489.) 342.— Verhaftungdes
Angeklagten beim Nichterscheinenzur Hauptverhandlung
in der Berufungsinstanz(das.§. 370.) 319. — Be=
schwerdegegenEntscheidungenund Beschlüsseüber Ver=
haftungen(das.I§. 347. 352.) 315.

Verhaftung des Gemeinschuldners(Konk.O. #. 93.
98.) 369.

s. auchHaftbefehl.
Verhandlungen vor demerkennendenGerichtesind
öffentlich(G. V. G. F. 170.)72. — s. auchmündliche
Verhandlung.

Verhandlungstermin, Begriff(C.P. O. J. 297.)136.
Verhinderung deszuständigenGerichts(C.P. O. F.36.
Nr. 1.) 88. (Str. P. O. §. 15.) 255.—des Vorsitzenden
und derentscheidendenRichter (C.P. O. J. 286. 291.)
134. (Str. P. O. I#.271. 275.) 302.

Verjährung:
1) Unterbrechung der Verjährung durch Zustel=

lungen (C. P. O. §. 190.) 116. — Verjährung der
Nichtigkeits- und Restitutionsklagen (das. §. 549.) 182.
—der Ehescheidungsklagen(das. §. 571.) 186. — der
AnfechtungsklagengegendasAusschlußurtheil(das.g.835.)
236. — der Klagen wegenAußfhebungeinesSchieds=
spruches(das. §. 870.) 242.

2) Abänderung der Vorschriften über die Unter=
brechungderVerjährungvon ErsatzklagengegendiePost
(Einf. G. z. C. P. O. F. 13. Nr. 4.) 246. — desgl. von
Wechselklagen(das.g. 13. Abs.3.) 246.

3) Unterbrechungder Verjährung durch polizeiliche
Strafverfügung(Str. P. O. §. 453.) 335. — durchden
Strafbescheidder Verwaltungsbehörde(das.F. 459.) 336.

4) Die Eröffnung des Konkursverfahrens hemmt
nicht den Lauf derVerjährung(Konk.O. F. 13.) 353.
— UnterbrechungderVerjährungvonKonkursforderungen
durch Anmeldung (das. F. 13.) 353. (Einf. G. . 3.
Abs. 3. 4.) 390. — Verjährung des Arfechtungsrechts
(Konk.O. FJ.34.) 358.

5) Verjährung der Zinsen und der Kapitalbeträge
ausgegebenerSchatzanweisungen(G. v. 28. April K.6.)
426.

6) Verjährung der Klagen wegen Verletzung des
Patentrechts(G. v. 25. Mai F. 38.) 509.

Verkauf vonGegenständenderKonkurzmasse(Konk.O.
F. 121. Nr. 1.) 373. — s. auchVeräußerung. ·

Verkäufer vonWaarenan denGemeinschuldner,Ab⸗
sonderungsanspruch(Konk.O. g. 36.) 358.

Verkoppelungen, besondereGerichte(G.V. G. §.14.
Nr. 2.) 43. - ’

Verkündung des Urtheils erfolgt öffentlich(G.V. G.
F. 174.) 72. — Verkündungdes Beschlussesüber Aus.
schlußderOeffentlichkeit(das.g. 175.) 72. »

Verkündungderllrtheile(C.P.O.ss.281-—283.
286.)133.(Str.P.O.§§-267.268.275.315.355.
396.) 302. — Verkündung der Beschlüsseauf Grund
mündlicherVerhandlung (C. P. O. §F.294.) 135. —
Verkündung gerichtlicherEntscheidungenin Strafsachen
(Str. P. O. F. 35.) 258. — desgl.desSpruchsderGe
schworenen(das. §#§.308. 313.) 309.

Verkündung des Beschlussesüber den Zwangsver
gleich(Konk.O. #. 171. 174.)382. ·

OeffentlicheVerkündung des Spruchs der Seeämter
(G. v. 27. Juli g8.25. 27.) 554.

Verlegung vonTerminen(C.P. O. g8.205.206.)119.
Verlesung desZeugnissesderLandesherren2c.in der
Hauptverhandlung(Str. P. O. J. 71.) 265.—desgl. von
Urkunden, Aussagen der Zeugen, Mitbeschuldigten2c.
(das.S#§.248—254. 232.) 298. — von Zeugnissenund a
Gutachten der Behörden2c. (das. g. 255.) 299. — der
Urtheilsformel(das.g. 267.) 302. — derFragenan
die Geschworenen(das.K#.290. 291.) 306. — des

Spruchs derselben(das. §. 313.) 309. — Verlesenvon
AussagenundSchriftstückenin derBerufungsinstanz(das.
S##.365. 366.) 318. .

Verletzter, Betheiligungdesselbenbei demVerfahren
durchPrivatklage2c.(Str. P. O. . 414—446.) 327.
— BeschwerdedesselbenwegenNichterhebungder öffent=-
lichenKlage und Antrag auf gerichtlicheEntscheidung
(das.. 170—175.)284. — Rückgabederdurchstraf
bare HandlungendemVerletztenentzogenenGegenstände
(das.S. 111.)273.

Verletzterdurch gesetzwidrigeBenutzungvon paten
tirten Erfindungen (G. v. 25. Mai §&.34—36.) 508.

Verleumdung, FortsetzungderKlagenachdemTode
desPrivatklägers(Str. P. O. §. 433.)331.— . auch
Beleidigungen.

Verlöbnißsachen, geistlicheGerichtsbarkeit(G. V. G.
§. 15.) 43.

Verlobte, Recht zur Zeugnißverweigerung(C. P. O.
S. 348. Nr. 1. F. 350.) 146. (Str. P. O. . 51. 54.
55)) 262. — nichteidlicheVernehmung(C.P. O. §.358.
Nr. 3.) 148. (Str. P. O. §. 57.) 263.



Vermächtnisse, GerichtsstandderErbschaft(C.P. O.
§. 28.) 87. — Aufgebungvon Vermächtnissenfür die
Konkursmasse(Konk.O. §. 122.Nr. 2.) 373.

Vermächtnißnehmer, abgesonderteBefriedigung(Konk.
O. g. 43.) 360.

Vermiether, Zustellungenandenselben(C.P. O. 88.166.
169.) 112. — AbgesonderteBefriedigung imKonkurse
(Konk.O. S.41. Nr. 4.) 359.

Vermögen, IJwangsvollstreckungin dasbeweglicheVer=
mögen(C.P. O. 708—754.) 212. — in das unbe=
wegliche(das. I 755—757.) 222. — Arrest in beweg=
lichesoderunbeweglichesVermögen(das.I§. 796. 810.
811.)230.

Umfang des zurKonkursmassegehörendenVermögens
des Gemeinschuldners(Konk.O. F. 1.) 351. — Ver=
fügungsrechtdarüber (das.S#.5. 177. 192.) 352. —
Rechtsstreitigkeitenüber Gegenstände desselben (das.
K. S. 9.) 353. — Rang der Forderungender Kinder
und Mlegebefohlenenin Ansehung ihres vom Gemein=
schuldnerverwaltetenVermögens(das.§. 54. Nr. 5.) 363.
— Verwaltung und Verwerthungdes Vermögensder
Masse (das.S. 107.) 371. — Verheimlichungund Bei=
seiteschaffungvon Vermögensstücken(das.S#.209. 212.)
388. — Konkurs überdas Vermögenvon Aktiengesell=
schaften,Genossenschaften2c. (das. §#.193—201.) 385.
—über das Vermögen eines ausländischenGemein=
schuldners(das.IS#§.207. 208.) 387.

Vermögensabsonderungen unter Eheleutennach
französischemund badischemRecht (Einf.G. z. C. P. O.
. 15.Nr. 5.) 247.

Vermögensauseinandersetzungen, vorbereitendes
Verfahren(C.P. O. . 250.313—319.469.)128.—
Auseinandersetzungenzwischendem Gemeinschuldnerund
Miteigenthümern(Konk.O. §. 14. 44.) 353.

Vermögensbeschlagnahmen, Verfahrenbei solchen
(Str. P. O. K. 480. 333—335.)340. — s. auchBe=
schlagnahme.

Vermögensmassen, Gerichtsstandsolcher(C. P. O.
§. 19.)86.

Vermögensrechte, Zwangsvollstreckungdarin(C.P. O.
K. 729—754.) 216.— Besorgnißeinesvermögensrecht=
lichenSchadensals Grund zur Zeugnißverweigerung(das.
S.349. Nr. 1.K.350.) 146.— nichteidlicheVernehmung
(das.§. 358. Nr. 3.) 148.

Faustpfandrechtean Vermögensrechtendes Gemein=
schuldners(Konk.O. §. 40. 42.) 360. (Einf.G. F. 15.)
393.

Vermögensstrafen, Vollstreckung(Str.P. O. K.495.)
343.— s. auchBuße.

Vermögensuntersuchungen,Aufhebungderlandes=
gesetzlichenVorschriftendarüber(Einf.G. z.Konk.O. . 4.)
390.

Vermögensverwaltung,Gerichtsstand(C.P. O.§.31.)
88. — s. auchVermögen.

Vermögensverzeichniß, Vorlegungvom Schuldner
(C. P. O. §. 711.) 213. — desgl. vom Gemeinschuldner
beimAntrag auf Konkurseröffnung(Konk.O. . 96.) 369.

Vernehmung derZeugen(C.P. O.#. 147.338—342.
346—348. 356—366.) 109. (Str. P. O. ##58—71.
222. 223. 238—240. 328.) 263.— desgl.derSach=
verständigen(C. P. O. F. 147. 372—379.) 109. (Str.
P. O. . 72. 78. 82. 222. 223. 238—240. 328.)
266. — desgl. sachkundigerPersonen (C. P. O. §. 379.)
152. (Str. P. O. §&.85.) 268.

Vernehmungdes Verhafteten(Str. P. O. S. 115.
128.132.)274.— desBeschuldigten(das.§§.133—136.
68.) 278. — desAngeschuldigtenin derVoruntersuchung
(das. §. 190.) 288. — des Angeklagten2c.in derHaupt.
verhandlung(das.S§#.237—240. 242. 249. 250. 256.
273.) 296.— VernehmungdesAngeklagtendurcheinen
beauftragtenRichter (das. §. 232.) 295. —. desgl.in der
Berufungsinstanz(das.g. 365.) 318.

Vernehmung von Zeugen und Sachverständigenim
Konkursverfahren(Konk.O. . 67.) 365. — imVerfahren
vor demPatentamte(G. v. 25. Mai §§. 29. 31.) 507.—
desgl.vordenSeeämtern(G.v.27.Juli §§.18—22.)553.

Vernichtung, VerfahrenbeimAntrag auf Vernichtung
von Gegenständen(Str. P. O. I. 477—479.) 340.

Vernichtungvon Handelsbüchernals betrüglicher
Bankerutt (Konk.O. F. 209. Nr. 4.) 388.

Verpächter, abgesonderteBefriedigungim Konkurse
(Konk.O. F. 41. Nr. 2.) 359.

Verpfändung von Gegenständender Konkursmasse
(Konk.O. §. 122. Nr. 2.) 373. — Begründung von
FaustpfandrechtendurchVerpfändung(Einf. G. S. 14 bis
6.) 393.

Verpflegungskosten für verhafteteSchuldner(C.P. O.
S. 792.)229.— s. auchPflegekosten.

Versammlungsorte bestrafterPersonen,Durchsuchung
zur Nachtzeit(Str. P. O. F. 104.)272.

Versammlungsrecht, VerfahrenbeiZuwiderhandlungen
gegendie Gesetzedarüber (Einf. G. z. Str. P. O. §. 6.
Nr. 2.) 347.

Versäumnißkosten derZeugen(C.P. O. F. 366.)150.
(Str. P. O. S#.70. 219.) 265. — derSachverständigen
(C.P.O. J. 378.) 152. (Str. P. O. S#.84. 219.) 268.

Versäumnißurtheil (C. P. O. F. 295—312.282.)
136.— bei Ladungvon Rechtsnachfolgerneinerverstor=
benenPartei (das.§. 217.) 121.— beimNichterscheinen



Versäumnißurtheil (Forts.)
im Terminzur Eidesleistung(das.§. 430.) 160.—nach
einem vorbereitendenVerfahren (das. F. 318.) 140. —
Berufung gegenVersäumnißurtheile(das.##.474. 482.
500. Nr. 5.) 168. — desgl.Revision (das.§. 529.)
177.— Versäumnißurtheilim Urkundenprozeß(das.§.563.)
185. — in Ehesachen(das.§. 578.) 188.— im Ver=
theilungsverfahren(das.. 767.) 225.— vorläufigeVoll=
streckbarkeitvon Versäumnißurtheilen(das.g. 648. Nr. 3.)
200.

Versäumnißverfahren (C.P. O 88.812.504) 138.
Versäumung vonTerminen(C.P. O.g8.59.90.197.
283.) 93. — von Prozeßhandlungen(das.88. 208—210.)
119.— Wiedereinsetzung(das.I#.211—216.) 120.—
desgl. bei Versäumung von Fristen im Strafverfahren
(Str. P. O. . 44. 45. 455.) 260.

Verschleppung des Prozesses(C.P. O. #..252. 339.
398. 583.) 128.

Verschwägerte, RechtzurZeugnißverweigerung(C.P.O.
S. 348. Nr. 3. F. 350.) 146. (Str. P. O. F. 51. Nr. 3.
S#.54. 55.) 262. — nichteidlicheVernehmung(C. P. O.
S.358. Nr. 3.) 148. (Str. P. O. §. 57.) 263.

AnfechtungderVerträgezwischendemGemeinschuldner
und seinenVerschwägerten(Konk.O. F. 25. Nr. 2. F. 33.
Nr. 2.) 356.

Verschwender, Editionseid(C.P. O. §. 391. Abs.3.)
154.— Eideszuschiebung(das.§.435.) 162.— Erklä=
rung einerPersonfür einenVerschwender(das.. 621
bis 627.) 194.— BestellungeinesBeistandes(Einf.G.
z. C. P. O. F. 10.) 246. 7

Bestrafung desGemeinschuldnerswegenübermäßigen
Aufwands(Konk.O. §. 210. Nr. 1.) 388.

Verschwiegenheit,, Mllichtdazuals GrundderZeugniß=
verweigerung(C.P. O. F. 348. Nr. 5. F. 350. Abs.2.)
146. (Str. P. O. N. 52. 55.) 262. — desgl.zur Ver=
weigerungdesGutachtens(C.P. O. F. 373.) 151. (Str.
P. O. J. 76.) 266.

s. auchAmtsverschwiegenheit.
Versetzung der Richter (G. V. G. §. 8.) 42. (Einf.G.
S##.13. 21.) 79.

Versicherung auf den geleisteten Eid beiZeugen=
vernehmung(C.P. O. F. 363.) 149. (Str. P. O. JF.66.)
264. — von Sachverständigen(C. P. O. §. 375.) 152.
(Str. P. O. F. 79.) 267.

s. aucheidliche Versicherung.
Verstandesreife, mangelnde,GrundderNichtvereidigung
von Zeugen(C.P. O. §. 358.Nr. 1.) 148. (Str. P. O.
§. 56. Nr. 1.) 263. — Nebenfragean die Geschworenen
zur Feststellungder Einsichtdes Angeklagtenvon der
StrafbarkeitderThat (das.§. 298.) 308,
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Verstandesschwäche, GrundderNichtvereidigungvon
Zeugen(C.P. O.g.358.Nr.1.)148.(Str.P.O.§.56.
Nr.1.)263.

Versteigerung gepfändeterSachen(C.P. O. . 716bis713.722.722..726.810.)214.—s.auchSZwangs.
versteigerung.

Vertagung einerVerhandlung(C. P. O. #. 90. 206.
245. 250. 297. 300. 302.) 98. — in derBerufungs.
instanz(das.S#.486. 656.) 170. — in derRevisions.
instanz (das.&.529.) 177.— s. auchUnterbrechung.

VertagungderVerhandlungin einerGläubigerver-
sammlung(Konk.O. #. 85. 169.) 367.

Vertheidiger, strafbares Verhalten in denSitzungen
(G. V. G. I§. 180 —184.) 73. — Verweigerung des
Zeugnisses(Str. P. O. g. 52. Nr. 2. 5. 55.7 262. —
Vertheidiger von Angeschuldigten, derenGeisteszustand
untersucht werden soll (das. §. 81.) 267. — Rechtsan=
wälte, Rechtslehrerund anderePersonen als Wahlver=
theidiger (das.#&#.138. 139.) 279. — Bestellungvon
Vertheidigern(das. S#.140—150.) 279. — Ausbleiben
derselbenin der Hauptverhandlung(das.F. 145.) 280.

Theilnahme des Vertheidigers an richterlichenVer=
handlungen (Str. P. O. F. 167.) 284. — Anwesenheit
bei Vernehmungen(das. . 190. 191. 223. 224.232.)
288. — Ladung zur Hauptverhandlung (das.F. 217.)
292. — Mitwirkung bei der letztern(das.I#§.226. 227.
238 —240. 257. 258.) 294. — insbes. im Verfahren
gegenAbwesende(das.I#. 322. 324. 328. 474.) 311.—
Einlegung von RechtsmittelndurchdenVertheidiger(das.
§. 339. 344. Abs. 2.) 314. — Vertheidiger in der Be=
rufungsinstanz(das. F. 367.) 318. — in derRevisions=
instanz (das.S#. 385. 390. 391.) 321. — bei Wieder=
aufnahmedes Verfahrens (das.F. 406.) 326.

Vertheidiger im Verfahren gegen amtsrichterliche
Strafbefehle (Str. P. O. J#. 451. 452.) 334. — desgl.
nach vorangegangenerpolizeilicher Strafverfügung (das.
§. 457.) 335. — im Verfahren bei Einziehung (das.
§. 478.) 340.— ZuziehungbeiHinrichtungen(das.§. 486.
Abs. 3.) 342.

Vertheidigung desBeschuldigten(Str. P. O. . 137
bis 150.)279.— Personen,welchezurUebernahmeder=
selben befähigt sind (das.#. 138. 139.) 279. — Per=
sonen, welchedazu bestelltwerden können(das.&.144.)
280.— NothwendigeVertheidigung(das.I#.140.141.)
279. —GebührenderRechtsamwälte(das.. 150.)281.—.
Aussetzender Hauptverhandlung zur Vorbereitung der
Vertheidigung(das.§.264.Abs.3. und4.) 301.— Un=
zulässigeBeschränkungder Vertheidigungals Revisions=
grund (das. J. 377. Nr. S.) 320.

s. auchVertheidiger.



K#.251. 252. 262.) 128. —. getrennteVerhandlung dar=über(das.K. 137.)107.— Swischenurtheil(das.##.275.426.) 132. — KostenbesondererVertheidigungsmittel(das.K. 91. 95.) 98. —. VertheidigungsmitteldesNebeninter=venienten(das. #. 64. 65.) 93. — im vorbereitendenVerfahren (das.K. 315. 319.) 139.—in derBerufungs.instanz(das.I#.491. 502. 503. 583) 171.
Vertheilung derKonkursmasseandieGläubiger(Konk.O.S#.137—159.) 376. — Abschlagsvertheilungen(das.. 141—144. 146—148.) 377. —Schlußvertheilung(das.. 142.144. 149. 150. 153. 156. 158.)377.—Nachtragsvertheilung(das.S#.153.159.)379.—Prozent-sätzebeiAbschlagsvertheilungen(das. I#. 143. 147. 159.)377.— HinterlegungbeiderVertheilungzurückbehaltenerBeträge(das.§. 156. 155.201.)379.
« VertheilungsverfahrenbeiderZwangsvollstreckung(C.P. O. S§.757—768. 819.) 228. — Vertheilungsplan(K. S. 760—766.)223.

Vertrag, Gerichtsstandin KlagenwegenErfüllung2c.einessolchen(C. P. O. K 29.) 87.
ErfüllungvonVerträgendesGemeinschuldners(Konk.O. K. 15—18.20. 36.)355.— AnfechtbarkeitdervorderKonkurseröffnungabgeschlossenenVerträgedesGemein=schuldnersmit Ehegatten,Verwandten2e.(das. §.24.Nr. 2. g. 25. Nr. 2. S.33. Nr. 2.) 356. —.Ansprücheaus zweiseitigenVerträgenmit derMasseals Masseschulden(das.. 52. Nr. 2.) 362.

Vertragsstrafen rangirenmit derKapitalsforderung(Konk.O. F. 55. Nr. 2.) 363.
Vertrauensmänner desAusschussesfür dieSchöffen=wahl (G.V. G. F. 40.)49 — Reisekostenderselben(das.S. 55.) 52. — Bestrafungwegenflichtversäumniß(das.g. 56.) 52.
Vertretbare Sachen Mahnverfahren(C.P. O.8.628.)196.— ZwangsvollstreckungaufHerausgabe(das.G.770.)225.
Vertreter:

1) BestellungeinesVertretersin ErmangelungeinesgesetzlichenVertreters(C.P. O. F.55.) 92. — beimVer=fahren zur Sicherung des Beweises(das. K. 455.0 165.—Bestellung für die höherenInstanzen(das.9. 77.) 96.—Vertreter einesEntmündigten(das.8. 607. 609.620.626.)192.—der ErbeneinesSchuldnersbeiderZwangs.vollstreckung(das.K. 693.)209.
2 Gesetzlicher Vertreter nicht prozeßfähigerParteien, GeltungdesbürgerlichenRechts(C.P. O. . 50.54.091.— Haftungdesselbenfür dieKosten(das.g. 97.)99. — Zustellungenan ihn (das. I. 157.169. 172.)110. — Versäumungdesselben(das. §. 210.) 119 —TodundAufhörenderVertretung(das.K. 219,223.)Reichs=Gesehbl.18y7.

121.—Einrede dermangelndenVertretung(das.g. 247.Nr. 6.) 17. — Eideszuschiebungan den gesetzlichenVer=treter(das.&#.435.436. 391.) 161.— richterlicherEid(das. §. 438.) 162. — Mangelhafte Vertretung als Re=visionsgrund(das.K. 513. Rr. 5.) 174. — als GrundderNichtigkeitsklage(das.S. 542.Nr. 4. g. 549.)180.—als Grund derAufhebungeinesSchiedsspruchs(das.§.867.M. 8.) 242. —. Strafbare HandlungendesVertretersalsRestitutionsgrund (das. §. 543. Nr. 4. S. 544.) 180.3) VertretereinesabwesendenAngeklagten(Str.P.O. S#.233. 322. 324. 474.) 295.— Wahl einesVer=theidigersdurchden gesetzlichenVertreter(das.§. 137.)29 — Zustellung des Urtheils an den letzteren(das.268.) 302. — Befugnißdesselbenzu Rechtsmitteln(das. . 340. 371. 372. 398.) 314. — VertreterdesAngeklagtenin derBerufungsinstanz(das.K.370.) 319.— in derRevisionsinstanz(das.S#.390. 391.)322.—in Privatklagesachen (das. §. 427.) 330. — gesetzlicherVertreter des Verletztenin der Privatklage (das.K. 414.)327.—desgl. derNebenklage(das.&.435.) 331.
4) Vertreter des Angeklagtenbeim Einspruch gegeneinenStrafbefehl(Str. P.O. K. 451. 452.) 334.—im Verfahren nach vorangegangenerpolizeilicherStraf=verfügung(das. 8. 457.) 335. — Vertreter derVerwal.tungsbehördeim VerfahrenwegenSteuervergehen(das.S#.464. 467.) 337.— VertreterimVerfahrenbei Ein=ziehungendas. g. 478. 340.
5) VertreterdesGemeinschuldnersbeiFeststellungderZahlungsunfähigkeit(Konk.O. K. 97. 194. 199.) 369.—Vertreter einesNachlasses,über welchender Konkurseröffnetwird (das.§§.205.206.) 387.— VertreterderGenossenschaftenim Konkurse(das.K. 196.)386.6) Vertreter ausländischerPatentinhaber(G. v.25.Mai §#.12. 19.) 503.

53.—der MitgliederdesLandgerichts(das.I#.66.69.)53.s. auchVertreter.

264—266. 314. 475.) 300. — WiederaufnahmedesVerfahrens zu Gunsten desVerurtheilten (das. g8. 399bis 401. 411. 413.) 324. — desgl.zu UngunstendesAngeklagten(das.K.402.)325.—.Strafvollstreckung(das.§. 486—489. 492—494.)341.—.TragungderKosten(das.§. 497.)344.
Verurtheilungdes Gemeinschuldnerswegenbetrüg.lichenBankerutts,Wirkungauf denZwangsvergleich2c.(Konk.O. . 183—185.) 384.
Verurtheilungim StrafverfahrenwegengesetzwidrigerBenutzungpatentirterErfindungen(G. v. 25.Mai S. 35.36.) 508. «
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82 Sachvegister.

Verwalter, Klage gegendenselben,Gerichtsstand(C.P. O.
KG.31.)88.

s. auchKonkursverwalter.
Verwaltungsbehörden, Beschäftigungderangehenden
richterlichenBeamten bei denselben(G. V. G. F. 2.) 41.
—Zuständigkeit derselbenin bürgerlichenRechtsstreitig=
keitenund in Strafsachen(das. §. 13.) 43. — Streitig=
keiten über Zulässigkeitdes Rechtsweges(das. §. 17.)
44. (Einf.G. z.G. V. G. §. 17.)79. (Einf.G. z.C.P. O.
§. 15. Nr. 1.)247.— AnsprüchegegendenStaat wegen
VerfügungenderVerwaltungsbehörden(G.V. G. J.70.) 54.

AussetzungdergerichtlichenVerhandlungbis zur Fest=
stellungstreitigerRechtsverhältnissedurcheineVerwaltungs=
behörde(C.P. O. F. 139.) 107.

Strafbescheideder VerwaltungsbehördenwegenZu=
widerhandlungengegen die Vorschriften über Erhebung
öffentlicherAbgaben(Str. P. O. #. 459. 463.) 336.
(Einf. G. F. 6. Nr. 3.) 347. — Beschwerdean die höhere
Verwaltungsbehörde(Str. P. O. §. 459. Abs. 2.) 336. —
Betheiligung derVerwaltungsbehördebeidemgerichtlichen
Verfahren (das. S§. 464—469.) 337.

Verfolgung streitigerKonkursforderungen,für welche
eineVerwaltungsbehördezuständigist (Konk.O. F. 134.
Abs.5.) 376.

Verwaltungsgerichte,, ZJuständigkeitin bürgerlichen
Rechtsstreitigkeitenund Strafsachen(G. V. G. F. 13.) 43.
—Streitigkeiten über Zulässigkeitdes Rechtswegs(das.
§. 17.) 44. (Einf.G. z. G. V. G. F. 17.)79. (Einf.G. z.
C.P.O. §. 15.Nr. 1.) 247.

ZuständigkeitzurFeststellunggewisserstreitigerKonkurs=
forderungen(Konk.O. g. 134. Abs.5.) 376.

Verwaltungsgerichtshof, oberster,Vorentscheidung
bei Verfolgung von Beamten wegen Amtshandlungen
(Einf.G. z. G. V. G. F. 11.) 78.

Verwandte, Rechtzur Zeugnißverweigerung(C. P. O.
§. 348. Nr. 3. §. 350.) 146. (Str. P. O. F. 51. Nr. 3.
S#.54. 55.) 262. —nichteidlicheVernehmung(C.P. O.
§. 358.Nr. 3.) 148. (Str. P. O. §. 57.) 263. — Recht
der Verwandten zum Antrage auf Wiederaufnahmedes
VerfahrensnachdemTode desVerurtheilten(das.S#.401.
406.) 325.

Anfechtungder VerträgedesGemeinschuldnersmit
Verwandten(Konk.O. §. 24. Nr. 2. F. 33.Nr. 2.) 356.

Verweigerung desZeugnisses(C.P. O. 8§.348—355.)
146. (Str. P. O. §§#51—57. 69.) 262. — Belehrung
überdasRechtzurZeugnißverweigerung2c.(C.P.O. F.348.
Abs.2.) 146. (Str. P. O. §F.51. Abs.2. F. 57. Abs.2.)
263. — VerweigerungdesGutachtens(C. P. O. #. 373.
374.) 151. (Str. P. O. S#.76.77.) 266.

Verweigerung der Ableistung des Offenbarungseides
durchdenGemeinschuldner(Konk.O. . 162.Nr. 1.)380.

1877.
Verweigerung (Forts.)

Verweigerung des Zeugnisses oder Gutachtensim
Verfahren vor dem Patentamte (G. v. 25. Mai F. 31.)
508. —desgl. vor denSeeämtern(G. v. 27. Juli F. 19.)
553.

Verweisung vonStrafsachenzur neuenVerhandlungan
das SchwurgerichtdernächstenSitzungsperiode(Str. P. O.
§. 317.) 310. — desgl. von Strafsachenan das zustän=
digeGerichtdurchdas Revisionsgericht(das. 88. 395.
398.) 323. — desgl. durch das Berufungsgericht(das.
g. 369.) 319. — Verweisung von Strafsachen an ein
Gericht niedererOrdnung (das. F. 209.) 291. ·

s. auchUeberweisung, Zurückverweisung.

Verwerfung desAntragszur Erhebungderöfentlichen
Klage(Str.P. O. §.172.)285.— desEinwandesder
Unzuständigkeit(das. §. 180.) 286. — der Berufung
(das.§#§.360. 363. 370. 431.) 317. (C.P. O. F. 497,)
171. — derRevision(Str. P. O. . 386. 389.) 322.
—der Beschwerde(C.P. O. §. 537.)179.— desAr=
trags auf Wiederaufnahmedes Verfahrens(Str. P. l
K. 408. 410.) 326. — desEinspruchsgegenamtsrichter=
licheStrafbefehleas. §. 452.) 334.

VerwerfungdesZwangsvergleichs(Konk.O. S#.163
171—174.)381. *

s. auchAblehnung, Jurückweisung.

Verwerthung der KonkursmassedurchdenVerwalter
(Konk.O. F. 107.) 371. — Kostenfür die Verwerthung
gehörenzu denMassekosten(das.F. 51. Nr. 2.) 362.—
Widerspruchdes Gemeinschuldnersgegendie Verwerthung
(das.S. 164.)381.

Verzeichniß der Gläubigerund Schuldner,Vorlegung
beimAntrag auf Konkurseröffnung(Konk.O. F. 96.)369.
—Verzeichniß der bei einer Vertheilung zu berücksichti=
gendenForderungen(das.F. 139. 145.)376. — Ein=
wendungengegendasselbe(das. IS 146.150. 153.) 378.

Verzicht auf den Streitgegenstand,Vollmachtdazu(C.
P. O. §§.77. 79.) 96. — Feststellungdurchdas Pro=
tokoll (das.§. 146. Nr. 1.) 108. — Abweisungauf Grund
des Verzichts(das.§. 277.) 132. — Verzichtauf die
Rüge derVerletzungvon Prozeßvorschriften(das.§. 267.)
130. — auf den Einspruchgegendas Versäumnißurtheil
(das.S. 311.) 138. — auf vorgeschlageneZeugen(das.
g. 364.) 149. — aufVereidungderselben(das.8§.356.
577. 611.) 148.— auf denUrkundenbeweis(das.§. 401.)
156. — auf die Berufung (das. F. 482.) 164. — auf
die Revision(das.§. 529.) 177.— auf die durchPfän=
dungerworbenenRechte(das.§.742.)219.

Verzicht auf die Einlegung eines Rechtsmittelsin
Strafsachen (Str. P. O. §. 344.) 314. — auf Wieder=
einsetzungbeiEinlegungderBerufungoderRevision(das.



Verzicht(Forts.)
S##.356. 382.) 317. — auf den Einspruch gegenamts=

stichterlichen Strafbefehl (das.§. 449.) 334. —Anrechnung
der Untersuchungshaftbei demVerzichtauf Rechtsmittel
(das.§.482.)341.

Verzug, Untersuchungshandlungendurcheinunzuständiges
Gerichtbei Gefahr im Verzuge (Str. P. O. F. 21.) 256.
—durch denAmtsrichter(das.§. 163.)283. — Erlaß
vonHaftbefehlendurchdenselben(das.§S.125.)276.—
Vereidigungvon Zeugen im Vorverfahren beiGefahr im
Verzuge(das.F. 65.) 264. —desgl. Beschlagnahmenund
Durchsuchungendurch die Staatsanwaltschaft und die
Polizeibehörden(das.§#.98. 100. 105.)270. — desgl.
Verhaftungen(das.S. 127.) 277.

Viehinventarium, Pfändung(C.P. O. §. 715.Nr. 5.)
214. (Konk.O. F. 1. Abs.3.) 351.

Viehmängel. Streitigkeitenwegensolcher(G. V. G.
§.23. Nr. 2.) 45.

Völklingen, Bau einerReichseisenbahnvonTeterchen
bis zur SaarbahnbeiVölklingen(G. v. 21.Mai) 513.

Volksschullehrer, NichtberufungzumSchöffenamt(G.
V. G. 8. 34. Nr. 8.) 48.

Vollmacht zur Prozeßführung(C. P. O. . 76—80.
85. 643.) 96. — Tod des Vollmachtgebersund Verlust
der Prozeßfähigkeit(das.§. 82.) 97. — Kündigung der
Vollmacht(das.§. 83.) 97. — Rüge desMangelsder=
selben(das.S.84.) 97.

Vollstreckbare Ausfertigung derUrtheile(C.P. O.
S. 662—665.669. 670. 675—677.)202. —gericht=
licher und uvtarieller Urkunden (das. §. 705.) 211. —
desgl. der Urtheilsformel in Strafsachen (Str. P. O.
. 483.) 341.

Vollstreckbarkeit, vorläufige,der UrtheileersterIn=
stanz(C. P. O. . 496. 502.) 171. — derUrtheile im
Urkundenprozeß(das. §. 562.) 185. — Erklärung der
vorläufigenVollstreckbarkeit(das. S#§.644. 648—652.
654—657.)199 — Aufhebungderselben(das.F. 691.
Nr. 1.) 208.

VollstreckbarkeitderStrafurtheile(Str. P. O.#. 481.
485.0341.

VorläufigeVollstreckbarkeitderEntscheidungenüber
den Verfall der Sicherheit für einen entflohenenAnge=
schuldigten(Str. P. O. F. 122.)276.

Anfechtbarkeitvon Rechtshandlungen,für welcheein
vollstreckbarerSchuldtitelvorliegt(Konk.O. §. 28.) 357.

Vollstreckungen durchdie Gerichtsvollzieher(G. V. G.
§. 155.)69.— imWegederRechtshülfe(das.S.161.)70.

Vollstreckungder Haft zur Erzwingung des Offen=
barungseides(C.P. O. . 787. 788.) 228.

VollstreckunggerichtlicherEntscheidungenin Straf=
sachen(Str. P. O. I#.36. 39. 47.) 259.— Einfluß der

1877.
Vollstreckungen (Forts.)
Berufung auf die Vollstreckung(das.§. 360.) 317.—
desgl. der Beschwerde(das. §. 349.) 315. —der Revision
(das. §. 383.) 321. — des Antrags auf Wiederaufnahme
des Verfahrens(das.§. 400.) 325. — Wiederaufnahme
nacherfolgterVollstreckung(das.§. 401.) 325. — Voll=
streckungder Entscheidungenüber Vermögensstrafenoder
Bußen(das.F.495.)343. —

s. auchStrafvollstreckung.
Vollstreckungsbeamte, gerichtlicheund polizeiliche,
NichtberufungzumSchöffenamt(G. V. G. F. 34. Nr. 6.)
48. — s. auchGerichtsvollzieher.

Vollstreckungsbefehl im Mahnverfahren(C. P. O.
. 634. 639—642.)197. — Iwangsvollstreckungaus
solchen(das.§. 702. Nr. 4. F. 704.)210.—Nichtigkeits=
und Restitutionsklagendagegen(das. §. 547.) 182.

WiderspruchgegenKonkursforderungen,für welche
einVollstreckungsbefehlvorliegt (Konk.O. §. 134. Abs. 6.)
376.

Vollstreckungsgericht, Verfahrenvor demselbenge=
hört zur erstenInstanz (C.P. O. F. 163.) 111.— Zu=
ständigkeit der Amtsgerichte als Vollstreckungsgerichte
(das.§§.684.685.688.693.699.)207.— insbeson=
derebei derJwangsvollstreckungin das beweglicheVer=
mögen(das.§#.710. 723. 724. 726. 728. 729.) 212.
— in das unbeweglicheVermögen(das. 88. 755. 756.)
222. — bei der Zwangsvollstreckungauf Herausgabevon
Sachen(das.F. 771.) 225. — bei AbnahmedesOffen=
barungseides(das.§S.780.)227. — im Arrestverfahren
(das.8#.810. 813.) 232.

Zuständigkeit und Entscheidungender Gerichte in
Bezug auf die Strafvollstreckung(Str. P. O. S#. 483.
486—494.)341. 2

Vollstreckungshandlungen, Widerstand(C. P. O.
§. 679.)205.— an Sonn undFesttagenundzurNacht=
zeit (das. §. 681.) 206. — Protokoll darüber (das.
S#.682. 683.) 206. — Vollstreckungshandlungenvon
Parteien, denendas Armenrechtbewilligt ist (das. §. 107.
Nr. 3.) 102.

s. auchVollstreckungen. 5"*

Vollstreckungsklausel (C.P. O. . 662—668.671.
687. 704. 705.) 202. — beimArrestbefehl(das.§. 809.)
232. — WiderspruchgegenKonkursforderungen,für welche
ein mit der VollstreckungsklauselversehenerSchuldtitel
vorliegt (Konk.O. §. 134. Abs. 6.) 376.

Vollstreckungsurtheil zu UrtheilenausländischerGe=
richte (C. P. O. IF. 660. 661.) 202. — bei einem
Schiedsspruche(das.#. 868—871.) 242.

Vorausklage in Betreff der Erfüllung von Verpflich=
tungenaus demJwangsvergleiche(Konk.O. J. 179.) 383.

L“"



1877.

(C.P. O. . 562. 563.) 184.
Vorbereitende Schriftsätze, s. Schriftsätze.
Vorbereitendes Verfahren in Rechnungssachen,Ver=
Mmögensabsonderungen2c. (C.P. O. §F. 250. 313—319.
469.) 128.

VorbereitendesVerfahrenin Strafsachen,Beeidigung
der Zeugen (Str. P. O. F. 65. 66.) 264. — Gegen=
überstellungmit anderenZeugenodermit demBeschul=
digten(das.§. 58.) 263. — Vernehmungvon Sachver=
ständigen(das. §. 82.) 267. — BestellungdesVerthei=
digers (das.S§. 142. 144.) 230. — Zulassungvon Bei=
ständen(das.§. 149.)281.

s. auchVorbereitung.
Vorbereitung zumRichteramt(G.V. G.#. 2.3.) 42.
(Einf.G. F.22.) 80.

Vorbereitung der öffentlichenKlage (Str. P. O.
K. 156—175.) 282. — desgl.derHauptverhandlung
(das. S§. 212—224.) 292. — f. auch Vorunter=.
suchung, vorbereitendes Verfahren.

Vorführung, zwangsweise,von Zeugen (C. P. O.
§. 345.) 145. (Str. P. O. §. 50.) 261. — desBeschul=
digten zur Vernehmung(das.K. 134.) 278. — des An=
geklagtenzurHauptverhandlung(das.S§.229.235. 370.
371. 427.) 294. — des Gemeinschuldners(Konk. O.
. 93. 98.) 369.

Vorführung von Zeugen im Verfahren vor denSee=
ämtern(G. v. 27. Juli §. 19.) 553.— desgl.vor dem
Patentamte(G. v. 25.Mai K.31.) 508.

Vorführungsbefehl gegenBeschuldigte(Str. P. O.
S. 134. Abs. 2.) 278. — gegenden Angeklagten(das.
§. 235.) 296. — gegenden Verurtheiltenwegender
Strafvollstreckung(das.§.489.) 342.

Vorladungen, s. Ladung.
Vorläusige Einstellung desVerfahrens,Beschluß
darüber(Str. P. O. . 196. 203. 208.) 289.

Vorläusige Festnehmung von Verbrechern2c. (Str.
P. O. I§. 127—132.) 277. — Verfahrenvor dem
Schöffengerichte(das. F. 211.) 291.
Vorläusige Vollstreckbarkeit, s.Vollstreckbarkeit.
Vormund, Antrag 2c. im Entmündigungsverfahren
(C.P. O. . 595.603.605.607.613.620. 625. 626.)
190.— Zulassungals BeistanddesminderjährigenAn=
geklagten(Str. P. O. §F.149.) 281.

Vormundschaftsbehörde, Mittheilungenan dieselbe
in Entmündigungssachen(C. P. O. J#. 600. 603. 615.
619. 623. 626.) 191. —desgl. überBeschlagnahmedes
VermögensabwesenderAngeklagten(Str. P. O. J. 334.)
313.

S. 127—130.)374. — WirkungderEintragungin die
Tabelle (das.§. 133.) 375. — Rechtsstreitigkeitenüber
dieRichtigkeitdesVorrechts(das.§. 136.)376.— Vor.
rechtfür Pfand- und Vorzugsrechte,welchevorGeltung
derKonkursordnungentstandensind (Einf. G. #. 12.13.)
392. —

s. auchVorzugsrechte.

89.0 58.

Zeugenvernehmung(C. P. O. J. 344.) 144. — desGläu.
bigersim HaftverfahrengegenSchuldner(das.I#. 792.
813.)229.

1) Vorsitzenderder Gerichte, Aufrechthaltungder
Ordnung in denSitzungen(G. V. G. SF. 177. 181. 186.)
73. — LeitungderBerathungen(das.. 196.)75. —
Entscheidungüber Behandlung schleunigerSachen als
Feriensachen(das. F. 202.) 76.

2) VorsitzenderderSchöffengerichte(G. V. G. J. 26.)
46. — desAusschussesfür die Schöffenwahl(das.F. 40.)
49. — der Landgerichte(das.§. 61.) 52. —der Eidil=
und Strafkammern (das. #. 61. 69. 78.) 52. — der
Schwurgerichte(das. S#.81. 83. 92—94.) 57. — der
Kammern für Handelssachen(das. I#. 109. 110.) 62.—
s. auchPräsidenten. 1.

3) Vorsitzenderdes Prozeßgerichts, Ernennung
einesVertretersfür nichtprozeßfähigePersonen(C. P.
O. F. 55.)92. — Leitung2c.dermündlichenVerhandlung
(das.W. 127. 130. 131. 149.)105.— Befugnissehin=
sichtlichder Zustellungen (das. S#§.171. 185.) 113. —
desgl. Ladungen (das.S§. 193. 217. 234.) 117. — Ge.
stattung der Akteneinsicht(das.§. 271.) 131. — Ver=
öffentlichungder Urtheile2c. (das.9# 287. 291. 294.
314.) 134. — BefugnissehinsichtlichderBeweisaufnahme
(das.# 326—328.)141.— desSühneversuchsin Ehe=
sachen(das. §. 573.) 187. — der Gesucheüber Arreste
und einstweiligeVerfügungen(das.. 822.) 234.

4) Vorsitzenderdes Strafgerichts, Befugniß zu
Haftbefehlenoder Freilassung gegenSicherheit (Str. P.
O. F. 124.) 276. — zur Bestellung einesVertheidigers
(das.N. 141. 144. 145. 147.) 279. — Mittheilung der
Anklageschriftan den Angeschuldigten(das.F. 199.) 289.
— TerminsbestimmungzurHauptverhandlung(das.§.212.)
292. — Ladungvon Zeugen2c.(das.I#. 218—221. 426.)
293. — Leitung2c.derHauptverhandlung(das.88.227.
230. 237—240. 246. 270. 271. 273. 275.) 294.—
Befugnisse des Vorsitzendendes Schwurgerichts (das.
S#.280. 281. 290. 300. 301. 303. 306. 308. 309.)



Vorsitzender (Forts.)
304. — BeschwerdegegenVerfügungendesVorsitzenden
(das.S#.346. 348. 349.)315.

5) Vorsitzender des Landesausschussesfür Elsaß=
Lothringen (Erl. v. 29. Okt. 74. Abs. 3. u. 5.) 492. (Erl.
v. 13.Febr.)493.

6) Vorsitzenderdes Patentamts, Dienstverhältnisse
desselben(G. v. 25. Mai §§. 13. 14.) 503.— Amts=
befugnisse(V. v. 18.Juni §#.2—6.10.11.14.15.17.)533.

7) VorsitzenderderSeeämter,Dienstverhältnisseund
Amtsbefugnisse(G. v. 27. Juli &#.7—9. 11—13. 16.
17. 21. 24.) 550. — desgl. des Vorsitzendendes Ober=
Seeamts (das. I#. 29. 30.) 555.

Vorstände der oberstenReichsbehördenund derMiniste=
rien,Zeugenvernehmungderselben(C.P. O. F.347.)145.
(Str. P. O. §. 49.) 261.

Vorstand einer Aktiengesellschaftoder Genossenschaft,
Antrag auf Konkurseröffnung(Konk.O. §#.194—197.)
385. — BestrafungwegenBankerutts (das.S. 214.) 389.

Vorsteher, Zustellungenan dieVorstehervonBehörden,
Gemeinden2c. (C. P. O. F. 157. 169.) 110.

Vorträge der Parteien(C.P. O. . 128. 143.) 105.
— Schlußvorträge der Staatsanwaltschaftund des An=
geklagten(Str. P. O. #s.257. 258. 428.) 299.

Voruntersuchung, Entscheidungender Strafkammern
(G. V. G. F. 72.)54. — Zuständigkeitfür dieVorunter=
suchung(Str. P. O. §. 17.) 255.

Vereidigung von Zeugen in der Voruntersuchung
(Str. P. O. F. 65.)264.— Erlaß vonHaftbefehlenund
FreilassunggegenSicherheit(das.g. 124.)276. — An=
trag der Staatsanwaltschaft auf gerichtlicheVorunter=
suchung(das.F. 168.)284. — Verfahrenbei derselben
(das. I#. 176—195.) 285. — Eröffnung und Führung
durch den Untersuchungsrichter(das. §. 182.) 286. —
Uebertragungan Amtsrichter(das.S#.183. 184.) 286.
— Voruntersuchungin Strafsachenvor demReichsgerichte
(das.S. 184.)287. — SchlußderVoruntersuchung(das.
W.195.) 289.— AnordnungeinerErgänzungderVorunter=
suchungim Hauptverfahren(das.g. 200.) 290.

Voruntersuchungim VerfahrengegenAbwesende(Str.
P. O. F. 336.)313.

Vorverfahren, s. vorbereitendes Ver fahren.
Vorzugsrechte, GeltendmachungbeiDfändungen(C.P.
O. §. 710.)212. (Einf.G. dazu§. 23.) 219.

Erwerbung von Vorzugsrechtennach der Konkurs=
eröffnung (Konk. O. F. 12.) 353. — Anwendungder
Vorschriftenüber Vorzugsrechteauf die vor Geltung der
Konkursordnung erworbenen Vorzugsrechte (Einf. G.
S#.11—13.)392.

s. auchAbsonderung, Aussonderung, Vor=
rechte.

W.
Waaren, Erfüllungder Verträgemit demGemein=
schuldnerwegenLieferung von Waaren (Konk.O. g. 16.)
354. — Anspruch auf Aussonderungder an den Ge=
meinschuldnerabgesandtenWaaren (das.g. 36.) 358.

Waarenbezeichnungen, gegenseitigerSchutzderselben
zwischenDeutschlandund Brasilien (Bek. v. 28.Febr.)
406.

GesetzwidrigeBezeichnungvonWaaren als patentirte
(G. v. 25.Mai F. 40.)509.

Wahl desGerichtsstandes(C.P. O. F. 35.)88.
Wahlkonsuln, Gerichtsstand(C.P. O. F. 16.)85. (Str.
P. O. F. 11.)255.

Wahlvertheidiger (Str. P. O. §#.138.139.143.
328.) 279. — s. auchVertheidiger.

Wahnsinnigkeitserklärung, s. Entmündigung.
Wahrspruch der Geschworenen,s. Spruch.
Waisen, fändung derBezügederselben(C.P. O. &.749.
Nr. 7. Abs. 2.) 220. — s. auchHinterbliebene.

Warnung in derVorladungdesAngeklagten(Str.P.
O. S#.215. 231.) 292. — in der Ladung an abwesende
Angeklagte(das.SS.321. 473.) 311.

Wartegeld derRichter(G. V. G. S#.8. 9.)42. —des
Ober=Reichsanwaltsund derReichsanwälte(das.8. 150.)
68. — fändung des Wartegeldes (C. P. O. §S.749.
Nr. 8. Abs.2.) 200.

Wechsel, PfändungderForderungenausWechseln(C.P.O.
E. 732.) 217. — Kraftloserklärung von Wechseln(das.
S#.837. ff.) 236.

Vermerküber Feststellungvon Konkursforderungen
auf Wechseln(Konk.O. F. 133.) 375.

Wechselklagen, s.Wechselprozeß.
Wechselordnung, Klageansprücheim Sinne derselben
(C. P. O. F§.565.) 185.— Abänderungdes Art. 80.
derselben(Einf.G. z.C.P. O. F. 13. Abs.3.) 246. (Einf.
G. z. Konk.O. F. 3. Abs. 3.) 390.

Wechselprozesse, Zuständigkeit(G.V. G. F.101.Nr.2.)
60. — WechselsachensindFeriensachen(das.S. 202. Nr. 5.)
76.—Verfahren im Wechselprozeß(C.P. O. 98.565—567.)
185. — keine Sicherheitsleistung(das. §. 102. Nr. 2.)
101. — Zurückverweisungder Sache in die ersteInstanz
(das.§. 500. Nr. 4.) 172.— VorläufigeVollstreckbarkeit
derUrtheile(das.§. 648. Nr. 4.) 200.

Wechselseitige Beleidigungenund Körperverletzungen,
Privatklage(Str. P. O. S##.428. 500.) 330.

Wechselverpflichtete, gemeinschaftlicheKlage gegen
mehrere(C. P. O. F. 566.) 185.

Wechselzahlungen des Gemeinschuldners,
forderung(Konk.O. §. 27.) 357.

Jurück.



welcheohneErlaubniß auswandern(Str. P. O. 8#.470.
472.) 338.

Wehrpflichtige, Gerichtsstand(C.P. O. . 14.21.)
85. — Verfahren gegen Abwesende, welche sich der
Wehrpflicht entzogenhaben(Str. P. O. I§. 470—476.)
338.

Werkmeister, abgesonderteBefriedigung(Konk.O.g.41.
Nr. 6.) 359.

Werkzeuge, GegenstandpatentirterErfindungen(G. v.
25.Mai §. 4.) 501.

WerkzeugevonKünstlern,Handwerkern,Arbeitern2c.
unterliegen nicht der Pfändung (C. P. — 715.
Nr. 4—6.) 214.

Werth des Streitgegenstandes,JuständigkeitderAmts=
gerichte(G. V. G. F. 23. Nr. 1. 2.) 45. — desgl.der
Landgerichte(das.§. 23. Abs. 1. §. 70. Abs.2.) 45. —
ErmittelungdesWerths zur BestimmungderZuständig=
keit(C. P. O. §#§.2—9. 230.) 83. — Werth des Be=
schwerdegegenstandesin derRevisionsinstanz(das.9S.508.
509.516.92.)173.

Werthpapiere, MahnverfahrenwegenAnsprücheauf
solche (C. P. O. §. 628.) 196. — Dfändung (das.
K. 722—724.)215.— WegnahmebeiJwangsvollstreckung
(das.§.770.)225.— Aufgebot(das.99.838—846.)236.

Hinterlegung von Werthpapierender Konkursmasse
(Konk.O. §. 118. 120. 125.)372. — Gewährungdes
Faustpfandrechtsfür die von Gemeinden,Verbänden 2c.
ausgestelltenWerthpapiere(Einf. G. z.Konk.O. J. 17.)393.

Widerklage vor derKammerfür Handelssachen(G.V.
G. §, 103—105.)61.— vor demAmtsgerichte(C.P. O.
E.467.) 167. — beimUrkundenprozeßunstatthaft(das.
§. 558.) 184. — desgl.in Entmündigungssachen(das.
§. 60S.) 192.

Gerichtsstandin Widerklagen(C.P. O. F.33.)88.—
WerthberechnungdesStreitgegenstandes(das.§. 5.) 84. —

Vollmacht dazu (das. §. 77.) 96. —keine Sicherheits=
leistung (das.§. 102. Nr. 3. §. 104.) 101. — Zeitpunkt
derGeltendmachung(das. §#.251. 253.) 128.— Urtheil
(das. §§. 273. 293.) 132. — Versäumnißurtheil (das.
§.312.)138.—Widerklage inEhesachen(das.9§.574—576.
587.) 187. —bei wechselseitigenBeleidigungen und
Körperverletzungen(Str. P. O. J. 428.) 330.

Widerruf von Geständnissen2c. des Bevollmächtigten
durch die Partei (C. P. O. §F.81.) 97. — des Vor=
bringens der Beistände (das. §. 86.) 97. — eines ge=
richtlichenGeständnisses(das.§. 263.) 130.

Widerruf der Anschlußerklärungdes Nebenklägers
(Str. P. O. §. 442.) 332.

Widerruf derBestellungzumMitgliede desGläubiger=
ausschusses(Konk.O. FJ.84.) 367.

1877.
Widerspruch imMahnverfahren(C.P.O. . 632—643.)
197. — gegen die Iwangsvollstreckung(das. S#. 690.
710.) 208. — den Theilungsplan (das.#. 762—767.)
223. — die Abnahme des Offenbarungseides(das.
§. 781.) 227. —den Arrestbeschluß(das.98. 804. 805.)
231. — Kostendes unbegründetenWiderspruchsim Ver=
säumnißverfahren(das. §. 309.) 138. — bei derWieder=
einsetzung(das.g.216.)121.(Str. P.O. J. 505.)345.—
WiderspruchgegenBeschlagnahmen(Str. P. O. J. 98.)
270.

Widersprüchein denAussagenderZeugen (C. P.O.
6. 359.) 149. (Str. P. O. §. 252.)299.— desgl.des
Angeklagten(das.F. 253.)299.

Widerspruchgegendas Stimmrechtin derGläubiger=
versammlung(Konk.O. 88. 87. 88.) 368. — gegenan=
gemeldeteKonkursforderungen(das. ##.130. 132. 134.
135. 155. Nr. 1.) 375. — gegen die Einstellung des
Konkursverfahrens(das. F. 189.) 385.

s. auchEinrede, Einwand.
Widerstand bei der — (C. P. O.
K. 678. 679. 777.)205.

Wiederaufhebung derEntmündigung(C.P. O.. 616
bis 620. 625—627.)193.
Wiederaufnahme des VerfahrensdurchNichtigkeits=
und Restitutionsklage(C. P. O. S§. 541—554.) 180.—
Vollmacht dazu (das. §. 77.) 96. — zur Instanz gehörig
(das.§.163.)111.— vor demAmtsgerichte(das.§.462.)
166.— EinstellungderZwangsvollstreckung(das.§. 647.)
199.

Wiederaufnahmeder öffentlichenKlage nach Ab=
lehnungder EröffnungdesHauptverfahrens(Str. P. O.
§. 210.) 291.

Wiederaufnahmeeines durch rechtskräftigesStraf=
urtheil geschlossenenVerfahrens(Str. P. O. # 399—413.)
324.—bes. zu GunstendesVerurtheilten (das.§§.399 bis
401.)324.— zuUngunstendesAngeklagten(das.§.402.)
325.— Wiederaufnahmein Privatklagesachen(das.§.430.)
330. — Kostender Wiederaufnahme(das.F. 505.) 345.

WiederaufnahmedesVerfahrensgegeneinvor Geltung
der Str. P. O. rechtskräftiggewordenesStrafurtheil
(Einf. G. z. Str. P. O. J. 10.) 348.

Wiederaufnahmedes Konkursverfahrens(Konk.O.
K. 184—187.)384.

Wiedereinsetzung in denvorigenStand, beiMinder=
jährigen (C. P. O. §. 210.) 119. — bei Noth- und Ein=
spruchsfristen(das.§#§.211—213.) 120. — Verfahren
(das. I§. 214—216.)120. — Verhandlungvor dem
Amtsgerichte(das. S. 462.) 166. — Einstellungder
Zwangsvollstreckung(das. §. 647.) 199.

Wiedereinsetzunggegen Fristversäumungin Straf=
sachen(Str. P. O. 9§.44—47.) 260. — Wiedereinsetzung,

aa



Wiedereinsetzung (Forts.)
wenndieHauptverhandlungohneAnwesenheitdes An=
geklagtenstattgefundenhat(das.§.234.)295.— Wieder=
einsetzungbei derBerufung (das.W#.356. 370.) 317. —

der Revision (das.§. 382.) 321. — in Privatklagesachen

(das. F. 431.) 331. — im Verfahren beiamtsrichterlichen

Strafbefehlen(das.§.452.) 334.— im Verfahrengegen
polizeilicheStrafverfügung (das. §. 455.) 335. — desgl.

gegenStrafbescheidederVerwaltungsbehörden(das.§.461.)
336.— KostenderWiedereinsetzung(das.. 505.)345.

Wiederergreifung eines Gefangenen,Durchsuchung
zurNachtzeit(Str. P. O. §. 104.)272.

Wiedereröffnung einerVerhandlung(C.P. O. J. 142.)
107.

Wiederinkurssetzung gepfändeterWerthpapiere(C.P.
O. J. 724.)215.

Wiederkehrende Hebungen derKonkursgläubiger,
Kapitalisirung (Konk. O. F. 63.) 364. — Veräußerung

wiederkehrenderEinkünftedesGemeinschuldners(das.5.122.
Nr. 1.) 373.

Wildschaden, Streitigkeitenwegendesselben(G.V. G.
§. 23. Nr. 2.) 45.

Willenserklärung, VerurtheilungdesSchuldnerszur
Abgabe(C.P. O. §. 779.)227.

Wirthe, Streitigkeitenmit denReisendenüberWirths=
zechen2c. (G. V. G. F. 23. Nr. 2.) 45. — vorläufige
VollstreckbarkeitderUrtheile(C.P. O. F.649.Nr. 3.)200.

Wirthschaftsgeräthe, Pfändung(C. P. O. §.715.
Nr. 5.) 214. (Konk.O. FJ.1. Abs.3.) 351.

Wittwen von regierendenFürstender Bundesstaaten,
gebührenfreieBeförderungihrerTelegramme(V.v. 2.Juni
KC.1. Nr. 1. §.4.) 524. f

s. auchAngehörige, Hinterbliebene, Landes=
herren. -

Wittweupeusioueu,Pfändbarkeit(C.P.O.§.749.
Nr. 7. Abs.2.) 220.

Woche, Fristberechnung(C. P. O. F.200.)118.(Str.
P. O. F. 43.) 260.

Wohnort derPartei (C.P. O. §. 121. Nr. 1. N. 161.
2284.)(104.

Wohnusitz, Gerichtsstand(C. P. O. N. 13—18.21.24.
780.)85. (Str. P. O.#. 8. 9. 11.471.473.)254.
— Wohrsitzim Auslande(C. P. O. W. 24. 568. 594.
617.) S7. (Str. P. O. §. 9. 11.) 254. — Erwählter
Wohnsitznach badischemund französischemRecht (Einf.

G. z. C. P. O. §. 15. Nr. 5.) 247.

Wohnung, Miethsstreitigkeiten(G.V. G. F. 23. Nr. 2.)
45. —vorläufige VollstreckbarkeitderUrtheile(C.P. O.
&.649.Nr. 3.) 200.

1877.

Wohnung (Fortf.)
Zustellungenin der Wohnung(C. P. O. g8. 165

bis 167.) 112. —Zeugenvernehmung(das. F. 340.) 144.

(Str. P. O. #. 71. 222. 223.) 265.
Ourchsuchung,OeffnungderWohnungbeiderZwangs.

vollstreckung(C. P. O. . 678. 679.) 205. —bei der

Beschlagnahmeder GegenständestrafbarerHandlungen

(Str. P. O. §. 102—106.)271.

Wundärzte, Rang ihrer Forderungen(Konk.O. §. 54.

Nr. 4.) 363.
Württemberg, NichtanwendungderVerordnungüberdie
gebührenfreieBeförderungvonTelegrammenauf deninneren

Verkehr von Württemberg(V. v. 2. Juni §. 7.) 526.

Z.
Zahlungen desKonkursverwaltersauf festgestelltebevor=
rechtigteForderungen(Konk. O. §. 157.) 380.

Zahlungsbefehl, bedingter,imMahnverfahren(C.P. O.

&. 628—633. 635. 636. 639. 641—643.) 196.

Zahlungseinstellung, Auyfechtungder nachderselben
vorgenommenenRechtshandlungen(Konk. O. S#.23. 24.

26.) 355. — Dieselbe gilt als Grund der Zahlungs=

unfähigkeit(das.§. 94.) 369. — Tag der Zahlungs=
einstellung bei Wiederaufnahmedes Konkursverfahrens

(das.S. 185.) 384. — Bestrafung von Schuldnern,welche

ihre Zahlungen eingestellthaben, wegenBankerutts und

Begünstigung(das.S#.209—212.214.) 388.

Zahlungsfristen, NichtgewährungbeiderVerurtheilung
(Einf.G.z.C.P. O.J.14.Nr.4) 247.

Zahlungsmittel, Aufruf der Einhundertmarknotender
BayerischenHypothek-undWechselbank(Bek. v. 7. Juni)

527. —desgl. derRostockerBank (Bek. v. 19. Dez.) 575.

Zahlungsort von Wechseln,Gerichtsstand(C. P. O.
G.566.)185.

Zahlungsstundungen, Aufhebung landesgesetzlicher
Vorschriftendarüber (Einf. G. z. Konk.O. S. 4.) 390.

Zahlungsunfähigkeit, Annahmebei Zahlungsein⸗
stellung(Konk.O. §. 94.) 369. — Glaubhaftmachung
und Ermittelung derselben(das. §. 97.) 369. — Bericht

über die Entstehungin der erstenGläubigerversammlung

(das.S. 119.)373. — Zahlungsunfähigkeitvon Aktien=
gesellschaften,Genossenschaften,Handelsgesellschaften2c.(das.

. 193—195. 198. 199.) 385. — einesausländischen
Schuldners(das.§. 208. Abs.4.) 388.— Begünstigung
einzelnerGläubiger trotz erkannterZahlungsunfähigkeit
(das.S#.211. 214.) 389.



88

Zeitversäumniß derZeugen,Entschädigungdafür (C.P. O. §. 366.) 150. (Str. P. O. . 70. 219.)265.—.desgl.derSachverständigen(C.P. O. S. 378.) 152.(Str.P. O. . S4.) 268.
Zentralblatt für dasDeutscheReich,VeröffentlichungderAbänderungder Eichordnung(Bek.v. 26.März) 408.
Zession des Klageanspruchs(C. P. O. K. 236. 238.)125.— desgl.desPatentrechts(G. v. 25. Mai S. 6.) 502.

s. auchAbtretung.
Zeugen:

I) StrafbaresVerhaltenderZeugenin denSitzungen(G. V. G. . 178. 179. 181—184.) 73. — Gebührenderselbenbei Vernehmungenin Folge ErsuchensumRechts.hülfe (das.§. 166.) 71.
2) Zeugen, Zeugenbeweis im Civilverfahren(C.P. O. S#K.338—366.379. 447. 451.) 143.—Ver=nehmungderLandesherren2c. (das. §. 340.) 144. — deröffentlichenBeamten.(das. I#. 341. 347.) 144. —derMilitärpersonen(das.S#.343. 345.) 144.— FolgendesNichterscheinens(das. S#.345. 346.) 145.— Zeugniß.verweigerung(das.##348—355. 365. 597.) 146. —Beeidigung vor der Vernehmung (dafs.E. 356. 357.)148.— Verzichtauf die Beeldigung(dafs.S#.356.577.611.) 148.— unbeeideteVernehmung(das.F. 358.)148.— General,und Glaubwürdigkeitsfragen(#das. . 360.)149. — Fragerechtder Parteien (das. §. 362.) 149. —Versäumniß-und Reisekosten(das. §. 366.) 150. — Pro=tokollirung der Aussagen (das. F. 146. Nr. 3. §. 147.)108.— BeschwerdenderZeugen(das.§. 532.) 178.—FalschesJeugnißals Restitutionsgrund(das.&.543.Nr. 3. g. 544.) 180. — Zeugen bei der Zwangsvoll-streckung(das. K. 679.) 206. — im Entmündigungsver=fahren(das.K.597.) 191.— im schiedsrichterlichenVer=fahren(das.§#§.861. 862.) 241.

3) Zeugen, Zeugenbeweis im Strafverfahren(Str. M. O. #. 48—71.) 261. — Ladung von Jeugen(das.9#.38. 48. 218—221.) 259. — VernehmungderLandesherren2c. (das. §. 71.) 265. — deröffentlichenBeamten (das. .. 49. 53.) 261. — derMilitärpersonen(das.8#8.50. 69.) 261. —. Folgen desNichterscheinens(das. . 50.) 261. — Jeugnißverweigerung(das. §§F.51bis 55. 57. 69. 251.)262. —. Beeidigungvor derVer=nehmung(das. §F.60.) 263. —.unbeeidigteVernehmung(das.. 56.57.)203.— General,undGlaubwürdigkeits=fragen (das. S. 67.) 264. —. Versäumniß-undReisekosten(das. G. 70. 219.) 265. —Jeugenvernehmung in derVoruntersuchung(das. I#. 185. 191. 192.) 287. — Pro.tokollirungder Aussagen(das. §. 186.) 287. — Ver.nehmung der Zeugen außerhalb der Hauptverhandlung(das.F#.222. 223.) 293. — in derHauptverhandlung

1877.

Zeugen (Forts.) «
(das.ss.244—246.)297.— VerlesenderZeugenaussagen(das. S#§.250—252. 254.) 298. — Jeugenvernehmungim Verfahren gegenAbwesende(daf. §. 328.) 312. —in derBerufungsinstanz(das.S#.364—366.)318.—BeschwerderechtderZeugen(das.K. 346.) 315.— FalschesZeugniß als Grund der Wiederaufnahmedes Verfahrens(das.§. 399. Nr. 2. §.402. Nr. 2.) 324.

4) Vernehmungvon Zeugen im Konkursverfahren(Konk.O. F. 67.) 365.
5) Jeugen im Verfahren vor demMaentamte (6.v. 25.Mai §. 29. 31.) 507. (V. v. 18.Juni §. 12)536.—desgl. vor denSeeämtern(G. v. 27. Juli . 16.18. 19. 22.) 552.

Zeugeneid, ZeitpunktderAbleistungundFormel(C.P. O.S. 356. 357.) 148. (Str. P. O. . 60. 61.) 263.
Zeugniß desabgelehntenRichtersüberdenAblehnungs.grund (C. P. O. F. 44.) 90. (Str. P. O. J. 26.) 257.—.Obrigkeitliches Zeugniß bei Gesuchenum Bewilligung desArmenrechts(C. P. O. K. 109.) 102. — BehördlichesZeugniß überdieZustellung (das.K. 185.) 115.— Aerzt.lichesZeugniß imEntmündigungsverfahren(das.§. 597.)191.— BeweiskrafteinesBeugnisses(das.. 383.) 153.ZeugnisseüberdieRechtskraftderUrtheile(C. P. O.§. 646.) 199.

Verlesenvon ZeugnissenderBehördenin derHaupt.verhandlung(Str. P. O. F. 255.)299. -
Zeugnißverweigerung, Rechtdazu(C.P. O. #. 348bis 350.) 146. (Str. P. O. 68. 56155) 262. Ver=fahren bei unberechtigterVerweigerung(C.P. O. §. 351bis 355. 365. 597.) 147. (Str. P. O. F.69.) 265. —Verweigerungdes Zeugnissesim Verfahren vor demPa·;tentamte(G. v. 25.Mai S. 31.) 508.— desgl.vor denSeeämtern(G. v. 27. Juli §. 19.) 553.
Zeugnißzwang (. P. O. . 345. 355. 365.597.)145.(Str.P.O.F.69.)265.
Jiegen, Pfändung(C.P. O. JF.715. Nr. 3.) 213.
Zinsen, nichtohneAntrag zuzusprechen(6.P. O. S.279.)133.

AbgesonderteBefriedigung im KonkursewegenderZinsenvon Mandforderungen(Konk.O. S.40.)359.—Rangordnung der Zinsen vonKonkursforderungen(das.§. 55. Nr. 3.) 363.— ZinsenseitderKonkurseröffnungkönnenim Verfahren nicht geltendgemachtwerden(das.S. 56. Nr. 1.) 363. — s. auch8wischenzinsen.
VerwendungderZinsenvon demFondszurErrich⸗tung einesReichstagsgebäudes(G. v. 11.Mai . 2.) 496.Zinssatz derSchuldverschreibungenfür eineReichs=anleihe (Erl. v. 14. Juni Abs.2.) 531. — Verzinsungund Verjährungder Jinsen auszugebenderSchatzanwei=



Zinsen (Forts.)
sungen(G. v. 28. April §§. 4—6.) 426. — Zinssatz
ausgegebenerSchatzanweisungen(Bek. v. 17. Nov. 76.)
8. (Bek. v. 2. Febr.) 40. (Bek. v. 9. Febr.) 251. (Bek.
v. 3. April) 411. (Bek. v. 17. Mai) 497.

Jolldefrandationen, s. Abgaben.
Jollpflichtige Sachen, abgesonderteBefriedigungaus
denselben(Konk.O. §. 41. Nr. 1.) 359.

Zuchthausstrafe wegenbetrüglichenBankerutts(Konk.O.
#. 209. 214.) 388.— wegenVerheimlichungoderBei=
seiteschaffungvon VermögensstückendesSchuldners(das.
§. 212.)389.

Zufall, unabwendbarer, Wiedereinsetzun(C.P. O.
S.211.)120.(Str.P. O.. 44.455.)260.— Aus=
setzungdesVerfahrens(C.P. O. . 224. 302.) 123.

Zugeständniß, s. Geständniß.
Zurückbehaltungsrechte, Streitigkeitendarüber(G.
V.G.K.23.Nr.2))45.—dieselbensindFeriensachen
(a. K.202.Nr.4.)76.— vorläufigeVollstreckbarkeit
derUrtheile(é.P.O.K.649.Nr.1.)200.

Erwerbung von Zurückbehaltungsrechtennach der
Konkurseröffnung(Konk.O. §. 12.)353.— abgesonderte
Befriedigungdeshalb(das.. 41.Nr. 8.) 360.— desgl.
in Ansehung zurückbehalteneroder in Beschlag genom=
menerSachen (das. F. 41. Nr. 1. 5. 7.) 359.

Zurücknahme der Klage (C. P. O. JF.243.) 126.—
desEinspruchsgegeneinVersäumnißurtheil(das.K.311.)
138.— derBerufung(das.§#.476.483.) 168.— der
Revision(das.§.529.) 177.— AbstandnahmevomUr=
kundenprozeß(das. §F.559.) 184.

ZurücknahmederöffentlichenKlage(Str.P.O. §.154.)
282.— der Privatklage(das.S§.428.431.432.434.)
330.—eines Rechtsmittels(das.S#.344.345.) 314.—
AnrechnungderUntersuchungshaft,welchederVerurtheilte
seit Zurücknahmedes Rechtsmittels erlitten hat (das.
§.482.) 341. — ZurücknahmedesAntrags auf Buße (das.
S. 444.) 333. — des Einspruchsgegeneinenamtsrichter=
lichenStrafbefehl(das.§. 451.) 334.— des Antrags
auf gerichtlicheEntscheidunggegenpolizeilicheStrafver=
fügung(das.§. 456.)335.— desgl.gegeneinenStraf=
bescheidderVerwaltungsbehörde(das.g. 462.) 330.—
Kostenpflichtbei Jurücknahme des Strafantrags (das.
§. 502.)345.

Jurücknahmevon Vergleichsvorschlägenim Konkurse
(Konk.O. J. 163.) 381.

Zurücknahmevon Patenten (G. v. 25. Mai K. 11.)
503. — Zuständigkeit des Patentamts und Verfahren
(das.W. 13. 14. 19. 27— 30.) 503. (V. v. 18.Juni
S. 1. 2. S.) 533.
Reichs=Gesetzbl.1877.

1877. 89
Zurückschiebung des Eides (C.P. O. &#.413—415.
417. 418. 421—423. 432—436. 495.) 131.

Zurückverweisung einerProzeßsachevon demBeru.
fungsgerichtin die ersteInstanz (C. P. O. . 500. 501.)
172.— desgl.aus derRevisionsinstanzan dasBerufungs.
gericht(das.§. 528. Abs. 1. 4.) 177. — desgl.einer
Strafsachevon demBerufungsgerichtin die ersteInstanz
(Str. P. O. F.369.) 319. (Einf.G. F. 9.) 348.— desgl.
aus der Revisionsinstanzan ein anderesGericht(Str.
P. O. §. 394. Abs.2. 3. K.398.) 323.

Zurückweisung einerNebenintervention(C.P. O. g.68.)
94. — von Vertheidigungsmitteln(das.§. 252. 502.)
128.— derRevision(das.§. 526.) 176.

ZJurückweisungdesVergleichsvorschlagsimKonkurse
(Konk.O. . 163.)380.

s. auchVerwerfung.
Zusammenhängende Sachen,VerbindungderProzesse
(C.P. O. #. 138. 141.) 107.

ZusammenhängendeStrafsachen(Str. P. O. §#.2
bis 5. 13. 176. 208. 236.) 253.

Zusammenstoßen von Schiffen,Untersuchungbei See=
unfällen (G. v. 27. Juli §. 4. Nr. 4.) 550.

Zusatzpatente (G. v. 25.Mai I#§.7. 8.) 502.
Zuschlag beiderVersteigerunggepfändeterSachen(C.P. O.
HK.718. 721.) 215. " .

Zuständigkeit:
1) nach dem Gerichtsverfassungsgesetze:
ZuständigkeitderAmtsgerichte(G.V. G. #. 23.24.)

45.—der Schöffengerichte(das.§&27—29. 75.) 46.—
der Civilkammernund der Kammernfür Handelssachen
(das.#. 70. 71. 101.)54. — der Strafkammern(das.
K. 72—75.)54. — derSchwurgerichte(das.&.80.) 57.
(Einf.G. §. 6.) 78. —der Oberlandesgerichte(G. V. G.
S. 123.) 64. — desReichsgerichts(das.S§. 135. 136.)
66. — der Beamten der Staatsanwaltschaft(das.
. 143—146.)67. — ZuständigkeitderGerichtebeider
Rechtshülfe(das.S#.157—161.167.) 70.

Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und Ver.
waltungsgerichtein bürgerlichenRechtsstreitigkeitenund
in Strafsachen(G. V. G. F. 13.) 43. (Vergl. auchEinf.
G. K. 3. 4.) 77. — Zuständigkeitin Streitigkeitenüber
die Zulässigkeit des Rechtswegs(G. V. G. . 17.) 44.
(Einf.G. F. 17.) 79.

2) nach der Civilprozeßordnung:
SachlicheZuständigkeitderGerichte(C.P. O.#. 1—11.

249.466.)83.— örtlicheZuständigkeit(das.&§#.12—37.)
85. —Vereinbarung der Parteien darüber(das.S. 38 bis
40.) 89. — Einfluß der Rechtshängigkeit(das.§. 235.
Nr. 2.) 125.— EinredederUnzuständigkeit(das.§. 247.

M



Zuständigkeit (Forts.)
Nr. 1. §. 249.) 127.— UnrechtmäßigeAnnahmeder
Zuständigkeitals Revisionsgrund (das. §. 513. Nr. 4.)
174.— VerweisungandasLandgerichtbeiUnzuständigkeit
desAmtsgerichts(das.8§8.466. 467.) 166.— Zuständig=
keit für Nichtigkeits, und Restitutionsklagen(das.§. 547.)
181. — in Wechselklagen(das. §. 566.) 185. — in
Ehesachen(das.S§.568—571.)186.— in Entmündigungs=
sachen(das.S§. 594. 606. 617.) 190. — im Mahn=
verfahren(das.# 629. 636. 637. 640.) 196. — für
Vollstreckungshandlungen(das. §. 684.) 207. — für
Klagenim Vertheilungsverfahren(das.§. 765.) 224. —
Zuständigkeitin Arrestsachen(das.. 799. 807. 822.)
230. — für einstweiligeVerfügungen(das. 8. 816.)
233. — im Aufgebotsverfahren (das. S#§#.823. 839.)
234.— in Klagenin BetreffdesschiedsrichterlichenVer=
fahrens(das.§. 871.) 242.

Zuständigkeitfür die Revision durchein oberstes
LandesgerichtoderdasReichsgericht(Einf.G. z.C. P. O.
88.7—9.) 245.

3) nach der Strafprozeßordnung:
SachlicheZuständigkeitder Gerichte(Str. P. O.

#K.1—6. 253.—örtliche QZuständigkeit(das.88.7—16.)
254.— ZuständigkeitbeizusammenhängendenStrafsachen
(das.8#.2. 4.13.)253.—Streit untermehrerenGerichten
über dieZuständigkeit(das. §. 14.) 255. — Zuständigkeit
für die Voruntersuchungund das Hauptverfahren (das.
§. 17.) 255. — VerweisungderSachean das zuständige
Gericht in der Hauptverhandlung(das. §. 270.) 302. —
desgl.aus derBerufungsinstanz(das.§. 369.) 319.—
RevisionwegenunrechtmäßigerAnnahme der Zuständigkeit
(das.§. 377. Nr. 4. §. 395.) 320. — Zuständigkeitfür
den Antrag auf Wiederaufnahmedes Verfahrens(das.
§. 407.) 326. — Zuständigkeitim Verfahren gegenAb=
wesende,welchesichder Wehrpflichtentzogenhaben(das.
§S.471.) 338. — desgl. im Verfahren bei Einziehungen
(das.§. 477.) 340. — desgl. für die bei der Straf=
vollstreckungfestzusetzendenGesammtstrafen(das. §. 494.)
343.

4) nach der Konkursordnung:

Zuständigkeitder Amtsgerichtefür das Konkurs=
verfahren (Konk. O. §. 64.) 364. — insbesondereüber
einenNachlaß(das.§.202.) 387.—über das inländische
Vermögen eines ausländischenSchuldners (das. §. 208.
Abs.3.) 388. — Zuständigkeitder Gerichtein Klagen
wegenbestrittenerKonkursforderungen(das.F. 134.Abf. 2.
5.) 375.— desgl.in Klagen auf ErtheilungderVoll=
streckungsklausel2c.nach Aufhebungdes Verfahrens (das.
§. 152. Abs.3.) 379.

5) ZuständigkeitderGerichtein Patentklagen(G. v.

1877.

25.Mai g8.12. 37.) 503.— ZuständigkeitdesPatent.
amts und der Abtheilungen desselben(G. v. 25. Mai
S. 13. 14.16.)503. (V. v. 18.Juni S§.1—3.17.)533.

6) Zuständigkeitder Seeämter (G. v. 27. Juli
S#.5. 14.) 550.

s. auchUnzuständigkeit.

1) allgemeine Bestimmungen darüber6c. P. O.
&. 152—190.) 109. —durch Gerichtsvollzieher(das.
K. 152—156.161. 173. 177. 178. 180.107.Nr. 3.)
109. (G. V. G. §. 155.)69.—durch diePost (C.P. O.
K. 161. 164. 171. 175—180. 221. 683. 730.) 111.
—durch öffentlicheBekanntmachung(das.§#.186—190.)
115.— ZustellungenanVertreterundBevollmächtigte2c.
(das.&#.157. 159. 162. 168. 172.) 110. — an Be=
hörden, Gemeinden, Korporationen 2c. (das. S#. 157.
169. 183. 190.) 110. — an Militärpersonen (das.
. 158. 184. 185.) 110.— Zustellungenim Auslande
(das.N#.182—185.234. 304. 459.) 115.— Zustellun=
gen an Sonntagen 2c. (das. S. 171.) 113. — Nieder=
legungzuzustellenderSchriftstückeauf derGerichtsschreiberei,
der Post, bei dem Gemeindevorsteherz2c.(das.S§. 167.
169.) 112.
2) Zustellungder Klageschrift(C. P. O. S#.233.

234. 458. 460.) 125. — der Berufungsschrift (das
S. 481.484.) 169.— derRevisionsschrift(das.§. 517.)
175. (Einf.G. z. C. P. O. §. S.) 245. — der Urtheile
(C.P. O. F. 283. 288. 304. 477. 514. 582.) 133.
— von Beschlüssenund Verfügungen(das. F. 294.
Abs. 3.) 136. — von Zahlungsbefehlen(das.§. 632.
633. 636.) 196. — von Dfändungsbeschlüssen(das.
K. 730.739.)217.— vonArrestbeschlüssen(das.§.802.)
231. — von Schiedssprüchen(das. §. 865.) 241. — in
Ehesachen(das.S#S.571. 582.) 186.

3) Zustellungenim Wege der Rechtshülfe(G. V. G.
F. 161.)70.

4) Zustellung von gerichtlichenEntscheidungenin
Strafsachen (Str. P. O. S#. 35—41.) 258. — durch
öffentlicheBekanntmachung(das. F. 40.) 259. — beson=
ders im Verfahren gegenAbwesende(das. I§. 320. 323.
473. 476.) 311. — UnverschuldeteUnkenntnißeinerZu=
stellunggilt als unabwendbarerZufall (das.S. 44.) 260.
— Zustellung an auswärtige, gegen Sicherheitsleistung
freigelasseneAngeschuldigte(das. §. 119.) 275. — Zu=
stellungder Ladung zur Hauptverhandlung(das. §. 216.
227.) 292. — desgl. des Urtheils nach Einlegung der
Berufung oder Revision (das. S#. 357. 383.) 317. —
Zustellungen in Priratklagen (das.#. 418. 425. 430.)
328. — Zustellung amtsrichterlicherStrafbefehle (das.



Zustellungen (Forts.)
KH.449.) 334. — Zustellung der Urtheile 2c. im Ver=
fahren bei Steuervergehenan die Verwaltungsbehörde
(das.#§.468.469.) 337.

5) Zastellungder Entscheidungenim Konkursverfah=
ren (Konk.O. ##66. 68. 69.) 365. — Zustellungdurch
öffentlicheBekanntmachung(das. F. 68. Abs. 3.) 365. —

durchdiePost (das.F. 69.) 365. — BesondereZustellung
der Bekanntmachungder Konkurseröffnung2c. an die
Gläubigerund Schuldner(das.§. 103.) 370. —desgl.
überWiederaufnahmedesVerfahrens (das. F. 184.) 384.

6) Zustellungen vom Patentamt (G. v. 25. Mai
. 15.) 504. (V. v. 18. Juni §. 19.) 537. — Zustellung
der EntscheidungenderSeeämter(G. v. 27.Juli #. 27.
28.) 555. — desOber- Seeamts (das. F. 32.) 555.

Zustellungsbevollmächtigter (C. P. O. . 160.
161.164.172.34.)111.

Zustellungsurkunde (C. P. O. N#.173—175. 178.
730.)113.

Zütphen, Herstellungeiner Eisenbahnvon dort nach
Gelsenkirchenund Bocholt (Uebereink.mit den Nieder=
landenv. 31. Juli 75.) 397.

Zuwiderhandlungen gegendieVorschriftenüberdie
Erhebung öffentlicherAbgaben, Verfahren (Str. P. O.
. 459—469.) 336. (Einf. G. F. 6. Nr. 3.) 347. —
desgl. gegendie Gesetzeüber das Vereins- und Versamm=
lungsrecht(das.J. G. Nr. 2.) 347.

Zwangsenteignung, Verfahren(Einf.G. z. C. P. O.
§. 15. Nr. 2.) 247.

Zwangsmaßregeln als VorbedingungeinerEheschei=
dung (Einf. G. z. C. P. O. J. 16. Nr. 6.) 248.

Zwangsmittel gegenZeugen(C.P. O. W. 345. 355.)
145. (Str. P. O. I§. 50. 69.) 261. — gegenSachver=
ständige(C. P. O. §. 374.) 151. (Str. P. O. §. 77.)
267. — Zwangsmittel wegenAuslieferung in Beschlag
zu nehmenderGegenstände(das.F. 95.) 269.

ZwangsmittelgegendenGemeinschuldnerzurSicherung
derMasse(Konk.O. S#.93. 98.) 369.

Zwangsvergleich im Konkurse,AussetzungeinerAb=
schlagsvertheilungin Folge einesVergleichsvorschlagsdes
Gemeinschuldners(Konk.O. §. 148.)378.

Zeitpunkt des Vorschlags des Gemeinschuldnerszu
einemZwangsvergleiche(Konk.O. J. 160.) 380. — Er=
fordernissedesVorschlags(das.§. 161.)380. — Unzu=
lässigkeitdesVorschlags(das.S#S.162.172.Nr. 2.) 380.
— Zurückweisung,Annahme 2c. des Vorschlags (das.
§. 163—169.) 380. — Bestätigung durchdas Gericht
(das.#. 170. 171. 175.) 382. — Verwerfung(das.
. 172—174.)382. — Wirkungder rechtskräftigenBe=
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Zwangsvergleich (Forts.)
stätigung(das.. 178—180.)383.— Aufechtungwegen
Betrugs (das. I#§.182. 183.) 3834.— Wiederaufnahme
desVerfahrensin solchemFalle (das.§. 184—187.) 384.

Zwangsvergleich beim Konkurse von Handelsgesell=
schaften(Konk.O. §. 200.) 386. — beimKonkursver=
fahrenübereinenNachlaß(das.§.206.) 387.— Unzu=
lässigkeitdes Iwangsvergleichsmit Genossenschaften(das.

§S.196.)386.
Zwangsversteigerung derzurMassegehörigenunbe=
weglichenGegenstände(Konk.O. §. 116.) 372.

s. auchVersteigerung.

Zwangsverwaltung der zur Masse gehörigenunbe=
weglichenGegenstände(Konk.O. §. 116.) 372.

Zwangsvollstreckung, allgemeineBestimmungen(C.
. O. . 644—707.) 199. — wegenGeldforderungen
(das.. 708 bis 768.) 212.—in das beweglicheVer=
mögen, sowie in Forderungenund andere Vermögens=

rechte(das.. 708—754.)212. —in das unbewegliche
Vermögen (das. I§#.755—757.) 222. — Vertheilungs=

verfahren (das. §#. 758—768.) 223. — Zwangsvoll=

strecungwegenHerausgabevon Sachenundzur Erwir=
kungvon HandlungenoderUnterlassungen(das.88.769
bis 779.)225.— OffenbarungseidundHaft (das.. 780
bis 795.) 227. — Arrest und einstweiligeVerfügungen
(das.9§.796—822.)230.

ZwangsvollstreckungwegenKostenerstattung(C. P.

O.g.98.)100.— Armerrecht(das.§.110.)102.— Kosten
der Zwangsvollstreckung(das. S#.685. 697. 708. 719.
773.) 207. — Iwangsvollstreckungaus Urtheilen in der

Berufungsinstanz (das.§. 502.)172.— imWechselprozeß
(das. &. 562.) 185. — Androhung im Zahlungsbefehl
(das.S. 632.)197.— ZwangsvollstreckunggegenMilitär=
personen(das.S. 673. 699. 793.)204. — gegenSchuldner

im Auslande(das.S.700.) 210. — Zwangsvollstreckung
aus einemSchiedsspruche(das.§. 868.) 242.

Zwangsvollstreckunggegen den Fiskus, Gemeinden,
Korporationen2c.(Einf.G. z.C. P. O. J. 15. Nr. 4.) 247.

— Vor dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung an.

hängigeZwangsvollstreckungen(das.. 21. 22.) 249.
Unzulässigkeitder Zwangsvollstreckungzu Gunsten

einzelnerKonkursgläubigerwährenddesKonkursverfahrens
(Konk.O. F. 11.) 353. — Anfechtungder durchZwangs.
vollstreckungerwirktenRechtshandlungen(das.§. 28.) 357.

— Zwangsvollstreckungwegen festgestellterForderungen

nachAufhebungdesVerfahrens (das.S#.152. 192.) 379.

— aus dem Zwangsvergleiche (das.§. 179.) 383. —

Zwangsvollstreckungin das inländischeVermögeneines
ausländischenSchuldners(das.J. 207.) 387.

Zwangsvollstreckungsinstanz (C.P.O. J. 163. 111.
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Zwangsvollstreckungsverfahren, dieFerien sind Zwischenstreit (Forts.)
darauf ohneEinfluß (G. V. G. F. 204.) 76. — Sofor= §S.426.) 160. — Zwischenstreitvor Amtsgerichten(das.
tige BeschwerdegegenEntscheidungen(C. P. O. 8. 701. §. 462.) 166.

210 vuchSwangsvollstreckung. Zwischenurtheil(E.P.O.§..275.289.312.315.)
Zwangsweise Vorführung, s. Vorführung. 132.— bei Nebenintervention(das.§. 68.) 94. — bei
Zwischenfristen imAufgebotsverfahren(C.P.O. . 826. Zeugnißverweigerung(das.F.352.)147.— überEides=
827. 847.) 235. leistung(das.§. 426. 427.) 160.— überRückgabevon

Zwischenstreit, Zustellung derSchriftsätze C. P.O. 6. 123.) Urkunden seitens der Rechtsanwälte (das. §. 126.) 105.

104.—Ladung(das.. 191.)116.—Urtheil (das.9§8.275. Zwischenzinsen für betagteunverzinslicheForderungen
289. 312. 315.) 132. — Zwischenstreitbei derBeweis= der Konkursgläubiger(Konk.O. §. 58.) 363.— desgl.
aufnahme (das. §. 331.) 142. — Eideszuschiebung(das. für wiederkehrendeHebungen(das. F. 63.) 364.
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